
Freiburger 

Diözeſan-Archiv 
Zeitſchrift des Kirchengeſchichtlichen Vereins 
für Geſchichte, chriſtliche Kunſt, Altertums⸗ und 
Literaturkunde des Erzbistums Freiburg mit 
Berückſichtigung der angrenzenden Bistümer 

Reue Folge 

Neunundzwanzigſter Band 
Der ganzen Reihe 56. Band 

Freiburg im Breisgau 1928 

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung  



Inhaltsangabe. 

Weſſenbergſtudien. Von Hermann Baier. 

Das Biſchöfliche Vikariat in Bruchſal von der Säkulariſation 

Seite 

1802/03 bis 1827. Von Anton Wetterer I. 49 

Die Vorgänge und Feſtlichkeiten in Freiburg bei der Weihe und 

Einführung des erſten Erzbiſchofs. Von Peter P. Albert 115 

Die Anfänge des Prieſterſeminars und des Theologiſchen Kon⸗ 

vikts der Erzdiözeſe Sreburs i. Br. Von Wil elm 

Reinhard. * 186 

Die Vorgänge bei der Wobt des Erbiſcole von ersun im 

Jahre 1836. Von Hubert Baſtgen. 22⁴ 

Fürſtbiſchof Karl Theodor v. Dalberg und die Slhlartſaton 

des Fürſibistums Konſtanz. Von Edgar Fleig. 250 

Heinrich Ignaz breihem v. Weſeenderg Von Konrad 

Gröber. II. — —— ä‚ . 294 

Die Vorgeſcihe der Bulle „Provida Wolerodue' Von 

E. Göller. II. 2* .. . 436 

Literariſche Anzeigen .615 

Mitglieberſtand 635 

Vereine und gelehrte Inſtitute 637



Freiburger 

Diözeſan-Archiv 
Zeitſchrift des Kirchengeſchichtlichen Vereins 
für Geſchichte, chriſtliche Kunſt, Altertums- und 

Literaturkunde des Erzbistums Freiburg mit 

Berückſichtigung der angrenzenden Bistümer 

Reue Folge 

Neunundzwanzigſter Band 
Der ganzen Reihe 56. Band 

Freiburg im Breisgau 1928 

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung





Beiträge 

Gründungsgeſchichte 

der 

Oberrheiniſchen Kirchenprovinz 

veröffentlicht zum 

Jahrhundertjubiläum 

der Erzdiözeſe Freiburg i. Br. 

Zweiter Teil 

Freiburg im Breisgau 1928 

Herder & Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung



Alle Rechte vorbehalten. 

  

Druck: Preßverein Freiburg i Br., G. m. b. H.



Inhaltsangabe. 

Weſſenbergſtudien. Von Hermann Baier. 

Das Biſchöfliche Vikariat in Bruchſal von der Säkulariſation 

1802/03 bis 1827. Von Anton Wetterer J.. 

Die Vorgänge und Feſtlichkeiten in Freiburg bei der Weihe und 

Einführung des erſten Erzbiſchofs. Von Peter P. Albert 

Die Anfänge des Prieſterſeminars und des Theologiſchen Kon— 

vikts der Erzdiözeſe Freiburg i. Br. Von Wilhelm 

Reinhard. 

Die Vorgänge bei der Wahl des Erzbiſchofs von Freiburg im 

Jahre 1836. Von Hubert Baſtgen. 

Fürſtbiſchof Karl Theodor v. Dalberg und die Säkulariſation 

des Fürſtbistums Konſtanz. Von Edgar Fleig. 

Heinrich Ignaz Freiherr v. Weſſenberg. Von Konrad 

Gröber. II.. rrerrrer 

Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“. Von 

E. Göller. II.. 

Literariſche Anzeigen 

Mitgliederſtand 

Vereine und gelehrte Inſtitute 

Seite 

49 

115 

186 

224 

250 

294





Mitarbeiter des neunundzwanzigſten Bandes. 

Baier, Dr. Hermann, Archivrat in Karlsruhe. 

Wetterer, Dr. Anton, Geiſtl. Rat, Stadtpfarrer in Bruchſal. 

Albert, Dr. Peter, P., Profeſſor, Archivrat in Freiburg i. Br. 

Reinhard, Dr. Wilhelm, Konviktsdirektor in Freiburg i. Br. 

Baſtgen, Dr. Hubert, Profeſſor in Berlin. 

Fleig, Dr. Edgar, Profeſſor in Freiburg i. Br. 

Gröber, Dr. Konrad, Mſgr., Domkapitular in Freiburg i. Br. 

Göller, Dr. Emil, Prälat, o. ö. Profeſſor in Freiburg i. Br. 

 





Weſſenbergſtudien. 
Von Hermann Baier. 

Kein Archivbeamter iſt in der Lage, einem Benützer das 

zur Beurteilung Weſſenbergs ſachdienliche Aktenmaterial des 

Karlsruher Generallandesarchivs auch nur annähernd voll⸗ 

ſtändig zuſammenzuſtellen, da es in allen möglichen Abteilungen 
zerſtreut liegt und wertvolle Mitteilungen ſich manchmal an 

Orten finden, wo man Nachrichten über Weſſenberg am aller— 

wenigſten erwarten würde. Einen Teil deſſen, was ich in den 

letzten Jahren bei dienſtlichen Arbeiten gefunden habe, möchte 

ich im Folgenden in Kürze vorlegen. 

1. Aus dem Kampf um Prozeſſionen, Wallfahrten und 

Bittgänge. 

Ein Erlaß Weſſenbergs vom 17. März 1803 ſchränkte die 
Prozeſſionen und Kreuzgänge ganz weſentlich ein, und auch die 

noch erlaubten ſollten da, wo nur ein einziger Geiſtlicher vor— 

handen war, nicht über eine, an den andern Orten nicht über 

zwei Stunden vom Pfarrorte wegführen. Weſſenberg hatte 

am 10. Februar um das badiſche Plazet nachgeſucht und als 

Zweck der Verordnung die Entfernung alles deſſen aus dieſen 

Andachtsübungen bezeichnet, „was der reinen Andacht hinder— 

lich iſt und zu förmlicher Zerſtreuung und ſittlicher Anordnung 

Anlaß gibt“. Ausnahmsweiſe, z. B. in Schwäbiſch-Sſterreich, 

wurden über die allgemein erlaubten Bittgänge hinaus noch 
zwei weitere geſtattet, „um die rohen Geſinnungen des Volkes 

in einigen Gegenden nicht in Aufruhr zu bringen“. Brachte 

1 Karlsruhe. Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1803—1806. Druck des 

Weſentlichen aus dem Hirtenbrief bei Röſch, Das religiöſe Leben in 

Hohenzollern unter dem Einfluſſe des Weſſenbergianismus S. 84 f. 
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2 Baier 

Weſſenberg durch dieſe Verfügung das Volk gegen ſich auf, ſo 

erweckte er durch die Forderung einer viertelſtündigen Homilie 

während des Frühgottesdienſtes an Sonn- und Feiertagen? die 

Gegnerſchaft eines Teiles der Geiſtlichen. Der Pfarrer zu 

Allensbach weigerte ſich beharrlich, während der Frühmeſſe zu 

predigen und der Pfarrvikar in Meersburg tat, angeblich unter 

dem Beifall ſeiner Pfarrkinder, desgleichen. Da ſeine Haltung 

ſehr bezeichnend iſt für den Widerſtand auch gegen vernünftige 
Anordnungen in kirchlichen Angelegenheiten, ſo ſei der Kern— 

punkt ſeiner hiergegen beim Meersburger badiſchen Hofrats— 

kollegium eingereichten Beſchwerdeſchrift wörtlich wieder— 

gegeben: 
„Nicht weniger äußerte ſich allgemeine Unzufriedenheit 

über die weitere biſchöfliche Verfügung wegen Abhaltung einer 

Predigt unter der Frühmeſſe an Sonn- und Feiertagen. Schon 

anfänglich, wo dieſe neue Anſtalt bekannt geworden, mußte man 

herorts nur gar zu oſt hören: „Man will uns halt alle gute 

Gelegenheit zum Beten, Beichten und Kommunizieren unver— 

merkt wegnehmen. Nichts als predigen und noch etwas ſingen 

wie zu Keßwils. Das geht nicht an, und wir laſſen die alte 

Bräuch in der Kirch, wie's unſere Voreltern gehabt haben, nit 
abbringen uͤnd keine neue aufkommen. Geben die zu Konſtanz 

nit nach, ſo wenden wir uns an unſern Landsherrn, dann wird 

es ſich weiſen.“ 

Man verſteht die Aufregung nicht. Es hinderte den Pfarrer 

doch niemand daran, ſeinen Pfarrkindern Gelegenheit zur Beicht 

zu geben. Wenn ihn aber die Vorbereitung auf die Viertel— 

ſtunde Predigt am Beichthören ſtörte, war es höchſte Zeit, daß 

er ſich um einen leichteren Poſten umſah. 

Anders iſt es beim Widerſtand des Volkes gegen die Ein— 

ſchränkung der Prozeſſionen. Jahrhunderte alte Bräuche kann 
man nicht von heute auf morgen abſchaffen, und wenn ſich 

Mißbräuche einſchleichen, ſo muß man einen beſtimmten Anlaß 

zum Einſchreiten benützen. Mit allgemein gehaltenen Aus— 

2 Die Verordnungen rom 5. Januar, 12. Februar und 31. März 

1803 ſind ebenda S. 41 kurz erwähnt. 

3 Da Keßwil eine reformierte Pfarrei im Thurgau iſt, ſoll der Aus⸗ 

druck „wie zu Keßwil“ alſo wohl bedeuten: wie bei den Reformierten.
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drücken wie „Anlaß zu ſinnlicher Zerſtreuung und ſittlicher An— 

ordnung“ geben ſich die Leute nicht zufrieden. 
Die Gemeinden Kaiſerſtuhl, Hohentengen und Herdern 

pflegten alljährlich am 2. Juli in Prozeſſion zu dem drei Stun— 

den entfernten Marienbild auf dem Achenberg bei Zurzach zu 

gehen. Der Bittgang verdankte, wie der Obervogt ſchreibt, 

die Entſtehung einem Gelübde bei „ſchädlichen und namhaſten 

Landplagen“. „Im vorigen Saeculo wollte man ſelben ab— 

ſtellen und unterließe ihne wirklich einmal; da ſeie in nämlicher 

Nacht nur in hieſiger Pfarrei ein entſetzlicher Hagel gefallen, 
der alles niedergeſchlagen und verdorben habe, worauf das 

Volk nicht nachließe zu bitten, bis man ihme die Fortſührung 

dieſes Bittgangs wieder erlaubte“?. Das Meersburger Hof— 
ratskollegium hatte der biſchöflichen Anordnung am 28. Fe— 

bruar ſeinen „ungeteilten Beifall“ gezollt. Als das Geſuch des 

Obervogts von Rötteln einlief, wurden die Herren nachdenklich 

und meinten, das Volk ſei noch nicht hinlänglich belehrt, und es 

könnte unangenehme Eindrücke erwecken, wenn man der viel— 

jährigen Anhänglichkeit an vertrauensvolle Bittgänge mit 
einemmal Einhalt tun wollte. Weſſenberg ließ ſich aber nicht 

beſtimmen, die Prozeſſion zu geſtatten, und verlangte, ſie müſſe 
zu einer innerhalb des Pfarrbezirks gelegenen Kapelle gehen, 

oder es ſollte ſtatt ihrer eine Betſtunde in der Pfarrkirche ab— 
gehalten werden. 

Als auch die Meersburger baten, ihre 7 beſonderen Pro— 

zeſſionen, 1nach Birnau, 2 nach Hagnau, 3 nach Baiten— 
hauſen und 1 nach Seefelden, weiterhin halten zu dürfen, wandte 

ſich das Hofratskollegium erneut an die geiſtliche Regierung. Es 

ſei ja richtig, daß die biſchöſliche Anordnung den reinen Be— 

griffen von Religion und Gottesverehrung ganz angemeſſen ſei, 

aber offenbar ſei das Volk noch nicht richtig belehrt und daher 

unzufrieden. „Die Kommunen, wo von den älteſten Zeiten her 
verlobte Bittgänge eingeführt waren, eifern mit bittern Vor— 

würfen gegen die Abſtellung ihrer gepflogenen Andacht. Der 

minder aufgeklärte Teil des Publikums, wenn man ihm Ge— 
  

4 Demnach war die Wallfahrt ſchon einmal vom Biſchof von Kon— 

ſtanz verboten geweſen, denn dieſer war Landesherr in den drei Orten. 

1*
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wohnheiten dieſer Art ohne alle Vorbereitung, ohne Erwägung 

ſeiner Gründe mit Gewalt entreißen will, Gewohnheiten, die 
wenigſt in diesſeitigen Gegenden nach der allgemeinen Stim— 

mung als weſentliche Andachtsübungen betrachtet werden, ver— 

fällt auf Exrzeſſe; die Seelſorger, wenn ſie nicht nachgiebig ſind 

oder ſein können, beladen ſich mit Abneigung, oft auch gar mit 
Verachtung ihrer Pfarrgenoſſen, und ſo geht das Vertrauen 

der Gemeinden rückſichtlich ihres Seelſorgers ohnwiederbringlich 
verloren.“ Man dachte alſo in Meersburg ganz anders als der 

Obervogt v. Hundbiß in Reichenau, der ſich geradezu beleidigt 

fühlte, weil er angeblich den Markelfingern erlaubt hatte, in 

Prozeſſion nach dem zwei Stunden entfernten Frauenberg bei 

Bodman zu gehen“. Im Gegenſatz dazu gab der Meersburger 

Hofrat der geiſtlichen Regierung den Rat, ſofort die Anordnung 

wegen Aufhebung der Bittgänge „auf was immer für eine 

ſchicklich und zweckmäßige Art zu redreſſieren“ oder wenigſtens 
der Geiſtlichkeit zu erkennen zu geben, dort, wo der größte Teil 

der Gemeinde oder die Gemeindevorſteher in deren Namen 

die Abhaltung der üblichen Bittgänge wünſchten, ſich mit er— 

forderlichem Anſtand nachgiebig zu zeigen. Am dem Wunſche 

mehr Nachdruck zu verleihen, wurde dem Ordinariat bedeutet, 
es würde der Regierung ſehr ſchwer fallen, zur Aufrechterhaltung 

der Ruhe und Ordnung und des notwendigen Vertrauens der 

Pfarrgenoſſen zu ihrem Seelſorger im Notfalle mit politiſchen 

Verfügungen einſchreiten zu müſſen. 

Mit religiöſen Erwägungen hatte dieſe Haltung nicht das 

mindeſte zu tun. Eben erſt war das ganz katholiſche Land an 

einen evangeliſchen Landesherrn gekommen, und die vom Kon— 

ſtanzer Generalvikariat angeordnete Schließung der Wall— 

fahrtskapelle in Baitenhauſen war von der Bevölkerung als 

Folge des neuen Regiments gedeutet worden, obwohl Baden 
auf die Maßnahme nicht den geringſten Einfluß gehabt hatte. 

Im Gegenteil. Der Geheime Rat Reinhard, der die Lande 

am See für Baden in Beſitz zu nehmen hatte, vermittelte für 

ein gänzlich verarmtes Frauenkloſter in Pfullendorf ein Gnaden— 

5 Weſſenberg war hinterbracht worden, die Markelfinger hätten 

geäußert, ſie hätten von der ſtaatlichen Behörde die Erlaubnis erhalten 

und fragten nach der biſchöflichen Verordnung nichts.
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geſchenk des neuen Landesherrn und warnte dringend, die ent— 

behrlichen Gebäude in Meersburg Nichtkatholiken zum Kauf 
anzubieten, damit nicht bei den Antertanen Mißtrauen erregt 

würde. 

Weſſenberg war von dem Widerſtand der Meersburger 

Regierung peinlich überraſcht. „Reklamazionen und Wider— 

ſetzlichkeit des rohen und übelgeſinnten Teils des Volkes“ hatte 
er vorausgeſehen. Er beſtritt, daß die Maßnahme unvor— 

bereitet getroffen worden ſei. „Die Geiſtlichkeit iſt ſchon längſt 

von den Mißbräuchen zu vieler und weiten Bittgänge, und 
beſonders derjenigen, welche bisher mit Reitereien verbunden 

waren, verſtändigt und von der Notwendigkeit der Abhilfe 

überzeugt. Der beſſere Teil derſelben hat uns oftmals und 

angelegenſt um eine neue, beſtimmte, mit Einverſtändnis der 

Landesherrſchaften zu erteilende Einſchränkung nachgeſucht. 

Dieſe würdige Seelſorger ſind mit Recht überzeugt, daß ſie, 
wenn ihr Eifer durch harmoniſches Zuſammenwirken der geiſt— 

lichen und weltlichen Oberbehörden unterſtützt wird, trotz des 

Widerſtrebens ſchändlicher und roher Vorurteile ſolche mit dem 

Geiſt unſerer heiligen Religion unvereinbarliche, ſie entehrende 

Mißbräuche in Vergeſſenheit zu bringen imſtande ſein werde.“ 

Daher ſein „äußerſtes Befremden“, daß das Hofratskollegium 

anraten konnte, die Anordnung wieder aufzuheben, und das 
geziemende Erſuchen, „das biſchöfliche Ordinariat in Zukunft 
mit dergleichen Zumutungen, welche nicht nur das biſchöfliche 

Anſehen untergraben, ſondern auch den abgeſtellten Miß— 
bräuchen neues Leben und ewige Dauer verſchaffen würden, 

zu verſchonen“. Auf beſondere örtliche Amſtände werde er alle 

Rückſicht nehmen, müſſe aber im übrigen bitten, ihn in der 

Durchführung der getroffenen Anordnung zu unterſtützen e. 

Noch ehe die Meersburger Regierung dieſe Antwort 

in den Händen hatte, waren bei ihr die Ittendorfer erſchienen 

und hatten gebeten, ihre neun hergebrachten Bittgänge (3 nach 

Baitenhauſen, 3 nach Markdorf, 1 nach Meersburg und 2 nach 
Bermatingen) wieder abhalten zu dürfen. Der Pfarrer hatte 

entſprechend der Weiſung des Ordinariats alle mit Aus— 

618. Juni 1803.
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nahme derer nach Bermatingen abgeſtellt. Die Bauern aber 

waren ſehr betroffen, daß man ihnen alle Bittgänge, beſonders 

die zur Erlangung des Feldſegens und zur Abwendung des 

Schauers und Wetterſchlags mit einemmal verbieten wolle. 

„Nach ihrer einfachen Meinung“, heißt es in dem von Ober— 

vogt Schlemmer aufgenommenen Protokoll, „ſeien die Bauren 

beglaubiget, daß Beten und Waſſertrinken überall frei ſeie, 

und daß die hochwürdige Curia, ſolange ſie ihnen den Feld— 

ſegen nicht wie der liebe Gott gewähren und Wetterſchaden 

nicht abwenden könnten, dennoch ihre Hoffnung, Vertrauen und 

Bitte zu Gott belaſſen müſſen.“ Die Regierung begleitete die 

Bitte, wenigſtens den Bittgang nach Markdorf an der Hagel— 

feier abhalten zu dürſen, befürwortend ein und bemerkte dazu, 

Markdorf ſei ja nur eine kleine Stunde vom Pfarrort ent— 

fernt. Weſſenberg entgegnete, es handle ſich hier nicht um die 

Entfernung, ſondern um die große Zahl der Bittgänge. Er 

habe übrigens bereits die Einleitung getroffen, daß die Bitt— 

gänge auf eine dem Geiſte der Verordnung angemeſſene Weiſe 

beſchränkt, dabei aber auf den Andachtseifer der Gemeinde 

und auf das beſondere Vertrauen auf den einen oder andern 

dieſer Bittgänge Rückſicht genommen werde. Auch den Bitt— 

gang der Gemeinden des Amtes Rötteln auf den Achenberg 
genehmigte er nun unter der Vorausſetzung, daß keine Weibs— 

bilder dabei ſeien. Da aber deren Ausſchluß gewaltiges Auf— 

ſehen in der Pfarrei und bei den Auswärtigen ein Geſpött ver— 

anlaßt hätte, wandte ſich der Pfarrer mit Anterſtützung des 
Amtmanns abermals an das Ordinariat, und nun durften auch 

Weibsperſonen mitgehen, was in der ganzen Pfarrei große 
Freude auslöſte, obwohl nochmals ernſtlich gute Ordnung und 

Sittlichkeit verlangt wurde, was auch das Amt nachdrücklich 
anempfahl. 

Der Meersburger Hofrat aber blieb dabei, die Anordnung 

ſei ohne die gehörige Vorbereitung erfolgt. Man brauche ſich 

nur in der Nachbarſchaft umzuſehen, ob unter ſolchen Voraus— 

ſetzungen dort mit einemmale derartige Anordnungen durch— 

führbar ſeien. Angereimtheiten und unſchickliche Ubertrieben— 

heiten werde man niemals geſtatten; aber es könne der Klugheit 

des Ordinariats nicht entgehen, „daß es ein äußerſt ſchweres
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Problem ſei, ob wirklich geraten, nützlich und zweckmäßig ſein 

möge, religiöſe Volksbegriffe, wenn ſolche gleich nach Aber— 

zeugung eines kleinen, mehr aufgeklärten Teils als ungereimt 

erſcheinen, auf einen Schlag und ſozuſagen mit Gewalt weg— 

ſchaffen zu wollen“. 

Am 1. Februar 1804 ſchärfte Weſſenberg erneut ſeine Ver— 

ordnung vom Vorjahre ein. Im Laufe des März war ſie von 

den Geiſtlichen von der Kanzel zu verleſen und die heilſame 

Abſicht derſelben in einer paſſenden Predigt darzuſtellen. Auch 

die weltlichen Behörden wurden wieder um Anterſtützung an— 

gegangen, da ſonſt „der Seelſorger nicht leicht imſtande ſei, den 

öfters ungeſtümen Eigenſinn blinder Eiferer für althergebrachte 

Mißbräuche und der Feinde einer ungewöhnten Ordnung, der— 

gleichen es beinahe in allen Gemeinden zu geben pflegt, durch 

bloße Paſtoralermahnungen in die Schranken des Gehorſams 

zurückzuweiſen“. Der Hofrat zu Meersburg bezog ſich jedoch 

lediglich auf ſeine 1803 geäußerten Anſchauungen und gab die 

landesherrliche Genehmigung zum Ordinariatszirkular unter 

der Vorausſetzung, daß das Volk über die Abſchaffung der 

Prozeſſionen und Bittgänge hinlänglich belehrt ſei. 

Die Gemeinde Lienheim pflegte am Dienstag nach Oſtern 

in Prozeſſion nach Zurzach zu ziehen. 1805 ging der Pfarrer, 

der bisher im beſten Einvernehmen mit ſeiner Gemeinde gelebt 

hatte, nicht mehr mit, da dieſer Bittgang vom Ordinariat ab— 

geſtellt war. Die geſamte Gemeinde ging alſo allein. Ein 

Zurzacher Chorherr kam ihr eine Strecke entgegen, empfing ſie 

und geleitete ſie zur Kirche. In der Predigt wurden, wie man 

ſich erzählte, die Gemeinde Lienheim und die anderen er— 

ſchienenen Gemeinden für ihren Eifer und ihre Beharrlichkeit 

gelobt. 1806 bat die Gemeinde beim Hofratskollegium um 

Verwendung beim Ordinariat, da Hohentengen, das eine 

Stunde weiter habe, die Prozeſſion abhalten dürfe, während ſie 

für Lienheim verboten ſei. Das Amt trat warm für das Geſuch 

ein. Man erzähle ſich bereits, wenn das Verbot beſtehen 

bleibe, werde die ganze Gemeinde trupp- und paarweiſe nach 

Zurzach gehen. Dann ſeien ſicher mehr Anordnungen zu er— 

warten, als wenn die Gemeinde unter Führung des Pfarrers
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die Wallfahrt unternehme . Die Meersburger Regierung 

wollte ſich jedoch zunächſt nicht gerne in die Sache einmiſchen 

und gab den Rat, die Gemeinde möge ſich nochmals nach Kon— 

ſtanz wenden. Das geſchah; dem Anſuchen wurde jedoch nicht 

entſprochen, da die Gemeinde ſchon bei mehreren Anläſſen ihren 

Eigenſinn bewährt habe. Der Dorfmeier redete zum Guten, 
allein auf Betreiben des Wirtes Scheuble und einiger anderer 

Männer wurde beſchloſſen, nun erſt recht nach Zurzach zu gehen. 

„Am Oſterdienstag früh wurde die Kirche von dem Mesner 
geöffnet, da mit Einſprengung der Tür gedroht ward, zu— 

ſammengeläutet, Kreuz und Fahne herausgenommen und ſo 
prozeſſionsweiſe der Bittgang nach Zurzach ohne Mitbei— 

wohnung eines Geiſtlichen vollbracht. Nach der Rückkunft von 

Zurzach haben ſich die meiſten Bürger bei dem Geſchwornen 

Martin Scheuble, welcher Wein auszapft, eingefunden und bis 

in die Nacht gegen 11 Uhr gezecht, ein Beweis, daß der Ge— 
ſchworne Martin Scheuble gegen ſeine Pflicht die vorzügliche 

Triebfeder dieſes Angehorſams war“. Um der übeln Folgen 

und des Beiſpiels wegen war nunmehr das Hofratskollegium 

nicht mehr gewillt, ſolche Widerſetzlichkeiten und unanſtändigen 
Schritte zu dulden. Scheuble wurde 24 Stunden bei Waſſer 

und Brot eingeſperrt, und die Gemeinde erhielt eine Ver— 

warnung. 

Man würde, wie ſchon einmal betont, irren, wenn man 

annehmen wollte, es habe in den Kreiſen der Meersburger 
Regierung eine grundſätzliche Gegnerſchaft gegen Weſſenbergs 

Beſtrebungen beſtanden. Man wünſchte nur keine Beunruhi— 
gung. Daher ſchrieb auch der Kloſterkommiſſar Maler am 

30. Auguſt 1806 bezüglich der Wallfahrt in St. Märgen: 

„Gerne möchte der Mann, dem es um wahre Aufklärung und 
  
7 Der Amtmann Muſchgay in Rötteln war übrigens einer der wenigen 

katholiſchen Beamten, die der Aufklärung abhold waren. Er ſprach von 

Aufklärung, „die leider bei dem gemeinen Volke oft ſo übel angebracht iſt 

und ſchlimme Folgen hat“. An anderer Stelle ſagte er, der gemeine 

Mann, „welcher allerdings nur durch das Sinnliche zum Geiſtigen auf— 

geweckt werden muß“, werde durch derlei Verordnungen in ſeiner Andacht 

erſchlaffen und nach und nach ganz unvermerkt ſelbſt gegen das Weſent⸗ 

liche erkalten. Bei ſolchen Anläſſen überwerfe ſich leicht der Pfarrer mit 

ſeiner Gemeinde.
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Beförderung der Sittlichkeit und des häuslichen Fleißes zu tun 

iſt, die Abſtellung der Wallfahrten zu den wundertätigen Bil— 

dern zu St. Märgen und den dortigen Kapellen veranlaſſen; 

man würde aber dadurch gegen die öffentliche religiöſe Mei— 

nung in der dortigen Gegend ſo ſehr anſtoßen und der Rahrung 
der Wirte und anderer Gewerbsleute, die hauptſächlich davon 

leben, einen ſolchen Abbruch, zum eigenen empfindlichen Nach— 

teil des herrſchaftlichen aerarii, zufügen, daß es rätlicher zu 

ſein ſcheint, dem immer mehr ſich verbreitenden Zeitgeiſt die 

allmähliche Wegräumung dieſer Ausgeburt des finſtern Mönch— 

tums zu überlaſſen.““ 
1807 ging die badiſche Regierung von ſich aus gegen die 

Bruderſchaften in Herten, Minſeln uſw. vor, darunter gegen 

die von Dekan Joſeph Vitus Burg in Herten erſt 1802 neu 

organiſierte». Die badiſche Regierung betrachtete ſich auch in 
kirchenpolitiſcher Beziehung als Rechtsnachfolgerin Sſterreichs. 

Auf dieſelben Widerſtände wie im ehemals biſchöflich 

Konſtanziſchen Amt Rötteln ſtieß Weſſenberg in der benach— 

barten Herrſchaft Schwarzenberg. Die Pfarrgemeinde Rhein— 

heim wandte ſich 1803 wiederholt an das Ordinariat, um wieder 

die Erlaubnis zu dem verbotenen Bittgang nach Degernau zu 

erhalten. Es fruchtete nichts. Der Pfarrer hatte die undank— 

bare Aufgabe, ſeine Gemeinde zu belehren, wenn ſie einen Bitt— 
gang halten wolle, um den göttlichen Segen zu erflehen, ſo ſolle 

er an einen näheren und nicht über eine Stunde entfernten Ort 
veranſtaltet werden. Hartnäckiger Eigenſinn ſei kein Zeichen 

wahrer Frömmigkeit. Die Gelübde einzelner Gemeinden ſeien 

den allgemeinen biſchöflichen Verordnungen untergeordnet. Sie 

leiſte ihrem Gelübde volles Genüge, wenn ſie die vom Biſchof 
erlaubten Bittgänge andächtig abhalte. Durch Abhaltung des 

Bittganges nach Degernau würde ſie nicht nur kein verdienſt— 

liches Werk ausüben, ſondern wahrhaft ſündigen und ſich da— 
durch Gottes Mißfallen zuziehen ufſw. Die Gemeinde beruhigte 

ſich aber dabei nicht, ſodaß dem Pfarrer verboten wurde, den 

Bittgang zu verkündigen und ſich an ihm zu beteiligen. 

sRepoſ. V 1. Fin.⸗Min. 1891 Nr. 58 Faſz. 324. Einige Votiv⸗ 

geſchenke packte er ein und ſchickte ſie nach Karlsruhe. 

9 Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1807. 
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Am 23. April 1804 gab Weſſenberg nähere Anweiſungen 
für Pfarreien im Dekanat Neunkirch. In Degernau waren die 
Prozeſſionen nach Erzingen und Stühlingen in Bittgänge 

innerhalb der Pfarrei zu verwandeln. Stühlingen war zu weit 
entfernt. In Erzingen kamen am Markustag ohnehin viele 

Gemeinden zuſammen. In Oberlauchringen waren die Bitt— 

gänge nach Zurzach, Tiengen und Degernau dahin abzuändern, 
daß ſie künftig innerhalb der Gemarkung abgehalten wurden. 

In Baltersweil hatte der Bittgang nach Rheinau am Oſter— 

dienstag zu unterbleiben. Statt deſſen war ein Bittgang um 

den Eſch zu halten. In Rheinheim waren die Bittgänge nach 

Zurzach und Degernau in Bittgänge um den Eſch zu verwan— 

deln. Degernau war zu entfernt. In Zurzach ſtrömten am 
Oſterdienstag zu viele Gemeinden zuſammen. ZIn Lienheim 

waren die Bittgänge nach Zurzach und Rheinheim und der 
Bittgang an Chriſti Himmelfahrt in Bittgänge um den Eſch zu 

verwandeln; desgleichen der Bittgang von Grießen nach 
Degernau. Schwerzen und Erzingen durften an Kreuzaufſindung 

nicht mehr nach Degernau, weil dort zu viele Kreuze zuſammen— 

kamen und die Kirche die Menge des Volkes nicht faſſen konnte. 

Die Bittgänge waren im eigenen Ort abzuhalten. Ebenſo hatten 

in Obereggingen ſtatt der Prozeſſionen nach Erzingen, Bett— 

maringen und Degernau ſolche im eigenen Ort ſtattzufinden. 

Der Dekan gab Abſchrift des Erlaſſes an die Schwarzenbergiſche 

Regierung, worauf dieſe verfügte, es habe alles im nämlichen 

Zuſtande zu verbleiben wie bisher. „Zur Abänderung müſſen 
die Gemüter vorbereitet ſein, und alte Mißbräuche, beſonders 

wenn ihr Objekt nicht innerlich bös iſt, können nicht plötzlich 

abgeſtellt werden, ohne entweder große Unzufriedenheit zu er— 

wecken oder des Zweckes zu verfehlen“. Dem Erſuchen Weſſen— 
bergs an die Schwarzenbergiſche Regierung, gegen die Ge— 

meinde Schwerzen einzuſchreiten, die ſich nicht vom verbotenen 

Bittgang nach Erzingen abbringen laſſen wollte, wurde daher 

ſicherlich nicht entſprochen. Vielmehr erhielt der Pfarrer auf 

Anſuchen der Gemeinde, die bei der herrſchenden Trockenheit 
eine Prozeſſion nach Tiengen oder Grießen veranſtalten wollte, 

von der Regierung Weiſung, dem Antrag Folge zu leiſten. Die 

Regierung wünſche ſowieſo gewiſſe Abänderungen der Pro—
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zeſſionsverordnung für das Schwarzenbergiſche, die den Zeit— 

umſtänden, den örtlichen Verhältniſſen und dem frommen Willen 
des gutgeſinnten Volkes angemeſſen ſeien. Ebenſo wurde der 

Gemeinde Oberlauchringen die übliche Prozeſſion nach 

Degernau geſtattet. In Tiengen ſelbſt dagegen wurden die 
Prozeſſionen im Einvernehmen mit dem Stadtrat und dem 

Pfarrverweſer eingeſchränkt. Die Prozeſſionen zur hl. Kreuz— 

kapelle an allen Freitagen vom Mai bis September wurden 

abgeſtellt, dafür aber eine Betſtunde vor ausgeſetzter Heilig— 

kreuzpartikel abgehalten. Die Bruderſchaftsprozeſſionen um die 

Kirche am erſten Sonntag jedes Monats verblieben. An 

Mariä Lichtmeß, Mariä Verkündigung, Mariä Geburt und 

Mariä Empfängnis ſollte die Prozeſſion nur noch auf dem 
Kirchhof gehalten werden, dagegen ſollte ſie ſich an Mariä 

Himmelfahrt (Patrozinium) und am Roſenkranzſonntag nach 

wie vor in die Stadt hinab bewegen. Statt des ſonntäglichen 

Amgangs um die Kirche herum vor der Predigt ſollte nur noch 
das Weihwaſſer in der Kirche unter Abſingung des Asperges 

ausgeteilt werden. Die beiden abendlichen Prozeſſionen am 

15. und 16. Mai zur Johann Nepomukkapelle auf dem Feld 

wurden in eine Nachmittagsandacht am Sonntag in der Oktav 

des Heiligen abgeändert. Die Prozeſſion um den Bann im 
Frühjahr blieb, doch in kleinerem Amkreiſe. Von Prozeſſionen 

nach auswärts verblieb nur die nach Rheinheim, da ſie vor 

nicht allzu langer Zeit gelegentlich einer Feuersbrunſt angelobt 

worden war. Abgeſtellt wurden die Prozeſſionen nach Zurzach, 

Aichen und Degernau. Erhalten blieben die Fronleichnams— 

prozeſſion und die Prozeſſion am Donnerstag der Oktav, ab— 
geſchafft wurde diejenige am Sonntag in der Fronleichnams— 

oktav. Erhalten blieben ferner die allgemein üblichen Pro— 

zeſſionen am Markustag und an den drei Bittagen; um nicht 

allzuviel Aufſehen zu erregen, auch die Prozeſſionen um die 

Stadt herum an Fabian und Sebaſtian, Agatha und am 
1. Auguſt (ſog. Schweizerfeiertag)ÿ. Fabian und Sebaſtian war 

beſonderer gebotener Feiertag der Gemeinde. An St. Agatha, 
einem ehemals gelobten, aber durch die allgemeine Dispenſation 

aufgehobenen Feiertag, mußte auf Drängen der Bevölkerung 

der Vor⸗ und Nachmittagsgottesdienſt wie an wirklichen Feier—
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tagen gehalten werden. Der Schweizerfeiertag, über deſſen 

Entſtehung man ſich nicht recht klar war, lag der Bevölkerung 

beſonders am Herzen. Um die Leute ja nicht zu beunruhigen 

und um nicht den Eindruck zu erwecken, als ob die Verminde— 
rung der Prozeſſionen aus Mangel an Religion erfolge, wurde 

für die Zukunft eine ſtärkere Beteiligung der Beamten- und 

Dienerſchaft in Ausſicht geſtellt, insgeheim aber für ſpäter ein 

weiterer Abbau in Ausſicht genommen. 

Statt des erlaubten Bittgangs nach Degernau zog die 

Pfarrei Schwerzen am Markustag 1805 trotz Abmahnung des 

Pfarrers nach Erzingen. Das Geſuch Weſſenbergs um Be— 

ſtrafung der Widerſetzlichkeit wurde, wie ſchon geſagt, ſchwerlich 

erfüllt. 1806 holte die Gemeinde eine Stunde früher als 

gewöhnlich Kreuz und Fahne aus der Kirche und zog nach 
Erzingen, indes der Pfarrer zur üblichen Stunde mit der 

Pfarrei Horheim nach Degernau ging. Am Nachmittag aber 

gab die Gemeinde, um den Pfarrer zu ärgern, das Zeichen zum 

Roſenkranz und hielt ihn auch ab. Nun beſchwerte ſich auch 

der Pfarrer, und das Ordinariat folgte mit einer Anzeige bei 

der Regierung nach. Für 1807 verbot daher die Regierung 

unter Strafandrohung die Prozeſſion nach Erzingen und ord— 

nete in Abereinſtimmung mit dem Ordinariat an, ſtatt des Bitt— 

ganges nach Degernau an Kreuzauffindung habe eine Prozeſſion 

um den Eſch an Chriſti Himmelfahrt ſtattzufinden. Gleichzeitig 

führte aber die Regierung beim Dekanat Beſchwerde, ſeit 

einigen Jahren werde in den Kirchen, in denen ein oder 

mehrere Bittgänge einträfen, keine Predigt mehr gehalten, und 

erklärte es für unverſtändlich, daß den Pfarrgemeinden Grießen, 

Oberlauchringen und Rheinheim die gewohnte Prozeſſion nach 
Degernau verwehrt werde, wodurch die Achtung und das Zu— 

trauen zur geiſtlichen Oberbehörde nicht wenig geſchwächt 

werde. „Dieſes letztere ſcheint mit Grunde von weit nach— 

teiligeren Folgen zu ſein als der Nutzen im Aufklärungswege 

ermeſſen werden kann, den die Anterbleibung eines ſolchen 

außerordentlichen Bittganges nach Degernau dermal gewähren 

ſoll, bis die beſagten Pfarrangehörigen für die gute Aufnahme 

neuer, alte Obſervanzen abſchaffender Verordnungen empfäng⸗ 

licher durch einen chriſtlichen Religionsunterricht gemachet wor—
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den ſind, und keine größeren Mißbräuche in Anſehung kirchlicher 

Sachen mehr vorwalten als die Abhaltung einer einzigen jähr— 

lichen Prozeſſion, welche doch an und für ſich ſelbſt nichts 

anderes zur Abſicht hat, als den Segen Gottes auf die Früchte 

der Erde und die Wohlfahrt des Landes zu erbitten.“ Schon 

am 2. Mai konnte der Dekan melden, Weſſenberg habe die 

Prozeſſion widerruflich genehmigt unter der Vorausſetzung, daß 
die vorgeſchriebene Ordnung genau beobachtet werde und am 

Tage des Bittganges nicht zu viele andere Pfarreien nach 

Degernau kämen ». 

„Durch gründliche Berichte“ hatte Weſſenberg in Erfah— 

rung gebracht, die Verehrung der hl. Walburgis zu Sandweier 

werde ſeit einiger Zeit zu ſchändlichem Aberglauben und 

mancherlei Anſug mißbraucht, indem eine Menge Menſchen aus 

Nah und Fern dorthin wallfahrtete, „um ſich mit einem vor— 

geblichen ſog. Walburgisöl an den leidenden Teilen des Kör— 

pers ſalben zu laſſen, auf welche Salbung ſie mit Hintanſetzung 

der natürlichen Heilmittel, die uns der Schöpfer gegeben hat, 
ein vermeſſenes Vertrauen ſetzen“. Beſonders an Sonn- und 

Feſttagen im Mai war der Zudrang groß. Weſſenberg verbot 

alſo unterm 5. Juli 1808 unter ſchwerer Strafe, ſog. Wal⸗ 

burgisöl in Sandweier aufzubewahren, zu verkaufen oder aus⸗ 

zuſpenden. Zuwiderhandlungen ſollten zu ernſtlicher Be— 

ſtrafung bei der weltlichen Obrigkeit angezeigt werden. Alles, 
was auf eine Wallfahrt Bezug hatte, war aus der Pfarrkirche 

zu beſeitigen. Dem Pfarrer zu Sandweier und überhaupt 

jedem Geiſtlichen wurde jeder Gebrauch des Walburgisöls, 

z. B. das Einſalben damit, unter Strafe der Suspenſion ver— 

boten. Alle Prozeſſionen aus anderen Gemeinden nach Sand— 

weier wurden aufs ſtrengſte unterſagt. Wo ſolche bisher üblich 

10 Akten über die Prozeſſionen im Schwarzenbergiſchen unter Breis— 

gau Gen. 894 und Klettgau O. G. 142 V 1, 39. Die Gemeinde Zimmern 

Bezirksamt Engen beſtimmte, nachdem es am 11. Zuli 1817ꝙ alles verhagelt 

hatte, durch Gemeindebeſchluß vom 6. Januar 1818, künftig ſei, damit die 

Gemeinde vor Hochgewitter bewahrt bleibe, der Montag vor Pfingſten als 

Feiertag zu halten. Als 1822 verſchiedene Bürger wegen Übertretung 

geſtraft wurden, hob das Amt den Beſchluß auf und tadelte den Orts— 

vorſtand. Einlieferung des Bezirksamt Engen 1919 Nr. 18 Faſz. 2956.
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geweſen waren, mußten ſie in Bittgänge in andere Orte oder 

in ſonſtige zweckmäßigere Andachtsübungen umgewandelt wer— 
den. Die Verſügung war in Sandweier und Amgebung an drei 

auſeinanderfolgenden Sonntagen von der Kanzel zu verkünden 

und damit eine Belehrung der Gläubigen über die echte, reine 

Heiligenverehrung zu verbinden, „die weſentlich in Betrachtung 

und Nachahmung ihrer Tugenden beſteht“ n. 

2. Zur Einführung des Konſtanzer Diözeſangeſangbuches. 

Im Jahre 1812 gelangte das allgemeine Geſangbuch für 

das Bistum Konſtanz zur Einführung. Für 24 Kreuzer bei 

940 enggedruckten Oktavſeiten war es gewiß preiswert. Der 

nachmalige Domkapitular Dekan Martin in Neuenburg kenn— 
zeichnet es am 8. März 1813 wie folgt: „Dieſes Geſangbuch 

erſetzt zugleich die Stelle eines rein chriſtkatholiſchen Gebet— 

buches; es ſteuert altem Aberglauben, verdrängt die Lippen— 

andacht, hindert die Zerſtreuung und den Mutwillen, feſſelt die 

Aufmerkſamkeit und geiſtige Beſchäftigung der Jugend im 

öffentlichen Gottesdienſte, betreibt auch in der Schule notwendig 

das gemütliche Leſen und bildet praktiſch die bisher vernach— 

läſſigten Sprach- und Geſangsanlagen der Kinder, iſt über— 

haupt das weſentlichſte, ja einzige Mittel zu einem allgemeinen, 

rührenden, belehrenden und beſſernden Gottesdienſte.“ Frei— 

lich fehlte es zunächſt an Melodien und, wenn dieſe vorhanden 

waren, an Organiſten. Im ganzen Dekanat Waldshut konnte 

ein einziger Lehrer, und auch dieſer nur zur Not, die Orgel 

ſpielen. Im ganzen Dekanat gab es nur 3 Orgeln, in Walds— 

hut, Hohentengen und Niederalpfen. „Es gibt weder einen 

Trieb noch eine Nötigung zum Geſang. Kein Lehrer im De— 

kanat iſt deſſen kundig, und ob künftige denſelben erlernen wer— 

den, — ſteht dahin. Vonſeiten der Pfarrherren aber iſt in 

dieſer Gegend ſich äußerſt wenig für, aber beinahe alles gegen 

dieſe Anſtalt zu verſprechen; denn, nicht nur daß kaum der eine 

oder andere Muſik verſteht, hindert dieſe Ausführung, ſondern 

ſo lange ein großer Teil derſelben eine Oppoſitionspartei gegen 

11 Einlieferung des Bezirksamts Baden-Baden 1899 Nr. 12 Faſz. 197. 

Weitere Nachrichten fehlen.
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liturgiſche biſchöfliche Reformen bildet, ſolang man ihnen 

geſtattet, erklärte Antagoniſten derſelben zu ſein, ſolang das 

biſchöfliche Andachtsbuch von ſolchen aus den Kirchen verwieſen 

iſt, ſolang läßt ſich vorderhand nichts erwarten; jede Mühe 

würde von ſolcherlei Leuten nicht bloß mit Andank, ſondern noch 
mit Hohn aufgenommen werden. Dieſe Gegend, was ſchon die 

Kleidung verrät, hat eine beſondere Vorliebe zum Alten, eine 

entſchiedene Abneigung gegen das Neue. Zudem müßte man 
vorerſt fragen, durch welche Mittel die Andachtsbücher, ſo 

wohlfeil ſie immer ſind, in dieſer greulich armen Waldgegend 

in Schulen emporzubringen wären. Indes hält Anterzeichneter 

dafür, dieſe Melodien bedürfen keiner politiſchen, ſondern bloß 
einer äſthetiſchen Zenſur.“ Im Dekanat St. Blaſien war unter 

22 Schullehrern ebenfalls nur einer, der in St. Blaſien, der 

Muſik verſtand. Ahnlich war es im Dekanat Laufenburg. Im 

Dekanat Schönau wurde nur in Schönau und Todtnau Ge— 

ſangsunterricht erteilt. Auch der Dekan in Säckingen berich— 

tete, unter den 7 Lehrern in der Pfarrei Rickenbach ſei nicht 

einer, der zu einem ordentlichen Kirchengeſang gebraucht wer— 

den könnte. Im Dekanat Zell i. W. waren nur 2 Lehrer im— 

ſtande, Noten zu ſchreiben und richtig zu unterſetzen. Es waren 

ohne Zweifel die Lehrer in Zell und Happach, von denen der 

Dekan berichtete, ſie ſeien fähig, die Schüler im Singen zu 

unterrichten. Anter dieſen Amſtänden darf man neugierig ſein, 

welche Geſchäfte der Herderſche Verlag mit den Melodien zum 

Konſtanzer Geſangbuch gemacht haben mag “. 

3. Zur Einführung der neuen Gottesdienſtordnung. 

Mit der Einführung der neuen Gottesdienſtordnung war 

die badiſche Regierung einverſtanden. Im Einvernehmen mit 

dem Ordinariat wünſchte ſie aber, „daß dieſe Einführung nur 
durch allmähliches Fortſchreiten und vorderhand nur da, wo 

ſie eintreten kann, ohne daß Mißdeutung oder etwaige Ab— 

geneigtheit der Religionsverwandten zu bemerken wäre, ſomit 

an Orten, wo die Stimmung anders ſein ſollte, nur nach voraus⸗ 

gegangener ſolcher Vorbereitung der Gemüter geſchehe, wo— 

12 Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1813. 
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durch dieſelben für die einzutretenden Verbeſſerungen empfäng⸗ 

lich werden. Es wird daher zur Befjörderung dieſer beiden 

höchſten Abſichten allen Beamten anmit die doppelte Pflicht 

auferlegt, einmal die dieſe wohltätige Vorbereitungen bezielen— 

den Maßregeln, welche beſonders in paſſendem Anterricht und 

allmählichem Anbeginn mit den keiner Schwierigkeit unter— 

worfenen Punkten der Gottesdienſtordnung beſtehen werden, 

mit allen in ihrem Wirkungskreiſe liegenden Hilfsmitteln zu 

unterſtützen, und dann in dem Falle, daß ſie entweder Lauheit 

oder aber Abereilung in dieſer Sache bei einzelnen Geiſtlichen 

oder weltlichen Gemeindsvorſtehern und daherrührende nach— 
teilige Einwirkungen wahrnehmen ſollten, darüber mit den 

landesfürſtlichen Schulviſitaturen und biſchöflichen Dekanaten 
zur Erledigung Einvernehmen pflegen, über Schwierigkeiten 
aber, die dadurch, wie man jedoch nicht erwartet, nicht einver— 

ſtändlich beſeitiget werden können, berichtliche Anzeige anher zu 

erſtatten“. 

4. Das Wiederaufleben der abgeſchafften Feiertage. 

Am 15. Dezember 1803 gab Weſſenberg die erforderlichen 

Weiſungen an die Geiſtlichkeit, um das Wiederaufleben der 
durch die Bulle des Papſtes Clemens XIV. vom 16. Mai 1772 

obgeſchafften Feiertage unmöglich zu machen *. In den ein— 

zelnen Gemeinden war ganz allmählich der eine oder andere 

abgeſchaffte Feiertag wieder eingeführt worden. In Reichenau 

z. B. wurden nicht nur alle Apoſteltage, alle heiligen Benedik— 

tiner und Kloſterfrauen gefeiert, „ſondern jeder lächerlichſte 

Anlaß wird als Feiertag angeſehen, wo dann ſolenner Gottes— 

dienſt gehalten und der Nachmittag dem Müßiggange und dem 

Zechen gewidmet wird“. Es herrſchte nunmehr in den einzelnen 

13 Weiſung der Regierung des Oberrheins an das Juſtizamt Engen 

vom 30. September 1809. Einlieferung des Bezirksamts Engen 1902 

Nr. 6 Faſz. 22. Einlieferung des Bezirksamts Konſtanz 1906 Nr. 20 
Faſz. 66. 

14 Zirkulare vom 23. und 24. Oktober 1803 waren vorausgegangen. 

Eine dahingehende biſchöflich Konſtanziſche Verordnung vom 9. Januar 

1782 war nur teilweiſe beachtet worden. Einlieferung des Bezirksamts 

Konſtanz 1906 Nr. 20 Faſz. 66.
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Pfarreien die größte Angleichheit, und Weſſenbergs Verfügung 

ging ohne Zweifel auf Klagen zurück, die ihm von Geiſtlichen 

vorgebracht wurden, die ſich an die biſchöfliche Verfügung vom 

9. Januar 1782 hielten. Um das Feſt des hl. Evangeliſten 

Johannes begehen zu können, verkündigte der Pfarrer von 

Allensbach für dieſen Tag das Dankfeſt, während es ſonſt am 

Stephanstag oder am letzten Sonntag im Jahre gehalten wurde. 

Er wußte ſich jedoch klug herauszureden. Der Lehrer hatte 

mit den Chorſängern deutſche Lieder eingeübt und war nun am 

Abend des Chriſttages zum Pfarrer gekommen mit der Bitte, 
er möge die Meſſe mit deutſchem Geſang das erſte Mal nicht 

an einem gebotenen Sonn- oder Feiertag halten, „weil ſie 

wegen der großen Anzahl des Volks leicht erſchrecken könnten 

und dann dieſer neuen Sache wegen verſpottet würden“. Im 

Amt Reichenau wenigſtens wurde die neuerliche Verfügung 

Weſſenbergs beachtet, weil der Oberamtmann v. Hundbiß 

ſtrenge darauf drang. 

Weſſenberg glaubte vielleicht nicht mit Anrecht, die Tat— 

ſache, daß die abgeſchafften Feiertage in den Kalendern noch 

immer in rotem Druck aufgeführt wurden, trage nicht wenig 
dazu bei, daß der gemeine Mann immer wieder Veranlaſſung 

habe, dieſe Tage mit den gebotenen Sonn- und Feiertagen in 

Vergleich zu ſetzen und feierlich zu begehen. Er ſetzte es bei 

der Konſtanzer Stadthauptmannſchaft unſchwer durch, daß die 

Konſtanzer Buchdrucker 1804 Weiſung erhielten, in den für die 

Reichs⸗ und öſterreichiſchen Lande beſtimmten Kalendern die 

abgeſtellten Feiertage in ſchwarzer Farbe gleich den übrigen 

Werktagen wiederzugeben. Der 26. Juni war in den Kalen— 

dern durchgängig als Hagelfeier bezeichnet, und das Volk 

beging dieſen Tag allgemein mit Bittgängen. Weſſenberg 

wünſchte daher, daß ſtatt der Hagelfeier die Namen der Mär— 

tyrer Johannes und Paulus im Kalender erſchienen. Ich ver— 

mochte jedoch nicht feſtzuſtellen, ob eine entſprechende Weiſung 
an die Buchdrucker erging s. 

  

15 Akten Konſtanz Stadt Faſz. 902. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 

1



18 Baier 

5. Die Haustaufen. 

Mit Rückſicht auf die Geſundheit der Neugebornen ordnete 

Baden im Einvernehmen mit dem Generalvikariat am 28. No— 

vember 1811 an, von Anfang Oktober bis Ende März ſeien 

jeweils ſämtliche Kinder zu Hauſe zu taufen. Die Notwendig— 

keit, den Pfarrern für ihre dadurch entſtehende Mehrarbeit eine 

Entſchädigung zu gewähren, veranlaßte Erhebungen, aus denen 
wir wenigſtens die Denkungsart der Geiſtlichkeit im Wieſenkreis 

kennen lernen. So gut wie alle Pfarrer und Dekane waren 

Gegner der Neuerung, da ſie in Hinſicht auf Leben und Ge— 

ſundheit der Kinder nicht notwendig, in religiöſer Hinſicht aber 

ſehr bedenklich ſei. Alle Dekanate beſtritten die Gefährlichkeit 

der Kirchentaufen für die Geſundheit der Täuflinge. In 

religiöſer Beziehung könne die Taufhandlung gar nicht feierlich 

genug vorgenommen werden, die Haustaufe aber drücke ſie zu 
einer gewöhnlichen häuslichen Handlung herab. Für die 

Schwarzwaldpfarreien gab es noch beſondere Gründe, die 

Haustaufen abzulehnen. In ausgedehnten Pfarreien des 

Hochſchwarzwaldes hätte die allgemeine Einführung der Haus— 

taufen in den Wintermonaten für den Pfarrer eine ſehr ſtarke 

körperliche Inanſpruchnahme bedeutet, der nur widerſtands— 

fähige Naturen gewachſen waren. Wollte man eine beſondere 

Vergütung verlangen, ſo hätte das den allerungünſtigſten Ein— 
druck hervorgebracht, und die Bevölkerung hätte von der Heilig— 

keit einer mit Geld erkauften Religionshandlung ſehr niedrige 

Begriffe bekommen. Im ganzen Schwarzwald beſtand überdies 

eine entſchiedene Abneigung gegen Haustaufen, und vor jedem 

Verſuch, die Haustaufe mit Strafmitteln erzwingen zu wollen, 

konnte man nur ernſtlich warnen. „Endlich muß man, um das 

Anſchickliche der Haustaufe lebhaft zu fühlen, das Innere der 
Wälderwohnungen und die Lebensweiſe des Hauenſteiners 

genau kennen. In einer kleinen, niedrigen, rauchigen Stube 
wohnen und ſchlafen gewöhnlich mehrere Familien, und in den 
Wintermonaten kömmt ſogar noch ein Teil des Hausviehes 

dazu. ÜGberall begegnen den Eintretenden Gegenſtände des 

Ekels, überall beleidigen das Auge Anreinlichkeit und Schmutz, 

beſonders zur Zeit, wo die Bewohnerin in den Wochen liegt.
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Wahrlich, eine ſolche mit Qualm und Geſtank, mit Unrat und 

Schmutz bis zum Ekel angefüllte Stube der Wöchnerin iſt ſehr 

ſchlecht dazu geeignet, eine ſo wichtige und feierliche Religions— 

handlung wie die Taufe mit Würde zu begehen.“ Die Kreis— 

direktion war mit dieſen Gründen durchaus einverſtanden und 

meinte, wenn in den allerkälteſten Wintertagen die Taufe in 

der Kirche nicht rätlich ſein ſollte, ſo könne man ſie ja in einem 

geheizten Zimmer im Pfarrhaus vornehmen. Alles in allem 

genommen, glaubte auch die Kreisdirektion vor der pflicht— 

mäßigen Einführung der Haustaufe in den Wintermonaten ent— 

ſchieden warnen zu müſſen “. 

6. Weſſenberg und das badiſche Staatskirchentum. 

Aüber Weſſenbergs Auseinanderſetzungen mit der römi— 

ſchen Kurie vergißt man zu leicht, daß er ganz und gar nicht 

gewillt war, dem Staat ſchrankenloſe Rechte auf kirchlichem 

Gebiete einzuräumen. Otto Mejer rechnete ihn im Hinblick 

auf ſeine Toleranzforderungen auf dem Wiener Kongreß „zu 

derjenigen Klaſſe liberaler Katholiken, die gegen den Prote- 

ſtantismus ultramontan ſind“ “. In der Tat hätte er gerne 

die Gelegenheit wahrgenommen, der katholiſchen Kirche die 

Möglichkeit der Betätigung in rein proteſtantiſchen Staaten zu 
verſchaffen. Als 1817 die Weimarer Regierung mit dem Ge— 

danken umging, die katholiſche Pfarrei von Jena nach Weimar 

zu überſetzen, riet Weſſenberg dem Generalvikariat in Aſchaffen— 

16 Aus ähnlichen Gründen warnte auch der evangeliſche Dekan in 

Emmendingen, der verſehentlich zur Außerung aufgefordert worden war, 

vor der Haustaufe. Er berührte dabei einen ſicher nicht nur in evangeli— 

ſchen Gegenden herrſchenden Mißbrauch, wenn Kinder aus Filialen zur 

Taufe in die Mutterkirche gebracht wurden. Nach der Taufe ging man 

nämlich ins Wirtshaus und legte das Kind an den warmen Ofen, wo es 

beinahe verſchmachtete, indes die Väter und Gevattern mit der 

Hebamme bis in die Nacht hinein zechten. „Letztere ſollte wenigſtens ge— 

halten ſein, das Kind der Mutter ſobald möglich nachzutragen.“ 

Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1812—1863. Im Amt Engen war die Ein— 

führung der Haustaufe unter Überwindung bald größerer, bald kleinerer 

Schwierigkeiten möglich. Einlieferung des Bezirksamts Engen 1902 

Nr. 6 Faſz. 22. 

17 Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage J, 478.
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burg dringend, dem Erſuchen Folge zu geben, da „ſich hier eine 

erwünſchte Gelegenheit darbiete, die biſchöflichen Rechte in 
einem zudem bloß proteſtantiſchen Lande geltend zu machen. 

Eine katholiſche Pfarranſtalt in einer Reſidenz wie Weimar 

kann für die katholiſche Religion nur vorteilhafte Folgen 

haben“s. 1808 wurde Weſſenberg mitgeteilt, der Oberhof— 

richter v. Drais wolle ihn nicht als Biſchof wegen ſeiner ſtaats— 

gefährlichen katholiſchen Tendenzen“. Ich zweifle nicht daran, 

daß dieſe oder eine ähnliche Außerung gefallen iſt. Am 25. Mai 

1808 ſchrieb Drais aus ſeiner Amtsſtelle Bruchſal, im Breis— 

gau wundere man ſich zuweilen, daß rückſichtlich der Regenten— 

rechte im Geiſtlichen „der Schatten des Kaiſers Joſeph beun— 

ruhigt wird und dem zugreifenden Vicariat ſo manches gelingen 

kann“ *. Auf denſelben Ton iſt ein Brief des Vizepräſidenten 

der Freiburger Regierung v. Wechmar vom 27. März 1808 

geſtimmt. Er bat dringend, den evangeliſchen Regierungsrat 

Baur von Eyſeneck bei der Freiburger Regierung zu belaſſen, 

„wo ſo oft der Fall eintritt, die landesherrlichen Rechte gegen 

die Anmaßungen des Biſchofs und der Kirche zu handhaben 

und zu ſchützen“?'. Auch der Präſidialbericht der Freiburger 

Regierung vom 27. November 1808 läßt erkennen, daß Weſſen— 
berg dem Staatskirchentum nicht tatenlos gegenüberſtand. 

„Gegen das biſchöfliche Ordinariat“, heißt es in demſelben, 

„welches ſich hier und da Eingriffe in die landesherrlichen 

Rechte erlaubt, wurden letztere ſtandhaft verteidigt und übrigens 

verſucht, ein gutes Vernehmen mit demſelben zu erhalten.“? 

Der Präſidialbericht der Karlsruher Regierung betonte, mit 

is Weſſenbergbibliothek Konſtanz 73 Nr. 2 und 24. 

19 Ebd. 62 Nr. 1. 

1b4 Repoſ. IV 1. Kanzleiſache. Die Konſtituierung der oberrheiniſchen 

Provinzregierung. Faſz. I 1806—1808. 

20 Repoſ. IV 1. Kanzleiſache. Die Konſtituierung der mittelrheiniſchen 

Provinzregierung in Karlsruhe betr. 1807/1810. 

21 Repoſ. IV 2. Kanzleiſache. Präſidialbericht der Regierung des 

Oberrheins. Die Regierungsräte Engelberger und Galura ſchienen dem 

Ordinariat gegenüber zu nachgiebig zu ſein. Durch Galura erhielt das 

Ordinariat Kenntnis von allem, was bei der Regierung vorging. Bgl. 

auch Repoſ. IV 1. Kanzleiſache. Die Konſtituierung der oberrheiniſchen 

Provinzregierung. Faſz. I.
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den Vikariaten in Konſtanz und Bruchſal ſei man bisher ganz 

gut ausgekommen, namentlich mit dem erſteren. „Letzteres hat 

freilich weniger guten Willen, aber zum Glück auch weniger 
Kraft.“22 Weſſenberg war mit der badiſchen Regierung nicht 

recht zufrieden. Er muß Kolborn gegenüber geklagt haben; 

denn nur ſo iſt es zu verſtehen, daß dieſer am 15. Juli 1808 

erwidert: „Das Andringen der Souveräne empfinden wir auch 

hier täglich mehr und unleidentlicher. Uſingen hat jüngſt ver— 

boten, vor dem 8. Tag nach der Geburt in der Kirche zu taufen. 

Hierdurch wird dieſes Sakrament für alle Fälle aus den Kir— 

chen verbannt, weil jeder Pfarrer auf frühere Tauf dringen 

muß. Wir ſchreiben uns mit Vorſtellungen die Finger krumm; 
dies iſt aber auch ihre einzige Wirkung.“?'« Offenbar auf das 

Drängen von Stoeſſer und Drais hatte ſich Baden 1806 das 
öſterreichiſche Syſtem zu eigen gemacht, das die biſchöfliche Ge— 

walt weit ſtrenger im Zaume hielt als andere. Eine Frucht 

dieſer Politik und der inzwiſchen erreichten vollen Souveränität 

war das Kirchenkonſtitutionsedikt vom 14. Mai 1807, das die 

landesherrliche Gewalt in kirchlichen Angelegenheiten weſentlich 
    

22 Repoſ. IV 2. Kanzleiſache. Präſidialbericht der Regierung des 
Mittelrheins für 1808. 

23 Weſſenbergbibliothek Konſtanz 83 Nr. 42. 

22 Repoſ. II 1. Kanzleiſache. 1806/1807. ZIm Sommer 18088 ſtellte 

Weſſenberg bei der Freiburger Regierung den Antrag, die Klöſter viſi— 

tieren zu dürfen. Das Juſtizminiſterium verſagte jedoch die Genehmigung. 

Schon 1805 hatte ihm Fürſtenberg die Viſitation nur inſoweit erlaubt, 

als die klöſterliche Diſziplin in Frage kam. Einlieferung des Bezirksamts 

Engen 1919 Nr. 18 Faſz. 73. Im Frühjahr 1807 wurde das Frauen— 

kloſter Berau aufgehoben, doch wurde den Kloſterfrauen geſtattet, im 

Kloſtergebäude zuſammen leben zu dürfen. Weſſenberg ſollte nun an— 

ordnen, daß die ſtrenge Diſziplin und die der Geſundheit nachteiligen 

Andachtsübungen zu einer dem Geiſt und Korper angemeſſenen Gottes— 

verehrung gemildert würden. Da ſie einmütig baten, es möge keine Er— 

leichterung gewährt werden, beließ ſie Weſſenberg, dem die gute reguläre 

und häusliche Einrichtung der Kloſtergemeinde bekannt war, bei der bis— 

herigen Verfaſſung. Nur verlangte er, daß das deutſche Brevier, deſſen 

ſie ſich ſchon bisher privat bedient hatten, auch in der Kirche verwendet 

würde. Die Kloſterkommiſſion war damit wenig zufrieden und meinte, 

durch zweckmäßige Vorſtellungen des Kloſterpfarrers könne das erwünſchte 

Reſultat am ſchnellſten erreicht werden. Repoſ. V1. Einlieferung des 

Finanzminiſteriums 1891 Nr. 58 Faſz. 28.



22 Baier 

ſchärfer betonte, als es im Kirchenorganiſationsedikt von 1803 

geſchehen war. 

Am 4. Juli 1807 teilte Weſſenberg dem Meersburger Hof— 

ratskollegium ſeine Abſicht mit, über einzelne Beſtandteile des 

Kirchenkonſtitutionsedikts mit der Karlsruher Regierung ſich 

ins Benehmen zu ſetzen. Er glaubte, es müſſe unvermeidlich 

die größte Verwirrung und Anordnung herbeiführen, „wenn 

die untergeordneten Beamtungen ſich vorderhand mit der Aus— 

führung und Anwendung des Konſtitutionsedikts befaſſen wür— 

den, welches nur in allgemeinen Grundſätzen beſteht, durch 
deren verſchiedene Anſichten verſchiedene Korollarien veranlaßt 

werden könnten“. Er erhielt jedoch lediglich zur Antwort, man 
zweifle nicht, die höchſten Verfügungen würden ſtetsfort genau 

beobachtet und in genauen Vollzug geſetzt werden. Trotz der 

Energie, mit der man in Karlsruhe die proteſtierenden Ordi— 

nariate in die Schranken wies ꝛs, empfand man bei einem Teil 

der Amter ein gewiſſes Mißbehagen. So meinte das Oberamt 

Konſtanz: „Bei dieſer diesfalligen Entzweiung zwiſchen Landes— 

fürſten und Biſchof läßt ſich wenig Gedeihliches, wohl aber 

unangenehme Colliſionen erwarten. Insbeſondere aber frägt 
es ſich, ob die zwiſchen S. K. H. und dem Herrn Fürſtprimas 

den 2. November 1803 errichtete Convention durch dieſes neue 

Conſtitutionsedikt aufgehoben ſei oder noch als Norm in den 
darin vertragenen Gegenſtänden zu gelten habe“?'. Die 

Meersburger Regierung ſchwieg auch dazu. Mit Recht. Es 

ſtand einer untergeordneten Behörde nicht zu, ſich in die Aus— 

einanderſetzungen zwiſchen Landesherrn und Kirchenregierung 

einzumiſchen. 

Weſſenberg war von dem Tage ab, wo das Hochſtift Kon— 

ſtanz dem Markgrafen gehuldigt hatte, bemüht, die biſchöflichen 

Gerechtſame gegenüber der weltlichen Gewalt zu wahren. 

Am 2. Dezember 1802 machte das Konſtanzer Ordinariat 

der vorläufigen badiſchen Regierungskommiſſion Mitteilung, es 

habe die unterſtellte Geiſtlichkeit vom Regierungsantritt des 

2s Bgl. Andreas, Geſchichte der badiſchen Verwaltungsorgani— 

ſation und Verfaſſung in den Jahren 1802—1818 Band 1, 171 ff. 

26 14. Auguſt 1807. Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1807. 
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Markgrafen bzw. der Prinzen Friedrich und Ludwig von Baden 

in Kenntnis geſetzt, trage aber Bedenken, in dieſer Benach— 

richtigung das Patronatsrecht zu erwähnen, da die Regens— 

burger Reichsdeputation über dieſen Gegenſtand noch keine all— 

gemeine und beſtimmte Norm aufgeſtellt habe, ſo daß bezüglich 

der bisher vom Biſchof ausgeübten Kollaturrechte eine Verein— 

barung erforderlich erſcheine. Dieſe Haltung lag für das Ordi— 

nariat, das von Dalberg noch keinerlei Weiſung hatte, um ſo 

näher, als auch dieſer ſelbſt ſeine bisherigen Antertanen nur 
inſoweit aus dem Antertanenverband entlaſſen hatte, als dies 

in der Folge von Kaiſer und Reich nach Maßgabe der Staats— 

und Kirchenverfaſſung förmlich und ausdrücklich geſchehen 

würde. Des neuen Landesherrn im Kirchengebet gedenken zu 
laſſen, trug das Ordinariat kein Bedenken, auch glaubte es den 

Abten von Salem und Petershauſen, dem Konſtanzer Dom— 

propſt und den bisherigen Reichsſtädten Pfullendorf, Aberlingen 

und Biberach den Rat geben zu dürfen, ſie ſollten hinſichtlich 

des Patronatsrechts den badiſchen Forderungen auf möglichſt 

zweckmäßige Weiſe entſprechen. Im Geheimen Rat in Karls— 
ruhe hoffte man, Dalberg werde ſeinem Ordinariat „keine 

nachteiligen Weiſungen“ erteilen. Sollte aber nicht bald eine 

befriedigende Erklärung einlaufen, ſo ſei das Ordinariat zu 

belehren, anderwärts — ſo im Speyeriſchen — habe die An— 
erkennung der Kirchenlehenherrlichkeit des Landesherrn keinen 
Anſtand gefunden. In Deutſchland ſei die römiſche collatio 

libera nie herkömmlich geweſen, ſondern alle Pfründen als 

Kirchenlehen der Ortsherrſchaft anhängig geweſen. Daher ſeien 

auch bei allen Verkäufen oder überweiſungen von Ländern oder 

Ortſchaften, ſie mochten geiſtlichen oder weltlichen Fürſten 

gehört haben, immer auch unter den Zugehörden geiſtliche Lehen 

oder Lehenſchaften oder der Kirchenſatz mitgenannt worden. 

Es ſei ein altes deutſch-ſtaatsrechtliches Axiom, daß unter den 

Zugehörden übergehender Lande die Kirchenſätze ſtillſchweigend 

mitverſtanden ſeien. Wenn alſo auch in Hochſtiftern die Vi— 

kariate gewöhnlich zugleich die weltliche Präſentation und die 

geiſtliche Inſtitution beſorgt hätten, ſo ſei doch bei jeder Ande— 

rung der Hand an die Weltlichkeit der Präſentationsakt an die 
neue weltliche Behörde übergegangen.
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Dieſe Gedankengänge machten auf Weſſenberg keinen Ein— 

druck. Als im März 1803 die Pfarrei Markdorf zur Erledigung 

kam, erhoben ſowohl Baden wie das Ordinariat auf das 

Patronatsrecht Anſpruch?“. Baden berief ſich darauf, das 

Patronatsrecht ſei zunächſt in Laienhänden geweſen und habe 

ſeine Laiennatur auch nicht dadurch verloren, daß es 1389 durch 

Arſula von Markdorf an das Stift daſelbſt vergabt worden 

und 1605 an den Biſchof übergegangen ſei. Weſſenberg beſtritt 

das. Er nahm zwar keine Inveſtitur vor, ſchickte aber an Baden 

die überſandte Präſentationsurkunde zurück und ſprach dem 

Geiſtlichen, der ſich bei der Landesherrſchaft um die Pfarrei 
beworben hatte, ſeinen Tadel aus. Er wußte natürlich genau, 

daß auch dieſer Einzelfall ſeine Erledigung finden werde durch 

den Abſchluß der inzwiſchen eingeleiteten Verhandlungen 

zwiſchen Baden und dem Fürſten Primas?“. 

Die Frage war nicht ſo klar, wie Brauer, der die Weiſung 

an die Regierungskommiſſion entworfen hatte, glauben mochte. 

Wohl war das Hochſtift Konſtanz an Baden übergegangen, 

aber gleichzeitig hatte der Reichsdeputationshauptſchluß be— 

ſtimmt, Biſchöfe und Diözeſen hätten in ihrem geiſtlichen Stand 

und Weſen zu verbleiben, bis eine andere Diözeſaneinrichtung 
durch Reichsgeſetz geſchaffen ſein werde. Da es aber damit 

noch gute Weile haben konnte, erwies es ſich als notwendig, 

die eigentlich biſchöflichen von den landesherrlichen Gerecht— 

ſamen zu trennen. Die Verhandlungen zwiſchen dem Ordi— 
nariat und der Regierung des badiſchen Fürſtentums am Boden— 

ſee kamen erſt am 25. Juni 1804 zu Ende?”. Der Biſchof ver— 

zichtete auf alle Patronate in den neubadiſchen Landen, in 
Württemberg, Naſſau-Oranien, Fürſtenberg, Schwarzenberg 

und Hohenzollern und auf ſämtliche reformierten und evangeli— 

ſchen Patronate. Von den letzteren ausgeſchloſſen waren 

natürlich die Patronate in der Schweiz, da die Schweiz dem 

Kurfürſten von Baden nach dem Wortlaut des § 29 des Reichs— 

deputationshauptſchluſſes das Kollaturrecht beſtreiten konnte. 

27 Haus- und Staatsarchiv III. Staatsſachen. Staatserwerb. Gene— 

ralia Faſz. 13 und Spez. Konſtanz Faſz. 2. 

2s Akten Markdorf Kirchendienſte 1803—1807. 

20 Original in der Abt. Neuere Arkunden. Kirchenlehenherrlichkeit.
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Abrigens machte auch der Biſchof keine dahingehenden An— 

ſprüche. Einem katholiſchen Biſchof konnte es ſchließlich gleich— 
gültig ſein, ob die Eidgenoſſen oder der Kurfürſt ſich dieſe Rechte 

im Verhandlungswege ſicherten. Der Reſt der katholiſchen 

Pfarreien — auf Einzelbeſtimmungen ſei hier nicht ein— 

gegangen — verblieb dem Biſchof. Dieſe Vereinbarung ſollte 

keine grundſätzliche Anerkennung des einen oder andern Stand— 

punktes bedeuten. Die grundſätzlichen Anſchauungen beließ 

jeder Teil dem andern. Es war weiter nichts als ein Verſuch, 

ſchiedlich und friedlich neben einander zu leben“. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß Baden die 

Anſchauung, das Patronatsrecht ſei ein Zubehör der Orts— 

herrſchaft, nicht nur den Ordinariaten gegenüber vertrat. In 

Artikel 34 des Rhein. Bundesvertrags trat jeder der Vertrag— 

ſchließenden alle und jede Landeshoheit und die Lehenherrlich— 
keitsrechte in den Staaten der anderen Vertragſchließenden ab. 

Baden war nun der Meinung, damit höre auch jedes Kirchen— 

lehenherrlichkeitsrecht auswärtiger Souveräne in Baden auf. 

Kein Staat, meinte Brauer, könne dulden, daß ein fremder 

Souverän in ſeinem Bereich Staatsbeamte oder Schultheißen 

ernenne. Wenn bezüglich der geiſtlichen Lehenrechte noch nicht 

überall dieſelbe Anſchauung durchgedrungen ſei, ſo rühre das 
nur her „von der durch die Politik des römiſchen Hofs, die 

immer auf Schwächung der Regentengewalt hinarbeitete, gang 
und gäbe gemachten Zdee, als ob dieſe Ernennung zur Dienſt— 

beſetzung ein Privatrecht ſei, das ſich jeder durch Stiftung eines 

Pfründgehalts erwerben könne. Inzwiſchen dieſe Zdee, ſo ſehr 

ſie der Klerus bei jeder Gelegenheit förderte, konnte doch in 

30 Im Oſterreichiſchen hatte jeder Bewerber ein Geſuch an den Kaiſer 

und ein anderes an den Biſchof einzureichen. Der Referent in der geiſt— 

lichen Regierung hatte in der Sitzung des Ordinariats über ſämtliche Be— 

werber die erforderlichen Informationen zu geben. Auf Grund dieſer 

Informationen, der Zeugniſſe uſw. wurden die Bewerber klaſſifiziert und 

eine Tabelle über ſämtliche an die Landesſtelle eingeſandt. Da die Tabelle 

genaue Angaben über die Eignung der einzelnen Bewerber enthielt, war 

das Ordinariat, das ſich zutraute, die unterſtellte Geiſtlichkeit ſelbſt am 

beſten zu kennen, der Meinung, auch Baden ſollte dieſe Abung einführen 

(4. April 1803). Ich glaube nicht, daß Baden ſich darauf einließ. 

Repoſ. IV 2. Kirchenvogtei 1803—1804.
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Deutſchland die urſprüngliche und richtige Anſicht, wornach der 

Pfarrſatz ein natürlicher und wichtiger Anhang der Ortsherr— 

lichkeit iſt, niemals ganz verdrängen, ſo häufig ſie auch Gelegen— 
heit ward, hier und da den Ortsherrſchaften unberechtigte 

Privatkompetenten neben einzuſchieben“. Allein weder Heſſen 

noch Württemberg wollten ſich dieſe Anſchauung zu eigen 
machen, wohl weniger aus grundſätzlichen Erwägungen als 

darum, weil es ihren Intereſſen nicht entſprach. So war man 

auf den Weg des Austauſchs verwieſen. Beſonders ſchwierig 

geſtaltete ſich die Frage der Filialen in fremden Staaten. Hier 

glaubte Brauer zwei wichtige Grundſätze aufſtellen zu können: 

1. Kein Souverän iſt ſchuldig, gegen ſeinen Willen einen ſolchen 

Filialitätsverband, der immer zugleich eine gewiſſe Unterwürfig— 
keit unter fremde Hoheit mit ſich bringt, fortbeſtehen zu laſſen, 

2. man kann verlangen, daß die Trennung mit möglichſter 

Anverletzbarkeit der wohlerworbenen Privatrechte einzelner 

Gemeinden und Antertanen vollzogen werde. Alle derartigen 

Verhandlungen geſtalteten ſich ſehr ſchwierig, da teilweiſe Be— 

ſoldungsfragen hereinſpielten, teilweiſe eine Trennung ohne die 

Schaffung neuer koſtſpieliger Pfarreinrichtungen nicht möglich 

war *. 

Im Altbadiſchen wurden die geiſtlichen Erbſchaften gemein— 

ſchaftlich durch Vertreter der geiſtlichen und der weltlichen 

Obrigkeit berichtigt. Die Meersburger Regierungskommiſſion 

äußerte daher den Wunſch (3. Januar 1803), im Vertragswege 

31 So bezüglich der zur Pfarrei Weiler bei Villingen gehörigen würt— 

tembergiſchen Filialorte Sulgau, Schönbronn und Locherhof. Wo ſonſt hätte 

man damals die katholiſchen Familien in Zwieſelberg und im Pfaffenwald 

einpfarren ſollen, wenn man ſie von Rippoldsau trennte? Vgl. Repoſ. II 1 

Kirchenhoheit 1806—1827; 1811. Kirchſpielſache 1810—1840, 1811—1812, 

1812—1813; Repoſ. III 8. Kirchſpielſache 1813—1820. Aber Vilſingen 

vgl. auch Eiſele in dieſer Zſ. N. F. 24, S. 23 ff. Dem Wunſch, die 

Verbindung badiſcher katholiſcher Pfarreien mit ausländiſchen Dekanaten 

aufzuheben, kam Weſſenberg nach, als Württemberg den auswärtigen 

Pfarrern allen Einfluß auf württembergiſche Pfarrer und Pfarrgemeinden 

unterſagte. Die Schaffung neuer Landkapitel fand er jedoch vor der 

Klärung der Bistumsfrage bedenklich. Repoſ. IV 2. Kirchenhoheit. Die 

Trennung diesſeitiger katholiſcher Pfarreien von auswärtigen Kapiteln 

1809. Repoſ. III 1. Kirchenhoheit 1808—1809.
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zu einer entſprechenden Regelung auch für das obere Fürſten— 

tum zu gelangen. Das Ordinariat ſtellte beſtmögliches Ent— 

gegenkommen in Ausſicht, erſuchte aber, es bis zum Abſchluß 
der Verhandlungen bei der bisherigen Abung zu belaſſen. Das 

tat nun freilich die badiſche Regierungskommiſſion nicht. Sie 

wies vielmehr die Amter an, ſchon jetzt bei der Verſiegelung 

mitzuwirken. Das führte in kürzeſter Friſt zu zwei Zwiſchen— 

fällen. Der eine verlief ſehr harmlos. In Shningen konnte 

das Amt die Erbſchaftsverhandlung des reſignierten Pfarrers 

Weinhart allein vornehmen, da der zuſtändige Dekan ſeine 

Pflicht nicht tat, und Weſſenberg mußte ſich mit einer Rechts— 

verwahrung begnügen. Bei dem andern Fall kam es zu dem 

zu erwartenden Zuſammenſtoß. Am 19. Februar 1803 ſtarb 

im Kanonikatshaus des Domherrn von Roll deſſen Haus— 

hälterin, ein Freifräulein von Rüpplin. Der Syndikus 
von Chrismar begab ſich alsbald in das Haus, um im Namen 

des Markgrafen die Verſiegelung vorzunehmen, fand aber dort 

ſchon den Generalvikar von Weſſenberg mit einem Kanzlei— 

beamten, die bereits das biſchöfliche Siegel angelegt hatten. 

Ein gewaltſames Abreißen des biſchöflichen Siegels hätte nur 

unliebſames Aufſehen gemacht. v. Chrismar begnügte ſich 

daher mit der Erklärung, er halte das Vorgehen des General— 

vikars in einem Hauſe, in dem bisher das Domkapitel ganz 
allein die Gerichtsbarkeit ausgeübt habe, für vollkommen 

unſtatthaft, zumal es ſich noch um eine weltliche Perſon handle, 

über die dem Biſchof niemals die Gerichtsbarkeit zugeſtanden 

habe. Auf dieſe Rechtsverwahrung entgegnete Weſſenberg, 

das Domkapitel habe die Jurisdiktion nur im Namen des Bi— 

ſchofs ausgeübt. Die Auseinanderſetzung verſchärfte ſich, da 

Chrismar es ſich verbat, daß bei der Teſtamentseröffnung?“ 

eine andere Behörde zugegen ſei und, da Weſſenberg ſich trotz— 

dem nicht entfernte, die Verwandten der Verſtorbenen auf— 

forderte, mit ihm auf die Domkapitelskanzlei zu gehen, wo die 

Sffnung ungeſtört vor ſich gehen könne. Auch die Schlüſſel 

wußte Chrismar in die Hand zu bekommen, und die Meers— 
    

32 Das Teſtament war auf der Domkapitelskanzlei hinterlegt geweſen 

und ſo in die Hand Chrismars gekommen.
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burger Regierungskommiſſion billigte ſein Verfahren, wagte es 

aber doch nicht, ihm den Rat zu geben, von ſich aus das 
biſchöfliche Siegel abzunehmen, wenn die Sffnung der ver— 

ſiegelten Schubladen und Kaſten ſich als nötig erweiſen ſollte. 

Nun miſchte ſich die Stadt ein. Sie vertrat die Auffaſſung, ſie 

habe den Vertrag über die geiſtliche Immunität mit der Geiſt— 
lichkeit, nicht aber mit dem Markgrafen von Baden geſchloſſen, 

und ließ am 22. Februar die markgräflichen Kanzleiſignete ab— 

nehmen, während die biſchöflichen unverletzt blieben, und 

Chrismar eröffnen, ſie werde unter allen Amſtänden die 

Wiederanbringung zu verhindern wiſſen. Um ihrer Erklärung 

mehr Nachdruck zu verleihen, ſtellte ſie einige Tage lang eine 

Wache vor den Rollſchen Domherrnhof. Eine badiſche Ver— 

wahrung blieb ohne allen Erfolg. 

Es war alſo höchſte Zeit, daß die Verhandlungen 

begannen. Ganz ſo entgegenkommend, wie man nach wieder— 

holten Verſicherungen Weſſenbergs hätte annehmen ſollen, ver— 

hielt ſich hierbei das Ordinariat nicht. Die gemeinſchaftliche 

Behandlung in allen den Fällen, wo bisher dem Ordinariat 

die ausſchließliche oder gemeinſchaftliche Behandlung zugeſtan— 

den hatte, wurde grundſätzlich zugegeben; aber das Ordinariat 

wünſchte dieſe gemeinſchaftliche Behandlung auch in den Fällen, 

wo geiſtliche Perſonen in weltlichen Häuſern und weltliche Per— 

ſonen in geiſtlichen Häuſern ſtarben. Für die Schweiz wurden 

überhaupt keine Zugeſtändniſſe gemacht, da hier der Biſchof 
ſeine Gerechtſame als Biſchof, nicht als Landesherr gehabt habe 

und die Eidgenoſſenſchaft ja doch jedes Recht Badens beſtreiten 
würde ss. An ſich hätte das Ordinariat für den geiſtlichen 

Kommiſſar die Präzedenz verlangen müſſen, doch war es hier 

zu Zugeſtändniſſen bereit. Wo gemeinſame Behandlung üblich 

war, hatte bisher der biſchöfliche Vertreter die Leitung gehabt. 

Auch hier war das Ordinariat erbötig, ſich mit einer ander— 

weitigen Regelung zufrieden zu geben, wenn nur die tatſäch— 
liche Gleichberechtigung der beiderſeitigen Vertreter geſichert 

war. Am beſten konnten Schwierigkeiten vermieden werden, 
  

36 Nach § 29 des Reichsdeputationshauptſchluſſes, den das Ordinariat 

aber noch nicht kannte, war ſie dazu vollkommen berechtigt.
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wenn zwei gleichlautende Inventare angefertigt wurden, von 

denen das vom weltlichen Vertreter unterſchriebene dem geiſt— 

lichen Vertreter, und das vom geiſtlichen Vertreter ausgefer— 
tigte dem weltlichen Vertreter ausgehändigt wurde. Im 

übrigen war auf tunlichſte Koſtenerſparnis zu dringen. Fromme 

Vermächtniſſe ſollten vom Abzugsrecht befreit ſein. Bei Gant— 

fällen wünſchte das Ordinariat die Reihenfolge der zu befriedi— 

genden Forderungen feſtſetzen zu dürfen. Bei Streitigkeiten 
über die Gültigkeit eines Teſtaments oder über die successio 

ab intestato beanſpruchte das Ordinariat ebenfalls die Zu— 

ſtändigkeit, da der Erblaſſer der biſchöflichen Zurisdiktion unter— 

ſtanden hatte. Dagegen ſollten die Gantfälle weltlicher Per— 
ſonen, die in geiſtlichen Häuſern geſtorben waren, den welt— 
lichen Behörden zur Behandlung überlaſſen werden. In der 
Stadt Konſtanz beanſpruchte das Ordinariat das ausſchließliche 

Recht der Behandlung geiſtlicher Erbſchaften, da ſich voraus— 
ſehen laſſe, die Stadt werde niemand die Rechte einräumen, die 

ſie dem Biſchof zugeſtanden hatte. 

Entſprechend den in Baden geltenden Grundſätzen geſtand 

die Meersburger Regierungskommiſſion die gemeinſchaftliche 

Behandlung grundſätzlich zu, verlangte aber ausſchließliche Be— 

handlung durch landesherrliche Beamte, wenn weltliche Per— 

ſonen in geiſtlichen Häuſern ſtarben. Geiſtlicher Rat Dr. Sturm, 

Stiftsherr bei St. Stephan in Konſtanz, der zu den mündlichen 

Verhandlungen am 1. März entſandt worden war, wünſchte 
wenigſtens das Recht der Mitbeſiegelung für den geiſtlichen 

Kommiſſar zu retten, während er die weitere Behandlung den 

landesherrlichen Beamten ausſchließlich überlaſſen wollte. Die 

Regierungskommiſſion war bereit, das zuzugeſtehen, wenn es, 

was ſie nicht wußte, in Altbaden ebenſo gehalten wurde. In 

Konſtanz ſollte nach dem Willen der Regierungskommiſſion, die 

im übrigen natürlich abwarten mußte, wie man ſich in Karls— 

ruhe zu den Forderungen des Ordinariats ſtellen werde, der 

Verſuch gemacht werden, die gemeinſchaftliche Behandlung 

durchzuführen. 

Nachdem man ſich grundſätzlich über das gegenſeitige Zu— 

geſtändnis gemeinſchaftlichen Vorgehens geeinigt hatte, gab das 

Ordinariat den Dekanaten entſprechende Weiſungen, um un—
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nötige Streitigkeiten hintan zu halten, beſtand aber hartnäckig 

auf ſeinem ausſchließlichen Recht in Konſtanz. Mit gutem 

Grunde. Geſtand es Baden ein Mitwirkungsrecht zu, ſo konnte 
der Stadtmagiſtrat mit Fug und Recht den Vertrag als ge— 

brochen und aufgelöſt betrachten. Die Folge wäre geweſen, daß 

der Biſchoſ ſein ausſchließliches Recht verloren, Baden aber 

nichts gewonnen hätte. 

Der Geheime Rat blieb dabei, die Behandlung der Erb— 

ſchaften weltlicher in geiſtlichen Häuſern verſtorbener Perſonen 

müſſe ausſchließlich durch den Vertreter des Landesherrn er— 

folgen. Mit gemeinſchaftlicher Behandlung der Gantfälle war 

man zufrieden;, im Altbadiſchen wurden ſogar die Gantprozeſſe 

vom Vikariat allein erledigt, und der Staat war dabei bisher 

gut gefahren. Zur gemeinſamen Behandlung der Streitigkeiten 
über die Auslegung von Teſtamenten zeigte der Geheime Rat 

keine Luſt; er hielt es für beſſer, das Vikariat entſchied, wenn 
der Erbe ein Geiſtlicher, dagegen die Landesherrſchaft, wenn der 

Erbe eine weltliche Perſon oder ein pium corpus ſei. In der 

Erwiderung auf dieſe Vorſchläge blieb Weſſenberg bezüglich 

der Todfälle weltlicher Perſonen in geiſtlichen Häuſern auch 

jetzt hartnäckig, da er die geiſtliche Lokalimmunität geſichert wiſſen 
wollte. In der Frage der Behandlung der Ganten hatte ſich 

die Meersburger Regierungskommiſſion nicht an die Weiſungen 

des Geheimen Rats gehalten, vielmehr von ſich aus, da die 

landesherrlichen Beamten in Gantſachen größere Erfahrung 
beſätzen, den Vorſchlag gemacht, die weltliche Behörde ſolle 

jeweils die Akten mit dem Arteilsentwurf an den biſchöflichen 

Kommiſſar ſchicken. Damit erklärte ſich Weſſenberg zufrieden, 
falls die Arteilseröffnung nicht ſtattfinde, ehe der geiſtliche und 
der weltliche Kommiſſar über das ganze Geſchäft einig ſeien. 

Auch zu der vorgeſchlagenen Erledigung der ſtrittigen Fälle 

erklärte er ſeine Zuſtimmung mit der einen Ausnahme, daßz 
auch bei Erbſchaften von Kirchenfabriken und geiſtlichen Bene— 

fizien der geiſtliche Vertreter zuſtändig ſein ſollte, „indem dieſe 

geiſtlichen Perſonen nach den kanoniſchen Satzungen ſelbſt 

32 Inzwiſchen war es auch in Markdorf zu einem Zwiſt gekommen. 

Weſſenberg gab, ohne den grundſätzlichen Standpunkt aufzugeben, ſoweit 

nach, als er vorausſichtlich doch Zugeſtändniſſe machen mußte.
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beſonders zum geiſtlichen Gerichtshof qualifiziert ſind“. Andere 

pia corpora wie Spitäler, Leproſorien, Schul- und Armen— 

anſtalten dagegen ſollten der weltlichen Behörde vorbehalten blei— 
ben. Am 6. April bat Geheimrat Reinhard, das Ordinariat möge 

von dem Recht der Mitbeſiegelung beim Tod weltlicher Per— 

ſonen in geiſtlichen Häuſern abſehen, da kaum Ausſicht vorhan— 

den ſei, daß man ſich in Karlsruhe darauf einlaſſe. Bezüglich 
der geiſtlichen Benefizien gab er nach, bei Kirchenfabriken könne 

höchſtens gemeinſchaftliche Behandlung in Frage kommen. 

Weſſenberg blieb feſt; da es aber unmöglich war, an dieſer Frage 

das ganze Abkommen ſcheitern zu laſſen, erklärte er, wenn die 

Regierung unter keinen Amſtänden von ihrem Standpunkte ab— 

zubringen ſei, ſo müſſe wenigſtens die Lokalimmunität durch eine 

entſprechende Beſtimmung vertraglich geſichert werden. Hin— 

ſichtlich der Kirchenfabriken begnügte er ſich mit der gemein— 

ſchaftlichen Behandlung. In der Schlußerklärung vom 2. Mai 

betonte die Regierungskommiſſion, bei Todfällen weltlicher Per— 

ſonen in geiſtlichen Häuſern ſei ſie nicht in der Lage, ein Zu— 

geſtändnis zu machen; die Lokalimmunität ſolle inſoweit gewahrt 

werden, als es auch im Altbadiſchen üblich ſei. Weſſenberg 

reichte alſo am 16. Mai einen Vertragsentwurf ein, der in 

Meersburg nicht beanſtandet, aber in Karlsruhe abgelehnt 

wurde, da auch Salem und Petershauſen in den Vertrag ein— 

bezogen waren, während es doch Sache des Ordinariats ſei, ſich 

mit den Markgrafen von Baden auseinanderzuſetzen. Auch 
wünſchte man im Geheimen Rat, daß die öſterreichiſchen Orte 

ausdrücklich von der Vertragsregelung ausgeſchloſſen würden, 
und während Weſſenberg die Lokalimmunität ſchützen wollte, 

„ſoweit ſolche hergebracht“ war, wünſchte der Geheime Rat die 

Faſſung: „ſoweit ſolche in den altbadiſchen Landen hergebracht“ 

war. Weſſenberg und Dalberg waren mit der neuen Faſſung 

einverſtanden. Dalberg unterzeichnete den Vertrag am 9. Okto— 

ber, Karl Friedrich von Baden am 2. November 1803. 

Weſſenberg hätte gerne gewußt, wie es mit der Lokal— 

immunität im Altbadiſchen ſtand; offenbar hat er aber nie eine 

Antwort auf ſeine Anfrage erhalten, weil ſicherlich in ganz 
Baden kein Menſch wußte, was es für eine Bewandtnis damit 
hatte.
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Der Vertrag galt alſo für alle zum Bistum gehörigen Ent— 

ſchädigungslande im ſchwäbiſchen Kreis mit ausdrücklicher Aus— 
nahme der unter öſterreichiſcher Landeshoheit gelegenen Be— 

ſitzungen und der Reichsſtifter Salem und Petershauſen. Die 

ehemalige Reichsſtadt Biberach dagegen, die ſich bisher in 
jedem einzelnen Falle mit dem Biſchof geſtritten hatte, wußte 

fürder, wie ſie es zu halten hatte. Da die öſterreichiſchen Orte 

ausdrücklich ausgeſchloſſen waren, glaubte Weſſenberg, auch in 

Konſtanz das ausſchließliche Recht der geiſtlichen Erbſchaftsver— 
handlungen zu haben. Der ehemalige biſchöflich konſtanziſche 

Hofkanzler Baur von Heppenſtein aber riet in Karlsruhe, man 
ſolle zunächſt auf der Forderung gemeinſchaftlicher Behandlung 

beharren. Zuſtatten kam Baden, daß es zunächſt die Teſtamente 

in ſeiner Gewalt hatte. Aber man mußte doch wohl ſelbſt ein— 
ſehen, daß das bisherige Verfahren, das zu ſehr peinlichen 

Verzögerungen in den Erbſchaftsverhandlungen geführt hatte, 
dem Anſehen Badens abträglich ſein werde, auch wenn man ſich 

noch ſo oft in der Lage befand, die Teſtamentseröffnung vor— 
nehmen zu können. Aberdies zeigte ſich Weſſenberg völlig un— 

nachgiebig. Am 12. November 1803 zerſtörte eine Abordnung 

des Ordinariats das badiſche Siegel, das in der Wohnung des 

am Tage zuvor verſtorbenen Stiftspropſts von St. Johann an⸗ 

gelegt worden war. Man begreift, daß man in Meersburg ver— 

ſchnupft war. Man konnte nun zwar darauf hinweiſen, daß das 
Domkapitel und ſeine Nebenſtifter die öſterreichiſche Landes— 
hoheit niemals anerkannt, ſondern ſich als Teile des Hochſtifts 

Konſtanz betrachtet hatten, daß demnach das Domkapitel und die 
beiden Nebenſtifter nicht unter die Ausnahmebeſtimmungen für 

die öſterreichiſchen Orte fielen; dem ſtand aber die Erwägung 

entgegen, daß die Stadt nur dem Domkapitel und ſeinen Neben— 

ſtiftern vertraglich Rechte eingeräumt hatte. Die Meersburger 

Regierung ſtellte alſo, da ſie überdies Verwicklungen mit Sſter— 

reich befürchtete, den Antrag, man ſolle in aller Form dem 

Ordinariat die ausſchließliche Behandlung geiſtlicher Erbſchaften 
in Konſtanz überlaſſen. Nur fürſorglich legte ſie in den höf— 

lichſten Ausdrücken Verwahrung gegen das Vorgehen des 

Ordinariats ein. Der Geheime Rat verzichtete denn auch am 

30. November 1804 auf jegliche Mitwirkung. Trotzdem nahm
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der nunmehr in badiſchen Dienſten ſtehende ehemalige Dom— 

kapitelsſyndikus im Februar 1805 beim Tode des Domherrn 

Freiherrn von Alm die Teſtamentseröffnung vor. Man bezeich— 

nete das als einen Akt freiwilliger Gerichtsbarkeit, da das 

Teſtament beim Domkapitel hinterlegt geweſen war. Eine 

weitere Mitwirkung beanſpruchte man nicht. 

Auch nach dem Abergange der Stadt Konſtanz an Baden 

ſuchte Weſſenberg zunächſt die ausſchließlichen Rechte des Ordi— 

nariats zu wahren, gab aber doch ſoweit nach, daß er Baden die 

Mitbeſiegelung geſtattete, und ſchlug, um Weiterungen zu ver— 

meiden, Verhandlungen vor. Dazu kam es nun nicht mehr, 

denn die badiſche Kirchenpolitik hatte inzwiſchen andere Bahnen 

eingeſchlagen. 
Das dritte Organiſationsedikt vom 11. Februar 1803 hatte 

die geiſtlichen Gerichte „bei demjenigen, was ſie wirklich als 

geiſtliche Oberbehörden vorhin geübt haben und zu üben das 

unbeſtrittene Recht hatten, auch ferner ungeſtört gelaſſen“ 
(§S XXIJ. Der Rheiniſche Bundesvertrag aber hatte Baden 

die volle Souveränität gegeben, und von dieſem ſeinem 
Souveränitätsrecht machte Baden auch in ſeinem erſten Kon— 

ſtitutionsedikte für die kirchliche Staatsverfaſſung vom 14. Mai 

1807 im Sinne des Staatskirchentums ausgiebig Gebrauch. 

In Ergänzung und Erläuterung dieſes Ediktes wurde am 

15. Juni 1807 verfügt (Reg.-Bl. 1807 Nr. 21), die Verlaſſen— 

ſchaft der Geiſtlichen dürfe nur von der weltlichen Behörde 

beſchrieben und verteilt werden, doch durfte zum Zwecke der 

Abſonderung des Amts halber vom Geiſtlichen empfangenen 

Kircheneigentums ein Vertreter der kirchlichen Obrigkeit der 

Sieglung und Entſieglung der Verlaſſenſchaft anwohnen und 

ſein Amtsſiegel beidrucken. 

Aber die Anwendung dieſes Grundſatzes kam es zu Aus— 

einanderſetzungen aus Anlaß des Todes des Stiftsherrn Mer— 

hart von Bernegg bei St. Stephan in Konſtanz. Das Ordi— 

nariat hatte im Auftrage Dalbergs Verwahrung eingelegt gegen 

die Verletzung der hergebrachten biſchöflichen Gerechtſame durch 
das Kirchenkonſtitutionsedikt, und das Polizeidepartement hatte 

ſich bereit erklärt, in Verhandlungen einzutreten. Weſſenberg 

war nun der Auffaſſung, dieſe Verhandlungen würden Gelegen— 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 3
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heit bieten, auch die Frage der geiſtlichen Erbſchaften aufzu— 

greifen. Bis dahin glaubte er in ſeinen hergebrachten Rechten 
nicht geſtört werden zu dürfen und ſchickte den Fiskal Reininger 

und den Kanzleiverwalter zur Vornahme der Beſiegelung in das 

Sterbehaus. Der Obervogt von Chrismar, der bereits an— 

weſend war, erklärte ihm, entſprechend dem neuen Edikte habe 

er zwar nichts gegen eine Mitbeſiegelung einzuwenden, ſoweit 
etwa geiſtliche Akten oder anderes Kircheneigentum vorhanden 

ſeien, darüber hinaus müſſe er aber jede Mitwirkung von der 

Hand weiſen. Reininger entgegnete, der zwiſchen dem Biſchof 
und dem Landesherrn geſchloſſene Vertrag ſei durch das Kon— 

ſtitutionsedikt nicht aufgehoben, und ſolange das nicht geſchehen 

ſei, halte man ſich biſchöflicherſeits an den Vertrag. Chrismar 

erwiderte, nach der Schlußſanktion des Edikts müſſe er den Ver— 

trag für aufgehoben erachten. Anter gegenſeitigen Rechtsver— 
wahrungen legte man beiderſeits die Sperre an. Die Meers— 

burger Regierung billigte Chrismars Benehmen und ließ auch 

ihrerſeits dem Ordinariat mitteilen, man werde und könne ihr 

keinerlei weitere Mitwirkung geſtatten. Weſſenberg erwiderte 

am 10. September 1807, es werde auch dem Miniſterium ſelbſt 

einleuchten, daß es von einem erſt vor wenigen Jahren feierlich 

geſchloſſenen Vertrag nicht einſeitig abweichen dürfe. Nun 

hatte ſich Chrismar überdies in eine Sache eingemiſcht, die ihn 
nichts anging. Eine biſchöfliche Abordnung war am Sterbetage 

nach Emmishofen hinausgefahren, um auch auf dem dortigen 

Merhartiſchen Gute Bernegg die Sperre anzulegen. Chrismar 

hätte es gerne ebenfalls getan, getraute ſich aber nicht, da er 

nicht wußte, wie ſich die Thurgauer Kantonsregierung verhalten 

werde. Statt zu ſchweigen und abzuwarten, ob die Kantons— 

regierung etwas gegen die Verſiegelung durch das Ordinariat 
unternehmen werde — nebenbei geſagt war das Ordinariat zu 

ſeiner Maßnahme berechtigt — drückte er dem Ordinariat 

gegenüber ſein Befremden aus. Dafür rächte ſich Weſſenberg 

dadurch, daß er ihn darauf hinwies, das Kirchenkonſtitutions— 
edikt könne ſich keinesfalls auf eidgenöſſiſches Gebiet erſtrecken. 

Das Polizeidepartement wies den Obervogt am 13. Oktober 

1807 an, ſoweit die Erbſchaſt im Badiſchen liege, habe er die 

Verhandlungen darüber allein vorzunehmen, doch ſolle er die
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geiſtliche Behörde zur Entſiegelung einladen, damit ſie das, was 

etwa an geiſtlichem Gut vorhanden ſei, übernehmen könne. 

Soweit die Erbſchaft außerhalb Badens lag, hatte er jede Ein— 

miſchung zu unterlaſſen s. Nun hatte Merhart ausdrücklich den 

Fürſtbiſchof als Teſtamentsvollſtrecker bezeichnet. Auch dieſer 

Einwand Weſſenbergs blieb unberückſichtigt, da das Teſtament 

vor 1803 verfaßt und inzwiſchen die Landesherrlichkeit und die 

Zivilgerichtsbarkeit oan Baden übergegangen war. 
Alle Verſuche, mehr zu erreichen, als das Kirchenkonſti— 

tutionsedikt gewährt hatte, blieben erfolglos. Auch Diäten wur— 

den den Dekanen für das Erſcheinen bei der Verſiegelung ſeitens 
des Staates nicht mehr bewilligt. Etwaige Entſchädigungen 

wurden vielmehr der Kirchenbehörde zugeſchoben “. 

35 Mit dieſer Erledigung war das ganze Polizeidepartement einver— 

ſtanden, nur der katholiſche Graf Benzel-Sternau fügte die Bemerkung an, 

„daß die Nichtparitionsleiſtung einer diesſeitiger Staatsgewalt, folglich 

auch diesſeitigen Staatsgeſetzen unterworfenen biſchöflichen Kurie, wie ſie 

in dieſem Falle vorliegt, ernſtlicher Ahndung und ebenſo ernſtlicher Ver— 

warnung für die Zukunft bedarf. Die ſeit dem Jahr 1803 () erhaltene 

volle Souveränität löſt den an die alte Reichsverfaſſung gebundenen Ver— 

trag und die jenſeits ſupponierte Bereitwilligkeit, zu einer Vereinigung die 

Hand zu bieten, darf und kann nach des Votanten feſter Aberzeugung nie die 

Grundſätze und Normen des kirchlichen Staatsgrundgeſetzes vom 14. Mai 

v. J. betreffen, welche nie ein Gegenſtand der Negotiation ſein können, 

weil ſonſt ein Grundgeſetz kein Grundgeſetz, ſondern ein Projekt wäre, und 

welche auch nie ein Gegenſtand der Negotiation ſein dürfen, weil den 

ſämtlichen Staatsbeamten auch Remonſtrationsverſuch dagegen in deſſen 

Ende ausdrücklich unterſagt iſt, zum Beweis, wie ernſtlich es der Souverän 

damit meinen und wie reiflich erwogen und feſt beſchloſſen das Geſetz ſei.“ 

Die übrigen Mitglieder des Departements haben ſich aber offenbar von der 

Notwendigkeit einer Verwarnung Weſſenbergs nicht überzeugen können. 

Aus Rußerungen wie der oben wiedergegebenen erhellt am beſten die An— 

ehrlichkeit, mit der ausgerechnet Benzel 1809/10 über Verfolgung des 

Katholizismus in Baden klagte. Vgl. W. Andreas, Geſchichte der badi— 

ſchen Verwaltungsorganiſation und Verfaſſung in den Jahren 1802—1818 J, 

S. 271 ff. 

36 Für die Darſtellung bezüglich der geiſtlichen Verlaſſenſchaften wur⸗ 

den benützt die Akten des Karlsruher Generallandesarchives Konſtanz-Stadt, 

Faſz. 289—291, 296, 298. Repoſ. IV 2. Kirchenvogtei 1803—1804, 1803 

bis 1806, 1803—1807, 1811. Einlieferung des Bezirksamts Engen 1902, 

Nr. 6, Faſz. 22. 
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Ahnliche Verhandlungen hatte Weſſenberg am 2. Dezem— 

ber 1803 mit einem Vertreter der Schwarzenbergiſchen Regie— 

rung zu führen. Er glaubte nicht, daß auswärtige Geiſtliche, 

die in den Schwarzenbergiſchen Landen Gefälle bezogen, im— 
ſtande waren, zehn vom Hundert des Ertrags als Kriegs— 

ſchuldentilgungsſteuer abzuführen, und beſtand darauf, „daß in 

allen Schuldſachen der Geiſtlichen bis zur notwendig werdenden 

gerichtlichen Schätzung und öffentlichen Verſteigerung die priva— 

tive Behandlung dem biſchöflichen Commissario ungeſtört 

werde belaſſen werden und ohne requisition an die weltliche 

Behörde von dieſer kein Miteinfluß werde genommen werden“. 

Beim Tode weltlicher Perſonen in geiſtlichen Häuſern verlangte 

Schwarzenberg das ausſchließliche Recht der Obſignation und 

der weiteren Erbſchaftsbehandlung. Weſſenberg erwiderte, 

ſchuldbare Nachläſſigkeiten der Dekane könnten der geiſtlichen 

Immunität keinen Eintrag tun, und machte den Antrag, die 

Obſignation ſollte gemeinſchaftlich vorgenommen werden. Nach 

der Apertur ſei man geneigt, der weltlichen Behörde das hinter— 

laſſene Vermögen an einen dritten Ort zur ausſchließlichen Ver— 

handlung aushändigen zu laſſen. Die Schwarzenbergiſche 
Regierung war geneigt, im großen und ganzen Weſſenbergs 

Forderungen zu entſprechen, doch ſollte die gemeinſchaftliche 

Behandlung der Verlaſſenſchaft weltlicher Perſonen in geiſt— 

lichen Häuſern auf die Bedienſteten der Geiſtlichen eingeſchränkt 

werden. Ob der Fürſt ſeine Zuſtimmung gab, iſt jedoch un— 
gewiß “. 

Das Faſtenpatent für 1804 erhielt unbeanſtandet die lan— 
desherrliche Genehmigung. Auch an dem für 1805 fand der 

Meersburger Hofrat nichts Weſentliches zu erinnern, bezeich— 

nete jedoch eine Stelle, an der zugleich zum Gehorſam gegen 

landesherrliche Geſetze und obrigkeitliche Verfügungen ermahnt 

werden ſollte. Weſſenberg bedauerte, dem Erſuchen nicht ent— 

ſprechen zu können, da die bezeichnete Stelle ein wörtlicher 

Auszug aus einer Rede des Papſtes Leo d. Gr. war und nicht 

durch ein derartiges Einſchiebſel entſtellt werden durfte. „In 

dem Entwurf ſind andere aus den Briefen der Apoſtel her— 

Akten Klettgau. O. G. 142. V 1.30.
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genommene allgemeine und nachdruckſame Ermahnungen zum 

Gehorſam und insbeſondere auch eine Aufforderung zum Gebet 

für die chriſtliche Fürſten eingerückt, wodurch wir den von Einem 

Hochlöblichen Hofratskollegium geäußerten Wunſch bereits in 

zureichender Maß erfüllt zu haben glauben.“ Da auch andere 

landesfürſtliche Regierungen ohne weitere Erinnerung die 

Genehmigung zur Verkündigung gegeben hatten, fragte Weſſen— 

berg gar nicht einmal erſt in Meersburg an, ſondern ſchickte den 
Entwurſ in die Druckerei und überſandte der Meersburger 

Regierung gleich ein gedrucktes Exemplar, wobei ſich dieſe be— 

ruhigte. In Zukunft verzichtete ſie überhaupt auf Be— 

anſtandungen“. 

Im übrigen hat es Weſſenberg mit der Einholung des 

Plazets nicht eben genau genommen. Die Regierung ſchärfte 

daher immer wieder ein, es dürften ohne ihre Genehmigung 
keine kirchlichen Erlaſſe veröffentlicht oder verkündigt werden “. 

1807 gab das Konſtanzer Ordinariat den Wunſch ver— 

ſchiedener Dekanate an die Freiburger Regierung weiter, aus 

den Bibliotheken der aufgehobenen Klöſter möchten für den 

Zweck der Weiterbildung der Geiſtlichkeit vornehmlich aus 

Bibelwerken, Kirchenvätern, Kirchengeſchichten und Konzilien— 
ſammlungen beſtehende Kapitelsbibliotheken errichtet werden. 

Die Freiburger Regierung unterſtützte das Verlangen, doch 

bemerkte der vorläufige Präſident derſelben, Freiherr von Drais, 

durch die Erfüllung dieſes Verlangens würde die Freiburger 

Aniverſitätsbibliothek zu ſehr geſchädigt, da ſie dadurch außer— 

ſtand geſetzt würde, durch Austauſch der Dubletten nicht vor— 

handene Werke zu erwerben. Das Polizeidepartement meinte, 
gründe man in einem einzigen Kapitel eine ſolche Bibliothek, 

ſo ſei das wohl für das betreffende Dekanat, nicht aber für die 

ganze Kirche von Bedeutung, wolle man aber ſämtliche Deka— 

nate mit Bibliotheken verſehen, ſo würden die Kloſterbiblio— 

theken bei weitem nicht zureichen. „Außer dieſem enthielten 

38 Repoſ. IV 2. Kirchenordnung 1804—1807. 

390 Repoſ. IV 2. Kirchendienſte 1811. Einlieferung des Bezirksamts 

Waldshut 1914 Nr. 63, Faſz. 40. 1813 verbot Baden die Einführung des 

gedruckten biſchöflichen Katechismus im Bistum Konſtanz. Ebd.
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dieſe mehr ältere, meiſt theoretiſche, dagegen weniger neuere 

und fürs praktiſche Leben des Predigers erforderliche Schriſten, 
und endlich ſei bei der Wandelbarkeit der Prediger auf ihren 

Stellen zu beſorgen, daß ſolche Bibliotheken, wenn ſie auch wirk— 

lich aufgeſtellt würden, bald in Abnahme kommen und nach und 

nach in Trümmer gehen würden.“ Als das Ordinariat ſein 

Geſuch wiederholte, befürwortete die Freiburger Regierung die 

Errichtung wenigſtens einiger Bibliotheken, um der Geiſtlichkeit 

die Entſchuldigung zu nehmen, ſie habe keine Gelegenheit, ſich 

weiterzubilden. Das Polizeidepartement blieb bei ſeiner Ab— 

lehnung. Was die Freiburger Aniverſitätsbibliothek abgeben 

könnte, wäre gerade das ſchlechteſte, ſo daß der erhoffte Nutzen 

ja doch nicht eintreten könnte. Dagegen empfahl das Departe— 
ment die Nachahmung des längſt bei den evangeliſch-lutheriſchen 

Spezialaten beſtehenden Brauches, daß ſich ſämtliche Geiſtlichen 

zu gemeinſamen Leſegeſellſchaften vereinigten, die die neueſten 

theologiſchen Journale, gelehrte Zeitungen und ſonſt nützliche 

Werke der praktiſchen Theologie aus gemeinſchaftlichen Bei— 

trägen anſchafften, ſie nach einem beſtimmten Turnus umlaufen 

ließen und zum Schluß unter den Geſellſchaftsteilhabern ver— 
ſteigerten. Friedrich Brauer glaubte in einem Zuſatz die Ein— 

führung dieſes Gebrauches bei der katholiſchen Geiſtlichkeit um 

ſo mehr empfehlen zu ſollen, als dadurch „dem neueren Zuſtand 

der Wiſſenſchaften in ihrer Form angepaßte praktiſche, nicht aber 

durch die nur dem tieferen theoretiſchen Studio vorträglichen 

älteren Bücher, wie man ſie in den Kloſterbibliotheken finde, 

eine nützliche Leſeeinrichtung für die Pfarrgeiſtlichkeit gegründet 

werden könne“. Weſſenberg ging mit Freuden auf die An— 

regung ein und erhielt natürlich ſofort die Erlaubnis zur Bil— 

dung von Leſegeſellſchaften, nicht ohne daß die Freiburger 

Regierung den Wunſch damit verband, „daß den Geiſtlichen, 

die ſich als Diener der Kirche und des Staates zu betrachten 

haben, nicht bloß theologiſche Zeitſchriften, ſondern auch ſolche 
Bücher empfohlen werden, die auf Erziehung, Landeskultur, 

Naturkunde, Geſundheitslehre, mathematiſche, beſonders mecha— 

niſche und geographiſche Kenntniſſe und überhaupt auf das 

bürgerliche Wohl einer Gemeinde Bezug haben. Wir halten 

dafür, daß dieſe Sache ſowohl des Nutzens wegen als auch daß
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ſie nicht ausarte, eine beſtändige und genaue Aufmerkſamkeit des 

Hochwürdigen Ordinariats verdiene und erfordere, daß ein 

jeder Dekan das Verzeichnis der anzuſchaffenden Werke und 

Journale jährlich anher zur Begnehmigung vorderſamſt vor— 

legen ſolle“. So war aus einer Bildungsangelegenheit glück— 

lich eine Polizeimaßnahme geworden. Die Freiburger Regie— 

rung glaubte hierbei zugleich eine ſchickliche Gelegenheit gefun— 

den zu haben, die freie Wahl der Dekane durch die Kapitels— 

glieder aufzuheben. Sie glaubte die Erfahrung gemacht zu 

haben, „daß die guten Einrichtungen vorzüglich in jenen Land— 

kapiteln Fortgang gewinnen, denen tätige Dekane vorſtehen“. 

Am dies zu erreichen, regte ſie beim Ordinariat an, ob es nicht 

rätlich wäre, die Dekane nicht wählen zu laſſen, ſondern ſie 

gemeinſchaftlich durch die Landesſtelle und das Ordinariat zu 

ernennen, und ſie nicht lebenslänglich zu belaſſen, da mit zu— 

nehmendem Alter zumeiſt auch die Tätigkeit nachlaſſe. Auf die 

Polizeikontrolle der Zeitſchriften und Bücherbeſchaffungen ließ 

ſich Weſſenberg ein, da ſie damals allgemein üblich war. 

Mit den vorgeſchlagenen underungen bei den Dekanatswahlen 

vermochte ſich Weſſenberg nicht zu befreunden. Wohl wünſchte 

er eine Beſchränkung der Wahlfreiheit, aber nur inſoweit, daß 

den Kapiteln lediglich noch das Recht verbleiben ſollte, unter 

zwei oder drei vom Ordinariat für beſonders würdig und fähig 

erachteten und in Vorſchlag gebrachten Subjekten eines auszu— 

wählen. Von der Beſchränkung der Amtsverwaltung der 

Dekane auf Zeit wollte er überhaupt nichts wiſſen. Es gab 

Mittel und Wege genug, einen unfähig gewordenen Dekan zum 

Rücktritt zu bewegen und ihm einen fähigen Gehilfen zur Seite 

zu ſtellen. Im übrigen hielt er es für das beſte, die ganze Sache 

bis auf das künftige Konkordat zu verſchieben; und hierin war 

das Polizeidepartement mit ihm einer Meinung. 

In einem Runderlaß an die Geiſtlichkeit betonte Weſſen— 

berg, herrſchende Triebfeder der Leſegeſellſchaften wie der Kon— 

ferenzen dürfe nicht die Begierde ſein, zu glänzen oder zu 

ſcheinen, ſondern aufrichtige Liebe zu berufsmäßiger Vervoll— 

kommnung der Kenntniſſe und Geſinnungen. In den Vorder— 

grund ſtellte er die praktiſche Theologie und das Schulweſen,
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erſt hinter dieſen kamen Naturkunde uſw. und die Schriften zur 

Selbſterbauung“. 

Die Decke der St. Stephanskirche in Konſtanz befand ſich 

nicht in beſtem Zuſtande, aber da die Kirchenfabrik unvermögend 

war und ſonſt niemand die Koſten tragen wollte, unterblieb eine 

gründliche Ausbeſſerung. Bei einigem Geſchick in der Behand— 

lung dieſer Frage hoffte die Meersburger Regierung, das 

Konſtanzer Pfarrorganiſationsgeſchäft weſentlich vereinfachen 

zu können. Das Generalvikariat erhielt alſo im Juni 1807 die 

Mitteilung, es beſtehe Lebensgefahr für die Kirchenbeſucher, da 
die Decke herabzuſtürzen drohe. Damit war das Erſuchen ver— 

bunden, den Pfarrgottesdienſt in das Münſter oder in die 

Minoritenkirche zu verlegen. Weſſenberg, der ſtets eine gewiſſe 

Vorliebe für die alte Pfarrkirche äußerte, erwiderte am 30. Juni, 
er wolle gewiß nicht die Schuld tragen, daß ein Anglück geſchehe; 

ehe er aber eine beſtimmte Außerung tun könne, müſſe er bitten, 

ihm das genaue Ergebnis des vorgenommenen Augenſcheins 

mitzuteilen. Als er dieſes erhalten, entgegnete er am 11. Auguſt: 

„So wenig ich mir den Vorwurf zuziehen möchte, durch Ver— 

zögerung einer nötigen Sicherheitsmaßregel das hieſige Publi— 

kum der mindeſten reellen Gefahr auszuſetzen, ſo ſehr muß ich 
wünſchen, daß der jetzige Zuſtand der St. Stephanskirche genauer 
unterſucht werden möchte, bevor eine wirkliche Schließung dieſer 

Pfarrkirche vorgenommen wird, welche gleichfalls mancherlei 

Bedenken nach ſich zöge.“ Weſſenberg hatte nämlich erfahren, der 

ihm mitgeteilte Augenſchein ſei ſchon vor etwa zwei Jahren erho— 
ben und die gerügten Mißſtände ſeien inzwiſchen beſeitigt worden. 

Das Oberamt war verblüfft und entſchuldigte ſich, ihm und ſicher 

auch der Meersburger Regierung ſei nichts davon bekannt 

geweſen, daß inzwiſchen Abhilfe geſchaffen worden ſei. Dem 

Meersburger Hofratskollegium blieb nun nichts anderes übrig, 

als eine neue Anterſuchung anzuordnen. Der Landbaumeiſter 

Thierry aber hatte keine Luſt, ein Gutachten zu liefern, das 
ſeiner Aberzeugung widerſprach, und drückte ſich nach den Wor— 

ten des Obervogts ungefähr ſo aus: „Es iſt Gefahr vorhanden 

und es iſt keine vorhanden.“ überdies erklärte er, da die 
  

40 Repoſ. IV 1. Kunſtſammlungen 1807/08.
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Reparatur Stück für Stück vorgenommen werden könne, brauche 

die Kirche während der Arbeit gar nicht geſchloſſen zu werden. 

Am das Geſicht zu wahren, regte der Obervogt eine Bekannt— 

machung etwa des Inhalts an: Der bedenkliche Zuſtand der 

Kirche St. Stephan ſcheine die Schließung dieſer Kirche anzu— 
raten, da ſich aber dagegen auf einer andern Seite Anſtände 

erheben, ſo wolle zwar die Fortſetzung des Gottesdienſtes in 
derſelben geſtattet, zugleich aber das Publikum von dieſem Zu— 

ſtand unterrichtet und vor Anglück gewarnt werden. Mit einer 

öffentlichen Bekanntmachung wußte man ſich in Meersburg 

nicht zu befreunden. Man glaubte, mit einer entſprechenden 

ſchriftlichen oder mündlichen Belehrung des Stadtmagiſtrats 

ebenſoviel zu erreichen. Das Obervogteiamt teilte daraufhin 

dem Generalvikariat mit, nach dem Befund der Bauinſpektion 

könne vollkommen Beſtimmtes über Gefahr oder Nichtgefahr 

nicht geſagt werden. Die Bühne, ſo wie ſie ſei, könne noch 

einige Jahre dauern, aber ebenſogut alle Tage, auch ohne 

beſonderes äußeres Ereignis, ſtückweiſe herabfallen. Es laſſe 

ſich nicht begreifen, weshalb die Domkirche nicht als Pfarrkirche 
benützt werden ſolle. Bei der fortgeſetzten Weigerung der 

biſchöflichen Regierung bleibe dem Oberamt nichts anderes 

übrig, als eine angemeſſene Warnung an das Publikum zu er— 

laſſen. Weſſenberg entgegnete, der ihm mitgeteilte Befund der 

Bauinſpektion ſei nicht erſchöpfend, da er über Gefahr oder 

Nichtgefahr nichts Beſtimmtes ſage. Seines Erachtens ſei 
unſchwer Abhilfe zu ſchaffen. Man brauche nur die hölzerne 

Decke herabzunehmen, dann ſei jede Beſorgnis behoben. Es 

falle damit auch der Grund weg, eine Warnung an das Publi— 

kum zu erlaſſen, und der Gottesdienſt könne unbedenklich weiter— 

gehalten werden. Auf dieſen Vorſchlag ging das Oberamt ein, 

ohne überhaupt vorher eine Mitteilung nach Meersburg er— 

gehen zu laſſen. Der Lächerlichkeit verfiel ja doch immer das 

Oberamt, nicht die vorgeſetzte Regierung àn. Die Abſicht, die 

41 Durch den Tod des Chorherrn Merhart von Bernegg floß der Kirche 

noch 1807 ein Legat von 1000 fl. zu, das ausdrücklich für die Wiederher— 

ſtellung der Bühne bei St. Stephan beſtimmt war. Die Arbeiten wurden 

jedoch erſt 1811 vorgenommen. Akten Konſtanz Stadt Faſz. 533.
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Kirche zu ſchließen, war damit endgültig durchkreuzt, und 

St. Stephan blieb auch fernerhin Pfarrkirche. 
Dienſtliche Auseinanderſetzungen mit dem Konſtanzer Ober— 

amt hatte Weſſenberg, wie gezeigt, wiederholt gehabt. Am 

2. Januar 1808 führten ſie nun auch zu einem ſchweren perſön— 

lichen Zuſammenſtoß. Den genauen Hergang vermögen wir 
nicht mehr zu ermitteln, da ſich die Szene unter vier Augen 

obſpielte und die Darſtellungen der beiden Beteiligten aus— 

einandergingen. Der Kern iſt jedoch folgender: Die Stadt Kon— 
ſtanz ſollte Einquartierung erhalten, und der Oberamtmann 

v. Chrismar verfügte ſich am angeführten Tage zum General— 

vikar, um ihm anzuzeigen, auch ihm werde Militär ins Haus 

gelegt werden. Weſſenberg bat, mit Rückſicht auf ſeine Stellung 

davon abzuſehen. Offenbar geſchah das in einer für Chrismar 

verletzenden Form. Darüber geriet der „etwas feurige Mann“ 

ſo in Erregung, daß er nach eigenem Geſtändnis nicht mehr 

wußte, was er tat, und Weſſenberg die Beleidigung ins Geſicht 

ſchleuderte, ganz Konſtanz betrachte ihn als exekriert. Weſſen— 
berg beſchwerte ſich ſofort in Karlsruhe mit der Wirkung, daß 

Chrismar unter Bedrohung mit Dienſtentlaſſung eingeſchärft 

wurde, er habe ſich aller direkt oder indirekt beleidigenden 

Reden gegen den Generalvikar zu enthalten. Die Freiburger 
Regierung, die den Fall näher unterſuchen ſollte, nahm ſich des 

Oberamtmanns an, da er nur aus Dienſteifer und Abereilung 

gehandelt habe. Im Polizeidepartement ließ man das aber nicht 

gelten. Es war zwar nicht eben taktvoll, daß Weſſenberg auf 

die frühere Abhängigkeit v. Chrismars vom Domkapitel hin— 

gewieſen hatte — er war Domkapitelsſyndikus geweſen!: —, aber 

es ging nicht an, daß der Stellvertreter des Fürſten Primas von 

einem Staatsbeamten in dieſer Weiſe behandelt wurde, und der 

Oberamtmann erhielt die Auflage, dem Generaldvikar unter vier 
Augen eine genugtuende Erklärung abzugeben. Chrismar hatte 

ſchon von ſich aus eine ſolche angeboten, die aber von Weſſen— 

berg „in ſeiner chriſtlichen und geiſtlichen Demut verſchmäht“ 

22 Es muß übrigens betont werden, daß ein Teil der Beamtenſchaft 

der ehemaligen geiſtlichen Territorien ſich nach dem Ubertritt in badiſche 

Dienſte gegenüber den früheren Herren nicht eben taktvoll benahm.
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wurde. In Geſellſchaft nahm Weſſenberg keinerlei Kenntnis 

von ihm. Am 6. Mai meldete ſich Chrismar, um ſich zu ent— 

ſchuldigen. Während ihm ſonſt Weſſenberg freundſchaftlich ins 

Vorzimmer entgegenkam, erwartete er ihn diesmal auf ſeinem 
Sitze und hörte und beantwortete die Erklärung „mit hauteur“. 

„Von dieſem Hochmut im Innerſten betroffen, mußte ich, um 

nicht zu einer zweiten Szene hingeriſſen zu werden, die Anter— 

redung kurz abbrechen und mich, nachdem Er ſich geäußert hatte, 

daß er mit meiner Erklärung zufrieden ſeie, ohne anderes ent— 

fernen.“ Dieſe Szene wirkte unverkennbar auch auf die dienſt— 
lichen Beziehungen in der nächſten Zeit ein “. 

Das trat ſofort in Erſcheinung bei der beabſichtigten Auf— 
hebung des Frauenkloſters Zoſingen in Konſtanz. Da das 

Kloſter ſich dem Anterricht der weiblichen Jugend widmete, iſt es 
keine Frage, daß es nach den von der Regierung aufgeſtellten 

Grundſätzen nicht zu den mit der Aufhebung bedrohten Mediat— 

klöſtern gehörte. Lediglich aus ſiskaliſchen Gründen, da die 

Aufhebung der übrigen Klöſter im oberen Fürſtentum keinerlei 

Nutzen verſprach, wollte die Freiburger Regierung auch das 

etwas begütertere Zofingen mit aufheben laſſen. Eben im Be— 

griffe, nach Karlsruhe zu verreiſen, um ſeine Auseinanderſetzung 

mit Chrismar dort perſönlich vorzubringen, erfuhr Weſſenberg 

von der Sache und ließ Einſpruch erheben. Das Oberamt 

berief ſich auf ſeine gemeſſenen Aufträge, geſtattete aber den 

Kloſterfrauen, vorläufig im Kloſtergebäude weiter zu wohnen. 
Auſ mündliche Vorſtellung erhielt Weſſenberg in Karlsruhe von 

ſämtlichen Mitgliedern des Polizeidepartements die beſtimmteſte 

Verſicherung, daß ihnen von der Aufhebung Zofingens nichts 

bekannt ſei, daß das Miniſterium vielmehr dabei verbleibe, kein 

Nonnenkloſter aufheben zu laſſen, das ſich dem Unterricht widme 

und datß übrigens, wie es ja auch den Beſtimmungen des Reichs— 

deputationshauptſchluſſes entſprach, ohne vorheriges Einver— 

nehmen mit dem Ordinariat nichts vorgenommen werden ſolle. 

Weſſenberg machte nach ſeiner Rückkehr von Karlsruhe dem 

Oberamt hiervon in ſo beſtimmten Ausdrücken Mitteilung, daß 

43 Weſſenberg reiſte wegen dieſer Angelegenheit perſönlich nach Karls— 
ruhe. Akten Konſtanz Stadt Faſz. 1578.
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Chrismar es vorzog, in der Zofinger Sache keine weiteren 

Schritte zu tun. Auch bei Aufhebung des Kloſters St. Katha— 

rina verſagte das Ordinariat jegliche Mitwirkung, da auch über 

dieſes Kloſter keinerlei Verhandlungen gepflogen worden waren. 

Der geiſtliche Regierungsrat Hermann von Vicari erhielt ledig— 

lich Auftrag, ſich ein Verzeichnis der in St. Katharina vorhan— 

denen Paramente auszubitten und ſich nach den geſtifteten 

Meſſen zu erkundigen. Dem Verlangen wurde jedoch nicht ent— 

ſprochen. Dagegen ſetzte Weſſenberg es durch, daß die Fran— 

ziskaner in Konſtanz zunächſt noch im Kloſter beiſammen 
wohnen durften, und daß auch ihre Kirche noch turze Zeit 
offen blieb à. 

Als 1809 der Kupferſchmied Gubelmann das Sammlungs— 

gebäude in Konſtanz zu erwerben beabſichtigte, erhob Weſſen— 

berg nachdrücklich Widerſpruch gegen deſſen Veräußerung zum 

Nutzen des badiſchen Fiskus, da dieſes ehemalige Kloſtergebäude 

durch eine päpſtliche Bulle dem Biſchof von Konſtanz zur Dis— 

poſition für geiſtliche Zwecke überlaſſen worden ſei. Uber das 
Eigentumsrecht war ſich auch die Seekreisregierung nicht klar, 

machte aber, nachdem das Ordinariat in einer längeren geſchicht— 

lichen Darlegung den Biſchof als rechtmäßigen Eigentümer des— 
ſelben nachgewieſen hatte, trotzdem Anſpruch auf dasſelbe, da durch 

den Reichsdeputationshauptſchluß die Domänen wie die Regalien 
mit allen Einkommensquellen des Biſchofs an Baden übergegangen 

ſeien, war aber zu einer mündlichen Erörterung bereit, falls das 

Ordinariat ſich nicht dabei beruhigen zu können glaubte. Das 
Ordinariat vermochte das in der Tat nicht und gab zunächſt 

mündlich, ſpäter auch ſchriftlich die Erklärung ab, das Gebäude 

ſei dem Biſchof vom päpſtlichen Stuhl einzig zu geiſtlichen 

Zwecken des biſchöflichen Amtes, und zwar dergeſtalt verliehen 

worden, daß es dem Biſchof auch vor der Säkulariſation des 

Hochſtifts nicht zugeſtanden wäre, das Gebäude zu andern 

Zwecken zu verwenden. Die Seekreisregierung ließ das nicht 

gelten, da im Reichsdeputationshauptſchluß nirgends ein Anter— 

ſchied gemacht ſei zwiſchen Gütern, die der Biſchof als Landes— 

herr, und ſolchen, die er als Biſchof beſeſſen habe. Da das 

44 Einlieferung des Bezirksamts Konſtanz 1900 Nr. 6 Faſz. 56. 
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Miniſterium des Innern am 3. Juli 1811 dieſer Anſchauung 

beitrat, wurde das Gebäude als Staatseigentum veräußert. 

Das Ordinariat war daher gezwungen, auch die auf den Fonds 
bezüglichen Akten herauszugeben, erhob aber ausdrücklich An— 

ſpruch auf Miteinſicht und Mitverwaltung des Fonds, ein 

Zeichen, daß es denſelben nach wie vor als kirchliches Eigentum 

betrachtete“. 

Einen peinlichen Eindruck hinterlaſſen Weſſenbergs Ver— 

handlungen mit der badiſchen Regierung über die Beſoldung 

des Vikariatsperſonals. Daß die Kaſſenverwaltung des 

Siegelamts nicht den Anforderungen entſprach, die man von 

einer geordneten Rechnungsführung verlangen durſte, iſt unbe— 

ſtreitbar. Wenn man aber weiß, in welch verworrenem Zu— 

ſtand ſich die Rechnungen der badiſchen ſtaatlichen Kaſſen be— 

fanden, kann man ſich dem Eindruck nicht entziehen, daß der 

hochfahrende Ton, den das Finanzminiſterium Weſſenberg 

gegenüber anſchlug, weiter nichts bedeutete als den gewollten 

Ausdruck der ſeit dem Tode des Großherzogs Karl ver— 

änderten Stimmung gegen Weſſenberg. Niemals hat dieſer in 

der ganzen Angelegenheit den geringſten Sondervorteil für ſich 

erſtrebt. Er hat im Gegenteil von dem Tage ab, wo die Tax— 

gelder für die Beſoldung des Vikariatsperſonals nicht mehr 

zureichten, die ihm zukommende Beſoldung als Generalvikar 

in Höhe von 516 fl. nicht mehr bezogen, um ſeine untergebenen 

Beamten nicht darben laſſen zu müſſen. Wenn man Weſſen⸗ 

berg den Vorwurf machte, der Großherzog habe ihm 1819 für 

ſeine Tätigkeit als Bistumsverweſer ein jährliches Gehalt von 

2000 fl. ausgeworfen, und er beziehe trotzdem noch 2300 fl. 

Penſion als Konſtanzer Domherr und 516 fl. als General— 

vikar, ſo darf darauf erwidert werden, daß ihm Penſion und 

Vikariatsgehalt auf Grund des Reichsdeputationshauptſchluſſes 

zuſtanden, und daß es infolgedeſſen Pflicht der Regierung 
  

45 Einlieferung des Verwaltungshofs 1891 Nr. 76 Faſz. 100. Auch 

Weſſenbergs Bitte, den Fiskal Reininger weiterhin im Almſchen Dom— 

herrenhof wohnen zu laſſen, wurde 1809 im Hinblick auf den geringen 

Mietzins abgelehnt. Akten Konſtanz Stadt Faſz. 565. Ahnlicher Fall 

in Faſz. 612.
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geweſen wäre, Weſſenberg darauf hinzuweiſen, man bewillige 

ihm ein Gehalt als Bistumsverweſer nur, um die Penſion 

und das Vikariatsgehalt zu ſperren. Das aber iſt nicht ge— 

ſchehen. 
1808 war der rechtsrheiniſche Teil des Bistums Straß— 

burg dem Konſtanzer Generalvikariat angegliedert worden, um 

den Einnahmen der Siegelamtskaſſe etwas aufzuhelfen. Trotz— 

dem war es, als zwei Drittel der Diözeſe aus dem alten 

Diözeſanverbande gelöſt wurden, nicht mehr möglich, die Be— 

ſoldung des Vikariatsperſonals, die früher ausſchließlich aus 

Taxgebühren beſtritten worden war, aus den verbleibenden 

Einnahmen aufzubringen. Nach dem Reichsdeputationshaupt— 

ſchluß war die badiſche Regierung ohne Frage verpflichtet, für 

den Abmangel aufzukommen. Weſſenberg beantragte alſo 

Zahlung eines Vorſchuſſes von 6000 fl. 4000 fl. wurden ihm 

bewilligt, aber Weſſenberg mußte ſich eine Nachprüfung ſeiner 

Geſchäftsführung durch einen ſtaatlichen Beamten gefallen 

laſſen, und dabei wurde feſtgeſtellt, daß die Gehälter der 1819 

noch am Leben beſindlichen Vikariatsbeamten von 2270 fl. 10 Kr. 

im Jahre 1808 auf 4561 fl. 29 Kr. im Jahre 1815 erhöht 

worden waren. Auch Dalberg hatte hiergegen Bedenken 

gehabt und 1815 die weitere Bewilligung von Zulagen und 

Beſoldungen von ſeiner Genehmigung abhängig gemacht. 

Trotzdem erhöhte Weſſerberg die Bezüge ſeines Offizials Her— 

mann von Vicari, dem als Stiſtsherr von St. Johann in Kon— 

ſtanz eine Penſion von 750 fl. zukam, von 315 fl. 50 Kr. im 

Jahre 1815 (1808 nur 110 fl.) auf 616 fl. 20 Kr. im Jahre 

1819. Mit Rückſicht auf die Art der Beſoldungsbewilligungen 

und auf Mängel in der Rechnungsführung verfügte das Fi— 

nanzminiſterium am 13. Auguſt 1819 die Einſtellung der Vor— 

ſchußzahlungen. Auch die Katholiſche Kirchenſektion bemängelte 

ollerlei an der Art der Geſchäftsführung, hielt aber gleichwohl 

die Sperrung der Vorſchüſſe im Hinblick auf die durch den 

Reichsdeputationshauptſchluß geſchaffene Rechtslage für unzu— 

läſſig. Mit Rückſicht auf die, ſteigende jammervolle Lage“ des 
Vikariatsperſonals wurde die Sperre wieder aufgehoben. 

Weſſenberg war über den Eingriff in die Selbſtändigkeit ſeiner
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Verwaltung erbittert, war aber nicht in der Lage, gegen dieſe 

Eingriffe etwas Wirkſames zu unternehmen, da ſein Perſonal 

ohne ſtaatliche Zuſchüſſe nicht mehr unterhalten werden konnte. 

Als er um einen weiteren Vorſchuß nachſuchte, äußerte das 

Finanzminiſterium Bedenken, ob dem Staat eine Leiſtungs— 

pflicht obliege, ſolange die Anzulänglichkeit der kirchlichen 

Mittel nicht erwieſen ſei. Trotzdem genehmigte der Groß— 

herzog am 23. März 1820 einen weiteren Vorſchuß von 

2000 fl. Am 25. September 1820 mußte ſich Weſſenberg aber— 

mals aufs Bitten verlegen. Angeachtet ſeines Privatſchreibens 

an den Finanzminiſter, in dem er um Anweiſung einer fort— 

laufenden zureichenden Summe aus der Staatskaſſe bat, erfolgte 

am 11. Mai 1821 abermals nur eine einmalige Bewilligung 

von 4500 fl., deren Verwendung vom Seekreisdirektorium zu 

überwachen war. Auch die Katholiſche Kirchenſektion wurde 

getadelt, weil ſie geduldet hatte, daß die Interkalargefälle aus 

dem Straßburger Bistumsanteil für arbeitsunfähig gewordene 

Geiſtliche verwendet wurden, ſtatt den Bedürfniſſen der Siegel— 

amtskaſſe zu dienen; doch wurde ſchließlich von einem Rückerſatz 

abgeſehen. Eine Entſchädigung für die Abtrennung der ſchwei— 

zeriſchen und württembergiſchen Bistumsteile lehnte Baden ab, 

obwohl Dalberg eine ſolche für den ſchweizeriſchen Anteil 

geleiſtet hatte, da die Regierung von der Vorausſetzung aus— 

ging, das ſei eine freiwillige Leiſtung geweſen. Die von Weſſen— 

berg bis 29. Dezember 1814 bewilligten Bezüge mußte man 

wohl oder übel anerkennen, da Weſſenberg von Dalberg dazu 

bevollmächtigt war. Was ſeitdem bewilligt worden war — es 

handelt ſich in der Hauptſache um Hermann von Vicari —, 

wurde nicht anerkannt. Am 5. Dezember 1822 genehmigte der 

Großherzog vom 1. Oktober ab bis zur wirklichen Konſtituierung 

des Erzbistums aus dem für den Anterhalt des Erzbiſchofs vor— 

çgeſehenen Betrag von 25 000 fl. einen jährlichen Zuſchut zur 

Siegelamtskaſſe in Höhe von 3000 fl. Nach Auffaſſung des 

Finanzminiſteriums war auch das noch zuviel, weil 1814 bis 

1820 nach Abzug der früher aus Württemberg und der Schweiz 

eingehenden Gefälle, für die, wie geſagt, eine Erſatzpflicht ge— 

leugnet wurde, nur ein durchſchnittlicher Fehlbetrag von



48 Baier 

2117 fl. 32 Kr. beſtanden habe. Alle Geſuche um Erhöhung 

des Zuſchuſſes waren erfolglos. Am 11. September 1823 

ſprach das Staatsminiſterium dem Vikariat ſein Mißfallen über 

die fortwährenden Remonſtrationen aus. Das Mißfallen 

fruchtete zwar nichts, aber erneute Geſuche um Erhöhung des 

Zuſchuſſes ebenſowenig “. 

4 Repoſ. VI. Einlieferung des Finanzminiſteriums 1901 Nr. 3 

Fasz. 370. Umfangreiche Korreſpondenzen in den Fasz. 82, 83 und 85 

des Weſſenbergnachlaſſes in der Konſtanzer Weſſenbergbibliothek.



Das Riſchöfliche Vikariat in Bruchſal von 
der Säkulariſation 1802/03 bis 1827. 

Von Anton Wetterer. 

I. Teil. 

Einleitung. 

An dem Wiederaufbau der alten Diözeſe Speier, der nach 

den entſetzlichen Verwüſtungen im 17. Jahrhundert nach 

Beginn des 18. Jahrhunderts einſetzte, nahm auch die biſchöf— 

liche Behörde teil. Der Generalvikar wurde nach dem Her— 
kommen aus den adeligen Domherren entnommen, die infolge 

der Zerſtörungen regelmäßig an mehreren Kirchen präbendiert 

waren. Aus dieſem Umſtand ergab ſich für den Generalvikar 

die UAnmöglichkeit, die Obliegenheiten dieſes Amtes zu erfüllen. 

Daher beſtellte der Ordinarius Vikariatsräte und zu ihrem 

Vorſitzenden einen Präſes oder Direktor, den Weihbiſchof. 

Dieſes Vikariat waltete in kollegialen Formen ſeines Amtes im 
Gegenſatz zu dem früheren Syſtem des Generalvikars. Es 
hatte ſeinen Sitz bei der zerſtörten Kathedrale in Speier. 

Kardinal und Fürſtbiſchof Damian Hugo von Schönborn (1719 
bis 1743) ſchuf bekanntlich mit dem herrlichen Schloß in Bruch— 

ſal die dauernde biſchöfliche Reſidenz in dieſer Stadt. Hier 

beſtellte er aus naheliegenden Gründen einen „Geiſtlichen Rat“, 

der zunächſt einen Teil der Vikariatsgeſchäfte beſorgte und 
ſpäter an die Stelle des Vikariats trat, das in Speier einging. 

Fürſtbiſchof Franz Chriſtof von Hutten (1743—1770) errich⸗ 

tete wieder ein Vikariat in Speier, neben dem der „Geiſtliche 
Rat“ in Bruchſal fortbeſtand. Fürſtbiſchof Auguſt von Stirum 

(1770—½—797) löſte ihn 1772 auf, an deſſen Stelle er das geiſt— 

liche Referendariat und die Oberverwaltungskommiſſion ſchuf, 

letztere mit der Aufgabe der Verwaltung der Stiftungen und 
des Kirchenvermögens. Bald darauf, als die Wirkungen der 

Freib. Diöz.⸗Archw. N. F. XXIX. 4
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„Aufklärungen“ an der biſchöflichen Autorität rüttelten, ver— 

legte er das Vikariat in Speier 1780 nach Bruchſal. 

Die Mitglieder des Vikariats waren in Speier ſämtlich am 

Dom oder an den drei Nebenſtiften präbendiert. Ihre Ver— 
wendung im Dienſte der Kirchenregierung entſprach dem Sinn 

des kanoniſchen Rechts. Für die Arbeit beim Vikariat erhielt 
ſeit Beginn des 18. Jahrhunderts jeder Rat jährlich 100 fl. aus 

der Kameralkaſſe, der Zentralkaſſe des Hochſtifts, das die 

Beamten der Vikariatskanzlei wie die übrigen Beamten des 

Landes ausſchließlich beſoldete. Das Vikariat führte eine 

„Sigillkaſſe“, in die die damals zahlreichen Taxen und Ge— 

bühren floſſen. Dieſe Kaſſe beſtritt die Bedürfniſſe der 

Kanzlei und lieferte den Reſt an die Kameralkaſſe ab. Die 

Verlegung des Vikariats von Speier nach Bruchſal beſchränkte 

die Verwendung der Speierer Stiftsherren für die Arbeit des— 
ſelben, immerhin blieb dem Ordinarius das Recht, von jeder 

Stiftskirche einen Präbendaten als Kanonikus àa latere vom 
Chordienſt frei für die Zwecke der Kirchenregierung zu ver— 

langen. Stirum ernannte jetzt auch Pfarrer zu Mitgliedern, 
was er jedoch nur konnte, wenn er für die notwendige Stell— 

vertretung des Pfarrers ſorgte. 

Speier zählte nicht zu den großen, aber zu den gut dotier— 

ten Diözeſen Deutſchlands, und das Hochſtift gelangte unter 

ausgezeichneten Fürſtbiſchöfen zu hoher materieller und kultu— 

reller Blüte. Seine Einkünfte beliefen ſich auf 380 000 fl., 

womit die Hofhaltung und die Beſoldung der Beamten beſtritten 

wurde. Weitere 20000 fl. floſſen in die Privatkaſſe des 
Fürſtbiſchofs . Dem Glück des Landes und ſeiner Bewohner 

bereitete die franzöſiſche Revolution mit ihren Folgen ein 

raſches Ende. Seit 1792 war der linksrheiniſche Teil Kriegs— 

ſchauplatz, ſeine reichen Gefälle verſiegten. Einen Abſchluß der 

Kriegsära bildete der Friede von Lüneville?, der den Fran— 
zoſen den Beſitz des ganzen linken Rheinufers beſtätigte. Dieſer 

einſchneidenden politiſchen Veränderung folgte auch die kirch— 
liche. In einem Schreiben vom 15. Auguſt 1801 bat und 

1 Römiſche Prälaten am deutſchen Rhein, Bad. Neujahrsblätter 

N. F. Nr. 1 (1898) S. 30. 

2 9. Februar 1801.
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beſchwor Pius VII. die Erzbiſchöfe und Biſchöfe Deutſchlands 

„durch die Liebe unſeres Herrn Jeſu Chriſti, jene Teile eurer 

Diözeſen, welche jetzt der franzöſiſchen Herrſchaft unterſtehen, 

freiwillig zu entlaſſen, um ſie der Sorge anderer Biſchöfe an— 

zuvertrauen“. Am 10. September 1801 ſchloß der Papſt mit 

Napoleon einen Vertrag, deſſen Beſtimmungen in der Bulle 
„Qui Christi Domini“ vom 29. November 1801 ihren feier— 

lichen Ausdruck fanden. Er hob die bisherige kirchliche Ein— 

richtung in Frankreich auf, trennte die linksrheiniſchen Teile 

von den alten Diözeſen am Rhein und gab dem bis an den 

Rhein erweiterten Frankreich eine neue kirchliche Ordnung. 

Damit verlor die alte Diözeſe Speier ihre gute Hälfte ſamt der 

ehrwürdigen Kathedrale, dem Kaiſerdom, der aufhörte, Biſchofs— 

kirche zu ſein. Das mehr als tauſendjährige kirchliche Band der 

beiden Rheinufer war für immer gelöſt. Dieſe aus politiſcher 

Notwendigkeit hervorgegangene Maßnahme ſollte jedoch kein 

Hindernis ſein für den rechtmäßigen Fortbeſtand der alten 

Diözeſe in ihrem rechtsrheiniſchen Reſts, der, da der Ordi— 

narius bei ſeiner Prokathedrale in Bruchſal reſidierte, tatſäch— 

lich zu einem „Bistum Bruchſal“ wurde, wo auch das Vikariat 

ſeinen Sitz hatte. 

Der Friede von Lüneville ſanktionierte nicht nur den poli— 

tiſchen und kirchlichen Verluſt der linken Rheinſeite, ſondern er 

führte auch zur Säkulariſation der Güter der Stifte (Hoch-⸗, 

Dom⸗ und Kollegiatsſtifte) und Klöſter, da er beſtimmte, daß die 

durch Verluſte auf der linken Rheinſeite geſchädigten Erbfürſten 

vom Reich Erſatz erhalten ſollten. Am 2. Oktober 1801 

ernannte der Reichstag eine außerordentliche Deputation 

(Kommiſſion) von acht Reichsſtänden, um dieſe Beſtimmung zu 

beraten und den Entwurf ihrer Durchführung vorzulegen. Sie 

trat am 24. Auguſt 1802 in Regensburg zuſammen, und ſchon 

am 8. September entſchied die Majorität, daß ſie den von 

3 Die genannte Bulle vom 29. November 1801 beſtimmte: ... „firmis 

tamen remanentibus juribus, privilegiis ac jurisdictionibus ipsorum 

archiepiscoporum, episcoporum, capitulorum et ordinariorum in ea 

parte territoriorum, quae dominationi Sellicanae non subjacet“. 

Vgl. Kaas, Das Trierer Ahpoſtoliſche Vikariat in Ehrenbreitſtein 

1816/%24 in Zeitſchrift d. Sav.-Stiftung fur Rechtsgeſchichte. 38. Bd., 

Kan. Abt. VII (1917) S. 144 Anm. 
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Frankreich entworfenen Verteilungsplan mit dem Prinzip zur 

Anwendung bringe, daß nicht nur Erſatz zu leiſten ſei, ſondern 
daß die Aufteilung der ſäkulariſierten Güter des ſogen. Gleich— 
gewichts wegen erfolgen ſoll. Der Entwurf (Hauptſchluß) dieſer 

Reichsdeputation fand am 24. März 1803 die Zuſtimmung des 

Reichstages und am 28. April 1803 die des Kaiſers. Damit 

wurde er zu einem Reichsgrundgeſetz, das ſeine Bedeutung 
neben die Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens ſtellte. 

Dieſer „Reichsdeputationshauptſchluß“ (ROSHS) teilte das 
rechtsrheiniſche Hochſtift Speier mit den Zubehörden des Dom— 

ſtifts und des Ritterſtifts in Bruchſal an Baden und erhob das 

Gebiet zum „Fürſtentum Bruchſal“, das in der Aufrufordnung 

im Reichstag die 19. Stelle erhielt und dem zum Kurfürſten 

erhobenen Markgrafen von Baden eine Virilſtimme eintrug. 

Sein Einkommen wurde auf 150 000 fl. angegeben. Der 

badiſche Landeskommiſſär Herzog, der nach Bruchſal kam, um die 

Einverleibung vorzubereiten und durchzuführen, ſchrieb am 
12. Oktober 1802 nach Karlsruhe, daß dieſes Ländchen trotz der 

Verluſte „immer noch die Perle der neuen Beſitzungen ſein 

dürfte. Es iſt wahrhaft ſehr ſchön und fruchtbar, im allgemeinen 

blickt Wohlſtand hervor, überall das Ausſehen eines wohl 

adminiſtrierten Staates.“ „Das Volk ſcheint hier wirklich gut 

zu ſein. Durch alle Stände herrſcht eine gewiſſe äußere Wohl— 

anſtändigkeit, das Militär iſt wohlgezogen und lebt in gutem 

Einvernehmen mit den Zivilſtänden. Auch an der mittleren 
und niederen Volksklaſſe bemerkt man mehr äußeres ſittliches 

Betragen als an vielen andern Orten. Das Volk liebt ſeine 

Religion und hängt mit Intereſſe an ſeinen Pfarrherren, welche 

ſowohl hier als auf dem Lande zum größten Teil brave und 
rechtſchaffene Männer ſein ſollen.““ Am 29. und 30. Novem⸗ 

ber 1802 wurden die Beamten des Hochſtifts auf ihren neuen 

Landesherrn verpflichtet, und am 1. Dezember 1802 begann die 

badiſche Verwaltung in Bruchſal. 

Den wertvollen Gewinn machte Baden nicht ohne wich— 

tige Verpflichtungen, die vom RD5§S feſtgelegt wurden und 

zu deren Durchführung Karl Friedrich mit Wilderich, dem das 

Reichsgeſetz den Rang eines Reichsfürſten auf lebenslang zu— 

Val. Zeitſchr. d. Geſch. d. Oberrh. N. F. Bd. 24 S. 519ff. 
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ſicherte, einen Vertrag abzuſchließen hatte. Dies geſchah am 

22. März 1803. Der entthronte Fürſtbiſchof erhielt eine Jahres— 

penſion, die zur Führung einer fürſtlichen Hofhaltung genügen 

ſollte, den lebenslänglichen Gebrauch des Schlößchens Wag— 

häuſel und zum Winteraufenthalt den ſüdlichen Teil im Schloß 
zu Bruchſal. Zum Schluß äußerte Wilderich den Wunſch, der 

Markgraf möchte „die Erhaltung des Religionszuſtandes und 
deſſen Beſchützung gegen alle unbefugten Eingriffe und Be— 

ſchwerniſſe landesherrlich verſichern“, worauf man ihm erwi— 

derte, der Markgraf ſei dieſem Wunſch „den vorliegenden 

Reichsdeputationsbeſchlüſſen und ſeinen bekannten gerechten und 

billigen Geſinnungen gemäß durch die öffentlich erlaſſenen 

Religionsedikte bereits zuvorgekommen“. Wilderich lebte in der 
Folge dauernd in Waghäuſel, von wo er die ihm verbliebene 

kleine Diözeſe leitete, zu der 1808 der an Baden gefallene 

Anteil an der alten Diözeſe Würzburg kam, wofür er vom Papſt 

zum apoſtoliſchen Vikar ernannt wurde. Nur vorübergehend 

kam er nach Bruchſal, namentlich jeweils in der Karwoche zur 
Weihe der heiligen Sle in der Hofkirche. Hier ſtarb er am Kar— 

ſamstag, den 21. April 1810. Seine Grabesruhe fand er in der 
Gruft der St. Peterskirche. 

Der RDSS verpflichtete Karl Friedrich ferner, den ſäkula— 

riſierten Stiftsherren nach dem Ertrag ihrer an Baden ge— 

fallenen Güter und Werte eine Jahrespenſion zu gewähren, 
die ebenfalls vertraglich feſtgelegt wurde. Die Geſamtſumme 

dieſer jährlichen Suſtentationen betrug für das 

Ritterſtift in Bruchſall.29 500 fl. 

rechtsrheiniſche Domſtift . .. 62500 „ 

„ Stift St. Germann.. 4 300 „ 

„ „ Allerheiligen. 2600 „ 

„ „ St. Guide. 300 „ 

99 200 fl. 

Endlich fiel die Johanniterkommende in Bruchſal an 

Baden, deren Güter damals zu rund 95 000 fl. abgeſchätzt wur— 

5 Vgl. Wetterer, Wilderich Graf von Walderdorff, der letzte 
Fürſtbiſchof von Speier (Bruchſal 1914).
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den'. Mit dem Tode der Penſionäre hörten dieſe Leiſtun— 

gen auf. 
Verpflichtungen zugunſten der von der Säkulariſation 

ſchwer betroffenen katholiſchen Kirche ſprach das Reichsgrund— 
geſetz aus in den Sätzen: „Die bisherige Religionsübung eines 

jeden Landes ſoll gegen Aufhebung und Kränkung aller Art 

geſchützt ſein, insbeſondere jeder Religion der Beſitz und unge— 
ſtörte Genuß ihres eigentümlichen Kirchengutes, auch Schul— 

fonds, nach der Vorſchrift des Weſtfäliſchen Friedens unge— 
ſtört verbleiben““. Nach den Beſtimmungen des Weſtfäliſchen 

Friedens ſtand nicht nur der Vermögensbeſitz unter dem 
Schutz des Reiches, ſondern auch der der kirchlichen Rechte. 
Sie ſollten unangetaſtet beſtehen bleiben. Baden akzeptierte 

dieſe Verpflichtungen, Karl Friedrich verſicherte feierlich, ſie 

„ſchreiben wir daher allen unſern Dienern und Antertanen zur 

unabweichlichen Norm vor“. Nach der Beſitznahme der geiſt— 

lichen Territorien handelte die badiſche Regierung jedoch nach 

dem Syſtem des abſoluten Staatskirchentums, das dem 

Landesherrn Rechte einräumte, die weder im Weſtfäliſchen 

Frieden, noch im RDHS begründet ſind und die die prokla— 
mierten Verpflichtungen zugunſten der katholiſchen Kirche viel— 

fach ins Gegenteil verkehrten. Als wichtiger Interpret der 

Rechte galt von jeher das Herkommen. In Baden regierte man 

nach dem Grundſatz, für das Verhältnis zwiſchen Staat und 

Kirche ſeien „die deutſchen Reichsgrundgeſetze, Konkordate und 

Verträge, auch das Herkommen, ſoweit es in dieſem Stand der 
Dinge noch Boden findet“, maßgebend. Den Biſchöfen ſollte 

„keine Gewaltanmaßung und keine Form ihrer Ausübung nach— 
geſehen werden, deren ſie entweder nicht in ruhigem Beſitz ſind 

oder die nicht mehr auf die veränderte Geſtalt der Dinge ſchick— 

liche Anwendung findet““. 

Bezüglich der Stiftungen beſtimmte der RDSS, daß ſie 

„wie jedes Privateigentum zu konſervieren ſeien, doch ſo, daß ſie 

6Wetterer, Die Säkulariſation des Ritterſtifts Odenheim in 

Bruchſal (Weimarer Hofbuchdruckerei 1918) S. 60. 

7RDSS 8§ 63. 

s Vgl. Drais, Geſchichte von Baden unt. Karl Friedrich (Karls— 

ruhe 1813) 2, 358 f.
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der landesherrlichen Aufſicht und Leitung untergeben bleiben““. 

Solcher Stiftungen gab es in Bruchſal eine ganze Reihe, 

die faſt alle von den Fürſtbiſchöfen herrührten, wie die des 

Prieſterſeminars, des Landhoſpitals, des armen Kirchenpara— 

mentenfonds, der „armer Schulmeiſterfundation“, des Barm— 
herzigen Brüderſpitals und des Schweſternfonds u. a. Sie 

wurden ſeit 1772 von der Oberverwaltungskommiſſion, vorher 

vom Geiſtlichen Rat verwaltet, einer Abzweigung des Vika— 
riats, alſo von einer ausſchließlich geiſtlichen Behörde, der auch 

die Vertretung der Kirchenheiligen oblag. Baden begnügte ſich 
nicht mit der Auſſicht und Leitung, ſondern übertrug die ganze 

Verwaltung einer ausſchließlich ſtaatlichen Behörde und hob 

die fürſtbiſchöfliche Verwaltungskommiſſion auf 1. Juni 1803 

k. H. auf. Reklamationen des Biſchofs ſanden keine Berück— 
ſichtigung. 

In der rechtsrheiniſchen Diözeſe Speier gab es 20 Pfar— 
reien freier Kollatur und eine (Hockenheim) mit einem Drittel, 

20 mit geiſtlichem und die übrigen mit weltlichem Patronat. 

Baden begnügte ſich nicht mit dem Patronat, das ihm ſchon 
zuſtand, und dem der ſäkulariſierten Stifte, ſondern verlangte 

auf Grund des Landespatronats auch das Beſetzungsrecht auf 
die Pfründen freier Kollatur. Wilderich erklärte ſich in ſeiner 

Friedensliebe bereit, ſich in dieſem und den andern Punkten zu 

vereinbaren. Die Antwort lautete „in ziemlich derbem Tone“ 

ablehnend. Darauf ſchrieb das Vikariat in ſeinem Auftrag nach 

Karlsruhe, das dortige Schreiben „habe dahier die Hoffnung 

und ſehnlichſten Wünſche einer gütlichen Annäherung nicht nur 

vollends entfernt, ſondern gänzlich niedergeſchlagen. Wenn der 
mächtigere Teil nichts nachgeben will und der ſchwächere nicht 

alles nachgeben kann, ſo müſſe die endliche Verfügung höherer 
Entſcheidung vorbehalten bleiben und das Vikariat müſſe nur 

wünſchen, daß ſie durch das künftige Konkordat recht bald in 
Wirklichkeit gebracht werde.““ 

Für die Verwaltung der Stiftungen und des Kirchenver— 

mögens und die Wahrnehmung der jura circa sacra im Sinne 

des abſoluten Staatskirchentums ſetzte Baden eine reine Staats— 
  

9 8 65. 

10 Vikariatsprotokoll (VP.) 15. April 1807.



56 Wetterer 

behörde ein: Die katholiſche Kirchenkommiſſion mit dem Sitz 

in Bruchſal, die auf 1. Juni 1803 in Tätigkeit trat. Die kirch— 

lichen Sachen bearbeitete der zum kurbadiſchen Kirchenrat er— 
nannte Dr. Friedrich Rothenſee, vorher der vertraute Sekretär der 
Fürſtbiſchöfe Stirum und Wilderich, die der Schule der bekannte 

Schulrat und Rationaliſt Philipp Brunner, Pfarrer in Tiefen— 
bach, nachher in Landshauſen, und die der Verwaltung der 

Kammerrat Michael Philipp Pfeiffer, ebenfalls Prieſter. 

Dieſer Behörde durften nur Katholiken angehören, ihre 

Stellung konnte jedoch unter den gegebenen Verhältniſſen nur 

gegenſätzlich zu Biſchof und Vikariat ſein, wenn ſie auch im 

allgemeinen die Formen zu wahren ſuchte. Es war für den 

Oberhirten einer der empfindlichſten Schmerzen, daß zwei 
Prieſter ſeiner Diözeſe ſich dazu verſtanden, in den Dienſt des 

rückſichtsloſen Staatskirchentums zu treten. Er wünſchte, daß 
es lieber lauter Proteſtanten wären. Die Entwicklung der Dinge 

hatte ihn zur tatſächlichen Ohnmacht verurteilt, und nun trat der 
Prieſter, der an Kenntniſſen, Erfahrungen und Arbeitskraft 

hervorragte, zu ſeinen kirchenpolitiſchen Gegnern. Daneben 

blieb dieſer als Biſchöflicher Geiſtlicher Rat Mitglied des Vika— 
riats, wenn er auch deſſen Sitzungen nur noch ſelten beſuchte. 

Obgleich die Männer der katholiſchen Kirchenkommiſſion 
es an Eifer für ihren Staatsdienſt nicht fehlen ließen, fand man 
in Karlsruhe an ihrer Tätigkeit kein rechtes Wohlgefallen. 

Schon ein Jahr nach ihrer Errichtung erklärte Karl Friedrich 

am 7. September 1805 ſeinen Entſchluß, ſie aufzuheben. Als 

Gründe wurden geltend gemacht, ſie ſei „viel koſtſpieliger, weit— 

läufiger als die frühere Behandlungsart“ und weiche merklich 

„von dem in andern Landen mit Erfolg erprobten Konzen— 

trierungsſyſtem der Geſchäftsbehandlung“ ab. Nach Eingang 

verſchiedener Gutachten erfolgte am 18. April 1806 Beſchluß, 

datz die definitive Entſchließung bis zur „Berichtigung der all— 
gemeinen Landesorganiſation“ ausgeſetzt bleibe », die infolge 

von neuem Landzuwachs notwendig wurde. Baden wurde 

Großherzogtum, ein Staat mit voller Souveränität nach Auf— 

löſung des alten Reiches. Die neue Kirchenkonſtitution vom 
14. Mai 1807 vollendete das abſolute Staatskirchentum und 

11 Kathol. OStR.⸗Akten, Bistum.



Das Biſchöfliche Vikariat in Bruchſal von 1802—1827 57 

entzog der biſchöflichen Behörde eine Reihe von Zuſtändigkeiten, 
die ihr bisher noch verblieben waren, namentlich die Eheſachen. 

Auch beſtimmte ſie, daß „alle katholiſchen geiſtlichen Gerichts— 

höfe außerhalb des Großherzogtums nur bis zum Abgang ihrer 

dermaligen Biſchöfe eine geiſtliche Gewalt im badiſchen Staat 

ausüben können“. Gemäß dieſer Kirchenkonſtitution wurde die 
Kirchenkommiſſion in Bruchſal aufgehoben und ihre Geſchäfte 

den Regierungen der drei Provinzen zugewieſen. Während 
die neue Konſtitution am 1. Auguſt 1807 in Kraft trat, wurde 

die Auflöſung der Kirchenkommiſſion auf den 23. Oktober feſt— 

geſetzt. Mit dieſer Eröffnung wurde ihr am 15. Juni anheim— 

gegeben, zu berichten, was ſie „ſonſt noch vorbereitungsweiſe 

zum Ubergang aus der alten Ordnung der Dinge in die neue 

notwendig erachtet“, und genau hatte ſie darauf zu achten, „daß 

nicht etwa von den geiſtlichen Behörden Inſtruktionen zugelaſſen 

werden und zur Befolgung kommen, welche dieſer Konſtitution 

entgegen ſind“. Hierüber ſorgfältig zu wachen, gab die Kirchen— 
kommiſſion den Amtern Weiſung, und „ſämtliche Pfarrämter zur 

ſtrengſten Nachahmung anzuhalten“. 

Von der angeregten Berichterſtattung machten die Mit— 

glieder der Kommiſſion ausgiebigen Gebrauch. Alle beklagten 

mehr oder weniger ihre Auflöſung und die dadurch bekundete 
Zurückſetzung der Katholiken gegenüber den Lutheranern und 

Reformierten. Rückhaltlos äußerte Rothenſee: „Ich kann nicht 

umhin, den tiefſten Schmerz auszudrücken, den ich empfinde, daß 

die Organiſationsgrundſätze Sr. Hoheit nicht geſtatten, auch dem 

katholiſchen Religionsteil eine abgeſonderte Verwaltung ſeines 

Kirchengutes zu geſtatten, ein Vorzug, über den Evangelici 

beider Konfeſſionen ſich Glück wünſchen“. Aus Karlsruhe kam 

die Erwiderung, „die bloßen Staatsrechte an der Kirche ſeien 

ohnehin ſolche, wegen derer der Staat niemand Rechenſchaft 

zu geben habe, wem er ſie anvertraue“. Am 22. Oktober 1807 

ſchloß die Kirchenkommiſſion, deren Perſonal 18 Köpfe zählte, 

ihre Tätigkeit, deren Bedeutung hauptſächlich in der Durch— 

führung des Staatskirchentums in den ſäkulariſierten geiſtlichen 

Territorien lag. Niemand hat es ihr gedankt. Faſt alle ihre 

Mitglieder wurden weiter im Staatsdienſt verwendet. Rothen⸗ 

ſee wurde „Referendar in katholiſchen Kirchenſachen mit Erlaub—
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nis der Amtsverſehung von Haus aus zu dem geheimen Rat als 
Zeichen dero beſonderen Zutrauens und Zufriedenheit“. Je 
weniger er von Karlsruhe mit der Zeit in Anſpruch genommen 

wurde, um ſo mehr nahm er wieder an der Arbeit des Vika— 
riats teil. 

Das Biſchöfliche Vikariat in Bruchſal von der Säkulariſation 
1802/03 bis 1827. 

Das Deutſche Reich ſicherte im RDSS der katholiſchen 

Kirche nicht nur ihren Vermögensbeſtand und ihre verfaſſungs— 
mäßigen Rechte, ſondern auch ihre Organiſation. § 62 
beſtimmte: 

„Die erz- und biſchöflichen Diözeſen verbleiben in ihrem bis— 
herigen Zuſtand, bis eine andere Diözeſaneinrichtung auf reichsgeſetz— 
liche Art getroffen ſein wird.“ 

Die politiſchen Veränderungen machten eine neue kirchliche 

Ordnung notwendig; bis dieſe eintreten konnte, blieb die bis— 
herige in Kraft. Dies galt namentlich von den Rumpfdiözeſen 

am Rhein. Dieſe Beſtimmmung ſtand ganz in Gbereinſtimmung 

mit jener des Papſtes. Die proviſoriſche Fortdauer bezog ſich 

ſelbſtverſtändlich nicht bloß auf den Amfang der Diözeſen, ſon— 

dern auch auf die notwendigen Einrichtungen ihres Beſtandes, 

wozu in erſter Reihe die beſchöfliche Behörde, das Vikariat 

gehörte. Bei Bruchſal traf dies um ſo mehr zu, als hier der 
Ordinarius in der ihm vom Reich geſicherten Stellung reſidierte 

im Gegenſatz zu andern Sprengelreſten, wie Straßburg und 

Worms. An dieſe Beſtimmungen waren die neuen Landes— 

herren gebunden. 

Der Wichtigkeit und Notwendigkeit des Fortbeſtandes des 

Vikariats entſprach jene ſeiner Suſtentation in der bisherigen 

Weiſe. Aus der Darſtellung in der Einleitung iſt klar erſicht— 

lich, daß der geſamte Aufwand für das Vikariat, die Beſol— 

dungen und die Befriedigung der Kanzleibedürfniſſe auf dem 

Hochſtift (Kameralkaſſe), dem Domſtift und den Nebenſtiften in 

Speier ruhte. Mit dem bedeutenden Vermögen dieſer Stifte 

kam auch die darauf ruhende Verpflichtung zur Suſtentation des 

Vikariats an Baden. So beſtimmte das Reich, das die Säku— 
lariſation und die überweiſung der Güter verfügte. Die badiſche
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Regierung nahm jedoch eine Stellung ein, daß das Vikariat 

vielfach einen Kampf um ſein Daſein führen mußte. 

Zum Vikariat in Bruchſal zählten in der Zeit des Aber— 

gangs an Baden folgende Männer: 

Generalvikar und Domdekan Willibald Frhr. von Hohen— 
feld. In Ehrenbreitſtein 1743 geboren, Generalvikar ſeit 

1775, betätigte ſich als ſolcher nicht, ſeit 1791 Domdekan, auch 

in Wimpfen präbendiert, lebte nach der Säkulariſation in Frank— 

furt a. M., wo er am 2. Mai 1822 ſtarb. Von Baden bezog 
er eine Penſion von 8200 fl., wovon er ein Fünftel S 1640 fl. 

an die „transrhenaniſche Suſtentationskaſſe“ abgeben mußte. 

Weihbiſchof Philipp Anton Schmidt, geboren 31. Mai 
1734 in Arnſtein (Anterfranken), Bruder des als Geſchichts— 

ſchreiber berühmten Michael Ignaz Schmidt, Jeſuit, ſeit 1763 

in Heidelberg und dort ſeit 1769 Profeſſor des kanoniſchen 

Rechts an der Aniverſität, trat 1775 in die Dienſte des Fürſt— 

biſchofs in Bruchſal mit einem Gehalt von 800 fl. und freiem 

Tiſch, erhielt 1777 ein Kanonikat bei Allerheiligen in Speier, 
1780 Direktor des Vikariats, ein treuer und gewandter Mit— 
arbeiter Stirums, der ihn 1789 zum Weibbiſchof konſekrierte. 

Seine Penſion für das Kanonikat ſeit 1803 betrug 500 fl., die 

Bezüge als Weihbiſchof aus der Kameralkaſſe blieben bei der 

Säkulariſation. Jahrelang krank, ſtarb er am 13. September 
1805 in Bruchſal. 

Ludwig Riſter, Pfarrer in Niederingelheim (Mainz), 
1783 Pfarrer in Wieſental und Geiſtlicher Rat, 1797 Pfarrer 

bei St. Peter in Bruchſal, 1802 Offizial, vertrat den erkrankten 

Direktor Schmidt beim Vikariat, das er nach deſſen Tod diri— 

gierte, ſtarb am 3. September 1811 68 Jahre alt. Er bezog 
250 fl. für die Haltung eines Vikars, 600 fl. aus der badiſchen 

Syndikatskaſſe und der unierten Kaſſe und das Einkommen des 
St. Annabeneſiziums (400 fl.). 

Friedrich Rothenſee, geboren am 27. April 1759 zu 

Nienſtadt bei Hannover, ordiniert 1782, ab 1. Mai 1785 Hof— 

kaplan bei Stirum, ſtudierte 1785/86 in Würzburg auf Koſten 
des Fürſtbiſchofs weltliche und geiſtliche Rechte in Würzburg, 
1786 Geiſtlicher Rat, erhielt 1792 ein Kanonikat bei St. Quido, 
das er 1795 mit einem bei St. German vertauſchte, ſeit dieſem
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Jahr auch Direktor der Oberverwaltungskommiſſion, bezog ſeit 
1803 für das Kanonikat eine Penſion von 800 fl., trat auf 

1. Juni 1803 in den Dienſt der Kirchenkommiſſion in Bruchſal, 
ſpäter wieder beim Vikariat tätig. 

Johann Nep. Jüllich, geboren 1761 in Bruchſal, 1784 

ordiniert, Profeſſor am Gymnaſium, 1789 der Moral am 

Prieſterſeminar und Regens, 1797 Bibliothekar und Geiſtlicher 

Rat, wurde 1805 Dekan am Stift in Baden mit 1200 fl. Ein— 

kommen, 1809 penſioniert mit 1100 fl., kam wieder nach Bruch— 

ſal und arbeitete beim Vikariat. 

Ludwig Anton Molitor, geboren am 27. Mai 1756 
in Edesheim, 1779 ordiniert, Vikar in Venningen (Pfalz), 
1782 Pfarrverweſer und 1783 Pfarrer in Bauerbach, 1786 
in Hainfeld, 1796 Pfarrer in Neibsheim und Geiſtlicher Rat 

beim Vikariat, 1802 Fiskal, ſtarb 13. Februar 1814 in Neibs⸗ 
heim. Er bezog als Geiſtlicher Rat 100 und als Fiskal 200 fl. 

Johann Bernhard Heinzmann, geboren am 16. Mai 

1759 in Neuhauſen a. d. Fildern, ordiniert 1783, 1784 Pro— 

feſſor am Gymnaſium und 1791 des kanoniſchen Rechts am 
Seminar, 1794 Subregens, 1797 Pfarrer in Neuthard, 1800 

in Forſt, 1801 Geiſtlicher Rat, ſtarb in Forſt am 22. Auguſt 

1814. Er bezog als Geiſtlicher Rat 100 fl. 

Sekretär und Aſſeſſor Brentano, Regiſtrator und Aſſeſſor 
Heller, Kanzliſt Keppler und Kanzleidiener blieben bei der 

Säkulariſation im Genuß der Beſoldungen, die ſie bis dahin 

bezogen hatten. 
Der Wegfall des linksrheiniſchen Diözeſananteils brachte 

für das Vikariat in Bruchſal eine Verminderung der Arbeit, 
die jedoch durch die aus den ſchwierigen Verhältniſſen ſich er— 

gebenden Sorgen wenigſtens zum Teil ausgeglichen wurde. 

Ein ungefährer Maßſtab läßt ſich aus der Anordnung gewinnen, 

daß die Sitzungen des Vikariats, die bisher drei Wochentage 

ausfüllten, im März 1802 auf zwei Tage, Mittwoch und Sams— 
tag, beſchränkt wurden. Die angeſetzten Prüfungstage blieben. 

Der Abergang des Hochſtifts an Baden hatte ſofort den 

Austritt des Hofrats Dahmen, bisher Aſſeſſor beim Vikariat, 
zur Folge. Kurz vorher, am 1. Februar 1802, hatte der Tod 

des Offizials von Wagner eine empſindliche Lücke in das
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Vikariat gebracht. Am 22. Januar 1804 verlor es durch 

Tod den Sekretär Brentano, der jahrelang keinen Nachfolger 

erhielt. Dazu kam der Wegzug Züllichs und der Tod Schmidts 

im Jahre 1805. Die beiden Räte Molitor und Heinzmann 

waren von ihren Pfarreien in Anſpruch genommen und konnten 
ſich nur in beſchränktem Maße beteiligen. So ruhte die Arbeit 

namentlich auf Offizial Riſter und Regiſtrator Heller. 

Welche Stellung die badiſche Regierung zur Suſtentation 
des Vikariats einnahm, bekundete ſie mit einem Schreiben, 
deſſen Verfügung mit dem 1. Auguſt 1803 in Kraft trat: 

„Von jetzt an obliegt der Aufwand des Vikariats für Holz, Licht, 
Schreibmaterialien und dergl., wie auch die Beſoldung für Verrech— 
nung der Fiskalatseinkünfte und die Beſoldung der Vikariatskanzliſten 
und Pedellen, aller Aufwand endlich für außerordentliche Aushilfe, für 
altershalber oder ſonſt untauglich gewordene Vikariatsdiener der Fis— 
kalatskaſſe, wogegen Sereniſſimus auf alle Beiträge der Fiskalatskaſſe 
zur Kameraltaſſe verzichten. 

Die auf den Hochſtiftsrevenüen ruhenden übrigen Laſten der geiſt— 
lichen Beſoldungen und die Zuſchüſſe der milden Stiftungen dazu 
wollen Höchſtdieſelben in dem Stand, wie ſie angetreten worden, fort— 
gehen laſſen, ſolange die Perſonen, welche dieſelben beziehen, am 
Leben ſind, wogegen Höchſtdieſelben aber keiner Wiederbeſetzung einer 
erledigt werdenden Stelle ferner etwas zuſchießen würden, indem es 
die Sache des Klerus ſei, durch Betreibung des Konkordates und der 
damit zu gewärtigenden neuen Diözeſaneinrichtung eine zweckmäßige 
Dotation der Bistümer und eine in ihrem UAmfang durch geiſtliche 
Jurisdiktionseinkünfte ihren Ausgaben gewachſenen Diözeſaneinteilung 
zu betreiben.“ 12 

Dieſe Außerung der Regierung beanſpruchte nach zwei 

Seiten grundſätzliche Bedeutung: Die Penſionen der ehemaligen 
Stiftsherren und fürſtbiſchöflichen Beamten, die beim Vikariate 

tätig ſind, werden nur für ihre Lebenszeit bewilligt, und die 

bisherigen Leiſtungen des Arars für die Vikariatskanzlei und 

deren Perſonal werden ſofort eingeſtellt. Der perſönliche und 

ſachliche Aufwand des ſäkulariſierten Arars für das Vikariat 
wurde abgelehnt und ſollte künftig aus den „geiſtlichen Juris— 
diktionseinkünften“ beſtritten werden. Ob auf dieſe Weiſe die 
bisherigen Diözeſen aufrecht erhalten werden konnten, darüber 

gaben ſich die Arheber dieſer Verfügung keine Rechenſchaft. And 

ſie drängten derart auf deren Ausführung, daß Kanzliſt Keppler 

12 VP. v. 7. September 1803.
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und Pedell Deutſch ihre ſchon empfangenen Betreffniſſe für den 

Monat Auguſt wieder zurückzahlen mußten, ebenſo auch Rothen— 

ſee als Sigillifer. 
Das Vikariat, beſtürzt über dieſe Verfügung, formulierte 

den Beſchluß: 
„Da dieſe Sache ſehr weitausſehend iſt und in das Ordinariats— 

intereſſe tief eingreift, ſo iſt das Exhibitum dem Herrn Promotor fisci 
zum geeigneten Antrag zuzuſtellen.“ 23 

Molitor entſprach dieſem Auftrag in der Sitzung vom 

21. September 1803 mit dem Reſultat: 
„Durch den Beſchluß Sereniſſimi betreffend die Kanzleibedürfniſſe 

werde Rechten Celſiſſimi oder vielmehr der Religion ſelbſt zu nahe 

getreten.“ 

Demgemäß beſchloß das Vikariat, eine Vorſtellung aus— 

zuarbeiten und ſie durch eine Deputation dem Landesherrn 
überreichen zu laſſen. Das Schriftſtück wurde von Riſter, 

Jüllich und Heller unterzeichnet “. In der Audienz erhielt die 

Deputation den Beſcheid: Die Sache ſoll nochmals geprüft und 

das Reſultat ſchriftlich mitgeteilt werden *. 

Das geheime Ratskollegium lieferte darauf dem Mark— 

grafen einen ſchriftlichen Vortrag, den dieſer mit dem Bemerken 
verbeſcheidete: 

Er ſetze ſeine Reſolution aus, bis er vom Biſchof „dero Final— 
entſchließung wegen künftiger Einrichtung Ihrer Diözeſanregierung 
nach dem Maß der Zurisdiktionseinkünfte der Diözeſe werde ver— 
nommen haben, ſomit imſtande ſein werde, über die Entladung der 
weltlichen Hochſtiftskaſſen von den desfalls noch geſchehenden und 
nach der Trennung der geiſtlichen und weltlichen Gewalt ihren Rechts— 
titel verlierenden Zuſchüſſen der Staatskaſſen des Fürſtentums Bruch— 
ſal ins klare zu ſehen.“ 6 

Der Beſchluß, den das geheime Ratskollegium in der 
Folge an das Vikariat ſchickte, lautete: 

„Den katholiſchen Landen müſſe zwar ihre geiſtliche Regierung 
mit den dazu gehörigen Rechten allerdings verbleiben, dagegen müßten 
keineswegs jenen Diözeſen, die größte Beſtandteile, wie Speier und 
Straßburg, verloren hätten, ihre beſonderen geiſtlichen Regierungen 
verbleiben und die auf der ganzen alten Diszeſe radizierte Laſt der 
  

13 WP. 7. September 1803. 

14 WMP. 21. September 1803. 

15 VP. 26. Oktober 1803. 

16 GLA. Akten, Zugang 1893 Nr. 11 Bistum.
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Anterhaltung der geiſtlichen Regierung nur von den übrig gebliebenen 
Teilen allein übernommen werden. Ebenſo ſei es eine Gerechtigkeits— 
forderung, daß die jetzt angeſtellten geiſtlichen Diener gleich den welt— 

lichen lebenslang in ihrem Gehalt geſichert ſein müßten und daher die 
jetzt etwa bei vermindertem Diözeſanaufwand nicht mehr nötigen geiſt— 
lichen Regierungsdiener von den Landesherren übernommen werden 
müßten. Daß er hingegen die bleibenden notwendigen geiſtlichen 
Regierungsdiener übernehmen müſſe, davon ſei im Reichsdeputations— 
hauptſchluß nichts enthalten, ſondern da der Biſchof nach wie vor 
geiſtlicher Regent bleibe und als Biſchof ſein Deputat empfange, und 
daraus die in ſeinem perſönlichen Dienſt bleibenden Diener bezahlen 
müſſe, ſo könne man mit Recht verlangen, daß der Biſchof, ſoweit ſeine 
Jurisdittionskaſſe nicht zureiche, durch Zuſchuß aus ſeinem Deputat die 
erhalten müſſe, die die geiſtlichen Regierungsgeſchäfte beſorgen. Es 
ſei nicht abzuſehen, warum Sereniſſimus für einen Fortbeſtand der 
Diözeſanverfaſſung noch mehr tun ſollten, wenn der Fürſtbiſchof, in 
deſſen Amtspflichten dieſe Sorge eigentlich liege, dafür inzwiſchen gar 
nicht beiwirken will. Bei einem etwaigen Sterbfall des Fürſten wer— 
den die betreffenden Diener auf die Staatskaſſe übernommen. Die 
Räte Riſter, Jüllich und Heller ſollten ſich deswegen an den geiſtlichen 
Regenten wenden.“ 17 

Bisher zeihte die Regierung Wilderich der Schuld, daß 

das Konkordat, von dem man viel ſprach, noch nicht zuſtande 

kam. Jetzt machte man ihm den Vorwurf, daß er für das 
Vikariat, das ſeine Regierungsgeſchäfte beſorge, aus ſeinem 

Deputat nichts herausgebe. Daß dieſe Vorwürfe über den 
engen Kreis der Eingeweihten hinaus bekannt wurden, bedurfte 

keines beſonderen Bemühens. Bei vielen genügte die Kunde, 

daß Wilderich dem geprieſenen Markgrafen nicht willfährig ſei, 

um ihn anzuklagen. Dieſe Gerüchte gingen auf Koſten des 

Vertrauens, deſſen Erhaltung dem Oberhirten nicht gleichgültig 

ſein konnte. Auf dieſe Weiſe ſollte er für die verlangten Zu— 

geſtändniſſe an das Staatskirchentum zugänglich gemacht werden. 

Es entſprach dem vorſichtigen, gütigen, zum Frieden 

geneigten Charakter Wilderichs, daß er dieſes Schreiben, das 
das Vikariat ihm ſofort vorlegte, erſt nach faſt zwei Monaten 
beantwortete s. Sein Schreiben lautete: 

„Celſiſſimus iſt weit entfernt, die baldige Abſchließung eines 
zweckmäßigen Konkordates zu verſchieben, ſondern wünſchen, deſſen 

17 VP. 26. Oktober 1803. 

1s Dat. Waghäuſel 19. Dezember 1803.
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Abſchließung um ſo ſehnlicher, als die in Hinſicht der Jurisdittions— 
grenzen beſtehende Angewißheit und daraus erfolgenden mißliebigen 
Differenzen jeden Tag das heißeſte Verlangen rege machen, daß dieſen 
ein baldiges Ziel geſetzt werde, folgſam zu Ihrer des Herrn Kurfürſten 
Gnaden und Liebden das verehrungsvolle Zutrauen hegten, daß 
Höchſtdieſelben in gerechteſter Würdigung der hier vorliegenden Be— 
merkungen ſich gnädigſt bewogen finden werden, dieſe Sache wenigſtens 
bis zur Abſchließung des Konkordates, wo erſt eine neue Einrichtung 
nach dem Sinn desſelben Platz greifen kann, in dem alten Zuſtand zu 
belaſſen, ſohin das Vikariatskanzleiperſonal ſeines Anterhaltes wegen 
zu beruhigen, indem Celſiſſimus kein Bedenken tragen, freimütig zu 

erklären, daß Sie desſelben Gehalt weder ganz noch zum Teil auf Ihr 
Deputat zu übernehmen gedenken.“ 10 

Das Vikariat leitete dieſe Entſchließung an den geheimen 
Rat in Karlsruhe, der jedoch bei ſeiner Stellung verharrte. Die 

Diözeſe ſei klein, der Biſchof könne die Räte „aus dem ohnehin 

mit Pfründgehalt verſehenen und hinlänglich bepfründten 

Klerus gemächlich nehmen“ und die Zuſchüſſe aus dem Deputat 

zu den Jurisdiktionsgefällen würden gering ſein. Da „der Herr 
Fürſtbiſchof in Beſtellung der Verwalter der geiſtlichen Gerichts— 

barkeit freie Hand anſpreche“, ſo ſei „der Staatsregent nicht 

ſchuldig, die Koſten einer Verwaltung zu übernehmen, zu deren 

Beſtellung, Ausdehnung, Einſchränkung und Leitung er nichts 
beizuwirken habe“?s, zumal im Konſtanzer und Straßburger 

Teil die geiſtliche Jurisdiktion ohne landesherrliches Zutun 
beſorgt werde“ ꝛr. 

Trotz dieſer Abweiſung machte Wilderich einen neuen 

Verſuch, vielleicht ermuntert durch einen Akt Karl Friedrichs, 

der am 26. März 1804 die katholiſche Pfarrei in Karlsruhe 

errichtete??. Er ſchickte Riſter mit einem „Aufſatz“ nach Karls— 

ruhe, um mit dem einen oder andern Mitglied des geheimen 

Ratskollegiums zu ſprechen 2. Dabei ließ er zum Ausdruck 

bringen, daß er die Entſcheidung der beſtehenden Differenzen 

von der Zeit und dem Konkordat erwarte, daß jedoch, bis dies 

eintrete, ein „Interimsauskunftsmittel“, wie er es ſchon in ſeinem 
  

10 WP. 7. Januar 1804. 

20 GLA. Akten, Kirchenhoheit, Zugang 1893 Nr. 11. 

21 VP. 15. Februar 1804. 

22 Freib. Diözeſ.-Archiv, 13. Bd. (1880) S. 16. 

23 VP. 24. März 1804.
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Schreiben vom 19. Dezember 1803 betont habe, notwendig ſei, 

und dies könnte in der ſog. badiſchen Religionskaſſe gefunden 

werden . 

Zu dieſer Anregung nahm die Regierung am 16. Mai 1804 

Stellung. Sie erklärte, daß, wenn der Biſchof in dieſer Rich— 

tung Vorſchläge machte, die „bei längerem Verzug des, wie es 

ſcheint, von ſeinem Abſchluß noch weit entfernten Konkordates“ 

ſich als unſchädliche Mittel erwieſen, „ſo wird man kurfürſt— 

licherſeits gerne hiebei die Hände bieten“. In der genannten 

Religionskaſſe könnte man allerdings eine ſchickliche Gelegenheit 
finden. Es werde nun darauf ankommen, daß der Biſchof feſt— 
ſetzen werde, „was nach jetzig geringem Amfang der Diözeſe ohne 

Rückſicht auf das dermal vorhandene Perſonal, dem auch, wenn 
ein minderes nötig bleibt, das Seinige von Sereniſſimo Elec— 

tore ohnehin für deſſen Dienſtzeit geſichert iſt, on Perſonen zum 

Rat, zur Expedition, zur Aktenbewahrung und zur Abſendung 

nötig ſeien, welche wenigſtens nach dem Beiſpiel der Straß— 

burger Diözeſe ins Enge zuſammen werden ziehen laſſen“. 
Ferner müſſe feſtgeſett werden, welche Stellen „mit andern 
Beneficien oder Stellen etwa gegen Schöpfung einer mäßigen 

Zulage verbunden werden können und welche allenfalls eine 
eigene Perſon zur Dienſtbeſorgung fordern“. Endlich müſſe 

man beſtimmen, „was dazu für Beſoldungen oder Zulagsgehalte 

von des Herrn Fürſtbiſchofs Gnaden notwendig erachtet wer— 
den“. — „Wenn Celſiſſimus dieſes Sereniſſimo vorlegen und 

dabei nachweiſen, was dazu aus Mitteln der Fiskalatskaſſe 

beſtritten werden kann, und ſodann ſich erklären, was dazu aus 

Mitteln der Religionskaſſe für Zuſchüſſe nötig und tunlich fin— 

den, ſo werden Sie im Werk ſelbſten zu ſpüren haben, daß man 

hier an unnötigen Diffikultäten keinen Gefallen trage und zu 

jedem tunlichen Ausweg gern die Hände biete. So lange aber 
die Forderung aus vermeintlichen Rechtstiteln abgeleitet und 

noch über eine beſchränkende Maſſe der Diener und Gehalte ſich 

gar nicht geäußert, mithin die Sache in der Lage gehalten wird, 
daß der kurfürſtliche Fiskus nur Zahler für alles ſein muß, was 
jeweils biſchöfliches Belieben zur Diözeſanregierung wünſchens— 

22 GLA. Akten, Kirchenhoheit, Zugang 1893 Nr. 11. 
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wert finden mag, ſo lang kann hierorts eine nachgiebige Er— 

klärung nimmermehr gehofft werden“?. 
Dieſe Außerung bekundete nicht weniger als die früheren 

das übelwollen der Regierung. Die klaren Beſtimmungen des 

ROHS zugunſten der bisherigen Diözeſen hielt ſie nur für 
„vermeintliche Rechtstitel“, deren Betonung ſie mit Anwillen 
empfand. Sie verlangte vom Biſchof den Nachweis des für das 

Vikariat notwendigen Perſonals, obgleich ihr die ſtarke Redu— 

zierung desſelben bekannt ſein mußte. Als der Sekretär ſtarb, 
erhielt er keinen Nachfolger, obgleich das Vikariat erklärte, daß 

der Sekretär höchſt notwendig ſei?“. Einſtweilen verſah 

Heinrich Bauer, der im Jahre 1797 als zweiter Regiſtrator 
eingeſtellt worden war, den Dienſt, was aber auf die Dauer 

nicht möglich war?“. Für die Arbeit blieben tatſächlich noch 

Riſter und Heller mit den zwei Kanzliſten und dem Pedellen, 

und daß die Arbeit nicht gering war, laſſen die Protokolle er— 
kennen, die alljährlich einen anſehnlichen Folioband ergaben. 

Anter dieſen Amſtänden und wohl auch infolge verſchiedener 
Vorgänge kam Wilderich zu dem Entſchluß, das Schreiben aus 

Karlsruhe unbeantwortet zu laſſen. Er verzichtete auf die ihm 

zufallenden Sigillgelder, ſo daß die Sigillkaſſe, die nun auch 

keine Ablieferungen an die Kameralkaſſe leiſtete, die verweiger— 
ten Zahlungen dieſer Kaſſe decken konnte. Ihre Einnahmen 

betrugen für 1804 1373 fl. 35 Kr., die Auslagen 1203 fl. 51 Kr., 

ſo daß ſich mit dem Kaſſenreſt von 1803 zuſammen ein verfüg— 

barer Betrag von 620 fl. ergab. Hievon verteilte Wilderich auf 
Neujahr 1805 200 fl.?s: an Heller wegen Verſehung des Sekretär— 

dienſtes 50, an Bauer, der wegen des geringen Perſonals Sitz 

und Stimme beim Vikariat erhielt?s, 100, an den Aktuarinzi— 

pient Buchberger 30 und an Offizial Riſter wegen Auslagen 
auf ſeinen Fahrten nach Waghäuſel 20 fl. 

Als nach einigen Monaten Jüllich nach Baden zog, er— 

klärte Wilderich: er „müſſe es ſehr empfinden, daß ſein Vikariat 

von brauchbaren Mitgliedern immer mehr entblößt wird und 

25 GLA. Akten, Zugang 1893 Nr. 11. 

26 VP. 15. Februar 1804. 

27 Bauer erhielt 100 fl. aus der badiſchen Religionskaſſe. 

26 BP. 30. Januar 1805. 29 WP. 16. Februar 1805.
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man ihm doch zumuten wolle, das Perſonal zu beſolden. Dieſe 

Sache muß wieder in Betrieb geſetzt werden“. Zugleich ver— 

fügte er, daß Hofpfarreiverweſer Haimb und Seminarregens 

Edel als Akzeſſiſten den Sitzungen beiwohnen ſollten, um ſich 
praktiſche Kenntnis für den Geſchäftsgang zu erwerben“. Auf 

Neujahr 1806 ernannte er ſie zu Aſſeſſoren!.. Im Sommer 1805 

ſtarb Pedell Deutſch. Der Biſchof gab dem Vikariat Weiſung, 
wegen Wiederbeſetzung der Stelle an die Kirchenkommiſſion zu 

ſchreiben; beſolden werde er den Pedellen nicht??. Da keine 

Antwort kam, ernannte Wilderich ſeinen Reitknecht Kaſpar Doll 

zu dieſem Dienſt, der ab 1. September 1805 ſein Salar aus der 

Sigillkaſſe erhielt, „ohne die Forderung an die Hofkammer zu 
erlaſſen“ . 

Schon nach wenigen Monaten trat Bauer aus, der von 

der Regierung zum Verwalter der Milden Stiftungen in 

Bruchſal ernannt wurde. In der Sitzung vom 10. Juni 1807 

dankte er „ſür die Ehre, bisher Mitglied des Vikariats geweſen 

zu ſein und für das Zutrauen“. Das Vikariat bedauerte, „daß 
ihm durch dieſe Anſtellung abermals ein tätiges Mitglied ent— 

zogen werde, und erklärte dem Biſchof, „daß Erſatz dringend not— 
wendig ſei“. Dieſer reſolvierte: „An der Beſetzung ſollte es 

nicht fehlen, wenn nur der Staat, welcher den Katholiken ein 
geiſtliches Dikaſterium zu ſchaffen ſchuldig iſt, die Beſoldung 
nicht verweigerte. Es muß dieſerwegen die Korreſpondenz 
wieder angeknüpft und triftige Vorſtellung gemacht werden . 

Damit indeſſen die Geſchäfte nicht leiden und unſer Offizial er— 

leichtert werde, wird ſein Neffe, der geweſene Kurpfälziſche 

Oberſchultheiß Riſter, den Vikariatsſitzungen beiwohnen, ohne 

daß dieſerwegen Celſ. einige Verbindlichkeit, ihn zu beſolden, 

übernehmen“. Trotz dieſer Reſervation wies Wilderich ihm ab 
23. Juli 1807 die 100 fl. zu, die Bauer aus der Religionskaſſe 

bezogen hatte. Als Aſſeſſor trat Joſeph Riſter am 1. Juli in 

das Vikariat ein . 

30 BP. 8. Juni 1805. 31 VP. 8. Januar 1806. 

32 PP. 10. Juli 1805. 33 VP. 25. September 1805. 

34 VöP. 10. Juni 1807. 
36 VP. 1. Zuli 1807ͤ. Von da an wurden jene, die nicht tätige Mit⸗ 

glieder des Vikariats waren, im Verzeichnis auf den Protokollen nicht mehr 

mitgeführt: von Hohenfeld, Lett, Rothenſee, Deubl, Züllich.
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Wichtige Folgen für die Anterhaltung des Vikariats hatte 

die badiſche Kirchenkonſtitution, die auf 1. Auguſt 1807 in Kraft 
trat. Sie beſtimmte u. a.: „Eheverſprechen, Schwängerungs-, 

Eides- und Zehntſachen u. dergl. gehen das kirchliche Gericht 
nichts mehr an“. Dieſe Anderung bewirkte einen bedeutenden 

Ausfall an Gebühren und Taxen für die Sigillkaſſe, die die 

Regierung im Jahre 1803 zur Hauptträgerin des Aufwandes 
für die Kanzlei und ihres Perſonals gemacht hatte. Damit trat 
die Notwendigkeit einer Neuregelung ein. Am Schluſſe ſeines 

Proteſtationsſchreibens wegen der Eingriffe der Kirchen— 

konſtitution in die biſchöflichen Gerechtſamen vom 16. Septem— 

ber 1807 wiederholte daher das Vikariat den Antrag auf 

Anterhaltung des Vikariatsperſonals, worauf die Regierung 

ſchon am 26. September Antwort gab. Sie erklärte: 
Sie erkenne wohl die Gefährdung des Vikariatsperſonals wegen 

Schmälerung der Taxen, ſo daß alſo das Vikariat und ſein Perſonal 
darunter unſchuldig leiden muß. Sie will billige Vorſchläge zur Er— 
leichterung machen, daß Celſiſſimo zur Beſetzung des Vikariats eine 
nicht unverhältnismäßige Zahl von gelegenen Pfarreien zu überlaſſen 
ſei, auf welche Celſiſſimus zwei Subjekte zu präſentieren hätte. Be— 
züglich des Vikariatsperſonals ſei entweder von Celſiſſimo zu beſtim— 
men, aus wieviel Gliedern es zu beſtehen habe bei den jetzt beſchränkten 
Verhältniſſen und wieviel Zuſchuß nötig ſei oder man überlaſſe Celmo 
den badiſchen Reeligionsfond ganz, aus welchem er ſeine Kanzlei und 
aus der Sigillkaſſe und Benefizien zu beſtellen hätte 6. 

Nach dem Willen der Regierung ſollten alſo die Ratsſtellen 

des Vikariats mit Pfarrern beſetzt und der Aufwand für die 

Kanzlei und deren Perſonal entweder aus der Sigillkaſſe und 

durch einen Zuſchuß oder aus der badiſchen Religionskaſſe ge— 

deckt werden. Sie bekundete von neuem, daß ſie die Rechtstitel 
des ROHS ignorierte. Dabei beugte ſie den Stiftungszweck 
von Pfarrpfründen und des badiſchen Religionsfondes. 

Die Wichtigkeit der Sache und die Schwierigkeit der Lage 

laſſen es begreiflich finden, daß das Vikariat Zeit brauchte, um 
zu einem Entſchluß zu kommen. In der Sitzung vom 2. De— 

zember 1807 kam die Angelegenheit zur Behandlung, deren 

Reſultat in folgendem Vorſchlag an den Biſchof niedergelegt 
wurde: 

36 VP. 2. Dezember 1807.
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Das Vikariat müſſe aus einem Direktor, drei Räten, einem 
Sekretär, einem Regiſtrator, Kanzliſten und einem Pedellen beſtehen. 
Es ſei bereit, auf den Vorſchlag der Regierung bezüglich der Heran— 
ziehung von Pfarrpfründen unter Vorbehalt des biſchöflichen Kolla— 
tionsrechtes bei den Vikariatspfarreien einzugehen. Als ſolche ſchlage 
es vor: die beiden Pfarreien ac B. M. V. und St. Peter in Bruchſal, 
ferner Abſtadt, Neibsheim und Helmsheim. Für die Beſoldung des 
Vikariats reichten die Sigillkaſſe und der Religionsfond nicht aus, 
denn der bisherige Auſwand habe betragen 2067 fl. in Geld, 2 Fuder 
Wein, 23 Malter Korn und 13 Malter Spelz. Dabei ſei die Beſol— 
dung des Sekretärs bisher vorenthalten worden, die 350 fl. in Geld, 
2 Fuder Wein und je 13 Malter Korn und Spelz betrage. Infolge 

der neuen Kirchenkonſtitution würden nach 10jährigem Durchſchnitt 
an Akzidentien Einbußen erleiden: der Sekretär 400 fl., der Regi— 
ſtrator 200 fl., der Kanzliſt 200 fl. und der Pedell 75 fl. Dieſe ſollten 
nach der Erklärung der Regierung vergütet werden. Die Zinſen der 
Religionskaſſe betrugen nicht über 1300 fl., das Ergebnis der Sigill— 

kaſſe künftig höchſtens 300 fl., woraus erſichtlich ſei, daß die Re— 
ligionskaſſe und die Sigillkaſſe für das Vikariat nicht ausreichten. 
Deswegen mache es, das Vikariat, den Vorſchlag zum Angebot: 
Celſiſſimus überlaſſe die Siagillfaſſe, die jedoch auch künftig für Holz, 
Licht und Schreibmaterialien aufzukommen hätte, und die disponiblen 
Zinſen der Religionskaſſe, wogegen die Staatsbehörde die Zahlung 

der Gehalte übernehme. Wilderich war mit dem Vorſchlag einver— 

ſtanden, ſetzte jedoch hinzu: „aber nur proviſoriſch“s7. 

Mit dieſem Inhalt ging das Schreiben des Vikariats am 
23. Dezember 1807 an die Regierung ab, deſſen Schluß lautete: 

„Wir glauben die Bedürfniſſe des Vikariats nur nach Notdurft 

bemeſſen zu haben und leben der getroſten Zuverſicht, daß Euer 

Exzellenzien dero gütige Außerung hiernach zu realiſieren geruhen 

werden. Abrigens empfehlen wir uns verehrungsvoll zum ge— 

neigten Wohlwollen.“ 

Am 2. Januar 1808 legte das Polizeidepartement den 

Vorſchlag des Vikariats zuſtimmend und nur mit dem Bemerken 

dem Großherzog vor, daß Helmsheim nicht Vikariatspfarrei 

werden ſoll, weil der Ort gemiſcht ſei und Heidelsheim als Filial 

habe. Auch Karl Friedrich war mit dem Vorſchlag proviſoriſch 

einverſtanden, nur wünſchte er noch Anzeige, „was der ſog. 

Religionsfond ſei“, und daß man mit dem Finanzdepartement 

37 VP. 2. Dezember 1807. 

às Kath. OStR. Akten, Kirchendienſte 1807ff.
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Kommunikation pflege. Das Polizeidepartement trug darauf 

vor: 

„Der badiſche Religionsfond beſtehe in 30 000 fl. Kapital, wel— 
ches die Markgräfin Maria Viktoria dem Fürſtbiſchof von Speier über— 
geben habe, um daraus ſtatt des nicht zuſtande gekommenen Religions— 

ſynditus einen Rat bei dem VBikariat zu unterhalten, der die Klagen 
der katholiſchen badiſchen Antertanen bei Religionsbedrückungen be— 
treibe, und um davon alle Koſten zu bezahlen. Da der Zweck nun 
wegfalle, ſo ſei derſelbe bisher lediglich von dem Biſchof zur Beſoldung 
der Räte, denen die Bearbeitung der badiſchen Kirchenangelegenheiten 
übertragen geweſen, verwendet worden. Es könne aber jetzt darüber 
ohne höchſte Mitgenehmigung vom Biſchof nicht mehr disponiert wer— 
den. Die Kommunikation mit dem Finanzdepartement habe man des— 
wegen nicht für notwendig erachtet, weil die Sache durch das Plenum 
gegangen, dem der dort dirigierende Rat beiſitze und einverſtanden 
war.“ 

Die Antwort aus Karlsruhe teilte das Polizeidepartement 

am 2. April 1808 dem Vikariat mit. Der Großherzog habe 

ſeine Anträge bezüglich ſeiner künftigen Exiſtenz und der Beſol— 
dung ſeines Perſonals „proviſoriſch und bis zum Konkordat der— 

geſtalt genehmigt“: 

a) die vier einträglichen Pfarreien ad B. M. V. und St. Pe⸗ 

ter in Bruchſal, ferner Neibsheim und Abſtadt ſollen bei 

jeweiliger Erledigung mit Gliedern des Vikariats derart 
beſetzt werden, daß der Fürſtbiſchof jeweils zwei Subjekte 

Sereniſſimo vorſchlage; 
b) vom 23. April an werden ſämtliche Taxeinkünfte des 

Vikariats ohne Anterſchied, auch des Religionsfonds und 
auch der Gehalt des Perſonals einſchließlich Buchenberg, 

mit 300 fl. auf die landesherrliche Kaſſe übernommen; 
c) die Sigillgelder ſollen am Schluß jeden Quartals abge— 

liefert werden. 

Der Schluß der Verfügung enthielt die Bemerkung: 
„Da ſo die Wünſche des Vikariats in Erfüllung gehen, hoffe die 

Miniſterialſtelle, man werde dieſe wohlwollende Geſinnung beſſer 
erkennen als bisher.“ « 

Darauf antwortete das Vikariat: 
„Sr. Königlichen Hoheit unſerm allerſeits goͤgſten Herrn er— 

ſtatten wir für die wegen dem Anterhalt des Vitariats getroffenen 
göͤgſten Fürſorge den devoteſten Dank, erkennen dabei in der von 
  

30 VP. 9. April 1808.
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Euer Exzellenzien diesfalls beſchehenen Verwendung abermal jene 
billige Geſinnungen, welche wir jederzeit an Hochdenſelben verehrt 
haben. . .. Wenn wir übrigens in einigen gewiß ſehr wenigen 
Fällen Hochdero Wünſchen nicht vollkommen entſprechen konnten, ſo 
belieben Euer Exzellenzien die Arſache nicht im Mangel des guten 
Willens, ſondern in der unter Menſchen gewöhnlichen verſchiedenen 
Anſicht der Dinge und Verhältniſſe, in welchem wir gegen die oberſte 
Kirchengewalt ſtehen, zu ſuchen.“ “ 

Dieſe Vereinbarung wurde auf den 23. April 1808 voll— 

zogen. Die bisherige Sigillkaſſe wurde abgeſchloſſen und eine 
neue begonnen, deren Verrechner (Sigillifer) Rothenſee mit 
50 fl. jährlicher Beſoldung blieb *. Gleichzeitig beſetzte Wilde— 

rich die vakante Sekretärſtelle, die er Heller übertrug, an deſſen 

Stelle Aſſeſſor Joſef Riſter Regiſtrator wurden?. Am 18. Mai 
wurden beide verpflichtet. Auch von ſeinem Vorſchlagsrecht 

bezüglich der vakanten Vikariatspfarrei ad B. M. V. in Bruch— 

ſal machte er unter Vorbehalt ſeiner Gerechtſame Gebrauch, für 
die er Lorenz Schüßler, Pfarrer bei St. Paul, und den Hof— 
pfarradminiſtrator Anton Haimb benannte“. Die Staats— 

behörde wählte Schüßler, verlangte jedoch von Wilderich ſeine 

gleichzeitige Ernennung zum geiſtlichen Rat. Der Biſchof 

ſicherte Schüßler „als einem würdigen Mann ſeine künftige An— 
ſtellung im Vikariat zu, wenn er ſich den nötigen Geſchäftsgang 

durch Beſuchung der Sitzungen zu eigen gemacht habe, wozu 
Celſ. ſogleich die Erlaubnis gibt““. Damit war man in Karls— 
ruhe nicht zufrieden, Schüßler ſollte ſofort Geiſtlicher Rat wer— 
den. Als daher kurz darauf die Pfarrei Abſtadt vakant wurde 
und das Vikariat den Biſchof in Ausübung ſeines Ernennungs— 

rechtes um Entſchließung bat, erklärte er, er werde „nicht weiter 

nachgeben“ und vor Erledigung der Differenzen wegen der 

Stadtpfarrei „keinen Vorſchlag machen und lieber die ohnehin 

nur proviſoriſch beliebte übereinkunft aufgeben, als ſich neuen 

Chikanen ausſetzen“. Dieſe Erklärung ließ er nach Karlsruhe 

gehen, von wo ſofort die Antwort kam: Weil Celſiſſimus An⸗ 

ſtand nehmen, Schüßler zum geiſtlichen Rat zu ernennen, ſo er— 

40 Kath. OStR. Akten, Kirchendienſte 1807ff. 

41 VP. 21. April 1808. 
42 VP. 27. April 1808. 

43 VP. 27. April 1808. 
24 VP. 4. Juli 1808. 
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warte die Regierung „umſo gewiſſer und unverzüglicher die Er— 

füllung des Vertrages, als ſie ſich ſonſt nicht mehr an denſelben 
gebunden erachte““. 

Daß der Biſchof verpflichtet war, den Pfarrer, der eine 
Vikariatspfarrei antrat, ſofort zum Vollmitglied des Vikariats, 
zum geiſtlichen Rat zu ernennen, davon beſagte die Abereinkunft 

nichts. Vielmehr entſprach es dem natürlichen Gang der Dinge 
und Herkommen, daß er ſich zuerſt in den Dienſt einlebte. 

Wilderich hatte Recht und Billigkeit auf ſeiner Seite, und ſeine 

Klage über Schikanen war durchaus begründet. Das Uberein— 

kommen ſchien gefährdet, und das Vikariat befürchtete Nachteile, 

deswegen „fand es ſich durch ſeine Pflichten aufgefordert, Cel— 
ſiſſimo untertänigſt zu remonſtrieren“. Es gab zwar zu, daß die 

Regierung bei der Zuſicherung des Biſchofs „ſich billig hätte 

beruhigen können und ſollen, doch ſei das Intereſſe Celmi und 
ſelbſt des Epiſkopats bei Vergebung dieſer Pfarreien, welche bei 

den jetzigen Verhältniſſen auf keine andere Art zu hoffen ſei, und 

des Vikariats ſeines Fortbeſtandes halber zu wichtig, als daß 
dieſerwegen die in jeder Rückſicht ſo weſentliche Abereinkunft auf— 
gehoben werden ſollte, und müßte ſich vicariatus, wenn es da— 

hin kommen ſollte, außer aller Verantwortung ſetzen“. Man 

könne auch nicht ſagen, daß auf dieſe Weiſe die Regierung geiſt— 

liche Räte ernenne, denn es bleibe ja Celmo die ausſchließliche 

Auswahl der zwei zu geiſtlichen Räten tauglichen Subjekte. 
Das Vikariat ſchlug daher folgende Antwort nach Karlsruhe 

vor: „Celm. haben gleich Anfangs erklärt, daß Schüßler beim 
Vikariat angeſtellt werden ſoll. Wenn Sie Anſtand nehmen, 

ihn zum geiſtlichen Rat zu ernennen, ſo liege die Arſache darin, 
weil beim Vikariat die Ordnung obwalte, daß die neu Ein— 
tretenden als Akzeſſiſten oder Aſſeſſoren eine Zeit lang angeſtellt 

würden. Celm. haben Schüßler zum Aſſeſſor ernannt, womit 

die Regierung hoffentlich zufrieden ſein werde.““ Wilderich 

ernannte darauf Schüßler zum Aſſeſſor“, dem die Regierung 

nun die Präſentation auf die Stadtpfarrei erteiltes. Damit 

war der Streitfall beigelegt. Im Zuſammenhang mit demſelben 
    

45 BVP. 17. Auguſt 1808. 46 VP. 17. Auguſt 1808. 

47 VP. 24. Auguſt 1808. 

às VP. 3. Oktober 1808.
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ernannte Wilderich die Aſſeſſoren Edel und Haimb zu geiſtlichen 

Räten, die am 17. Auguſt 1808 verpflichtet wurden“. 

In Ausführung der Übereinkunft bezüglich der Beſoldung 
gab das Finanzdepartement der Generalkaſſe am 27. Juni 1808 

Weiſung zur quartalweiſen Auszahlung der bisherigen Bezüge 

an Offizial Riſter 600 fl., die geiſtlichen Räte Rothenſee 250 fl., 

Molitor 200 fl. und Heinzmann 100 fl. Dem neu ernannten 

Regiſtrator Riſter wollte es nur 100 fl. zuerkennen und von 

dem Erſatz für die ausgefallenen Akzidentien überhaupt nichts 
wiſſen“. Eine Vorſtellung des VikariatsHüberzeugte jedoch 

das Polizeidepartement, daß „freilich der ganze Gehalt des 
Perſonals einſchließlich Buchenberg zugeſichert ſei““2s. An Zu— 

lage für die verlorenen Akzidentien für den Sekretär wollte man 
nur 300 ſtatt 400 fl. bewilligen. Dieſe Verkürzung konnte das 

Vikariat „mit den gepflogenen Verhandlungen nicht verein— 

baren“. Außerdem erinnerte es daran, daß der Biſchof bereit 

ſei, die ſeiner Privatkaſſe zugefloſſenen Sigillgelder, die er ſeit 
1804 zur Anterhaltung des ihm überwieſenen Perſonals ver— 

wendet habe, „an die landesherrliche Kaſſe zur Erleichterung des 
aerarii zu überlaſſen“. Sie betrugen in den Jahren 1793/1802 

durchſchnittlich jährlich 320 fl., 1804,/07 333 fl. Auch durch den 
Anfall des Würzburger Diözeſananteils werde die Sigillkaſſe 
erhohte Einnahmen haben“s. Nunmehr ſtimmten das Juſtiz⸗“ 

und das Finanzminiſterium » der Forderung des Vikariates zu. 
Die neuen Räte Edel und Haimb und Aſſeſſor Schüßler 

erhielten keine Beſoldung. Edel wurde jedoch kurz darauf 

Pfarrer in Abſtadt?' mit der von Karlsruhe ausgeſprochenen 

Beſtimmung, daß er für ſeine Tätigkeit beim Vikariat keine be— 
ſondere Entſchädigung erhalte, und Haimb wurde ſein Nach— 

folger im Seminar. Weſentliche Dienſte leiſteten dieſe drei dem 
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Vikariat nicht, Edel und Schüßler wurden von ihren Pfarreien 
in Anſpruch genommen, ebenſo Haimb, dem das Predigen Mühe 
machte, da er die deutſche Sprache nicht vollkommen beherrſchte. 

Am 19. März 1809 ſtarb Regiſtrator Riſter. Kanzliſt 
Keppler, ſeit 1764 im Dienſt, wünſchte die Stelle. Wegen ſeines 

Alters und weil der Regiſtrator den Sekretär vertreten können 
mußte, übertrug Wilderich den Dienſt dem Oberamtsaktuar 

Franz Hepp. Keppler wollte er eine Zulage von 100 fl. aus 
der Sigillkaſſe bewilligen, was die Staatsbehörde jedoch nicht 

zuließ »'. Das Finanzminiſterium hegte Zweifel, „ob auf dieſe 

und etwa noch nachkommende Anzeige hin ohne weitere landes— 

herrliche Beſtätigung die Beſoldung abgegeben werden könne“. 

Das Miniſterium der Juſtiz und des Innern verlangte von 

Rothenſee ein Gutachten, „ob und welche Anſtände es haben 
könne zu verlangen, daß wegen der Ernennung des Regiſtrators 

und etwa ähnlicher künftiger Anſtellungen durch den Fürſt— 
biſchof das landesherrliche Placitum eingeholt werde und wie 

es bei den franzöſiſchen Biſchöfen ſei““. 

Der Bericht Rothenſees beſagte, daß die franzöſiſchen Bi— 

ſchöfe für die Generalvikare und die geiſtlichen Räte die Ge— 

nehmigung der Regierung einholen müßten, von der Beſtellung 
des Kanzleiperſonals nehme letztere jedoch keine Notiz. Die 

biſchöflichen Räte würden künftig aus dem Klerus genommen, 
der durch den Tafeltitel beſondere Verpflichtungen übernommen 

habe. Es wäre möglich, daß ein ſolcher Titular durch biſchöf— 
liche Dienſte mehr oder weniger gehindert werde, die Verbind— 
lichkeiten ſeines Titels zu erfüllen. Ein ſolcher Rat nehme 

weſentlichen Teil an der Diözeſanregierung, am kirchlichen Wohl, 

daher werde der Staat an der Auswahl ſolcher Subjekte immer 

ein nicht geringes Intereſſe haben. Er ſei berechtigt zu wiſſen, 

was das für Männer ſeien, in deren Hände die Leitung der kirch— 

lichen Angelegenheiten gelegt werde, daher könne er Grund 

haben, einem ſolchen Subjekt die Exkluſive zu geben. Dem 

Landesherrn gebühre alſo das Placitum, umſo mehr, wenn der 

Staat die Beſoldung leiſte. Bisher ſeien der Sekretär und der 

Regiſtrator Aſſeſſoren mit Stimme geweſen. Ob dieſe für die 
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Zukunft Geiſtliche oder Laien ſeien, obwalte bei ihnen dasſelbe 

Verhältnis wie bei den geiſtlichen Räten. Im allgemeinen be— 

ſtehe kein beſonderes Intereſſe für den Staat bei der Anſtellung 

des Kanzleiperſonals, um darauf die Notwendigkeit des Placi— 

tum zu gründen. Jedoch könnten beſondere Umſtände eintreten, 
die dem Biſchof nicht bekannt ſeien und die eine Exkluſive be— 

gründen würden. Der Landesherr ſei alſo befugt zu verlangen, 
daß der Biſchof ſich verſichere, ob das auserleſene Subjekt die 

Exkluſive nicht gegen ſich habe, dies verſtände ſich umſo mehr, 
wenn es ſich um einen Ausländer handelte ⸗. 

Gemäß dieſem Gutachten vertrat das Miniſterium die 

Meinung, daß die Perſonen, die der Biſchof anſtelle, angehalten 
werden können, das landesherrliche Placitum einzuholen, bevor 

ſie eine Beſoldung anſprechen können. Im vorliegenden Fall 
jedoch wünſchte es, daß, da es mit Hepp ſchon ſo weit gekommen 

ſei, und um den Fürſtbiſchof zu ſchonen, davon Amgang 

genommen werde. Für künftige Fälle könne das Vikariat zur 

Darnachachtung aufmerkſam gemacht werden“. 

Die Beſoldung des neuen Regiſtrators wurde auf 300 fl., 
1 Fuder Wein, 13 Malter Korn und 13 Malter Spelz herab— 
geſetzt. Das Vikariat glaubte, es liege ein Verſehen vor, da die 

Beſoldung bei den Verhandlungen ausgemacht worden ſei, wo— 
nach der Regiſtrator 600 fl. in Geld erhalte **. 

Das Juſtizminiſterium erwiderte, daß kein Verſehen vor— 

liege. Nirgends werde dem Nachfolger ohne Anterſchied das 

volle Einkommen ſeines Vorgängers ohne Rückſicht auf Dienſt— 

jahre zuteil werden. Durch Fleiß und Geſchicklichkeit könne er 

ſich zu höherem Dienſte aufſchwingen. Hepp ſei auch nicht 

Aſſeſſor und könne keinen Erſatz für den Ausfall von Akzidentien 

verlangen. Das Vikariat verſuchte eine Vermittlung durch 

Rothenſee. Es machte geltend, daß die ſ. Z. gegebenen Zuſiche— 
rungen ſich nicht auf die Bedienſteten, ſondern auf die Stellen 

bezogen haben. Namentlich wünſchte es die Genehmigung der 
200 fl. für ausgefallene Akzidentien; das Miniſterium blieb je— 
doch bei ſeiner Verfügung. 
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In den Verhandlungen der badiſchen Staatsbehörde mit 

Fürſtbiſchof Wilderich und dem Vikariat ſeit 1803 kam immer 

wieder die Erwartung eines baldigen Konkordates zum Aus— 
druck''. Die neuen Fürſten Süddeutſchlands von Napoleons 

Gnaden betrachteten das franzöſiſche Konkordat mit ſeinen 
großen Zugeſtändniſſen an die Staatsgewalt als nachahmungs— 

wertes Vorbild. And Napoleon war in dieſem Punkt mit ihnen 

einig in der Annahme, daß die neue kirchliche Ordnung auch 

ſeinen politiſchen Tendenzen ſich als dienſtbar erweiſe. Die 

völlige Divergenz im alten Reich nach der Säkulariſation ergab 

die abſolute Anmöglichkeit, den großen Plan der kirchlichen Neu— 

ordnung ſofort auszuführen, und wenn man in Karlsruhe den 

Klerus, d. h. die Biſchöfe für die Verzögerung verantwortlich 

mochen wollte, ſo legte man dort die Mißkennung der völligen 

Ohnmacht dieſer entthronten Fürſten an den Tag. Zu Ver— 
handlungen kam es erſt, als der Nuntius della Genga,, der 

nochmalige Papſt Leo XII., im Sommer 1806 mit dieſer Miſſion 
nach Deutſchland kam. Er gab ſeine Sendung auch dem Fürſt— 

biſchoſ Wilderich in Bruchſal bekannt mit dem Wunſche, daßz 

ſür den glücklichen Erfolg dieſes wichtigen Geſchäftes öffentliche 

Gebete angeordnet würden. Demgemäß befahl das Vikariat am 
12. Juli 1806, daß auf die Dauer von ſechs Wochen bei allen 

Meſſen die Oratio pro ecclesia eingelegt, nach der Pfarr— 

meſſe ſieben Vaterunſer gebetet und an Sonn- und Feiertagen 
ſtatt der Veſper Betſtunden coram exposito Sacramento 
gehalten würden“. Der Nuntius entfaltete ſeine Tätigkeit zu— 

nächſt in Regensburg, dem Sitz des Reichstages, und zwar im 

Sinne eines Reichskonkordates, wie es der RD SS in Ausſicht 
geſtellt hatte. Dadurch mochte er auch, wenigſtens indirekt, eine 

Modifikation der joſephiniſchen Geſetzgebung erhoffen. Gegen 

Ende des Jahres 1806 zerſiel jedoch das Reich auch formell. 

Am 6. Dezember 1806 verordnete das Bruchſaler Vikariat die 

daraus ſich ergebenden Veränderungen in der Liturgie, in der 

2 Hiezu vgl. Ludwig, Zur Geſchichte der Konkordatsbeſtrebungen 

in der Seit Napoleons J. Deutſche Zeitſchrift für Kirchenrecht XII. 
S. 173 ff. 

63 VP. 12. Juli 1806. Verordnungsbuch im Pfarrarchiv B. M. V. 
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an Stelle des kaiſerlichen Namens überall der des Großherzogs 

geſetzt wurde!. Jetzt blieben dem Nuntius nur noch Erörte— 

rungen mit den Einzelſtaaten, zunächſt mit Bayern; Württem— 

berg und Baden ſollten folgen. Auf Befehl Karl Friedrichs 
hatte Brauer ſchon am 14. Februar 1806 den Entwurf eines 

badiſchen Sonderkonkordates geliefert, obwohl der Zeitpunkt 
für ein ſolches damals noch nicht gekommen war. Am 

3. Auguſt 1807 kündigte della Genga in Karlsruhe ſeine bal— 
dige Ankunft zu Verhandlungen an. Zugleich bat er um vor— 
läufige Suspenſation der eben in Kraft getretenen Kirchen— 

konſtitution. Dieſes Anſinnen wurde entſchieden abgelehnt, 

zum Abſchluß eines Konkordates war man ſehr bereit. Da 
die Verhandlungen mit Bayern ſcheiterten, begab ſich der 

Nuntius am 25. September 1807 nach Stuttgart, wo man ſich 

verhältnismäßig ſchnell verſtändigte “. 

In dieſer Zeit änderte Napoleon ſeine Haltung inſofern, 
als er, der bisher den Abſchluß von Sonderkonkordaten be— 

günſtigt hatte, jetzt ein gemeinſames Konkordat für den ganzen 
Rheinbund wollte, und zwar im Anſchluß an das franzöſiſche. 

Die Verhandlungen ſollten in Paris unter ſeinen Augen ge— 
führt werden, deswegen berief er Dalberg dorthin und ver— 

bot er den ſüddeutſchen Fürſten die Fortſetzung ihrer ſeparaten 

Negotiationen. Auch die überraſchende Abreiſe des Nuntius 
aus Stuttgart war eine Folge dieſes neuen Planes. 

In Karlsruhe erkannte man, daß der Brauerſche Ent— 

wurf nicht mehr genügte. Brauer, Miniſter des Polizei— 

departement, beauftragte die beiden katholiſchen Hofräte Graf 
von Benzel-Sternau und Joſef Oehl zur Bearbeitung und 

Behandlung dieſer Stoffe. Der erſtere wünſchte möglichſt engen 

Anſchlußz an das franzöſiſche Vorbild, ja ſogar die Anterord— 
nung des künftigen badiſchen Landesbiſchofs unter einen fran— 
zöſiſchen Erzbiſchof, während Oehl die ſog. deutſchen concor— 

data aus der Zeit des Bafler Konzils und die Emſer Punk— 

tation als die beſte Grundlage betrachtete 7. Benzel-Sternau, 

64 VP. 6. Dezember 1806. 
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der wohl eine breitere Anterlage für ſeinen überraſchenden Plan 

wünſchen mochte, veranlaßte den Beizug einiger katholiſcher 
Theologen. Die Wahl fiel auf Gärtler und Rothenſee in 
Bruchſal, Brunner in Karlsruhe und Häberlin in Freiburg. 

Ihnen wurden die Ausführungen der beiden Hofräte zur Be— 

gutachtung vorgelegt. Alle vier lehnten die Anwendung des 

franzöſiſchen Konkordates ab, beſonders deswegen, weil die 

franzöſiſche katholiſche Kirche wiſſenſchaftlich und ſittlich viel 

tiefer ſtehe als die deutſche. Die geiſtlichen Gutachten datierten 

bei Gärtler vom 25. Januar 1808, bei Rothenſee, der einen 
vollſtändigen Entwurf zum Konkordat lieferte, vom 31. De— 

zember 1807, bei Brunner vom 15. Januar und bei Häberlin 
vom 20. Januar 1808686. 

Dieſe Bemühungen waren abermals vergeblich. Der 
Rheinbund erhielt ebenſo wenig ein gemeinſames Konkordat wie 

eine lebendige politiſche Verfaſſung. Dalberg ſchied unver— 

richteter Dinge von Paris, wenn er es auch nicht ablehnte, Sitz 

und Stimme auf dem franzöſiſchen Konzil zu nehmen. Der 

folgende Konflikt Napoleons mit dem Papſt und die Gefangen— 

nahme des letzteren machten für längere Zeit Konkordatsver— 

handlungen unmöglich. 
Nach dem Tode des Fürſtbiſchofs Wilderich arbeitete das 

Vikariat in ſeiner bisherigen Zuſammenſetzung, autoriſiert vom 

Metropoliten Dalberg, unter dem Direktorium des Offizials 
Riſter weiter. Die Regierung beharrte auf ihrer Auffaſſung, 
unbeachtet des nun heimgefallenen biſchöflichen Deputats. 

Riſter fiel die Repräſentation der kirchlichen Oberbehörde in 

Bruchſal zu, auch bei der Beiſetzung Wilderichs, dem er im 
Schloß in der Abendſtunde, da man ihn zu Grabe trug, die 

„Trauerſtandrede“ hielt. Es ſcheint, daß die mit Aufregung 

verbundenen Vorgänge die bisherige Geſundheit des bejahrten 

Mannes erſchütterten. Für die Monate Mai und Juni 1810 

nohm er Arlaub, um ſich zu erholen. Dann kam er wieder 
regelmäßig zur Sitzung, am 10. Juli 1811 jedoch zum letzten 

Mal. Mit allen Sakramenten verſehen ſtarb Riſter am 

3. September 1811 68 Jahre alt. Rothenſee, ihm im Dienſt— 

alter am nächſten, beerdigte ihn auf dem allgemeinen Friedhof 

6s Ludwig a. a. O.
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zu Bruchſal. In ſeinem Teſtament äußerte Riſter, er habe zu 

allen Amtsbrüdern das Vertrauen, da er für alle gearbeitet, 

daß alle Diözeſanprieſter drei heilige Meſſen für ihn leſen wür— 
den. Das Vikariat gab dieſen Wunſch den Geiſtlichen bekannt 
und „zweifelte nicht, daß ſie ihm dieſen Liebesdienſt er— 

weiſen““. 
Riſters Tod brachte eine Lücke in das Vikariat. Zur 

Wiederbeſetzung der „Vikariatspfarrei“ St. Peter machte es 

gemäß dem Abkommen von 1808 dem Metropoliten Dalberg 

Vorſchläge. Rothenſee nannte Haimb und Pfarrer Streit in 

Muggenſturm. Die Mehrheit im Vikariat ſtimmte jedoch die— 

ſem Vorſchlag nicht zu. Molitor in Neibsheim, dem als Fiskal 

wichtige Referate oblagen, fiel die Frequentierung der Sitzungen 

ſchwer. Er zeigte ſich nicht abgeneigt, St. Peter mit einer Zu— 

lage von 400 fl. anzunehmen. So wurde beſchloſſen, ihn unter 
dieſer Vorausſetzung an erſter und Haimb an zweiter Stelle vor— 
zuſchlagen. Die Zulage ſollte dem St. Anna-Benefizium, das 
auch Riſter inne hatte, entnommen werden“. 

Dalberg leitete die Vorlage nach Karlsruhe, von wo das 
Kirchendepartement nach Bruchſal ſchrieb, man überlaſſe „dem 

Vikariat für dieſen Fall noch die Präſentation auf St. Peter 

gemäß höchſter Reſolution vom April 1808“ und gebe anheim, 
„ob es vorher die Sache dem Erzbiſchof vorlegen will““. 

Anterdeſſen änderte Molitor ſeine Meinung, er wollte St. Peter 

nicht, auch nicht mit einer Zulage von 400 fl. Nun mußte das 

Vikariat ſich nach einem andern Kandidaten umſehen, und es 
faßte Pfarrer Breitenbach in Grünsfeld ins Auge. Von dieſer 

Abſicht machte Sekretär Heller dieſem Mitteilung, worauf er 

ſich äußerte: Seine Pfarrei Grünsfeld trage etwa 1800 fl., 

allerdings müſſe er zwei Kapläne halten, die Trennung würde 

ihm wohl ſchwer fallen, aber das Vertrauen des Vikariats ehre 

ihn, und er hoffe auf deſſen Anterſtützung, wenn der Groß— 

herzog ihn präſentiere. Am 11. Dezember 1811 kam die Sache 

beim Vikariat zur Entſcheidung. Die Mehrheit ſtimmte zu— 

nächſt für Haimb, „den Celſiſſimus p. m. bekanntlich ſchon zwei— 
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mal in Vorſchlag gebracht hatte“. Daneben benannte man ein— 
ſtimmig Pfarrer Breitenbach, und zwar mit der Begründung, 

ein Mitglied zu gewinnen, das „von dem fränkiſchen Diözeſan— 

teil doch einige Lokalkenntniſſe beſitze, da keiner von uns mit 

dem dortigen Perſonal und Lokale bekannt zu werden Gelegen— 

heit gehabt hat“. Da aber Breitenbach durch dieſen Wechſel 
ſich nicht verbeſſern, ſondern eher „deteriorieren“ würde, ſo 

wäre es billig, „ihm wenigſtens die bisher gewöhnliche Rats— 

beſoldung von 100 fl. beizulegen“. Molitor war mit dem Vor— 
ſchlag Haimbs nicht einverſtanden. Er anerkannte deſſen Recht— 

ſchaffenheit und klerikaliſchen Lebenswandel, aber er habe an 

der Arbeit des Vikariats, bei dem er ſeit mehreren Jahren 
angeſtellt ſei, keinen Anteil genommen. Wenn Rothenſee und 

Jüllich abweſend wären oder zu früh ſterben würden, ſo wäre 
in Bruchſal niemand, der ſich den Vikariatsgeſchäften unter— 

ziehen wollte als Sekretär Heller, dem man nicht mehr zu— 

muten dürfe. Auch das Vikariat müſſe zugeben, daß Haimb 

der deutſchen Sprache nicht mächtig ſei, deswegen ſtimme er 

für Breitenbach und Dekan Schmitt in Gerichtsſtetten. Dieſem 
Votum Molitors ſchloß ſich Heller an“. 

Das Vikariat ließ ſeinen Vorſchlag nach Karlsruhe ab— 
gehen *s, ohne ihn Dalberg zu unterbreiten. Als dieſer davon 
erfuhr, rügte er die Anterlaſſung, doch ſollte es bei dem Vor— 

ſchlag bleiben. Am 17. April 1812 kam Nachricht aus Karls— 

ruhe, der Großherzog approbiere die Ernennung Breitenbachs 
zum Pfarrer von St. Peter in Bruchſal und den bei deſſen Ein— 

tritt in das Vikariat zu bewilligenden Gehalt ad 100 fl. Als 

Breitenbach die Präſentationsurkunde erhielt, erwachten in ihm 

Bedenken: Er ſei 58 Jahre alt und würde ſich nur ſchwer in 
die neuen Verhältniſſe finden; er leide an den Augen, ſodaß er 

fürchten müſſe, das Augenlicht zu verlieren, und ſeine Pfarr— 

gemeinde dringe in ihn ohne Anterlaß, ſie doch nicht zu ver— 
laſſen. Das Vikariat antwortete ihm, wenn er dieſe Amſtände 

damals, als Heller ihm ſchrieb, mitgeteilt hätte, ſo wäre es nicht 
in Verlegenheit verſetzt worden. Man wolle ihm jedoch die 
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Stelle nicht aufzwingen, die Sache beruhe alſo auf ſich. Auch 
die Kirchenſektion anerkannte die Gründe Breitenbachs und 
überließ dem Vikariat, einen neuen Vorſchlag zu machen“. 

Nunmehr ſuchte Rothenſee geeignete Kandidaten. Er 
ſchrieb an Pfarrer Streit in Muggenſturm, geiſtlichen Rat 

Straſſer in Meersburg, Domvikar Jäger und Profeſſor Klein 

in Heidelberg, ſie lehnten alle ab. Am 12. Auguſt 1812 ſchrieb 
Pfarrverweſer Anton Haaf's in Boxberg an Rothenſee: Es ſei 

im Klerus dortiger Gegend bekannt, daß er an mehrere Pfarrer 

„vorzüglich im ehemaligen Würzburgiſchen Anteil, des nun— 
mehrigen Bistums Bruchſal“ geſchrieben und den Antrag ge— 
macht habe, ſich um die erledigte Pfarrei St. Peter in Bruchſal 
und die damit verbundene Vikariatsſtelle zu bewerben. Gewiß 

würden mehrere würdige Männer dieſe Stelle von ſelbſt geſucht 
und angenommen haben, wenn ihr Einkommen nicht ſo gering 
wäre. Die meiſten älteren Pfarrer dort beſäßen „weit beſſere 
Pfründen“, dieſe wollten ſie nicht gegen eine geringere Stelle 

vertauſchen. Am die Ehre des Würzburgiſchen Klerus zu retten, 
wäre er, obgleich erſt 43 Jahre alt, bereit, um dieſelbe anzu— 

halten, wenn ſie noch frei ſei. Ein Studiengenoſſe Haafs war 

Klein in Heidelberg, der über ihn berichtete: Schon vor ſeinem 
Eintritt in den geiſtlichen Stand ſtand Haaf im Rufe eines 

frommen und fleißigen Studenten; ſeine Talente ſind mehr als 

mittelmäßig, im Predigen beſitze er viele Fertigkeit und treff— 

liche Naturgaben, wodurch er die Leute überall gewann. Der 
Ortsvorſtand in Oberlauda rühmte ſeine Pünktlichkeit und ſeinen 
Eifer, er hat den deutſchen Gottesdienſt eingeführt und 1803 die 
Pockenimpfung, ſeit welcher Zeit die Gemeinde von dem Abel 

verſchont blieb, die neue Kirche vollendet und viele Beiträge 

geſammelt, eine Schulſtiftung von 125 fl. gemacht zur Be⸗ 

freiung armer Kinder vom Schulgeld. 

Als zweiten Kandidaten faßte das Vikariat Pfarrer Joſeph 

Schmitt in Waldmühlbach ins Auge. Stadtpfarrer Krebs in 

74 Erl. v. 30. Mai 1812. Ord.-Archiv, Pfarrei St. Peter 1811ff. 

75 Haaf war in Neckargerach geboren 11. September 1769, ord. 1793, 

bis 1809 12 Jahre Vikar in Lauda, dann Pfarrverweſer in Borxberg, 1813 

Pfarrer bei St. Peter in Bruchſal, 1815 in Ladenburg, 1817 in Lauda, wo 
er 29. Oktober 1831 ſtarb. 
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Buchen ſtellte ihm das Zeugnis aus, daß er einer der vorzüg— 
lichſten und geſchickteſten Männer des ehemaligen Würzburger 

Klerus war, ein gründlicher Philoſoph, wohlverſierter heller 

Theolog und ein beſonders guter Pädagog und Schulfreund; im 
kanoniſchen Recht nicht allzu ſtark infolge der fatalen, alles 

diſturbierenden Zeitverhältniſſe, ein ausgezeichneter Prediger, 

der ſeine Predigten in extenso ängſtlich niederſchrieb. Schmitt 

kam nach Bruchſal zur Beſchau, wo er „viel abſchreckendes“ 

fand. Die Kirche ſchien ihm zu groß für ſeine nicht ſtarke Bruſt. 
Dennoch war er bereit, die Stelle anzunehmen unter der Vor— 
ausſetzung einer Zulage von 300 fl., denn das Einkommen von 

St. Peter betrug nur 857 fl., und auf der Pfründe ruhte noch 

ein Proviſorium von 310 fl.“. 
Den Vorſchlag mit den Namen Haaf und Schmitt ſchickte 

das Vikariat an Dalberg “, der ihn am 30. September genehmigt 

zurückgab. In der nun folgenden Vorlage nach Karlsruhe 

führte das Vikariat zur Erklärung der Verzögerung aus“: „Die 
Verhältniſſe der St. Peterspfarrei dahier ſind in allem Be— 

tracht mehr abſchreckend als einladend; man habe daher von 

mehreren Pfarrern, die man dazu berufen wollte, ablehnende 
Antwort erhalten.“ Schmitt verlange 300 fl. Zulage. Wenn 

Haaf den Vorzug erhalte, ſo müſſe es ausdrücklich die geringe 

Ratsbeſoldung von 100 fl. beantragen. Sechs Wochen ſpäter“ 

kam von Karlsruhe die Mitteilung, daß Haaf präſentiert ſei 

und bei ſeinem Eintritt in das Vikariat 100 fl. aus Staats— 

mitteln erhalten werde. Nun ſuchte das Vikariat bei Dalberg 

nach, daß Haaf „der Titel eines geiſtlichen Rats beigelegt“ 

werde, aber auch dem „Stadtpfarrer Schüßler, der bisher nur 

Aſſeſſor geweſen und ſchon längſt Rat wäre, wenn der Fürſt— 

biſchof nicht geſtorbben wäre“. Dieſer dürfe dem neuen 

St. Peterspfarrer nicht nachgeſetzt werden. Dalberg entſprach 
dem Geſuchs. Die beiden wurden zu „Jwirklichen biſchöflich 

76 Ord.-Archiv, Pfarrei St. Peter 1811ff. 

77 VP. 31. Auguſt 1812. 

78 Am 7. Oktober 1812. Kath. OStR. Akten, Kirchendienſte 1807 ff. 

75 Am 20. November 1812. Erzb. Ord.-Archiv, Akten St. Peter in 

Bruchſal, Verwaltung ꝛc. 1811ff. 

80 Am 13. Dezember 1812. 
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Speieriſchen geiſtlichen Räten“ ernannt, und am 13. März 

1813 als ſolche verpflichtet “. 
Riſters Tod brachte auch die von ihm bekleideten Amter 

als Offizial und als Vitariatsdirektor in Erledigung. Seine 

Beſoldung für beide betrug 600 fl. Das Ofſizialat, das er ſeit 
1802 führte, hatte unterdeſſen, namentlich durch die Kirchen— 

konſtitution von 1807, den größten Teil ſeiner Aufgabe ver— 

loren, ſodaß eine weitere Scheidung des Dienſtes von dem des 

Vikariats nicht nötig ſchien 2. Dagegeen konnte letzteres als 

Kollegium eines Direktors nicht entbehren. Dies hat es in 

ſeinem Schreiben vom 23. Dezember 1807 zum Ausdruck 
gebracht, was es in dem Bericht an Dalberg jetzt wiederholte: 

„Soll die Diözeſanregierung als Kollegium fortbeſtehen, ſo muß 
nach unſerer Einſicht demſelben wieder ein Direktor gegeben werden, 
und wir unterſtellen es Höchſtdero erleuchtetem Ermeſſen, ob es nicht 
auch in jeder anderen Rückſicht rätlich ſei, einen Vorſteher des Vi— 
kariats ohne Verſchub zu ernennen.“ Es wäre auf eine billige und 
angemeſſene Belohnung deſſen Bedacht zu nehmen, der die Direktion 
übernehmen ſoll. „Inzwiſchen gehen die Geſchäfte, wie bisher, ihren 
Gang fort unter einſtweiliger Leitung je des älteren Rates und 

werden ferner ſo fortgehen, wenn Höchſtdieſelben es bei der der— 
maligen Konjunktur nicht zweckmäßig finden, etwas in der Sache zu 
verfügen.“ “s 

Dalberg antwortete bezüglich des Direktoriums: Der 

„älteſte Rat ſoll dieſe Stelle einſtweilen verwalten und nach 

dem Grundſatz, der Arbeiter iſt des Lohnes wert, die von dem 
verſtorbenen Direktor bezogenen 600 fl. an ſich ziehen“? “. Dem— 

gemäß ſchrieb das Vikariat nach Karlsruhe, von wo jedoch der 

Beſcheid kam: „Der vorſitzende Rat habe die Stelle des Di— 

rektors bis zu einer folgenden definitiven Anordnung provi— 

ſoriſch zu verſehen und ohne die bisherige Beſoldung des Di— 
rektors anſprechen zu können.“s? Das Vikariat erwiderte: 

Wenn auch das Diözeſanregierungskollegium nur proviſoriſch 

  

81 VP. 13. März 1813. 

82 Von der Wiederbeſtellung iſt wenigſtens in den Protokollen nir— 
gends die Rede. 

83 Ord.-Archiv, Pfarrei St. Peter, Verwaltung ꝛc., dat. 11. Sep— 

tember 1811. 

8a Dat. 19. Oktober 1811. 

85 Dat. 15. November 1811. 
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ſei, ſo müſſe doch jemand da ſein, der den Gang der Geſchäfte 
ſtets leite, um Stockungen zu verhüten. Soll dies dem ex senio 

vorſitzenden Rat obliegen, ſo müſſen wir geſtehen, daß die 

Amtsobliegenheiten eines Direktors, wie ſolche z. B. die Hof⸗ 
ratsordnung vorzeichnet, in ihrem Amfang, ihrem Einflußz und 

ihren Wirkungen für einen Mann, dem es um das Wohl des 

Dienſtes ernſt iſt, nach u. E. zu bedeutend und wichtig ſind, als 
daß demſelben nicht eine angemeſſene Belohnung gebühren 

ſollte. Das Vikariat habe das Vertrauen zu der gerechten Ge— 

ſinnung der hochgeehrten Herren, daß ſie ſeine Wünſche beim 
Großherzog unterſtützen werden “. 

Gleichzeitig ſchrieb das Vikariat an Dalberg: Drei ſeiner 

Mitglieder „haben wegen dieſes in dermaligen Konjunkturen 

nichts weniger als angenehmen Dienſtes gar keine Belohnung 

und wir ſehen wirklich nicht ein, wie es ohne Anbilligkeit dem 

vorſitzenden Rat zugemutet werden möge, ſich ohne alle Beloh⸗ 

nung den nicht unbedeutenden Obliegenheiten eines Direktors 
zu unterziehen“. Der Metropolit urteiltes': Daß man dem 
Direktor die 600 fl. nicht geben wolle, „müſſe man lediglich 
bedauern“. Ob die Vikariatskaſſe nicht noch einen Aberſchuß 

habe? Die Antwort mußte unter Hinweis auf die Ubereinkunft 
von 1808 es verneinen, die Verfügung ſtehe der Staatsbehörde 

zu. Infolge ihrer Stellungnahme wurde Rothenſee, der dienſt— 

älteſte Rat, tatſächlich Direktor, aber nur proviſoriſch, ohne 
Gehalt und amtlichen Titel. 

Auf die Vorſtellungen des Vikariats wegen Beſoldung des 

Direktoriums und der Räte Jüllich, Haimb und Schüßler kam 
von Karlsruhe keine Antwort, auch nicht, als es im Frühjahr 
1812 anläßlich der Zuweiſung des Wormſer Diözeſananteils 

ſie wiederholte s. Als jedoch im Spätjahr der Beſcheid kam, 

daß der neue Rat Haaf den Gehalt von 100 fl. erhalte, die 

übrigen Anträge aber mit keinem Wort erwähnt wurden, ſchrieb 
das Vikariat an das Kirchendepartement, es könne „nicht um— 
hin, ſeine Betroffenheit über eine ſolche Rückſichtsloſigkeit zu 

erkennen zu geben, die uns allerdings tief kränken muß. Wir 
  

86 Dat. 11. Dezember 1811. Kath. OStR. Akten a. a. O. 

87 Dat. 29. Dezember 1811. Ord.-Archiv, Akten a. a. O. 

8s Dat. 7. April 1812. VP. 10. April 1812.
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können dieſes gänzliche Schweigen für nichts anderes anſehen, 

als für entſchiedene Verweigerung der Teilnahme“. Die Ver— 
waltung des Wormſer Anteils könne es ohne entſprechende Be— 

lohnung nicht übernehmen. Es ſehe ſich notgedrungen, ſeine 

Beſchwerden einer höheren Behörde vorzutragen““. 

Dieſe entſchiedene Sprache verfehlte ihre Wirkung nicht. 

Das Kirchendepartement beauftragte Kaſpar Dühmig, den ehe— 

maligen fürſtbiſchöflichen Beamten, zum Referat. Dieſer trat 
mit Rothenſee in Verbindung, um die Sache zu klären. Darauf 
erſtattete das Vikariat eingehenden Bericht: 

Die Zuweiſung des Würzburger Anteils habe das Vikariat 

ſ. Z. als Surrogat für den Verluſt des linken Rheinufers be— 
trachtet und deswegen nicht den leiſeſten Wunſch nach einer 
Remuneration gehegt. Die ÜUbernahme ſei zwar mit unſäg— 

lichen Schwierigkeiten verbunden geweſen und ſei es teilweiſe noch, 
denn dem Vikariat fehle alle Lokal- und Perſonalkenntnis, und 

aus Mangel an Akten müſſe man ſich durch hundertfältige 
Fragen und Forſchen in jedem einzelnen Fall die notdürftige 

Information verſchaffen. Die Abertragung des Wormſer An— 

teils ſei durch den Erzbiſchof erfolgt, der es für ſelbſtverſtänd— 
lich gehalten habe, daß die gebührende Belohnung ſchon zum 
voraus feſtgeſetzt worden wäre und daß der Rat, der das 
Direktorium übernehme, die Beſoldung des verſtorbenen Di— 
rektors erhalte. And als er von der gegenteiligen Lage erfuhr, 

wollte er aus der Sportelkaſſe die gerechte Belohnung an— 
weiſen, ohne zu wiſſen, daß das Vikariat aus dieſer nichts mehr 

erhielt. So ſei das Vikariat beim Kirchendepartement vorſtellig 

geworden, aber ohne alle Antwort geblieben. „Wir müſſen 

bekennen, daß eine ſolche gänzliche Rückſichtsloſigkeit uns tief 

kränke.“ Mit Rückſicht auf die Beſoldung des verſtorbenen 

Direktors ſei der Beſchluß des Generaldirektoriums vom 

11. November 1811 „zurückſtoßend“. „Belohnung iſt das 
mächtigſte Reſſort, das die Maſchine im Gange hält, Intereſſe 

iſt das ſtärkſte Mobile für den Menſchen;, Lohn für die Arbeit 

iſt der heiligſte Grundſatz des natürlichen Rechts. Der uneigen— 

nützigſte Eifer muß ohne ihn erkalten.“ 

89 Dat. 28. November 1812. Kathol. OStR. Akten a. a. O.
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Den Ausführungen mehr allgemeinen Inhaltes ließ das 

Vikariat nochmals ſeine Einzelwünſche folgen. Für das Vi— 

kariat als Kollegium ſei ein Direktor notwendig. Daß der 

ältere Rat das Direktorium führen ſolle, mag für ein Interim 
angemeſſen ſein, doch ſollte das Proviſorium nur einige Zeit 
dauern. Wenn man aber aus der Vergangenheit und aus der 

Gegenwart auf die Zukunft ſchließen dürfe, ſo müſſe man fürch— 
ten, „dieſe proviſoriſche Verwaltung möchte nur zu lange 

dauern“. Auch bei einem Proviſorium ſei es billig und gerecht, 

„eine proviſoriſche Remuneration zu erwarten“. Das Vikariats— 

kollegium beſtehe außer dem Sekretär und Aſſeſſor Heller aus 

ſieben Räten, wobei Edel in Abſtadt nicht mitzähle, der ſchon 

zwei Jahre nicht mehr frequentiere. Von dieſen Räten ſeien 

fünf Pfarrer, die durch ihren Seelſorgerdienſt genugſam be— 

ſchäftigt ſeien. Für ſie ſei der Vikariatsdienſt Nebendienſt. 

Von dieſen Pfarrern wohnten zwei auf dem Lande, der eine 

hat 200 fl., der andere 100 fl. Beſoldung. Wenn ſie immer, 

auch bei ſchlechter Witterung, kommen wollten, müßten ſie ihre 

geringe Beſoldung auf Voitüren und Zehrung verwenden. Die 

Verminderung ihrer Frequenz aus dieſem Grunde wäre des 

Dienſtes wegen zu bedauern, da beide brauchbare und fleißige 

Männer ſeien. Trotz der Anzulänglichkeit dieſer Beſoldung 

formulierte das Vikariat keinen Antrag auf Erhöhung. Da— 
gegen verlangte es für Züllich die 100 fl., die er früher aus der 

badiſchen Religionskaſſe bezog, „weil es überſehen wurde“, 

ihn auf die Liſte zu ſetzen, als dieſe Kaſſe dem Finanzminiſterium 

überlaſſen wurde. Auch Haimb empfange als geiſtlicher Rat 

nichts, obwohl ſein Pfarreinkommen ſehr gering ſei. Dieſe 
beiden Räte freuten ſich, daß der neue Rat die geringe Beſol— 

dung erhalte, doch hegten ſie auch den gerechten Wunſch, „nicht 

ganz ohne Beſoldung arbeiten zu müſſen“. Auch der Sigillifer 
(Rothenſee), der für ſeine mühſame und verantwortungsvolle 

Verrechnung nur 50 fl. beziehe, verliere ſeit Jahren jährlich 27fl., 
weil die Pfarrer unter dem Schutze des Kirchendepartements die 

Kommenden nicht mehr bezahlten. Die Zuweiſung des Wormſer 

Anteils begründe auch hier eine Erhöhung der Beſoldung. 

Zum Schluſſe gab das Vikariat zu, daß infolge der Säku— 
lariſation ein großer Teil der Vikariatsgeſchäfte weggefallen
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ſei. Dagegen ſei auch alles entzogen worden, was den Privat— 

fleiß des Rates ermuntern konnte. Früher ſah ſich ein Rat 

mehrmal im Jahr durch Relationsgebühren für ſeinen Fleiß 

belohnt, und der Fürſtbiſchof wies von Zeit zu Zeit anſehnliche 

Gratifikationen auf die Sportelkaſſe den Räten an. Jetzt ſei 

alles anders, alle Ausſichten ſeien abgeſchnitten. Das Honorar 

von 100 fl. für einen Rat ſei gering. Zur Zeit des Kardinals 

Schönborn ſei der Wert doppelt ſo groß geweſen. Damals 

wurden die geiſtlichen Räte aus gutbepfründeten Chorherren 

und Pfarrern gewählt, nicht ſelten erhielten ſie noch einfache 

Benefizien. Im Vertrauen auf die Gerechtigkeitsliebe des 

Miniſteriums bat das Vikariat, ſeine Wünſche dem Großherzog 

vorzutragen. Da durch den Tod Riſters dem Brar 600 fl. 

heimgefallen ſeien, ſo glaubt es keine Fehlbitte zu tun“. 

Als dieſe Vorſtellung ſchon abgegangen war, brachte Moli— 

tor ſeine Wünſche vor. Er verlangte entweder eine Aufbeſſe— 

rung von 200 auf 350 fl. oder Erlaubnis, die Sitzungen nicht 

mehr zu frequentieren und nur ſchriftliche Arbeiten zu liefern, 

oder zu geſtatten, daß er Gehalt und Arbeit abtrete. Das 

Kollegium beſchloß, es den Räten zu überlaſſen, ſich unmittel— 
bar an das Kirchendepartement zu wenden “. 

Dühmig referierte nun bei dem Kirchendepartement. Er 

glaubte, daß man bei der Verfügung bezüglich des Direktoriums 

„nicht einen ſo lange andauernden proviſoriſchen Zuſtand unter— 

ſtellt habe“, und er ſchlug vor, Rothenſee, ſolange das Provi— 

ſorium dauere, jährlich etwa 100 fl. zu bewilligen. Züllich 

habe man, als er 1809 in den Ruheſtand trat, 1100 fl. jährliche 

Penſion reguliert „mit der Verbindlichkeit, ſich nach Gutfinden 

der Regierung zu Schul- und anderen landesherrlichen Ge— 

ſchäften gebrauchen zu laſſen“. Er arbeite beim Vikariat und 

ſei nach Rothenſee einer der beſten Räte, deswegen ſolle man 

ihm die Ratsbeſoldung mit 100 fl. zukommen laſſen. Auch 

Haimb, der nur ein geringes Pfarreinkommen habe, erhalte für 

ſeine Mitarbeit beim Vikariat nichts, die Ratsbeſoldung dürfte 
ihm daher wohl zu gönnen ſein. Dagegen habe Edel in Ab— 

90 Kath. OStR. Akten, Kirchendienſt 1807 ff. Das Schreiben iſt vom 
2. Dezember datiert. 

91 VP. 9. Dezember 1812.
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ſtadt im Jahre 1808 die Pfarrei mit der Bedingung bekommen, 

daß er als geiſtlicher Rat keine beſondere Belohnung erhalte. 

Da er ſeit Jahren nicht mehr frequentiere, wäre es begründet, 

daß er an ein frequentierendes, nicht bezahltes Mitglied jähr— 
lich 100 fl. abgäbe . 

Das Kirchendepartement billigte dieſe Anträge; den bezüg— 
lich des Direktoriums erweiterte es dahin, daß Rothenſee, ſo— 

lange das Proviſorium dauere, der Gehalt des Direktors zu— 
komme »*. Die Entſcheidung lag nun beim Generaldirektorium, 

das noch verſchiedene Recherchen veranlaßte. Dadurch wurde 

u. a. feſtgeſtellt, daß die Sigillkaſſe in den Jahren 1808/10 nach 

Abzug der Laſten für die Kanzlei noch durchſchnittlich jährlich 
1702 fl. 42 kr. ablieferte. Dagegen belief ſich der ſtaatliche 

Aufwand für das Vikariatsperſonal auf jährlich 2636 fl. 30 kr. 
Da die jährlichen verfügbaren Zinſen aus dem badiſchen Re— 
ligionsfond etwa 300 fl. betrugen“, ſo beſchränkte ſich der jähr⸗ 
liche Staatsaufband für das Bruchſaler Vikariat auf rund 
600 fl. In den folgenden Jahren verminderte ſich die Ein— 

nahme der Sigillkaſſe infolge des von der Staatsbehörde ge— 

nehmigten Wegfalls der Kommenden- und Indultgebühren. In 

den Jahren 1814/16 lieferte die Kaſſe nach Abzug der Laſten 
noch durchſchnittlich 1167 fl. 18 kr. ab os. 

Im Generaldirektorium blieben die Vorſchläge trotz ihrer 
offenbaren Billigkeit liegen. Es traten große politiſche Ereig— 

niſſe ein, die neue Hoffnungen weckten. Dühmig erwähnt in 

ſeinem Vortrag, daß die Annahme einer kurzen Dauer des 

Proviſoriums beſtand. Darauf deutet auch der Amſtand hin, 

daß die geiſtlichen Miniſterialräte Häberlin s und Schäfer“ 

den Auftrag zu neuen Gutachten zu einem Konkordat erhielten. 

92 Kath. OStR. Akten a. a. O. 

93 17. April 1813. Kath. OStR. Akten a. a. O. 

94 Schreiben d. Finanzminiſt. an d. Kirchendep. vom 11. Zuli 1813. 

Kath. OStR. Akten a. a. O. 

os Schreiben der Kirchenſektion a. d. Miniſt. d. J. vom 9. Auguſt 1819. 

96 Gutachten vom 16. Oktober 1813. 

v7 Entwurf vom 3. September 1814. Vgl. Ludwig a. a. O. 

S. 307 ff. Dieſer Entwurf beſagte (§8 3 u. 4): Die badiſche Landeskirche 

teilt ſich in zwei Diözeſen ab, die ſich nach dem Lauf der Kinzig voneinander 

ſcheiden. Dieſe werden von einem Erzbiſchof und einem Biſchof verwaltet.
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Anterdeſſen traten wieder Veränderungen im Perſonal— 

beſtand des Vikariats ein. Der 73jährige Kanzliſt Keppler 

bedurfte der Hilfe, die ihm das Vikariat in dem jungen Schrei— 

ber Einsmann geben wollte. Das Kirchendepartement ſtellte 
jedoch den 63jährigen Amtsſchreiber als Expeditor an, der ab 

23. Januar 1813 eine Zulage von 100 fl. erhielt. Wenn er 
wegen ſeines Alters verhindert war, durfte ein Dekopiſt beſtellt 

werden mit der Tagesgebühr von 48 kr.““. 

Schon im Jahr 1813 kam Fiskal Molitor nur noch ſelten 
zu den Sitzungen, da ſich die Schwächen des Alters einſtellten. 

Das Vikariat ſuchte den tätigen Mann ſeinem Dienſte zu er— 
halten. In großem Prieſtermangel“ leiſtete der Kapuziner— 

pater Bertin Henko ſeelſorgerliche Aushilfe in Neibsheim, der, 

als der greiſe geiſtliche Rat Lett im nahen Büchig erkrankte, 

auch dieſen Ort mitverſehen mußte trotz ſeiner 62 Lebensjahre 

und kranker Füße. Am 29. Januar 1814 ſtarb Lett 78 Jahre 

alt. Am 5. Januar kam Molitor zum letzten mal nach Bruch— 

ſal und am 23. Februar ſtarb auch er. Das Vikariat bemühte 
ſich um eine baldige Wiederbeſetzung dieſer Vikariatspfarrei. 

Am 18. März lagen die Stimmen ſeiner Mitglieder für die 
beiden Prieſter vor, die es für die Stelle für geeignet hielt: 
die Pfarrer Behr in Riechen und Hofacker »ov in Rotenberg. 

Es brachte ſie bei Dalberg in Vorſchlag mit dem Bemerken, 
daß es große Arſache habe zu wünſchen, daß dieſe Pfarrei je 

eher je lieber mit einem Manne beſetzt werde, „der bei unſerm 

Collegio mifarbeiten könne“. Wenn die Genehmigung ein— 

komme, werde es das Erforderliche an das Miniſterium in 

Karlsruhe erlaſſen i. Dalberg war damals ſonſt in Anſpruch 
  

Der Erzbiſchof wird ſeinen Sitz in Freiburg und der Biſchof in Bruchſal 

haben. An erſterem Ort wird die Münſterkirche und an dem letzteren Ort 

die Kirche des vormaligen Stifts Odenheim zur Kaͤthedralkirche erhoben. 

·s VP. 12. Februar und 31. März 1813. 

90 VP. 3. Februar 1914. Gleichzeitig herrſchte Epidemie. Binando 

mußten verſehen werden die Pfarreien Mingolsheim, Kronau, Kirrlach, 

Büchenau, Rohrbach. 

100 Von Hofacker, der von Bruchſal ſtammte, ſagte das Vikariat, es 

kenne ihn von ſeinen Studienjahren her als einen ſehr moraliſchen und 

brauchbaren Mann. VP. 11. Mai 1814. 

101 VP. 18. März 1814.
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genommen, der erhoffte baldige Beſcheid aus Aſchaffenburg 
blieb aus. Am 20. April erſuchte das Vikariat daher die 
Kirchenſektion um baldige Beſetzung der Pfarrei Neibsheim, da 
P. Bertin, betagt und mit körperlichen Gebrechen behaftet, der 

doppelten Amtsführung nicht vorſtehen könne“. 

Damals weilten die deutſchen Fürſten in Paris, wo ſie eben 

den ſiegreichen Einzug gefeiert hatten, unter ihnen auch Groß— 

herzog Karl. In Karlsruhe waltete eine Regierungskommiſſion 

ihres Amtes. Ihren Beſchluß teilte die Kirchenſektion am 

11. Mai 1814 dem Vikariat mit: Pfarrer Behr in Riechen 

habe die Pfarrei Neibsheim erhalten und ſei auch proviſoriſch 
zum Geiſtlichen Rat ernannt und erhalte unverzüglich Sitz und 

Stimme beim Vikariat. Zur Bewilligung der 100 fl. werde 
dem Großzherzog erſt nach ſeiner Rückkehr Vortrag erſtattet. 

Dieſer Mitteilung fügte die Kirchenſektion noch bei: die 

Regierungskommiſſion habe den vorgeſchlagenen Pfarrer Behr 
als den tauglichſten gewählt, das Vikariat erhalte damit durch— 

aus kein Recht des Vorſchlages. Die 1808 eingeräumte Vor— 

ſchlagsbefugnis für die vier bekannten Pfarreien ſei nur eine 

perſönliche Vergünſtigung für den verſtorbenen Fürſtbiſchof 
geweſen 8. 

Darauf ſchrieb das Vikariat an die Regierungskommiſſion 
zu Handen des Miniſters: 

„Wir ſind weit entfernt, uns etwas, das uns nicht zukommt, 
anzumaßen, daß wir, wenn es von uns allein abhinge, den gemachten 
Vorſchlag zurückzunehmen oder als nicht geſchehen zu betrachten, 
vielmehr bereit und geneigt wären. Wir ſind jedoch von einer 
höheren Kirchenbehörde abhängig, aus deren Auftrag wir die Diö— 
zeſen verwalten und in deren Namen wir den gedachten Vorſchlag 
machten. Es iſt unſere Pflicht, ihr von den Sachverhältniſſen 
Bericht zu erſtatten. Als wir dieſen Vorſchlag machten, waren wir 
von unſerer Berechtigung vollkommen überzeugt, daß wir nicht die 
leiſeſte Ahnung des Gegenteils hatten. Dieſe Aberzeugung iſt noch 
jetzt ebenſo lebhaft wie zuvor, und wir ſollten faſt zweifeln, ob der 
hohen Regierungskommiſſion der Inhalt der Verhandlungen ganz 
vorgetragen worden ſei. ... Es liegt in der Natur der Sache, es 
fällt in die Begriffe, daß die Fortdauer der Diözeſanregierung nicht 
an die Perſon des Biſchofs gebunden ſei. Es gehört zu den un— 
  

102 VPP. 20. April 1814. 

103 VP. 25. Mai 1814.
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wandelbaren Grundſätzen der katholiſchen Kirche, daß die biſchöfliche 
Jurisdiktion mit der Perſon deſſen, der ſie trägt, nicht ausſtirbt. Die 
notwendige Fortdauer der Diözeſanregierung mußte und ſollte provi— 
ſoriſch bis zum Konkordat geſichert werden, dieſe Sicherung mußte in 
ihrer Wirkſamkeit von längerer Dauer ſein als das hinfällige Leben 
des Herrn Fürſtbiſchofs Wilderich p. m., wenn der Zweck erreicht 
werden ſollte, den man erreichen wollte. ... Pfarrer Behr iſt einſt— 
weilen nur proviſoriſch zur geiſtlichen Ratsſtelle ernannt, ſoll aber 
unverzüglich Sitz und Stimme in unſerem Collegio erhalten. Wir 
erlauben uns dagegen zu bemerken, daß wir beide Pfarrer für taug— 
lich halten und die größere Tauglichkeit des einen vor dem andern 
erſt aus der Erfahrung kennen lernen müſſen. Was die unverzügliche 
Admiſſion betrifft, bedauern wir, daß wir hierin aus eigener Macht 
nicht vorſchreiten dürfen. Wir werden aber nicht ſäumen, unſerem 
Committenten, dem hochwürdigſten Herrn Erzbiſchof die Sache und 
ihre Dringlichteit vorzutragen.“ 

Gleichzeitig berichtete das Vikariat an Dalberg: 
„Es iſt nur zu ſehr möglich, daß der proviſoriſche äußerſt 

pregäre Zuſtand der Dinge noch länger fortdauert, ebenſo möglich iſt 
es auch, daß durch Ableben mehrer aus unſerer Mitte die notwendige 
Fortdauer der Diözeſanregierung höchlich gefährdet werde. Wir 
unterbreiten die Sache höchſtdero erleuchteten Einſichten und erlauben 
uns, entweder Höchſtdero unmittelbares Einſchreiten oder Höchſt— 
dero Vorſchriften für unſer ferneres Benehmen uns aufs dringlichſte 
zu erbitten, ſowie auch die Charakteriſierung des zur Pfarrei Neibs— 
heim präſentierten Pfarrers Behr, um ihn zu Sitz und Stimme in 
unſerm Collegio admittieren zu können.“ 104 

Darauf erteilte Dalberg Behr Sitz und Stimme beim 

Vikariat; die Verleihung des Charakters eines geiſtlichen 
Rates ſollte noch bis zur definitiven Genehmigung des Groß— 
herzogs ausgeſetzt bleiben. Ende Juni bezog Behr ſeine 
Pfarrei; er erſchien vor dem Vikariat, vor dem er den Pfarreid 
ablegte und das ihm den Zutritt zu ſeinen Sitzungen erteilte *. 
Zwei Monate ſpäter kam aus Karlsruhe die Nachricht, daß die 
Abertragung der Pfarrei Neibsheim mit der geiſtlichen Rats— 

ſtelle an Behr vom Großherzog definitiv genehmigt und die 

100 fl. Beſoldung aus der Generalſtudienkaſſe bewilligt ſeien 1⸗8. 

Das Vikariat teilte dies in einem von Rothenſee abgefaßten 

Schreiben Dalberg mit, worauf Weihbiſchof Kolborn ſich in der 

104 VP. 25. Mai 1814. 
105 VP. 30. Juni 1814. 

106 VP. 7. September 1814.
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Sache nach Karlsruhe wandte 1'. Endlich kam aus Aſchaffen— 

burg das Dekret, womit der Erzbiſchof Behr zum Geiſtlichen 

Rat ernannte. Es wurde ihm in der Sitzung vom 3. Novem— 
ber 1814 eingehändigt und das feierliche Handgelöbnis ab— 

genommen““. 

In dem Schreiben aus Karlsruhe, das die definitive Ge— 

nehmigung Behrs enthielt, wurde die neuerliche Auffaſſung 

der Regierung bezüglich des Abkommens von 1808 beſtätigt. 

Das Vikariat beſchloß, die Angelegenheit Dalberg zu unter— 

breiten, und Rothenſee übernahm es, das Schreiben zu ent— 
werfen e. Es wurde zu einem ausführlichen „Promemoria“, 
das 23 Kanzleiſeiten umfaßte und das Datum vom 14. Sep⸗ 

tember 1814 trug u0. 
Einleitend wies Rothenſee auf die Lage des Vikariats unter 

der Wirkung der Kirchenkonſtitution von 1807 hin. Bezüglich der 
Beſchränkung der biſchöflichen Gewalt habe es ſich „ganz kurz und 
verwahrungsweiſe“ geäußert, umſo ausführlicher über die Beſoldung 
des Vikariatsperſonals. Das Polizeidepartement habe ſich damals 
erboten, „wegen jener Pfarreien, wo es für die Beſetzung der geiſt— 
lichen Gerichte wichtig ſein kann, daß der Biſchof der Dibözeſe die 
Ernennung habe, uns zu billigen Temperamenten bei dem dem— 
nächſtigen Abſchluß eines Konkordates bereit zu finden.“ Aber auch 
interimiſtiſch mußte die geiſtliche Regierung geſichert ſein. So kam 
man damals zu dem Abkommen. Es wurde nicht zu Gunſten des 
Fürſtbiſchofs geſchloſſen, ſondern um das Vikariat zu erhalten. Die 
Staatsbehörde nehme Anſtoß an der Bezeichnung „Diözeſan— 
regierung“. In ihren Schriftſtücken von 1804/07 finden ſich die 
Ausdrücke: geiſtliche Gerichtsſtelle, biſchöfliche Diözeſanregierung, 
Kirchenregierung, Biſchofshof, Kirchenregiment, biſchöfliche Amts— 
verwaltung etc.; alle dieſe Namen, die promiscue gebraucht wurden, 
bezeichnen dasſelbe. Damals ſollte das Vikariat bei dem kleinen 
Amfang der Diözeſe aus einem Direktor, drei Räten, einem Sekre— 
tär, einem Regiſtrator, Kanzliſten und dem Pedellen beſtehen. 
Anterdeſſen ſind die Anteile von Würzburg und Worms dazu— 
gekommen, aber noch immer gab es kein Konkordat, keinen Biſchof. 
Drei Räte ſind geſtorben, zwei neue kamen hinzu, die jedoch große 
Pfarreien haben und zudem landesherrliche Dekane ſind. Noch 
immer fehlt der Direktor trotz der ausgedehnten Arbeit. „Es iſt 

107 VP. 12. Oktober 1814. 

10s VP. 3. November 1814. 

109 VP. 7. September 1814. 

110 G A. Akten, Zugang 1893 Nr. 11.
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unverkennbar, daß ſeine Exiſtenz ebenſo kummer- als mühevoll iſt. 
Man ſollte ein Kollegium von ſolch trauriger Exiſtenz konſolidieren, 
ſtatt ſeinen Kummer und ſeine Beſorgniſſe zu vermehren.“ Die 
Verſicherung, daß, wenn auch das Vorſchlagsrecht exſpiriert ſei, das 
Ordinariat, ſo lang es in Bruchſal beſtehe, in der Erſetzung der 
abgehenden Mitglieder nicht in Verlegenheit geraten ſoll, ſtehe im 
Widerſpruch mit der Behauptung, daß das Vorſchlagsrecht exſpiriert 
ſei und daß der Vorſchlag nur für Neibsheim ohne Konſequenz an- 
genommen werde. Die Tauglichkeit der neuen Mitglieder muß doch 
durch die Kirchenbehörde beurteilt werden. „Die Mitglieder des 
Diözeſanregierungscollegii haben ſich bisher bei allem Drang, bei 
allem Kummer, bei Entziehung aller Aufmunterung und aller Konſo— 
lation angeſtrengt, den Pflichten ihres hohen Berufes zu entſprechen, 
aber wer kann ihnen zumuten, auf ſolche Art bei vermindertem 
Perſonal, bei zunehmenden Jahren noch ferner ihre Geſundheit zu 
ſacrifizieren?“ 

Die Wirkung dieſes Promemorias bei Dalberg läßt ſich 

aus den benützten Akten nicht erſehen, es ſcheint, daß der Erz— 

biſchof nicht glaubte, damit in Karlsruhe vorſtellig werden zu 

können, und daß er dies dem Vikariat überließ. Denn dies tat 

letzteres am 3. November 1814 mit dem kurzen Begleit— 

ſchreiben: „Wir verlangen nichts mehr, als daß Ew. Exzellen— 
zien, welches Sie der kirchlichen Oberbehörde eines ſo großen 
Teils der großherzoglichen Antertanen nicht verweigern könne, 
die Sache durch einen rechtlichen Rat, zu welcher Konfeſſion er 

auch immer gehören mag, prüfen zu laſſen.“ Es handelt ſich 
um das, was feſtgeſetzt worden iſt. 

Brunner, der Referent in der Kirchenſektion, proponierte 

zum Beſchluß: Da in der Sektion drei Räte mitvotiert haben 
und das weitläufige Promemoria nichts Neues enthalte, geht 

das Schriftſtück ad acta. Dieſer Vorſchlag wurde zum Be— 

ſchluß erhoben und auch vom Plenum des Miniſteriums gut— 
geheißen u. 

Kurz darauf kam Weihbiſchof Kolborn im Auftrage Dal— 
bergs nach Karlsruhe, um die neue Stadtkirche ad S. Stepha- 

num am Feſt des hl. Stephanus 1814 zu konſekrieren. Bei 
dieſer Gelegenheit beſprach man mit ihm in hohen Kreiſen die 

Angelegenheit des Bruchſaler Vikariats. Man ſuchte Kolborn 
mit freundlichen Verſprechungen zu beruhigen, die er Dalberg 

111 GLA. Akten, Zugang 1893 Nr. 11.
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übermittelte. Auch dieſer vertraute und er ſchrieb nach Bruch— 
ſal, man ſolle in dieſen Dingen nicht mehr direkt mit Karlsruhe 

verhandeln 12. 

Das Jahr 1814 brachte dem Vikariat einen zweiten Ver— 

luſt. Geiſtlicher Rat Heinzmann in Forſt ſtarb infolge eines 

Blutſturzes am 22. Auguſt 1814 erſt 55 Jahre alt. In der 
Sitzung vom 22. Juni 1814 war er zum letztenmal. Da Forſt 

nicht zu den Vitariatspfarreien gehörte, erhielt Heinzmann 
keinen Nachfolger beim Vikariat u8. 

Anton Haaf geſiel es nicht bei St. Peter. Nach nur zwei— 
jähriger Wirkſamkeit erhielt er die Pfarrei Ladenburg, wohin 

er im März 1815 abzog. Beim Vikariat war er Referent für 
die Paſtoralkonferenzen, Leſeinſtitute und gottesdienſtliche An— 
ordnungen. Er erklärte ſich bereit, dieſe Tätigkeit in Ladenburg 

beizubehalten. Das Vikariat wollte zwar gerne jeweils Auf— 

träge erteilen, das Reſpiziat aber mußte wegen der Entfernung 

und wegen der Menge der Akten, deren Einſicht nötig fiel, neu 
übertragen werden. Behr übernahm es 1. 

Als das Vikariat von der Präſentation Haafs auf Laden— 
burg erfuhr, glaubte es „wegen der nicht einladenden Verhält— 
niſſe“, daß „die Pfarrei St. Peter ſchwerlich einen Liebhaber 

findet, der für das Vikariat geeignet wäre“. Daher gedachte 
es an die Staatsbehörde zu ſchreiben, daß es in dieſem Fall 

auf einen Vorſchlag verzichten wolle, aber hoffe und wünſche, 

„bei einer anderen anſehnlicheren Pfarrei“ den Vorſchlag 

machen zu können. Nachdem Dalberg hiezu ſeine Zuſtimmung 
ausgeſprochen hatte, ſtellte das Vikariat dieſen Antrag . Die 

Kirchenſektion faßte jedoch den Plan, die Pfarrei St. Peter 
dem Pfarrer Holdermann bei St. Paul zur Mitverſehung zu 

übertragen und ihm zu dieſem Zweck einen Vikar beizugeben, 

alſo tatſächlich die beiden Pfarreien zu vereinigen. Behr beim 

Vikariat befürwortete dieſen Plan entſchieden, während die 
übrigen Mitglieder ihn ablehnten. Zuletzt wandte ſich die 

Kirchenſektion an Dalberg, der ſich jedoch auf Grund eines 

112 Dat. 27. Februar 1815. 

113 VP. 22. Juni 1814. 

114 VP. 22. März 1815. 

115 VP. 11. März 1815.
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ausführlichen Gutachtens des Vikariats ebenfalls gegen die 

Maßnahme ausſprach. Nunmehr erklärte die Staatsbehörde, 
dieſe Frage „einſtweilen noch auf ſich beruhen zu laſſen bis zur 

endlichen Berichtigung des Landesbistums“. Zwei Jahre 

ſpäter verlieh ſie die Pfarrei St. Peter dem bisherigen Vikar 

Georg Schmitt in Karlsruhe, der jedoch nicht Mitglied des 

Vikariats wurde *. 

Kurz nach dem Wegzug Haafs verlor das Vikariat durch 

Tod ein Mitglied, das freilich ſeit Zahren nicht mehr mitarbeiten 
konnte. Am 25. April 1815 ſtarb geiſtlicher Rat Edel in Ab— 
ſtadt 69 Jahre alt. Damit war wieder eine Vikariatspfarrei 

erledigt. Das Vorſchlagsrecht des Vikariats, das die Staats— 
behörde beſtritt, wurde in „veredelter Form“ ausgeübt. Das 

Vikariat berichtete an Dalberg: Es enthalte ſich gemäß ſeiner 

Weiſung eines unmittelbaren Vorſchlages an das Miniſterium 
und benenne ihm die geeigneten Männer. Der ſchon für Neibs— 

heim vorgeſchlagene Pfarrer Hofacker ſei würdig und brauchbar, 

wünſche jedoch nicht mehr in Vorſchlag zu kommen. Daher 

präſentiere es Pfarrer Klein in Zunsweier, vorher Seminar— 
direktor in Heidelberg, Dekan Brechtel in Kronau, und wünſche, 
daß die direkte Einwirkung des Erzbiſchofs bald Erfolg haben 

möge. Denn ſeit drei Jahren habe das Vikariat derart Ver— 
luſte an Mitgliedern gehabt, daß es ihm bei dem übrigen 

Perſonalſtand unmöglich ſei, die Geſchäfte wie bisher weiter 
zu führen. Auch könne man ihm nicht zumuten, bei der Ent— 

behrung alles deſſen, was den Mut belebt, ſich ſo anzuſtrengen, 

daß der Erſatz ſo vieler Räte unnötig ſein könnte, was auch 

bei gutem Willen nicht wohl möglich wäre *. 

Dalberg vermittelte nun den Vorſchlag an den Groß— 

herzog, der ihm zurückſchreiben ließ, daß er dem Miniſterium 

befohlen habe, ſeine Empfehlung bezüglich der Pfarrei Abſtadt 

zu berückſichtigen v'. Im September erhielt Brechtel die Er— 
nennung. Auf die Mitteilung des Staatsminiſters hierüber 

erwiderte Dalberg, er erſehe aus dem Schreiben, daß Seine 

Kgl. Hoheit „die Vikariatspfarrei Abſtadt dem von mir als 
    

116 Erz. Ord.-Archiv, Pfarrei St. Peter 1811/15 u. 1815/16. 

117 VP. 3. Mai 1815. 
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Metropoliten vorgeſchlagenen Pfarrer Brechtel verliehen hat, 
womit die erledigte Ratsſtelle beim Vikariat in Bruchſal in 

in jeder Hinſicht befriedigenden Weiſe wieder beſetzt worden 
iſt“ 1o. Daß Abſtadt hier eine Vikariatspfarrei genannt wurde, 

fand den Widerſpruch der Kirchenſektion. In einer Plenar— 

ſitzung des Miniſteriums d. J. wurde die von Brunner ent— 
worfene Antwort beſchloſſen: Vermutlich ſei die Benennung 

auf den Vortrag des Vikariats in Bruchſal zurückzuführen. 
„Dieſem Ausdruck kann das diesſeitige Miniſterium nur in dem 
beſchloſſenen Sinne beipflichten. Ein fremdes Vorſchlagsrecht 
auf irgend eine der dem landesherrlichen Patronat unterliegen— 

den Pfarreien kann und wird nicht anerkannt. Es kann daher 

der Pfarrer Brechtel zu Abſtadt aus der Anterſtellung, daß er 

auf eine Vikariatspfarrei befördert wurde, ſchon als Mitglied 

des Bruchſaler Vikariats keineswegs angeſehen werden, da 

dieſe Eigenſchaft nicht auf der beſagten oder einer andern be— 
ſtimmten Pfarrei beruht, ſondern lediglich von der Ernennung 

Ew. Eminenz unter Staatsgenehmigung abhängt, welche auch 
in dieſer Beziehung von dem Miniſterium d. J. erteilt werden 

wird, ſobald es Ew. Eminenz gefällig iſt, dieſe Ernennung förm— 
lich anher bekannt zu geben.“ e Dalberg tat dies *, das 

Miniſterium ſprach die Genehmigung aus und nun erklärte 
der Miniſter d. J. von Berckheim ſeine volle Amtsberuhigung. 

Am 26. Dezember 1815 wurde Brechtel durch geiſtlichen Rat 
Schüßler der Gemeinde Abſtadt als Pfarrer vorgeſtellt. Am 

folgenden Tag forderte das Vikariat ihn auf, ſich als geiſtlicher 

Rat zur Verpflichtung zu ſtellen und ſeinen Sitzungen beizu— 
wohnen . Brechtel entgegnete, er habe die Pfarrei ohne alle 

mit ihr nicht weſentlich verbundenen Laſten erhalten und nach 

einer Reſolution der Kirchenſektion für Dienſtleiſtungen als 
geiſtlicher Rat Beſoldung nicht anzuſprechen, daher könne man 
ihm auch nicht zumuten, die Dienſtleiſtungen als geiſtlicher Rat 

zu übernehmen **. Darauf drückte ihm das Vikariat ſein Be— 

110 Dat. Regensburg 8. Oktober 1815. 
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fremden aus, daß er das Ratsdekret angenommen habe, ohne 

die gewöhnliche Ratsbeſoldung zu bedingen. Der Erzbiſchof 

habe ihn nur deswegen für Abſtadt vorgeſchlagen, damit das 
Vikariat ein Mitglied gewinne. An die Kirchenſektion ſchrieb 

das Vikariat, Brechtel ſei von Dalberg mit Genehmigung der 

Staatsbehörde zum geiſtlichen Rat ernannt worden, ſie möge 
ihn durch Erwirkung einer Beſoldung inſtand ſetzen, ſeine Be— 

ſtimmung zu erfüllen und die Auslagen zu beſtreiten, ohne die 
er den Sitzungen nicht beiwohnen könne 5. 

In Karlsruhe zeigte man ſich dieſem Anſinnen nicht zu— 

gänglich. Die Kirchenſektion wies auf den Wortlaut der 
Präſentationsurkunde hin, womit ſie die Parität Brechtels mit 
ſeinem Vorgänger Edel begründen wollte, daß er alſo ohne 
Beſoldung beim Vikariat zur Mitarbeit verpflichtet wäre. 

Dieſe Ausdrücke waren aber, wie das Vikariat erklärte, „nichts 

mehr und nichts weniger als der in allen Präſentationsurkunden 

gebrauchte Kanzleiſtil“, dieſe Argumentation ſollte man daher 

„faſt mehr für Hohn halten“. Edel habe man ſ. Z. die Be— 

dingung auferlegt, „daß er als Mitglied des biſchöflichen Vi— 

kariats zu Bruchſal keine beſondere Beſoldung mehr zu be— 
ziehen habe“. Dies ſei bei Brechtel nicht geſchehen . 

Aber dieſe Lage ſchrieb nun Rothenſee an Weihbiſchof 

Kolborn, um Dalberg zu unterrichten, deſſen Abſicht es gewiß 
nicht war, Brechtel zum geiſtlichen Rat zu ernennen, ohne daß 
er Mitglied des Vikariats ſei. Zwingen könne man dieſe nicht, 
denn mit einem unwilligen Rat wäre dem Vikariat nicht ge— 

dient. „Durch den vorliegenden Hergang iſt die dem Herrn 

Weihbiſchof in Karlsruhe gegebene Zuſicherung nicht gar be— 

ruhigend erfüllt worden.“ Durch die Zuweiſung des Wormſer 

Anteils ſei die Arbeit vermehrt worden, die Zahl der Räte aber 

habe beträchtlich abgenommen. Schwächliche Geſundheit und 

hohes Alter der noch vorhandenen Räte, der noch immer weit 
entfernte Kirchenfriede, die Geſinnungen des Miniſteriums, 
„wie ſie ſich deutlich genug manifeſtieren“, ſchwächen die Be— 

ruhigung über Fortexiſtenz und Subſiſtenz des Vikariats gewiß 

im höchſten Grad. Teuer ſei dieſe Beruhigung ſ. 3. erkauft 

12s VP. 3. Januar 1816. 
126 VP. 28. Februar 1816. 
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worden. „Ein Kapital von mehr als 30 000 fl., das Celſiſſimus 

ſtiftungsgemäß, ohne irgend jemand Rechenſchaft ſchuldig zu 
ſein, zum beſten der Religion und Kirche in der Markgrafſchaft 
zu verwenden hatte, iſt ſamt dem nicht unbedeutenden Ertrag 

der Sigillkaſſe dem fürſtlichen Arar überlaſſen worden.“ Durch 
den Tod von drei Räten erſpare das Vrar 900 fl. 12, nur zwei 

der jetzigen fünf Räte beziehen den kärglichen Sold von 100 fl. 

und „gleichwohl werden 100 fl. vorenthalten, womit der be— 
rufene Rat ſeine Reiſe- und Zehrungskoſten nicht einmal hin— 

länglich beſtreiten kann“ 1. 

Kolborn unterrichtete Dalberg über dieſe Lage, und dieſer 
beauftragte den Konſtanzer Generalvikar Weſſenberg, der eben 

bei ihm in Frankfurt weilte, „die Ausgleichung der entſtandenen 
Diskuſſionen und Anſtände zu verſuchen“. Weſſenberg war 

aber vor der Hand nicht imſtand, „einen beſtimmten Antrag zu 
ſtellen“, deswegen ſchrieb er an die Kirchenſektion um die 

gewünſchte Auskunft, ob Brechtel die Pfarrei Abſtadt mit der 
Bedingung erhalten habe, die Dienſte eines geiſtlichen Rates 
unentgeltlich zu beſorgen, und was hinſichtlich des Gehalts der 
Mitglieder des Vikariats vertrags- oder obſervanzmäßig be— 
ſtimmt ſei. Die Kirchenſektion mit dem Referenten Brunner 
bejahte die erſte Frage; „auch bei ſeinem Vorgänger ſei es ſo 

gehalten worden“. Zur zweiten Frage erklärte ſie, ein Vertrag 

exiſtiere nicht, der verſtorbene Großherzog habe Beſtimmungen 

getroffen, die ſie in ihrem Sinne anführte. In neuerer Zeit 

erhalte auch Pfarrer Behr 100 fl. Bei dieſer Auffaſſung 

der Kirchenſektion konnte weder Weſſenberg noch Dalberg etwas 

erreichen. Brechtel blieb dem Vikariat fern. Beſondere Be— 
achtung verdient, daß in dieſem Konflikt, der das damalige 

badiſche Staatskirchentum beleuchtet, der Referent bei der 

Kirchenſektion der Prieſter Brunner war. 

Der wiederholte Hinweis des Vikariats auf das hohe 
Alter ſeiner Räte war ſehr begründet. Am Dreikönigsfeſt 1817 
konnte Haimb ſein goldenes Prieſterjubiläum feiern o. Seine 

127 Riſter 600, Molitor 200, Heinzmann 100, Haaf 100 fl. Davon 

100 fl. für Behr. 

12s VP. 28. Februar 1816. 12 Kath. OStR. Akten, Kirchendienſte 
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Mitarbeit beim Vikariat, von jeher beſchränkt, hörte nach und 
nach ganz auf. Am 4. Juni 1821 ſtarb er 78 Zahre alt. Er 
gehörte nicht zu den beſoldeten Räten, einen Nachfolger beim 

Vikariat erhielt er nicht. Zwar verſuchte Rothenſee, Behr in 
Neibsheim zu veranlaſſen, die Stelle Haimbs zu übernehmen, 

um ihm eine intenſivere Mitarbeit beim Vikariat zu ermög— 

lichen 1. Behr lehnte ab, doch lag ſein Geſuch um Ent— 

ſchädigung für den Aufwand, den der Beſuch der Vikariats— 

ſitzungen verurſachte, in derſelben Richtung. Er konnte darauf 

hinweiſen, daß er nach dem ſtaatlichen Reglement 6 fl. Diäten 

und 4 fl. Voitüre zu beanſpruchen habe. Er wünſchte jedoch 

nur für die Sitzungstage die Verköſtigung im Seminar oder im 
Jahre 150 fl. Die Kirchenſektion lehnte ſein Geſuch ab, dieſe 
Ausgaben ſeien eine Belaſtung ſeiner Pfarrei und als er es 

wiederholte, teilte ſie ihm die Akten mit, um ſich von ihrer erfolg— 

loſen Verwendung zu überzeugen »*. 

In einem gewiſſen Gegenſatz zu der Beſtellung der Räte 

vollzog ſich die Ergänzung des Kanzleiperſonals ohne ernſte 

Schwierigkeiten. Als Kanzliſt Keppler hochbetagt ſtarb wa, 
wurde das Vikariat bei der Kirchenſektion vorſtellig, daß, da 

Expeditor Breſtle bei allem Fleiß die vielfachen Arbeiten nicht 
allein beſorgen könne, die recht baldige Wiederbeſetzung der 
Stelle notwendig ſei, wobei es Landamtsteilungskommiſſär 

Einsmann wieder, wie 1812, in Vorſchlag brachte. Mit einer 

Tagesgebühr von 48 Kr. hatte er bisher ſchon ausgeholfen. Die 
Kirchenſektion entſprach dem Geſuch. Mit Wirkung vom 
23. April 1819 wurde Einsmann Kanzliſt mit derſelben Be— 

ſoldung wie Keppler: 407 fl. Geld, 10 Malter Korn und 1 Fuder 

Wein, dazu etwa 50 fl. Akzidentien. Im ſelben Jahre ſtarb 

Expeditor Breſtle *nr. Das Vikariat wünſchte die Anſtellung 

eines zweiten Kanzliſten, da man um eine unſtändige Tagesgebühr 

einen ordentlichen brauchbaren Gehilfen nicht leicht erhalten 

könne. Die Kirchenſektion konnte ſich hiezu nicht verſtehen, da— 
gegen wies ſie dem Vikariat an Stelle Breſtles am 17. Dezem— 

151 VP. 9. Mai 1821. 
132 Kath. OStR. Akten, Kirchendienſte 1807 ff. 

133 Am 2. Januar 1819. 

134 Am 17. September 1819.
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ber 1819 den 26jährigen Becker als Kanzliſten mit einem Gehalt 

von 600 fl. zu. Dieſer war 1812 in die badiſche Artillerie ein— 
getreten, hatte die Feldzüge mitgemacht und ſich die Auszeich— 
nungsmedaille erworben, wofür er einen Ehrenſold von 48 fl. 

bezog s. 

Der äußerſt prekäre Zuſtand des Vikariats hinderte die 

Staatsbehörde nicht, ihm eine neue nicht leichte Arbeit zuzu— 
weiſen, nämlich die Verwaltung des ehemaligen Mainzer, jetzt 

Regensburger Diözeſananteils. Am 6. Oktober 1821 ſchrieb 
daher das Vikariat an die Kirchenſektion, es ſei nun ſchon das 

dritte Mal, „daß uns ohne alle Rückſicht auf Billigkeit neue 
Arbeiten und neue Verantwortlichkeit aufgebürdet werde, nach— 
dem inzwiſchen drei arbeitende Räte abgegangen und die für 

den Angang berechneten und von beiden Seiten feſtgeſetzten 

Ergänzungsmitel abgeſchnitten ſind“. Die Rechte der alten 
zerriſſenen Diözeſen trügen wahrlich keine Schuld, daß ſolange 

kein Biſchof da ſei, daß es an dem ſupplierenden Metropolitan 
und ſogar an einem Proviſorium, wie es in Württemberg bei 
weit geringerer Zahl der Katholiken vorhanden ſein. Bei dem 

dermaligen Amfang der Geſchäfte verglichen mit dem Vikariats— 
perſonal könne es einer abermaligen Geſchäftsvermehrung und 

Verantwortlichkeit ſich um ſo weniger ſo kurzhin unterziehen, 

„da dortſeits immer nur von Geſchäftsvermehrung, nie aber von 
einer diesfallſigen Honorierung die Rede, vielmehr alles ange— 
wendet worden ſei, die nach einer früheren Übereinkunft be— 

zweckte Konſervierung des Vikariats in der erforderlichen An— 
zahl der Räte zu vereiteln““. 

Da dieſe wiederholten Klagen eine Beachtung nicht fanden, 
wandte ſich das Vikariat am 22. Februar 1822 an das Staats- 

miniſterium: Es habe geglaubt, von der Übertragung einer 
neuen Geſchäftslaſt verſchont zu bleiben, zumal die Kirchen— 

ſektion es auf ſeine Vorſtellungen keiner Antwort würdige. Bei 

der Abmachung 1807/%08 habe man für das Vikariat einen 
Direktor und drei frequentierende Räte nebſt dem Kanzleiper— 

ſonal für nötig erachtet. Der Zahl nach ſei zwar dieſes Per— 

135 VP. 17. Januar 1821. 1824 heiratete er die älteſte Tochter des 

Geh. Rats Haimb. 

136 VP. 6 Oktober 1821. 137 VP. 7 November 1821. 
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ſonal vorhanden, aber Behr wohne in Neibsheim und Schüßler 

in Bruchſal habe die ſtarke Stadtpfarrei zu beſorgen. Die 
Räte ſeien um vieles älter geworden, der Geſchäftskreis aber 
ſehr vermehrt worden. Dem ſo geringen Ratsperſonal könne 
nicht zugemutet werden, einen neuen Bezirk zu übernehmen. 

Es bitte, wegen der biſchöflichen Verwaltung des Regens— 
burger Anteils anderweitig Vorſorge zu treffen “s. 

Auch auf dieſes Schreiben kam keine Antwort. Anter— 
deſſen hatte Biſchof Keller die Delegation für den Regens— 

burger Anteil ausgeſprochen ». Im Zuſammenhang mit den 
Anſtänden, die das Vikariat bei den Staatsbehörden geltend 
machte, unterließ es, dem Biſchof den Empfang ſeines Schrei— 
bens zu beſtätigen. Dies tat es erſt auf Erinnerung hin am 
20. März mit der Begründung, daß es auf ſeine Vorſtellungen 
von den Staatsbehörden keine Antwort erhalte '. Nunmehr 

kamen aus dem Regensburger Bezirk Geſuche an daͤs Vikariat, 
die es veranlaßten, der Kirchenſektion ſein Befremden über die 
Zumutung dieſer Verwaltung auszudrücken und darüber, daß 
es einer Antwort auf ſeine Schreiben nicht gewürdigt werde. 

Dem fügte es bei: „Aus Rückſicht auf das geiſtliche Wohl des 

verwaiſten Volkes wolle es jedoch in Ehedispenſen und Appro— 

bationsfällen das Geeignete notdürftig verfügen, könne ſich aber 

im übrigen um ſo weniger um etwas annehmen, da es nicht 
weiß, was das Staatsminiſterium auf ſeinen Vortrag für Ein— 

leitung getroffen habe“ 1. 
Der Hinweis auf das Schreiben an das Staatsminiſterium 

brach bei der Kirchenſektion das Eis. Sie erwiderte derart““, 
daß Rothenſee erklärte, er werde wegen Führung des Direk— 
toriums direkt Bericht erſtatten, und Jüllich gab mit Bedauern 

zu erkennen, daß er wegen Körperſchwäche und Kränklichkeit 

außer ſtand ſei, nebſt den Vikariatsgeſchäften noch das Direk— 

torium zu übernehmen. Im übrigen teilte das Vikariat dem 

Staatsminiſterium mit, daß es, nachdem es gehörig autoriſiert 

ſei, kein weiteres Bedenken trage, die Verwaltung des Regens— 

13s VP. 13. Februar 1821. 

130 Am 6. Februar 1822. VP. 13. Februar 1822. 

140 VP. 20. März 1822. 141 VP. 13. März 1822. 

142 Am 18. Mai 1822.
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burger Anteils zu führen. Der Kirchenſektion ſchrieb es zurück, 

es habe gegen die Anweiſung des Geiſtlichen Rats Brechtel, 
ſeine Sitzungen zu frequentieren, nichts einzuwenden “. Als 
nun an dieſen die Aufforderung erging, den Vikariatsſitzungen 
„regelmäßig beizuwohnen“, erklärte er, er ſei bald 60 Jahre 

alt, zähle 32 Dienſtjahre, ſei ſeit 17 Jahren Dekan, oft krank und 
ſeit einem Jahre nervenſchwach, deswegen bitte er um Rück— 

ſicht und einen andern zu beauftragen. Die Staatsbehörde an— 
erkannte das Gewicht dieſer Amſtände, ebenſo das Vikariat““. 

In ihrer Verlegenheit glaubte die Kirchenſektion den 
Pfarrer und landesherrlichen Dekan Schmitt bei St. Peter als 
geeigneten Mann vorſchlagen zu können. Das Vikariat machte 

das Bedenken geltend, daß Schmitt „an den Vikariatsſitzungen 
wegen der ihm abgehenden geiſtlichen Ermächtigung, die ihm 
Vicariatus nicht beilegen könne, als votierendes Mitglied nicht 

teilnehmen könne“nn. Referent Brunner bei der Sektion war 
der Meinung, „die erforderliche Ermächtigung ruhe in gremio 

des Ordinariates“, und ſah einer „baldigen beifälligen Rück— 
äußzerung entgegen“. Das Vikariat blieb bei ſeiner Auffaſſung, 

gegen die Perſon Schmitts hatte es nichts, ohne kirchliche Er— 
mächtigung könne er nur beratendes Mitglied werdenn*s. Da— 

mit war Brunner nicht einverſtanden, er wollte Schmitt wie 
jedes andere Mitglied des Vikariates betrachten, und ſeine 

Meinung, ſo erklärte er, entſpreche der deutſchen Kirchenpraxis 
und dem deutſchen Kirchenrecht. Die Kirchenſektion gab Schmitt 

die Weiſung, den Sitzungen des Vikariates beizuwohnen, und 
beantragte beim Großherzog ſeine Ernennung zum geiſtlichen 
Rat“. Dieſem Antrag wurde jedoch, wie es ſcheint, nicht ſtatt— 
gegeben, Schmitt erſchien nach den Protokollen nie in den 

Sitzungen. Von ſchwankender Geſundheit ſtarb er am 23. März 
1825, erſt 48 Jahre alt. 

Da die Bemühungen um angemeſſene Hilfe wegen der 

Mehrbelaſtung durch den Regensburger Anteil ohne Erfolg 

blieben, richtete das Vikariat am 19. Januar 1825 folgenden 

143 VP. 29. Mai 1822. 

144 Kath. OStR. Akten a. a. O. 
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Notſchrei an die Kirchenſektion: Es müſſe jedem vernünftigen 
und erfahrenen Geſchäftsmann einleuchten, daß die drei Räte, 
„aus welchen dermal das biſchöfliche Generalvikariat diesſeitiger 

Diözeſe beſteht“, die ſich mit jedem Tag häufenden Geſchäfte 
nach dem ganzen Amfang ſegensvoll und heilſam nicht führen 

könne. Zwei dieſer Räte, Rothenſee und Jüllich, ſeien alt und 
ſchwächlich und einer von ihnen müſſe das Direktorium mit— 

beſorgen, dem dritten Rat, Behr, der 2“ Stund vom Sitz des 
Vikariats entfernt wohne, ſeien die Geſchäfte eines weitſichtigen 
landesherrlichen Dekanats nebſt dem biſchöflichen Dekanat des 

Kapitels Bruchſal übertragen. Dabei obliege ihm ohne Hilfs— 
prieſter die Seelſorge in einer großen Gemeinde. Der Ge— 
ſchäftsgang müſſe noch mehr leiden, wo nicht ganz ins Stocken 
geraten, wenn, was leicht möglich ſei, der eine oder andere 
dieſer Räte aufs Krankenbett geworfen würde. Man habe ſchon 
bei der Abernahme des Regensburger Anteils die Verhältniſſe 

auseinandergeſetzt, ohne daß ſie bis jetzt gewürdigt worden ſeien, 

„weswegen man dem Zeitpunkt der Auflöſung diesſeitigen Vi— 
kariats mit Vergnügen täglich entgegenſehe“. Das Vikariat 
leiſte, was es kann. Wird der Zweck nicht vollkommen erreicht, 

ſo mögen es andere vor Gott und dem Gewiſſen verantworten, 
das Ordinariat fühle ſich in ſeinem Gewiſſen beruhigt““. 

Dieſe Sitzung war die letzte, der geiſtlicher Rat Behr bei— 
wohnte. Er ſtarb am 6. Februar 1825, 58 Jahre alt. Sein 
Tod erhöhte die Not, die das Vikariat am 9. Februar der 

Kirchenſektion von neuem ſchilderte: Es ſei jetzt außer dem welt— 
lichen Sekretär und Aſſeſſor Heller auf die zwei Senioren zu— 
ſammengeſchmolzen, beide ſeien in langjährigen Dienſten alt 

geworden, beide ſeien ſchwächlich und kränkeln viel, einer von 
ihnen könne nicht mehr ſchreiben, was den Dienſt ſehr erſchwere. 

Wenn bisher der Dienſt nur mit Anſtrengung verſehen werden 

konnte, ſo müſſen jetzt, wo der fleißigſte und jüngſte Arbeiter 
nicht mehr ſei, ohne allen Verzug wenigſtens zwei tüchtige und 

brauchbare Räte beigeſchafft werden, wenn der Geſchäftsgang 
nicht in gänzlichen Stillſtand geraten ſoll. Die vor Jahren 
gegebene Tröſtung, daß die definitive Ordnung der Landeskirche 
nahe ſei, könne bei ſolchem Stand der Dinge nicht anſchlagen. 
    

148s VP. 19. Januar 1825.



104 Wetterer 

Es ſeien ſeitdem der Jahre zu viel ohne Erfolg vorüber gegangen. 

Selbſt die beſchleunigten Wahlſtimmen für den Landesbiſchof 
haben keinen ſichtbaren Erfolg gehabt, obgleich ſeitdem wieder 
drei Jahre verfloſſen ſeien. Was die Zeitverhältniſſe befürchten 
lietzen, ſei eingetroffen. Der letzte Biſchof habe es für eine 

ſeiner vorzüglichſten Pflichten gehalten, Vorſorge einzuleiten, 

daß bei Ermanglung des Kathedralkapitels die Diözeſanbehörde 
nicht ausſterbe, bevor ein Biſchof ins Land komme, und der 

Landesfürſt habe die Gerechtigkeit des fürſtbiſchöflichen An— 
ſinnens anerkannt. Es kam die Abereinkunft zuſtande, die ganz 
geeignet geweſen ſei, den Stand der Dinge, wie er nun vor— 

handen ſei, abzuwehren. Nach dieſer Übereinkunft, „durch 
Fürſtenwort geheiligt“, gehören zwei Pfarreien in Bruchſal und 
jene zu Neibsheim zu den Hilfsmitteln, die aber durch die Er— 
klärung, daß die Abereinkunft eine bloß perſönliche Bewilligung 
geweſen ſei, wirkungslos wurden. Bei Abſtadt ſei zwar die 

Abereinkunft beachtet, aber die Abſicht nicht erreicht worden. 

„Wir erklären hiermit, daß wir zwar, ſo lange die Geſundheit 
es äußerſt erlaubt, das Dringendſte, ohne welches die Seelſorge 

nicht fortgeführt werden könnte, beſorgen werden, alles andere 
aber liegen laſſen müſſen, und beziehen uns auf unſern Erlaß 
vom 19. v. Mts.“ 

Dieſe Schreiben machten doch Eindruck in Karlsruhe. So— 
fort 1o fragte die Kirchenſektion beim Vikariat an, wem die 
Vikariatsſtelle proviſoriſch zu übertragen ſei. Sie war dafür, 
den kranken Stiftspfarrer Schüßler, der ſchon am 23. September 
1824 um ſeine Penſionierung nachgeſucht hatte, zur Ruhe zu 
ſetzen und dieſe Pfarrei für die Stelle frei zu machen. Auch 

ſagte ſie Brechtel in Abſtadt die 100 fl. zu, die Behr bisher 

bezogen hatte, wenn er die Sitzungen freqentieren würde 8n. 

Die Verknüpfung der Abhilfe mit der genannten Penſionierung 

ließ keinen raſchen Erfolg erwarten. Als daher Züllich zur 
Sitzung am 2. März 1825 verſchiedene Akten abgeben und mel— 

den ließ, er ſei nicht wohl, der Arzt habe ihm den Ausgang 
verboten, gab das Vikariat hievon Nachricht nach Karlsruhe 

140 VP. 9. Februar 1825. 
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mit dem Beiſatz, daß auch Rothenſee, wie dort wohl bekannt ſei, 
keine gute Geſundheit habe. Er leide an ſtarkem Katarrh und 
hätte auch nicht ausgehen ſollen, und nun hätte er drei Stunden 
anhaltend reden müſſen. Die Kirchenſektion werde einſehen, 
„daß die Sache in dem jetzigen Zuſtand der Verwaltung der 

großen Diözeſe diesſeitigen Bistums nicht länger belaſſen wer— 
den könne, ſondern ſchleunige Vorſorge getroffen werden 

müſſe“rs2. Wieder vergingen faſt zwei Monate. Der Tod 

Schmitts bei St. Peter, der unterdeſſen eintrat, führte die 

Kirchenſektion zu dem Plan, die Pfarreien in Bruchſal zu zwei 
zu vereinigen und ſie mit Mitgliedern des Vikariats zu beſetzen. 

Der Zuſtand der Pfarreien habe ſchon oft Anlaß zu Klagen 
gegeben und verlange raſche Abhilfe. Das Vikariat ſollte mög— 
lichſt bald Vorſchläge machen. Dieſes erklärte, bevor es Vor— 
ſchläge mache, müſſe die Verſicherung gegeben werden, daß die 
zu ernennenden Räte eine angemeſſene Beſoldung erhalten. 

Zur Aufbeſſerung der Stadtpfarrei ſei „die Prädikatur ganz 
geeignet“, für welche die geſetzliche Rechtsvertretung einzutreten 
habe, was bisher noch nicht geſchehen ſei ws. 

Die Kirchenſektion meinte, für die drei neuen Räte könne 
nicht mehr als je 100 fl. zugeſagt werden. Die Aufbeſſerung 

für die Stadt⸗ und die St. Peterspfarrei ſei in der Weiſe aus— 
gemittelt, daß jene mit der Hofpfarrei und letztere mit St. Paul 

vereinigt werde, was höheren Orts ſchon genehmigt ſei. Der 
Gottesdienſt und die Schulen ſollen jedoch bleiben. Auf das 
Vikariat komme es an, ob dieſe Anion jetzt oder nach Errichtung 

des Landesbistums, „die nicht mehr weit entfernt ſein dürfte“, 
zuſtande komme. Was das Vikariat für das Beſſere halte, 
wolle man ſich gefallen laſſen ». Dieſes erwiderte, daß es 

100 fl. für einen Rat nicht für eine hinreichende Beſoldung an— 

ſehen könne, am wenigſten für einen Rat, der von einer aus— 

wärtigen Pfarrei die Sitzungen zu frequentieren habe. Jener 

von Neibsheim ſollte, „ſo lang das Vikariat noch beſtehe“, 

wenigſtens 200 fl. oder für jeden Tag der Sitzung 3—4 fl. 

erhalten. Zur Aufbeſſerung des Einkommens von St. Peter 

172 VP. 2. März 1825. 

153 VP. 6. April 1825. 

114 Schreiben vom 13. April 1825.
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ſei es mit einer proviſoriſchen Vereinigung mit St. Paul ein— 
verſtanden, dem künftigen Biſchof ſoll die defintive Entſcheidung 

über Vereinigung oder Nichtvereinigung vorbehalten ſein. 
Ebenſo ſtimmte das Vikariat einer proviſoriſchen Vereinigung 
der Hofpfarrei mit der Stadtpfarrei grundſätzlich zu. 

Gleichzeitig teilte das Vikariat der Kirchenſektion eine Liſte 
mit 10 Namen mit, die es für die Stellen für geeignet hielt. 

Pfarrer Herr in Kuppenheim ſtand nicht darauf, obgleich er ſich 

für die Stiftspfarrei „zum allgemeinen Beſten“ angeboten hatte, 
„wenn er für den Vikariatsdienſt als tauglich erfunden werde“. 
Auch Margeth in Mosbach lehnte das Vikariat ab *”. Die 
Vorgeſchlagenen unterlagen nun der Prüfung in Karlsruhe. 

Um über ihre Geneigtheit, eine ev. Ernennung anzunehmen, ſich 
zu orientieren, richtete das Vikariat an alle ein ähnlich lautendes 
Schreiben. Vorzüglich wünſchte es Dekan Johann Adam 
Martin“e in Sinsheim für die Stiftspfarrei zu gewinnen, deren 

Einkommen es auf 1200 fl. ſchätzte, wozu noch die 100 fl. Rats⸗ 
beſoldung und 350 fl. für den Vikar kamen. Martin wollte 
iedoch verſchont bleiben, wie auch Seminar-Regens Markus 

Fidel Jäckn*“ in Meersburg und Dekan Johann Bapt. Bey— 
hofer ⸗ͤ in Heidelberg. Die Kirchenſektion akzeptierte die Er— 
klärungen des Vikariates und war mit ſeinen Wünſchen einver— 
ſtanden, namentlich auch damit, daß der neue Rat in Neibsheim 
wenigſtens 200 fl. erhalten ſolle 5. 

Nach Eingang der Bußerungen der Vorgeſchlagenen 

bezeichnete das Vikariat der Kirchenſektion die Namen für jede 
der drei Pfarreien: für die Stiftspfarrei Keck in Oberhauſen, 

Holdermann in Raſtatt und Gerber in Rot; für Neibsheim 

Merſy in Erſingen und Keck, für St. Peter Merſy, Lohr in 

Bruchſal und Schwarz in Altheim “o. Am 30. Juli erſtattete 

die Sektion Vorlage an das Staatsminiſterium, wobei ſie 

bemerkte: Für dieſe drei Pfarreien habe das Vikariat das Vor— 

155 VP. 18. Mai 1825. 

156 Derſelbe wurde 1827 Domkapitular in Freiburg und 1846 Dom- 

dekan, 1850 geſtorben. 

157 Wurde 1830 Domkapitular in Mainz, 1845 geſtorben. 

15s Wurde 1842 Pfarrer in Walldorf, 1854 geſtorben. 

159 Schreiben vom 11. Juni 1825. 

160 VP. 6. Juli 1825.
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ſchlagsrecht, für ſie ſeien „vorzüglich helldenkende und bewährte 

wiſſenſchaftlich gebildete Männer nötig“. Im Einverſtändnis 
mit dem Vikariat ſchlage es vor: für die Stiftspfarrei Keck, für 
St. Peter Merſy und für Neibsheim Gerber in Steinbach bei 
Bühl. Dieſe haben alle Prädikate, beſonders Keck, der die 
Mainzer und Würzburger Diözeſanverhältniſſe kenne. Gerber 
in Rot und Holdermann in Raſtatt ſtellten zu große Anforde- 
rungen, erſterer verlangte eine Zulage von 400 fl., weil ſeine 
Pfarrei einen entſprechenden Ertrag aufwies “ri. Am 4. Auguſt 
erhielt dieſer Vorſchlag die Zuſtimmung des Staatsminiſteriums. 

In den landesherrlichen Arkunden““r wurden die Erwählten zu— 

gleich zu Mitgliedern des Vikariats mit Sitz und Stimme er— 
nannt, wofür Keck und Merſy je 100 fl. und Gerber 200 fl. zu 
beziehen hätten. Keck wurde „auch die proviſoriſche Verwaltung 
der Hofpfarrei durch einen ihm beizugebenden Kaplan über— 
tragen, deſſen Anſtellung, ſowie auch die Anordnung des Gottes— 

dienſtes dem biſchöflichen Vikariat überlaſſen bleibe, „welches 
hiezu die Staatsgenehmigung verlangen wird“. Ebenſo wurde 

Merſy die proviſoriſche Verwaltung von St. Paul aufgetragen. 
Als die Maßnahme der Vereinigung der Pfarreien 

St. Peter und St. Paul in Bruchſal bekannt wurde, ging eine 
Empörung durch die Bevölkerung von St. Paul. Am 17. Aug. 
1825 richtete „der Stadtrat und Ausſchuß zu Bruchſal“ eine 
fünf Seiten Folio umfaſſende Vorſtellung an die Kirchenſektion““, 

der am 23. Auguſt eine ſolche „der Pfarrgemeinde zu St. Paul 
in Bruchſal“ unmittelbar an den Großherzog folgte *. Da kein 

Beſcheid kam, fühlten ſich fünf „Bürger der Pfarrgemeinde zu 

St. Paul in Bruchſal“ berufen, am 1. November 1825 abermal 
beim Großherzog vorſtellig zu werden“. Am 17. Dezember 1825 

teilte die Kirchenſektion dem Miniſterium des Innern kurz mit, 

161 Kath. OStR. Akten a. a. O. 
162 Von der Kirchenſektion ausgefertigt am 17. Auguſt 1825. 

163 Anterzeichnet von Kohner, Moritz, Schäfer, Berberich, Kreuz— 

burg, Moch, Mohr, Hanagarth, Weigenant; vom Ausſchuß Georg Lorenz, 

Binkert, H. 2, J. G. Ihle, J. Glas. 

164 Unterzeichnet von Oberbürgermeiſter Kohner, Fabrikamtsrechner 

Schmidt, Ratsbürgermeiſter Schäfer, Michael Binkert, Kreuzburg Rats— 

verwandter und St. Paulus⸗-Heiligen- und Kaplaneifondsverwalter. 

165 Anterzeichnet von Bernhard Bopp, Franz Eberhard, Seb. Zang, 

Joſeph Adam Henrich und Joſeph Radel. Kath. OStR. Akten a. a. O.
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„daß z. Z. von Aufhebung der Pfarrei St. Paul ganz keine 

Rede ſei“, womit die Klage erledigt war . 

Wieder vergingen Monate, bis die neuen Räte ihre Stellen 

bezogen. Am 26. Oktober kam Gerber zum erſtenmal in die 

Vikariatsſitzung. Rothenſee ſprach über die Obliegenheiten 

eines Vikariatsrats und über die Pflicht der Verſchwiegenheit, 
worauf die handtreuliche Verpflichtung ſolgte. Dasſelbe geſchah, 

als Keck am 12. November zum erſtenmal erſchien. Der Aufzug 
Merſys verzögerte ſich. Als er im November die neue Stelle 

beſichtigte, erklärte ihm eine Deputation der Pfarrei St. Paul, 
die Gemeinde habe ſich an das Oberhofgericht gewendet, um ihr 
Recht zu vindizieren. Ihr Pfarrer müſſe in ihrem Pfarrhaus 
Wohnung nehmen. Auch die ungünſtige Witterung bildete ein 
Hindernis, zumal da Merſy einen Viehſtand mitbrachte. Am 

1. Februar 1826 nahm er zum erſtenmal an der Sitzung teil. 
Keck wurde beauftragt, ihn der Gemeinde vorzuſtellen ““. 

Die Wiederbeſetzung der durch Reſignation vakant gewor— 

denen Stiftspfarrei brachte für den bejahrten geiſtlichen Rat 

Schüßler die Sorge um eine andere Wohnung. Der Tod nahm 
ſie ihm ab. Er ſtarb am 13. Auguſt 1825 69 Jahre alt“. 

Nach Abernahme des Dienſtes beim Vikariat durch die 

neuen Räte ſchrieb die Kirchenſektion an die badiſche Kaſſen— 
Kommiſſion, ihnen ihre Beſoldung nach der Zuſage auszahlen 

zu laſſen. Die Kommiſſion erwiderte, daß dies nur auf 

Anweiſung des Staatsminiſteriums oder des geheimen 
  

166 Kath. OStR. Akten a. a. O. 

167 In den letzten ſieben Jahren war ſein Leben ein jammervolles. 

Krank geworden nicht ohne Einfluß der verwahrloſten feuchten Stifts— 

kirche blieb er nach Ausſterben der Stiftsvikare und Kapuziner ohne alle 

Hilfe. Nach dem Tode des letzten Prädikators 1818 reklamierte er dieſes 

Benefizium für einen Hilfsgeiſtlichen, aber ſeine erſchütternden Bitten und 

Klagen fanden bei der Staatsbehörde gar kein Gehör. Erſt im Jahre 

1831 anerkannte das Staatsminiſterium die ſeelſorgerliche Qualität des 

Benefiziums, von welchem jedoch die eigentliche und urſprüngliche 

Dotation erſt im Falle des vom Staat anerkannten Bedürfniſſes heraus— 

gegeben werden ſollte. Bis heute weigerte ſich das Urar, dies zu tun, 

trotz des evidenten Bedürfniſſes eines Hilfsgeiſtlichen. Sein Argument iſt 

jetzt die Verjährung. Der in Frage kommende Jahresertrag wurde 1803 

zu 2223 fl. angeſchlagen, wozu noch 10 Klafter Buchen- und 10 Klafter 

Eichenholz kamen. Man kann es Schüßler nachfühlen, in welcher Em—
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Kobinetts geſchehen dürfe. Nach verſchiedenen Vorſtellungen 

wies das Staatsminiſterium endlich am 14. Dezember 1826 ä den 
drei Räten je 100 fl. auf Rechnung der Dotation des Erzbiſchofs 
an, deren Auszahlung das Finanzminiſterium am 3. Februar 
1827 anordnete. Gerber war damit nicht zufrieden, ihm hatte 

man ja 200 fl. verſprochen. Staatsminiſterium und Finanz— 
miniſterium lehnten ſein Geſuch ab. Als das Vikariat am 
24. November 1827 ſeine Verwaltung ſchloß, hörte dieſe Rats— 

beſoldung auf. Gerber bat am 24. April 1828 abermal um den 
verſprochenen Gehalt, da er noch nicht auf ſeine Rechnung 
gekommen ſei. Darauf bewilligte ihm das Miniſterium des 

Innern den Betrag von 200 fl. aus der unierten Kaſſe in 
Bruchſal »8. 

Durch die Geſchichte des Bruchſaler Vikariats ſeit der 
Säkulariſation zieht die faſt beſtändige Klage wegen der unge— 
nügenden Suſtentation und wegen der unzureichenden Kräfte, 
die zu der zu leiſtenden Arbeit in keinem Verhältnis ſtanden. 

Am dieſe zu bemeſſen, dürfte die Zahl der Geſchäftsnummern, 
die ſeit 1812 im Vikariatsprotokoll geführt wurden, eine geeig— 

nete Handhabe bieten. Dieſe weiſen folgende Zahlen auf: 
1812 — 1953 1820 — 3545 
1813 — 2572 1821 — 3155 
1814 — 2613 1822 — 3404 

1815 — 2563 1823 — 3305 
1816 — 2625 1824 — 3455 
1817 — 2574 1825 — 3569 
1818 — 2790 1826 — 3461 
1819 — 3061 1827 — 3191 

Bei der Auflöſung wies das Bruchſaler Vikariat folgenden 
Beſtand auf: 

Friedrich Rothenſee behielt als Penſionär ſeinen Wohnſitz 

in Bruchſal. Die ihm für kleinere Bezüge zuerkannte Penſion 

betrug 100 fl. Obwohl er nach 41jähriger Arbeit beim Vikariat 

die Ruhe wohl verdiente, blieb ſein reger Geiſt noch wiſſenſchaſt— 

pörung er in ſeiner Not die beharrliche Inkammerierung der Prädikatur 

„Carlsruher Finanzraubſucht“ und „ſeelſorgerlichen Pfründraub“ nannte 

mit dem Schlußwort: „camera est bestia insatiabilis“. Pfarr-Regiſtrat 
ad B. M. V. Bruchſal. 

168 Kath. OStR. Akten a a 8
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lich tätig. Er lieferte Aufſätze in theologiſchen Zeitſchriften. 

Seine Hauptwerke waren: „Die alte Abendmahlslehre, durch 
Zeugniſſe beleuchtet““, die durch Henhöfer veranlaßt wurde und 

ſich gegen ihn richtete, und „Der Primat des Papſtes in allen 
Jahrhunderten.“““' Am 13. Oktober 1832 konnte Rothenſee 

ſein goldenes Prieſterjubiläum feiern, wozu ihm das Erzb. Ordi— 

nariat ein Glückwunſchſchreiben ſchickte, worin ſeine vielen Ver— 
dienſte gebührende Würdigung fanden “: 

„Edler, hochwürdiger Zubelprieſter! Durch viele Jahre in harter 

und ſchwerer Zeit rühmlicher Vorſteher der biſchöflich Speieriſchen 
Diözeſe! Sie gingen ein halbes Jahrhundert voran in Berufstreue 
Ihren Brüdern, Sie ſtanden und leuchteten in jener Klarheit, Reg— 
ſamkeit, die dem Dienſte Gottes und ſeiner heiligen Kirche alle Kräfte 
widmete, die mit Begeiſterung ihr Ziel verfolgt, die gegen Hinderniſſe 
getroſt ankämpft und nun voll Zuverſicht für ſchönes Wirken göttlichen 
Segen erwartet. Ihre ächten Anſichten und Beſtrebungen, Ihre 
Gelehrſamkeit, Ihr Freimut, Ihre Innigkeit für die Kirche deſſen, der 
unſer Haupt iſt, und dem Ehre, Preis und Anbetung ſei in Ewigteit, 
haben Ihnen ſchon längſt unſere hohe Achtung und Verehrung für 
immer zugewendet. Dieſer offenen Erklärung fügen wir nichts bei, 
als den Wunſch, daß der Gott, der über alle waltet, und in aller Zeit 
an denen, die auf ihn trauen, alles wohl macht, Sie tauſendfältig 
ſegnen wolle wie für das, was Sie in ſeinem Dienſte ſchon getan 
haben, ſo zu dem und durch das, was Sie unter ſeinem Beiſtand noch 
zu tun gedenten. Mögen unſere Wünſche Sie heiter und geſund 
antreffen! Sie arbeiten viel und ruhen wenig. Mögen Sie dabei 
noch lange leben, Ihren ſchönen Wirkungskreiſen zum Segen und wie 
vielen andern, ſo auch uns, als den Zeugen Ihres Wirkens, zur 
Freude!“ 

Schlicht antwortete Rothenſee: Das Schreiben habe ihn 

„ebenſo überraſcht als ergriffen. Der für ihn ſo ſchmeichelhafte 

Inhalt weckte den demütigenden Gedanken, daß ich in meinem 

öffentlichen Wirken ſeit 1785 kein anderes Verdienſt finden kann, 

als den anhaltenden ernſten Willen, das Wohl der Kirche nach 
beſtem Wiſſen und Gewiſſen zu befördern. Warmer Dank iſt 
ſtumm, ich wüßte den Gefühlen meines dankbaren Herzens keine 

Worte zu geben. Möge der Himmel meine Wünſche erhören 

und die in der Adreſſe unterzeichneten Männer nicht bloß das 

160 Zweibrücken 1827, bei Ritter, 8 484 S. 

1706 Herausgegeben von Räß und Weiß (Mainz 1838) in 4 Bänden. 

171 Erzb. Ord.⸗Archiv.
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Prieſterjubiläum in gleicher Geiſtes- und Körperkraft erleben 

laſſen. Dieſe meine Wünſche kommen aus warmem und auf— 
richtigem Herzen, wie die ungeheuchelte Verſicherung meiner 
unwandelbaren Anhänglichkeit an mein Ordinariat.“ 

Am 26. März 1835 ſchloß Rothenſee ſein arbeitsreiches 
Leben und wurde gemäß ſeinem letzten Willen ſtill in aller Frühe 
begraben *. Seine bedeutende Bibliothek, die ſieben Verſchläge 

füllte, vermachte er dem Domkapitel in Freiburg mit dem Be— 
merken: „Ich habe vorzüglich das Alumnat im Auge. Ich möchte 

gern ein Schärflein beitragen zur beförderung der wiſſenſchaft— 

lichen Kultur dieſes jungen nachwuchſes unſeres Klerus und 
unterſtelle, das hohe Domkapitel werde dieſe wiſſenſchaftlich 
Kultur mit allen Mitteln zu befördern bedacht ſein.“ Gegen 
30 Werke wurden für den Gebrauch des Ordinariats aus— 
geſchieden, der übrige Teil vom Domkapitel dem Seminar über— 
wieſen. Fuhrmann Schädel in Bruchſal, der die Bibliothek 
nach Freiburg brachte, verlangte und erhielt 36 fl. Einer der 
jüngſten Kollegen Rothenſees, Ludwig Merſy in Bruchſal, ver— 
öffentlichte im Badiſchen Kirchenblatt “ einen Nekrolog, worin 
er ein Bild des von ihm verehrten Mannes, über ſeinen Lebens— 
gang, ſeine Tätigkeit und ſeinen Charakter zu entwerfen ſuchte. 

Er lobte beſonders Rothenſees „unerſchütterliche Feſtigkeit in 
Verteidigung der Rechte ſeiner Kirche“, die er „bei Gelegenheit 

des Ubergangs des Pfarrers Henhöfer zu Mühlhauſen an der 
Würm mit einem Teil ſeiner Gemeinde zur evang. Kirche“ zeigte, 

„wo die Wege nicht immer die geraden waren, welche die Aber— 
gangenen einſchlugen“. Merſy, ein lauter Reformer ſeiner Zeit, 
urteilte über Rothenſee: Er „war in Hinſicht ſeines theologiſchen 

Syſtems ſtreng katholiſch, aber nichts weniger als finſter oder 
illiberal, ſondern, wie man ſagen kann, freiſinnig, ehrte aber die 
Schranken, welche der Menſchenvernunft durch die göttliche 

Offenbarung geſteckt waren. Er achtete die Anſicht eines jeden, 
wenn ſie mit Gründen unterſtützt war, und huldigte bereitwillig 

der Wahrheit, wo er ſie fand. Obgleich in Beobachtung des 

ſtrengen Papalſyſtem ergraut, dachte und ſprach er doch mit 
Freimütigkeit über die mancherlei Gebrechen und Mängel, die 

172 Früh 5 Ahr, alſo bei Nacht. 

173 Nr. 26 vom 14. Juni 1835.
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ſich im Verlauf der Zeit in das Außere des Katholizismus ein⸗ 

geſchlichen hatten und welche er während ſeiner langjährigen 

Teilnahme an der Leitung der Diözeſe wahrzunehmen Gelegen— 

heit hatte. Seine aus Erfahrung geſchöpfte Kenntnis aller Ver— 

hältniſſe des Kirchenregimentes in ſeinen mannigfachen Ver— 

zweigungen ließ ihn das Mißliche und Gewagte jeder etwas vor— 

eiligen Reform des äußeren Kirchentums nicht verkennen. Ob— 

gleich aber das Alter ſchon an und für ſich zu Bedächtlichkeit 

hinneigt, ſo riet und mahnte und wies er doch immer an zur 

Verbeſſerung des Kultus, daß derſelbe für das Volk verſtänd— 

licher und erbaulicher gemacht werden möge. Wie ſprach er bei 

ſolchen Veranlaſſungen öfters im Kollegium, die wir ohne Bi— 

ſchof ſind, und der Einſetzung eines ſolchen täglich entgegenſehen, 

können nichts anderes tun, als die Hinderniſſe der uns notwendig 

ſcheinenden Verbeſſerungen allmählich aus dem Wege räumen 

und Klerus und Volk für ſolche möglichſt vorbereiten“. Bezüg— 

lich der Verbeſſerung des Kultus und der Notwendigkeit ſo 

mancher Reformen in dem Außern der Kirche“ war Rothenſee, 

wie Merſy ſagt, „mit dem edlen von Weſſenberg ſo ziemlich 

gleichgeſinnt, wiewohl er in Ausführung derſelben viel weniger 

raſch vorzuſchreiten für notwendig erachtete“. Bei der Errich— 

tung der erzb. Kurie hätte er „wohl ſollen verwendet werden, 

allein ſein hohes Alter mag ihn beſtimmt haben, jeden Antrag 

abzulehnen.“ 

Rothenſees Leben ſchließt einen anſehnlichen Teil der 

Geſchichte des Bruchſaler Vikariats in ſich. Die Linie, der es 

folgte, war eine ungerade. Die Jahre ſeiner Jugendkraft ver— 

zehrten ſich im unmittelbaren Vertrauensdienſte bei den beiden 

Biſchöfen Auguſt und Wilderich. Dann ſtellte er ſich dem badi— 

ſchen Staatskirchentum zur Verfügung, um jedoch bald wieder 

zum Vikariat zurückzukehren, an deſſen Spitze er viele Jahre 

den Kampf gegen die Auswüchſe des Staatskirchentums führte. 

Manches konnte er ſo ſühnen. Beeinflußt von dem Exjeſuiten 

Lorenz Doller, der einige Jahre in Bruchſal lebte, ſchloß ſich 

Rothenſee der neu erwachenden kirchentreuen Orientierung an. 

Johann Nepomulk Züllich verlebte, ebenfalls mit einer Pen— 

ſion von 100 fl., ſeinen Lebensabend in Bruchſal, wo er am 

12. Oktober 1832, 74 Jahre alt, ſtarb.
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Franz Anton Gerber, Pfarrer in Neibsheim, wurde 1838 

Pfarrer in Doſſenheim, wo er am 17. Juli 1840, 72 Jahre alt, 

ſtarb. 

Franz Anton Keck, Stadtpfarrer an der Stiftskirche in 

Bruchſal, ſtarb daſelbſt am 6. Juni 1833, 64 Jahre alt. 

Franz Ludwig Merſy, Stadtpfarrer bei St. Peter in Bruch— 

ſal, wurde 1830 Stadtpfarrer in Offenburg, wo er am 12. Aug. 

1843, 58 Jahre alt, ſtarb. 

Heinrich Heller, Sekretär. Anläßlich der Beſtellung der 
drei neuen Räte 1825 berichtete die Kirchenſektion an den Groß— 

herzog: der weltliche Aſſeſſor Heller, der das Sekretariat vor— 

nehmlich verwaltet, ein geſchickter, geſchäftskundiger und ſehr 

fleißiger Mann, welcher ſchon 30 Jahre mit Auszeichnung dient, 

würde mit ſeinem bisherigen Charakter als Aſſeſſor nunmehr den 

neuen und jüngeren Räten im Range nachſtehen müſſen. Zur 

Abwendung dieſes einen braven Mann kränkenden Miß— 

verhältniſſes bat die Sektion, Heller den Charakter und Rang 

eines Regierungsrates beizulegen. Nach wenigen Tagen kam 

aus dem geheimen Kabinett die Nachricht, daß dieſem Geſuch 

ſtattgegeben ſei, wofür das Vikariat dankte. Bei der Auflöſung 

des Bruchſaler Vikariats etwa 52 Jahre alt, wurde er dem neuen 

Ordinariat in Freiburg zugewieſen, wohin er als einziger aus 

Bruchſal ſeine Erfahrung und die Tradition mitbrachte. Zum 

Kanzleidirektor und Domkapitelſyndikus befördert, diente er der 

Kirche bis Ende 1850. In den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er hoch— 

betagt am 15. November 1862. Seine Tochter war mit dem 

berühmten Architekten Heinrich Hübſch verheiratet, der 1850 

konvertierte. 

Franz Chriſtoph Hepp, Regiſtrator, erhielt eine Penſion von 

743 fl. Da er bei der Auflöſung des Vikariats ſchon 55 Jahre 

alt war, blieb er in Bruchſal im Ruheſtand, wo er am 31. De⸗ 
zember 1837, 64 Jahre alt, ſtarb. 

Johann Nepomuk Becker, ſeit 1824 Kanzleiſekretär, wurde 

mit 800 fl. penſioniert. Da er aber noch „ſehr brauchbar“ war, 

namentlich im Rechnungsweſen, wurde er Stiftungsverwalter in 

Ettlingen und 1830 in Bruchſal, wo er am 30. Oktober 1853, 

60 Jahre alt, ſtarb. 

Frerb. Dioz.⸗Archiv. N. F. XVIV. 8
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Kanzliſt Einsmann, obwohl erſt 52 Jahre alt, wurde mit 
582 fl. zur Ruhe geſetzt, weil er an Rheuma und Zittern litt. 

Simon Knapp, Pedell, erhielt 336 fl. 32 kr. Penſion, die 

ſpäter auf 289 fl. 26 kr. herabgeſetzt wurde. Er ſtarb in Bruch— 

ſal am 25. Juni 1844, 64 Jahre alt. 

* * 

* 

Faſt 50 Jahre beſtand das biſchöfliche Vikariat in Bruchſal. 
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit wurde es zeitig genug von 

Speier nach Bruchſal verlegt, um nicht infolge der großen Kata— 
ſtrophe, wie in den andern Diözeſen am Rhein, notgedrungen 

dieſe Wanderung machen zu müſſen. So bildete es eine trag— 
feſte Brücke aus der mehr als 1000jährigen alten kirchlichen 
Ordnung zu einer neuen. Die drangvolle Zeit gab ſeinem 
Bilde, das zuerſt noch ruhigere Konturen aufweiſt, das aus— 
geſprochene Gepräge einer außerordentlichen notſtandsmäßigen 

Einrichtung. Es erfüllte die Aufgabe, die an Baden gefallenen 
Reſte von vier alten Diözeſen dem neuen Erzbistum Freiburg 
zuzuführen, das nun eines 100jährigen feſtgefügten Beſtandes 
ſich freuen kann.



Die Vorgänge und Feſtlichkeiten in Freiburg bei 
der Weihe und Einführung des erſten Erzbiſchofs. 

Von Peter P. Albert. 

Quellen. 1. Angedruckte: a) Aus dem General— 

Landesarchiv in Karlsruhe: Akten des Miniſteriums des 

Großherzogl. Hauſes und der auswärtigen Angelegenheiten (Großherzogl. 

Haus- und Staatsarchiv. III. Staatsſachen, Religions- und Kirchenſachen), 

Faſz. 67, 84 und 86: Die Wahl, Deſignation und Präkoniſation des je— 

weiligen Landesbiſchofs, Erzbiſchofs zu Freiburg uſw. betr. 1823—1834; 

Akten des großh. bad. Hofgerichts des Oberrheinkreiſes (Generalia. 

Landesherrlichkeit (Kirchenſachen): Erwählung der Päpſte und des jeweili— 

gen Erzbiſchofs von Freiburg und die darauf bezughabenden Feierlich— 

keiten uſw. betr. 1823—1900. — b) Aus der Regiſtratur des 

erzbiſchöflichen Ordinariats in Freiburg: Generalia. 

Biſchöfl. Kommiſſariat. Die Errichtung des Erzbistums und Stellung des 

Erzbiſchofs zur Staatsgewalt uſw. betr. 1809—1838. — c) Aus dem 

ſtädtiſchen Archiv in Freiburg: Gemeinde-Rat Freiburg. 

Kirchenſachen: Beſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles betr. 1827 ff. 

Die Regiſtraturen der Dompfarrei, des Landeskommiſſärs (ehemal. 
Kreisdirektors) und des Bezirks- (ehemal. Stadt-) Amts in Freiburg beſitzen 

keine einſchlägigen Akten mehr. 

2. Gedruckte: Freiburger Zeitung 1827. — Großherzogl. 

Badiſches privilegiertes Freiburger Wochen- und Anter— 

haltungs-Blatt. 26. Jahrg. 1827. — Freiburger Addreß— 

Kalender für das Jahr 1827. — Badiſche Biographien, herausg. von 

Fr. von Weech. 1. und 2. Teil. Heidelb. 1875 ſ. v. Boll, Burg, 

Engeſſer uſw. — Freiburger Katholiſches Kirchenblatt. 

21. Jahrg. Freiburg 1878 Nr. 42 S. 329 ff. — Heinr. Maas, Geſchichte 

der katholiſchen Kirche im Großherzogtum Baden. Freiburg i. Br. 1891 

(S. 36—40). — Hermann Baier, Zum Charakterbilde Joſeph Vitus 

Burgs (Zeitſchr. f. d. Geſch. des Oberrheins. N. F. 40 (Karlsruhe 1927) 

S. 591- 630). 

Zur Vermeidung von Weiterungen erkläre ich, daß meine nachſtehende 

Abhandlung im Manufkript längſt druckfertig vorlag, als die auf das gleiche 

und zum Teil noch auf weiteres archivaliſches Material des Freiburger 

Stadtarchivs ſich berufenden Aufſätze von Fr. Hefele in verſchiedenen 

hieſigen und auswärtigen Tagesblättern und zuletzt in Buchform erſchienen 

ſind. Meine Ausführungen konnten deshalb in keiner Weiſe weder Bezug 

auf dieſelben noch Stellung zu ihnen nehmen. 

8⁴*
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1. Allgemeine Sachlage. 

Die Akten über die Errichtung des Erzbistums Freiburg 
als Metropole der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz und die 
Einführung des erſten Erzbiſchofs würden eine, beſonders vom 

Standpunkt des Heimathiſtorikers aus fühlbare Lücke auſweiſen, 
wenn in ihrem Rahmen nicht auch in Kürze der in Freiburg 
dadurch verurſachten Vorgänge Erwähnung geſchähe und der 
Feierlichkeiten gedacht würde, die aus dieſem Anlaß in und von 

der Stadt veranſtaltet wurden. Die deshalb zwiſchen den zu⸗ 
ſtändigen ſtaatlichen und kirchlichen Inſtanzen notwendig 

gefallenen und in langem Geſchäftsgang erledigten Verhand— 
lungen und Vereinbarungen als bekannt vorausgeſetzt, ſeien hier 

nur die Vorkommniſſe geſchildert, die, nachdem der Vollzug der 

Beſchlüſſe ſpruchreif war, in Auswirkung jener Transaktionen 

im Jahre 1827 innerhalb der Mauern Freiburgs amtlicher— 
und privaterſeits öffentlich in Erſcheinung getreten ſind. 

Zum richtigen Verſtändnis und zur Würdigung der Dinge 

mutßz man ſich das Bild des damaligen Freiburg 
in ſeinen Hauptzügen vergegenwärtigen, nicht ſo ſehr nach 
ſeinem äußeren Ausſehen als vielmehr nach ſeiner inneren Be— 

ſchaffenheit, im vorliegenden Falle vor allem nach ſeiner 

religiöſen und politiſchen Einſtellung und 
Geſinnung. Freiburg trug damals noch viel mehr als 

heute das Gepräge einer ſchönen Landſtadt zur Schau, trotz 
ſeiner 14 371 Einwohner (mit Herdern und Wiehre), die ſich 
in Jahresfriſt um 253 vermehrt hatten . Die Bürgerſchaft 
war in 12 Zünfte abgeteilt und von einem 12köpfigen Stadtrat 

geleitet, mit einem Oberbürgermeiſter an der Spitze. Dies war 

jetzt, nachdem Fidel Andre am 21. Juni 1827 mit Tod ab⸗ 
gegangen war, der bisherige Landamts-Aſſeſſor Raimund 

1 Nach Ausweis der Addreß-Kalender für 1827 (S. 74) und 

für 1828 (S. 72). Die evangeliſche Gemeinde zählte nach einer Statiſtik 

aus dem Jahre 1826 einſchließlich der Garniſon (mit 627 Perſonen) 1261 

Köpfe, „im großen und ganzen der gebildeten Stände, darunter viele der 

höheren Gerichts- und Verwaltungsbeamten, ſowie verhältnismäßig viele 

Offiziere“. A. Haſenclever, Hundert Jahre Proteſtantismus (Frei— 

burg i. Br. 1907) S. 40 f., 54, 274. Nach dem „Freiburger Wochen— 

und Anterhaltungs-Blatt“ vom 2. Januar 1830 (29. Jahrg. Nr. 1 S. 4) 

betrug damals die Seelenzahl der Stadt 12 699 ohne Millitär.
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Bannwarth, am 6. Juli gewählt und am 16. Sept. vom Groß— 
herzog beſtätigt. Als Hauptſtadt des Dreiſamkreiſes und Sitz eines 
Hofgerichts mit den entſprechenden Amtern hatte Freiburg einen 

verhältnismäßig großen Beamtenkörper, als Garniſon ein 
Linien-Infanterie-Regiment (Markgraf Leopold Nr. 4), neben 
dem ein „bürgerliches Ehrenkorps“, das Bürgermilitärkorps, 

mit militäriſcher Organiſation unter einem Major als Komman— 

deur, beſtand. Das Profeſſorenkollegium der Aniverſität zählte 

im Sommerſemeſter 38, die Studentenſchaft 595 Köpfe, wozu 
die Theologen die größte Zahl ſtellten. Die „Erzbiſchöfliche 

Behörde“ umfaßte nach ihrer planmäßigen Einrichtung 6 am 
20. Oktober 1827 eingeſetzte Domkapitulare und 6 Domkapläne, 
die Kanzlei und das Prieſterſeminar. An erſter Stelle der 
Domkapitulare ſtand als Domdekan Joſeph Vitus Burg, der 

ſpätere Biſchof von Mainz (1830—1833), an zweiter als 

Generalvikar Hermann von Vicari, nachmals dritter Erzbiſchof 
(1843 1868), an dritter Leonhard Hug, der Senior der theo— 

logiſchen Fakultät, der damals als einer der vielſeitigſten Ge— 
lehrten galt. 

Die erſten Dompräbendare waren (Joh. Martin) Nadler 

(Großpönitentiar), (Soh. Michael) Meißburger (Domkuſtos und 

Verwalter des Münſterfonds), (Johann Bapt.) Ambs (Biblio⸗ 

thekar und Sconomus des erzbiſchöfl. Seminars), (Chriſtian 

Ignaz) Schnider, (Leopold) Lumpp (Domkapellmeiſter und 

⸗kantor, Lehrer des Choralgeſangs im Prieſterſeminar) und 

(Johann Nep.) Müller. Als Hofkaplan (und Sekretär) hatte 

ſich Dr. Boll Herrn Aloys Silberer gewählt. 

Neben der Münſterpfarrei gab es (ſeit 1784) eine 

zweite katholiſche, die St. Martinspfarrei, mit dem wegen 

ſeiner freiſinnigen Richtung ſchon als Stadtpfarrer von Karls— 

ruhe vielen Angriffen ausgeſetzten Geiſtlichen Rat, Dekan und 

Alumnats-Direktor Dr. Johann Nep. Biechele als Pfarrektor 

(ſeit 1815) und 4 Kooperatoren, ſowie (ſeit 1807) eine evange- 

liſch⸗-proteſtantiſche Pfarrei, die (ſeit 1819) der Dekan und 

Stadtpfarrer Jakob Friedrich Eiſenlohr, der Vater Friedrich 

Eiſenlohrs (1805—1855), des begabteſten Architekten Badens 
in neuerer Zeit, inne hatte, der eben mit einer Schrift über „Die 

Einigkeit im Geiſte unter den Chriſten aller Bekenntniſſe“ her—
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vorgetreten war. In gewiſſem Sinne der Gründer der Frei— 

burger evangeliſchen Gemeinde, verkehrte er brüderlich mit den 

Brüdern der Schweſterkirche und ſtand zeitlebens mit dieſer in 

freundlichem Einvernehmen ꝛ. 
Die Lage der katholiſchen Kirche in dem ſeit 

1803 aus vielerlei Gebietsteilen bunt zuſammengeſetzten 

Großherzogtum Baden, das kirchlich ſechs verſchiede— 
nen Bistümern (Konſtanz, Straßburg, Speyer, Worms, Mainz 

und Würzburg) unterſtand, war infolge des in dem mehr als 

die Hälfte der Katholiken Badens umfaſſenden Bistum Kon— 

ſtanz herrſchenden Rationalismus ganz beſonders mißlich und 

prekär, abgeſehen davon, daß mit der Aufhebung des Deutſchen 

Reiches (1806) auch die bisherige Verfaſſung der deutſchen 
Kirche vollſtändig aufgelöſt war. Die im erſten badiſchen 
Konſtitutionsedikt vom 14. Mai 1807 in Ausſicht genommene 
Regelung der kirchlichen Verhältniſſe des Großherzogtums 

durch ein Konkordat mit dem päpſtlichen Stuhle zog ſich unge— 

bührlich, zwei Jahrzehnte, in die Länge, wodurch die religiöſen 

Dinge immer mehr ins Arge gerieten. Nichts iſt bezeichnender 
für die Klagen der kirchentreuen Katholiken, Prieſter wie 

Laien, über den Druck der troſtloſen Zuſtände, die ſich in 
Entziehung der Freiheit und Selbſtändigkeit der Kirche und 

Zurückſetzung der katholiſch geſinnten Beamten und Bürger 
wie minderwertiger Menſchen äußerten, als die Worte aus dem 

Munde des die Fahne der Aufklärung, der ſtaatskirchlichen Ge— 
ſinnung und gegebenen Falls beliebter Unbotmäßigkeit gegen— 
über Weiſungen des Apoſtoliſchen Stuhles im Bistum Konſtanz 
vorantragenden Domherrn, Generalvikarzs und Bistums— 
verweſers Ignaz Heinrich Freiherrn von Weſſenberg ſelbſt. In 

einer Denkſchrift vom 27. November 1814 hatte er geſchrie— 

ben: „Seit zwölf Jahren befindet ſich die deutſche Kirche, welche 

bis dahin des größten Glanzes genoß, in einem Zuſtande von 

Verlaſſenheit, die in der Geſchichte ohne Beiſpiel iſt. Ihr Ver— 

mögen iſt ihr entriſſen; ihrer uralten Verfaſſung fehlt es am 
geſetzlichen Schutz, ihre weſentlichen Anſtalten ſind ohne ge— 

ſichertes Einkommen; ſelbſt jene milden Stiftungen, deren Er— 

haltung der ReichsdeputationshauptſchluÜß von 1803 durch 

2 Haſenclever a. a. O. S. 256. 
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§ 65 angeordnet hatte, ſind großenteils ihrem Zwecke und ihrer 
ſtiftungsgemäßen Verwaltung entzogen worden. Die Bis— 
tümer ſtehen großenteils verwaiſt; die Domkapitel ſterben aus; 

ihre, den Kirchengeſetzen entſprechende Wirkſamkeit iſt gehemmt. 

Der Nachteil dieſer Zerrüttung und Auflöſung der kirchlichen 

Verhältniſſe für das wahre Wohl der deutſchen Staaten läßt 
ſich kaum berechnen ...“ 

Ein beſonders anſchauliches Spiegelbild dieſer Verhältniſſe 
bot die Stadt Freiburg mit ihrer ganzen religiöſen wie gemein— 

bürgerlichen Einſtellung und Führung. 
Die öffentliche Meinung der geſamten, im Geiſte 

der Aufklärung und des Joſephinismus erzogenen Bevölkerung 
machte, d. h. beeinflußte maßgebend die in gemäßigt liberalem 

Sinne geleitete „Freiburger Zeitung“, das einzige Blatt der 
Stadt. Ihr Redakteur war der ſeit 1823 zuruhegeſetzte Kreisrat 
Franz Xaver Schnetzler, Ritter des ruſſiſchen St. Wladimirordens, 

ein feiner, auch literariſch intereſſierter Mann (von 61 Jahren), 
ein vertrauter Freund von Rotteck und ſeinem Kreis, von Alex— 

ander Ecker, Hebel, Ittner, Jacobi, Pfeffel und andern damali— 
gen Größen in Politik, Wiſſenſchaft und Schöner Literatur. 

Nicht ohne Einfluß auf die gebildeten Kreiſe der Stadt 

waren auch die neu gegründeten Geſellſchaften: für Beförderung 
der Naturwiſſenſchaften (1821) und für Beförderung der Ge— 

ſchichtskunde (1826) und nicht zuletzt die Mitglieder der ſeit 
1784 beſtehenden, durch Regierungs-Edikt vom 16. Februar 
1813 nominell zwar aufgehobenen, insgeheim aber unermüblich 

fortwirkenden Freimaurerloge „Zur edlen Ausſicht“, in der 

neben vielen harmloſen auch eine Reihe gefährlicher Schwarm— 

geiſter ſich befand, die gegen den Erzbiſchof, die „ultramontane 

Curia“ und gegen etwa ſcholaſtiſch ſich richtende Mitglieder der 

theologiſchen Fakultät mit allen Mitteln anzukämpfen ſich berufen 

fühlten 3. 

Inwieweit die von der allgemeinen Zeitſtrömung ange— 
bahnte, vom Joſephinismus und Weſſenbergianismus genährte 

und gehegte, großgezogene und legaliſierte, auch hier in den 

Schulen, in der Trivialſchule wie am Gymnaſium und an der 
  

3 Bgl. Br. Hugo Ficke, Geſchichte der Freimaurerloge „Zur edlen 

Ausſicht“ in Freiburg (1874) S. 29 ff.
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Aniverſität, gelehrte Aufklärung und freiſinnige Auffaſſung alles 

Religiöſen durch den Anterricht und täglichen Verkehr in 

die breite Maſſe des Volkes, deſſen obere Schichten ſie 

durchweg beherrſchte, eingedrungen war, kann hier nicht 
Gegenſtand der Erörterung ſein. Der Hauptſitz der aus 
dem Zeitgeiſt emporgeſchoſſenen Beſtrebungen gegen die 

Lehre und Verfaſſung der Kirche war zweifellos die 

Aniverſität, auf deren theologiſche Lehrſtühle ſchon unter 

Joſeph II., noch mehr aber unter der badiſchen Regierung mit 
Bedacht meiſt mit der katholiſchen Kirche zerfallene, ſog. auf— 

geklärte Profeſſoren berufen zu werden pflegten. So war 

ſ. Zt. beiſpielsweiſe der Profeſſor der Paſtoraltheologie (ſeit 

1783) und Stadtpfarrer (1805—1809) in Freiburg, Dr. Karl 

Schwarzel, im Jahre 1784 Stuhlmeiſter der neu gegründeten 
Freimaurerloge geweſen?. Sicher war das Hauptmerkmal des 

religiöſen Lebens und Empfindens in den damals tonangebenden 

Kreiſen der Stadt Freiburg eine bedenkliche, um nicht zu ſagen 
verwerfliche Gleichgültigkeit und Lauheit. Die Art und Weiſe 

der überall und bei jeder Gelegenheit gepredigten und geübten 

„Toleranz und Duldung“ beſagt deutlich, wie es mit der Re— 

ligion in Theorie und Praxis beſtellt war. Es galt als gebildet, 

ebenſo ſtandhaft wie in politiſchen Dingen auch in Gewiſſens— 

fragen und -pflichten für Anabhängigkeit und Freiheit zu 

kämpfen, zu leben und zu ſterben. Davon machte auch die über— 

wiegend dem Weſſenbergianismus ergebene Geiſtlichkeit keine 

Ausnahme. Selbſt die beiden Hirtenbriefe, die der erſte Erz— 

biſchof zum Antritt ſeines Amtes am 1. November 1827 in 

ſicher unverfänglich ireniſchem Sinne an die Geiſtlichkeit und 

die Gläubigen erließ, atmeten für die Toleranzſchwärmer den 

Geiſt der Joſephiniſchen Toleranzära und Weſſenbergiſchen 

Einſtellungs. Dabei war Erzbiſchof Bernhard gar nicht der 

4 Ficke a. a. O. S. 9. Maas a. a. O. S. 67. Dieſe Zeit⸗ 

ſchrift 10 (1876) S. 286 ff. — Allgem. Deutſche Biographie 

33 (Leipzig 1891) S. 256 ff. 

5 „Auch ſoll Euch nie“, heißt es gleich im Eingang des Hirtenbriefs, 

„die Anhänglichkeit an Eure Kirche verleiten, anderen kirchlichen Geſell— 

ſchaften unehrerbietig zu begegnen. Auch ſie bekennen unſern Erlöſer und 

Herrn Jeſum Chriſtum. Nie ſoll es Euch anwandeln, andere in ihrem
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Verfaſſer, ſondern der Domkapitular Dr. Hug“. Aber des 

allgemeinen Lobes war damals nur derjenige Geiſtliche ſicher, 

deſſen Reden und Tun „durch eine vollkommene Vereinigung 

einer durchgängig ebenſo ſtrengen Orthodoxie als unverkenn— 
baren Freiſinnigkeit“ ſich auszeichnete. 

Die Zahl der wahrhaft frommen Prieſter und gebildeten 

Laien war im Vergleich zur Gegenſeite ſehr gering und ohne 

Bedeutung. Aufrichtige, echt katholiſche Gläubigkeit fand ſich 
wohl latent in allen Schichten der Bevölkerung, hat aber die 

Offentlichkeit ebenſo wenig beeinflußt, wie ſie von ihr beeinflußt 

wurde. Machte ſich aus ihrem Lager einmal eine Stimme für 
eifrigere und tiefere Glaubensbetätigung geltend, ſo ward ſie 
als rückſtändig und rückſchrittlich, als fortſchritts- und freiheits— 
feindlich verſchrieen. So ſehr wie in Glaubensſachen trat in 
nichts mehr das echte, öde Biedermaiertum zutage, das alle 

Religion in altväteriſch behaglicher Gelaſſenheit, den augen— 

blicklichen Zuſtand als völlig vorſchriftsmäßig und befriedigend 

hinnahm, eine Anderung oder Beſſerung nicht einmal erwartete 

und wünſchte. Am keinen Preis wollte man ſich den Frohſinn 

durch den Wechſel der Dinge und Zeiten vertilgen laſſen, wie 

damals ein fremder Beſucher Freiburgs ſich geäußert hat. 
„Alles ſo froh, ſo wohlhabend, ſo beruhigt!““ 

Weiteſtgehende Duldſamkeit und Milde in religiöſen 

Dingen war die allgemeine Loſung in damaliger Zeit. So 

hatte es ſchon 1809 ein mehrere Tage zu Beſuch in Freiburg 

weilender, u. a. der beſondern Freundſchaft und Führung 

Schnetzlers, des Redakteurs der „Freiburger Zeitung“ ſich er— 

freuender evangeliſcher Geiſtlicher gefunden, der wohl auch das 

„treue Feſthalten am alten Glauben der Väter“, aber über alles 
  

Bekenntniſſe zu beunruhigen oder ſtreitſüchtig in ihrer Aberzeugung ſtören 

zu wollen.“ Vgl. auch Haſenclever a. a. O. S. 67. 

6 Maas a. a. O. S. 41. „Sie atmen mehr den Geiſt eines do— 

cierenden Profeſſors“, ſagt Maas, „als den eines im Bewußtſein ſeines 

apoſtoliſchen Amtes redenden Biſchofs. Trotzdem und obgleich ſie mit der 

dem Verfaſſer eigenen Klugheit und Mäßigung verfaßt waren, fand doch 

die Katholiſche Kirchenſection, der ſie zur Placetirung mitgeteilt wurden, 

einiges daran zu bemängeln. ..“ 

7 Vgl. mein „Freiburg im Arteil der Jahrhunderte“ 

(1824) S. 69, 85.
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die „Toleranz und Duldung“ der Freiburger „gegen Anders— 
denkende“ rühmt. „Die von Joſeph II. — durch Edikt vom 
15. Oktober 1781 — eingeführte Duldung“, ſagt ers, „fand an 

wenig Orten eine ſo ſichere Freiſtätte als in Freiburg. Die 
Aniverſität war noch vor wenig Jahren die einzige katholiſche, 

welche einen Proteſtanten zu ihrem Rektor wählte, wie hier den 

allgemein verehrten Herrn Profeſſor Jacobi. ... In ihrem 

ſchönſten Glanze der chriſtlichen Duldung aber zeigten ſich 
Bürger und Vorgeſetzte Freiburgs bei der letzten Staatsverän— 
derung — von 1805 —, welche den Breisgau und deſſen Haupt— 

ſtadt dem badiſch-zähringiſchen Fürſtenſtamme zuwies. Die 
proteſtantiſchen Glaubensgenoſſen wurden nicht nur mit Liebe 

und Herzlichkeit von ihnen aufgenommen, ſondern ſie zeigten 

auch die größte Bereitwilligkeit bei Errichtung einer evangeli— 
ſchen Pfarrkirche, und jetzt wird ſolche von vielen angeſehenen 

katholiſchen Einwohnern häufig beſucht.“ 

Durch Rottecks und ſeiner Geſinnungsgenoſſen im Aber— 

ſchwang geübte politiſche Tätigkeit war Freiburg zu einem faſt 

gefährlichen politiſchen Ruf in ganz Deutſchland gekommen, 

durch den alles andere, auch das „Wirken für edlere Zwecke 

der Menſchheit, der Wiſſenſchaft, des Staates und der Kirche“ 

verdunkelt und in Schatten geſtellt ward. Im täglichen Leben 

war ſonſt, wie Heinrich Schreiber, ſelbſt ein Sohn der Stadt, 
1825 von ſeinen Landsleuten ſchreibts, „ein gewiſſer froher, 

heiterer Sinn, der oft in eine Lebſucht ausartet, Hang zur 

Geſelligkeit und zu lauten Vergnügen, zum Wohlleben, Offen— 
heit und Freimütigkeit in jedem Falle nicht zu verkennen. ... 

Der Hang zum geſelligen Vergnügen bevölkert die Gaſthöfe und 

Schenken um die Stadt mit frohen Menſchen. Die natürliche 

Aufrichtigkeit belebt das Geſpräch über die Ereigniſſe des Tags, 

über die Verhältniſſe und Geſchichten der Staaten .. .“, allent— 

halben alſo die Politik über alles! 

Mit unter dieſem Geſichtswinkel wurden auch die ſeit bald 
einem Jahrzehnt zwiſchen Staat und Kirche gepflogenen, die 

Stadt ſehr nahe angehenden, weil ihre kirchliche Höherſtellung 

s Freiburg im Urteil der Jahrhunderte S. 68. 

9 In ſeinem Buche: „Freiburg im Breisgau mit ſeinen 

Amgebungen“ S. 147 f.
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bezweckenden Anterhandlungen und Abmachungen wegen Er— 
richtung des Erzbistums hier verfolgt, gebucht und gefeiert“. 

Durch die Bulle Provida solersque vom 16. Auguſt 1821 

war die Oberrheiniſche Kirchenprovinz neu ge— 

ſchaffen und eingerichtet worden. Sie umfaßte mit Freiburg 

als Metropole die Gebietsteile der Staaten Baden, Würt— 

temberg, Heſſen-Darmſtadt, Heſſen-Kaſſel, Naſſau und der freien 
Stadt Frankfurt und beſtand aus den Bistümern: Frei— 

burg für den Umfang des Großherzogtums Baden und der 

(damaligen) beiden Fürſtentümer Hohenzollern-Hechingen und 
⸗Sigmaringen; Rottenburg am Neckar für das Königreich 
Württembergj,; Mainz für das Großherzogtum Beſſen; 

Fulda für das (damalige) Kurfürſtentum Heſſen-Kaſſel; Lim-⸗ 

burg an der Lahn für das (damalige) Herzogtum Naſſau und 
der Stadt Frankfurt am Main. Der Metropolitanſitz der neuen 

Kirchenprovinz wurde von Mainz nach Freiburg verlegt und 
die dortige Münſterpfarrkirche zur Dom- und Metropolitankirche 
erhoben. Es hatte langer Verhandlungen bedurft, bis die Wahl 

Freiburgs als Sitz der Metropole durchgeſetzt war. Die Stadt 

Mainz hatte ſich wacker gewehrt, um ſich das Jahrhunderte alte 

Privileg zu wahren, bis ſie ſchließlich von der heſſiſchen Regie— 

rung im Stiche gelaſſen worden war. Von badiſchen Städten 

hatten Bruchſal und Raſtatt, beide im Beſitze ſtattlicher Schlöſſer, 

ſich ſtark am Wettbewerb beteiligt 1. 
  

10 Eine ausführliche Schilderung der Feierlichkeiten war wiederholt 

(„Freiburger Zeitung“ Nr. 268 S. 1277) noch am 27. Oktober in ſichere 

Ausſicht geſtellt worden (ogl. Unterhaltungs-Blatt Nr. 87 

S. 384), iſt aber nicht erſchienen. 

11 An maßgebender Stelle in Karlsruhe war vom erſten Tag der am 

24. März 1818 in Frankfurt a. M. begonnenen Verhandlungen an, auch 

bevor am 9. Januar 1921 die Entſcheidung für Baden fiel, Freiburg als 

Sitz des Erzbiſchofs in ſichere Ausſicht gſenommen. Die Quertreibereien des 

(geiſtlichen) Miniſterialrats Brunner von der Katholiſchen Kirchenſektion 

in Karlsruhe in der Frage ſtellten durchaus keine, auch nur entfernt „ein— 

flußreiche Gegenpartei“ für Freiburg dar, wie man ſchon wahrzunehmen 

verſucht hat, ſondern waren nur ein von keiner andern Seite des groß— 

herzoglichen Komitees in katholiſchen kirchlichen Angelegenheiten geteiltes 

oder unterſtütztes privates Ränkeſpiel Brunners, das lediglich von deſſen 

Kollegen, dem (geiſtlichen) Miniſterialrat Häberlin in Karlsruhe und den 

Stadträten Weiß und Wolfinger und ihrem Kreis in Freiburg ernſt ge—
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Der für Freiburg in Betracht kommende Teil der Erek— 

tions-Bulle beſagte: Nach Anterdrückung und Auflöſung des 

Bistums Konſtanz errichten und beſtimmen wir für alle Zeit 

Freiburg, die Hauptſtadt im Breisgau, welche ſich durch eine 

Hochſchule und zahlreiche andere Stiftungen auszeichnet und von 

mehr als 9000 Bürgern bewohnt wird, zur biſchöflichen Reſi— 

denzſtadt und das ſehr berühmte Gotteshaus unter dem Titel: 

„Aufnahme der ſeligſten Jungfrau Maria“ zur erzbiſchöflichen 

Kirche. Die Metropolitankirche zu Freiburg hat als Diözeſan— 

Sprengel das Gebiet des Großherzogtums Baden nebſt den 

Pfarreien der Fürſtentümer Hechingen und Sigmaringen. Der 

erzbiſchöflichen Kirche iſt an Gütern und Einkünften jährlich die 

Summe von 75 364 fl. angewieſen. Hievon kommen dem Erz— 

biſchof jährlich 13 400 fl. zu. Mit Einſchluß der von den bi— 

ſchöflichen Suffragankirchen jährlich zu entrichtenden Geld— 

leiſtungen beträgt das jährliche Einkommen des Erzbiſchofs 

14700 fl. 

Das Domkapitel beſteht aus einem Domdekan, ſechs Dom— 

kapitularen und ſechs Präbendaren. Der Domdekan erhält jähr— 

lich 4000 fl., der erſte Domkapitular jährlich 2300 fl., die übrigen 

fünf Domherren je 1800 fl., die ſechs Dompräbendare je 900 fl. 

Das Seminar der Erzdiözeſe erhält 25 000 fl., der Kirchen— 

fonds der Domkirche („Münſterfabrik“) 5264 fl., die erzbiſchöf⸗ 

liche Kanzlei 3000 fl., die geiſtlichen Verſorgungshäuſer 8000 fl. 

Dem Erzbiſchof iſt das in Freiburg am Münſterplatz 

gelegene, vormals breisgauiſch-landſtändiſche Haus l(„zum 

Ritter“] mit ſeinen Zubehörungen und einem Garten vor dem 

Stadttore Gbeim alten Friedhof), ferner dem Domdekan, den ſechs 

Kapitularen und ſechs Präbendaren ſind ebenfalls beſondere (im 
  

nommen und aufgebauſcht worden iſt. Anter dieſem Geſichtspunkt iſt es 

zu betrachten und zu beurteilen, wie Freiburg ſich um den Biſchofsſitz 

bewarb und welche ſchwierige und zum Teil erbitterte Verhandlungen 

es ihm dabei durch wiederholte Eingaben und Audienzen beim Landes— 

herrn gekoſtet hat, bis am 9. Januar 1821 zu Frankfurt — ohne jede 

Widerrede! — auch die formelle Entſcheidung zu ſeinen Gunſten fiel. 

Freiburg würde den Sitz des Erzbiſchofs erhalten 

haben, auch wenn es ſich weiter nicht beſonders darum 

beworben und bemüht hätte.
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ſog. Fundations-Inſtrument näher bezeichnete) Wohnungen an— 

gewieſen . 
Nachdem das Abkommen mit dem päpſtlichen Stuhl, in— 

folgedeſſen der von Großherzog Ludwig am 7. Juni 1824 als 

Erzbiſchof vorgeſchlagene Dekan und Stadtpfarrer Dr. Bern— 

hard Boll am 21. Mai 1827 vom Papſt in dieſer Würde an— 

erkannt worden, von der großherzoglichen Regierung veröffentlicht 

worden war, hatte der Erwählte Ende Juni in Karlsruhe vor— 

geſprochen, hauptſächlich, um zuſammen mit den Hauptunter— 

nehmern der Regierung, Geiſtl. Rat Burg und Miniſterial— 

direktor Engeſſer, die Aberleitung in die neuen Verhältniſſe an⸗ 

12 VBgl. auch die „Freiburger Zeitung“ vom 7. und 8. Nov. 

1827 (Nr. 284 S. 1347 und Nr. 285 S. 1351). Schon am 1. Febr. 1821 hatte 

die Zeitung (Nr. 23 S. 117) die Mitteilung gemacht: „Karlsruhe den 

27. Jän. Privatnachrichten zufolge, die von guter Hand kommen, hielt die 

in Frankfurt a. M. zur Berichtigung der katholiſchen Kirchenangelegen— 

heiten verſammelte Kommiſſion am 24. d. ihre letzte Sitzung, nachdem für 

die fünf eneu zu errichtenden Bistümer, nämlich für Würtemberg 

zu Rottenburg a. N.; für Baden zu Freiburg; für das Großh. 

Heſſen zu Mainz; für Curheſſen zu Fuld; und für Naſſau zu 

Limburg a. d. Lahn, — die Dotationsurkunden etc. ſämtlich 

eingetroffen und am 19. durch Stimmeneinhelligkeit der biſchöfl. Sitz zu 

Freiburg zugleich für den Sitz des Erzbistums erklärt worden war, 

unter welchem ſich die genannten Bistümer zu der Oberrheiniſchen 

Kirchenprovinz bilden werden. An das Badiſche Landes— 

bistum haben ſich die ſouverainen Lande der Herren Fürſten von 

Hohenzollern zu Hechingen und Sigmaringen angeſchloſſen. 

(Dieſes Bistum wird demnach 770 000 Seelen umfaſſen.) Anverzüglich ſoll 

nunmehr das Reſultat aller bisherigen Verhandlungen Sr. päpſtlichen 

Heiligkeit durch die Höfe von Würtemberg und Baden im Namen 

aller vereinigten Regierungen vorgelegt werden. Der fromme, bei ſo 

vielen Gelegenheiten betätigte Eifer des heil. Vaters, überall gerne mitzu— 

wirken, wo es um die Beförderung der Religion und um das Wohl der 

kathol. Kirche zu tun iſt, und das landesväterliche Beſtreben der deutſchen 

Bundes⸗-Fürſten und Staaten, ihren katholiſchen Untertanen den rechtlichen 

Zuſtand ihrer Kirchenverfaſſung und eine unbeſchränkte Gewiſſensfreiheit für 

immer zu ſichern, laſſen keinen Zweifel übrig, dieſe große Angelegenheit, 

welche die Teilnahme aller guten Menſchen in Anſpruch nimmt, recht bald 

dem gewünſchten Ziele nahe zu ſehen. Deutſchland wird dann die patrioti— 

ſchen Bemühungen jener edlen Männer ſegnen, die, mit der Beſchränktheit 

und dem böſen Willen ſtets kämpfend, nie aufgehört haben, durch Mäßi— 

gung, Gründlichkeit und Feſtigkeit in ihren Ratſchlägen ſich um das Vater— 

land verdient zu machen.“
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zubahnen, — ein um ſo unerquicklicheres Geſchäft, als Boll jetzt 

Einſicht in alles verlangte, was in Frankfurt verhandelt 

worden war. 
Am 24. Juni äußerte er: „Ich werde noch vor meiner 

Konſekration alles verlangen, worüber man in Frankfurt über— 
eingekommen iſt,; wenn dort Grundſätze ſollten feſtgeſetzt 

worden ſein, welche mir mißfallen, ſo reſigniere ich auf der 

Stelle das Erzbistum und verlange eine Penſion.“ Es be— 

durfte der ganzen Gewandtheit Engeſſers und Burgs, Boll 

einerſeits bei gutem Willen zu erhalten, anderſeits dem Ein— 
fluſſe des Pfarrers Herr von Kuppenheim zu entziehen, wofür 

man ſogar zum Großherzog ſeine Zuflucht nahm ». 
Am 30. Zuni vormittags war der Erzbiſchof wieder in Frei— 

burg eingetroffen “. Seine Konſekration und Inthroniſation er— 

folgte erſt nahezu vier Monate ſpäter, nachdem die „Freib. Zei— 
tung“ (vom 8. Juni, Nr. 137 S. 669) dd. „Karlsruhe, 5. Juni“ 
gemeldet hatte: „Nach den eingegangenen erfreulichen Nachrichten 

aus Rom vom 22. Mai hat der heilige Vater in einem den Tag 
zuvor gehaltenen geheimen Konſiſtorium, nebſt ſechs anderen 
Erzbiſchöſen, dem von Sr. königl. Hoh. dem Großherzog 
deſignierten Herrn Dr. Bernard Boll, bisherigen geiſtl. Rat 
und Münſterpfarrer in Freiburg, die Beſtätigung und Präkoni— 

ſirung als Metropolitan-Erzbiſchof des neu errichteten erzbiſchöf— 
lichen Sitzes daſelbſt, und dem von Sr. Durchl. dem Herzog von 
Naſſau deſignirten Herrn Dr. Brand, bisherigen geiſtl. Rat und 

Dekan in Weiskirchen, die Beſtätigung und Präkoniſirung als 
Biſchof des neu errichteten biſchöflichen Sitzes in Limburg erteilt. 

Nachdem Se. päpſtl. Heiligkeit in Abereinkunſt mit den ver— 
einigten Höfen zu der ſchon unterm 16. Auguſt 1821 zur Regu— 
lirung der neuen Kirchenprovinz erlaſſenen Bulle Provide III 

solersque, unterm 11. April d. Js. eine ergänzende Bulle nach— 
getragen hat, ſo dürfte der Vollziehung dieſer Angelegenheit in 
dem Großzherzogtum Baden, welche Se. königl. Hoheit ſeit dem 
Antritte der Regierung zum vorzüglichen Gegenſtand Ihrer 

landesväterlichen Sorgen gemacht haben, in Bälde entgegen⸗ 

geſehen werden können.“ 
  

13 Bgl. Baier a. a. O. 599 f. 

12 „Freiburger Zeitung“ (vom 2. Zuli) 1827, Nr. 157 S. 771.
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2. Die Feſtmaßnahmen. 

In der Hffentlichkeit verlautete zunächſt nicht das 

geringſte's von den im Schoße der Regierung und des 
Ordinariats ſowie bei der Stadt Freiburg ſich vorbe— 
reitenden Veranſtaltungen, die allein von der Regierung 

ausgingen und geleitet wurden. Von ihr war der ſeit (dem 
14. März) 1809 mit der biſchöflichen kommiſſariſchen Verwal— 

tung des von Straßburg abgetrennten Bistumsanteils im Groß— 

herzogtum Baden beauftragte Geiſtl. Rat Dekan Burg in 

Kappel a. Rh. betraut worden “. Burg erwies ſich als ein 

gewandter Geſchäftsmann, der in allen die Errichtung des Erz— 

bistums Freiburg und der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz be— 
treffenden Angelegenheiten ſeine Hand hatte und allenthalben, 

vor allem von ſeiten der Regierung, da er ganz im Geiſte der 

ſog. Kirchenpragmatikr“ wirkte, für ſeine Dienſte Anerkennung 

15 Ganz beſcheiden, faſt verſteckt und für die Maſſe der Leſer unverſtänd⸗ 

lich war im „Wochen- und Anterhaltungsblatt“ (Nr. 54 S. 233) vom 7. Juli 

folgendes, „Friburgi 26. cal. Junij. 1827. WIIm.“ (S Hofgerichtsrat 

Thomas Severin Wollmann?) gezeichnete lateiniſche Gedicht erſchienen, das 

ſicher kein Aufſehen erregt hat: 

In Electionem Reverendissimi Domini Archi-Episcopi Bernardi 

Boll. Desine mirari: Te solem sole sereno 

Visere Brisgoviae nunc sidera cuncta suescunt. 

Nobilior Te cura trahit pectusque animumque 

Spiritus intus agit melior, quo fama superstes 

Aequales longe ante alios, Te e millibus unum 

Eximat excelsumque ferat super aethera nomen. 

Felix, o nimium felix, cui tantus ab annis 

Surgit honos meritisque datur praevertere laudum 

Jam fractos aetate senes,. Te Praesule gaudet 

Abnoba, Musarum sedes; Teque ipse tumescit 

Trisa viro viridesque sonant Tua nomina ripae: 

Perge, agedum, famamque tuis extendere factis 

Ingenii sit sparta tui: sic itur ad astra. 

16 Vgl. Bad. Biographien 1, 143, dazu Herm. Baier a. a. O. 

S. 591-630, der ihn mit Fr. von Weech wie Hennenhofer (daſ. 1, 361) 

einen „geſchmeidigen Hofmann, intelligenten Diplomaten, einflußreichen und 

gewandten Geſchäftsmann“ nennt. Erzbiſchof Boll bezeichnet Burg in 

ſeinem Dankſchreiben an den Papſt für ſeine Ernennung als einen „kirchlich 

unzuverläſſigen Mann“; Maas a. a. O. S. 42. 

17 Anter (Frankfurter) Kirchenpragmatik verſteht man die Zu— 

ſammenfaſſung der ſtaatskirchlichen Anſprüche, die auf die Loslöſung einer
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fand. Nach Dalbergs Tod (am 10. Februar 1817) hatte er 

deſſen Generalvikar, Koadjutor und Kapitelsvikar Freiherrn von 

Weſſenberg nach Rom begleitet und im Auftrage des Groß— 

herzogs an den im Jahre 1818 zu Frankfurt a. M. eröffneten 

Konferenzen in einer Weiſe teilgenommen, daß vorzüglich ſeinen 

Bemühungen die endliche Vereinbarung mit dem päpſtlichen 

Stuhl zu danken war. Die Entwürfe zu den im Jahre 1827 
publizierten päpſtlichen Bullen rührten von ihm her. Er hatte 

die Verhandlungen mit Bernhard Boll geführt und auf Befehl 

des Papſtes den kanoniſchen Informationsprozeß über die per— 

ſönlichen Eigenſchaften des vom Großherzog deſignierten Erz— 

biſchofs zum Vollzug gebracht, ſchließlich auf beſonderen Wunſch 

des Großherzogs Ende ZJuli eine Reiſe nach Köln unternommen, 

um den dortigen Erzbiſchof, Ferdinand Auguſt Grafen von 
Spiegel zum Deſenberg und Canſtein, einzuladen, „die Konſe— 

kration des Herrn Erzbiſchofs Boll zu Freiburg vorzunehmen“, 
zugleich auch „über die im Jahre 1825 zu Köln vorgegangene 

Konſekration des Herrn Grafen von Spiegel und die bisher 

dort getroffene Einrichtung des Erzbistums genaue Erkundigung 

einzuziehen, um allenfalls ein Muſter zu erhalten, wie in Frei— 

burg die Konſekration des Herrn Erzbiſchofs Boll und die Ein— 
richtung des Erzbistums zu veranſtalten ſein dürfte“. Erzbiſchof 
Spiegel zeigte ſich ſehr willfährig, wie Burg am 4. Auguſt von 

Frankfurt aus nach Karlsruhe berichtete, und „in drei Konfe— 

renzen wurden alle dahin Bezug habende Gegenſtände weitläufig 
beſprochen“ und in der vierten die ihm erteilten Aufklärungen 

vom Erzbiſchof „teils mit gedruckten, teils mit ſchriftlichen Doku⸗ 
menten belegt“. Burg fand, „weit entfernt, alles das, was in 

Köln teils bei der Konſekration, teils bei der Einrichtung des 

deutſchen Nationalkirche vom römiſchen Primat, auf die Bevormundung der 

Kirche durch die Staatsgewalt, auf die Anterbindung des freien Verkehrs 

der Biſchöfe mit Rom, auf die Leiſtung des Biſchofseides, dem Landes⸗ 

fürſten und den beſtehenden Landesgeſetzen „Treue und Gehorſam“ zu hal— 

ten, abzielten. Der Landesherr ſollte berechtigt ſein, die katholiſchen Geiſt— 

lichen anzuſtellen, und der Biſchof nur das Recht haben, den ſtaatlich er— 

nannten Pfarrern die „kirchliche Inſtitution“ zu erteilen. Die Erziehung 

und Vorbildung der Geiſtlichen ſollte durch ſtaatliche Vorſchriften geregelt 

werden. Auf dieſe Bedingungen der „Kirchenpragmatik“ ſollten die neuen 

Biſchöfe „verpflichtet“ werden. Vgl. auch Maas a. a. O. S. 23 ff.
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Erzbistums veranſtaltet wurde, ganz gutzuheißen und als nach— 

ahmungswürdig zu empfehlen, doch alles dieſes in analoger 

Hinſicht von großem Wert, um ſich bei den Anſtalten und Ein— 
richtungen, welche in Freiburg zu treffen ſind, auf einen Vor— 

gang beziehen zu können. Freiburg und Köln“, führte er aus, 

„bilden nun die zwei Erzbistümer am Rhein von Konſtanz an 
bis in die Niederlande, ihre Verhältniſſe zu den proteſtantiſchen 

Höfen, denen ſie angehören, und zu dem römiſchen Hofe, der 
dieſelben durch ähnliche Einrichtungsbullen herſtellte, ſind bei— 
nahe die nemlichen und bieten die nemlichen richtigen Intereſſen 

für den Staat und Kirche dar.“ In einem eingehenden Bericht 

an das Miniſterium des Großherzoglichen Hauſes und der aus— 
wärtigen Angelegenheiten, dd. Frankfurt den 4. Auguſt, ſetzte 

Burg deshalb alles, was auf ſeinen doppelten Auftrag Bezug 

hatte, auf Grund der während ſeines fünftägigen Aufenthalts 

zu Köln eingezogenen genauen Erkundigungen auseinander 
und fügte zugleich bei, was nach ſeiner Aberzeugung für Frei— 

burg als anwendbar oder als nicht anwendbar ſich ergab. 

Die darauf von ihm aufgeſtellte „Bezeichnung jener 

Anordnungen, welche von Seite der Groß— 

herzoglich-badiſchen Regierung von nun an 

zur Beſetzung des erzbiſchöflichen Sitzes zu 

Freiburg zutreffenſein dürften“, beſagte s 

„J. Die päpſtlichen Bullen vom 16. Auguſt 1821 Provida 

solersque) und 11. April 1827 (Ad dominici gregis 

custodiam) werden in der zu Frankfurt beſchloſſenen Form 

durch das gewöhnliche Regierungsblatt von Seite des Staats 

kundgemacht. 

„2. Der Biſchof von Evara wird von Sr. Exzellenz dem 
Herrn Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten erſucht, 

folgendes an die biſchöflichen Generalvikariate zu Konſtanz und 
Bruchſal zu erlaſſen: 

a) Die Kundmachung beider Bullen von Seite der Kirche, 
  

1s Der die Einrichtung und Beſetzung der erzbiſchöflichen Behörden und 

Anſtalten einſchließlich des Domkapitels betreffende Teil des Burgſchen 

Berichts bleibt als unſere Aufgabe unmittelbar nicht berührend hier wie 

ſonſt außer Betracht. 

Frecb. Diöz.⸗Archiv N. F. XXIX. 9
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b) in Gemäßheit dieſer Bullen das Decretum suppres— 

sionis des Bistums Konſtanz, 
c) das Decretum erectionis sedis metropolitanae et 

archiepiscopalis Friburgensis, 

d) ein Schreiben an das biſchöfliche Generalvikariat in 

Konſtanz und ein gleiches an das biſchöfliche General— 
vikariat in Bruchſal mit den obigen betreffenden Erlaſſen. 

„In dieſem Schreiben ſpricht er das Decretum cessionis 
potestatis ecclesiasticae aus, mit der Erklärung, daß ſie dieſe 

Gewalt noch bis auf den Tag zu verwalten hätten, bis der vom 
apoſtoliſchen Stuhl beſtätigte Erzbiſchof Dr. Boll die Konſe— 

kration werde erhalten haben und deſſen Inthroniſation feierlich 

werde vorgenommen worden ſein. Biſchof von Evara ſchickt 

dieſe Erlaſſe an Se. Exz. den Herrn Miniſter der auswärtigen 

Angelegenheiten. 

„3. Dieſe Erlaſſe werden, mit dem landesherrlichen Placet 
verſehen, den biſchöflichen Vikariaten mit dem Auftrage zu— 

geſchickt, die Diözeſangeiſtlichkeit und die katholiſchen Antertanen 
davon in Kenntnis zu ſetzen. Die biſchöflichen Vikariate haben 
das Sendſchreiben, womit ſie dieſe Erlaſſe begleiten wollen, 

zuerſt zum Placet vorzulegen. 

„4. In dem Regierungsblatt wird der Tag angezeigt, an 

welchem der Erzbiſchof konſekriert und inthroniſiert wird, mit 

dem Bemerken, daß an dieſem Tage die Kirchengewalt der bei— 

den biſchöflichen Generalvikariate zeſſiere und an das Erzbistum 

in Freiburg übergehe. Anter einem wird die neue Einteilung 

des Erzbistums in Dekanate und biſchöfliche Kommiſſariate 

publiziert. 

„5. Der neue Erzbiſchof macht den biſchöflichen General— 

vikariaten zu Konſtanz und Bruchſal unter abſchriftlicher Mit— 

teilung der Konfirmationsbulle die Anzeige von dem Tage, an 

dem er geſinnt iſt, die ihm kanoniſch übertragene Kirchengewalt 

zu übernehmen. 
„6. In dem Regierungsblatt werden die Perſonen des Dom— 

kapitels bezeichnet und der von dem Erzbiſchof ausgeſprochenen 

Nomination die landesfürſtliche Konfirmation erteilt. Gleichzeitig 

werden die neuen Dekane und Kommiſſarien namhaft gemacht, 
welche den oben bezeichneten Dekanaten künftighin vorſtehen ſollen.
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„7. Die Regierung beauftragt den Erzbiſchof, die Dom— 

kapitularen einige Zeit vor ſeiner Konſekration einzuberufen, um 

die Inſtitution derſelben nach der ihm erteilten Vollmacht im 

Namen des Papſtes vorzunehmen. 
„S. Der Erzbiſchof läßt durch einen Bevollmächtigten Beſitz 

von der Kathedralkirche nehmen. Die Feierlichkeit dieſer Beſitz— 
nehmung geht ganz in der Stille vor. Gleichzeitig nimmt der— 

ſelbe auch Beſitz von dem erzbiſchöflichen Hauſe und weiſt die 

Domkapitularen an, auch Beſitz von ihren Wohnungen zu 

nehmen. 
„9. Den Tag darauf nimmt der Erzbiſchof die feierliche 

Inſtitution des Domkapitels im Namen des Papſtes in Beiſein 

eines landesherrlichen Kommiſſarius vor. 

„10. Die Handlung der Konſekration und Inthroniſation 
wird einige Tage zuvor durch ein Programm angekündigt, 
worüber ich mir vorbehalte, einen Entwurf hierüber nach— 

zutragen. 

„11. Nach erfolgter Konſekration wird durch den dabei 
anweſenden landesherrlichen Kommiſſarius das Fundations— 
inſtrument übergeben, gleichzeitig aber durch das Regierungsblatt 
die zu Frankfurt gemeinſchaftlich verabredete landesherrliche 

Verordnung publiziert. Der Eid der Treue, den der Erzbiſchof 
dem Landesherrn zu ſchwören hat, wird von demſelben vor der 

Konſekration in die Hände des landesherrlichen Kommiſſarius 
abgelegt. 

„12. An dem Tage der Konſekration erläßt der Erzbiſchof 

den erſten Hirtenbrief an die Geiſtlichkeit und an das Volk. In 
einem andern Schreiben werden die päpſtlichen Bullen ad 

clerum et populum in Umlauf geſetzt, in einem dritten Schrei— 

ben wird der Geiſtlichkeit die Organiſation des erzbiſchöflichen 

Generalvikariats und der Landesdekanate und Kommiſſariate 

kundgemacht. 

„Somit wäre die Beſetzung des erzbiſchöflichen Sitzes zu 

Freiburg zur Ausführung gebracht.“ 

Hiezu bemerkte Burg noch, daß „Deputierte von Seite der 

Diözeſangeiſtlichkeit nicht notkwendig“ ſeien, da „die Auswahl 

dieſer Deputierten nur Eiferſucht erregen“, und „die Beſtreitung 

der Reiſeköſten ſchwer auszumitteln ſein dürfte“. Dagegen 

9⁴
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„finde er es ſchicklich, daß jene Seminariſten, welche die Prieſter— 

weihe zu empfangen haben, einige Zeit vor der Konſekration in 

das Seminar einberufen werden und der Konſekration des Erz— 

biſchoͤßs anwohnen. Den Tag nach der Konſekration oder 

wenigſtens in der nemlichen Woche könnte der Erzbiſchof den— 

ſelben die Prieſterweihe erteilen.“ 

Außer dieſen Anordnungen in betreff der Einführung des 

Erzbiſchofs ſtellte Burg auch ſolche für die Organiſation des 

Domkapitels mit Generalvikariat und Offizialat auf, die ſich bis 

auf die Chorkleidung der Kapitulare erſtreckten, für die Dotation 

und Verwaltung der Erzdiözeſe, der erzbiſchöflichen Kanzlei und 

Regiſtratur ſowie des erzbiſchöflichen Seminars, für die Ein— 

teilung und Beſchaffenheit der Dekanate und was ſonſt alles mit 

der Einrichtung des Erzbistums zuſammenhing. „Um Einheit 

und eine ſyſtematiſche Ordnung in den Vollzugsmaßregeln zu 
erhalten“, wurde auch in allem faſt buchſtäblich nach den von 

Burg vorgeſehenen amtlichen Anordnungen verfahren, wobei 

mit der Verkündigung der Erektionsbullen als den Grundlagen 

der neuen Kirchenordnung begonnen werden ſollte. Inzwiſchen 

kam Burg am 30. und 31. Auguſt und 1. September ſelbſt nach 

Freiburg, um über den Stand der dortigen Vorbereitungen 

Kenntnis zu erhalten und dasjenige in Vorſchlag bringen zu 

können, was — nach ſeiner Meinung — veranſtaltet werden“ 

mußzte, „um die Feierlichkeit auf eine der Ehre der Regierung 

und der Erwartung des Publikums entſprechende Weiſe vor ſich 

gehen zu laſſen“. Das Ergebnis dieſer Bemühungen war dann 
das über den Verlauf der Feſtlichkeit im Druck veröffentlichte 
Programm, von Burg ſelbſt nach dem Vorgange ähnlicher Fälle 

in Köln (1825), in Augsburg (1824), in Würzburg (1818) uſw. 

ausgearbeitet, worüber er ſich am 13. September in einem 

Bericht an den Staatsminiſter des Innern, Frhr. von Berckheim, 

des nähern verbreitet hatte. Darin hatte er u. a. auch in Aus— 

ſicht genommen: 1. daß im großherzoglichen Palais zur Ab— 

leiſtung des erzbiſchöflichen Huldigungseides an den Großherzog 

„in dem dortigen Saale ein Thron mit einem Thronhimmel auf— 

zuſchlagen wäre“. 2. Wollten Se. Königliche Hoheit die Gnade 
haben, mit Höchſtihrer perſönlichen Gegenwart die Weihe des 

Erzbiſchofs in der Aniverſitätskirche zu beehren, ſo habe er,
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Burg, das ſog. Apoſtelchörchen auserſehen, das einen Eingang 

durch den Garten habe, „übrigens eine der Würde der höchſten 

Perſon angemeſſenen Einrichtung erhalten müßte“. 3. Sollte 

der Großherzog auch „die Prozeſſion in ihrem feierlichen Zuge 

von der Aniverſitätskirche in die Metropolitankirche“ mitanſehen 

wollen, ſo würde dies „am füglichſten auf dem Balkon des 

Muſeums geſchehen können“. Für die zu Fuß gehenden alten 

Biſchöfe wäre es ein allzu beſchwerlicher Amweg, wenn man der 

Prozeſſion die Richtung durch die Salzgaſſe neben dem Groß— 
herzoglichen Palais vorüber geben wollte. 4. In der Domkirche 

könnte für den Großherzog „in dem Chor linker Hand, dem 
Muſikchor gegenüber, eine bequeme Tribüne zubereitet werden“. 

5. Um die Feierlichkeit ſelbſt „auf eine dem erhabenen Stifter 

würdige Weiſe zu erhöhen“, ſeien u. a. in den Kirchen für die 

Erzbiſchöfſe Baldachine, vor dem Portal der Domkirche ein 

Balkon zur Erteilung des Segens, an einigen Orten der Straßen 

Triumphbögen zu errichten. Alle dieſe zum Teil unausweich— 

lichen Vorbereitungen müßten durch ſachverſtändige Aufſeher 

geordnet und geleitet werden.“ Zu dieſem Zwecke ſeien Kom— 
miſſarien aufzuſtellen und im Benehmen mit ihm zu den ent— 
ſprechenden Maßnahmen zu ermächtigen. Dazu beſonders 

geeignet fände er den Kreisrat Joſeph) Kern und den Kreis— 

baumeiſter (Chriſtoph) Arnold. „Nebſt der Geſchicklichkeit zu 
dieſem Geſchäfte beſitzen beide das erforderliche Vertrauen und 

Anſehen, welche dabei in Anſpruch genommen werden müßten, 

gehörig mitwirken zu können.“ Die Vorkehrung der Kirchen— 

muſik, des Ritus und der Zeremonien wolle er ſelbſt treffen. Für 

den zweiten Tag war die feierliche Grundſteinlegung zu dem 

Denkmal geplant, das die Stadt Freiburg dem Großherzog 

„zum dankbaren Andenken wegen Begründung des Erzbistums 

errichten zu dürfen bittet“, in Form eines Brunnendenkmals mit 

dem Standbilde Ludwigs auf dem Kaſernenplatz, an der Stelle 

alſo, wo jetzt das Siegesdenkmal ſteht. Dasſelbe kam jedoch nicht 
zuſtande; der dafür vom Bürgerausſchuß bewilligte Fonds in Höhe 

von 15 000 fl. wurde am 15. Auguſt 1828 mit Genehmigung des 
Großherzogs für den Bau einer eigenen Kirche für die Prote— 

ſtanten Freiburgs zur Verfügung geſtellt und verwendet ». 

16 Vgl. Maas a. a. O. S. 67. Haſenclever a. a. O. S. 65 ff.
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Auch nachdem der Informationsprozeß wegen Bernhard 

Boll abgeſchloſſen war, galt es noch allerlei Außerlichkeiten zu 
regeln. Zu dieſem Zweck hatte Boll, der ſchon in Aufregung 

ſich befand und alle möglichen Bedenken hegte, daß alle Vor— 

bereitungen auſ den Konſekrationstag beendet ſein könnten, den 

Geiſtlichen Rat Burg ſchon am 10. September zu einer Be— 

ſprechung zu ſich gerufen. Dabei kam die Sprache auch auf die 

vom Großherzog den Domkapitularen „als bleibende Stiftung“ 

verliehene „Stiftsdekoration“ in Form eines Kapitelskreuzes und 
andere Ausſtattungsſtücke, auf die Beſchaffung von Paramenten 

u. dergl. mehr. Boll wünſchte das Band der Kreuze ſo breit 

„als das Band des Kommandeurkreuzes des Zähringer-Löwen— 

Ordens“ und von einer Länge, „daß das Kreuz auf die Bruſt 

fällt“. Dann erinnerte er ſich wieder, daß noch das Doppel— 

kreuz fehle, das dem Erzbiſchof bei Prozeſſionen und insbeſon— 
dere bei der Einführung in die Metropolitankirche vorange— 
tragen zu werden pflegt. „Wir würden bei den Sachverſtändi— 

gen zu Schande ſtehen“, ſchrieb Burg noch am 18. September 

an ſeinen Freund, Rittmeiſter Joh. Heinrich David Hennen— 

bofer, den Vertrauten des Großherzogs Ludwig, „wenn wir 

dieſen Mangel nicht erſetzen würden“. Man hätte ihn notwen— 

dig nach Konſtanz ſchicken ſollen, „um zu ſehen, ob wirklich die 

Pontifikalien in dem Zuſtande ſind, daß wir damit in Freiburg 
bei der großen Feierlichkeit auch paradieren können“. Wie er höre, 

ſei wenig mehr da „und dieſes ganz gemein. Daß das Doppel— 

kreuz fehlt, iſt gewiß“. Er habe ſich jetzt „das dortige einfache 

Kreuz für einen Biſchof hierher ſchicken laſſen, um es mit nach 

Karlsruhe zu nehmen und den Antrag zu machen, nach der 

nämlichen Form noch ein Doppelkreuz machen zu laſſen“. Die 

Paramente hatte er von ſich aus von Konſtanz nach Freiburg 

ſchicken laſſen. „Das noch vorhandene Pektoral iſt vorzüglich 

ſchön und koſtbar; ein ihm gleichkommendes wird nicht in der 

Provinz ſein.“ Die beiden Biſchofsſtäbe und die Infuln aber 

ſeien nicht nur gemein, ſondern ſchlecht. Das gewöhnliche einfache 

biſchöfliche und das erzbiſchöfliche Doppelkreuz ſeien nicht mehr 

vorhanden. Eigentlich müßte er einen Bericht nach Karlsruhe 

machen; er ſchweige aber lieber, um nicht eine neue Verzögerung 

herbeizuführen. Schließlich kam es dahin, daß Boll ſich ſelbſt
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dazu bequemen mußte, die Biſchofsſtäbe und die erforderlichen 

Paramente in Freiburg reparieren zu laſſen. Nachdem die 
Katholiſche Kirchenſektion Hinderniſſe über Hinderniſſe in den 

Weg gelegt hatte, machte man ausgerechnet Burg und Hennen— 

hofer, die ſich die erdenklichſte Mühe damit gegeben, für die Ver— 
zögerungen verantwortlich. 

„Das erzbiſchöfliche Kreuz, welches bei dem Feſtzuge von 

der Aniverſitäts- zur Metropolitankirche dem Erzbiſchof voran— 

getragen wurde, rührte von dem Erzbiſchof Dalberg von Mainz 

her. Es wurde von Abt Januarius von Rheinau erkauft und 
von dieſem der Metropolitankirche in Freiburg geſchenkt.““ 

Der Mangel an Paramenten verurſachte noch wenige Tage 

vor der Konſekration neue Aufregung. Am 18. Oktober „vor— 
mittags 10 Uhr“ ſchrieb nämlich der Großherzogliche Oberhof— 

marſchall Chriſtian Freiherr von Gayling aus Freiburg „in 

großer Eile“ an Hennenhofer, ſoeben gehe Stadtpfarrer Boll 
von ihm weg „in der größten Verlegenheit, weil die Karlsruher 

Kirchenornate nicht angekommen ſind, und ſie ohne dieſe nicht 

Kleidungen genug haben, um alle Geiſtliche zu der kirchlichen 

Feier damit zu verſehen. Er bittet alſo ſehr, daß die von Karls— 
ruhe noch verpackt und mit Extrapoſt hierher geſchickt werden 

möchten.“ Da ſeinem Antrag an Geh. Rat Engeſſer ungeachtet 

die erforderlichen Ornate nicht ausgewählt und verpackt worden 
ſeien, ſo müſſe er ihn bitten, dies dem Großherzog untertänigſt 

zu melden und ſeinen Befehl deshalb einzuholen. Ein gewiſſer 

Hübſchmann ſolle mit Zuziehung des (Karlsruher) Stadtpfarrers 

(Philipp) Kirch die Auswahl treffen und das Packen vornehmen; 
„es iſt äußerſt nötig, daß die biſchöflichen Ornate hierher kom— 

men, weil es ſonſt ärmlich ausſehen und zu manchen unange— 

nehmen Außerungen Anlaß geben könnte“. Es ſei hier — in 

Freiburg — „alles noch in größter Konfuſion“, und er, Gayling, 
werde „beinahe verriſſen“, denn überall ſolle er den Ausſchlag 
geben, „was etwas embaraſſant iſt“. Indeſſen tue er, was er 
könne, und insbeſondere, was er wiſſe, „das der höchſten 

Willensmeinung Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs entgegen— 
kommt“2. 

20 Baier a. a. O. S. 601 ff. 21 Maas a. a. O. S. 40. 

22 Miniſterial-Akten des Großherzogl. Hauſes Faſz. 84.
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Am 13. Oktober wurde Miniſterialdirektor Geheimer Rat 

Johann Ev. Engeſſer als ſchon früher — am 23. Juli 1825 — 
ernannter landesherrlicher Kommiſſär „zur Vollziehung der 
päpſtlichen Bullen“ beauftragt, der Vollzug des Feſtprogramms 

in die Hände des Oberbürgermeiſters Bannwarth und, „wo 
nötig“, des Kreisbaumeiſters Arnold gelegt. 

Engeſſer ſelbſt hatte dd. Karlsruhe den 15. Oktober das 

Programm an Oberbürgermeiſter Bannwarth geſandt, „mit 

dem Erſuchen, den Druck desſelben ſowie die Beſtellung der 

§ 18 im Programm verordneten Einlaß-Karten von wenigſtens 
2· 23000 Stück ohne Aufſchub beſorgen und die gedruckten Exem— 

plare des Programms und der Einlaß-Karten zu ſeiner — 

Engeſſers — Verfügung in Handen behalten zu wollen“, bis er 

in den nächſten Tagen in Freiburg anlange. Gleichzeitig erſuchte 
er den Oberbürgermeiſter, für den Erzbiſchof von Köln und die 

beiden Aſſiſtenten bei der Weihe „anſtändige Wohnungen aus— 
zumitteln“, überhaupt alle nötigen Vorbereitungen zu treffen 

und „insbeſondere die zur Teilnahme eingeladenen Behörden 

und Perſonen von dem Inhalte des Programms zu deren Maß— 

nahme unverzüglich in Kenntnis zu ſetzen“?:, auch ihn ſelbſt 

„darüber, daß ſolches geſchehen, zu benachrichtigen“. 

Am gleichen Tage war nomine praesidii von dem diri— 

gierenden Staats- und Kabinettsminiſter ein „vertrauliches 

Schreiben“ an Erzbiſchof Dr. Boll abgegangen, worin ihm ſeine 

Konſekration auf nächſten Sonntag mitgeteilt wurde. Der Tag 
ſei zwar etwas kurz anberaumt und „manche der notwendigen 

Anordnungen werde nicht mehr zeitig genug im ganzen Groß— 
herzogtum zur Ausführung kommen können“. Inzwiſchen werde 

ſich alles Fehlende auch ohne Gefährdung nachtragen laſſen. Er 
— Engeſſer — wolle, wofür zu mündlicher Beſprechung die Zeit 

zu kurz ſei, nur einen Punkt noch ſchriftlich zur Sprache bringen: 

die Eidesformel. Nachdem er dem Erzbiſchof die Lage der 

großherzoglichen Regierung den andern mitbeteiligten Höfen 
gegenüber auseinandergeſetzt, ſucht er ihm die „beengenden 

28 Bei der Kürze der Zeit gelangten die Einladungen, zumal an ent— 

ferntere Orte, nicht alle mehr rechtzeitig in die Hände der Deſtinatäre. So 

erhielt der Fürſt von Hohenzollern in Sigmaringen das Einladungsſchreiben 

erſt am 2. November.
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Rückſichten den übrigen Staaten gegenüber“ begreiflich zu 
machen, die dazu zwängen, in der Formel „der Geſetze des Staa— 
tes“ Erwähnung zu tun ſowie „der Verfaſſungen der Staaten“ 

und die Formel als genießbar darzuſtellen, die ihm jetzt vor— 

gelegt werde und „welche wir jetzt lebhaft wünſchen müſſen“. 

Er bittet um ſchnellſte Entſchließung. 

Der Erzbiſchof erwiderte am 18. Oktober, indem er dem 

Miniſter für ſeine Bemühungen in ſeinem „und aller echten 
Katholiken Namen den innigſten unſterblichen Herzensdank mit 
Worten“ ausdrückte, deſſen Gefühle er nie zu ſchildern vermöge. 

Wegen der Eidesformel, bzw. wegen des Zuſatzes: „ſowie der 

Geſetzen des Staates“, glaube er, „dieſelbe wohl unter der 

Sr. Königl. Hoheit mündlich zuvor dahier erklärten Voraus— 
ſetzung unterzeichnen zu dürfen: „daß ich die Geſetze des Staates 

mir nie von dem höchſten Willen meines Regenten als legitimen 

Geſetzgebers getrennt vorſtelle und von Höchſtdemſelben zuver— 

ſichtlich hoffe, daß mir nicht werde befohlen werden, was meinem 

Gewiſſen entgegen wäre“?. 

Nachdem am 17. Oktober ein Erlaß des großherzoglichen 

Komitees in katholiſchen kirchlichen Angelegenheiten ergangen 

war, worin die vom 15. Oktober datierten Dekrete des 

(Rottenburger) Biſchofs von Evara, Johann Bapt. von Keller, 

für die Aufhebung der Generalvikariate Konſtanz und Bruchſal 

und das Publikationsdekret für die wirkliche Errichtung des Erz— 

bistums mitgeteilt wurden, erhielt der Stadtrat von Freiburg 

vom großherzoglichen Stadtamt am 19. Oktober den Auftrag, 

das Regierungsblatt?' mit der „Verkündigung der päpſtlichen 

Bullen zur Errichtung des Erzbistums zu Freiburg“ dd. Karls— 

ruhe den 16ten Oktober 1827 „nach höchſtem Auftrag ſogleich 

und jedenfalls noch vor nächſtkünftigem Sonntag als dem Tag 

der Einweihung zu publizieren“?s, was am 20. durch die Zünfte 

24 Nach Maas (a. a. O. S. 37 Anm. 5) hatte Boll ſchon einmal am 

8. Febr. 1827 die gleichlautende Erklärung an Miniſter von Berſtett ab— 

gegeben. 

25 Nr. XXIII S. 211—238. 

26 Die Verkündigung der Begründung des erzbiſchöflichen Dom— 

kapitels mit den bekannten Perſönlichkeiten erfolgte im Reg.-Blatt Nr. XXIV 

S. 240 (dd. Karlsruhe den 20. Okt.). 
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bekannt gemacht wurde. Bei dieſem Anlaß übermachte der Erz— 

biſchof dem Oberbürgermeiſter eine Gabe von 200 fl., wovon 

100 für das HSeiliggeiſtſpital und je 50 für das Armenſpital und 

das Waiſenhaus beſtimmt waren. 

„Zur beſondern Auszeichung des erzbiſchöflichen Dom— 
kapitels“, hieß es im Regierungsblatte, „haben Se. Königl. 

Hoheit der Großherzog demſelben ein Kapitelskreuz gnädigſt 

verliehen, welches auf der Bruſt an einem weißen, ſchwarz— 

geſtreiſten und mit ſilberner Liſiare verſehenen Band getragen 

wird. Diefes grün emaillierte, abgerundete, mit weißen Streifen 

und in den Ecken mit goldenen Flammen verſehene Kreuz zeigt 

auf der einen Seite den gekrönten Namensbuchſtaben des Re— 
genten mit der Amſchrift: Pietate fundatoris 1827, auf der an⸗ 

dern Seite das Bild der Himmelfahrt Mariä, der Schutzheiligen 
der Metropolitankirche, mit der Amſchrift: Quae sursum sunt, 

quaerite!“ 

Nach den Beſchlüſſen des Komitees für katholiſche kirchliche 

Angelegenheiten wurde dann am 16. Oktober im Einvernehmen 

mit dem Großherzog die Konſekrations- und Inthroniſationsfeier 

auf Sonntag den 21., nicht, wie anfänglich beabſichtigt, auf den 

25. Oktober, feſtgeſetzt. Noch am gleichen Tage ließ das groß— 

herzogliche Stadtamt durch den Polizeiamtmann GKarl) Picot 

verkündigen, daß der Tag, an welchem die allgemeine Beleuch— 

tung der Stadt erfolgen ſolle, beſonders bekannt gegeben werde. 

„Die Fenſter ebener Erde“, hieß es dabei, „bedürfen keiner Be— 

leuchtung, aber die Inſchriften und Zeichnungen, welche Private 

anzubringen wünſchen, müſſen vor ihrer Aufſtellung beim Stadt— 

amt angezeigt werden.“ 
Die wenigen Tage, welche bis zum Anbruch der Feſtfeier 

noch zur Verfügung ſtanden, löſten allenthalben in der Stadt 
eine fieberhafte Tätigkeit aus. Geiſtlich und weltlich, hoch und 

niedrig war aufs eifrigſte bemüht, allem einen feſtlichen An— 
ſtrich zu geben und allen Teilnehmern den Aufenthalt ſo feier— 

lich und gaſtlich wie möglich zu geſtalten.
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3. Die letzten Vorbereitungen. 

Am 17. Oktober erfreute die „Freiburger Zeitung“ an 
der Spitze ihrer Mittwoch-Nummer*, dd. 16. Oktober, ihre 

Leſer mit der Mitteilung: „In wenigen Tagen wird die Stadt 

Freiburg ein Feſt feiern, das ſeit ihrer Gründung in ihren 

Annalen noch keine Stelle fand und welchem man ſchon längſt 

mit der freudigſten Sehnſucht entgegenſah. Denn allem Anſchein 

nach dürfte die Einweihung unſeres hochwürdigſten Erzbiſchofs 
ſchon am nächſten Sonntage ſtattfinden. Deshalb werden die 

ſeit einiger Zeit begonnenen Vorbereitungsanſtalten zur wür— 
digen Begehung und Verherrlichung dieſer Feier, die Se. Königl. 

Hoheit unſer gnädigſter Großherzog mit Höchſtihrer Gegenwart 
beehren werden, mit verdoppelter Tätigkeit betrieben.“ Der die 

Einweihung vornehmende Erzbiſchof von Köln, war hinzugefügt, 

werde jeden Augenblick erwartet. 

Am 18. Oktober machte das Stadtamt, auf ſeine Ankündi— 

gung vom 16. Bezug nehmend, bekannt, daß die allgemeine 

Beleuchtung am Samstag den 20. ſtatthabe. „Der An— 
fang derſelben“, hieß es, „wird durch ein Zeichen mit der großen 

Glocke auf dem Münſterturm gegeben, iſt übrigens gegen 
7% Uhr. Während derſelben darf der freie Verkehr auf den 
Straßen durch nichts geſtört werden, beſonders aber müſſen alle 

vor den Häuſern ſtehende Wagen entfernt werden. Die 

Schließung der Haustüren und Fenſterläden ebener Erde wird 
während der Beleuchtung vorzüglich empfohlen.“ 

Am Freitag den 19. Oktober erſchien dd. Karlsruhe den 
17. Oktober, die Nachricht: „Se. Königl. Hoheit der Großherzog 

haben die in Freiburg ſtattfindende feierliche Konſekration des 

dortigen Metropolitan-Erzbiſchofs, Herrn Dr. Bernhard Boll, 

auf nächſten Sonntag den 21. d. feſtzuſetzen geruht“. Gleichzeitig 

ward die Ankunft Sr. Exzellenz des Erzbiſchofs von Köln, Herrn 

Grafen von Spiegel, mit zwei Kaplänen, Schwarz und Elſer, 
und dem Hausmeiſter Lohmann in Karlsruhe, ſowie des biſchöf— 

lichen Offizials von Vicari aus Konſtanz in Freiburg gemeldet. 

Der Erzbiſchof von Köln war am Donnerstag dem 18. Oktober 

gegen Abend unter dem Geläute aller Glocken in die Stadt ein— 

27 Nr. 263 S. 1257.
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gezogen und hatte im Gäßſchen Haus an der Kaiſerſtraße (üetzt 
Nr. 58/62) Wohnung genommen. Zn ſeiner Begleitung be— 

fanden ſich drei Geiſtliche, der Generalſekretär Dr. München, 

der Kapitular Schmidt und der erzbiſchöfliche Ceremoniarius, 
eine zahlreiche Dienerſchaft, mehrere Kutſchen ſowie ein Furage 

mit Meßgewändern. An demſelben Tage war auch „Se. Ex— 

zellenz der Oberhofmarſchall Freiherr von Gayling mit dem Ge— 
folge des Großherzogs Königl. Hoheit dahier eingetroffen. 

Am Samstag (dem 20. Oktober) berichtete das Blatt?e aus 

Karlsruhe den 17. Oktober, „nach den ergangenen höchſten Be— 
ſtimmungen werde das erzbiſchöfliche Domkapitel 

in Freiburg noch vor dem 21. d., als dem Tag der feierlichen 

Weihe und Einführung des von Sr. päbſtl. Heiligkeit beſtätigten 
Herrn Erzbiſchofs Bernhard Boll, die Einſetzung erhalten. Es 
beſteht aus einem Domdekan und ſechs Domkapitularen. Zum 

Domdekan iſt ernannt: Herr Dr. Burg, bisheriger großh. Mini— 
ſterialrat und biſchöfl. Kommiſſarius in dem diesſeitigen Anteil 

des ehemaligen Bistums Straßburg. Zu Domklapitularen ſind 

ernannt: Herr Dr. von Vicari, bisheriger biſchöfl. Offizial in 

Konſtanz; Herr Dr. Hug, Profeſſor der Theologie an der Ani— 

verſität in Freiburg; Herr von Hauſer, ehemaliger Probſt zu 

Waldkirch; Herr Martin, Dekan zu Sinzheim 6, und Herr Flad, 

Dekan zu Säckingen; die ſechſte Domkapitular-Stelle iſt zur Zeit 

noch unbeſetzt.“ 

Im Anſchluß hieran war weiter gemeldet: 
„Freiburg den 19. Oktober. Geſtern Abend um *7 Uhr 

haben Se. Exzellenz der Herr Erzbiſchof von Köln unter 

dem Geläute aller Glocken Ihren Einzug in hieſige Stadt, 

mitten durch die dicht gedrängte Volksmenge, gehalten.““ 

„Auch Se. Exzellenz der großh. bad. Herr Staats— 

miniſter und Miniſter des Innern Freiherrvon Berck— 

heim iſt geſtern hier angekommen.“ 

„Heute Abend werden Ihre Hoheiten die Herren Mark— 
grafen Wilhelm und Max hier erwartet.“ 
  

28 „Freiburger Zeitung“ Nr. 266 S. 1269. 

29 Richtig: Sinsheim an der Elſenz. 

30 Er war von ſeinem Regierungsbegleiter Geh. Rat. Engeſſer im Hauſe 

des Kaufmanns Gäß Gaiſerſtr. Nr. 58/62) untergebracht worden.
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In der nächſten, auf Sonntag den 21. Oktober ausgegebenen 
Nummers der „Freiburger Zeitung“ erſchien, dem großh. Re— 
gierungsblatt Nr. XXIII entnommen, „die Verkündigung 

der päbſtlichen Bullen zur Errichtung des Erzbistums 

zu Freiburg“: 

„Ludwig von Gottes Gnaden, Großherzog zu Baden, Her— 

zog zu Zähringen, Landgraf zu Nellenburg, Graf zu Salem, 

Petershauſen und Hanau etc. etc. 

„Wir geben gnädigſt zu vernehmen: 

„Da die päbſtliche Bulle vom 16. Auguſt 1821, welche mit 
den Worten: „Provida solersque“, und diejenige vom 11. April 
1827, welche mit den Worten: „Ad dominici gregis custodiam“ 

beginnt, inſoweit ſolche die Bildung der oberrheiniſchen Kirchen— 
provinz, Begrenzung, Ausſtattung und Einrichtung der dazu 
gehörigen fünf Bistümer mit ihren Domkapiteln ſowie die Be— 

ſetzung der erzbiſchöflichen und biſchöflichen Stühle und der dom⸗ 

ſtiftiſchen Präbenden zum Gegenſtand haben, von Ans ange— 

nommen werden und Anſere landesherrliche Staatsgenehmigung 
erhalten, ohne daß jedoch aus denſelben auf irgendeine Weiſe 

etwas abgeleitet oder begründet werden kann, was Anſern 

Hoheitsrechten ſchaden oder ihnen Eintrag tun könnte oder den 

Landesgeſetzen und Regierungsverordnungen, den erzbiſchöflichen 

und biſchöflichen Rechten oder den Rechten der evangeliſchen 

Confeſſion und Kirche entgegen wäre, ſo wird ſolches hiermit 

unter dem Vorbehalte, daß wegen der Vollziehung weitere An— 
ordnungen werden getroffen werden, zur Nachachtung bekannt 

gemacht. 

Karlsruhe den 16. Oktober 1827. 

Ludwig. 

Vdt. Frhr. v. Berſtett. 

Auf Befehl Sr. Königl. Hoheit: 

v. Kettner.“ 

Derſelben Nummer des Blattes zufolge waren am Freitag 
dem 19. Oktober ſpät abends die beiden jüngeren Halbbrüder 

des Großherzogs, die Markgrafen Wilhelm und 

Max angekommen, während der älteſte der drei Brüder, 
  

31 Nr. 267 S. 1273.
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Markgraf Leopold, der Inhaber des hier garniſonieren— 

den 4. Linien-Infanterie-Regiments, ſchon am 11. Oktober ein— 
getroffen war, am gleichen Tage wie der Fürſt von 

Fürſtenbergse. Für den 19. Oktober war auch die An— 

kunft der zur Aſſiſtenz dem Erzbiſchof von Köln beſtimmten 
Biſchöfe Keller von Rottenburg und Brandt 

von Fulda gemeldet worden, was bei dem letzteren indes 

nicht zutraf. 
Großherzog Ludwig wollte am Samstag gegen 

Abend in aller Stille ankommen. Schon am 5. Oktober hatte er 
dem Stadtdirektor Friedrich Theodor Schaaff, dem Oberſt, 

Stadtkommandanten und Regimentskommandeur Wilh. Freih. 
von Etzdorf ſowie dem Kreisdirektor Staatsrat Johann Freih. 
von Türkheim in Freiburg und Kreisdirektor von Sensburg in 

Offenburg mitteilen laſſen, daß er ſich bei ſeinem Eintreffen und 

Aufenthalt in Offenburg jede Art von Empfangs⸗- oder ſonſtigen 

ihm zugedachten Feierlichkeiten, „überzeugt von den guten Ge— 

ſinnungen der Bewohner Freiburgs“, im voraus verbitte und 

erwarte, „daß hiernach pflichtmäßig geachtet werde“. 
Von der Frühe des Samstags an „ſtrömten Fremde zu 

allen Toren in die Stadt, um Zeugen der hohen Feierlichkeit am 

Sonntag zu ſein“. 

Das im Auftrag der Regierung von dem Geiſtl. Rat Burg 
ausgearbeitete und im Druck ausgegebene Programm zu 
der am 21. Oktober 1827 ſtatthabenden feierlichen Weihe 

und Einführung des Hochwürdigſten Herrn 

Dr. Bernard Boll als Metropolitan-Erzbiſchofs in die 

neu errichtete Metropolitan-Kirche zu Freiburg lautete: 

„§ 1. Am 20. Oktober abends von 4 bis 5 Ahr wird durch 

das Geläute mit allen Glocken in der Metropolitan-Kirche und 

allen übrigen katholiſchen Kirchen der Stadt in drei Abſätzen die 

Feierlichkeit des folgenden Tages angekündiget. 
„§ 2. Das nämliche Geläute wird am folgenden Tage in 

der Metropolitan- und in der Aniverſitätskirche von 7 bis 8 Ahr 

morgens wiederholt. 
„§ 3. Vor 8 Ahr verſammelt ſich das hohe Domkapitel und 

die übrige Geiſtlichkeit des Domſtiftes in der Metropolitan— 

32 „Freiburger Seitung“ Nr. 257 S. 1229. 
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Kirche. Die Geiſtlichkeit der St. Martinspfarrei erſcheint in 
gewöhnlicher Prozeſſion unter Voraustragung der Fahne und 

Voraustretung der Schuljugend um eben dieſe Zeit in der 
Metropolitan-Kirche. Der Stadtrat und die Zünfte finden ſich 

zu gleicher Zeit in dieſer Kirche ein. 

„§ 4. UAm 8 Ahr wird in der Metropolitan-Kirche ein feier— 

liches Hochamt zur Anrufung des heiligen Geiſtes gehalten. 

„§ 5. Nach dieſem zieht die Prozeſſion unter dem Geläute 

aller Glocken aus der Metropolitan-Kirche in folgender Ordnung 

in die Univerſitätskirche: 1. die Fahnen; 2. die Schuljugend; 

3. der Muſikchor; 4. die Geiſtlichkeit von der Pfarrei St. Mar⸗ 

tin; 5. die Geiſtlichkeit des Domſtifts; 6. die Domkapitularen, 
mit Ausnahme derjenigen, welche die Herren Erzbiſchöfe und 

die Herren Aſſiſtenten zu begleiten haben; 7. der Stadtrat und 
die Zünfte. 

„§ 6. Während dem Zuge dieſer Prozeſſion werden 

paſſende Lieder geſungen. 

„§ 7. Nach 8 Ahr, während dem Hochamte in der Metro— 

politan-Kirche, wird der Herr Erzbiſchof in dem Großherzog— 

lichen Palais Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog den 

vorgeſchriebenen Huldigungs-Eid ablegen. 

„§ 8. Gleichzeitig werden der weihende Herr Erzbiſchof 

und die Herren Aſſiſtenten von den Abgeordneten des Dom— 

kapitels in ihren Wohnungen abgeholt und in den erzbiſchöflichen 

Hof begleitet. Von da begeben ſich dieſe mit dem zu weihenden 

Herrn Erzbiſchof vor 9 Uhr in die Aniverſitätskirche. 

„§ 9. Mittlerweile werden ſich daſelbſt die Deputationen 

der in Freiburg befindlichen Großherzoglichen Behörden, welche 
zu dieſer Feierlichkeit eingeladen ſind, einfinden. 

„§ 10. Der Dekan der theologiſchen Fakultät empfängt 

die Herren Erzbiſchöfe und die Herren Aſſiſtenten bei dem Ein— 

gange in die Aniverſitätskirche. 

„§ 11. Während dem die Herren Erzbiſchöfe und die 
Herren Aſſiſtenten in die Kirche eingehen und ihre Plätze 

einnehmen, trägt der Muſikchor die vorgeſchriebenen Ge— 
ſänge vor. 

„§S 12. Nun folgt die Weihe des neuen Herrn Erzbiſchofs 

nach der Vorſchrift, wie ſie in dem römiſchen Pontifikal enthalten
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iſt. Nach beendigter Weihe wird der Herr Erzbiſchof mit dem 

Pallium belleidet. 

„§ 13. Anter dem Geläute aller Glocken in der Metro— 

politan-Kirche und der Aniverſitätskirche geht ſodann die Pro— 

zeſſion in die Metropolitan-Kirche in der oben beſchriebenen 

Ordnung zurück. An das hohe Domlapitel ſchließen ſich an: die 

Diakonen und Kreuzträger; die zwei Herren Aſſiſtenten; der 

weihende Herr Erzbiſchof mit Infel und Stab, in Begleitung 

ſeiner Kapläne; der geweihte Herr Erzbiſchof mit Infel und 

Stab, in Begleitung ſeiner Kapläne. 

„Darauf folgen die Deputationen der Großherzoglichen Be— 

hörden, der Aniverſität, dann der Magiſtrat und die Zünfte der 

Stadt Freiburg. 

„Während dieſer Prozeſſion werden wieder paſſende Lieder 

geſungen. 

„§ 14. Der Domdekan empfängt die Herren Erzbiſchöfe 

und die Herren Aſſiſtenten an dem Portal der Metropolitan— 

Kirche durch Darreichung des Weihwaſſers und die Inzenſation. 

„§ 15. Mit dem Eintritt der Geiſtlichkeit in die Metro— 

politan-Kirche ertönt der Muſikchor. Die Geiſtlichkeit, die 

Herren Aſſiſtenten, die Herren Erzbiſchöfe begeben ſich zuerſt zu 
dem Altar, wo das heiligſte Abendmahl aufbewahrt iſt, und 
verrichten da ihre Anbetung. Von da begeben ſie ſich in den 

Chor und laſſen ſich auf zubereiteten Sitzen, gekehrt gegen das 
Volk, nieder. 

„§ 16. Die Muſik ſchweigt, und ein dazu beauftragter 

Geiſtlicher verkündet auf der Kanzel die beiden päbſtlichen 

Bullen an die Geiſtlichkeit und das Volk, die Einſetzung des 

neuen Erzbiſchofs betreffend, in deutſcher Aberſetzung, ſamt den 
gewöhnlichen Indulgenzen, und begleitet dieſe Verkündung mit 

einer kurzen Anrede. 
„§ 17. Darauf geht die Inthroniſation nach der Vor— 

ſchrift des römiſchen Pontifikals vor. Während dem Lobgeſang 

„Herr Gott, dich loben wir“ ertönt das Geläute aller Glocken, 

und das Domkapitel und die übrige Geiſtlichkeit bezeugt dem 

geweihten Herrn Erzbiſchof die Ehrerbietigkeit und Anterwürfig— 

keit durch einen Handkuß. Darauf folgen die vorgeſchriebenen 

Gebete und Geſänge, und die Handlung ſchließt ſich mit dem
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Segen, den der geweihte Herr Erzbiſchof auf eine feierliche 

Weiſe auf dem Hochaltare über das verſammelte Volk und die 

ganze neue Erzdiözeſe ausſpricht“. 
„§ 18. Die Herren Erzbiſchöfe und Herren Aſſiſtenten 

werden nach abgelegtem kirchlichen Ornate von dem hohen Dom— 

kapitel der Geiſtlichkeit bis zum erzbiſchöflichen Hofe zurück— 

begleitet. 

„Zur Vermeidung aller Anordnung werden Einlaßkarten 

ſowohl in die Metropolitan Kirche als in die Aniverſitäts-Kirche 

ausgeteilt werden.“ 

Zur Belehrung der Teilnehmer über den Verlauf der 

ganzen Feierlichkeit ſowie über die Einzelheiten der bei der kirch— 

lichen Handlung vorgeſchriebenen Gebräuche und ihrer Be— 

deutung gelangten mehrere Schriften zur Ausgabe, und zwar am 

Sonntag „nach geendigtem Gottesdienſt“ bei Buchdrucker Franz 

Xaver Wangler, dem Verleger und Drucker der „Frei— 

burger Zeitung“: Freiburgs Feier der erzbiſchöf⸗ 

lichen Weihung, Beſchreibung der hiebei ſtattgefundenen 

Kirchenfeierlichkeiten, mit einigen hiſtoriſchen Vorbemerkungens“; 

außerdem in der Herder ſchen Kunſt- und Buchhandlung: 

1. Anterricht von der hohen Würde und Gewalt des Biſchofs 

und den Pflichten der Gläubigen gegen dieſelben. Nebſt einer 

Erklärung der bei ſeiner Einweihung ſtattfindenden Ceremonien; 

2. Päbſtliche Bulle der Ernennung des hochwürdigſten 
Dr. Bernhard Boll zum Metropolitan-Erzbiſchof von Freiburgss, 

in beiden Wagnerſchen Buchhandlungen: Die Weihe 

des Erzbiſchofes. Beſchreibung der bei dieſer Feierlich— 

33 Die Erklärung der Zeremonien ſind in der Herderſchen Buchhand— 

lung apart zu haben. 

34 Broſchiert 6 Kr. Trotz aller Bemühungen iſt es mir nicht gelungen, 

ein Exemplar des Schriftchens ausfindig zu machen. 

35 Herausgegeben bei der Gelegenheit der Konſekration des hochwür— 

digſten Herrn Dr. Bernard Boll, Metropolitan-Erzbiſchof von Freiburg. 

Kl.⸗80 16 S. Broſchiert 12 Kr. Für die Teilnehmer an der Feier, wo— 

durch ſie in ihrer „edlen Abſicht, dieſer hl. Feier mit chriſtlichen Geſinnun— 

gen anzuwohnen, unterſtützt werden ſollen“. Abgedruckt aus dem Großh. 

bad. Staats- und Regierungsblatte. 

Frecb. Dibz.⸗Archiv N. F. XXIX. 10
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keit ſtattgefundenen Zeremonien und übrigen Anſtalten, mit 

einigen eingeſtreuten Anmerkungen und zwei Zugaben!“. 

Für das Zeremoniell der kirchlichen Feier 

waren die „Vorrichtungen“ bis ins kleinſte genau von dem 
Concſionator! aulicus et ceremſoniarum] maglister) 
M. Hauber handſchriftlich (in einem Quartheft von 23 eng be— 

ſchriebenen Seiten) nach dem römiſchen Pontifikale angeordnet. 

Daß auch das Bildnis des neuen Oberhirten bei der Ge— 
legenheit käuflich zu haben war, bildete ebenſo, wie es heute der 
Fall ſein würde, ſchon damals ein unbedingtes Zubehör der Feſt— 

36 Ein Büchlein von 22 S. in Kl.-80. Es handelt J. in der „Ein 

leitung“: „von den Schickſalen der deutſchen katholiſchen Kirchen in der 

neueren Zeit“ (S. 3 7); II. von den Vorbereitungen zu der 

feierlichen Religionshandlung der Biſchofsweihe und dem 

Verlauf derſelben in der Jeſuitenkirche und im Münſter (mit ſummariſcher 

Wiedergabe der kurzen Predigt im Münſter) (S. 8—l7); S. 18—22: (das 

bekannte) Programm; das S. 8 als „Beilage A“ verſprochene päpſt— 

liche Breve vom 22. Mai 1827 iſt nicht darin enthalten. Der Preis für 

das broſchierte Exemplar war 8 Kr. Vgl. „Freiburger Zeitung“ 

Nr. 267 S. 1276. 

Neben den Buchhandlern wollte auch der Althändler die Gelegen— 

heit der ſeltenen Feier für Geſchäftszwecke nicht ungenützt vor— 

übergehen laſſen. So empfahl ſich der den alten Freiburgern 

noch wohlbekannte „Bernhard Dedelbach, Kunſthändler aus 

Gailingen“ unterm 19. Oktober ſich und ſein Geſchäft mit folgender „An— 

zeige“: „Anterzeichneter hat die Ehre, einem hohen Adel und verehrungs— 

würdigen Publikum mit hoher Erlaubnis mehrere ſehenswerte Antiquitäten 

und Kunſtgegenſtände vorzuzeigen, nemlich: alte Ritterkleider von Eiſen, ein 

Drahthemd nebſt Schwertern, Hellebarden und Waffen, Slgemälde von 

niederländiſchen und altdeutſchen Meiſtern, ein Hausaltar von einem großen 

altdeutſchen Meiſter, ein Manuſcript auf Pergament mit Gold und Silber 

aufgetragen nebſt Zeichnungen, gegen 950 Jahre alt, eine alte Bibel mit 

illuminierten Holzſchnitten von Anton Coburg (Koberger!) von Nürnberg, 

Kupferſtiche und Zeichnungen, wie auch Kunſtgegenſtände von Elfenbein und 

geſchnitzte Holzarbeiten, nebſt noch vielen andern Kunſtſachen. Dieſe Gegen— 

ſtände ſind am 20. Oktober zum erſtenmal von morgens 8 bis abends 6 Uhr 

in der Behauſung der Witwe Fehndrich in der Pfaffengaſſe Nr. 227 ljetzt 

Herrenſtr. Nr. 46] zu ſehen. Auch können ſolche an Kaufliebhaber gegen billige 

Preiſe abgegeben werden.“ („Freiburger Zeitung“ Nr. 267 S. 1276.) 

Bernhard Dettelbachs Sohn und Enkel, Ludwig Dettelbach von Gailingen, 

Vater und Sohn, haben ſich ſpäter dauernd in Freiburg niedergelaſſen und 

hier in der heutigen Merianſtr. Nr. 13 das erſte Antiquitätengeſchaft 

begründet und viele Jahrzehnte lang ſchwunghaft betrieben.
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lichkeit. So bot der Kupferſtecher Heinrich Pinhas „das Bil d 

des Hochwürdigſten Herr Erzbiſchofs von Freiburg 
Dr. Bernard Boll“ „in Kupfer geſtochen“ an, „das Exemplar 

zu 36 Kr.“s“. 

Den Hauptpunkt der Vorgänge am Vortag der Konſe— 

kration bildeten die gemäß des Auftrags des Großh. Komitees 

in katholiſch-kirchlichen Angelegenheiten vom 16. Oktober von 

dem landesherrlichen Kommiſſär Engeſſer 

mit dem Erzbiſchof erledigten letzten Amts— 

handlungen. Engeſſer berichtete darüber an das Komitee 

unterm 1. November wörtlich: 

„Am 20. Oktober übergab ich dem Herrn Erzbiſchof 
Dr. Bernard Boll, nachdem derſelbe die Bulle Provida 

solersque' und die Supplementar-Bulle bereits von dem 

Miniſter des Innern, Katholiſche-Kirchen-Sektion, empfangen 

hatte, deſſen Konfirmations-Bulle ſowie deſſen weitere Bullen 

und Breven — mit dem landesherrlichen Placet verſehen — 

und nahm über dieſe Abergabe das angeſchloſſene Actum (durch 

den „aktuierenden Sekretair, Miniſterial-Praktikanten F. H. 

Schmidt“) auf. 

„Anmittelbar nach obigem Akt übergab ich demſelben die 

von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog genehmigten Er— 

nennungs-Arkunden der Domherren ſowie die von Sr. Königl. 

Hoheit dem Großherzog dem Domkapitel verliehenen Deko— 

rationen und nahm darüber das anliegende Actum auf. 

„Es erfolgte hierauf durch den von dem Herrn Erzbiſchof 
delegierten Domdekan Dr. Burg die Beſitzergreifung der zur 

Metropolitan-Kirche erhobenen Münſter-Pfarr-Kirche und un— 
mittelbar darauſ durch den Herrn Erzbiſchof Dr. Bernard Boll 

ſelbſt die Inſtallation des Domkapitels. Beide 

Akte, denen ich als landesherrlicher Kommiſſar beiwohnte, 

geſchahen in der Stille mit Vermeidung aller Feierlichkeit. 

„Nach dieſer Beſitzergreifung der Metropolitan-Kirche“ 

und der Inſtallation des Domkapitels verſammelte ſich dieſes auf 

37 „Freiburger Zeitung“ Nr. 288 S. 1366. 

zs Die zu dieſem Zweck einige Veränderungen erfahren hatte. Nach— 

dem nämlich ſchon 1815 für den oberen Chor ein Geſtühl hergeſtellt worden 

war, beantragte der neu ernannte Erzbiſchof Dr. Boll in ſeiner Eigenſchaft 
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meine Einladung in dem Erzbiſchöflichen Palais, worauf ich in 

deſſen und des Herrn Erzbiſchofs Gegenwart: a) die Dotations— 

Arkunde vom 23. Dezember 1820, b) die Einweihungs-Dekrete 

vom 17. Oktober 1827, c) das Fundations-Inſtrument vom 
16. Oktober 1827 und d) die landesherrliche Verordnung vom 

16. Oktober 1827 laut verleſen ließ, hierauf dem Herrn Erz— 
biſchof zuſtellte und das angegebene Actum aufnahm; wobei ich 

bemerke, daß die beglaubigten Abſchriften dieſer Arkunden wegen 

Mangel an Zeit in Freiburg nicht genommen werden konnten, 
folglich hier (in Karlsruhe), von den Duplikaten, genommen 

werden mußten. 
„Ich entließ hierauf das Domkapitel und teilte dem Herrn 

Erzbiſchof vorläufig den Huldigungs-Eid mit, welchen derſelbe 

Sr. Königl. Hoheit, dem regierenden Großherzog, vor der Kon— 

ſekration abzulegen hat, und nahm das angebogene Actum 

darüber auf. Nachdem dieſer dem Regenten abzulegende Hul— 

digungseid dem Eide gegenüber, welchen der Erzbiſchof dem 
Papſt abzulegen hat, zu Bedenken und Bemerkungen führen 

durfte, denen ich zu begegnen wünſchte, ſo fand ich mich veran— 
laßt, den Herrn Erzbiſchof darauf aufmerkſam zu machen, und 
demſelben vorzuſtellen, ob es nicht rätlich ſein dürfte, dem Eide, 

welchen der Erzbiſchoſ dem Papſte abzulegen hat, jene Klauſel 
anzuſchließen, die, mit Genehmigung des Heiligen Vaters, die 

Biſchöfe in Preußen den dem Papſte zu leiſtenden Eiden an— 

geſchloſſen haben. Der Herr Erzbiſchof teilte meine Anſicht, und 

ſo wurde dem von demſelben dem Papſte geleiſteten Eide die 

angebogene Klauſel (ſ. S. 153) beigefügt und nach dem anliegen— 

den Zeugnis des Herrn Erzbiſchos von Köln, Grafen von 
Spiegel, auch bei der Eidesablegung damit verbunden“. 

Das „Verzeichnis der Dokumente, welche auf die in dem 

Konſiſtorium vom 21. März 1827 erfolgte Präkoniſation des 

als Münſterpfarrer und Dekan in einer Sitzung der ſog. Verſchönerungs— 

Kommiſſion am 1. Oktober 1827, daß der obere Chor nicht nur für die 

bevorſtehenden Feierlichkeiten (bei ſeiner Einſetzung), ſondern auch für die 

Zukunft, ſo oft ein feierliches erzbiſchöfliches Pontifikalamt abgehalten werde, 

weil zu enge, alsbald umzuändern ſei. Daraufhin wurde der Hochaltar 

abgebrochen und um acht Schuh zurückgeſetzt, aber ſo, daß er noch von allen 

Seiten umgangen werden kann. Gleichzeitig wurde auch der untere Chor 

mit einem Geſtühl verſehen.
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Herrn Dr. Boll als Erzbiſchof von Freiburg erfolgten“, umfaßte 

nicht weniger als 35 Nummern. 
Am Vorabend des Feſttages, am Samstag abend um 

5 Ahr, langte der Großherzog in Begleitung des Kabinetts— 
miniſters, Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten, Freih. 

von Berſtett, und des Generalmajors von Freyſtedt, in der 

Stadt an und ſtieg im Palais in der Salzſtraße ab. „Se. Königl. 

Hoheit hatten ſich“, heißt es in einem gleichzeitigen Bericht?, „alle 

Feierlichkeiten beim Empfange ausdrücklich verbeten.“ Aber die 

Straßen waren gedrängt voll Menſchen, und die von jeher durch 

unerſchütterliche Treue und Anhänglichkeit an ihren Fürſten ſich 

auszeichnende Bürgerſchaft von Freiburg äußerte ihren Jubel, 

den hochverehrten, vielgeliebten Regenten in ihrer Mitte zu 

haben, überall vom Tore bis zum Königl. Palais mit einem freu— 

digen Lebehoch. Abends wurde die ganze Stadt reich beleuchtet 
und bildete nur eine Lichtmaſſe; vorzüglich zeichneten ſich durch 

Schönheit, Geſchmack und Glanz aus: der mit einem grünen 

Dom überbaute Bertholdsbrunnen, die Kaſerne, das Erzbiſchöf— 

liche Palais, das Rathaus, das Kreisdirektorial-Gebäude, 

die Privathäuſer des Miniſters von Andlaw, des Staatsrates 

von Baden, des Buchhändlers Herder, des Domdechanten 

Dr. Burg, des Stadtrates Merian. Bei manchen öffentlichen 

und Privatgebäuden waren ſinnreiche, die tiefſte Verehrung und 

innigſte Liebe ausdrückende Inſchriften angebracht; ſo beim 

Rathauſe: Hie ames dici pater atque princeps, und an dem 

Aniverſitätsgebäude: Dignum laude virum vetat musa mori. 

Am Erzbiſchöflichen Palais umſtrahlten einen Altar die einfach— 
erhabenen Worte: Deo — Principi — Patriae sacrum. Auf 

dem Kreisdirektorial-Gebäude, dem Großh. Palaſte gegenüber, 

las man die goldenen Worte: Dem Volke Heil, Wo eines Lud— 

wigs Thron Sich ſtützt auf Künſte, Wiſſenſchaft, Religion. Die 

acht Säulen, welche den über dem Bertholdbrunnen gewölbten 

grünen Dom ſtützten, waren durch vier Tafeln verbunden, auf 

  

3o Das „Wochen- und Anterhaltungs-Blatt“ Nr. 85/86 

S. 374 ff.; vgl. dazu die „Freib. Zeit.“ Nr. 268 S. 1277 (Vom 22. Okt.), an 

deſſen Kopf das Chronogramm: BerthoLDVSs, LWDoVICVs Zaerlngenses: 

et BernarDVS BoLL. S—p, die Jahreszahl 1827 ergab.
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welchen folgende ſinnreiche, auf geſchichtliche Wahrheit gegrün— 

dete Sprü ngten: 
ete Sprüche prang Berthold. 

Er beginnt mit hohem Walten 

Seine Schöpfung zu geſtalten: 
Kräftig hebt und jugendlich 

Bertholds Freie Tochter ſich. 

Konrad. 

In die Stadt aus weiten Fernen 

Ziehen Kunſt und Handel ein: 

And der Dom umkränzt mit Sternen 

Konrads Denkmal wird es ſein. 

Karl Friederich. 

Was der Zeiten Lauf geſchieden, 

Eint er wieder: neuer Frieden 
Kehrt der Tochter, neues Glück 
An des Vaters Bruſt zurück. 

Ludwig. 

Nach den Stürmen weckt die Sonne 
Neues Leben mild und hell: 

Ludwig iſt der Seinen Wonne 
And der Seinen Segensquell “. 

Se. Königl. Hoheit ſelbſt, in Begleitung der Herren Mark— 

grafen, geruhten in offenem Wagen durch alle Straßen der 
beleuchteten Stadt zu fahren, ſchienen dieſen Ausdruck der all— 

gemeinſten Liebe und Verehrung der Freiburger Bürgerſchaft 

wohlgefällig aufzunehmen und wurden überall mit lautem 
Zubel empfangen. Es war wirklich ein herrlicher, ergreifender 

Momentt: die ganze Stadt ſchwamm in einem Meere von Licht; 
in den Straßen wogte eine ungezählte Volksmenge; in Mitte 
ragte der allgeliebte Fürſt und Vater hoch empor und lächelte 

gütig auf ſeine Kinder herab; die Lüfte ertönten von einem 
tauſendſtimmigen Lebehoch.““ „Ungeachtet alle Straßen von Ein— 
heimiſchen und Fremden wimmelten, wurde doch die muſterhafte 
Ordnung nicht geſtört““. 

40 Wochenblatt 1827 Nr. 87 S. 384. 

41 Wochenblatt 1827 S. 374 Nr. 85/86. 

42 „Freiburger Zeitung“ 1827 Nr. 268 S. 1277. 
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4. Der Hauptfeſttag am 21. Oktober. 

„Heute hatte nun“, fährt die „Freiburger Zeitung“ in 

ihrem Feſtberichte fort, „die ſchon geſtern durch das Glocken— 
geläute in der Metropolitankirche und in allen andern katholi— 

ſchen Kirche angekündigte Weihe unſeres hochwürdigſten Erz— 

biſchos mit den vom römiſchen Ritual vergeſchriebenen Feier— 
lichkeiten in der Aniverſitätskirche ſtattgefunden. Die Menge 

der anweſenden Fremden und vorzüglich des von allen Seiten 
herbeigeſtrömten Landvolkes, um den feierlichen Zug in die 

Aniverſitäts- und von da zurück in die Metropolitankirche zu 

ſehen, iſt unglaublich; alle Straßen waren damit überfüllt und 

der Durchgang faſt unmöglich. So wie das heutige Feſt einzig in 

der Geſchichte der Stadt iſt, ſo war auch in Freiburg ſeit Jahr— 
hunderten nie eine ſolche Maſſe von Menſchen verſammelt.““ 

Ausführlich verbreitet ſich das Anterhaltungsblatt““ über 
den Verlauf des Feſtes. „Am 21. Oktober“ ſchreibt es, „war 

nun die wirkliche Feierlichkeit der Konſekration und Einſegnung 

des Erzbiſchofs, nachdem ſchon zwei Tage vorher die beiden 
päpſtlichen Bullen: Provida solersque und Ad dominici 

gregis custodiam ſowie die durch die höchſte Reſolution vom 

16. Oktober erteilte Genehmigung durch Einrückung in das 

großherzogliche Regierungsblatt und durch Ableſung in den 

Kirchen öffentlich bekannt gemacht worden. Für die Feierlich— 

keiten ſelbſt erſchien ein beſonderes Programm, welches man 

pünktlich zum Vollzuge brachte. Schon in der Früh um 

8 Ahr war in der Metropolitankirche in Gegenwart 

des Domkapitels und der geſamten Geiſtlichkeit, des Stadt— 

rates und der ganzen Bürgerſchaft ein feierliches Hoch— 

43 Freiburger Wochen- und Anterhaltungs-Blatt 26 

(4827) Nr. 85 und 86 S. 374 und 384; „Freiburger Zeitung“ 1827 

Nr. 268 S. 1277. Beide Blätter trugen am Kopf der Nummer Chrono— 

gramme, jenes: LVDVwIg Grossherzog Von BaDen grVenDet elnen 

orzblsChoefLIChen Sltz In FrelbVrg, dieſes: BerthoLDVS, LWo— 

VICVSs Zaerlngenses: et BernarDVs BoLL, wobei die Majuskelbuch— 

ſtaben bei jenen: 2L Sσ 100, 4V — 20, 3 D S 1500, 7 J1 7. 

2 C S 200, bei dieſen: 4 L 200, 3 D 1500, 5 V 25, 2 1 S 2. 

C Sσ 100 zuſammen jedesmal die Zahl 1827 ergaben. 

44 „Freiburger Zeitung“ Nr. 268 S. 1277. 

25 Nr. 85/86 S. 374ff.
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amt zur Anrufung des heiligen Geiſtes gehalten, und nach 
Beendigung desſelben verfügte man ſich in feierlicher Pro— 

zeſſion unter Geläute aller Glocken in die Aniver— 

ſitätskirche, in welcher ſich bereits der landesfürſtliche 

Kommiſſar, Geheimrat Engeſſer, die großherzoglichen Behör— 
den, die Stadtkommandantſchaft, die Profeſſoren, der hohe 

Adel und eine Menge mit Einlaßkarten verſehene Fremde ver— 
ſammelt hatten. Noch während dem Hochamte zur Anrufung 

des heiligen Geiſtes legte der neue Erzbiſchof in dem Großher— 
zoglichen Palais den feierlichen Huldigungseid 

unmittelbar Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog ab“. 

Der Wortlaut des Huldigungseides des Erzbiſchofs in die 
Hände des Großherzogs hatte dem Huldigenden anfänglich 

Sorgen gemacht und zwiſchen ihm und dem Miniſter zu dem 
bekannten Briefwechſel mit befriedigendem Ergebnis geführt. 

Er wurde in Gegenwart der Markgrafen Leopold, Wilhelm und 

Maximilian, des Fürſten von Fürſtenberg, des Staats- und 

Kabinettsminiſters Freih. von Berſtett ſowie der hier an— 

weſenden Hoſchargen: des Oberhofmarſchalls Geh. Rats Freih. 

von Gayling und Oberzeremonienmeiſters Freih. von Inde, des 

Generaladjutanten Generalmajors von Freyſtedt, des landes— 

herrlichen Kommiſſärs Geh. Rats Engeſſer und des „dirigieren— 

den Miniſters des Innern“ Freih. von Berckheim abgeleiſtet und 

lautete folgendermaßen: „Ich ſchwöre und verſpreche bei den 

heiligen Evangelien Gottes Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog 
Ludwig Wilhelm Auguſt von Baden und Allerhöchſtihren 

Nachfolgern ſowie den Geſetzen des Staates Gehorſam und 

Treue. Ferner verſpreche ich, kein Einverſtändnis zu unter— 
halten, an keiner Beratſchlagung teilzunehmen und weder im 

In⸗ noch im Auslande Verbindungen einzugehen, welche die 
öffentliche Ruhe gefährden; vielmehr, wenn ich von irgendeinem 

Anſchlag zum Nachteil des Staates, ſei es in meiner Diözeſe oder 

anderswo, Kunde erhalten ſollte, ſolche Sr. Königl. Hoheit zu 

eröffnen“. Uber die Eidesleiſtung wurde ein Protokoll auf— 

genommen und vom Erzbiſchof und dem Miniſter von Berck— 

heim unterzeichnet. 

Die Klauſel, die der Erzbiſchof bei dem Konſekrations— 

akt im Anſchluß an die übliche Eidesformel ſprach und
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die (am 22. Oktober) durch den Erzbiſchoͤf von Köln dem 
Kommiſſär Engeſſer ſchriftlich mitgeteilt wurde, hieß: „Haec 
omnia et singula eo inviolabilius observabo, quo certior 

sum, nihil in illis contineri, quo iuramento meo fidelitatis 

ergo Serenissimum Badarum Magnum Ducem eiusque ad 
thronum successores debitae adversari posset. Sic me 

Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia“, 

Der vom Erzbiſchof bei ſeiner Konſekration den Höfen von 
Württemberg, beiden Heſſen und Naſſau gegenüber abgelegte 

Eid lautete: „Ich ſchwöre und verſpreche (Sr. Majeſtät dem 

Könige Wilhelm zu Württemberg reſp. uſw.) bei den heiligen 

Evangelien Gottes, daß ich das mir anvertraute Amt eines 

Metropolitan⸗Erzbiſchofs zur Beförderung des Seelenheils der 

Katholiken in der Provinz verwalten und nichts unternehmen 

werde, was auf irgend eine Art zum Nachteil der Rechte der 

Staaten oder der Biſchöfe gereichen könnte“. 

Nach der Huldigung „verfügte ſich auch Se. Königl. Hoheit, 

die Prinzen des Hauſes und die Herren Biſchöfe mit ihren 

Aſſiſtenten und Begleitungen in die Aniverſitätskirche, wo 

ſogleich der feierliche Akt der erzbiſchöflichen Kon— 

ſekration nach den Vorſchriften des römiſchen Rituals 

erfolgte. Se. Exzellenz der konſekrierende Erzbiſchof Graf 
von Spiegel handelte ſein Amt mit Hoheit, ruhiger Würde und 

Salbung; der neu konſekrierte Erzbiſchof empfing Infel und 

Stab und Pallium mit tiefer Rührung, welche das ganze Publi⸗ 

kum mit dem würdigen Greiſe in lautloſer Stille teilte. 

„Dann verfügte ſich die ganze Verſammlung mit Vor— 
tragung des erzbiſchöflichen Kreuzes und unter dem Geläute 

aller Glocken in die Metropolitankirche. Dieſe 

feierliche Prozeſſion, welche der Herr Erzbiſchof von 

Cölln mit ſeiner Geiſtlichkeit, der neue Erzbiſchof Dr. Boll mit 

dem Domkapitel, der Herr Biſchof von Evara, die ganze da— 
hieſige Geiſtlichkeit, eine große Menge von Dekanen und 

Pfarrern aus allen Teilen des Landes, die Deputationen, ſämt— 

liche großherzoglichen Behörden, die hohe Schule, der Stadtrat 

und die Bürgerſchaft in ſtiller Andacht begleiteten, war ebenſo 
durch Größe und Pracht imponierend als durch den heiligen 

religiöſen Zweck ergreifend; und eine aus der Nähe und größe—
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rer Entfernung herbeigeſtrömte unzählbare Volksmenge erfüllte 

alle Straßen und Häuſer. Auch Se. Königl. Hoheit der Groß— 
herzog mit ſeiner hohen Begleitung geruhten aus dem Lokale 
des Muſeums dieſe feierliche Prozeſſion mitanzuſehen. Bei 

Ankunft derſelben in der Metropolitankirche erfolgte 
nun die nochmalige öffentliche Vorleſung der päpſt⸗ 
lichen Bullen, (nach 12 Ahr) die Inthroniſation 

des neuen Erzbiſchofs, ein feierliches TPendeum und endlich 

der erzbiſchöfliche Segen über das verſammelte Volk 

und die ganze neue Erzdiözeſe. 

„So endigte ſich dieſe hochwichtige Feierlichkeit, bei wel— 

cher — obwohl dieſelbe fünf volle Stunden andauerte, dennoch 

— Se. Königl. Hoheit der Großherzog mit Ihrer hohen Be— 

gleitung unausgeſetzt anweſend blieben.“ 

Die Feier hatte ſich ganz im Rahmen des von Burg auf— 

geſtellten Programms vollzogen und in der Aniverſitäts- oder 
Jeſuitenkirche begonnen, die, ſeit Aufhebung des Jeſuitenordens 
(1773) geſchloſſen, dann als Magazin verwendet, ſeit einem 

halben Jahr wieder für den Gottesdienſt hergerichtet worden 
war. „In dieſe Kirche zog nun“, lautete der ergänzende Bericht 

des Freiburger Katholiſchen Kirchenblattes (21, 330 f.), „um 

9 Ahr die Prozeſſion in folgender Ordnung: die Fahnen, die 

Schuljugend, das Muſikchor, die Geiſtlichkeit von St. Martin 
und des Domes, die Domkapitulare, der Stadtrat, die Zünfte. 

Während des Zuges wurden Lieder geſungen, die eigens für 
dieſe Feier verfaßt worden waren. Die Biſchöfe und Dr. Boll 

gingen nicht mit der Prozeſſion, ſondern begaben ſich etwas 

ſpäter nacheinander zur Jeſuitenkirche und wurden am Eingang 

vom Dekan der theologiſchen Fakultät empfangen. Da die 

Kirche nicht geräumig genug war, durften nur die mit einer 

Karte verſehenen Geladenen der Feier beiwohnen. Es er— 

ſchienen Deputationen der verſchiedenen Behörden. Sobald 

dann der Großherzog mit dem Markgrafen in die Kirche ge— 

kommen und zu den ihnen bereiteten Plätzen geleitet waren, 

begann die heilige Handlung. Erzbiſchof Graf von Spiegel 

ſetzte ſich auf einen Seſſel am Altar nieder, neben ihm ſaßen 
der Biſchof von Rottenburg und der großherzogliche Kommiſſar 

Engeſſer. Der Neuerwählte kniete an den Stufen des Altares
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nieder. Einer der Aſſiſtenten erhob ſich und ſprach: „Hoch— 

würdigſter Vater, die heilige katholiſche Kirche will, daß du 

dieſen gegenwärtigen Prieſter zur Würde des Biſchofs erhebeſt“. 

Hierauſ antwortete der Erzbiſchof: „Habt ihr einen apoſtoliſchen 

Auftrag hierüber?“ Die Antwort lautete: „Ja, wir haben 
einen.“ — „Nun leſe man ihn vor“ — ſagte Graf von Spiegel. 

Jetzt las ein Notar das päpſtliche Breve (vom 21. Mai 1827) 
Diem quem votis lauf vor. Hierauf ſchwur der zu Weihende 

den Eid der Treue gegenüber dem Oberhaupt der Kirche. 

Nachdem dann das Glaubensbekenntnis noch abgelegt war, 

begann der Erzbiſchof (von Köln) die heilige Meſſe; während 
derſelben wurde die Weihe des Biſchofs gemäß dem Ponti— 

ſikale vorgenommen. Nach der Epiſtel hielt der Erzbiſchof eine 

Anrede, in welcher er von der Wichtigkeit des biſchöflichen 

Amtes ſprach. Zum Zeichen, daß der neugeweihte Biſchof auch 

Metropolit ſei, wurde ihm am Schluſſe der feierlichen Hand— 

lung das Pallium angelegt, das von Rom geſendet worden war, 

nachdem es dort auf dem Grabe des Apoſtelfürſten Petrus 

gelegen hatte. Zum erſten Male gab dann Erzbiſchof Bernhard 
den Verſammelten den biſchöflichen Segen. 

„Hierauf folgte wieder die feierliche Prozeſſion zum 

Münſter, bei welcher ſich an die Domherren anreihten: der 

aſſiſtierende Biſchof von Rottenburg und der großherzogliche 

Kommiſſär Dr. Engeſſer, der Erzbiſchof von Köln in Begleitung 
ſeiner Kapläne, der neue Erzbiſchof von Freiburg, die Depu— 

tationen der Behörden und der Aniverſität. Der Domdekan 
Dr. Burg empfing die Biſchöfe unter dem Portal des Domes, 

es ertönte ein Muſikchor, und der erſte Oberhirt der neuen 

Diözeſe betrat ſeine majeſtätiſche Kathedrale. Erzbiſchof 
Bernhard war eine würdevolle Erſcheinung; 
erragte faſt um einen Kopf über alle empor. 

Die Prieſter begaben ſich zuerſt zum Altare, wo das heilige 
Sakrament aufbewahrt war, und beteten es an. Dann zog man 

in den Chor. Ein Prieſter beſtieg die Kanzel und verlas in 
deutſcher Sprache die beiden päpſtlichen Bullen Provida 

sollersque vom 16. Auguſt 1821 und Ad dominici gregis 

custodiam vom 11. April 1827) an die Geiſtlichkeit und das 

Volk über die Aufhebung des Bistums Konſtanz und die Ein—
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ſetzung des neuen Erzbiſchofs. Mit dieſer Verkündigung wurde 

eine kurze Anrede verbunden. — War nun auch die Biſchofs— 

weihe vollendet, ſo fehlte doch noch ein wichtiger Akt, nämlich 

die Inthroniſation des Erzbiſchofs. Dieſe wurde jetzt vor— 

genommen. Erzbiſchoſ Boll beſtieg den biſchöflichen Thron und 
unter dem Geſang des Te deum und dem Geläute aller Glocken 

nahten ſich das Domkapitel und die ganze Geiſtlichkeit dem 

neuen Oberhirten und bezeugten ihm durch einen Handkuß Ehr— 

erbietung und Gehorſam. Nach einigen Gebeten und nach— 

dem der Erzbiſchof über die ganze Erzdiözeſe den Segen ge— 

ſprochen, wurden die Biſchöfe in das erzbiſchöfliche Palais 

geleitet, und die Feier war geſchloſſen.“ 
Nach Beendigung der kirchlichen Feierlichkeiten „geruhten 

Se. Königl. Hoheit der Großherzog dem neuen Herrn Erzbiſchof 

und dem Domkapitel eine Privataudienz zu erteilen. 

Sodann war große Tafel im Großherzoglichen 

Palais, welcher die Prinzen des Großherzoglichen Hauſes 

und Se. Durchlaucht der Fürſt von Fürſtenberg beiwohnten 

und zu der außer der Suite Sr. Königl. Hoheit die beiden 

Herren Erzbiſchöfe und das Domkapitel ſowie die Vorſtände der 

bürgerlichen und Militärbehörden eingeladen waren. 

„Abends beglückten Se. Königl. Hoheit das Theater mit 

Höchſtihrer Gegenwart. Der geliebte Landesvater wurde bei 

ſeinem Eintritt in die für Höchſtdenſelben bereitete Loge von 
dem ganzen überfüllten Hauſe mit einem dreimaligen lang an— 

dauernden Lebehoch empfangen. Se. Königl. Hoheit verweilte 
bis ans Ende und äußerte Ihre Zufriedenheit ſowohl über den 

(ſeit 1823 beſtehenden) neuen Schauſpielſaal (im ehemaligen 
Auguſtinerkloſter) als über die Darſtellung der Oper“““ 

(„Tankred“ von Gioachino Roſſini, 1813). 
Der ganze Feſttag und alle Teile der Feſtlichkeit hatten 

einen ungeſtörten, glänzenden Verlauf genommen. Selbſt der 

geſtrenge großh. Kommiſſär Engeſſer ſagte in ſeinem am 1. No⸗ 

vember an das Komitee in Katholiſch-Kirchlichen Angelegen— 
heiten erſtatteten Bericht, daß er „bei der ganzen Feier— 

lichkeit“, der er von Anfang bis zum Ende beiwohnte, „als 
  

46 „Freiburger Zeitung“ Nr. 269 S. 1281.
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landesherrlicher Commiſſair nichts wahrgenommen, worüber er 

eine Bemerkung oder aufmerkſam zu machen hätte“. 

An den Papſt in Rom hatte der Erzbiſchof von Köln noch 

am Tage der großen Feierlichkeit ein Schreiben gerichtet, worin 

er ihm über den Verlauf der Einweihung, der er ſich „mit 
wahrem Vergnügen“ unterzogen habe, über ſeine Tätigkeit als 

Konſekrator „unter Beobachtung der in dem römiſchen Ponti— 

fikal vorgeſchriebenen Formen und Regeln“ Rechenſchaft gab. 

Von Erzbiſchof Boll ſagt er darin, er ſei „ein Mann voll 
Frömmigkeit, auch ſicher eine Zierde und Vorſchub der Kirche“. 

„Eine große Anzahl von Gläubigen, fromme, aufrichtige Men— 
ſchen, waren zugegen, die Gott und der Kirche aus dem 

Innerſten des Gemütes zugetan ſind; aber vor allem erhob den 

Glanz des Feſtes Se. Königl. Hoheit, Ludwig, der durchlauch— 

tigſte Großherzog von Baden, Höchſtwelcher in eigener Per— 

ſon mit den Seinigen und mit ſeinen höchſten und ausgezeich— 
netſten Dienern der heiligen Handlung anzuwohnen geruhten. 

Er glaube, Sr. Heiligkeit nicht gebührend und weiters offen— 

baren zu brauchen, wie ſehr Großherzog Ludwig mit unermü— 
deter Sorgfalt jederzeit und überhaupt bedacht geweſen, daß die 
kirchlichen Angelegenheiten ſeiner katholiſchen Antertanen be— 

gründet und ordnungsmäßig feſtgeſtellt wurden.“ Se. Heilig— 

keit kenne „längſt ſchon die außerordentlichen und preiswürdigen 

Verdienſte dieſes Fürſten um das Wohl der Kirche“, und zumal 
im vorliegenden Falle. „Mit Edelmut, ja mit königlicher Milde 

hat derſelbe geſorgt und keinen Aufwand geſcheut, um der Feier— 
lichkeit der Einweihung Würde, Ruhe und Glanz zu geben. 

Aber nicht nur hierin zeigte ſich die königliche Hochherzigkeit, 

ſondern in jener gebietenden Würde und bewunderungswürdigen 

Standhaftigkeit, womit die größten Hinderniſſe beſeitigt worden, 

damit nicht länger die Errichtung des Erzbistums Freiburg hint— 

angehalten, und all das Erforderliche in der Art vollzogen 

wurde, daß die erzbiſchöfliche Kirche in Freiburg, nun feſt be— 

gründet, im Glanze emporblühe, und das Heil der Katholiken 

ſicher gewahrt bleibe.“ 

„Dieſes erhabenen Fürſten verehrungswürdige Gerechtig— 

keit für die Katholiken, ſein Wohlwollen für die neu errichtete 

Kirche in Freiburg begleite“ er „mit dem herzlichſten Glück—
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wunſch und mit innerer Seelenluſt berichte“ er dieſes Sr. Heilig— 

keit, „damit das väterliche Herz erfreut werde und der Hoffnung 
einer gedeihlicheren Zukunft entgegenſehen möchte.“ 

Der 21. Oktober war, wie Erzbiſchof Boll bald darauf 

dem Papſt berichtete, „ein Triumph unſerer Religion, ein bis— 

her nicht geſehenes, die .. . Katholiken tief bewegendes Schau— 

ſpiel“ geweſen, das auch außerhalb der Mauern Freiburgs, 

überall im ganzen Land, wo treue Katholiken wohnten, freu— 

digen Widerhall fand. Dafür ſei nur eine Stimme hier 

wiedergegeben, wie in Mannheim,; der größten Stadt des 

Landes, die Freiburger Feier aufgenommen und erwidert 
wurde. Die „Mannheimer Zeitung“ vom 23. Okttober ſchreibt 
unterm 22.: „Geſtern vormittag, zur nemlichen Stunde, wo zu 

Freiburg ein würdiger, durch lange Amtsführung erprobter 

Seelſorger den lange verwaiſeten biſchöflichen Stuhl in der 
Würde eines Erzbiſchofs beſtieg, war die bieſige katholiſche 

Gemeinde zur Feier dieſes erſehnten Ereigniſſes in der großen 

Pfarrkirche verſammelt, wo nach einer die regen Beſtrebungen 
unſeres gnädigſten Landesvaters preiſenden Eingangsrede die 

beiden päpſtlichen Bullen verleſen wurden, welche das Auf— 

hören des bisherigen proviſoriſchen Zuſtandes des badiſch-katho— 

liſchen Kirchenweſens verkünden. Lobgeſänge und Gebete für 
die Erhaltung unſeres edlen Regenten, dem die Beförderung 

der ſittlichen und religiöſen Wohlfahrt ſeines treu ergebenen 
Volkes eine ſo heilige Herzensſache iſt, ſtiegen zum Throne des 

Ewigen empor. Das geſtrige Feſt und die bedeutſam gleichzeitig 
erfolgte Zurückkunft der verwitweten Frau Großherzogin in 

unſerer Mitte riefen die zahlreichen Wohltaten, welche Karl 

Friedrichs durchlauchtigſter Stamm über unſere Stadt und Pro— 

vinz verbreitete, ſeit ſie ſo glücklich ſind, von deſſen mildem und 
gerechtem Szepter beherrſcht zu werden, von neuem in aller 

Gedächtnis zurück. Darum wurzelt er auch tief in unſern Herzen 

und wird, wie er, ſtark durch die Anhänglichkeit ſeines Volkes, 
die Stürme einer vergangenen ſchweren Zeit überſtand, über 

jeden künftigen obſiegen. Dies iſt der heißeſte Wunſch und das 

feſte Hoffen der zu neuem, innigſtem Danke verpflichteten 

Katholiken des badiſchen Anterlandes.““ 

47 „Freiburger Zeitung“ Nr. 272 S. 1297 (pom 26. Okt.). 
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In den Kirchen des frühern Bistums Konſtanz wurde 
während der Feierlichkeiten zu Freiburg von den Kanzeln 

verleſen, daß Freiherr von Weſſenberg ſein Amt als 

Bistumsverweſer niederlege, da der Papſt „den uralten und 

ſehr anſehnlichen Sitz von Konſtanz“ mit ſeinem Domkapitel 

für aufgehoben erklärt habe. Am gleichen 21. Oktober erließ 

Weſſenberg noch einen Abſchiedshirtenbrief an die Diözeſe 
Konſtanz; damit war ſeine amtliche Tätigkeit erloſchen. 

Die „Freiburger Zeitung“ berichtete darüber: „Der bis— 
herige Bistumsverweſer Freih. von Weſſen— 
berg hat unterm 21. Oktober — in der Beilage zur 
Allgemeinen Zeitung“ Nr. 304 und 305 — eine Kund— 
machung, die Auflöſung des Bistums Konſtanz und die 

Errichtung eines erzbiſchöflichen Sitzes zu Freiburg betreffend, 
an die Geiſtlichen und Seelſorger des Bistums erlaſſen, deren 

Schluß folgendermaßen lautet: Nehmen Sie jetzt Ihren erz— 
biſchöflichen Oberhirten mit aller Freude im Herrn (Philipp. IV. 

J) auf und halten Sie Ihn ſtets in Ehren! (Philipp. II. 29; Hebr. 

XIII. 17.) Erleichtern und erheitern Sie Ihm die Verwaltung 

ſeines beſchwerden- und mühevollen Amtes. Die Gnade von 

oben geleite Ihn und ſegne ſeine Schritte zur Förderung des 
Reiches Gottes! Vereinigen Sie ſich, um dies zu erflehen, mit 

Ihren Gemeinden im inbrünſtigen Gebete zum Vater des Lich— 
tes! An Ihnen finde Ihr Oberhirte für alles Gute treue Ge— 

hülfen! — Stets werde ich fortfahren, Sie in meinem Herzen 

zu tragen, ſtets Ihrer gedenken in meinem Gebete. Bewahren 

auch Sie mich im Herzen und im Gebete. Ol möchte doch be— 
ſtändig nur Chriſtus in uns wohnen! (Epheſ. III. 17; II. Kor. 

XIII. 5.) Möchten wir ganz Ihm leben! (Röm. XII. 5; XIV. 9; 

II. Kor. V. 14, 15; Epheſ. V. 2.) Möchten wir, ſtets in Seiner 

Liebe wandelnd, nur Einen Körper bilden mit Jyhm! Joh. XVII. 
11, 12; Epheſ. IV. 15, 16, Galat. II. 20, Philipp. I. 21.) An⸗ 

geſchwächt möge bei allen äußern Wechſeln dieſe heilige Ver— 

bindung unter uns fortbeſtehen. Wir in Chriſto, und Chriſtus 

in uns! (Joh. XV. 4, 5.)“ 8 
    

as Nr. 281 (vom 4. Nov.) S. 1335.



160 Albert 

5. Der dritte Feſttag am 22. Oktober. 

„Des andern Tages, am 22. Oktober, hielten Se. Königl. 

Hoheit — morgens um 10 Uhr — in Begleitung eines glänzen— 

den Gefolges Muſterung über das dahier garni— 
ſonierende IV. Linien-Infanterie-Regiment 

Markgraf Leopold und geruhten nicht nur die Linien zu 
durchreiten, ſondern auch das ganze Regiment wiederholt bei 

ſich vorüber defilieren zu laſſen. Das in einer langen Reihe 

aufgeſtellte Regiment, ſeinen hochgefeierten Chef an der Spitze, 

bot wirklich einen herrlichen Anblick und bekundete aufs neue 
durch ſeine militäriſche Haltung und die Sicherheit aller ſeiner 
Bewegungen den alten Ruhm der badiſchen Soldaten, auf dem 
Felde wie in der Garniſon.““ 

„Nach geendigter Revue“, fügte die „Freiburger Zeitung“?“ 

ihrer Meldung hinzu, „wurde die Mannſchaft des Regi⸗ 

ments auf Koſten der Stadt bewirtet.“ Aus dem daraufhin 

am 23. Oktober vonſeiten des Oberſten und Regimentskomman— 

deurs an den Stadtmagiſtrat“ erlaſſenen Dankſchreiben geht 

hervor, daß die Mannſchaft vom Feldwebel abwärts mit Wein, 

Käſe und Brot bedacht worden war. „An Wein wurden 
728 Maßz oder 8“ Saum und zwar jeder Kompagnie 59 bis 

60 Maß, der Kapelle aber 20 Maß ausgemeſſen. An Käs 

erhielt man von den beiden Lieferanten die beſtimmte Quanti 

und Qualität ebenfalls richtig, wovon jede Kompagnie 28 Pfund, 
die Kapelle 91 Pfund empfing. Zur Abfaſſung des Brots, 

welches ſehr gut ausgebacken war, wurden die Kompagnien an— 

gewieſen, ihre Gebühr gegen Abgabe einer die Stärke ent— 

haltenden Quittung unmittelbar bei dem Lieferanten — Zunft— 

und Bäckermeiſter Paul Wetzel an der Kaiſerſtraße — in Emp— 
fang zu nehmen.“ Der Betrag für das Brot machte 68 fl. 

36 fl. 

Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, daß am 20. Oktober 
jeder am Bürgernutzen berechtigte Bürger Freiburgs 
ein Geſchenk von 1 fl. 2 Kr. erhielt, was für die Be⸗ 
urbarungskaſſe zuſammen den Betrag von 1996 fl. ausmachte. 

4⁰ Anterhaltungs-Blatt S. 375. 

50 Nr. 270 S. 1285. 

51 Stadtarchiv.
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„Auch die hohe Schule wollte die Anweſenheit Sr. Königl. 

Hoheit auf eine würdige Weiſe dadurch feiern »', daß ſie um 

11 AUhr einen beſondern akademiſchen Feſtakt ver⸗ 

anſtaltete, um an ausgezeichnete Staatsbeamte, in gerechter 

Anerkennung ihrer hohen Verdienſte, die Doktorwürde zu ver— 
leihen. Zu dieſem Endzwecke verſammelte ſich die hohe Schule 

in ihrem Konſiſtoriumsſaale und, nachdem der dermalige Pro— 

rektor, Profeſſor Welcker, in einer ſchönen Rede ſehr gewichtige, 

aus der Veranlaſſung dieſes Feſtes entnommenen Worte ge— 

ſprochen hatte, ſo wurde nun auf die herkömmliche Weiſe von 

den vier Promotoren die akademiſche Doktorwürde 

verliehen: 
in der Theologie: an Se. Exzell. den Erzbiſchof 

von Köln, Herrn Grafen von Spiegel; an den Großherzogl. 

Geheimrat und Miniſterial-Direktor Engeſſer; an den bisheri— 

gen Offizial in Konſtanz, nunmehrigen Kapitular von Vicari; 

52 Bereits am 11. Oktober hatte eine Senatsſitzung ſtattgefunden zur 

Beſprechung der Frage, welchen Anteil die Aniverſität an der auf den 

21. anberaumten feierlichen Konſekration des neu ernannten Erzbiſchofs, und 

zwar ſowohl wegen der Anweſenheit des Großherzogs als auch in Bezug 

auf die Weihe ſelbſt zu nehmen habe. Außer verſchiedenen vorläufigen Ver⸗ 

abredungen ward eine aus den Profeſſoren Schreiber, Ecker und Zell 

beſtehende Kommiſſion ernannt, welche die im Aniverſitätsgebäude nötigen 

Vorkehrungen treffen ſollte. Am 13. Oktober wurden die von dieſer Kom— 

miſſion gemachten Vorſchläge bezüglich der Einrichtung der Kirche und 

übrigen Lokale, der Illumination uſw. mit einigen Anderungen gutgeheißen 

und beſchloſſen. Dem Großherzog ſollten bei ſeinem Eintritt in die Ani— 

verſität „3 prachtvoll eingebundene Gedichte, deren eines Hofrat Deuber, die 

beiden andern Prof. Zell verfaßt, und dem Erzbiſchof an einem noch näher 

zu beſtimmenden Tage ein Glückwünſchungsdiplom überreicht werden. 

Weiters ſoll bei dieſem Anlaſſe jede Fakultät eine Promotion honoris causa 

öffentlich und feierlich vornehmen, welche Feierlichkeit Se. Magnifizenz mit 

einer Rede eröffnen werden und wozu alsdann der höchſte Hof und andere 

Perſonen von höchſtem Rang einzuladen ſind“. Am 16., 18. und 19. Ok⸗ 

tober tagte abermals die Kommiſſion zur Durchführung der Beſchlüſſe, am 

20. wurden das Feſtprogramm der Stadt und die Einladungskarten ver— 

teilt. Am 29. März 1828 wurde der Bericht der Wirtſchaftsdeputation vom 

8. ds. Mts. über die verſchiedenen Koſten bei den Feierlichkeiten zur Kennt⸗ 

nis gebracht und beſchloſſen, an das Miniſterium des Innern die Rech— 

nungen mit dem Antrag zur Dekretur der Koſten einzuſenden. 

Gütige Mitteilung von Herrn Prof. Dr. Schaub 

(aus den Senatsprotokollen der Aniverſität). 

Freib. Diöz.⸗Archiv N. F. XXIX. 11
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in der Jurisprudenz: an den Präſidenten des 

Großherzogl. Juſtizminiſteriums Freih, von Zyllnhard („wegen 

ſeiner Verdienſte um die Rechtspflege und Geſetzgebung in 

unſerem Vaterlande und wegen ſeiner ausgezeichneten Wiſſen— 

ſchaft im Fache der Jurisprudenz“); 
in der mediziniſchen Fakultät: an den prakti⸗ 

zierenden Arzt und Mitglied der Großherzogl. Sanitäts-Kom- 
miſſion, Brigadearzt Nusbaumer in Karlsruhe (5in Anerkennung 

der Verdienſte, die er ſich durch mehr als zwanzigjährige 

Tätigkeit um unſere vaterländiſche Krieger erwarb, ſowie in 
Anerkennung ſeiner mediziniſchen und chirurgiſchen Kenntniſſe, 

in welcher Beziehung der Promotor namentlich eine neue, von 
Herrn Dr. Nußbaumer erfundene Maſchine zur Heilung von 

Beinbrüchen anführte); 

in der philoſophiſchen Fakultät: an den 

Großherzogl. badiſchen Major Freih. von Zech („Major in dem 

Generalſtabe und Flügeladjutant Sr. Königl. Hoheit des Groß— 
herzogs, einen ſowohl durch ſeine allgemein wiſſenſchaftliche 

Bildung als beſonders durch ſeine Kennniſſe in den militäri— 

ſchen Wiſſenſchaften ausgezeichneten Offizier und Verfaſſer 
einiger ſehr geſchätzten Schriften“). 

Die neben dem Namen ihres Stifters auch den des regie— 
renden Großherzogs tragende Aniverſität hatte mit der Stadt 

und Bürgerſchaft in Verſchönerung der Feſtlichkeiten gewett— 

eifert, beſonders auch in Feſtgedichten, Oden in lateiniſcher und 

deutſcher Sprache, „die bei dieſer feierlichen Gelegenheit teils 

auf die höchſterfreuliche Anweſenheit Sr. Königl. Hoheit, teils 

auf das Weihefeſt ſelbſt verfaßt waren“. Billig nahmen den 

erſten Platz zwei Oden in römiſcher Sprache und ein deutſches 

Gedicht ein, welche die Hochſchule Sr. Königl. Hoheit in dem 

akademiſchen Konſiſtoriumsſaale zu überreichen die Ehre hatte. 

Der Verfaſſer der erſten Ode war Hofrat Franz Anſelm 

Deuber, Profeſſor der Weltgeſchichte, der ein geradezu klaſſi— 

ſches Latein ſchrieb, und der zugleich eine wörtliche Aber— 

ſetzung derſelben lieferte; der Verfaſſer der zweiten Ode und 

des deutſchen Gedichtes war der Profeſſor der Philologie 

Karl Zell. Dieſe damals teils in Sonderdrucken, teils im 

„Wochen- und Anterhaltungs-Blatt“ veröffentlichten poetiſchen
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Leiſtungen verdienen der Vergeſſenheit entriſſen zu werden. Sie 

lauten: 
J. 

Regiae celsitudinis Magni Badarum Ducis 

Ludovici 

Rectoris academiae magnificentissimi 

Alberto-Ludoviciana 

exoptatissimum pie concelebrat Friburgi adventum 

MDñVCCCXXVII. 

At quot insignes trabeae! quis ordo 
Flaminum, Mysta praeeunte? Fulgor 

Quantus armorum? Trisamam excitavit 

Attonitam vis 

Aeris igniti sociusque clangor 

Tinnuli. Cur densum humeris id agmen? 
Fallor? an Princeps properare tendit, 

Cuius et auctor 

Adsit ut festi moderator? Aulae 
Regiae dant se comites ministri; 
Sub triumphales vehitur columnas; 

Plaudit et omnis 

Civitas. Mitra pariter decori 
Praesules, unus duplici tiara, 

Consecrant nunc Archiepiscopum: stat 
Curia patrum 

Nobilis velamine purpurato. 
Advenum clerum propriorem et ultra 

Sueviae fines Cathedrale Templum 

Suspicit; arae 

Thus odoratum redolent, diei 
Concolor sacrae nitet apparatus; 

Nocte millenos radiosque spargit 
Flammeus ignis; 

Sive Brisgoji, secus aut Oseni 
Incolae pagi; veteres novi ceu 

Subditi; ritum veterem novumve 

Confiteamur; 

11³*
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Interest nil: una eadem Badensis 

Terra; sunt leges similes; gubernat 

Nos domus Zaringa, sit ista nunquam 

Interitural 

Vota, quae civis bonus atque purae 

Integer mantis simul ac Badensi 

Pro solo nutrit solioque, faustus 

Approbet aether; 

Quidquid in fatis ab inauspicato 

Anxius casu metuit, protervi 
Auferant venti modiusque porte: 

In mare Rhenus! 

Alma sed mater Tibi quid rependat 

Magne Dux] In Pierio recessu 
Debiti Musis et Apollini sunt 

Donec honores; 

Barbito vates recinent eburno 

Gesta Zaringae memoranda stirpis, 

Principum condent et in aeviternis 

Nomina fastis. 

Auf die 

Ankunft Sr. Königlichen Hoheit 

zur 
erzbiſchöflichen Konſekrationsfeier. 

1. Wie viele feſtlichen Kleider? Welch feierlicher Zug von 

Geiſtlichen, unter dem Vortritt des Oberprieſters? Welcher 

Waffenglanz? Die Dreiſam wird aufgeregt und in Staunen 

geſetzt 

2. durch den Kanonendonner und Elockenklang. Wes— 

wegen ſolch dichtes Volksgedränge? Iſt es Täuſchung oder eilt 
der Fürſt hieher, um die Leitung des Feſtes 

3. zu übernehmen, deſſen Arheber Er iſt. In ſeinem 
Gefolge befindet ſich der Hofſtaat. Er hält den Einzug zur 
Seite von Triumphſäulen; die ganze 

4. Stadt jauchzet Beifall. Kirchenvorſtände, zwei mit 
Infuln, der eine mit der Doppeltiara geſchmückt, konſekrieren nun 
den Erzbiſchof. Die Kurie der Väter
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5. ſteht im Purpurgewande. Die Kathedralkirche ſtaunet 
über die Menge des Klerus, der aus der Nähe und jenſeits der 

ſchwäbiſchen Grenze kömmt. Die Altäre 
6. duften von Weihrauch; angemeſſener Prunk erhebt die 

Tagesfeier; tauſend Strahlen erglänzen durch die beleuchtete 

Nacht. 
7. Ob Einwohner vom Breisgau oder Oosgau, alte oder 

neue Antertanen, Bekenner des alten oder neuen kirchlichen 

Ritus; 
8. dies macht keinen Anterſchied. Es gibt nur ein Baden, 

nach gleichen Geſetzen beherrſcht vom Hauſe Zähringen; 

möge dasſelbe nie untergehen! 

9. Die Wünſche des guten, biedern Bürgers, beiderſeits 

für Badens Land und Thron, möge der Himmel ge— 

währen, 

10. Eitle Beſorgniſſe für widriges Geſchick der Wind zer— 

ſtreuen und der Rhein ins Meer verſenken! 

11. Aber o Großherzog! wie ſoll dir die Hochſchule ſich 

dankbar erzeigen? Solange man in Pieriſchen Hallen der 

Muſen und den Apollon verehrt, werden Sänger dir 

12. mit dem Barbiton von Elfenbein die merkwürdigen 

Taten des Zähringer Stammes preiſen und Seine 

Fürſtennamen in ewigen Jahrbüchern aufbewahren. 

II. 

Civium salve Ludovicee lumenl 

Civium dilecte parens! die almo, 
Quem tuus vidit populus per arva 

Brisiacorum. 

Drisamae Nymphae liquidis in undis, 
Alta cum silvis iuga Te salutant; 

Lenius ridere Zaringiorum 

Propria tellus 

Tota iam gestit, venerans nepotem et 
Inclitam gaudens aluisse gentem, 
Lucidam belli meritis domique 

Intemeratis. 

Atque Conradi pietas quod olim 

Grande molita est opus, omnis aetas
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Usque quod spectans stupeat nepotum, 
Iam tibi pandit 

Arduas portas aditi, et superbit 

Turris extollens caput inter astra, 

Fulgidum propter decus atque honores 

Quos Tibi debet. 

Si piae servant animaeque sensus, 

Musa nec fallit reverenda vatem, 

Sedibus iam iam properant beatis, 
Nec Tibi desunt 

Quos habes clari generis satores; 

Teque stipatum placidi tuorum 

Coetibus spectant, tacitumque diva 
Pectora mulcet 

Gaudium. Spectant stabilique terram 

Otio, qua larga Ceres quotannis 
Spiceis sertis tibi, Bacche suavis, 

Tempora cingit. 

„Ad Tuos serus, Ludovice princeps, 

Serus excelsos proavos redibis, 

Et Tuam multos patriam Badenam 
Prosperes annos!“ 

Omnis hoc orat bene fida veris 
Civitas votis; prece Numen orat 

Alma Musarum domus hoc, Tuo quae 

Nomine gaudet. 

Zur Feier der hohen Anweſenheit 

Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs 

Ludwig von Baden. 

Drei Genien ſind es, die uns im Vereine 

Der Menſchheit höhern Tempel aufgebaut: 

Religion, die himmliſche, die reine, 
Die ſtets mit ernſtem Blick nach oben ſchaut, 

Die Herrſchaft in der Hoheit Strahlenſcheine 

Dem Szepter edler Fürſten anvertraut; 

Des Wiſſens Kraft, mit klarem, freien Lichte 

Durchdringend die Natur und die Geſchichte.
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Heil dieſem hocherhab'nen, mächt'gen Bunde 

Der Recht, Geſetz und weiſe Ordnung bringt, 

And ſie beſtehen läßt auf feſtem Grunde; 
Der unſers Geiſtes kühnen Flug beſchwingt; 
Der mit des Glaubens und der Hoffnung Kunde 

Beſeligend des Menſchen Herz durchdringt. 

Beglückt das Volk, bei dem in vollem Glanze 

Vereint ſich zeigt das dreifach ſchöne Ganze! 
Heil Ludwig Dir! deß Ruhm ſich ewig mehre, 

Erhab'ner Herrſcher über Badens Land! 

Es ſchmücke unſre Tempel und Altäre 
Mit neuer Würde Deine Segenshand; 

Doch auch dem Geiſteslicht, der Weisheit Lehre 
Bleibt Deine Huld, Dein Schutz ſtets zugewandt. 
Darum eilt unſre Stimme, zu vereinen 
Sich mit dem vollen Jubelruf der Deinen. 

Dieſen offiziellen akademiſchen Weihegedichten ſei noch ein 
viertes von einem ungenannten Verfaſſer angereihts, das der 

5s Von demſelben Verfaſſer „Wllm.“ (Wollmann?), der ſchon am 

5. Juli den neuen Erzbiſchof poetiſch begrüßt hatte, ſtammen auch noch fol— 

gende zwei bemerkenswerte lateiniſche Gedichte. 

IJ. In adventum Ludovici Magni Ducis Badensis— 

Altitudinis regiae, Friburgi Brisgoviae 

Ave salutaris Urania Brisgoviae 

Dicat Ave, bis dicat Ave, cui publica cordi 

Laetitia est, pupuli vox sonet omnis Ave. 

En]! pia consociat Brisgovia vota Badensis, 

Appulit Uranie, vox sonet omnis Ave. 

Appulit o tandem Zaehringia Sloria praesens, 

Bertoldi germen, vox sonet omnis Ave. 

Salve magnanimum Martis genus, inclite bello 

Marchio, progenies digna parente Tuo. 

Magne novator aedes cathedrae, fortissime Ductor 

Sacrorum, monitis consiliisque Tuis. 

O princeps Ludovice, bonis bone patribus orte, 

Sed possis patribus qui pater esse tuis; 

Antiqua pietate, novo et virtutis honore: 

Quae duo sic in te sidera iuncta nitent, 

Gnossias ut coelo non purius ardeat astium, 

Non Venus aut fratrum teda gemella duum. 

Adspice, sed nimii fulgoris luce remissa,
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kirchlichen Feierlichkeit beſonders gewidmet und als „aus dem 

Lateiniſchen überſetzt“ bezeichnet iſt. 

Auf die erzbiſchöfliche Konſekrationsfeier. 

1. Längſt ſchon woget im Meere dein Schiff, o Petrus! 
nicht ohne ſicheren Steuermann; von Winden beſtürmt, aber von 

Gott beſchützt, daß es 
2. nicht an den Felſen ſcheitere. Papſt Leo bewahrt uns 

deine Schlüſſel. Boll, der Auserwählte, ſteht dem höchſten 

Prieſter nahe zur Seite. 

3. Glücklich! wer zur ausgezeichneten Wiſſenſchaft die 

Tugend geſellte, daß er unter dem Gewühle der Dinge zu 

ſolchen Ehren emporſtieg. 

Nostra Tibi sacrat quod rude Musa chaos; 

Eminus ausa tuum pudibunda accedere solem, 

Hauriat ut radii particulam inde tui; 

Et velut a Phoebi clarescit lampade Phoebe, 

Sic iubar a coelo mutuet illa tuo,. 

Hoc sit perque diem dum tu, sol clare, coruscas, 

Nostra sine ut noctu fax aliquanta micet. 

Est Tibi, sitque precor, multos, Dux Magne, per annos 

Nomen et antiquae stemma celebre domus. 

Sic tua posteritas mirabitur aemula gesta, 

Dum referent vultus, marmor et aera tuos. 

Id memor a prisco descendens sanguine Baden, 

Tu caput et princeps, nos tua membra sumus. 

Friburgi die 17. Calend. oct. 1827. 

Il. Ad consecrationemreverendissimi domini 

archiepiscopi Drs. Boll. 

Grator et faveo Tibi hunc honorem, 

Quem nunc principis manus largi 

Electo Tibi donat atque Mystae. 

O felix honor, o beata cural 

Privatis simul esse publicisque 

Templis praesidium: bonos tueri, 

Pravos opprimere. Euge mi praesul, 

Surge atque exorere; esto sol, et istas 

Quae passim obtenebrant, fuga tenebras., 

Sis tutor miseris, probis asilum; 

At terror scopulusque sis scelestis. 

Sic deus Tibi pluria usque donet, 

Sic gradus modo hic esto et ampliorem 

Nanciscaris honore ab hoc honorem, 

Anterhaltungsblatt Nr. 85/86 S. 378.



Die Einführung des erſten Erzbiſchofs in Freiburg 169 

4. O Hauptſtadt im Breisgau! Anter deinen Chriſten— 

gemeinden war er ein treuer Hirt, zur Frömmigkeit ermahnend, 

an Sitten muſterhaft. 

5. Jetzt ſind deine Wünſche erfüllt! Du beſitzeſt den Erz— 

biſchof: weit über die alemanniſche Grenze, von der Fulda bis 

zur Lahne hält er den Kirchenſtab. 

6. Albertina! Er, der ruhmvoll in deinem Hauſe durch 
Beiſpiel die Weisheit lehrte, gefällig durch liebliche Rede, herr— 

lich durch Geiſteskraft, 

7. iſt jetzt ein Vorſtand der Kirche; ſie erhebt den Verdienſt— 

würdigen auf den mit Purpur bedeckten Thron. 

8. Der Fürſt (wohlan! ganz Baden ſchätzt ſich glück— 

lich wegen dem Vater des Vaterlandes und beut ſich die Hände 

und windet Blumenkränze ins Zähringer Diadem), 

9. beſchenkt ihn — ein Beweis Seiner Toleranz — mit 

Titeln und Gütern, ihn, den Er ſeit mehreren Jahren Seiner 
Huld wert fand. 

10. Wie durch Alter ehrwürdig iſt ſein Antlitz! Wie 

glänzt er im Schmucke der Doppeltiare. Uber den Klerus ragt 
er empor, 

11. der ſo würdige Männer zählt. Anſer weltberühmte 

Hug, mit dem Purpur bekleidet, nimmt Sitz im Chore; 

12. zu dieſer Stufe erhöht, verläßt er doch die Lehrkanzel 

nicht, zur Zier der heiligen Fakultät an der Hochſchule. 

13. O mögen alle, mit neuer Morgengabe ausgeſtattet, 

die alte Akademie und die neu geſtiftete Kurie den Ruhm 

und das Heil des Vaterlandes befördern helfen!“ 

Einen eingehenden Bericht über die Beteiligung 
der Aniverſität an den Einſetzungsfeierlich— 

keiten. brachte am 25. Oktober die „Freiburger Zeitung“ 

(Nr. 271 S. 1293 f.). 

„Die hieſige Hochſchule“, heißt es da, „welche in Sr. 

Königl. Hoheit, unſerm jetzt regierenden Großherzog, ihren 

Wiederherſteller und zweiten Gründer verehrt, ermangelte 

nicht, ſeine hohe Anweſenheit durch die ehrerbietigſten Huldi— 
gungen der Dankbarkeit und Ehrfurcht zu feiern. 

2 Unterhaltungsblatt Nr. 85/86 S. 378 f.
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„Am Abend nach der hohen Ankunft Sr. Königl. Hoheit 

waren bei der allgemeinen Beleuchtung der hieſigen Stadt auch 

die beiden Aniverſitätsgebäude ſowie das Portal der Aniverſi— 

tätskirche beleuchtet. Das ältere Univerſitätsgebäude zeigte auf 
einem transparenten Gemälde das Innere eines Tempels, in 

welchem eine Muſe vor der Büſte unſeres Regenten einen Lor— 

beerkranz niederlegt, zwiſchen den Säulen des Tempels er— 
ſchienen in der Entfernung die Burg Zähringen und der Turm 
des Freiburger Münſters. Als Inſchrift waren die Worte des 

römiſchen Sängers angebracht: Dignum laude virum Musa 

vetat mori. An den beiden Eingängen des neuen Aniverſitäts— 

gebäudes ſollten die wenigen, aber inhaltsſchweren Worte die 
Bedeutung des Feſtes ausſprechen: Optimo Principi, Univer— 
sitatis Restauratori und: Patri Patriae, Rectori magni— 

ficentissimo. 

„Als am darauf folgenden Sonntag dem 21. Se. Königl. 

Hoheit unmittelbar vor dem Beginn der hohen kirchlichen Feier 

in dem Aniverſitätsgebäude abſtiegen, um von da ſich in die damit 

in Verbindung ſtehende Kirche zu begeben, empfing das ganze 

Lehrperſonale, von dem Prorektor, Dr. und Prof. Welcker 

geführt, Allerhöchſtdieſelben bei dem Eingange und begleitete 

Se. Königl. Hoheit in den Saal des akademiſchen Konſiſtoriums. 

Die Treppen und Gänge des Gebäudes waren feſtlich ge— 

ſchmückt und in dem Saale ſelbſt war über dem lebendgroßen 

Bildniſſe Karl Friedrichs, einem Geſchenke dieſes unſterblichen 

Fürſten, die Inſchrift angebracht: „Wir danken Dir für vieles, 
am herzlichſten für Deinen Sohn'. Bei dem Eintritt in den 

Saal wurden Sr. Königl. Hoheit zwei lateiniſche Oden von 

Hofrat Deubers» und Profeſſor Zell““ verfaßt, nebſt einem 
deutſchen Gedichte überreicht, in welchem die Aniverſität dieſen 
ſeſtlichen Tag feierte. Se. Königl. Hoheit geruhten Sich hier 

die einzelnen Profeſſoren vorſtellen zu laſſen und ſich in ſehr 

gnädigen Ausdrücken über dieſe Lehranſtalt zu äußern. Sie ver— 
weilten hier bis zu dem Anfange der hohen kirchlichen Weihe. 

„Montags den 22. fand eine eigene akademiſche Feier in 

dem Aniverſitätsgebäude ſtatt. Ob es gleich ſehr ſchwer war, 

55 Siehe oben S. 163 ff. 

56 Siehe oben S. 165 ff. 
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an einem der beiden Tage, wo ſo viele Feſtlichkeiten ſich zu— 

ſammen drängten, eine Stunde zu finden, in welcher die Zeit 

der höchſten und hohen Gäſte nicht ſchon im voraus in Anſpruch 

genommen war, ſo erfreute ſich dennoch dieſe Feier eines glän— 
zenden und zahlreichen Beſuches. Anter den Anweſenden 

befand ſich auch Se. Durchlaucht der Fürſt von Fürſtenberg, 
dieſer durch ſeine ausgezeichneten Gaben des Geiſtes und Eigen— 

ſchaften des Herzens ſo aufrichtig und allgemein geliebte junge 

Fürſt, den die hieſige Hochſchule einſt unter ihre akademiſchen 

Bürger zu zählen das Glück hatte. Der Prorektor der Aniver— 

ſität drückte in einer kurzen Rede die Gefühle des Dankes, der 

Treue und Verehrung gegen den erhabenen Regenten aus und 

ſprach zugleich über die Verbindung und das gegenſeitige Ver— 

hältnis von Staat, Kirche und Wiſſenſchaft. Darauf fanden 
Ehrenpromotionen in den vier Fakultäten ſtatt. . .. 

„An der hohen kirchlichen Feier, welche durch die Anweſen— 
heit Sr. Königl. Hoheit verherrlicht wurde, nahm die hohe 

Schule, wie die übrigen hieſigen Behörden, durch ihre An— 
weſenheit bei dem hohen Feſte teil, zugleich aber auch noch durch 

ein eigenes Gratulationsdiplom, welches von ihr Sr. Hochwür— 

den Gnaden, dem neu geweihten Herrn Erzbiſchofe, in welchem 

die hieſige Aniverſität einen ihrer ehemaligen Lehrer verehrt, 

üb erreicht wurde. 

„Bei allen dieſen Gelegenheiten zeigte ſich die hohe Schule 
von denſelben Gefühlen der innigſten Verehrung und Liebe für 

unſern Regenten beſeelt, welche alle Badener mit einem 

gemeinſamen Bande umſchlingt, mit einem Bande, welches an 

Würde und Dauer mit jenem verglichen werden kann, durch 
welches die hohe Gerechtigkeit und landesväterliche Liebe unſe— 

res geliebten Großherzogs alle ſeine Antertanen, ohne Rückſicht 

auf Verſchiedenheit der Bekenntniſſe und der übrigen indi— 

viduellen Anterſchiede, zu einem ſchönen Ganzen vereinigt.“ 

„Zu Mittag“, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter, „gab 
die Stadt Freiburg zur Ehre Sr. Königl. Hoheit in ihrem zu 

dieſem Endzwecke ſehr ſchön dekorirten Saale auf dem Kauf— 

haus ein großes Mittagsmahl zu 140 Gedeckens, 
  

57 Einen beſondern Schmuck der Feſttafel bildete ein von dem 

Zuckerbäcker Lang gefertigter Tafelaufſatz, das Münſter vorſtellend, woran
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welchem die Prinzen des Großherzogl. Hauſes, des Fürſten 

von Fürſtenberg Durchlaucht, die Herren Miniſter von Berſtett 

und von Berckheim, der dahieſige hohe Adel, das Domkapitel 
und Abgeordnete aller Behörden beiwohnten“. 

„Gegen Ende des Gaſtmahls erſchienen auch die Herren 

Erzbiſchöfe, welche an der großherzoglichen Tafel geſpeiſt hatten, 

und bald darauf wurde die Ankunft des Großherzogs ver— 

kündet. Beim Eintritt in den Saal kredenzte der Oberbürger— 

meiſter Höchſtdemſelben einen ſilbernen Pokal mit 100jährigem 

Markgräfler, worauf der gnädige Fürſt folgenden Toaſt aus— 

brachte: „Auf das Wohl meiner braven treuen Freiburger und 

zur Erinnerung an das Feſt des geſtrigen Tages!“ 

„Nachdem der Großherzog getrunken, befahl Er, daß 
der Pokal im Kreiſe herumgehen ſollte. Im Augenblick, wo der 

Lang mehr als ſechs Monate gearbeitet hatte. Die Arbeit fand ſo ſehr 

den Beifall des Großherzogs, „daß der Magiſtrat gleich damals beſchloß“, 

wie der Oberbürgermeiſter an den Stadtamtmann (am 27. November) 

ſchrieb, „dieſes Kunſtwerk Sr. Königlichen Hoheit in tiefſter Ehrfurcht zu 

widmen“. Meiſter Lang ſelbſt überreichte am 11. November in Karlsruhe 

ſein Werk dem Großherzog, der dieſe „zarte Aufmerkſamkeit der Stadt 

Freyburg ſehr huldvoll“ aufnahm und „den Aberbringer der ſchönen Arbeit 

mit einem Geſchenk“ bedachte, gleichzeitig auch ein Schreiben an den Stadt— 

magiſtrat richtete, daß er „in wohlwollender Anerkennung der ausgezeich— 

neten Abſicht“ die ihm „dargebrachten neuen Beweiſe von Aufmerkſamkeit 

mit Vergnügen aufgenommen“ habe. „Aberzeugt von der Redlichkeit und 

Treue Ihrer und Ihrer Mitbürger Geſinnungen“, bemerkte der Fürſt, wolle 

er „gerne die überſandten Gegenſtände als Erinnerungszeichen“ an ſeinen 

neulichen Aufenthalt bei ihnen bewahren, der ihm „in ſo vielfacher Be— 

ziehung angenehme Empfindungen bereitet“ habe. Mit dem Ausdruck 

ſeines Dankes verband er „die erneute Verſicherung ſeiner beſondern, der 

Stadt Freiburg gewidmeten Wohlgewogenheit“. 

Zuckerbäcker Lang hatte ſich überdies verbindlich gemacht, wie die 

Stadt dem Stadtamt mitteilte, „binnen ſechs Monaten das Münſter noch— 

mals, aber weit genauer und mit der ganzen innern Einrichtung zu fertigen, 

welches mittelſt einer Vorrichtung in zwei Teile zerlegt werden kann. Dieſes 

vervollkommnete Münſter“ wolle „er dann ohne alle Ausbeſſerung dem 

erſten — welches er nur ein Probeſtück nenne — unterſchieben“. 

Der mit Lang abgeſchloſſene Akkord belief ſich mit Inbegriff zweier 

anderer dazu gehöriger Aufſätze und der Reiſekoſten, da Lang die Spe— 

dition ſelbſt übernommen hatte, auf 132 Gulden, die der Stadtkaſſe vom 

Stadtamt erſetzt wurden. 

5s Anterhaltungs-Blatt Nr. 85/86 S. 375. 

 



Die Einführung des erſten Erzbiſchofs in Freiburg 173 

Oberbürgermeiſter den Toaſt ausſprach: „Auf die Geſundheit 

des gnädigſten Landesfürſten“ ertönte der Saal von enthuſi— 

aſtiſchen, anhaltenden Vivatrufen der Gäſte und der vor dem 

Kaufhauſe verſammelten Volksmenge, in welches der Donner 

der Kanonen einſtimmte. 

„Mit ſichtbarem Wohlgefallen nahmen Se. Königl. Hoheit 

den Toaſt auf, welchen der Senior des Stadtrates““ im Drange 

ſeines Herzens improviſierte und welcher der Anlaß zum Aus— 

bruch der lauteſten Freude ward. Der Großherzog nahm ein 

Champagnerglas, ging raſch auf den muntern Greis zu, ſtieß 

mit ihm an und trank wiederholt auf die Geſundheit ſeiner 

treuen Freiburger. Dieſer rührende Zug ſteigerte die Freude 

der entzückten Gäſte zur höchſten Begeiſterung. Se. Königl. 

Hoheit verweilten lang und unterhielten Sich, indem Sie Reihe 

für Reihe durchgingen, auf das herablaſſendſte mit ſämtlichen 

Anweſenden. Anter lautem Jubel verließen Höchſtdieſelben den 

Saal, und gegen 7 Ahr endete ſich das Freudenmahl. 

„Später vergnügte ſich der Großherzog auf dem von dem 
Muſeum zur Feier Höchſtſeiner Anweſenheit veranſtalteten glän— 
zenden Ball, auf welchem auch alle übrigen hohen Gäſte zu— 

gegen waren. Se. Königl. Hoheit unterhielten Sich auch hier auf 
das huldvollſte mit den Damen und Herren und verließen unter 

lautem Jubelruf die Geſellſchaft, welche, einen auserwählten 

Verein aller Stände bildend, durch den Liebreiz unſerer jungen 
Mitbürgerinnen verſchönt und durch die Huld des gnädigſten 

Fürſten belebt, einen höchſt erfreulichen Anblick gewährte.““ 

Nicht vergeſſen werden darf auch das abends 6 Ahr von 
Kunſtfeuerwerker Hornung auf dem „ganz mit Fackeln beleuch— 

teten“ Karlsplatz abgebrannte große Feuerwerk. „Den 

Anfang machte eine Fronte von 100 Steigraketen von ſchwerem 

Kaliber, und zum Beſchluß ward das ganze Münſter ganz nach 

der Architektur und mit dem ſchönſten griechiſchen Brillantfeuer— 

werk vorgeſtellt.“ Das Ganze ſoll einen „impoſanten Anblick“ 

dargeboten haben . 

59 Nach dem „Addreß-Kalender“: Weinhändler Michael Kuen— 

zer GKaiſerſtr. Nr. 59, neben dem Muſeum). 

60 „Freiburger Zeitung“ Nr. 270 S. 1285. 

61 „Freiburger Zeitung“ Nr. 263 S. 1260 und Nr. 267 S. 1276.
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6. Die nächſten Tage und Dinge nach der Einſetzungsfeier. 

Am Dienstag dem 23. Oktober „früh um 5 Ahr reiſte der 
hochverehrte Landesfürſt im höchſten Wohlſein von hier ab“, 
meldete die „Freiburger Zeitung“ am Tag darauf, „ſehr ver— 

gnügt mit dem hieſigen Aufenthalte und von den feurigſten 
Segenswünſchen der Freiburger begleitet, in deren Herzen wie 

in den Annalen der Stadt das Andenken an dieſe ſo ſchnell 

entſchwundenen glücklichen Tage ewig leben wird. — Auch die 

Herren Markgrafen und Miniſter haben unſere Stadt wieder 

verlaſſen“ *. 

Dieſe mehr lakoniſch gehaltene Meldung der Zeitung ſelbſt 

von der Abreiſe des Großherzogs hatte das Anterhaltungs— 

Blatt es folgendermaßen weiter ausgeführt, indem es verſicherte, 
daßz Se. Königl. Hoheit bei der „Zurückreiſe in die Reſidenz“ 

„in der Stadt Freiburg nur getreue Untertanen und dankbare 

Bürger zurückgelaſſen, welche das Glück zu ſchätzen wußten, 

ihren vielgeliebten Landesvater durch beinahe drei Tage in ihrer 

Mitte verehren gekonnt zu haben. Zuverläſſig ſind die letzten 

Tage die ſchönſten, welche die Stadt Freiburg ſeit ihrer Be— 

gründung zu Teil geworden. Die Anweſenheit Sr. Königl. 

Hoheit und der Prinzen des großherzoglichen Hauſes und das 
huldvolle Benehmen des gütigen Fürſten — die Erhebung 

der Stadt zum erzbiſchöflichen Sitze — die Ehrfurcht gebietende 
Gegenwart von drei Biſchöfen — die Uberfüllung der Stadt mit 

einer unglaublichen Menge Fremder mußte notwendig bei der 

hieſigen Bürgerſchaft einen allgemeinen Jubel erwecken, und 

man hörte überall nur laute freudige Außerungen des Dankes, 

der Verehrung und Liebe für die geheiligte Perſon unſeres 

Fürſten und Landesvaters. Möge der Stamm der Zähringer 

noch lange fortblühen, und unter ſeinem Schatten das glückliche 

badiſche Volk zu immer wachſendem Wohlſtande emporſteigen: 

niemand kann dieſes inniger wünſchen als die dankbare Stadt 

Freiburg, welche, ſeit ſie wieder ihrem alten Regentenſtamme 

anzugehören das Glück hat, mit ſo vielen Wohltaten beſchenkt 

worden und nun durch die Errichtung des erzbiſchöflichen 
Stuhles in Freiburg einer noch ſchöneren Zukunft entgegenſieht.“ 
  

62 „Freiburger Zeitung“ Nr. 270 S. 1286. 63 Nr. 85/86 S. 375.
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Erzbiſchof Spiegel verweilte noch einen Tag länger zu 

Freiburg und trat am 25. Oktober in Begleitung Engeſſers die 

Rückreiſe über Baden-Baden nach Karlsruhe an, um von dort 

nach den üblichen Abſchiedsbeſuchen nach Köln zurückzukehren. 

Es handelte ſich nun noch darum, wie man ſich ſeitens des 

Badiſchen Hofes für die Bereitwilligkeit, womit ſich Graf 

Spiegel dem Begehren des Großherzogs zur Verfügung geſtellt 

hatte, erkenntlich zeigen konnte. „Außer der Bezahlung des 

Poſtgeldes von Karlsruhe bis Freiburg, jedoch nur für ſeinen 

Wagen und einigen Defrayierungen“, hatte Engeſſer berichtet, 

„nahm der Herr Erzbiſchof von Köln durchaus keine Vergütung 

an, weder für ſeine beträchtlichen Reiſeauslagen von Köln hier— 

her (nach Karlsruhe) und wieder zurück, noch für die Reiſe und 

den Aufenthalt ſeiner Geiſtlichen und Dienerſchaft, die längere 

Zeit verweilten und auf ſeine Koſten mehrere Abſtecher im Land 

und im Aberrhein machten. Man verſicherte (ihm), daß die 

baren Auslagen desſelben über 3000 fl. betragen hätten. Am 

ſolche zu vergüten und um dem fremden Erzbiſchof ſeinem Rang 

und Reichtum gemäß eine angemeſſene Anerkennung zu ge— 

währen, beſtimmte Se. Königl. Hoheit der Großherzog, ihm eine 

Tabatière von reellem oder Verkaufswert von 6—700 Louis— 

dors“. Da in Karlsruhe von dieſem Wert keine vorhanden 

war, lieferten die Brüder Chardon in Stuttgart eine ſolche zu 

3630 Gulden, die dann von dem Hofjuwelier Bachmayer mit 

einem von dem Hofbankier von Haber bezogenen Brillanten— 

Cadre verſehen wurde. Da die 6 Brillanten-Pendeloques 

825 Louisdors koſteten, kam die ganze Tabakdoſe auf 5297 fl. 

30 Kr. zu ſtehen. „Nebſtdem beſtimmten Se. Königl. Hoheit der 

Großherzog der Dienerſchaft des Erzbiſchofs ein Douceur von 

150 Dukaten in Gold“, was alles zuſammen den Betrag von 

5413 fl. 16 Kr. ausmachte. Die den Erzbiſchof begleitenden 

Geiſtlichen erhielten: der Sekretär und der Kapitular jeder 

einen Ring, die mit 264 (Amethyſt) und 396 fl. (Topaſe mit 

Brillanten) in der Rechnung der Gebr. Chardon erſcheinen. 

Der dem dritten Geiſtlichen gegebene Ring wurde von Uhr— 

macher Dürr in Karlsruhe um 275 fl. gekauft. Der Sekretär 

empfing außerdem (unterm 28. Oktober) das Ritterkreuz des
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Zähringer Löwenordens, was in der „Freiburger Zeitung“ 
vom 7. Dezember (Nr. 314 S. 1487) bekannt gemacht wurde. 

Weitere Verehrungen erfolgten: an den kaiſerlich könig— 

lich öſterreichiſchen Geſchäftsträger von Gennotte in Rom im 
Werte von 2420 und an den römiſchen Prälaten Francesco 

Cappacini im Werte von 2640 fl. Dem Kardinal-Staatsſekretär 

Julius Maria della Somaglia wurde eine mit Brillanten 

beſetzte Tabatière im Werte von 3300 fl. übermacht. 

Doch nicht allein für dieſe Geſchenke kam der Großherzog 

auf, ſondern für die geſamten Koſten der Konſekration, ein— 
ſchließlich der von der Stadt Freiburg gehabten Auslagen. Die 

Beſtreitung „geſchah aus großherzoglicher Staatskaſſe für 

Rechnung der im Budget als Aufwand für das Landesbistum 

vorkommenden Poſition“; man hatte ſich nach Abereinkommen 

mit dem päpſtlichen Stuhl das Beiſpiel des Königs von Preußen 

für Köln zur Einrichtung des Erzbistums zum Muſter ge— 
nommen. Die Zahlungen wurden „unter der Rubrik Cultus“ 

vom Finanzminiſterium verrechnet, zerfielen in drei Punkte: 
1. „die Koſten der geheimen Unterhandlung in Rom und die 

Bezahlung der Taxen für die Ernennung des Erzbiſchofs; 

2. die von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog in Rom und 

an den konſekrierenden Erzbiſchof von Köln erteilten Präſente 

(2 goldene Brillantdoſen); 3. die verſchiedenen, durch die Kon— 
ſekration des diesſeitigen Landesbiſchoͤcs erwachſenen Aus— 
gaben (1919 fl. 46 Kr. ＋ 58 fl. 18 Kr. für den Aufenthalt des 

Kölner Erzbiſchofs in Baden-B. — 1978 fl. 4 Kr.)“ und 
betrugen insgeſamt 11 297 fl. 16 Kr.““ 

Von den einzelnen Poſten intereſſieren die Aufwen— 
dungen: für die Kapitelskreuze in Höhe von 924 fl. 

(für 1 Stück ſamt Etui 132 fl.) an Goldarbeiter Willet in 

Karlsruhe, dazu für die von dem Karlsruher Poſamentier 

Heinrich Lang gelieferten Ordensbänder zu den Kreuzen im 
Betrage von 22 fl. 24 Kr.; für die Extrapoſt des Erz⸗ 
biſchofs von Köln und Geh. Rats Engeſſer 

62 Rach einem Artikel der „Freiburger Tagespoſt“ (vom 3. Mai) 1927 

Nr. 101 „beliefen ſich die Koſten für die Konſekration und Inthroniſation 

des Erzbiſchofs Boll auf 1795 fl. und 44 Kr. Die Regierung wollte dieſe 

Auslagen auf ihre Rechnung nehmen. . .. Der Landtag vermochte ſich in
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von Karlsruhe nach Freiburg im Betrage von 209 fl. 30 Kr.; 

ſür das im Muſeum zu Freiburg gegebene Gaſtmahl als 

Regierungsanteil mit 108 fl., fürn die Reiſe des Biſchofs 
Dr. Johann Bapt. von Keller von Rottenburg nach 

Freiburg mit 276 fl. 48 Kr.; für die von dem landesherr— 

lichen Kommiſſär Geh. Rat Engeſſer im Auftrag des 
Großherzogs in die ſüddeutſche Kirchenprovinz 
gemachte Reiſe mit 330 fl. 34 Kr.; für die Reiſe 

Engeſſers und ſeines Sekretärs Schmidt nach 

Freiburg mit 286 fl.; für 1 kleineres und 5 große Siegel 
in Silber und 3in Stahl zum Gebrauch des Erzbiſchofs, 
die auf Befehl des Großherzogs „im Auftrag des Herrn Ritt— 

meiſters von Hennenhofer“ der großherzogliche Münzwardein 
Hofmedailleur C. W. Doell in Karlsruhe verfertigte, das 

kleinere, in Stahl für 44 fl., die großen a) „auf eine Silberplatte 

mit dem Wappen des Erzbiſchofs und einem Biſchof und 

Ritter als Schildhalter, über dem Wappen die gen Himmel 
fahrende Maria und der Amſchrift: Sigillum majſus) Bernardi 

metropolitani archiepiscopi Friburgensis“, b) ebenſo „mit 

dem bloßen Kreuz in goldenem Felde im Schilde und den näm— 
lichen Schildhaltern wie bei a) und der Umſchrift: Siglillum) 
metrolpolitani) et archiepiscoplalis) capituli Friburgensis 

und der Jahreszahl 1827, c) ebenſo „wie b) mit der Umſchrift: 
Sigillum vicariatus gSeneralis archiepliscopalis) Friburgen- 
sis 1827“, d) ebenſo, „mit der Umſchrift: Sigillum officialatus 

archiepſiscopalis) Friburgensis 1827“, e) ebenſo, „mit der 

Amſchrift: Sigillum judiciſi) metropolitani Friburgensis 

1827“: dieſe 5 größeren für 636 fl. 30 Kr. Für die 3 Siegel in 

Stahl mit den Umſchriften: a) Sig., seminarii archiepiscop. 
Friburg., b) Sig, decani capitluli) metropolit. Friburg. und 
c) Sig. vicar. general. archiepiscop. Friburg, jedes zu 44, 
    

ſeiner Eigenart jedoch nicht zu der Höhe dieſes Standpunktes zu erheben. ... 

Darum lehnte er ... die Forderung der Regierung ab und verwies ſie an 

das Erzbistum zurück. ... Damals wurde von den kritiſierenden Land— 

bofen die Prachtentfaltung bei dem Feſte beanſtandet. Der einzige „ultra— 

montane“ Abgeordnete in der II. Kammer [Geiſtl. Rat Pfarrektor Herr 

von Kuppenheim] bemerkte ihnen: „Es iſt wahrlich im ganzen ſehr gering, 

wenn man bedenkt, was im Jahre 1802 ff. an das Land gekommen iſt.“ 

Daraufhin wurden die 1795 fl. 44 Kr. bewilligt. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 12
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zuſammen zu 132, alles in allem zu 822 fl. 30 Kr. Das 

Kontor des Staats- und Regierungsblattes 

in Karlsruhe liquidierte 316 fl. 8 Kr., ein Karlsruher Buch— 

binder für 54 Kapſeln 81 fl., der KRunſt- und Buch⸗ 

händler Herder in Freiburg für Impreſſen 316 fl. 8 Kr., 

die Freiburger Schreiner und andere, an den Feſt⸗— 

veranſtaltungen mitbeteiligten Geſchäftsleute 602 fl. 12 Kr., 

die Lieferanten „für die feſtliche Einrichtung 

des Kaufhauſes und das Gaſtmahl“ (darunter für 

das Gaſtmahl ſelbſt 810 fl. 12 Kr., für Weine 960 fl., für 

Steingut 288 fl. 31 Kr., für „Draperie und Tapeten“ 236 fl. 

31 Kr.) zuſammen 3326 fl. 19 Kr., die übrigen Hand⸗— 

werker SSeiler, Hafner, Seifenſieder, Zimmer- und Fuhr— 

leute, Schloſſer und Schmiede, Nagelſchmiede uſw.) insgeſamt 

2525 fl. 21 Kr. (für den beim Bertoldsbrunnen errichteten 

Tempel, die Illumination der Barrière ſmit 730 Hänge- und 

200 Stehlampen], des Monuments ſmit 1400 Hängelampen] 

und des Ratshofs [mit 2700 Lampen zum Hängenl, die Trans⸗ 

parenten [mit 200 Stehlampen] — alles nach den Anordnungen 

und Vorſchlägen des Kreisbaumeiſters Chriſtoph Arnold — . 

Außerdem hatte die Stadt an „Verpflegungskoſtender 

hohen Geiſtlichkeit und deren Begleitung“ 

im Gaſthaus zum Zähringerhof (damals an der Kaiſerſtraße in 

dem heutigen Haus Nr. 79) und im Muſeum den ausgelegten 

Betrag von 255 fl. 15 Kr. in Anrechnung gebracht, während 

die Koſten für die Ausſchmückung und das Feſtmahl auf ihr 

eigenes Konto gingen. 

„Zum Gedächtnis der Errichtung des Erzbistums 

ließen Se. Königl. Hoheit der Großherzog“, heißt es ferner in 

den Miniſterialakten, „eine Medaille durch Münzwardein 

Kachel (in Karlsruhe) fertigen, in Gold, in Silber und in 

Bronze.“ Von der erſten Sorte waren es 27 (zu 7 fl. 40 Kr.), 

von der zweiten 62 (zu 4 fl. 50 Kr) und von der dritten 173 Stück 

(zu 4½ Kr.). Von der goldenen war je eine an die Erzbiſchöfe 

Boll und Spiegel, den Miniſter von Berſtett, Biſchof Brand 

in Limburg, Monſ. Cappacini und den badiſchen Bundestags⸗ 

geſandten Freih. von Blittersdorf zur Verteilung gekommen.
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Während die Feſtteilnehmer in der Abreiſe, die Feſtgeber 
in der Abrechnung begriffen waren, begann ſich auf die Schul— 

tern des greiſen, bereits im 72. Lebensjahre ſtehenden erſten 

Oberhirten der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz die ganze Laſt der 

Regierungsgeſchäfte zu legen, mit der gewaltigen Aufgabe, die 

noch rohen Verhältniſſe des Domkapitels, des Generalvikariats, 

Offizialats und Metropolitangerichts, der erzbiſchöflichen Kanz— 

lei und des Seminars, der beiden Stadtpfarreien und anderes 
mehr von Grund aus einzurichten und in Gang zu bringen. 

Keine geringe Sorge war es z. B. auch für den „aufrichtig 
frommen, dem Heilgen Stuhle treu ergebenen“ Erzbiſchof“ die 

Ernennung des als entſchiedener Weſſenbergianer bekannten 

und deshalb bei der Regierung beliebten Stadtpfarrers 
Dr. Biechele von St. Martin, als ſolcher nach der Dotation 

und Fundation des Erzbistums Canonicus natus, zum Dom— 

kapitular zu verhindern und ihn anderweitig entſprechend unter— 

zubringen. Die neu ernannten Domherren waren, mit Aus— 

nahme der in Freiburg anſäſſigen Hug und Hauſer, zunächſt 
nochmals auf ihre bisherigen Amtsſtellen zurückgekehrt, um 

Geſchäftsauflöſung und Umzug zu bewerkſtelligen, ſo daß erſt 
am 23. November die erſte Sitzung des Metropolitankapitels 

abgehalten werden konnte. Unter den abweſenden Domkapi— 
tularen befand ſich auch ſeine Hauptſtütze, der ehemals biſchöf— 

liche konſtanziſche Offizial Hermann von Vicari, „ein dem 
katholiſchen Glauben und dem Heiligen Stuhl treu ergebener 

Mann“, den er am 25. Oktober zu ſeinem Generalvikar ernannt 

und dadurch die Beſorgnis, daß die Leitung der Diözeſe im 

Geiſte der Kirchenpragmatik geführt werde, beſeitigt hatte “. 

Das biſchöflich ſpeyeriſche Generalvikariat zu Bruchſal (unter 

dem Direktor Geh. Rat Rothenſee) hatte er am 27. Oktober 

gebeten, noch bis 25. November in Tätigkeit zu bleiben, während 

die des konſtanziſchen unter dem Febronianer Ignaz Heinrich 
von Weſſenberg mit dem 21. zu beſtehen aufgehört hatte. So allein 
gelaſſen, fühlte ſich der Erzbiſchof recht bekümmert und verzagt, 

ſoweit der Drang des Dienſtes überhaupt Gefühle dieſer Art, 

die er ſchon wiederholt, wie am 17. Auguſt an Rittmeiſter 
  

66 Maas a. a. O. S. 37. 
66 Maas a. a. O. S. 39. 12²
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von Hennenhofer angeſchlagen hatte“, in ihm aufkommen ließ. 

Ein Widerhall von Gedrücktheit, neben dem Mut zur Arbeit, 
ſpricht auch aus dem Brief, den er am 29. Oktober — „mor— 

gens 4 Uhr“! — an Geh. Rat Engeſſer in Karlsruhe richtete, 

einmal um ihm für „anhaltende, mühſame Verwendung zum 

Beſten der kirchlichen Verfaſſung und beſonders für die ange— 

ſtrengte Mühewaltung“ zu danken, der er ſich als landesherr— 

licher Kommiſſär unterzogen habe; dann aber auch um ſeine 
Verwendung wegen Beſtätigung des ſo notwendigen Kanzlei— 
perſonals und Ordnung anderer Angelegenheiten nachzuſuchen. 

Schließlich drang er angelegentlichſt in ihn, zu bewirken, daß er 

auf die ihm zugeſicherten 5000 fl. in Bälde eine Anweiſung 

erhalte; er habe bereits 1500 fl. aufgenommen, von dem 

Staatsrat Herrn von Calm Chaiſe und Pferd für 130 Louisdors 

gekauft, weshalb er bei Sereniſſimus „um eine gnädigſte 

Zulage bitte“. Doch, näherhin zu ſchildern, wie Bernhard Boll 

in ſeine Rolle ſich hineingefunden hat, und den „tränenreichen 

und tränenwerten Weg des erſten Erzbiſchofs von Freiburg““ 

gegangen iſt, gehört nicht zu unſerer Aufgabe. 

Es ſei lediglich noch an die beiden (von Hug verfaßten) 
Hirtenbriefe erinnert, die der Erzbiſchof an die Geiſtlichkeit 
(in lateiniſcher Sprache) und an die Gläubigen ſeines Kirchen— 
ſprengels „beim Antritte ſeines apoſtoliſchen Amtes“ am 
1. November erließ und deren letztern auch die „Freiburger 
Zeitung““ am 29. Januar 1828 zur Kenntnis ihrer Leſer 

brachte. Er enthielt die denkwürdige Einleitung: „Bereits 
im eilften Jahre iſt das durch ſein Altertum ehrwürdige 

und durch den Umfang ſeiner kirchlichen Gemarkung weit 

ausgedehnte, an Größe vielleicht einzige Bistum von 

Konſtanz ohne Oberhirten“'. Wir ſchwankten zwiſchen Furcht 

und Hoffnung, welche Schickſale ihm weiter bevorſtehen. Die— 

ſelben Sorgen teilten mit uns die durch die neuen Abgrenzungen 
der Staaten vom vorigen kirchlichen Verbande abgeſchiedenen 

Beſtandteile der Bistümer Straßburg, Speyer, Worms, Mainz 
    

7 Maas a. a. O. S. 38. 

6s Maas a. a. O. S. 46. 

6 Nr. 29 S. 125—128. 

70 Seit Dalbergs Tod am 10. Februar 1817.
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und Würzburg.“ — In dieſer Angewißheit uſw. ſei Großherzog 

Ludwig „den ſtillen Wünſchen der Mehrzahl ſeiner treuen 

Antertanen mit väterlicher Milde“ in der bekannten Weiſe ent— 
gegengekommen. Der erſehnte Tag der endgültigen Regelung 

ſei angebrochen, „ein Tag in den Jahrbüchern der chriſtlichen 

Religionsgeſchichte ewig denkwürdig“ uſwd. uſwv. — „Das 

uralte Bistum von Konſtanz lebt wieder auf, verſchönert durch 

die zurückgelaſſenen Beſtandteile der Diözeſen von Straßburg 
und Speyer am diesſeitigen Rheinufer und durch einige Zu— 

gaben vom Kirchenſprengel Würzburgs; zur kirchlichen Auſſicht 

ſind ihm angewieſen alle Angehörige der vormaligen Bistums— 
anteile in den großherzoglich badiſchen Staaten und in den 

Ländern des durchlauchtigſten Fürſtenhauſes von Hohenzollern— 

Hechingen und Sigmaringen. Es hat nicht bloß ſein kirchliches 

Oberhaupt, ſondern noch mehr: der weitberühmte Tempel der 

Zähringer zu Freiburg wurde geſchmückt mit einem erzbiſchöf— 
lichen Stuhle durch den ruhmvollen Abkömmling der Zähringer, 

dem wir als Herrſcher mit Treue und Liebe untertan ſind“, uſw. 

uſw. in wahrhaft leſens- und beherzigenswerten Worten. 

Aberblickt man ſchließlich alle die Vorgänge und Feierlich— 

keiten, die ſich aus Anlaß der Weihe und Einſetzung des erſten 

Erzbiſchofs von Freiburg in der Stadt Freiburg ergaben, in 
ihrem einzelnen Verlauf wie in ihrer Geſamtheit, ſo muß man 
bekennen, daß es in der Tat nicht zu viel geſagt war, was die 
„Freiburger Zeitung“ in ihrem Feſtbericht am 21. Oktober 

darüber geäußert hat, daß das „Feſteeinzig in der Geſchichte 

der Stadt“ iſt, „ein Triumph der katholiſchen Religion“, wie es 

der Erzbiſchof felbſt bald darauf in ſeinem Bericht an den Papſt 

genannt hat, „ein bisher nicht geſehenes, die Katholiken tief 

bewegendes Schauſpiel“, von nachhaltigem Eindruck und tief— 

gehendem Einfluß auf alle Teilnehmer katholiſchen und nicht— 

katholiſchen Bekenntniſſes; auf erſtere vor allem aber von wohl— 

tätigſter Wirkung für die ganze nächſte, nicht geringe An— 

forderungen von Glaubensmut und Beharrlichkeit an ſie alle, 

zumal aber an die Diözeſangeiſtlichkeit ſtellende Folgezeit. Es 

waren Tage der Erhebung und des Glanzes für die Stadt und 

das ganze Land, Tage der Erbauung, der Sammlung und Be— 

geiſterung, vorab für die badiſchen Katholiken geiſtlichen und
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weltlichen Standes, aber auch Tage ſchwerer Enttäuſchung und 

eindringlicher Mahnung zur Einkehr und Umkehr für jene über— 
trieben ſtaatskirchlich gerichteten Geiſtlichen, zumal für gewiſſe 

geiſtliche Räte im „Departement für die katholiſchen kirchlichen 

Angelegenheiten“ des Miniſteriums, die, weit über Weſſenberg 
hinausgehend, das Kirchenweſen Badens in ihrem Sinne zu 

ordnen bedacht und bemüht waren. 

Sie hielten aber ihre Augen den Zeichen der Zeit ver— 

ſchloſſen. Durch ſie und ihre über das ganze Land verbreiteten 
zahlloſen Geſinnungsgenoſſen vornehmlich in den gebildeten 
Kreiſen der Bevölkerung wurde die zwiſchen Staat und Kirche 

beſtehende Spannung planmäßig genährt und geſchürt und ſchon 
in den erſten Jahren nach der Errichtung des Erzbistums ſchritt— 

weiſe zur Entladung gebracht; zunächſt auf dem Gebiete des 

Schulweſens. Die Kräfte der jetzt als Liberalismus bezeichneten 

Aufklärung waren unermüdlich am Werke, „die Schule von der 
Kirche zu emanzipieren“, wie ein Antrag in der Ständever— 

ſammlung verlangte. Zu dieſem Zwecke wurden die Mittel— 
ſchulen „ſimultaniſiert“, der katholiſche Charakter der Univerſi— 
tät Freiburg grundſätzlich untergraben, indem nicht allein, wie 

ſchon eingangs bemerkt, faſt durchaus nur mehr „aufgeklärte“ 

Profeſſoren, auch für die theologiſche Fakultät, berufen, ſondern 

auch proteſtantiſche Lehrkräfte immer mehr bevorzugt wurden, 

ſo daß bis heute das Verhältnis der Konfeſſionen völlig ins 

Gegenteil verkehrt iſt. Die Zurückſetzung bekenntnistreuer 

Katholiken, beſonders im Zugang zu den höheren Staatsämtern, 

ward immer allgemeiner und unerträglicher und wirkte, einer— 

ſeits lähmend, anderſeits vergiftend, allerſeits aber verheerend 

bis in die unterſten Schichten des Volkes, bis hierin erſt die 

neueſte Zeit einigermaßen Wandel geſchaffen und das febro— 

nianiſch⸗weſſenbergiſche Staatskirchentum mit ſeinen glauben⸗ 

verderbenden Folgen bis auf geringe Reſte beſeitigt hat. 

Wie die Bedeutung und Wirkung des 21. Oktober 1827 

für das geſamte katholiſche Volk Badens ſegensreich im allge— 

meinen, ſo war es ganz beſonders für die Stadt Freiburg, der 

er den Sitz des Erzbiſchofs und Metropoliten der Ober⸗ 

rheiniſchen Kirchenprovinz gebracht und damit eine gewaltige 

Mehrung ſeines Anſehens und Einfluſſes in geiſtlicher Hinſicht
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und nicht zuletzt den Anfang eines bis heute dauernd ſteigenden 

wirtſchaftlichen Aufſchwungs, einer neuen Blüte auf allen 
Gebieten des Lebens. Auch hier ging es ohne hartnäckige und 
langwierige Kämpfe nicht ab, da Freiburg mit ſeiner Aniverſität 

und ſtarken Beamtenſchaft ein Hauptſitz des Liberalismus war, 
mit dem geharniſchten Herrn von Rotteck an der Spitze, deſſen 
Perſon und Sache bei hoch und niedrig der größten Beliebtheit 

ſich erfreute. Nach ſeinen Anſchauungen und Grundſätzen 

wurde die ganze Verwaltung der Stadt auch Jahrzehnte nach 

ſeinem Tode noch gehandhabt, ſo daß in der Zeit des Kultur— 

kampfes der Oberbürgermeiſter ſogart mit dem Kirchenbann 
belegt worden iſt. In ſeinem vollen Amfang wurde der Segen 
und Vorzug des Sitzes eines Kirchenfürſten nur allmählich 
erkannt und gewürdigt. Es hat dazu beiläufig eines Jahrhunderts 

bedurft, eines Jahrhunderts voller Arbeit und Kämpfe in den 
beteiligten Kreiſen der Stadt Freiburg nicht minder wie in denen 

von ganz Baden, bis das neue Erzbistum ſich ſo durchgeſetzt 
hatte, daß es heute, wie der apoſtoliſche Nuntius Pacelli 

bei der Jahrhundertfeier am Abend des 15. Mai 1927 beim Feſt⸗ 

akt in der ſtädtiſchen Feſthalle geſagt hat, an Aufſtieg und Erfolg 
den Vergleich mit den älteren Schweſterndiözeſen nicht zu ſcheuen 
braucht.



Die Anfänge des 

Prieſterſeminars und des Theologiſchen Konvikts 

der Erzdiözeſe Freiburg i. Br. 
Von Wilhelm Reinhard. 

1. Das Prieſterſeminar in Freiburg. 

Die Circumſcriptionsbulle PTOovida sollersque“ 

vom 16. Auguſt 1821 enthält die Beſtimmung: „Cumque ad 

praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro eleri educatione, 

ac institutione Seminarium puerorum Ecole— 

siasticorum ab Episcopo libereregendum 

et administrandum existere debeat in sin— 

gulis ex praedictis tam Archiepiscopalibus quam episco- 
palibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem 

respectivae Dioecesis necessitas et utilitas postulat, 

. congrue erigendum mandamus.“ 

Getreu dem Geſetz des Tridentiniſchen Konzils, das ſich 

inzwiſchen durch die Erfahrung von über zwei Jahrhunderten 

als überaus ſegensreich für die Kirche erwieſen hatte, ſah die 

päpſtliche Arkunde das Seminar als unerläßliche Mitgift für die 

neuen Diözeſen vor und ſie bereitete damit in den beteiligten 

Ländern keine Aberraſchung. War auch ſeiner Zeit die Be— 

ſtimmung des Trienter Konzils in Deutſchland auf nicht geringe 

Schwierigkeiten geſtoßen und hat es auch ziemlich lange 
gedauert, bis ſie in allen deutſchen Bistümern durchgefuhrt 

war?, ſo waren doch mit Beginn des 19. Jahrhunderts dieſe 

Hemmniſſe längſt überwunden. Das Seminar war auch in 
  

1 F. Heiner, Die kirchlichen Erlaſſe, Verordnungen und Bekannt⸗ 

machungen der Erzdiözeſe Freiburg. 2. Aufl. (Freiburg i. Br. 1898) S. 29. 

2 Vgl. M. Buchberger, Kirchl. Handlexikon, 2. Band (Frei— 

burg i. Br. 1912) Sp. 2046.
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deutſchen Landen eine weſentliche Inſtitution der Diözeſe ge— 

worden. Auf dem Boden des jungen Großherzogtums Baden 

lagen zwei ſolcher Seminarien, das des Bistums Konſtanz in 

Meersburg, das Speyeriſche in Bruchſal und außerdem ein 
landesherrlich geſtiftetes in Heidelbergs. Die Generalſeminarien, 
welche Joſef II. in den öſterreichiſchen Gebietsteilen, unter 

anderen auch in Freiburg i. Br., errichtete und welche Theologie— 

ſtudierende verſchiedener Diözeſen und religiöſer Orden in ſich 
vereinigten, hatten durchweg nur eine kurze Lebensdauer“. An 

ihrer Stelle traten die Studienhäuſer der Orden und die 

Diözeſanſeminarien wieder in ihre ungeſchmälerten Rechte. 

So war die Lage auf dieſem Gebiete des deutſchen kirch— 
lichen Lebens, als die Vertreter der „oberrheiniſchen“ Regie— 

rungen am 24. März 1818 in Frankfurt a. M. zur gemein— 

ſamen Regelung der katholiſch-kirchlichen Verhältniſſe ihrer 

Länder zuſammentraten. Es iſt darum zu verſtehen, wenn ſie 

ſchon in der Deklaration, welche ſie im Februar 1819 dem 

Heiligen Stuhl als Grundlage ihrerſeits für weitere Verhand— 

lungen überreichten, in Ziffer VIII ſich von vornherein bereit 

erklärten, „den Seminarien Dotationen anzuweiſen und zwar in 

Fonds und unbeweglichen Gütern ... dieſe Dotationen ſollen 

von dem Staatsgute (Domänen) ausgeſchieden, auf die Kirche 

3 Das Prieſterſeminar in Meersburg wurde unter Biſchof Johann 

Franz Schenk von Staufferberg (1704-1740) errichtet. Der Bau des 

Hauſes begann 1732 und wurde 1734 vollendet. — Das Seminar in Bruch— 

ſal errichtete Biſchof Damian Hugo, Graf von Schönborn im Jahre 1723 

(ſ. H. Lauer, Geſchichte der kathol. Kirche im Großherzogtum Baden. 

Freiburg i. Br. 1908. S. 106, Anm. 1). Es beſtand bis 1805. — Das 

Heidelberger Seminar iſt eine Stiftung des Kurfürſten Karl Philipp vom 

27. Februar 1733 (Stiftungsbrief im Bad. Generallandes-Archiv. Fasz. 

Heid. Seminar) und war offenbar nur für Theologieſtudierende aus der 

Kurpfalz beſtimmt. Es wurde den Vätern der Geſellſchaft Jeſu übergeben 

unb erſt nach Aufhebung des Ordens kam ſeine Leitung an Weltgeiſtliche. 

Es überdauerte die Heidelberger kathol. theolog. Fakultät, die 1807 auf— 

gehoben wurde. Seine Exiſtenz läßt ſich noch 1812 nachweiſen (Regi— 

ſtratur des Erzb. Ordin. Freiburg, Fasz. Klerus, Seminar in Bruchſal und 

Studium der Theologie in Heidelberg). Bald darauf muß es eingegangen 

ſein. 

à Das Freiburger Generalſeminar beſtand nur in den Jahren 1783 

bis 1790.
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überſchrieben, der Geiſtlichkeit übergeben und von ihr unter Auf— 

ſicht des Biſchofs verwaltet werden““. 

Im März 1821 hat denn auch die badiſche Regierung als 

Ausführung obiger Erklärung dem päpſtlichen Stuhle die 

Dotationsurkunde übergeben, welche das Datum vom 23. Dezem— 

ber 1820 trägt. Sie enthält für das Seminar einen Jahres— 

beitrag von 25 000 fl. Doch iſt beachtenswert, daß dieſe Leiſtung 
niemals in den Staatsvoranſchlag aufgenommen, daß ihr auch 

nicht eine Vermögensrücklage in aus dem Staatsvermögen aus— 

geſchiedenen ſäkulariſierten Gütern gewährt wurde, wie es doch 
in der Deklaration heißt, ſondern ſie wurde aus katholiſchen 

Stiftungen mit teilweiſe ſogar anderem Stiftungszweck beſtritten. 

Erſt durch Staatsminiſterialentſchließung vom 2. Auguſt 1832 

erfolgte endgültige Regelung und wurde obiger Beitrag an das 

Seminar folgenden Stiftungen auferlegt: Maria Viktoria Ver— 

laſſenſchaft in Offenburg, Alumnatsfonds in Bruchſal, Bruch— 

ſaler Seminarfonds, Heidelberger Seminarfonds, Breisgauer— 

Ortenauer Religionsfonds, Konſtanzer Religionsfonds, Iberger 

Paſtoreifonds in Offenburg. Dazu fügte die Regierungs— 
entſchließung vom 16. März 1837 noch den Meersburger 

Seminarfonds. Dies war die ganze von der Regierung gewährte 

Vermögensqausſtattung des zu errichtenden Seminars“. 

5 S. „Denkſchrift über die Entwicklung der Rechtsverhältniſſe zwiſchen 

dem badiſchen Staat und den beiden chriſtlichen Kirchen“, dem Bad. Land— 

tag von der badiſchen Regierung am 26. Januar 1926 überreicht, S. 5. 

6 S. Denkſchrift S. 22. Die unmittelbare Verwaltung dieſer Kaſſe 

wurde dem Erzbiſchöfl. Ordinariat vorbehaltlich der Oberauf— 

ſicht der Staatsbehörſde übertragen. Aus der Dotationsſumme war 

„ein Baufonds für Hauptreparaturen oder Neubau in der Art zu kreieren, 

daß jährlich 1000 fl. zu Kapital angelegt und auch die Zinſen des Baufonds 

admaſſiert und nutzbringend gemacht wurden“. In der Rechnung war für 

dieſen Baufonds eine beſondere Rubrik zu eröffnen. A. a. O. ogl. Inſtruktion 

des Erzbiſchöfl. Ordinariats an den Rechner vom 28. Dez. 1832 (General⸗ 

landesarchiv, Miniſt. d. Innern, Kathol. Kirchenſektion, Zugang 893, 

Nr. 11, Konv. 18). Die Zuteilung des Meersburger Seminarfonds 

konnte erſt ſo ſpät erfolgen, weil dieſem Meersburger Seelſorgsbenefizien 

einverleibt waren und vorher eine Ausſcheidung derſelben erfolgen 

mußte. S. Bad. Generallandesarchiv, Fasz. Pfarrei Meersburg und 

Prieſterſeminar.
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Als Gebäude war in der Dotationsurkunde das ehemalige 

Auguſtinerkloſter vorgeſehen“. Doch hat es der badiſche Staat 
am 10. Juli 1822 für 18 000 fl. an die Stadt Freiburg verkauft, 

weil es für die Zwecke des Seminars „nicht als geeignet befun— 

den wurde“, wie es in der Fundationsurkunde vom 16. Oktober 

1827 heißt. Statt deſſen wurde auf dem Platz des ehemaligen 
Kapuzinerkloſters in der heutigen Burgſtraße ein neues Gebäude 

mit einer Kirche errichtets. Es ſollte zugleich die Amtsräume 

der Kirchenbehörde beherbergen, und deshalb leiſtete die Staats— 

kaſſe zum Bau einen Beitrag von 12 000 fl. Die übrigen 

Koſten wurden aus dem Kaufpreis für das Auguſtinerkloſter 

und aus kirchlichen Fonds beſtrittens. Für die Zwecke, für 

welche das Gebäude errichtet wurde, und gemeſſen an den all— 
gemeinen damaligen Anſtaltsverhältniſſen, war es nach Lage 

und Räumlichkeiten entſprechend und ausreichend. 

Mit dem Bau wurde noch im Spätſommer 1822 begonnen“. 

Am 5. Juli 1823, vormittags *10 Uhr, wurde in Anweſenheit 

der Zivil- und Militärbehörden der Stadt, den Vertretern der 

Aniverſität und des Stadtrates der Grundſtein gelegt . Die 

Feier wurde eröffnet durch eine Anſprache des landesherrlichen 

Kommiſſärs, des Staatsrates Freiherrn von Baden, es folgte 

die Weihe des Grundſteines nach kirchlichem Ritus durch 

Münſterpfarrer Dr. Boll, der als biſchöflicher Kommiſſär fun— 

gierte und als ſolcher hernach ebenfalls eine Anſprache hielt. 

Die Reden liegen noch im Manuſkript vor e. Beide Redner 

feierten die landesväterlichen Geſinnungen des Großherzogs Lud— 

wig Auguſt und ſchloſſen mit einer Huldigung an ihn. Das Ober— 

7 Das ſpätere Stadttheater mit Mufeumsgebäulichkeiten und heutige 

Auguſtinermuſeum. 

s S. „Freiburger Kathol. Kirchenblatt“, 1889, S. 157. Vgl. Bad. 

Generallandesarchiv, Min. d. J., Kath. Kirchenſektion, Bistum, Zugang 893, 

Nr. 11, Konv. 2. — Die Vergebung der Arbeiten erfolgte laut dem dort 

vorliegenden Protokoll am 9. Sept. 1822 im Refektorium des ehemaligen 

Kapuzinerkloſters. 

9 S. Denkſchrift S. 22. 

10 Protokoll der Konferenz der Seminarkommiſſion vom 26. Jan. 1924, 

§ 2 (Akten des Erzbiſchöfl. Theolog. Konviktes). 

11 Freiburger Kathol. Kirchenblatt, Jahrg. 1889, S. 157 und 163. 

12 Erzbiſchöfl. Ordinariatsarchiv. Seminarfonds, Gebäude, Faſz. 3.
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haupt der Kirche, Papſt Pius VII., wurde zwar in der Anſprache 

des Münſterpfarrers kurz und verehrungsvoll erwähnt, ein Wort 

des Dankes aber dafür, daß der päpſtliche Stuhl ſo bereitwillig 

auf die Intentionen der Regierung eingegangen war und für die 

neue Pflanzſtätte des Prieſtertums die rechtliche Grundlage 

geſchaffen hatte, wurde nicht geſprochen. Die ganze Feierlichkeit 

trug ſtark den Charakter eines einſeitig ſtaatlichen Aktes *. 

Das Gebäude wurde im Jahre 1826 vollendet“, aber zu— 

nächſt noch nicht bezogen v. Noch war ja die Diözeſe nicht for— 

mell errichtet und noch harrte das erſt umſchriebene Gebiet ſeines 

Oberhirten. Die Kirche des künftigen Seminars wurde deshalb 

bis zu deſſen Eröffnung der proteſtantiſchen Gemeinde Freiburgs 

zum Gottesdienſt überlaſſenn“. Nachdem jedoch am 21. Oktober 

13 In den Grundſtein wurden folgende Gegenſtände eingeſenkt: „Zwei 

Bouteillen mit rothem und weißem Weine vom Zahre 1822 aus der Frei— 

burger Gemarkung, von allen unter der Regierung S. Königl. Hoheit des 

Großherzogs Ludwig geſchlagenen Münzen ein Exemplar, eine Zinnblatte mit 

einer paſſenden Inſchrift, eine Pergamentrolle mit Aufführung der geſchicht— 

lichen Verhältniſſe und mit Verzeichnung der Vorſteher derjenigen Herr— 

ſchaftlichen und Lokalbehörden, unter deren Amtsführung und Mitwirkung 

der Bau des Seminariums beſchloſſen und zur Ausführung gebracht 

worden“. Programm der Grundſteinlegung im Archiv des Erzbiſchöfl. 

Ordinariates, Kirchenbaulichkeiten in Freiburg, 1821 bis 1832. 

14 Einige Schwierigkeiten bereitete die Erbauung der neuen Seminar— 

kirche (jetzige Konviktskirche), indem dazu die Erwerbung eines Grundſtückes 

(ehemaliger Garten des Kapuzinerkloſterss des Grafen v. Andlaw not— 

wendig wurde und der damalige Beſitzer ſich nur ſchwer entſchließen konnte, 

es zu veräußern. Schließlich war er auf perſönliches Eingreifen des 

Miniſters des Innern bereit, ſtellte aber die Bedingung, daß der zur Kirche 

nicht notwendige Teil des Platzes für „je und alle Zeit frei bleibe“. (S. den 

Briefwechſel über obige Angelegenheit in den Akten des Erzbiſchöfl. Theolog. 

Konviktes.) Daher kommt der freie Platz vor der heutigen Konviktskirche. 

Heute iſt das Andlaw'ſche Haus (ehemals Grafen v. Pfirt gehörig) Eigen— 

tum des Seminarfonds. 

15 Arſprünglich ſollte das Seminar nach Beſtimmung des Großherzogs 

am 1. Nov. 1824 eröffnet werden. Doch erhob auch Weſſenberg gegen eine 

Aberführung des Prieſterſeminars von Meersburg nach Freiburg vor Be— 

ſetzung des erzbiſchöflichen Stuhles Bedenken. S. Protokoll der Seminar— 

kommiſſion vom 26. Jan. 1824 und Schreiben des Generalvikariates Konſtanz 

vom 29. Dez. 1823 in den Akten des Erzbiſchöfl. Theolog. Konviktes. 

16 Freiburger Kathol. Kirchenblatt, 1889, S. 164. Dort wird auch 

eine Predigt des proteſtantiſchen Dekans Eiſenlohr über das Thema „Die
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1827 der erſte Erzbiſchof von Freiburg, Bernhard Boll, konſekriert 
und inthroniſiert war und das Erzbiſchöfliche Ordinariat in Frei— 

burg ſeine Tätigkeit begonnen hatte, öffnete auch das neue Semi— 
nar ſeine Pforten. Im Herbſt 1827 hatten die erſten Alumnen, 

49 an der Zahl, teils in Konſtanz, teils in Freiburg die Auf— 

nahmeprüfung abgelegt“ und am 26. Januar 1828 zogen ſie 

ein. Am 28. Januar wurde die Hausordnung verkündet und am 

3. Februar fand die feierliche Eröffnung durch einen Gottesdienſt 

ſtatt. Erzbiſchof Boll wohnte mit dem geſamten Domkapitel bei, 
ein Domherr hielt das Hochamt und der neuernannte Regens 

Joſef Dürr die Predigt!. Das Seminar in Meersburg 

wurde geſchloſſen, nachdem Bruchſal und Heidelberg ſchon früher 
ihre Tätigkeit eingeſtellt hatten. (Vgl. S. 6, Anm. 3.) 

Das Freiburger Seminar ſollte nach den im Laufe der Jahre 
imimer deutlicher zu Tage tretenden Abſichten der badiſchen Re— 

gierung in ſeinen Aufgaben nur die Fortſetzung des Konſtanzi— 

ſchen Prieſterſeminars in Meersburg ſein. Obgleich es dieſem 

gegenüber den Vorzug hatte, am Sitz der Aniverſität ſich zu 

befinden, an der die meiſten Studierenden der Diözeſe ihre theo— 

logiſchen Studien machten, ſo ſollte es doch nicht auch den Zwecken 

eines Konviktes dienen, ſondern nur der praktiſchen und religiöſen 

Ausbildung der Kandidaten des geiſtlichen Standes, die ihre 

alademiſchen Studien vollendet haben und ſich unmittelbar auf 
den Empfang der heiligen Weihen vorbereiten, alſo nur dem 

letzten Jahre der prieſterlichen Berufsausbildung. Zwar hatte 

die Seminarkommiſſion, welche die Staatsregierung unter Zu— 
ſtimmung des Konſtanzer Generalvikariates im Dezember 1823 

ſchon mit Ausarbeitung eines Entwurfes über die bauliche und 
organiſatoriſche Ausgeſtaltung des Seminars beauftragt hatte », 

Einigkeit im Geiſte unter den Chriſten aller Bekenntniſſe“ genannt, welche 

am 16. Sonntag Trinit. in der Seminarkirche gehalten wurde und bei 

Fr. Wagner 1827 erſchienen iſt. 

17 34 in Konſtanz und 15 in Freiburg. S. Bad. Generallandesarchiv, 

Kathol. Kirchenſektion, Generalakten, Zugang 893, Nr. 11. Konv. 14. 

1s Freiburger Kathol. Kirchenblatt a. a. O. 

10 Es gehörten der Kommiſſion an: Geiſtl. Miniſterialrat Br. Burg, 

Geiſtl. Rat und Profeſſor Wanker, Münſterpfarrer Dr. Boll und 

Dekan und St. Martinspfarrer Dr. Biechele. Sie waren von der 

Regierung ernannt worden. Weſſenberg hat im Schreiben vom 29. Dez.
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eine Doppelanſtalt, beſtehend aus Klerikern und Konviktoren, 

aber unter einer Leitung vorgeſchlagen?' und auch das Fun— 

dationsinſtrument vom 16. Oktober 1827 trägt dieſer Idee Rech⸗ 

nung, indem es nur zunächſt die Aufnahme der Kandidaten 

vorſieht, „welche ihre Studien an der Aniverſität ſchon vollendet 
haben und auf die höheren Weihen aſpirieren“, und ſolche, die 
noch an der Hochſchule ſtudieren, nach Maßgabe „der Räume 

des Hauſes und der für das Seminar von uns beſtimmten Aus— 

ſtattung“ auch zuläßt . Tatſächlich aber war und blieb die 

Anſtalt, wie ſpäter noch näherhin zu erörtern ſein wird, nur ein 

Seminar für das letzte, ſogenannte praktiſche Jahr. 

Die Circumſcriptionsbulle verlangt, wie oben bereits an— 
geführt, ein „seminarium ab Episcopo li bere regendum 

et administrandum“,, und die Errektionsbulle „Ad Dominici 

gregis custodiam“ vom 11. April 1827 betont wiederum, die 

Kleriker müſſen „nach der Vorſchrift der Beſchlüſſe des heiligen 

Tridentiniſchen Konzils unterrichtet und erzogen werden“. 

Das Tridentinum unterſtellt aber das Seminar ganz dem Biſchof 

und kennt hier keine andere Inſtanz, wie es der Natur der Sache 
entſpricht . 

Die „vereinigten Staaten“ waren jedoch nicht geſonnen, 
dieſes Prinzip anzuerkennen und von ihren Auffaſſungen über 

die ſtaatlichen Hoheitsrechte zu laſſen. In der Eröffnung „der 

landesherrlichen, noch unbekannten Verordnungen“, welche der 

Großherzogliche Kommiſſär Miniſterialdirektor Engeſſer dem 
Erzbiſchof Boll und dem Domkapitel am Vorabende der Konſe— 

kration machte? und erſt recht in dem Geſetz über „das Landes— 
herrliche Schutz- und Aufſichtsrecht über die Katholiſche Kirche“ 

1823 beanſtandet, daß der Kommiſſion nicht auch biſchöflich ernannte Mit— 

glieder angehören, wie er das „mit allem Recht“ fordern könne. Doch hätten 

die vier Mitglieder auch ſein Vertrauen und darum ernenne er ſie auch zu 

ſeinen Kommiſſären. Wanker nahm an den Sitzungen nie teil, da er ſchon 

19. Januar 1824 ſtarb. (Akten des Erzbiſchöfl. Theolog. Konviktes.) 

20 Protokoll vom 26. Januar 1824 a. a. O. 

21 Denkſchrift S. 22. 

22 Heiner, Erlaſſe S. 35. 

23 Sess. XXIII. cap. 18. 

24 H. Maas, Geſchichte der katholiſchen Kirche im Großherzogtum 

Baden (Freiburg i. Br. 1891) S. 40. — Vgl. Denkſchrift S. 5.
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vom 30. Jan. 1830, der ſogenannten Kirchenpragmatik?s, kehren 
die ſtaatskirchlichen Grundſätze der „Frankfurter Grundzüge“, 
welche man in den Verhandlungen mit dem Apoſtoliſchen Stuhle 

hatte preisgeben müſſen, wieder. Darnach iſt der Erzbiſchof 
auch in der Leitung des Seminars und der Erziehung der 
unmittelbaren Weihekandidaten nicht frei. Die Kirchenpragmatik 

beſtimmt in § 27: „In das Seminar werden nur diejenigen 

Kandidaten aufgenommen, welche in einer durch die Staats- und 

Biſchöflichen Behörden gemeinſchaftliſch vorzunehmenden 

Prüfung gut beſtanden haben und zur Erlangung des Landes— 

herrlichen Tiſchtitels, der ihnen unter obiger Vorausſetzung er— 

teilt wird, würdig befunden worden ſind.“?« Auch die Vorſteher 

der Erzbiſchöflichen Anſtalt konnte der Erzbiſchof nicht nach 

eigenem Ermeſſen ernennen. Das „Erſte Konſtitutionsedikt, die 

lirchliche Staatsverfaſſung des Großherzogtums Baden betr.“ 

vom 14. Mai 1807, wonach „die Ernennung jener ſtändigen 
Kirchen⸗ und Schulbeamten, welche eine eigens dazu gewidmete 

Pfründe oder ſonſt vom Staate geſichertes Dienſtgehalt haben, 
. . . . dem jeweiligen Staatsregenten in der verfaſſungsmäßigen 

Form gebührt““, blieb beſtehen und fand auch auf die Vorſteher 

des Seminars Anwendung. Ihre Ernennung bedarf der 

„Landesherrlichen Beſtätigung“, die ihrerſeits wieder vom Gut⸗ 

achten „derjenigen Stelle“ abhängt, „welche die Landesherrlichen 
Rechte in Kirchenſachen“ ausübt 2s. Dieſe Stelle war damals 

in Baden die Katholiſche Kirchenſektion, eine Abteilung des 

Miniſteriums des Innern, der auch katholiſche, allerdings ſtark 
in ſtaatskirchlichen Anſchauungen befangene Geiſtliche ange— 
hörten. 

Die vierzehn Jahre, welche das Prieſterſeminar in Freiburg 
verbrachte, ſind unter anderem charakteriſiert durch häufigen 

Wechſel ſeiner Vorſteher. Der erſte Regens Joſef Dürr zog 

25 Großherzoglich-Badiſches Staats- und Regierungsblatt III. vom 

2. Februar 1830 S. 13 ff. 

26 Beim Bad. Generallandesarchiv (Kathol. Kirchenſektion, General— 

akten, Zugang 893, Nr. 11, Konv. 14) liegen noch die Prüfungsberichte 

aus den Jahren 1827—1853. 

27 Ausgabe im Verlag von Gottlieb Braun (Karlsruhe 1807) S. 17. 

2s Frankfurter Grundzüge § 37. S. Freiburger Kathol. Kirchenblatt, 

1889, S. 194. 

 



192 Reinhard 

ſich nach ſechs Jahren auf die Pfarrei Fautenbach zurück. Ihm 

folgten in kurzen Abſtänden Alois Vogel, Valentin Merkt 

und Joſef Köſſing, welch letzterer mit der Anſtalt nach 

St. Peter überſiedelte. Auch unter den Subregenten und Repeti— 
toren gab es viele Veränderungen. Matthäus Michl, Kon⸗ 

rad Kriechbaum, Dr. Karl Rombach, Dr. Matthäus 

Klenkler, Franz XKaver Dieringer, Theodor Lender 
waren in dieſen Stellungen während der genannten Jahre im 

Seminar tätig. Die Behandlung, welche die Katholiſche Kirchen— 
ſektion dem gelehrten und prieſterlich ſo hochſtehenden Repetitor 

Dieringer angedeihen ließ, war denn auch nicht geeignet, zur 

Annahme ſolcher Stellungen und zur Beharrung darin zu er— 

muntern. Als Dieringer, der Hohenzoller war, ſich in einem 

vom Erzbiſchöflichen Ordinariat unterſtützten Geſuch um das 
badiſche Staatsbürgerrecht bewarb, erhielt er abſchlägigen Be— 

ſcheid, weil „der öffentliche Ruf ihn als einen in Vorträgen und 
Druckſchriften eifernden Verfechter der kraſſeſten ſcholaſtiſch-theo⸗ 

logiſchen Ideen, als Genoſſen der Obſkuranten-Partei, als rüſti— 

gen Kämpfer exorbitanter ultramontaner Tendenzen bezeichnet. 

. . . „Schon der bloße Zweifel“, fährt das Schrift— 

ſtück vom 8. März 1839 Nr. 4499 fort, „ob Dieringer zu 

ſolchen Aberſpannten gehöre, erlaubt uns 
nicht, ihn höheren Orts zur Erlangung des 

diesſeitigen Indigenats zu empfehlen und 

ihn von der Rückkehr in ſein Vaterland abzu— 

halten, wozu er ſich bereits unterm 8. Novem— 

ber v. J. entſchloſſen erklärt hat“ (gez. Beeh) *. 

Solche äußere Hemmungen der erzieheriſchen Arbeit muß— 

ten um ſo ſchmerzlicher empfunden werden, als nicht wenige der 

Alumnen mit einer Geiſtesrichtung und mit Lebensgewohnheiten 

in das Seminar kamen, welche der in ſo kurzer Zeit zu über— 

nehmenden Würde nicht entſprachen. Gewiß darf man an die 

29 A. a. O. S. 178. — Dieringer ging, um in Baden „nicht weiter zu 

ſtören“. Er wurde 1840 Profeſſor im Seminar zu Speyer, 1844 ordent⸗ 

licher Profeſſor der Dogmatik an der Aniverſität Bonn und 1853 dazu Dom— 

kapitular in Köln. 1871 reſignierte er auf Profeſſur und Kanonikat und zog 

ſich in ſeine Heimat auf die Pfarrei Veringendorf zurück, wo er 1876 ſtarb 

„lebenslang ein Mann wie des Wiſſens, ſo auch der tätigen RNächſtenliebe“.
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damalige Zeit nicht einfach den Maßſtab unſeres heutigen 

religiöſen und kirchlichen Denkens und Lebens anlegen. Manche 

Erſcheinungen unter den Freiburger Seminariſten ſind auf die 

allgemein herrſchenden Anſchauungen und Abungen in der da— 

maligen katholiſchen Kirche Deutſchlands, insbeſonders der ober⸗ 

rheiniſchen Lande, zurückzuführen und wurden von vielen, auch 

ſehr kirchlich geſinnten Prieſtern nicht als Mißſtände emp- 
fundens'. Eine allgemeine Reform des theologiſchen Denkens 
und religiöſen Lebens mußte auch ſie ohne weiteres mit be⸗ 

ſeitigen. Aber die Theologieſtudierenden der jungen Erzdiözeſe 

brachten vielfach einen Geiſt mit in das Seminar, der auch von 

einem prieſterlichen Erzieher der damaligen Zeit ſchmerzlich 
empfunden und verurteilt werden mußte, der ihn auch der 

Arbeit überdrüſſig werden laſſen konnte, wenn er den Abel⸗ 

ſtänden machtlos gegenüber ſtand. 

Schon in Meersburg hatte man zu Anfang des Jahr⸗ 
hunderts wenig günſtige Erfahrungen gemacht mit der ſeeliſchen 

Verfaſſung der eintretenden Alumnen. In einem Gutachten an 

ſeinen Biſchof, Freiherrn v. Dalberg, vom 7. Oktober 1814, 
ſchreibt der Biſchöfliche Geiſtliche Rat und Fiskal Dr. Reiniger: 

„Das Seminarium iſt ein asketiſches Haus. Gottesfurcht muß 

alle Einwohner beſeelen. Selbſtbildung zum wahren chriſtlichen 

Wandel muß das Endziel aller Alumnen ſein... Die 

Philothee des hl. Franz Sales verſteht der irdiſche Menſch 

nicht: und was ſind unſere meiſten Alumnen anders als irdiſche 

Menſchen, die mehrere Jahre auf der Aniverſität den vollen 

Becher des Laſtergiftes ausgetrunken haben, und dann ins 
Seminarium kommen, um ſich zu bekehren? — nichts weniger, 

ſondern indem ſie beim Haupttore hineingehen, ſchon darauf 

ſinnen, wie ſie bei der Gartentüre wieder hinauskommen 
mögen. ... Die Herren wollen ja Kirchendiener werden; 

warum ſind ſie dann ſo ungern in der Kirche? Sie wollen einſt 

recht viel von Gott reden, warum wollen ſie denn nicht die 

ſchöne Kunſt lernen, mit Gott durch das Gebet zu reden?“ 31 

Ahnliche Erfahrungen mußten Erzbiſchof und Vorſteher 

auch im neuen Seminar in Freiburg machen. Schon der erſte 

30 Z. B.: Die Anterlaſſung des Breviergebetes. 

31 Bad. Generallandesarchiv. Konſtanzer Seminar Faſz. I, Bd. 35. 
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Regens hat bitter geklagt über die Geiſtesrichtung, welche die 

Alumnen mitbrachten . Die aufkläreriſchen Strömungen, 

welche in einem Teil des Klerus draußen in der Diözeſe um— 

gingen und in Vereinigungen ihre Träger hatten, konnte natur— 

gemäß an den Theologieſtudierenden nicht ſpurlos vorübergehen. 

Dazu kam die verheerende Wirkſamkeit einiger Profeſſoren der 

theologiſchen Fakultät in Freiburg i. Br., wie Reichlin⸗Meldegg 

und Schreiber und des Juriſten Amann, bei dem die Theologen 

das Kirchenrecht hörten ». Das ungebundene Studentenleben 

ohne jegliche prieſterlich-erzieheriſche Beeinfluſſung konnte für 

dic nachfolgende Seminarzeit keine günſtigen Vorbedingungen 

ſchaffen?nx. Wie ein Schlaglicht wirkt das Verhalten der 

Seminariſten beim Zölibatsſturm der dreißiger Jahre. Ein 

Pfarrer Häußler hatte eine Petition an die badiſche Stände— 

kammer um Aufhebung des Zölibates gerichtet und erhielt dazu 

von den Alumnen des Prieſterſeminars eine Zuſtimmungs— 

adreſſe. Der Erzbiſchof ließ ihnen am 20. Juli 1831 eröffnen: 

„Es habe ihn ſehr geſchmerzt, als er aus den Anterſuchungsakten 

erlennen mußte, daß der größte Teil der Seminariſten ſich un— 

berufen in die Zölibatsfrage einmiſchte, und er daraus die 

herrſchende Geſinnung ... auch der übrigen erſah“. Die 

Alumnen ſuchten ſich dadurch zu rechtfertigen, daß ſie „die 

Zölibatsgeſetze mit ſo vielen verehrungswürdigen Männern ... 

vernunftwidrig und unbibliſch anerkannt“ hätten. Im Auftrage 

des Erzbiſchofs eröffnete ihnen darauf der Generalvikar, der 

Erzbiſchof wolle lieber keine Geiſtlichen, als einen Klerus, der 

ſolches ... von der Kirche behaupte“. Die Alumnen leiſteten 

daraufhin Abbitte und gelobten, „in ihrem Leben dieſe Geſetze 

nach dem Sinne der katholiſchen Kirche mannhaft zu halten“. 

Wenn auch an der augenblicklichen Ehrlichkeit des Verſprechens 

32 Freiburger Kathol. Kirchenblatt 1889, S. 165. 

3s Einzelheiten hierüber ſ. bei Maas S. 46—58. Reichlin-Meldegg 

und Schreiber traten ſpäter aus der katholiſchen Kirche aus. Schreiber 

ſprach ſich auf dem moraltheologiſchen Lehrſtuhl ſcharf gegen den Zölibat 

als unnatürlich und unchriſtlich aus. 

34 „Vom Maskenballe der vorausgegangenen Nacht ſaßen ſie (die 

Studenten der Theologie) .. in dem Domino ... (im Hörſaale der 

Aniverſität) auf den hinteren Bänken.“ So bezeugt Reichlin-Meldegg (bei 

Maas S. 55, Anm. 1).
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zu zweifeln keine Veranlaſſung vorliegt, ſo kann man doch ernſte 

Bedenken darüber haben, ob ſich in der kurzen Zeit der ſemina— 

riſtiſchen Ausbildung die aufgenommenen theoretiſchen und prak— 
tiſchen Schwierigkeiten überwinden ließen. Die Beſchwerden und 

Mahnungen Papſt Gregors XVI. in dem Breve vom 4. Okto⸗ 

ber 1833 an die Biſchöfe der oberrheiniſchen Kirchenprovinz 
geben ſolchen Bedenken genügende tatſächliche Grundlagen“. 

2. Die Verlegung des Seminars nach St. Peter. 

Die maßgebenden kirchlichen Inſtanzen konnten ſich nicht 

mit Klagen und Maßregelung einzelner Ausſchreitungen be— 
gnügen, ſie mußten daran denken, die übelſtände in der Wurzel 

zu heilen, und ſie dachten auch in der Tat von Anfang an daran. 

Die Geſetzgebung der Kirche mußte ihnen für ihre Reform— 

beſtrebungen Führer ſein. Das Konzil von Trient will nicht, daß 

die künftigen Geiſtlichen nur im letzten Jahr ihrer Berufsbildung 

unter der Leitung des Biſchofs ſtehen, ſondern es ſpricht von 
einer prieſterlichen Erziehung vom 12. Lebensjahre anss. Auf 

die Deklaration der oberrheiniſchen Regierungen antwortete der 
Staatsſekretär Conſalvi am 10. Auguſt 1819 in der „Espo— 
sizione dei sentimenti di Sua Santità unter anderem: „Der 

Zuſtand des Verfalls, in welchem der Klerus Deutſchlands ſich 

befindet, wird ... beſonders dem Umſtande zugeſchrieben, daß 

in den Seminarien nur erwachſene Jünglinge aufgenommen wer— 

den, nachdem ſie ihren Studienkurs auf der Univerſität vollendet 

und in den Genuß einer zu großen Freiheit die ſchädlichſten 

Grundſätze eingeſogen haben. Man muß die Natur des Men— 

ſchen nicht kennen, wenn man ſich bereden will, daß in den 
Zeiten ſo großer Verderbnis reife Jünglinge in wenigen Monaten 

in jenen ſtarken Tugenden ſich bilden, welche dem geiſtlichen 

Stande eigen ſind, ohne von der erſten Jugend an dieſelben 

geübt zu haben, oder daß ſie zu den richtigen Grundſätzen zurück— 
kehren, nachdem ſie vorher Maximen eingeſogen haben, welche 

mit jenen nicht übereinſtimmen, nach denen ſich das Beſtreben 

35 A. a. O. S. 54 ff. — Der Verfaſſer der Adreſſe, Balthaſar Henn, 

iſt ſpäter als Pfarrer von Andelshofen zum Proteſtantismus übergetreten. 

(Bauer a. a. O. S. 143, Anm.) 

36 Sess. XXIII. cap. 18. 

13*
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eines Geiſtlichen richten ſoll s7. Der Heilige Stuhl forderte denn 

auch wie oben gezeigt folgerichtig ein Seminar im Sinne des 

Konzils von Trient. Das ſchließt nicht aus, daß der Biſchof für 
dic wiſſenſchaftliche Ausbildung ſeiner Kandidaten ſich eines 

ſtaatlichen Gymnaſiums und einer theologiſchen Fakultät an 

einer Univerſität bedient, wenn ihm dieſe Möglichkeit geboten iſt 
und ihm die notwendigen Garantien gegeben ſind, daß der 

Anterricht erteilt wird, den die Kirche für ihre werdenden 
Kleriker verlangen muß. Gymnaſial- bzw. Aniverſitätsunterricht 

und Seminarerziehung widerſprechen ſich an ſiſch keineswegs, 

ſondern vermögen ſehr wohl zu einer Einheit zuſammenwachſen, 

weshalb die Kirche gegen die Sache als ſolche nie Ein— 

ſpruch erhoben hat. 

Ein Konvikt für die Theologieſtudierenden der Freiburger 
Aniverſität war ſelbſt für Weſſenberg Wunſch und Ziel geweſen. 

In dem ſchon genannten Schreiben an die badiſche Regierung 

vom 29. Dezember 1823 äußert er ſich: „Schon ſeit einer Reihe 

von Jahren gehört die Vereinigung der theologiſchen Schüler an 

der Aniverſität zu Freyburg in ein Seminar zu unſeren angele⸗ 

gentlichſten Wünſchen, und wir haben dieſem Wunſch mehreremale 

ſchriftlich und auch öffentlich bey der erſten Landtagsverſamm⸗ 

lung ausgeſprochen.“ Die Erzbiſchöfe von Freiburg waren 

von den erſten Anfängen der Diözeſe an bemüht, dieſes Ziel in 

einer den kirchlichen Vorſchriften und dem Weſen der Sache 

entſprechenden Weiſe zu erreichen. 

Es wurde bereits darauf hingewieſen, daß die badiſche 

Regierung in dem Bistumsfundationsinſtrument vom 16. Okto⸗ 
ber 1827 die Möglichkeit vorgeſehen hat, daß in das Seminar 

„auch ſolche, welche ihre Studien noch an der Aniverſität fortſetzen, 

aufgenommen, verpflegt und zum geiſtlichen Stande ſorgfältig 
gebildet werden ſollen“. Aber es folgt ſofort die Einſchränkung: 

„Von den letzteren können nur ſoviele aufgenommen werden, als 

es der Raum des Hauſes und die für das Seminar von uns 
beſtimmte Ausſtattung zuläßt.“ An dieſe Regierungsäußerung 

knüpfte die Freiburger Kurie an. Kaum war das Erzbiſchöfliche 

37 Freiburger Kathol. Kirchenblatt, 1889, S. 194ff. 

zs Akten des Erzbiſchöfl. Theolog. Konviktes.
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Ordinariat konſtituiert, ſo erging — bereits am 4. Dezember 

1827 — ein Schriftſtück an die badiſche Regierung, daß ſchon mit 

Eröffnung des Seminars in „Gemäßheit des Großherzoglichen 

Fundationsinſtrumentes die übrigen 31 Plätze mit Konviktoren 

aus den theologiſchen Stipendiaten der Aniverſität beſetzt wer— 

den und daß dieſe Konviktoren womöglich aus den beiden letzten 

Kurſen der Theologie genommen werden“ . Hier ſchon tritt 

der Plan des Erzbiſchöflichen Ordinariates hervor, Seminar und 

Konvikt in einem Hauſe und unter einer Leitung zu ver— 
einigen, wie die Seminarkommiſſion es ſchon vorgeſehen hatte. 

Für dieſe Idee hat die Kirchenbehörde dann über ein Jahrzehnt 
unter zwei Erzbiſchöfen ſich immer wieder eingeſetzt und ge— 

kämpft, — um ſchließlich zu unterliegen. Denn noch entſchiedener 

war die Staatsregierung dem Plane entgegen. 

In den wiederholt ſchon angeführten Aufſätzen im „Frei— 

burger Katholiſchen Kirchenblatt“ der Jahrgänge 1889 und 1890 
eines dort nicht genannten Verfaſſers“ iſt dieſer Kampf und 
anſchließend die Geſchichte des „Großherzoglichen Collegium 

Theologicum“ ausführlich und mit großer Sachkenntnis dar— 

geſtellt. Sie boten dieſer Darſtellung eine wertvolle Grundlage 

und Vorarbeit, wobei jedoch für deren Zweck manches über— 

gangen werden mußte. Soweit dieſe Arbeit jenen Aufſätzen in 
der Wiedergabe des Tatſächlichen folgte, wurde das Akten⸗ 

material, wo nicht das Gegenteil ausdrücklich bemerkt iſt, durch— 
weg nachgeprüft. Weiteres konnte benützt und jene Darſtellung 

in mehreren Punkten ergänzt werden. 

Die Staatsregierung ließ ſich Zeit, den Antrag des Erz— 

biſchöflichen Ordinariates zu prüfen n. Am 4. April 1835, alſo 

nach reichlich ſieben Jahren, kam die Antwort. Sie muß im 

Prinzip zuſagend geweſen ſein, wie aus dem freudigen Dank des 

Ordinariates zu erſehen iſt2. Doch muß in dem Regierungs⸗ 

30 Freiburger Kathol. Kirchenblatt, 1889, S. 212. 

40 Verfaſſer iſt der verſtorbene Konviktsdirektor und Profeſſor 

Dr. A. Schill. 

41 Es war am 12. Dezember 1827 nur eine kurze Antwort ergangen, 

die ſpätere Inangriffnahme der Konviktsfrage in Ausſicht ſtellte. A. a. O. 

22 Erlaß vom 28. Aug. 1835, Nr. 4853. Vgl. vorher angeſchloſſenes 

Protokoll über den Ordinariatsbeſchluß. (Regiſtr. des Erzbiſchöfl. Ordi— 

nariats Freiburg. Theolog. Konvikt. Errichtung und Leitung. Vol. I.)
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erlaß oder ſonſt irgendwie bereits die Abſicht ausgeſprochen ſein, 

das Konvikt vom Seminar zu trennen, ja letzteres nach Meers— 

burg oder Bruchſal zu verlegen. Denn die Kirchenbehörde 

wendet ſich mit Entſchiedenheit gegen letztere Abſicht. Die Ver⸗ 

handlungen wurden im Februar 1837 wieder aufgenommen. 

Ende dieſes Jahres tauchte erſtmals der Plan auf, das Seminar 

in die ehemalige Benediktinerabtei St. Peter zu verlegen und 
das Gebäude in Freiburg für ein akademiſches Konvikt zu ver— 

wenden. Der Vater des Gedankens war Regierungsdirektor 

Freiherr v. Reck, welcher als Kurator der Aniverſität von der 

Regierung beauftragt war, die Vorbereitungen für das Konvikt 

mit den Kommiſſaren des Erzbiſchofs, Domkapitulare Hug und 

K. Martin, ſowie Profeſſor Vogel als Vertreter der theologiſchen 

Fakultät zu führen s. Er ſprach den genannten Vorſchlag in 

einem perſönlichen Schreiben an das Miniſterium des Innern 
vom 4. November aus und fand dort ſofort Zuſtimmung wie der 

Miniſterialerlaß vom 10. April 1838 beweiſt *. Anders dachte 

Erzbiſchof Ignatius. Auf vertrauliche Anfrage erwiderte er: 

„Aufrichtig bekenne ich Ihnen, daß ich nur mit ſchmerzlichem 

Widerwillen in den Plan mit St. Peter eingehe und dieſes 

ſchmerzliche Gefühl nur dadurch mildere, weil ich hoffe, daß dieſe 

Trennung das einzige Mittel ſey, nächſten Herbſt die Theologen 

ins Konvikt zu Freiburg und die Alumnen ins Seminarium zu 

St. Peter einziehen zu ſehen.“ 8. Letzterer Wunſch ſollte ſich 

noch lange nicht erfüllen. Darum machte der Oberhirte zwei 
Johre ſpäter, als ſogar die Verlegung des Seminars landesherr— 

lich offiziell dekretiert war, nochmals einen letzten Verſuch, 
Seminar und Konvikt in Freiburg zu vereinigen; aber auch er 
mißlang “. 

Die Großherzogliche Regierung und ihr Vertreter hatten 

im Laufe der Verhandlungen für die Trennung meiſt die bau— 

liche Anzulänglichkeit des Seminargebäudes für beide Anſtalten 

und der ihr obliegenden Pflicht der Fürſorge für die Studierenden 

48 A. a. O. Protokolle der Verhandlung dieſer Kommiſſion. 

44 Nr. 6140 a. a. O. 

45 Freiburger Kathol. Kirchenblatt, 1889, S. 234. Konnte nur hier 
feſtgeſtellt werden. 

46 S. S. 24.
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ins Feld geführt “. Die Kirchenbehörde verſchloß ſich dieſen 

Bedenken nicht, wie aus ihren Erlaſſen zu erſehen iſt, und über— 

ſah auch nicht die pädagogiſch verſchieden gelagerten Verhältniſſe 

von Konviktoren und Seminariſten. Aber als weit größeres 

Abel mußte ihr erſcheinen, was ſie zu befürchten allen Grund 

hatte, nämlich daß das von der Staatsbehörde erſtrebte ge⸗ 

ſonderte Konvikt ein Mittel werden ſollte, die an der Aniverſität 

ſtudierenden Theologen dem Einfluß des Biſchofs zu entziehen 

und den Händen des Staatskirchentums ſowie ſeinen aufkläre⸗ 

riſchen Erziehungsgrundſätzen auszuliefern. Die Tatſachen 

haben den Beweis erbracht, daß Erzbiſchof und Ordinariat 
richtig geſehen haben. Ihre Befürchtungen wurden noch über— 

troffen. 

Doch bleiben wir zunächſt beim Seminar. Anter dem 

9. Januar 1840, Nr. 58, erging an das Miniſterium des Innern 

ein „Beſchluß im Großherzoglichen Staatsminiſterium“, wonach 

S. Königliche Hoheit der Großherzog gnädigſt zu genehmigen 

geruht hat, daß das zu Freiburg beſtehende katholiſche Prieſter— 

ſeminar in die ehemalige Benediktinerabtei St. Peter verlegt 

und das Seminariumsgebäude zu Freiburg zu einem Collegium 
Theologicum verwendet werdes. Die allgemeinen Bedingun⸗ 
gen für die Aberlaſſung der ehemaligen Kloſtergebäulichkeiten 

ſind in einem Beſchluß des Großherzoglichen Staatsminiſteriums 
vom 18. November 1841 feſtgeſetzt!'. Darnach werden „die 

ärariſchen Gebäude zu St. Peter mit den dazu gehörigen Grund— 

ſtücken dem Erzbiſchöflichen Prieſterſeminariumsfonds unentgelt⸗ 

lich in der Weiſe übergeben, daß der Seminarfonds die künftige 

bauliche Anterhaltungslaſt dieſer Gebäude (auch der Kirche) 

übernimmt, daß er für die Paſtoration des Kirchſpiels St. Peter 
ſorgt und ferner die wohnungsberechtigten Kloſterpenſionäre, 

ſoweit ſie in dem Gebäude nicht wie bisher belaſſen werden 

können, für den Genuß freier Wohnung entſchädigt“. Welche 

Gebäude und Grundſtücke näherhin überlaſſen werden ſollen, iſt 
  

47 S. die Verhandlungsakten des Jahres 1837. Regiſtr. d. Erzbiſchöfl. 

Ordinariats a. a. O. 

as Bad. Generallandesarchiv, Faſz. Landamt Freyburg (Akten des 

Finanzminiſteriums), St. Peter. 

49 Bad. Generallandesarchiv a. a. O.
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durch Kommiſſarien der Finanz- und Kirchenbehörde genau feſt⸗ 
zuſetzen. Dafür bezieht der Seminarfonds „die Zinſen aus dem 

für die laufende Anterhaltung auszumittelnden Kapital und tritt 

in den Beſitz der Pfarrdotation von St. Peter“ . Die Koſten der 

Einrichtung der Abteigebäude als Prieſterſeminar und der erſt— 
malige Aufwand für die Einrichtung des Collegium Theolosgi- 

cum zu Freiburg ſind aus den Erſparniſſen des Erzbiſchöflichen 

Seminar⸗ und Alumnatsfondes zu beſtreiten. 

Die zu übergebenden Grundſtücke und Räumlichkeiten wur— 

den ſodann auf Grund eines Berichtes von Miniſterialrat 

Kirchgeßner vom 29. März 1842 durch das Finanzminiſterium 

beſtimmt i. Die Zuſtimmung des Staatsminiſteriums erfolgte 

am 14. April 1842, und am 20. Mai konnte das Erzbiſchöfliche 

Generalvikariat dem Großherzoglichen Landamt Freiburg be— 

richten, daß die Abergabe am 4. und 9. Mai erfolgt ſei. Eine 

Eigentumsübertragung hat damals nicht ſtattgefunden; der Be⸗ 

ſchluß des Staatsminiſteriums vom 18. November ſpricht nur 

„von Beſitz und Genuß“ der ehemaligen Abteigebäude. Aber 

ſpäter, am 12. Februar 1872, wurde zwiſchen Staatsregierung 

und Kirchenbehörde eine Vereinbarung getroffen, in welcher der 

badiſche Staat das Eigentumsrecht an die Gebäude St. Peter 

gegen das ehemalige Seminargebäude in Meersburg abtrat 2. 

Im Laufe des Sommers wurden die notwendigen baulichen Ver— 

änderungen vorgenommen und am 15. November 1842, am 

Tage des hl. Leopold, „dem Namensfeſt S. Königl. Hoheit un⸗ 
ſeres durchlauchtigſten Großherzogs“ eröffnete Erzbiſchof Her⸗ 

mann v. Vikari feierlich das Prieſterſeminar zu St. Peterss. 

Für die Anſtalt kamen nun Tage der Ruhe und des Frie— 

dens. Die Staatsgeſetze vom Jahre 1860, welche das Prinzip 

50 A. a. O. Erlaß des Miniſteriums des Innern an das Landesamt 

Freyburg vom 2. Mai 1842. 

51 Bad. Generallandesarchiv a. a. O. — Hierbei wurden auch für die 

Anterbringung des Discoloriums 10 Zimmer im Seminargebäude vorgeſehen. 

52 In einem Schreiben des Miniſteriums des Innern an das Erzbiſchöfl. 

Kapitelvikariat vom 28. Juli 1877ꝙ iſt dieſe Abereinkunft ausdrücklich be— 

ſtätigt. S. Regiſtratur des Erzbiſchöfl. Ordinariates. Die Bemerkung der 

„Denkſchrift“ der badiſchen Regierung auf S. 23 iſt damit zu ergänzen. 

58 Bad. Generallandesarchiv, Faſz. Landamt Freyburg (Akten des 

Finanzminiſteriums), St. Peter.
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der Selbſtändigkeit der Kirche auf ihren Gebieten proklamierten 

und mit dem extremen Staatskirchentum brachen, brachten auch 

dem Seminar mehr Freiheit. Die Aufnahme wurde ausſchließ— 

liche Sache des Biſchofs und die Ernennung der Vorſteher 

bedurfte nur noch der Anzeige, allerdings mit dem Recht der 

Staatsregierung weniger genehme Perſönlichkeiten abzuleh— 

nensi. Die Einführung des Staatsexamens durch die Ver— 

ordnung vom 6. September 1867 und noch mehr das Kultur⸗ 

kampfgeſetz vom 19. Februar 1874 haben zwar dieſe Freiheiten 

teilweiſe wieder zerſtörtss. Wenn das Seminar auch nicht 
geſchloſſen wurde wie die Konvikte, ſo ging doch naturgemäß die 

Zahl ſeiner Alumnen in den ſiebziger Jahren ſtark zurück. Als 

aber dieſe odioſen Beſtimmungen in den Jahren 1880 und 1888 

wieder gefallen waren, wuchs die Zahl der Seminariſten raſch 

und ſtark. Im Frühjahr 1918 wurde dann die letzte Semmung 

beſeitigt. Die Ernennung der Vorſteher bedurfte nicht mehr 

der Anzeige bei der Staatsregierung, der Erzbiſchof hatte end— 

lich ein von ihm „frei geleitetes und verwaltetes“ Prieſter— 

ſeminar, wie die Circumſcriptionsbulle es gefordert hatte. Es 

war eine der letzten geſetzgeberiſchen Maßnahmen der Groß— 

herzoglichen Regierung. 

Das Gebäude war im Laufe der Jahrzehnte beſſer inſtand 
geſetzt worden, und insbeſondere ſchuf die große, mit ſchweren 

Opfern unternommene bauliche Reſtauration durch Erzbiſchof 

Carl Fritz, zu der auch der neue badiſche Staat namhafte Bei⸗ 

hilfe leiſtete, im Jahre 1925 aus der altehrwürdigen Abtei unter 

voller Wahrung ihrer Barockkunſt nunmehr dem Seminar ein 

Heim, das für ſeine erhabene Aufgabe als geradezu ideal be— 

zeichnet werden kann. Was urſprünglich als ein Abel angeſehen 

werden mußte, war zum Heile. Das Prieſterſeminar nahm eine 

ſichtlich geſegnete Entwicklung und wurde zum Ouell reichen 

religiöſen Lebens für die Erzdiözeſe bis auf den heutigen 

Tag. 

58 Wohl auch bei Abſchluß des Proviſoriums über das Theol. Konvikt 

im Jahre 1857 mitbeſtimmt (ſ. S. 42). 

58 Dieſe Geſetze ſ. bei Ph. Schneider, Die partikulären Kirchen— 

rechtsquellen in Deutſchland und Sſterreich (Regensburg 1898) S. 388, 340 f.
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3. Das Großherzogliche Collegium Theologicum- 

Viel ſchwieriger geſtalteten ſich die Geſchicke der Schweſter— 
anſtalt, die ſich in dem vom Seminar ihr überlaſſenen Gebäude 

zu Freiburg auftat, des Collegium Theologicum, wie ſie zunächſt 

hieß, oder des Theologiſchen Konviktes. Nahezu ein halbes Jahr— 

hundert war ſie ein Zankapfel zwiſchen Staat und Kirche. Zwei— 

mal mußte ſie ihre Tore ſchließen, ſtand das Haus in der Burg— 

ſtraße jahrelang verlaſſen oder diente es anderen, fremden 
Zwecken. Eine ungeſtörte innere Entwicklung ſchien nicht kommen 

zu wollen, bis endlich die letzten Jahrzehnte auch ihr Freiheit und 

Frieden gaben. 
Am 25. Januar 1840 überſandte die badiſche Regierung 

an Erzbiſchof Ignatius Demeter den Entwurf eines „Sta— 
tuts für das Collegium Theologicum zu Freiburg“ mit dem 

Erſuchen, „ſich gutächtlich darüber zu äußern“ . Als Zweck 

der Anſtalt iſt neben der Gewährung von „Wohnung nebſt 

Heizung und Licht und Koſt“ die Vorbereitung „auf die für den 

geiſtlichen Stand gehörigen Wiſſenſchaften unter ſteter Beobach— 
tung eines anſtändigen und ſittlichen Betragens“ (8§ 1) angegeben. 

Der wiſſenſchaftliche Zweck ſteht ſomit im Vordergrund und er ſoll 

ſeitens des Kollegiums durch Repetitionen über die gehörten 

Vorleſungen erreicht werden (§S 2). Die Stipendiaten ſind zum 
Eintritt verpflichtet, den übrigen ſteht er frei (§ 4). „Eine 

Hausordnung unter Vermeidung eines klöſterlichen Zwanges ſoll 

für ein anſtändiges, dem Berufe der Studierenden entſprechendes 

Zuſammenleben derſelben ſorgen.““ Sie wird vom Mini— 

56 Regiſtratur des Erzbiſchöfl. Ordinariates (Gen. Klerus, Anſtalten.) 

Theolog. Konvikt. Vol. J. 

57 Wie die „aufgeklärte“ öffentliche Meinung gegenüber dem Gedanken 

an ein Konvikt eingeſtellt war, davon gibt eine Probe ein Artikel der 

„Freiburger Zeitung“ vom 17. Februar 1839, Nr. 48. Zunächſt 

wird von der Abſicht der Regierung, in Freiburg ein Konvikt für Studierende 

der Theologie zu errichten geſprochen. Das Projekt wird dann u. a. durch 

folgende Sätze in Schutz genommen: „Wohl gibt es manche, welche bei dem 

Worte ‚Konvikt“ an nichts anderes denken, als an mönchiſche Erziehung, die 

man dem angehenden Klerus geben wolle, an klöſterlichen Zwang, an 

Wiedererweckung mittelalterlicher Inſtitutionen, an Rückſchritte und Oppo— 

ſition gegen die errungene geiſtige Emanzipation der Völker; allein wer 

ſieht nicht, daß es ſich bei der in Rede ſtehenden Anſtalt einzig um Förde— 

rung echter Wiſſenſchaft und einen dem geiſtlichen Stande unentbehrlichen 
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ſterium des Innern erlaſſen (§S 6). Der Direktor wird von der 

Staatsregierung beſtellt, ebenſo wenigſtens zwei Repetenten 
(8 7). Die Aufſicht über die Anſtalt in pädagogiſcher und öko— 

nomiſcher Hinſicht wird von einer beſonderen Kommiſſion aus— 

geübt. Ihr gehören an drei ordentliche Profeſſoren der Aniver— 

ſität, von denen wenigſtens zwei Mitglieder der theologiſchen 

Fakultät ſind, ein ökonomiſcher Referent und ein Rechts— 

gelehrter. Die Ernennung geſchieht durch das Miniſterium des 

Innern G 8). Nächſt höhere Inſtanz iſt der akademiſche Senat 

und der Kurator der Hochſchule (§S 9). In § 11 werden dem 
Kollegium 800 fl. jährlicher Einnahmen aus drei Stiftungen zu— 

gewieſen. Was außerdem und den Beiträgen der Alumnen zur 

Deckung des Aufwandes weiter erforderlich iſt, wird aus der 
erzbiſchöflichen Alumnats- und Seminariumskaſſe beſtritten, und 

ſoweit dieſe nicht hinreicht, durch einen jeweils durch das Staats- 
budget zu bewilligenden Staatsbeitrag (§S 12). Das der weſent— 

liche Inhalt des 21 Paragraphen enthaltenden Statuts. Vom 

Erzbiſchof und ſeinen „Rechten“ iſt nur bei der Deckung des Auf⸗ 
wandes die Rede. 

Was der Oberhirte und ſein Ordinariat vorausgeſehen und 
gefürchtet hatten, das trat in dem vorgelegten Regierungsſtatut 

ganz eindeutig und unverhüllt in die Erſcheinung, das geplante 
theologiſche Konvikt ſollte eine reine Staatsanſtalt werden. 
Der Erzbiſchof war ſich über die verhängnisvolle Tragweite der 

ganzen Angelegenheit völlig im klaren. Zunächſt ließ er das 

Statut bei einzelnen Mitgliedern ſeines Domkapitels zirkulieren 

und erbat deren ſchriftliches Gutachten, das bei der Mehrheit 

völlig ablehnend ausfiel s. Auf Grund deſſen unternahm Erz⸗ 

biſchof Ignatius den ſchon erwähnten? letzten Verſuch, das 

Seminar in Freiburg zu erhalten und das Konvikt mit ihm zu 

religiös⸗ſittlichen Sinn und Wandel handelt, um Dinge alſo, die man ſehr 

wohl mit Anrecht Mönchtum, Rückſchritt uſw. nennen würde. Was den etwa 

zu befürchtenden Zwang und die Anterdrückung freier und friſcher Entwicklung 

des Geiſtes betrifft, ſo darf von unſerer aufgeklärten Regierung mit Gewiß— 

heit eine ſolche Organiſation des zu errichtenden Inſtituts erwartet werden, 

die alle diesfälligen Befürchtungen als grundlos erſcheinen läßt.“ 

os Mit Ausnahme desjenigen von Domkapitular Buchegger liegen Er— 

ſuchen des Erzbiſchofs und die einzelnen Gutachten in Originalhandſchrift 

noch in den Akten des Erzbiſchöfl. Ordinariates a. a. O. 5 S. S. 19.
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vereinigen, wurde aber von der Regierung nach zehnmonatlicher 

Wartefriſt abſchlägig beſchieden. Am 13. Januar 1841 er— 

ſuchte er ſein Domkapitel abermals um Außerung, und zwar dies— 

mal eingehender, wie er ſelbſt ein ausführliches Gutachten ſeiner— 

ſeits mitgab. Es gipfelt in § 10 in den ergreifenden Worten, 

welche die ganze Gewiſſensnot des Oberhirten widerſpiegeln: 

„Ja, ich getraue mir zu behaupten, daß ohne kirchenobrigkeitliche 

Mitwirkung das Konvikt viel ſchädlicher iſt, als der wirkliche 

Zuſtand der Theologen. . .. Ich bin lebhaft überzeugt, daß ein 

ſolches Konvikt ohne unſere Mitaufſicht mir als eine Giftquelle 

erſcheint, aus der nur Tod getrunken wird. Ich müßte mein 

Gewiſſen beſchweren, wenn ich eine ſolche nur auf Legalität be⸗ 

ruhende Aniverſitätsanſtalt genehmigte. Ich proteſtiere 

feierlichgegen das Konvikt, wowir nur ſtumme 

Zeugenallerjener Anordnungen ſein müſſen, 

worin unſere künftigen Arbeiter im Wein— 

berge des Herrn miterzogen werden.““ Der 

Erzbiſchof iſt alſo bereit, Zugeſtändniſſe zu machen, er ſpricht nur 

von Mitaufſicht und ſchlägt deshalb auch im weiteren Inhalt 

ſeines Schriftſtückes (§S 11) eine aus Vertretern der theologiſchen 

Fakultät, zwei Mitgliedern der Kirchenbehörde und dem Direk— 

to des Inſtituts gebildete Kommiſſion vor. Weigere ſich die 

Regierung, die biſchöfliche Mitaufſicht zuzugeſtehen, dann hält 

er es für das beſte, auf das Konvikt zu verzichten und das 

Seminar in Freiburg zu behalten. 

Weihbiſchof und Domdekan v. Vikari, die Domkapitulare 

Adolf Martin und Kieſer verharren bei ihrem erſten Votum und 

ſtimmen dem ablehnenden Proteſt des Erzbiſchofs zu. Ihnen 

gegenüber ſind die Kapitulare Hug, Konrad Martin und Buch— 

egger nach wie vor der Meinung, man ſolle das Statut vorerſt 

annehmen und ſpäter auf dem Wege einzelner Ausführungs⸗ 

beſtimmungen Rechte zu erhalten ſuchen, was man von der 
Regierung erhoffen dürfe »». Domkapitular Prof. Dr. Hirſcher 

hatte ſich im erſten Gutachten auch ablehnend verhalten und 

blieb auch jetzt prinzipiell bei der Haltung ſtehen, daß das 

60 Regiſtratur des Erzbiſchöfl. Ordinariates a. a. O. 

ei Die ſpäteren Tatſachen erwieſen dieſe Hoffnung als eine große 

Täuſchung. — Diesmal liegt auch Bucheggers Gutachten vor (a. a. O.). 
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Statut ſo nicht angenommen werden könne. Aber er ſchlägt 

nicht Ablehnung, ſondern weitere Verhandlungen vor, die man 

durch möglichſte Mäßigung der Forderungen ausſichtsreich 

machen ſolle. Er ſtellt in ſeinem ſehr ausführlichen Gutachten 

die Mindeſtforderungen zuſammen. Das Ordinariat trat in 

Sitzung vom 19. Februar 1841 Hirſchers Vorſchlag bei und 

beauftragte ihn, die Antwort an die Regierung zu konzipieren. 

Das lange Aktenſtück befaßt ſich im weſentlichen mit der dem 

Biſchof zu gewährenden Mitaufſicht, iſt aber dabei außerordent⸗ 

lich zurückhaltend und gemäßigt à. 
Die Regierung war denn auch über die ußerung der 

Kirchenbehörde nicht unzufrieden und hielt ſie für eine geeignete 

Grundlage zu weiteren Verhandlungen. Am 12. März beauf— 

tragte ſie den Miniſterialdirektor v. Stengel, „ſich mit dem 
Herrn Erzbiſchof über die vom Erzbiſchöflichen Ordinariat ge⸗ 

wünſchten Modifikationen des Statutenentwurfes mündlich zu 

benehmen und im Falle es von S. Exzellenz gewünſcht wird, 

eine Konferenz von Bevollmächtigten der betreffenden Behörden 

zu veranlaſſen“. Die Konferenz fand am 18. März in Freiburg 

ſtatt unter Anteilnahme des Erzbiſchofs, von Domkapitular 

Hirſcher und Miniſterialrat v. Stengel. Das Protokoll liegt 

noch vor“s. Das Ergebnis der Sitzung war für die Kirche ein 

überaus ungünſtiges. Aus der Mitwirkung des Erzbiſchofs bei 

der Ernennung des Direktors, wie ſie verlangt worden war, 

wurde „eine Anhörung des Landesbiſchofs und billige Berück— 

ſichtigung ſeiner etwaigen Wünſche“a. Die Mitauſſicht des Erz⸗ 

biſchofs verflüchtigt ſich zu einer „ſeiner kirchlichen Stellung an— 

62 Betont wurde, daß der Direktor ein Geiſtlicher ſein müſſe, was der 

Regirungsentwurf nicht vorſieht. — In der Frage der Repetitionen ging 

Hirſcher über das Statut hinaus, verlangt 3 Repetenten und Repetitionen 

in allen Hauptfächern der Theologie. Beachtenswert iſt auch, daß Hirſcher 

die Loslöſung von der Aniverſität fordert. Schon in ſeinem Gutachten 

ſchreibt er: „Ich muß vor allem geſtehen, daß ich ganz und gar nicht ein— 

ſehen kann, was das Coll. Theolog. als Bildungsanſtalt für angehende 

Kleriker die Aniverſität angehen ſoll.“ 

63 Regiſtratur des Erzbiſchöfl. Ordinariates a. a. O. 

eà Daß der Direktor ein Geiſtlicher ſein ſoll, wird zugeſtanden. Die 

„Berückſichtigung der Wünſche“ zeigte ſich bei der Ernennung des Direktor 

Miller.
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gemeſſenen Einwirkung“. Dieſe iſt in fünf Punkten ſpezialiſiert 

und beſteht im „Beſuchen der Anſtalt, einzelne Zöglinge oder 

auch ſämtliche zu ſich rufen zu dürfen“, zu Semeſtralprüfungen 

und ſonſtigen öffentlichen Akten „einen biſchöflichen Kommiſſär 

zu ſenden, Einſicht zu nehmen in die Berichte des Direktoriums“, 

von „allen Diſziplinäranordnungen in Kenntnis geſetzt zu wer— 
den“, und zuletzt „nicht zwar irgend direkt für das Haus Ver— 

fügungen zu erlaſſen, wohl aber auf ſolche bei dem Miniſterium 
des Innern anzutragen!“ Alles mehr oder weniger Akte der 

Höflichkeit aber keine Rechte. Die Hausordnung bleibt Sache 
des Miniſteriums „nach Anhörung des Landesbiſchofs“. Der 

einzige Punkt, wo das Ordinariat durchdrang, iſt die Emanzi— 

pation des Konviktes von der Aniverſität, an welche nur ſolche 

Angelegenheiten gelangen ſollen, welche die Hochſchule als ſolche 

berühren. Der Auſſichtskommiſſion ſollen drei ordentliche Pro— 

feſſoren der theologiſchen Fakultät angehören, welche die 

Regierung ernennt und der ebenfalls von ihr ernannte Direktor. 

Dagegen darf der Erzbiſchöfliche Seminarfonds die Anſtalt 

allein unterhalten, „der durch das Staatsbudget zu bewilligende 

Staatsbeitrag“ iſt aus dem Entwurf verſchwunden. 

In dieſer Geſtalt wurde dann das Statut im Erlaß vom 
20. März 1841, Nr. 1522, der lt. Handſchrift abermals von 

Hirſcher konzipiert iſt, vom Erzbiſchöflichen Ordinariat ſchließ— 

lich angenommen“s. Die Regierung hatte ihren Willen durch— 

geſetzt, das von ihr erſtrebte Staatskonvikt war fertig. 

65 Auffallend iſt die Formulierung des Beſchluſſes: „Das Erzb. Ordi— 

nariat drückt Hochpreislichen Miniſt. d. Innern ſeinen ehrerbietigen Dank 

für das Wohlwollen aus, womit Hochdaſelbe die in Betreff des Statuts für 

das zu errichtende Collegium Theologicum von ihm unterm 19. Februar 

l. J. Nr. 965 untertänig dargelegten Bitten anſehen und darüber münd— 

liches Benehmen anordnen wollte. Zugleich anerkennt dasſelbe dankbar die 

ſichtbare Bereitwilligkeit, womit der Herr Miniſterialkommiſ— 

ſarius den genannten Wünſchen und Bitten entgegengekommen iſt. 

Das Erzb. Ordinariat tritt hiermit dem ... Statut ... um ſo freudi⸗ 

ger bei, als dasſelbe an den für Staat und Kirche gleich wohl— 

tätigen Früchten nicht zweifeln kann, welche das 

Collegium auf dieſer Grundlage errichtet bringen 

wird.“ Eine ſolche Sprache dürfte nach der völligen Niederlage des kirch— 

lichen Standpunktes auch durch die Zwangslage des Ordinariates nicht 

genügend erklärt und begründet ſein. — S. Regiſtratur a. a. O.
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Am 1. Juli 1841 unter Nr. 1138 wurde das „Statut des 
Collegium Theologicum in Freiburg“ vom Staatsminiſterium 

genehmigt und unterm 6. Juli d. J. vom Miniſterium des 

Innern (gez. Frhr. v. Rüdt) im Großherzoglich Badiſchen 

Staats- und Regierungsblatt vom 21. Juli 1841“ peröffentlicht. 

Da Staatszuſchüſſe nicht verlangt werden ſollten, war eine Zu— 

ſtimmung der Kammer nicht erforderlich. Dennoch erlebte das 

neue Inſtitut von dorther einen Angriff, indem in der Sitzung 

vom 20. Auguſt 1842 der Abgeordnete Welker die Zweckmäßig— 

keit der Anſtalt bezweifelte und die Mitwirkung der Stände als 
notwendig bezeichnete, weil verſchiedene Stiftungen mit anderem 

Stifterwillen dem Konvikt zugewieſen worden ſeien und „viel— 

leicht“ noch Zuſchüſſe aus Staatsmitteln verlangt würden. Der 

Vertreter der Regierung widerſprach beiden Beanſtandungs— 
gründen und fand Zuſtimmung bei der Mehrheit der Kammer. 

Es wurde zugeſtanden, daß das Statut kein Geſetz ſei im Sinne 

der Verfaſſung, ſondern ſich im Geſchäftskreis der vollziehenden 

Gewalt bewege. Das Konvikt hatte die letzte in Frage kom⸗ 

mende Inſtanz paſſiert, man konnte an ſeine Verwirklichung 
denken “. 

Neben den Verhandlungen über das Statut laufen die 

über die vorzunehmenden baulichen Veränderungen im bis⸗ 

herigen Seminargebäude und über die zu beſchaffenden Ein⸗ 

richtungsgegenſtände einher. Ein Aberſchlag der Bauinſpektion 

vom 13. April 1839 ſieht einen vollſtändigen Ambau des Semi— 

nariumsgebäudes in der Weiſe vor, „daß für jeden Alumnus 

ein eigenes Zimmer herzuſtellen ſei“, ein gewiß in den Aufgaben 

der Anſtalt nur zu berechtigter Gedanke, der aber heute noch der 

Verwirklichung harrt. Es wurden damals nur die notwendigen 

„kleinen Reparaturen“ vorgenommen, das Inventar des Semi— 

nars, welches dem Kollegium überlaſſen und für St. Peter 

neuangeſchafft wurde, inſtandgeſetzt und ergänzt s. 
  

66 S. 171—173. 

67 S. Bericht der „Freiburger Zeitung“ vom 23. Auguſt 1842 Nr. 235 

über „Landſtändiſche Verhandlungen“ am 20. Auguſt d. J., 42. öffentliche 
Sitzung der Zweiten Kammer. 

6s Der Antrag der Bauinſpektion liegt nicht mehr vor, wohl aber ein 

Ordinariatserlaß vom 6. März 1842 Nr. 2462, welcher darauf antwortet
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Im Sommer 1842 wurde die Aufſichtskommiſſion konſtitu⸗ 

iert. Aus der theologiſchen Fakultät gehörten ihr an die Pro— 
feſſoren Werk (5„als Vorſtand“), Staudenmaier und Vogel, die 

Staatsbehörde vertrat der Regierungsdirektor und Kurator der 

Aniverſität, Freiherr v. Reck“s. Anterm 22. Auguſt wurde das 

Großherzogliche Collegium Theologicum im Inſeratenteil der 

„Karlsruher Zeitung“ (Beilage zu Nr. 237 vom 30. Auguſt) 
und in der „Freiburger Zeitung“ (Nr. 235 vom 23. Auguſt) von 
der Aufſichtskommiſſion bekannt gegeben und die Eröffnung mit 

Beginn des nächſten Semeſters angekündigt. 

Noch hatte die Anſtalt kein Haupt. Am 27. September 

benachrichtigte das Miniſterium das Erzbiſchöfliche Ordinariat, 

„datz wir beabſichtigen, nach Antrag der Kathol. Kirchen— 

ſektion ... den Pfarrer Fidel Haiz von Waltershofen höchſten 

Ortes in Vorſchlag zu bringen und nur noch der Mitteilung der 

dortſeitigen Anſicht hierüber entgegenſehen“. Die Kirchen⸗ 

behörde erwiderte ſofort, daß ſie die Anſtellung des Pfarrers 

Haiz „nur beifällig aufnehme. Seine Verſtändigkeit, ſein offener 

wohlwollender Charakter, wie auch ſeine theologiſche Bildung 

laſſen erhoffen, er werde die ihm zugedachte Aufgabe mit Be⸗ 

friedigung leiſten. Daraufhin wurde Haiz am 21. Oktober 1842 
vom Großherzog zum Direktor ernannt, zunächſt nur proviſoriſch 

und zwar auf ein Jahr“, weshalb er auch im Beſitz ſeiner 

Pfarrei verblieb und dieſe einem Pfarrverweſer anvertraut 

wurde . Zur ſelben Zeit wurden die Theologieſtudierenden der 

Aniverſität Freiburg, „welche in das neu errichtete Collegium 

Theologicum wollen aufgenommen werden“, durch Inſerate in 

der Freiburger und Karlsruher Zeitung aufgefordert, „ſich am 

und ablehnt, da die Einrichtung der Einzelzimmer auf 12 568 fl. 6 Kreuzer 

veranſchlagt iſt (Reg. a. a. O.). — Aberlaſſung des Seminarinventars betr. 

ſ. Mitteilung des Kurators der Aniverſität an die Aufſichtskommiſſion vom 

25. Juli 1842 (Regiſtratur des Erzb. Ordinariats, Akten der Aufſichts⸗ 

kommiſſion). 

60 Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 2. Auguſt 1842 Nr. 8203 

a a. O. 

70 Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 27. Sept. 1842 Nr. 10 129 

und des Ordinariats vom 30. Sept. 1842 Nr. 5684, ſowie Miniſterialerlaß 

vom 27. Okt. 1842 Nr. 20 473 (Regiſtratur Theol. Konvikt. Vol. J.
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4. und 5. November bei der wobhllöblichen Direktion zu 

melden“. 
Die feierliche Eröffnung der Anſtalt fand am 13. Novem— 

ber 1842 ſtatt. Zunächſt war ein Gottesdienſt in der Konvikts— 

kirche, in dem der neue Direktor die Predigt und ein Domherr 

das Amt hielt. Hierauf verſammelten ſich die Teilnehmer im 

Hörſaal des Hauſes, wo Freiherr v. Reck als Direktor der Re— 

gierung des Oberrheinkreiſes „in den wohlwollendſten Aus⸗ 

drücken eine ebenſo überzeugende als eindringliche Anrede an die 

Zöglinge richtete“ (Freiburger Zeitung Nr. 318 vom 14. Nov.) 

und die Anſtalt eröffnete. Der Erzbiſchof Hermann v. Vikari, 

welcher vier Monate zuvor Ignatius Demeter auf dem Stuhl 
des hl. Konrad nachgefolgt war, war nicht anweſend und auch 
mehrere der Domherren fehlten rn. 

Die Ernennung der übrigen Vorſteher zog ſich in die Länge. 

Die Aufſichtskommiſſion war durch Erlaß vom 2. Nov. vom 

Miniſterium ermächtigt worden, „zwei jüngere, ihr hierfür vor— 

zugsweiſe geeignet ſcheinende Geiſtliche proviſoriſch einzube— 

rufen“. Die zuerſt berufenen lehnten ab und erſt am Ende des 

Semeſters bzw. in den Frühjahrsferien konnten geiſtlicher Lehrer 

Alban Stolz in Bruchſal und Vikar Wenzeslaus Lu mĩ pp 
in Arloffen als Repetenten angeſtellt werden“. 

Eine ſchwierige Aufgabe bildete für die Staatsregierung 

die Haus- und Diſziplinarordnung der Anſtalt. Die bewährten 

Lebensregeln kirchlicher Prieſterſeminarien und Konvikte konn— 

ten nicht als Vorlage in Frage kommen, und ſo mußte die 

Katholiſche Kirchenſektion (ſeit 5. Januar 1845 der Großherzog— 

lich Katholiſche Oberkirchenrat) ein neues Erziehungsinſtrument 

ſchaffen. Es dauerte denn auch über vier Jahre nach Er— 

71 Regiſtratur. Akten der Aufſichtskommiſſion. 

72 Bericht in der „Freiburger Zeitung“ am 14. Nov. 1842 Nr. 318 

(Akten der Aufſichtskommiſſion) und die Verteidigung der Feier in derſelben 

Zeitung am 19. Mai 1843 Nr. 149 gegen einen Angriff der Münchener 

hiſtor, pol. Blätter, weil der Erzbiſchof bei Eröffnung des Konviktes fehlte, 

dagegen zur ſelben Zeit bei einem landwirtſchaftlichen Feſte Preiſe ver— 

teilte. Der Verteidiger unterſchreibt „Ein Altramontan“, das „Freiburger 

Kathol. Kirchenblatt“ nennt Alban Stolz als Verfaſſer (1889, S. 379). 

73 Miniſterialerlaß Nr. 11 357. — „Freiburger Kathol. Kirchenblatt“ 

1889, S. 379 f. 

Freib. Dibz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 14
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öffnung, bis das Kollegium endlich eine Hausordnung erhielt. 
Am 4. Dezember 1846 wurde ſie im Miniſterium des Innern 
beſchloſſen und am 14. Januar des folgenden Jahres ging ſie 

der Aufſichtskommiſſion zu, der Kirchenbehörde am 15. Januar, 

und zwar nur als Abſchrift der Nachricht an die Aufſichts— 

kommiſſion „zur Kenntnisnahme““. Zwei Entwürfe hatten als 

Grundlage vorgelegen, einer von der Theologiſchen Fakultät 

vom 29. Mai 1842 und einer von der Aufſichtskommiſſion vom 

9. Januar 1843, denen ihrerſeits wieder „Die Beſtimmungen 

für die Zöglinge des Wilhelmsſtiftes in Tübingen, erlaſſen vom 

Königl. Kathol. Oberkirchenrat in Stuttgart“ als Muſter gedient 
hatten. Die endgültig beſchloſſene und erlaſſene Hausordnung 

reichte jedoch, was pädagogiſche Weisheit und Verſtändnis für 

die Ziele der Anſtalt angeht, lange nicht an die Tübinger Vor— 

lage heran *. 

Das erzbiſchöfliche Ordinariat hatte im April 1846 einen 

Entwurf von der Regierung „zur gefälligen Außerung“ erhalten. 
Es hatte damals eine ganze Reihe ernſter Bedenken gegen die 

vorgeſehenen „großen Freiheiten“ geltend gemacht und zur Be— 

gründung geſchrieben: „Der geiſtliche Stand fordert vorzugs— 
weiſe Selbſt⸗ und Weltverleugnung, die ſich aber nicht urplötzlich 

macht, ſondern nur die Frucht ſchon im jugendlichen Alter be— 

gonnener und ſpäter fortgeſetzter übung iſt. Frühzeitig muß, 

wer nicht als Geiſtlicher ſich ſelbſt unglücklich fühlen und auch 
andere unglücklich machen ſoll, nicht nur zum Bewußtſein der 
großeen Opfer und Entbehrungen, welche er mit dem geiſtlichen 

Stande auf ſich nehmen muß, ſondern ebenſo zum Bewußtſein 

ſeiner ſittlichen Kraft oder Schwäche für deren Aäbernahme und 

Entſagung gelangen, was aber nicht möglich iſt, wenn nicht ſchon 

in den Vorbereitungsjahren für den geiſtlichen Stand ſein Eigen— 

wille auſ vernünftige Weiſe eingeſchränkt wird und durch dieſe 

Beſchränkung ſeine ſittliche Kraft ſich erproben kann und muß. 

Findet er bei dieſen Abungen, daß er weder Kraft noch Luſt zu 

dieſen Entbehrungen hat, ſo kann er noch in Zeiten einem an— 

74 Erlaß des „Großh. Kathol. Kirchenrathes“ vom 15. Jan. 1847 

Nr. 1036 (Regiſtr. des Erzb. Ordinariats, Theol. Konvikt, Vol. II). 

75 A. d. O. Vol. Jund Akten der Aufſichtskommiſſion.
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deren Beruf ſich zubenden.“?« Dieſe aus dem inneren Weſen 

des Erziehungszieles geſchöpften und ſachlichen Gründe fanden 
aber kein geneigtes Ohr bei den ſtaatlichen Behörden. Man 

blieb bei dem Entwurf und erhob ihn im oben angeführten 

Dekret zur Hausordnung. 

Sie wurde in Freiburg nirgends beifällig aufgenommen, 

höchſtens vielleicht bei der Mehrheit der Konviktoren. Prof. 

Schleyer, welcher ſeit Beginn 1847 neben Werk und Hirſcher 

der Aufſichtskommiſſion angehörte, ſchrieb auf das Zirkular: 

„Theater, Komitate, Kommerſe, Beſuch des Fecht- oder Hau— 

bodens erlaubtl! nein, das iſt doch zu arg. Nach dieſen Statuten 
iſt das Kollegium im Grunde nicht viel mehr als eine Penſions— 

anſtalt und die Stelle der Aufſichtskommiſſion kann füglich der 

Aniverſitätsamtmann übernehmen.““ Tatſächlich war den 
Alumnen der Beſuch des Theaters einmal in der Woche geſtattet, 

dagegen der der hl. Meſſe mit Morgenandacht nur Sonntags 

und zweimal in der Woche geboten. Sonſt wird eine Morgen— 

andacht nicht verlangt, von einer Abendandacht iſt überhaupt 

nicht die Rede. Über die Zeit des Aufſtehens am Morgen und 

den Beginn der Nachtruhe ſagt die Hausordnung nichts. Der 

Beſuch von Vorleſungen und Repetitionen, von Muſik- und 

Geſangsunterricht iſt obligat. Die übrige Zeit ſollen die Alum— 

nen in der Regel in den Muſeen zubringen und ihren Privat— 

ſtudien widmen. Doch ſind ſie hierbei an keine beſtimmten 

Stunden gebunden, können tagsüber ausgehen und zurück— 
kommen, ſtudieren oder ſich erholen, wann und wie ſie wollen. 

Dabei kennt die Hausordnung keinerlei Wirtshausverbot. Da— 

neben nimmt ſich die Vorſchrift an die Repetenten, „ſich ſo viel 

tunlich, ſelbſt in den Muſeen aufzuhalten und die Handhabung 

der Ordnung zu überwachen“, faſt lächerlich aus. Daß eine 

derartige Hausordnung zuletzt (§S 47—53) ein langes Regiſter 

von Strafmitteln (ſogar bis zu Karzer von 8 Tagen) enthält, 

kann nicht auffallen“. 

76 Ordinariatserlaß vom 10. Juli 1846 Nr. 4364 (Regiſtr. a. a. O. 

Vol. II). — Konzipient iſt der Schrift nach der frühere Direktor Haiz, der 

ſeine Erfahrungen geſammelt haben dürfte. 

77 „Freiburger Kathol. Kirchenblatt“ 1890, Sp. 7. Konnte im Original 

nicht feſtgeſtellt werden. 

7s Die Hausordnung liegt als Manufkript in Vol. II a. a. O. 

14*
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In der Aufſichtskommiſſion ſtand Schleyer mit ſeinem Ver— 

dikt nicht allein. Hirſcher verlangte ſofort eine Sitzung „behufs 

Gegenvorſtellung“. Die Anſtalt ſelbſt war damals ohne Di— 

rektor, indem Haiz am 10. Mai 1845 durch Wahl des Dom— 

kapitels in dieſes Kollegium berufen worden war. Alban Stolz 

leitete das Konvikt als „tatſächlicher Direktor“. Von ſeiner 

Hand liegt aus den Jahren 1845 und 1846 ein Journal in der 

Regiſtratur des Erzbiſchöflichen Ordinariates, in dem alle wich— 

tigen Vorgänge aus dem inneren Leben des Hauſes nieder— 

geſchrieben ſind?'. Man gewinnt daraus vom Geiſte des Alum— 

nates kein günſtiges Bild. 

Die Kirchenbehörde meldete dem Miniſterium bereits im 

Erlaßz vom 29. Januar 1847 „gerechtes Befremden“ und tiefen 

Schmerz, weil wir unſere Abänderungsvorſchläge nicht im 

mindeſten berückſichtigt fanden. Sie legt gegen dieſe Haus— 

ordnung, durch welche das Konvikt aus einer Erziehungsanſtalt 

für künftige Geiſtliche zu einer bloßen Ernährungsanſtalt herab— 

ſinke, feierliche Verwahrung ein und will nötigenfalls zur Be— 

rufung an die Höchſte Landesſtelle ſchreitenso. Jedoch der Ka— 

tholiſche Oberkirchenrat weicht nicht zurück. Er konzediert einige 

unweſentliche Kleinigkeiten, im übrigen bleibt er bei ſeiner Haus— 

ordnung unter Berufung auf das Hauptgeſetz der Anſtalt, mit 

welchem ſich doch auch das Erzbiſchöfliche Ordinariat einver— 

ſtanden erklärt habe, daß den Zöglingen freie Bewegung ge— 

laſſen werden müſſe und das Kollegium keine klöſterliche Zwangs— 

anſtalt ſein dürfe n. Das Ordinariat erklärte am 23. Juli, „ſich 

vorläufig zu beruhigen und hofft, daß die Zweckmäßigkeit der 

79 Ein beſonderes Heft in der Regiſtratur des Erzb. Ordinariates mit 

der Aufſchrift: „Journal des Direktors Stolz. 1845—46.“ Fälle nächtlicher 

Rückkehr in das Haus und von Betrunkenheit ſind nicht ſelten. — Das 

„Freiburger Kathol. Kirchenblatt“ (1890, Sp. 21 ff.) kennt einen undatierten 

„Entwurf von Abänderungen“ ſamt „Begründung“ von Alban Stolz, der 

nicht aufgefunden werden konnte. Scharfe Kritik wird darin an der „Frei— 

heit der Alumnen, ihre Studienzeit ſelbſt zu wählen“, geübt. Stolz nennt 

ſie „die Freiheit, beliebig nichts zu tun“. 

80 Arſchrift des Erlaſſes (Konzipient Haiz) ohne Nummer (Vol. II). 

81 Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 31. Mai 1847 Nr. 8716 

a. a. O.
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Ordnung durch Zeit und Erfahrung erprobt werde. Sollte dies 

der Fall nicht ſeyn, ſo verſteht es ſich von ſelbſt, daß wir nach 

§ 10, Ziff. 5 des organiſchen Statuts auf die Sache zurück— 
kommen und die nöthigen Anträge auf Abänderung ſtellen 

werden““ꝛ. 

Die Beſetzung der Direktorſtelle zog ſich in die Länge. Das 

Miniſterium hatte die Stelle im Regierungsblatt zur Bewerbung 

ausgeſchrieben, worauf ſich mehrere Pfarrherrn meldeten und 
der Repetent Alban Stolz „ſich nur für den Fall zur Verfügung 

ſtellte, daß die Aufmerkſamkeit der hohen Regierung auf ihn 

fallen ſollte“. Er fand jedoch keine Gnade vor den Augen des 
Oberkirchenrates:, vielmehr wurde am 13. Oktober 1847 

Pfarrer Miller in Sflingen proviſoriſch zum Direktor ernannt “. 

Erzbiſchof Hermann erhob Einſpruch, weil die Ernennung ent— 

gegen §7 des Status erfolgt ſei, „ohne daß er gehört wurde 

und ſeine desfalſigen Wünſche hätte äußern können“. Dieſe 

Wünſche gingen aber dahin, daß Miller die fragliche Stelle nicht 
übergeben werde, weil der Erzbiſchof ſich überzeugt habe, „daß 

er die gehörige kirchliche Richtung nicht habe und ihm daher die 

Bildung künftiger Prieſter nicht anvertraut werden könne“ss. 

82 Erlaß Nr. 3378. Konzipient iſt Hirſcher. 

8s Die Geſuche liegen teilweiſe in den Akten, teilweiſe ſind ſie aus 

behördlichen Außerungen zu erkennen. über das von A. Stolz und ſeine 

Behandlung ſteht Ausführliches im „Freiburger Kathol. Kirchenblatt“ (1890 

Sp. 184 f.). — Stolz fühlte ſich nicht ſehr glücklich im Hauſe. In einer 

Antwort auf die Beſchuldigung vernachläſſigter Aufſicht im Konvikt an das 

Erzb. Ordinariat vom 28. Jan. 1846 ſchließt er: „Wollte derſelbe (der An— 

kläger) aber mit ſolchen Beſchuldigungen mir meinen Dienſt entleiden, ſo 

kommt er zu ſpät, indem ich die Direktionsführung von Anfang ſchon als 

eine Laſt und Verantwortung anſah.“ — Intereſſant iſt, daß Stolz ſchon 

im Jahresbericht 1844/45 vom 20. Februar 1846 aus pädagogiſchen Gründen 

„für das Wohnen in abgeſonderten Zimmern“ eintritt. (Regiſtr. Vol. II.) 

sa Kathol. Oberkirchenrath Nr. 25 455 a. a. O. 

88 Erlaß vom 29. Okt. 1847 Nr. 4922. Das Miniſterium widerſprach 

am 3. Nov., indem es die beabſichtigte Ernennung mitgeteilt habe, erhielt 

aber vom Erzbiſchof am 9. Nov. unter Nr. 5144 die Antwort, daß dieſe 

Mitteilung ſchon vor zwei Jahren geſchehen ſei, inzwiſchen wieder andere 

Bewerber aufgetreten ſeien, und er ſich zudem in Erlaß vom 10. Sept. 1847 

die Außerung ausdrücklich vorbehalten habe. Die Schriftſtücke ſind eigen— 

händige des Erzbiſchofs Hermann a. a. O. Vol. II.
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Dennoch blieb es bei der Ernennung und es erfolgte ſogar im 

Sommerſemeſter des folgenden Jahres die definitive Anſtellung 

Millers ẽ. Bei dieſer Gelegenheit äußerten ſich Erzbiſchof und 

Ordinariat abermals bedenklich gegen die HSausordnung . Es 

müſſen ſich offenkundige Mißſtände im Konviktsleben gezeigt 
haben. Denn die Regierung bequemt ſich in der Antwort zu 

dem Geſtändnis: „Wenn die Diſziplin der Anſtalt manches zu 

wünſchen übrig ließ, ſo iſt dies wohl weniger der Perſönlichleit 

des Pfarrers Miller als vielmehr der Mangelhaftigkeit der 

Statuten, ſowie der Erregtheit der Zeit zuzuſchreiben, die auch 

an dem Konvikt nicht ſpurlos vorüber ging.““? Man war in 

Karlsruhe doch nicht mehr ſo feſt von der Vorzüglichkeit der 

erlaſſenen Hausordnung überzeugt, ſondern war angeſichts der 

Ereigniſſe des Jahres 1848 doch etwas nachdenklich geworden. 

Die Konviktoren erwieſen ſich dem revolutionären Geiſte gegen— 

über nicht widerſtandsfähiger als ihre weltlichen Kommilitonen 

und offenbarten dieſe ihre Geſinnung bei manchen Gelegenheiten 

unzweideutig *. Jetzt war die Staatsregierung geneigt, auf eine 

Anderung der Hausordnung einzugehen und erbat ſich Vor— 

ſchläge von der Aufſichtskommiſſion und der Direktion. Die 

Anträge von beiden Seiten ſtimmten darin überein, daß die 

Zügel ſtraffer angezogen, z. B. der tägliche Beſuch der hl. Meſſe 

vorgeſchrieben, eine beſtimmte Zeit des Aufſtehens und Schlafen— 

gehens, des Studiums und Ausgangs angeſetzt werden müſſe o. 

Gegen dieſe Beſtrebungen erhoben ſich aber jetzt die Alumnen. 

In einer Eingabe an die Aufſichtskommiſſion vom 7. November 

1848 erklärten ſich 53 derſelben mit Namensunterſchrift gegen 

86 Mitteilung des Kurators der Aniverſität an das Ordinariat vom 

7. Juni 1848 Nr. 119/120 a. a. O. Zuſtimmung des Ordinariats am 

29. Sept. 1848 Nr. 4502 und Oberkirchenrath vom 24. Okt. Nr. 5128 (Kon⸗ 

zipient Hirſcher!). 

87 Entwurf des Erzbiſchofs vom 16. Juni und Ordinariatserlaß vom 

23. Juni 1848 Nr. 2993 a. a. O. 

ss Miniſterium des Innern vom 22. Sept. 1848 Nr. 15 385/86 a. a. O. 

8s Bericht der Konviktsdirektion vom 29. Sept. 1848 Nr. 239 an das 

Ordinariat a. a. O. 

o0 Die Schriftſtücke hierüber liegen in den Akten der Aufſichtskommiſſion 

(Regiſtr. des Erzb. Ordinariats).
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die geplante Einſchränkung ihrer perſönlichen Freiheit, waren 

jedoch in der Begründung ihrer Wünſche nicht glücklich“!. Der 

Erfolg war denn auch, daß das Miniſterium ſämtliche ver— 

ſchärfenden Abänderungsvorſchläge genehmigte“. 

Zu weiteren pädagogiſchen Experimenten kam es nicht mehr. 
Die Zeitereigniſſe bereiteten dem Großherzoglichen Collegium 

Theologicum ein jähes Ende. „Am 30. April“, ſo berichtet 

Direktor Miller unterm 25. September 1849, „eröffneten wir 

das jetzt abgelaufene Sommerſemeſter. Die Alumnen ſtellten 

ſich bald alle wieder ein und wir gedachten, die durch die Oſter— 

ferien unterbrochene Tätigkeit zum Gedeihen der Anſtalt im 

Vereine mit dem würdigen und fleißigen Repetenten Kübel?“ 

mit erneuter Kraft wieder zu beginnen und mit Erfolg fortzu— 

ſctzen. Bald aber traten die beklagenswerten Ereigniſſe der jetzt 

unterdrückten badiſchen Revolution ein. — Am 13. Mai fand die 

Verſammlung in Offenburg ſtatt. Gleich darauf wurden auch 

die Alumnen der Volkswehr eingereiht, mußten ſodann täglich 

exerzieren bis zum 4. Juni, wo der größere Teil ſich dem bewaff— 

neten Zug ins Anterland, zunächſt nach Raſtatt, teils freiwillig, 

teils gezwungen anſchloß.“ Schon im Sommer 1848 war ein 

Teil des Hauſes vorübergehend Militärſpital der heſſiſchen Okku— 

pationstruppen geweſen?s. Nun wurde das ganze Gebäude zum 

Militärſpital beſtimmt und am 7. Juli den preußiſchen Truppen 

als ſolches überlaſſen. Die Vorſteher hatten kurz zuvor das 

Haus verlaſſen müſſen. 

An Stelle des Konviktes trat jetzt der ſogenannte Konvikts⸗ 

verband, den die Aufſichtskommiſſion zu Beginn des Winter— 

ſemeſters vorſchlug und der die Genehmigung von Miniſterium 

91 Das Proteſtſchreiben mit Anterſchriften im Original bei den Akten 

der Aufſichtskommiſſion. 

92 Miniſterialerlaß vom 10. Nov. 1848 Nr. 18 281 a. a. O. 

93 Nr. 175 (Regiſtratur. Theol. Konvikt, Vol. II.). 

da Repet. Lumpp war ſchon im Jahre 1845 ausgeſchieden. An ſeine 

Stelle trat Martin Zugſchwert, Vikar in B.-Baden. Deſſen Nach⸗ 

folger war Lothar Kübel. Privatdozent Dr. Joſef König leiſtete Aus⸗ 

hilfe, ohne aber ſeine Wohnung in der Stadt aufzugeben. Stolz war zu 

Beginn des W.⸗S. 1847/48 weggegangen. 

98 Vgl. Ordinariatserlaß vom 29. Sept. 1848 Nr. 4502.
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und Ordinariat fand »». Die Theologen, welche auf Anterſtützung 

aus dem Kollegiumsfond Anſpruch machten, wurden als Alum— 

nen angeſehen, und erhielten eine „angemeſſene Vergütung“ für 

Koſt und Wohnung. Denn ſämtliche Angehörige des Konvikts— 
verbandes, Vorgeſetzte und Untergebene, wohnten getrennt in der 

Stadt und kamen nur zu Anterricht und Gottesdienſt zuſammen. 

Die wiſſenſchaftlichen äbungen wurden im Aniverſitätsgebäude 

abgehalten. Die Hausordnung blieb, ſoweit ſie anwendbar war, 

in Kraft. 

4. Das Erzbiſchöfliche Theologiſche Konvikt. 

Der Konviktsverband war naturgemäß ein Notbehelf und 
brachte viele Mißhelligkeiten mit ſich. Als die preußiſchen 

Truppen abgezogen waren, ging daher die Aufſichtskommiſſion 

ans Werk, das Konviktsgebäude für ſeine Zwecke zum Winter— 

ſemeſter 1851/52 wieder zu eröffnen. 

Allein die Zeitverhältniſſe waren andere geworden. Maß— 

gebend auch für das ſtaatspolitiſche Handeln ſind in erſter Linie 

doch nicht formal⸗-juriſtiſche Gründe, an denen es bei den bis— 

herigen langen Auseinanderſetzungen zwiſchen Staat und Kirche 

nicht gefehlt hatte und die von beiden Seiten mit Scharfſinn 

vorgebracht worden waren. Stärker als der gewiß eindeutige 

Sinn aller päpſtlichen Bullen und der abgeſchloſſenen Konven— 

tionen hatte ſich der von aufkläreriſch-joſefiniſchen Anſchauungen 

beherrſchte Staatsabſolutismus erwieſen. Denn die Zdeen ſind 

es, welche das Tun und Laſſen der Menſchen, auch ihre geſetz— 
geberiſchen Maßnahmen, beſtimmen. War nun die Revolution 

auch äußerlich unterlegen, ſo hatte ſie doch im geiſtigen Leben 

große Wandlungen im Gefolge. Gebärdete ſich der Vulgär— 

liberalismus auch jahrzehntelang noch ſehr intolerant und bean⸗ 

ſpruchte er nur Freiheit für den kirchenfeindlichen Gedanken, ſo 

mußte ſich doch allmählich die Aberzeugung durchſetzen, daß auch 

die religiöſen Mächte von der Bevormundung frei werden und 

ihr eigenes Leben ungehemmt entfalten können müſſen. Langſam 

o Bericht vom 19. Okt. 1849 Nr. 216. Erlaß des Ordinariats vom 

26 Okt. 1849 Nr. 6450 und des Kathol. Oberkirchenrathes vom 12. Febr. 

1850 Nr. 4065 a. a. O. Vol. II.



Die Anfänge des Prieſterſeminars und des Theol. Konvikts 217 

aber ſicher machte ſich insbeſonders der katholiſche Volksteil, 

Klerus und Laien, von ſtaatskirchlichen Befangenheiten los, 

lernte er ſeine Kirche anſehen als das, was ſie iſt, als eine freie, 
mit übernatürlicher Autorität ausgeſtattete und auf ihrem Gebiet 

ſelbſtändige geiſtige Macht, nicht lediglich eine Abteilung einer 

bureaukratiſchen Staatsmaſchine. Von der Mitte des 19. Jahr⸗ 

hunderts ab erwachte in weiten Kreiſen der katholiſchen Bevölke— 

rung ein neuer, am Wohl und Wehe der Kirche ſtark intereſſier— 

ter Geiſt und ein entſchloſſener Wille zur Tat. Jetzt war für 

die Träger der kirchlichen Gewalten die Zeit des Handelns 

gekommen. 

In einer Denkſchrift vom März 1851 an ihre Regierungen 

reklamierten die Biſchöfe der oberrheiniſchen Kirchenprovinz mit 

Entſchiedenheit ihre unveräußerlichen Rechte, darunter in erſter 

Linie das der Erziehung des Klerus“. Dann aber mußte das 

Staatskonvikt fallen. Am 6. Juni richtete das Erzbiſchöfliche 

Ordinariat in dieſer Sache einen Erlaß an das Miniſterium des 

Innern“e. Er enthält die entſcheidenden Sätze: „Großzherzog— 
liches Miniſterium des Innern wolle unter Aufhebung der bis— 

herigen landesherrlichen Beſtimmungen über die ganze Einrich— 
tung und Leitung des Collegii theologici dieſe Pflanzſchule des 

katholiſchen Landesklerus in die Hände der Kirchenbehörde, des 

Erzbiſchofs und ſeines Ordinariates legen, damit dieſe derſelben 

jene Einrichtung geben, wie ſie der beſtimmte Wortlaut der Be— 

ſtimmungen des Konzils von Trient verlangt.“ Es iſt beigefügt, 

daß S. Exzellenz der Hochwürdigſte Herr Erzbiſchof Hermann 
auf dieſer Forderung unbedingt beſtehen zu müſſen erklärt haben. 

Der Miniſter des Innern Freiherr von Marſchall erwiderte am 

25. Oktober desſelben Jahres?. Er lehnte die Erfüllung der 

kirchlichen Forderung rundweg ab und verſagte ſich dabei nicht 

die Genugtuung, in ſeiner Abſage zu bemerken, daß ſeiner Zeit 

Erzbiſchof und Ordinariat „dem Grundſatze, daß das zu errich— 

tende theologiſche Bildungsinſtitut unter unmittelbarer Staats— 
aufſicht ſtehen ſoll, beigetreten ſeien“. 
  

97 H. Maas, S. 226. 
os Die Arſchrift befindet ſich in den Akten des Erzbiſchöfl. Ordinariats 

(a. a. O. Vol. II), trägt aber keine Nummer. 

90 Miniſterialerlaß Nr. 14424 a. a. O.



218 Reinhard 

Von ſeiten der Kurie ſchwieg man vorerſt. Da ordnete das 

Miniſterium am 5. März 1852 die „Wiedereröffnung des theo— 

logiſchen Kollegiums durch Wiederherſtellung des früheren Zu— 

ſammenlebens der Alumnen“ auf Oſtern desſelben Jahres an, 

erklärte aber zugleich der Kirchenbehörde gegenüber ſich bereit, 

„auf eine angemeſſene underung des Statuts vom 6. Juli 1841, 

namentlich zum Zweck der Förderung der landesbiſchöflichen Ein— 

wirkung auf die Anſtalt, einzugehen““e. Aber Erzbiſchof Her— 

mann war nicht geſonnen, weiterhin über ſeine Rechte mit der 

Staatsregierung zu markten. Er richtete ein eigenhändiges 

Schreiben an ſeinen Generalvikar v. Buchegger, das die Forde— 

rung vom 6. Juni ganz und voll aufrecht hielt“ n.. In dem 

Schriftſtück ſteht der wuchtige Satz: „Wird die Erziehung des 

Klerus nicht ganz ſo, wie in der Denkſchrift ausgedrückt iſt, dem 

Erzbiſchof ganz frey überlaſſen, wäre er genötigt, den ins Kon— 

vikt Berufenen zu erklären, daß jene, welche wirklich eintreten, 

keine Weihungen zum Prieſterſtand zu erhoffen hätten. Die 

Kirche will nur gut erzogene Kleriker, wodurch das Staatswohl 

auch gefördert wird; dieſe Erziehung weiß nur der Biſchof zu 

geben, der dafür verantwortlich iſt, alſo ihm alles an guter Er— 

ziehung gelegen ſehn muß. Freiburg, den 21. Merz 1852. 

Hermann, Erzbiſchoſ.“ Das Erzbiſchöfliche Schreiben ging 

wörtlich in den Ordinariatserlaß vom 26. März über . 

Doch die Regierung gab die Sache noch nicht verloren. 

Am 22. April richtete der Miniſter einen Erlaß **e an den Erz— 

100 Miniſterium des Innern Nr. 3287 a. a. O. 

101 In den Akten (a. a. O.) liegt noch ein Entwurf zu einer Antwort 

des Ordinariats von der Hand Hirſchers (20. März Nr. 2875). Dieſer 

Entwurf hält zwar auch die Forderung der oberrheiniſchen Biſchöfe, daß 

die Leitung der Konvikte an die Kirche übergehen müſſe, aufrecht, will aber 

der Staatsregierung eine ziemlich weitgehende Einſicht und Aufſicht zu— 

geſtehen. Deshalb ſteht wohl am Rande von der Hand des Erzbiſchofs 

„Cessat“. Daß Hirſcher immer noch auf dem alten Standpunkt „einer 

angemeſſenen biſchöflichen Einwirkung“ ſtand, wie die Aufſätze im „Freib. 

Kathol. Kirchenblatt“ (1890, Sp. 256 f.) meinen, ſcheint aus dem Schrift— 

ſtück nicht hervorzugehen. Hirſcher hat am 24. März eine dem biſchöflichen 

Erlaß zuſtimmende Erklärung zu den Akten gegeben. Alle dieſe Akten 

a. a. O. 

102 Erlaß Nr. 3252. 
103 Miniſterium des Innern. Nr. 5777. 
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biſchof, worin er die Notwendigkeit des Konviktes und den Ver— 

tragscharakter des Statuts, von dem die Kirche nicht einſeitig 

zurücktreten dürfe, betonte. Wiederum berief er ſich darauf, daß 

das Staatskonvikt bei Gründung „mit freudigem Danke an— 

genommen worden ſei, und abermals erklärte er ſeine Bereit— 

willigkeit zu underungen, auch zum „Wechſel in dem bei dem 

Konvikt beſchäftigten Perſonal“. Doch enthält das Schriftſtück 
auch die Drohung, es „würden der Staatsbehörde immerhin noch 
verſchiedene Mittel zu Gebote ſtehen, die Studierenden der 

Theologie im Intereſſe eines geordneten Lebens und Studiums 

dennoch zum Eintritt in das Konvikt zu vermögen“. In einem 
Monitum an das Ordinariat vom 3. Mai droht das Miniſterium 

weiterhin, den Konviktsverband aufzuheben, wenn der Erzbiſchof 

nicht nachgebe . 

Aber die Zeit des Nachgebens war vorüber. AUnterm 

6. Mai erging die perſönliche ausführliche Schlußerklärung des 

Erzbiſchofs Hermann an das Großherzogliche Miniſterium des 

Innern „die Wiedereröffnung des theologiſchen Konviktes dahier 

betr.“ 1. Sie iſt eine für alle Zeiten denkwürdige und ruhm— 

reiche Außerung apoſtoliſcher Kraft und hält mit Anerſchrocken— 

heit an den erhobenen Forderungen unverrückbar feſt. Auch der 

Hinweis des Miniſters auf den Prieſtermangel ſchreckt den Erz— 

biſchof nicht. Er ſchließt: „Ich will keinen Konflikt zwiſchen 

Staats- und Kirchengewalt; ich will nur Ausübung meiner 

Pflichten, die ich auf mich genommen; entſteht dadurch, daß ich 

dieſe Pflichten ausübe, ein Kampf, nun ſo ſehe ich muthig und 

getroſt ihm entgegen, feſt überzeugt, daß Gott dieſem Kampf 

einen guten Ausgang geben, und daß dadurch ein wahrer Friede 

erzielt wird, ein Frieden, der nur dann möglich iſt, wenn Staat 

und Kirche in ihren Sphären ſich bewegen.“ 

Damit war das Staatskonvikt vernichtet. Die Regierung 

machte keinen Verſuch mehr, es zu retten. Unterm 25. Mai 

1852 Nr. 7399 ſah ſich das Miniſterium „veranlaßt, die Auf— 

ſichtskommiſſion, den Direktor und die Lehrer der Anſtalt der 
  

104 Erlaß Nr. 6336. 

10s Der Entwurf des Aktenſtückes liegt von Erzbiſchof Hermann eigen— 

händig geſchrieben vor a. a. O.
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ihnen nach §7 und 8 des Statuts vom 6. Juli 1841 obliegenden 

Funktionen mit Ausnahme jener, welche die Vermögensverwal— 

tung betreffen, einſtweilen zu entbinden und die bisherigen 

Alumnen zur Zeit in das Verhältnis der übrigen Theologie— 

ſtudierenden zurücktreten zu laſſen“!e. Direktor Miller wurde 

Stadtpfarrer in Elzach **, Repetent Kübel erhielt von der 

Kirchenbehörde die Aufſicht über die in der Stadt zerſtreuten 

Theologen, welche auch fernerhin für ihren Anterhalt monatliche 

Anterſtützungen erhielten *s. 
Am 7. April 1854, während des zwiſchen Staat und Kirche 

ausgebrochenen offenen Kampfes, berief der Erzbiſchof die Theo— 
logen des zweiten und dritten Jahrganges auf den 24. des Mo⸗ 

nats ein und machte den Verſuch, das Konvikt als kirchliche 

Anſtalt zu eröffnen “. Da ließ die Regierung die Türe des 

Gebäudes verſiegeln und ſtellte eine Gendarmeriewache davor. 

Erſt am 28. Mai 1857 wurde die Wachmannſchaft vom Stadt— 

amt Freiburg zurückgezogen und der Befehl erteilt, „den bisher 

noch beſtandenen Verſchluß abzunehmen“ nnoe. So endete die 

Geſchichte des Großherzoglichen Theologiſchen Konviktes mit 

einem Nachſpiel, das der Heiterkeit nicht entbehrt *. 

106 A. a. O. Vol. II. 

107 „Freiburger Kathol. Kirchenblatt“ Sp. 276. Miller wurde 1862 

Pfarrer in Krozingen, wo er am 29. Okt. 1871 ſtarb, nachdem er 1868 

Geiſtl. Rat und Dekan des Kapitels Breiſach geworden war. 

106 Ordinariatserlaß vom 4. Juni 1852 Nr. 5855. 

109 Ordinariatserlaß Nr. 2752. Er erging an die Dekanate, welche die 

Theologieſtudierenden ihres Gebietes benachrichtigen ſollten. Einberufen 

wurden zunächſt III. und II. Kurs mit dem Bedauern, „wegen Mangels an 

Raum für izt nicht die Studierenden aller theologiſchen Kurſe“ aufnehmen 

zu können. 

110 Bericht Nr. 12 448 an das Erb. Ordinariat. über Beginn der 

Bewachung ſ. „Freib. Kathol. Kirchenblatt“ Sp. 276. In den Akten konnte 

ein Schriftſtück hierüber nicht gefunden werden. 

111 Die Zahl der Alumnen war nie groß geweſen. Nach dem Bericht 

von A. Stolz vom 20. Febr. 1846 zählte die Anſtalt im Studienjahr 

1844/45 in zwei Kurſen im W.⸗S. 23 und im S.-S. 24 Alumnen (a. a. O. 

Vol. II). Nach einer Berechnung des „Freib. Kathol. Kirchenblattes“ 

(1890 Sp. 184) gingen in den Jahren 1844—1851 (jeweils Ordinariatsjahr) 

aus dem Großh. Kollegium 128 Prieſter hervor, alſo durchſchnittlich 18 im 

Jahre.
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Eine der erſten koſtbaren Früchte des ſogenannten „badi— 

ſchen Kirchenſtreites“ war ein proviſoriſches Abereinkommen 

über die Wiedererrichtung des theologiſchen Konviktes, durch 

Staatsminiſterialentſchließſung vom 15. Mai 1857 Nr. 565 

genehmigt *. Darnach ſteht jetzt die pädagogiſche und ökono— 

miſche Leitung der Anſtalt beim Erzbiſchof. Er beſtimmt die 

Hausordnung, er ernennt Direktor und Repetenten, „allerdings 
unter Vorbehalt des Ausſchluſſes minder genehmer Perſönlich— 

keiten“ (§S 6) ſeitens der Staatsregierung. Das Ziel dreißig— 
jähriger Bitten und Bemühungen, Leiden und Kämpfe war 
endlich erreicht. Am 25. Oktober 1857 wurde das Theologiſche 

Konvikt als Erzbiſchöfliche Anſtalt eröffnet. Die Hausordnung 

trägt die Unterſchrift „Hermann, Erzbiſchof“ und das Datum 
5. Oktober d. J. Der frühere Repetent Lothar Kübel, zuletzt 

Ordinariatsaſſeſſor, der ſpätere Weihbiſchof und Bistums⸗ 
verweſer, wurde ſein erſter Direktor. 

Die endgültige Regelung der rechtlichen Grundlage der 

Anſtalt ſollte beim Abſchluß der Konvention mit dem Apoſtoli— 

ſchen Stuhle, mit dem damals über Neuordnung der kirchlichen 

Verhältniſſe in Baden verhandelt wurde, erfolgen. Da aber 
die Konvention nicht zum Vollzug kam, ſondern durch die libe— 

rale Kammermehrheit abgelehnt wurde, ſo wurde die katholi— 

ſche Kirche durch einſeitige Staatsgeſetze auf einen neuen Rechts— 

boden geſtellt. Das Geſetz vom 3. Oktober 1860 enthält in 

§ 11 die allgemeine Beſtimmung: „Die Kirchen ſind befugt, 

Bildungsanſtalten für die, welche ſich dem geiſtlichen Stande 

widmen, zu errichten.“ Unter dieſem Paragraphen hatte auch 

das Erzbiſchöfliche theologiſche Konvikt Platz und es lebte 

darunter in Frieden, bis das Kulturkampfgeſetz vom 19. Fe⸗ 

bruar 1874 dieſes Recht der Kirche einſchränkte auf „Anſtalten 
  

112 Erlaß des Miniſteriums des Innern darüber vom 19. Mai 1857 

Nr. 7160 direkt an den Erzbiſchocſ. Die Verhandlungen über das neue 

Statut hatten am 14. März begonnen. Erſt der zweite Entwurf fand die 

Zuſtimmung des Erzbiſchofs. — Staatsrat Brunner hatte mit dem Apoſtoli— 

ſchen Stuhl für eine neue päpſtliche Note einen Artikel VIII vereinbart, in 

dem es heißt: Huius seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio et admini— 

stratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.“ 

A. a. O. Vol. II.
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zur theologiſch-praktiſchen Ausbildung“, alſo auf das Seminar. 

Aber die Konvikte wurde dann beſtimmt, ſie dürfen keine neuen 

Zöglinge mehr aufnehmen und das theologiſche Konvikt muß 

mit dem Sommerſemeſter 1874 geſchloſſen werden. Erſt das 

Geſetz vom 5. Juli 1888 gab der Kirche das Recht zurück, 

Konvikte für Gymnaſiaſten und Aniverſitätsſtudenten, welche 

ſich dem geiſtlichen Stande widmen, zu errichten n*, und am 
4. Mai 1889 konnte dann das Erzbiſchöfliche Theologiſche Kon— 

vikt von Erzbiſchof Johannes Chriſtian Roos auf Grund eines 
teilweiſe neuen, von ihm erlaſſenen Statuts wieder eröffnet 

werden, nachdem vom Jahre 1883 an das theologiſche Privat— 

penſionat mit Profeſſor König als Vorſtand und Dr. Schill 

als Direktor einen Abergang gebildet hatte. Die Forderung 

der Regierung, „minder genehme Perſönlichkeiten“ von der 

Leitung fernzuhalten, blieb wie beim Seminar bis zum Früh— 

jahr 1918 beſtehen, und zweimal hat die Staatsbehörde von 
dieſem ihr konzedierten Rechte Gebrauch gemacht. Erſt im 

Geſchützdonner des Weltkrieges, als bereits die innere Am— 

wälzung drohend am Horizonte ſtand, erlangte die Erzdiözeſe 

Freiburg die volle freie Erziehung ihres prieſterlichen Nach— 

wuchſes. 

Die Geſchichte des Theologiſchen Konviktes zu Freiburg 

iſt eine bewegte, wie vielleicht die keiner anderen geiſtlichen 

Bildungsanſtalt in den Ländern deutſcher Zunge während des 

19. Jahrhunderts. Die Geſchicke der Anſtalt ſind im kleinen 

die der ganzen Erzdiözeſe. Alles Leid und alle Kämpfe ihrer 

Erzbiſchöfe mußte ſie mittragen und mitausfechten, ein ſchlagen— 

der Beweis, welche entſcheidende Bedeutung dieſem Inſtitut 

nach dem Arteil von Kirche und Staat für die Heranbildung 

des Klerus zukommt. 

Eine Folge der wechſelvollen Geſchichte iſt der Zuſtand 

des Gebäudes, welches das theologiſche Konvikt beherbergt. 

Arſprünglich nur für den ſeminariſtiſchen Jahrgang der Theo— 

logen beſtimmt, mußte es drei und neuerdings ſogar vier 

Jahreskurſe in ſeine Mauern aufnehmen, ohne daß die bau— 

113 Dieſe Geſetze bei Ph. Schneider, Die Partikulären Kirchen— 

rechtsquellen uſw. S. 338 und 340. 
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liche Veränderung und Erweiterung, welche ſchon vor Er— 

öffnung des Kollegiums im Jahre 1839 von der zuſtändigen 

Baubehörde empfohlen und von Alban Stolz bereits als päda— 

gogiſch notwendig bezeichnet wurde, bis zum heutigen Tag 
vollzogen werden konnte. Das dem Seminarfonds zugewieſene 

Vermögen erwies ſich für die Doppelaufgabe, Seminar und 

Konvikt inſtand zu ſetzen und zu unterhalten, als ungenügend. 

Die verſchiedenen gewaltſamen Eingriffe in die Entwicklung 
der Anſtalt und die wiederholte Verwendung des Hauſes für 

ganz fremdartige Zwecke waren größeren baulichen Anter— 

nehmungen nicht günſtig. Nur kleinere, teilweiſe zudem nicht 
glückliche Veränderungen waren möglich. Die badiſche Regie— 

rung aber hat der Anſtalt, für die ſie nach den päpſtlichen 
Bullen pflichtig war und die ſie ſelbſt wiederholt als notwendig 

bezeichnete, aus Mitteln des Staates bis heute noch keine Zu— 

wendungen gewährt. 

Die Zentenarfeier der Erzdiözeſe iſt zugleich die Zentenar— 

feier des ehrwürdigen, von ſo reichen Erinnerungen um— 

wobenen Gebäudes am Fuße des Schloßberges. Wenn jetzt 

die Hände ſich rüſten, es größer und zweckentſprechender in 

ſein zweites Jahrhundert hineinzuſtellen, möge es dann ſtets 

ein Geſchlecht beherbergen und auf Gottes Ackerfeld hinaus— 

ſenden, das die Kämpfe der Vergangenheit nicht vergißt, nicht 

um zu grollen, ſondern um aus der Geſchichte zu lernen und 

die ſo teuer erkauften kirchlichen Erziehungsgüter erwirbt, um 
ſie zu beſitzen.



Die Vorgänge bei der Wahl des Erzbiſchofs 
von Freiburg im Jahre 1836. 

(Nach vatikaniſchen Aktenſtücken.) 

Von Hubert Baſtgen. 

I. Die Kandidatur des Biſchofs Pfaff von Fulda. 

Kaum hatte der Wiener Nuntius Oſtini vom Tode des 

Erzbiſchofßs Boll (F 6. März 1836) gehört, als er? „in Er— 

wägung, daß es wegen der religiöſen Lage der rheiniſchen Pro— 
vinzen und auch wegen der Nachbarſchaft der Schweiz von 

größter Bedeutung ſei, in dem Erzbiſchof des genannten Stuhles 

den Mann zu finden, der die Intereſſen zu wahren verſteht“, den 

Briefwechſel hervorholte, den ſein Vorgänger, der Nuntius 

Spinola, über die kirchlichen Angelegenheiten des Erzbistums 

mit dem Kardinalſtaatsſekretär Lambruschini und deſſen Vor⸗ 
gänger Bernetti geführt hatte. Darin fand er dann eine De— 

peſche Bernettis vom 28. Januar 1834, in der die Abſicht ge— 

billigt worden war, dem Erzbiſchof Boll einen Koadjutor zu 
geben. In ihr waren die ausgezeichneten Eigenſchaften des 

Biſchofßs Pfaff von Fulda hervorgehoben und zugleich die 

Zufriedenheit des Hl. Stuhles betont worden, wenn dieſer dem 

Erzbiſchof als Koadjutor oder Weihbiſchof beigegeben würde. 

1 Segretaria di Stato. N. 247 Nunziature. Vienna. Ich bemerke 

ausdrücklich, daß ich mich in der folgenden Darſtellung lediglich auf das 

Material beſchränke, das ich im Vat. Archiv vorgefunden habe. Man vgl. 

auch Brück, Die oberrhein. Kirchenprovinz (Mainz 1868) S. 160; derſ., 

Geſchichte der kath. Kirche im 19. Jahrh. (Mainz 1889) S. 213; Maas, 

Geſchichte der kath. Kirche im Großherzogtum Baden Creiburg 1891) 

S. 4I ff. 

2 Bericht N. 494ſ/183 vom 18. März 1836 an den Kardinalſtaats⸗ 

ſekretär Lambruschini. Prot. N. (d. h. Protokollnummer der Staats⸗ 

ſekretarie) 43 044. 
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Der Nuntius beſprach ſich hierauf mit dem in Wien 

beglaubigten badiſchen Geſandten, dem Baron v. Tetten— 

born, „einem gut denkenden Katholiken“, wie er beifügt. Und 

dieſer beſtätigte ihm „den bedauernswerten Zuſtand der katholi— 

ſchen Religion im Großherzogtum Baden, den ſchlechten Geiſt, 

der im Klerus herrſcht, den Mangel an Perſönlichkeiten, die als 

Biſchof in Betracht kommen“. Bei dieſer „günſtigen Gelegen— 

heit“ brachte Oſtini dem Geſandten den Gedanken bei, den 

Biſchof Pfaff als Erzbiſchof von Freiburg zu erhalten. Er ſagte 

ihm dabei, er habe aus allen vorliegenden Berichten die Aber— 

zeugung gewonnen, daß gerade er der Mann ſei, die „ſo unge— 

ordnete Diözeſe“ zu leiten. 
Baron v. Tettenborn nahm auch gern den Vorſchlag an 

und verſprach, ſofort den badiſchen Außenminiſter, Baron 

v. Blittersdorf, davon in Kenntnis zu ſetzen: Rom könne 

auf deſſen aufrichtige Geſinnungen rechnen, er ſei katholiſch, ſeit 

zwei oder drei Monaten aus Frankfurt zurückgekehrt (wo er 

Geſandter ſeines Hofes war), um das Portefeuille der Aus— 

wärtigen Angelegenheiten ſeines Hofes zu übernehmen. Blitters— 
dorf hatte ihm übrigens ſchon bei der Anſage von dem Tode des 

Erzbiſchofs zu verſtehen gegeben, daß es vom größten Intereſſe 

ſei, an die Spitze der Erzdiözeſe einen Mann zu ſetzen, der bei 

der gänzlichen Anordnung, in der ſie ſich befände, auch zu ihrer 

Leitung geeignet ſei. Oſtini unterließ jedoch nicht, v. Tettenborn 

in Erwägung zu geben, daß nach den letzten? Beſtimmungen des 

Heiligen Stuhles das Wahlrecht für den erzbiſchöflichen Sitz 

dem Kapitel in Freiburg zuſtehe, daß es darum angebracht ſei, 
das Kapitel ſelbſt auf jene Perſönlichkeit hinzuweiſen lkar 

gustare). Das müſſe allerdings mit größter Feinheit geſchehen, 

um nicht die dem Kapitel zuſtehenden Rechte anzutaſten und 
auch, um nicht die Eigenliebe ſeiner Mitglieder zu verletzen. 

Nicht zufrieden mit dem Geſpräch mit dem Baron, nahm 
Oſtini auch mit dem Fürſten Metternich Rückſprache, wie ihm 

aufgetragen worden war. Dieſer erkannte die ganze Wichtig⸗ 
keit der Sache und verſprach, daß er ſofort dem badiſchen 

Außenminiſter hierüber ſchreiben werde, und zwar in demſelben 

à Bulle: Ad Dominici vom 11. April 1827 § 1. (Raccolta di 

concordati, ed. Angelo Mercati. Roma 19109 p. 701). 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 15
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Sinne, wie es zwiſchen dem Nuntius und dem Geſandten von 

Baden vereinbart war. 

Der Kardinalſtaatsſekretär antwortete dem Nuntius am 

2. April, der Gedanke, den er in ſeinem Bericht ausgedrückt 
habe, ſei „ſehr richtig und ſehr weiſe“, man müſſe „mit der nöti— 

gen Zartheit dafür Sorge tragen, daß die vom Freiburger 

Kapitel zu treffende Wahl auf den Biſchof von Fulda falle, 
einen würdigen Prälaten und vortrefflich geeignet für die ernſten 

Bedürfniſſe jener Diözeſe“. Lambruschini lobte auch die 

Schritte, die er in der Hinſicht mit Metternich angebahnt hatte. 

„Das Intereſſe, das er daran nimmt, iſt ſehr zum Dank ver— 

pflichtend. Möge Gott ihn unterſtützen und den guten Willen 

des badiſchen Miniſters und den Eifer Seiner Durchlaucht bei 

dem Außbenminiſter des Großherzogtums mit glücklichem Erfolg 

krönen.“ 

Baron v. Blittersdorf hatte unterdeſſen dem Baron 

v. Tettenborn über die Wahlangelegenheit geſchrieben, bevor 

deſſen und Metternichs Brief aus Wien ihn erreicht hatten. 

And danach war es der Wunſch der Regierung, daß — in Er— 

mangelung geeigneter Perſönlichkeiten und in Anbetracht der 

ſchwierigen Lage des Erzbistums — das Kapitel „ſeine Augen 

auch auf außenſtehende Perſonen richte“. Dem ſtand 

allerdings ein Kapitelsbeſchluß entgegen, wonach bei der Wahl 

von eignen Mitgliedern nicht abgeſehen werden ſollte. 
Bei einer ſolchen Lage der Dinge, meinte der Nuntiuss, 

wäre es gut, wenn der Hl. Vater an das Kapitel ein Breve 

richte, in dem direkt der Vorſchlag gemacht werde, den Biſchof 
von Fulda, den Suffragan des Erzbistums, zu wählen. Es 

ſchien ihm ferner, man könne vom Hl. Stuhl aus die Regierung 
von Baden nicht über den einfachen Wunſch hinaus verbind— 

lich machen, ihre Dienſtleiſtung bei dem Kapitel mit Eifer anzu— 

4 Auf dem Bericht 494 ſteht von der Hand Lambruschinis: Mgr. Nevi: 

il soggetto sarebbe buono. Lauda. Utinam. Darunter von Nevi: 

risposto. Das heißt: Der Kardinalſtaatsſekretär gibt dem Minutanten, 

der die Antwort entwirft, an: das Subjekt (Biſchof Pfaff) wäre gut; ſoll 

den Nuntius loben und den Wunſch ausdrücken, daß die Bemühungen mit 

Erfolg gekrönt würden. Nevi ſchrieb darunter: geantwortet. 43 044. 

5 N. 501/186 vom 25. Marz 1836. Prot. N. 43 332.
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wenden, um ihr nicht etwas anzuraten, was man bei andern 

proteſtantiſchen Regierungen verwarf, ſelbſt wenn es im gegen— 

wärtigen Falle der katholiſchen Religion von Vorteil wäre“. 

Der Nuntius war überzeugt, daß Blittersdorf das größte 

Intereſſe für die Wahl „einer wirklich katholiſchen Perſönlich— 

keit von feſtem Charakter“ hatte, wie es der „ſchauderhafte“ 

(spaventevole) Zuſtand der Diözeſe erforderte. 

Die Antwort des Außenminiſters an Tettenborn berichtete, 

daß das Kapitel der Regierung bereits eine Wahlliſte eingereicht 

hatte, die die Namen aller Kanoniker und drei Pfarrer enthielt. 

Vorzüglich hatte das Kapitel die Augen auf Vica ri gerichtet, 

eine Perſon von „geringer Anlage ldi poca capacitaà), ſchwach, 

ohne Feſtigkeit“. Blittersdorf ſchien der Kanonikus Demeter 

beſſer, aber der erſreute ſich nicht der Gunſt des Kapitels. Aber 

den Biſchof von Fulda äußerte er ſich in den größten Lob— 

ſprüchen: es gebe keine trefflichere Perſönlichkeit in der ganzen 

rheiniſchen Provinz, er ſei wirklich der Mann für den erzbiſchöf— 

lichen Sitz, aber er ſehe voraus, daß die „Eigenliebe des Ka— 

pitels an ihn nicht denken werde“. Schließlich wollte der Mi— 

niſter, daß Metternich und der Nuntius von dem Inhalt ſeines 
Briefes unterrichtet würden. 

Nachdem der Nuntius den Brief geleſen, machte er Tetten— 

born vertraulich von ſeinem nach Rom gerichteten Vorſchlag 

Mitteilung, daß der Papſt ein Breve an das Kapitel richten 

ſolle. Abrigens hatte er das auch dem Fürſtkanzler bereits 

geſagt, der denſelben „ſehr gebilligt“ hatte. Tettenborn war 

gleichfalls damit „ſehr einverſtanden“ und gab die Verſicherung, 

die Regierung werde das Breve unterſtützen r. 

Oſtini und Tettenborn kamen darin überein: der Nuntius 

ſollte ſofort wieder nach Rom ſchreiben, um ein Breve zu er— 

wirken; Kardinal Lambruschini ſollte erſucht werden, dasſelbe 

direkt an das Kapitel zu ſchicken [per ogni buon riguardo), eine 

6Kanzleivermerk von Lambruschini: Es iſt nicht angebracht, ein Breve 

zu ſchicken, um nicht den Anſchein zu erwecken, die Wahl zu beeinfluſſen 

(non è espediente di mandare un breve per non aver l'aria d'imporre 

l'elezione); man hofft aber viel von dem, was der Nuntius hat anregen 

laſſen. 

Wiener Nuntius N. 509/189 vom 2. April 1836. Prot. N. 43 353. 

E
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Abſchrift davon aber an den Nuntius, der es durch Tettenborn 

an Blittersdorf weitergeben ſollte. Tettenborn ſollte ebenfalls 

von allem den Außenminiſter unterrichten und ihn bitten, auf 

die eingeſchickte Liſte nicht eher zu antworten, bis von Rom aus 

dem Nuntius Nachricht gegeben worden wäre. 

„Euer Eminenz erſehen“, ſchrieb Oſtini an Lambruschini, 

„daß das Kapitel von alledem nichts weiß und daß die Sache 

in Baden geheim bleibt zwiſchen dem Großherzog und dem 

Außenminiſter, und hier zwiſchen dem Miniſter von Baden, 

Metternich und mir. Sowohl Fürſt Metternich als auch Baron 

Tettenborn, ein zuverläſſiger Mann, legen der Sache die größte 

Bedeutung bei, nicht nur wegen des beklagenswerten Zuſtan— 

des der Erzdiözeſe, ſondern auch wegen der Nähe der Schweiz.“ 

Dem Fürſten Metternich antwortete der Außenminiſter“ 
ähnlich wie Tettenborn über die Wahlliſte; er fügte hinzu, die 
Regierung habe ſie an die vier Regierungen von Württemberg, 

Naſſau, Heſſen-Darmſtadt und Heſſen-Kaſſel geſchickt, „um einer 
Höflichkeit den betreffenden Souveränen gegenüber nachzu— 

kommen“. Zugleich bemerkte er, die Regierung wiſſe, daß das 

eine oder andere Mitglied des Domkapitels den Biſchof von 

Fulda für die Liſte vorgeſchlagen, das Kapitel ihn aber nicht auf 

dieſelbe geſetzt habe. Indem er ſeine gute Meinung über dieſen 

Biſchof bekräftigte, glaubte er: da das Kapitel ihn nicht auf die 

Liſte geſetzt, da andererſeits der Papſt dem Kapitel das Wahl— 

recht bewilligt, da die Regierung ſich nur das Recht vorbehalten 

habe, den von der Liſte zu ſtreichen, der ihr unangenehm ſei, ſo 

ſähe er nicht ein, wie die Regierung den Biſchof von Fulda 
begünſtigen könne. 

Mit dieſem Briefe ſchickte Metternich den Hofrat Werner, 

der an der Spitze der deutſchen Angelegenheiten im Kabinett 

ſtand, zum Nuntius. Man kam überein, daß der Kanzler noch 

am ſelben Abend? antworten ſolle, den Beſcheid aus Rom ab⸗ 

zuwarten, ehe die Regierung auf die Liſte antworte. 

„Wenn der Hl. Vater“, ſo ſchrieb der Nuntius nach Rom, 

„ſich entſchließt, dem Kapitel ein Breve zu ſchicken, ſo brauche ich 

s Wiener Nuntius N. 512/191 vom 8. April 1836. Prot. N. 43 547. 

9 8. April.
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gewiß nicht die Richtlinien dafür anzugeben, da Euer Eminenz in 

einer ſo delikaten Sache tauſendmal eher als ich es verſtehen, dem 
Kapitel, ohne Verletzung ſeiner Eigenliebe, irgend eine Erwägung 

zur Empfehlung des Biſchofs von Fulda annehmbar zu machen 
(tar gustare qualche riflesso); eine ſolche wäre, ihm vorzu— 

ſchlagen, irgend einen Suffragan des Erzbistums zu ernennen, 

wie z. B. den genannten Biſchof, ihm zugleich bedeutend, daß 
das dem Hl. Vater angenehm ſei. Entſchließt ſich der Hl. Vater 

zu dem Breve, dann ſcheint es mir notwendig, daß Euer Emi— 
nenz auch dem Außenminiſter, Baron von Blittersdorf, ſchrei— 

ben, nicht nur um ihm einen Fingerzeig zu geben, ſondern auch 

um die Regierung zu bevollmächtigen, ihre guten Dienſte bei 

dem Kapitel einzuſetzen, damit die Wahl auf die genannte Per— 
ſon falle, was ſonſt die Regierung nicht tun kann, ohne in 

Gegenſatz zu den Abmachungen mit dem Hl. Vater zu geraten, 

und ohne ein ſchlechtes Beiſpiel den anderen proteſtantiſchen 

Regierungen zu geben.“ Auch hielt er es für gut, einen Brief 
an den Biſchof Pfaff zu ſchreiben, damit er die Wahl annehme. 

Dem Nuntius lag die Wahlangelegenheit am Herzen: „Die 

Angelegenheit iſt von der größten Wichtigkeit. Als ſolche er— 

kennt ſie die Regierung von Baden und der Fürſt Metternich an: 
da nun einmal unter den Vorgeſchlagenen, und beſonders unter 
denen, auf die das Kapitel ſein Augenmerk gelenkt zu haben 
ſcheint, kein Mann iſt, der ſo entſchiedener Katholik iſt, der eine 

ſolche Fähigkeit und Feſtigkeit hat, wie ſie die Leitung dieſer 

Erzdiözeſe erfordert, die ein Neſt (sentina) der verwerflichſten 

Lehren, der liederlichſten Gewohnheiten, beſonders im Klerus iſt. 

Die Perſon, die das Kapitel wählen wird, wird nicht ſo ſchlecht 

ſein, daß der Hl. Vater ſie nicht gutheißen kann, aber ſie wird 
eine ſolche ſein, die das übel immer mehr anwachſen läßt, wie es 

unter dem ſchwachen verſtorbenen Erzbiſchof geſchehen iſt. 

Das iſt der Grund, weshalb ich mich verpflichtet fühle, den 

größten Eifer in die ſo äußerſt ernſte Sache zu ſetzen. 

Wenn bei der Ankunſt dieſer Depeſche mir bereits das 
Breve geſchickt ſein ſollte, ſo halte ich es doch noch zurück, bis 

Euer Eminenz mir auf dieſe Depeſche geantwortet haben, um 

dasſelbe in Verbindung mit den beiden eben genannten Briefen 

zu bringen, wenn Euer Eminenz den Vorſchlag zu ſchreiben
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onnehmen. Ich bitte zugleich, mir von allem eine Abſchrift zu 

ſchicken, zu meiner und des Fürſten Metternich Informierung.“ 

In Rom war man aber mit dem Brevevorſchlag noch nicht 
cinverſtanden“. Der Papſt hatte als Antwort auf die An— 

kündigung vom Tode des Erzbiſchofs Boll bereits an das Kapitel 
ein Breve gerichtet mit der Aufmunterung, ein „gutes Subjekt“ 

zu wählennn. Nun ein neues zu ſchicken, mußte den Anſchein 
einer Nötigung erwecken (d'imporre l'elezione), oder, wenn 

das Kapitel nicht den Biſchof von Fulda wählte, ſo war der 

Papſt kompromittiert. Dagegen wurde dem Nuntius angeraten, 
wie von ſich aus den Fürſten Metternich anzuregen, auf Blitters— 

dorf einzuwirken, das Kapitel dahin willfährig zu machen, ent— 
weder Demeter oder den Pfarrer Herr zu wählen,, beide 

rühmlichſt in den hier über ſie eingegangenen Berichten 

genannt“. Auf dieſen Beſcheid wies Lambruschini auch in 
ſeiner zweiten? Antwort hin, damit der Nuntius die Gründe 

erkenne, „nach denen Anſer Herr es nicht für angebracht hält, 

das in Rede ſtehende Breve zu ſchreiben“. 

Dieſe zweite Antwort war jedoch noch nicht in den Händen 

des Nuntius, als Blittersdorfs Antwort« auf den Brief 

Metternichs“ in Wien eintraf. Der Außenminiſter, der im 

Stoatsrat mit ſeiner Meinung „allein“ ſtand, hatte den Vor— 

ſchlag, daß der Römiſche Hof auf das Kapitel einwirken wolle n, 

„mit großer Freude“ vernommen, hatte ſich beeilt, den Direktor 

der katholiſchen Abteilung, Geheimrat Beck, vertraulich anzu— 
regen, den einflußreichſten Mitgliedern des Domkapitels er— 

kenntlich zu machen,, daß ſich der Wahl des Weihbiſchofs Vicari 
nicht nur Hinderniſſe entgegenzuſtellen ſchienen, ſondern man ſich 

10 Minute von Nevi N. 43 332, 43 353, vom 14. April auf die Dep 

N. 501 u. 509: S. S. non crede di diriggere al capitolo il proposto 

Breve. Mgr. nunzio potrà bensi eccitare il principe di Metternich 

ad agire presso il ministero di Baden a disporre il capitolo. 

ad eleggere il can. Demeter, o il parroco Herr, 

11 Am 30. Marz; ſiehe S. 232. 

12 Minute von Nevi N. 43 547 vom 21. April auf die Dep. N. 512 

13 Vom 11. April. 

14 Vom 8. April; ſ. S. 228 Anm. 9. 

15 Das lag damals noch nicht in der Abſicht der Kurie; hier hatte 

Metternich einfach derſelben vorgegriffen.
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auch auf Gegenvorſtellungen zur Liſte gefaßt halten müſſe, da 

die Auslaſſung aller andern Suffragane der Provinz einen 

ſchlechten Eindruck erweckt habe“. Ja, er hatte Beck verpflichtet, 
dahin einzuwirken, daß einige von dieſen Biſchöfen, z. B. der 

von Rottenburg, als der älteſte, und der von Fulda, als der 

würdigſte, noch nachträglich auf die Liſte geſetzt würden. Die 

Erfolge wollte nun Blittersdorf abwarten, ehe ein Entſchluß 

gefaßt werde. Baron v. Reitzenſtein war gegen den Biſchof 
von Fulda, aber ſonſt niemand Auch nicht Beck, und nicht der 

Großherzog. Mit Ausnahme von Heſſen-Kaſſel hatten die 
anderen Höfe, an die man die Liſte geſchickt hatte, geantwortet 

und keine Schwierigkeiten geltend gemacht. Stuttgart hatte ſich 

jedoch ausdrücklich für Vicari ausgeſprochen. 
Der Nuntius““ benützte den Brief, um wieder ſeinen 

Brevevorſchlag in Rom mit erneuertem Nachdruck vorzubringen. 

Die Freude, die Metternich über die Bereitwilligkeit der badi— 

ſchen Regierung empfand, den Weg zu einer guten Aufnahme 
des Breve beim Kapitel vorzubereiten, und ſeine zuverſichtliche 

Hoffnung, daß es geſchrieben werde, waren neue Empfehlungen 
für den Vorſchlag Oſtinis. Er war ſicher, daß der Rottenburger, 
von Keller, den man „gut kenne“, nicht gewählt werde, dafür 

würden ſchon die nötigen Maßregeln getroffen. Baron Werner, 

das „Organ Metternichs für die deutſchen Angelegenheiten“, 

„ein wahrhaft katholiſcher Mann, der Deutſchland in allen Win— 
keln kennt“, hatte dem Nuntius noch zu bedenken gegeben, daß 

„das Urteil des Württemberger Hofes zu Gunſten Vicaris ihn 

immer mehr in dem Gedanken beſtärke, daß Vicari infolge ſeines 

ſchwachen Charakters der beliebte Mann bei denen ſei, die 
wenigſtens nicht zu ſehen wünſchten, daß den ſo ſchweren 

Anordnungen, in denen ſich der Katholizismus in den rheiniſchen 
Provinzen beſindet, ein Damm entgegengeſetzt werde“. 

Alle dieſe Vorſtellungen verfehlten ihren Eindruck nun 

nicht mehr in Rom, und der Nuntius ſchien das Spiel gewonnen 
zu haben. Lambruschini ſchrieb ihm am 30. April: „Die Heilig— 
leit unſers Herrn hat in reiflicher Erwägung, in allerhöchſter 

16 Bericht N. 518/193 vom 19. April. 

17 Auf der Rückſeite der Depeſche des Nuntius ſteht der Vermerk 

Lambruschinis in dem Sinne der Antwort vom 30. April.
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Hochſchätzung der Meinung Metternichs, trotz meiner von mir 

bereits gemachten Bemerkungen beſchloſſen, daß ich im Namen 

Seiner Heiligkeit den gewünſchten Brief zur Anregung an das 

Kapitel ſchreibe. Ich habe den Befehl Seiner Heiligkeit ſofort 

ausgeführt und füge den Brief mit offenem Siegel bei, damit 

Sie ihn nach Einſicht an ſeine Adreſſe gelangen laſſen.“ 

Der Brief lautet: 
Illustrissimi et Reverendissimi Domini. 

Litteris ad Vos datis, IlImi Dni, die 30. superioris mensis Sanc— 

tissimus Dominus Noster Gregorius div. prov. PP. XVI. studiosissime 

ostendit Apostolicam solicitudinem suam de eligendo per Vos ad 

istam Metropolitanam Ecclesiam tali Viro, qui omnigenae virtutis 

commendatione dignissimus, tantoque muneri obeundo prae ceteris 

idoneus existerit. Jam vero post missas ad Vos litteras eiusmodi 

innctuit Sanctitati Suae in candidatorum syllogen quam huiusce elec— 

tionis causa parastis, nullum ex quattuor istius ecclesiasticae pro— 

vinciae Episcopis fuisse relatum. Quod profecto illorum decori ad-— 

versari quodammodo visum est: nemo namque non videt quantopere 

deceret, ut illorum in primis ratio haberetur, tum ob Episcopalem 

dignitatem qua iamdiu praestant, tum quia non nemo inter eos meri— 

tis adeo praefulgeat, ut si in ipsum electio caderet, procul dubio 

magna inde et ecclesiae utilitas, et Sanctissimo Domino Nostro volup— 

tas esset oritura. Quo sane loco exempli causa iuvat nominatim 

Fuldensem Episcopum recensere. 

Haec porro noluit Vos ignorare Sanctitas Sua, ut magis 

magisque prospecto Vobis esset ardentissima caritas, qua in Vos 

praedictamque Ecclesiam afficitur; quin tamen hac significatione 

detractum quidquam velit plenissimo libertatis Vestrae usui in elec- 

tione proficienda. Quod reliquum nunc est, de mandata mihi cura 

libentissime apud Vos perfunctus unicuique Vestrum fausta omnia 

a Deo optimo maximo adprecor ex animo 

DD. VV. Rome, die 30 Aprilis 1830. 
Aber der Brief erreichte ſeinen Zweck nicht mehr. Die 

Antwort Lambruschinis vom 14. April“ kam erſt am 28. in die 

Hände des Nuntius. And als er daraufhin ſeine früheren Vor— 
ſtellungen für das Breve erneuerte , erhielt er erſt die 

Antwort des Kardinals vom 21. April?'. Zugleich kam 
  

1s Siehe oben S. 230 Anm. 11. 

10 Bericht N. 523/195 vom 29. April. Prot. N. 44 578; vgl. 44727 

Wiener Nuntius 7. Mai 1836. 

20 Siehe oben S. 230 Anm. 12. Da die Wahl am 4. Mai ſtattfand, 

kam der Brief Lambruschinis vom 30. April zu ſpät.
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Baron Werner mit einer Nachricht aus Karlsruhe an Metter— 

nich vom 22., daß die Regierung von Baden, nachdem ſie eine 

verneinende Antwort auf den Vorſchlag des Breve erhalten 

habe, beſchloſſen habe, der Liſte, die das Kapitel eingereicht 

hätte, freien Lauf zu laſſen und nach Freiburg einen Kommiſſar 
zu ſchicken, mit der Anweiſung, Demeter zu wählen. Damit war 

die Kandidatur des Fuldaer Biſchofs erledigt. 

Beſtimmend für die Haltung der Badener Regierung war 

auch eine Nachricht ihres römiſchen Geſchäftsträgers Mahler, 

dem aus den Anterredungen mit Kardinal Lambruschini und dem 

Anterſtaatsſekretär Capaccini die zunächſt ablehnende Haltung 

der Kurie bezüglich des Breve bekannt war. Falſch war, wenn 
er berichtete, daß ſich der Kardinal für Vicari und gegen De— 

meter geäußert haben ſollte. Als der Nuntius hierüber nach 
Rom ſchrieb mit dem Bemerken, daß dieſe Nachricht ſich nicht 

vereinbare mit dem, was ihm der Kardinal geſchrieben habe, 

machte dieſer an der Stelle, die die Ausſage Mahlers enthielt, 
die Bemerkung: è tutto falso, UAnd in einer Note vom 18. Mairr 

ſchrieb er: „ich kannte bis jetzt nicht einmal die Namen. Es 

erübrigt ſich, dem noch etwas zuzufügen; wir wollen nun den 

Ausgang der Wahl des neuen Erzbiſchofs abwarten, die nun 

vom Freiburger Kapitel vollzogen wird“. 

Dies hatte am 11. Mai Demeter gewählt, nachdem Vicari 

auf ſeine einſtimmig erfolgte Wahl infolge des Einſpruchs des 

Wahlkommiſſars Beck Verzicht geleiſtet hatte 22. 

II. Die Prüfung der Wahl Demeters. 

Nachdem?s die Wahlakten in Rom angekommen waren, 
glaubte Mahler, der badiſche Geſchäftsträger daſelbſt, aus einer 

21 Minute N. 14579: Non sussiste quanto l'üincaricato di Bade 

ha riferito alla corte del favore mostrato per Vicari, e della con- 

trarieta al Demeter de' quali s' ignoravano perfino i nomi. 

22 Die erſte Wahl, alſo die Vicaris, war am 4. Mai. Vicari hatte 

zuerſt abgelehnt, gab dann aber nach einer dritten Wahl den Aufforde— 

rungen des Kapitels nach. Sogleich verwarf der Regierungskommiſſar 

Beck die Wahl. Das Kapitel proteſtiette. Auf Bitten Vicaris ſchritt es 

aber doch zur Neuwahl. Eine ſechsmal wiederholte Abſtimmung ergab 

keinen Erfolg. Daraufhin ſetzte man einen neuen Wahltag an, den 11. Mai. 

28s Nuntius Altieri N. 558/213 vom 24. Juni. Oſtini war unterdeſſen 

zum Kardinalat erhoben worden. Sein Dankſchreiben datiert: Wien,
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mit dem Anterſtaatsſekretär Capaccini gehabten Anterredung an 

ſeinen Hof berichten zu können, daß die Wahl Demeters für 
ungültig erklärt worden ſei und der Papſt kraft ſeiner apoſtoli— 

ſchen Vollmachten den Biſchof Pfaff von Fulda zum Freiburger 

Erzbiſchof ernannt habe?“«. 
Baron v. Blittersdorf teilte dieſen Bericht dem General 

Tettenborn in Wien mit. Der Außenminiſter war über den 

Bericht Mahlers ſehr beunruhigt. Tettenborn wurde von ihm 

beauftragt, ſich mit dem Nuntius und Metternich zu beſprechen 

und ihnen zu ſagen: Wenn die badiſche Regierung verſucht habe, 
Vicari von der Wahl auszuſchließen und die Wahl Demeters zu 

begünſtigen, ſo ſei das eben geſchehen, um eine für die Leitung 

der Erzdiözeſe gänzlich untaugliche Perſon auszuſchließen und 

den beſten von allen zu bekommen, der auf der Liſte geſtanden 

habe; daß nunmehr die Wahl des Biſchofs Pfaff, ſo angenehm 

ſie der Regierung vorher geweſen wäre, ebenſo unangenehm und 
entehrend (odioso e disonorevole] ſei nach dem, was vor— 

gefallen; daß endlich die Regierung überzeugt ſei, daß ſich die 

ſchlechten Katholiken von der Partei Weſſenbergs in ihrem 

Arger darüber, nicht Vicari als Erzbiſchof erhalten zu haben, 

den ſie nach ihrem Gutdünken hätten leiten können, in Rom 

bemüht hätten, die Wahl von Pfaff durchzuſetzen. 

Nach den Anterredungen Tettenborns mit dem Nuntius 
und Metternich ſchickte der Fürſt den Hofrat v. Werner zum 
Nuntius, um ihn zu bitten, an Kardinalſtaatsſekretär Lambrus— 
chini zu ſchreiben, damit dieſer alle ſeine Weisheit und Um— 
ſicht in dieſe Angelegenheit ſetze, die ſehr ernſt und ärgerlich 

werden könnte, da übelgeſinnte Perſonen ihre Hand im Spiele 

hälten. 

Der Nuntius hatte dem Fürſten wie auch dem badiſchen 

Geſandten bemerkt, er wiſſe nicht, wieweit man auf den Bericht 

des badiſchen Bevollmächtigten in Rom bauen könne, da er 

bereits einmal falſch gemeldet habe, der Kardinal Lambruschini 

23. Mai 1836. Er reiſte am 16. Auguſt von Wien ab. Sein Nachfolger 

Altieri hielt erſt am 31. Mai 1837 ſeinen feierlichen Einzug in Wien, wo 

er aber ſchon am 30. Juli 1836 angekommen war. 

234 Prot. N.46 846; Antwort vom 9. Juli: si rettifica il rapporto 

di questo incaricato di Baden.
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habe ſich über Vicari günſtig und über Demeter ungünſtig 

geäußert *. Der Nuntius fügte noch bei: kaum habe er von 

dem in der Wahl Vorgefallenen gehört, ſo habe es ihm ge— 
ſchienen, daß die Regierung nicht recht gehandelt habe, indem 

ſie die für die Wahl in Betracht kommenden Perſonen nur auf 
zwei ꝛ» beſchränkt habe, nämlich auf Demeter und Hug; übrigens 
werde der Hl. Stuhl die Sache genau prüfen und das Arteil über 
die Wahl nicht überſtürzen. 

Wie immer man aber auch in Rom die Wahl beurteilen 
mochte, Metternich ließ dem Nuntius durch Werner ſagen, er 

bleibe der überzeugung, daß „auf jeden Fall Vicari ausgeſchloſſen 

bleiben müſſe, ein in jeder Hinſicht ſchwacher und unfähiger 

Mann, für den ſich die Liberalen und ſehr ſchlechten Katholiken 

ſo ſehr intereſſierten“. Allerdings war der Fürſt der Meinung, 
daß der Biſchof von Fulda nicht mehr in Betracht kommen 
könne. Der Nuntius ließ den Fürſten in Erwägung ziehen: 
wenn der Papſt klar ſei über die Nichtigkeit der Wahl und eine 

neue anordne, dann könnte die Neuwahl zu „neuen Skandalen“ 

Veranlaſſung geben, wenn man den im Domkapitel herrſchenden 
Geiſt und den Einfluß bedenke, den die Liberalen, die Nicht— 

katholiken und die ſchlechten Katholiken auf dasſelbe hätten. Da 
kam Metternich mit dem Vorſchlag heraus, falls der Papſt die 

Wahl fehlerhaft fände, könne er ſie ſanieren, denn wenn Demeter 

einmal der beſſere ſei, was wolle man dann unter den gegen— 

wärtigen Amſtänden anderes tun? 

Kardinal Lambruschini?è antwortete dem Nuntius, er habe 
mit ſeiner Bemerkung, daß man dem Berichte des badiſchen 

Geſchäftsträgers nicht vertrauen könne, den Nagel auf den Kopf 
getroffen. Die Sache verhielt ſich ſo, wie der Kardinal ſie dar— 

ſtellte: Mgr. Capaccini hatte die eingeſchickten Wahlakten ober— 

flächlich durcheilt und dabei ſofort „verſchiedene Anregelmäßig— 

leiten“ bemerkt, „die die Nichtigkeit der Wahl zur Folge haben 

konnten, unter anderm auch den Verzicht Vicaris, nachdem er 
formell gewählt worden war“. Die Akten waren aber ſofort 

zur Prüfung der Konſiſtorialkongregation überſchickt worden. 

24 Siehe oben S. 233. 

25 Vgl. jedoch S. 242. 

26 Rom, 9. Juli. Prot. N. 48 842.
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In der Zwiſchenzeit kam Mahler, um mit Capaccini über die 
Wahl zu ſprechen. And da Capaccini dem Arteil des Papſtes 
weder vorgreifen konnte noch durfte, andererſeits aber der 
Anterredung mit Mahler nicht ausweichen konnte, ſo bedeutete 

der Prälat dem Geſchäftsträger, daß die Akten zur Konſiſtorial— 

kongregation geſchickt worden, daß auch vielleicht irgendwelche 

Anregelmäßigkeiten unterlaufen ſeien, die eine päpſtliche Sa— 

nierung notwendig machten. Und hier war es, wo Capaccini die 

Frage ſtellte, ob der Geſchäſtsträger glaube, daß im Falle der 

Nichtigkeitserklärung der Wahl die badiſche Regierung vielleicht 

vorziehe, daß der Papſt ſtatt der Sanierung von ſeinem Rechte 

in der Weiſe Gebrauch mache, um eine Wahl des Biſchofs von 
Fulda zu ermöglichen? Hierauf erwiderte Mahler: Wenn die 
Wahl für ungültig erklärt werde, ſo müſſe das Kapitel „kraſt der 
mit den proteſtantiſchen Fürſten der Konföderation vereinbarten 

Bulle“?“ zu einer Neuwahl ſchreiten, da ihm dieſes Vorrecht 

zugeſtanden ſei. Capaccini ſagte einfach: novissimus error 

peior priore: wenn je die Wahl für ungültig erklärt würde, ſo 

ſei es klug, dem Hl. Vater zur Sanierung zu raten, um nicht 

die Regierung in eine neue Verlegenheit zu ſetzen. Damit 
endete die Unterredung. 

Anterdeſſen waren die Wahlakten von Belli, dem Sekretär 

der Konſiſtorialkongregation, geprüft und am 16. Juni an den 

Staatsſekretär zurückgeſchickt worden mit, einigen Bemerkungen 

über die Form der erfolgten Wahl, in der ſehr bemerkenswerte 

Fehler unterlaufen ſind, damit, wenn Sie es in Ihrer hohen 

Weisheit für zweckdienlich halten, hierüber den beteiligten Par— 
teien mit Amſicht Mitteilung gemacht werde“. 

Der Zweck einer ſolchen Mitteilung, fuhr der Sekretär 

fort, dürfte ſicherlich nicht der ſein, „von Seiten des Hl. Stuhles 

irgend eine Neigung zu zeigen, den Wahlakt anzutaſten lirri— 

tare) oder nichtig zu erklären, weil das bei den augenblicklichen 
  

27 Ad Dominici gregis custodiam v. 11. April 1827 (Raccolta di 

concord. ed. Angelo Mercati Roma 1919 p. 701): Si vero aut electio 

minime fuerit canonice peracta, aut promovendus praedictis dotibus 

instructus non reperiatur, ex speciali gratia Summus Pontifex indul- 

gebit, ut capitulum ad novam electionem. ., canonica methodo 

valeat procedere.
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Verhältniſſen jener Diözeſe und bei den wenig zufriedenſtellen— 

den Eigenſchaften der Kapitulare daſelbſt nicht tunlich iſt und 

der Hl. Vater ſich geneigt gezeigt hat, mit ſeiner apoſtoliſchen 

Vollmacht die unterlaufenen Fehler zu ſanieren und die Wahl 

zu beſtätigen, nachdem nun einmal der Prozeß da iſt, es ſei 
denn, daß entweder aus den Akten oder in irgend einer andern 

Weiſe irgend ein kanoniſches Hindernis in der Perſon des Er— 
wählten ſich ergebe, über die man aber bis jetzt glaubwürdige 

Informationen beſitzt. Die Mitteilung ſoll vielmehr zum 

Gegenſtand haben, die Irregularität des Aktes hervorzuheben, 

beſonders in der Dazwiſchenkunft der weltlichen Macht, damit 

nicht ein vom Hl. Stuhle abſichtlich gewahrtes Stillſchweigen 

als eine Beſtätigung und Zuſtimmung ausgelegt wird und 
dieſes Beiſpiel ſich nicht in andern ähnlichen Fällen wiederholt, 

beſonders bei den nichtkatholiſchen Regierungen, die ohnedies 

geneigt ſind, in die Rechte der katholiſchen Kirche einzugreifen 
und ihre Freiheit einzuzwängen“. 

Das Aktenſtück, das die Prüfung des Wahlprozeſſes ent— 

hielt, lag der Note bei. Es lautet in deutſcher Uberſetzung: 

„Nach Prüfung des Aktes der Wahl des neuen Erzbiſchofs 
von Freiburg i. Br. mußten verſchiedene Anregelmäßigkeiten 
feſtgeſtellt werden. 

In erſter Linie mußte bemerkt werden, daß zu dem Amte 

der Skrutatoren drei Perſonen beauftragt wurden, die nicht dem 

Kapitel angehörten. Das geht gegen das bekannte Kapitel 
(C. 42 Lat. V. v. 1215 X de elect. I6): Quia propter De elect- 
et electi pot., wo beſtimmt wird, daß tres de collegio fide 
digni, qui secreto et singillatim vota cunctorum diligenter 
exquirant, genommen werden müſſen. Jedoch will man von 
dieſer Ausnahme abſehen. Aber, obwohl a verbis adeo claris 

concilii generalis, wie ſich unter andern Reiffenſtuhl (L. I. t. 

6. N. 122) ausdrückt, consultum non est ... recedere, 

beſonders wenn die andern Wähler ſich nicht auf zwei oder drei 

beſchränken, was im Kapitel von Freiburg nicht der Fall war, 

ſo weiß man doch, daß einige Kanoniſten, der Gloſſe folgend, 

der Meinung ſind, es gehöre nicht zum Weſen der Wahl, daß 

die Skrutatoren de gremio ſeien, und man könne praesertim ex 

antiqua consuetudine vel etiam ex voluntate Capitularium
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drei Außenſtehende wählen, dummodo sint clerici. Außerdem 

bezeugen dieſelben Kanoniſten, unter ihnen Laymann, Piringh, 
Schmalzgruber, Pichler, daß ita se habet usus Germaniae, 

Was das weitere betrifft, ſo können die Irregularitäten 

nicht übergangen werden, die darauf hinzielen, die Wahlfreiheit 

zu beeinträchtigen und größtenteils dem Sinne und Geiſte der 

kanoniſchen Verordnungen entgegenſtehen und die Gültigkeit des 

Aktes zum mindeſten ſehr zweifelhaft machen können. Solche 
Irregularitäten können aber in folgenden Punkten feſtgeſtellt 

werden: 

1. Bei dem Akte des Skrutinium im Kapitelsſaal ſelbſt 

war der Kommiſſar oder Delegierte S. Kgl. Hoheit des Her— 

zogs () von Baden zugegen. Die Tatſache läßt keinen Zweifel 
zu, denn auf S. 6 des erſten Teiles des Prozeſſes wird berichtet, 
daß in conclave ipsum RR. DD., canonici indueebant quoque 

den genannten Kommiſſar. Ebenſo wird das ausdrücklich auf 

S. 6 des zweiten Teiles des Prozeſſes bemerkt. UAnd im folgen— 

den wird nirgends angedeutet, daß er in dem Augenblick aus 

dem Saale gegangen wäre, in dem die Abſtimmung ſtattfinden 

mußte. Ferner: aus S. 17 geht hervor, daß, als das Kapitel 

über die Weigerung des einſtimmig gewählten Mgr. Vicari 
beraten wollte, und damit dieſe Beratung omni ex parte esset 
libera: placuit Dom. Delegato in paululum remotiorem 

conclavis partem se conferre, Er war alſo im Saal gegen— 

wärtig und blieb dort während der ohne Erfolg angeſtellten 

Skrutinien. Schließlich lieſt man am Ende von S. 9 des 

zweiten Teiles des Prozeſſes, daß der Kanonikus Demeter, 

gerade als er die Zuſtimmung zu der auf ihn gefallenen Wahl 

äußern wollte, in aller Form betonte, daß er niemals neque 

verbis neque scriptis die Würde, um die es ſich handle, er— 

ſtrebt habe und, um ſie zu erreichen, ſich niemals die Freund— 
ſchaft zu Nutzen gemacht habe, die ihn ab annis iam multis 
cum praesente Dom. Delegato Serenissimi Principis ver— 

band. Und wenn auch das Wort praesente einen doppelten 

Sinn haben könnte, ſo wird dieſer doch beſtimmt, wenn man das 

hinzunimmt, was S. 11 geſagt wird: daß nach der Rede des 
Herrn Demeter Dom. Delegatus surrexit edisserens se ex 

verbis Domini Neoelecti intellexisse, quod suspicio mota
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sit, ac si amicitia, quae Neoelectun inter et seipsum inter— 

cesserit, fuerit adhibita, ut D. Ignatius Demeter in Archie- 

piscopum Friburgensem eligatur. Kann man danach zwei— 

feln, daß der Kommiſſar des Herzogs von Baden im Saale bei 

dem Skrutinum zugegen war, und dies um ſo weniger, als das 

Kapitel noch nicht einmal die Veröffentlichung der Akten be— 

ſchloſſen hatte, als der Kommiſſar in der eben beſagten Weiſe 

redete? 
Nun wurde die beſagte Gegenwart des Kommiſſars des 

weltlichen Fürſten bei dem Akte der Abſtimmung immer im 
Sinne der heiligen Canones als eine Verletzung der Wahl— 
freiheit angeſehen oder machte ſie wenigſtens ſehr der Nichtigkeit 

verdächtig. Im Cap. 43 De elect, et electi pot, wird be— 
ſtimmt, daß quisquis electioni de se factae per saecularis 

potestatis abusum consentire praesumpserit contra canoni— 

cam libertatem, et electionis oommodo careat, et ineligibilis 
fiat, nec absque dispensatione ad aliquam valeat eligi 

dignitatem. Qui vero electionem huiusmodi, quam ipso 

iure irritam esse censemus, praesumpserint celebrare, ab 

officiis et beneficiis penitus suspendantur per triennium, eli- 

gendi tunc potestatem privati. Es iſt wahr, daß, während 

es im Texte heißt: die per abusum potestatis laicae voll- 

zogene Wahl ſei irrita ipso iure, man nicht beſonders angibt, 

worin ein ſolcher Mißbrauch beſteht und wann er eigentlich 

die Wahl ungültig macht. Aber daß ſchon allein die phyſiſche 

Gegenwart des Kommiſſars des weltlichen Fürſten beim Akt 

der Abſtimmung als ein Mißbrauch der weltlichen Macht an— 

geſehen werden muß und darum die Wahl ſehr verdächtig macht, 
iſt außer Frage. Man könnte hier die Gloſſe anführen v. Abu— 
sum, wo folgendes beſagt wird: ut si laicus princeps vel 

potestas intersit electionis, et talis non est usus, sed 

abusus, uti cap. Cum terra“ et cap. Quod sicutꝰ“a, et contra 
ecclesiae libertatem, ut ibi dicitur, et hoc intellige cum 

clerici sponte sua laicos admittunt, secus si per vim eli— 

gerent. Aber ohne zu einer privaten Autorität Zuflucht zu 

nehmen, iſt es dienlich, ſich an den Beſchluß einer Kongregation 

274a De elect. I6. (14. 28).
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zu halten, die auf Befehl Innozenz X. am 5. April 1646 ab— 

gehalten worden iſt, in der nach dem Bericht Fagnanis *D im 
Cap. Quisquis de elect. N. 40 beſchloſſen wurde: Capitulum 

Provinciae Bethicae Ordinis Eremitarum s. Augustini cele- 

bratum in civitate Granatensi cum assistentia et interventu 

Auditoris Regiae Camerae in aula Capitulari, fuisse nullum 

ob laicae potestatis abusum. 

Zu alledem kann man die gemeinſame Anſicht der be— 

währten Kanoniſten hinzuſügen. Es ſeien einige aus Deutſch— 

land angeführt, woraus ſich klar ergibt, daß dort dieſer Grund— 
ſatz aufgenommen iſt. Schmalzgrueber [Ius ecel, univ.] tit. 6 
§S 7 Dub. 4 et sqq. drückt ſich ſo aus: In specie per abusum 
potestatis laicae celebrata censetur electio.. quando 
Princeps vel alia potestas saecularis... simpliciter tan- 

tum eidem intersit protectionis eausa. Pichler [Summ, Iur.] 

tit. 6 § 17, die aufzählend, die eligunt per abusum potestatis 
saecularis contra libertatem ecclesiae, ſagt, das ſeien jene, 
qui scienter et sponte, nempe sine vi et gravi metu petunt 

vel admittunt laicos ad coeligendum, vel immiscentes se 

cum auctoritate vel interessentes electioni tolerant. Ahn- 

lich drückt ſich Zallinger Unst. iur. ecel. I.] 8 284 aus. 

Es darf nicht verſchwiegen werden, daß ſich in Deutſchland 
die Meinung ſo feſtgewurzelt hat, daß die Gegenwart des Kom— 

miſſars des weltlichen Fürſten im Kapitelſaal im Augenblick der 

Abſtimmung die Freiheit der Wahl verletzt und ſie der Nichtig— 

keit verdächtig macht, daß in allen Prozeſſen, auch in denen von 

Preußen, Hannover und anderen Ländern, wo ſeit langem eine 

ſolche Praxis beobachtet werden kann, ſich ausdrücklich die Be— 

merkung findet, daß der kgl. Kommiſſar aus dem Kapitelſaal 

ging, ſobald man mit der Abſtimmung begann. 

And in unſerem Falle wolle man wohl bedenken, daß es 

ſich nicht um eine einfache materielle Gegenwart handelt, die 
ſich niemals verwirklichen könnte im Hinblick auf die Eigenſchaft 

der Perſon, ſondern um eine autoritative, mit Ausübung einer 

Art von Vollmacht begleiteten Gegenwart. Deshalb verſteht 

man auf S. 13 des erſten Teiles des Prozeſſes, daß der Kom⸗ 
  

27b Comm, in I. libr. Decret. Lib. I De elect.



Die Wahl des Erzbiſchofs von Freiburg im Jahr 1836 241 

miſſar, nicht befriedigt über die erſte, einſtimmig auf Vicari 

gefallene Wahl, dazu kam, feierlich gegen die Veröffentlichung 

der Akten Einſprache zu erheben. 

Faßt man alle dieſe Amſtände zuſammen, ſo iſt es klar er— 

ſichtlich, daß die Gegenwart des genannten Kommiſſars im 

Kapitelſaal im Augenblick der Abſtimmung ein wirklicher Miß— 

brauch der weltlichen Gewalt war, und, wenn ſie die Wahl auch 
nicht ipso iure ungültig macht, ſo dann doch verdächtigt in der 

Weiſe, daß ſie annulliert werden muß per sententiam nach 

dem Sinne und Geiſte der Canones, die bei der Wahl nichts 

mehr rügen, als die Antaſtung ihrer Freiheit. 

2. Eine andere, ſehr ſchwer ins Gewicht fallende Ausnahme 

im vorliegenden Falle ergibt ſich aus dem, was von S. 13 bis 

S. 17 des erſten Teiles berichtet wird. Da lieſt man in der 

Tat, daß auf Wunſch des Kommiſſars die Verkündigung der 
Wahl des Mgr. Vicari aufgehoben werden ſollte, bis ſie vor 

den Herzog von Baden gebracht worden und deſſen Zuſtimmung 

bekannt ſei; daß wirklich die Veröffentlichung aufgeſchoben 
wurde, obwohl der Neuerwählte erklärt hatte, de omni fiducia 
et ex intimo corde Serenissimi Principis clementiae com- 

mittere an libertatem electionis canonicae velit agnoscere 

et benevolentissime comprobare; daß Mgr. Vicari erſt nach 

einer Anſprache des Kommiſſars, die Veröffentlichung der Wahl 

und ihre Wirkung zu verhindern, Verzicht leiſtete. Wer ſieht 

in alledem nicht eine Verletzung der Wahlfreiheit? Das kano— 

niſche Recht geſtattet, die Zuſtimmung des Fürſten einzuholen 

nach vollzogener Wahl, aber nicht vorher. Wer ſieht nicht, daß 

der Verzicht des Mgr. von Vicari allen Anſchein eines er— 

zwungenen Verzichtes hat und, ſich ſelbſt ſo verdächtig machend, 
auch noch die nachher auf die Perſon des Kanonikus Demeter 

gefallene Wahl verdächtigt? Wer ſieht nicht, daß die Dom- 

herrn mit der Zuſtimmung zu dem Aufſchub der Veröffentlichung 

des Wahlaktes die Strafe auf ſich gezogen haben, die ſie des 
Wahlrechtes beraubt, eine Strafe, die gegen die aufgeſtellt iſt, 

die die Wahl vornehmen per abusum potestatis laicae; wer 

ſieht nicht, daß infolgedeſſen das Skrutinium, in dem Demeter 

gewählt wurde, nichtig iſt, weil von Perſonen vollzogen, die des 

aktiven Stimmrechtes verluſtig waren? 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 16
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3. Endlich ergibt ſich eine dritte Irregularität daraus, daß 

der Herzog von Baden die Zahl der Wählbaren nur auf drei 

allein beſchränkt hat, wozu die zweite Seite des Wahlinſtru— 
mentes den Beweis liefert. Durch einen ſolchen Amſtand wird 
nach der Denkungsart [per sentimentol der Kanoniker die 

Wahlfreiheit verletzt und ihre Gültigkeit verdächtig. Es genügt, 

hierfür Barboſa anzuführen, der in ſeinem Werke [Collect. 
univ. in] Ius. Pont. L. I. decr. tit. 6 in cap. 43 N. 2 ſich ſo 
ausdrückt: Electio quorumcumque Praelatorum debet omni 
ex parte esse praedita summa libertate, et totaliter aliena 

ab omni et quacumque specie coactionis; unde ex defectu 

libertatis ipso iure nulla erit electio si coaretetur ad tres 

vel quatuor sine urgentissima causa et auctoritate Sedis 
Apostolicae.“ 

Natürlichꝛs erkannte man auch in der Staatsſekretarie die 

bei der Wahl „unterlaufenen Mängel an“, unter denen „ſehr 

bemerkenswert die Intervention iſt, die von der weltlichen 

Macht ausgeübt wurde, indem der Kommiſſar oder Delegierte 
Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Baden mit ſeiner materiellen 

Gegenwart im Kapitelſaal dem Skrutinum beiwohnte“. Lam⸗ 

bruschini ſchrieb dem Sekretär der Konſiſtorialkongregation, 
Mſgr. Silveſtro Belli, daß die Dazwiſchenkunft die Freiheit der 

Wähler beeinträchtigen konnte und den Akt infolgedeſſen hin— 

ſichtlich ſeiner Gültigkeit zweifelhaft mache. Es war klar, daß 

das vom Hl. Stuhl aus nicht unbemerkt übergangen werden 

konnte. So wollte der Hl. Vater, zugleich aus ernſten Gründen 

zur Sanierung der unterlaufenen Irregularitäten geneigt, doch 

andererſeits, daß man der badiſchen Regierung den Mißbrauch 

zu verſtehen gebe, wie auch auf die ernſten Folgen aufmerkſam 

mache, die ſich daraus zum Schaden der Wahl ſelbſt ergaben; 
er wollte es hauptſächlich auch, weil das als Norm für die Zu— 
kunft dienen ſollte. 

In dieſem Sinne war denn auch der Wiener Nuntius ange— 
wieſen worden . Er erhielt das Dekret der Konſiſtorialkongre— 

gation zur Inangriffnahme des kanoniſchen Prozeſſes über die 

2s Note vom 5. Auguſt. Prot. N. 49 276. 

20 Note vom 18. Juni N. 47 072.
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Qualitäten Demeters zugeſchickt mit dem Gutachten dieſer Kon— 

gregation. In der Note Lambruschinis waren zugleich die 

Gründe enthalten, warum der Hl. Stuhl trotz der zweifelhaften?“ 

Gültigkeit der Wahl ſich zur Sanierung bewogen fühlte, aber 

auch bei der badiſchen Regierung Einſpruch erheben müſſe, um 

„die nicht unwahrſcheinliche Gefahr zu vermeiden, daß in andern 

ähnlichen Fällen ſolches Beiſpiel ſich wiederholth“. Da der 

Nuntius aber die Verhältniſſe der Erzdiözeſe Freiburg ſehr wohl 
kenne und die Wirkung der weltlichen Dazwiſchenkunft eine 

gute geweſen ſei, ſo möge er die Angelegenheit „ſehr behutſam 

anfaſſen“; es ſei nicht dienlich, den Einſpruch im Namen des 
Hl. Vaters zu tun, der „gerade in Anbetracht der angedeuteten 

Amſtände ſich geneigt findet, mit der Fülle ſeiner Macht die bei 

der Wahl untergelaufenen Fehler zu ſanieren“: er ſolle viel— 

mehr von der Intervention der weltlichen Macht in einem 

Geſpräch mit dem Fürſten Metternich Gebrauch machen, deſſen 

„große Geſchicklichkeit und Erfahrung gewiß das Mittel finden 

wird, in geſchickter Weiſe der badiſchen Regierung den Mitz— 

brauch ... zur Kenntnis zu bringen, damit es in Zukunft als 
Norm diene“. 

Metternichsn fand die Erwägungen „ſehr berechtigt“. Es 
war ihm nicht ſchwer, der badiſchen Regierung nicht nur „die 

Irregularität ihres Vorgehens“ erkenntlich zu machen, ſondern 

überdies auch „das übergroße Zartgefühl und die Rückſichten, 

die der Hl. Vater gegen die Regierung ſelbſt in Anwendung 

gebracht hat ..., ſo daß in dem Prozeß kein kanoniſches Hin— 

derniß für den Erwählten entſteht“. 

In ſeinem Berichte hierüber fügt der Nuntius eine 

Depeſche des Fürſten bei, die dieſer an den Wiener Geſandten 
in Karlsruhe gerichtet hatte. 

Metternich hatte mit ihrer Abfaſſung den Staatskanzlei⸗ 

rat Baron von Werner beauftragt. Auf den dritten beanſtan— 

deten Punkt der Irregularitäten, auf die Beſchränkung der 

Wählbaren auf drei, glaubte er aber deshalb nicht beſtehen zu 
wollen, weil dieſer Amſtand der Kurie nur durch eine beſondere 

30 dubbioso heißt es; im Entwurf ſtand zuerſt: anticanonico 
e diffettoso. 

31 Bericht des Nuntius N. 562/215 v. 8. Juli. Prot. N. 49 276. 

16*
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Mitteilung des Nuntius, auf dem Wege durch das Wiener 

Kabinett, bekannt worden war?. 

Die Depeſche lautet (in Aberſetzung): 
Metternich an den Grafen Buol in Karlsruhe vom 2. Juli 1836. 

Anſer Wunſch, daß der römiſche Hof, ohne die Irregularitäten zu 

berückſichtigen, die bei der letzten Wahl in Freiburg infolge des ſonderbaren 

Benehmens des Herrn von Vicari ſtattgefunden haben, die Wahl als gültig 

anerkenne, hat ſich vollkommen erfüllt, denn er hat eben den Apoſtoliſchen 

Nuntius am Wiener Hofe beauftragt, dem Biſchof von Rottenburg, Herrn 

von Keller, das Kommiſſorium zuzuſtellen, das den Informationsprozeß 

betrifft, der über die Perſon des Erzbiſchofs Demeter angeſtrengt wird. 

Der Heilige Vater hat dieſen Entſchluß einzig gefaßt aus Rückſicht 

auf den Hof von Baden, dann auch, weil er den Erfolg der Wahl 

als dem Intereſſe der Religion und der Kirche nicht entgegenſtehend an— 

ſieht; denn es iſt kein Zweifel, daß nach dem Inhalt des Wahlaktes ſelbſt 

S. H. ſich hätte autoriſiert halten können, dieſe Wahl, wenn nicht ipso iure 

für ungültig zu erklären, ſo doch per sententiam wenigſtens zu annullieren, 

und zwar aus folgenden Beweggründen: 

1. Vom Skrutinium an, das im Kapitelſaal ſtattfand, iſt der groß— 

herzogliche Kommiſſar zugegen geweſen, wie aus dem Protokoll hervorgeht. 

Nun iſt die Gegenwart eines Vertreters der weltlichen Macht beim Akte 

des SkrutiniuÜm immer von den heiligen Kanones als die Freiheit 

der Wahl beeinträchtigend betrachtet worden, indem ſie der Möglichkeit 

Raum gibt, ſie der Angültigkeit auszuſetzen. Gerade auf Grund deſſen 

erwähnen die von Preußen, Hannover und andern deutſchen Staaten nach 

Rom geſchickten Wahlprotokolle immer ausdrücklich den Umſtand, „daß 

der Regierungskommiſſar ſich aus der Verſammlung des Kapitels entfernt 

hat im Augenblick, wo das Skrutinium begann“. In dem Fall, um den es 

ſich handelt, iſt aber der großherzogliche Kommiſſar geblieben, und zwar 

nicht nur materiell, ſondern auch autoritativ und eine Art von Jurisdiktion 

ausübend, denn der Wahlakt beweiſt, daß dieſer Kommiſſar, unzufrieden 

darüber, daß die Wahl einſtimmig auf Herrn von Vicari gefallen war, 
  

32 Der Informationsprozeß wurde vom Nuntius dem Biſchof von 

Rottenburg zugeſchickt. Dieſer antwortete, er wolle eine ſo ehrenvolle Auf— 

gabe des Hl. Vaters ausführen, dem er darum ſehr erkenntlich ſei. Wiener 

Nuntius N. 575/220 v. 26. Juli. Prot. N. 48 842 mit folgenden Be⸗ 

merkungen: 10 agosto, al sig. incaricato di Baden. Si riscontra la sua 

Nota del 30. luglio. Soddisfazione del S. P. per la dichiarazione in 

essa contenuta; 60 ag, [an den Nunzius] Si partecipa il contenuto di 

una Nota dell' incaricato di Baden, e la soddisfazione provata del 

S§. P. par cuineringraziailprincipe di Metternich. 

Prot. N. 49 276 ſan Belliſt Si trasmette una Nota dell“ incaricato di 

Baden., perchesi conservi in quell' archivio; 

d. h. im Archiv der Konſiſtorial-Kongregation.
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während der Sitzung formell gegen die Bekanntgebung der Wahl prote— 

ſtierte. Die Kirche, um genau zu ſprechen, kann die Ausübung eines 

ſolchen Einfluſſes nur als einen Mißbrauch der Laiengewalt anſehen, der 

ſie ohne Zweifel berechtigt, die Wahl ſelbſt zu annullieren. 

2. Der AUmſtand, daß der großherzogliche Kommiſſar die Bekanntgebung 

der Wahl Vicaris verſchoben hat, iſt nach Anſicht des Heiligen Stuhles 

eine andere Zrregularität, die ihre Angültigkeit begründen kann. Herr 

von Vicari verzichtete auf ſeine für ihn beſtimmte Würde nur, weil 

und nachdem der Kommiſſar ſich der Veröffentlichung der Wahl wider— 

ſetzt hatte. Das macht die Verzichtleiſtung erzwungen! Noch mehr! In— 

dem die Kanoniker der Aufhebung ihrer Wahlfreiheit zuſtimmten, können 

ſie als ſolche angeſehen werden, die die Strafe des Verluſtes der Wahl— 

freiheit auf ſich gezogen haben, eine Strafe, die nach den heiligen Kanones 

die auf ſich nehmen, qui consentiunt in electionem factam per abusum 

potestatis laicae. In dieſem Falle müßte die ſpäter auf Herrn Demeter 

gefallene und von nicht berechtigten Perſonen vollzogene Wahl natürlich als 

nichtig und nicht ſtattgefunden betrachtet werden. 

Wenn der Heilige Vater ſich enthalten hat, direkt dem großherzoglichen 

Hof gegenüber Zrregularitäten hervorzuheben, die, wenn einmal formell von 

ſeiner Seite angezeigt, auch von Rechtsfolgerungen hätten begleitet ſein 

können, ſo hindert ſein gnädiges Verhalten hierin uns nicht, zu fürchten, 

daß — ohne irgendeine Bürgſchaft gegen die Wiederkehr derſelben Irre— 

gularitäten oder gegen die Gefahr, in dieſer Wahl eine Handhabe gegen die 

Rechte der Kirche zu erblicken — das Gewiſſen ſeiner Heiligkeit beunruhigt 

bleibt; denn was bei dieſer Gelegenheit vorgekommen iſt, wenn auch, wie der 

römiſche Hof es weiß, in der beſten Abſicht und zum Zweck, der Religion und 

der kirchlichen Zucht zu dienen, das könnte zu anderen Zeiten leicht mit der 

entgegengeſetzten Abſicht in die Praxis umgeſetzt werden. 

Wir glauben alſo, daß es ebenſo recht wie billig wäre, wenn Seine 

Kgl. Hoheit der Großherzog, in Anerkennung der zuvorkommenden Art, 

mit der der Papſt ſich bereit erklärt hat, in ſeiner Machtfülle die Fehler 

auszugleichen, die bei der Wahl unterlaufen ſind, und Herrn Demeter zu 

beſtätigen, ſofern der Informationsprozeß kein kanoniſches, ſeine Perſon 

betreffendes Hindernis zeitigt, daß Seine Kgl. Hoheit, ſage ich, dem Heiligen 

Stuhl durch eine, ſei es in Rom, ſei es beim Nuntius in Wien abzugebende 

Erklärung verbürgt, daß die bei der Wahl des genannten Kapitels unter— 

laufenen Irregularitäten in Zukunft nicht mehr vorkommen, und daß man 

ſich noch viel weniger geſtattet, ſie als Präzedenzfall anzuführen zur 

Schwächung der Rechte des Heiligen Stuhles. 

Haben Sie die Güte, Herr Graf, indem Sie beiliegenden, für den 

Herrn Biſchof von Rottenburg beſtimmten Brief dem Herrn Baron 

von Blittersdorf übergeben, dieſem Miniſter zum Ausdruck bringen, daß 

das Vorhergehende unſere innere Aberzeugung iſt, und ihm zu gleicher Zeit 

zu verſichern, daß wir hoffen, daß es wohlwollend aufgenommen wird von 

ſeiten der badiſchen Regierung, die in der gegenwärtigen Angelegenheit bis
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jetzt Beweiſe von Geſinnungen gegeben hat, denen wir nur zuſtimmen 

können. 

Empfangen Sie uſw. 

Die Schritte Metternichs hatten vollen Erfolg. Der 

römiſche Geſchäftsträger erhielt vom Außenminiſter folgende 

Note: 
Oepeſche an den Geſchäftsträger Badens in Rom am 16. Zuli 1836. 

Sie erhalten im Anhang die Abſchrift einer Depeſche, die der Fürſt 

Metternich am 2. d. M. an den Grafen von Buol betreffs der Wahl des 

Herrn Demeter gerichtet hat. Infolge der Mitteilung, die uns darüber der 

öſterreichiſche Geſandte gemacht hat, haben wir ohne Verzug den päpſtlichen 

Auftrag an den Biſchof von Rottenburg gelangen laſſen, durch den ihm die 

Aufgabe zufällt, den Informationsprozeß über die Perſon des Herrn 

Demeter einzuleiten. 

Seine Königliche Hoheit der Großherzog iſt ſehr befriedigt über die 

wohlwollende Art, mit der bei dieſer Gelegenheit der römiſche Hof gehan— 

delt hat und iſt beſonders dafür erkenntlich, daß dieſer Hof ſeinen Abſichten 

hat Gerechtigkeit widerfahren laſſen, die unter Ausſchluß jeder untergeord— 

neten Erwägung wirklich nichts anderes im Auge hatten, als das Wohl 

des Staates und der Kirche. Infolge dieſer Abſichten unſeres hohen Herrn 

muß ich Sie beauftragen, zuerſt dem Herrn Kardinalſtaatsſekretär unſern 

vollen Dank abzuſtatten für die Beſchleunigung, mit der S. E. die Expedition 

des Kommiſſoriums der Information vollzogen hat, ſodann werden Sie 

erklären zu N. 1 des Anhangs, daß die Eigenart des großherzoglichen 

Kommiſſars bei dem Akt des Skrutiniums nicht in den Abſichten des Hofes 

gelegen war, und daß dieſe niemals einem Präjudiz wird dienen können, daß 

im Gegenteil der Großherzog bei jeder anderen Gelegenheit anordnen wird, 

daß der Kommiſſar davon abſteht, bei den Skrutinien anweſend zu ſein; 

— zu N. 2 des Anhangs werden Sie bemerken, wenn die Tatſache, die 

dieſen Punkt betrifft, als irregulär angeſehen wird, ſo iſt ſie durch das 

eigentümliche Benehmen des Herrn von Vicari veranlaßt worden, gegen 

den Seine Kgl. Hoheit in wohlwollender Weiſe und mit jeder Rückſicht 

hat handeln wollen; daß übrigens auch hieraus gar kein Präjudiz erwachſen 

werde und daß der großherzogliche Hof dafür Sorge tragen wird, daß 

Ahnliches in Zukunft nicht mehr vorkommt. 

Ich hoffe, daß dieſe offenen Erklärungen der großherzoglichen Regierung 

vollſtändig den Heiligen Vater beruhigen werden, und daß ihn nun nichts 

mehr daran hindern wird, Herrn Demeter die kanoniſche Inſtitution zu 

bewilligen. 

Dieſen Anweiſungen entſprechend überreichte Mahler dem 

Kardinal Lambruschini dieſe Note ein: 
Rom 30 Juillet 1836. 

Le soussigné Chargé d'Affaires de S. A. R. le Grand Duc 

de Baden a reçu ordre de faire connaitre à V. E. toute la satis-



Die Wahl des Erzbiſchofs von Freiburg im Jahr 1836 247 

faction qu'a éprouvée le Gouvernement Granducale en apprénant 

que S. S. daignera accorder à Mr. Demeter la confirmation oomme 

Archevéẽque de Fribourg non obstant l'irrégularité, qui a eu lieu à son 

élection et il est chargé de lui exprimer la vive reconnaissance de son 

Gouvernement pour l'empressement qu'Elle àa montré en ordonnant le 

procès d'information, Il doit en méme temps porter à la connaissance 

de V. E. que S. A. R. a Eété fort sensible d'entendre que S. S. lui a 

rendu justice en ne lui supposant d'autre but que le bien de IEtat, et 

de IEglise. 

La présence du Commissaire Granducale dans la salle de Chapitre 

pendant le scrutin n'était pas dans l'intention du Gouvernement de 

S. A. R., qui prendra soin que à l'avenir elle n'aura plus lieu. 

Si la suspension du vote par le Commissaire est également con— 

sidereé par le Gouvernement de S. S. comme une irrégularité, qui 

pourrait motiver l'annulation du choix, il conviendra au moins, 

qu'elle fut provoquée par l'étrange conduit de Mr. de Vicari, auquel, 

d'ailleurs la bienveillance du Grand Duc n'a voulu qu'épargner 

une exclusion éclatante. 

Le soussigné ose espérer qu'il ötera au coeur paternel de S. 8S. 

tout sujet d'inquiétude, en transmettant à V. E. la déclaration 

franche, et loyale de son Gouvernement qu'il n'entend point établir, 

sur ce qui s'est passé, un antécedant préjudiciable aux intéréts 

de L'Eglise Catholique. 

Lambruschini antwortete mit großer Befriedigung: 
Rom, 1. Auguſt 1836. 

Der unterzeichnete Kardinalſtaatsſekretä-r hat es ſich zur Pflicht 

gemacht, ohne Verzug Ihre Note vom 30. Juli den Augen des Hl. Vaters 

zu unterbreiten. S. H. hat mit der lebhafteſten Befriedigung ſeines Innern die 

in ihr niedergelegten edlen Gefühle von der offenen und loyalen Erklärung 

aufgenommen, die Sie im Namen ZJ. Kgl. H. des Großherzogs von Baden 

über den Wahlakt des neuen Erzbiſchofs von Freiburg abgegeben haben: 

mit der Verſicherung, daß derſelbe, inſofern er unter dieſen Amſtänden gegen 

den Geiſt und Sinn der kanoniſchen Regeln ſtattgefunden hat und ein Gegen— 

ſtand der Bitterkeit für das väterliche Herz des Hl. Vaters bildete, ſich nicht 

mehr wiederholen noch auch ein Präjudiz für das Intereſſe der katholiſchen 

Kirche in Zukunft bilden wird. 

S. H. hat zugleich in der genannten formellen Erklärung einen tröſtlichen 

Beweis von der Rechtlichkeit und Gerechtigkeit S. Kgl. H. des Großherzogs 

von Baden erkannt, von der er nicht zweifeln kann, daß die Katholiken 

immer mehr vorteilhafte Wirkungen erfahren werden. Indem der unter— 

zeichnete Kardinal in Erfüllung der von S. H. erhaltenen Befehle ſich 

beeilt, dies zu Ihrer Kenntnis zu bringen etc. 

Lambruschini ſchickte die Note Mahlers, „dieſes koſtbare 
Dokument zur Bürgſchaft der von den hl. Canones bei den 

Wahlen der Biſchöfe gewollten kirchlichen Freiheit“ auf Be—
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ſehl des Papſtes an den Sekretär der Konſiſtorialkongregation, 

„damit es behutſam im Archiv derſelben aufbewahrt werde““. 

An Metternich erging ein beſonderer Dank: „Seine Heilig— 

keit iſt ſehr befriedigt über den Anteil, den der Fürſt Metternich 

genommen hat, den Euer Exzellenz im Namen Seiner Heilig— 

keit und in meinem den vorzüglichſten Dank abſtatten werden“. 
So ſchrieb Lambruschini an den Nuntius am 6. Auguſt“. 

Damit waren dieſe Angelegenheiten zum glücklichen Abſchluß 
gelangts. 

Von Intereſſe aber wird es noch ſein, einen Brief mit— 

zuteilen, den der Schweizer Nuntius aus Schwyz am 17. Auguſt““ 

nach Rom ſchickte. Der Brief war an den Biſchof von Chur 

gerichtet von „einem Freunde“. Der Schweizer Nuntius 

bemerkt dabei: „Das Benehmen des Kommiſſars der badiſchen 

Regierung gibt ein ſehr verhängnisvolles Beiſpiel, dem dieſe 
(d. h. die Schweizer-Regierungen bei den Biſchofswahlen zu 

folgen nicht ermangeln werden, beſonders in der des Biſchofs 

von Baſel. Ich halte es für meine Pflicht, dieſe Bemerkung 
Euer Eminenz zu unterbreiten, die nur den Wahlmodus, nicht 

die Eigenſchaft des Neuerwählten berückſichtigt.“ Hierüber 
wurde der Nuntius beruhigt'. 

Jener Brief hat folgenden Wortlaut: 
Am 23. Mai kam der Biſchof Keller von Rottenburg in Freiburg an, 

um den Informationsprozeß bezüglich der Ernennung des Kanonikus 

Demeter zum Erzbiſchof zuſammenzuſtellen. Anglücklicherweiſe iſt es bekannt, 

  

33 Note vom 5. Auguſt. Belli antwortete am 8.: es werde ſeine 

ſtrenge Pflicht ſein, die Note im Archiv gelosamente aufzubewahren; ogl. 

oben Anm. 32. 

34 N. 48 842. 

35 Am 29. Januar 1837 wurde Demeter konſekriert und inthroniſiert; 

er ſtarb am 11. März 1842. Sein Nachfolger wurde nun Vicari. Gber 

deſſen Wahl vgl. meinen entſprechenden Aufſatz im folgenden Bande. 

36 N. 63. Prot. N. 49 775. 

Lambruschini bemerkte auf der Depeſche: „Mgr. Santucci ſoll den 

Nuntius informieren über das, was die Großherzogliche Regierung von 

Baden über dieſe Sache geſchrieben hat, damit er weiß, daß dieſe Be— 

fürchtungen haltlos ſind.“ Die Mitteilung liegt bei im Entwurf N. 49 775 

v. 17. Auguſt. Es wird in ihr nur von varii difetti geſprochen, unter 

denen als der hauptſächlichſte die Intervention der weltlichen Macht er— 

wähnt wird.
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daß der Biſchof Keller ein Hofbiſchof iſt, und daß ſeine Moralität ſeit langem 

ſchon verdächtig iſt; er wird auf jede Weiſe dafür ſorgen, den vom Hofe 

ernannten Demeter zu rechtfertigen, und mit Klugheit und Verſchmitztheit 

(scaltezza) vorgehen. 

Wenn man ſich in Rom rühmen wollte, auf ganz ſichere Weiſe zu 

wiſſen, wie ſich die Dinge bei der Wahl ereignet haben und welche Intrigen 

der Regierungskommiſſar angewandt hat, dann würde es genügen, Herrn 

von Vicari zu befragen, der alles enthüllen und nichts verſchweigen dürfte. 

Beſſer und offenherziger würde er das in einem Privatbriefe tun, als wenn 

er ſich in einem öffentlichen Aktenſtück ausdrücken müßte, da er niemanden, 

wer es auch ſei, verletzen will; er will in Frieden leben und zieht es vor, 

ſelbſt in Frieden zu leben, als andern Anannehwlichkeiten zu bereiten. Aber 

er wird nicht lügen, da er ſehr gewiſſenhaft und fromm iſt. In ſeiner Demut 

iſt er zufrieden, nicht Erzbiſchof geworden zu ſein. Nur ſchmerzt es ihn, 

daß dieſe Wahl durch die Intrigen des Regierungskommiſſars Gegenſtand 

allgemeinen Gelächters iſt. Auch der gelehrte Kanonikus und Profeſſor Hug 

könnte erſucht werden, ſich freimütig in einem Privatbriefe auszuſprechen, 

wie auch der vortreffliche Kanonikus Flad. Auf dieſe Weiſe käme die Wahr— 

heit ins Klare, und wenn auch, wie ich nicht zweifle, Se. Heiligkeit ſich 

würdigt, diesmal die Wahl zu beſtätigen, ſo wäre es doch ſehr angebracht, 

die verdiente Mißbilligung gegen den Regierungskommiſſar auszuſprechen, 

indem man ein derartiges Verhalten einfach verbietet, damit in Zukunft eine 

ſolch unangebrachte und ſchmähliche Dazwiſchenkunft ſich nicht wiederhole, wo— 

durch die Wahlen nicht frei und im Gegenſatz zu dem geleiſteten Eide ſtehen. 

Das wäre wenigſtens eine Genugtuung, die der katholiſchen Sffentlichkeit 

gebührt, und auf dieſe Weiſe würde man auch erreichen, der Lächerlichkeit 

ein Ende zu machen, die darüber die Proteſtanten und Angläubigen an den 

Tag legen.



Fürſtbiſchof Karl Theodor v. Dalberg und die 
Säkulariſation des Fürſtbistums Konſtanz. 

Von Edgar Fleig. 

Der Verlauf der kirchenpolitiſchen Entwicklung in Deutſch— 
land in den erſten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bietet 

ein Bild namenloſer Verworrenheit. Der Hiſtoriker ſteht er— 

ſchüttert vor dem traurigen Ergebnis der geiſtigen und politiſchen 

Amwälzungen, mit denen das 18. Jahrhundert ſeinen Abſchluß 
fand. Das Wort Graf Stolbergs, das er im Anblick der Zeit— 

lage am Ende des 18. Jahrhunderts niederſchrieb: „Finſternis 
bedeckt die Erde, Dunkel die Völker“, gilt ganz beſonders von 
den kirchlichen Verhältniſſen Deutſchlands. Die Säkulari— 

ſationen lockerten die Kirchenverfaſſung aller deutſchen Länder 

oder löſten ſie völlig auf, beraubten die deutſche Kirche zum Teil 

ihrer materiellen Grundlage, brachten ehemals geiſtliche Fürſten— 

tümer unter weltliche, katholiſche oder proteſtantiſche Fürſten. 

Die Troſtloſigkeit der kirchlichen Verhältniſſe wurde noch geſtei— 

gert durch den geiſtigen Zuſtand, in welchen die Ideen der Auf— 
klärung ſo viele Diözeſen durch die Schuld ihrer Oberhirten 
verſetzt hatten. 

Iſt die organiſche Angliederung bis dahin fremden Staats— 
gebietes immer eine ſchwierige Aufgabe, ſo war die Einver— 
leibung der ſäkulariſierten Länder doppelt ſchwer, beſonders 
aber nachteilig für eine raſche Befriedung der deutſchen Kirche. 

Auch hierin bildeten die Lehren der Aufklärung ein Hindernis. 

Das im Zeitalter des Abſolutismus erſtarkte Landesfürſtentum 
erſtrebte naturgemäß eine territoriale Geſtaltung der Kirche, in 

die man die ſäkulariſierten Teile einzubauen ſich angelegen ſein 

ließ.. Die proteſtantiſchen Fürſten hatten dieſes Territorial— 
kirchentum ſchon ſeit der Reformation durchgeführt, die ſäkulari— 

ſierten Gebiete ſollten jetzt ohne weiteres hinzukommen. Allein
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auch in katholiſchen Territorien lebten dieſe territorialiſtiſch— 
joſeſiniſch-febronianiſchen Ideen, die dem katholiſchen Landes— 

herrn die kirchliche Souveränität zuſprachen. 
Baden bietet für dieſe in den Zeitverhältniſſen ruhenden 

Schwierigkeiten, die dem ſo dringend nötigen Wiederaufbau 
der Kirche im Wege ſtanden, ein beſonders charakteriſtiſches 

Beiſpiel. Kein anderer deutſcher Staat iſt ein ſo bezeichnendes 
Muſter für die ungeſchichtlich-künſtliche, nach Willkür und 
Gunſt gehandhabte Staatenmacherei der franzöſiſchen Revo— 
lutionsregierungen und Napoleons. Die Markgrafſchaft ſetzte 

ſich nach den 1801, 1803, 1805 und durch die Rheinbundakte 

(1806) vollzogenen Gebietserweiterungen! aus den verſchieden— 
artigſten Teilen zuſammen: Vorderöſterreichiſche Gebiete, Teile 

der Pfalz, die rechtsrheiniſchen Teile der Bistümer Konſtanz, 
Straßburg und Speier, weitverſtreute Gebiete von Klöſtern, 
Grafen, Fürſten und Reichsſtädten?. Die Bevölkerung dieſes 

bunt zuſammengewürfelten Staates konnte keinen einheitlichen 

politiſchen Sinn habens. Die ſtarke Bindung, wie ſie durch 

Jahrhunderte hindurch gemeinſam erlebte und getragene Schick— 
ſale ſchaffen, fehlte dieſem Staatengebilde vollkommenn. Der 

weitaus größte Teil des Gebietszuwachſes ſtammt aus geiſt— 
lichem Beſitz und war katholiſch, der altbadiſche Teil meiſt 

proteſtantiſch. Es galt, dieſe Einzelglieder zu einer politiſchen 
Einheit zuſammenzufaſſen. Die Vorausſetzung für eine gün— 

ſtige Entwicklung des neuen Gebildes war vor allem auch die 

innere Angleichung der weſensfremden geiſtlichen Gebiete mit 

ihren katholiſchen Bewohnern. 

In jeder Hinſicht muß die Eingliederung des Fürſtbistums 

Konſtanz in die Markgrafſchaft Baden als ein für deren wei— 

tere Entwicklung bedeutſames Ereignis gewertet werden. Geo— 

graphiſch, kulturell, wirtſchaftlich, beſonders aber kirchen— 

1 Maas, Geſchichte der kath. Kirche im Großherzogtum Baden, 

Freiburg 1891, S. 5. — Ludwig, Th., Deutſche Zeitſchrift f. Kirchen— 

recht 12, 1902, S. 167 f. 

2 Kißling, J., Geſchichte des Kulturkampfes im Deutſchen Reiche, 

Bd. 1 (Freiburg) 431. — Mejer, Otto, Zur Geſchichte der römiſch— 

deutſchen Frage Bd. 1 281 f. 

s Kißling, a. a. O. 431. 

Treitſchke, v., Sch., Deutſche Geſchichte Bd. 26 (1906) 355 f.
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politiſch brachte kaum eines der ſäkulariſierten Gebiete ſo viele 

neue, das politiſche Leben des jungen Staates ſo nachhaltig 

und entſcheidend beſtimmende Elemente als das Fürſtbistum 
Konſtanz. Es dürfte daher eine Schilderung der Säkulariſation 
dieſes Fürſtbistums einigem Intereſſe begegnen. Dabei richtet 

ſich der Blick auch auf die Perſönlichkeit des letzten Fürſt— 
biſchoßs von Konſtanz, Karl Theodor Freiherr von Dalberg“. 

Weder die äußere noch die innere Mitwirkung dieſes Mannes 

bei den für das Bistum ſowohl wie für Baden ſo wichtigen 

Verhandlungen ſteht voll im Lichte der wünſchenswerten, 

quellenmäßig erzielbaren Klarheit. Immerhin kann da und dort 
im Laufe der Säkulariſationsverhandlungen die Grundlinie der 

Dalbergſchen Politik erkannt werden. 
Der letzte Fürſtbiſchof von Konſtanz war bereits im Jahre 

1788 vom Domkapitel zum Koadjutor gewählt worden. An— 

fang 1800 ſtarb der Fürſtbiſchof v. Rodt, und Dalberg über— 
nahm die Regierung des großen Fürſtbistums, wohl er— 
kennend, welchen entſcheidungsvollen Jahren dasſelbe und mit 

ihm die geſamte deutſche Kirche entgegengingen. Dalberg war 
vom Antritt ſeines Amtes an hinſichtlich der kirchlichen Ver— 
waltung auf den von ihm zum Generalvikar ernannten Dom— 

kapitular Freiherrn Ignaz Heinrich von Weſſenberg angewieſen. 

Weſſenbergs Einfluß auf den Biſchof war ohne Zweifel gerade 

auch in den kirchlichen Fragen und Entſcheidungen ſehr groß, 

zumal der Fürſtbiſchof eine ſchwache, ſtärkerem Willen, wie 

ihn Weſſenberg beſaß, leicht ſich beugende Natur war. 

Dalberg muß, will man ihn verſtehen und gerecht beur— 
teilen, mehr wie alle andern zu hervorragenden Stellungen 

5 Das Hauptwerk über Dalberg iſt immer noch Beaulieu-Mar⸗ 

connay, Karl v., Karl v. Dalberg und ſeine Zeit, 2 Bände, Weimar 

1879. Wertvolle Darlegungen über die Zeit finden ſich auch bei Long— 

ner, Beiträge zur Geſchichte der oberrhein. Kirchenprovinz, Tübingen 

1863. — Die kirchenpolitiſche Tätigkeit Dalbergs zur Zeit Napoleons I. 

wurde behandelt von Baſtgen, H., Dalbergs und Napoleons Kirchen— 

politik in Deutſchland (Görresgeſellſchaft, Veröffentlichungen der Sektion 

f. Rechts⸗ und Sozialwiſſenſchaft Heft 30), Paderborn 1917. — Der vor⸗ 

liegende Aufſatz will keine Geſamtdarſtellung und Würdigung des letzten 

Konſtanzer Fürſtbiſchofs bringen, ſondern nur einzelne Vorgänge aus der 

Säkulariſationszeit ſchildern.
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berufenen Perſönlichkeiten des ausgehenden 18. und beginnenden 
19. Jahrhunderts aus der Zeit heraus verſtanden und beurteilt 
werden. Welche Seite der umfaſſenden Tätigkeit des in eine 

innerlich und äußerlich bunt bewegte Zeit verſetzten Mannes 
der Hiſtoriker auch betrachten mag, immer erkennt er am Denken 
und Wirken des deutſchen Fürſtprimas und Kurerzkanzlers die 

Weſenszüge ſeiner Zeit. Dalberg iſt als Reichsfürſt der Ver— 
treter des auf das geiſtige und materielle Wohl ſeines Landes 
wohlbedachten aufgeklärten Abſolutismus. Als Kirchenfürſt 

ſteht er auf dem Boden der joſefiniſch-febronianiſchen Staats— 

kirchenideen. Seine überragende Stellung als Kurerzkanzler, 

Primas von Deutſchland, Erzbiſchof von Mainz, Biſchof von 

Worms und Konſtanz mochten unter Einwirkung jener ihm 
längſt vertrauten Ideen in dem eitlen und ehrgeizigen Manne 

die Vorſtellung und die Hoffnung geweckt haben, unter dem 
Protektorate des mächtigen franzöſiſchen Kaiſers eine deutſche 

Nationalkirche begründen zu können. 
Im Menſchen und Gelehrten — ſoweit man von Gelehr— 

ſamkeit bei Dalberg überhaupt ſprechen darf — erkennt man 

noch deutlicher die Weſenszüge der Aufklärung. Es bedarf 

nur der Lektüre der Titel ſeiner zahlreichen Schriften“, um 

allein ſchon aus der verwirrenden Mannigfaltigkeit ihres Gegen— 
ſtandes die Flachheit dieſes echten Aufklärungsvertreters zu 
erkennen. Man buldigte dem Humanitätsideal einer all— 
gemeinen Verbrüderung der Menſchheit ohne klar umriſſene 

Weltanſchauung und Lebensziele. Die Religion war auch bei 

Dalberg zu einem moraliſchen Deismus herabgeſunken. Auch 

Dalberg wollte ſie mit den neuen philoſophiſchen und Natur— 
anſichten in Einklang bringen. Das führte zu einer aus Gleich— 
gültigkeit geborenen Toleranz, es führte zur Herabwürdigung der 
Kirche zu einer menſchenfreundlichen Erziehungsanſtalt unter 

der Oberaufſicht des abſoluten Staates. Das ſtarke Motiv 

der allgemeinen Menſchenliebe ſoll den Führern dieſer Zeit 
keineswegs abgeſprochen werden, aber es ermangelte dieſer 

Liebe der tiefe, feſte Ankergrund. Dem Bilde dieſer geiſtigen 

Welt entſpricht das Charakterbild des letzten Fürſtbiſchofs von 
  

Beaulieu-M., a. a. O. II, 298— 348. Beziehungen zu Herder 

und ſeinen Ideen ebd. 60f.
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Konſtanz. Ohne Zweifel war er ein Mann mit reichen Gaben 
des Verſtandes und des Herzens, die er ſtets zum Beſten ſeiner 

Antertanen verwendete und der bei ſeinem ganzen Tun aus— 

ſchließlich vom beſten Willen erfüllt war. Den reichen Geiſtes— 
und Herzensgaben des deutſchen Primas ſtand ein bedenklicher 
Mangel an Charakterfeſtigkeit gegenüber. Die bedenklichſte 

Wurzel dieſer Schwäche war die Eitelkeit, die ihn nicht nur die 
Grenzen ſeiner Leiſtungsfähigkeit auf dem wiſſenſchaftlichen und 
politiſchen Felde nicht erkennen, ſondern auch die Schranken 

politiſchen Ehrgefühls überſehen ließ. An dieſer Charakter— 

ſchwäche iſt Dalberg zerbrochend. Am Ende war auch dieſer 

Mann ein echter Sohn einer nicht eben in allem charakterfeſten 

Zeit, und weder die Gaben ſeines Geiſtes noch die ſeines Her— 

zens reichten aus, die Schwächen und Gefahren ſeiner Zeit und 
die Schwierigkeiten der hohen Stellung zu überwinden, zu der 
er emporgetragen worden war durch die Gunſt des ihm zu 
Anfang ſeiner Lauſbahn wohlwollenden Glückes. 

Dalbergs Wirken beſchränkte ſich im weſentlichen auf das 

politiſche Gebiet und beginnt mit dem Eintreten für die Er— 
haltung des Fürſtbistums Konſtanz, im Februar 1798, als die 

erſten Möglichkeiten von Säkulariſationen und Gebietsverände— 

rungen im Zuſammenhange mit dem am 22. Auguſt 1796 zwi— 
ſchen Frankreich und Baden abgeſchloſſenen Sondervertrag, in 
welchem bereits die rechtsrheiniſchen Teile des Bistums Konſtanz 

als Entſchädigungslande genannt warens und in Verbindung 
mit dem 1797 abgeſchloſſenen Frieden von Campoformio und 

den Raſtatter Verhandlungen auftauchten. Durch die letzteren 
war insbeſondere die Gefahr von Einziehung kirchlicher Fürſten— 

7 Vgl. die ausführliche Würdigung Dalbergs bei Beaulieu-M., 

II, 288 f. Kurz und treffend iſt das Arteil des Franzoſen Goyau, 

Georges, L'Allemagne religieuse I, 103 f.: „. ., Et son coeur Etait 

large, — trop large —, et son intelligence était riche, — trop riche —, 

eu égard à sa faiblesse de volonté: ses qualités d'esprit et ses atti— 

tudes de coeur ne lui pouvaient tenir lieu de vertus solides et 

viriles, tout aimables et toutes brillantes qu'elles fussent, elles ne 

l'empéchèrent point d'étre médiocre, bien plus elles le rendirent médi- 

ocre.. 

s Schnabel, F., Sigismund v. Reitzenſtein, der Begründer des 

badiſchen Staates, Hörning, Heidelberg 1927, S. 34 f.
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tümer in Süddeutſchland unmittelbar geworden. Von fran— 

zöſiſcher Seite war nicht die mindeſte Schonung zu erwarten, da 
ja von dort der moderne Säkulariſationsgedanke ausgegangen 
war“. Auch von den proteſtantiſchen Fürſten war keine be— 

ſcheidene Zurückhaltung zu erwarten, da ſie ja bereits in der 
Reformationszeit durch Einziehung von Kirchengut größere 
Erweiterungen ihrer Territorien errungen hatten . Schwache 

Hoffnung auf Hilfe konnte nur noch der Kaiſer bieten, vielleicht 

auch die Eiferſucht der um die Entſchädigungslande ſich ſtreiten— 

den Fürſten. 

Am 8. Februar 1798 erhielt Dalberg drei Eilnachrichten u. 

Am 9 Ahr früh traf eine Mitteilung des Fürſtbiſchofs von Kon⸗ 
ſtanz ein, um 10 Uhr eine ſolche des Domkapitels und um 
12 Ahr eine Meldung des Domdechanten von Konſtanz. Die 

Nachrichten ſprachen übereinſtimmend die Beſorgniſſe für das 
Schickſal der geiſtlichen Fürſtentümer aus, das ſich durch die 

Verhandlungen in Raſtatt beſonders bedrohlich geſtalten zu 
wollen ſchien . Es wird in den Mitteilungen der Wunſch aus⸗ 
geſprochen, die kaiſerliche Hilfe gegen die beabſichtigten Ande— 

rungen von Beſitzſtand und Charakter des Hochſtifts Konſtanz 
und der übrigen geiſtlichen Gebiete anzurufen . Dalberg möge 

die Aufgabe übernehmen. Er genieße allgemeines Vertrauen, 

daß er mit Erfolg die Sache der bedrohten Gebiete am kaiſer— 

lichen Hofe vertreten werde. Die Inſtruktionen wieſen den An— 

walt des Bistums an, mit allen diplomatiſchen Mitteln eine 

Veränderung im Hochſtift Konſtanz zu verhindern zu ſuchen. 
Beſonders ſolle darüber gewacht werden, daß die Konſtanzer 
Gerechtſame auch in dem etwa an einen andern Herrn über— 
gehenden Breisgau“ gewahrt und die Stellung des Hochſtifts 
in ſeinen ſchweizeriſchen Teilen mit ſorgfältiger Aufmerkſamkeit 

beobachtet würden. Dalberg möge dahin wirken, daß den 

kaiſerlichen Vertretern in Raſtatt entſprechende Weiſungen er— 
teilt würden. Der Koadjutor nahm den Auftrag an und beeilte 

o Schnabel, a. a. O. 29 f. 

10 Ebd. 30. 

11 Beaulieu-M. I 231. 

12 Ebd. 231. 

18 Ebd. 231. 

14 Ebd. 231 und Schnabel, a. a. O. 46, 49. 
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ſich, nach Wien zu reiſen, wo er über ein Jahr lang für die 

Erhaltung des Bistums Konſtanz tätig war. 
Das Wirken des Konſtanzer Vertreters für die unver— 

ſehrte Erhaltung des Hochſtifts galt ſowohl dieſem ſelbſt wie 
nicht minder der Rettung der geſamten geiſtlichen, mit dem 
Schickſal von Konſtanz eng verbundenen Gebiete in Schwaben. 
Hier zeigt ſich der konſervative, mit der biſchöflichen Anweiſung 

im Einklang ſtehende Zug in der Politik Dalbergs. Bei faſt 

leidenſchaftlicher Hinneigung zu den Zeitideen hinſichtlich Re— 

ligion, Philoſophie, Literatur iſt ihm die Wahrung des Beſitz— 

ſtandes der geiſtlichen Fürſtentümer und die Erhaltung der 

alten Reichs- und Kirchenordnung Hauptgegenſtand und Ziel 
politiſchen Wirkens. 

Die Tätigkeit des Koadjutors für die Erhaltung des Bis— 

tums ſetzte alle irgendwie in Betracht kommenden Faktoren in 
Bewegung: Der Kurfürſt von Mainz wird gebeten, ſeine ein— 

flußreiche Stimme zu erheben, um Raſtatt und Wien für Kon— 

ſtanz günſtig zu ſtimmen, der franzöſiſche Geſandte in Wien 
wird für das Hochſtift intereſſiert, ſo daß beſonders die Er— 
haltung der ſchweizeriſchen Teile geſichert ſcheinen konnte. 

Eine Denkſchrift Dalbergs vom 15. März 1798 , an den 

Raſtatter Kongreß gerichtet, behandelt eingehend die politiſche 

und kulturelle Bedeutung der geiſtlichen Fürſtentümer in 
Schwaben und hebt beſonders die Wichtigkeit des Weiter— 

beſtandes des Konſtanzer Hochſtifts hervor. Die geiſtlichen 

Fürſten leiten ihren Beſitzſtand aus dem nämlichen Arſprung 
und der Garantie der Friedensſchlüſſe ab wie die weltlichen. 
Der Kaiſer wolle die Reichsverfaſſung erhalten. Die geiſtlichen 
Fürſtentümer hätten hierauf ebenſo Anſpruch wie die weltlichen. 

Kein Reichsſtand habe das Recht, auf Koſten des andern ſeine 
Exiſtenz zu behaupten. Alle müßten die Koſten des allgemeinen 

Krieges tragen. 

Wie wachſam Dalberg in dieſen Monaten noch die In— 
tereſſen ſeines Konſtanzer Stifts wahrte, beweiſt eine Denk— 
ſchrift vom 25. März 17986. Biſchof und Domkapitel von 

Baſel hatten den Wunſch geäußert, ihren Sitz in Freiburg 

15 Beaulieu-M., a. a. O. 237 f. 
16 Ebd. 338 f.
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nehmen zu können, um von da aus die geiſtliche Verwaltung zu 

führen. Ein kaiſerliches Dekret vom 30. März 1793 hatte den 

Baslern dieſes Recht zugeſtanden, jedoch ſollte die Vereinigung 
des Basler Domkapitels mit dem Freiburger Domſtift nur vor— 

übergehend ſein. Dalberg wies in ſeinem Mémoire darauf hin, 

daß Freiburg zur Diözeſe Konſtanz gehöre, Biſchof und Dom— 
kapitel gehörten aber in die eigene Diözeſe. Es ſei darum an— 
gemeſſen, daß die Basler etba in Rheinfelden Wohnung neh— 

men, zumal der Kaiſer beſtimmt nicht gegen die allgemeine 

Kirchenverfaſſung ein ſtändiges Verbleiben des Biſchofs und 
Domkapitels von Baſel in Freiburg beabſichtigt habe. 

Sehr ernſt wäre der Verluſt der ſchweizeriſchen Teile des 

Hochſtifts geweſen, da dieſe zwei Drittel der Einkünfte brach— 

ten. Erſatz für dieſen Verluſt konnte nur in der Einverleibung 
eines ſchwäbiſchen Reichsfürſtentums gefunden werden. Hier— 

mit aber geriet der Verteidiger der Konſtanzer Intereſſen in 
Widerſpruch mit ſeiner Denkſchrift an den Raſtatter Kongreß“, 

in der er gefordert hatte, daß jeder ſeinen Anteil am allgemeinen 
Schaden zu tragen habe. Dalberg bekämpfte darum auch, ſo— 
lange es nur irgend Zweck hatte, den Antrag der katholiſchen 

Schweiz auf Bildung eines eigenen Bistums. 

Auch anläßlich des während der Raſtatter Verhandlungen 

auftauchenden Planes, für das als verloren zu betrachtende 

Trier ein neues Bistum in Schwaben zu gründen, etwa Augs⸗ 
burg, fand der Konſtanzer Vertreter Gelegenheit, für das Hoch— 
ſtift einzutreten und die Wiener Staatsmänner zu überzeugen, 
daß die politiſche Stellung des Hochſtifts Konſtanz und ſeine 

geographiſche Lage es in erſter Linie geeignet erſcheinen laſſe, 
ſtatt Augsburg in Erwägung gezogen zu werden. Die Lage 

blieb für Konſtanz ungewiß bis im April 1799, wo man die 
Aberzeugung gewinnen mußte, daß nichts mehr zu erreichen 

war. Dalberg wurde zurückberufen, um wenige Monate ſpäter 
das Bodenſeebistum als Biſchof zu übernehmen, da der 822 

jährige Fürſtbiſchoͤf Max Chriſtoph von Rodt am 31. Dezember 

ſtarb. 

Der neue, bereits im 57. Lebensjahre ſtehende Fürſtbiſchof 

war genötigt, nunmehr häufiger in Konſtanz oder Meersburg 
  

17 Vgl. Anm. 15. 

Freib. Diöz.⸗Archiw. N. F. XXIX. 17
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zu weilen, da die finanzielle und politiſche Lage des Bistums 

andauernd höchſt bedenklich war. Vor allem beſchäftigten Dal— 

berg ſehr lebhaft die Abſichten des Hauſes Baden auf kon— 

ſtanziſchen Beſitzs. Die Bemühungen um Erhaltung desſelben 

waren ohne jeden Erfolg. Vielmehr erwieſen ſich die Beſorg— 

niſſe des Erzkanzlers als durchaus begründet. Er war zu genau 

unterrichtet über die ſeit 1795 zwiſchen Baden und den Fran— 

zoſen ſchwebenden Verhandlungen, deren Ziel eine Abrundung 

und Vergrößerung Badens war v. Nicht mehr die Erhaltung 

des geiſtlichen Fürſtentums am Bodenſee konnte Dalbergs Auf— 

gabe ſein, ſondern nur die Wahrnehmung der Intereſſen des 

Bistums, des Biſchofs und des Domkapitels in den an Baden 

abgegebenen, aber unter kirchlicher Regierung von Konſtanz 

verbliebenen Gebieten. 

Der Friedensſchluß von Luneville (9. Februar 1801) leitete 
erſt die große Säkulariſation ein. Das ganze linke Rheinufer 

von Baſel bis Holland wurde in Beſtätigung des Friedens von 

Campoformio franzöſiſch, die deutſchen Fürſten ſollten, ſoweit 

ſie Beſitz auf dem linken Rheinufer hatten, auf dem rechten 

Stromufer entſchädigt werden. Das konnte in weitaus den 

meiſten Fällen nur auf Koſten geiſtlichen Beſitzes geſchehen. 

Papſt Pius VI. hatte ſchweren Herzens durch die Bulle „Qui 

Christi Domini vices“ vom 29. November 1801 den ver— 

änderten Verhältniſſen Rechnung getragen. Die Bulle weiſt 
alle linksrheiniſchen Teile deutſcher Bistümer und Erzbistümer 

an franzöſiſche Bistümer. Die rechtsrheiniſchen Teile dieſer 
abgegebenen Diözeſen ſollten in unverändertem Zuſtande blei— 

ben bis zur allgemeinen neuen kirchlichen Ordnung in 
Deutſchland d. 

Der Beſtand der geiſtlichen Fürſtentümer auf dem rechten 

Rheinufer war alſo unmittelbar bedroht. Der unwürdige 

Wettlauf deutſcher Fürſten um Länder und Kronen begann. 

Die weltlichen Fürſten hofften auf Vergrößerung, die geiſtlichen 

bangten um ihren Beſitz. Der Konſtanzer Biſchof wurde als— 

is Beaulieu-M., a. a. O. 241, wo auch das Schreiben Dalbergs 

an den Kurfürſten von Mainz vom 28. Januar 1800 abgedruckt iſt. 

10 Schnabel, a. a. O. 20 f. 

20 Beaulieu-M., a. a. O. 320 und Mejer, a. a. O. I 201f.
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bald von ernſteſter Sorge um ſein Fürſtentum erfüllt. Er ſah 

den Verluſt des Geſamtgebietes voraus. Gang und ZInhalt der 

franzöſiſch-badiſchen Verhandlungen konnten ihm in keinem 
Stadium unbekannt bleiben. Darüber konnte ihn auch eine 

Meldung des öſterreichiſchen Geſandten Baron Buol v. Schauen— 
ſtein an den Kaiſerl. Konferenz- und Kabinettsminiſter Grafen 
Colloredo-Mannsfeld aus Alm vom 6. Dezember 1801 nicht 

hinwegtäuſchen i. Der Bericht beſagt, der badiſche Staats— 
miniſter Edelsheim habe erklärt, Baden beanſpruche nur „das 
eine oder andere konſtanziſche Oberamt, nicht aber das geſamte 

fürſtliche Gebiet, wie es der Herr Fürſtbiſchof ahndet ...“ 

Die Tatſache, daß Dalbergs eigenes Fürſtentum nunmehr 

in ſeinem unverſehrten Beſtande ſtark beeinträchtigt werden 
ſollte, der Fürſt aber die Anantaſtbarkeit des alten Zuſtandes 
gerade für die geiſtlichen Fürſtentümer forderte, ſetzte den Fürſt— 

biſchof in Widerſpruch mit ſeiner an den Raſtatter Kongreß 
gerichteten Denkſchrift 22, worin er, wie dargelegt, die Solidari— 

lät der zu Territorialopfern verpflichteten Fürſten verlangte. 

Dalberg empfand wohl ſelbſt dieſen Widerſpruch. Er dachte 
ihn durch eine Schrift zu löſen, die er 1801 anonym heraus— 
gab ꝛ8. In derſelben ſucht er, bereits weitgehend vor den gegebenen 

Tatſachen zurückweichend, zwiſchen entbehrlichem und nicht ent— 
behrlichem Kirchengut zu unterſcheiden, zwiſchen völliger Ver— 

nichtung desſelben und der Säkulariſation. Damit hatte Dal— 

berg für gewiſſe Fälle und ſoweit die Reichs- und Kirchenver— 

faſſung nicht verletzt wurde, die Verweltlichung geiſtlichen Be— 

ſitzes grundſätzlich anerkannt. 

Raſch kam auch für Konſtanz die letzte Stunde ſeiner fürſt— 
biſchöflichen Geſchichte, und durchgreifender ſollte die Säkulari— 
ſation erfolgen, als Fürſtbiſchof und Domkapitel kurz zuvor noch 

befürchtet und der badiſche Staatsminiſter Edelsheim als wahr— 
ſcheinlich bezeichnet hatten. Am 3. Juni 1802 kam die fran— 

zöſiſch-ruſſiſche Konvention zuſtande, deren Grundlage, ſoweit 

21 Politiſche Korreſpondenz Karl Friedrichs von Baden 1783—1806. 

Bearbeitet von Erdmannsdörffer u. Obſer. Heidelberg 1893 f. Bd. IV 

Nr. 48. (Angeführt im folgenden unter P. C.) 

22 Vgl. Anm. 15. 

2s Beaulieu-M., a. a. O. 249 f., Baſtgen, a. a. O. 17, beſ. 

Anm. 1, wo die Autorſchaft Dalbergs als erwieſen bezeichnet wird. 

17*⁵
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die Vereinbarung badiſche Intereſſen berührte, der franzöſiſch— 
badiſche Sonderfriede, der Friede von Campoformio und der 
Luneviller Friede waren. Die Konvention ſetzte endgültig die 
badiſchen Entſchädigungen feſt'': Das Bistum Konſtanz, die 
rechtsrheiniſchen Teile der Bistümer Speier, Straßburg und 

Baſel, die Grafſchaft Hanau-Lichtenberg, die Reichsſtädte 
Offenburg, Zell, Gengenbach, Uberlingen, Biberach, Pfullendorf 

und Wimpfen, die Abteien Schwarzach, Frauenalb, Lichtental, 
Allerheiligen, Gengenbach, Ettenheimmünſter, Petershauſen 

und Salmannsweiler. Man ſieht, das geſamte Bistum Kon— 
ſtanz gehörte zu den Entſchädigungslanden. Die bedachten 

Fürſten zögerten nicht mit der Beſitzergreifung, zumal Bona— 

parte zu derſelben zwecks raſcher Verwirklichung der alten fran— 

zöſiſchen Rheinſtaatenpolitik alsbald aufforderte. Am 3. Sep⸗ 
tember 1802 meldete Reitzenſtein aus Paris, daß Frankreich 
die proviſoriſche militäriſche Beſitzbahme der Entſchädigungs— 
gebiete wünſche . Der kluge badiſche Vertreter empfahl weiſe 

Rückſichtnahme auf den Kurfürſten Dalberg, deſſen Antwort 

auſ die Ankündigung der proviſoriſchen Beſitznahme man erſt 

abwarten ſolle. Die Vorbereitungen zur Beſitzergreifung könn— 

ten ja inzwiſchen getroffen werden?“. Indeſſen hatte die badiſche 

Regierung ſchon vorher eine Kommiſſion in das fürſtbiſchöfliche 

Gebiet entſandt. Am 3. September berichtet die biſchöfliche 

Regierung aus Meersburg an den Fürſtbiſchof über den von 
der markgräflichen Kommiſſion der Regierung gemachten In— 
formationsbeſuch?“. Danach beſuchte der Geh. Rat v. Rein⸗ 

22 Schnabel, a. a. O. 58. Verfaſſer behandelt eingehend und über— 

ſichtlich die badiſche Politik, deren wagemutiger und bedenkenloſer Führer 

nicht der Markgraf, nicht ſein Miniſter Edelsheim, ſondern der badiſche 

Geſandte in Paris, Sigismund v. Reitzenſtein, war. 

25 P. C. IV Nr. 214: „. .. Comme l'occupation de l'éèvéché de 

Constance demandera un peu plus de mesures de précaution et que 

toutes les convenances exigent qu'on attende la réponse de I'Electeur 

Dalberg avant que d'y procéder, on aura assez de temps pour pré— 

parer par le rappel des semestriers un détachement suffisant pour 

cette opération ainsi que pour la prise de possession de Salmanns- 

weiler. Petershausen et Uberlingen.“ 

26 Vgl. vorige Anmerkung. 

27 Akten des badiſchen General-Landesarchivs Faſz. 684, Schreiben aus 

Meersburg, 3. Sept. 1802. (Angeführt künftig unter GLA.)
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hard am 2. September 1802 den fürſtbiſchöflichen Vertreter in 

Meersburg. Nach Vorlage der Vollmacht teilte er die Abſicht 

der badiſchen Regierung mit, das fürſtbiſchöfliche Gebiet vor— 

läufig zu beſetzen. Es wurde ihm erwidert, daß Fürſtbiſchof 
Dalberg bereits ſeine Regierung von dieſem Vorhaben unter— 

richtet und alle Bewohner aufgefordert habe, „ſich ſtill und 
friedlich zu betragen und die allenfalls einquartierenden 

Truppen mit Beſcheidenheit aufzunehmen“. Weiterhin be— 

merkte der fürſtbiſchöfliche Vertreter, daß der Markgraf ſeinen 

Biſchof verſichert habe, man werde „die Zeit, weder in die 
geiſtliche noch weltliche Regierung ſich einzumiſchen“ gedenken 

und daß die fürſtbiſchöflichen Beamten nichts gegen ihre Amts— 

pflichten zu tun veranlaßt würden, die ſie „bis auf den letzten 

Augenblick mit ſchuldigſter Treue zu beobachten feſt entſchloſſen 
ſeien“. Der markgräfliche Beamte nahm dieſe Erklärung „ſehr 

wohl auf und verſicherte, daß man ſich in Regierungsſachen gar 

nicht einmiſchen und ſich lediglich an die proviſoriſche Okkupation 

halten werde“. Der Bericht über dieſen Beſuch erwähnt dann 

das inzwiſchen erfolgte Erſcheinen des 2. badiſchen Kommiſſars, 
des Herrn Hofrats Maler. Er war eben aus der Schweiz 

zurückgekehrt, wo er mit der Regierung der helvetiſchen Repu— 

blik über die Beſitznahme der in der Schweiz gelegenen hoch— 

ſtiftiſchen und domkapiteliſchen Beſitzungen verhandelt hatte. 

Maler wiederholte die Eröffnungen, worauf der Beſuch ſein 

Ende erreicht hatte. 

Nach dem nämlichen Bericht rückten am 3. September in 

der Frühe 100 Mann badiſcher Truppen, darunter 12 Huſaren, 

in Meersburg ein, wo ſie teils bei der Bürgerſchaft, teils in 

Wirtshäuſern untergebracht wurden. Die Relation meldet 

weiter, daß der biſchöfliche Vertreter alsbald einen Gegen— 

beſuch bei der badiſchen Regierungskommiſſion gemacht habe. 

Bei dieſer Gelegenheit iſt auf Anfrage mitgeteilt worden, daß 

in allen hochſtiftiſchen Orten eine Kundgebung über die vor— 

läufige Beſitznahme werde angeſchlagen werden, in der auch 

zum Ausdruck komme, „daß dieſe Beſitznahme der endlichen 

Entſchließung kaiſerlicher Majeſtät und des Reiches nicht vor— 

greifen und denen Rechten des okkupirten Standes nachteilig 
ſein ſolle“l. Es wurde vereinbart, daß die fürſtbiſchöfliche
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Regierung dieſer Kundgebung keine Schwierigkeiten bereiten, 

bei derſelben aber auch nicht mitwirken ſolle. Die markgräfliche 
Kommiſſion gab die weitern Abſichten bekannt: Zunächſt ſolle, 

„ſofern es die Witterung erlaube“, ein Beſuch beim Biſchof von 
Konſtanz gemacht, dann die Bekanntgabe der erwähnten 

Kundgebung erfolgen, worauf auf gleiche Art die Beſitznahme 

von Petershauſen und Reichenau, dann die Rückkehr nach 

Meersburg beabſichtigt ſei. 
Es war das gute Recht und die Pflicht des Hochſtifts, 

angeſichts der ſo raſch veränderten Sachlage und der unmittel— 

bar bevorſtehenden, wenn auch nur als vorläufig bezeichneten 
und der endgültigen Entſchließung von Kaiſer und Reich nicht 
vorgreifenden Beſitznahme ihres Gebietes ſich an die Reichs— 
tagsdeputation zu wenden. Dies geſchah durch ein Prome— 

moria, welches der Vertreter des Hochſtifts, Freiherr 

v. Reinach am 7. September in Regensburg überreichte :s. 

Die badiſche Regierung gab hierauf ihrem Regensburger 

Vertreter unter dem 20. September zu deſſen Orientierung 

über den Amfang ihrer Anſprüche bekannt, daß ihr Intereſſe 
„ſich auf die Jurisdiktionalien und das nutzbare Eigentum er— 

ſtrecke“. Erſtere müßten unterſchiedslos „mit allen Hoheits— 

annexis“ auſ den neuen Landesherrn übergehen??. Man 

wußte alſo in Karlsruhe ſchon ſehr wohl, daß der vorläufigen 

Beſitznahme der Entſchädigungsländer die endgültige folgen 

werde. Andernfalls hätte in der Inſtruktion an den badiſchen 

Reichstagsbevollmächtigten nicht von der Abtretung der 

„Jurisdiktionalien mit allen Hoheitsannexis“ geſprochen wer— 

den können. Die nur vorläufige Beſitznahme erfolgte lediglich 

aus formalen Gründen: Die Reichsdeputation hatte ihre 

Beratungen über die Entſchädigungsfrage noch nicht ab— 

geſchloſſen. 

Die Verteilung der Beſatzungstrurfpe auf das Ent— 

ſchädigungsgebiet erfolgte erſt nach dem 18. September 1802. 

An dieſem Tage teilte der badiſche Staatsminiſter Edelsheim 

dem badiſchen Geſandten in Wien, Freiherrn v. Gemmingen 

28s P. C. IV Nr. 390. 

20 Ebd.
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mit, daß der Einmarſch nach freundſchaftlicher Benachrichtigung 
der Biſchöfe von Speier und Konſtanz erfolgen ſolle“. 

Fürſtbiſchof Dalberg hatte ſich, wie alle Biſchöfe und auch 

das Volk, raſch in die unvermeidliche Lage gefunden . Ohne 

zweckloſe Einſprache zu erheben, gab er, als die bevorſtehende 

Beſitznahme ihm gemeldet wurde, ſeiner Regierung in Meers— 
burg und dem Domlapitel die erforderlichen Anweiſungen, die 
er gleichzeitig auch der markgräflichen Regierung mitteilte. 

Am 20. September ſetzte der Geheime Rat in Karlsruhe ſeinen 

Vertreter in Regensburg, Geh. Rat Meier, in Kenntnis von 
der dem Fürſtbiſchof erteilten Antwort auf deſſen Weiſungen. 

Darin verſichert der Markgraf, er werde es unter eine ſeiner 

vornehmſten Angelegenheiten rechnen, dafür Sorge zu tragen, 

daß die katholiſche Kirchenregierung durch die Amwandlungen 

in der deutſchen Staatsverfaſſung keinen Schaden leide. 

Auch Dalberg hatte keine andere Wahl, als ſich in das 
Anvermeidliche zu ſchicken. Ihm, dem Primas von Deutſchland, 
dem Kurfürſten von Mainz, Reichserzkanzler und Erzbiſchof 
von Regensburg, konnte der Verzicht auf Konſtanz um ſo 
weniger ſchwer fallen, als das Ziel ſeiner Politik nicht mehr die 

Erhaltung des geſamten geiſtlichen Beſitzes in Deutſchland, 
ſondern der Ausbau ſeiner Primatialſtellung war. Wie wenig 
tatkräftig nach 1802 er ſich der von der Säkulariſation bedroh— 

ten Gebiete annahm, beweiſt ſein Verhalten gegenüber einem 

päpſtlichen, gegen die drohende Säkulariſation Einſprache 

erhebenden Schreiben. Im Juli 1802 hatte Dalberg dem 

Papſte den Antritt der Mainzer Regierung in einem ehr— 

furchtsvollen Schreiben gemeldet. Der Papſt antwortete unter 
dem 2. Oktober 1802 und gab in ernſten Worten ſeiner Sorge 

Ausdruck ob der den deutſchen kirchlichen Intereſſen durch die 

längſt von ihm befürchtete Entſchädigungspolitik zugunſten der 
Fürſten drohenden Gefahr. Das Oberhaupt der Kirche legt 

Proteſt ein gegen dieſes das Leben der Kirche ſo tief ſchädigende 
    

30 P. C. IV Nr. 359: „Nous nous mettrons donc en mouvement 

mardi prochain avec l'agrément des évéques de Spire et de Constance 

qu'on aàa prévenus amicalement 

31 Schnabel, a. a. O. 59. 

32 P. C. IV Nr. 391. 

3s Beaulieu-M, a. a. O. 320 f., Mejer, a. a. O. 203f.
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Vorhaben. Pius VII. fordert den neuen Erzkanzler auf, die 

großen Beſorgniſſe des Papſtes bei den zuſtändigen Stellen 

bekannt zu geben und ſeinerſeits die einflußreiche Stellung als 

Kurfürſt und Erzkanzler für die Abwendung des drohenden 

Schadens einzuſetzen. Der ſachlich dem Reichstag geltende, 
an Dalberg adreſſierte Einſpruch des Papſtes wurde vom Erz— 

kanzler zunächſt offenbar gar nicht ausgeſprochen . Ein 
geiſtlicher Fürſt, der einen Monat vor dieſem päpſtlichen 

Schreiben bereits ſeine Zuſtimmung zur Aufhebung des welt— 

lichen Beſitzes ſeines Bistums Konſtanz erteilt hatte, konnte 
nicht mehr wirkſam einen päpſtlichen Proteſt dem Reichstag 

unterbreiten. Dalberg hatte grundſätzlich und tatſächlich die 
Säkulariſation anerkannt. Die Ziele ſeiner Politik lagen in 
anderer Richtungs. 

Die Säkulariſation des Fürſtbistums Konſtanz vollzog ſich 

im weitern mit auffallender Eile. Nachdem zwiſchen dem 3. 
und dem 20. September 1802 der Biſchof ſeine Antwort auf 

die angekündigte Beſitznahme an die badiſche Regierung ge— 
richtet hatte, wurden unter dem 22. September 1802 56 von 

Meersburg aus durch die markgräfliche Kommiſſion an das 

Domkapitel die Maßnahmen und Verfügungen der Karlsruher 
Regierung über die vorläuſige Beſitznahme des Hochſtifts 

Konſtanz mitgeteilt. Am ſelben Tage noch gab die hochfürſt— 
liche Regierung die Anordnungen des Kurfürſten an die Ein— 
wohnerſchaft bekannt. Der Fürſtbiſchof machte darin ſeinen 

hochſtiftiſchen Antertanen zur Pflicht, „ſich ordentlich, beſcheiden 

und friedlich zu benehmen“. Sie ſollten ſich „aller unnützen, 

ſie ohnehin nicht berührenden Geſpräche ſorgſamſt enthalten“ 

und überhaupt bei Vermeidung empfindlicher Strafe ſich ſo ver— 
halten, daß keine Anläſſe zu Beſchwerden gegeben werden. 

Strenge Manneszucht der badiſchen Truppen ſei zugeſichert, 

weder Militär noch die Kommiſſare würden ſich in die „Zivil⸗ 
verwaltung und Regierungsgeſchäfte“ einmiſchen, die hoch— 

32 Beaulieu⸗-M., a. a. O. 322, Mejer ebd. 203. 

35 Beaulieu-⸗M., a. a. O. 322, Mejer, a. a. O. 205. 

36 GLA. Faſz. 684 (Schreiben aus Meersburg, 22. Sept. 1802). 

37 Ebd. (Schreiben aus Meersburg vom gleichen Tage).



Fürſtbiſchof Karl Theod. v. Dalberg und die Säkulariſation 265 

ſtiftiſch kurfürſtliche Regierung werde ihren ungeſtörten Fort— 

gang nehmen. 
Indes hatte ſich die badiſche Kommiſſion in der begründeten 

Vorausſetzung, daß der vorläufigen Beſitznahme des Bistums 

bald die endgültige folgen werde, ſorgfältig über den Amfang des 

hochſtiftiſchen und domkapitulariſchen Beſitzungen Grundlagen 
zu verſchaffen bemüht. Unter dem 8. Oktober 1802 5 teilte das 

Domkapitel mit einem Begleitſchreiben die von der Kommiſſion 

eingeforderte Zuſammenſtellung der ſämtlichen Beſitzungen des 

Domkapitels mit. Letzteres hatte ſich, den Anweiſungen des 
Fürſtbiſchofs folgend, ebenfalls ohne Schwierigkeiten und ohne 

Einſprache mit der Säkulariſation abgefunden. In einem 
undatierten (Konzept!) Schreiben?', das unmittelber nach der 

Beſitznahme verfaßt wurde, meldet das Kapitel dem Mark— 
grafen die Beſetzung des geſamten Beſitzes“. Sie hätten ſich 

nach Prüfung der Vollmachten der markgräflichen Vertreter 

gemäß der vom Fürſtbiſchof erteilten Weiſungen und „gegebenen 

erhabenem Beiſpiel geduldig gefüget“ und keinerlei Schwierig— 
keiten der Beſetzung entgegengeſetzt. Das Domkapitel gibt 

dann ſeiner Trauer Ausdruck über das „uns zwar immer ſchwer 
auffallende Los“, ſpricht ſeine Reſignation aus und ſein Ver— 
trauen in die Regierungsweisheit und die Regententugenden 

des badiſchen Markgrafen und bittet um landesfürſtlichen Schutz 
für die biſchöfliche Kirche und ihre Verfaſſung. 

Dalberg bewies im ferneren Verlauf der Beſitznahme des 

Hochſtifts durch Baden, daß er auf jede Weiſe ſich der Zu— 
friedenheit und Geneigtheit des badiſchen Markgrafen ver— 

ſichern wollte, der für ſeine Primatialpläne ein nicht zu unter— 

ſchätzender Helfer werden konnte. War doch Baden im Begriff, 
ſich zu einem Staate auszuwachſen, der den rechtsrheiniſchen 

Beſitz von 4 Bistümern und Anteile am Gebiete von Mainz 

und Würzburg in ſich aufnahm. Wie auch die Entwicklung der 

kirchlichen Verhältniſſe ſich weiterhin geſtalten mochte, Dalberg 
brauchte des Markgrafen Wohlwollen. Er wußte auch ſehr 
wohl, wie freundſchaftlich ſich Badens Beziehungen zu Frank— 

as Ebd. (Schreiben aus Konſtanz vom 8. Okt. 1802). 

30 Ebd. (Das Konſtanzer Domkapitel an den Markgrafen.) 

40 Vgl. Anhang J Nr. 1.
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reich geſtaltet hatten, und Dalberg war ja ein nur zu eifriger 

und dienſtwilliger Bewunderer Napoleons. Am 15. Oktober“ 
meldete der leitende badiſche Miniſter v. Edelsheim an den 

badiſchen Geſandten in Paris, daß der Kurerzkanzler in jeder 

Weiſe den Wünſchen der badiſchen Regierung entgegenkomme 
und alle Grundlagen für die Beſitznahme des geſamten kon— 
ſtanziſchen Gebietes der markgräflichen Kommiſſion vorlege. 

Die Entſcheidungen der Reichsdeputation und die aus 

ihren Beſchlüſſen ſich ergebenden Verhandlungen über die 

Neugeſtaltung der kirchlichen Verhältniſſe in Deutſchland 
warfen bereits im Herbſt 1802 ihre Schatten voraus2. Dal— 

berg ſtand im Mittelpunkte dieſer Verhandlungen und Erwägun— 

gen, das Schickſal ſeiner weltlichen Macht im Bistum Konſtanz 
trat in den Hintergrund vor den ihn viel näher berührenden 

Fragen. Auch er betrachtete die endgültige Beſitzergreifung 

von Konſtanz durch das Haus Baden als eine Frage von nur 
noch wenigen Tagen oder Wochen. Am 11. November 1802 

erließ er darum an ſein Domkapitel eine Kundgebung *. In 

derſelben nimmt der Erzkanzler die Möglichkeit bereits an, daß 

„zufolge des Vorſchlages der vermittelnden Mächte von ſeiten 
des Herrn Markgrafen von Baden, Liebden, eine Zivil— 

poſſeſſion der fürſtlich konſtanziſchen Lande ergriffen werden 
ſollte“. Der Fürſtbiſchof ermächtigt deshalb den Geiſtlichen 

Rat und Domkapitular v. Reinach, die ſämtliche Dienerſchaft 
vorbehaltlich zu entlaſſen. In dieſem Vorbehalt ſpricht der 

Biſchof ſeine Zuſtimmung zur Übergabe von Beſitz und Rechten 

an Baden ſoweit aus, als es „etwa in der Folge von Kaiſer 

und Reich nach beſtehender deutſcher Staats- und Kirchenver— 

faſſung förmlich und ausdrücklich beſtätigt werden wird“. Er 
  

41 P. C. IV Nr. 228 (Edelsheim, Karlsruhe, an Reitzenſtein, Paris): 

„.. L'Archichancelier, en sa qualité d'évèque de Constance, nous 

prévient aussi à tous égards en ce qui nous peut paraitre désirable 

relativement à l'évéché occupé et il n'y a sorte d'éloges qu'il ne 

nous fasse dans toutes ses lettres en nous communiquant les ordres 

qu'il a donnés à sa régence de mettre sous les yeux de notre commis- 

sion tous les états, papiers, actes et documents qu'elle pourrait 

juger à propos d'inspecter dès à présent...“ 

42 Beaulieu-M., a. a. O. 322 ff. 

43 GLA. Faſz. 683, Aſchaffenburg, 11. Nov. 1802 (Kopie; Anh. I Nr. 2).
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gab alſo die Hoffnung noch nicht ganz auf, daß trotz aller 

Säkulariſationen die Staats- und Kirchenverfaſſung beſtehen 
bleiben könne. Zur vorbehaltlichen Abergabe ſindet ſich der 

Fürſtbiſchof nur „durch diejenige Achtung bewogen, welche wir 

den hohen vermittelnden Mächten gewidmet haben“. Hier 
erſcheint das Schickſal des weltlichen Beſitzes Konſtanz ſehr 

ſtark beſtimmt durch die Rückſichtnahme auf das „vermittelnde“ 
Frankreich, mit deſſen Hilfe er ſeinen Kurſtaat retten und ſeine 
Nationalkirchenpläne verwirklichen wollte. Frankreich zumal 
wollte er durch dieſe Hingabe des Konſtanzer Beſitzes ein Ent— 
gegenkommen zeigen. 

Bereits acht Tage nach dieſer Kundgebung des Fürſt— 
biſchofs erteilte Markgraf Karl Friedrich von Baden Voll— 

macht und Weiſungen“ an ſeine ſchon ſeit Anfang September 

in Meersburg anweſenden Kommiſſare Reinhard und Maler. 

Danach erhielten dieſe beiden Vertreter „in Gefolge der Be— 
richtigung des Luneviller Friedens volle Macht und Gewalt, für 

uns und an unſerer Statt in dem ihnen vorhin zur militäriſchen 

Olkupation angewieſenen Bezirke nach Ereignis der Umſtände 
einzeln oder geſamter Hand das Militär der uns zufallenden 
Orte durch Militärbehörde interimiſtiſch in unſere Pflichten, die 

öffentlichen Gebäude aber unter unſere Gewahrſam und Siegel 
zu nehmen, die beſtehenden landesfürſtlichen Staatsverwaltungs— 
kollegien aufzulöſen, die dabei angeſtellten Diener durch Hand— 

gelübde bis auf unſere gutſindende, nähere, reichsverſaſſungs— 

mäßige Anordnung in unſere Pflicht aufzunehmen“. Endlich 
befugt das Schreiben die beiden Kommiſſare, alles zu tun, 

„was zur Ergreifung und Leitung der Verwaltung des Landes 

in ſtaatsrechtlicher und ſtaatswirtſchaftlicher Hinſicht nötig ſein 

mag“. Die Pfarrer landesherrlichen Patronats ſollen durch 
Ausſchreiben zur Anerkennung der badiſchen Lehensherrlichkeit 
aufgefordert werden. 

Am folgenden Tage richtete der Markgraf eine Kund— 
gebung an das Domkapitel. Sie teilt demſelben die Ab— 
ordnung der Kommiſſion mit zwecks Abernahme der Regierung 

und Verwaltung ab 1. Dezember 1802. Der Fürſt ſpricht dem 

44 Ebd. (Schreiben aus Karlsruhe, 19. Nov. 1802). 

45 Ebd. (Karlsruhe, 20. Nov. 1802).
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Kapitel gegenüber die Erwartung aus, daß es den Bevoll— 

mächtigten entgegenkommen werde und verſichert, daß er alle 

„durch die Reichsdeputationsſchlüſſe eingetroffenen und ferner 

noch zu deren Vorteil eintretenden Obliegenheiten unverrückt 

vor Augen haben werde“. Alsbald gaben der Dompropſt und 

Dekan an die biſchöfliche Regierung in Meersburg die Weiſung, 
ſich angeſichts „der höchſt unerwarteten Nachricht“ von der 

Abernahme der Zivilgewalt durch die badiſche Kommiſſion zu 
fügen!“. Wie konnte die Nachricht von dieſer Maßnahme für 

das Domkapitel „höchſt unerwartet“ ſein? Zſt in dieſer Be— 

merkung ein Tadel gegen den Fürſtbiſchof enthalten, der am 

11. November 1802* dem Domkapitel die endgültige Beſitz— 
nahme als erſt möglich bezeichnet hatte? Wollte das Dom— 
kapitel, das ſodann bereits am 19. November von der unmittel— 
bar bevorſtehenden endgültigen Beſitznahme durch Karlsruhe 

erfuhr, mit dieſer ſchüchternen Bemerkung einen Tadel aus— 

ſprechen für die mangelhafte Information durch den Biſchof 

und deſſen dienſtwillige Bereitſchaft, Konſtanz preiszugeben? 

Der Vollzug der Säkulariſation erfolgte immer raſcher. 
Am 24. November“s teilte die meersburgiſche biſchöfliche 

Regierung dem Domkapitel Konſtanz die eben erfolgte Aber— 
nahme des Landes durch Baden mit und fügte auf eine Anfrage 
von Konſtanz her hinzu, daß nach Angabe der markgräflichen 

Kommiſſare der Zeitpunkt für Konſtanz noch nicht feſtſtehe, aber 
doch wohl nicht mehr fern ſei. 

Am gleichen Tage hielten das Domkapitel und die mark— 
gräfliche Kommiſſion eine gemeinſame Sitzung ab“. Ver— 

handlungsgegenſtände waren nach dem Sitzungsprotokoll die 
Beſitznahme der hochſtiftiſchen und domkapiteliſchen Beſitzungen 

durch Baden, die Pflichtentlaſſung der hochſtiftiſchen Beamten 
und deren Abernahme in den badiſchen Dienſt. Im Protokoll 

iſt ferner die Verpflichtung des Vikariats feſtgelegt, allen an 

Baden übergegangenen Pfarrherrn und Benefiziaten zu er— 
öffnen, daß ſie nunmehr des Herrn Markgrafen hochfürſtliche 
  

46 Ebd. (Konſtanz, 23. Nov. 1802). 

47 Vgl. Anm. 43. 

às GLA. Faſz. 684. (Meersburg, 24. Nov. 1802). 

40 Ebd. (Konſtanz, 24. Nov. 1802).
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Durchlaucht als ihren Landesfürſten und Kirchenlehnsherrn zu 

betrachten und zu verehren hätten. Das Vikariat wurde weiter— 

hin von der badiſchen Regierung erſucht, den „nunmehrigen 
durchlauchtigſten Herrn und Höchſtdesſelben fürſtliche Familie in 

das öffentliche Kirchengebet einzuſchließen und das hierzu 

Nötige nach bisheriger Abung und nach katholiſcher Kirchen— 

verfaſſung anzuordnen“. Hinſichtlich der rein kirchlichen Ver— 

waltung wurde beſchloſſen, „in Abſicht auf Sereniſſimi Vor— 
ſatz das geiſtliche Vikariat nicht nur bis auf weitere von ſeiten 
Kaiſerlicher Majeſtät und des Deutſchen Reiches nach Aber— 
einkunft mit dem päpſtlichen Hofe erfolgte Anordnung in ſeinen 

bisherigen geiſtlichen Funktionen ungeſtört zu erhalten, ſondern 

auch dabei mit aller Hilfe und Anterſtützung an Hand zu gehen“ 
und mit der Ausführung der der badiſchen Kommiſſion in 

dieſen Sachen erteilten Aufträge „bis dahin auszuſetzen, wenn 
dieſe Kommiſſion, wie nächſtens geſchehen muß, ſich ſelbſt in der 

Stadt Konſtanz als dem Sitze dieſes geiſtlichen Gerichts 

befinden wird“. 

Am 25. November“ machte der Vorſitzende der badi— 
ſchen Kommiſſion ſämtlichen hochſtiftiſchen Beamten und „ver— 

rechnenden Dienern“ die Mitteilung, daß die hochſtiftiſchen 
Lande „mit allen Gerechtſamen und Zubehörden ... in wirk— 
lichen Zivilbeſitz übergegangen ſeien, daß demzufolge alle hoch— 

ſtiftiſchen Beamten aus dem Dienſt des Kurfürſten als ent— 
laſſen und in den badiſchen Dienſt übernommen zu gelten haben. 

An die Beamten ergeht im gleichen Schreiben die Aufforde— 

rung, im Markgrafen den künftigen Landes- und Dienſtherrn 

zu ſehen und die Pflichten unverbrüchlicher Treue und des 

Gehorſams „durch Anterzeichnung und Beſiegelung des mit— 

folgenden Dienſtreverſes gebührend anzugeloben“. Schließlich 
wird den zuſtändigen Stellen die Auflage gemacht, die Beſitz— 

nahme zur öffentlichen Kenntnis zu bringen. 
Am 29. November hielten die badiſche Kommiſſion und 

das vollzählig anweſende Domkapitel eine zweite gemeinſame 

Sitzung absi. Die dem Kapitel durch die Kommiſſion vor⸗ 
gelegten Entſchließungen des Markgrafen betreffen die vor— 

50 Ebd. (Meersburg, 25. Nov. 1802). 

51 Ebd. (Konſtanz, 29. Nov. 1802).
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läufige Regelung der geiſtlichen Regierungs' in der Diözeſe. 

Der Domdekan betonte in der Sitzung nach Abergabe der fürſt— 

lichen Vollmacht durch Hofrat Maler die unvermeidliche Not— 

wendigkeit, ſich in die Lage zu fügen, gab ſeinem ſchmerzlichen 

Empſinden Ausdruck über den Verluſt uralter Rechte und Vor— 
züge, ſprach aber auch von der tröſtlichen Beruhigung, unter 

einem Fürſten zu ſtehen, deſſen „hohe und edelmütige Ge— 
ſinnungen ſo allgemein anerkannt und durch eine langjährige 

weiſe und wohltätige Regierung beſtätigt ſeien“. 
Dieſen Sitzungsbericht ſandte das Domkapitel mit einem 

Begleitſchreiben an den in Aſchaffenburg weilenden Fürſt— 
biſchof '». Das Kapitel meldet dem Biſchof die erfolgte Beſitz— 

nahme durch Baden einſchließlich der Stifter St. Johann und 

St. Stephan. Dann gibt es dem ſchmerzlichen Empfinden 

Ausdruck über die „politiſche Vernichtung“, die nur das tröſt— 
liche Gefühl hinterlaſſe, als „hierarchiſcher Körper“ noch nicht 
ganz aufzuhören. 

Am Tage darauf läßt die proviſoriſche markgräfliche 
Regierungskanzlei an die ehemals domkapiteliſchen Amter die 

Mitteilung ergehen, daß der Markgraf ab 1. Dezember über 

die ihm durch die Beſchlüſſe der Reichsdeputation zugefallenen 
Beſitzungen des Domkapitels die Zivilgewalt übernommen 

habe. Demgemäß ſtehen von dieſem Tage an alle Einkünfte 
dem Markgrafen zu, und die alte Rechnung ſei mit dem 
30. November abzuſchließen. 

Am 3. Dezember 1802 erging die Antworto's des Dom— 

kapitels auf das Schreiben des Markgrafen vom 20. Novem— 

52 Die markgräflichen Vertreter erklärten, „. .. daß während dieſes 

proviſoriſchen Zuſtandes und bis zu der Entſchädigungslande definitiver Or— 

ganiſation, wie ſolche teils nach den von Kaiſer und Reiches wegen bevor— 

ſtehenden endlichen Beſtimmungen, teils nach einer zwiſchen der teutſchen 

Nation und dem päpſtlichen Stuhl zu regulierenden AGbereinkunft ſchließlich 

verfügt werden dürfte, das hochwürdige Domkapitel, ſowie das biſchöfliche 

Vikariat und Offizialat ungeſtört in ihrer bisherigen Verfaſſung unter 

landesfürſtlicher Hoheit und Aufſicht ihre Verrichtungen fortſetzen mögen ..“ 

(Bericht der Sitzung vom 29. Nov. 1802). 

5s GLA. Faſz. 684 (Konſtanz, 2. Dez. 1802, Anhang J Nr. 3). 

54 Ebd. (Konſtanz, 3. Dez. 1802). 

55 Ebd. (Konſtanz, 3. Dez. 1802).
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ber. Sie notifiziert den endgültigen Abſchluß der Säkulari— 

ſation des Hochſtifts Konſtanz durch Mitteilung der durch die 

markgräfliche Abordnung vollzogenen Abernahme der Zivil— 
verwaltung. Die Antwort verſichert den Markgrafen der 

Verehrung und der Folgſamkeit und ſpricht die Beruhigung 

aus, ſich unter dem markgräflichen Schutze zu wiſſen und bittet 

endlich um Schutz und „fürſtmildeſte Wohlmeinung“ für Kirche 
und Domkapitel. 

Am 21. Dezember richtete Dalberg aus Aſchaffenburg an 
ſein Domkapitel die Antwort“é auf deſſen Begleitſchreiben vom 
2. Dezembers'. Das Schreiben macht einen froſtigen Ein— 

druck. Die wenigen Worte des Gedenkens täuſchen nicht 

darüber hinweg, daß der Fürſtbiſchof ſelbſt innerlich mit dem 
Verluſt des Konſtanzer Beſitzes ſich bereits völlig abgefunden 

hatte. Dalberg hatte in dieſen Tagen, da Baden ſeine Hand 

auf Konſtanz legte, wichtigere Intereſſen zu wahren: Die Ver— 
handlungen der Reichsdeputation über die Erhaltung des Kur— 

ſtaates und die Übertragung des erzbiſchöflichen Sitzes nach 
Regensburg näherten ſich dem entſcheidenden Augenblickss. 

Konſtanz war längſt kein Gegenſtand politiſcher Fürſorge für 
den letzten Fürſtbiſchof mehr, und das Domkapitel mußte 

daraus die Folgerungen ziehen, die es ſeiner politiſchen Exiſtenz 

beraubten. Immerhin muß zugegeben werden, daß angeſichts 
der geſamten politiſchen Lage und im Hinblick auf die Tatſache, 

daß der Säkulariſationsgedanke alle Territorialpolitik be— 
herrſchte, auch der Konſtanzer Fürſtbiſchof nicht mehr in der 

Lage geweſen wäre, den weltlichen Beſitz des Hochſtifts zu 

retten. Er ſah ſich der entſchloſſenen Front Frankreich-Baden 
gegenüber, und auf beide war Dalberg angewieſen für ſeine 

eigenen politiſchen Ziele. Die mehr als tauſendjährige Ge— 

ſchichte des Fürſtentums Konſtanz war zu Ende. Der Zu— 

ſammenbruch des alten Reiches, mit dem Konſtanz's Schickſale 

ſo eng verbunden ſind, ſollte unmittelbar folgen. 
Zwiſchen Baden und dem Hochſtift wurde noch lange ver— 

handelt. Es galt, im einzelnen die Ausdehnung der Herrſchafts— 
  

56 Anhang 1 Nr. 4. 

57 Vgl. Anm. 53. 5s Baſtgen, a. a. O. 23 f. 

55 Schnabel, a. a. O. 56 f.
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rechte feſtzuſtellen, vor allem auch die Rechtsverhältniſſe des 

Kapitels in der Stadt Konſtanz ſelbſt zu klären '. Beſonders 
langwierig geſtalteten ſich dann die Verhandlungen über die 

finanzielle Abwickelung, die Feſtſtellung des Patronatsrechtes 
und deren Abergang auf den neuen Herrn“. 

Geſonderte, offenbar nur zwiſchen Dalberg und dem 

Markgrafen gepflogene Verhandlungen, die raſch zur Einigung 
führten, betrafen die Trennung der biſchöflichen Fiskalats- von 

der hochſtiftiſchen Staatskaſſe. In einem Schreiben Dalbergs 

60 GLA. Faſz. 684: 1. Meersburg, 7. Dez. 1802: Markgr. Kommiſſion an 

das Domkapitel betr. Zuſendung von Akten. — 2. Konſtanz, 16. Dez. 1802: 

Schreiben des Domkapitels über Rechtsverhaltniſſe des Münſterhofes und 

der Pfalz. — 3. Meersburg, 22. Dez. 1802: Markgr. Kommiſſion an geiſtl. 
Regierung betr. herrſchaftliche und Domkapitelsrechte in der Stadt Kon— 

ſtanz. — 4. Meersburg, 29. Dez. 1802: Bericht der geiſtl. Regierung über 

die Beſetzung der Dombenefizien und Vorſchlag, dieſe wie bisher durch 

Domkapitel oder Ordinariat beſetzen zu laſſen bis zur endgültigen Regelung. 

— 5. Zwei Schreiben aus Konſtanz vom 3. Jan. 1803 und 20. Februar 1803 

über die herrſchaftlichen und Domkapitelsrechte in der Stadt Konſtanz bzw. 

über die archivaliſchen Dokumente zwecks Nachweiſes der verſchiedenen 

Herrſchaftsrechte. — 6. Meersburg, 19. Jan. 1803: Begleitſchreiben der 

markgr. Kommiſſion an den Markgrafen zum Bericht der geiſtl. Kommiſſion 

über Dokumente und Herrſchaftsrechte. — 7. Endlich der Markgraf an Dal— 

berg vom 27. Jan. 1803: Anerkennung des Markgraſen als Kirchenlehn— 

herrn durch alle Pfarrer. — 8. Dalberg an den Markgrafen aus Regensburg 

unter dem 1. März 1803: D. ſtellt die Regelung der Frage der Patronats⸗ 

rechte und Anterſtützung bei deren Feſtſetzung in Ausſicht. — 9. Geh. Rats— 

protokoll, Karlsruhe vom 10. Marz 1803 weiſt die meersburgiſch-markgräfl. 

Kommiſſion an, der biſchoflichen Behörde bei der Abſonderung der biſchöf— 

lichen Patronatsrechte von den dem Fürſtentum zuſtehenden „in allen 

Stücken nach Billigkeit an Handen zu gehen“. 

61 Die langwierigen, von zahlreichen Protokollen und Noten begleiteten, 

beiderſeits mit Zähigkeit geführten, dem juriſtiſchen Scharfſinn der Parteien 

ein gutes Zeugnis ausſtellenden, allgemeines Intereſſe jedoch in keiner 

Weiſe weckenden Verhandlungen, bei welchen immer vollendete Höflichkeit 

der Form auf beiden Seiten gewahrt wurde, ſollen hier nicht geſchildert 

werden. — Nach Erledigung verſchiedener Vorfragen (Ausdehnung des 

Beſitzes, Art und Zweck der Pfründen und Stipendien, Feſtſtellung der 

bisherigen Beſetzungspraxis) erteilte der Generalvikar v. Weſſenberg im 

Auftrage des Ordinarius unter dem 20. Mai 1803, Konſtanz, den biſchöf— 

lichen Vertretern Inſtruktionen für die Verhandlungen. Dalberg hatte 

dieſelben angeregt. (Akten des GLA., Miniſterium der Juſtiz, des Kultus 

und Anterrichts 1893, Nr. 11, Conv. 18.) 
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vom 15. Januar 1803 aus Regensburg“e regte der Biſchof 

beim Markgrafen an, bei gegenwärtigem proviſoriſchen Ver— 
hältnis ... mit rechtlichem Vorbehalt ...“ dem Bistum die 
gegenwärtige Verwaltung und Verwendung der Fiskalatskaſſe 

zu belaſſen. Das Schreiben legt Herkunft, Art und Zweck der 
Einkünfte dar, an denen der Biſchof keinen Anteil hatte. Eine 
künftige Regelung der Diözeſaneinteilung Deutſchlands werde 

auch ergeben, „was hierin zweckmäßig und genauer zu be— 

ſtimmen iſt!“ In ſeiner Antwort“ gab der Markgraf Mit— 
teilung davon, daß er ſchon vor dem biſchöflichen Erſuchen die 

Anweiſung gegeben habe, „von aller Anſprache an die Fis— 

kalatskaſſe oder deren Aberſchuß zu abſtrahiren“. Demnach 

blieb alſo auch nach der Säkulariſation die biſchöfliche Fis— 
kalatskaſſe als ſelbſtändige biſchöfliche Finanzbehörde vorläufig 

beſtehen. Dalbergs Dank für dieſe Regelung erfolgte unter 
dem 1. März 1803 6. 

Das Ergebnis der Verhandlungen über die Patronats— 

rechte iſt niedergelegt in der am 25. Juni 1804 abgeſchloſſenen, 
am 17. Juli des gleichen Jahres vom Markgrafen Karl Friedrich 

zu Karlsruhe, am 15. September 1804 von Dalberg zu 
Aſchaffenburg ratifizierten Vereinbarung “. 
  

62 Ebd. (Regensburg, 15. Jan. 1803, Anhang 1J Nr. 5). 

es Ebd. (ohne Ort, 27. Jan. 1803; Anhang I Nr. 6). 

64 Ebd. (Regensburg, 1. März 1803; Anhang IJ Nr. 7). 

5 Ebd. alle drei Stücke: Vertrag vom 25. Juni 1804, Ratifikations— 

urkunde des Markgrafen vom 17. Juli, Karlsruhe, und jene des Kurerz— 

kanzlers v. Dalberg als Biſchof von Konſtanz, Aſchaffenburg, 15. Sept. 

1804. — Wortlaut der Abereinkunft vgl. Anhang I Nr. 8. 

— 

Freib. Dröz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 18



Anhang. 

I. Akten zur Säkulariſation des Fürſtbistums Konſtanz 
1802— 1804. 

Nr. 1. 

(Bad. General-Landesarchiv, Konſtanz, Generalia Faſz. 684.) 

Das Konſtanzer Domkapitel an Fürſtbiſchof Dalberg. 

Durchlauchtigſter Reichsfürſt, gnädigſter Markgraf und Herr! 

Se. Kurfürſtl. Gnaden, unſer hochwürdigſter Herr Ordinarius haben 

uns vor kurzem den Entſchluß und die Veranlaſſung zu erkennen gegeben, 

welchen Euer hochfürſtl. Durchlaucht wegen proviſoriſcher Okkupierung der 

Beſitzungen hieſigen fürſtlichen Hochſtifts und Domkapitels Höchſtdemſelben 

vorläufig mitgeteilt hatten. 

Dieſen Tagen erfolgte auch dahier wirklich durch die von Euer hoch— 

fürſtlichen Durchlaucht abgeordneten Herrn Kommiſſarien die proviſoriſche 

Beſitzergreifung all unſerer Beſitzungen, wozu ſich obgedachte hochanſehn— 

liche Kommiſſion durch Auflegung ihrer Vollmacht und des erhaltenen 

höchſten Auftrages legitimirt hat, welcher wir und auch gemäß der von 

unſerem gnädigſten Fürſtbiſchofen erhaltenen Weiſung und gegebenem er— 

habenem Beiſpiele geduldig gefüget und oberwähnten Okkupirungsanſtalten 

auf keinerlei Weiſe einigen Widerſtand entgegengeſetzt haben. 

Wir ſchmeicheln uns daher, daß die von Euer hochfürſtlichen Durch— 

laucht abgeſandten Herrn Kommiſſarii, der Herr Geh. Rat v. Reinhart und 

Herr Hofrat v. Maler, in ihrem Kommiſſionsberichte das gerechte Zeugnis 

bei Euer hochfürſtl. Durchlaucht uns werden angedeihen laſſen, daß wir das 

uns zwar immer ſchwer auffallende Los, deſſen uns die hochfürſtl. Prokla— 

mation verſtändiget hat, mit vollkommener Reſignation in die göttlichen 

Anordnungen und mit vertrauensvoller-devoteſter Anerkenntnis der welt— 

und reichsſtändiſchen Weisheit und der erhabenſten Regententugenden, welche 

Euer hochfürſtl. Durchlaucht auf den Fall, daß wir, entbunden von unſern 

bisherigen Pflichten, in höchſtderſelben unſern Landesfürſten zu verehren 

haben werden, auch uns gnädigſt zu erzeigen und uns Ihres höchſten 

Schutzes zu würdigen, die biſchöfliche Kirche, der wir dienen, und unſere 

Verfaſſung gnädigſt zu protegiren und uns allhie jener Vergünſtigungen 

teilhaftig werden zu laſſen, für welche ſich zum Beſten der Religion unſer 

verehrungswürdigſter Fürſtbiſchof ſelbſt bei Euer hochfürſtl. Durchlaucht ver— 

wenden wird, und wozu wir zu all' übrigen höchſten Hulden und Gnaden 

uns ſamt und insbeſondere empfehlen und in tiefſtem Reſpekte verharren. 

Euer.
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(Nr. 2, 3, 4. Bad. General-Landesarchiv, Konſtanz, Generalia Faſz. 683.) 

Nr. 2. 

(Copia.)] 

Fürſtbiſchof von Dalberg an das Konſtanzer Domkapitel. 

Wir Karl Theodor von Gottes Gnaden des Heil. Stuhles zu Mainz 

Erzbiſchof, des Heil. Romiſchen Reiches durch Germanien Erzkanzler und 

Kurfürſt, auch Fürſtbiſchof zu Worms und Konſtanz ꝛc. 

Auf den Fall, daß zufolge des Vorſchlags der vermittelnden Mächte von 

Seiten des Herrn Markgrafen von Baden, Liebden, eine Zivilpoſſeſſion der 

fürſtl. konſtanziſchen Lande ergriffen werden wollte, erteilen wir hiermit 

Anſerm Geh. Rat und Domkapitularen Freiherrn v. Reinach die Voll— 

macht, die ſämtliche Dienerſchaft ihrer Pflichten mit dem Vorbehalte zu 

entlaſſen, 

daß Wir durch dieſe proviſoriſche Pflichtentlaſſung nur dasjenige vor— 

läufig bewilligen können und wollen, was etwa in der Folge von Kaiſer 

und Reich nach beſtehender deutſchen Staats- und Kirchenverfaſſung förm— 

lich und ausdrücklich beſtätiget werden wird, und erklären Wir zugleich, daß 

Wir uns zu dieſer für Ans äußerſt ſchmerzlichen vorbehaltlichen Einwilligung 

durch diejenige Achtung bewogen finden, welche Wir den hohen vermitteln— 

den Mächten gewidmet haben, wobei Wir zugleich die fürſtlich Konſtanzi— 

ſche Dienerſchaft während dieſem proviſoriſchen Zuſtande dem Vertrauen 

und den Hulden des H. Markgrafen umſomehr empfehlen, da dieſe fürſtl. 

Konſtanziſche Dienerſchaft aus treuen, geſchickten, rechtſchaffenen und wohl— 

verdienten Männern beſteht. Anſere Zuverſicht hierin gründet ſich auf die 

bewährten preiswürdigen Eigenſchaften des Herrn Markgrafen, Liebden. 

Aſchaffenburg, 11. November 1802. Karl. 

Nr. 3. 

Begleitſchreiben zu der an den Fürſtbiſchof Dalberg geſandten Abſchrift 

des Protokolls vom 29. November 1802. 

Euer Kurfürſtl. Gnaden geruhen aus untertänigſt angeſchloſſener Ab— 

ſchrift (des) Protokolls v. 29. v. Mts. den Hergang der an dieſem Tage 

bewerkſtelligten Zivilbeſitznahme zu erſehen. Am gleichen Tage geſchah auch 

jene der Stifter St. Stephan und St. Johann. 

Wir enthalten uns, Euer Kurfürſtl. Gnaden die ſchmerzlichen Gefühle 

zu ſchildern, die uns dabei durchdrangen, mit denen wir uns den gegen 

Euer Kurfürſtl. Gnaden als unſern innigſt verehrten Landesfürſten auf— 

gehabten Pflichten, die unſern Stolz ausmachten, entziehen und mit denen 

wir die ſich von Tag zu Tag entwickelnden Folgen unſerer politiſchen Ver— 

nichtung anſehen müſſen. Die einzige tröſtliche Empfindung bleibt uns noch 

übrig, daß wir als hierarchiſcher Körper noch nicht ganz aufhören, mit 

Euer Kurfürſtl. Gnaden als unſerm höchſtverehrten Metropolitan und 

Ordinarius nochweils in engem friedlichem Verbande zu ſtehen. In dieſer 

Eigenſchaft flehen wir Höchſtſelbe ebenſo angelegen als ehrfurchtsvoll an, 

bei des Herrn Markgrafen hochfürſtl. Durchlaucht diejenige geziemliche Ver— 

18⸗
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ehrung und freundſchaftliche Geſinnung, welche Se. Durchlaucht gegen Euer 

Kurfürſtl. Gnaden bekennen, fur uns zu dem Ende in Anſpruch nehmen zu 

wollen, damit höchſtgedachte Seine Durchlaucht in der Vollziehung deſſen, was 

die hohe Reichsdeputation wegen des künftigen Anterhalts der ſakulariſierten 

Individuen und wegen der arrérages beſchloſſen hat, eine ſchonende, libe— 

rale, wohlwollende und großmütige Behandlung zu legen geruhen wolle. 

Empfangen Euer Kurfürſtl. Gnaden die ehrerbietigſte und wärmſte 

Verſicherung jener unbegrenzten Devotion und Verehrung, mit der wir 

erſterben werden 

Euer Kurfürſtl. Gnaden untertänigſte Diener 

Dompropſt, Domdekan etc. 

der biſchofl. Kirche dahier. 

Konſtanz, 2. Dezember 1802. 

Nr. 4. 

Dalberg an das Domlapitel. 

Hochwürdiges Domkapitel! 

Das Schreiben des hochw. Domkapitels vom 29. November (2. Dez) 

hat mich innigſt gerührt. Es iſt ſchmerzlich, den Zeitpunkt zu erleben, in 

welchem nach mehr als tauſend Jahren ein ſo achtungswürdiges Hoch— 

ſtift und Domkapitel ihre politiſche Exiſtenz verlieren. Der einzige Troſt 

iſt das Bewußztſein erfüllter Pflichten und Anterwerfung in die Entſchlüſſe 

der gottlichen Vorſehung. Das hochwürdige Domkapitel von Konſtanz kann 

verſichert ſein, daß Ich ferner wie bisher aufrichtig und unermüdet mit wohl⸗ 

wollender Freundſchaft Mich für das Wohl ſämtlicher Mitglieder des 

würdigen Domkapitels verwenden werde. Ich bin mit vollkommener Hoch— 

achtung 

des hochwürdigen Domkapitels 

wohlaffektionirter von Herzen 

Karl. 

(Nr. 5—8 Bad. Gen.⸗Landesarchiv, Miniſterium d. J. Nr. 11 Conv. 18.) 

Nr. 5. 

Dalberg an den Markgrafen von Baden. 

Durchlauchtiger Fürſt! 

Beſonders lieber Freund! 

Erlauben Euer Liebden, daß ich in unbegrenztem Vertrauen die biſchöf— 

liche Fiskalatskaſſe in Konſtanz Dero Schutz empfehle; dieſelbe iſt eigentlich 

und lediglich dermalen dazu beſtimmt, die Mitglieder der biſchöflichen Curia 

zu beſolden, die geiſtliche Gerichtsbarkeit für Ehe- und Gewiſſensſachen zu 

erhalten, diejenigen Koſten zu beſtreiten, welche wegen Oberaufſicht in der 

Seelſorge, wegen Korreſpondenzen, Viſitationen, Anterſuchungskoſten und 

perſönlichen Beſſerungsanſtalten unvermeidlich ſind. Die Einnahme beſtehet 

bekanntlich aus denjenigen Beträgen untergeordneter Geiſtlichkeit, welche
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auch in Frankreich unter dem Namen Oblationen bekannt ſind und denen 

daſigen Bistümern überlaſſen worden. Dieſe Gefälle können nicht wohl 

nach ſtrengem Recht, nach Billigkeit und unfurdenklichem Herkommen gefor— 

dert werden. Aus dem eigentlichen Fürſtentum Konſtanz fließt kaum der 

20. Teil in dieſe Kaſſe; das meiſte kommt aus den andern Teilen dieſes 

Bistums, deſſen Diözeſe auf der einen Seite an das Mailänder Erzbistum 

und auf der andern Seite an das Bistum Speyer grenzet und aus ungefähr 

tauſend Pfarreien beſteht. Dieſe Pfarrgefälle, geiſtliche Beiträge, geiſtliche 

Beſtätigungsgebühren wurden mehrmalen von Auswärtigen, beſonders von 

öſterreichiſcher Seite, angegriffen und wurden nur zum Teil aus Rückſicht 

für biſchöfliche Sorgfalt und gewiſſermaßen widerruflich geduldet. Dieſe 

Gefälle waren ehemalen beträchtlich und floſſen in das Meersburger 

Kammerzahlamt, weil die Perſon des Fürſten mit der Perſon des Biſchofs 

vereinigt war. In gegenwärtigem proviſoriſchen Verhältnis werden Euer 

Liebden dem Bistum und deſſen Verwaltung in geiſtlichen Dingen eine 

wahre Wohltat erweiſen, wenn Dieſelbe mit rechtlichem Vorbehalt dem— 

ſelben ſeine gegenwärtige Verwaltung und Verwendung belaſſen, wobei ich 

erkläre, daß ich perſönlich nicht einen Heller davon beziehe. Bei der näheren 

Diözeſanbeſtimmung von Deutſchland wird ſich dasjenige ergeben, was 

hierin zweckmäßig und genauer zu beſtimmen iſt. Bei dermaliger Verände— 

rung wäre es möglich, daß auswärtige freiwillige Zuflüſſe ſtockten, der 

biſchöflichen Oberaufſicht die nötigen Mittel entgingen, ohne daß dem fürſt— 

lichen Ararium dadurch ein Vorteil zuflöſſe. 

Euer Liebden erlauchten Erwägung ſtelle ich dieſes alles anheim, 

empfehle mich zu fürwährender und ſchätzbarer Freundſchaft und bin mit 

vollkommener Hochachtung 

Euer Liebden dienſtwilliger Freund 

von Herzen 

Karl. 

Regensburg, 15. Januar 1803. 

Nr. 6. 

Der Markgraf von Baden an Dalberg. 

Es freuet mich ſehr, Euer Liebden auf Dero gefl. Anſchreiben vom 

15. ds. Mts. wegen Trennung der biſchöflichen Fiskalatskaſſe von der hoch— 

ſtiftiſchen Staatskaſſe die beruhigende Antwort geben zu können, daß ſchon 

vor Einlangung gedacht Dero geehrten Schreibens von mir meiner Behörde 

in Meersburg der Befehl zugegangen iſt, von aller Anſprache an die 

Fiskalatskaſſe oder deren überſchuß zu abſtrahiren, nur daß dagegen auf 

einige geringe, auf die Hochſtiftskaſſe gelegt geweſene Stücke von Vikariats- 

beſoldungen auch mit der Fiskalatskaſſe, deren ſie eigentlich angehören, 

überwieſen werden ſollen. Abrigens hoffe ich, Euer Liebden werden auf die 

Anfrage Dero konſtanziſchen Vikariats, welches Bedenken genommen hat, 

die hochſtiftiſchen Pfarr-Ernennungsrechte ohne Dero Befehl an mich zu 

überweiſen, auch meinen Wünſchen, obwohl ich den Bericht darüber von
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meinen Behörden nicht erhalten habe, entgegengekommen ſein und 

die Weiſung erteilt haben, daß alle von biſchöflicher Ernennung vorhin 

abgegangenen Pfarrer nun mich als ihren Kirchenlehenherrn anerkennen, 

wie ſolches in den übrigen an mich gekommenen Hochſtiftern allſchon 

geſchehen iſt ... 

Den 27. Januar 1803. 

Nr. 7. 

Dalberg an den Markgrafen. 

Ich hab es Euer Liebden freundſchaftlichen Geſinnungen und gerechten 

Denkart zu verdanken, daß die Trennung der biſchöflichen Fiskalatskaſſe in 

Konſtanz von der hochſtiftiſchen Kaſſe zu Meersburg gefällig ange— 

ordnet worden iſt. Dieſe auf die von dem Fürſtentum Konſtanz weſentlich 

verſchiedenen Verhältniſſe des Bistums gegründete Vorkehre bringt nach 

meiner Aberzeugung ebenfalls mit ſich, daß auch das fürſtliche Amt Gott— 

lieben von Abreichung der Naturbeſoldungen an einige Konſiſtorialperſonen 

enthoben bleiben möge, welche ich für die Zukunft meiner erſagten biſchöf— 

lichen Kaſſe bereits überwieſen habe. 

Ich hätte übrigens in der Tat ſehr gewunſchen, ſchon dermalen in der 

Lage zu ſein, Euer Liebden ſchätzbarem Verlangen wegen den Patronats— 

rechten auf beſtimmte Art entſprechen zu können. Da es aber nach meiner 

Aberzeugung in dieſer Sache auf eine genaue Abſönderung der eigentlichen 

biſchöflichen von denen dem Fürſtentum Konſtanz anklebenden Patronat— 

rechten ankömmt, ſo iſt meine biſchöfliche Curia wirklich beſchäftiget, dieſe 

Angelegenheit wirklich auseinanderzuſetzen und die verſchiedenen Eigen— 

ſchaften des einen und andern Patronatsrechts darzuſtellen. Sie iſt dazu 

einiger Auskünfte benötiget, welche bereits aus dem fürſtlichen Archive zu 

Meersburg angeſucht worden ſind. Ich zweifle nicht, die von Euer Liebden 

verordnete Behörde in Meersburg werde meine biſchöfliche Curiam, ſobald 

es möglich, durch Mitteilung der erforderlichen Auskünfte in den Stand 

ſetzen, dieſes Geſchäft zu erledigen. Ich werde durch Abordnung eines 

meiner Geiſtlichen Räte nach Meersburg dazu beförderliche Hand bieten 

und dieſem auftragen, über Ausſönderung der biſchöflichen von den landes⸗ 

fürſtlichen Patronatsrechten mit Euer Liebden angeordneter Kommiſſion zu 

unterhandeln 66. Mein Wunſch gehet dahin, daß gefällig ſein möchte, Dero 

Kommiſſion zu gleichem Zwecke die Weiſung zu erteilen. 

Euer Liebden dienſtwilliger Freund 

Karl. 

Regensburg, 1. März 1803. 

66 Die Ausſtellung der Vollmacht und der Inſtruktion an die biſchöflich— 

konſtanziſchen Vertreter zu dieſen Verhandlüngen erfolgte durch den Gene⸗ 

ralvikar v. Weſſenberg im Auftrage des Ordinarius unter dem 20. Mai 

1803, Konſtanz.
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Nr. 8. 

Vergleich zwiſchen dem Markgrafen von Baden und dem Fürſtbiſchof 

Dalberg. 

In Nomine Domini! 

Kund und zu wiſſen ſei hiermit männiglich, dem es zu wiſſen gebührt: 

Nachdem durch den neueſten Reichsſchluß vom 24. März /28. April 

1803 67 das Hochſtift Konſtanz unter Einverleibung aller domkapituliſchen Be— 

ſitzungen im ſäkulariſierten Zuſtande an das Kurhaus Baden übergegangen, 

der Biſchof und die Diözeſe aber in ihrem geiſtlichen Stand und Weſen, bis 

eine andere Diözeſaneinrichtung auf reichsgeſetzliche Art getroffen ſein 

werde, beſtätigt worden iſt, mithin nun eine Scheidung der eigentlich 

biſchöflichen von den Landesfürſtlichen Gerechtſamen notwendig geworden 

und hiebei wegen den beſonderen Verhältniſſen des Hochſtifts Konſtanz, 

das weit mehr ausländiſche als inländiſche Pfarrbeſetzungen bisher 

gehabt hat, darüber Zweifel entſtanden iſt, ob und wie weit die von denen 

fürſtbiſchöflichen vorhin begebene oder dem Domkapitel und den zugehörigen 

Nebenſtiftern in Einverleibungsweiſe oder Lehenherrſchaftsweiſe angehörige 

Pfründen und Pfründlehen ſämtlich oder doch der Regel nach zu dem 

Landesfürſtlichen Staatsvermögen oder zu den Ausflüſſen der biſchöflichen 

Kollationsgewalt zu rechnen ſeien, jedoch beede Herren Kurfürſten eines 

Sinnes darin geweſen ſind, dieſe Zweifel durch gütliche Vereinbarung auf 

beederſeits billige Weiſe zu beſeitigen und dann die unverrückt zwiſchen 

ihnen beſtandene Freundſchaft tätig zu beweiſen und feſter zu begründen, 

deshalb auch beede zu näherer Anterhandlung Ihre Bevollmächtigte und 

zwar des Herrn Erzkanzlers Kurfürſtliche Gnaden Dero Geiſtliche Regie— 

rung des Bistums Konſtanz, des Herrn Kurfürſten von Baden Durch— 

laucht aber Dero weltliche Regierung Ihres Fürſtentums am Bodenſee er— 

nannt haben. 

So iſt nunmehr von beeden Bevollmächtigten auf vorbehaltene Ratifi— 

kation Ihrer Höchſten Kommittenten hin nach vorgängig gewechſelten mehr— 

fältigen Erklärungen mit Beiſeitſetzung der näheren Individualiſirung der 

einſchlagenden, zum Teil beſtrittenen Prinzipien nachſtehender Vergleich zu— 

ſtande gekommen: 

Erſtens: 

Alle dermaligen katholiſchen Pfarr-, Kaplanei- und andere Pfründen, 

welche vorhin von den Fürſtbiſchöſfen von Konſtanz oder Dero Domkapitel 

und deſſen einverleibten Nebenſtiftern begeben worden, es möge die Be— 

gebung aus biſchöflicher Amtsgewalt, hochſtiftiſcher oder kapitulariſcher 

Lehenherrſchaft oder Einverleibungs-Primitivparochialrecht oder aus welch 

anderm Titel geſchehen ſein, ſoweit dieſe Pfründen: 

A. Anter Kurfürſtl. Badiſcher Landeshoheit, Gerichtsbarkeit oder Orts— 

herrlichkeit irgendwo in den jetzigen alten oder neuen Landen des Durch— 

lauchtigſten Herrn Kurfürſten von Baden oder 

67 Abſchluß und Anterzeichnung erfolgte in Regensburg am 24. Maͤrz 

1803, der Kaiſer unterzeichnete am 28. April 1803.
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B. unter der dermaligen Hoheit oder Jurisdiktion des Herrn Kur— 

fürſten von Württemberg, der Herrn Fürſten von Naſſau und Oranien, 

Fürſtenberg, Schwarzenberg und Hohenzollern gelegen ſind, ſollen ſämtlich 

und ſoweit hiernach nichts anderes insbeſondere bedungen und namentlich 

feſtgeſetzt worden, mit allen anhängenden Rechten, Vorteilen und Laſten in 

die Lehensherrlichkeit des Kurhauſes Baden übergehen und alle desfallſige 

befugte oder unbefugte Widerrede des Biſchofshofes ganz tot, ab und 

gefallen ſein und ihm in dem reichsgeſetz- und verfaſſungsmäßigen Gebrauch 

derſelben einigerlei Hindernis, wie die Namen haben möge, nicht in den 

Weg gelegt werden, mithin ſollen auch alle davon ſprechende Arkunden und 

Akten, welche ſich in Handen des Herrn Biſchofen oder ſeiner geiſtlichen 

Regierung befinden, an den Herrn Kurfurſten von Baden und deſſen welt— 

liche Regierung treulich ausgeliefert werden. 

Zweitens. 

Auf gleiche Weiſe und in gleichem Amfange gehen ohne alle Ausnahme 

alle evangeliſche oder reformirte Pfarr- und Kaplaneidienſte, die von der 

Beſetzung des Fürſtbiſchofen und ſeines Domkapitels abgehangen haben, 

wo ſie auch immer gelegen ſind, in die Kurbadiſche Lehenherrlichkeit über, 

welche jedoch, wie ſich von ſelbſt verſteht, nach denen bisher beſtandenen 

Normen von dem Kurhauſe wird ausgeübt werden, wie es auch deſſen 

alleinige Sache bleibt, wegen aller außer Landes oder Reiches gelegenen 

Pfründen oder Dienſte die Anerkenntnis dieſes Eintritts in die Lehen— 

herrlichkeit, ſoweit ſie etwa nötig ſein möchte, für ſich zu erwirken und in 

betreff der evangeliſchen oder reformirten Pfründen, deren Kollaturrecht 

der Fürſtbiſchof, das Domkapitel und die Nebenſtifter bisher in der Schweiz 

ausgeübt haben, biſchöflicherſeits die künftige Beſtimmung den Anterhand— 

lungen und der Abereinkunft zwiſchen dem Kurhauſe Baden und der hel— 

vetiſchen Republik überlaſſen wird. 

Drittens. 

Alle dermaligen katholiſchen Pfarr- und Kaplanei- und andere Pfrün— 

den, welche vorhin von den Fürſtbiſchöſfen von Konſtanz oder dem Dom— 

kapitel und einverkeibten Nebenſtiftern begeben worden und nicht in den 

oben im erſten Artikel beſonders genannten Territorien, Landen und Ge— 

bieten gelegen ſind, ſollen ebenfalls und ohne allen Anterſchied und Aus— 

nahme mit Aberlaſſung aller anhängenden Rechte und Vorteile, aber nur 

jener Laſten, die nach der gleich folgenden Beſtimmung noch dahin gehören, 

als der biſchöflichen Kollation angehörig angeſehen und die darüber ſprechen— 

den Urkunden und Akten von den Kurbadiſchen Behörden an die biſchöfliche 

Kurie ausgeliefert werden und alle Anſprüche, die Kurbaden von wegen der 

Regalien des Hochſtiftes Konſtanz auf die Lehensherrlichkeit einer oder der 

andern machen könnte, ſollen, ſoweit nicht hier nachfolgendermaßen eine 

Ausnahme namentlich und ausdrücklich bedungen worden iſt, tot und ab 

ſein, wie dann namentlich und vornehmlich auch unter dieſen nach wie vor 

dem Bistum verbleibenden Pfründen die katholiſchen Benefizien in der
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Schweiz, in den Erzherzoglich Oſterreichiſchen Vorlanden und in dem Erz— 

herzoglich Sſterreichiſchen Fürſtentum Breisgau begriffen ſind, jedoch hin— 

wiederum auch badiſcherſeits für die Anerkenntnis der Fortdauer dieſer 

biſchöflichen Rechtsausübung keine Sorge übernommen, ſondern ſolche ledig— 

lich des Herrn Kurerzkanzlers Gnaden anheimgeſtellt wird. 

Was übrigens die allenfalls von den Fürſtbiſchöfen, dem Domkapitel 

und den Nebenſtiftern als Kollatoren und kirchlichen Lehenherren ehedem 

getragenen Laſten betrifft, ſo haften dieſe forthin wie bisher auf denen mit 

dem Kollaturrechte oder der Kirchenlehenherrſchaft vormals und auch jetzt 

noch verbundenen Gütern, Beſitzungen, Zehnten und Gefällen, wo immer 

dergleichen vorhanden ſind. Wo aber keine der vorgenannten Nutzbar— 

keiten oder Art Kirchenvermögens bei der Pfründkollatur beſtanden, folglich 

der Beitrag zu den Laſten bloß auf dem honore collaturae gelegen iſt, 

da ſoll mit dem honore collaturae auch das darauf haftende onus an den 

künftigen Kollator übergehen. Auch da, wo das Kirchenvermögen Kur— 

baden nicht zugekommen oder entzogen worden iſt, ſoll Kurbaden keine 

Verbindlichkeit in Hinſicht der erwähnten Laſten obliegen. 

Viertens. 

Als nähere Erklärung, Beſtimmung und reſpektive Ausnahme der oben 

verglichenen Regeln iſt hiermit weiter feſtgeſetzt, und zwar 

Zugunſten des Ordinariats. 

Erſtens: Daß die fünf Kaplaneien im biſchöflichen Seminarium zu 

Meersburg, ſolange dieſes allda verbleibt, der biſchöflichen Nomination 

heimfallen und nur auf den Fall erſt, wenn ſolches Seminar etwa von da, 

aus welcher Urſache es nun ſei, weggezogen würde, dieſe fünf Benefizien 

nebſt ihrer Korporationsfundis der darauf gleich jetzo durch obige Regel 

radizirten landesherrlichen Lehenherrlichkeit offen werden ſoll. 

Zweitens: Daß, wenn nach berichtigtem Reichskonkordat über die künf— 

tigen Diözeſaneinteilungen zum Fortbeſtande des gedachten Seminars nötig 

befunden würde, auf die einträglichen Pfarreien der Diözeſe, für welche 

ſolches fortbeſteht, verhältnismäßige Abgaben zu legen des Herrn Kur— 

fürſten von Baden Durchlaucht nicht entgegen ſein wollen noch ſollen, daß 

die in die Kurbadenſche Lebensherrlichkeit übergegangenen Pfründen dazu 

in gleicher Maße wie die in der biſchöflichen Nomination verbliebenen 

verhältnismäßig in Mitleidenſchaft gezogen werden. 

Drittens: Daß die Dompfarrei, auch die Domkaplaneien und die Kapla— 

neien der Nebenſtifter in Konſtanz, ſoweit deren Fortdauer nach der 

Säkulariſierung der Domkapitelsgüter und der daraus folgenden Suppreſſion 

der dazu gehörigen Nebenſtifter für die Fortſetzung der Religionsübung der 

Stadt Konſtanz oder für die Einrichtung eines künftigen biſchöflichen Dom— 

kapitels notwendig werden wird, einſtweilen ebenfalls der biſchöflichen 

Nomination überlaſſen werden ſoll, bis ſich durch Vollendung des Reichs— 

konkordats das Nähere ergeben wird, wo dann, wenn derartige Pfründ— 

vergebungen an den Domkapiteln in der Regel dem Landesherrn zugewieſen
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werden ſollten, des Herrn Kurfürſten von Baden Durchlaucht an dem 

Genuſſe des gleichen Rechts bei obigen Dompfründen ſich hiermit nichts 

begeben haben wollen. 

Fünftens. 

Amgekehrt iſt als gleiche Erläuterung, Beſtimmung und reſpektive 

Ausnahme 

Zugunſten Kurbadens 

bedungen, daß 

Erſtens: Das Patronatsrecht der Pfarrei Meersburg der Landesherr— 

ſchaft verbleiben, auch dieſer Pfarrei der zum Seminar gezogene Pfründ— 

körper, auf den Fall, daß wenn gegen Verhoffen das Seminarium einmal 

wegkommen ſollte, als dann reſtituirt werden ſolle; 

Zweitens: In Anſehung der Kollatur der Pfarrei Kaiſerſtuhl wird 

wegen ihrem doppelten Verhältnis gegen die Schweiz und das Reich vor 

der Hand nichts Definitives ausgemacht, man erklärt ſich jedoch biſchöflicher— 

ſeits bereit, dieſe Kollatur an das Kurhaus Baden zu überlaſſen, woferne 

die Pfarrei je als Reichspfarrei zu betrachten kommen wird, ſowie Drittens 

die Pfarrei Bodmann der kurbadiſchen Lehenherrlichkeit mit und gleich 

denen im erſten Artikel benannten überlaſſen wird. 

Sechſtens. 

Zur Gberſicht der Ernennungen, die hierdurch einem oder dem andern 

Teile der Kontrahenten zufallen, iſt dieſem Rezeß ein darnach eingerichtetes 

Verzeichnis angefügt, womit jedoch die Abſicht nicht iſt, wenn etwa ein oder 

anderes Benefizium darin ausgeblieben ſein ſollte, es demjenigen hohen 

Teile zu entziehen, welchem es die in den drei erſten Artikeln abgeredeten 

Regeln zuweiſen, ſowie auch 

Siebentens. 

Kein Teil dem andern wegen der ihm überlaſſenen Kollationen, Nomi— 

nationen und Lehenherrlichkeiten eine Eviktion verſpricht, ſondern jedem 

für ſich überlaſſen bleibt, aus den Reichsgeſetzen und den vorliegenden 

Hochſtiftsverträgen, Vorkommniſſen und Obſervanzen ſein Recht zu dedu— 

ziren und zu vertreten, wozu jedoch jeder dem andern mit allen erforder— 

lichen Notizen und Anterſtützungsmitteln treulich an Hand zu gehen ver— 

ſpricht, wie dann auch 

Achtens. 

Zu dieſem Behufe hiermit feſtgeſetzt wird, daß alle obige wechſelſeitige 

Aberlaſſung von Dienſternennungen zugleich als Tauſch- und Surrogations— 

vertrag gelten ſoll, ſo daß die unter den an Baden gekommenen Pfründen 

befindlichen urſprünglichen Patronatspfründen ausgewechſelt ſeien, mithin 

hinkünftig erſtere für lehenherrlich gewordene und letztere für biſchöfliche 

Kollationspfarreien ſurrogationsweiſe ebenſo geachtet werden ſollen, als ob 

ſie dieſe Qualität von Alters und von Anfang her gehabt hätten. 

Neuntens. 

Gleich wie dieſe Vereinbarung ein Ausfluß der beedſeitigen beſonderen 

Friedliebenheit iſt, ſo ſoll ſolche in bezug der zuvor von ein und anderer
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Seite auf die Bahn gebrachten Prinzipien als das hierin beiſeite gelegt und 

auf ſich beruhend gelaſſen werden, für eine Entſcheidung nicht geachtet noch 

deshalb in andern Fällen für oder wider einen und den andern kontra— 

hirenden hohen Teil zu einer Konſequenz herangezogen werden können. 

Deſſen allem zu Arkund iſt dieſe Teilungsabrede und Konkordat doppelt 

und gleichlautend ausgefertigt und das eine Exemplar von der Kurbadiſchen 

weltlichen Regierung des oberen Fürſtentums vom Bodenſee unterzeichnet 

und der geiſtlichen Regierung des Bistums Konſtanz zu Beiſetzung der 

Kurerzkanzleriſchen Genehmigung ausgeliefert, das andere Exemplar aber 

von der Biſchöfl. Konſtanziſchen geiſtlichen Regierung unterzeichnet und der 

Kurbadiſchen weltlichen Regierung zur Auswirkung der Kurfürſtlichen badi— 

ſchen Ratifikation ausgehändigt worden, wo nochmals die beiden ratifi— 

zirten Exemplare wiederum gegen einander allhier in Meersburg aus— 

gewechſelt werden ſollen. 

Alſo verabredet und geſchloſſen, Meersburg, 25. Juni 1804. 

Kurfürſtl. Bad. zum Hofratskollegio des oberen Fürſtentums verordnete 

Präſident, Vizepräſident, Direktor, Räte ete.... 

II. Akten zur Ernennung des Generalvikars v. Weſſenberg 
zum Weihbiſchof und des Domherrn v. Roll zum Generalvikar. 

1815. 
(Bad. Gen.-Landesarchiv, Konſtanz⸗Stadt Faſz. 44.) 

Nr. 1. 

Wien, 9. April 1815: Großherzog Karl erteilt der am 31. März durch 

Dalberg gemeldeten Ernennung des Freiherrn v. Weſſenberg, bisherigen 

Generalvikars, zum Weihbiſchof von Konſtanz und des Domkapitulars 

Freiherrn v. Roll zum Generalvikar unter Mitwirkung des Provikars Rei— 

ninger „die landesherrliche Beiſtimmung“. 

Nr. 2. 

Das Direktorium des Seekreiſes teilt im Auftrage des Miniſteriums 

des Innern unter dem 20. April 1815 dem „ehevorigen Domkapitularen 

Frhrn. v. Roll“ die einſtweilige Anſtellung als Generalvikarius bis zum 

Wiedereintritt des dermal abweſenden Frhrn. v. Weſſenberg mit. 

Nr. 3. 

Wien, 4. Mai 1815. Staatsminiſter und Miniſter d. J. Frhr. v. Berck— 

heim übermittelt an Dalberg den Wunſch des Großherzogs, Weſſenberg 

möge nach der Rückkehr vom Wiener Kongreß die Stelle des Generalvikars 

wieder übernehmen und damit die Beſorgung der mit dem Generalvikariat 

verbundenen Geſchäfte. Der Großherzog habe die Ernennung des Frhrn. 

v. Roll zum Generalvikar nur als bis zur Rückkehr Weſſenbergs geltend 

betrachtet. Se. Kgl. Hoheit würden in der Erfüllung dieſes Wunſches 

einen Beweis der erprobten freundſchaftlichen Geſinnung des Fürſtbiſchofs 

erblicken.
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Nr. 4. 

Dalberg an den Generalvikar v. Roll. 

Regensburg, 11. Mai 1815. 

Mit großem Befremden habe ich die Abſchrift des Placetums vermißt, 

nachdem Euer Hochwürden, Herr Generalvikarius, Sich in Ihrem Schreiben 

darauf beziehen und vorgeben, daß man Ihnen in Karlsruhe dieſem nach 

einige Hinderniſſe in den Weg zu legen ſcheine. Die ausdrückliche, eigen— 

händig unterzeichnete Bewilligung des Herrn Großherzogs von Baden 

Königl. Hoheit ſtellet Euer Hochwürden und mich gegen jedes Hindernis. 

Euer Hochwürden haben mir Ihr Wort gegeben, das Generalvikariat 

zu übernehmen. So groß meine Hochachtung für die Hochw. Herrn Dom— 

kapitularen iſt, welche jeder in ihren Verhältniſſen alle Achtung verdienen, 

ſo bin ich dennoch in meinem Gewiſſen überzeugt, daß Eure Hochwürden 

durch ihre chriſtliche Frömmigkeit, chriſtliche Liebe und Wohltätigkeit und 

andere guten Eigenſchaften zu dieſem Amte vollkommen geeignet ſind, zu— 

mal da in Beziehung auf Zhre kränklichen Amſtände der Herr Geiſtl. Rat 

Reininger als Provikar mitwirken kann und wird. 

Ein öffentliches geiſtliches Amt kann und darf nach bekannten Rechten 

keiner dem vorgeſetzten Biſchofe verſagen. Meine Ehre und mein Ge— 

wiſſen fordern mich auf, in gegenwärtigem Zuſammenhange kritiſcher Am— 

ſtände unabänderlich und feierlich darauf zu beſtehen, daß Euer Hochwürden 

die Stelle, die Sie bereits angenommen haben, deren Übernahme durch 

Großherzogl. Bewilligung rechtskräftig geworden iſt, antreten und be— 

kleiden (im Text: „begleiten“). 

Von meiner Seite erkläre ich hiermit feſt und feierlich, daß ich in 

dieſem Zuſammenhange der UAmſtände, Hochdieſelbe möge wollen oder nicht, 

als meinen Generalvikarius des Bistums Konſtanz erkläre, ſolange Euer 

Hochwürden und ich leben, auch keinen andern Generalvikarius erkennen 

wolle und werde. 

Dieſe nach häufigem, inbrünſtigem Gebete mir eingegebene Ent— 

ſchließung erkenne ich als vocem divinam und gebe hiermit jede Wider— 

ſetzlichteit als Biſchof Hochdemſelben auf Ihr Gewiſſen. 

Von Herzen hoffend, daß der Allmächtige Ihnen, die Sie mit ſo vielen 

chriſtlichen Tugenden zu der allgemeinen Auferbauung begabt ſind, die 

nötige Stärke verleihen werde, nun dieſe für das Seelenheil ſo wichtige 

Stelle zu verſehen. 

Ich bin mit vieler Hochachtung und unabänderlicher Entſchließung .. 

Nr. 5. 

Senior und Domkapitel von Konſtanz an Dalberg. 

Konſtanz, 13. Mai 1815. 

Dank für die unter dem 5. Mai durch Dalberg erfolgte Eroffnung ker 

Ernennung Weſſenbergs zum Weihbiſchof und des Freiherrn v. Roll zum 

Generalvikar ſowie die Belaſſung des geiſtl. Ratspräſidiums und des Pro— 

vikariats in den bisherigen Händen. .
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Nr. 6. 

Dalberg an den Weihbiſchof v. Colborn. 

Regensburg, 8. Juni 1815. 

Euer Biſchöfl. Gnaden ſchildre ich vertraulich mein Verhältnis mit 

Herrn v. Weſſenberg. Ich kenne ihn als gelehrten, frommen, rechtſchaffenen 

Mann. Als meinen perſönlichen Coadjutoren ernannt ich auf den näm— 

lichen Tag in meiner Metropolitankirche Euer Biſchöfl. Hochwürden, für 

meine Konſtanzer Kathedralkirche den Herrn v. Weſſenberg. Spes 

succedendi hängt nicht von mir, ſondern von höheren Verhältniſſen ab. 

In Meersburg bemerkte ich gegen eingeführten ſchönen Kirchengeſang des 

Volkes ungegründete Gärungen: Scandalum pusillorum wie ehemalen im 

Rheingau und andern Orten. Ich dachte bei mir: Commenda hominum 

delet dies. Bedenklicher ſchien mir Gewiſſensangſt mehrerer alten ehr— 

würdigen Seelſorger über einſchleichende deutſche Sprach in Verwaltung 

heiliger Sakramente und Ausdrücke des neuen Diözeſankatechismus, welcher 

Leſung des Evangeliums als einen der drei Hauptteile der Meſſe benennt. 

Ich verfaßte den Hirtenbrief an die Seelſorger in lateiniſcher Sprache, 

vermeidend die deutſche, um das Volk nicht zu beunruhigen. 

Bei meiner Hierherreiſe hinterließ ich eine Weiſung an das Ordinariat, 

in Abweſenheit des H. Generalvikarit in vorkommenden wichtigen Fällen 

unmittelbar an mich zu berichten. 

Herr v. Weſſenberg ſchrieb mir in ehrerbietigen Ausdrücken, er müſſe 

verwahren, die Rechte ſeiner Stelle ſeien gegründet auf Obſervanz. 

Meine Antwort war: Die Befugniſſe des Generalvikarii ſeien konze— 

dirt, nicht infeſtirt. Er ſei Stellvertreter des Biſchofs, vices gerens nach 

allgemeiner Kirchenverfaſſung. 

Kurz darauf machte mir das Ordinariat gegründete Vorſtellung: Die 

vom Grafen v. Biſſingen niedergelegte Stelle müſſe wieder beſetzt werden. 

Nach reifer Erwägung beſchloß ich, Herrn v. Weſſenberg als Weihbiſchof 

Herrn v. Roll als Generalvikar anzuſtellen. Dieſe Vorhaben eröffnete ich 

dem Großherzog von Baden, der ſchriftlich beifällig antwortete. 

Bei dieſer Benennung des Herrn v. Weſſenberg ſah ich folgende 

Vorteile: 

A. für die Kirche. B. für die Diözes. C. für H. v. Weſſenberg. 

Ad &): Wenn H. v. Weſſenberg dem Papfſt als Biſchof den Eid der 

Treue geleiſtet hat, wird er als rechtſchaffener Mann dem Oberhaupt der 

Kirche in wahren VBerhältniſſen anhänglich und ergeben bleiben, wird 

treffliche Stütze des ächten Katholizismus werden. 

Ad B): An H. v. Weſſenberg erhält das Bistum Konſtanz einen 

gelehrten, frommen Weihbiſchof, deſſen Beiſpiel der Geiſtlichkeit und dem 

Volke vorleuchtet. 

Ad C): Bei dem ſog. Anterſuchungsprozeß erhaltet H. v. Weſſenberg 

Veranlaſſung gehört zu werden und ſich von Verleumdungen zu reinigen. 

Herr v. Weſſenberg verabſcheut die Ränk und Mißbräuche der Römi— 

ſchen Curia. Das taten auch die Väter des Concilium v. Konſtanz, das 

taten auch die Päpſte Leo Magnus, Lambertini, Ganganelli, die frommen
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und gelehrten Gerſon und Boſſuet. So dachten auch die deutſchen Ver— 

faſſer der Wahlkapitulationen etc. Daß ſeine wahren Anſichten den Über— 

mut und die Neuerungsſucht anderer ohne perſönliche Teilnehmung beför— 

dert, das haben diejenigen zu verantworten, die gegen Recht und Wahr— 

heit nicht ad aedificationem, ſondern ad destructionem hinarbeiten. 

Von Herrn v. Weſſenberg habe ich keine Beweiſe in Händen, daß er ein 

Schisma beziele. Bekämpfung der Mißbräuche, inſoweit ſie in dem Wir— 

kungskreiſe meines Berufes liegen, iſt auch meine Pflicht. 

Ich bin von Herzen 

Ihr Freund 

Karl. 

Nr. 7. 

Staatsminiſter Frhr. v. Berckheim an den Fürſterzbiſchof v. Dalberg. 

Karlsruhe, 26. Auguſt 1815. 

Euer Eminenz hochverehrliches Schreiben v. 19. Mai ds. Js. habe ich 

nicht verfehlt, Sr. Kal. Hoheit dem Großherzog, meinem gnädigſten Herrn, 

ehrerbietigſt vorzulegen und zu gleicher Zeit mittels einer abſchriftlich an— 

gebogenen Note die unter dem 4. November 1813 von Höchſtdemſelben zu 

Konſtanz in korma legali ausgeſtellte Originalurkunde der Ernennung des 

Generalvikars Frhrn. v. Weſſenberg zum Koadjutor und Koadminiſtrator 

des Bistums Konſtanz mit dem Wunſche der dereinſtigen Nachfolge im 

Bistum. 

Se. Kgl. Hoheit als Großherzog von Baden finden dabei nicht nur 

ganz kein Bedenken, ſondern es gereicht Höchſtdenſelben zum eigenen Ver— 

gnügen, der von Eurer Eminenz als Biſchof von Konſtanz geſchehenen Er— 

nennung des Frhrn. v. Weſſenberg zum Koadjutor und Koadminiſtrator 

des Bistums Konſtanz, wie ſolche in der oben gedachten Arkunde aus— 

geſprochen iſt, und zwar mit dem Recht der Nachfolge, das landesherrliche 

Placet zu erteilen. Zu dem Ende laſſen Sereniſſimus eine beſondere, von 

Höchſt Ihnen unterzeichnete Beſtätigungsurkunde anfertigen und dem hier 

anweſenden Generalvikar v. Weſſenberg mit dem Anfügen zuſtellen, daß 

ſich Se. Kgl. Hoheit die Dotation des künftigen Bistums ſowohl als deſſen 

Glenzbeſtimmung ausdrücklich vorbehalten und inzwiſchen der baldigen 

Einweihung des ernannten und beſtätigten Koadjutors zum Biſchofe ent— 

gegenſehen. 

Se. Königl. Hoheit ſind von der Wichtigkeit der von Euer Eminenz 
Höchſtdenſelben vertrauensvoll eröffneten Wünſchen vollkommen überzeugt 

und auf das lebhafteſte durchdrungen und werden Ihrerſeits noch gerne 

alles beitragen, was auf dieſem Wege das Wohl der Badenſchen Katho— 

liſchen Landeskirche zu ſichern vermag. 

Indem ich die Ehre habe, dieſe landesväterlichen Geſinnungen des 

Durchlauchtigſten Großherzogs Eurer Eminenz mitzuteilen, benütze ich mit 

Vergnügen die Gelegenheit, Höchſtdenſelben die Verſicherung jener aus— 

gezeichneten Verehrung zu erneuern, mit welcher ſtets beharret 

Euer Eminenz untertänigſter Diener 

Staatsminiſter Freiherr v. Berckheim.
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Nr. 8. 

Karl v. Rotberg, Senior des Domkapitels, an den Erzbiſchof und Primas. 

Nachdem wir vernommen haben, daß wegen einer Koadjutorie und 

Vorſorge wegen künftiger Nachfolge im Bistum Konſtanz die Geſinnungen 

Eurer Eminenz unſeres hochwürdigſten Herrn Ordinarius und Sr. Königl. 

Hoheit des Durchlauchtigſten Großherzogs von Baden als Landesfürſten 

auf die Perſon unſeres geliebten Mitkapitularen Freiherrn v. Weſſenberg 

ſich vereinigt haben, ſo ſäumen wir nicht, unſre Erklärungen hierüber Eurer 

Eminenz, unſerm hochwürdigſten Herrn Ordinarius ehrerbietig abzugeben. 

Vermöge des von dem hieſigen Domkapitel ſeit unfürdenklichen Zeiten 

ausgeübten Wahlrechts, welchem dasſelbe, ſolange nicht durch eine auf 

geſetzlichem Wege zuſtande gebrachte neue Diözeſaneinrichtung eine andere 

Beſtimmung getroffen wird, keineswegs entſagen darf, ſehen wir uns in 

den jetzigen Verhältniſſen umſomehr veranlaßt, zu den erklärten Abſichten 

und Geſinnungen Eurer Eminenz und hochwürdigſten Biſchofs und 

Sr. Königl. Hoheit des höchſten Landesherrn unſere förmliche und gänzliche 

Beiſtimmung zu erteilen, als wir von der Realiſierung derſelben für das 

Wohl des hieſigen Bistums den großten Vorteil mit Zuverſicht erwarten 

dürfen. Dabei verſteht es ſich von ſelbſt, daß zur vollen kanoniſchen Wirk— 

ſamkeit die Genehmigung und Beſtätigung Sr. Päpſtlichen Heiligkeit 

erfordert werde, wozu wir die zweckmäßigen Einleitungen mit unbeſchränktem 

Vertrauen den höchſten Behörden geziemend anheimſtellen. 

Kapitulare. 

Nr. 9. 

Dalberg an den Papſt (Abſchrift). 

Regensburg, September 1815. 

Beatissime Pater! 

Biennii iam paene effluxit spatium, ex quo per liberam suffra- 

ganeatus Constantiensis resignationem a Comite de Bissingen 

Canonico Capitulari et Suffraganeo Constantiensi ob valetudinem 

minus constantem et illius translationem in Hungariam ad Praelaturam 

Waizensem factam dictus Suffraganeatus Constantiensis vacare 

dignoscitur. 

Futurorum temporum tranquilliorum spe fretus huic vacaturae 

consulere distuli, non recusato labore, quo officia episcopalia partim 

ipsemet solus explevi, partim per Suffraganeum Aschaffenburgensem 

explenda curavi. Cum autem annum ultra septuagesimum secundum 

iam agens viribus ita destitutus existam, ut his officiis peragendis 

itineribusdque necessariis haud amplius par sim, Ignatium Henricum 

de Wessenberg prae ceteris omnino dignum et idoneum duxi, quem 

Sanctitati Vestrae ad hanc dignitatem obtinendam humillime 

proponere submississimeque approbandum commendare vellem. 

Hic nobili genere in Suevia ortus patrem habuit prius Educatorem 

Principum Saxoniae, dein Ministrum Principis Electoris Saxonum,
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virum tam eruditione quam probitate illustrem, qui etiam filio 

omnibus naturae dotibus insignito quam optime erudiendo tam felici 

cum eventu consuluit, ut cum splendissimo in rebus litterariis 

praecipue theologicis officiisque gerendis per universam Germaniam 

nomine etiam vitae et morum integritatem, cultus divini fervorem 

religionisque Sanctae propagandae conjungeret sedulitatem. 

Quarum duarum Ecclesiarum Constantiensis et Augustanae 

Canonicus Capitularis et Presbyter factus et ad gradum doctoris 

theologiae provectus Clero non solum spectatissimus verum etiam 

Aulae Badensi, Würtembergiae et Bavariensi ob propria praeclara 

merita nec non Saxonensi ob merita patris et Austriacae ob fratris 

ibi Ministri praestita officia quam gratissimus esse merita censetur. 

Quae cum ita sint, dictum Canonicum Capitularem Ignatium 

Henricum de Wessenberg pro Suffraganeatu demississime proponere 

ausus sum, humillime supplex, ut Sanctitas Vestra preces hasce meas 

humillimas benignissime non solum exaudire eidemque Episcopatum 

in partibus cum retentione Canonicatuum conferre sed etiam in hunc 

finem Episcopo cuidam in Germania vel Domino Nuntio Apostolico 

Viennae residenti clementissime demandare dignetur, ut ad forman— 

dum processum progrediatur. 

Quam Sratiam specialissimam ab Apostolica ac Paterna Sancti— 

tatis Vestrae beniꝗnitate humillime sperans me measque Ecclesias 

demississime ac profundissima cum veneratione commendo. 

Nr. 10. 

Dalberg an den Papſt (Abſchrift). 

Regensburg, im September 1815. 

Beatissime Paterl 

Magnus Dux Badensis, Dominus territorialis Ditionis Con- 

stantiensis, mihi desiderium suum aperuit, quod Canonicus Capitularis 

de Wessenberg, quam pro Suffraganeatu Sanctitati Tuae praesentavi, 

iure succedendi in Episcopatu Constantiensi, cuius administratio mihi 

commissa est, per confirmationem canonicam Sanctissimae Sedis 

Apostolicae investiatur. Capitulum Ecclesiae Cathedralis suffrageo 

suo usum ad hunc finem plenissimum et lubentissimum dedit assensum, 

maximam inde pro Dioecesi utilitatem sperans. Officii mei est 

absque mora Sanctitatem Tuam summaà qua par est reverentia de 

hisce desideriis certiorem reddere. Intime persuasus equidem sum, 

Tibi, Beatissime Pater, nil adeo cordi esse quam sollicitudo, ne 

Episcopatus periculo extinctionis, quod in Germania minatur, diutius 

expositum se videat. Spero igitur, quin confido, quod Sanctitas Tua 

desiderium Magni Ducis Badensis et Capituli Cathedralis Constan- 

tiensis et meum paterno animo recipiet, illud quam primum opportune 

ſieri poterit, ea ratione, quae bono Ecelesiae maxime convenit,
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implere non dedignatura. Magnus Dux Badensis ad novam et omnino 

sufficientem dotationem dioeceseos paratissimus esse videtur. 

Ceterum mihi nil magis in votis est, quam ut toti Ecclesiae Germanicae 

tandem post tantas aerumnas per generalem firmamque concordiam 

inter omnes Summos Imperantes et Te, Sanctissime Pater, statuendam 

pro futuris temporibus consulatur. Si Deus mihi det videre feli— 

cissimum hunc eventum, hilari animo exclamabo: „Nunc dimittas in 

pace servum tuum, Domine!“ 

III. Akten über die Aufforderung an Dalberg zur Erſtattung des 

Quadriennalberichts 1815/16. 

(Bad. General-Landesarchiv, Konſtanz-Stadt Faſz. 45.) 

Nr. 1. 

Kardinal de Petro an Dalberg. 

Rom, 10. Mai 1815: Der Kardinal fordert Dalberg im Namen der 

Konzilskongregation auf, unter Verlängerung der Friſt um 1 Jahr den 

Bericht über die Diözeſe Konſtanz mündlich zu erſtatten. 

Nr. 2 

Anter dem 13. Mai 1815, Rom, überſendet Dalbergs Agent Luca 

de Angelis das Schreiben des Kardinals de Petro an den Fürſtbiſchof. 

Nr. 3. 

Dalberg an den Großherzog von Baden. 

Regensburg, 12. Juni 1815. 

Dalberg teilt zunächſt dem Großherzog mit, daß er zur Erſtattung 

eines Berichts über die Diözeſe Konſtanz von Rom aus aufgefordert worden 

ſei. Er äußert ſich dann über die Geſchichte dieſer von Sixtus V. ein— 

geſetzten Konzilskongregation und über die von den deutſchen Ordinariaten 

alle fünf Jahre eingeſandten Berichte. Eine Reiſe deutſcher Erzbiſchöfe und 

Biſchöfe habe zu ſeiner Zeit ſelten ſtattgefunden. Er fährt dann foct' 

„Als Biſchof von Konſtanz könnte ſolche Reiſe ohne Miteinſtimmung Eurer 

Königl. Hoheit nicht ſtatthaben. Als Erzbiſchof würde ſolches Anternehmen 

ohne Bewilligung ſämtlicher in Frankfurt zu vereinigenden teutſchen 

Staaten nicht möglich ſein.“ Dalberg frägt am Schluſſe an, ob das bei— 

liegende Schreiben (d. i. die Aufforderung aus Rom) dem Ordinariat des 
Bistums Konſtanz zuzuſenden ſei. 

es Aber die Visitatio ad limina Sanctorum Apostolorum vgl. Pa- 

ſtor, Geſchichte der Päpſte, Bd. 10 (1926) S. 100 f. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 19
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Nr. 4. 

Miniſter des Innern von Berckheim an Dalberg. 

Karlsruhe, 30. Zuni 1815. 

Der Miniſter erwidert unter Rückſendung des römiſchen Schreibens, 

„daß wir bei den dermaligen Verhältniſſen die Sache noch nicht in der 

Lage finden, um Sr. Königl. Hoheit anraten zu können, auf eine oder die 

andere Art hierbei einzutreten. Es dürfte vielmehr zweckdienlich ſein, daß 

Eure Eminenz vorerſt in hochdero eigenem Namen an den Kardinal 

de Petro die geeignete Remonſtration richten und das ohne Zweifel 

erwünſchte Reſultat uns wieder anzuzeigen belieben, wie wir denn auch 

Eure Eminenz erſuchen, den Bericht über die Verhältniſſe und den Zuſtand 

der in die diesſeitigen Lande ſich erſtreckenden Bistümer, welchen die 

betreffenden Ordinariate vielleicht nach Rom erſtatten dürften, uns vor der 

Abſendung zur Einſicht gefällig zu übermachen ...“ 

Nr. 5. 

Dalberg an die geiſtliche Regierung in Konſtanz. 

(Regensburg?), 12. Juli 1815. 

Von Sr. Eminenz dem Herrn Kardinal de Petro iſt uns das in 

Abſchrift beiliegende Schreiben zugekommen. Wir haben dieſes Schreiben 

nebſt Darſtellung der darauf Beziehung habenden herkömmlichen Verhält— 

niſſe dem Großh. Bad. Hofe in ehrerbietigem Vertrauen mitgeteilt. 

Hochſten Orts wurde uns hiernach überlaſſen, von unſerer Seite dieſe 

Sache einſtweilen einzuleiten. 

In dieſer Vorausſetzung empfehlen wir der Geiſtlichen Regierung in 

Konſtanz, die Quinquennalrelation in gewöhnlicher Form zu verfertigen 

und noch vor Ende dieſes Jahres zum weiteren Gebrauch an uns ein— 

zuſenden, worüber wir ſodann mit des Durchlauchtigſten Herrn Groß— 

herzogs von Baden Königl. Hoheit weitere Verabredung treffen werden. 

Wir ſind der möglichſt feſten Aberzeugung, daß tunlichſt reines und voll— 

kommenes Einverſtändnis zwiſchen Staat und Kirche in dem Geiſt der 

Wahrheit für beide nützlich und dem Geiſt der chriſtlichen Religion an— 

gemeſſen ſind. 

Dem Herrn Kardinal de Petro werden wir vorläufig ſelbſt antworten. 

Nr. 6. 

Dalberg an Kardinal de Petro. 

Regensburg, 13. Juli 1815. 

Zunächſt Empfangsbeſtätigung für das Schreiben des Kardinals vom 

10. Mai. Dann dankt der Fürſtbiſchof für die Gewährung einer Friſt von 

1 Jahr für die Erſtattung des Berichts über die Diözeſe Konſtanz. Gerne 

würde er in der angeſetzten Friſt die Reiſe unternehmen, aber Alter, Ge⸗ 

brechen des Körpers und die Metropolitangeſchäfte ſtehen hindernd im 

Wege. Doch ſei bei Gott kein Ding unmöglich. Er wünſche jedenfalls,



Fürſtbiſchof Karl Theod. v. Dalberg und die Säkulariſation. Anhang 291 

dem hl. Vater eifrigſten Gehorſam zu leiſten, würde ſich glücklich preiſen, 

mit Gottes Hilfe am Ende ſeines Lebens zur Feſtigung des Friedens der 

Kirche etwas beitragen zu können. . .. 

Carolus, archiepp. Ratisbon., administrator 

episcop. Const. dioecesis. 

Nr. 7. 

Dalberg an das Bad. Miniſterium d. ZJ. 

Regensburg, 14. Juli 1815. 

Empfangsbeſtätigung der Note vom 30. Zuni. Einverſtändnis mit der 

Haltung des Großherzogs, der ſich „inbetreff der katholiſchen Kirchen— 

angelegenheiten inſolange geſchloſſen halte, bis bei dem zu Frankfurt im 

September bevorſtehenden Bundestag zwiſchen denen teutſchen Staaten, 

denen Angehörigen der kath. Kirche und deren Oberhaupt eine gemeinſame 

Abereinkunft zur Sprache kommt“. 

Demzufolge habe er, dem Wunſche des Miniſters entſprechend, die— 

jenigen Schritte unternommen, die ihm im Hinblick auf die Verhältniſſe 

geeignet erſchienen. Er habe in der Anlage A s dem Herrn Kardinal 

de Petro diejenigen Hinderniſſe geſchildert, die einer Reiſe nach Rom ent— 

gegenſtehen. In der Beilage B“o habe er in Erfüllung der biſchöflichen 

Pflichten der Geiſtl. Regierung in Konſtanz den Auftrag gegeben, ſich einſt— 

weilen auf den ſeit Jahrhunderten üblichen Quinquennal-Bericht vorzu— 

bereiten. Die Geiſtl. Regierung ſei angewieſen, gewiſſenhaft darauf bedacht 

zu ſein, möglichſt beſtes Einvernehmen zwiſchen Staat und Kirche zu för— 

dern, „wodurch eigentlich das gemeinſame Wohl erhalten werden kann“. 

Inbetreff der andern Metropolitanangelegenheiten werde er jedesmal 

ſich denſelben Geſichtspunkt vor Augen halten. 

Wegen des Berichts über Worms, Baſel, Speier, Straßburg und 
Aſchaffenburg, „welche unter gewiſſen Verhältniſſen Angehörige der Großh. 

Bad. Lande ſind“, iſt noch keine Aufforderung aus Rom erfolgt. Sobald 

dies jedoch geſchehen, werde er ſie dem Miniſter ſogleich mitteilen. . .. 

Nr. 8. 

Dalberg an die Geiſtl. Regierung in Konſtanz. 

Regensburg, 25. November 1815. 

Wir haben mit geſpannter Aufmerkſamkeit den verfaſſungsmäßigen 

Quadriennal-Bericht unſrer Konſtanzer Geiſtl. Regierung ad sacra limina 

geleſen. Wir ſind mit der Gründlichkeit der Einſichten, Richtigkeit der 

Darſtellung und dem erbaulichen Inhalt des darin ausgedrückten Seelen— 

eifers einverſtanden. Wir werden deſſen Ausfertigung und Überſendung 

an den Agenten Luca de Angelis ungeſäumt beſorgen. 

Wir ſtanden früher in der Vermutung, es würden darin ſolche Gegen— 

ſtände vorkommen, durch welche das Einverſtändnis zwiſchen geiſtlicher und 

60 VBgl. Anhang III Nr. 6. 

70 Vgl. Anhang III Nr. 5. 
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weltlicher Gewalt — concordia Sacerdotii et Imperii — durch Verfrau— 

lichkeit hergeſtellt und befeſtiget werden konnte. In welchem Fall wir uns 

durch bezeugtes Vertrauen Annäherung der Gemüter verſprachen. 

Allein die geiſtliche Regierung hat ſich mit Recht und nach unvor— 

denklichem Herkommen auf dasjenige beſchränkt, was ratione fidei et morum 

als rein Geiſtlich zu betrachten iſt, da man darin nicht nachgeben kann, in— 

dem das durch den gottlichen Heiland gegründete Reich Gottes von dem 

Reich der Welt weſentlich verſchieden iſt. 

Von dem allmächtigen Fürſprecher ſo ſehr zu wünſchende Vereinigung 

aller chriſtlichen Konfeſſionen hangt lediglich von göttlicher Gnade, Liebe 

Gottes und der Menſchen ab. 

Anſere biſchöflichen Pflichten gebieten uns ſtrenge Verſchwiegenheit in 

allen denjenigen Vorgangen, durch welche Beunruhigung der Gemüter oder 

Gewiſſensbeunruhigung erregt oder vermehrt werden kann. 

Auf das Anſuchen Geiſtl. Regierung vom 16. November verſprechen 

wir hiermit derſelben, daß der Inhalt ihres Quadriennalberichts an niemand 

andern als an die hohen Mitglieder der Congregatio Sancti Concilii 

Tridentini gelangen ſolle. 

Die kraftvolle, treffende Schreibart unſeres Kanzleiverwalters Z. hat 

uns erfreuet, was wir hiermit bezeugen. Der Inhalt dieſes unſeres Berichts 

iſt dem Großen Regierungsprotokoll wörtlich einzurücken. 

Nr. 9. 

Auftrag an den fürſtbiſchöfl. Agenten Luca de Angelis in Rom unter 

3. Januar, an Stelle des triftig an der Reiſe verhinderten Dalberg, alle 

Baſiliken und hl. Orte innerhalb und außerhalb Roms zu beſuchen, daſelbſt 

Gebete zu verrichten, Almoſen zu ſpenden und Audienz beim hl. Vater 

nachzuſuchen, um demſelben gemäß der Inſtruktion Bericht zu erſtatten. 

Dalberg erteilt im voraus Genehmigung alles deſſen, was der Agent in 

ſeinem Namen unternimmt.... 

Nr. 10. 

Dalberg an die Geiſtliche Regierung in Konſtanz. 

Regensburg, 3. Januar 1816. 

Wir teilen hiermit der Geiſtl. Regierung von Konſtanz die Abſchrift 

des ſoeben nach Rom abgegangenen Berichts zur Einſicht mit und als 

getreue Arkunde deſſen, was von unſerer Seite in dieſer Sache wirklich 

geſchehen iſt. 

Da dieſe Quartannalberichte in Anſerm Namen ausgefertigt worden, 

ſo war es für Ans eine weſentliche Pflicht, denſelben vor der Abſendung 

nochmal ſorgfältig zu prüfen, damit nichts davon vorkomme, was mit 

Anſern perſönlichen mannigfältigen Pflichten unvereinbarlich iſt. 

In Anſerer perſönlichen Eigenſchaft als Primas der geſamten deutſchen 

Kirche lag es Ans ob, nichts zu äußern und auszudrücken, was der Ein— 

tracht und dem guten Einverſtändnis der Kirche und des Staates nachteilig
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werden könnte, jedoch alles zu ſagen, was Pflicht der Wahrheitsliebe ge— 

bietet, ohne die Grenzen menſchenfreundlicher Mäßigung zu verletzen. 

Die Geiſtl. Regierung von Konſtanz hatte weislich den Wunſch an— 

gelegentlichſt geäußert, daß dieſer Quartannalbericht nicht der Großh. Bad. 

Regierung als konſtanziſcher Landesobrigkeit mitgeteilt werde, indem ſolche 

Mitteilung den unvordenklichen Herkommen zuwider ſein würde, auch das 

Verhältnis derſelben als geiſtlicher Stelle in manche Verlegenheit ſetzen 

lonne. 

Wir erachteten daher für nötig, dasjenige auszuſcheiden, was mixti fori 

iſt und auf deſſen Miteinſicht die weltliche Gewalt einen gegründeten An— 

ſpruch machen köͤnnte. In der wirklichen in Abſchrift beiliegenden Aus— 

fertigung ſchränkten Wir Uns daher lediglich auf dasjenige ein, was rein 

geiſtlich iſt und wodurch ſomit Wir niemand als dem Allerhöchſten Ober— 

haupt der Kirche, Gott dem Allmächtigen und Anſerm eigenen Gewiſſen ver— 

antwortlich ſind. 

Die Mäßigung der Ausdrücke ward Ans teils durch chriſtliche Liebe, 

teils durch Klugheit geboten. Bei bevorſtehenden Verhandlungen inbetreff 

der Wiederherſtellung der deutſchen Kirche iſt möglich und wahrſcheinlich, 

daß der Römiſche Hof bei dem Frankfurter Bundestag mitwirken und von 

Anſerm Quartannalbericht allda als einem Aktenſtück öffentlichen Gebrauch 

mache, in welchem Falle pflichtmäßige Freimütigkeit mit möglichſter Mäßi— 

gung und Beſcheidenheit in den Ausdrücken unumgänglich von Ans als 

Primas der deutſchen Kirche zu vereinbaren iſt, damit Wir als Primas 

alle Veranlaſſung zu Erbitterungen ſorgfältig vermeiden. 

Dieſes Anſer gegenwärtiges Reſkript nebſt der Abſchrift der nach Rom 

geſandten Ausfertigung iſt demjenigen Protokoll mitanzuheften, welches bei 

dem Empfang dieſes Reſkriptes und der Anlage abgefaßt werden wird. 

Gegeben zu Regensburg, 3. Januar 1816. 

Karl.



Heinrich Ignaz Freiherr v. Weſſenberg. 
Von Konrad Gröber. 

II. Teil. 

Weſſenberg und Rom. 

Ehe wir dazu übergehen, den offenen Konflikt Weſſenbergs 

mit Rom in ſeinem dramatiſchen Aufbau und Verlauf zu ſchil— 
dern, halten wir es für angebracht, ſeine grundſätzliche Stellung 

zum Zentrum der katholiſchen Kirche darzutun. Der Zu— 

ſammenſtoß ſelber wird uns dann verſtändlicher werden und 
ſein Ausgang kaum mehr überraſchen. 

Es wäre ein Irrtum, den Konſtanzer Generalvikar als 
Feind des Papſttums im allgemeinen zu bezeichnen. Er hat 

nach einer kurzen Schwankung im „Geiſt des Zeitalters“ den 
Primat in keinem Abſchnitt ſeines langen Lebens geleugnet. 
In der ſchriftlichen Antwort auf die zweite Note des Kardinal— 

ſtaatsſekretärs Conſalvi am 18. November 1817 erklärte er, er 
habe nie die Abſicht gehabt, dem Anſehen der Nachfolger des 
hl. Petrus zu nahe zu treten. Ihre erhabene geiſtliche Gewalt, 

von Jeſus Chriſtus, als dem Mittelpunkte der Einheit der 
Kirche, eingeſetzt, ſei ihm unendlich ehrwürdig. Dadurch 
unterſcheidet er ſich von anderen Aufklärern, die den päpſtlichen 

Vorrang nur als das Ergebnis einer geſchichtlichen Entwicklung 
betrachteten und ihm jegliche von Gott ſelber ſtammende 

Autorität abſprachen. 

Weil Weſſenberg im Papſte den Nachfolger Petri und den 
Stellvertreter Chriſti erblickte, bezeugte er ihm auch in Wor— 
ten die gebührende Ehrfurcht, ja er überſchüttete ihn mit kind⸗ 
lichen Huldigungen. Aber er lobte den Papſt in den höchſten 

Tönen, um dann das Verfahren der römiſchen Kurie 

mit den heftigſten Ausdrücken zu tadeln. Hier ſpielte er wieder 

die Rolle der führenden Aufklärer, die den apoſtoliſchen 

1 Denkſchrift S. 61.
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Stuhl und die römiſche Kurie ſäuberlich voneinander trennten?, 

und, wie ſie vorgaben, nur den Machtgelüſten der Kurialiſten 

Schranken ſetzen wollten. Daher auch ihre immer wieder— 
kehrende appellatio a pontifice non informato ad pontificem 

melius informandum. So iſt es auch bei Weſſenberg noch 

während ſeines Prozeſſes in Rom nicht Pius VII., der ihn ver— 
kennt und verurteilt, ſondern ſeine Kurie. Der Papſt iſt mild 

und gerecht und will ihm als Vater nicht wehe tun, ſondern 
verbirgt die verdammende Note Conſalvis lange unter ſeinem 
Kopfkiſſen, bis man ſie ihm endlich entlockt“. 

Aus dem Geſagten ergibt ſich, daß Weſſenberg allem An— 
ſchein zum Trotz und im Gegenſatz zu Bußerungen ſeiner ex— 

tremen Anhänger keine wirkliche Trennung vom Mittelpunkte 

der Kirche erſtrebte. Nie fanden bei ihm, auch nicht in den 
Zeiten des heftigſten Kampfes, der bitterſten Enttäuſchung und 

der völligen äußerlichen Entfremdung Gedanken eines formellen 

Schismas und Abfalls von der römiſchen Kirche ein offenes 
Tor. Zwar will er den Abergriffen des römiſchen Hofes gegen— 
über paſſiven Widerſtand leiſten und führt Zuſtände herbei, 
die tatſächlich einer Spaltung glichen, aber ſelbſt bei äußerem 
Abbruch der Beziehungen hält er den inneren Zuſammenhang 
aufrecht“. Es findet ſich allerdings die nachfolgende bedenkliche 

Stelle in der zweiten Faſſung ſeines Abſchiedsgeſuches an Dalberg 
vom 26. Dezember 1813: „In Anſehen der den Ausſprüchen des 

Oberhauptes der Kirche in Glaubensſachen gebührenden Achtung 
denke ich wie Fénélon; aber à la Hontheim wird Weſſenberg 

niemals handeln.“' Aber auch hier glauben wir annehmen zu 

dürfen, daß er für den Fall, er werde in die gleiche Lage wie 
der Trierer Weihbiſchof geraten, ſich auf ſeinen paſſiven Wider— 

2 Brück, Rat. Beſtr. S. 90. 

3 Bgl. dazu die bezeichnende Vorrede Dr. Fridolin Hubers zu ſeinem 

Werke: Vollſt. Beleuchtung uſw. 

à Hier ſahen ſeine Gegner, wie Teſtaferrata, Brief an Caſoni vom 

25. Dez. 1807 (Vat. Arch. Nunz. Svizz. 302 n. 118) und ſpäter auch 

der Geiſtl. Rat Frey in Bamberg zu ſchwarz. Vgl. auch Ludwig, 

Zirkel II S. 406. 

Beaulieu-Marconnay II S. 386. Febronius⸗-Hontheim 

hatte ſich am 3. Februar 1779 durch einen Hirtenbrief Rom unterworfen. 

O. Mejer, Febronius S. 96 ff., Arch. f. Kirchenrecht 83 S. 644.
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ſtand zurückziehen, aber jeden inneren Bruch mit Rom ver— 

meiden wollte. Tatſächlich hat er ſpäter einem Ronge, der bei 

ihm geſinnungsfreundſchaftlich anklopfen wollte, energiſch die 

Türe gewieſen, um jeden Verdacht einer geiſtigen Gemeinſchaft 

mit dem Anwürdigen abzuſchütteln“. 
Beabſichtigte Weſſenberg demnach keinen Bruch mit dem 

Papſte, ſo ſtrebte er andererſeits doch eine Machtſtellung der 

Biſchöfe an, neben der der römiſche Primat wenig mehr als einen 
Ehrentitel, ein ſchönes Wort ohne weſentlichen Inhalt bedeutete. 
Weſſenberg iſt grundſätzlich und praktiſch Epiſkopaliſt', ganz wie 

ſein Freund und Gönner Dalbergs, und ſtellt darum den Biſchof 

6 Weſſenberg ſchrieb an Ronge: „Ihr Erſcheinen unerwartet. Sie 

werden hier keinen Anklang finden. Sie beabſichtigen Stiftung einer neuen 

Gemeinde; damit iſt die Sache für mich abgetan. Wo Sie mir gegen den 

Anfug der Wallfahrt zum hl. Rocke ſchrieben, war die Sache anders. 

Mißbräuchen ſind auch hier viele Leute abhold, aber auch der Stiftung 

einer Sekte. Mein Gewiſſen und meine Aberzeugung verbieten mir, Ihnen 

ein Wort der Billigung zu ſagen.“ Briefw. Nr. 212. Das „Konſtanzer 

Tagblatt“ druckte in ſeinem Jahrgang 1884 einen zweiten, etwas längeren 

Brief Weſſenbergs an Ronge ab. Schirmer, Briefw. S. 189. Schon 

einige Jahre zuvor hatte Weſſenberg mit Bezug auf den „Kanoniſchen 

Wächter“ des H. Alex. Müller geſchrieben: „Da er den päpſtlichen Stuhl 

bedroht und nicht bloß die Mißbräuche, die von Rom ausgingen oder dort 

Schutz fanden, verwirft, und da er das Kirchenregiment ganz der Staats— 

gewalt zuſchiebt, ſo macht er ſich auch die aufgeklärten, katholiſchen Geiſt— 

lichen abwendig, die den päpſtlichen Primat als einen weſentlichen Be— 

ſtandteil der katholiſchen Kirchenverfaſſung anſehen und für das kirchliche 

Leben Freiheit (innert geſetzlicher Schranken) in Anſpruch nehmen, indem 

ohne Freiheit nichts Gutes gedeihen kann.“ Briefw. Nr. 203. Auch eine 

zweideutige Stelle in einem Briefe Burgs Girchenlex. 12 Sp. 1349) darf 

nicht für den Plan eines Abfalls von Rom angezogen werden. Burg 

ſchrieb: „Eine Spannung wird ſolange beſtehen, als Gott noch zu Sion 

und Garizim angebetet wird; es muß einmal die verheißene Zeit herbei⸗ 

geführt werden, wo er überall im Geiſte und in der Wahrheit angebetet 

wird. . .. Es iſt unleugbar, daß wir uns in unſerer Verbeſſerung von der 

römiſchen Kirche trennen und uns der deutſchen proteſtantiſchen Kirche 

nähern müſſen.“ Gewiß wollen beide, Burg und Weſſenberg, durch die 

„Liebe“ eine größere Annäherung an die Proteſtanten, und ſprechen darum 

einer übertriebenen Toleranz und der Beſeitigung des Außerlichen im 

katholiſchen Kult kräftig das Wort, aber keiner ſchismatiſchen Trennung 

von Rom. 7 O. Mejer, Febron. S. 40 ff. 

s Bgl. Dalbergs Schreiben an Göldlin vom 27. März 1815, Erzb. 

Arch. Teſtaferrata hatte ſchon 1807 über Weſſenberg nach Rom berichtet:
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innerhalb ſeiner Diözeſe dem Papſt als Gleichberechtigten gegen— 
über s. Darum bekämpft er die „zufälligen“ Primatialrechte, 

worunter er jene verſtand, die urſprünglich und eigentlich den 
Biſchöfen zukamen, nun aber vom Papſte angemaßt ſind, zum 

Anterſchied von dem weſentlichen, die ſich auf die Erhaltung der 

Glaubensreinheit und der Diſziplin beſchränken. Weil Epiſko— 

paliſt, geſtattete er auch in einem Erlaß vom 10. Oktober 1807 
den „Ausfertigungen des römiſchen Hofes“, welche die Bistums— 
angehörigen betreffen, erſt dann freien Lauf, wenn ſie vom 
Ordinarius eingeſehen und von ihm in Vollzug geſetzt werden *, 

und verhinderte den Rekurs wegen der Abläſſe, der privi— 

legierten Altäre u. dergl. u. Aberzeugt von der faſt abſoluten 

Selbſtändigkeit des Biſchoͤßs Rom gegenüber kümmerte ſich 
Weſſenberg folgerichtig auch wenig um die Nuntiaturen. 

Er hatte eben, wie der Altkatholik Friedrich ſich ausdrückt, 
„die Stellung der ehemaligen ſelbſtändig waltenden Fürſtbiſchöfe 
noch geſehen . .. und ordnete und regierte ſeine Diözeſe, ſo— 
weit es ihm zukam, ſelbſtändig und aus eigener Initiative und 
ohne beſonders den Nuntius in Luzern ſtets vorerſt zu befragen, 

und verhandelte ebenſo ſelbſtändig mit den weltlichen Regie— 

rungen“. Da er aber vermeinte, dieſe Selbſtändigkeit ſei durch 
die Nuntiaturen bedroht, wahrte er bei jeder Gelegenheit 

die dem Epiſkopat „nach göttlicher Einſetzung“ zukommenden 
Rechte! und verachtete die von der Nuntiatur abhängigen 

„Che Egli nutrisce gl'istessi sentimenti del suo principale, sia già noto 

a tutti buoni Cattolici.“ Vat. Arch. Nunz. Svizz. 302 n. 112, Art, 8. 

9 Dr. Fridolin Huber, Vollſt. Bel. S. 16, meint, Weſſenberg ſei 

„kein Römer, ſondern ein Deutſcher. Nicht zu Rom, ſondern in Deutſch— 

land hat er ſeine Kenntniſſe des Kirchenrechts geſammelt. Nach den Grund— 

ſätzen dieſer zweiten Nation ſind die Biſchöfe eben das, was die Apoſtel 

waren, wie der Papſt das iſt, was Zeſus war. . .. Nun haben aber alle 

Apoſtel, nicht Petrus allein, die Gewalt zu binden und zu löſen unmittel— 

bar von dem Herrn empfangen. Joh. 20, 23 . .. weil wir Deutſche die 

göttlichen Ausſprüche den menſchlichen vorziehen, ſo ſchließen wir aus den 

angeführten Stellen, daß die Apoſtel ihre Gewalt nicht von Petrus, ſon— 

dern unmittelbar von Chriſtus empfangen haben.“ 

10 Klageſchrift des Pfarrers Faßbind von Schwyz vom 30. November 

1807 in Rom. Vat. Arch. Nunz. Svizz. n. 113. 

11 Teſtaferrata an Caſoni 17. Januar 1807. Vat. Arch. I. c. n. 7. 

12 Bad. Biogr. II S. 459. 

13 Briefw. Nr. 112.
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„Römlingsſeelen“ und ihre „Knechtſchaft gegen die römiſche 

Kurie“nn. Weil er aber ſah, daß der einzelne Biſchof 

hier nichts oder nur wenig vermöge, verfocht er die Ein— 

berufung von Konzilien und Synoden und ſtellte ſie, 
wie die alten Gallikaner, überr den Papſt 1s. In der Erkennt— 

nis, daß dem deutſchen Epiſkopat mit dem Zuſammenbruch des 
alten römiſchen Reiches deutſcher Nation der kaiſerliche Rück— 
halt, wie er ihn etwa in Joſef II. Rom gegenüber beſeſſen hatte, 
endgültig verloren gegangen ſei, iſt er weiter bemüht, einen 
Erſatz dafür zu ſchaffen und eine ſtarke deutſche Kirche aus 

den einzelnen Bistümern des alten Reiches zuſammenzu— 

ſchweißen. Ihr galt der lockende Traum ſeiner Jugend, die 
beſte Kraft ſeines Mannesalters, die ungeſchwächte Sehnſucht 

und ſtille Trauer ſeiner letzten Jahrzehnte. Ein weiteres Wort 

darüber erübrigt ſich hier, weil wir die „deutſche Kirche“ ſchon 

in einem andern Kapitel behandelt haben. 

Als deutſcher Epiſkopaliſt und Febronianer iſt Weſſen⸗ 

berg endlich ausgeſprochener Staatskirchler. Er will 

nicht nur eine Kirche, die dem deutſchen Weſen angepaßt iſt, 

ſondern ſetzt ſie in innige, organiſche Beziehung zu den 

deutſchen Staaten und ihren Herrſchern, wenn er auch vorüber— 

gehend in wohlbegründeter Angſt vor der Staatsomnipotenz 

an eine gewiſſe Uberſtaatlichkeit gedacht hat und auf dem Höhe— 

punkt ſeiner kirchenpolitiſchen Tätigkeit in Wien und Frankfurt 

beſtrebt war, der deutſchen Kirche durch allgemeine Verträge 

gemeinſame Rechte zu ſichern, um ſie nicht zu ſehr der Willlür 

der Einzelſtaaten und ihrer machtgierigen Lenker auszuliefern. 

14 Beck S. 298. 

15 Das nachzuweiſen war zuletzt der Grund, warum Weſſenberg ſeine 

Konziliengeſchichte ſchrieb. Etwas verklauſuliert drückte er es in einem Brief 

an Rotteck vom 2. Juni 1840 aus: „Mein Werk, wie Sie ſehen werden, 

hat vorzüglich den katholiſchen Klerus im Auge. Es möchte in ihm einmal 

einen beweglichen Geiſt für diejenigen Verbeſſerungen wecken, welchen die 

Zeitbedürfniſſe immer dringender fordern, damit wir des großen Vermächt— 

niſſes, das unſer Erlöſer der Welt hinterlaſſen hat, nicht verluſtig werden. 

Viele Amſtände deuten zwar darauf hin, daß die Verkehrtheiten noch 

wachſen, daß die Dinge ſich noch verſchlimmern werden. Doch wird ſicher 

noch eine Zeit kommen, wo man zur Erkenntnis erwachen wird, daß es 

auch im Kirchlichen eine Torheit ſei, die Urbilder in den Finſterniſſen des 

Mittelalters zu ſuchen.“ Briefw. Nr. 207.
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Aber ſonſt ſtellt er ſie nicht über den Staat, auch nicht neben den 

Staat, ſondern unter den Staat, und beraubt ſie damit ihrer 

Lebenskraft und ſelbſtändigen Entfaltung. Er ſcheidet unverſöhnt 
von Rom, weil er Pflichten habe gegen ſeinen Landesherrn. Görres 

nannte ihn deswegen einen Verräter der Kirche an den Staat w. 
Wir können das Arteil des großen, katholiſchen Publiziſten 
nicht verneinen. Schon vor ihm hatte der Nuntius Teſtaferrata 
in ſeiner Note vom 15. Dezember 1813 Weſſenberg im Hinblick 

auf das Luzerner Konkordat beſchuldigt, daß er die Kirche völlig 
zur Magd des Staates mache “. Trotz der bitterſten amtlichen 

und perſönlichen Erfahrungen hat er ſeine ſtaatskirchlichen An— 
ſchauungen auch ſpäter nur unweſentlich revidiertn. 

Bei dieſer grundſätzlichen Einſtellung und der zähen 
Energie, mit der Weſſenberg ſeine Ideen in ihrer Ganzheit zu 

verbreiten und zu verwirklichen trachtete, war ein Zuſammen— 

ſtoß mit Rom unvermeidlich. Die allererſten Jahre ſeines 
Generalvikariates freilich verliefen kampflos. Als aber 1803 

die Nuntiatur in Luzern wieder auflebte und mit dem eifer— 
ſüchtig wachſamen Fabricius Sceberras Teſtaferrata, Erzbiſchof 
von Berytus, beſetzt wurde“, begannen die Reibungen faſt 
    

16 Deutſchland und die Revolution S. 76 Brw. Nr. 181. Goyau 1 

S. 138 Anm. 2.; vgl. auch den Aufſatz S. Merkles: „Zu Görres' theo⸗ 

logiſcher Arbeit am Katholik““ in der Görresfeſtſchrift 1926. Merkle fin— 

det den Grund für „das abſchätzige Arteil“ Görres' darin, daß Weſſenberg 

„ſich an die Regierungen hielt“. Weſſenberg rächte ſich an Görres, indem 

er ihn Hormayr gegenüber als „Torquemada“ und „wilden Fanatiker“ 

bezeichnete, den man „mit Oloy an einen Karren anſpannen“ ſollte, „wenn 

ſie anders nicht das ganze Geſchirr in ihrer religiöſen Begeiſterung zer— 

reißen und zerſchlagen“. Brief Hormayrs an Schenk vom 1. Mai 1827, 

ogl. K. A, von Müller, Görres' Berufung nach München S. 238. 

17 „Ancillam prorsus fecit potestatis civilis.“ 

18 Vgl. ſein Werk „Gott und die Welt“ Bd. 2 Kap. 30, und namentlich 

die kleine Broſchüre „Die Eintracht zwiſchen Kirche und Staat auf die 

genaue Betrachtung auf die wahren Zwecke Beider gegründet.“ Aus dem 

handſchriftlichen Nachlaß des Verfaſſers herausgegeben von Joſef Beck, 

Aarau 1869 S. 4, 5, 7, 10 ff., 16, 17. Selbſt Schulte (Allg. Deutſche 

Biogr. 42 S. 156) geſteht, die Schrift „liefere Gedanken, welche ein Bild 

zeichnen, das zu ſeiner Herſtellung Kirchenregierungen fordere, die ſich nicht 

finden werden.“ 

1 Teſtaferrata wurde am 10. Dez. 1803 akkreditiert. M. Ko⸗ 

thing, Die Bistumsverhandlungen der ſchweizeriſch-konſtanziſchen Diö—
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ſofort. Dabei verkennen wir nicht, daß die Nuntiatur auch 

kirchlicher geſinnten Männern als Weſſenberg eine unangenehme 

Nachbarſchaft geweſen iſt, denn der Nuntius vermittelte nicht 

nur den Verkehr mit Rom, ſondern beauſſichtigte und hinter— 

brachte auch und übte innerhalb der Diözeſen biſchöfliche Rechte 

aus, firmte z. B. in der Schweiz, ohne die Konſtanzer Kurie 

davon zu benachrichtigen“. Die Nuntiaturwirren in den acht— 

ziger Jahren des 18. Jahrhunderts hatten darum auch in Kon— 

ſtanz die Gemüter erhitzt und das Feuer geſchürt, ſo daß es nur 

eines Windſtoßes bedurfte, um zu einer hohen Flamme auf— 

zulodern. Teſtaferrata befand ſich alſo in keiner beneidens— 

werten Lage, ganz abgeſehen von den Hemmungen, die ſich aus 

der wogenden geiſtigen Atmoſphäre Deutſchlands, aus den 

verwickelten politiſchen Verhältniſſen der Schweiz und aus der 

Anaufrichtigkeit einzelner führender Politiker » ergaben. Dazu 

wurde er nicht immer zuverläſſig, einzelne Male ſogar ver— 

leumderiſch bedient und von ſeinem impulſiven ſüdländiſchen 

Temperament allzuraſch zu Verallgemeinerungen, extremen 

Arteilen und übereilten Schritten hingeriſſen. 

Der Streit begann mit einem Vorpoſtengefecht des Nun— 

tiaturkommiſſärs Steinach mit dem aufgeklärten biſchöflichen 

Kommiſſär Thaddäus Müller 22. Es folgte 1806 der Konflikt 

wegen des biſchöflichen Deputaten im Kanton Obwalden, in 

den Teſtaferrata ſelber energiſch und erfolgreich eingriff?“. 

Schon damals ſprach er es aus, daß Weſſenberg unbedingt 

vom Generalvikariat zu entfernen ſei, ſonſt wäre der Schaden 

zeſanſtände von 1803—1872 S. 24 Anm., Snell, Geſchichtliche Dar— 

ſtellung der katholiſchen Schweiz II S. 9. 

20 Küry S. 7. Faſt 100 Jahre zuvor, 1712, hatte Biſchof Johannes 

Franziskus von Stauffenberg in ſeiner „Relatio concernens modernum 

Statum Episcopatus Constantiensis Provinciae Moguntinae“ (Romae, 

Typis Josephi Nicolai de Martiis prope Templum S. Mariae Pacis) 

in der Form von „dubia“ Beſchwerde gegen ſie erhoben. (S. 19 ff. vgl. 

auch Briefw. Nr. 6.) Auch die ſpäteren Biſchöfe kämpften mehr als einen 

Strauß mit ihr aus. Erzb. Arch., Generale, Visitatio Liminum, Rela- 

tiones de Statu dioeceseos 1772-—1816, 

21 Briefw. Nr. 44. 

22 Schirmer, Briefw. S. 211ff. 

23 Küry S. 15ff. Vat. Arch. Nunz. Svizz. 302 n. 177.
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für die Kirche nicht abzuſehen?. Der eigentliche Großkampf 
entbrannte im Kanton Luzern und verlief in Etappen. Schein— 

bar herrſchte vorübergehend Ruhe, aber es war nur ein Waffen— 
ſtillſtand, der meiſtens raſch wieder in den lauten Streit um— 

ſchlug, um in langſamem Ümſichgreifen und Anſteigen zum 
Höhepunkte zu führen, an dem ſich Weſſenbergs Schickſal end⸗ 

gültig entſchied. 

I. Etappe: Der Konkordatſtreit. 

Dalberg hatte am 1. März 1806 ein Konkordat mit der 
Regierung in Luzern ratiſiziert, „la ftamosa convenzione col 

governo di Lucerna“, wie es Conſalvi in ſeiner erſten Note 

an Weſſenberg vom 2. September 1817 nannte *. Der spiritus 
rector und Anterzeichner * der Vereinbarung war aber Weſſen— 

berg geweſen. Sie enthielt folgende Hauptbeſtimmungen: 

1. Es wird zur Bildung der Geiſtlichen ein Prieſterſeminar er— 

richtet, das alle, die ein geiſtliches Amt erhalten wollen, nach 

Vollendung ihrer Studien auf einer Gelehrtenſchule, beſuchen 
müſſen. Die innere Einrichtung des Seminars, Lehrplan und 

Studien, leitet der Biſchof, nach Genehmigung durch die 
Regierung. Die zeitliche Verwaltung beſorgt der Regens 
  

24 Brief Teſtaferratas vom 12. Juni 1806 ͤan Caſoni. Der Nuntius 

charakteriſiert den Generalvikar folgendermaßen: „Conosco molto bene il 

Sgr. Wessenberg, le di lui opere date alla luce enunziano quali siano 

i suoi sentimenti, particolarmente circa la Disciplina della Chiesa e 

circa la S, Sede e suoi Ministri. Non ignoro quali e quanto grandi 

siano i di Lui sforzi per tutto rovesciare, vantando esser ormai tempo 

ridurre la Chiesa alla sua antica semplicità; nulladimeno con lettere 

le piu amabile e decorose, con fare ancora dei sacrifizii in di Lui 

kavore negli affari Eccles. coll' usar col medesimo quel che umana- 

mente può farsi, ho creduto guadagnare un soggetto perniciosissimo 

alla Chiesa nei tempi presenti in partioolare, ma non ho raccolto quei 

krutti che da me si desideravano. ..“ Schon ein halbes Jahr zuvor 

hatte er Weſſenberg in einem Schreiben an Conſalvi vom 16. November 1805 

in leidenſchaftlicher äbertreibung „uno degli inimici pid acerrimi della 

Religione, della Santa Sede, e dei suoi ministri“ genannt und hinzu— 

gefügt: „Egli ha le stesse massime e forse peggiori del suo Princi— 

pale“ (Dolberg). 

28 Denkſchrift S. 20. Dort auch das Konkordet m ſeinen Haupi— 

punkten. S. 107 ff. 

26 Am 19. Februar 1806 in Konſtanz.
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unter Rechenſchaftsablage der Regierung gegenüber. Bei den 

Prüfungen führt der biſchöfliche Kommiſſär den Vorſitz. 2. Die 
Kollegiatſtifte Münſter und St. Leodegar zu Luzern werden 

ihrem bisherigen Zwecke entzogen und zum Aufenthaltsort für 
altersſchwache und verdiente Geiſtliche ſowie betagte würdige 

Schulmänner beſtimmt. 3. Die Pfarrſprengel werden im 

Intereſſe einer beſſeren Seelſorge mehr ausgeglichen und ab— 

gerundet als bisher. 4. Das Recht der Veränderung und Ver— 

ſetzung der Benefizien durch die Regierung wird anerkannt, die 

Ausführung erfolgt aber nur in Vereinbarung mit dem 
Biſchof. 5. Die Pfarreien werden in drei Klaſſen eingeteilt, 

deren Beſoldungen je nach der Arbeit und dem Amfange der 

Seelſorge ſich ſtaffeln. 6. Die Geiſtlichen ſind den allgemeinen 

Steuern unterworfen. 7. Es wird eine geiſtliche Kaſſe gebildet 
und von einer unter der Regierung ſtehenden Kommiſſion ver— 

waltet. Der Zweck dieſer Kaſſe iſt die Anterſtützung ſchlecht— 

beſoldeter und die Errichtung neuer Pfarrſtellen, die Finan⸗ 
zierung des Seminars, der Hilfsprieſter, der Erziehungsanſtalten 

und anderer verſittlichender Anternehmungen“. 

Im Luzerner Konkordat war außerdem enthalten, daß zu 

Gunſten des Prieſterſeminars das Kloſter Wertenſtein und 
deſſen Fonde verwendet werden ſollten, wogegen der Nuntius 

bei der Konſtanzer Kurie Proteſt einlegte 's, obgleich er von 

vornherein nicht abgeneigt geweſen war, ſich an den Konkor— 

datsverhandlungen zu beteiligen??'. Er wurde aber abſichtlich 

von Weſſenberg ausgeſchaltet. Da Rom jedoch nicht ganz zu 
umgehen war, weil die Zuſtimmung des Papſtes zur Verwen— 
dung des Kloſters Wertenſtein für die Seminarzwecke nötig 
erſchien, legten ſowohl Dalberg als die Regierung ein Geſuch 
um Genehmigung vor“. Wie die Antwort lauten werde, war 

unſchwer vorauszuſehen. Selbſt zugegeben, daß einzelne der 

27 Snell lII S. 22. Vat, Arch Nunz. Svizz. A. DDXI: Testaferrata 

a Casoni vom 31. Januar 1807 Compendium Conventionum Episc. 

Const, inter et Regimen Lucernense. 

28 Vat. Arch. Nunz. Svizz. 302 n. 178. 

29 Arch. f. kath. Kirchenr. 66 S. 206. Der anonyme Verfaſſer des 

Artikels iſt Alfons Lauter, der frühere Redakteur des „Baſler Volksblattes“, 

in deſſen Beilage der Aufſatz auch zuerſt 1891 erſchien. 

30 Das Schreiben Dalbergs vom 5. Januar 1807. Denkſchrift S. 119.
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Konkordatspunkte angebracht und zeitgemäß erſchienen, liefen 

doch andere offenbar den kirchlichen Rechten zuwider. Es be⸗ 

durfte deswegen auch nichtmeiner in „ſchwarzen Farben“ ge— 

haltenen Schilderung des Abereinkommens von ſeiten des Nuntius 

in Luzern, um ſeine Verwerfung durch ein Breve? an Dalberg 

vom 21. Februar 1807 und eines an die Regierung vom gleichen 
Tags zu erreichen. Darin hieß es, eine Reihe von Konkor— 

datspunkten ſeien „auf den Umſturz der katholiſchen Kirche und 

Religion gerichtet und könnten den Luzernern nur von den 
Feinden dieſer Religion eingegeben ſein“s:s. Darüber große 

Beſtürzung. Die Regierung hielt das Breve furchtſam 

zurück und getraute ſich nicht einmal, es in der Rats— 

ſitzung zu verleſen. „Das Ganze hat eine üble Senſation 
gemacht“, ſchrieb Thaddäus Müller am 12. März an Weſſen— 

bergs. And doch hatte Rom den Hauptſchlag noch nicht 

geführt, ſondern holte erſt dazu in einem zweiten Breve an 
Dalberg vom 28. Februar 1807 aus?“. Dalberg antwortete 

faſt unverzüglich am 3. April und deckte ſeinen Generalvikar mit 

ſeiner eigenen Perſon, indem er ſchrieb: „Haec omnia iste 
meus Vicarius generalis Me non solum sciente sed et 

approbante fecit.“ Er bringt aber doch ſoviel kirchlichen Sinn 

auf, daß er zum Schluß dem Hl. Vater verſpricht, das 
Konkordat nicht vollziehen zu laſſen '. Es war das in 

der Zuſammenarbeit mit Weſſenberg der erſte typiſche Fall 

Dalbergiſcher Geſpaltenheit und Schwäche. Der alternde 

Mann will es nach keiner Seite hin verderben und verdirbt 

es mit beiden, denn weder der Papſt noch Weſſenberg konnten 

ſich mit dieſer Erklärung zufrieden geben. Weſſenberg, 

den er mit Preisgabe ſeiner ſelbſt ſchützen wollte, ſchrieb am 

14. Auguſt an Thaddäus Müller: „Dieſe letzte Stelle, die ich 
  

31 Wie Snell II S. 23 behanptet. 

32 Vat. Arch. Nunz. Svizz. 302 n. 33. 

33 Denkſchrift S. 120 ff. Arch. f. kath. Kirchenrecht 66 S. 209 ff. 

36 Snell lII S. 25. 

35 Arch. f. kath. Kirchenrecht 66 S. 209. 

36 Denkſchrift S. 126. Arch. f. kath. Kirchenrecht 66 S. 213. 

37 Exequi autem Concordatum istud contra Sanctitatis Vestrae 

voluntatem non sinam. Denkſchrift S. 161.



304 Gröber 

unterſtrichen habe s, wäre niemals in die Antwort geflogen, 
wenn der Herr Fürſtprimas, wie ſonſt immer, vor der Anwort 
mein Gutachten einverlangt hätte. Wie aber das Schreiben 

nunmehr abgegangen war, ſo mußte ich mich damit begnügen, 
dem Herrn Fürſtprimas das Bedenkliche dieſer Aeußerung vor— 

zuſtellen und anzumerken, daß auf eine bloß im allgemeinen ab— 
gefaßte Mißbilligung des Konkordates von ſeiten des römiſchen 

Hofes die Vollziehung des Konkordates nicht ſuspendiert werden 

könne. Hierauf erhielt ich von Sr. Hoheit die Antwort: „Meine 
Sr. Heiligkeit gegebene Erklärung iſt von dem obsequio ratio— 

nabili zu verſtehen. Ein anderes kann Rom nicht fordern und 

kein Biſchof zuſichern.“ Was aber Dalberg in dieſem Falle 
unter dem obsequium rationabile verſtehen werde, war für 

Weſſenberg nicht rätſelhaft und ergab ſich auch deutlich aus dem 

Schreiben, das Dalbergs Weihbiſchof Kolborn ſchon am 7. Juni 
1807 von Aſchaffenburg aus an ihn gerichtet hatte. Darin war 

zu leſen: „Der Ernſt, mit welchem die Luzerner Regierung die 

Errichtung des daſigen Seminars betreibt, macht derſelben un— 
endlich viel Ehre. Rom wird ſich durch Hintertreibung dieſer 
Sache doch wohl nicht ebenſoviel Schande machen wollen.“““ 

Die Stellungnahme Dalbergs blieb der Luzerner Regierung 
nicht unbekannt und ermutigte ſie, den begangenen Weg weiter 

zu beſchreiten und offenbare Anwahrheiten über die Zuſtimmung 
des Papſtes zum Konkordat zu verbreiten“. Weſſenberg aber 

fand, ſeiner Anſchuld unentwegt bewußt, den Mut, ſich in 
eine Anterredung über die Streitpunkte mit dem Nuntius einzu— 

laſſen. Wir kennen den näheren Verlauf dieſer Auseinander— 

ſetzung nicht, ihren Charakter aber verraten Dalbergs anerkennende 
Zeilen vom 20. Juni Wa. „Sie haben dem Prälaten ausgezeichnete 

Wahrheiten geſagt“, hieß es darin. „Ich hoffe und wünſche, 

daß ſie einen guten Eindruck machen mögen. Der römiſche Hof 
hat in der letzten Zeit grauſame Verluſte erlitten; er verſucht mit 

viel Amſicht den Einfluß aufrecht zu erhalten, der ihm bleibt in 

der Hoffnung, daß glücklichere Zeiten ihm ſeinen alten Glanz 

38 „Exequi autem cConcordatum istud...“ 

30 Briefw. Nr. 73. 

40 Vat. Arch-· Nunz. Svizz. 302. Teſtaferrata an Caſoni 8. Aug. 1807. 

àba Briefw. Nr. 76.
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zurückbringen werden. Was Sie und mich angeht, mein aus— 
gezeichneter Freund, ſo wollen wir dem Oberhaupte der Kirche 

und dem Mittelpunkt der Einheit Huldigung erweiſen und nie— 
mals den Mut verlieren, wenn es ſich darum handelt, das Licht 

der Wahrheit auszubreiten in allem, was auf Dogmen und 

Sitten Bezug hat. Wir wollen das mögliche Gute tun, dem 

Schlechten Widerſtand leiſten, ſoweit es nach den Zeitumſtänden 
in unſerer Macht ſteht.“ Das hieß mit andern Worten, daß er 

trotz ſeiner Erklärung dem Papſte gegenüber die Ausführung des 
Konkordats hintanzuhalten, es wortbrüchig in Kraft laſſe. Rom 

ſchwieg vorerſt. Weſſenberg beutete deswegen ſeine Poſition 
aus, ſtellte an die Spitze der Anſtalt den berüchtigten Aufklärer 

Thaddäus Müller, der in Chriſtus nur den „Bürger Jeſus“ 
ſah u, und nahm unter dem Beifall Dalbergs? die Profeſſoren 
gegen den Vorwurf, daß ſie Irrlehren vortragen“, energiſch in 

Schutz *. Die Regierung in Luzern aber erhob durch ihren 

Sprecher Krauer“ bei der Eröffnung der Herbſtſitzung des 

Großzen Rates heftige Anklagen gegen die päpſtliche Autorität 

und den Nuntius und veröffentlichte ſie im Regierungsblatt. 
Das ganze diplomatiſche Korps war empört, vor allem der 

franzöſiſche Botſchafter Vial, ſo daß ſich der Nuntius mit dem 

Gedanken trug, nicht mehr nach Luzern zurückzukehren, um nicht 

weiter ſolchen Angriffen und Verleumdungen ausgeſetzt zu ſein, 
wie er am 3. Dezember 1807 nach Rom ſchrieb. Er ließ ſogar 

in einer Anwandlung von Peſſimismus den Hl. Vater bitten, die 

Luzerner Nuntiatur aufzuheben, da ſie doch keinerlei Nutzen für 
die katholiſche Religion haben könne “. Der Papſt ging darauf ein, 
Teſtaferrata ſah aber ſelber davon ab, Luzern zu boykottieren, 

des Anſtoßes wegen, den er damit der guten Bevölkerung 

gäbe und um der katholiſchen Sache willen, die er nicht im Stiche 

41⸗Arch. f. kath. Kirchenrecht 66 S. 202. 

42 Bequlieu-Marconnay lI S. 267 f. 

às Briefw. Nr. 77, Denkſchrift S. 87. 

44 Briefw. Nr. 82. 

45 „Questo soggetto di vilissima nascita“ nennt ihn Teſtaferrata in 

einem Brief an Cardinal Caſoni. Nunz. Svizz. 1807, 302 n. 12. 

46 „La depravazione e corruzione appogsiata dalla Curia Vesco- 

vile e tale, che umanamente sembra non esservi più riparo.“ Arch. 

Vat, Nunz. Svizz. anno 1807 n. 113. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 20
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laſſen dürfe . Die Luzerner Regierung bequemte ſich nun auch 

dazu, durch Krauer eine Erklärung zu veröffentlichen, die 

einigermaßen einer Entſchuldigung gleichſah, was ſie aber nicht 

daran hinderte, in der Staatsſchrift „Faktiſche mit Akten belegte 

Darſtellung über die Anterhandlungen der Regierung des Kanton 

Luzern mit Sr. Heiligkeit Pius VII.“ (Luzern 1808) ihren Stand— 

punkt neuerdings zu rechtfertigen. Ja ſie verſtieg ſich in 
ihrem Abermut dazu, den Abt von St. Urban, der auf Ver— 

anlaſſung des Nuntius ſich der Rechnungsablage entzogen hatte, 

gefangen nach Luzern zu ſchleppen und abzuſetzen. Dem Nun— 
tius blieb nichts anderes übrig, als zu proteſtieren, immer 
und immer wieder in Rom vorſtellig zu werden“ und 

der Luzerner Anſtalt die konſervativen Arkantone abſpenſtig zu 
machen '. Es folgten auch Unterhandlungen mit Einſiedeln, um 

dort ein Seminar zu gründen, womit Konſtanz einverſtanden 

geweſen wäre, doch unter einer Bedingung, die der Abt nicht 

anzunehmen vermochte 51. 

II. Etappe: Der Kompetenzſtreit. 

Am 4. Februar 1809 wurde Dalberg durch ein päpſtliches 

Breve zur Rechenſchaft gezogen, weil er an den privilegierten 

Samstagen von der Abſtinenz dispenſiert habe. Das Indult 

wird für null und nichtig erklärt und die Beobachtung des alt— 
kirchlichen Gebrauchs in der Konſtanzer Diözeſe von neuem ein— 

47 Nunz. Svizz. 1809, 303 n. 18. Schreiben Teſtaferratas an Pacca 

vom 25. Februar 1809. 

às Wilhelm Schsli, Geſch. der Schweiz I 661 f., Snell II S. 28. 

40 Es erging am 6. Auguſt 1808 ein neues Breve des Luzerner Semi— 

nars wegen an Dalberg. 

50 Sehr intereſſant ſind die „sentimenti al Dispaccio di Msgr. Nun- 

zio di Lucerna d. 10. Agosto 1809, aus denen es ſich ergibt, daß man es 

mit Luzern nicht verderben wollte. „Non sembra“, heißt es dort, „poi 

decente di preterire come suggerisce Msgr. Nunzio al Vescovo di 

Costanza nell'affare del Seminario, poichè per quanto male animato 

sia il Vescovo, vi tratta sempre di un oggetto di sua natura, e per 

le disposizione del Concilio di Trento appartiene all' ispezzione dell' 

ordinario tutto ciò che non abbisogna di particolari Apost. provi— 

denze,. Arch. Vat. Nunz. Svizz. 303. 

51 Kothing S. 22 ff.
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geſchärfts2. Veranlaſſung zu dieſem Breve gab weniger 

der Hirtenbrief Dalbergs vom 5. Januar 1804, in dem es hieß: 

„Wo . . . wegen des Samstags überhaupt ſchon eine biſchöf— 

liche Dispens vorliegt, bewilligen wir den Gebrauch dieſer Dis— 

penſe auch an den Samstagen der Faſtenzeit, jedoch mit Aus— 

nahme des Samstags in der Charwoche“, als gleichgeartete 

Faſtenmandate für die Schweizer Kantone vom Jahre 1808, die 

von den Kommiſſarien mündlich bekannt gemacht und auch auf 

die Mendikanten ausgedehnt wurden, wenn ſie in den Pfarreien 

Aushülfe leiſteten ss. Da Rom zuletzt annahm, die Dispens ſei 
ohne Wiſſen des Biſchofs gegeben worden „opera hominum, 

qui male sunt animati in catholicam religionem; ac praeser- 

tim Vicarii Generalis, quem Constanciae retines moerore 

nostro, et cum magna omnium bonorum offensione“, hatte 

ſich Dalberg in ſeiner Antworts' der doppelten Aufgabe zu 

unterziehen, einmal das von ihm erteilte Indult zu rechtfertigen 

und dann ſeinen angeklagten Generalvikar zu verteidigen. Er 

tat das erſtere, indem er auf die Praxis ſeiner Vorgänger hin— 

wies und ſich bereit erklärte, das Indult zurückzuziehen. Seinen 

Generalvikar aber nannte er in der Antwort „zelosum religio- 
nis catholicae athletum et promotorem, jurium et bonorum 

ecclesiae, quantum temporum injuriae sinebant, solertem 

defensorem, abusuum vero... prudentem reforma- 

torem“, und ſprach die Erwartung aus, daß Se. Heiligkeit ſich 

von ihm auf Grund ſeiner Verdienſte um Religion und Kirche 

eine beſſere Meinung bilde . Rom ſchwieg abermals, und 

ſelbſt dann noch, als Weſſenberg trotz des Breves das Faſten— 

52 Denkſchrift S. 101 ff. 

58 Die gleiche Dispens findet ſich im Faſtenmandat vom 10. Januar 

1805. Samml. Biſchöfl. Hirtenſchreiben und Verordnungen 1 S. 38. 

Gegen die Dispens hatte Teſtaferrata am 15. Okt. 1808 bei Pacca Be— 

ſchwerde geführt. Die „Riflessioni“ dazu im Staatsſekretariat kamen zum 

Reſultat, daß die Dispens zu verwerfen ſei, weil Dalberg ſeine Rechte 

überſchreite und die Dispens ſelber als „incongrua, inconveniente e di 

pessimo esempio“ bezeichnet werden müſſe. Allem Anſchein nach bezwecke 

ſie eine größere Annäherung an den Proteſtantismus und gehe auf Ein— 

flüſſe der Freimaurerei zurück, der Dalberg wohl angehöre. Arch. Vat 

Nunz. Svizz. 303 n. 819. 

54 Denkſchrift S. 104 f. 

55 Huber, Vollſt. Bel. S. 36. 

20*
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indult aufrecht erhieltss. Was vermochte es auch gegen Dalberg, 
der, von Napoleon begünſtigt, damals auf dem Gipfel ſeiner 

Macht ſtand und zum großen Urger der römiſchen Kurie mit 
dem Titel eines Primas von Deutſchland prunkte! Darum 
wagte er es auch, die völlige Verwerfung Weſſenbergs durch 

Rom mit ſeiner Verhimmelung zu beantworten. Zuletzt waren 

beide im Anrecht, Rom und Dalberg, denn der Generalvikar 
war weder ſo ſchlecht, wie er in dem Breve charakteriſiert 

wurde, noch ſo gut, wie der Fürſtprimas ihn darſtellte. 

Nicht ganz zwei Jahre vergingen und die Konſtanzer Ein— 
griffe in die päpſtlichen Dispensrechte machten von neuem eine 
Vorſtellung des Nuntius nötig. Sie richtet ſich diesmal gegen 
Weſſenberg ſelber, der, ohne dazu befugt zu ſein, Ordens— 

leute ſäkulariſiert und Ehedispenſen erteilt hattes. Der Be— 

ſchuldigte ſuchte in kluger Erinnerung an ſeine Erfahrungen aus 
dem Konkordatſtreit Rückendeckung bei Dalberg. Der Fürſtprimas 

antwortete ihm am 27. Februar 1811 äußerſt entgegen— 

kommend s und nannte das Schreiben des Nuntius „ein höchſt— 

anmaßliches“, durchaus inopportunes, weil die darin enthalte— 
nen Grundſätze „mit der Natur des Epiſkopates und ſelbſt mit 

der neuen Obſervanz zu unvereinbarlich“ ſeien, „als daß man 
es anerkennen und die darauf geſtützten Forderungen zugeben 
könnte“. Dazu ſei der Rekurs an den Papſt zur Zeit ge— 

hemmt“. Durch dieſe Stellungnahme ermutigt, kündigte nun 

Weſſenberg ſeinem Herrn an, er werde dem Nuntius eine Ant⸗ 

wort erteilen „auf eine ſolche Art .. ., die geeignet iſt, ohne 
der Verehrung für Seine Päpſtliche Heiligkeit im mindeſten zu 

nahe zu treten“, „die unveräußerlichen Rechte des Epiſkopates 
gegen jede anmaßliche Störung zu verwahren“s”. Er ſchließt 

ſeinen Brief mit den Worten: „Die ſtarken und beſtimmten 

Erklärungen, welche die franzöſiſchen und italieniſchen Biſchöfe 
öffentlich von ſich geben, ſollten doch endlich einmal die Röm— 

linge überzeugen, daß die Zeit vorüber ſei, unhaltbare Präten— 
ſionen geltend zu machen. Die Zernichtung dieſer Prätenſionen 

56 Teſtaferrata an Pacca 24. März 1809. 

57 Denkſchrift S. 130, Longner S. 193, Briefw. Nr. 109. 

5s Briefw. Nr. 111. 

50 Denkſchrift S. 133. 

eo0 Briefw. Nr. 111.
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iſt für den päpſtlichen Stuhl ſelbſt die größte Wohltat. Denn 

nichts kann für dieſen Stuhl vorteilhaft ſein, was der Würde 

des ganzen Epiſkopates nachteilig iſt.“ 
Am die eigenen Schultern zu entlaſten, legte er ſein 

Antwortſchreiben an den Nuntius wiederum Dalberg vor, der 

am 11. März einige Milderungen vorſchlug, auf die der Gene— 
ralvikar auch bereitwillig einging . Trotzdem fiel die Antwort 

noch ſcharſ genug aus, denn er bekundete gleich in der Einleitung, 

daß er den größten Schmerz empfinde, weil der Nuntius die 

dem Epiſkopat weſentlich innewohnende Jurisdiktion in Zweifel 
ziehe. Er berief ſich dann auf die Sedes Romana impedita, 

aus der er auch ſonſt gelegentlich den Generalpardon für 
ſeine Eingriffe in die päpſtlichen Rechte holte, um fortzu— 

fahren: „Sobald . .. nach Entfernung der Hinderniſſe ein un— 

mittelbarer, ſicherer und bequemer Rekurs an Se. Heiligkeit 

wiederhergeſtellt ſein wird, wird das Konſtanzer Ordinariat den 

Weg befolgen, den die hl. Schriften, das Weſen des Epiſkopates, 

die älteſte Diſziplin und die Dekrete der allgemeinen Konzilien 

weiſen und vorſchreiben.“ Das hieß mit anderen Worten, daß 

er die Autorität Roms in Dispensſachen nicht anerkenne, 

ſondern wie die Emſer Punktatoren denke 2. Er wird aber 

noch deutlicher, indem er ſein Schreiben ironiſch be— 

ſchlietzt: „Was die Worte: „Aus übertragener apoſtoliſcher 

Autorität“ betrifft, welche in dem Säkulariſationsdekret des 
P. Gregor Grüninger, Profeſſen der Kapuziner, Ew. Exzellenz 

beleidigt zu haben ſcheinen, ſo geſtehe ich aufrichtig, daß ſie ganz 

überflüſſig geweſen ſind, da die ordentliche Gewalt ihrer nicht 

bedurft hat. Fortan wird in Zukunft dieſe Formel nicht mehr 

angewendet werden, wohl aber jene Stelle geſetzt werden, daß 

ſolche Dispenſationen bei verhindertem päpſtlichem Stuhle vom 

biſchöflichen Ordinariate zugeſtanden werden wird.““ 

Bei der Bosheit in Worten blieb Weſſenberg nicht ſtehen. 

Mit Hilfe Talleyrands, des diplomatiſchen Vertreters Na— 

poleons in Bern, verſuchte er den Nuntius gewaltſam aus dem 

61 Schirmer S. 213, Baier in 3.⸗G. O. N. F. XL S. 209 Anm. 

62 Hergenröther, Kirchengeſch. II S. 603. 

63 Denkſchrift S. 135.
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Lande zu ſchaffen, doch ehe es dazu kam, hatte der Korſe ſeine 
weltgeſchichtliche Rolle ausgeſpielt“. 

III. Etappe: Der Kampf um die Seminarleitung. 

Ins junge Seminar zu Luzern wollte keine Ruhe kommen. 

Schon 1809 hatte die Kontroverſe Alois Güglers mit dem 

biſchöflichen Kommiſſär Thaddäus Müller die Gemüter heftig 
erregt's. Nun wogte der Kampf um den Profeſſor und Semi— 
nar-Regens Dereſer“. Bei der umſtrittenen Exiſtenz der 

Anſtalt war es eine unkluge Provokation, gerade dieſen 

Mann, der als Rationaliſt und Vorkämpfer der Aufklärung 
männiglich bekannt und als Profeſſor in Bonn durch ein päpſt— 

liches Breve zenſuriert war, an ihre Spitze zu ſtellen. Zuerſt 
ſchien es allerdings gut zu gehen“. Dereſer hielt ſich zurück. 

Vielleicht hatte er doch einiges aus ſeinem Karlsruher tragi— 
komiſchen Schickſal gelernt, das auf die Rede- und die perſönliche 

Freiheit im damaligen Großherzogtum Baden ein bezeichnendes 

Licht wirfte's. Aber die Nuntiatur befürchtete trotzdem für die 
Erziehung des Luzerner Klerus Schlimmes“ und die Urkantone 

bangten desgleichen?“'. Nicht ohne Grund, wie gewiſſe Vor— 
kommniſſe im Seminar neuerdings bewieſen“!. Die Oppoſition 
griff auch auf andere Kantone über und drohte mit dem Boykott 
des Seminars*. Weſſenberg aber war entſchloſſen, den Regens 

64 cf. Arch. f. kath. Kirchenrecht 66 S. 215. In ſeiner Antwort auf 

die I. Note Conſalvis beſtritt Weſſenberg, dieſe Abſicht je gehabt zu haben. 

Denkſchrift S. 45. Alfons Lauter behauptet das Gegenteil und beruft ſich 

auf den Briefwechſel Weſſenbergs mit Talleyrand, den er geleſen und ex— 

zerpiert habe. AFKK. 66 S. 215 Anm. 

65 Dr. Karl Werner, Geſch. d. kath. Theologie ſeit dem Trienter 
Konzil S. 363. 

66Aber Dereſer vgl. Bad. Biogr. 1 S. 173 ff. FDA. IV S. 343 ff. 

Dr. Hub. Schiel, Joh. Bapt. Hirſcher S. 18 f. Weitere Literatur in Hiſt. 

Pol. Bl. Bd. 150 S. 440. 

67 Briefw. Nr. 129. 

ss Memoiren Speckles S. 296. 

6 Kothing S. 37. 

70 Küry S. 25 f. 

71 Hchsli J S. 662. 

72 Kothing S. 40.
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um jeden Preis zu halten. Er verteidigte ihn in einem eingehen— 

den Schriftſtück“ und trat am 24. Mai 1813 entſchieden der 

Ehrenerklärung bei, die die Luzerner Regierung ihm am 
18. März 1813 ausſtellte, ja er begab ſich ſelber nach Lu— 
zern und erklärte dem Nuntius in perſönlicher Aus— 

ſprache, daß noch einer imſtande ſein werde, dieſe Am— 
triebe zu vereiteln. Das war ein unkluges, böſes Wort. In 

der Schweiz wußte man genau, wen er mit dieſem „einen“ 

meinte — Napoleon! Man erinnerte ſich dabei an all das An— 

heil, das Frankreich in den letzten 15 Jahren über Helvetien 

gebracht hatte. Und nun drohte ſogar die geiſtliche Behörde mit 

einer neuen Intervention! Der franzöſiſche Geſandte geriet da— 

mit in eine peinliche Lage, ſodaß er es vorzog, Weſſenberg ins 

Anrecht zu ſetzen und auf der Tagesſatzung vom 7. Juni 1813 

für den Nuntius einzutreten “. Weſſenberg hielt es jetzt doch für 

geraten, Dalberg mit der Angelegenheit zu behelligen, der 

zuerſt von ſeinem Aſchaffenburger Weihbiſchof Kolborn Bericht 

erſtatten ließ“e und ſich dann der Regierung von Luzern gegen— 

über mit Weſſenberg ſolidariſch erklärte??. Ob er ihm aber 

doch den Rat gab, den wunden Punkt auf ſich beruhen zu laſſen? 

Tatſache iſt, daß der Generalvikar am 10. Auguſt 1813 

den reformierten Profeſſor Schultheß in Zürich davon abhielt, 

gegen die Schrift des Exfiskals Widmer in Sachen Dereſers auf— 

zutreten“. „Jetzt iſt es nötig, allen Gärungsſtoff und Vorwand 

zu entziehen. Seiner Zeit mag die Geſchichte ihr Amt verrich— 

ten.“ — Weſſenberg ahnte nicht, wie bald die Weltgeſchichte 

dieſe Bagatelle auf eine Weiſe erledigen werde, die er nicht im 

ſchrecklichſten Traum erwartete. Dereſer aber blieb vorerſt in 

Amt und Würden, obgleich Schwyz und die beiden anderen 

Waldſtätte ihre Alumnen vom Luzerner Seminar zurück— 
zogen“. 

73 Denkſchrift S. 94. 

74 Kothing S. 45. 

75 Hiſt. Pol. Blätter Bd. 150 S. 141. 

7s Pfyffer, Geſch. des Kantons Luzern II S. 220 f. 

77 Briefw. Nr. 144. 

7s Schsli J S. 664.
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IV. Etappe: Die Trennung der Schweiz von Konſtanz. 

Die bisherigen Kämpfe und das Geplänkel um die liturgi— 

ſchen Neuerungen hatten das Schweizer Volk entzweit. Die 

Abneigung gegen Weſſenberg übertrug ſich auf das Bistum 
ſelber. Hier nun ſetzte die Nuntiatur in kluger Berechnung ein und 

benützte jede Gelegenheit, um den bedenklichen Riß zu erweitern 

und die Trennung der katholiſchen Schweiz von Konſtanz herbei— 

zuführen. Der Plan der Schweizer, ſich von den „Schwaben“ 
loszulöſen, war nicht neu, ſondern Jahrhunderte alts. Zwar 

beſaßen die der Grenze näher gelegenen Kantone eine aus— 

geſprochene Neigung zur Stadt am See, betrachteten ſie eigent— 
lich nicht als Ausland, ſondern als Portal und Prunkſtück ihrer 
ſchönen Heimat, was ſie den natürlichen Grenzen nach auch war. 

And doch wurde es ihnen bei ihrer tief eingewurzelten, demokra— 
tiſchen Eigenart und wohlgeordneten Selbſtverwaltung nicht 

leicht, unter einem reichsfürſtlichen Krummſtab zu dienen. Mehr 

als einmal mußten die Konſtanzer Biſchöfe über ihre Schweizer 

Diözeſanen beim Papſte bewegliche Klage führen, weil ſich die 

Laienſchaft ungebührliche Rechte über den biſchöflichen Beſitz im 
Lande und über den Klerus anmaßte, der Klerus ſelber aber 

dem Biſchoſ die Abgaben verweigerte, und ſeine Autorität, die 
hl. Kanones, das Tridentinum und die Synodalſtatuten nur ſo 

weit anerkannte, als es ſeiner Freiheit nicht abträglich war “. 
Solcherlei Beſchwerden kehrten noch in der Relatio Ryomam 

facienda 1800 wieder n. Auch Weſſenberg ſprach in ſeinen 
„Puncta für die relatio Romam facienda 1805“ davon, daß 

in der Schweiz beſondere Gefahr in Hinſicht der biſchöflichen 

Rechte, der biſchöflichen Einkünfte, der Ordenshäuſer und der 

Pfarreinkünfte drohe s. Er verſchwieg aber, daß zu den alten 

gravamina der Schweizer Nation durch ſeine Aufklärung noch 

neuer Stoff gekommen ſei. Zumal in den mehr konſervativ 

gerichteten Kantonen wollte man von „der philoſophiſchen Bis⸗ 

79 Küry S. 6f. 

80 Relatio 1712 pag. 23 ff. 

81 Erzb. Arch. 

82 Erzb. Arch. Visitatio liminum. Aber die Streitigkeiten zwiſchen 

dem Hl. Stuhl und einzelnen Schweizer Regierungen im erſten Viertel des 

18. Jahrhunderts vgl. Hergenöther II S. 607 ff.
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tumsverwaltung“ss, von der „Entfeſſelung des Bistums Kon— 

ſtanz von dem Geiſt des Papismus“ nichts wiſſen. Mehr als 
einmal waren entrüſtete Stimmen radikalſter Art, wie: „Wir 

fragen dem Biſchof von Konſtanz nichts nach!““ laut geworden. 

Tatſächlich hatten ſchon auf den Tagesſatzungen 1803 und 1804 
Verhandlungen ſtattgefunden, um eine Abtrennung der Schweiz 

von der alten Diözeſe anzubahnen. Am 6. Februar 1804 wurde 

in der Schaffhauſer Abmachung zwiſchen Baden und der 
Schweiz der Fall einer Lostrennung von Konſtanz bereits 
in Rechnung gezogenss. Wer wollte es auch den Schweizern, 

ganz abgeſehen von den Gründen, die Weſſenberg ihnen 
bot, verargen, wenn ſie eine Anderung erſtrebten? Kein Bistum 

ſtand ſo mit dem Prinzip, daß die kirchlichen und ſtaatlichen 
Grenzen zuſammenfallen ſollen, im Widerſpruch '. Nicht ein— 
mal innerhalb der Schweiz ſelber deckten ſich die Grenzen der 
Bistümer mit denen der Kantone, gehörte doch der Kanton 

Solothurn nicht weniger als drei Diözeſen an: Kon— 
ſtanz, Baſel und Freiburg im Achtlands?s. Es waren darum 

auch Kreiſe, die Weſſenbergs Amtsführung unbedingt zu— 

ſtimmten, einer Neuordnung nicht abgeneigt . Da aber vorerſt 
unter den Kantonen keine Einigkeit zu erzielen war und eine 

Zeitlang die Hoffnung winkte, die Stadt Konſtanz ſelber 
zur Schweiz ſchlagen zu können“', wartete man den Verlauf 

der politiſchen Dinge ab. Als aber im Jahre 1806 Kon— 
ſtanz von Sſterreich zu Baden kam, tauchte der Trennungs— 
plan von neuem auf und hätte gewiß, da ſich auch der 
Papſt geneigt zeigten, bald Geſtalt angenommen, wenn nicht 

hinter dem Konſtanzer Fürſtbiſchof Dalberg der Franzoſenkaiſer 
als Protektor geſtanden wäre. Doch blieb es ein offenes Geheim— 

nis, daß die Los-von-Konſtanz-Bewegung marſchiere und in der 

88 Wie Snell ſie S. 21 nennt. 

82 Snell 1. o. 

88 Küry S. 52. 

86 Kothing S. 16. 

87 Wilh. OSchsli, Geſchichte der Schweiz J S. 653. 

s8s Kothing S. 42. 

8o Snell S. 48, Briefw. Nr. 106. 

90 Briefw. Nr. 53. 

91 Schsli S. 654. 
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Nuntiatur in Luzern nicht bloß geduldet, ſondern in diplomatiſch 

kluger und unentwegter Weiſe geführt und gefördert werde“. 

Wie verlockend mußte es auch in den Ohren der Schweizer klin— 

gen, wenn Teſtaferrata ihnen den Traum eines nationalen 
Bistums in greifbare Erfüllungsnähe rückte! Die alten ariſto— 
kratiſchen Familien der ehemals patriziſchen Kantone Bern, Luzern 

und Solothurn und einige einflußreiche Klöſter erklärten ſich aus 
katholiſchen und Standesintereſſen mit dem Plane ſofort einver— 
ſtanden. Auch Luſſer, der einflußreiche Landſchreiber von Ari, 
ließ ſich unſchwer gewinnen?, um durch ſeine Schwenkung die 

Arkantone Ari, Schwyz und Anterwalden mitzuziehen. Auf der 
Konferenz zu Gerſau kam am 20. Januar 1813 bereits der 
Beſchluß der „Abſönderung“ zuſtande“, für den Fall vorerſt, 

daß der biſchöfliche Stuhl zu Konſtanz erledigt ſei oder, wie man 
ſich diplomatiſch aber bezeichnend ausdrückte, bei „einer illegi— 
timen Wahl des Nachfolgers“. Man ſah alſo in jenen Kreiſen 

bereits das Jahr 1817 mit ſeinem unſeligen Wirrwarr voraus. 

Einer beſonderen prophetiſchen Gabe bedurfte es dazu auch 

nicht. Von Teſtaferrata konnten ſie ohne weiteres erfahren, daß 
Rom einer Wahl Weſſenbergs unter keinen Umſtänden bei— 
ſtimme, während ſie andererſeits zur Genüge wußten, daß die 
aufgeklärte Partei ſie um jeden Preis erzwingen wolle. Auf der 

Tagesſatzung von Zürich (24. Juni 1813) wurde man noch deut— 
licher. Wenn auch in der Diskuſſion und in den Schriftſätzen 
der Name des Konſtanzer Generalvikars nicht ausdrücklich er— 

ſcheint, ſo war doch männiglich bekannt, daß der Nachfolger Dal— 
bergs, den man ſich nicht aufdringen laſſe, weil „ſeine Wahl den 

hierſeitigen Begriffen und Grundſätzen von Legalität und deſſen 

92 Teſtaferrata hatte in einem Bericht vom 18. Januar 1806 Conſalvi 

den Vorſchlag gemacht, die Schweiz von Konſtanz zu trennen, denn was 

der Nuntius aufbaue, reiße Weſſenberg zuſammen. Am 9. Juli 1808 unter— 

nimmt er es von neuem, die Abſichten Weſſenbergs mit Hilfe der badiſchen Re⸗ 

gierung ein eigenes Bistum zu gründen, dem auch der Schweizer Anteil 

der Diözeſe Konſtanz angegliedert werden ſolle, dadurch zu durchkreuzen, 

daß die Schweiz von Konſtanz losgeriſſen werde. „Questo è l'unico mezz0 

di qui conservare la purità di nostra Santa Religione, diversamente 

questi popoli saranno costretti a correre la sorte, da cui è& ora vessata 

la Germania.“ Arch, Vat. Nunz. Svizz. ADDXI. n. 188. 

o3 Snell S. 38. 

da Snell S. 38, Kothing S. 32.
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Individualität den Gefühlen des in geiſtlichen Verhältniſſen ſo 
notwendigen Zutrauens nicht entſprechen würde““s, kein anderer 

als Weſſenberg ſei. 
Das Spiel blieb nicht ohne Gegenſpiel. 
Namentlich war es der Schultheiß Krauer von Luzern, der 

ſich dem Plan mit der ahnungsvollen Motivierung widerſetzte, 
es werde doch zu keinem Nationalbistum kommen, wohl aber zu 

einer großen Anzahl von Bistümern und damit zu einer Stärkung 
der Hierarchie auſf Koſten der beſtehenden Verfaſſungen. Es ge— 

lang ihm auch, den Aargau und den Thurgau auf ſeine Seite zu 
ziehen. Aber trotzdem drang er nicht durch. Man beſtellte zur 
Prüfung der Angelegenheit eine Kommiſſion aus fünf Mitgliedern 

und ließ ſich bereits am 3. Juni 1813 Bericht über ihre Beratungen 

erſtatten. „Wenn die löblichen Diözeſanſtände“, hieß es darin, 

„ohne unter ſich einverſtanden zu ſein, durch den Todesfall des 
Fürſten Primas überraſcht würden: was ließe ſich dann ohne 

mißlichen Zeitverluſt Einträchtiges von ihnen erwarten? Welche 
Spaltungen zwiſchen ihnen, welche Beunruhigungen in ihrem 

Innern dürften ſich dann äußern! And welch ein proviſoriſcher 

Zuſtand, welch eine Angewißheit ſeiner Andauer, welche äußeren 
Einflüſſe, welche Beſchränkungen ihres Willens, man möchte 

ſagen: welche ſpäte Reue, welche Schmach, welche Verant— 

wortung gegen die Nachkommen möchten dann beſorglich hervor— 
gehen!“ 

Die Kommiſſion hatte noch ein weiteres getan. Sie legte 
bereits den Entwurf eines Schreibens vor, das an Dalberg zu 

richten ſei, denn „die eidgenöſſiſchen Diözeſanſtände ſähen ſich 

durch dieſe ſchwankende Lage des Domſtiftes zu Konſtanz be— 
wogen, jetzt ſchon auf die Errichtung neuer biſchöflicher Gewalt 
und Würde im Schoße der Nation bedacht zu ſein und eine 

nähere und beſtimmte Fürſorge dem Ereigniſſe vorangehen zu 

laſſen, wozu Se. Kgl. Hoheit um gütige Beiſtimgmung und Mit⸗ 
wirkung erſucht werde.“ 

Das Schreiben ging am 20. Auguſt 1813 ab7. Was wird 

der Primas erwidern? Er war auf die Beantwortung nicht 
  

9s Snell S. 39. 

96 Snell S. 41. 

97 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 24
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unvorbereitet, denn Weſſenberg hatte ſchon am 6. Januar 1813 

durch Auguſt Talleyrand „unter dem tiefſten Geheimnis“ von 
dem Plane einer Konferenz in Gerſau Kenntnis erhalten und 

den Rat des franzöſiſchen Diplomaten in Bern, ſich über die 

laufenden Dinge zu informieren“s, nicht in den Wind geſchlagen. 

Bei den vielen offſenen und geheimen Beziehungen zur Schweiz 
war es ihm um ſo leichter Näheres zu erfahren, als es ſich um 

Beratungen handelte, die innerhalb der Tagesſatzung ſelbſt auf 
Oppoſition ſtießen. Tatſächlich war Talleyrand mit ſeinen Er— 
öffnungen reichlich ſpät gekommen, wie es ſich aus dem Schrei— 
ben an ihn vom 8. Januar 1813 ergibt??. Ein „vertrauter 

Mann“ hatte Weſſenberg ſogar noch weſentlich mehr hinter— 
bracht, als gegangen war, denn bis auf den heutigen Tag iſt 

keine päpſtliche Bulle bekannt geworden, die damals ſchon den 

Schweizer Kantonen neue Biſchöfe gewährte. Weſſenberg 
ſelbſt vermutete eine Myſtifikation, wagte es aber nicht, ſich 
Illuſionen zu machen. Einige Tage ſpäter iſt der aufgeklärte 

Kanonikus A. Vock in Solothurn wiederum in der Lage, den 
Generalvikar mit der Tartarennachricht zu überraſchen, die vier 

Waldſtätte hätten beſchloſſen, die biſchöfliche Würde für ihr 
Land dem Nuntius ſelber anzutragen o. Ja zwei Wochen 
darauf weiß derſelbe Hinterbringer „zuverläſſig“, daß dem 

Nuntius durch eine mündliche Ordre vom Papſte die Juris— 
diktion über ganz Deutſchland erteilt worden ſei, und daß ſich 
im Großzherzogtum Würzburg ein kleines Depot ſeiner Wirk— 

ſamkeit befinde 101. 

So konnte alſo Dalberg wohl unterrichtet ſein, als er ſich 
anſchickte, das Schreiben der Schweizer vom 30. Auguſt zu 

beantworten. Was er ſchrieb, legte er aber wohlweislich zur 

Begutachtung in Konſtanz nicht vor, weil er die ſchärfſte Oppo⸗ 
ſition ſeines Generalvikars hätte befürchten müſſen. Oder ver⸗ 
meinte er ſeine Zuſage zur Lostrennung der Schweiz vom Bis⸗ 
tum Konſtanz durch die angefügte Bedingung wieder aufzu— 
heben: „Wenn der Papſt, der Kanton Luzern und der Pro— 

os Briefw. Nr. 135. 

9o Briefw. Nr. 136. 

100 Briefw. Nr. 137. 

101 Briefw. Nr. 139.
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tektor Napoleon damit einverſtanden ſeien?“ Fühlte er nicht, 
daß die Berufung auf den Juppiter tonans Napoleon auch 

diesmal das Gegenteil von dem bewirken werde, was er ernſt— 

haft erſtrebte? Oder glaubte er auch damals noch, wenige Tage 
vor der Völkerſchlacht bei Leipzig, an den unwandelbaren Glücks— 
ſtern ſeines hohen Protektors? Er ſollte bald enttäuſcht wer— 

den, um neue Torheiten zu begehen. Denn kaum iſt Napoleon 
aufs Haupt geſchlagen, ſo verzichtet Dalberg in einem Zuſtand 
geiſtiger Anomalie auf ſein Großherzogtum zu Gunſten — Eugen 

Beauharnais“? und zertrümmert damit ſeine letzten Hoff— 
nungen auf gnädige Behandlung von ſeiten der ſiegreichen Ver— 

bündeten. Von ihrem Anwillen wie von einer Furie verfolgt 

glaubt er ſich auch in Konſtanz, wo er im September dem nach 

Waizen in Angarn promovierten Weihbiſchof Ernſt von Biſſin— 
gen die Hand zum Abſchied gedrückt hatte, an Leib und Leben 
nicht mehr ſicher, und ſucht ſeine Zuflucht ausgerechnet in dem 
Lande, das eben im Begriffe ſtand, ihm den biſchöflichen Stuhl 
unhöflich vor die Türe zu ſtellen. Es iſt nur zu begreiflich, 
daß der zermürbte Mann, deſſen Stärke immer in der ſympathi— 

ſchen Schwäche und im billigen Kompromiß gelegen war, nun 

ein Spielball in der Hand eines jeden wurde, der ihn in Ver— 
handlungen verwickelte. Weſſenberg wußte es und befürchtete 

deswegen ein großes Unglück. Er ſetzte zwar eine ſtille Hoff— 

nung auf Dalbergs Begleiter, den geiſtl. Rat Kopp, ſeinen 
Geſinnungsgenoſſen. Aber die Briefe, die ihm dieſer nach 

Konſtanz ſchrieb, lauteten nicht ermutigend, ſondern geradezu 
niederſchmetternd. Darum ſollte Weſſenberg dem Fürſtbiſchof 
am 12. November beibringen, wie wichtig und notwendig es 

ſei, „daß Ew. Königl. Hoheit ſich und Ihrer erhabenen Stellung 
nichts vergeben. Der Primas und Erzbiſchof von Deutſchland 
ſind der feſte Punkt“ a. Der Generalvikar wußte ſonſt, wo 

er ſeinen Herrn zu packen hatte. Aber der ſchon ſo oft erprobte 

Trick mißlang diesmal gänzlich. Dalberg ſchrieb aus einer Art 
Büßeergeſinnung und Zerknirſchung, die Weſſenberg faſt zur 
Verzweiflung brachte: „Cor mundum crea in me Deus, et 
spiritum rectum innova in visceribus meis.“ Das war nicht 

102 Beaulieu-Marconnay lI S. 259. 

103 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 27.
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der spiritus rectus, den Weſſenberg erwartete, nicht die Ge— 

ſinnung, in der man entſchloſſen iſt, ſiegreiche Schlachten gegen 

Rom zu ſchlagen. Bei dieſer Exerzitienſtimmung konnte man 
leicht vorausſehen, wie Dalberg reden und handeln würde, wenn 
die Schweiz nun ihre Lostrennung betreibe. Tatſächlich ver— 

paßten die zwölf Bistumskantone die Gelegenheit nicht, ſondern 
richteten rückſichtslos zielſtrebig durch eine Deputation ein förm— 
liches Schreiben an ihn da, „daß Se. Königl. Hoheit die Ein— 

willigung zur wirklichen Trennung vom Bistum Konſtanz auf 

jenen Fall erteile, wo Se. Heiligkeit der Papſt, der von den Kan— 
tonen, ſei es einzeln, ſei es allgemein getroffenen Diözeſaneinrich— 
tung Seine Sanktion wird gegeben haben“. Das ſchriſtlich Vor— 

getragene wurde von den Deputaten mündlich mit der den 
Schweizern eigenen Klarheit und Anerſchrockenheit unterſtrichen. 

Darum konnte auch Kopp an Weſſenberg berichten, es ſei in 
der Audienz „etwas hart“ hergegangen . Dalberg blieb zu— 

letzt nichts anderes übrig als nachzugeben und eine offizielle 

Erklärung in Ausſicht zu ſtellen, die „im Galopp“ gefertigt und 
am 24. November den Deputierten Grimm und Reding ein— 
gehändigt wurde. Wimmernd ſchrieb Kopp deswegen an 
Weſſenberg: „Ich bin weder in der Darſtellung noch in den 
Ausdrücken einverſtanden. .. Ich bitte mir dero gütiges Mit— 
leid aus.“ Er war aber weniger zu bemitleiden als Weſſen— 

berg ſelbſt, der mit gebundenen Händen zuſehen mutte, wie 

ſein Herr den Schweizerbistumsanteil rein gefühlsmäßig, ohne 

eigentliche Gegenwehr und Rückendeckung bei ſeinen Räten, 
dem Nuntius in die Hände lieferte. Dalberg will ſich der Ent— 

ſcheidung des Papſtes unterwerfen. Von Napoleon, dem Ge— 

ſchlagenen und auf Elba Verbannten, war ſelbſtverſtändlich keine 
Rede mehr, nicht einmal die Zuſtimmung von Luzern wurde zur 

Bedingung geſtellt. Darum größte Beſtürzung in der geiſt— 
lichen Regierung in Konſtanz. Man wußte es, daß Gefahr im 
Verzug ſei, wenn es nicht gelänge, Dalberg in der allernächſten 
Zeit aus der Schweiz, koſte es was es wolle, herauszulocken. 
Weſſenberg verſuchte es ſowohl durch einen Brief, den er mit 

ſeinem Namenszug dem Primas überſandte, als auch mit einem 

104 Kothing S. 33. 

105 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 27.
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anonymen Schreiben, das er beilegte. Aber er verkannte auch 

diesmal die Stimmung ſeines Herrn. Der anonyme Brief wird 
im Arger zerriſſen. An die Rückkehr denkt Dalberg vorerſt nicht, 

ſondern arbeitet eifrig an ſeinem Schreiben an den Papſt. Doch 
er kommt damit nicht recht voran, weil ihm kein Aktenmaterial 

zur Verfügung ſteht. Darum erſucht er Weſſenberg und Kol— 
born, ihm die einſchlägigen Aktenſtücke entweder aus der Kon— 
ſtanzer oder aus der Aſchaffenburger Kanzlei zu verſchaffen. 

Aber die Beiden finden die Bulle des Papſtes, die Dalberg 
beſonders benötigte, nicht, wohl zu ihrer großen Genugtuung, 
wenn nicht auf gegenſeitige Abmachung hin. Das hinderte 

aber Dalberg nicht, in ſeinem Schreiben an den Papſt fortzu— 
fahren. Am 9. Dezember 1813 iſt es reif zum Verſand. Die 
Schweizer konnten damit zufrieden ſein. „In Anbetracht der 

Wichtigkeit“, ſo ſchließt das Schreiben, „und der hohen Bedeu— 
tung dieſer Bitte, glauben wir, daß die Sache dem Arteil Euer 
Heiligkeit, als des Mittelpunktes der Einheit, unterſtellt wer⸗ 

den müſſe, indem wir darum dieſe Angelegenheit mit größtem 
Vertrauen der Verfügung des hl. Stuhles überlaſſen, bitten 
wir als treuer Sohn der Kirche, daß der hl. Vater gemäß 
ſeiner Amtsgewalt und Weisheit bezüglich der Dismembration 

des Bistums Konſtanz dasjenige feſtſetze, was zur Beförderung 

des Seelenheiles als geeignet und notwendig erſcheint, ob und 

in welcher Weiſe den frommen Wünſchen der Kantone künftig— 

hin und nach unſerem Tode zu willfahren ſei.“ Wir glauben es, 
daß es Dalberg mit dieſem eines katholiſchen Biſchofs wahrhaft 
würdigen Dokument Ernſt geweſen iſt. Aber gerade deswegen 

hütete er ſich ſorgfältig, Weſſenberg eine Abſchrift davon einzu⸗ 
händigen. Dafür faßte er einen Entſchluß, der den Generalvikar 
gänzlich außer Faſſung brachte. Er will nach Luzern reiſen, um 

dem Nuntius perſönlich das Schriftſtück an den Papſt zu über— 

reichen. Ja, er entſchließt ſich, „mit Sack und Pack“, wie Kopp 

an Weſſenberg ſchrieb, aufzubrechen und in Luzern ſein Winter— 
quartier aufzuſchlagen *e. Weſſenberg blieb nichts anderes 

übrig als über die „unglückſelige Reiſe in die Schweiz“ in 

Konſtanz zu jammern und abermals ſeine Aberredungskünſte 
zu verſuchen, um wenigſtens einen ſpärlichen Reſt von deutſch— 

106 Kopp an Weſſenberg 10. Dez. 1813.



320 Gröber 

biſchöflichem Starkmut und primatialer Würde in Dalberg zu 

reiten. Die erſte Beſprechung freilich, die er am 15. Dezember 

mit dem Nuntius hatte, verlief harmlos. Man unterhielt ſich 

angeregt, aber rein theoretiſch über die Ausdehnung der kirch— 

lichen Gewalt. Ob der Nuntius oder Dalberg das Thema 

angeſchnitten, wiſſen wir nicht, am eheſten wohl der Nuntius, 
der damit dogmatiſch grundlegen und weitere Schritte vor— 
bereiten wollte, denn noch am gleichen Tag liefen ſeine Be— 
ſchwerden gegen Weſſenberg und ſeine geiſtliche Regierung bei 

Dalberg ein n'. Man hatte alſo in der Nuntiatur fleißig 
gearbeitet, um die unbeſtimmte Zeit, die Dalberg bei ſeiner 

Launenhaftigkeit in Luzern zu verbringen gedachte, möglichſt 

gründlich auszunützen. In der zweiten Anterredung, die der 
Primas mit dem Nuntius pflog, kam der Inhalt der Beſchwerde— 

ſchrift zur mündlichen Verhandlung. Aber da benahm ſich Dalberg 
als Freund, denn er gab ſich alle Mühe, den Freund zu entlaſten““. 

And nun rollte der Nuntius auch die brennende Schweizer 
Frage auf, doch ſo behutſam, ſo beſcheiden in ſeinen Forde— 
rungen, daß Dalberg damit zufrieden ſein konnte. Es fiel kein 

Wort über die Lostrennung vom alten Bistum, nur die 
Beſtellung eines beſonderen Generalvikars für die Schweiz 

wurde vorgeſchlagen und Propſt Bernardin Göldlin von 

Tiefenau dafür in Ausſicht genommen. Man erſieht daraus, 
daß ſich der Nuntius noch nicht ſtark genug fühlte, um das 

Ganze zu fordern, und daß ſich zuletzt die Trennung noch 
längere Zeit hätte hintanhalten laſſen, wenn nicht das un— 

geſchickte Widerſpiel von Konſtanz her erfolgt wäre. Die Nach— 
richt, daß die Trennung ſelber vorerſt nicht in Frage komme, 

beruhigte zwar Weſſenberg, zumal Kopp auch ſonſt berichten 
konnte, der Primas habe ſich bis dato mannhaft benommen . 

Aber, wer durfte bei Dalbergs Wankelmut ſeiner Sache ſicher 
ſein? Die „Beſſerung“ hielt jedoch an, Kopp konnte ſogar mit⸗ 
teilen, Dalberg ſei wieder entſchloſſen, nach Zürich zurück— 

zukehren. Was Dalberg dazu bewog, wiſſen wir nicht. In 

jedem Fall war die Abwanderung ein Symptom dafür, daß ein 

107 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 137 ff. 
10s Das ergibt ſich aus einem Bericht vom 20. Oktober 1816. 
100 Brief vom 17. Dez. 1813.
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Stimmungswechſel eingetreten ſei. And nun unternahm Weſſen— 
berg einen neuen, wohlberechneten Anſturm. Er ſchrieb am 

22. Dezember an Dalberg: „Ew. Eminenz werden aus dem 
beiliegenden Schreiben die Anſicht des Herrn Weihbiſchofs 
Kolborn wegen Dringlichkeit der baldigen Rückkehr Ew. Emi— 
nenz und Kgl. Hoheit nach Deutſchland erſehen. ... Die 
Alliierten werden bald in die Schweiz einbrechen.“ Kolborns 

Brief war beſtellte Arbeit, das Bangemachen mit den Alllierten 
aber ein Trick nach dem Grundſatz: Der Zweck heiligt die 
Mittel! 

So iſt der von der Angſt gehetzte Dalberg über Weihnachten 
wieder am Bodenſee. Aber es klangen keine frohen Friedens— 

glocken weder für ihn, noch für Weſſenberg, noch für ſeine geiſt— 
liche Regierung. Nun zeigte es ſich auch, welch tiefen Eindruck 
der Aufenthalt in Luzern doch auf den alten Herrn gemacht hatte. 

Wir glauben zwar nicht, daß es zu ſcharfen Auseinanderſetzungen 

zwiſchen ihm und ſeinem Generalvikar gekommen iſt, aber das, 
was ſein Herr ſonſt plante, genügte ihm, um am 27. Dezember 

ſein Entlaſſungsgeſuch einzureichen no. Weſſenberg geht darin 
von der mühſamen und uneigennützigen Verwaltung ſeines 

Amtes und der Opferwilligkeit aus, die er ſtets bewieſen 

habe, um dann verſteckt ſeine Beſorgnis darüber auszudrücken, 

daß das, was er bisher geſchaffen habe, nunmehr gefährdet ſei, 

und er ſich ſelbſt als Hindernis für den Frieden und die Ruhe 
Dalbergs betrachten müſſe. Darum halte er es für geboten, ſich 
von allen Geſchäften zurückzuziehen. Er erwähnt als die beſtim— 
menden Gründe dazu einmal die Klagen, welche der Nuntius 
gegen das Konſtanzer Ordinariat und gegen ihn ſelbſt eingereicht 

habe, und dann eine nicht näher bezeichnete Maßregel, die der 
Primas einzuführen beabſichtige nlk, womit aber ein Miß—⸗ 
trauensvotum gegen ihn verbunden ſei, das ihn außerſtande 

ſetze, erſprießlich weiter zu wirken. Er fährt dann fort: „Ich 
    

110 Es liegt in zwei Faſſungen vor, die eine Faſſung bei Beaulieu—⸗ 

Marconnay lI S. 385, die andere Briefw. Nr. 147. Der Anterſchied 

iſt nicht unweſentlich. Welches von beiden Dalberg übergeben wurde, iſt 

nicht bekannt, wohl das erſtere, das vom 27. Dezember ſtammt, während 

das von Schirmer veröffentlichte am 26. Dezember geſchrieben wurde. 

111 Es waren das Dalbergs Paſtoralien, die er veröffentlichen wollte, 
wie wir ſpäter noch ſehen werden. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 21
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habe keine Furcht und ſuche nichts für mich; einzig die Sache 
liegt mir am Herzen, ſie iſt die Sache Chriſti oder ſeiner 

Religion. Mich in das Epiſkopat eindrängen zu wollen, das ſei 
ferne von mir. Ich betrachte dieſes bloß als eine ſchwere 

Bürde, mit großer Verantwortlichkeit verbunden. In An— 
ſehen der den Ausſprüchen des Oberhaupts der Kirche in 

Glaubensſachen gebührenden Achtung denke ich wie Fénélon; 

aber à la Hontheim würde Weſſenberg nicht handeln. Es ſind 
zwei Dinge in der Welt, worüber der rechtſchaffene und feſte 

Mann mit ſich nicht markten läßt: Innere wohlgeprüfte Aber— 
zeugung und Würde des Charakters.“ 

Das war ein mannhaftes Wort, das ſeine Wirkung auf Dal— 

berg nicht verfehlte. Er hatte bisher immer die Forderung Roms, 

ſeinen Generalvikar zu entlaſſen, entweder mit deutlichem Still— 

ſchweigen oder mit höchſter Belobigung des Mißliebigen beant— 
wortet, und nun lagen eigentlich neue Gründe kaum vor, die 

ſeine Amtsenthebung nahelegen und rechtfertigen konnten. 

Dazu war er ein alter, müder Mann, der jetzt noch weniger 

Rückgrat beſaß als früher, ſondern ſich von den Verhältniſſen 

und Eindrücken leiten ließ, ſo weit ſie keine zu großen Opfer an 
ihn ſtellten. And wen hätte er auch an Weſſenbergs Stelle 

ſetzen können? Reininger etwa mit ſeinen derben Fäuſten? Oder 

Hermann von Vikari bei ſeiner Anerfahrenheit im Leben und 

ſchüchternen Art? Dazu kam noch die Furcht vor der Sffent— 

lichkeit. Weſſenberg beſaß einen klingenden Namen in ganz 

Deutſchland und weit darüber hinaus und bedeutete ein Pro— 

gramm, hinter dem gerade jene ſtanden, mit denen ſich Dalberg 

ſelber geiſtig verbunden fühlte und nicht überwerfen wollte. Der 

Primas ſah den Orkan kommen, den Weſſenbergs Entlaſſung 
entfeſſeln mußte, und fiel um, noch ehe er losbrach. 

Dafür entlud ſich das Gewitter verheerend über der geiſt— 

lichen Regierung, ſo daß der Provikar Reininger über Neujahr 

alle Hände voll zu tun hatte, um zuſammen mit ſeinen belaſteten 

Kollegen Labhardt, von Vikari, Straſſer und Kopp ſich von den 

Anſchuldigungen der Nuniatur rein zu waſchen. Weſſenberg 

aber ſaß im Schmollwinkel und erklärte, er ſei für das, was er 

getan, nur Gott und ſeinem Gewiſſen verantwortlich, ſo daß ſich 

der Fürſtprimas in ſeinem Antwortſchreiben an den Nuntius
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gewiß mit Wohlgefallen auf die kurze aber vielſagende Formel 

beſchränken konnte, ſein Generalvikar fühle ſich keiner Schuld 
bewußt; wenn er aber gefehlt habe, ſei er bereit, nach dem Bei— 
ſpiele Féenélons Erklärungen zu geben, „quae decisionibus sanc— 
tissimae fidei conformia sunt“ . Damit war der Nuntiatur 
freilich ſchlecht gedient, aber ſie wußte nun, daß Dalberg ſeinen 

Generalvikar um jeden Preis beibehalte. Und doch hatte ſich 
das Verhältnis der beiden Männer verſchoben! Der Auf— 
enthalt in Zürich und Luzern bedeutete tatſächlich eine tiefe Zäſur 

in die Freundſchaft; ſtarke innerliche Beziehungen beſtanden 

kaum mehr, darum auch immer wieder der ohnmächtige Verſuch 
Dalbergs, ſeinen Generalvikar zu entlaſſen oder doch aus— 

zuſchalten, wie wir noch ſehen werden. Daran änderte auch 
die Anrede: „Werteſter Freund“ nichts, die in einem Briefe 
vom 22. Januar 1814 wieder auftaucht u. Der Inhalt des 

Briefes bewies nur zu deutlich, daß ſich die Meinungen der 

beiden Männer ſchroff kreuzten, denn Dalberg legt Weſſenberg 
die Gründe dar, warum er „unabänderlich“ entſchloſſen ſei, mit 
dem Schweizer Generalvikariate Ernſt zu machen. 

Auch Weſſenberg hätte ſich bei vorurteilsloſer Erwägung 
der Wucht dieſer Gründe nicht entziehen können. Bei ſeinem 
Eigenſinn war er dazu aber nicht imſtande. Darum fühlte er 

ſich auch bemüßigt, noch am gleichen Tage ſeinem ſchon ſeit 
Anfang Januar in Regensburg weilenden Herrn ſeine „Gegen— 
gründe“ mitzuteilen n. Und nicht ohne Suggeſtionskraft und 

ſchönen Erfolg, denn Dalberg eröffnete nun dem Propſt 

Göldlin von Tiefenau, daß er ſein Vorhaben, ihn zum General— 
vikar der Schweiz zu beſtellen, auf unbeſtimmte Zeit verſchiebe, 
und findet — echt dalbergiſch — den bloßgeſtellten Mann mit 
den inhaltsloſen Titel „Geiſtlicher Rat“ ab. 

Ob ſich der Primas aber auch der Folgen bewußt war, die er 

mit dieſer ſchwächlichen Zurücknahme gegen ſich heraufbeſchwor? 
Wohl hatte er jetzt vor Weſſenberg Ruhe, aber nun pochte der 
enttäuſchte Nuntius um ſo heftiger und empörter an ſeine Türers 

112 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 142. 
113 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 193, Briefw. Nr. 148. 
112 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 194 ff., Schirmer, Briefw. S. 215. 
115 Schreiben vom 15. Februar 1814. 
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und goß ſeinen Anwillen wie einen Hagelſchauer über Weſſen— 
berg aus, in dem er unſchwer die Wurzel des AUbels erblickte. 

Weſſenberg ſei ein Mann „im Böſen verhärtet, getrennt vom 
Mittelpunkte der Kirche, ein offener Empörer gegen die Kirche“, 
womit Teſtaferrata doch zu weit ging, wie auch mit der Be— 
hauptung, daß er „una nova Chiesa a suo capriccio“ bilden 

wolle 16. 

Aber nicht bloß der Nuntius, ſelbſt Weſſenbergs treu— 
verbundene Freunde in der Schweiz wie Thaddäus Müller, den 

man gewiß keiner Vorliebe für den Nuntius zeihen konnte, 
nahmen Dalberg jetzt ſeines Wortbruches wegen ſcharf ins 

Kreuzfeuer, ja ſelbſt Kolborn mußte trotz der Freude über 
Weſſenbergs Erfolg von einer Kompromittierung des „guten 
Fürſten“ reden n'. Die Angelegenheit wurde auch in der Preſſe 
lebhaft beſprochen und der Fürſtprimas darin mit derber Klar— 
heit an ſein Verſprechen erinnert, „wenn anders er .... die 
Arkantone als Bistumsangehörige ferner beibehalten wolle“. 

Das war eine Drohung, die um ſo eher verfing, als er mit der 
Nachgiebigkeit der Schweizer nach ſeinen bisherigen Erfahrungen 
kaum rechnen konnte. 

And nun kam ein Ereignis, das Weſſenbergs letzte Hoff— 

nung zerſchlug und Dalberg dem Nuntius völlig preisgab. Am 
16. Februar 1814 fiel durch den Rüttimannſchen Staatsſtreich 

die Mediationsregierung in Luzern. An ihre Stelle trat die 
Partei der Ariſtokraten. Schon zehn Tage ſpäter mußte Dereſer, 

der mißliebige Fremdling, ſchleunigſt das Weite ſuchen us, ein 

Wink mit dem Zaunpfahl nach Konſtanz! Die nächſten Wochen 
waren der Neuordnung der Kantonalsverfaſſung gewidmet. 
Sie iſt am 19. März vollendet. Am 20. April teilte der Kleine 

Rat des Kantons dieſe Tatſache Dalberg mit, um bei dieſer 
Gelegenheit „das wehmütige Gefühl“ zu äußern, „daß das 

biſchöfliche Verſprechen noch nicht in Erfüllung gegangen ſei. 

Er erhoffe aber, daß Dalberg „eine eigene biſchöfliche Verwal— 
tung in der Schweiz beſtelle“ n'. Die Antwort des Fürſtprimas 
  

116 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 147. 

117 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 200. 

118 26. Februar 1814, Kothing S. 55. 

119 Hiſt. Pol. Bl. Bd. 150 S. 291, Kothing S. 56.
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war teils ausweichend und hinhaltend, teils ablehnend und 

provozierend. Mußftte er ſich nicht ſagen, daß der Satz: „In ſo 
lange die beteiligten hohen Kantone noch ein Beſtandteil der 

geſamten Konſtanzer Diözeſe ſind, ſo bleibt das würdige Dom— 
kapitel von Konſtanz in unfürdenklichem Beſitze, daß einer ſeiner 

Mitkapitularen der geiſtliche Generalvikarius in geſamter Diö— 
zeſe iſt“ nicht einſchüchtern, ſondern zu Taten aufreizen müſſe? 
Nun erklärte auch Luzern in einem Kreisſchreiben vom 6. Mai 

1814 ſeinen Beitritt zu allen Schritten beſchleunigen zu wollen, 
welche die Abtrennung vom Bistum Konſtanz herbeiführen 
könnten * und deutete damit an, daß von anderer Seite in der 

Sache wiederum etwas Poſitives geſchehen ſei. Tatſächlich hatten 

die übrigen Stände am 14. April 1814 dem Nuntius ein Schrei— 
ben an den Papſt vorgelegt, in dem zwar keine ſofortige 

Trennung, aber doch die Zuſicherung begehrt wurde, für die 

Errichtung neuer Bistümer in der Schweiz die erforderlichen 
Einleitungen zu treffen 122. 

Dalberg aber glaubte mit ſeiner heroiſchen Geſte vom April 
ſeine fürſtbiſchöfliche Pflicht genügend erfüllt zu haben und ſpielte 
in ſeiner einſamen Höhe den Gekränkten 12, womit er aber den 
kühlen Schweizern nicht imponierte. Weit weg von Konſtanz und 
der Schweiz und von anderen Sorgen gedrückt überläßt er alters⸗ 

müde die Entwicklung der Dinge ſich ſebſt und der Entſcheidung 

des Papſtes, Das Schreiben, das er am 24. Juli 1814 voller 

Gehorſam, aber auch voller Klagen über den Zuſtand der deut— 

ſchen Kirche nach Rom entſendet, mußte den Hl. Stuhl nur er— 
mutigen, die katholiſche Schweiz auf eigene Füße zu ſtellen. 

Auch Weſſenberg unternahm nichts Weſentliches. Er hatte 
damals den Kopf mit anderen Dingen zu voll. In der geiſt⸗ 

lichen Regierung in Konſtanz aber wußte man entweder vom 

Stande der Angelegenheit nicht viel, oder man wollte Dalberg 
nicht vorgreifen. And ſo reifte bei der völligen Untätigkeit der 
einen Partei und bei der zielbewußten Arbeit der andern lang— 
ſam die Entſcheidung. Am 7. Oktober gab der Papſt den 
petitionierenden Schweizer Regierungen die Zuſage, daß ſie ein 

120 Kothing 1. o0. 

121 Kothing S. 57 ff. 

122 Kothing S. 61.
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Bistum erhalten, ſofern ſie für eine Kathedralkirche, ein Dom— 

kapitel, ein Seminar und die nötigen Dotationen beſorgt 
ſeien s. Eigentümlicher Weiſe verheimlichte die Nuntiatur das 

Breve vorerſt noch. Am 2. November folgte ein neues ent— 

ſcheidendes Breve an Dalberg und ſprach mit Bezugnahme auf 
das von ihm ausgeſprochene Einverſtändnis die Trennung des 
Schweizer Anteils von der Diözeſe Konſtanz de facto aus 1. 

Aber erſt am 1. Januar 1815 hielt der Luzerner Nuntius 
den Zeitpunkt für gekommen, das Breve vom 7. Oktober 
als Neujahrsgruß auszufolgen und im Zirkular „Inter gra— 

vissimas animi sollicitudines“ 2 die Loslöſung den beteilig— 

ten Stellen zu eröffnen. Am gleichen Tage wurde Göldlin zum 

apoſtoliſchen Vikar des neuen ſelbſtändigen Gebietes ernannt. 

Das innige, heilige Band, das weit über ein Jahrtauſend die 
Schweiz mit Konſtanz verknüpft hatte, war zerſchnitten. Was 
die Freiheitskämpfe der Arſchweiz gegen 6ſterreich nicht ver— 
mochten und dem heftigen Sturme der Reformation nicht ge— 

lungen war, hatten die Wirren unter Weſſenberg zuwege ge— 
bracht. Gewiß lag der Stein ſchon ſeit langem zum Rollen 

bereit, aber er wäre noch für einige Zeit liegen geblieben, wenn 

ihm nicht der Amſchwung der Zeitverhältniſſe die Reformen 

Weſſenbergs und die Torheit Dalbergs den Anſtoß gegeben 
hätten 128. 

And nun, wo er bereits in der neuen Ruhelage angelangt 

war, kam die Kurie in Konſtanz und verſuchte ihn mit wahr— 
hafter Siſyphusarbeit wieder den Berg hinaufzuwälzen. Es 
war eine kluge Taktik Teſtaferratas geweſen, die Verhandlungen 

in möglichſter Stille zu führen und nicht mehr Inſtanzen als 
nötig zu behelligen. So kam es, daß die Kurie in Konſtanz 
offiziell von all dem, was gegangen war, nichts erfuhr. Wozu 
hätten die Schweizer auch mit ihr ſich noch beſonders ins Be— 

nehmen ſetzen ſollen, da doch Dalberg völlig im Bilde war? 

123 Kothing S. 63. 

1242 Denkſchrift S. 76 ff. 

125 Erzb. Arch. 

126 Aber die weitere Entwicklung der Schweiz. Bistumsangelegenheiten 

ogl. Alf. Lauter, Streiflichter auf die Verhandlungen zur Reorganiſation 

des Bistums Baſel. Kath. Schweizerblätter 1898 S. 3—18 und 1900 

S. 131—158.
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Seine Aufgabe wäre es geweſen, das Konſtanzer General— 
vikariat vom Stande der Dinge zu unterrichten. Aber er tat 

es nicht, ſondern ahmte das Beiſpiel des Nuntius nach und 
hielt das entſcheidende Breve des Papſtes geheim. So mußte der 

Provikar Reininger, der damals den auf dem Wiener Kongreß 

abweſenden Generalvikar vertrat, das novum zu ſeinem begreif— 
lichen großen Arger aus den Tageszeitungen erfahrenn. Man 

kann es ſich vorſtellen, welche Arteile nun über den Fürſtprimas 
in der Konſtanzer Kurie fielen *s. Nachdem man ſich vom erſten 
Schrecken und Arger erholt hatte, wurde man am 11. Januar 

1815 in Regensburg vorſtellig, um „eine feſte Richtſchnur“ 
zu erhalten, im Falle ſich die Gerüchte von einer Trennung 

beſtätigen. Dalberg hatte inzwiſchen in der richtigen Empfin⸗ 
dung, daß nun doch höchſte Zeit ſei, ſeine geiſtliche Regierung 
von dem Vorgefallenen in Kenntnis zu ſetzen, am Tage zuvor 
ein Schreiben an ſie gerichtet und ihr anheimgegeben, bei 

ihm Anträge wegen ihrer Verluſte im Schweizer Bistumsanteil 
zu ſtellen, damit er ſie an den Hl. Vater weiterleiten könne. 

Aber das Schreiben blieb noch einige Tage auf ſeinem Schreib— 
tiſch liegen und wurde erſt am 15. Januar expediert, zuſammen 

mit einem ähnlichen an das Konſtanzer Domkapitel. 
Der Primas ahnte wohl, welch ſchwarze Wolken ſich über 

ſeinem Haupte zuſammenziehen und verſuchte den Sturm zu 
beſchwören und die Blitze abzulenken, indem er den Domherren 

in einem Schreiben vom 18. Januar 1815 erklärte, er habe ſeine 

Zuſtimmung zur Abtrennung der Schweiz nur unter der Be— 

dingung gegeben, daß damit auch das Domkapitel, die geiſtliche 
Regierung und der Großherzog von Baden einverſtanden ſeien. 

Die Ausrede verfing nicht. Sie kannten ihren Dalberg und 
wußten auch, wie ſie es anzugehen hätten, um bei ihm zum er— 

wünſchten Ziele zu gelangen. Am 22. Januar traten die Dom⸗ 

herren von Rotberg ſenior, von Reinach, von Rotberg junior, 

von Roll und von Reichlin, und von der geiſtlichen Regierung 

127 Erzb. Arch. 

128s Wir verarbeiten im Folgenden das im Erzb. Archiv unter dem 

Titel: „Lostrennung der Schweizer Kantone von der Diözeſe Konſtanz. 

Proteſt des Domkapitels gegen dieſe Maßnahme“ Jahr 1815/16 geſammelte 

Material.
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der Provikar Anton Reininger und die geiſtlichen Räte Lab— 

hardt, von Vicari und Straſſer zu einer gemeinſamen Sitzung 
zuſammen. Es wurde darin ein Schreiben an Dalberg ent— 
worfen, das am 30. Januar zum Verſand reif war. Die Ver— 
faſſer reden darin von ihrer „theueren Pflicht“, für die Rechte 
des Domkapitels beim Hl. Stuhle einzuſtehen und erbitten ſich 
vom Fürſtprimas Einſicht in das Breve vom 2. November 

1814. Auch wollen ſie Klarheit darüber, was er denn eigentlich 

dem päpſtlichen Stuhl und der Schweizer Tagesſatzung zu— 
geſtanden habe. Noch ehe die Antwort Dalbergs eingelaufen 

iſt, erläßt Reininger als Bevollmächtigter des Domkapitels und 

Generalprovikar am 31. Januar einen geharniſchten Proteſt 
voller offener und verſteckter Angriffe auf die Nuntiatur und 

Dalberg gegen die Loslöſung der Schweiz und verſendet ihn mit 
Erlaubnis der Kreisdirektion an die deutſchen Ordinariate und 

andere öffentliche Stellen s'. Das Domkapitel aber erhebt am 

Tag darauf in der gleichen Sache Einſprache in Rom, indem 
es erklärt, es ſei durch die Abtrennung der Schweiz in 
ſchwere Mitleidenſchaft gezogen; ſie hätte überhaupt gar nicht 

ohne ſeine Zuſtimmung erfolgen können, weil Biſchof und Ka— 

pitel zuſammen die Konſtanzer Kirche ausmachen *'. Nun aber 

ſei die Loslöſung erfolgt durch die Zuſtimmung des Biſchofs 
allein „nobis ignaris et rationabiliter invitis“ 131. Nach— 

richt hievon an Dalberg , 
Anterdeſſen war der Fürſtprimas bemüht, ſeinem Domkapitel 

in Konſtanz eine zufriedenſtellende Antwort zu erteilen. Er meldete 

„den ſchmerzlichen Verluſt“ der geiſtlichen Regierung nun offi— 
ziell und fügte entſchuldigend hinzu, daß von ihm ſelbſt „keine förm— 
liche Einwilligung zu dieſer Sache erteilt worden“ ſei, unterließ 

es aber wohlweislich, das päpſtliche Breve, das man in Kon— 

ſtanz doch ſo heiß erſehnte, beizulegen. Was hieß das: „förm— 

120 Kothing S. 72 ff. 

130 „Qui una ecclesiam Constantiensum constituunt.“ 

131 Denkſchrift S. 89 f. 

132 Für dieſen Schritt erhielt das Domkapitel am 15. März 1815 die 

beſondere Belobigung Weſſenbergs, weil es damit beigetragen hätte, „die 

rechten Grundſätze des Epifkopates möglichſt aufrecht zu erhalten“. Brief 
an Reininger. Erzb. Arch.
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liche Einwilligung“? Wenn er nicht förmlich eingewilligt hatte, 

warum proteſtierte er dann nicht, warum wagt er es nicht, das 

Breve ſeinem Domkapitel und ſeiner geiſtlichen Regierung in 
Konſtanz einzuhändigen? UAnd warum ſchrieb er jetzt, am 
6. Februar 1813, an Göldlin, um ihm die Auslieferung der auf 
die Schweiz bezüglichen Akten aus der Konſtanzer Regiſtratur 

in baldige Ausſicht zu ſtellen? Warum erläßt er am ſelben 

Tage in gleichem Betreff eine Verfügung an das Ordinariat in 
Konſtanz? AUnd warum rafft er ſich zwei Tage ſpäter zu einer 

Rechtfertigung mit Bruchſtücken aus dem Breve auf, ſodaß 
man hätte meinen können, es ſei die Abtrennung gegen ſeinen 
Willen erfolgt, um aber im zweiten Teile des Schreibens die 

Gründe anzugeben, warum er eingewilligt habe? Fühlte er den 

Widerſpruch nicht, der in dieſen Zeilen klaffte? 

Das Domkapitel und die geiſtliche Regierung ſahen mit 
offenen Augen und wußten mit abſoluter Sicherheit, daß Dal— 

berg gebunden ſei und vorerſt nur nicht den Mut beſitze, 

ſich der Feſſeln, die ihm mit ſeiner Zuſtimmung angelegt worden 
waren, zu entledigen. Darum traten ſie um ſo energiſcher auf 
und belagerten die Feſtung, bis ſie ſich ergab. Sie erließen am 
11. Februar 1815 einen Proteſt an die Tagesſatzung der Eid— 

genoſſen, an alle Kantonalregierungen, an alle bei der Tages— 

ſatzung anweſenden Kantonalgeſandten und an die Kaiſerlich 
Sſterreichiſche und Kgl. Preußiſche Geſandtſchaft bei der Tages— 

ſatzung, endlich noch an die übrigen reichsdeutſchen Ordinariate. 

Doch ſchienen dieſe Proteſte vorerſt das erwartete Echo nicht 

zu geben. Ja es liefen ſogar Antworten ein, die ſich mit der 

Neuregelung der kirchlichen Verhältniſſe durchaus einverſtanden 

erklärten und mit Anterſchriften von Weſſenbergianern verſehen 

waren . Solothurn erklärte es frei heraus, Se. Päpſtl— 

Heiligkeit hätte geruht, demjenigen zu entſprechen, was ſchon ſeit 

Jahrhunderten in den Wünſchen der hieſigen Regierung gelegen 

ſei. Selbſt der freundnachbarliche Thurgau ließ die Konſtanzer 

im Stich und meinte, von der Herſtellung des status quo ante 

1. Januarii könne keine Rede ſein. Zug wurde ſogar ausfällig 

und gab zurück, der von ihnen ſelbſt beabſichtigten Beruhigung 

133 So von Müller-Friedberg für den Kanton St. Gallen.
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der chriſtlichen Gewiſſen und Gemüter „arbeite der Proteſt der 

Domherren gerade entgegen“ . 

Man fragt ſich, woher das Domkapitel und die geiſtliche 

Regierung in Konſtanz den Mut nahmen, mit ihren Proteſten 
die breiteſte Sffentlichkeit aufzupeitſchen und ihren Fürſtbiſchof 

in ganz Deutſchland und in der Schweiz gröblich bloßzuſtellen. 

War denn der Provikar Reininger eine ſo ſtreitbare Natur 
und geiſtig ſo befähigt, daß er imſtande geweſen wäre, die Füh— 
rung im Kampfe zu übernehmen? Oder beſaß das Domkapitel 

in den Reihen ſeiner Kapitularen eine überragende Perſönlich— 
keit? Weder das eine noch das andere traf zu. Gewiß verfügte 

Reininger über ſchöne kanoniſtiſche Kenntniſſe und große Geſchäfts— 
gewandtheit, aber weiter ging ſeine Bedeutung nicht. Hermann 
von Vikari, der als guter Juriſt innerhalb der Kurie hohes 
Anſehen genoß, war zu beſcheiden, zu ſtill und ſchüchtern, um ein 
lauter Rufer im Streite zu werden, obgleich er ſeiner Geſinnung 

nach völlig auf ſeiten der Proteſtführer ſtand. Auch im Dom— 

kapitel ſaß kaum jemand, der die Znitiative hätte ergreifen 
können. So müſſen wir denn die treibende Kraft der Gegen— 

aktion bei Weſſenberg ſuchen, der ſich des blind ergebenen Pro— 

vikars und Domkapitels bediente, um mit Hilfe der Sffentlichkeit 
ſein Ziel in der Schweiz und beim Fürſtbiſchof zu erreichen. 

Zum Glück ſind uns auch die Briefe erhalten, die uns darüber 
Aufſchlutz geben *, daß er die Wege wies, welche die anderen 

dann mit polternden Landsknechtsſtiefeln begingen. Schon am 
23. Januar 1815 hatte er an Reininger verärgert geſchrieben, 

daßz auch er nur aus den Zeitungen von den zwei päpſtlichen 
Breves und vom Begleitſchreiben des Nuntius an die Schwei— 

zer Tagesſatzung erfahren habe. „Von Regensburg iſt mir 

134 Auch die deutſchen Ordinariate antworteten auf den Konſtanzer 

Proteſt nicht in allweg höflich. Der Offizial Adam in Eichſtätt z. B. ent⸗ 

gegnete auf eine Art, daß die geiſtliche Regierung in Konſtanz wohl keine 

weitere Verbindung mehr mit ihm ſuchte. Eichſt. Paſtoralblatt 1855 S. 228. 

135 Reininger ſchrieb damals auch zur Charakteriſtik ſeiner Perſon und 

ſeiner Ziele im Zuſammenhang mit der Schweizerangelegenheit an Weſſen— 

berg nach Wien: „Der Zweck, den ich mir geſtellt habe, iſt: Vertreibung 

aller gegenwärtigen und zukünftigen Nuntiaturen aus der deutſchen Kirche. 

Ich kenne meine Ohnmacht, aber ebenſogut kenne ich die Gerechtigkeit meines 

Beſtrebens.“ Briefw. Nr. 151.
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darüber noch immer kein Wort zugekommen.“ „Es iſt erbau— 

lich“, hetzt er weiter, „daß die biſchöfliche Behörde von alledem 

zuerſt durch die Zeitungen benachrichtigt werde.“ Am 26. Ja⸗ 
nuar meinte er: „Die Trennung der Schweiz von dem Bistum 

Konſtanz wäre gewiß nicht in dem Augenblick der politiſchen 
Zerrüttung jenes Landes ernſtlich zur Sprache gekommen, wenn 

Se. Eminenz meinem Rate gefolgt wäre. Weil Se. Eminenz 
aber gerade das Widerſpiel getan und durch ihre perſönlichen, 
mündlichen und ſchriftlichen Außerungen die Trennung gleichſam 
provoziert haben, ſo wird es jetzt ſehr ſchwer, wo nicht unmöglich 
ſein, die ganz verdorbene Sache wieder ins Gleis zu bringen. 

Ein unſchicklicherer Zeitpunkt als der jetzige konnte zu dieſer 
Trennung nicht gewählt werden. Auch läßt ſich gegen die 

Form desſelben vieles einwenden. Ohne Einwilligung des 

Domkapitels kann ſie nach kanoniſcher Ordnung auch nicht 

ſtattfinden. And welche Verwirrung muß nicht entſtehen, wenn 
die Leitung der geiſtlichen Angelegenheiten von einem Manne 
unternommen werde (er meinte damit Göldlin), der in den 

Geſchäften und mit den Verhältniſſen ganz unbekannt iſt? Ich 
werde dem Fürſtprimas die ſtärkſten Vorſtellungen machen. 

Einſtweilen können Sie nichts tun als bei erfolgender Anzeige 

oder Anfrage zu erklären, daß das Generalvikariat von Kon— 

ſtanz von der ganzen Sache keine offizielle Kenntnis habe und 

keine Abänderung in der Verwaltung des Bistums vor der 

Hand anerkennen könne, ſondern daß vorerſt über ſie Wei— 
ſungen eingeholt werden müßten. Kommen ſolche Weiſungen, 

ſo werden Sie gut thun, die Vollziehung nicht zu übereilen. 

Ich bedaure recht ſehr die unangenehme Lage, in der Sie ſich 

befinden. Hoffentlich wird auch hier post nubila Phoebus 

erſcheinen.“ Im Brief vom 30. Januar nennt er die 

Trennung der Schweiz „ebenſo fatal als abſurd“ und führt 

neuerdings Klage darüber, daß ihm noch gar nichts „von dem 

alten Herrn“ zugekommen ſei, nur durch einen Freund habe 

er erfahren, „er habe ein Breve erhalten und ſolches unmittel— 

bar beantwortet und im gleichen Sinne an den H. Nuntius, 

an das Domkapitel und an das Generalvikariat geſchrieben. 

Was? ſagt man mir nicht. In dieſer Sache bin ich außerſtand 

meinerſeits etwas zu tun, weil ich mich nicht unnötigerweiſe



332 Gröber 

kompromittieren kann.“ Er erwartete alſo, daß von ſeiten 

ſeiner Freunde in Konſtanz etwas geſchehe und ſein Rat vom 
26. Januar getreulich befolgt werde. Aus einem Brief vom 

16. Februar ergibt ſich weiter, daß Weſſenberg nicht nur an 

Reininger, ſondern auch an andere ſchrieb, was vom Dom— 
kapitel und Ordinariat „wegen der Schweiz geſchehen könnte 

und müßte, ſelbſt wenn keine kräftige Anterſtützung von ſeiten 

des Biſchofs und Erzbiſchofs zu erwarten wäre. Beſſer wäre 

es ſonſt freilich, wenn bewirkt werden könnte, daß wenigſtens 

die Kantone St. Gallen, Thurgau, Appenzell, Zug, Aargau, 
Zürich, Schaffhauſen und Baſel das Proviſorium gar nicht 
aufkommen ließen. Aber ich beſorge, es ſey damit zu ſpät. ... 

In allen Fällen rechne ich darauf, Sie, Straſſer und Vicari 
werden die Vertheidigung der guten Sache nicht aufgeben und 

mit Würde handeln.“ 38 
Reininger, Straſſer und von Vikari gaben ſich redlich Mühe, 

das in ſie geſetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Am 18. Februar 

1815 ging ein neues, wehmütig bitteres Schreiben des Kapitels 

an Dalberg mit dem Erſuchen ab, das Breve doch nicht bloß im 
Auszuge, ſondern ganz mitzuteilen, ſelbſt wenn die Gegen— 

ſtände Primatial- und Metropolitanverhältniſſe betreffen und 

Dritte — gemeint iſt wohl Weſſenberg — dadurch kompro— 
mittiert werden könnten. In einer Sitzung vom gleichen Tage 
wurde noch beſchloſſen ad perpetuae rei memoriam eine 
Arkunde abzufaſſen und ad acçta der biſchöflichen geiſtlichen 

Regierung zu legen und die Angelegenheit bei den wohl in 
Bälde erfolgenden Konkordatsverhandlungen der deutſchen Kirche 
zum Vortrag zu bringen. Das war eine Maßnahme, die wieder 

auf Weſſenberg hinwies. Zuletzt erklärten die Teilnehmer an 
der Sitzung noch, ihre Anſprüche aufrecht zu erhalten, bis ſie 

von den höchſten Mächten entſchieden werden, und die Schweizer 

13564a Wie Weſſenberg, ſo waren auch ſeine Freunde von der Tapfer— 

keit Reiningers entzückt. Burg gratulierte ihm am 25. Februar 1815 und 

ſpricht dabei von „unerhörter Gewalttätigkeit des päſtlichen Nuntius“. 

Reiningers Hirtenbrief habe „den hämiſchen Schimpf von dem Kon— 

ſtanziſchen Ordinariate weggewälzt.“ Brunner konnte ihm noch bemerken, 

ſein Paſtoralſchreiben ſei auch in Karlsruhe von der Regierung gut auf— 

genommen worden. So hatte Reininger alſo guten Grund zuſammen mit 

dem Domkapitel im löblichen Werke fortzufahren.
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Akten erſt dann an Göldlin auszufolgen, wenn die Würfel 
endgültig gefallen ſeien. 

Kaum war der Brief des Domkapitels bei Dalberg ein— 
gelaufen, als auch ein Schreiben Göldlins vom 20. Februar 
1815 in Regensburg eintraf. Darin beſchwerte ſich der neue 

apoſtoliſche Vikar über den Proteſt, den Reininger „in alle 

Welt losgelaſſen“ und erſuchte den Fürſtbiſchof, dieſes Anter— 

fangen „öffentlich und kraftvoll zu mißbilligen“. 

Der arme Dalberg! Auf der einen Seite bedrängt vom 
Domkapitel und ſeiner geiſtlichen Regierung, auf der anderen 
bedroht von Göldlin und der Schweiz. Da er es diesmal 
mehr mit der Furcht vor den „biederen Eidgenoſſen“ als vor 
den Konſtanzern zu tun hatte, erließ er tatſächlich am 2. März 
1815 ein gedrucktes Zirkular und ſtellte darin Reininger mit 

einer für ihn ganz ungewohnten Schärfe in aller Sffentlichkeit 
bloß, da er „ohne unſer Vorwiſſen, ohne Genehmigung, gegen 
den ausdrücklichen Inhalt an ihn ergangener Weiſungen und 

mit Anterlaſſung der von ihm geforderten Berichterſtattung 
gegen den von Ihrer Päpſtlichen Heiligkeit widerruflich, mit— 

hin proviſoriſch ernannten Vicarium Apostolicum und nebſt 

deſſen auch gegen den Hochzuachtenden Herrn Päpſtlichen 

Nuntius weit umher verbreiteten vermeintlichen Anſichten 
Zwietracht, Gewiſſens-AUnruhen und Gährungen zu verbreiten 
ſich unterfangen habe“. Und nun höre man, wozu ſich Dalberg 
in ſeinem gewohnten Beſtreben, es allen recht zu tun, diplo— 

matiſch entſchließt: Er ernennt, um den Geiſt der Einheit im 
Bistum herzuſtellen, Göldlin zum Generalvikar in denjenigen 
Kantonen, „in welchen die Annahme des Herrn Vicarii 

Apostolici noch nicht von Souveränitätswegen förmlich an⸗ 

erkannt worden“ b. Es waren die Kantone Aargau, 

St. Gallen und Thurgau, die ſich jetzt durch den Einfluß der 

weſſenbergianiſchen Partei von den anderen abſonderten und 
bei Konſtanz verbleiben wollten *. Dalberg war wohl des 

beruhigenden Glaubens mit ſeinem Rundſchreiben merklich dem 
Frieden gedient zu haben. Er ſollte aber bald erfahren, daß es 

nicht leicht iſt, auf beiden Schultern Waſſer zu tragen, ohne 
  

135b Weſſenbergarchiv LXXIX 58, 2. 

136 Brief Blattmanns von Bernhardzell vom 3. März 1815.
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es zu verſchütten, denn Göldlin legte bereits am 15. März 

Proteſt dagegen bei ihm ein, daß er zum Generalvikar in den 

drei genannten Kantonen ernannt worden ſei, obgleich ihn der 

Papſt zum apoſtoliſchen Vikar der ganzen Schweiz erhoben 
habe. Das Domkapitel aber hatte ſchon zehn Tage vorher 

(am 4. März 1815) für Reininger mannhaft eine Lanze 
gebrochen, weil er ihr Vertrauen in hohem Maße verdiene und 
nur das getan habe, was „einem treuen Stellvertreter des 

Biſchoffen obliege“. Daß zu dieſem Beſchluß der Brief Weſſen— 
bergs vom 2. März noch beitrug, iſt ſchwerlich anzunehmen, 

denn es iſt kaum möglich, daß er von Wien her ſchon am 
4. März in Konſtanz angelegt ſein konnte. In jedem Falle 

fühlten ſich ſowohl der Provikar, der noch am 3. März Weſſen— 
berg gegenüber ſeine Hilfloſigkeit beklagt hatte *,, wie das 

Domkapitel nachträglich gerechtfertigt, wenn ſie darin laſen, 

daß „das Domkapitel den alten Herrn mit ehrerbietigem Ernſt 
zu ſeiner Pficht auffordern“ und ihn „erinnern ſolle, daß er 
einzig zur Erhaltung des Bistums poſtuliert worden ſey und 

als Erzbiſchoſ die Pflicht habe, ſolchen Eingriffen in das 
Epiſkopat, wie die kirchliche Losreißung der Schweiz und die 

Aufſtellung eines Proviſoriums, welches den Nuntius zum 
Biſchof aufwirft, ſich mit apoſtoliſchem Muthe zu widerſetzen“. 

Da ſich Dalberg immer noch beharrlich weigerte, den 
Domherren das ganze Breve vom 2. November 1814 zu unter— 

breiten, verſuchten ſie es durch Vermittlung des biſchöflichen 
Agenten Lucas ab Angelis in Rom auf Schleichwegen zu 
erhalten. „QJua de causa? de eo cogitare magis quam 

eloqui juvat.“ Sie erteilen deswegen dem italieniſchen Ver— 

trauensmann auch den dringenden Rat, die Sache „caute“ 

anzufaſſen, damit Dalberg keine Kenntnis davon erlange. Sie 

ſelber wollen heiliges Stillſchweigen beobachten. 

Damit, daß ſie das Breve oder „die Breven“, wie ſie in 
der Annahme ſchrieben, daß mehrere an den Primas in der 
Angelegenheit ergangen ſeien, in ihre Hand zu bekommen 

ſuchten, verfolgten die Domherren einen doppelten Zweck. Sie 

wollten einerſeits etwas Zuverläſſiges bei den Akten haben, um 
Dalbergs Vertuſchungen nachprüfen zu können, andererſeits aber 
  

3164a Weſſenbergarchiv LXXIX 59.
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auch Weſſenberg nach Wien Material liefern, was in der 
Sitzung vom 20. März ausdrücklich beſchloſſen wurde. Am 
ſelben Tage verließ eine Kundgebung des Domkapitels an 

Dalberg die Kanzlei, in der Reininger neuerdings reſtlos in 

Schutz genommen, Göldlin ein „dem Biſchoffe und ſeiner 
geiſtlichen Kurie untergeordneter Diözeſanprieſter“ genannt 

wird .. „„welches Verhältnis das Ungeziemende ſeiner Anter— 

ſuchung gegen das Biſchöfliche Ordinariat hell zu Tage lege“. 

Die Verfaſſer erhoben darum Proteſt, daß er zum biſchöflichen 
Generalvikar ernannt worden ſei, wodurch dem Sprengel eine 

neue, tiefe Wunde geſchlagen werde. Sie reden zuletzt Dalberg 

mil den flehentlich mahnenden Worten an: „Hören Ew. 

Exzellenz doch endlich auf, einſeitig die Bande noch immer 
mehr aufzulöſen, welche die Beſtandtheile der hieſigen Diözeſe 
an ihre alte Mutterkirche ſeit Jahrhunderten binden. Dem 
alles zerſtörenden Zeitgeiſt mit Kraft und Nachdruck entgegen 

zu arbeiten, iſt die hohe Pflicht des Biſchofs, welcher den 

heiligen Beruf hat, aufzubauen und nicht niederzureißen.“ 
Nicht zufrieden damit wies das Domkapitel am gleichen 

Tage in einem weiteren Schreiben an Dalberg darauf hin, daß 
er in ſeiner Antwort vom 10. März die Loslöſung des Schweizer 
Kirchenteils nur eine proviſoriſche genannt habe. Das 

Schriftſtück bekunde aber in ſeinem zweiten Teile, daß es ſich 

um eine definitive handle, ſo daß alſo kaum mehr zu hoffen ſei, 

der Schweizeranteil werde je wieder zum Konſtanzer Bistum 

zurückkommen, im Gegenteil, es ſei zu beſorgen, daß auch andere 

Bistumsteile abbröckeln. Schon beſtehe Gefahr für den 

Voralberg, weil der K. K. Sſter. Generalkommiſſariat erſt vor 

wenigen Tagen einen Hofbeſchluß erhalten habe, wonach keinem 

ausländiſchen Biſchoſ mehr die Ausübung biſchöflich geiſtlicher 

Jurisdiktion zu geſtatten ſei. Bayern und Württemberg werden 

wohl auch folgen. Das ſei der Fluch der böſen Tat, die unſelige 

Wirkung, welche „die unglückliche Nachgiebigkeit gegen das An— 

ſinnen der Schweizer Kantone und die unterbliebene Rück— 
ſprache mit uns“ zur Urſache habe, „worüber das Publikum 

ſeinen Anwillen bereits laut zu erkennen“ gebe. Der vom 

Primas beliebte Vergleich mit den Zuſtänden in andern 

Diözeſen ſei ganz unzutreffend, denn jene ſeien durch den Tod
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ihrer Biſchöfe verwaiſt, der Biſchof von Konſtanz aber lebe 

noch und habe durch ſeinen einſeitigen Schritt ſelbſt Veran— 
laſſung zum traurigen Ruin ſeiner Diözeſe gegeben. Jetzt ſei 

der Nuntius Biſchof in der Schweiz, der Apoſtoliſche Vikar nur 

eine von ihm geleitete Maſchine. Jronie der Geſchichte! 
Dalbergs Vorfahren im Bistum Mainz hätten den Nuntiaturen 
gegenüber die „teutſche Kirchenpolitik“ ſtandhaft vertreten und 

verteidigt, während er ihnen die volle Freiheit gewähre. Sie 
mützten ernſtlich bedauern, daß die Lostrennung vor ihnen 
verheimlicht und überſtürzt worden ſei. Die Vorbehalte, die 
er dabei gemacht habe, ſeien wert- und wirkungslos, „wenn im 

nämlichen Augenblicke Hingebungen und Verzichtleiſtung damit 

verbunden“ werden! Dalberg habe die Vorſchriften des 

Kirchenrechts überſehen, die es dem Kapitel zur Pflicht machen, 
eine Trennung beharrlich und ſtandhaft zu reklamieren. Nicht 

durch Reininger ſei, wie er behaupte, Gewiſſensunruhe hervor— 

gerufen worden, ſondern durch jene, welche die Zertrümmerung 

der Diözeſe verſchuldet haben. Würde er nicht von der 

Nuntiatur und ſonſt von übelgeſinnten und ſchiefen Berichten 

behelligt, ſo hätte er auch ſeinem Domkapitel das Vertrauen 

nicht ganz entzogen. Wenn er behaupte, daß die vom Dom— 
kapitel vollzogene Appellatio a pontifice male informato ad 

pontificem melius informandum hier nicht ſtattfinden könne, 

da ſie nicht leicht zu begründen ſei, ſo müſſe dem entgegengeſtellt 

werden, daß dieſes Rechtsmittel keiner weiteren Begründung 

bedürfe. Die Vertröſtung auf die Beſchlüſſe des Wiener Kon— 

greſſes hätte auch er ſich ſelbſt zunutze machen und die ganze 

Lostrennung bis zu ſeiner Beendigung verſchieben können. 

Durch ſeinen biſchöflichen Eid ſei er gebunden, den bisherigen 

Zuſtand der Diözeſe zu erhalten oder wenigſtens jetzt wieder 

herzuſtellen. Hätte er als Metropolit ſeine Pflicht erfüllt, dann 

wäre auch das Kapitel ſeiner bitteren Pflicht enthoben geweſen, 

zum Rechtsmittel der Appellatio zu greifen. Es überſteige 

ihre Begriffe in Breven und Bullen Mitteilbares und nicht 

Mitteilbares zu trennen. Das könnte ſich höchſtens auf per— 

ſönliche Angelegenheiten beziehen, nicht aber auf Dinge, die das 

Intereſſe des Bistums berühren. Der reſpektloſe Proteſt 

ſchließt mit den Worten: „Nicht wir haben uns von unſerm
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Oberhaupt, ſondern dieſes hat ſich von uns getrennt und der 
daraus ſich ergebende Verluſt für die hieſige Diözeſe kann daher 
nie auſ unſere Rechnung geſchrieben werden.“ 

Dalberg ſteckte dieſes Schreiben nicht hinter den Spiegel, 
und doch war es zu maſſiv, um bei ihm einen ſofortigen gänz— 
lichen Stimmungsumſchwung herbeizuführen. Das bewies 
ſchon der Brief vom 27. März 1815 an Göldlin, der als 

Antwort auf einen, bei unſern Akten nicht vorhandenen, vom 

20. Februar zu gelten hat. Der Primas ſetzte ſich darin mit 

dem Apoſtoliſchen Vikar zuſammenfaſſend über die Los— 
trennung auseinander und bedauerte, daß nicht alle, „quorum 

interest“ gehört, und auch jene nicht vernommen worden 

ſeien, die „vielleicht oder wahrſcheinlich“, unrecht beſchuldigt 
würden, womit er Weſſenberg meinte. Er unterhält ſich weiter 

mit Göldlin über die theologiſche Frage, wie ſich der Papſt zu 
den Biſchöfen verhalte, und legt ihm klar, daß er die appellatio 
à pontifice male informato ad pontificem melius informan- 

dum ſeinem Domkapitel nicht verbieten könne. Zuletzt nimmt 

er Reininger in Schutz, indem er erklärt: „Entſetzung von ſeinem 

Provikariat würde die machthabende Staatsgewalt Sr. Königl. 
Hoheit des Herrn Großherzogs von Baden als summi impe— 

rantis der geiſtlichen Behörden ſchwerlich allein geſtatten“. 

Ob der Wiener Kongreß an der Schweizer Sache etwas ändere 

oder ob das neue Landesbistum bald errichtet werde, das ſeien 

Fragen, die der göttlichen Vorſehung überlaſſen werden 

müßten. So am 27. März 1815. 

Zwei Tage ſpäter iſt ſich Dalberg darüber ſchon weſentlich 

klarer. Nun liegt wieder Friedensſtimmung und die Sehn— 

ſucht in ihm, Gutfreund zu ſein mit allen, was ſeiner verſöhn— 

lichen Natur ſo ſehr entſprach, aber ſeiner Sache ſo unſäglich 

ſchadete. Er hatte erfahren, daß Göldlin allen Kantonen 

genehm ſei. Darum ſtehe — ſo ſchreibt er ihm jetzt — nichts 

mehr im Wege, ihn auch in den zwei bisher remonſtrierenden Kan— 
tonen als ſeinen Generalvikar zu beſtellen „Obtineatur nune 

prompta erectio novi Episcopatus. Da pacem Domine 

in diebus nostris sit suprema lex, bonum universale reli- 

gionis catholicae!“ Der fromme Stoßſeufzer blieb vorerſt 

unerhört, nicht zum Urger Dalbergs, wie wir glauben, denn 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 22
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wenn Göldlin den Beifall ſämtlicher Kantone fand, war die Sache 

ſeines Domkapitels in Konſtanz endgültig verloren. Und das 

wollte er in der Klemme, in der er ſteckte, doch auch nicht, wie 

aus ſeiner Antwort auf das brutale Schreiben aus Konſtanz 

vom 20. März 1815 deutlich herorgeht. Zwar ſpielte er ſich 
jetzt mit feierlicher Gebärde als Metropolit auf, der für Frieden 

und Recht in den Suffraganbistümern zu ſorgen habe, um aber 
ſofort den Nachweis zu verſuchen, daß die Gerechtſame der 
Konſtanzer Diözeſe in der Schweiz nicht unwiderruflich dahin 
ſeien, weil der römiſche Hof die Beteiligten nicht nach der 
rechtlichen Ordnung gehört habe, ſondern leider via kacti vor— 

gegangen ſei. Dem Domkapitel habe er aus den päpſtlichen 

Breven nichts verſchwiegen, was pflichtgemäß zu eröffnen ge— 

weſen wäre, denn die Breves bilden eine private Korreſpon— 
denz zwiſchen dem Papſte und den Metropoliten. Wer gebe 
denn dem Kathedralkapitel in Konſtanz Befugnis in ihren 

fremden Inhalt einzudringen? Reininger habe unſtreitig 
gefehlt, indem er als Provikar und geiſtlicher Rat einem 
Biſchof den Gehorſam verſagte und gegen die Nuntiatur und 

den päpſtlichen Stuhl mit beleidigenden Ausdrücken ſich ver— 
ſtieß. Er ſei übrigens noch gut hinweggekommen, auch die von 
Göldlin verlangte Beſtrafung unterbleibe, „weil der nämliche 

Fehler nicht zweymal beſtraft werden kann“. Und zum Schluß 
ſtellt Dalberg dem Domkapitel ein glattes Vertrauensvotum aus! 

Wir wiſſen nicht, was das Domkapitel auf dieſe hoch— 

erfreuliche Zuſchrift erwidert hat. In jedem Fall wußte es nun, 
daß die Feſtung vor der Abergabe ſtehe; denn, wer ein ſo maß— 

loſes Schreiben wie jenes vom 20. März 1815 mit einem Ver— 

trauensvotum beantwortet, iſt ein verlorener Mann ub. 
Inzwiſchen hatte Weſſenberg den Verſuch gemacht, die badiſche 
Regierung zur Intervention in der Schweizer Sache zu be— 

wegen, aber ohne Erfolg, weil, wie das Gutachten des 

Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten lautete, das 
Staatsintereſſe durch dieſe Sache nicht weſentlich berührt wurde. 

Daraufhin ſchrieb er am 6. April nach Konſtanz: „In der 

Schweizer Sache ſcheint es mir, daß jede weitere Korreſpondenz 

zwiſchen dem hohen Domkapitel und dem Herrn Fülrſtbiſchof 

136b Weſſenbergarchiv LXXIX 67.
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ohne allen günſtigen Einfluß bleiben würde“. Es ſtehe alſo 
nur ein Weg offen, in einem Schreiben an die Tagesſatzung in 
Zürich die kanoniſchen Rechte des Kapitels gegen die Los— 
trennung vom Bistum Konſtanz nachdrücklich zu wahren und 
die Erwartung auszuſprechen. es möchte nichts Definitives ohne 
Einvernehmen mit dem Biſchof und Domkapitel beſchloſſen 

werden. Es war das der gleiche Rat, den er ſchon am 
2. April Reininger gegeben hatte, um ihn dem Domkapitel zu 
inſinuieren. Der Vorſchlag des Meiſters war bereits weit 

überholt. Weſſenberg hatte ſich dieſes Mal getäuſcht. Warum 

jetzt die Korreſpondenz mit Dalberg abbrechen, wo doch der 

volle Erfolg in allernächſter Nähe winkte?, zumal das Dom— 

kapitel am 6. April 1815 ein neues Schreiben von Dalberg 
erhielt, worin es hieß, daß die jetzige Regelung, auch 
nach der Auffaſſung des hohen Staates Zürich, nur 
als proviſoriſche betrachtet werden könne, und Göldlin ledig— 
lich widerruflich und ad interim beſtellt ſei. Rom müßte 

notwendigerweiſe vor der definitiven Regelung die beteiligten 

Kantone, das Domkapitel und den höchſten Souverain von 

Konſtanz, den Großherzog, ſowie die Kurie nach kanoniſchen 
Rechten hören. Sollte die Sache über ſechs Monate ver— 

ſchleppt werden, dann werde er ſich als Metropolit „mit Ernſt 

und Nachdruck“ gegen den römiſchen Hof wenden. Alſo ein 
neues großes Entgegenkommen! Den Vorwurf des An— 
gehorſams an Reiningers Adreſſe, der zur Ablenkung in milder 
Form wieder auflebte, weil er im entfernten Deutſchland durch 
Aufforderung an andere Suffraganats-Vikariate Anklage er— 

hoben, konnten Domkapitel und Provikar ruhig hinnehmen und 
getroſt abwarten, wie ſich die Sache weiter entwickele 18:. 

Zwar erinnert das Domkapitel am 15. Juli den Agenten 
Lukas ab Angelis an den ihm am 4. März 1815 gewordenen 

137 Von dieſer Wendung der Dinge wußte man in Karlsruhe noch 

nichts und blieb noch Wochen im Anſichern, ſonſt hätte der Miniſterialrat 

Dr. Häberlein nicht am 13. Juni 1815 an Reininger ſchreiben können: 

„Wahrhaftig! Eminentiſſimus ſpielt demnach eine Rolle, die ihn vor aller 

Welt verächtlich macht und gänzlich um den bereits gehabten Ruhm bringt.“ 

Ja er ſpricht ſogar vom „weibiſchen Benehmen des aus einer königlichen 

Hoheit zum kriechenden Diener und Anbeter Roms gewordenen Erzbiſchofs“. 

Erzb. Arch. 
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Auftrag, — man wußte ja bei Dalbergs Veränderlichkeit nicht, 

ob er ſtandhalte — aber ſonſt ſind die Domherren wohl zu— 

frieden. Sie berufen ſich in ihrem Schreiben vom 15. ZJuli 
auf die „freie deutſche Nationalkirche“ und auf die Rechte des 

Metropoliten, der nie zugeben dürfe, „daß ein deutſcher Biſchof 

von dem römiſchen Hofe gleichſam als ſuburbikariſcher Vikar 
behandelt werdens, zumal eine Anzahl Schweizer Kantone 

mit dem Vorgehen der römiſchen Kurie bzw. des Nuntius in 

Luzern nicht einverſtanden ſeien. Dann diktieren ſie Dalberg, 

was er nach Rom zu berichten habe, und erinnern zuletzt daran, 
daß ihr Proteſt nach kanoniſchem und bürgerlichem Recht 
„eflectum suspensionis mit ſich bringe“, was auch dem Satz 
entſpreche: „lite pendente nihil innovetur!“ 

In ſeiner Antwort vom 29. Juli 1815 rät Dalberg dem 

Domkapitel, ſich an den Großherzog zu wenden, damit er es 

dotiere. Er ſelber aber werde Weſſenberg beauftragen, in 

Frankfurt die deutſche Kirchenangelegenheit zum Vortrag zu 
bringen. Vierzehn Tage ſpäter ſchreibt er nach Rom und 
unterſtützt als Metropolit die Appellation 
des Domkapitels a Pontifice male infor— 
mato ad melius informandum, worüber das 

Domkapitel in ſeinem Schreiben vom 2. September „mit 

innigſt dankbarem Vergnügen“ quittiert. Es ſelber werde 

vorerſt keine weiteren Schritte mehr unternehmen, ſondern ab⸗ 

warten, was von der Tiber herkomme. Auch von der Be— 
helligung des Großherzogs will es noch abſehen. Dagegen 

bittet es um kanoniſch urkundliches Material von Regensburg, 

„da das Archiv des hieſigen Domkapitels bey der Säkulari— 
ſation nach Carlsruhe überſetzt worden iſt“. 

Die Vermittlung des Herrn Lukas ab Angelis brauchen ſie 
nun nicht mehr! Dalberg proteſtierte ſelbſtmörderiſch gegen ſeine 

eigene Abmachung! Die Feſtung war bedingungslos übergeben! 

Rom aber ſchwieg vorerſt. Erſt das Jahr darauf kam ſeine Zeit, 
um im Breve vom 7. September 1816*3, eine Sprache zu füh⸗ 
ren, die mit ihrem Donnerlaut das Domkapitel erbeben ließ: „Per— 

13s Hört man hier nicht wieder Weſſenberg heraus, der noch im Mai 

verärgert war, weil ihm Dalberg „jetzt, wo die wichtigſte Angelegenheit des 

Bistums zur Sprache kommt“, „keine Silbe mitteilte“? 

1390 Denkſchrift S. 92.
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horruimus profecto haec acta perlegentes, Vosque eo 

misere abreptos indoluimus, ut debitam erga Nos, Nos- 

trasque praescriptiones reverentiam obliti, eosdem 

publice oppugnare, atque irrita, insania, infectaque ea 

quae ad ipsarum executionem agebantur declarare non 
erubuistis.“ Darüber Beſtürzung im Domkapitel und in der 

geiſtlichen Regierung. Die bisher ſo ſchneidigen Männer hatten 
für keinen Groſchen Mut mehr. 

In der Angſt und Not ſuchten ſie nicht bei Weſſenberg 

Hilfe, der ſich damals als einflußreiche Perſönlichkeit in 
Frankfurt aufhielt, ſondern bei Dalberg, den man ein 

halbes Jahr hindurch mit Angriffen bedrängt und mit Vor— 
würfen überſchüttet und moraliſch erwürgt hatte. Ob er nicht 
eine geheime Freude empfand, daß er jetzt wieder gut genug 
ſei, den gründlich verfahrenen Wagen ins rechte Geleis zu 

bringen? Aber gütig, wie er nun einmal iſt, will er ein gnä— 
diges Wort in Rom einlegen und den einzelnen Kanonikern 

ein wohlverdientes Zeugnis ausſtellen. Reininger freilich, den 
vom Breve am ſchärfſten Getroffenen, erwähnt er mit keinem 

Wort, dagegen rät er eine Abſchrift des Breves nach Frankfurt 
an Weſſenberg zu ſchicken '. Das tut das bedrängte Kapitel 

am 16. Oktober denn auch und fragt beſcheiden an, „was für 

weitere Schrite in der Sache zu machen ſeien“. Der alte Dal— 
berg aber richtete wirklich am 20. Oktober ein langes Schreiben 

an den Hl. Vater und gab ſich darin alle Mühe, ſeine Dom— 

herren herauszuſtreichen. Er zweifle nicht daran, daß ſie das 
Beiſpiel Fénélons nachahmen, zumal ſich alle durch Recht— 

ſchaffenheit des Lebens und chriſtliche Tugend, ja „einige davon 
ſogar perfectionis gradu virtutis et pietatis auszeichnen“. 

Nach einer gedrängten Darſtellung der ganzen Angelegenheit 
legt er zuletzt noch für Weſſenberg, der doch in der Sffentlichkeit 

damit gar nicht verknüpft war, ein ſchlecht angebrachtes gutes 

Wort ein und empfiehlt ihn der Gnade des Papſtes, um damit 
unbewußt zu dokumentieren, daß gerade er als der Hauptſchuldige 
der Verzeihung am meiſten bedürfe. Das Domkapitel aber 

fühlte ſich für dieſes Einſtehen Dalbergs zu „außnehmendem 
Danke verbunden“ und empfahl ſich weiterhin ſeinem „gnädigſten 

Is Schreiben vom 4. Oktober.
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Wohlwollen“ um. Damit war der Kampf um den Schweizer Bis— 
tumsanteil für Rom erledigt. Die geiſtliche Regierung freilich 

fuhr unter Weſſenbergs Einfluß, ſelbſt noch im Schematismus 
1821, fort, von einer proviſoriſchen Trennung zu ſprechen, in 
einer Zeit alſo, in der das Konſtanzer Bistum ſelber auch für 
den badiſchen Anteil nur noch proviſoriſch beſtand“. 

V. Etappe. 

Der Kampf um das Generalvikariat und die Coadjutorie. 

Das Breve vom 2. November 1814, in dem, wie Huber 
ſich ausdrückte *, der Papſt mit dem Fürſtprimas „wie ein 

Monarch mit ſeinem Präſidenten“ ſprach, hatte nicht nur für 
die Schweiz Bedeutung, ſondern zog noch weitere Kreiſe. An— 

knüpfend an Dalbergs Schreiben vom 14. Juli 1814 belaſtete 

es ſein Gewiſſen und forderte ihn auf, ſeinen Konſtanzer 
Generalvikar zu entlaſſen * „famosum illum Wessenberg, 
de cuius perversis doctrinis, pessimis exemplis et teme- 
rariis obluctationibus adversus sedis apostolicae jussiones 

delata nobis sunt certissimisque documentis probata, ut 

sine magna fidelium offensione et conscientiae nostrae 
labe tolerare eum diutius nequeamus“. Weſſenberg weilte 

damals in Wien. Einem Briefe zufolge, den er am 27. Oktober 
1814 an Reininger ſchrieb **, mußte auch bei ihm vom Inhalt 

dieſes Breves etwas durchgeſickert ſein, obgleich ſich Dalberg 

alle Mühe gab, es geheim zu halten oder nur auszüglich preis— 

zugeben. Wird nun Dalberg ſchweigen oder handeln? Das 
war die Frage. Und Dalberg handelte “, denn er rückte von 

1 Schreiben vom 12. Nov. 1816, Denkſchrift S. 93. 
142 Es gingen mit dem 1. Januar 1815 der Konſtanzer Diözeſe ver— 

loren: 10 Kommiſſariate, 17 Landkapitel mit 301 Pfarreien und 205 Kapla⸗ 

neien, dazu 9 Abteien männlichen Geſchlechts, 18 andere Klöſter männlichen 

Geſchlechts, 14 Abteien weiblichen Geſchlechts, 21 andere Klöſter weiblichen 

Geſchlechts, 6 Kollegiatſtifte, 59 Kanonikate und 52 Kaplaneien. 

148 Vollſt. Bel. S. 38. 

144 Denkſchrift S. 77, vgl. auch Ruck: Die römiſche Kurie und die 

deutſche Kirchenfrage auf dem Wiener Kongreß S. 31 Anm. 53. 

145 Erzb. Arch. 

146 Aus dem Folgenden wird ſich ergeben, daß O. Mejer unrecht 

hat, wenn er ſchrieb, Dalberg habe das Breve ſekretiert und keinen Gehor— 

ſam geleiſtet. J S. 394. 
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Weſſenberg ab und erklärte Conſalvi gegenüber, er habe ihn 

nach Wien geſchickt, um ihn vom Generalvikariat zu ent— 
fernen“”. Ob es Dalberg damit Ernſt war oder nicht? Ehe 

wir dieſe Frage beantworten, wollen wir uns mit der zweiten 

Folge des Breves vom 2. November 1814 beſchäftigen, die 
aufs innigſte mit der erſten verknüpft iſt. Wir meinen damit das la⸗ 
teiniſche Paſtorale vom 18. Dezember zu Gunſten des lateiniſchen 

Ritus, die Paſtoralien vom 28. Dezember über die Katechismen, 
das Geſang- und Gebetbuch und das Reſkript an die geiſtliche 

Regierung in Konſtanz vom Tag darauf **. Da Diskretion 
nicht gerade die Sache der Leute um Dalberg war, hatte Weſſen— 

berg ſchon vor dem 21. November von der Abſicht ſeines Herrn 

erfahren, einen lateiniſchen Hirtenbrief gegen ſeine liturgiſchen 

Reformen herauszugeben und Reininger gegenüber ſeine 
ſchweren Bedenken dagegen ausgeſprochen. Es ſei „ein heikles 

Anternehmen, wodurch man ſich ausſetzt mehr zu ſchaden als zu 
nützen, indem man ſich den Weg für die Zukunft verſperrt und 
die Leute jetzt irre macht““. Ob Dalberg daraufhin Vorſtel— 
lungen gemacht wurden, wiſſen wir nicht. Die Paſtoralien kamen 
zuſtande und wurden im Seminar zu Meersburg unterzeichnet. 

Der Primas verfügte ſogar, daß ſie nicht nur „unſerm ver— 

ehrten Freund, unſerm Bevollmächtigten bei dem Wiener Kon— 

greß“, ſondern auch jedem Mitglied der geiſtlichen Regierung 

zugeſtellt werden ſollen. Er ordnete außerdem an, ſie „dem 
Protokoll der nächſten Ordinariatsſitzung wörtlich und voll— 

ſtändig einzutragen und ihren ganzen Inhalt auch pünktlich zu 
befolgen“:so. Der Fürſtbiſchof wußte, warum er dieſe Maß⸗ 
regeln ergriff. 

Die Paſtoralien waren eine Tat. Sie bedeuteten nichts 
mehr und nichts weniger als eine Verurteilung Weſſenbergs. 
Die lateiniſche Sprache wird von neuem als liturgiſch ſanktioniert, 

das Geſangbuch und der Katechismus aber erfahren deswegen Ta— 
del, weil ſie die bisherige Einteilung der heiligen Meſſe willkürlich 

änderten und vom herkömmlichen Gebrauche ſich entfernten. 

17 Beck S. 31. 
148s Originale im Erzb. Arch. Abdruck: FDA. II S. 441 ff., cf. auch 

Protocoll. regim. Ecel. Const. 1815, pag. 25 ff. 

149 Erzb. Arch. 

150 Prot. reg. Eccl. Const. 1814 pag. 1335. 
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Noch gründlicher ging Dalberg im Erlaß vom 29. Dezember zu 

Werke. Die Gottesdienſtordnung von 1809 wird mit einem 
Federſtrich außer Kraft geſetzt und die Geiſtlichkeit verwarnt, 
von den liturgiſchen Grundſätzen des Konzils von Trient abzu— 

weichen. Der Katechismus ſoll in der neuen Auflage „die alte, 

richtige Eintheilung der heiligen Meſſe wieder einrücken“, das 
Faſtenpatent aber künftighin dem allgemeinen kirchlichen Her— 
kommen, ſo weit wie möglich, ſich anpaſſen“i. Dalberg traf 

autzerdem noch Anordnungen über das Provikariat, die Ein— 

ſendung der Protokolle, das Siegelamt und den Agenten in 
Rom, lauter Anläufe, die darauf hindeuteten, daß er die Zügel 
der Verwaltung ſtraffer ziehen und in kirchlicher Richtung fahren 

wolle. 

Alles das wirkte wie eine Bombe. Weſſenberg iſt vor der 

ganzen Welt bloßgeſtellt, ſein Reformwerk in der Theorie ver— 
urteilt und damit auch in der Praxis gefährdet. Reininger und 
ſeine Leute erklärten ſich das Zuſtandekommen der Paſtoralien 

und der übrigen angebogenen Erlaſſe aus dem ſenilen Geiſt des 
vorher ſo angebeteten Mannes, der durch Schickſalsſchläge in 

ſeiner Widerſtandskraft gebrochen, dem päpſtlichen Anſinnen 
nachzugeben beginne, wie es ſchon die Schweizer Angelegenheit 

deutlich gezeigt habe. Es müßten deshalb ungeſäumt Gegen— 

maßregeln getroffen werden. Burg bat und beſchwor noch 
am 30. Dezember 1814 den Provikar „inſtändig, mit uner— 
ſchütterlicher Standhaſtigkeit auf die Anterdrückung dieſes 
Hirtenbriefes zu wirken, der in der ganzen Didzeſe die größte 

Verwirrung zur Folge haben müßte und nur die welltlichen 
Behörden zur Einmiſchung reizen würde“ n2. Weſſenberg aber 

riet am 13. Januar 1815, durch kluges Stillſchweigen den 
weiteren Folgen zu begegnen s. Er iſt dabei um ſo unge— 

haltener, weil er, wie von der Abtrennung des Schweizer 

Kirchenteils, ſo auch von den Paſtoralien nur auf Amwegen 
Kenntnis bekommen habe *. Der ängſtliche Hilferuf Burgs 

151 Freib. Diöz.⸗Arch. II S. 441 ff. 

152 Erzb. Arch. 

153 Erzb. Arch. 

154 Briefe an Reininger vom 23. Januar und 30. Januar 1815. Erzb. 

Archiv. Reininger hatte es alſo unterlaſſen, die Befehle Dalbergs auszu— 

führen und Weſſenberg eine Abſchrift des Hirtenbriefes zuzuſenden.
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erſcholl auch in Karlsruhe und veranlaßte Brunner, das „Send— 

ſchreiben an einen Freund über den vorgeblichen Hirtenbrief 

eines deutſchen Biſchofs, die lateiniſche Sprache betreffend“, zu 
verfaſſen *». Der Erfolg blieb nicht aus: Die landesherrliche 

Regierung verſagte den Paſtoralien das Plazet und verurteilte 

ſie damit ad acta 8. 
Das Breve vom 2. November 1814 hatte noch eine 

dritte Wirkung. Wie wir ſehen, hatte Dr. Anton Rei— 
ninger, der erſt im November 1814 Provikar geworden war, 

mehr als einmal den höchſten Anwillen Dalbergs hervorgerufen 

und ſich verdächtig gemacht. Der Primas fühlte ſich deswegen 
bewogen, dem Vogel die Flügel zu ſtutzen und verſügte am 
gleichen 28. Dezember 1814, daß er „in keinem Falle von jemand 

anderm, ohne Ausnahme, irgend eine Weiſung oder Auftrag“ 
onnehmen dürfe, der nicht von Dalberg ſelber unterzeichnet 
ſei *. Das war aber nur der Vortakt. Der Primas wollte 

ols höflicher Mann nicht mit der Türe ins Haus fallen und 
doch zu verſtehen geben, daß Reininger und noch mehr Weſſen— 
berg auf einen weiteren entſcheidenden Willensakt gefaßt ſein ſoll— 
ten. Aber Silveſter und Neujahr gingen vorüber, ehe weitere 

Schritte folgten. Erſt Ende Januar war die Zeit zum Handeln 
da. Zwar hatte der Primas noch am 21. Januar 1815 an 

Weſſenberg einen Brief voll des Lobes geſchrieben und ihn als 

den Mann der Vorſehung bezeichnet, „um der tief geſunkenen 
deutſchen Kirche wieder ihre vorige Wirkſamkeit und Würde 

zu verſchaffen“. Ja er ſicherte ihm in dieſem Schreiben aus 

Dankbarkeit den weiteren Teil ſeiner ſämtlichen Einnahmen zu, 

155 Vgl. Gärtler: Mögte Papſt Pius VII. . .. S. 2. Wenn das 

Sendſchreiben auch die Jahreszahl 1816 trägt, ſo muß es doch ſchon früher 

verfaßt ſein, und einem Brief zufolge, den Brunner an Reininger ſchrieb, 

ſchon vor dem 13. März 1815. Erzb. Arch. 

156 Weſſenberg gegenüber drückte Dalberg ſein Mißfallen über die 

Neuerungen noch am 28. Juni 1816 aus. cf. Beaulieu lI S. 277 ff. 

Dalberg ſchrieb damals: „Neuerungen (obgleich zuweilen gut gemeint) ſind 

im Weſentlichen erhabenen frommen Seelen, denen Fénöélon, Weſſenberg 

und Anderen im Weſentlichen gleichgültig. Jedoch unangenehm, weil ſie 

Zänkereyen und bittere Gehäſſigkeit erregen. Von jeher iſt und war man 

auch in der katholiſchen Kirche mit den Grundſätzen einverſtanden: „Nihil 

innovetur, nisi quod traditum est.“ 

157 FDA. II S. 443. Baier S. 210.
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ſo lange er lebe. Das war verdächtig. Naturen wie Dalberg 
wollen den Schmerz, den ſie bereiten, möglichſt verſüßen, die 
Amputation nur in der Narkoſe verſuchen. And es kam 

Schmerzliches, denn Dalberg ließ durchblicken, daß er ihn doch 
lieber auf einer anderen Stelle als auf der des Generalvikars 
ſähe, und mit ſeiner Amtsführung nicht ganz zufrieden ſei. Der 

Generalvikar habe als ſolcher kein eigentümliches Recht. Er 

ſei nur auf Widerruf vom Biſchof beſtellt. And nun ſpielte er 
auf die Beſchwerdepunkte deutlich an: „Obſervanzen, die mir 

nicht bekannt ſind, müſſen in jedem Falle Mißſtände, Verwah— 

rung von ſeiten meines ſonſt ſo hoch geachteten General— 
Vikarius gegen meine aus wichtigen Gründen erlaſſenen Ver— 
ordnungen muß ich (ſo ſchmerzlich es für mich iſt) als Wider— 

ſätzlichkeiten anſehen, und darf dieſelbe der zärtlichſten Freund— 

ſchaft ungeachtet und nicht auf ſich beruhen laſſen.“ Es tue ihm 

zwar leid, wenn Weſſenberg ſich über die Ernennung von 
Rolls zum Generalvikar betrübe, aber ſie ſei „feſtbeſchloſſen“. 

Weſſenbergs Verhältnis zu ihm werde wohl angenehmer ſein, 
„wenn er nach eigener Aberzeugung ratgebender Gehülfe“ des 

Biſchofs ſeins. Alſo Amtsentſetzung Reiningers und 

Weſſenbergs, denn mit der Ernennung eines neuen General— 
vikars fiel auch der Provikar. Es erfolgte tatſächlich am 
25. Januar 1815 die Beſtellung des Domherrn Joh. Nep. 

Freiherrn von Roll zu Bernau zum Generalvikar. „Indem 
Anſer Biſchöflicher General-Vikarius des Bistums Konſtanz“, 

ſo beginnt das Schreiben, „der Freyherr von Weſſenberg ge— 
ſällig übernommen hat, ſich mit eigenem Religionseifer, deutſcher 
Vaterlandsliebe und Aufbietung der ihm eigenen Geiſteskräfte, 

der tief geſunkenen katholiſchen Kirchenverfaſſung wieder ſoviel 

ihm mit beſten Willen möglich iſt, aufzuhelfen, ſo ſind Wir in 

dem Fall, dieſen rühmlichen Eifer mit lebhaftem Dank zu 

beloben. Indem nun ein ſolches ... Beſtreben ihn wahrſchein— 

lich auf lange Zeit auswärts beſchäftigen wird: ſo ſehen wir 

uns in die Notwendigkeit verſetzt, einen anderen Herrn Dom— 
kapitularen von Konſtanz als unſeren daſigen Herrn General— 

vikarius zu ernennen. . .. Anſere Wahl iſt hierin ausgefallen 

auf den Herrn Domkapitularen Freiherrn von Roll, der durch 

153 Beaulieu lI S. 271
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chriſtliche Tugenden, unermüdet wohltätige chriſtliche Liebe und 

erbauliches Beiſpiel der würdigen Geiſtlichkeit des Bisthums 

Konſtanz vorleuchten wird“. * 
Aus dem ganzen Tenor der Arkunde und aus ihrer Vor— 

geſchichte ergibt ſich, daß es ſich mit der Ernennung Rolls um 
ein Definitivum und nicht etwa bloß um ein Proviſorium 

handeln ſollte. Eine Abſchrift des Dekrets ging Weſſenberg 
nicht zu. Aus einem Brief vom 3. Februar an Reininger ent— 
nehmen wir, daß er „ſoeben durch einen Freund von Regens— 
burg“ erfuhr, „der Fürſtbiſchof habe durch ein eigenes Dekret 

das Generalvikariat an den Herrn von Roll übertragen“. 
„Was läßzt ſich“, ſo frägt er den Provikar, „vernünftigerweiſe 

von dieſer Ordnungsdirektive erwarten? Die Folgen für die 

gute Sache machen mich untröſtlich. Schreiben Sie mir doch 

gleich, was Sie zu thun gedenken, und wie Sie ſich die Sache 

anſehen? Nur zwei Dinge liegen mir am Herzen: 1. die Sache 

der Religion, der ich mein Leben gewidmet habe, und 2. das 
Wohl meiner Freunde und treuen Mitarbeiter.“ 80 

Am 16. Februar hatte ſich Weſſenberg von ſeinem Schrecken 
etwas erholt. Er kannte Dalbergs Charakter und wußte, daß bei 
ihm Beſchlüſſe mehr Launen als ernſte Willensakte ſeien, und 

daß er, heftig umſtürmt, wie ein Bretterhaus umfalle. „Es iſt 

das Wichtigſte“, ſchrieb er jetzt an Reininger, „daß wir Zeit 

gewinnen. Herr von Roll wird ohnehin die Stelle nicht an— 
nehmen können. In allen Fällen rechne ich darauf, Sie, 

Straſſer und Vikari werden die Vertheidigung der guten Sache 
nicht aufgeben und mit Würde handeln.“ 

Das Kleeblatt ſtand, als der Brief von Wien einlief, ſchon 
mitten im Handeln. Ob mit „Würde“ war eine andere Frage. 

Am 5. Februar 1815 hatte ſich Straſſer an die Regierung in 

Karlsruhe gewandt, damit von dort aus das Nötige in der 
leidigen Angelegenheit geſchehe, die beim Klerus das größte 

Mißvergnügen erregen müßte. And nun poltert er: „Alles 

dieſes iſt nur das Werk der päpſtlichen Nuntiatur, welche 
Weſſenbergs Eifer in Befolgung der Landesherrlichen Verord— 

nungen und in Handhabung der Epiſkopalrechte der größte 

159 Erzb. Arch. 

160 Erzb. Arch.
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Greuel und ein unverzeihliches Verbrechen war. Sie miß— 

brauchte die Schwäche des altgewordenen Biſchofs und möchte 

für ihre geldgierigen Abſichten auch im Großherzogtum Baden 
feſten Fuß faſſen.“ Wahrſcheinlich habe Rom Dalberg unter 
Zweien wählen laſſen, entweder Abſetzung oder Einſetzung, d. h. 

neue Beſtätigung für den Biſchofsſtab des Konſtanzer Spren— 
gels. Es ſei auffallend, daß Dalberg unter die neuen Dekrete 

die unerwartete Formel ſetze: „beſtettigter Biſchof zu Konſtanz“. 

Abrigens ſei nicht anzunehmen, daß Weſſenberg ſeine Stelle, 

die er dreizehn Jahre mit Ehren innegehabt, ſo unrühmlich ver— 

laſſe. Möge die Regierung das Geeignete einleiten, denn, „was 

wäre das Placitum regium, wenn der Biſchof ſolche Unbillig— 
keit begehen darf?“ Durch die Durchkreuzung der Dalbergiſchen 
Abſichten könnte auch der Einfluß des Nuntius geſchwächt wer— 

den. And nun der Schluß des Schreibens: Das biſchöfliche 
Ordinariat habe nicht Mut genug gehabt, die gebührende An— 
zeige bei der Regierung zu machen, darum habe er — Straſſer 

— als Landesfürſtlicher Dekan einen Beweis ſeiner unver— 
brüchlichen Amts-⸗ und Anterthanentreue gegeben i. Die 

Denunziation war erfolgt. Der ſtaatskirchliche Apparat in 
Karlsruhe begann zu ſpielen. Vor allem gab ſich Dr. Brunner, 
wie er in einem Brief an Reininger vom 13. März 1815 1e ſelber 

betont, in der Sache alle erdenkliche Mühe. Er ließ u. a. Roll den 

Gehalt ſperren, um ihm das Amt des Generalvikars zu ver— 
ekeln. Auch von auswärts wurde das von Straſſer in Karls— 

ruhe angefachte Feuerchen eifrig geſpeiſt und geſchürt, denn 

Brunner weiß zu berichten, Dalberg haben dem Hof in München 
erklärt, Roll ſei nur proviſoriſch Generalvikar, bis Weſſenberg 

aus Wien zurückkehre. „Dies widerſpricht aber geradezu der 

hierher gemachten Erklärung.“ Da auch er in der Nuntiatur 
die Quelle des Abels erblickte, folgte der ohnmächtige Zornaus— 

bruch: „Es iſt kein Zweifel, daß man alle Nuntien aus Deutſch— 

land und der Schweiz verjagen muß“. In dieſem Sinne ſei ein 

Denkſchreiben an den deutſchen Kongreß zu richten. 

161 Erzb. Arch. Trotzdem behauptete die Denkſchrift ſpäter von der 

Entlaſſung Weſſenbergs als Generalvikar ſei im ganzen Großherzogtum 

nichts bekannt geweſen. et. dagegen ſchon „Weſſenberg auf der Kehrſeite“ 

S. 185/86. 

162 Erzb. Arch..
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Wenn Höfe wie München und wohl auch Wien und andere 

hohe Herrſchaften auf ihn eindringen, konnte ein an die Ver— 

beugung gewöhnter Mann wie Dalberg auf die Dauer nicht 
ſtand halten, zumal ihm auch Burg „ernſtliche Vorwürfe“ machte 

und Karlsruhe immer noch ſeine und Rolls Penſionen brutal 
ſperrte 2. Es wiederholte ſich die alte Tragikomödie: Der 

Primas beginnt unſicher und ängſtlich zu werden, will es in 
törichter Schwäche allen recht machen und endigt als Spiel— 
ball und Werkzeug ſeiner Gegner. Schiller hatte es ſchon 
empfunden, daß Dalberg „etwas Unſtätes und Schwankendes“ 

zu haben ſcheine nx. And er ſchwankte wieder und kam 
entgegen. Zuerſt in der minder wichtigen Sache, indem er 

bereits am 9. Februar 1815 auf Rolls Bitte Reininger als 
Provikar neuerdings beſtätigte, obgleich in der Entlaſſungs— 
beſcheinigung zu leſen war, „eine beſondere, ganz unvermeidliche 

Zuſammenſtimmung von Ereigniſſen, welche ganz unvermeid— 
lich“ waren, habe ihn zu dieſer Maßnahme bewogen. Die Reha— 

bilitierung Reiningers lag nicht im Plane der mißtrauiſchen In— 
triguanten, denn mit ihm erhalte Roll eine willkommene Stütze. 
Man ließ deshalb am gleichen 9. Februar 1815 durch das Direk— 

torium des Seekreiſes, gez. Hofer, erklären, daß es den Wechſel 
in den Amtern ſolange als nicht geſchehen anſehen werde, als es 
„vom hohen Ministerio hierüber keine nähere Anzeige erhalten 
habe“. Noch am 13. März 1815 konnte Brunner berichten, ſeine 

„Bemühungen“ ſeien „nicht ohne allen Erfolg“ geblieben. Noch 

wird Herr von Roll (deſſen Charakter ich übrigens ſehr ehre) 

nicht als Generalvikar anerkannt. Die endliche Entſchließung 

Sereniſſimi erwarten wir noch“. Der Großherzog befand ſich 
ſeit Monaten in Wien und erfuhr dort wohl von neuem, wie 

Rom über Weſſenberg denke r. Ob er Conſalvis Einfluß unter⸗ 
lag, oder ob andere Kreiſe bei ihm tätig waren? Tatſächlich 

erklärte er am 9. April ſein Einverſtändnis mit der Beſtellung 
Rolls zum Generalvikar!“, worauf Dalberg am 15. April deſſen 
offizielle Ernennung!““ mit der Motivierung vollzog, daß er 

163 Baier S. 211. 
164 Beaulieu II S. 291. 

165 Cf, Conſalvi an Pacca, Wien, April 1815. Ruck S. 30 Anm. 

166 Erzb. Arch. 

267 Erzb. Arch.



350 Gröber 

Weſſenberg zum Weibhbiſchof erheben wolle. Der 

von ſeiner Amgebung bedrängte Weſſenberg möge als Weih— 
biſchof wenigſtens das Präſidium der geiſtlichen Regierung bei— 
behalten, was auch der Primas am 5. Mai zubilligte“. 

Brunner und Burg gaben ſich mit dieſem Entgegenkommen Dal— 

bergs, das einer Rehabilitation Weſſenbergs doch ziemlich gleich 
ſah, noch nicht zufrieden. Sie beſtürmten Roll von neuem, ſo 

daß er jetzt Kränklichkeit vorſchützte und den Fürſtbiſchof 

bat, ſeine Ernennung zum Generalvikar zurückzunehmen. Dal— 
berg aber blieb ſtandhaft und antwortete am 11. Mai tapfer, er 
wolle und werde keinen anderen Generalvikar anerkennen. 
„Dieſe nach häufigem, inbrünſtigem Gebet mir eingegebene Ent— 
ſchließung erkenne ich als vocem divinam und gebe hiemit jede 
Widerſetzlichkeit als Biſchof hochdenſelben auf ihr Gewiſſen.“““ 

Dafür legte er am 5. Mai dem Domkapitel die Ernennung 
Weſſenbergs zum Weihbiſchof (datiert 4. Mai 1815) und gleich— 
zeitig ein Schreiben nach Rom vom gleichen Tage vor, in dem 

er das Lob Weſſenbergs in hohen Tönen ſang und den Papſt 

erſuchte, ihn als ſeinen Suffragan zu beſtätigen und den Infor— 

matipprozeß durch den Nuntius einleiten zu laſſen o. Burg 

168 Erzb. Arch. 

160 Baier S. 212, Anm. 

170 Beaulieu II S. 275. Dalberg ſprach ſchon 1808 von ſeiner 

Abſicht, Weſſenberg zum Coadjutor zu machen. Briefw. Nr. 87. Teſta⸗ 

ferrata ſchrieb ſogar an Pacca am 9. Juli 1808, es ſei ihm geglückt, 

„risapere i motivi della venuta del Sgr. Wessenberg, Vicario Gene- 

rale di Costanza, in questa Città di Lucerna. Erasi egli antecedente- 

mente portato alla Corte di Baden per esser da quella nominato al 

Vescovado, che dicesi voler errigere in Offenburg; desiderando per 

altro il Medesimo di aver una Diocesi composta non sola dei Dominii 

di Baden, ma ben anche di quella porzione di Diocesi di Costanza, 

che comprende la maggior parte della Svizzera, aveva in idea di 

trattar questo affare nella presente Dieta. Per indurre al suo par- 

tito più facilmente le rispettive Deputazioni voleva proporre eziandio 

che la Corte di Baden avrebbe di nuovo dotato il Vescovo di Co— 

stanza spogliato affatto di tutti i fondi, unitamente a quel Capitolo 

nella pace di Luneville, quante volte la Svizzera non avesse avuto 

difficoltà di riconoscere ancora presentemente, ed in caso di rinunzia 

di Msgr. Dalberg, un Vescovo estraneo.“ Die Sache zerſchlug ſich, dafür 

ſollte er 1811 Biſchof von Württemberg werden. (Briefw. Nr. 117, 118, 

119, 120.) Als aber auch dieſe Hoffnung zerrann, trug ihm Dalberg am 28. Dez. 
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und Brunner gaben ſich zufrieden, worauf das Domkapitel ge— 

rührt dankte *i. Da ſie aber bei Dalberg immer wieder auf 

1812 die Stelle eines Coadjutors und Nachfolgers wiederum an. „Welche 

Wonne für mich“, rief der Primas damals aus, „wenn mein frommer, 

würdiger und beſter Freund mein Gehilfe und Nachfolger wird. (Briefw. 

146, Hiſt. Pol. Bl. 150 S. 136.) Auch im darauffolgenden Jahre kehrt der 

Plan in mehreren Briefen Dalbergs an Weſſenberg wieder. (Briefw. 

Nr. 140, 146, 148, und namentlich im Brief vom 12. Oktober 1813, bei 

Beaulieu II S. 268.) Nach einem Brief Burgs vom 13. Mai 1815 

(Briefw. Nr. 152) erfolgte 1813 ſogar die Ernennung zum lebenslänglichen 

Coadjutor. Der Verfaſſer der „Beurteilung der Weſſenberg-Streitſchriften“ 

und der Schrift: Anterſuchungen über die Einrichtungen der katholiſchen 

Kirche in Teutſchland — wohl Dr. Koch —, weiß ſogar (S. 21), daß die 

Ernennungsurkunde vom 4. Nov. 1813 datiert ſei, und zitiert eine Stelle 

daraus. Es war alſo keine Täuſchung des alten Mannes, wenn er am 

12. April 1815 Burg gegenüber behauptete, er habe im Jahr 1813 dem 

Herrn von Weſſenberg eine geſiegelte Urkunde ausgeſtellt, kraft welcher 

derſelbe ſein „lebenslänglicher Coadjutor in Conſtanzer biſchöflichen Ver— 

waltungen“ ſei; darin empfehle er ihn auch denjenigen höchſten und hohen 

Mächten, von denen nach ſeinem todlichen Hingange die Erfüllung dieſes 

Wunſches abhänge. (Baier S. 212.) JTatſächlich findet ſich im Erzb. 

Archiv der Entwurf dieſes Schreibens in doppelter Faſſung vor. Dalberg 

beruft ſich darin auf ſeine Selbſtändigkeit und die Tatſache, daß der Apoſt. 

Stuhl der politiſchen Verhältniſſe wegen nicht erreichbar ſei, ſodaß er von 

ſeinem Recht als Metropolit Gebrauch machen müſſe. Welche Gründe 

Dalberg bewogen, Weſſenberg zum Suffragan zu ernennen, ſpricht er in 

einem Brief an Kolborn vom 8. Juni 1815 aus . Es waren ihrer drei: 

„1. Wenn Herr von Weſſenberg dem Papſt als Biſchof den Eid der Treue 

geleiſtet hat, wird er als rechtſchaffener Mann dem Oberhaupt der Kirche 

in wahren Verhältniſſen anhänglich und ergeben bleiben, wird treffliche 

Stütze des echten Katholizismus werden. 2. An Herrn von Weſſenberg 

erhält das Bistum Konſtanz einen gelehrten, frommen Weihbiſchof, deſſen 

Beiſpiel der Geiſtlichkeit und dem Volke vorleuchtet. 3. Bei dem ſog. Anter⸗ 

ſuchungsprozeß erhält Herr von Weſſenberg Veranlaſſung, gehört zu wer— 

den und ſich von Verleumdungen zu reinigen. Weſſenberg verabſcheue die 

Ränke und Mißbräuche der römiſchen Kurie, aber hier befinde er ſich in 

Geſellſchaft der Konzilsväter von Konſtanz, der Päpſte Leo I., Benedikt XIV. 

und Clemens XIV., Gerſons und Boſſuets. Daß ſeine wahren Anſichten 

den Abermut und die Neuerungsſucht anderer ohne perſönliche Teilnehmung 

befördert, das haben diejenigen zu verantworten, die gegen Recht und Wahr⸗ 

heit nicht ad aedificationem, ſondern ad destructionem hinarbeiten. Von 

Herrn von Weſſenberg habe ich keine Beweiſe in Händen, daß er ein 

Schisma beziele. Bekämpfung der Mißbräuche, inſoweit ſie in dem Wir— 

kungskreis meines Berufes liegen, iſt auch meine Pflicht.“ (Baier 

S. 213 f.) 171 Erzb. Arch. 
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Anerwartetes gefaßt ſein mußten, drangen ſie darauf, die Er— 

nennung durch die Beſtätigung des Großherzogs zu ſichern“. 

Burg ſchrieb deswegen am 13. Mai an Weſſenberg: „Das 
Beſte wird ſein, wenn Ew. Exzellenz die ſchon im Jahr 1813 
erhaltene Ernennung zum lebenslänglichen Coadjutor im Bistum 

Conſtanz dem Großherzog von Baden perſönlich zur Erhaltung 
der Staatsgenehmigung vorlegen; ja ich bitte Sie inſtändig, 

dieſes ungeſäumt zu thun; ich bitte Sie im Namen der Kleriſei 

des Bisthums Conſtanz, die ganz allein in Ihrer Erhaltung zum 
Bisthum die Erhaltung ihres bis dahin verratenen Ruhmes er— 
wartet.“ 

Aber weder Weſſenberg noch Dalberg trat vorerſt an den 
Großzherzog heran. Dalberg wartete auf eine Nachricht von Rom 

und vertröſtete darum den Exſpektanten, ließ aber auch durch— 
klingen, daß er nicht entſchloſſen ſei, ohne den Papſt oder gegen 
den Papſt via facti vorzugehen. Er habe zwar, ſo ſchrieb er 
am 31. Juli 1815 *,ẽ ſeinen Wunſch dem badiſchen Miniſterium 

eröffnet, aber die weltliche Gewalt beſitze kein weſentliches Mit— 

beſtimmungsrecht zu dieſer Würde, weil ſie eine rein geiſtliche 
ſei. Auch eine Reſignation von ſeiner Seite in kavorem Weſſen— 

bergs könne nur mit Zuſtimmung Roms erfolgen. Er verab— 
reichte dann noch einige verſpätete bittere Pillen dem „Gene— 

ralvikar“, der keine Gewalt habe, „willkürliche, wenn auch 

gutgemeinte Veränderungen zu treffen“. Die ultramontane An— 
wandlung Dalbergs verſtimmte wieder. Man wußte zur För— 
derung der Sache keinen anderen Ausweg, als das bereits ver— 

ſchriebene Burg'ſche Rezept von neuem anzuordnen und den 
Großherzog zu beeinfluſſen, damit er ſein Plazet öffentlich aus⸗ 
ſpreche. Burg tat in Karlsruhe nicht bloß bei den Miniſterial— 

räten Pfeifer, Brunner und Schäfer, ſondern auch bei den Mi— 

niſtern ſein „Möglichſtes“, „und zwar zu einem ſehr günſtigen 
Augenblick, wo deſſen (Weſſenbergs) Bruder, der öſterreichiſche 

Miniſter, ſich eben in Baden befand. Ich unterredete mich mit 
ihm darüber, und er ſäumte auch nicht, der wichtigen Sache die 
erforderliche Einleitung bei dem Großherzog zu geben“ “. 

172 Briefw. Nr. 152. 
17s Beaulieu lI S. 274 ff. 
74 Brück, Geſch. d. kath. Kirche in Deutſchland 1 S. 152.
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Weſſenberg ſelbſt ließ ſich bei ſeiner von Burg betriebenen An— 

weſenheit in Karlsruhe am 2. April 1815 von Brunner im Auf— 
trag des Miniſters von Berckheim protokollariſch vernehmen 

und legte bei dieſem Anlaß die förmliche Ernennungsurkunde 
vom 4. November 1813 im Original vor. Er war außerdem noch 

in der Lage, auf ein Schreiben des Primas an Miniſter Berckheim 

vom 19. Mai 1815 Bezug zu nehmen, in dem noch derſelbe 
äußerte, daß er entſchloſſen ſei, ſeines hohen Alters wegen das 
Bistum Konſtanz an Weſſenberg abzutreten. Brunner aber 
umrahmte dieſe Tatſachen mit einem kirchenrechtlichen Gutachten 
febronianiſchen Charakters “*e und erreichte, daß Großherzog 

Karl „nicht nur ganz kein Bedenken“ dabei fand, ſondern „zum 
eigenen Vergnügen“ am 22. Auguſt 1815 Weſſenberg „das 

Recht der Nachfolge im Bistum, ſoweit es das Groß— 
herzogtum betrifft, von Staatswegen“ zuſicherte “. Das Dom- 

kapitel aber verzichtete am 12. September im Beiſein Weſſen— 
bergs auf das ihm eigentlich beim Ableben des Fürſtbiſchofs zu— 
ſtehende Wahlrecht und erklärte ſich mit dem jus successionis 

Weſſenbergs einverſtanden, ſofern Se. Päpſtl. Heiligkeit die Ge— 
nehmigung und Beſtätigung erteile, was Dalberg am 22. Sep⸗ 

tember freudig zur Kenntnis nahm *a. Damit war die An— 
gelegenheit dort angelangt, wohin ſie Burg und Brunner führen 
wollten. Das ganze Frühjahr hindurch drehte es ſich lediglich 

darum, Weſſenberg zum Weihbiſchof zu ernennen, und auch die 

Ernennungsurkunde ſelber wußte nur davon, wie auch das Schrei— 
ben Dalbergs nach Rom. Kein Wort darin von einer Coad— 

jutorie oeum jure successionis. Gewiß hatte Dal— 

berg in ſeiner redſeligen und vielverſprecheriſchen Art da und 

dort den Wunſch geäußert, Weſſenberg möchte ſein Nachfolger 

werden, aber offiziell war kein Schritt unternommen worden, 
bis nun plötzlich im Brief vom 13. Juli 1815 der Entſchluß laut 

wird. Ja Dalberg erklärt, er habe ihn bereits „durch einen 
zuverläſſigen Mann in Rom eröffnen laſſen“. Das war alſo 
das überraſchende, aber echt Dalbergiſche Ende der ganzen Ent— 

174a Weſſenbergarchiv LXXX. 

175 Die Veröffentlichung der Beſtätigung erfolgte am 4. Nov. 1815 im 

Amtsblatt. Wetterer: Johann Adam Gärtler S. 43. 

1754 Weſſenbergarchiv LXXX. 

Freib. Didz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 23
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wicklung: Der Primas mit Weſſenberg auf Drängen Roms im 

offenen Konflikt und entſchloſſen, ihn fallen zu laſſen. Seine 
Verleugnung durch die Paſtoralien, ſeine Entſetzung als Gene— 

ralvikar, ſeine Erxnennung zum Weihbiſchof, um ihn als General— 
vikar unmöglich zu machen, ſeine Wiedereinſetzung als Präſident 

der geiſtlichen Regierung und nun zur höchſten, barocken Bekrö— 

nung des Ganzen als Meiſterſtück Brunner'ſcher und Burg'ſcher 
Diplomatie die Coadjutorie cum jure successio— 

nis mit allen Garantien des febronianiſchen Kirchenrechts! 

And Rom ſollte zu alledem, das doch das direkte Gegenteil 
ſeiner Intentionen und Befehle an Dalberg war und ſeinem 
Anſehen höhniſch ins Geſicht ſchlug, den väterlichen Segen geben! 

Wahrlich, es iſt oft ſchwer, ſich in den Gedankengängen Dalbergs 
zurechtzufinden und keine Satyre zu ſchreiben. „Wohlmeinend 

wie Dalberg war“, urteilte Weſſenberg über ihn, „wollte er allen 

gerecht ſein und war es Niemand, wollte alle befriedigen und 

befriedigte Niemand, weil er ſich in Widerſprüche verwickelte, die 
er nimmer zu löſen vermochte.“ Teſtaferrata drückte ſich in einem 

Briefe vom 30. Juli 1814 an Conſalvi noch draſtiſcher aus und 

urteilte, ſeine eigene Erfahrung habe ihn belehrt, daß der 

Primas nie in Sachen der Religion und Kirche halte, was er 
mündlich oder ſchriftlich verſpreche *». Wie Rom ſich zu dieſer 

Entwicklung ſtelle, war allen klar, die Rom und Weſſenberg 
kannten. Da verſing auch der Druck auf die öffentliche Mei— 
nung durch die bewußt falſche Mitteilung in den Blättern nicht, 
der Papſt habe die Coadjutorie Weſſenbergs beſtätigt “. 

Weſſenberg aber, der ſich damals in Frankfurt befand, trug eifrig 

neuen Stoff herbei, um ſich den weitern Aufſtieg zu verbauen, 
obgleich ſchon das, was Conſalvi und Severoli von Wien aus 

über ihn an Pacca berichteten, weitaus genügt hätte, um ihn 

unmöglich zu machen, ſelbſt wenn das erdrückende ältere 
Material Teſtaferratas nicht vorgelegen wäre *s. So kam denn 

176 „La propria esperienzia m'insegna che costui giammai negli 

affari di religione e di chiesa mantiene quello che promette in voce 

ed in iscritto. Vat. Arch. Segr. di Stato 1814—18, Tit, 9 No, 254. 

77 Briefw. Nr. 158. 

17s Als ſpäter Weſſenberg auch als Kandidat der Coadjutorie von 

Regensburg genannt wurde, ſchrieb Nuntius Severoli an die Kurie: 

„Tutti i buoni sperano che la Santa Sede non permetterà mai che
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von dort die Antwort: „Päpſtliche Heiligkeit würden nicht ein— 

willigen, bis Sie ſelbſt Ihre eigene Anſicht zum Wohle der 
deutſchen Kirche zur Ausführung gebracht hätten“ *e. Im 

katholiſchen Deutſchland atmete man erleichtert auf, denn die 

Nachricht von der Ernennung Weſſenbergs zum Nachfolger 
Dalbergs hatte mit ſchwerer Beſorgnis erfüllt. Man bangte aber 
ſofort wieder vor neuen Komplikationen. Am 18. Februar 1816 

ſchrieb Freiherr von Groß, Generalvikar von Bamberg, an den 

Fürſtbiſchof von Eichſtätt: „Man wird dem Herrn Fürſtprimas, 
der ohnehin im Verdacht ſteht, auf dieſe (ſieben) Propoſitionen 

(der Nationalſynode von Paris 1812) bei dem franzöſiſchen 

Kaiſer eingewirkt zu haben, nicht zuviel aufbürden, wenn man 
ihn für fähig hält, daß er auch ſeinen ernannten Coadjutor, 
wenn Se. Päpſtliche Heiligkeit, wie vorgeſehen, die Beſtäti— 
gung verweigern wird, konſekrieren dürfte.“ se' Man ließ 

deswegen eine anonyme Schrift erſcheinen, die den Titel 
trug: „Aber die Ernennung des Herrn Generalvikars Frey— 

herrn von Weſſenberg zum Coadjutor und Coadminiſtrator 

des Bistums Konſtanz. Rom 1816.“ Ausgehend von der 

Veröffentlichung der Ernennung Weſſenbergs zum Coadjutor 
und Mitadminiſtrator des Fürſtprimas im Großherzogtum 
Baden * weiſt der Verfaſſer mit wohlangebrachtem Sarkasmus 

darauf hin, daß Dalberg bereits 1806 einen Coadjutor und 
Nachfolger in der Würde als Metropolit und Fürſtprimas 

ernannt habe — den Kardinal Feſch! „Allein dieſer Akt war 

wirklich ſehr ephemär und glich am ſpäteſten Abende des alten 

und morſchen deutſchen Reiches einem Meteor, das ein augen— 
blickliches Staunen erregte, aber mit dem Bewußtſein zum 

Daſein wieder verſchwand.“ In einer überraſchend ruhigen 
  

abbiano effetto i maneggi degli Empi, che vogliano à danno della 

Germania quel cattivo soggetto sopr'una delle prime sedi per conti- 

nuare essi ad essere Empi.“ Baſtgen: Dalbergs und Napoleons 

Kirchenpolitik in Deutſchland S. 256 Anm. 2. 

179 Beaulieu lI S. 274. 

1s0 In einem Brief unter Sirkels Papieren, den Ludwig dem geiſt— 

lichen Rat Frey geſchrieben (Zirkel, S. 407), der aber vom Bamberger 

Generalvikar Frhr. v. Groß ſtammt. ck. Brück: Geſchichte der kathol. 

Kirche in Deutſchland J S. 153. 

181 Regierungsblatt Nr. 15 vom 4. Sept. 1815. 

23*
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Weiſe und ohne den leiſen Spott, der in den erſten Seiten über 

Dalberg ſich ergoß, werden dann vier Fragen aufgeworfen und 
beantwortet: 1. Iſt ein Biſchof befugt, ſich ſelbſt einen Coadjutor 

zu ernennen? 2. Anter welchen Bedingungen kann es ge— 

ſchehen? 3. Iſt der Papſt verpflichtet, einen auf ſolche Art 

ernannten Coadjutor zu beſtätigen, und wenn ihm der Papſt die 

Beſtätigung verweigert, kann ihm dieſe der Metropolit erteilen? 

4. Welcher Anteil und welche Rechte ſtehen bei einem ſolchen 

Akte im allgemeinen und beſonderen bei der damaligen Lage der 
katholiſchen Kirche in Deutſchland den weltlichen Fürſten zu? 

Alſo ein Komplex von Fragen, die ſich an die Ernennung 
Weſſenbergs zum Coadjutor nicht bloß rein theoretiſch knüpften, 

ſondern von praktiſcher Bedeutung waren. Sie werden in 

katholiſchem Sinne gelöſt und auf den Fall Weſſenberg an— 

gewendet. Die Schrift ſchließt mit einer Mahnung an den 

Fürſtprimas, er möge ſein Ohr gefahrvollen Anſchlägen nicht leihen 
und ſich um keinen Preis zum Werkzeug brauchen laſſen, wodurch 

ſtatt Segens und Heils Verwüſtung und Zerſtörung in die ohne— 
hin bis zur Schmach erniedrigte katholiſche Kirche in Deutſchland 

gebracht und ſein Ruhm in dem Anſehen Deutſchlands nicht mit 
dankbarem Herzen genannt werden könne. „Der Allmächtige 
regiere die Herzen Pius VII. und Karls, daß beide ſich in Ein— 

heit begegnen und ihre Schritte mit unverwandtem Blicke zum 
allgemeinen Ziele fortſetzen! Der Allvorſeher kröne dann ſein 
Werk!“ 

Wer war der Verfaſſer der Broſchüre? Sie wurde, wohl 
mit Recht, von der öffentlichen Meinung dem Geiſtlichen Rat 

Frey in Bamberg zugeſchrieben *:, entſtammte in jedem Fall 

dem katholiſchen Gelehrtenverein, der ſich damals unter der 

Führung Zirkels, Freys und Groß, die Verteidigung der katholi— 
ſchen Grundſätze zur Aufgabe ſtellte 8. 

Das ſachlich und vornehm gehaltene Gutachten rief die 
Freunde Weſſenbergs zur Gegenwehr auf. Eigentümlicherweiſe 
wagten ſich aber weder der kluge Burg noch die ſtreitbaren 

182 Cf. Beurteilung der Weſſenberg-Streitſchriften und der Schrift (von 

Dr. Koch) unter dem Titel: Anterſuchung über die Einrichtung der kathol. 

Kirche in Teutſchland S. 4. 

153 Goyau, L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme. I S. 126.
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Miniſterialräte Brunner und Häberlein in Karlsruhe an die 

Widerlegung, ſondern forderten dazu den Geiſtlichen Rat 
Felder, Pfarrer in Waltershofen in der Diözeſe Konſtanz, den 

Herausgeber des „Magazin für kath. Religionsleben“ und der 
„Literaturzeitung“, auf *n. Felder entſprach der Bitte. Man 
erſieht daraus, wie ungeklärt damals noch die Zdeen auch in 

katholiſchen Kreiſen waren, denn Felder gehörte ſchon zu Drei— 
viertel dem Gelehrtenverein an. Er hatte wenige Monate 

ſpäter eine Korreſpondenz mit Teſtaferrata begonnen *” und 
ſollte bald darauf gegen Weſſenberg tapfer in der vorderſten 
Linie fechten. Aber nun gibt er in Frankfurt die Schrift 

„Die Ernennung eines Coadjutors für das Bistum Konſtanz 
aus dem wahren, kirchenrechtlichen Geſichtspunkt dargeſtellt“, 
ohne Namensnennung heraus, um darin zu zeigen, daß man, 

um die neue Kirche zu bauen, den Schutt hinwegzuräumen und 

die alten Fundamente aufzurichten habe; daß die katholiſche 

Kirche durch die Säkulariſation in keinen rechtloſen Zuſtand ver— 

ſetzt worden ſei und man folglich die Einrichtung der neuen 

Kirche nicht nach Willkür, ſondern nach der alten kanoniſchen 
Vorſchrift anordnen müſſe. Felder ſucht dann vom febro— 
nianiſchen Standpunkt aus die Fragen zu beantworten, die Frey 
ſich geſtellt hatte, um ähnlich wie dieſer am Schluß nach dem 
Papſt zu rufen, auf daß er „nach der großen Sorgfalt, womit 

er für die Wohlfahrt der deutſchen Kirche bedacht iſt, den An— 
trägen des Herrn Fürſtprimas in Bälde entſpreche und uns 

in der Perſon des Freiherrn von Weſſenberg einen Coadjutor 

und Nachfolger auf dem biſchöflichen Sitz zu Konſtanz gebe, 

wozu ihn die großen Verdienſte, die er ſich als Generalvikar um 

dieſes Bisthum ſeit 14 Jahren, während denen der Biſchof wegen 

wichtiger Hinderniſſe von dem biſchöflichen Sitze meiſtens ab— 
weſend ſein mußte, erworben hat, vorzüglich würdig machen““. 

Der vom Verfaſſer verſuchte Beweis, Weſſenberg ſei nach dem 
Tode Dalbergs eo ipso als erwählter Biſchof und Reichsfürſt 

154 Zirkel II S. 315. Die Erwiderung, die der Kirchenrat Paulus 

der Frey'ſchen Schrift widmete (Heidelberger Jahrbuch, Jahrg. 1817, 4. Heft 

S. 323—332) können wir hier nur kurz notieren. 

185 Vat. Arch, Segr. di Stato. Tit. qd. 9 No. 254 (1816) No, 64. 
186 Zirkel S. 315. 

187 S. 47—48
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anzuſehen, iſt aber ſchon deshalb mißlungen, weil er auf der 

ſalſchen Vorausſetzung fußte, daß die Ernennung Weſſenbergs 

durch Dalberg bedingungslos erfolgt ſei. 
Noch ein Dritter trat, durch Helferich in Frankfurt veran— 

laßt *,‚, auf den Plan, um mit jugendlichem Mut und Tempera— 

ment trotz ſeines höchſten Alters für die katholiſche Einheit ein— 
zuſpringen und der Gefahr eines Schismas, das nach ſeiner 

Auffaſſung der neue Coadminiſtrator befürchten laſſe, womöglich 
vorzubeugen: Johann Adam Gärtler. Durch zwei anonyme 
Broſchüren Brunners gereizt“*,‚ kam er nun auf den Gedanken, 

am 15. Dezember 1815 gegen Dalberg und Weſſenberg eine 

Anklage auf legalem Wege beim biſchöflichen Vikariat in Bruch— 
ſal zu erheben“». Ob ein ſolches Vorgehen damals klug und 
ausſichtsreich war? Die nächſten Monate bis faſt zum Tode 

Dalbergs bewieſen, daß die Denunziation beſſer ſofort als Druck— 

ſchrift erſchienen wäre, ſo ſehr es den alten Mann ehrte, daß 

er die Anonymität oder Pſeudonymität umgehend und ver— 

achtend „ganz ehrlich zu Werke ging und die Anzeige bei ſeiner 
geiſtlichen Obrigkeit einreichte, welche die teuere Pflicht habe, 
für die Erhaltung der Religion zu ſorgen“. Leider riß ihn 

die Furcht um die katholiſche Einheit zu unbegründeten Anter— 
ſtellungen hin, die er bei weniger Leidenſchaftlichkeit hätte ver— 
meiden können. 

Seine Aktion verfehlte ihren Zweck aber doch nicht ganz. 

Sie hielt Dalberg zurück, ſich von ſeinen Ratgebern zur Weihe 

Weſſenbergs verführen zu laſſen, ohne daß Rom die Zu— 

ſtimmung zur Coadjutorie gegeben hätte, und vermochte ihn 
dazu im Juli 1816 abermals an den Hl. Stuhl zu ſchreiben, um 
Weſſenbergs Beſtätigung auf legalem Wege zu erreichen. Sie 

machte außerdem die Sffentlichkeit und damit auch Rom auf eine 

Reihe von Ankirchlichkeiten aufmerkſam, die im römiſchen Ver— 
fahren gegen Weſſenberg im Jahre 1817 eine Rolle ſpielen 

168s Eichſt. Paſtoralbl. 1865 S. 230. 

130 „Zeichen der gegenwärtigen Zeit, oder Aufſchlüſſe über den neueſten 

Myſtizismus“ und „Denkſchreiben an einen Freund über den vorgeblichen 

Hirtenbrief eines deutſchen Biſchofs, die Beibehaltung der lateiniſchen 

Sprache in der Liturgie betreffend“. 

100 Cf. Anton Wetterer: Johann Adam Gärtler, Prediger und 

Kanoniker an der Stiftskirche in Bruchſal, S. 45 f.
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ſollten i1. Auch auf die badiſche Regierung ſcheint ſie einen 

Einfluß ausgeübt zu haben, denn ſie blieb trotz den Bemühungen 
Brunners und Häberleins re im Jahr 1816 auffällig untätig, 

ſo daß Burg, der alles aufgeboten hatte, um einen poſitiven 
weiteren Schritt in der Frage der Coadjutorie von ihr zu er— 

zwingen, ſich heftig ärgerte . 

VI. Etappe: Der Kampf um die Nachfolge. 

Dalberg reifte in Regensburg dem Tode entgegen. So 
manche, die früher wie Kletten an ihm hingen, waren ſeit 

Napoleons Sturz von ihm abgefallen. Er ſelber zog ſich von 
der großen Welt enttäuſcht zurück und begann endlich an ſeinem 

geiſtlichen Beruf Gefallen zu finden. Er hätte ſich, wie Beau— 
lieu““s mit Recht bemerkt, dieſes Glück „bei ſtrengerer Selbſt— 

beurteilung und geringerem Ehrgeiz“ ſchon früher verſchaffen 

können. Der faſt einzige Verkehr, den er ſich noch gönnte, war im 

101 Wetterer S. 58. 

191a Weſſenbergarchiv LXXXIII 93 e. 

192 „Im Auguſt bemühte ich mich auf das Thätigſte, die Großherzogliche 

Regierung zu bewegen, dieſe wichtige Sache, die nun einmal die Aufmerk— 

ſamkeit von ganz Deutſchland beſchäftigte, nicht auf ſich ruhen zu laſſen, 

ſondern durch nachdrückliche Verwendung bei dem apoſtoliſchen Stuhle zu 

unterſtützen. Man gab mir die teuerſten Zuſicherungen. Aber es geſchah 

nichts . . .“ Burg brachte bei ſeiner Anweſenheit in Karlsruhe im Jahre 

1817 die Betreibung der Coadjutorie-Sache neuerdings in Vorſchlag und 

veranlaßte ein Schreiben nach Rom, das zweifelsohne, wie er meint, den 

Zweck nicht verfehlt hätte, wenn es wäre erledigt worden. (Brücke 1 

S. 153.) Burg ſteckte ſicher auch hinter der Aktion, die im Januar 1817 

einſetzte. Am 22. Januar legte die Kath. Kirchenſektion dem Miniſterium 

des Innern die Akten wieder vor, welche die Betreibung der päpſtlichen 

Konfirmation für den Coadjutor betrafen. Das Miniſterium beſchloß im 

Hinblick auf das wohl in die nächſte Zeit gerückte Ableben Dalbergs, die 

römiſche Beſtätigung Weſſenbergs als Suffragan oder Titularbiſchof zu 

erſtreben, wozu der Vorgang in Württemberg ermutigte. In der Inſtruk— 

tion zu dem Schreiben, das an Conſalvi geſchickt werden ſollte, wird mit 

der väterlichen Fürſorge des Papſtes um ſo mehr gerechnet, als der Groß— 

herzog „das Nötige vorbereiten laſſe, um in der neuen Dotation des Bis⸗ 

tums, Domkapitels und biſchöflichen Seminars den Wünſchen und Erwar— 

tungen des päpſtlichen Stuhles entgegen zu kommen“. Großh. Haus- und 

Staatsarchiv, Religions- und Kirchenſachen, Faſz. 115. 

193 II S. 287.
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befreundeten Hauſe Weſterhold. Hier feierte er auch am 
8. Februar 1817 ſein letztes Geburtstagsfeſt. Schon tags 

darauf war er ſo krank, daß er die heiligen Sterbſakramente 

empfangen mußte. Am 10. Februar 1817, nachmittags 2 Ahr, 

ſtarb er und wurde am 14. Februar mit großem Leichengepränge 

in der Regensburger Kathedralkirche beigeſetzt. Auch das 
Konſtanzer Domkapitel trauerte und teilte den Tod ſeines Fürſt— 
biſchofs offiziell am 19. Februar und 4. März 1817 der 
Geiſtlichkeit und dem katholiſchen Volke mit . 

Ein merkwürdiger Mann war mit Dalberg dahin gegangen, 
eine ſeltſame Miſchung von Genialität und Schwäche, von 
Geiſtlichem und Weltlichem, von Aufklärung und Gläubigkeit. 

Dalberg hat in ſeinem Leben viel gefehlt und viel gebüßt. Man 

hat ihn in den Himmel erhoben und in die Hölle verdammt. 
Beides war ungerecht. Sein Hauptfehler lag in der Ver— 

kennung ſeiner Kraft. In einer ſo chaotiſchen Well, wie ſeine 
Zeit es war, mußte er als Herrſcher verſagen. Und doch ver— 
ſteifte er ſich darauf, eine große, politiſche Rolle zu ſpielen. 

Wohl reichte ſeine Begabung dazu hin, die Menſchen raſch für 

ſich zu begeiſtern, aber nicht um Berge von Schwierigkeiten zu 

überwinden, einer untergehenden Welt zu trotzen und aus ihren 
Trümmern eine neue zu ſchaffen. Seine eigene Schwäche un— 

bewußt fühlend, ſuchte er bei Goethe, Schiller und zuletzt bei 

Napoleon Anſchluß, um in ihrem Lichte zu ſtrahlen und mit 
ihrer Kraft eigene Stärke vorzutäuſchen. Als aber des Korſen 

Stern verſank, umfing auch ihn die Nacht. Nun war er oft ſo 

arm wie ſein letzter Kaplan, aber er wußte ſich ſtill zu beſcheiden 
und mit dem Wenigen, das er noch hatte, andere ſpendungs— 

ſreudig zu beglücken. Dalberg hatte ein gutes Herz, ein viel zu 

gutes, um ein „großer Mann“ zu werden, oder gar mit Rom zu 
brechen und ein Schisma herbeizuführen. Dazu beſaß er weder 
die Kraft, noch den Mut, noch die Luſt. Es war ein ſchönes 
Bekenntnis, das er noch am 28. Oktober 1816 ablegte: „Als 
Prieſter und Biſchof kann und werd' ich vom Katholizismus nicht 

abgehen, welcher darin beſteht: Unter Einwirkung des Heiligen 

Geiſtes, nach Inhalt des Evangeliums im Glaubens-Einverſtänd— 

nis der geſamten katholiſchen Kirche, mit Biſchöfen als Nach— 

194à Erzb. Arch. 
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folger der Apoſtel und dem Papſt als Nachfolger des 

hl. Petrus, auf deſſen Felſen der Heiland das unzerſtörbare, 

unfehlbare Gebäude ſeiner geſamten Kirche errichtet hat: fort— 

beſtehen!“ 
Sein letztes Hirtenwort war ein Wort der Liebe n?. Wer 

wird Dalbergs Nachfolger werden? Das war 

die Frage, die nun alle Gemüter in Spannung hielt. Die Mei— 
nungen gingen auseinander. Die meiſten rieten auf Weſſen— 

berg, den auch das Konſtanzer Domkapitel unter dem Vorſitz 

ſeines Seniors Carl von Rotberg in einſtimmiger Wahl zum 

Kapitelsvikar und Bistumsverweſer erkor “'. Am 24. Februar 
1817 trat er ſein Amt an ws, wohl in der Hoffnung, daß ſich die 
Dinge ſo roſig entwickeln werden, wie es ihm der Naſſauiſche 
Kirchen- und Schulrat Koch in einem Briefe vom 16. Februar 8 
in Ausſicht ſtellte. Das erſte aber, was nun geſchah, ſchien ein 

böſes Omen zu ſein. Am ſiechen Körper der alten Konſtanzer 

Diözeſe wurde am 1. März 1817 eine weitere Amputation vor— 

genommen, indem der Bistumsanteil im Königreich Württem— 
berg ſich loslöſte. 475 Pfarreien, 162 Kaplaneien und Vikariate 

und 320 587 Seelen gingen ihm damit verloren *.. Die 

Trennung war das Ergebnis langwieriger Verhandlungen und 
wurde um ſo leichter verſchmerzt, als andere Sorgen das Kapitel 
beſchäftigten. Man fragte ſich vor allem mit quälender Unruhe, 

wie Rom die Wahl Weſſenbergs zum Kapitelsvikar aufnehme. 

Das Breve vom 15. März 1817 brachte die Antwort, aber keine 

gute. Da hieß es, ſeine Wahl habe den Heiligen Vater mit nicht 
geringem Schmerze erfüllt: „Es kann Euch“, ſo redet Pius VII. 

die Kapitularen an, „nicht unbekannt ſein und iſt Euch auch 
wirklich nicht unbekannt, daß gedachter von Weſſenberg der 

195 Beaulieu lI S. 278 f. 

196 Dalbergs letzter Hirtenbrief bei Beaulieu II Beilage XX. 

Aber Dalbergs religiöſen Entwicklungsgang vgl. W. Scherer, K. von 

Dalbergs religiöſe Entwicklung, Köln 1909. 

197 Denkſchrift S. 74, Reininger blieb Provikar, Longner S. 199 f. 

198 Erzb. Arch. 

1086a Weſſenbergarchiv LXXXII. 

199 Schematismus 1821, S. 159. Der letzte Abſtrich erfolgte am 

4 März 1819, als der Bistumsanteil im kaiſerlich öſterreichiſchen Gebiet mit 

2 Landkapiteln, 38 Pfarreien und 22 Kaplaneien abfiel. 
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wichtigſten Gründe wegen Anſer Mißfallen dergeſtalt erregt 
habe, daß wir ihn der Stelle eines Generalvikars, die er 

bekleidet, entſetzt wiſſen wollten. Wie iſt es zugegangen, daß Ihr 
mit Hintanſetzung aller Ehrfurcht gegen Ans und dieſen 
Heiligen Stuhl denſelben Mann ... zum Kapitularvikar ... 

crwählet? Doch hiermit begnügt Ihr Euch nicht, Ihr babt Euch 
ſogar erkühnt, von Ans zu begehren, daß wir Eure Wahl ge— 

nehmigen ſollten. Folgendes diene Euch zur Antwort auf Eure, 
um Ans gelinde auszudrücken, unüberlegte Bitte: Wir ge— 
nehmigen die Wahl des von Weſſenberg zum Kapitularvikar 

nicht nur nicht, ſondern erkennen auch den von Weſſenberg als 

Kapitularvikar und Anton Reininger als deſſen Stellvertreter, 
durchaus nicht an, noch werden Anſere geiſtlichen Gerichte ſie an— 

erkennen oder auf Schreiben, die von denſelben erlaſſen ſind, je 

die mindeſte Rückſicht nehmen . . . Dieſes Schreiben wird Euch 
betrüben, aber es möge Euch zur Reue betrüben.“ 2·W 

War nun die Beſtürzung über dieſes Breve wirklich ſo 
groß, wie ſie damals geſchildert wurde? Konnte man glaublich 
behaupten, es ſei „auf einmal wie vom Himmel herab— 
gefallen“ . Oder war es gar „ein ungerechter Schritt der 
heiligen Willkür“, wie Burg in einem Brief vom 7. April es 
nanntei., ein „unerhörter römiſcher Kabinettsbefehl“ee, 

der das Recht des Domkapitels, des Landesherrn und Weſſen— 

bergs ſelbſt verletzte, wie es anderorts hieß. Hatte man denn 
ſchon alles vergeſſen, was noch jüngſt im Jahre 1814 und 1815, 

gegangen war? Und wenn das Breve bald nach ſeiner Ankunft 

in Konſtanz „durch Privatkommunikation“ 2, trotz der Be— 
mühungen Weſſenbergs, die ſtaatliche Zenſur allerwärts mobil 

zu machen, um die Publikation hintanzuhalten, auch in den 

200 Longner S. 200 ff. und 627ff. 

201 Aufklärung über die aus dem Dunkel endlich hervorgetretene 

Denunziationsſchrift des Herrn Geh. Rats Gärtler zu Bruchſal S. 57, 

Speckle ſchildert die Wirkung des Breve mit den Worten: „sanior et 

forte cleri major pars probat Summi Pontificis factum. Wiessen— 

bergii clientes stupent, vituperant, consulunt; infirmi metuunt schis— 

mata.“ S. 301. 

2014a Weſſenbergarchiv LXXXII. 

202 Aufklärung J. 0- 

203 Speckle S. 301.
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öffentlichen Blättern zu leſen, und, wie Burg in einem 
Brief an Weſſenberg vom 11. April 1817 ſich ausdrückte, 
„lippis et tonsoribus“ bekannt war, ſo brauchten es noch lange 

keine „Schleichwege“ geweſen zu ſein, auf denen es dahin 
gelangte, ſo ſehr es auch die Denkſchrift?'“ und Huber e“s be— 

haupteten. In jedem Fall war eine überaus kritiſche Situation 
geſchaffen. Wird Weſſenberg ſich unterwerfen oder ſich paſſiv 

verhalten oder gar den Kampf mit Rom aufnehmen? Das war 

die Frage. Wir betonen hier, daß zu letzterem vor dem Breve 
weder die badiſche Regierung noch er entſchloſſen waren. 

Bereits am 22. Februar 1817 wurde er auf einer Miniſterial— 
konferenz in Karlsruhe zur Romreiſe bevollmächtigt, um, be— 

gleitet von einem Staatsrat?“s, in friedlicher Form die Be— 

ſtätigung als Konſtanzer Biſchof zu erlangen und die Verhand— 
lungen wegen eines Konkordates einzuleiten?“. Weſſenberg 
ſagte dieſes Projekt zuerſt wenig zu, aber gedrängt von Burg r“s, 
wandte er ſich am 3. März an Metternich, um ein Empfehlungs— 

ſchreiben an Conſalvi und die öſterreichiſche Botſchaft in Rom 
zu erhalten ꝛoo. Der kluge Staatsmann warnte ihn in ſeiner 

Antwort vom 17. März, beides: ſeine perſönliche Sache und die 

des Konkordats der deutſchen Kirche zu betreiben, und riet ihm 
an, ſich lediglich auf ſeine eigene Angelegenheit zu beſchränken?. 

Aber nun kam das Breve, hinter dem Weſſenberg wieder ein— 
mal die Luzerner Nuntiatur vermutete, „deren gewohnter 
Geſchäftsgang es iſt, falſch zu ſein“ ꝛn: und ſchuf eine neue Lage. 

Die Romreiſe tritt in den Hintergrund. Nachdem Weſſenberg 

noch am 5. April der Regierung „die Notwendigkeit und Zweck— 
  

204 S. III. 

205 S. 45. 

206 Brück J S. 154. 

207 Baier 86O. N. F. XL 2 S. 207. 

20s Brück J I. o. 

200 In einem Briefe vom 29. März 1817 ſchrieb Weihbiſchof Zirkel an 

den Verfaſſer der Schrift: „Weſſenberg auf der Kehrſeite“: „Vor einigen 

Tagen las ich im Fränkiſchen Merkur, Weſſenberg habe von Wien eine 

Eſtafette erhalten und gehe nach Rom“. 

210 Briefw. Nr. 165. Baier S. 208. Es iſt wöglich, daß auch ſein 

Bruder Johann, der Miniſter in Wien, in ähnlicher Weiſe tätig war, denn 

Burg ſpricht von „Briefen aus Wien“. Brück J S. 154. 

211 Baier S. 209.
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mäßigkeit einer nunmehrigen Abſendung nach Rom“ in einem 
Promemoria ausführlich empfohlen und den Geiſtl. Rat Burg 

als Reiſegefährten erkoren hatte, wandte er ſich jetzt am 29. April 

an den Staatsminiſter mit der Bitte, im Intereſſe der katholiſchen 

Kirche in Deutſchland und der Souveränität der Landesfürſten, 
für die Sicherſtellung der ihm anvertrauten Bistumsverwaltung 

und zur Abwehr weiterer Maßregeln der römiſchen Kurie, Maß— 
regeln von ſeiten der großherzoglichen Regierung zu ergreifen?ne, 
und erklärte am gleichen Tage der Regierung gegenüber: 

„Der Bistumsverweſer hat weder Veranlaſſung noch Arſache, 

ſich vor der römiſchen Kurie zu verteidigen, denn er kennt weder 

Kläger noch Klagepunkte. Es iſt ihm darüber von der römiſchen 

Kurie nichts eröffnet; er iſt von ihr nicht vernommen, er iſt von 
ihr nicht zur Rechtfertigung aufgefordert worden. Die Stelle 
des Bistumsverweſers iſt mithin dieſe: „gegen die römiſche Kurie 

den Schutz des Staates, dem er angehört, anzurufen“. 2 In 

ſeinem Schreiben an das Kapitel aber appellierte er an die milde 

Geſinnung und die Gerechtigkeitsliebe Sr. Heiligkeit und be— 
hauptete von ſich, daß er ſtets eine ausgezeichnete Hochachtung vor 
dem Apoſtoliſchen Stuhle bezeugt habe und wegen ſeiner Ver— 
dienſte von Dalberg nach dem Wunſch des Großherzogs und 

mit Einſtimmung des Kapitels zum Coadjutor ernannt worden 
ſei. Dagegen will er von einem päpſtlichen Breve, das ſeine 
Entfernung als Generalvikar fordere, nichts wiſſen. Er ver— 

langt endlich, nicht ungehört verdammt zu werden. Das 

Breve habe übrigens ohne landesfürſtliche Einwilligung keine 
Wirkung 2*. Wie ſehr er ſich aber getroffen fühlte, verriet ein 
temperamentvoller Brieſ an Schmitz-Grollenburg vom 28. April 

1819: „Das Breve bedarf hoffentlich“, hieß es darin, „für uns 
Deutſche keines Kommentars, um zu beweiſen, was wir von Rom 
zu erwarten haben, wenn wir uns ſchwach und nachgiebig zeigen. 

Nicht zu berechnen wären die Folgen. Aber dazu ſoll und darf 
es nicht kommen. Die deutſche Kultur wird nicht um vier Jahr— 

hunderte zurückgeſchleudert werden. Was würde die katholiſche 

2114a Weſſenbergarchiv LXXXII. 

212 Großh. Haus- und Staatsarchiv III. Relig.- und Kirchenſachen 

Faſz. 115. Baier S. 208. Denkſchrift S. XVII. 

213 Huber S. 47.
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Kirche in deutſchen Ländern, wenn geſtattet würde, daß der 
Altramontanismus die katholiſche Rechtsordnung mit Füßen 

trete! Der Klerus würde genötigt, blindes Werkzeug eines 
Syſtems zu werden, vor welchem kein Regent mehr auf Erden 
auf ſeinem Throne ſicher wäre.“ Hier heiße es: principiis 

obsta 21, entweder eine ſchleunige diplomatiſche Verwendung 

der Regierung beim päpſtlichen Hof, oder beſſer, Aberweiſung der 

Sache an den Bundesrat, auf den Weſſenberg damals wegen 

des Konkordats in Deutſchland große Hoffnungen ſetzte *, oder 
beides zuſammen, wofür er ſelbſt die eingehende Motivierung 

ausfertigte 18a. 

Aber da kam etwas Unliebſames in die Quere. Am 3. Mai 
1817 fühlte ſich das Kapitel, von Weſſenberg dazu aufgefordert 

und ſich ſeines Konzeptes bedienend, bemüßigt, auf das päpſtliche 
Breve zu antworten. Mit Berufung auf Gott, den All— 
wiſſenden, will es vom Breve vom 2. Dezember 1814 nichts 

gewußt haben und ſucht zu begründen, warum ſeine Wahl 
gerade auf Weſſenberg gefallen ſei, indem es ſein Lob mit 

Fanfarentönen erklingen läßt. Es betont dann noch, daß der 

Wahlakt und ſein Reſultat bereits, wie Weſſenberg ſelber 
bezeugen könne, die volle Billigung der ſtaatlichen Gewalt er— 

halten habe, während das Breve ohne landesfürſtliche Ein⸗ 
willigung ohne Wirkung verbleibe . In Karlsruhe war man 
von dieſem Schritt des Kapitels, den Huber als „ehrfurchtsvoll, 
aber zugleich männlich und ſtandhaft“ rühmt, alles eher als 

erbaut. 

Wahrſcheinlich wurden damit Maßnahmen durchkreuzt, die 
ſich die Regierung ſelber vorbehalten wollte. Am 8. Mai trat 

eine Miniſterialkonferenz zuſammen, um Stellung dazu zu 
nehmen. Es wurde zwar dem päpſtlichen Breve das Plazet 

verſagt und auf Vortrag der katholiſchen Kirchenſektion vom 

6. Maiꝛn beſchloſſen, daß Weſſenberg die Bistumsverwaltung 
  

214 Baier S. 215 Anm. 2. 

215 Brück J S. 154. 

215a Weſſenbergarchiv LXXXII. 

216 Denkſchrift S. 75. Huber S. 45. Longner S. 201. Weſſen⸗ 

bergarchiv LXXXII. 

217 Die katholiſche Kirchenſektion hatte als Reſultat ihrer Beratung 

folgende Punkte aufgeſtellt: 1. dem Breve könnte ſowohl hinſichtlich ſeiner
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weiterführen, aber auch unverzüglich das Originalbreve vor— 
legen ſolle, die Mitglieder des Domkapitels aber erfuhren einen 

ernſtlichen Tadel, weil ſie zur Wahl eines Kapitelsvikars ge— 

ſchritten ſeien, obwohl das Domkapitel durch den Reichs— 
deputationshauptſchluß als ſolches erloſchen ſei?s. Das arme 

Kapitel! Tatſächlich waren nicht bloß ſeine Güter ſeit 1802 und 

1803 ſäkulariſiert, der 8S 62 des Rezeſſes vom Jahre 1803 hatte 

ihm auch, nach der Auffaſſung der badiſchen Regierung, das 
oktive Wahlrecht geſtrichenn“. Die Anfreundlichkeit gegen das 

Kapitel traſ auch Weſſenberg ſelbſt. Aber er ließ ſich nicht ent— 

mutigen, ſondern wandte ſich am 15. April an den Großherzog 

und am 18. Mai neuerdings an die badiſche Regierung, um ſie zu 
energiſchen Schritten im eigenen Lande aufzufordern und ihr eine 
goemeinſame Aktion der deutſchen Bundesſtaaten zuzumuten ꝛ16a. 

Form als noch mehr hinſichtlich ſeines Inhalts das placetum regium nicht 

erteilt werden, 2. das Domkapitel, das zu exiſtieren aufgehört habe, hätte 

kein Recht gehabt, einen Kapitelsvikar zu ernennen, 3. die päpſtliche An— 

erkennung Weſſenbergs ſei gar nicht notwendig, weil er als vom Groß— 

herzog ernannter Coadjutor cum spe successionis gleich nach dem Tode 

Dalbergs ipso jure in die Bistumsverwaltung eingetreten ſei, 4. da das 

Domkapitel aufgehört habe, ſei die Ernennung des Bistumsverweſers auf 

den Großherzog als Souverain übergegangen. 5. Selbſt wenn dieſes nicht 

zutreffe, habe Weſſenberg nach dem Tode Dalbergs als Generalvikar 

weiterwalten können, da die Bistumsadminiſtration nicht unterbrochen wer— 

den dürfe. 6. Das Breve habe endlich deswegen keine Kraft, weil Weſſen— 

berg darin ohne geſetzliche Anterſuchung die Confirmation verweigert werde. 

Dagegen riet die kath. Kirchenſektion davon ab, eine öffentliche Kundmachung 

im Regierungsblatt vorzunehmen. Großh. Haus- u. Staatsarchiv III. 

Staatsſachen, Religions- u. Kirchenſachen Faſz. 115. 

21s Auch in einem Beſchluß des Miniſteriums des Innern vom 

16. Aril wurde es abgelehnt, „ein noch exiſtierendes Domkapitel zu Kon— 

ſtanz anzuerkennen“. Großh. Haus- u. Staatsarchiv, Religions- u. 

Kirchenſachen Faſz. 115. 

210 Denkſchrift S. II/III. Der Verfaſſer der Streitſchrift: „Die Er— 

nennung eines Coadjutors für das Bistum Konſtanz, Germania 1816“, 

behauptet freilich S. 30, auf Grund des badiſch-kirchlichen Konſtitutions— 

ediktes von 1807, § 20, ſei das Domkapitel im Beſitz ſeiner Amtsberech— 

tigung geblieben. Dr. Häberlein, Miniſterialrat in der kath. Kirchen— 

ſektion in Karlsruhe ſchrieb aber in einem Brief vom 23. Februar 1818: 

„Abrigens bleibt die Exiſtenz eines ſäkulariſierten Domkapitels zu Konſtanz 

noch immer ſehr problematiſch“. Erzb. Arch. 

2194a Weſſenbergarchiv LXXXII.
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Am 11. Mai verſuchte er ſogar durch Vermittlung ſeines Bruders 
und des öſterreichiſchen Geſchäftsträgers Ritter von Genotte in 
Rom auf Conſalvi einzuwirken, damit von ſeiten Roms vorerſt 
alle weiteren Schritte unterbleiben b. Nun taucht auch der Plan, 
ſelber nach Rom zu reiſen und die Verteidigung ſeiner Sache in 

die Hand zu nehmen, von neuem auf, und wird anfangs Mai 

dem Großherzog ſchriftlich eröffnet. Anterdeſſen hatte der 

Hl. Stuhl am 2. Mai 1817 den Abt Speckle von St. Peter auf— 

gefordert, Bericht über die kirchlichen Zuſtände innerhalb der 

Diözeſe Konſtanz zu erſtatten '' und einen noch viel wichtigeren 

Schritt unternommen, der darauf ſchließen ließ, daß er ſeiner— 
ſeits eine friedliche Löſung erſtrebte: Nuntius Teſtaferrata 

wurde wegen der vorzeitigen Veröffentlichung des Breves ab— 
berufen i:. An Teſtaferrates Stelle trat vorübergehend Carlo 

Zea, Erzbiſchof von Chalcedon und dann Vincenz Macchi, Erz— 
biſchof von Niſibe . Ja er ging, unter dem Druck des bayeriſchen 

Hofes wohl, noch weiter und entſandte ?'e' den Luzerner 
Internuntius Carlo Zea nach Karlsruhe, um dem Groß— 
herzog perſönlich ein Schreiben des Papſtes einzuhändigen 

210b Weſſenbergarchiv LXXXII. 

220 Dr. Julius Mayer, Geſchichte der Benediktinerabtei St. Peter 

S. 232. 

221 Baier S. 214. Er machte am 8. März 1816 bei Aſteri ſeinen 

Abſchiedsbeſuch. Weſſenbergarchiv LXXXI 51. Sowohl die Entfernung 

Teſtaferratas wie die Entſendung eines Internuntius widerlegten das 

Gerücht, das man Weſſenberg im Juni 1817 zutrug, ein päpſtliches Breve 

habe dem Fürſtbiſchof von Hohenlohe die Adminiſtration des Bistums 

Konſtanz mit der Auflage übertragen, ſich in die Biſchofsſtadt zu begeben, 

dem Domkapitel den päpſtlichen Anwillen zu äußern und die Wahl eines 

anderen Kapitelvikars ex gremio zu erzwingen oder bei Nichtfolgeleiſtung 

das Kapitel als ſuspendiert zu erklären. Weſſenbergarchiv LXXXII. 

222 Erzb. Arch. Faſz. 646. Der ſpätere badiſche Bevollmächtigte beim 

päpſtlichen Hof, Freiherr von Türckheim, ſchilderte 8Zea im Gegenſatz zu 

Macchi als wenig konziliant. Bericht Türckheims vom 3. April 1819. 

Großh. Haus⸗ u. Staatsarchiv, Kirchenſachen Faſz. 49. 

223s Der badiſche Geſandte in München, Fahnenberg, ſchrieb am 

26. Mai 1817 nach Karlsruhe, der bayeriſche Hof habe dem päpſtlichen 

Stuhle bedeuten laſſen, daß man das Breve gänzlich mißbillige und ſeiner— 

ſeits entſchloſſen ſei, Weſſenberg als geſetzlich beſtellten Verweſer in den 

bayeriſchen Anteil des Bistums Konſtanz weiterwalten zu laſſen. Großh. 

Haus⸗ u. Staatsarchiv 1. o.
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und mit der Regierung über die laufenden Fragen zu verhandeln. 

Zea berührte auf ſeiner Reiſe am 6. Mai 1817 Freiburg und 

hatte mit Münſterpfarrer Bernard Boll eine Beſprechung. Er 
beſuchte hierauf das Münſter und fand es tauglich für eine 

Domkirche, wobei er bemerkte, daß Rom nicht abgeneigt ſei, 
den erzbiſchöflichen Sitz nach Freiburg zu verlegen?“. In 

Karlsruhe erhoffte Zea viel vom Entgegenkommen des Miniſters 
von Hacke, „weil bei dieſem der Geiſtliche Rat Brunner übel 

angeſchrieben ſtehe, welcher die Ernennung des Herrn von 

Weſſenberg vorzüglich betrieben habe“ s. Er überreichte das 
päpſtliche Breve vom 25. Mai 1817, worin er nach einer captatio 

benevolentiae der Standpunkt Roms dargelegt und Weſſenberg 

in ſcharfen Worten verderblicher Lehren, böſer Beiſpiele und 
trotziger Widerſätzlichkeit gegen die apoſtoliſchen Befehle geziehen 

wurde. Der Großherzog möge darum behilflich ſein, daß er, 
„der einen ſehr ſchlechten Namen in ganz Deutſchland habe, aus— 
geſchloſſen werde und das Kapitel frei einen anderen Vikar 

wählen könne, damit nicht die Gemüter der Katholiken in Ver— 
teidigung ſeiner Sache entfremdet und ſogar aufgereizt werden, 
und Störung des Friedens und der Ordnung die Folge ſei“?. 

Aber den weiteren Verlauf der Audienz gehen die Darſtellungen 

auseinander. Felder erzählt, der Großherzog habe auf das 

Verlangen des Nuntius hin, Weſſenberg nicht als Geſandten 

nach Rom zu ſchicken, die Audienz ſogleich abgebrochen, womit 

ſich auch die Anterhandlungen zerſchlugen '. Die „Denkſchrift“ 

weiß nichts davon, läßt aber pag. V. durchblicken, daß von 
ſeiten des Großherzogs wenig Entgegenkommen gezeigt wurde. 
Speckle berichtet zuverſichtlicher. Er hatte von der Audienz durch 

den in der Weſſenbergiſchen Sache wohlunterrichteten, in Offen— 
burg anſäſſigen Biſchof von Baſel, Neveu, bei dem Zea ſowohl 

auf der Hin⸗- als auf der Rückreiſe ankehrte ꝛs, erfahren, und vom 

224 Memoiren des letzten Abtes von St. Peter S. 301. 

225 Baier S. 214f. 

226 Das Breve iſt abgedruckt bei Longner S. 628 und 202; in der 

Tüb. Theol. Quartalſchrift (1819) S. 111 f. und in der Denkſchrift S. 3 ff. 

227 Zirkel II S. 317. 

22s Von Offenburg aus beſuchte Zea den Exabt von Gengenbach, 

Bernhard Schwörer, und verhandelte mit ihm wegen der Ubernahme des 

Generalvikariats in Bruchſal. Schwörer ſchlug ab mit dem Hinweis auf
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Nuntius ſelber gehört'*, daß er „mit der gebührenden Achtung“ 
empfangen worden ſei. Aber den Erfolg ſeiner Sendung könne zwar 

noch nichts verlauten, doch habe ihr Hauptzweck darin beſtanden, 

den Großherzog zu einem Konkordate und zur Entſendung eines 
Bevollmächtigten nach Rom einzuladen. Es ſei ihm aber nicht ge⸗— 

lungen, den Großherzog allein, ſondern nur in Gegenwart des 
Miniſters Hacke zu ſprechen. Auch Weſſenberg habe ſich vor ihm 

nur in Hackes Gegenwart blicken laſſen und ſei über den Antrag, 
einen Geſandten nach Rom zu ſchicken, ſo betroffen geweſen, daß 
er keine paſſende Antwort zu geben wußte?“. Das die Verſio— 

nen. Die Schilderung Felders iſt gewiß unrichtig, was ſchon aus 

dem Schlußſatz der Antwort erhellt, die der Großherzog am 
16. Juni 1817 nach Rom gab. Darin heißt es: „Umſtändlich haben 

Wir Anſere Geſinnung dem hochwürdigſten Herrn Erzbiſchof von 

Chalcedon eröffnet, einem Manne, welcher der allgemeinen Ach— 
tung und des beſonderen Vertrauens Euer Heiligkeit ganz wür— 

dig iſt.“ Von einem plötzlichen Abbruch der Audienz kann alſo 

nicht wohl die Rede ſein, aber auch nicht von einem eigentlichen 
Erfolg. Denn der Großherzog fühlte ſich auf Grund einer 

Miniſterialkonferenz vom 16. Juni ꝛ** „bewogen, dem Vollzug 

jenes apoſtoliſchen Briefes ſich mit ſeinem ganzen Anſehen zu 
widerſetzen und darauf ſo lange zu beſtehen, bis J. H. von Weſſen⸗ 

berg nach Art und Weiſe, wie es die deutſchen Konkordate vor— 

ſchreiben, vor Gericht geladen und überwieſen wird, daß kano— 
niſche Hinderniſſe gegen ihn obwalten. Denn nach allem, was 
ihm und ſeiner geiſtlichen und weltlichen Stelle bisher über den⸗ 

ſelben bekannt geworden iſt, werde ihn auch die ſtrengſte richter⸗ 
liche Anterſuchung ſeiner Sitten und Amtsführung nicht anders 

als einen durchaus tadelfreien Mann finden und der päpſtlichen 
Heiligkeit empfehlen“. Beſonders wird noch feſtgeſtellt, daß die 

die kath. Kirchenſektion in Karlsruhe, die jegliches Wirken im kirchlichen 

Sinne unterbinde. Bericht Zeas an Conſalvi vom 28. Juni 1817. Vat. 

Arch. Segr. di Stato. Tit. 9 No. 254 (1814- 1810) No. 75 (1817). 

229 Baier S. 215. 

230 Speckle S. 302/303. Damals ſchon trat auf Veranlaſſung 

Metternichs der öſterreichiſche Geſandte beim badiſchen Hof für Weſſenberg 

ein. Noch entſcheidender war aber die Stellungnahme Bayerns zu gunſten 

desſelben. 

231 Haus⸗ u. Staatsarchiv J. . 
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Konſtanzer Diözeſe, „wie ſie dermalen beſteht im Genuſſe der 

deutſchen Kirchen- und Reichsgeſetzlichen Freiheit, nie einer 
Nuntiatur unterworfen geweſen ſei“ ?'2. Damitwareigent— 

lich der offene Kampf mit Rom erklärt. Die 

Schweizer hatten alſo gut prophezeit, als ſie von dem großen 

Wirrwarr ſprachen, der beim Tode Dalbergs im Konſtanzer 
Sprengel entſtehen werde. Weſſenberg allerdings ſpielte in 

einem Rundſchreiben an alle Dekanate, das er für das Dom— 
kapitel verfaßte, den Friedfertigen und behauptete, ſeine Er— 

nennung ſei kirchenrechtlich einwandfrei erſolgt. Man dürfe 

darum auch erwarten, daß der Papſt ihm volle Gerechtigkeit 

widerfahren laſſe, ſobald er Gelegenheit habe, ihn ſelber zu 
hören. Anders verfuhr das Generalvikariat in Konſtanz, 
deſſen Geſchäfte wegen Reiningers Erkrankung damals der Offi— 
zial Hermann von Vicari führte, indem er am 24. Juli die Ent— 
ſchließung des Großh. Miniſteriums vom 18. Juni dem Diözeſan— 

klerus zur Darnachrichtung mitteilte. „Dem ſeiner Form und 
ſeinem Inhalt nach ganz irregulären, päpſtlichen Breve“, heißt 
es darin, „könne und ſolle keine Folge geleiſtet werden“, vielmehr 

ſei Frhr. v. Weſſenberg bis zur erfolgenden neuen Kirchen— 

einrichtung als Verweſer des Bistums anzuſehen und auf alle 
mögliche Weiſe zu ſchützen 25rà. 

And nun erſchien, durch das alarmierende Miniſterial— 
ſchreiben unter die Waffen gerufen, auch der Klerus auf dem 
Plan. Schon am 8. Mai hatten zwölf Geiſtliche ihm in einer 
Adreſſe gehuldigt und erklärt, daß ſie mit gerührter Andacht 
„täglich in dem Canon der hl. Meſſe, und ſo oft es das all— 

gemeine Gebeth erfordert, den Namen Ignatz Heinrich“ aus— 
ſprechen ͤb. Am 21. Mai 1817 kam dann in Staufen ein 

Konferenzbeſchluß voller Leidenſchaft zu Stande, dem bald 17 
andere Landkapitel zuſtimmten. Da iſt die Rede von Leuten, 

die das 15. Jahrhundert an die Stelle des 19. zurückrufen 
möchten *:, ganz wie Weſſenberg am 28. April an Schmitz— 

232 Denkſchrift S. 5ffl. Longner S. 203. Tüb. Theol. Quartal- 

ſchrift (1819) S. 116 ff. 
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Grollenburg geſchrieben hatte. Um die breite Sffentlichkeit auf— 

zupeitſchen, erſchien nun auch die Schrift: „Deutſchlands An— 
ſichten über das päpſtliche Breve gegen den Freyherrn von 
Weſſenberg a. Sie blieb nicht ohne Wirkung, zumal ihr die 
Togesblätter in der einſeitigſten Weiſe Anterſtützung gewährten. 

Während die Erregung immer mehr wie ein Bergbach nach 
einem Gewitter anſchwoll, tat Weſſenberg den aus dieſer Zeit— 

lage heraus eigentlich kaum verſtändlichen Schritt. Wer ſich ſo 
in ſeinem Rechte fühlte, wie er, wer ſo in der Gunſt des Landes— 

herrn ſchwelgt, und vom Schutz der Regierung umſchirmt iſt, wie 
er, wer nicht bloß in Baden, ſondern in ganz Deutſchland bei libe⸗ 

ralen Katholiken und Proteſtanten als Held und Vorkämpfer 
gegen Rom geprieſen wird, wie er, dem mußte es eigentlich ferne 
liegen, ſich auch nur ſchriftlich in Rom zu rechtfertigen, 
geſchweige denn in der Sommerhitze perſönlich über die Alpen 
nach Canoſſa zu ziehen. And doch machte er ſich jetzt für 

eine Romfahrt reiſefertig, wozu weniger ſein intimer Freund, 
der Domdekan Spiegel in Münſter ꝛ', als Ratſchläge von 

München und ein erneuter Druck von Wien her mithalfen. 

Am 20. Juni erfolgte die offizielle Mitteilung ſeines Vor— 
habens an die Regierung *s. Seine Preſſe ängſtigte ſich zuerſt 

um ihn und ſah bereits die Scheiterhaufen praſſeln und hoch 

auflodern, zumal auch Graf Anton Palffy von der öſterreichiſchen 

Botſchaft in Rom den Teufel an die Wand malte ꝛ, fand ſich 

aber raſch mit dem Schritt des Gefeierten ab und pries die 

kommende Reiſe bald als feinen diplomatiſchen Schachzug, bald 
als bewundernswerte Heldentat 's. Und zahlreiche Anhänger 
ſtimmten ein. Im Freiburger Kapitel wurde ſogar eine beſon— 
  

234 Wie gehäſſig die Partei Weſſenbergs gegen das Breve vorging, 

erzählt in anſchaulicher Weiſe Pfarrer Gruber von Weildorf, ein ehemaliger 

Mönch von Salem, am 14. Dezember 1818 in einem Brief an ſeinen 

Prälaten. Erzb. Archiv. 

236 Brück J S. 156. Eichſtätter Paſtoralblatt (1865) S. 235. 

236 Baier S. 216. Brief ſeines Bruders Joh. v. Weſſenberg an 
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24. Juni. Haus⸗ u. Staatsarchiv J. e. 
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ders gedruckte Sammlung von Zeitungsangriffen gegen das 
päpſtliche Breve und für Weſſenbergs Erhebung durch den Ka— 
pitelsboten verbreitet und die beſtimmte Erwartung ausge— 

ſprochen, daß er in Rom mit teutoniſcher Derbheit Fraktur 
rede 2es. Nur die ganz Klugen verſprachen ſich nichts 

Gutes 20. Die Regierung aber geruhte, „ihres verletzten und 

beleidigten Fürſtenrechts ungeachtet“, wie Dr. Frid. Huber?“ ſich 
ausdrückte, die Romfahrt zu erlauben e, indes Weſſenberg ſelbſt 
erklärte, die Reiſe werde unternommen, „theils um ſeiner päpſtl. 

Heiligkeit ſeine perſönliche Ehrfurcht und Unterwürfigkeit zu be— 

zeugen?“, theils, um über die ihm unbekannten Anſchuldungen 
Aufklärung zu erteilen“. Mit dieſer harmloſen Formulierung und 

Motivierung konnten auch ſeine Gegner ſich einverſtanden er— 
klären 2. Sie lebten nun der ſtillen Hoffnung, daß er ſich in Rom, 
weit weg vom Waffenlärm ſeiner Prätorianer und vom ungünſti— 

gen Einfluß der badiſchen Regierung und ihrer unkirchlichen Rat— 
geber, wieder zurechtfinde und ſo doch noch den ruhmreichen Stuhl 
des hl. Conrad in Ehren beſteigen könne *:. „Wer weiß es und 

wer darf ſich trauen, über die Wege Gottes zu urteilen? Paulus 
ging mit Verfolgabſichten nach Damskus und kam als Apoſtel 

daſelbſt an,“ ſchrieb ſchon bei der erſten Nachricht von Weſſen— 

bergs Romfahrt Weihbiſchof Zirkel, nachdem er zuerſt Bedenken 

geäußert, ob die Reiſe für die deutſchen Kirchenangelegenheiten 
gut ſei?e. In Rom aber ging damals ſchon das Wort: „Wessen— 
bergius venit Romam legem daturus: sed legem accipiet.“* 

Verſehen mit einem Empfehlungsſchreiben der badiſchen Re— 

gierung? an Conſalvi, reiſte er am 30. Juni, nachdem er noch 
kurz zuvor der katholiſchen Kirchenſektion in Karlsruhe das päpft— 

239 Speckle S. 302. 
240 Tüb. Theolog. Quartalſchrift (1819) S. 290. 
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liche Originalbreve vom 15. März 1817 ausgeliefert hatte, in 
Begleitung des glatten, erfinderiſchen Exfranziskaners Vitus 

Burg ab, dem er mehr diplomatiſche Routine zutraute als ſich 
ſelbſt. Je näher er Rom kam, deſto lauter wurde das beſtellte 

Kampfgetümmel in Deutſchland?D. Man wollte ſo teutoniſch 
rufen, daß bis an den Tiber ein mächtiges, furchterregendes Echo 

erſchalle. Am 18. Juli, mitten in den Hundstagen, traf Weſſen— 

berg von Florenz her, wo er noch eine Beſprechung mit Metter— 
nich hatte, um von ihm ein Empfehlungsſchreiben an Conſalvi zu 
erhalten ' und wohl auch zu erfahren, daß ſämtliche Geſandt— 

ſchaften des Bundestags der Stellungnahme der badiſchen Re— 

gierung Beifall klatſchen *r, in Rom ein und nahm im Palazzo 

Doria an der Piazza Venezia Quartier. Es war ein glühender 
Sommer und eine große Teuerung im Lande 2852. Bereits 

am 19. Juli ſetzte der öſterreichiſche Botſchafter Fürſt Kaunitz 
den Kardinalſtaatsſekretär von ſeiner Ankunft in Kenntnis 

und empfahl ihn ſeinem Wohlwollen. Weſſenbergs Bruder, 
der öſterreichiſche Miniſter, aber ſchrieb ihm aus Frankfurt: „Der 
Himmel ſchütze Dich und gebe Dir die nötige Geduld; vor allem 
aber gräme Dich nicht. Deinen Freunden iſt es gleichgültig, ob 
Du mit einer ſpitzen oder glatten Kappe zurückkommſt, alſo denke 
nicht an die Kappe und handle nach Deinem Gewiſſen, e poi 

basta ... Dem Großherzog wirſt Du auf dieſe Art beweiſen, 

daß es nicht an Dir gelegen, eine gütliche Ausgleichung zu be— 

wirken. Deine Reputation hat nichts zu riskieren, wenn Du auch 
unverrichteter Sache zurückkommſt.“ 2s Wir glauben nicht, daß 

Weſſenberg ſo wenig daran gelegen war, ob er mit einer ſpitzen 
oder glatten Kappe heimkehre. Er wollte ſich ja in Rom recht— 

fertigen, um die Mitra tragen zu können. 

Die Empfehlungen wirkten a. Schon am 20. Juli wurde 
er von Conſalvi empfangen. Die beiden Männer grüßten 

ſich freundlich als alte Bekannte. Sie hatten in Wien des 

249 Cf. Weſſenberg auf der Kehrſeite S. IXff. 

250 Baier S. 217. 
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öfteren Aug in Aug geſtanden, aber nie die Höflichkeit wohl— 

erzogener Diplomaten vermiſſen laſſen. So nahm denn auch 

gleich die erſte Begegnung in Rom, trotz eines ſehr ungünſtigen 
Berichtes, den kurz zuvor noch der Nuntius von Luzern einge— 
liefert hatte *a, einen ziemlich herzlichen Ton an '. Weſſenberg 

verſicherte, er wolle nichts anders hier, als dem Hl. Vater per— 

ſönlich über vorwaltende Anſtände Auskunft und Aufklärung 

geben, denn man habe ihn bisher mißverſtanden. Damit ent— 

täuſchte er freilich Conſalvi, der ihm jetzt ſchon zu verſtehen gab, 
daß man in Rom nicht mit einer Erklärung, ſondern mit einer 

Anterwerfung unter den Willen des Papſtes rechne *:. In einer 
zweiten Audienz, die wegen Anpäßlichkeit und Arbeitsüberfüllung 

Conſalvis erſt am 26. Juli ſtattfinden konnte, wurde Conſalvi 

noch deutlicher. Es läge, ſo verriet er jetzt, in den Archiven eine 

ſolche Menge Anſchuldigungen gegen Weſſenbergs Perſon und 

Amtsführung, und zwar von ſehr angeſehenen Perſonen, daß es 

eine weitläufige Arbeit erfordere, auch nur die wichtigſten zu— 

ſammenzuſtellen, zumal täglich noch neue Beſchwerden einlaufen. 

Weſſenberg wußte nun, daß man Zeit gewinnen wollte, und daß 
er in der nächſten Zeit an Rom gebunden ſei. Nicht ſo ganz 

unrecht hatte er mit der Bemerkung, die er ſpäter (am 8. Auguſt) 
in einen Brief an Metternich einflocht: es hätte eine genaue Re— 
daktion der Anſchuldigungen billigerweiſe ſchon vorliegen müſſen, 
bevor die Verwerfung ſeiner Perſon ausgeſprochen wurde ?“. 

So aber ſetzte man erſt eine Kommiſſion von 3 Kardinälen ein, 
welche die Beſchwerdepunkte bearbeiten ſollte *». Aber Conſalvi 

war es zuletzt nicht um eine Anklage und Verurteilung, ſondern 
um eine Willensänderung und Gewinnung Weſſenbergs zu tun, 

wie dieſer wohl fühlte ». And dazu brauchte es Zeit. In der 

ſchwülen Einöde des ſommerlichen Rom hatte er ſie. Alles 

weilte auf dem Land, im Albanergebirge oder am Meer. Auch 

die lebensfrohen deutſchen Künſtler, die damals in Rom mit ihrer 
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keuſchen Kunſt ihre erſten Triumphe feierten ”o, waren der Hitze 

entflohen. Nur der ſtetig blaue Himmel, der brütende Scirocco, 
die alten Trümmerfelder, die leeren Straßen, die monumentalen 

Gebäude und Kirchen, die rauſchenden Brunnen und die ſchweig— 

ſame gelbe Campagna, einige Galerien, die offen geblieben 

waren, und nicht zuletzt Burg, der ſchlaue, nie verlegene Freund, 
konnten zu ihm ſprechen. 

So ging der Auguſt vorüber. Weſſenbergs Stimmung 

wechſelte. Wohl entſtrömten ſeiner dichteriſchen Ader damals 
manche ſeelenſtillen Verſe, aber es entquollen ihr auch ſchwarze, 
ſchwermütige Reime i. And doch glauben wir nicht, daß er je 

einmal im Ernſte an Anterwerfung gedacht hat 252. Er hoffte, daß 

Rom nachgebe, und traf für dieſen Fall bereits ſeine Vor— 

kehrungen. Und nun ließen ſich auch über die Alpen herüber 

Stimmen vernehmen, die zur tapferen Annachgiebigkeit auf— 
forderten und nicht zum reumütigen Pater pecavi des verlorenen 
Sohnes. 

Da fliegt ihm zuerſt die anonyme Streitſchrift zu: „Aber die 

Freiheiten der gallikaniſchen und deutſchen Kirche“, gleich darauf 
die andere Dr. Fridolin Hubers: „Weſſenberg und das päpſtliche 

Breve nebſt einem Anhang über Kirchengewalt, biſchöfliche und 
päpſtliche Rechte“?es, endlich eine dritte des Pfarrers Peter 
Nick von Wittnau: „Sendſchreiben eines (katholiſchen) Pfarrers 

an ſeine Amtsbrüder im Großherzogtum Baden über die Be— 
ſchwerden gegen den Bisthumsverweſer von Konſtanz, Freyh. 

von Weſſenberg.“ Da hört er weiter von der Aufforderung an 

die Geiſtlichkeit, ſich für ihren Meiſter einzuſetzen und ihre Ge— 

ſinnung zu offenbaren. AUnd nun kamen als Antwort darauf im 

September und Oktober die erſten Ergebenheitsadreſſen, vor 

266 F. Noack, Deutſches Leben in Rom, S. 168 ff. 

261 Sämtl. Dichtungen III S. 90 und 92. 
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allem jene vom 16. September 1817 aus den Landkapiteln Brei— 
ſach, Freiburg, Neuenburg und einem Feil des ehemaligen 
Straßburger Bistums?“ und deckten die gegneriſche Schrift des 

Abtes Ignaz Speckle von St. Peter: „Die gegenwärtige Lage der 

Diöceſe Konſtanz aus dem kirchlich und ſtaatsrechtlichen Geſichts— 

punkt betrachtet“ mit ihrem ſtürmiſchen Hoſanna zu. 
Anterdeſſen hatte Weſſenberg am 2. September die ins 

Einzelne gehenden Anklagepunkte?“ von Conſalvi erfahren?““ 

und durch Burg in emſiger Arbeit trotz der Septemberhitze be— 
antworten laſſen??“. Es war ihm vorgeworfen worden, er habe 

das Amt eines Kapitelvikars angenommen und trotz des päpſt— 

lichen Breves vom 15. März 1817 den Titel eines ſolchen wider— 
rechtlich geführt. „Das väterliche Gemüt ſeiner Heiligkeit“ ſei 

weiter „betrübt und wahrhaft durchbohrt“ über „den be— 

jammernswerten Zuſtand“ der Diözeſe, in welcher „viele nich— 
tige Handlungen in den weſentlichſten Punkten ſchon geſchehen 

ſind und fortan geſchehen, welche die Beſorgnis des Heil. Vaters 

erregen“. 

Die Note kommt dann auf die eigentlichen Klagepunkte zu 
ſprechen, die unter die Sammelworte verderbte Lehren 
und ſehr üble Beiſpiele beſonders in der Verwaltung 
des Kirchenſprengels von Konſtanz, und beharrliches 

Beſtreben gegen die Befehle des Heiligen Stuhles ſub— 
ſummiert werden. Anter die Vergehen gegen die Lehre wer— 

den gerechnet die Verordnung in Betreff der Sponſalien für die 
katholiſchen Schweizerkantone, die Gutheißung, daß Neu— 

geborenen die Taufe nicht in der Kirche, ſondern in der Privat— 

wohnung erteilt werde, die Erlaubnis, gemiſchte Ehen einzu— 

gehen, die Verteidigung des Profeſſors Dereſer ungeachtet der 

päpſtlichen Verurteilung desſelben, die beiden Konkursfragen, ob 
der päpſtliche Primat vom römiſchen Biſchof losgelöſt werden 

könne, und ob es möglich ſei, ihn in Patriarchate aufzulöſen, die 

Approbation der Predigt eines Vikars in Grezenbach und die 
Abfaſſung, Gutheißung und Genehmigung ſchlechter Bücher. 
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Als Urgerniſſe, die Weſſenberg gegeben haben ſoll, werden 
aufgeführt: die Abwürdigung mehrerer Feiertage, die Dispens 
von der Abſtinenz an den Samstagen, die Gbereinkunft mit der 

Regierung von Luzern im Jahre 1806, die Aufforderung, die von 
Rom kommenden Ausfertigungen dem Generalvikariate vorzu— 
legen, die Verhinderung des Rekurſes nach Rom, um Ablöſſe 
oder Altarprivilegien zu erhalten. Es werden ihm weiter vor— 

geworfen: Eingriffe in die Exemptionen und Privilegien der 

Regularen, Einführung der Mutterſprache in die Liturgie, 
Dispenserteilung vom Breviergebet, Hemmung des Re— 

kurſes an den Nuntius, Dispenſierung vom feierlichen 
Gelübde der Keuſchheit, endlich noch verſchiedene Gegen— 

ſätzlichkeiten zum Hl. Stuhl. Zuletzt wird ihm nach— 
geſagt, daß er Mitglied der Loge ſei, und daß die 

Stimmen aller guten Katholiken ſeit Jahren gegen ihn zeugen; 

man behaupte ſogar, er habe ſich mit fünf anderen Geiſtlichen 

verſchworen, in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren jede Idee 

von der Gottheit Chriſti aus Deutſchland zu verdrängen. 

Es erhebt ſich hier die Frage: Wie kam Rom zu dieſem Ma— 
terial? Gewiß war die Hauptquelle, aus der es gefloſſen, die 
Luzerner Nuntiatur, die ſchon ſeit Jahren im direkten 
oder indirekten Verkehr mit ihm nicht allein ſeine Vorſtöße gegen 

den Primat und die kirchliche Ordnung, ſondern auch ſeine Ver— 
ſtöße gegen das kirchliche Herkommen ſorgfältig gebucht hatte s. 

268 Wie eingehend, wenn auch vielfach falſch informiert Teſtaferrata 

ſchon 1805 war, ergibt ſich aus folgendem intereſſanten Bericht, der am 
23. November von Luzern aus an Conſalvi abging: 

Con quanto gran piacere ho l'onore di partecipare all' E. V. che 

gli ottimi Vescovi, che trovansi nel Distretto di questa Nunziatura 

aderendo alle mie continue insinuazioni ed istanze, procurano di con- 

servare in questi calamitosissimi tempi nei Popoli ad Essi affidati 

l'integrita del Dogma, I'Ecclesiastica Disciplina, ed un particolare 

attaccamento, e soggezzione dovuta alla Sede Apostolica, con al- 

trettanto rammarico devo significarle la massima diametralmente 

opposta adottata ed eseguita nella Diocesi di Costanza. Fin dal 

principio di questo mio ministero raccommandai caldamente gli affari 

di questa infelice Diocesi al proprio Vescovo l'arcicancelliere Dal- 

berg; ma Egli nella sua compitissima risposta mi insinuò aà rivolgermi 

al Sigr. Wesseberg suo vicario Generale. Con tal Soggetto ho procu- 

rato di aver sempre aperto un continuo carteggio, ma sebbene tanto
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Schon am 16. November 1805 konnte Teſtaferrata an 

Conſalvi berichten, daß ihm „Soggetti magsgiori di osni 
eccezzione“ wichtige Mitteilungen über Weſſenberg gemacht 

Egli, quanto la sua Curia riceve da me tutte le possibili attenzioni, 

e vantaggi, nulladimeno nelle cose che sono le piu' interessanti, 

o nulla risponde, o risponde senza veruna conclusione. La sua 

massima non combina con i principi di nostra Religione. Bramerebbe 

vedere svanita affatto dovunque la disciplina della Chiesa, e separate 

tutte le altre Chiese dalla Chiesa Romana. Prova della mia asser- 

zione sono i piccoli libercoli da esso dati alla luce; le questioni che 

propone ai Parochi, in cui con maniera la pui fraudolenta ed equi- 

voca si prende giuoco di nostra Religione. Simili equivoci per altro 

sono da Esso spiegati in voce nel vero suo senso, come Egli pensa, 

ed usa tutti i mezzi per consolidare da per tutto l'indifferentismo, 

sostenendo che qualunque Religione è salvifica. Il digiuno, la recita 

dell uffizio divino, l'applicazione della messa pro Populo ne'giorni 

festivi, il celibato, il contegno nel vivere, sono per esso deliri de' 

Romani Pontefici. LIndulgenze, gli altari privileggiati, che da esso 

sono stati tolti, i voti di peregrinazione, l'auttoritä del Papa, le fa— 

coltà del Nunzio in veruna maniera si vogliono dal medesimo cono— 

scere. Oltrechè Egli si arroga quasi sempre le facoltà del mio mini- 

stero, proibisce eziandio il ricorso al mio Tribunale, dove, come 

e ben noto all' E. V. tutto si effettua senza i soliti emolumenti. Che 

piu? Ha osato eziandio vietare il ricorso alla S. Sede particolarmente 

per la conferma di Brevi d'Indulgenze, che concedonsi da Roma 

senza il minimo emolumento. II Wesseberg è inimico acerrimo delle 

Collegiate, onde ne procura presso i Governi la sopressione, toglie 

tutti i mezzi per l'esistenza delle confraternità, e nulla omette per la 

soppressione de Monasteri, unico appoggio della Religione Cattolica 

appresso questa nazione: perseguita i Parochi Religiosi nella piu' 

dura maniera non per altro motivo, se non se perchè insegnano al 

Popolo la più sana dottrina, mette publicamente in ridicolo le preci 

prescritte dalla Chiesa con qualunque ceto di persone, da esse non 

altro esiggendosi, che l'orazione dei Riformati. 

Continuamente gode di ledere eziandio ne' Monasteri l'auttorità 

della Sede Apostolica, n'ordina con assoluta auttorité la visita, ed 

ultimamente nel monastero di Roschach Cantone di S. Gallo soggetto 

immediatamente alla Nunziatura nell' elezione della nuova Abba- 

dessa, ha deputato il P. Enrico Muller-Fridberg, fratello germano del 

Preside di quel Cantone, troppo cognito all' E. V., nulla avendo sũ 

questi oggetti valutate le mie rimostranze. Ne' monasteri soggetti 

alla Curia Vescovile deputa per Confessori i soggetti di niun“ credito, 

ed espulsi dagli altri Cantoni. Mi abuserei della sofferenza dell' E. V. 

se volessi narrare interamente le massime ed il metodo del Sigr— 

Wesseberg, che in questi ultimi tempi si è& vieppiù manifestato. Le
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haben»s. Im gleichen Jahr verdächtigte Weſſenberg ſelbſt 

das Jeſuitenkolleg in Augsburg der „Ketzerriecherei“ und ſpricht 

von Nachrichten, die von dort aus nach Rom gelangen und u. a. 

verbreiten, das Bistum Konſtanz werde mit ſchlechten, irreligiöſen 

Büchern und Grundſätzen verwüſtet?“. 

Ob Weſſenbergs Vermutung zutraf, wiſſen wir nicht. Da⸗ 
gegen ergibt ſich aus einer Reihe von Briefen, die uns vor— 
lagen, daß namentlich die Prälaten der Schweizer Klö— 

ſter Rheinau, Muri und Wettingen und der aufgehobenen 
Klöſter in Baden, wie Thennenbach, St. Peter, Salem u. a. 

significo però, che gli effetti che derivano in tutta la Diocesi da 

queste massime, e da questo metodo dell' anzidetto soggetto sono 

le piu' perniciose e deplorabili. L'indifferentismo sempre piu' prende 

piede nel Clero, ne' Commissari Vescovili, ne' Parochi; da alcuni di 

questi piu' non si conosce dogma negandosi o la presenza reale di 

Gesd Christo, nell' Eucaristia, o la validità del Sagramento dell' Or- 

dine, e del Matrimonio, o il podere, ed il valore dell' Indulgenze: si 

concede da medesimi la licenza a' penitenti di accostarsi alla Sagra 

Communione dopo di aver gustato cibi: nelle Prediche si fa uso de 

libri de' Pastori Riformati; la Sagra Scrittura, il Breviario è messo da 

banda; in una parola, se si prescinde da pochi vecchi Parochi, tutto 

il Clero di Costanza è immerso talmente ne vizi, che gli stessi Prote- 

stanti mi hanno confessato, che nel vederlo ricedere da' nostri principi 

dalla nostra disciplina, dall'integrità de' costumi, e null' altro cercare, 

che i mondani piaceri, ne sono rimasti formalmente scandalizzati. 

Jo dal canto mio faccio il possibile per rimediare a tanti incon- 

venienti, ma mi s'impediscono dal Wesseberg i bramati effeti, e se 

presto non si pone rimedio a' si gran mali, in avvenire sarà inutile 

qualunque passo. Io sono alla faccia del luogo, ho viaggsiato per 

tutta la Diocesi, conosco i soggetti, l'operazioni, e la maniera di 

bensare del Wesseberg, e del suo Clero, onde posso assicurare I' E. V. 

che se aàa tempo opportuno non si ottiene la rinunzia del Vescovado 

di Costanza dal Dalberg, ora che ha quello di Ratisbona, e non si da 

questo Vescovado in amministrazione adnutum della S. Sede, 

e fin' tanto che la Svizzera avrà combinato sull' erezzione richiesta 

de' nuovi Vescovadi, a qualche idoneo soggetto, questa Diocesi & 

affatto perduta. Come il dovere del mio apostolico Ministero mi ha 

indotto ad umiliare il fin' qui detto all' alto intendimento dell“ E. V., 

cosi sono più che sicuro, che Ella sarà per esaudire i miei voti. 

Intanto colla solita profondissima stima, e venerazione ho l'onore di 

essere. 

269 Vat. Arch. 

270 Briefw. Nr. 54.
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aufgefordert oder aus freien Stücken im regen Gedankenaustauſch 

mit der Luzerner Nuntiatur ſtanden *i. Noch anfangs Mai 1817 
war ja auch, wie wir erzählten, Abt Speckle, und allem Anſchein 

nach auch der letzte Abt von Salem zu einem Bericht über den 

Zuſtand der Diözeſe aufgefordert worden. Schon im Auguſt 
empfing der erſtere die Nachricht, ſeine „relatio de statu et 
conditione Eeclesiae catholicae in terris Badensibus“ ſei vom 

Kardinal Conſalvi und ſelbſt vom Papſt ſehr gut aufgenommen 
worden 2. Bei der ausgeſprochenen Abneigung, die Weſſen— 

berg gegen die Bettelorden empfand und ſeinem Beſtreben, ihre 
Wirkſamkeit zu unterbinden, ſo weit er nur konnte, iſt es ſicher, 

daß auch die „ſeraphiſchen Obſcurantenbrüder“?“ durch ihre 

Provinziale bei der Nuntiatur in Luzern nachſchürten oder in 

Briefen an ihre Generalate in Rom ihr ſchweres Herz erleich— 
terten “n.. Dazu kamen Mitteilungen aus dem Weltklerus. 

Dr. Fridolin Huber weiß in ſeiner Schrift: „Weſſenberg und 

das päpſtliche Breve. Nebſt einem Anhang über Kirchengewalt, 

biſchöfliche und päpſtliche Rechte, Tübingen 1817“ zu erzählen, 
eine ſorgfältige Nachforſchung habe ihn auf die Spur gebracht, 

daß „eine Zahl Eiferer unter den Geiſtlichen, erbittert über 
einige von Weſſenberg eingeführte wohltätige Neuerungen“ und 

„über den liberalen Geiſt ſeiner Verwaltung“, Beſchwerden an 
den Nuntius eingereicht und insbeſondere über 5 Punkte geklagt 

haben: daß er einem Laienbruder eines aufgehobenen Kapu— 
zinerkloſters die Heiratserlaubnis erteilt habe, eigenmächtig die 

Liturgie reformiert und damit den Kirchenrat von Trient ver— 

achtet, ſtatt des Breviers ein anderes Gebet aus eigener Gewalt 
  

271 „Ich wünſche allen penſionierten ubten im Lande den Himmel“, 

ſchrieb am 20. Mai 1820 Dekan Keller von Grafenhauſen an Weſſenberg, 

„dann wirds gewiß beſſer werden; in coelis sedeant, dummodo non 

redeant.“ Briefw. Nr. 183. 

272 Speckle S. 303. Sie kam als Denkſchrift heraus unter dem 
Titel: „Die gegenwärtige Lage der Diözeſe Konſtanz aus dem kirchlichen 

und ſtaatsrechtlichen Geſichtspunkt betrachtet. Rom und Conſtanz 1817. 

Ein Teil der Briefe des Prälaten von Salem-Kirchberg an die Nuntiatur 

liegt im Erzb. Arch. 

273 Briefw. Nr. 70 

274 Wie vorſichtig zuletzt auch die Nuntiatur Berichten von Außen 

gegenüber ſein mußte, beweiſt uns ein Brief des Pfarrers Gruber von 

Weildorf an den Prälaten von Salem. Erzb. Archiv.
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auferlegt, gegen entartete Geiſtliche eine große Nachgiebigkeit 
an den Tag gelegt und eine Oppoſitionspartei gegen Rom zu 

bilden verſucht habe. In den Nuntiaturberichten werden als Ge— 

währsmänner beſonders genannt der Dekan des Kapitels En— 
dingen, Pfarrer Amandus Schwadel in Riegel?“, Probſt Hauſer 

von Waldkirch, der Pfarrer F. X. Bertſche in Meersburg, der 1815 

die Zuſtände in der Diözeſe in den ſchwärzeſten Farben ſchilderte, 
Gärtler, Boll, Felder und Frey?“es. Etwa von 1815 an traten in 
Schriften und Berichten auch Weihbiſchof Zirkel in Würzburg 

und der in Offenburg lebende Biſchof Neveu von Baſel 
gegen die Beſtrebungen Weſſenbergs auf. Eine Zeitlang be— 

ſtand in der Konſtanzer Kurie ſelbſt eine kleine Partei, die ſich 

innerlich gegen Weſſenberg ſträubte. So vor allem der Weih— 
biſchof Ernſt von Biſſingen und der Geiſtl. Rat Sturm?“. Auch 

dem Fiskal Merhard und dem Geiſtl. Rat Labhard trauten 
Weſſenbergs Anhänger nicht über den Weg?“. Zuletzt flogen 

ſelbſt über Norddeutſchland, wo der Generalvikar von Münſter, 

Frhr. Clemens Droſte, Weſſenbergs Broſchüre „Die deutſche 

Kirche“, in ſeiner Schrift „Aber Religionsfreiheit der Katho— 
liken“ einer ſcharfen öffentlichen Kritik unterzog '', Warnungen 
nach Rom. 

Aberaus wertvollen Stoff hatten endlich Conſalvi und Seve— 

roli vom Wiener Kongreß mitgebracht, wo Weſſenberg ſeine küh— 
nen politiſchen Ideen und Tendenzen offen zur Schau trug und 

ſchriftlich und mündlich verteidigte und empfahl. Dazu ſtanden 
beide in engſter Beziehung zu P. Clemens Maria Hofbauer, der 

Weſſenbergs Praktiken am eigenen Leibe hatte ſchmerzlich er— 

fahren müſſen. 

Bei weitaus den meiſten aber, was Conſalvi gegen 

Weſſenberg einzuwenden hatte, bedurfte es keiner Denunziation 

275 Berichte Teſtaferratas vom 4. Juli, 8. Juli und 22. Auguſt 1807. 

Vat. Arch. Nunz. Svizzera 302 n. 70, 85, 

276 Erzb. Archiv. 

277 Auf dieſe Quelle geht wohl indirekt der in der 2. Note Conſalvis 

enthaltene Satz zurück: „der einzige Weſſenberg macht ohne unſer Wiſſen 

alles, obgleich im Namen der ganzen Kurie. Wir ſind an ſeinen Sultanis— 

mus ſchon gewöhnt.“ (Denkſchrift S. 59.) 

27s Briefw. Nr. 58. 

279 Weſſenberg auf der Kehrſeite S. 178.
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von irgend einer Seite. Es wurde durch Weſſenberg ſelber in den 

Erlaſſen des Generalvikariats, in der geiſtlichen Monatsſchrift, 

im Archiv für Paſtoralkonferenzen und in ſeinen eigenen, ziem— 

lich zahlreichen Schriften und Selbſtbekenntniſſen ausgiebig dar— 
geboten. 

Was den Wahrheitsgehalt der Anſchuldigungen in der erſten 
Note des Kardinalſtaatsſekretärs betrifft, ſo war ein guter Teil 
derſelben — und das ſchadete dem ganzen erklecklichen Sünden— 
regiſter — unſtreitig falſch und ging auf Ankenntnis oder leere, 

ſelbſt böswillige Gerüchte und Verleumdungen zurück;?s«, die ſich 

im gegneriſchen Lager verbreitet hatten und bei den höchſt ge— 

ſpannten Gegenſätzen leider Glauben und Verbreitung fan— 

den 281. Hier hatte ſich Teſtaferrata als viel zu leichtgläubig und 
leidenſchaftlich erwieſen, wofür ihn übrigens Conſalvi kennen 

mußte '. Anderes war übertrieben und verlor damit an 
Beweiskraft. Wieder anderes, wie der Plan die Nuntiatur zu 
vertreiben, fiel dritten zur Laſt, nicht ihm ſelber. Was den Reſt 

betraf, ſo berief ſich Weſſenberg in der von Burg geſchickt ab— 
gefaßten und vom bayriſchen Geſandten v. Häfelin überprüften 2* 

Entgegnung vom 12. September 181728 entſchuldigend darauf, 

daß er fern von Deutſchland und den biſchöflichen Archiven nicht 
in der Lage ſei, in allweg genügende Auskunft zu geben. Trotz des 

280 So, daß Weſſenberg Freimaurer ſei, daß er ſich mit 5 ſchlechten 

Geiſtlichen zuſammengerottet habe, um in zwei Jahren die Idee von der 

Gottheit Chriſti verſchwinden zu laſſen. 

281 Schon 1805 wurde laut Briefw. Nr. 61 von „einem Heer von 

Mönchsköpfen mit und ohne Kutten“ behauptet, Weſſenberg ſei ein Frei— 

maurer, ein Illuminat, ein Religionsſtürmer uſw. Brief Straſſers an 

Weſſenberg vom 8. Nov. 1805; vgl. auch Briefw. Nr. 70. Im gleichen 

Jahr kurſierte in der Schweiz das Gerücht, der Generalvikar werde ſich 

demnächſt verehelichen. Briefw. Nr. 60. 
282 Vgl. den Briefwechſel zwiſchen ihm und Teſtaferrata wegen einer 

Denunziation des Dekans von Endingen i. J. 1807. Teſtaferrata berichtete 

in Ausdrücken ſo allgemeiner Art, daß man glauben konnte, in der ganzen 

Diözeſe ſei die lateiniſche Sprache im Gottesdienſt verdrängt und die Kirche 

ſtehe vor dem Ruin. Conſalvi ging der Sache auf den Grund, und es 

ſtellte ſich heraus, daß zwei ganze Pfarrer — der eine war der Dekan 

Biechele von Rottweil, der Name des zweiten wird nicht genannt — einen 

Verſuch machten, die deutſche Sprache einzuführen. 

283 Baier S. 231. 

284 Denkſchrift S. 28 ff. Weſſenbergarchiv LXXXII 53 ff.
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ſpärlichen Materials aber, über das er verſüge, könne er zuver— 
ſichtlich behaupten, daß manches, was ihm zur Schuld angerechnet 
werde, bereits beſtanden habe, als er das Generalvikariat über— 
nahm, oder durch die Sedes Romana impedita veranlaßt 

worden ſei, oder auſ Dalberg zurückgehe, oder, wie ſeine Wahl 

zum Kapitelsvikar, dem Domkapitel zur Laſt falle oder endlich 

durch den Willen des Großherzogs geſchehen ſei. Wieder 

anderes endlich müßte mit den Verhältniſſen oder den badiſchen 
Landesgeſetzen oder aber auch ſeiner entſchuldbaren UAnkenntnis 
erklärt werden. Ganz meiſterlich verſteht es Burg die Dinge 

nur oberflächlich anzurühren und abzuſchwächen, wobei er ſich 
auch nicht ſcheute gegen beſſeres Wiſſen Zeugnis abzulegen ?ss, 

während er endlich nach Diplomatenart auf einzelne Punkte gar 
nicht einging, und das waren zum Teil gerade jene, um die es 

ſich bei der Beurteilung der Kirchlichkeit der Perſon und Hand— 
lungen Weſſenbergs drehte. Damit aber beſtärkte er den Ver— 

dacht und bot den Entgegnungen Conſalvis feſte Anhaltspunkte 

und neuen Stoff. 

Es vergingen Wochen, bis aus dem Staatsſekretariat die 

Duplik auf Burg⸗Weſſenbergs Rechtfertigungen im Palazzo 

Doria einlief. In Rom wurde es nun erträglich, die erſten, 

wolkenbruchartigen Regengüſſe ſetzten ein und die weite Cam— 

pagna begann zu atmen und zu grünen. Auch die Bevölkerung 

kehrte, ſoweit es ihr möglich war, der Sonnenhitze zu entfliehen, 

wieder zurück, das Straßenbild belebte ſich und gewann ſeine 
alte, reizvolle Geſtalt. Kunſt und Volksleben waren es nun, die 

Weſſenberg in dieſen erwartungsvollen Wochen beſchäftigten. 

Daneben denkt er in ſeinem Argwohn und in ſeiner leidenſchaft— 

lichen Erregung auch daran, ſich von Conſalvi die Namen ſeiner 

Verleumder nennen zu laſſen, um ſie bei den zuſtändigen deut— 

ſchen Gerichten anzuzeigen 'o. Zuverſichtlich hofft er auch, die 

Konkordatsverhandlungen, die damals zwiſchen dem Heiligen 

Stuhl und Bayern ſchwebten, würden das Entgegenkommen 

Roms in ſeiner Sache ſördern?*“. Endlich am 16. Oktober er⸗ 

288 Exemption, Liturgie! 
286 Baier S. 231. 
287 Baier S. 232.
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folgte die zweite Note Conſalvis?. Darin treten nun tatſächlich 

eine Reihe von Anklagepunkten der erſten Note nicht mehr auf, 
feſtgehalten werden nur ſechs?': 1. Weſſenbergs Verordnung 
über die Sponſalien, 2. die Erlaubnis gemiſchte Ehen ohne die 

nötigen Garantien einſegnen zu dürfen, 3. die Angelegenheit 

Dereſers, 4. die Abſtellung gewiſſer Feiertage, 5. die Erteilung 
von Säkulariſationsdispenſen und vom Votum solemne casti- 

tatis, und endlich 6. die Einführung der Mutterſprache in die 

Liturgie. Aber dieſe ſechs peccata capitalia ſind wohl moti⸗ 

viert. Rom bewies damit, daß es doch über ein vorzügliches 

Material verfüge. 

Namentlich aber hakte Conſalvi in die von Weſſenberg 

gemachten Erklärungen ein, er wolle ſich proviſoriſch von 

der perſönlichen Ausübung der Bistumsjurisdiktion ent— 

halten, wodurch doch geſagt ſei, daß er ſich trotz der Verwerfung 
von ſeiten Roms als Kapitelsvikar betrachte. Darin liege aber 

ein offenkundiger Angehorſam. Mit der Antwort auf dieſe 
Note wollte ſich Weſſenberg Zeit laſſen. Der in die Ferne 

lockende römiſche Herbſt war da, und ſo beſchloß er unter 

Billigung Conſalvis auf 14 Tage in der Amgebung von Neapel 

(wohin bezeichnenderweiſe der öſterreichiſche Botſchafter voraus— 

gereiſt war), „freiere Luft zu ſchöpfen“. Er ſtudierte dort Land 
und Leute, bewunderte das azurne Meer, beſtieg den rauchenden 

Veſuv, ſah u. a. das ſchöne Sorrent, Salerno, Päſtum, Caſerta, 
die Inſel Iſchia, und faßte ſeine Eindrücke in geſchmeidige 

Verſe, ohne aber ſeine eigene Sache in Geſprächen mit dem 
öſterreichiſchen Diplomaten Kaunitz zu vergeſſen. In der 

Allerſeelenwoche weilt er wieder in Rom und findet ermutigende 

Grüße aus Deutſchland vor. Die Kapitelsdekane Badens waren 

am 3. Oktober zuſammengetreten, um ihm unter Vortritt 
Dr. Bernhard Bolls eine Ergebenheitsadreſſe zu überſenden 

und ihn kniefällig zu bitten, die Schmach, mit der ſein und ihr 
Name befleckt ſei, von ſich zu weiſen, was aber nur durch ſeine 
Erhebung auf den Stuhl des hl. Konrad geſchehen könne 5o. 

In die gleiche Kerbe hieben Leander van Eß, der von den 
  

288 Denkſchrift S. 48 ff. Weſſenbergarchiv J. c. 69 ff. 

280 Tüb. Theol. Quartalſchr. S. 295. 

290 Denkſchrift S. 138 ff.
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„vielen“ redet, die ihn „als Vertreter und Helden der deutſchen 
Kirche anſehen“ und des einen Wunſches nur ſeien, er möge 
„nicht den Weg der Gnade, ſondern den des Rechtes feſt und 

beharrlich gehen in Rom“ i:. Aber auch die Gegner hatten 

ſich wieder gemeldet. So war vom unermüdlichen Geiſtl. Rat 
Frey in Bamberg eine neue Broſchüre mit dem Titel „Das 
deutſche Patriarchat“?ee erſchienen. Zwar bemühte ſich Weſſen— 

bergs Preſſe die Streitſchrift damals ſchon, wie noch das Jahr 
darauf, „durch ihren geiſtloſen, durchaus erbärmlichen Charakter 

zur völligen Unbedeutſamkeit“ herabſinken zu laſſen, bewies 
aber durch ihre leidenſchaftliche Kritik, daß ſie nicht bedeutungs— 
los ſei, und daß der Hieb ſitze. Die Adreſſe der badiſchen 

Kapitelsvorſtände und noch mehr eine diplomatiſche Vorſtellung 
des öſterreichiſchen Botſchafters bei Conſalvi?“ befeſtigten 

Weſſenberg in ſeiner vorgefaßten Meinung, die Verhand— 
lungen mit dem Staatsſekretär nicht weiter auf Einzelheiten 

auszudehnen, zumal ſie jetzt auf dem Punkte ſtanden, das 

heikle prinzipielle Gebiet zu berühren. Er erklärte deswegen, 
„daß er nicht geſonnen ſei, auf den Inhalt der zweiten Note 

noch einmal ausführlich zurückzukommen. Es hätte überhaupt 

nie in ſeiner Abſicht gelegen, zu disputieren, ſondern dem 

Hl. Vater die Reinheit ſeiner Abſichten und Denkungsart und 
ſeine perſönliche Ehrfurcht und Anterwürfigkeit zu unterbreiten“. 
Als Conſalvi auf einer öffentlichen Erklärung beſtand, erwi— 
derte er mit einem Angriff: „Mir ſcheint, daß es nicht an mir 

iſt, eine öffentliche Erklärung abzugeben, daß es vielmehr an— 
gemeſſen wäre, wenn der römiſche Hof, der ſich öffentlich mit 

allgemeinen Beſchwerden gegen mich ausgeſprochen hat, den 

Eindruck durch eine andere Erklärung auslöſche.“ Ja er ließ 
deutlich durchblicken, daß er, wenn weiteres von ihm gefordert 

werde, entſchloſſen ſei, kurzweg abzureiſen. Damit vermeinte 
er, einen für ſeine Sache günſtigen Eindruck zu erwecken?“. 

Wie weit der Einfluß des öſterreichiſchen Botſchafters und 
anderer römiſchen Ratgeber die Schuld an Weſſenbergs Un— 
  

291 Briefw. Nr. 168. 

292 Speckle S. 805. 

203 Baier S. 232. 

20 Baier S. 233. 
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nachgiebigkeit trugen, wiſſen wir nicht. Aber das ſcheint ſicher 

zu ſein, daß der Hauptwiderſtand gegen Conſalvis Zumutung 
in ſeiner inneren Verfaſſung und Einſtellung zu ſuchen war. 

Er war nicht der labile Mann, der, rein pſychologiſch betrach— 
tet, imſtande geweſen wäre, in dieſen wenigen römiſchen Wochen 
eine Reviſion ſeiner kirchenrechtlichen Grundanſchauungen und 

Lebenseinſtellung vorzunehmen. Was dieſer Choleriker ein— 

mal erfaßt hatte, das hielt er mit bewundernswerter Zähigkeit 
feſt. Das meiſte, was Rom an ihm verurteilte, wurzelte ja 

ſchon ſeit ſeiner früheſten Jugend in ſeiner Seele und war ihm 

in Fleiſch und Blut übergegangen. Er hätte nun eine Schein— 
erklärung abgeben, eine löbliche Anterwerfung erheucheln 

können, aber das widerſtrebte ſeinem offenen Charakter. Da— 
zu erhoffte er immer noch, daß ſich Conſalvi, eingeſchüchtert 

durch die badiſche und die anderen deutſchen Regierungen, mit 
denen er doch ein Konkordat abzuſchließen im Begriffe ſtand, 

und unter dem Druck der öffentlichen Meinung und des von 
Weſſenbergs Bruder Johann und vom allmächtigen Fürſten 

Metternich bearbeiteten öſterr. Hofes, doch noch bewegen laſſe, 
die leidige Affäre auf eine glimpfliche Art aus der Welt zu 
ſchaffen. Es machten ihn auch Metternich und ſein Botſchafter 

auf die Folgen aufmerkſam, welche die Hartnäckigkeit, die man 

gegen Weſſenberg zeige, hervorbringen müßte, und die nur zum 

Nachteil des römiſchen Hofes gereichen könnten, indem die An⸗ 
gelegenheit, die jetzt noch als eine perſönliche behandelt werden 
könne, ſich unfehlbar zu einer allgemeinen und öffentlichen in 

Deutſchland auswachſen würde. Das Intereſſe des römiſchen 
Hofes ſelbſt verlange daher, die Sache auf eine für beide Teile 

ehrenhafte Weiſe beizulegen s. 

Aber Rom konnte nicht anders, ohne ſich ſelbſt preiszu— 
geben und die katholiſchen Grundſätze damit. Conſalvi tat noch 

ein Abriges und wollte ſich mit einer allgemeinen Er— 

klärung zufrieden geben, ja unterſtützte Weſſenberg in der ein— 
gehenden Beſprechung bei ihrer Formulierung?'?. Auch von 

auswärts riet man dem Generalvikar zu einem Kompromiß?“. 

205 Beck S. 292. 

206 Weſſenbergarchiv LXXXII 24. Baier S. 222. 

297 Baier S. 220 f.
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Aber er vermeinte nun einmal in ſeiner Sache die Rechte aller 

Biſchöfe ꝛ's und die Freiheit der deutſchen Kirche ehrfürchtig 
zur Schau tragen und unnachgiebig verteidigen zu müſſen, und 
ſo kam leider jene unglückliche Antwort vom 18. November 
1817 ꝗund der ominöſe Satz darin zuſtande: „Ich habe be— 

ſondere Verpflichtungen gegen das Domkapitel und die Geiſt— 

lichkeit des Bistums Konſtanz; ich habe ihrer auch gegen meinen 

Landesherrn; ich habe ihrer endlich gegen Deutſchland im all— 
gemeinen. Sie müſſen mir um ſo unverletzlicher ſein, als ſie 

nicht anders denn im Einklang mit denen gegen die Kirche und 
ihr Oberhaupt ſein können.“ 

Wenn Weſſenberg trotzdem noch in ſeinem Brief an den 
Großherzog vom 21. November 1817 von einer befriedigenden 
Löſung ſprach do, ſo bewies er damit nur, daß er die Lage nicht 

richtig erfaßte, in die er ſich durch ſeine Erklärung vom 18. No⸗ 

vember gebracht hatte. Denn taſächlich waren die Anterhand— 

lungen zu Ende i. Das ließ auch Conſalvi in ſeiner Audienz 

vom 1. Dezember durchblicken. Die Note vom 11. Dezember 

1817 *· konnte es nur beſtätigen. Als Conſalvi noch ein Letz— 

tes tat und ihn in der Audienz vom 12. Dezember wenigſtens 
zum Rücktritt vom Kapitelsvikariat bewegen wollte, hatte 
Weſſenberg nur Ausflüchte. Was er dann am 16. Dezember 

darauf erklärte »'b, waren zwar ſchöne Worte, um die er nie 
verlegen war, aber auch nicht mehr. So ſchlug er den Rat 

Rechbergs, die Ankunft der bayeriſchen Geſandtſchaft abzu— 

warten, in den Wind und kündigte dem Staatsſekretär am 
20. Dezember an, daß er nach Karlsruhe zurückkehren 
werde , woher er gekommen ſei, um dem Landesherrn von der 

Lage der Geſchäfte Kenntnis zu geben, und es dieſem zu über— 
laſſen, ein Weiteres zu tun. Er fühlte ſich in ſeinem Recht und 
bewunderte ſeine eigene Charaktergröße: — „J'ai tout sauvé 
en sauvant l'honneur —“, vergaß aber, daß auch Rom eine 
  

29s Tüb. Theol. Quartalſchr. (1819) S. 297. 

290 Weſſenbergarchiv LXXXII 77 ff., Denkſchrift S. 60 ff. 
300 Baier S. 233. 

301 Beck S. 298. 

3014 Weſſenbergarchiv LXXXII 79 ff. 

310b Weſſenbergarchiv LXXXII 31. 

302 Baier S. 224 f. 
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Ehre habe, und noch mehr als das: eine heilige Autorität. 

Noch hörte er die letzten Pifferari vor den Madonnenbildern 

an den Straßenecken und verlebte Weihnachten, das Feſt 

des Friedens, in der ewigen Stadt, aber ſchon mit Vorberei— 

tungen auf die Heimkehr beſchäftigt. Am Stefanstag eröffnete 

er Conſalvi, daß er zu raſcher Abreiſe definitiv entſchloſſen ſei. 

Am 29. Dezember verabſchiedete er ſich. Das letzte Gegen— 

über! Mit Bedauern ſah ihn der große Staatsmann ziehen; 

auch Weſſenberg dankte gerührt für die bewieſene perſönliche 

Teilnahme. Er fühlte es, daß ihn Conſalvi mit ausnehmender 

Höflichkeit, mit auffälligem Zuvorkommen, ja mit einer teil— 

nahmsvollen Herzlichkeit behandelt hatte, und daß es ihn 

ſchmerzlich berührte, keinen beſſeren Erfolg zu ſehen a. „Wir 

ſahen uns im Leben nicht wieder“ Und dann ſuhr der Ka— 
pitelsvikar von Großherzogs Gnaden durch die Porta del Popolo 

über den Ponte Molle dem Sorakte und der deutſchen Heimat 

zu. Noch lange winkten die Kuppel von St. Peter und das 

ewige Rom. Er hatte ſich ſo oft in der Rolle Fönélons wohl— 

gefühlt, aber die Seelengröße des Schwans von Cambrai nicht 

beſeſſen. Er hatte ſeine Ehre gerettet, aber überſehen, worin 

die Ehre eines katholiſchen Prieſters und Kapitelvikars beruhe. 

Auch im diplomatiſchen Corps am Quirinal war die Mehrzahl 

der Meinung, daß Weſſenbergs Abreiſe ein Mißgriff ſei. Nie⸗ 

buhr fällte damals über ihn und ſeinen Aufenthalt in Rom ein 

Arteil,“, das trotz der Aktenſtücke, die er allerdings nur für 
  

303 Auch Huber iſt in der Vorrede der „Vollſt. Beleuchtung“ über 

Conſalvi des Lobes voll, um die Schuld am Mißlingen der Verhandlung 

auf andere zu wälzen. 

30a Longner S. 207 ff., Mejer II S. 337 f. Der Württembergi— 

ſche Chargé d'affaires Hr. Kölle und der niederländiſche Geſandte Rein— 

hold — die Niebuhr „plumpe Exemplare von franzöſiſchen Liberalen“ 

nennt — hätten den an Verſtand und Einſicht äußerſt mittelmäßigen 

Generalvikar von Weſſenberg geleitet und ihm die Ausſöhnung verdorben, 

die der Kardinal Conſalvi ſo angelegentlichſt wünſchte und der der Papſt 

garnicht zuwider war. Seit der Abreiſe Weſſenbergs, ſo bemerkt Niebuhr 

weiter, habe er von einem unparteiiſchen und wohlunterrichteten Manne 

erfahren, daß er ſeine Sache ſelber verdorben habe. Man würde ſich mit 

einer allgemeinen Erklärung, wie ſie in der katholiſchen Kirche üblich ſei, 

und wie ſie namentlich Fénélon abgelegt habe, begnügt haben, ja man 

würde ihm das Generalvikariat beſtätigt haben, wenn er es in die Hände
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einen Tag in Rom zur Einſicht hatte “s, nicht nur als hart, 

ſondern als ungerecht und unrichtig zu bezeichnen iſt. Weſſen— 
berg war an Verſtand und Einſicht nicht „äußerſt mittelmäßig“, 

wohl aber zu viel katholiſchen Sinnes, als daß er ſich zu 
einem Reformer im Sinne Niebuhrs hätte mißbrauchen laſſen. 

War es das vielleicht, was den gehäſſigen Proteſtanten ärgerte, 

der in Rom von der Gunſt des Papſtes und der katholiſchen 

Kultur zehrend keine Gelegenheit vorbeigehen ließ, ohne ſich 
an katholiſchem Weſen zu reiben? Wer Weſſenbergs Korre— 
ſpondenz und ſeine Schriften auf den verſchiedenſten Gebieten 
kennt, wer ſich an die ſtaunenswerte Leichtigkeit erinnert, mit 
der er Berge von Akten in muſtergültiger Form erledigte, wer 

ſeine Kirchenpolitik in ihren verſchlungenen und doch einzieligen 
Gängen verfolgt, der kommt zu einem anderen Ergebnis als Nie— 

buhr. Mochte er auch in manchen Fällen den richtigen Blick für 
ſeine Zeit vermiſſen laſſen, in vielen dachte er ungewöhnlich ſcharf 

und hätte auch Dalberg vor großen Mißgriffen bewahrt, wenn 
er ſich mit ihm beſprochen und ſeinen Rat befolgt hätte. Dazu 

des Papſtes hätte niederlegen wollen — wie grimmig man ſich auch zeigte, 

um ihn dazu zu treiben. In Rom denke man immer nur daran, die Form 

zu retten, für die man gerne das Weſen hingebe. Weſſenberg habe aber 

von Anfang an die Sache ſchief angefaßt, weil er ſich unbegreiflich gewählten 

Ratgebern überlaſſen habe. „Ich würde dies keineswegs bedauern, wenn er 

ein anderer Mann wäre und wenn möglicher Weiſe die Reformation der 

katholiſchen Kirche in Deutſchland, welche zu einem biſchöflichen Proteſtan— 

tismus führen müßte, von ſeinem Bruch mit Rom ausgehen könnte. Da 

ich weiß, daß Einzelne es verdorben, ſo iſt es mir Pflicht zu ſagen, daß er 

tief unter einem ſolchen Berufe iſt. Zu einem ſolchen Werke hat er weder 

Verſtand, noch Kenntnis, noch Charakterwürde.“ Auf Niebuhr geht wohl 

auch das Arteil des ſpäteren badiſchen Bevollmächtigten beim päpſtlichen 

Hof, des Freiherrn von Türckheim zurück, der am 3. April 1819 an ſeine 

Regierung berichtete: 

„Il m'est revenu de plus d'un coté, que la cour de Rome n'avait 

Pas voulu pousser cette affaire aussi Ioin qu'elle l'àa été que M. de W. 

lui-meme avait été sur le point, par une suite de son caractère 

aimant et tolérant de suivre L'exemple de Fénélon son modèle, mais 

qu'il en avait été detourné par des suggestions de personnes tierces, 

qui l'ont empéché de prendre confiance aux promesses, qu'on lui 

avait faites par la crainte de se discréditer auprès de son parti une 

soumission ou revocation quelconque.“ Großh. Haus- u. Staatsarch. 

Kirchenſachen Faſz. 49. 

305 Nippolt, Frhr. v. Bunſen l S. 151.
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beſaß er ungemein reiche Kenntniſſe und eine unleugbare Cha— 

rakterwürde. Wie weit ihn ſein ſchlauer Mentor Burg, der 
württembergiſche Chargé d'affaires Kölle und der niederlän— 
diſche Geſandte Reinhold, denen wir noch Leiſts'eẽ, den 

hannovraniſchen Vertreter bei der Kurie anreihen, geleitet haben, 
wiſſen wir nicht, aber ſo viel ſteht feſt, daß ſie ihn höchſtens in 

ſeiner Meinung beſtärken, aber ihm nicht ihre eigene Meinung 

oufzwingen konnten. Wir bezweifeln es darum auch, wenn 
Friedrichs“ behauptet, ein norddeutſcher Legationsrat habe des— 

wegen beim päpſtlichen Hof ſpäter „auf ſchwarzen Tafeln“ ge⸗ 

ſtanden, weil er auf das Reſultat der Reiſe Weſſenbergs einen 
ungünſtigen Einfluß ausübte. Conſalvi war ein viel zu guter 

Menſchenkenner, als daß er einen andern hätte entgelten 

laſſen, was allein der Anbeugſamkeit des durch falſche Grund— 
ſätze irregeleiteten Mannes zuzuſchreiben war. 

Mitten im deutſchen Winter, am 22. Januar 1818, kam 

Weſſenberg in Karlsruhe an, ohne Mitra und Stab, aber doch 
mit einem Päcklein Gedichte“s, die er dem aufgeklärten Juden 

Marx zum Druck und Verlag übergab e. Wir glauben nicht, 

daß man in der Regierung über die Entwicklung ſeiner Angelegen— 
heit erfreut war. Ein halbes Jahr war verloren, und die Lage 

zerfahrener als je. Was nun? Vor allem galt es dem Groß— 
herzog über die verunglückte Romfahrt zuſammenfaſſend und 
diplomatiſch Vortrag zu erſtatten, ſoweit es nicht von Rom 

aus ſchon geſchehen war ':. Weſſenberg ließ ſeine Eindrücke 

306 Mit dieſen dreien blieb Weſſenberg auch ſpäter in regem Brief— 

wechſel. Weſſenbergarchiv LXXXIII. ÜGber Leiſt ſchrieb Türckheim am 

25. März 1819 an Miniſter Berſtett: „M. Leist est un savant publiciste, 

mais loin d'étre persona grata, la béte de la curia romana. II était en 

opposition secrete avec I'Envoyé principal et c'est à ses conseils, 

que l'on attribue ici les embarras, que M. de Wessenberg y a 

éEprouvés. II m'a semblé, que nous ne connaissions pas assez la 

marche du Ministère Hanovrien pour vouloir l'entraver il foudrait 

connaĩtre le projet du Cardinal Consalvi.“ Haus- u. Staatsarchiv 

Faſz. 51. 

307 Bad. Biogr. II S. 477. 

zos „Blüten aus Ztalien.“ 

300 Weſſenberg auf der Kehrſeite S. 179. 

310 Beck S. 297. Weſſenbergs Briefe an den Großherzog bei Baier 

S. 228 ff.
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und Motive durch Burgſsuredigieren, um ſie dann am 29. Ja⸗ 

nuar 1818 der Kgl. Hoheit zu überreichen. Neues war darin 

kaum enthalten. Nur ein Satz ſpringt aus dem gewohnten 
Gedankengang wie eine böſe Ahnung heraus: Weſſenberg weiſt 

den „falſchen Ehrgeiz“ͤn von ſich, und fährt dann, im Wider— 
ſpruch zu ſeinem Verhalten Conſalvi gegenüber, fort: „Ebenſo— 

wenig wäre es aber auch meiner Denkungsart gemäß, der defini— 
tiven Einrichtung, deren die katholiſche Kirche im Großherzogtum 

bedarf, und die ich lebhaft wünſche, als ein Hindernis im Wege 

zu ſtehen.“ * 

Aber daran dachte damals im Ernſte noch niemand, dieſe 
Selbſtopferung von ihm zu ſordern, denn nun umrauſchte den von 
Rom unbezwungen Heimgekehrten der laute Jubel ſeiner Freunde 
und Parteigenoſſens. Die Glückwunſchbriefe liefen 

zu Haufen ein und überboten ſich in Superlativen und kühnen, 
ſchmeichelnden Bildern. „So mag einſt der große Biſchof Pau— 
lus froh zu den Seinigen gekommen ſein, als er zu Roma vom 

Kaiſer jener Ketten erledigt war, welche ihm das Sanhedrin zu 
Jeruſalem ausgewirkt hatte“, ſchrieb z. B. am 10. Hornung 1818 

Pfarrer Meyer von Gurtweil *”. Auch das „einfältige Gemüt“ 
Wolfardines, einer Nichte des Gefeierten, ſchloß ſich gerührt der 

allgemeinen Bewunderung an, „welche Ihr großes und ſchönes 

Leben einflößt, welches Sie ſo unermüdend und aufopfernd zum 

Wohle der Menſchheit verwenden, wenn Ihre Seelengröße, 
Ihre edle Feſtigkeit, Ihr unerſchütterlicher Wahrheitsſinn, Ihre 

Tugend allgemein anerkannt und bis an die fernſten Grenzen 

unſeres deutſchen Vaterlandes jubelnd geprieſen wird, ſo nehmen 

Sie auch gütig die ſtille Huldigung eines treuen, ſie innig lieben— 
den und verehrenden Herzens auf.“““ Der tapfere Schweizer 

Canonikus Alois Vock aber meinte etwas beſorgt, daß zwar „ein 

311 Weſſenbergarchiv LXXXII 9Iüff. Baier S. 225 Anm. 2. 

312 Nicht „ſelbſtiſche Nebenrückſicht“, wie Beck ſchreibt, Weſſenberg— 

archiv I. c. 94. Baier S. 236. 

313 Beck S. 299. 

314 Weſſenbergarchiv LXXXII. Weſſenberg auf der Kehrſeite IX ff. 

Speckle S. 305, Baier S. 227; dort das Arteil Reitzenſteins über 

Weſſenbergs verfehlte Romfahrt und Conſalvis „Verirrungen“. 

315 Briefw. Nr. 169. 

316 Briefw. Nr. 171. 
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feſtes Auftreten gegen Rom ... nötig geworden, aber umſo— 

mehr muß, ſoll die gute Sache ſiegen, am reinen und echten 

Weſen des Katholizismus feſtgehalten werden“. Alſo dachte 
man in gewiſſen Kreiſen anders. Er warnte darum vor An— 

ſpielungen auf Luthers Zeit, wie ſie in einem Gedichte in Zürcher 

Blättern unklug gemacht wurden, weil ſie nur dazu beitragen 
müßten, „alle beſſeren Bemühungen der Gegenwart zu ver— 

eiteln und gut geſinnte, aber ſchüchterne Gemüter einzuſchüch— 

tern“s“. Vock hätte dieſe Mahnung vor allem an ſeinen eid— 

genöſſiſchen Landsmann Zſchokke in Aarau richten ſollen, der in 
einem Brief an Weſſenberg vom 4. Heumonats 1818 nicht bloß 

deſſen Romfahrt hochtrabend mit den Römerzügen mancher alten 
deutſchen Kaiſer verglich, ſondern auch den bezeichnenden Frei— 

maurerrat erteilte: „Fahren Sie fort, groß und gut zu wir— 
ken! Gott hat Ihnen außer der Kraft dazu einen wichtigen 

Augenblick gegeben. Wenn Sie einmal Patriarch einer ger— 

maniſchen Kirche werden, unabhängig von der Diktatur des 

Vatikans, vereinen ſich Zwingliſche, Lutheriſche, Papiſten und 
Anabaptiſten zu einer echt evangeliſch-katholiſchen Staatskirche, 
wie ſie ſein ſoll.“ 1 

And nun kamen auch die Huldigungsadreſſen. 
Sie gewannen teilweiſe dadurch beſondere Bedeutung, daß ſie 

in kluger Berechnung den Plan verfolgten, Weſſenbergs Sache 

zu einer Angelegenheit des ganzen deutſchen, katholiſchen Volkes, 
ja Deutſchlands überhaupt zu ſtempeln. Den Anfang machte am 
15. März 1818 die wohlgeſetzte Erklärung der vier Kapitel in den 
Fürſtentümern Hechingen und Sigmaringen σ. Ob es die biederen 

Männer aus dem „Reich“ wohl merkten, daß ihr lautes Loblied 
nichts anderes ſei als eine Beſtätigung der von Rom inkriminier— 

ten Punkte? Am 12. April huldigte das Landkapitel Riedlingen, 

am 10. Juli jenes zu Wurmlingen und Spaichingen 2e. Ganz 
  

317 Briefw. Nr. 172. 

31s Briefw. Nr. 176. 

3190 Denkſchrift S. 141. 

320 Die „Dankadreſſe“ der zwei Kapitel Rottweil und Oberndorf — 

bei Huber, Vollſt. Bel. S. 307 ff. — fällt wohl in die gleiche Zeit. Die 

Antwort Weſſenbergs iſt mit dem 16. Dezember 1818 datiert. Huber 

S. 337 ff. Auf Weihnachten hinkte noch die Dankadreſſe des Landkapitels 

Ebingen nach. Weſſenbergarchiv LXXXIII 380.
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beſonders aber zeichnete ſich durch ihren lärmenden Begeiſte— 
rungsrauſch die Geiſtlichkeit des heimatlichen Breisgaus aus. 
Als ſich Weſſenberg vom Juli bis November 1818 im Schlöß— 

chen zu Feldkirch aufhielt, überbot man ſich „mit Jubel, Geläute 
und Schießen“. Nicht bloß erſtarben die theologiſche Fakultät 
der Univerſität und der Martinspfarrer Dr. Joh. Nep. Biechele, 

ein eingefleiſchter Weſſenbergianer, in Ehrfurcht, auch der ſonſt 

ruhige, zurückhaltende und kirchlich geſinnte Münſterpfarrer Boll 

machte ſeine ergebene Aufwartung. In St. Trudpert überreichte 

ihm Pfarrer Jäck von Kirchhofen ſogar eine große Medaille mit 
der Aufſchrift: „Angelo ecclesiae Germanicae laetans ac 
gratus Clerus Brisgoviensis, 11. Julii 1818.“ Die Frei⸗ 

burger Studenten aber brachten dem Helden im September 

„eine Nachtmuſik“, der ſich tags darauf eine Galavorſtellung 

ſämtlicher Profeſſoren der Hochſchule anſchloß *. 

Wer übertreibt, provoziert. So fand denn auch die über— 
ſchwängliche Begeiſterung, die ſich in zwei Artikeln der Aarauer 

Zeitung und des Konſtanzer Intelligenzblattes mit der Über— 

ſchrift „Weſſenbergs Aufenthalt im Breisgau“ zu den höchſten 
Tönen verſtiegen hatte, ein kräftiges Echo in einer kleinen Schrift 

mit dem Titel: „Weſſenbergs Aufenthalt im Breisgau, III. Ori⸗ 

ginalauflage. Nicht vermehrt und nicht verkürzt, aber mit 

nöthigen Anmerkungen verſehen. Von einem Zuſchauer, der 

noch ohne Brille ſieht.“'' Der unter der Anonymität verſteckte 
Verfaſſer war niemand anders als der letzte Abt von St. Peter, 
Ignaz Speckle. Die Broſchüre fand vielerorts Beifall und be— 

wies, daß neben der Weſſenbergianiſchen noch eine andere Par— 
tei, wenn auch als Minorität beſtehe und am Werk ſei, die Dinge 

unter römiſch-katholiſchen Geſichtspunkten darzuſtellen und eine 
öffentliche Meinung zu ſchaffen. Speckle hatte ſchon früher auf 

einer kleinen Reiſe von Offenburg nach Gengenbach die Stimmung 
  

321 Huber, Vollſt. Bel. S. 306f. 

322 Bezeichnenderweiſe mußte die Schrift in Bamberg gedruckt werden. 

Speckle S. 307. Speckle iſt es auch geweſen, der in einem Schreiben 

vom 1. Oktober 1818 an die Nuntiatur in Luzern den Vorſchlag machte, 

es möge vom Hl. Stuhl irgendwo in Deutſchland eine Druckerei errichtet 

werden, damit man auf die Angriffe der Gegenpartei Antwort geben könne. 

Die meiſten der beſtehenden Verlage ſeien von den Weſſenbergianern mit 

Beſchlag gelegt.
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der Geiſtlichkeit jener Gegend erforſcht und dabei die Aber— 

zeugung gewonnen, daß die meiſten eine Trennung von Rom 
verabſcheuen und nur dann Weſſenbergs Weggenoſſen bleiben 

wollen, wenn er ſich mit dem Papſte ausſöhne und die Einheit 
der Kirche bewahre ꝛ:. Schon im Februar konnte Pfarrer 

Meyer von Gurtweil an Weſſenberg ſchreiben: „Die Bistums— 

geiſtlichkeit blieb mir zum Urger kalt und angefroren, bis endlich 
einige Männer im Breisgau einen halben Schritt taten.“““ 
Selbſt ſolche, die, wie Boll, nach außen hin gelegentlich ſeine 
Farbe zur Schau trugen, wurden nun ſtutzig und verſuchten ihre 

ſchweren Bedenken auch anderen einzuflößen, um ſie zur Ruhe 
und Beſonnenheit zu mahnen. Boll ſelbſt erließ im Zuli 1818 

eine lateiniſche Epiſtel an ſeine Freunde in Schwaben und zog 

darin ſeine Anterſchrift zurück, die er zum Schmerze ſeines 
früheren Abtes an führender Stelle dem Huldigungsſchreiben 
des Breisgauer Klerus an Weſſenberg in Rom gegeben hatte *r. 

Namentlich befremdete es, daß Weſſenberg trotz ſeines 
Mißverhältniſſes zu Rom die Bistumsverwaltung weiter 

führte, wofür ihm der Staat 2000 fl. „aus den Geldern, die zur 

Suſtentation des Landesbiſchofs und ſeines Domkapitels im 
Staatsbudget aufzunehmen ſind“se6, vergütete. 

323 Speckle S. 302. 

324 Briefw. Nr. 169. 

325 Die Erklärung iſt in der „Beurteilung der Weſſenbergiſchen Streit— 

ſchriften“ S. 65 ff. abgedruckt. Boll hatte ſich der Anterſchrift wegen in Rom 

entſchuldigt und von Conſalvi die Auflage erhalten, ſeinen Schritt dadurch 

wieder gut zu machen, daß er ſeinen Geſinnungswechſel der Sffentlichkeit zur 

Kenntnis bringe. Vat. Arch. Segr. di Stato Tit. 9 No. 254 (1814-1818). 
Antwort Conſalvis vom 28. April 1818 an die Luzerner Nuntiatur. Am 

26. September 1818 konnte der Internuntius Belli dem Staatsſekretär 

berichten, Boll habe mehr getan, um ſeinen Fehler zu ſühnen, als man 

eigentlich erwarten konnte. Vat. Arch. I. c. n. 168. Am 20. November 

brachte Boll in einem Brief an Belli ſeine Reue von neuem zum Ausdruck 

und legte die Erklärung vor, die er an ſeine Freunde in Schwaben verſandt 
hatte. 

326 Großh. Haus- u. Staatsarchiv III, Rel.⸗ u. Kirchenſachen Faſz. 115 

S. 163. Die Frage, ob Weſſenberg noch Jurisdiktion habe, wurde von 

Boll auch in Rom vorgelegt. Conſalvi gab der Nuntiatur die Antwort 

„Quanto poi alle ansietà, che il detto paroco esterna nel P. 8S. 

della sua lettera intorno alla giurisdizione che contro il divieto del 

S Padre il Wessenberg e i di lui aderenti continuano ad esercitare,
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Die Amfrage: „Iſt es wahr, daß der geſamte Klerus des 
badiſchen Großherzogtums einen Bistumsverweſer oder gar 

einen Biſchof wünſche, oder anerkennen würde, der vom Ober— 

haupte der katholiſchen Kirche nicht anerkannt oder gar nach— 
drücklich verworfen wird? wurde dahin beantwortet, daß wohl 

kaum ein Drittel der Geiſtlichkeit dieſe Frage mit Nein beant— 
worten werde, ſelbſt wenn man die Temporalien ſperre oder ſie 

mit anderen Maßregeln bedrohe. Namentlich der ältere Kle— 

rus galt als kirchlich zuverläſſig. 

Innigen Anteil am unerfreulichen Geſchicke der Mutter— 
diözeſe nahm namentlich auch der Schweizer Klerus. 

Der Prälat von Rheinau ſchrieb am 18. März 1818 an den 

Prälaten von Salem in Kirchberg, Göldlin habe Gebete ange— 
ordnet und dabei den Geiſtlichen erklärt: „Es iſt traurig, daß die 

Fraktion Weſſenberg fortfährt, dem verderbenden Geiſt unſeres 
Zeitalters zu huldigen und ſich von dem Zentrum der Gewalt 

und Wahrheit abwenden, eine eigene Fahne der Trennung zu 

bereiten — in einem Moment, wo deutſche Fürſten ſelbſt dieſe 

ungereimte, dem katholiſchen Sinn widerſprechende unhaltbaren 

Ideen aufgeben und ſich ... an den Hl. Apoſtoliſchen Stuhl 

wenden.“ Einige Tage ſpäter meinte der Rheinauer Abt: „Je 

mehr Baron von Weſſenberg arbeitet, deſto mehr wird er ſich 
verwickeln, und zu dem, was er wünſcht, ſich unfähig machen. 

Selbſt aus der Laienſchaft wurden nun Stimmen laut 
und mahnten dringend zur Ruhe und Einheit. Hatte das Jahr 
zuvor der Pfarrer Peter Nick von Wittnau ein „Sendſchreiben“ 

an ſeine Amtsbrüder veröffentlicht, ſo folgte jetzt gleichſam als 

Antwort darauf das „Sendſchreiben eines Layen aus dem Bis— 

thum Konſtanz an den dortigen Klerus“. Der Naſſauiſche 

Kirchenrat Dr. Koch legte der kleinen Schrift zwar voller Em— 

Ella gli ha saviamente risposto che nel breve pontificio e nel ius 

canonico ha i principii necessarii a regolarsi, e che in ogni caso 

ha la nunziatura apostolica alla quale potersi direggere.“ Vat. 

Arch. l. C. Die Luzerner Nuntiatur wies der Staatsſekretär am 26. Juli 

1820 an, nur jene Rekurſe an den Hl. Stuhl anzunehmen, die weder den 

Namen Weſſenberg noch ſeines Provikars Reininger tragen. Die römiſchen 

Reſkripte und alles andere, das von der päpſtlichen Kurie ausging, wurde 
nicht an Weſſenberg oder Reininger gerichtet. 

327 Erzb. Arch. Faſz. 68 o0.
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pörung den Titel eines „Pasquills“ bei s“, lenkte damit aber 
die Aufmerkſamkeit erſt recht auf Sätze wie: Weſſenberg ſcheine 

nicht zu wiſſen, wie ſeine Dekane und Pfarrer denken, ſchreiben, 

reden und handeln, er wiſſe nicht, wie ſeine Geiſtlichen den 

Gottesdienſt lichten, wie ſie unter dem Scheine der Ausrottung 

des Aberglaubens den Anglauben einführen, und unter dem 

Mantel der Aufklärung den alten herzlichen Glauben der erſten 
Chriſten an den Pranger ſtellen uſw. Der katholiſche Zuſtand 
im Großherzogtum Baden ſei ſo ſchlecht, ſo lau und unkatholiſch, 
daß die Geiſtlichen nichts ſehnlicher wünſchen, als daß es ſo wie 
unter Dalberg und Weſſenberg bleibe, um, wie bisher, ungeſtört 

ſo fortleben, ihr Amtchen nach Möglichkeit ſich bequem machen 

zu können, d. h. die Ausſpendung der hl. Sakramente ſich zu 
erleichtern, das Beichtweſen hübſch zu vereinfachen, am Werktag 

ſelten Meſſe zu leſen, dieſelbe bis zum Kanon deutſch vorzu— 

tragen, die Taufe ohne Exorzismus zu erteilen, die Ceremonien 

der Charwoche theils abzukürzen, theils wegzulaſſen, das Hoch— 
würdigſte zur Anbetung nicht auszuſtellen, die hl. Meſſe am 

Sonntage als Neben-, die Predigt als Hauptſache zu erklären, 
den Roſenkranz abzuſchaffen, den zerſtreuenden Geſang einzu— 
führen, kurz alles überhaupt zu unterlaſſen, was ehemals die 

Pfarrer und die Gläubigen beobachtet, und das Herkommen, 
unangetaſtet von Witzlingen, geheiligt hatte 8e. 

Das waren Behauptungen, die zum Teil übers Ziel ſchoſſen 
und den Verteidigern Weſſenbergs die Arbeit *s erleichterten. 

Weitaus am ſympatiſchſten und eindrucksvollſten, weil aus der 

Liebe zu Weſſenberg und zur Kirche geſchrieben und in vor— 
  

228 Beurteilung der Weſſenbergiſchen Streitſchriften S. 38. 

320 Beurteilung der Weſſenbergiſchen Streitſchriften J. o. 

330 Es erſchienen gegen die Schrift die beiden Broſchüren „Der Klerus 

aus dem Bisthum Konſtanz an den im Jahre 1818 an ihn Sendſchreibenden 

Laien aus demſelben Bisthum. Oder über die innere Lage dieſer Dioeceſe 

und die Wahl des Freiherrn von Weſſenbergs zum Biſchof von Konſtanz. 

Eine offene Antwort gegen annonyme Anklagen. (Freiburg in der Herder— 

ſchen Univerſitätsbuchhandlung 1818) und die „Verteidigung des Herrn 

Koadjutors Freyhrn. v. Weſſenberg und des kathol. Klerus im Großherzog— 

tum Baden von einem Layen, gegen das Sendſchreiben eines Layen.“ Der 

Verfaſſer der erſten Schrift iſt Dekan Jäck in Kirchhofen. Sie wurde durch 

einen Konferenzbeſchluß vom 22. Dezember veranlaßt, allen 17 Landkapiteln 

des Bistums zugeſchickt und, wie Koch weiß, von keinem derſelben mißbilligt.
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nehmſter Ruhe mit offener Anterſchrift an den heißumſtrittenen 

Mann ſich wendend, iſt der prachtvolle Brief, den Fürſt Ale— 

xander von Hohenlohe am 11. April 1818 an Weſſenberg rich— 
tete. Man fühlte es, daß hier alle natürlichen Beweggründe 
zurücktraten und die Leidenſchaft ſchwieg und nur der Prieſter 
zum Prieſter, der Bruder zum Bruder mit ſorgender Liebe 
ſprechen wollte . „Ihnen, hochwürdigſter Herr“, hieß es in 
dem Schreiben, „kann die Demut nicht fremd ſein, eine Demut, 

wodurch Sie ein geſegneter Fruchtbaum im Garten der hl. Kirche 

werden. Längſt ſchon muß der Ausdruck des hl. Auguſtinus 
Ihrem guten Herzen eingegeben ſein: „si vis magnus fieri, 
a minimis incipe.“ Nein, ich darf es Ihrer frommen Seele nicht 
erſt nahe legen, was wir Prieſter täglich beim accessu zur 

hl. Meſſe beten: „Elegi abjectus esse in domo Dei mei“, und 
bei Entrichtung der prieſterlichen Tageszeiten mit dem könig— 
lichen Propheten rufen: „Domine, non est exaltatum cor 
meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulavi in mag- 

nis, neque in mirabilibus super mee 

Gnädigſter Herr, vergeben Sie die Ergießung meines 
Herzens. Sie ſollten meiner ſchwachen Einſicht gemäß, Ihrer 

künftigen Stellung wegen ganz ruhig ſein, und mit ſtandhaftem 

Vertrauen Ihr ganzes Schickſal der heiligen Vorſehung Gottes 
und unſerem allgeliebten Oberhaupt Pius VII. vollkommen 

überlaſſen. Sie kennen ja den beſten Vater im Himmel, der ſeine 

Kirche beſorgt. Sie haben in Ihrem erhabenen Berufe nach 

beſten Willen und Kräften nur Gutes und Edles zu tun 
gewünſcht! 

Ganz wohl! Aber, Hochgeſchätzter, welcher Menſch kann 
nicht irren? Wir alle haben, wie der Mond, unſere Finſter— 
niſſe, wie die Luft unſere Nebel, wie das Meer unſere Stürme. 

Ich weiß es, daß nichts Delikateres als die eigene aufgefaßte 
Meinung ſei; die Meinung iſt's, die alle Syſteme erzeugt und 

alle Ketzereien geboren hat, die Meinung iſt's, die ein böſes 

Gewiſſen und eine verdorbene Moral hervorgebracht hat, die 
Meinung iſt's, die ſo viele Streitigkeiten, an die man nicht ohne 

Entſetzen denken kann, erregt hat, die faſt allen Geſchichten eine 

andere Geſtalt gegeben hat, die Meinung iſt's, die uns mit Ver⸗ 

5804 Briefw. Nr. 174. 
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nunft und Erfahrung in Widerſpruch bringt und zum Spiel der 

Einbildung und des Stolzes macht. 

Ja, ja, hochwürdigſter, gnädigſter Herr! Der Zeitpunkt iſt 

da, wo alle gutgeſinnten Katholiken ihre Augen auf von Weſſen— 
bergs Meinung richten und von Weſſenberg — ſagt mir ein 
freudiges Ahnen meiner Seele — von Weſſenberg wird den 

heiligen Abſichten ſeinen oberſten Kirchenhirten entſprechen, wird 
ſeine Meinung zu mäßigen wiſſen, ſeine Stelle freiwillig reſig— 
nieren, dem Arteile des Papſtes ſich unterwerfen, alles, was die 

Einheit der katholiſchen Kirche ſtören kann, beſeitigen; und ſo 

riel ich Rom kenne, nach kurzer Zeit durch dieſen Akt der Demut 
dem gläubigen Volke aus den Händen des Papſtes als apoſto— 

liſcher Biſchoſ wieder zurückgegeben werden.“ 

Weſſenberg würdigte den Brief mit herzlichen aber aus— 

weichenden Zeilen und freundlichen Wünſchen? und — blieb 

der Alte! 

And die geiſtliche Regierung? Sie veröffentlichte 

am 5. März 1818 die Erneuerung und Verſchärfung der Manu— 
tenenzreſkripte vom 28. Februar 1818 dmx und vom 16. Juni 
1817, worin es hieß: „Daß ſie (die Geiſtlichkeit) ihre deßfalſige 

Aufmerkſamkeit zu verdoppeln und ſo oft und ſo viel es nötig, 
die Hilfe der Staatsgewalt anzurufen“ habe . Sie drückte 

weiter ihre Freude und Genugtuung darüber aus, daß Karls— 

ruhe den Geiſtlichen Rat Burg nach Frankfurt entſende, damit 
er zuſammen mit dem Staatsrat von Ittner »s die kirchlichen 

Angelegenheiten in ihrem Sinne ordnen helfe. Burg ſelber 
rechnete damit, daß ſeine Aufgabe „längſtens in ſechs Wochen er— 

ledigt ſei“, bezweifelte aber doch, ob damit auch die definitive 

Berichtigung der heiklen Sache mit dem „römiſchen Hofe“ ihr 
Ziel ſchon erreicht habe. Aber er vertraut der ſo klugen und 

kraftvollen Einwirkung des Generalvikariates auf die Geiſtlich— 

keit des Bistums und ſpricht dabei ſeine Befriedigung über 
    

331 Briefw. Nr. 175. 
331a Weſſenbergarchiv LXXXII 95. 

332 Erzb. Arch. Faſz. 64c. Wahrſcheinlich Abt Speckle gab den Erlaß 

ſofort an die Nuntiatur nach Luzern weiter, die ihn am 4. April Conſalvi 

vorlegte. Vat. Arch., Segr. di Stato. Tit. 9 No, 254 (1814—1818) No. 131 

(1818). 
333 Einem Freunde Weſſenbergs, Bad. Biogr. IJ S. 427 ff.
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das Manutenenzdekret vom 28. Februar 1818 aus, denn der 
Klerus ſei — eine hochfahrende, üble Charakteriſtik — „größten— 

teils unfähig über die gegenwärtigen zwiſchen den deutſchen 
Landesfürſten und dem römiſchen Hofe obwaltenden Mißverhält— 

niſſe den richtigen Geſichtspunkt aufzufaſſen“ und glaube „bald 

aus Angſtlichkeit des Gewiſſens, bald aus Lockernheit der Grund— 
ſätze, daß es nur um ſolche Veränderungen zu tun ſey, wodurch 

die Glaubenslehre verletzt, und das Kirchenthum in ſeiner 

weſentlichen Einrichtung erſchüttert werde. Man kann es nicht 
faſſen, daß dieſe Mißverhältniſſe nur in der Form einen theo— 

logiſchen Anſchein haben, im Weſen aber rein politiſch ſind, daß 

ſie nur in der Fortſetzung des Kampfes beſtehen, der ſchon Jahr— 
hunderte zwiſchen den Höfen Deutſchlands mit dem römiſchen 

Hofe über die Ausübung wechſelſeitiger Hoheitsrechte obwaltet.“ 

Darum hätten die „ängſtlichen Gemüter“ eine väterliche Auf— 

munterung notwendig, die „wegen Lockernheit der Grundſätze 
darüber gleichgültig einen ernſtlichen Antrieb zur Berufstreue, 
die auſ phariſäiſchen Geſinnungen das Volk beunruhigenden 
eine ſcharfe Zurechtweiſung, alle aber die volle Aberzeugung, daß 

es den deutſchen Höfen im Einverſtändnis mit den biſchöflichen 

Generalvikariaten um nichts anderes zu tun ſey, als die Auto— 

nomie der Landeskirche ſo zu befeſtigen, daß ſie das Ziel ihrer 

göttlichen Begründung ſicher erreichen könne“. Auf dieſe Weiſe 

werde das Bisthum Konſtanz ſelbſt bei der Anentſchiedenheit der 
Sache ſeinen ausgezeichneten Ruhm auch fernerhin behaupten. 

Die geiſtliche Regierung konnte Burg darauf am 9. April 
1818 erwidern, daß ſie nichts verſäumt habe, und nichts ver— 

ſäumen werde, um die Geiſtlichkeit „zur Erweiſung aller ſchul— 
digen Achtung für ſeine Excellenz dem Herrn Bisthumsverweſer 

aufzumuntern“. Zur Zeit halte ſie es aber nicht für angemeſſen, 
ein neues Zirkular zu verſchicken, „indem nicht ohne Grund zu be— 

ſorgen ſey, daß dadurch Animoſitäten unter dem unguten Teil 
des Cleri aufgeregt werden möchten“. Die offenkundige Unſchuld 
Weſſenbergs bilde ohne Zweifel „den ſchönſten Schild gegen alle 

Pfeile boshafter Widerſächer, welche Aberzeugung wir mit allen 
Gutgeſinnten innigſt theilen“ “. 

334 Erzb. Arch.
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Man änderte in Konſtanz ſeine Meinung bald. Schon am 
16. April erging eine Verfügung an den Dekan des Landkapitels 

Villingen mit der Aufforderung, ſich zu äußern, „ob und welche 

Geiſtliche unwürdigerweiſe gegen den Herrn Bisthumsverweſer 
ungünſtige Geſinnungen verbreiten“, wobei indirekt mit dem 

Eingreifen des Großh. Donaukreisdirektoriums gedroht wurde. 

Der Dekan war in der Lage zu antworten, daß ihm nichts 
Beſonderes bekannt geworden ſei. Er ließ in ſeinem Bericht 
aber deutlich durchklingen, daß weder er, noch alle ſeine Kapi— 
tularen rückhaltlos auf ſeiten Weſſenbergs ſtehen. 

Es erübrigte ſich vorerſt, für die Konſtanzer Kurie weitere 
Schritte bei der Geiſtlichkeit zur Anterdrückung der Gegnerſchaft 

Weſſenbergs zu unternehmen, weil nun unter dem Einfluſſe 
Reitzenſteins die badiſche Regierung in Karlsruhe mit ihren 

Maßregeln eingriff. Sie hatte nicht nur dem biſchöflichen Ordi— 
nariat nahegelegt, das Manutenenzdekret vom 16. Juni 1817, bzw. 

jenes vom 5. März 1818 an die Pfarrämter zu verſenden, 
ſondern unabhängig davon den Verſand auch noch ſelber beſorgt. 

Am für Weſſenberg Stimmung zu machen, ernannte ſie ihn jetzt, 
zum Leidweſen vieler Geiſtlicher **, auf die perſönliche Ver— 

anlaſſung des von Reitzenſtein bearbeiteten s» Großherzogs 
hin *“ zum kirchlichen Deputierten beim künftigen Landtag, 
worauf ſeine Anhänger ſich bewogen fühlten, am 8. Oktober 

1818 eine Dankadreſſe an den Landesfürſten zu richten **a. 
Die Nuntiatur in Luzern empfand das Vorgehen des badi— 

ſchen Hofes ſchmerzlich. Carlo Zea konnte es nur damit er— 
klären, daß der Großherzog talent- und tatenlos ſei und von 
geiſtlichen Räten ſchlimmſter Sorte beraten werde. Vielleicht 

— ſo ſchlug er Conſalvi vor — könnte man durch die Großher— 
zogin und ihren „consigliere elemosinere“, der ein Franzoſe 

ſei, etwas zu erreichen 's. Aber vorerſt war wenig zu erhoffen, 
denn nun erhielt der Staatsrat Wilh. Reinhardts*» den Auf⸗ 

trag, eine „Denkſchrift über das Verfahren des Römiſchen 

335 Allg. Zeit. (1818) Nr. 361. Erzb. Arch. Faſz. 64c. 

366 Baier S. 227. 

337 Erzb. Arch. Faſz. 64c. 

3z7a Weſſenbergarchiv LXXXIII 386. 

368 Vat. Arch l. c. 

339 Brück J S. 158.
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Hofs bey der Frnennung des Generalvikars Freiherrn 

von Weſſenberg zum Nachfolger im Bisthum Conſtanz und zu 

deſſen Verweſer und die dabei von ſeiner Königl. Hoheit dem 
Großherzog von Baden genommenen Maßregeln“ auszuar— 

beiten, wozu ihm die Regierung ihr einſchlägiges Material und 
durch Burgs und Weſſenbergs Mithilfe à auch das der Kon— 

ſtanzer Ordinariatsregiſtratur zur Verfügung ſtellte. Bereits 
am 17. Mai 1818 konnte die „Denkſchrift“ in zwei Ausgaben 
mit verſchiedenen Formaten erſcheinen und wurde ſofort, um das 

europäiſche Gewiſſen zu beunruhigen, unter Weſſenbergs Mit⸗ 

wirkung auch ins Franzöſiſche und Engliſche überſetzt“ ». Daß 
man ſie aber ſchon damals in ſachlich denkenden Kreiſen als unge— 

eignet für die Sffentlichkeit betrachtete, bewies ihre Konfiskation 
in Wien auf Veranlaſſung des Kaiſers ſelbſt *. Das hinderte 

die badiſche Regierung aber nicht, ſie ſowohl der Bundesver— 
ſammlung in Frankfurt, als auch den fremden Regierungen 
ergebenſt zu überreichen. Auch die Dekane des Bistums wurden 

damit bedacht, während die Kapitel die Denkſchrift auf Koſten 
der Kapitelskaſſe anſchaffen mußten . Die meiſten Dekane 
taten in ihrem Byzantinismus noch ein übriges und ſorgten mit 

Eifer dafür, daß ſie in die Hand ſämtlicher Geiſtlichen gelangte. 
Welche große Bedeutung die Frankfurter Bundesverſammlung 

aber der Denkſchrift beilegte, konnte man daraus erſehen, daß 
ſie, freilich nicht ohne heftige Widerſtände, wie Burg in einem 

Brieſ vom 7. Oktober an Weſſenberg zu berichten weiß, ein 

ausführliches Rechtsgutachten darüber von dem als Auf— 

klärer und Antizölibatär berüchtigten naſſauiſchen Schul- und 
Kirchenrat Dr. Koch verfaſſen ließ. Wie es ausfallen werde, 
war bei der Geiſtesrichtung des Beauftragten leicht zu erraten , 

20 Baier S. 226. 
341 Beck S. 309. Der Titel der engliſchen Überſetzung lautet: 

Reformation in the catholic church of Germany and the downfall of 

papal authority detailled in a correspondence with the court of Rome 

on the subject of the nomination of the Vicar-General Baron 

von Wessenberg as successor in the diocese of Constance and 

diocesan administrator etc. etc. [London printed by Ackermann 1810). 

342 Brück 1 S. 158. Baier S. 228. Eichſtätter Paſtoralblatt 

(1865) S. 231. 348s Erzb. Arch. Faſz. 64c. 

3aa Longner S. 234. Über Kochs Perſon und Richtung informiert 

trefflich die „Relatio genuina historiae doctoris Koch“ im Vat. Arch. 
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obgleich Koch gegen beſſeres Wiſſen oder in einer gewaltigen 

Selbſttäuſchung in der Einleitung erklärte, daß er „nicht nur mit 

völliger Anbefangenheit, die auf dieſen Gegenſtand Bezug 
habenden Urkunden, Aktenſtücke und Schriften ihrem Geiſt und 

Inhalte nach ... prüfen und getreu in das Gutachten auf— 
nehmen, ſondern auch in Beurteilung der genau geſichteten 

Materialien die vollkommenſte Anparteilichkeit vorwalten 
laſſe ½. Das Reſultat ſeiner Anterſuchungen faßte er dahin 
zuſammen, daß das Domkapitel zu Konſtanz berechtigt ſei, unter 

dem Zutritt der landesherrlichen Genehmigung ohne weitere 
päpſtliche Beſtätigung einen Bisthumsverwalter zu beſtellen. 

Das Verfahren gegen Herrn von Weſſenberg könne nur von 

deutſchen Richtern und von deutſchen Kirchenrechtsgrundſätzen 

ausgehend, vorgenommen werden. Da die römiſchen Breven 

dagegen verſtoßen, ſeien ſie ihrem Inhalte nach null und nichtig, 
und es hänge lediglich von der badiſchen Regierung ab, ſie 

förmlich zu kaſſieren. Zuletzt gab Koch in der zuverſichtlichen 
Erwartung eines ſchönen Honorars und des heiß erſehnten 
Zähringer Löwenordens noch den Rat, „bei dem deutſchen 

Bundestage über die in Deutſchland ſtattfindenden Amtriebe 

einer Partei, welche von dieſer Streitſache Veranlaſſung 
nehme, Beunruhigungen der Gewiſſen und der Gemüter zu 

verbreiten, eine beſchwerende Anzeige zu machen, und deſſen 
  

Segr. di Stato, Tit, 9 No. 254 (1819— 1822) No. 690 (1821) die auf den 

Geiſtl. Rat Marx zurückgeht. Sie erzählt u. a., wie Jaumann und Burg 

es ablehnten, mit Koch zuſammen das deutſche Konkordat zu beraten. 

„Quid tota Germania de concordato dicet, si hic vir vobiscum in 

ultima conferentia sedeat“ erklären ſie, worauf ihnen Koch in der Sitzung 

derb aber verdient an den Kopf warf: „Numquid non jam anno 1818 

convenimus in eo, ut coelibatus abrogetur? Tunc utique responsum 

fuit, rem pro tempore nondum esse maturam, sed quid inpedit, quo- 

minus id modo fiat?“ 

3444 In einem Brief an Weſſenberg vom 17. Auguſt 1818 bemerkt Koch 

ſelber zu ſeiner Schrift: „Den hl. Vater habe ich Ihrem Wunſche gemäß 

mit gebührender Verehrung behandelt und dagegen alle Schärfen und 

Spitzen vorzüglich gegen die deutſchen Römlinge gewendet, die man wirklich 

nicht zu hart mitnehmen kann, weil dieſe deutſchen Verräther alles Anheil 

ſtiften, ſie opfern ihrem Egoismus das Wohl ihrer vaterländiſchen Kirchen 

und Staaten. Der abſcheulichſte unter allen iſt jener Bamberger Frey, wel— 

cher alle die Schriftchen über das Bisthum Conſtanz ſchreibt. Weſſenberg— 

archiv LXXXIII 503.
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Aufmerkſamkeit auf dieſen Gegenſtand zu lenken“. Das 

Koch'ſche Elaborat fand den Beifall Burgs, während die 

Tübinger Quartalsſchrifts“*, die damals noch rückhaltlos Weſſen— 

bergs Sache verfocht, darin eine gewiſſe Ruhe und Sachlichkeit 
in der Darſtellung und die gründliche Motivierung des Kon— 

flikts zwiſchen Rom und ihm vermißte. Aber Koch verſügte über 
eine ſolch temperamentvolle, ſuggeſtive Art, daß bei der Wich— 

tigkeit des Gegenſtandes und im Hinblick auf die großen 
kirchenpolitiſchen Entſcheidungen, die damals in Frankfurt und 
bei den Konkordatsverhandlungen in Ausſicht ſtanden, die „Re— 

viſion des ausführlichen Rechtsgutachtens über das Verfahren 

des römiſchen Hofes in Angelegenheit der Konſtanzer Bisthums— 

verwaltung des Kapitularvitars Frhrn. Hch. von Weſſenberg“ 

nötig wurde, in 14 Punkten den Naſſauiſchen Kirchenrat zu 
widerlegen 8. 

Waren die „Denkſchrift“ und das „Gutachten“ im amtlichen 
Auftrag geſchrieben, ſo trat nun auch die private Feder wieder 
in Weſſenbergs Dienſt. Dr. Fridolin Huber *, dem unſtreitig 
ein reiches Wiſſen auf dem Gebiete der aufgeklärten Theologie 

und des gallikaniſchen Kirchenrechts und ein beachtliches polemi— 

ſches Talent zu Gebote ſtanden, ſattelte ſein Streitroß zuerſt. Ein 
langer Troß oft recht zweifelhafter Ritter von der Feder folgte 
ihm nach s“. 

345 1819 S. 615. 

346 Longner S. 240ff. 

347 Seine Biogr. bei Longner S. 242 Anmerk. und Bad. Biogr. I 

S, 394. 

34s Es erſchienen von etwa 1818 an — wir ſtellen hier aus der Flut der 

Streitſchriften nur die wichtigeren zuſammen, ſoweit ſie nicht bereits er— 

wähnt ſind: 

Gegen Dr. Fridolin Huber „Beurteilung der Schrift: Weſſenberg 

und das päpſtliche Breve“, worauf die „Antwort an den anonymiſchen 

Beurtheiler der Schrift: Weſſenberg und das päpſtliche Breve“ folgte. 

Von Gärtler ſtammte die zu Mainz 1818 herausgekommene Schrift: 

„Frage: Mögte Papſt Pius VII. nicht höchſt wichtige Gründe wirklich, wie 

er vorgab, gehabt haben, da er dem Freyherrn von Weſſenberg die 

biſchöfliche Würde zu Konſtanz zu ertheilen verweigerte, oder ſolange ver— 

zögert? Beantwortet durch die Denunziationsſchrift des Bad. Herrn 

Geheimenraths Gärtler, und die darauf erfolgte Korreſpondenz dieſes 

Gelehrten und des Bruchſaler Vikariats an S. E. den Herrn Primas, und 

26*



404 Gröber 

Sie erreichten wenigſtens das eine: Völlige Klärung und 

ſäuberliche Scheidung der Geiſter. Weſſenbergs Sache aber 

von dieſem an beyde; aus ſicherer Quelle dem Publikum zur Rechtfertigung 

des hl. Vaters mitgetheilt von einem Freunde der Wahrheit“. 

Der Verfaſſer der Freymüthigen Beurtheilung ſämtlicher in der 

Angelegenheit des Freyherrn Ign. von Weſſenberg erſchienenen Streit— 

ſchriften nennt die Quadruplik Gärtlers „den Triumph der ſtupiden Frech— 

heit eines eingefleiſchten Zeloten.“ 

Gegen Gärtler richtete ſich die ohne Druckort und anonym erſchienene 

„Aufklärung über die aus dem Dunkel endlich hervorgetretene Denun— 

ziationsſchrift des Herrn Geh. Rats Gärtler in Bruchſal gegen den Herrn 

Koadjutor Freyh. v. Weſſenberg. Nebſt einem Anhange, den Aufenthalt 

des Letzteren in Rom betreffend.“ 

Der Exjeſuit Doller ſchrieb, wohl mit Anterſtützung Rothenſees 

(Weſſenbergarchiv LXXXIII 448): „Weſſenberg auf der Kehrſeite. Ein 

Seitenſtück zu Fridolin Hubers Weſſenberg und das päpſtliche Breve.“ 

Dagegen erſchien: „Beleuchtung der Kehrſeite eines Libells gegen den Bis— 

thumsverweſer Freyh. v. Weſſenberg“ ſowie „Die Feinde des Herrn von 

Weſſenberg, Coadj. und Generalvikars in Konſtanz, aus ihren Schmäh— 

ſchriften geſchildert“. 

Gegen die „Badiſche Denkſchrift“ wendete ſich die vom Geiſtl. Rat Frey 

in Bamberg herrührende Schrift „Mehr Noten als Text zu der Badiſchen 

Denkſchrift uſw.“ 

Einem Brief des württenbergiſchen Geſchäftsträgers Kölle in Rom 

vom 17. Oktober 1818 zufolge war man auch dort mit einer Widerlegung der 

Badiſchen Denkſchrift beſchäftigt. (Weſſenbergarchiv LXXXIII 397.) 

Kölle konnte Weſſenberg ſogar berichten, „die römiſche Widerlegung“ ſei 

fertig und, wie man ihm verſichere, lateiniſch abgefaßt. Für eine baldige 

Verbreitung in Deutſchland werde Sorge getragen. In der ffentlichkeit 

iſt die Schrift aber nicht bekannt geworden, wenn es überhaupt auf Rich— 

tigkeit beruhte, daß ſie angefertigt wurde. 

Die päpſtliche Note gegen Weſſenberg nahm zum Gegenſtand die 

anonyme „Prüfung der drei aus dem Quirinal erlaſſenen Noten, in welchen 

die Klagepunkte gegen den Freyh. v. Weſſenberg, Bisthumsverweſer in 

Konſtanz, enthalten ſind“. 

Gegen ſie erſchien „Prüfung der Prüfung der drei aus dem Quirinal 

erlaſſenen Noten gegen den Freyh. v. Weſſenberg von einem katholiſchen 

Geiſtlichen der Diözes Konſtanz.“ 

Als Antwort auf Kochs „Ausführliches Rechtsguthaben über das Ver⸗ 

fahren des römiſchen Hofes in der Angelegenheit der Konſtanzer Bishums— 

verwaltung des Kapitularvikars Freyh. v. Weſſenberg etc.“ ſchrieb Doller 

„Frage: Hat das Rechtsguthaben des Herrn Dr. Kochs über das Verfahren 

des römiſchen Hofs in der Angelegenheit des Freyh. v. Weſſenberg als auf— 

geſtellten Konſtanziſchen Kapitelsvikars die Anſicht der einſichtsvollen 

Teutſchen, welche in jener Angelegenheit vorzüglich eine Nationalangelegen— 
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dienten zuletzt weder ſie noch die ungezählten Artikel, die neuer— 
dings zu ſeinen Gunſten in den Tagesblättern erſchienen“«. 

Aber auch Rom war nicht müßig. Da ſich damals Helfe— 

rich in der ewigen Stadt befand, war man wohl in der Lage, 
über Weſſenbergs jüngſte kirchenpolitiſche Machinationen Nähe— 

res zu erfahren. Auch die „Denkſchrift der Badiſchen Regierung“ 

hatte ihren Weg an den Tiber gefunden. Genotte konnte darum 
am 8. Oktober 1818 an Weſſenberg ſchreiben, daß man 
namentlich ſeine Tätigkeit in Frankfurt aufmerkſam verfolge, 

„und man arbeitet und man läßt arbeiten gegen das, was 

man ihre Doktrin nennt“. Der römiſche Freund teilte ihm 

zur Beruhigung noch mit, daß Mſgr. Macchi mit dem Auf— 

heit erblickten, zur vollen und überzeugenden Klarheit gebracht, ſo daß nun 

der Sieg des Rechts über die Willkühr, der Wahrheit über Irrthum und 

Anmaßung in Teutſchland nicht zweifelhaft ſein kann uſw., beantwortet von 

Lorenz Doller, ehemaligen außerordentlichen Profeſſor an der Univerſität 

Heidelberg, Benefiziaten und Penſioniſten des Herrn Grafen von Wall— 
bott⸗Baſſenheim.“ 

Vom geſchichtlichen Standpunkt aus wollte die Angelegenheit Weſſenbergs 

die Broſchüre beleuchten: „Biſchof Otto von Sonnenberg und Ludwig von 

Freyberg, ein Beitrag zur Geſchichte des Bisthums Konſtanz, mit Arkunden 

und Anmerkungen in Beziehung auf die Zeitgeſchichte, und die Großh. Bad. 

Denkſchrift etc. von Walchner, großh. bad. Oberamtmann zu Radolphbzell.“ 

Aus einem Brief Burgs an Weſſenberg vom 1. Juli 1818 ergibt ſich aber, 

daß die Schrift nicht Walchner zum Verfaſſer hat, ſondern Burg. Weſſen— 

bergarchiv LXXXIII 394. Baier S. 226 Anm. 2. Im gleichen 

Brief wird noch eine weitere gegen Weſſenberg gerichtete Schrift: „Raiſo— 

nierender Aberblick der zwiſchen Sr. Heiligkeit Pius VII. und dem biſchöfl. 

Conſt. Generalvikar Freiherr von Weſſenberg obwaltenden Irrungen“ er⸗ 

wähnt und dem geiſtl. Rat Frey in Baßberg zugeſchrieben. Brunner konnte 

es nicht verwinden, Burg damit einen Streich zu ſpielen, daß er in der zu 

Karlsruhe veranſtalteten Ausgabe der Schrift: „Otto von Sonnenberg uſw.“ 

einen Großh. geiſtl. Rat als den Verfaſſer der Anmerkungen bezeichnete, 

womit nur Burg gemeint ſein konnte. Weſſenbergarchiv LXXXIII 493. 

3584a Baron von Türckheim ſchrieb am 17. April 1819 von Rom aus 

an Miniſter Berſtett: „Je voudrais seulement, que les gazettes, ces 

trompettes Souveraines de l'opinion ne parlent pas toujours tant de 

son affaire, ce qui ne peut qu'irriter sans l'anvancer. Je rectifie à 

cette occasion une expression de ma dernière depèche, en ce 

qu'il n'a jamais été question de revocation à son égard. On a 

seulement desiré son rapprochement et reconciliation avec le Saint 

Pèere.“ Haus- und Staatsarchiv III, Religions- u. Kirchenſachen Nr. 377.
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trag Conſalvis in die Schweiz reiſe „Erkundigung über alles, 

was Sie betrifft, einzuholen. Dieſer Nuntius iſt ein ſehr 

vernünftiger, ſehr geſchickter und ebenſo gemäßigter Menſch, 

und ich weiß beſtimmt, daß er nicht die ungerechten Vor— 

urteile ſeines Vorgängers gegen Sie teilt. Damit wird genug 

geſagt ſein, ſo daß Sie wiſſen, woran Sie ſich zu halten haben, 
und worauf Sie bedacht zu ſein für nötig erachten werden, um 

die Verleumdungen, deren Gegenſtand Sie geweſen ſind, zu— 

nichte zu machenn“. Weſſenberg ſelber hoffte wohl, daß ſeine 

Verteidigung auch jetzt wieder von ſeinen Freunden und Partei— 

genoſſen mit Eifer geführt werde, und hielt ſich deswegen in der 

Sffentlichkeit weiſe zurück. Vielleicht erwartete er auch, daß Pro— 

feſſor Leonhard Hug, der im Oktober eine Romreiſe antrat, beim 

römiſchen Stuhle und in ſeiner Amgebung für ihn tätig ſein 

werde. Speckle wenigſtens befürchtete es und ſchickte ihm einen 

Steckbrief voraus, der nicht dazu angetan war, ihm die Türen 

der römiſchen Kurie zu öffnen?*a. Wie ſeelenruhig Weſſenberg 

trotz des Kampflärms und Waffengeklirrs um ihn zu ſein ſchien, 

ergab ſich daraus, daß er, wie bereits angedeutet, den ganzen 

Sommer 1818 im ſtillen Feldkirch verbrachte, mit dichteriſchen 

Verſuchen und fleißigen Vorarbeiten zu ſeiner Konziliengeſchichte 

beſchäftigt o. 
Aber da trat etwas Kataſtrophales ein, das er nicht geahnt 

hatte und auch nicht ahnen konnte. Am 8. Dezember 1818 ſtarb 

nach nur achtjähriger Regierung Großherzog Karls*e. Sein 
  

340 Briefw. Nr. 180. 

34ba Quamvis enim non omnia, quae àa Wessenbersio acta fuere 

probat, praesertim novationes litursicas omnino non amare videatur, 

tamen Wessenbergii personae, et amicorum ejus amicus occasiones 

neglecturus non videtur, ubi ejus causam agere possit, prudens et 

callidus indigator ac proinde caute ducendus est.“ Schreiben 

Speckles vom 16,. cal. Octobris 1814 an die Luzerner Nuntiatur, die es 

nach Rom weitergab. 

350 Beck S. 315. 

250a Beim Seelenamt für den verſtorbenen Großherzog im Freiburger 

Münſter hielt der proteſtantiſche Aniverſitätsprofeſſor Wucherer die Trauer— 

rede, was am 18. Januar 1819 der Stadtpfarrverweſer Bertſche in Meers— 

burg „im hl. Zorn“ in einem Schreiben brandmarkte, das ſich unter Weſſen— 

bergs Papieren befindet. Er fragte darin u. a.: „Würden dieſes in Carls- 

ruhe die Proteſtanten dulden?“ und ſchließt mit den Worten: „O ihr im
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Nachfolger wurde Ludwig, der Sohn Karl Friedrichs. Das war 

für Weſſenberg und ſeine Sache ein harter Schlag. Wir wiſſen 

nicht, ob es wahr iſt, daß ihm der Prinz während ſeines Aufent— 
haltes in Salem durch „gewiſſe galante Neigungen nur zuviel 
Anlaß zu mißbilligenden Vorſtellungen gegeben“ hatte , ſo viel 

ſtand damals ſchon feſt, daß der neue Landesfürſt ihn nicht liebte, 

woran auch ein verbindliches Dankſchreiben auf Weſſenbergs 
Glückwunſch zu ſeiner Thronbeſteigung nichts änderte '»ꝛ. Das 
freute namentlich den alten Prälaten Caſpar Schsle von Salem, 
der bei Ludwig hohes Anſehen genoß *:. Noch am 6. Dezember 

1818 hatte er über die deutſchen kirchlichen Zuſtände einen ſchwer— 
mütigen Brief an den Prälaten Mazio in Rom geſchrieben. 
„Laboro equidem in silentio pro melioribus principiis.“ 

Aber nun lebte und jubelte er auf und erhoffte ſogar für ſein 

jämmerlich untergegangenes Stift und die übrigen aufgehobenen 

Klöſter eine baldige, frohe Wiedergeburt. Er ſollte ſich darin 
täuſchen **. Das Rad der Geſchichte ließ ſich vorerſt nicht wieder 

zurückdrehen. Aber ſonſt waren gute Anzeichen der Beſſerung 
vorhanden. Ludwig hatte ſich immer freundlich zu Rom geſtellt 
und in Paris dem Papſt öfters ſeine Aufwartung gemachtsss. 

Er verhehlte ſeine friedliche Geſinnung auch jetzt nicht. War 
es nicht ſchon bezeichnend, daß er die Reſtaurationsarbeiten, die 

im Schloſſe zu Meersburg im Auftrag des Großherzogs Karl 

unternommen worden waren, damit Weſſenberg darin, als der 

Münſter in Freyburg in Gott ruhenden Herzoge von Zähringen — ſtehet 

auf! And jaget alle, wie ehe Chriſtus, zum Tempel hinaus.“ Weſſenberg— 

archiv LXXXIII 382 ff. 
351 Beck S. 319. 

352 Kopie des Schreibens im Vatik. Arch. Allegato alla lettera R. S. 
Nr. 21 del fasc. 55,. Segr. di Stato 1814—1819, 

353 Erzb. Arch. Brief des Abtes Janurius von Rheinau an den Abt 

von Salem vom 18. Dezember 1818. 

354 Wie ſich der Abt von St. Blaſien getäuſcht hat, der Ende 1817 in 

einer Audienz beim Kaiſer zu Marburg in Kärnten nicht bloß für ſein Kloſter, 

ſondern auch für andere Abteien eine Art Zuſage erhielt, die Angelegenheit 

werde in Frankfurt geordnet werden. Bericht des Luzerner Aditor Belli an 

Conſalvi vom 20. Dezember 1817. Vat. Arch. Segr. di Stato. Tit. 9. 

No. 254 (1814—1818) No. 111 (1871). 
355 Aus einem Brief des Prälaten von Salem am 19. Januar 1819 nach 

Rom. Vatik. Arch. 1. c. 
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kommende Nachfolger der alten Konſtanzer Fürſtbiſchöfe, eine 
geziemende Wohnung finde, durch eine Kabinettsordre vom 
30. Januar 1819 plötzlich einſtellen ließ e „O quam bona et 

felicia ominal Deus det eorum continuationem“, rief bei 

dieſer Nachricht beglückt der Salemitaner Fürſtabt aus **. Er 

ſollte bald an der Hand ſeines hohen Gönners einen neuen Be— 

weis ſeines Wohlwollens für die Sache der katholiſchen Kirche 

empfangen. Am 9. Februar teilte ihm der Großherzog mit, daß 
in wenigen Tagen die badiſche Geſandtſchaft nach Rom abgehen 

werde s. „Wenn ſolche meine Aufträge erfüllt, ſo hoffe ich, daß 
die katholiſche Kirche mit mir zufrieden ſein wird. Beten Sie 

für mich, daß mir Gott meine ſchwere Laſt tragen hilft.“ Das 
war für den Abt eine erquickende, frohe Botſchaft, die er dienſt— 

befliſſen ſofort dem Nuntius in Luzern weitergab. Weſſenberg 

aber grollte. „Es war dies“ — der Kabinettsbefehl vom 30. Ja⸗ 
nuar 1819 — ſo ſchrieb er noch ſpäter, „eine Kränkung, die ich 

nur mit Stillſchweigen zu beantworten für gut hielt““se. 

Aber nun beging die kirchlich treue Partei eine verhängnis— 
volle Anklugheit, indem ſie in ihrem Freudentaumel die günſtige 

Lage zu raſch und zu gründlich auszunützen verſuchte. Schon am 
11. Februar 1819 traten die Salemer und andere benachbarte 

Geiſtliche mit der Bitte an den Landesfürſten heran, ihnen einen 

356 Erzb. Arch. Faſz. 64c. 

357 Der kirchlich geſinnte Hofrat Seyfried ſchildert in einem Brief vom 

3. Februar 1819 des Prälaten in Kirchberg die Wirkung des Kabinctts⸗ 

befehls köſtlich: „Einen unbeſchreiblichen Eindruck, einem heftigen elektriſchen 

Schlag ähnlich, machte derſelbe auf die Anhänger W. Düſter und einander 

nur in die Ohren liſpelnd ſieht man dieſe umherwandeln. Die 

Erſchütterung im Seminario war ſo heftig, daß die Front gegen Rom zu 

einen ſtarken Riß erhielt, und Leute, die der Wunderfitz plagt, heute 

hinlaufen, um das Spektakel zu ſehen, und was noch das Urgſte bei der 

Sache iſt, die hieſigen Bauverſtändigen ſagen: Der Riß ſei ſo beſchaffen, 

daß er ſich ſchwerlich, ja gar nicht mehr verbeſſern laſſe. ... Ein Eilboth 

wurde geſtern mit einer Abſchrift eiligſt nach Konſtanz geworfen und zwar 

mit dem geſchwindeſten Schnellſegler, damit derſelbe den H. v. W. noch 

treffe; denn der geſtrige Nachmittag war beſtimmt ſamt dem Geh. Rat 

Str. (aßer) den Einzug zu halten.“ Erzb. Arch. Faſz. 640. 

zös Über die Vorarbeiten zur Beſtellung der Geſandtſchaft vgl. Großh. 

Haus⸗ u. Staatsarchiv III, Religions- u. Kirchenſachen Faſz. 49. 

359 Beck S. 319.
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vom Papſte beſtätigten Bistumsverweſer zu geben?“. Der 

Prälat von Kirchberg ſuchte ſeinerſeits den Großherzog zu be— 

wegen, Weſſenberg vom Landtag fern zu halten, damit er nicht 

in der politiſchen öffentlichkeit ſeine Angelegenheit verhandle. 

Zum gleichen Zwecke unternahm er auch Schritte in Rom. Aber 

wie konnte Ludwig einem rechtmäßig beſtellten Abgeordneten den 

Einzug ins Rondell verwehren? Er ſchrieb darum nach Kirch— 
berg zurück: „Weſſenberg iſt durch meinen Vorfahren zu der 
Vertretung der Kirche zu den Landſtändiſchen Verſammlungen 
berufen; ob er Biſchof wird oder nicht, das liegt in meinem 
Willen, und iſt folglich meine Sorge; die Auftretung bei den 
Ständen aber kann ich nicht hindern.“ 

Es ſchien auch, als ob ſich bei ihm ein unerwarteter Rück— 

ſchlag zeige. Oder war es kein böſes Symptom, daß er dem 
Naſſauiſchen Kirchenrat Dr. Koch, dem Verfaſſer des „Rechts— 
gutachtens“, den Zähringer Löwen überreichen ließ? Die Be— 

ſorgnis wurde freilich bald zerſtreut, da es ſich herausſtellte, daß 

Ludwig die Schrift gar nicht geleſen hatte und an Koch nur ein 
verbindliches Schreiben mit einem Geſchenk überſenden wollte, 
aber dann das Opfer einer Intrigue Brunners geworden 

war ovaj. Darob helle Entrüſtung bei Brunners geiſtlichem 
Kollegen, dem Miniſterialrat Häberlein, ſowohl über „die Ca— 

naille“, den „erzliederlichen Anhänger Weſſenbergs Br.“, wie 

auch über Koch, der den Orden für ſeine Arbeit gar nicht ver— 
dient habe “1. Der charakterloſe Mann, der, wie ſich aus einem 
anderen Briefe ergibt, voll Neid und Mißgunſt auf ſeine Kolle— 

gen ſah, wenn ſie ein größeres Gehalt bezogen als er, witterte 

wohl einen kirchenpolitiſchen Syſtemwechſel und ſuchte darum in 
Privatbriefen bereits Deckung auf der anderen Seite. Er tat 

aber vorerſt klug daran, ſich in der Sffentlichkeit noch neutral zu 
verhalten, denn der nur ſcheinbare Rückſchlag in der Geſinnung 
des Großherzogs wurde bei der Regierung durch Burgs und 

Brunners Einfluß zu einem tatſächlichen. Am 3. März 1819 

360 Erzb. Arch. 
360a Brunner konnte darauf hinweiſen, daß Koch für die Verleihung des 

Ordens auch von Burg, noch zu Lebzeiten des Großherzoggs Karl, vorge⸗ 

ſchlagen worden ſei, was Burg in einem Brief an Weſſenberg vom 5. Ok— 

tober 1818 beſtätigte. Weſſenbergarchiv LXXXIII 402. 

301 Brief vom 23. Februar 1819, Erzb. Arch. Faſz. 64c0. 
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erging infolge einer unwürdigen Denunziation Burgs vom 

18. Februar 1819 und ſeiner Geſinnungsgenoſſen, des Landes— 
herrl. Dekans Dr. Biechele in Freiburg, und des Pfarrers Jäck 
in Kirchhofen vom 24. Febr.“s ein Erlaß des Miniſteriums an 

die katholiſche Kirchenſektion, wonach ſie „ungeſäumt ſämtlichen 

Dekanaten zu eröffnen habe, man ſei urkundlich unterrichtet, daß 
mehrere Individien des katholiſchen Klerus vorzüglich jenſeits 

der Murg Zuſammentritte halten und ſich mit Zirkularſchreiben 
befaſſen, welche respectu für und wider den Konſtanzer Bis— 

thumsverweſer von Weſſenberg gerichtet ſind“. „Da dergleichen 

Machinationen in Materie und Form gegen die beſtehenden Ge— 
ſetze und die Würde des klerikalen Standes verſtoßen, ſo erachte 
man, daß von ſolchem Anweſen Abſtand genommen werde, 
widrigenfalls man eine ſolche Ordnungswidrige Einmiſchung in 
Regierungsangelegenheiten nach der Strenge der Geſetze ahnden 

werde.“?“ Man wußte ſofort, daß die Verfügung in erſter Linie 

gegen jene gerichtet ſei, die contra Weſſenberg etwas zu unter— 

nehmen im Begriffe ſtanden. Der Prälat in Kirchberg ſchrieb 
darum mit Recht an den Nuntius in Luzern: „Miror cur tale 
edictum non prodierit, cum anno elapso subscriptiones in 

laudem et favorem Wessenbergii subdolis etiam modis 

conquirerentur.“ 

Die Regierung blieb bei der Entſchließung vom 3. März 
1819 nicht ſtehen. Am 29. desſelben Monats erging eine neue 

Aufforderung an die katholiſche Kirchenſektion zur weiteren Be— 

oes Als Verbreiter der Fragen nennt Burg mit Berufung auf ſeinen 

Gewährsmann, den Kaplan Martin von Offenburg, den Pfarrer und 

Kammerer Förſter in Windſchläg, den Pfarrer Schleer in Renchen, Pfarrer 

Ries in Ebersweier und Pfarrer Hug in Arloffen. Burg lieferte auch 

Privatbriefe von Geiſtlichen, die ihm Delationsdienſte leiſteten, an die 

Regierung aus. Großh. Haus- u. Staatsarchiv Faſz. 49. 

363 Sie ſchrieben: „Einige Geiſtliche verwarfen den ihnen zugeſandten 

Hirtenbrief zur Verkündigung der Faſten, und weigerten ſich, ihn dem 

Volke vorzutragen, weil nach ihrer Anſicht, die ſie für katholiſche Maxime 

erklären möchten, die Perſon des Bistumsverweſers von Rom nicht ermäch— 

tigt ſey, einen Hirtenbrief zu publicieren oder überhaupt Verfügungen in 

Sachen der Diözeſe zu erteilen.“ Die Gegenpartei werfe außerdem 

anonyme Schmähungen, Sendſchreiben eines Layen „Mehr Noten als 

Text“, Weſſenbergs Aufenthalt auf dem Lande uſw., gratis unter ihre 

Parteigänger. Großh. Haus- u. Staatsarchiv Faſz. 49. 

364 Erzb. Arch. Faſz. 64c.
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kanntgebung an den Klerus. Die Geiſtlichen werden darin aber— 

mals verwarnt, weil „die Bewegung“ fortdaure und die Anter— 

ſchriftenſammlung nicht aufhöre. Man ließ es nun auch bei den 

Strafen, „welche gegen heimliches Stimmen- und Anterſchriften— 

ſammeln ſchon beſtimmt ſind“, nicht mehr bewenden, ſondern 

drohte mit Temporalienſperre und verfügte, um der Strafent— 
ziehung wegen Ankenntnis vorzubeugen, daß jeder Geiſtliche die 

Kenntnisnahme der Verordnung mit ſeiner eigenhändigen Anter— 
ſchrift zu beſtätigen habe. 

Warum denn alles das? Ein Schreiben des Prälaten in 
Kirchberg vom 10. März an den Nuntius gibt uns willkommenen 

Aufſchluß. Der Abt erzählte darin, es ſeien in 17 Kapiteln 
Anterſchriften für Weſſenberg geſammelt worden, worauf auch 
die kirchlich ttreu Geſinnten aufwachten und eine Agitation gegen 

ihn einleiteten. Mit gutem Erfolg, denn in Baden ſeien ſchon 
etwa 200 Geiſtliche mit ihren offenen Namen dafür eingetreten, 

keinen anderen Biſchof anzuerkennen als jenen, der vom Papfſte 

beſtätigt ſei. Aus anderen Papieren, die den Briefen des Prä— 

laten beigeheftet ſind, erhellt noch weiter, daß Abt Speckle im 
Februar ein aufklärendes Zirkular und vier Fragen folgenden 
Inhalts verfaßt hatte: 

1. Ob der geſamte Klerus des Bisthums Konſtanz einen 

Bisthumsverweſer oder gar einen Biſchof wünſche, der von Rom 
nicht anerkannt, ja verworfen ſei. 

2. Ob ſich die Geiſtlichkeit und das katholiſche Volk darüber 

beruhigen könne, wenn Weſſenberg fortfahre, in kirchlichen 

Dingen Verfügungen zu treffen, Dispenſen zu erteilen uſw. 

3. Ob der Klerus es ohne weiteres hinnehmen könne, daß 

Weſſenberg im Landtag als Stellvertreter der katholiſchen Geiſt— 
lichkeit erſcheine, und 

4. Ob man nicht deswegen beim Großherzog und Dom— 
kapitel vorſtellig werden ſolle. 

Speckle legte die vier Fragen dem Münſterpfarrer Dr. Boll 
in Freiburg zur Begutachtung vor. Er beantwortete am 27. Fe⸗ 
bruar Frage 1 und 2 mit einem glatten nein, während er Frage 3 
bejahte und zu Frage 4 erklärte, er erachte einen ſolchen Schritt 
nicht für opportun . 

a08 Erzb. Arch. Faſz. 64c.
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Im gleichen Sinne unterſchrieben bis Ende Februar auch 

die Prälaten von Schuttern, St. Peter, St. Märgen, Schwar— 
zach und Allerheiligen, der Probſt Hauſer von Waldkirch 

und etwa 100 Pfarrer und andere Geiſtliche aus dem 
Breisgau, der Ortenau und dem Schwarzwald. Man 

ſcheint aber bald anderer Meinung geworden zu ſein, denn 

Mone, der wohlunterrichtete Verfaſſer der „Kathol. Zuſtände in 
Baden“, weiß zu berichten *s, daß Speckle, beraten und auf— 
gemuntert von Hauſer, Boll und Bacheberle, dem letzten Abt 

von Schuttern, eine von ihm entworfene Vorſtellung durch den 
General von Lingg dem Großherzog habe überreichen laſſen. 
Sie ſei zwar an höchſter Stelle gut aufgenommen?“, von der 

katholiſchen Sektion aber mit der Begründung abgewieſen wor— 
den, Speckle könne mit nichten als das Organ der Geiſtlichkeit 

gelten, auch ſei die Form ſeiner Eingabe nichts weniger als 

untadelhaft, endlich hätte ſie auf dem richtigen Geſchäftswege 

durch die Kapitel und Dekane zuerſt an die zuſtändigen General— 
vikariate in Baden gelangen ſollens*. Weſſenberg ſei übrigens 

als Bisthumsverweſer nicht bloß der Repräſentant der Geiſtlich— 

keit, ſondern habe als Deputierter verfaſſungsgemäß über Kirch— 
liches und Politiſches zugleich mitzuſprechen. 

Bei der Lage der Dinge konnte dieſer Beſcheid nicht über— 
raſchen. Tatſächlich hatte die kirchliche Partei eine empfindliche 
Schlappe erlitten, der ſie bei ruhigerem Aberlegen und klugem 

Vorfühlen hätte entgehen können. Man hatte in der Meinung, 

daß man das Eiſen ſchmieden müſſe, ſolange es warm ſei, zu raſch 

gehandelt und zuviel verlangt. Wie ſich der Großherzog zu dem 

366 II 47. 

367 Abt Bacheberle von Schuttern hörte in einer Privataudienz aus 

dem Munde des Großherzogs ſelbſt, er ſtimme der Vorſtellung Speckles zu 

und habe an Weſſenbergs Angelegenheit kein Intereſſe, ſondern überlaſſe 

dem Papſte ihre Erledigung. Bericht Speckles an den Luzerner Nuntius 

vom 10. Juli 1819. 

368 Speckle hätte die Vorſtellung zwar nicht dem Generalvikariat in 

Konſtanz, wohl aber jenem in Bruchſal vorlegen können ohne eine Zurück— 

weiſung erfahren zu müſſen, wie ſich aus einem Berichte desſelben vom 

10. März 1819 an das Miniſterium des Innern ergibt. Das Bruchſaler 

Ordinariat erhielt darum am 2. April 1819 eine Rüge, weil ſein Schreiben 

nichts anderes ſei als eine „pallierte Mißbilligung deſſen, was vor dem 

Gouvernement in der Weſſenberg'ſchen Angelegenheit ... geſchehen ſei“.
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Abgeordneten Weſſenberg ſtellen werde, hatte er bereits dem 
Prälaten von Kirchberg gegenüber eindeutig geäußert. 

Man gab ſich trotzdem noch nicht zufrieden und konnte es 
auch nicht. Die kirchlich geſinnten Geiſtlichen des Kapitels Stüh— 
lingen nahmen anläßlich einer temperamentvollen Dekanatswahl 

am 25. April entſchieden Stellung gegen die Weſſenbergianer““, 
überſandten dem Landesfürſten eine neue Erinnerung und ver— 

anlaßten Speckle, ihre Entſchließung auch nach Rom weiter zu 
leitens'o. Darob große Erregung bei den Gegnern. Dekan 
Keller von Grafenhauſen nannte den Stühlinger Zuſammenſtoß 

in einem Briefe an Weſſenberg vom 28. Mai den „)heilloſen 
Pfaffenkrieg“ und behauptete, es ſei dem Volke damit ein großes 
Argernis gegeben worden, denn überall heiße es, „die Geiſtlichen 

predigen uns immer Liebe vor, und leben unter ſich wie Hund 

und Katzen. Möge das Ganze dem Staatsminiſterium zur 
Warnung dienen, nie wieder ſtörriſche Landgeiſtliche und Mönche 

gegen die biſchöflichen Behörden in Schutz zu nehmen ... So— 

lange die penſionierten Abte bei Hofe und bei den Miniſtern Zu— 
tritt und Gelegenheit zu feindſeligen Einflüſterungen und De— 

lationen haben, werden ſich die in Pfarrer umgewandelten 
Mönche wohl nicht zur Ruhe legen“ *. 

Großzherzog Ludwig war aber nach einigem Schwanken zu— 
letzt doch wieder Manns genug, um ſich weder durch Weſſen— 
bergianiſche Dekane, noch durch ſeine hinterliſtigen Miniſterial— 

räte in der katholiſchen Kirchenſektion vorſchreiben zu laſſen, wen 
er empfangen und anhören dürfe und wen nicht. Seinem per— 

ſönlichen Eingreifen war es ſchon zu verdanken geweſen, daß die 

Regierungsmaßregeln nicht bloß auf die Gegner, ſondern durch 

Beſchluß des Miniſteriums des Innern vom 3. März 1819 auch 
auf die Freunde Weſſenbergs Anwendung finden ſollten. Am 

der Anordnung in der katholiſchen Kirche ſeines Landes ein 

raſches Ende zu machen, ließ er nun auch bezeichnenderweiſe 

dem als Weſſenbergs Gegner bekannten früheren Konſtanzer 

Weihbiſchof und derzeitigen Propſt von Waitzen in Angarn, 
Ernſt von Biſſingen, die Würde des Landesbiſchofs antragen. 

360 Briefw. Nr. 183. 

3270 Bad. Zuſtände II 48. 

371 Briefw. Nr. 183.
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Biſſingen überlegte und erhob zuletzt unerfüllbare, finanzielle 

Anſprüche, die aber nur ein verkleidetes Nein geweſen zu ſein 
ſcheinen. Der alte Mann befürchtete wohl das Odium der 

Partei Weſſenbergs und ſchreckte vor den Schwierigkeiten zurück, 
die ihm von dieſer Seite bei ſeiner Amtsführung gemacht 

würden. Der Großherzog erklärte hierauf, daß ihm die Ableh— 
nung Biſſingens leid tue”?. So wurden denn die Anterhand— 
lungen in Rom aufgenommen, wie es der Großherzog gleich 
nach ſeinem Regierungsantritt dem Prälaten von Kirchberg 

gegenüber in Ausſicht geſtellt hatte. Er entſandte im Sommer 

1819 den konzilianten Baron von Türckheim“e an den 

Hl. Stuhl, um die Biſchofsfrage zu erledigen, und wegen eines 

Konkordates die notwendigen Schritte einzuleiten. Damit ging 
Ludwig willfährig auf das ein, was der Papſt ſeinem Vorgänger 

durch Carlo Zea hatte vorſchlagen laſſen. Aber Türckheim, der 

vor ſeiner Abreiſe inſtruiert worden war, das allgemeine In— 
tereſſe mit der perſönlichen Angelegenheit Weſſenbergs nicht zu 
verquicken, konnte und wollte ſich nicht überſtürzen, zumal er auf 
die Verhandlungen in Frankfurt Rückſicht zu nehmen hatte. 

Auch in der badiſchen Kammer waren heftige Widerſtände zu 

brechen. Rotteck hatte am 22. Mai 1819 eine Motion zu einer 
Dankadreſſe an den Großherzog „für die weiſe und ſtandhafte 

Behauptung der geſetzesmäßigen Freiheit und Selbſtändigkeit 
der katholiſchen Landeskirche gegen auswärtige Angriffe“ in der 

Erſten Kammer eingebrachts“, ohne allerdings ſtarken Wider— 

hall zu finden, denn das Reſultat der Diskuſſion und einer dem 
Staatsminiſter Freiherr von Berſtett darüber gemachten Er— 
öffnung war der nüchterne Beſchluß: „Obgleich die Kammer die 

in der Motion ausgeſprochenen Gefühle des Dankes gegen die 

Regierung, ſowie die Wünſche für den Erfolg der geſchehenen 

Einleitungen vollkommen theile, ſo finde ſie ſich doch bei der ihr 

von dem Staatsminiſter der auswärtigen Angelegenheit gemach— 
ten Eröffnung über die in dieſem Augenblick zu berückſichtigenden 
politiſchen Verhältniſſe bewogen, den Antrag auf eine an 

372 Erzb. Arch. Faſz. 64c. 

373 Vgl. über ihn O. Mejer II 2 S. 236, Bad. Biogr. II S. 364ff. 

374 Die Rede iſt abgedruckt in der Beurteilung der Weſſenbergſchen 

Streiſchriften S. 224ff.
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Se. Kgl. H. zu richtende Adreſſe noch zur Zeit auf ſich beruhen 
zu laſſen.“'s Umſo energiſcher verſuchte man daraufhin, die 
beſſere Poſition in der freiſinnigen Zweiten Kammer auszu— 

nutzen, wo Profeſſor Duttlinger am 28. Juli eine Motion über 

die Kirchenfreiheit anregte und ſich dabei häßliche Ausfälle 
gegen den Papſt erlaubte. Als ihm der ſchlagfertige Kreisrat 

Dreyer von Konſtanz erwiderte, dieſe Sache gehöre nicht vor die 

Kammer, geriet Duttlinger in ſolche Erregung, daß er ſich zum 
maßloſen Ausſpruch verſtieg, lieber werde er ſeine Stimme zu 

einem Schisma geben, als zu einem Konkordate, wie es Bayern 

geſchloſſen habe. Das war ein böſes Wort, das der Sache 

Weſſenbergs nicht zum Vorteile gereichte, wohl aber den Geg— 
nern ein unbezahlbares Agitationsmaterial lieferte, da es 

ihre ſchlimmſten Befürchtungen beſtätigte. Die Regierung er— 
achtete es deshalb für angemeſſen, den Landtag zu vertagen. 

Rotteck wurde daraufhin in Freiburg vom rauſchenden Jubel der 

liberalen Bürgerſchaft und vom Vivat der antirömiſchen Stu— 

denten empfangen und als mutiger Verteidiger der Freiheit mit 
einem wertvollen ſilbernen Pokale beehrt*. 

Weſſenberg ſelbſt hielt ſich immer noch in kluger Reſerve. 

Wir wiſſen nicht, ob es wahr iſt, was ein angeſehener Pfarrer 
  

375 S. Prot. der J. Kammer, elfte Sitzung S. 172. Geiſtl. Rat Frey 

und ein Pfarrer Zehrer aus dem badiſchen antworteten Rotteck in der 

Sffentlichkeit, wie aus dem Berich'e Speckles an den Luzerner Nuntius 

vom 10. Juli 1819 hervorgeht. Die Titel der Antworten lauteten nach der 

Beurteilung der Weſſenbergſchen Streitſchriften S. 139 ff.: „Gegenrede an 

die Ständeverſammlung des Großherzogtums Baden“, Druckort angeblich 

Karlsruhe, tatſächlich Bamberg, und „Rede entgegengeſetzt der Rede des 

Hofraths von Rotteck, der hochanſehnlichen Verſammlung der Landſtände 

im Großherzogtum Baden gewidmet“. 

370 Noch ein zweiter Redner trat gegen Rotteck auf, Beurtheil. S. 140. 

3277 Das Arteil des Diplomaten Türckheim in Rom lautete nüchterner, 

weil er ſehen mußte, wie ſehr dieſe unklugen Schritte ſeine Poſition 

erſchwerten. „La motion de Mr. Rotteck“ ſchrieb er am 21. Juli 1819 an 

Berſtett, „qui reveille sans cesse des souvenirs qu'on voulait écarter 

pour le moment, mettra necessairement le comble au mécontentement“ 

Haus⸗ u. Staatsarchiv Nr. 608. Die Rede Rottecks war ſamt Aberſetzung 

bereits am 26. Juni von Nuntius Macchi an Conſalvi abgegangen. Die 

Liſte der hauptſächlichſten Weſſenbergianer, die dem Poſtſtück beigelegt war, 

bietet nichts Neues. Vat. Arch. Segr. di Stato. Tit. 9 No. 54 (1819—22) 

No, 44.
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Badens am 6. April 1819 dem Internuntius in Luzern ſchrieb, 

daß ſeine Partei am Werke ſei, eine Art Retraktation ihres 

Meiſters zuſammenzuſtellen und in Rom vorzulegen, damit er 
endlich die biſchöfliche Würde erlange?. Möglich wäre es 
wohl geweſen, zumal man erfuhr, daß Türckheim ſich nachdrück— 
lichſt für ihn einſetze, um die „impressions défavorables“, die 
er im Quirinal hinterlaſſen hatte, zu verwiſchen ”. Beſonders 
verſprach er ſich von der Vermittlung des Luzerner Nuntius 

Macchi, den er als einen ungemein entgegenkommenden Mann 
ſchätzte und ſchilderte, einen gewiſſen Erfolg ss». Weſſenberg 

beabſichtige ja auch, ſo meinte er, keine Trennung von Rom und 
trage kein Verlangen „à la gloire d'étre le héẽros du partie 

Anti-Romain“. Ob es nun kluge Taktik oder das ſich regende 

katholiſche Gewiſſen war, es fing nun auch ſeine Kurie in Kon— 

ſtanz nach einer zehnjährigen Pauſe wieder an, zum Erſtaunen 

der Nuntiatur durch den Offizial Hermann von Vicari 
Dispensgeſuche vorzulegen s'', was man wiederum zu Gunſten 

378 Vat. Arch, Segr. di Stato, Tit. q. No, 254 (18190—1822) ůn 32 

(1810). 
370 Schreiben Türckheims an Miniſter Berſtett vom 12. Juni 1819: 

„Je remplirai, Mr. le Baron à la lettre les intensions si sages de 

S. Altesse Royale relativement à Mr, de Wessenberg ainsi que vos 

instructions et croirais rendre un service à la chose publique, en 

rectifiant les idées qu'on a sur son compte. Peut-étre s'il avait vu 

une seule fois le Pape pendant son séjour à Rome la reconciliation 

se serait faite plus facilement, et on blame ici beaucoup ceux, qui 

l'en ont détournés. Je cherche dans des conservations privées 

à assurer de son attachement filial an Saint Sidge. On m'n 

répondu, que les Jansenistes en avaint toujours dit autant mais que 

Fénélon seul l'avait prouvé'. JPespère au moins adoucir peu à peu 

les impressions défavorables. Aus einem Briefe, den Türckheim acht 

Tage ſpäter an Berſtett ſandte, ergibt ſich auch, daß er mit Weſſenberg 

in Beziehung ſtand, den er erwartete einen Bericht von ihm, um fort— 

zufahren, „wenn er klug iſt, wie ich mir einrede, habe ich begründete Aus— 

ſicht, eine beſſere Meinung über ihn herbeizuführen. Alles was von ihm 

ſelber ausgeht, iſt dazu angetan, das höchſte Vertrauen zu ihm ein— 

zuflößen.“ 

380 Bericht Türckheims an die badiſche Regierung vom 3. April 

1819. 

381 Vat. Arch, Segr. di Stato. Tit. 9. No. 254 (1810— 1822) No. 41 

(1810).
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Weſſenbergs deutete und ſogar auf ſeine Anregung zurückführte. 

Aber Rom war konſequenter, als Türckheim dachte. Dazu 

wußte er wohl, daß die Bewegung für den Bistumsverweſer den 

Höhepunkt bereits überſchritten hatte und merklich abflaute. 

Schon am 19. März 1820 konnte Speckie nach Luzern ſchreiben: 

„Von Weſſenberg ſpricht man zur Zeit kaum mehr.“ Zwar 
zweifle niemand daran, daß die Diözeſe von ihm geleitet werde, 
er habe aber, ſo ſcheine es, bereits jede Wertſchätzung bei der badi— 

ſchen Regierung verloren. und nun nahmen auch die Verhand— 
lungen in Rom und Frankfurt eine Wendung, die Weſſenbergs 
letzte Hoffnungen eigentlich zerſtört. Nach langem hin und her kam 
es zu einer Abereinkunft zwiſchen Baden, Württemberg, Heſſen— 

Kaſſel und Darmſtadt mit Homburg, Naſſau und Frankfurt und 
dem Hl. Stuhl. Alle dieſe Länder ſollten eine beſondere 

Kirchenprovinz, die Oberrheiniſche, mit dem Metropolitanſitz in 
Freiburg, bilden. Am 16. Auguſt 1821 legte die Bulle „Pro— 
vida sollersque“ das feſte Fundament dazu. Wer ſollte nun 

Erzbiſchof werden? Weſſenberg, der Anentwegte, hoffte wie— 

der, ſo ſehr er ſich auch Burg gegenüber in großmütiger An— 
wandlung zu jedem Opfer bereit erklärte. Aber nun kam der 

Brief Burgs vom 18. Februar 1822 und eröffnete ihm ein 

Doppeltes: wer Burg ſei und wie ſchlecht es um ſeine eigene 

Kandidatur ſtehe. So konnte nur ein Burg ſchreiben: ſcheinbar 

freundlich und verbindlich, rührſelig und vertraulich und doch 

kühl berechnend, nur die halbe Wahrheit geſtehend, Dritte vor— 

ſchiebend, heuchleriſch. Weſſenberg hatte zuerſt aus diplo— 

matiſchen Erwägungen Zurückhaltung gewahrt und dann, im 
langen Kampfe innerlich müde und mürbe geworden, ſich der 
Führung ſeines ſkrupelloſen Freundes ganz überlaſſen, nicht 
ahnend, daß dieſer ſeine Sache ſchon längſt und endgültig verloren 

gab, aus ſeiner Großmut Kapital ſchlug und rückſichtslos nach 

anderen Zielen ausſchaute und voranging. Burg ſchrieb: „Mein 

erſtes Geſchäft (in Karlsruhe) war, die Stimmen der Regierung 

in Hinſicht der nun ſo ſchnell als möglich vorzunehmenden Be— 

ſetzung des Erzbiſchöflichen Stuhles zu erforſchen, um ſolche 

Mittel in Vorſchlag bringen zu können, welche am ſicherſten zum 

Ziele führen würden. Ich ging dabei von der Anſicht aus, daß 

die Freunde Brunner und R. (Staatsrat Reinhard) alles vor— 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 27
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bereitet haben, um im Ernſt zur Ausführung ſchreiten zu können. 

Ich ließ mich nämlich durch die Briefe des Erſteren ſo ſehr ein— 
nehmen, daß ich glaubte, wenigſtens von Seite der Regierung 

walten keine Hinderniſſe mehr ob, um zum gewünſchten Ziele 
zu kommen, und war bereit, alles zu tun, was die Sache er— 

leichtern könnte. Aber ich ſah bald ein, daß Freund Brlunner) 

getäuſcht iſt und wir mit ihm, und daß ſein energiſches Streben, 

die Ehre der Regierung durch Vermeidung aller Inkonſequenz 

zu retten, zu nichts anderem führt, als die Sache zu verwickeln 
und Erbitterungen aller Art rege zu machen. Mache ich Be— 

ſuche in ſeiner Gegenwart, ſo ſpricht man von nichts als von 

conſequenter Durchführung der Sache, komme ich allein zu R., 

ſo ſagt man mir gerade das Gegenteil, und gehe ich zur Arquelle, 
ſo erinnert man mich, daß der Miniſter von Württemberg im 

verfloſſenen Jahre gegen Ihre Perſon als Erzbiſchof Exceptio— 

nen machte, die man angenommen habe, und behauptet, daß 
ſich dort die Geſinnungen nicht geändert haben und man nur 

eine nachteilige Antwort auf einen etwa zu verſuchenden Antrag 

erwarten könne. Freund Br., der alles dieſes nicht achtet, 

fürchtet nichts und hofft alles; ich urteile anders und gebe alle 

Hoffnung gänzlich auf .. .. In Ihrem letzten Briefe fragen 
Sie mich mit ſolcher Treuherzigkeit: „Was ſoll ich tun?“ daß 

ich zu Tränen gerührt wurde und mich nicht ſcheue, offen darauf 

zu antworten. Die Sache mutz nun in wenigen Wochen zu 
Ende gehen. Können wir es nicht erreichen, daß Sie Erzbiſchof 
werden, ſo müſſen wir uns Mühe geben, daß ſie ſo ende, daß 

weder die Mitwelt noch die Nachwelt uns eine nachteilige In— 

konſequenz vorwerfen kann. Meine Zdee iſt folgende: Wirklich 

werden die Vikariatsräte und Dekane, biſchöfliche und landes⸗ 

herrliche, durch den Miniſter des Innern aufgefordert, mit um— 

gehender Poſt drei Geiſtliche aus der einen Erzdiözeſe in Vor— 

ſchlag zu bringen, welche ſie beſonders tauglich zur erzbiſchöf— 

lichen Würde halten. Die Stimmen werden im Kabinett er— 

öffnet. Ew. Excellenz erhalten gewiß die abſolute Majora. 

Der Regent erklärt darauf, daß das Vertrauen, welches die Re⸗ 

gierung durch die Coadjutorie auf Ihre Perſon an den Tag 

gelegt habe, durch die Wahl der Geiſtlichkeit aufs neue ſei be— 
gründet worden, und daß Sie erwählter Erzbiſchof ſind. Der
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Regent läßt Ihnen dieſes durch ein Kabinettsſchreiben anzeigen 
und verlangt Ihre Gegenerklärung. Nun wäre der Zeitpunkt, 
daß Sie eine Erklärung abgeben würden, wie Sie mir eine zu— 
geſtellt haben, nur ſollte ſie meines Erachtens etwas ſpezioſer 

und bedingt ſein: „Sie erkännten aus der Erklärung des Re— 
genten das volle Zutrauen der Regierung und der Kleriſei, 

woran Sie niemals hätten zweifeln können. Nur der UAmſtand, 

daß von allen vereinigten Regierungen gewünſcht werde, die 

Bistümer der neuen Provinz in möglichſt kurzer Friſt und 

gleichzeitig zu beſetzen, was vielleicht durch die Verſchiedenheit 
Ihrer perſönlichen Verhältniſſe mit dem römiſchen Hofe ver— 

zögert werden könnte, bewegt Sie, den Antrag anzunehmen und 

Ihre Perſon der Sache zum Opfer zu bringen; doch müßten Sie 
ſich ausbedingen, daß der künftige Erzbiſchof ſich zum erſten 

Geſchäfte ſeines Amtes machte, die beim römiſchen Hof ange— 
brachten Beſchwerden gegen Sie nach den kanoniſchen Rechten 
zur Entſcheidung zu bringen und Ihnen die ſchuldige Genug— 
tuung zu verſchaffen. Meines Erachtens kann nur auf dieſe 
Weiſe die Angelegenheit beendigt werden.“ 

Weſſenberg ſtimmte, wohl nach heftigem innerem Kampfe, 
dem Manöver zu. And nun vollzog ſich das abgekartete Spiel. 

Die Wahl entſprach dem Art. 5 der Frankfurter Deklaration 382 

und ſetzte die Regierung keineswegs, wie Beck zu glauben vor— 
gibtsss, in Verlegenheit. Burg hatte die „abſolute Majora Weſſen— 

bergs“ vorausgeſehen, und die Regierung desgleichen. Sie war ja 

der Köder geweſen, um Weſſenberg fangen zu können, der erſte Akt, 
auf den nun gleich mit unbeugſamer Logik der zweite folgte, denn 

nun erſchien Burg im Auftrag des Miniſters des Innern per— 
ſönlich bei ihm und überbrachte ein Schreiben des Großherzogs 
vom 12. März 1822. Darin wurden als Captatio bene- 

volentiae, die in ſolcher Situation aber nur überaus ſchmerzlich 

wirken konnte, die Verdienſte des Schlachtopfers rühmlichſt 
hervorgehoben, die es „durch zwanzigjährige Amtsſührung um 

die Landeskirche ſich erworben habe und die hohe Begabung und 
Würdigkeit ſeiner Perſon, wofür die faſt einſtimmige Wahl der 
Landesgeiſtlichkeit ein vollgültiges Zeugnis ſei, anerkannt“. 

382 20. Sitzung O. Mejer II 2 S. 219. 

383 Beck S. 322.
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„Am jedoch“, ſo ſchloß das merkwürdige Schriftſtück, „in dieſer 
wichtigen Angelegenheit die weiteren höchſten Verfügungen 
treffen zu können“, habe der Großherzog ihn (den Miniſter) be— 

auftragt, den Freiherrn von Weſſenberg von dem Reſultat der 

Wahlen ungeſäumt in Kenntnis zu ſetzen und um eine, ſeinen 
anerkannten tiefen Einſichten, vielfältigen Erfahrungen und ſei— 

ner aufrichtigen Theilnahme an der dringend notwendigen 
Wiederherſtellung der neuen Kirchenordnung angemeſſene Er— 

klärung ſeiner Geſinnung hierüber zu bitten.“ 

And nun kam der tragiſche Augenblick. Wie wird ſich 
Weſſenberg, jetzt, wo es Ernſt gilt, entſcheiden? Nimmt er die 

Wahl an, dann iſt das Rad der Geſchichte auf das Frühjahr 
1817 zurückgedreht, denn in Rom hatte Türckheim für ſeine 

Perſon nichts weſentliches erreicht und konnte nichts erreichen, 
ſolange keine offene, den Heiligen Stuhl befriedigende Erklärung 
aus ſeiner Hand vorlag **. Aber nun ſtand kein Großherzog 

Karl mehr für ihn ritterlich ein, denn das wußte er wohl, daß 
Ludwig ihn nicht mit Nachdruck unterſtützen werde, ſondern den 

Frieden mit Rom und im Volke erſtrebe. Man konnte es ſchon 

daraus entnehmen, daß der Geheime Rat Reinhard ſechs Ab— 

geordneten gegenüber, welche die Erhebung Weſſenbergs auf 

den Biſchofsſtuhl verlangten, kurzweg erklärte, das ſei nicht 

Sache des Landtags, ſondern des Landesfürſten und des 
Papſtes“s. Dazu war das Land zwar noch zu ſeinen Gunſten 
geſtimmt, aber doch ſchon weit intereſſeloſer geworden als das Jahr 
zuvor, während ſeine Gegnerſchaft wuchs und nicht ſchlecht 

geführt wurde. Und wie wird er ſich gegen das wieder mächtig 

gewordene Rom behaupten können? Will er auch weiter den 

Paſſiven ſpielen und Roms Langmut auf die Probe ſtellen? 

Oder ſoll er, wie böſe Geiſter ihm einflüſterten, die Kirche in ein 
Schisma treiben, ohne den nötigen Rückhalt an den Regierungen 

zu beſitzen, die ſich zum Teil bereits mit Rom durch Konkordate 
gebunden und gegen ihn ausgeſprochen hatten? Aber nun kam 

zꝗs Wenn der Nuntius am 16. März 1822 an Conſalvi nach einer 
Mitteilung aus Baden berichtete, man ſprenge aus, Weſſenberg ſei in 

Rom geweſen und habe ſich löblich unterworfen, Vat. Arch, I. c. No. 147 

(1822) Allegato No. 1, ſo konnte dieſes Gerücht nur bei ganz Leichtgläubigen 

Glauben finden. 

385 Vat, Arch. I. c. n. 158, Anlage 4.
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Vitus Burg und half ihm bei der Entſchließung freundſchaftlich 
nach. Mit eiſiger Kälte, die ihm ſonſt nicht eigen zu ſein pflegte, 

aber erklärlich iſt, wenn man bedenkt, daß er ſich durch dieſe Hiobs— 
poſt den Weg zum Biſchofsſtuhl ſelber verſperrte, weil er mit 
einem Reſt von Charakter doch den Verdacht nicht aufkommen 

laſſen wollte, er habe aus ſchnöder Selbſtſucht einem Judas gleich 
ſeinen Meiſter geopfert, überbrachte er ihm, daß ihn der Großher— 
zog keineswegs zum Erzbiſchof wünſche. Er ſtehe vielmehr „in Er— 

wartung“, durch die von Weſſenberg abzugebende Erklärung in 
den Stand geſetzt zu werden, über die Beſetzung des erzbiſchöflichen 
Stuhls mit Rom ohne Schwierigkeiten ſich verabreden zu können“. 

Aus dieſer Eröffnung ergab ſich, daß Weſſenberg mit ſeiner Ant— 

wort nicht gleich zur Hand war, ſondern ſeine durch die Dekane 

geſchaffene und durch neue, kluge Manöver ſeiner Anhänger 

verſtärkte Poſition auszunützen gedachte. Amſo enttäuſchter war 
er jetzt. And zum Aberfluß nun auch noch die Mitteilung, die 

erzbiſchöfliche Würde ſei dem mit ihm verwandten Konſtanzer 

Domherrn Joh. Evang. Grafen von Thurn und Valſaſſina an— 
getragen, einem Manne, der geiſtig nicht würdig war, ihm die 
Schuhriemen zu löſen! Aber Weſſenberg hatte ſich gebunden 

und es entſprach ſeiner adeligen Art, das, was er zugeſagt hatte, 

auch ehrenhaft zu halten. Er habe Pflichten gegen ſeinen 

Landesherren, glaubte er ſ. Z. ſpitzig dem Hl. Stuhl gegenüber 

erklären zu müſſen. Nun waren ſie zu erfüllen, allerdings nicht 
jene, die ihm damals lockend vor Augen ſchwebten. So ſchrieb 

er denn in mitleiderregender Reſignation am 20. März 1822 

an den badiſchen Staats- und Kabinettsminiſter Freiherr von 

Berſtett die ſchönen, aber ſchmerzlichen Worte: „Mit dem Ge— 

fühle der innigſten Ehrerbietung habe ich die verehrliche Zu— 

ſchrift geleſen, welche Ew. Exzellenz auf Befehl Sr. Kgl. Hoheit 

des Großherzogs in Betreff der Beſetzung des zu errichtenden 

Erzbiſchöflichen Sitzes zu Freiburg am 12. ds. in den verbind— 

lichſten Ausdrücken an mich erließen und der Herr Geiſtl. Rat 

Burg mir eingehändigt hat. Die ebenſo ehrenvollen als wohl— 

meinenden Geſinnungen, welche Se. Kgl. Hoheit in Vereinigung 

mit der katholiſchen Geiſtlichkeit des Landes in Beziehung auf 

meine Perſon auszuſprechen geruhen, betrachte ich als die ſchönſte 
Belohnung meines bisherigen Beſtrebens, der katholiſchen Kirche
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im Großherzogtum nützlich zu ſein. Das dankbare Andenken an 

dieſen ausgezeichneten Beweis von Vertrauen ... legt mir die 

Pflicht der völligen Bereitwilligkeit auf, auch künftig alle meine 

Kräfte und mein ganzes Leben dem Dienſte der katholiſchen 

Landeskirche und der neuen Erzbiſchöflichen Provinz, wovon ſie 

einen Beſtandteil bildet, zu widmen . . . Indeß iſt es höchſt 

wahrſcheinlich, und ich möchte es hier keineswegs verhehlen, daß 

der römiſche Hof, welchem die Beſtätigung der Erz- und Bi— 

ſchöfe zuſteht, die Anſtände, die er früher gegen meine Perſon 

oder vielmehr gegen meine Amtsverwaltung erhoben hat, ohn— 

geachtet der bekannten Würdigung derſelben in Deutſchland, im 

Falle meiner Deſignation zum Erzbiſchof erneuern und dafür 

ihre Beſeitigung eine eigene Verhandlung erfordern würde, die 

ohne Zweifel, um vorteilhaft zu ſein, der Würde und den Rech— 

ten der vaterländiſchen Kirche nichts vergeben dürfte. 

Bei dieſen Verhältniſſen halte ich es gleichfalls für meine 

heilige Pflicht, meine Bereitwilligkeit zu fernerer vollſtändiger 

Verwendung meiner beſchränkten Kräfte im Dienſte der vater— 

ländiſchen Kirche, ſo groß und aufrichtig ſie iſt, dermals, was 

die Wiederherſtellung der allgemeinen Kirchenordnung im Am— 

ſange der neuen Kirchenprovinz dringend gefordert wird, dem 

Wunſche, der meinem Herzen der wichtigſte iſt, unterzuordnen, 

daß die zwiſchen Sr. Kgl. Hoheit und mehrerer Regierungen 

anderer deutſchen Bundesſtaaten verabredete Kircheneinrichtung 

vollſtändig und baldmöglichſt im Einverſtändniſſe Sr. Päpſtl. 

Heiligkeit zur Ausführung gebracht werde. 

Nichts könnte von meinen Geſinnungen entfernter ſein, als 

hierin wegen perſönlicher Verhältniſſe ein Hindernis abzugeben, 

wegen welches die katholiſchen Angehörigen im Großherzogtum 

und auch in anderen Staaten längere Zeit der ihnen zugeſicherten 

wirkſamſten Anſtalten zur Beförderung ihres religiöſen Wohls, 

wenigſtens zum Teil entbehren müßten.“ 

Das perſönliche Opfer war heroiſch gebracht. Als Weſſen— 

berg ſpäter im Lichte der ausgereiften Tatſachen die Zuſammen⸗ 

hänge beſſer überblicken konnte, hat er in neu aufwallendem 

Arger „dieſes ganze Verfahren der Regierung in mehrerer Hin— 

ſicht als ſehr verletzend“ gebrandmarkt. „Es zeigte ſich, daß man 

in Karlsruhe von der Vorausſetzung ausging, daß ich not—
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wendig verzichten müſſe; daß man durch das Schreiben an mich 

nur eine höfliche Formalität erfüllen wollte; endlich daß man 

auſ die Fähigkeit und Würdigkeit der Perſon, die den Erz— 
biſchöflichen Stuhl beſteigen ſollte, nur geringen Wert lege, ja 
vielmehr eine ſolche wünſche, auf die man als williges Werkzeug 
zählen dürfe.“ e Vorerſt fand der Ahnungsloſe einen 
ſchwachen Troſt in der beſcheidenen Hoffnung, vielleicht noch in 
Württemberg als Biſchof ankommen zu können*. Er tat 

ſogar einen poſitiven Schritt, den man ihm nicht zutrauen ſollte, 

und ſchrieb in der Angelegenheit an den Hl. Vater und an 

Conſalvi. Es war ein zu ſpätes Entgegenkommen, eine ver— 

lorene Mühe. Ein vom Kardinalſtaatsſekretär an ihn gerich— 

teten Brief belehrte ihn, „daß man in Rom fortfahre, ſolche 

Schritte von mir zu erlangen, die das Intereſſe der deutſchen 
Kirche gefährden würden, und welche das Pflicht- und Ehr— 

gefühl einem Manne, der ſich keiner Schuld bewußt iſt, nicht 
erlaubt“ 's. So war er auch hier ausgeſchaltet und abgetan. 

Schlechte Stimmung iſt der beſte Nährboden für Mißtrauen 
und Verdacht. Weſſenberg ſträubte ſich dagegen, und wollte 

immer noch an die Menſchen glauben, zumal an jene, mit denen 
er ſein Leben verkettet hatte, aber andere fühlten ſich faſt ver— 
pflichtet, Argwohn in ſeine Seele zu ſäen und ihm die Augen 

zu öffnen. So ſchrieb ihm Pfarrer Wolf aus Forchheim, daß 

er Burg für einen Verräter halte s. Weſſenberg wies den 

Verdacht entrüſtet zurück und antwortete: „Aber die recht— 

ſchaffene Denkungsart des Herrn Geiſtl. Rat Burg können Sie 

vollkommen beruhigt ſein. Es betrübt mich recht ſehr, daß man, 
wie ich aus Ihrem werteſten Schreiben vom 19. Auguſt erſehe, 
vor dem endlichen Schickſal der Bistumsſache Anlaß nimmt, ihm 

eine unredliche Handlungsweiſe anzudichten. Er hat mir jeder— 
zeit die Wahrheit geſagt, wie es der Freund dem Freunde 

ſchuldig iſt. . .. Er wußte aber auch jederzeit ſehr wohl, daß 

ich in keinem Falle, wo zwiſchen der Kirche und meinem per— 
  

as6 Beck S. 323. 

387 Briefw. Nr. 180. 

388 Briefw. Nr. 190. Schreiben Weſſenbergs an den König von 
Württemberg vom 10. Auguſt 1822. 

389 Briefw. Nr. 191, und S. 216.
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ſönlichen Intereſſe eine Kolliſion eintrete, Anſtand nehmen 

würde, das Letztere zum Opfer zu bringen“ ſ. Und doch ſaß 
der Stachel tief. Aber er fühlte ihn vorerſt weniger, weil von 

Frankfurt her wieder einige Hoffnungen winkten und ſeine Auf— 
merkſamkeit feſſelten. Die Bulle „Provida sollersque“ war 

immer noch nicht veröffentlicht, hatte alſo für Baden noch keine 

Geſetzeskraft. Der Miniſter von Marſchall ſchrieb ſogar am 
29. Auguſt 1823 mit deutlicher Anſpielung auf Weſſenberg an 

den Frankfurter Miniſterpräſidenten von Handel: „Den Biſchof, 

welcher nach dem Votum der Dekane deſigniert und regierungs— 
ſeitig in dieſer Geſinnung geprüft ſei, nachdem einmal dies 

bekannt geworden, fallen zu laſſen, ſei einfach unmöglich, denn es 
würde doch einen ſchlechten Eindruck machen. Weiche alſo der 
Papſt nicht, ſo laſſe man es dabei bleiben. Von zwei Abeln ſei 

dies das kleinere“. ** Aber das war nur eine Diplomatenlaune, 

vielleicht auch eine Anwandlung politiſcher Ehrenhaftigkeit, die 

bald wieder verging. Wenn Weſſenberg davon erfuhr, mochte 

er ſich wohl freuen, vielleicht aber auch ärgern, weil man ihn 

wieder gegen Rom ausſpielte, um den Papſt nicht für ſeine 
Sache, ſondern für die kirchenpolitiſchen Zwecke gefügiger zu 
machen, die man damals verfolgte. Tatſächlich erfuhr er von 
den Verhandlungen in Frankfurt, wo Burg fieberhaft tätig war, 

nichts »2. Es war das Vorgefühl, daß er, der ſo lange Jahre 
ein Führer geweſen, im öffentlichen Leben ein toter Mann ſei. 
Drum fingen auch ſeine Nerven, die bisher aller Belaſtung 

300 Briefw. Nr. 191. 

301 O. Mejer III 2 S. 315. 

302 Wie Burg damals von Weſſenberg dachte, erhellt aus ſeinem 

Brieſe vom 20. März 1823 an Blittersdorf, in dem er u. a. ſchrieb: „Beide 

Generalvikare (von Bruchſal und Konſtanz) gleichen dekrepiden Greiſen, 

die weder Intereſſe für die Gegenwart, noch für die Zukunft haben. Be— 

ſonders bemerken wir an dem Konſtanzer Generalvikariate ein wider— 

ſinniges Verfahren ... wenn hier nicht mit ebenſoviel Ernſt als Einſicht 

ein gewiſſer, nunmehr ſich verbreitender Gährungsſtoff getötet wird, ſo 

wird auch nach und nach die ganze Maſſe infiziert und das Abel iſt un— 

heilbar.“ Brück, Geſchichte der Oberrheiniſchen Kirchenprovinz S. 51 

Anm. 22. Trotzdem fährt Burg fort mit Weſſenberg in Briefwechſel zu 

bleiben und von ihm Ratſchläge und Andeutungen entgegenzunehmen, ſo 

in einem Brief vom 4. April 1823 von Konſtanz aus. Brück a. a. O. 

S. 56.
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zum Trutz wie von Stahl zu ſein ſchienen, zu zittern und zu 

hüpfen an. Das „Proviſorium“, womit der damalige unhalt— 

bare kirchliche Zuſtand der Diözeſen gemeint war, könne noch 
lange währen, ſchrieb ihm Burg. Er antwortete am 2. Auguſt 
1823 gereizt: „Ich kann mir ... ein Proviſorium, in welchem 

zwar alle Laſt auf mir liegt, aber die weſentlichen Mittel um 

zu wirken vom Staate vorenthalten werden, nicht länger gefallen 

laſſen. Wenn nicht bald Abhilfe erfolgt, ſo werde ich mich 
genötigt ſehen, die ganze Lage der Dinge mit den Aktenſtücken 
dem Publikum vorzulegen. . .. Man ſcheint mit dem Bis— 
tumsverweſer blos ein Spiel zu treiben.“ So weit war die Ver— 

ärgerung in ihm alſo ſchon gediehen, daß er als öffentlicher An— 

kläger gegen den Staat auftreten will, dem zuliebe er ſich mit 
Rom zerworfen hatte. 

Nochmals trat ein Ereignis ein, das ſeine Erwartungen 
neu belebte. Am 20. Auguſt 1823 ſtarb Papſt Pius VII., den 

Weſſenberg mit Worten ſo hoch geehrt und gerühmt, und mit 
ſeinen unkirchlichen Anſchauungen und Taten ſo ſchmerzlich 

betrübt hatte. Selbſt Burg mußte anläßlich dieſes Todes in 
rhetoriſchem Schwunge ſchreiben: „Kein Papſt hat ſeit der 

Geſchichte des Papſttums nach einem ſo großen Verluſte wieder 
ſo große Eroberungen gemacht als er. Bis zum Jahre 1814 

ſchien alles für den päpſtlichen Stuhl verloren zu ſein, Recht, 

Gewalt und Beſitz waren entriſſen, nur die perſönliche Beharr— 
lichkeit Pius VII. blieb unbeſiegt. Der Aſurpator fiel vom mißz— 

brauchten Throne und der gefeſſelte Adler wurde in Freiheit 

geſetzt, ſchwang ſich wieder auf den unzerſtörbaren, erhabenen 
Felſen und alle Regenten von Europa eilten, mit ihm Ver— 

bindlichkeiten einzugehen, nicht nur ſeine ewigen Rechte, Gewalt 
und Beſitz anzuerkennen, ſondern auch zu erweitern und zu 

befeſtigen, wie ſie zu keiner Zeit waren.“ * Ob vielleicht jetzt, 

unter ſeinem Nachfolger Leo XII., dem bisherigen Kardinal 

della Genga, der ſich längere Zeit in Deutſchland aufgehalten 
und es gründlich kennen gelernt hatte **e, etwas zu erhoffen ſei, 
  

303 Burg an Berſtett 10. Sept. 1823. 

30a „Einige wollen Gutes aus ſeinem längeren Aufenthalt in Deutſch— 

land ſchließen“, ſchrieb am 23. Oktober 1823 Kirchenrat Jaumann an 

Weſſenberg, „auch hat er ſich bei den Verhandlungen in Stuttgart ſehr
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zumal auch Conſalvi beſeitigt wurde, um nach allen Seiten hin 

freie Bahn zu ſchaffen? »» Aber bald mußte er einſehen, daß 

Päpſte ſterben, aber nicht das Papſttum mit ſeiner unverrückbaren, 

dogmatiſchen Grundlage, daß Staatsſekretäre kommen und 

gehen, die große Linie der päpſtlichen Politik aber die gleiche 
bleibt. And wie konnte ſich Rom denn ändern, da er ſich 

ſelbſt nicht ändern wollte? Wanker, Speckle und andere!“ 

tauchen nun als ausſichtsreiche Kandidaten für den Erzbiſchöf— 
lichen Stuhl in Freiburg auf?“. Von einer Kandidatur 

Weſſenbergs iſt keine Rede mehr. Ja der Kapitels⸗ und 

Generalvikar liegt den Verhandlungen wie ein Baumſtamm im 

Wege und ſoll in tunlichſter Bälde durch freiwilligen Verzicht 
beſeitigt werden, damit die Räder der Verhandlungen un— 
gehindert laufen und endlich zum Ziele führen können. Das 
war der klare Sinn der Worte Burgs an ihn: „Ich weiß wohl, 

wie zu helfen wäre. Obſchon man gar nicht zweifelt, daß Sie 

längſt der undankbaren Geſchäſte müde ſind, ſo will es Ihnen 
doch niemand proponieren, und auch ich erlaube es mir nicht ss. 

Es gehörte zur raffinierten Art des Exfranziskaners, bittere 
Pillen unter einer ſüßen Schale zu verbergen und unangenebhme 

Dinge in Freundlichkeit zu kleiden, die aber damit an Bitterkeit 
nachträglich nur gewannen. Weſſenberg war peinlich berührt. 

Jetzt iſt er endlich überzeugt, daß auch er für den unheimlich 
gewandten kirchenpolitiſchen Makler nur mehr als Schachfigur 
gilt, die man ſtellt und ſchiebt und verſchwinden läßt, wie man 
  

gut benommen und manches damals dem König zugeſtanden, was nachher 

in Rom getadelt worden.“ Briefw. Nr. 193. 

305 Briefw. Nr. 163. 

396 Briefw. Nr. 93. 

397 Die vom päpſtlichen Stuhl in Vorſchlag gebrachten Kandidaten 

waren: Geiſtl. Rat Breyer, Hch. von Brentano, Pfarrer in Löffingen, 

Carl von Hauſer, der frühere Propſt von Waldkirch, und Ignaz Speckle, 

Abt von St. Peter. Brück, Geſchichte der Oberrhein. Kirchenprovinz 

S. 52, Anm. 23. Speckle hatte Brentano ſchon im Sommer 1821 der 

Nuntiatur als verdienſtvollen, kirchentreuen Mann für eine päypſtliche 

Auszeichnung empfohlen. Vat. Arch. Segr. di Stato, Tit. 9 No, 254. 

(1810 1822) No, 93 (1821], Hauſer nennt Brück nicht, er wird aber in 

der Kandidatenliſte aufgeführt, die der Nr. 146 (1822) des Vat. Arch. 1. o. 
angefügt iſt. 

3os Briefw. Nr. .. S. 217.
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es braucht, um ſeine Partie ruhm- und erfolgreich zu behaupten. 

Darum ſchreibt er ihm am heiligen Abend 1824, genau zehn 
Jahre nach ſeinem großen Zuſammenſtoß mit Dalberg, zu dem 

Burg ſelber nach Kräften beigetragen, einen Brief voll donnernder 

ehrlicher Entrüſtung *e. „Wir ſind nicht auf der Welt, um Komödie 
zu ſpielen, ſondern unſere Pflichten ſollen wir bis ans Ende, ohne 
links und rechts zu ſchauen, erfüllen. Der Vorſchlag, den Sie 

mir machen, verwundet mir Pflicht- und Ehrgefühl. Wie iſt 
es möglich, daß Sie es nicht fühlen. Solange das Bistum 

Konſtanz nicht wirklich aufgelöſt iſt, fordert meine Pflicht, deſſen 
Verwaltung fortzuſetzen. Freundſchaft verlangt Offenheit, das 

Wohl unſerer Kirche, dem ich all' mein Perſönliches zum Opfer 

gebracht habe, verlangt ſie nicht minder. Ihr Brief läßt mich 
das Schlimmſte ahnden. Die darin bezeichnete Maßregel, 

welche unſere Regierung beſchloſſen, oder ſchon ergriffen zu 

haben ſcheint, von Rom einen apoſtoliſchen Vikar der ganzen 

katholiſchen Landeskirche zu begehren, halte ich für die verderb— 
lichſte, die ſich denken läßt. Sie ſetzt an die Stelle des jetzigen, 

wenigſtens kanoniſchen Proviſorium, weit Schlechteres und ganz 
Ankanoniſches, ſtellt das Bistum in völlige Abhänglichkeit von 

Rom, und wird wahrſcheinlich Vorwand, die Ausführung der 

ſo notwendigen Bistumsſtiftung ad calendas graecas zu ver— 
ſchieben. Dies alſo ſollte das Ergebnis achtjähriger Verhand— 

lungen ſein? Welche Schande für die Deutſchen! Schwere 

Verantwortung laſtet auf denen, die zu einer ſolchen Maßregel 

geraten haben. Doch wozu dergleichen Schleichwege? Ich bin 
überzeugt, daß, wenn die Regierung mit Nachdruck und Klug— 

heit darauf beſtände, der zum Erzbistum vorgeſchlagene Herr 
Boll, der zu Rom persona grata iſt, jetzt gleich die päpſtliche 
Beſtätigung als wirklicher Erzbiſchof erhalten würde. ... 

Einzig die uneigennützige Teilnahme an der Wohlfahrt dieſer 

(Landeskirche) gibt mir ein, Ihnen dieſes zu ſchreiben. Wäre 

ich kaltſinnig dafür, ſo hätte ich geſchwiegen und Ihren Brief 

mit zwei Zeilen beantwortet. Es iſt nun an Ihnen, die Schritte 

zu tun, welche die Pflicht vorzeichnet. Haben Sie den Mut 
dazu, und laſſen Sie ſich nicht von Leuten, die gegen Ihre 

399 Der Brief iſt teilweiſe abgedruckt Briefw. Nr. 194, ganz bei 

O. Mejer III. II. S. 333.
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Kirche gleichgültig oder unfreundlich geſinnt ſind, zum Werk— 

zeug, zum Spielball gebrauchen!“ 
Der temperamentvolle Brief zeigte, daß Weſſenberg be— 

achtenswert unorientiert war“' und ſich in einem Irrtum befand 
ſowohl hinſichtlich der Anſichten der Kurie, wie der Stellung 

der Regierungen und des kanoniſchen Rechts *i. Seine Sache 

war und blieb verloren. Selbſt Freund Rotteck mußte nun er— 

klären, es ſei nichts zu tun, denn die Regierung habe ſich der 
öffentlichen Meinung bemächtigt “ꝛ. So erübrigte es Weſſenberg 

noch, die Kandidatur des aufgeklärten Neuenburger Dekans 

Martin für die Freiburger Mitra zu betreiben und verſchwin— 
den zu ſehen“s, von Wiesbaden aus, wo er ſich 1825 zur Kur 

oufhielt, das kirchenpolitiſche Waſſer eifrigſt zu trüben *, die 

ſtille, aber trügeriſche Hoffnung zu hegen, daß in Norddeutſch— 

land für ihn ein Patriarchat erſtehe “, und als Allerletztes und 

Schönſtes ſeit langer Zeit an „ſeine Brüder und Mitarbeiter 
im Herrn“ in leiſer Wehmut einen wunderſchönen Abſchieds— 

hirtenbrief zu ſchreiben, um damit noch einmal glänzend zu 
beweiſen, daß der Hoheprieſter doch in ihm ſtecke 6. 

Weſſenberg hat verſucht, Tragödien zu ſchreiben. Sie ſind 
ihm nicht gelungen. Dafür wurde ſein eigenes Leben zu einer 

400 O. Meje ra. a. O. S. 335. 

40 Schulte in Allg. Deutſche Biogr. 42, S. 156. 

402 O. Mejer III 2, S. 355. 

403 Für Hermann von Vicari trat Weſſenberg, trotz ſeiner bisherigen 

freundſchaftlichen Beziehungen zu ihm, nicht ein. Vielleicht deswegen nicht, 

weil Vicari der Kandidat Burgs war. Brück, Geſch. d. Oberrhein. 

Kirchenprovinz S. 73. Bezeichnend iſt das Arteil, das der Luzerner Nun— 

tius im RNovember 1822 in einem Bericht an Conſalvi über von Vicari 

fällte. Er nennt ihn „vir, ut fertur, haud malus, sed debilis et in 

omnem partem trahi facilis“. Vat. Arch. a. a. O. Anlage zu Nr. 161. 

402 Brü ck a. a. S. 94. 

406 Joſ. Anton Salzmann, der Geſchäftsträger des Hl. Stuhles, 

ſchrieb am 7. Juli 1827 an den Staatsſekretär: „Mihi reservo mox iterum 

praevie scribere de quadam maximi momenti machinatione pro 

septentrionali germanico in favorem domini Wessenberg instituendo 

patriarchatu, quae machinatio clam progredi dicitur.“ Vat. Arch. 

Segr. di Stato 1826—30. 1827. Tit. 9 No. 254 n. 19. 

206 KArteil Rottecks über den Hirtenbrief, Briefwb. Nr. 200. Der 

Hirtenbrief iſt abgedruckt in Samml. II S. 279 ff.
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Tragödie mit geradezu kunſtgerechtem Aufſbau. Der Mangel 

an intuitiver Kraft aber war ſeine tragiſche Schuld. 
Weſſenberg verkannte ſeine Zeit. Als er damit begann, 

den Schrittmacher der Aufklärung zu ſpielen, hatte ſie ſelber 
ihren Höhepunkt bereits überſtiegen. Aberdrüſſig des haus— 
backenen Vernünftelns, wollte man wieder ahnen und glauben. 

So bemühte er ſich um ein Zdeal, das keinen elementaren Auf— 
trieb mehr beſaß und ihn in ſeinem Niedergang mitriß. Mit 
der Romantik entbrannte die Liebe zum Tiefen und Aniverſalen 

und damit die Liebe zu Rom und zur römiſchen Welteinheit im 
Glauben und in der Kultur von neuem. Das Mittelalter, 

das Weſſenberg ſo ſehr verkannt, verachtet und verläſtert hatte, 

kam mit ſeinen treibenden Ideen und ſchimmernden Idealen wie— 
der hoch zu Ehren““. Statt ſich zu ſagen, daß „jede Pe— 

riode nur ein Ausſchnitt in der Entwicklung und jede Zeit— 

einſtellung nur eine der vielen Möglichkeiten iſt, den Menſchen 

und die Dinge zu betrachten, dachte er ausſchließlich und abſolu— 
liſtiſch und verwarf alles, was ſich nicht in ſeine enge Geiſtes— 
formel bringen ließ. 

Weſſenberg verkannte ſeine Perſon und ſeine An— 
lagen. Er war gewiß ein überreiches Talent, ein ſtaunens— 

wert vielſeitiger, ungewöhnlich beleſener, hochzielender, nimmer— 

müder, energiſcher Mann. Aber er war in ſeiner Entwicklung 
zu früh fertig und für immer fertig. Darin lag ſeine Größe 

und ſeine Schwäche. Er war kein Ahnender, keiner von jenen, 

die in unbewußter Anpaſſung an den Zdeenwandel der Zeit 
aus der Kraft ihres Genies immer ſich ſelbſt überholen, und ſo 

über die Zeitgenoſſen hinauswachſen, um neue Ziele zu ſehen 
und ſie den Kommenden zu ſtecken. Bei ſcheinbarer Gründlich— 
keit ſeines Denkens blieb er an der Oberfläche hängen. Statt 

in die Tiefen der Dinge vorzudringen, maß er alles an den 
Kategorien ſeines aufgeklärten Denkens und billigte oder ver— 

warf es, je nachdem er ſich darin unterbringen ließ oder nicht. 

407 „Die Läuterung und der Amſchwung der Anſchauungen über 

katholiſches Weſen erfolgte mit ſolcher Macht, daß ſich demſelben keiner 

der Beſſeren entziehen konnte. Die ſich ihm entzogen, waren Zurück— 

gebliebene, oder Verſtimmte, die auf den weiteren Gang der Dinge keinen 

erheblicheren Einfluß mehr gewannen.“ K. Werner, Geſchichte der 

kathol. Theologie ſeit dem Trienter Konzil S. 351.
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Weſſenberg verkannte das Weſen der Kirche. Er 

hat, wie Wolfgang Menzel ees richtig bemerkt, vergeſſen, „daß 

ſein Streben, wie patriotiſch wohlgemeint, doch dem Weſen der 

katholiſchen Kirche zuwiderlief, welches gerade darin beſteht, 
daß ſie Kirche der Menſchheit und nicht einer Nation iſt“. Er 
vermeinte die Kirche durch ihre Preisgabe an den Staat zu 

ſtärken und überſah, daß ſich zeitlich Beſchränktes, wie die 
Staaten und Völker nun einmal ſind, nicht mit dem Aberzeit— 

lichen vermiſchen läßt, ohne die Kirche ſelber ihrer Kraft zu 
berauben und zum Werkzeug und Spielball des Staates zu er— 
niedrigen. 

Weſſenberg verkannte das Deutſchland ſeines Jahr— 

hunderts. Er träumte davon, alle Katholiken des Reiches zu 

einer großen, kirchlich-nationalen Einheit unter der Führung 

eines Primas verſchweißen zu können, und wußte nicht, daß 

Deutſchland ein Sammelbecken von Fürſten, Staaten, Staats⸗ 

männern und Stämmen mit einer Eigenart und einem Eigen— 
willen war, die im ſelben Moment, in dem ſie nach einem 
Mittelpunkt zielten, ihn ſelbſtſüchtig verneinten, um ja nicht im 
Gemeinſamen das Eigene einzubüßen. 

Weſſenberg verkannte ſeine Gegner. Er hatte Rom in 
ſeiner Gebundenheit und Schwäche geſehen und nicht beachtet, 

daß es ſich in ſeiner tieſſten Erniedrigung in den Ketten von 

Savona und Fontainbleau langſam erholte, um jene zu beſiegen, 

die es für überwunden hielten und zu ſeiner Leichenfeier ſich 
rüſteten. Er erblickte im Papſttum trotz aller entgegengeſetzten 

Außerungen zuletzt doch nur eine recht beſchränkte übernatür— 

liche Kraft und lockerte ſein Verhältnis zu ihm, um ſchließlich zu 

verſpüren, daß er damit ſich und die Kirche, die er zu leiten 
hatte, des verjüngenden katholiſchen Lebensſtromes beraubte. 

Weſſenberg vergaß, daß Rom in ſeiner Uberzeitlichkeit warten 
kann, bis es handelt, aber dann handelt, wie man es, rein 
natürlich genommen, nicht erwarten ſollte. 

Weſſenberg verkannte ſeine Freunde. Die alte Er— 
fahrung! Solange ſein Stern aufſtieg und wachſendes Licht 

ausſtrahlte, huldigten ſie ihm als ſeine ergebenen Trabanten. 

Als er am Himmel kulminierte, ſonnten ſie ſich freudig und 

à0s Die letzten 120 Jahre der Weltgeſchichte 4. Bd. S. 50.
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donkbar in ſeiner Größe und Höhe. Als er aber anfing unter— 

zugehen, blieb einer nach dem anderen in zunehmenden Di— 
ſtanzen zurück, um den aus dem kirchlichen Chaos jener Zeit neu 

aufſteigenden Geſtirnen ſich anzuſchließen. Gewiß, er beſaß 

einige, die treu zu ihm hielten; aber das waren zum Teil auch 

ſolche, auſ die er kaum ſtolz ſein konnte, entweder weil ſie durch 
ihr Leben und ihre Lehre ſeine Sache ad absurdum führten, 

oder um ihren eigenen Vorteil beſorgt, nur bei Nacht und 
Nebel den Mut fanden, ihm als ihrem Meiſter zu huldigen. 
Wenn er daran dachte, konnte er, der jedem echten Freunde 

innig dankte »», gallig und giftig werden. Nur wenige, wie 

der extrem radikale, aber immerhin grundehrliche, erfreulich 
undiplomatiſche und opferwillig aufrichtige Dr. Fridolin Huber 

hielten bis ans Ende in opferfroher Treue bei ihm aus *. 

Weſſenberg verkannte die Staatspolitik. Er habe 
Pflichten ſeinem Landesherrn gegenüber, erklärte er Conſalvi, 
und brach die Verhandlungen ab. Aber die Landesherren 

wechſeln und damit ihr Syſtem, und die Politik kennt zuletzt keine 

Pflichten, ſondern nur Rechte, keine Subjekte, ſondern nur 
Objekte, die man braucht oder mißbraucht, erhebt oder verwirft, 

je nach Bedarf. Sie hat kein Herz, ſondern nur ein Hirn und 
eine harte Fauſt. So rächte ſich ſeine Schuld. Er hatte die 

Rechte der Kirche an den Staat verkauft und verraten, nun 
trieb man Handel mit ihm und gab ihm den Judasdank. 

Weſſenberg verkannte das Volk. Er wähnte, daß es noch 
in ägyptiſchen Finſterniſſen liege, aber es dachte oft heller als 

er. Er wollte ſeinen Verſtand erleuchten, und entfremdete ſich 

damit ſein Herz. Er ſuchte ihm das Sakrale zu entſchleiern, 
und überſah, daß es darin ein Symbol des unendlichen Reichs 

des Geheimnisvollen erblickt, das uns nicht einmal die Ver— 
klärung im ewigen Leben, geſchweige denn eine Aufklärung im 
Sinne Weſſenbergs, ganz erorbern kann. Er war durch 

ſeine Verordnungen und ſein Vorbild unabläſſig bemüht, das 
Volk ſittlich zu heben und nahm ihm durch ſeine Reformen die 
verſittlichende Kraft, weil es nur ſchwer das Weſentliche vom 

Anweſentlichen zu unterſcheiden vermag. Darum erſchütterte 

209 Briefw. Nr. 197. 

410 Briefw. Nr. 202. 
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er auch ſeinen Glauben, indem er ſeinen wirklichen oder ver— 
meintlichen Aberglauben mit verkehrter Methode bekämpfte. 

Wenn aber der Glaube wankend iſt, dann folgt beim Volke, 

das zwar nicht immer logiſch zu denken, aber faſt immer logiſch 

zu handeln pflegt, das Leben gegen den Glauben nach. 
Schade um Weſſenbergs Kraft. Hätte er ſeine Stunde 

und ſeine Zeit und ihre Menſchen erkannt und in demütigem 
prieſterlichem Selbſtopfer ſeine Anſchauungen leidenſchaftslos 

überprüft und ſeinen höchſten irdiſchen Herrn ſtatt im Staate 
im Papſte erblickt, er hätte ein idealer Biſchof werden können, 
auf den wir jetzt noch ſtolz wären. Nun ſtreuen ihm nur 

noch wenige Weihrauch, zumeiſt ſolche nur, die lediglich die 

Negation in ihm beachten, aber nicht das reichliche poſitiv 

Katholiſche, das ihm immer noch eigen war. 
Im beſten Mannesalter dazu verurteilt, ein „otium cum 

dignitate“ zu führen, fängt Weſſenberg an, das otium 

zu haſſen und in ſeiner Bitterkeit vorübergehend auch die dignitas 

zu verlieren. Er ſucht für ſeinen verlorenen Beruf als Hirte 

einen Erſatz in der Dichtkunſtem, aber er füllte ihren Becher 

trotz des Schaumweinzuſatzes von der Romantik her doch nur 
ſelten mit jenem klaren köſtlichen Trank, der auf dem Parnaß 

entſpringt. Weſſenberg war auch hier ein Epigone mit mäßigem 

Empfinden, wenn auch ſtarkem Wollen und vorwiegend lehr— 
hafter Einſtellung. 

Er ſucht Erſatz in der bildenden Kunſt, aber er kommt über 

einen eitlen Dilettantismus und einen wenig glücklichen 
Sammlereifer nicht hinaus *2. 

411 Vgl. den leſenswerten Aufſatz des Studienrats Dr. Ewald Rein⸗ 

hard im „Wächter“, Parkusverlag München 1924, IV. Heft. 

412 Vgl. das Arteil Friedrich Pechts, der Weſſenberg von Jugend auf 

kannte und von ihm beſchützt wurde. Er ſchreibt: Aus meiner Zeit, 

Seite 8 ff. Weſſenberg war ein kleiner zappliger alter Herr geworden, 

der ſich für einen Kunſtkenner hielt, weil er faſt alle Jahre nach Ztalien 

reiſte und allerdings ſoviel wußte als damals die meiſten anderen, Ru— 

mohr höchſtens ausgenommen. — Beim Kaufen hatte er aber nicht viel 

Glück und wenige ſeiner Bilder waren echt. Da ich für einen talentvollen 

jungen Menſchen galt, ſo förderte er mich freundlich; daß ich viel von 

feiner Kunſtkennerſchaft gelernt hätte, wüßte ich nicht zu ſagen, da ich 

dafür jedenfalls viel zu ungebildet war.“ ÜGber Weſſenbergs Bemühungen
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Er will ſich und ſein Los im Studium und in der Arbeit 
des Gelehrten vergeſſen »' und verlebt täglich viele Stunden 

in ſeiner ungewöhnlich reichhaltigen Bibliothek, die er ſchon als 

junger Student in Wien begründet hatte *, und ſpäter ſeinen 

„größten Reichtum“ nannte. Aber man weiſt ihm nach, daß 
er die Dinge nicht in ihrem eigenen Lichte und in dem ihrer 

Zeit ſieht, ſondern in jenem, das ſeine Geſinnung mit trübem 
Scheine auf ſie wirft. Wenige Menſchen haben mehr gegen 
die „Vorurteile“““ gekämpft, wie er, und wenige blieben in 

ihnen ſo unverbeſſerlich befangen wie er m8. Er ſucht als Ab— 
geordneter des grundherrlichen Adels ob der Murg Erſatz in 

der Politik, und tritt ein für Preß- und Studienfreiheit, 

Handels- und Gewerbefreiheit und Zehntablöſung, für Ver— 
beſſerung der niederen und höheren Schulen und Errichtung 

eines Polytechnikums, für die Hebung der Lehrerſeminare und 
die Beſſerſtellung der Lehrer, für die Sffentlichkeit der Gerichts— 
verhandlungen und Wiedereinführung der Sittengerichte, für die 

Erſtellung eines proteſtantiſchen Predigerſeminars und Anter— 
ſtützung hilfsbedürftiger proteſtantiſcher Geiſtlicher **; aber 

ſchon 1833 erkennt er, daß ihn die rauhe Arbeit im Rondell 

um die künſtleriſche Entwicklung Maria Ellenrieders vgl. Klara Sie— 

bert, Maria Ellenrieder S. 52 u. a. a. O. 

213 Eine ungefähre Aufzählung ſeiner Schriften bei Schirmer, 

Ignaz Hch. von Weſſenberg, des Bistums Konſtanz letzter Oberhirt, 

S. 54 ff., eine ziemlich erſchöpfende Aufzählung bei Dr. Joh. Bapt. 

Müller, Zgnaz Heinrich von Weſſenberg als chriſtlicher Pädagog S. 30 f. 

und im Katalog der Weſſenberg-Bibliothek in Konſtanz. 

414 Beck S. 43. 

415 Geiſt des Zeitalters paſſim. 

416 Ein vernichtendes Urteil Hefeles über Weſſenbergs Werk: Die großen 

Kirchenverſammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in Beziehung auf 

Kirchenverbeſſerung, geſchichtlich und kritiſch dargeſtellt, mit einleitender 

Aberſicht der früheren Kirchengeſchichte, 4 Bände, in Tübinger Theologiſche 

Quartalſchrift Jahrg. 1841, S. 610-664. Hefele faßt ſeine Kritik in die 

Worte zuſammen: „Weſſenberg hat, abgeſehen von der Tendenz ſeiner 

Schrift, in dieſen 4 Bänden ſich arge Blößen gegeben, und viele und 

große Verſtöße gegen hiſtoriſche Wahrheit ſich zuſchulden kommen laſſen, 

was ſeine Lobredner entweder aus Kenntnisloſigkeit nicht bemerkt, oder 

aus Parteiſucht verſchwiegen haben; und Weſſenbergs ganze Geſchichts— 

betrachtung iſt eine unfreie und befangene, darum eine unwahre.“ 

417 Schirmer S. 50, Bad. Biogr. II S. 481. Beck S. 333. 

Freib. Dioz.⸗Archiw. N. F. XXIX. 28
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der Reſidenz doch nicht innerlich erleichtert und befreit, ſondern 

erſt recht verbittert und beſchwert. 

Er ſucht Erſatz bei den Taubſtummen und Blin— 

den, bei den Belaſteten und Entgleiſten, und hier fühlt er ſich 
daheim und wird warm, und beweiſt damit, daß er doch tief— 

innerlich zu jenem gehört, der ſich des großen menſchlichen 

Elends erbarmt hat und in der Nächſtenliebe, im Aufſuchen der 
Verlorenen zumal, das Merkmal der Gottesliebe erblickte . 

Zuletzt fand der altersmüde Mann ſeine Freude an ſeinem 
eigenen verblichenen Ruhm und ſonnte ſich kindlich im Glanz und 
in der Wärme ſeiner groß gewordenen Freunden?. Die Droſte 

hat deswegen ein hartes Arteil über ihn gefällt??'. Die ſonſt 
  

418 Weſſenberg hat die ſegensreich wirkende Rettungsanſtalt für Mäd⸗ 

chen in Konſtanz 1855 ins Leben gerufen und zur Erbin beſtimmt, nachdem er 

ſchon 1833 die Gründung eines Vereins für Rettung ſittlich verwahrloſter 

Kinder betrieben hatte. Schiel, Joh. Bapt. von Hirſcher S. 149. 

419 Aber ſeine literariſchen Beziehungen im Allgemeinen vgl. den Auf— 

ſatz Dr. Ewald Reinhards im Bodenſeebuch 1926 S. 81 ff. 

420 Sie ſchrieb in einem Brief vom 5. Mai 1842 an Levin Schücking 

von Meersburg aus: „Ich habe Dir ſchon geſagt, daß Weſſenberg hier 

war. Seine Perſönlichkeit iſt weder angenehm noch bedeutend; indeſſen 

habe ich ihn zu ſpät kennen gelernt, da er offenbar ſchon ſehr ſtumpf iſt. 

Man ſagt, er behandle Frauen gewöhnlich mit großer Geringſchätzung 

und faſt wie unmündige Kinder; mit mir hat er aber eine ehrenvolle Aus— 

nahme gemacht, und nachdem er mir ſchon durch Baumbach viel verbind— 

liches über meine Gedichte und den Wunſch, meine Bekanntſchaft zu machen, 

hatte zukommen laſſen, trat er mir jetzt ziemlich taktlos und geziert mit den 

Worten entgegen: „Sie ſind alſo die Dichterin! Wahrlich, Sie haben eine 

herrliche Ader, von ſeltener Kraft! uſw.“ And Du glaubſt nicht, mit 

welcher koketten kleinlichen Oſtentation er mich den übrigen Tag halb 

protegierend, halb huldigend zu unterhalten ſuchte, was ihm offenbar 

bitter ſchwer wurde; denn er muß jeden fremden Gedanken einige Mi— 

nuten verarbeiten, ehe er ihn kapiert, und kommt dann hintenach mit 

ſeinem ſchallenden Beifalle, wenn längſt von anderem die Rede iſt. Zu— 

dem ſcheint er mir unbegrenzt eitel. Jede Miene, jede Kopfbewegung hat 

etwas Gnädiges; ſein Geſpräch iſt durchſpickt mit Hindeutungen auf ſeine 

literariſche und kirchliche Stellung, erlebten Verfolgungen uſw., und er 

bringt, paſſend oder unpaſſend, überall „ſeinen intimen Freund, den Erz— 

biſchof Spiegel“, an, dem er ſich auch ſo genau im Außeren nachgebildet 

hat, daß die Ahnlichkeit wirklich frappant iſt, nur daß der angeborene, 

unnachahmlich ſchlaue Blick in jenes Geſichte, in dieſem ſich faſt lächerlich 

ausnimmt, weil die natürlichen Züge dagegen proteſtieren. Kurz, ich 

meine, dieſe große Eitelkeit und die allſeits damit verbundene Kleinlichkeit
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ſo feinfühlige, in der Vollreife und im Ruhm ſchwelgende Frau 

dachte nicht daran, daß der alte Menſch am liebſten von ſeiner 
Jugend und Kraft erzählt, und der Vereinſamte, Enttäuſchte 

und Vergeſſene dankbar an jenen hängt, die ſich ſeiner noch ein 

wenig erinnern. 

Man hat Weſſenberg den Zerſtörer der Konſtanzer Diözeſe 
genannt. Das iſt falſch. Sie wäre auch ohne ihn unter⸗ 
gegangen und wohl nicht viel ſpäter. Sie hätte aufgehört wie 

ein Menſch, der den Weg alles Fleiſches geht und ſein Gut und 
Vermögen anderen hinterläßt, die ihn dafür ſegnen. So aber 
ſank ſie dahin wie jemand, den man wie einen Verbrecher und 

Geächteten tötet und vernichtet und auslöſcht und ſeine Aſche 
in alle Winde ſtreut, damit ſein Name von der Erde ver— 
ſchwinde. And das iſt ſeine Schuld. 
  

und Schwäche müſſen Weſſenbergs Bedeutendheit doch immer ſehr geſchadet 

haben und ich kann mich, ſeit ich ihn geſehen, nicht enthalten, weit mehr 

dieſe für das Motiv ſeiner auffallenden Schritte zu halten, als irgend 

etwas anderes.“ Annette Freiinn von Droſte-Hülshoff, Briefe, 

Gedichte, Erzählungen, Langgewiſche. — Brandt S. 76ff. 

28˙³



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida 
SOlersque“. 

Von E. Göller. 

II. 

Vom Wiener Kongreß bis zum Beginn der Verhandlungen der 

oberrheiniſchen Staaten mit dem Heiligen Stuhl. 

Nach dem Wiener Kongreß ſetzten in allen deutſchen Län— 

dern mit einer größeren katholiſchen Bevölkerung erneute Be— 
ſtrebungen zum Abſchluß von Konkordaten mit dem §l. Stuhle 
ein!. Die theoretiſchen Erörterungen hierüber wurden wieder 

aufgenommen und fanden in einzelnen, für die ſpäteren Frank— 
furter Konferenzen grundlegenden Schriften ihren Nieder— 
ſchlag 2. Man muß dieſe geleſen haben, um der Schwierigkeiten 

ſich bewußt zu werden, die ſich den zu erwartenden Vereinba— 

rungen mit dem Hl. Stuhl entgegenſtellen ſollten. Vorwiegend 

bewegen ſie ſich in den Gleiſen des Febronianismus und Staats— 

kirchentums. Den Ausgangspunkt hierzu bilden die „Ideen zur 

Organiſation der teutſchen Kirche“, die der Frankfurter geiſtliche 

Rat Kopp, der Dalberg nahe ſtand und an deſſen Schrift „Von 
dem Frieden der Kirche“ anknüpfte, im Hinblick auf „die erlauchte 

1 VBgl. dazu die oben angeführte Literatur von Brück, Longner 

und O. Mejer. Außerdem für die oberrheiniſchen Staaten: Golther, 

Der Staat und die kath. Kirche im Königreich Württemberg (Stuttgart 

1874); E. Herrmann, Das ſtaatliche Veto bei Biſchofswahlen nach dem 

Rechte der oberrh. Kirchenprovinz (Heidelberg 1869); E. Friedberg, 

Der Staat und die Biſchofswahlen in Deutſchland (Leipzig 1874) S. 90 ff. 

und ebd., Aktenſtücke Nr. 33 ff.; M. Kothing, Die Bistumsverhand— 
lungen der ſchweizeriſch-konſtanziſchen Diözeſanſtände von 1803—1862 

(Schwyz 1863); F. Fleiner, Staat und Biſchofswahl im Bistum Baſel 

(Leipzig 1897); Höhler, Geſchichte des Bistums Limburg (1908). 

2 Vgl. dazu Mejer, Die römiſch-deutſche Frage II 1 S. 34 ff. 

K. von Beaulieu-Marconnay, Karl von Dalberg und ſeine 

Zeit (Weimar 1879) S. 270 u. 279 ff.
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Verſammlung zu Wien“ veröffentlichtes. Dagegen ſchrieb kurz 

nach dem Wiener Kongreß der uns ſchon als Gegner Häberlins 
bekannte Bamberger geiſtliche Rat und Profeſſor Frey ſeine 

„Bemerkungen“n. Manchen dieſer Vorſchläge ſeine Zuſtim— 

mung nicht verſagend, machte er gegen andere ſtarke Bedenken 

geltend oder wies ſie ab. Das gilt beſonders von den Eheſachen. 
And wie er es nicht unterläßt, Kopps durchſichtige Bemerkung s, 

die Prieſterehe widerſpreche nicht dem Geiſt des Evangeliums, 
noch weniger dem Zeitgeiſte, aber dem Geiſt des Volkes, auf das 

der Geiſtliche wirken ſoll, ins richtige Licht zu ſetzen, ſo lehnte er 

auch deſſen Behauptung ab, daß „die unvermuthete gählinge 
Auflebung des erloſchenen Jeſuiten-Ordens“ ſchwer mit dem 
Wohl der Kirche zu vereinigen ſei und „die Anforderung des 
Pabſtes, alle ſäkulariſierte Kirchengüter in Teutſchland ... 
herauszugeben“ ebenſowenig „als eine captatio bene— 

volentiae“ für Verhandlungen mit ihm gelten könne. Kopps 

„Ideen“ ſollten, wie das Schlußwort zeigt“', Weſſenberg für 
ſeine bevorſtehende Aktion in Wien als Stütze dienen und 

blieben nicht ohne Einfluß auf deſſen anonyme Schrift „Die 
deutſche Kirche““. 
    

2 Ein Beitrag zum künftigen Konkordat (Frankfurt 1814). Aber Kopp 

vgl. Felder, Gelehrtenlexikon der kath. Geiſtlichkeit Deutſchlands und der 

Schweiz J (1814) S. 409. Z. F. v. Schulte, Geſchichte der Quellen und 

Literatur des can. Rechts III (1880) S. 316. Vgl. auch Kopps Schrift über 

das bayeriſche Konkordat (1817) und die andere über: Die katholiſche Kirche 

im 19. Jahrh. etc. mit Aktenſtücken. 

à Germanien 1815. Vgl. über ihn Felder I 243; Schulte ebd. 

S. 306 f. u. Allg. D. Biogr. Nach Schulte hat Frey durch ſeine Vor— 

leſungen und Schriften „einen bedeutenden Einfluß ausgeübt, der gewöhn— 

lich ganz überſehen wird“. Als weiterer Gegner Häberlins ſei hier noch 

genannt der Verfaſſer der Schrift: Aber das patriotiſche Wort zu ſeiner 

Zeit, welches Dr. H. .. ausgeſprochen hat (1812). 

5 S. 62. 

6 Ebd. S. 85. Kopp will zwar nicht „den Klöſtern ihre Verdienſte 

abſprechen“, „Teutſchlands Kultur dankt ihnen viel; die Gelehrſamkeit der 

Jeſuiten hat viele Kenntniſſe verbreitet“, aber „der Genius der Zeit hat 

über den Werth der Klöſter entſchieden; in unſerer Jugend iſt eine Ab— 

neigung dagegen erwachſen“. 

7 S. 92. 

s Ein Vorſchlag zu ihrer neuen Begründung und Einrichtung. Im 

April 1815. Zur Beleuchtung der oben im vorhergehenden Band des Diözeſan—
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Der Konſtanzer Generalvikar, der bereits in ſeiner dem 

Wiener Kongreß vorgelegten Denkſchrift ſeine Gedanken über 
die Neuordnung der kirchlichen Verhältniſſe vorgetragen hatte, 

ging in dieſer im April zu Wien ausgegebenen Schrift in man— 
chen Punkten, ſo in der Betonung ſeiner Lieblingsidee von der 

  

archios von mir behandelten badiſchen Konkordatsprojekte vom Jahre 1813 

ſei hier noch auf vier kurze Originalbriefe Weſſenbergs hingewieſen, die mir 

erſt nachträglich zu Geſicht gekommen und die von Konſtanz nach Karls— 

ruhe, und zwar zum Teil an „den Großh. bad. Geh. Staats- und Kabinetts— 

rat von Brauer“, wie die ſonſt fehlende Adreſſe auf dem Briefumſchlag 

vom 25. Juni 1813 lautet, gerichtet ſind. Sie finden ſich in Karlsruhe, 

H.⸗- u. St.⸗A. III, Staatsſachen, Religions- und Kirchenſachen Faſz. 2. Es 

ſind folgende: 1. 1813 März 10 (Anrede: Hochgeehrter Herr und Freund, 

wie in dem oben genannten vom 25. Juni). Die Hoffnung bezüglich des 

neueſten franzoſiſchen Konkordats ſei hinfällig wegen „der tiefen Schwer— 

muth, in die der Pabſt ſeit dem Konkordat verfallen iſt“. Die deutſchen 

Bistümer bedürften aber einer Organiſierung. Der Fürſtprimas (Dalberg) 

würde die Hand dazu bieten, wenn von einem Souverän des Rhein— 

bundes — evtl. vom Großherzog von Baden — ein diesbezüglicher Wunſch 

geäußert würde. Der Abgang des Weihbiſchofs von Biſſingen könnte den 

Anlaß dazu bieten. Der Fürſtprimas würde die Grundſätze des franzö— 

ſiſchen Konkordats und der allgemeinen kirchlichen Kanonen in ſeinem 

Metropolitanſprengel zur Anwendung bringen. Die Schweizer Kantone 

wären nicht „ungeneigt“, ſich an das badiſche Bistum anzuſchließen, wenn 

ihnen ein eigenes Vikariat zugeſtanden würde, das mit Schweizern zu 

beſetzen und von Schweizern zu beſolden wäre. Es könnte ſeinen Sitz in 

Konſtanz haben und das neue Bistum in Bruchſal oder Freiburg „auf— 

geſtellt“ werden. — 2. 1813 Mai 23. (Anrede: Verehrteſter Freund, 

wohl an denſelben, dem er auf ſeine Anfrage Antwort gibt): Einen wirk⸗ 

lichen Biſchof zu weihen habe jetzt für den Erzbiſchof geringere Schwierig— 

keiten, als einen bloßen Weihbiſchof, deſſen Ernennung durch den Papſt 

erfolge. Wenn der Fürſtprimas in Hinſicht der Konfirmation und Weihe 

eines „wirklichen Biſchofs“ aufgefordert werde, werde er ſich „ohne 

Zweifel nach den Grundſätzen der gallikaniſchen Kirche richten“. Exemte 

Biſchöſfe ſeien wider die wahre Kirchenordnuung. Das Metropolitan— 

ſyſtem ſollte in ſeiner Reinheit wiederhergeſtellt werden. Noch in ſeinem 

letzten Schreiben habe der Fürſtprimas den Wunſch geäußert, daß der 

Großherzog von Baden ihm einen Landesbiſchof vorſchlagen möchte. — 

3. 1813 Juni 15. (Anrede: Hochwürdiger Herr Miniſterialrath, geehrteſter 

Freund, wohl geiſtl. Rat Brunner.) Weſſenberg wünſcht baldige Berich— 

tigung des badiſchen Bistums. Wenn der Großherzog den Wunſch 

darnach äußerte, „ſo würde dieſer mich zur Unterhandlung abordnen. 

Sagen Sie das Herrn Staatsrath von Brauer nebſt einer herzlichen Emp⸗ 

fehlung. Wenn jetzt nichts geſchieht, ſo iſt zu beſorgen, die Sache werde
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Aufſtellung eines neuen Primas über Kopp hinaus', teilte 

aber deſſen Grundauffaſſung und nahm einzelne ſeiner Sätze, ſo 
faſt ſämtliche Vorſchläge in Eheſachen“' in ſeinen Entwurf 

wörtlich auf. 
Nach dem Fehlſchlagen der Wiener Aktion wandte ſich 

Weſſenberg Ende 1815 von Frankfurt aus in einer Eingabe 
an die deutſchen Regierungen, um ihnen nahezulegen, daß 

ſie ſich vor der Aufnahme von Negotiationen mit der Kurie 

unter ſich über die Hauptgrundſätze einigen und ſich 
auf ſolche Gegenſtände bei den Verhandlungen beſchränken 

ſollten, die unumgänglich der Mitwirkung des päpſt— 
lichen Stuhles bedürften n. Über ſeine Zdeen verbreitete 

er ſich dann eingehend im Sommer 1816 in einem Auf— 
ſatz, den er Wilhelm von Humboldt“?, damals Mitglied der 

Territorialkommiſſion in Frankfurt, überreichte, der hierüber dem 

Staatskanzler Hardenberg Mitteilungen machte, deren Wir— 

lungen wir hier nicht verfolgen. Wichtig iſt, daß die aus 
10 Abſchnitten beſtehende Darlegung, in der die mit der Kurie 

zu verhandelnden Gegenſtände (Errichtung und Grenz— 

wieder ad calendas graecas verſchoben und zuletzt nach ganz illiberalen 

Grundſätzen beendigt. — 4. 1813 Juni 25. (Adreſſe an Brauer. An— 

rede: Hochgeehrteſter Herr und Freund.) Teilt mit, daß der Fürſtprimas 

geneigt ſei, als Metropolit wegen Beſtätigung und Inſtitution der Biſchöfe 

an den Grundſatz des neueſten franzöſiſchen Konkordats ſich anzuſchließen, 

wenn die Souveräne damit einverſtanden ſeien. „Mir iſt ſonſt kein 

Mittel bekannt, um zu einer kirchlichen Organiſation zu gelangen. Machen 

Sie den Großherzog aufmerkſam. Vielleicht giebt er ſodann ſeinen Ge— 

ſandten in Frankfurt die Weiſung, darüber mit dem Fürſtprimas in Rück— 

ſprache zu treten. Mir ſcheint, es wäre hohe Zeit, die Einleitung zu einem 

Werke zu treffen, deſſen Bedürfnis unverkennbar iſt.“ Gber Weſſenberg 

ogl. im übrigen die Darſtellung von Gröber in dieſem und dem vorher— 

gehenden Bande. Dazu J. Beck, J. H. v. Weſſenberg 2. Aufl. (Karls⸗ 

ruhe 1874), S. Braun, Memoiren des letzten Abtes von St. Peter 

S. 291 ff. 

9 Während Weſſenberg die Rechte des Hl. Stuhles, deſſen Erlaſſe 

er ebenſo wie die der biſchöflichen Behörden dem landesherrlichen Placet 

unterwirft, gelegentlich nur ſtreifte, hat Kopp in ſeiner Schrift dieſe aus— 

führlich in 13 Punkten behandelt (S. 24ff.). 

10 Vgl. Weſſenberg S. 46, Kopp S. 64. 

11 Vgl. Beck S. 254. 

12 Vgl. dazu W. Schirmer, Aus dem Briefwechſel J. H. von 

Weſſenbergs (Konſtanz 1912) S. 128.
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beſtimmung der Bistümer, Metropolitanſitze, Dotation, Art der 
Beſetzung, Konfirmation, Iudices in partibus, Dispenſen, 

Taxen ꝛc.) genannt werden, in die von Weſſenberg 1818 ano— 
nym veröffentlichten „Betrachtungen über die Verhältniſſe der 
katholiſchen Kirche im Amfang des deutſchen Bundes“, mit 

Ausnahme des neunten Abſchnittes übergegangen iſt n. Hier 

fand aber auch zum Teil der Inhalt ſeiner „Deutſchen Kirche“ *, 
wie er ſelbſt im dritten Hauptſtück betont ?, Aufnahme. Die 

Weſſenbergſchen Gedanken dienten den ſpäteren Frankfurter 

Konferenzen als Anterlage. 
Viel bedeutſamer aber ſollte für letztere der im Jahre 

1816 von dem Exbenediktiner und Geiſtlichen Rat Werk— 

meiſter in Stuttgart veröffentlichte „Entwurf einer neuen Ver— 

faſſung der deutſchen katholiſchen Kirche in dem deutſchen 
Staatenbunde“ werden “. Werkmeiſter, Profeſſor, Hofprediger 

und ſeit 1817 Oberkirchenrat, teilte den religiöſen Radikalismus 
  

13 Bgl. hierüber Mejer, Zur römiſch-deutſchen Frage II 46ff. 

14 Gegen dieſe Schrift wandten ſich u. a. der Weihbiſchof Zirkel von 

Würzburg (ogl. Longner S. 262, Ludwig, Weihbiſchof Zirkel II 

429 ff.) und Exjeſuit Doller in Bruchſal in ſeiner anonymen Broſchüre „Weſſen⸗ 

berg auf der Kehrſeite“, Germanien 1818 (über Doller vgl. Felder 178, 

Schulte III 293). Zirkel hat dieſe Schrift durch die Luzerner Nuntiatur 

nach Rom mit einem Begleitſchreiben vom 8. Mai 1816 überſenden laſſen. 

In ſeinem Bericht an Conſalvi vom 25. Mai teilt Mſgr. G. Cherubini mit, 

daß ihm durch Geiſtl. Rat Pfarrer Felder von Waltershofen das Paket 

Zirkels zugegangen ſei. Der Bericht des Nunkius ſowie die beiden Schrei— 

ben Zirkels an ihn und den Kardinal finden ſich im Arch. Vat, Segret. di 

Stato Tit. 9 Nr. 254 (1814-—1818) 64. Zirkel, deſſen Bemühungen um 

das Konkordat ſeit 1803 und deſſen Stellungnahme gegen das badiſche 

Konſtitutionsedikt von 1807 Ludwig (II 382 ff.) eingehend beleuchtet hat, 

ließ in obiger Schrift auch ſeine Kritik einer anonym erſchienenen Abhand— 

lung: „Über die Einrichtung der kath. Kirche in Deutſchland“ drucken (Lud— 

wig II 451). 

15 „Der Verfaſſer der kleinen Schrift: Die deutſche Kirche 1814 wird 

nicht verübeln, daß mehrere Sätze in dieſem Hauptſtücke beynahe wörtlich 

von ihm entlehnt ſind.“ Dieſer Verfaſſer war niemand anders, als Weſſen— 

berg ſelbſt. 

16 Vgl. über ihn Felder II 500, Longner S. 291, Brück, Die 

rationaliſtiſchen Beſtrebungen im katholiſchen Deutſchland (1865) S. 21ff., 

Schulte III 277 und beſonders die ausführliche Studie von J. B. Säg— 

müller, Die kirchliche Aufklärung am Hofe des Herzogs Eugen von 

Württemberg CFreiburg 1905), S. 20—80.
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Häberlins, den er beſonders in ſeinen Ausfällen gegen die 
Päpſte, ſo gegen „den Deſpoten“ Innozenz III. nicht minder wie 
gegen Gregor VII., „der die deutſchen Prieſter ihrer Frauen 

beraubte“, zum Ausdruck brachte. Er verlangt ſür die deutſche 

Kirche, für deren eingangs von ihm beklagte Verluſte er den „nach 

Menſchen und Ländern ſchnaubenden Tyrannen“ Napoleon 
verantwortlich macht, gegen Rom eine „restitutio in integrum“ 

und hält es „nicht für nötig, mit Rom ein Concordat zu 
ſchließen“. Aber welchen Zweck ſollte der Entwurf dann haben? 

Er will „zeigen, wie die deutſche katholiſche Kirche ihre alten 

Rechte wieder erhalten, in ihre alte Wirkſamkeit eingeſetzt und 
on den Staat, im Gegenſatz mit Rom feſter und freund— 
licher angeknüpſt werden kann“, doch ſollen „die weſentlichen 

Rechte dem Oberhaupt der Kirche . . . nicht geſchmälert, aber 
genau beſtimmt und in ihre wahren Grenzen eingeſchloſſen 

werden“. Er hält die Eheſcheidung unter Amſtänden für erlaubt 
und will das Geſetz des Zölibats „allmählich außer Kurs 

geſetzt“ ſehen. Wie in manchen anderen Punkten weicht er in 

ſeinem viel umfangreicheren Entwurf auch in der ſtärkeren Be— 

tonung des ſtaatlichen Einfluſſes und in der Ablehnung der 

Aufſtellung eines Primas, der auch „ultramontaniſch“ denken 
könnte, von Weſſenberg ab “. Dieſe letztere Idee hat aber im 

gleichen Jahre der mit ihm geiſtesverwandte naſſauiſche Kirchen— 
und Schulrat Koch in ſeiner „Kirchenrechtlichen Anterſuchung“ 

über die Grundlagen der künftigen katholiſchen kirchlichen Ein— 
richtungen in Deutſchland! gleichzeitig ganz im Sinne Weſſen— 

bergs zum Zentralpunkt ſeiner Erörterungen gemacht. Ein 

Patriarch oder Primas mit ſeinem aus Mitgliedern aller Diö— 

zeſen zuſammengeſetzten Kapitel, das eine ſtändige deutſche 
Nationalſynode und Congregatio rituum bilde, ſolle die 

17 Wie über Weſſenberg, ſo wurde die Luzerner Nuntiatur auch be— 

ſonders über Werkmeiſter und Brunner und deren Anhänger durch Be— 

richterſtatter aus Deutſchland auf dem laufenden gehalten, darunter beſon— 

ders Abt Ignatius Speckle von St. Peter und geiſtl. Rat Felder, der Ver— 

faſſer des Gelehrten-Lexikons. In Betracht kommen hier vor allem deren 

Briefe, die ſich im ehemaligen Nuntiaturarchiv in Luzern, jetzt in Bern 

befinden, und die ich an anderer Stelle zu veröffentlichen gedenke. 

2s VBgl. über ihn Longner S. 234 u. 273 und oben den Aufſatz von 

Nicolay, Aus der Vorgeſchichte des Bistums Limburg S. 221.
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deutſche Nationalkirche möglichſt unabhängig vom Hl. Stuhle, mit 

dem er, „in Bezug auf alle Kirchenangelegenheiten, in notwendi— 
ger Kommunikation ſteht“, regieren. Zur Löſung der Frage 

ſchlägt er die Ernennung einer Deputation von Sachverſtändigen 

ſeitens des Landesherrn vor. Er faßt den Fall ins Auge, daß 

man auch ohne den Papſt vorgehen könne. Kochs Ausfüh— 
rungen, die beſonders durch ſeine ſpätere Teilnahme an den 

Frankfurter Konferenzen!' Bedeutung gewannen, riefen nach 

dem Tode Dalbergs einen Anonymus auf den Plan, der, mit 

beiden Füßen auf ſtreng kirchlichem Boden ſtehend, „das für die 

katholiſche Kirche in Deutſchland neu projektierte Patriarchat“, 

wie der Titel ſeiner Schrift lautet, hiſtoriſch und kirchenrechtlich 
beleuchtete und das ganze Projekt, das nach ſeiner Auffaſſung 

auf ein Schisma hinauslief, in ſeinen wahren Tendenzen auf— 
hellte. Er rechnet ſich zu den „echten Katholiken oo, die noch 
immer die Mehrzahl ausmachen“. Daß der Gedanke einer 

deutſchen Patriarchalverfaſſung auch in den Kreiſen der Re— 
gierenden abgelehnt wurde, zeigte der weitere Gang der Ver— 

handlungen, dem wir uns nunmehr zuwenden 2. 

* * 
* 

  

10 Zu ſeinem „Rechtsgutachten über das Verfahren des römiſchen 

Hofs“ in der Angelegenheit Weſſenbergs (1819) vgl. das ausführliche 

Referat bei Longner S. 234ff. 

20 Vgl. S. 62 die intereſſante Stelle: „Die Geſinnungen ſind in 

Deutſchland dermalen ſehr verſchieden, und in dem Klerus hat ſchon ſeit 

einem halben Jahrhunderte ſich eine Parthei gebildet, die ſich als das Air 

von beſonderen Einſichten und Patriotismus gibt, die ihre ganze Stärke 

darein ſetzt, ſich von der allgemeinen Kirche loszureißen und eine eigene 

nach ihren Anſichten und Reformationsplänen zu bilden. Von der 

Mainzer Monatsſchrift in geiſtlichen Sachen an hat ſie nicht aufgehört, in 

dem Freimüthigen zu Freiburg i. B., in den Hademar'ſchen und Almer 

Zeitſchriften, in dem Archiv für Paſtoralkonferenzen des Bisthums Kon— 

ſtanz, dann in Thomas Freikirch (Werkmeiſter) und in der kritiſchen 

Geſchichte der Anfehlbarkeit der Kirche ihre Geſinnungen im Dogmatiſchen 

und Kirchlichen darzulegen, die die unzweideutige Tendenz verraten, den 

Katholizismus aufzuheben. Daher würden alle echten Katholiken, die noch 

immer die Mehrheit ausmachen, es mit einer ſolchen Synode nicht halten.“ 

2 ÜGber die im gleichen Geiſt gehaltene „Palingeneſia“ ꝛc. (Frankfurt 

1816) und verwandte Nußerungen proteſtantiſcher Autoren (Klüber, Planck, 

Paulus), vgl. Mejer II 1 S. 51ff.
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Bayern, das wie früher ſo auch auf dem Wiener Kon— 
greß den Gedanken von Separatabmachungen der einzelnen 

Staaten eifrig vertrat und zum Angelpunkt ſeiner Kirchenpolitik 
machte, nahm die damals unterbrochenen, im Jahre 1814 ein⸗ 
geleiteten Verhandlungen durch ſeinen Vertreter Häffelin wie— 

der auf, die nach wiederholten Rückſchlägen ſchließlich zum 
Konkordat vom Juni 1817 führten . Hannover trat ſchon un— 
mittelbar nach dem Wiener Kongreß an die Frage heran. 

Allein erſt im Herbſt 1816 kam es zu einer vorwärtstreibenden 
Aktion, die ſich in der Abordnung einer Geſandtſchaft, beſtehend 
aus dem Kammerherrn Friedrich von Ompteda und deſſen Be— 
gleiter Hofrat Leiſt im Jahre 1817 auswirkte, deren Negotia— 
tionen jedoch erſt im Jahre 1824 mit der Zirkumfkriptionsbulle 
„Impensa Romanorum“ zum Ziele führten. Inzwiſchen hatte 

auch Preußen, aber nur ſehr zögernd, ſelbſtändige Schritte 
unternommen. Die kluge und maßvolle Haltung ſeines Ge— 

ſandten Niebuhr, der lange Zeit in Rom vergeblich auf erfolg— 
verſprechende Inſtruktionen wartete, brachte hier mit der Zirkum— 

ſkriptionsbulle „De salute animarum“ endlich den gewünſchten 

Erfolg. 

Im Bereiche der Südweſtecke Deutſchlands hatte zunächſt 

nur Württemberg, anknüpfend an ſeine früheren Beſtrebungen, 
die Verhandlungen wieder aufgenommen. Dort hatte ſich der 

Weihbiſchof Fürſt Franz Karl von Hohenlohe, dem Wunſche 

des Königs entſprechend, in Ellwangen die Verwaltung 

der Augsburger und Würzburger Diözeſanteile zu über— 
nehmen bereit erklärt. Um die päpſtliche Genehmigung zu er— 

langen, war der früher genannte geiſtliche Rat v. Keller ſchon 

1815 nach Rom geſandt worden, von wo er im Auguſt des 

folgenden Jahres, zum Biſchof von Evara ernannt und zum 

Gehilfen Hohenlohes beſtimmt, zurückkehrte, ohne in der 

weiteren ihm geſtellten Aufgabe, die Kurie zum Abſchluß eines 

Landeskonkordats mit Württemberg zu beſtimmen, etwas erreicht 

zu haben. Dieſe Vorgänge haben ihren Niederſchlag auch in 

  

22 Vgl. dazu die neueſte Veröffentlichung von Bierbaum über: Dom— 

präbendar Helfferich von Speier und der Münchener Nuntius Serra— 

Caſſano (Paderborn 1926).
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den badiſchen Akten gefunden *. In Karlsruhe intereſſierte man 

ſich im Herbſte 1816 für die Vorgänge in Württemberg. Das 
Miniſterium des Innern erkundigte ſich bei dem Miniſterium 
der auswärtigen Angelegenheiten über den von dem Geſandten 

Frhr. von Marſchall über „die Epiſkopal-Einrichtung in Würt— 
temberg“ eingeſchickten Bericht vom 10. Ottober. Der Ge— 

ſandte berührte darin neben anderen Fragen auch die Aktion 

Kellers in Rom. Es iſt nicht unintereſſant, zu hören, was 
er über die Miſſion Kellers im einzelnen zu ſagen weiß: 

„Er war unter anderm auch inſtruiert, dieſes Concordat (Von 

1807) wieder zur Sprache zu bringen, und ganz auf dem Grund 
desſelben salva ratificatione abzuſchließen, allein er konnte 

dieſen Zweck nicht erreichen, weil der römiſche Hof, ſolange 
v. Keller in Rom war, ihm öfters erklärte, er werde mit den 
einzelnen deutſchen Fürſten nicht unterhandeln, ehe er über die 

Grundſätze eines allgemeinen Concordats mit dem Deutſchen 
Bunde zu Frankfurt werde verhandelt haben und desfalls 
übereingekommen ſei. Erſt bei ſeinem Abgange von Rom wurde 

Herrn von Keller von dem Staats-Secretair Kardinal Conſalvi 
ein Schreiben an den Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten, 

Grafen von Wintzingerode, mitgegeben, worin derſelbe ſeine 
Bereitwilligkeit erklärt, ſich mit Württemberg in Anterhand— 
lungen über ein Concordat einzulaſſen. Aber dieſe plötzlich ver— 

änderte Sprache war Herr von Keller ſehr betreten, da er ſeinem 

23 Karlsruhe, H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 114. Kellers 

Ernennung zum Weihbiſchof ſuchte Zirkel von Würzburg aus in dem oben 

S. 440 erwähnten Schreiben an die Nuntiatur, worin er, wie Cherubini 

an Conſalvi ſchrieb, dieſen „con ben neri colori“ ſchilderte, zu hinter— 

treiben. Zu der Nachricht von der bevorſtehenden Weihe Kellers bemerkt 

nämlich Zirkel: De qua re, si veritate nitatur, lugent, qui bene sentiunt, 
quique dominum Keller penitius norunt. Aiunt enim huius hominis 

ingenium maxime versatile esse, illum cum catholicis catholicum, 

cum protestantibus protestantem, cum philosophis philosophum agere. 

plurima verba facere, plenum esse hypocrisi, nec integris moribus, 

imo in hoc genere vitae tam apud catholicos quam protestantes male 

notatum. Haec ex ore pii et docti atque ab omni partium studio 

alieni sacerdotis, qui per sex annos Stuttgardiae versatus est, hausi: 

eine unerhört ſcharfe Anklage auf Grund lediglich eines Gewährs— 

mannes gegen einen Mann, der wiederholt mit Rom verhandelt hatte und 

deſſen ungeachtet zum Biſchof geweiht und zum Provikar ernannt wurde.
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Hofe immer das Gegenteil berichtet hatte und dem Befehl des 
Königs gemäß nicht mehr in Rom verweilen durfte.“ Der 

Römiſche Hof ſei unzufrieden, daß er ganz gegen ſeine Erwar— 

tungen bis jetzt nicht eingeladen worden ſei, einen Bevollmäch— 

tigten zum Congreß nach Frankfurt zu ſchicken. Er wolle ſich 
beide Wege — (Anterhandlungen mit dem ganzen Bund oder den 
einzelnen Staaten einzugehen) — offen halten. Die zur Zeit mit 

Bayern gepflogenen Verhandlungen in Rom führten nach 

Kellers Auffaſſung zu keinem Reſultate — einen ausführlichen 
Bericht über die bayeriſchen Angelegenheiten ſandte am 27. De— 

zember der Legationsrat Frhr. von Fahnenberg aus München 
dorthin —, Württemberg habe zur Zeit keinen Bevollmächtigten 

in Rom. Das großherzogliche Gouvernement könne den Gang 
der Dinge ruhig abwarten; rätlich und nötig werde es jedoch 
ſein, alles dasjenige vorzubereiten, worauf man zu Angehung 

der Anterhandlungen ſeiner Zeit gefaßt ſein müſſe. Keller ſei 
inſtruiert geweſen, die Einrichtung Ellwangens zur Diözeſe 

und die Ernennung des Fürſten Hohenlohe zum Biſchof in Rom 

auszuwirken. Er habe mit vielen Schwierigkeiten das erſtere, 
nicht aber das letztere erreicht. 

In Baden hielt man ſich zwar in Fühlung mit den Vor— 

gängen in Württemberg und Bayern, aber zu einer Aktion mit 
dem Hl. Stuhle kam es nicht. Dort hatte bereits die Ablehnung 
Weſſenbergs als Koadjutor Dalbergs eine ſtarke Bewegung her— 
vorgerufen. Anfang 1817 wurde die Sache erneut im Mini— 

ſterium des Innern betrieben » und zwar in der Richtung, daß 
man am 22. Januar unter Beiſchluß eines Schreibens an den 

Kardinal Conſalvi dem Miniſterium der auswärtigen Angelegen— 
heiten vorſchlug, falls die Kurie die Beſtätigung weiter hinaus— 

ſchiebe, „ſich damit zu begnügen, wenn der Koadjutor ... vor⸗ 

erſt nur zum Sufragan oder Titularbiſchof gemacht würde“, 
was den Königen von Württemberg und Sachſen bewilligt wor— 

den ſei. Die von der Kirchenſektion angefügten „Punktationen“ 
heben auf das hohe Alter, den ſchwächlichen Geſundheitszuſtand 
und die vielen ihm obliegenden Geſchäfte des Primas als 
    

24 Ebd. 

25 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Karlsruhe, H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ 

u. Kirchenſ. Faſz. 115, teilweiſe auch ebd. Faſz. 5.
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kanoniſche Gründe ab und betonen, daß kein Weihbiſchof da ſei. 

Se. Königl. Hoheit, heißt es zum Schluß, laſſe das Nötige 
vorbereiten, „um in der neuen Dotation des Bistums, Dom— 

kapitels und biſchöflichen Seminariums den Wünſchen und Er— 
wartungen des päbſtlichen Stuhles entgegenzukommen“. 

Am 3. Februar wurde im Miniſterium des Innern hierüber 

in dieſem Sinne Beſchluß gefaßt, Se. K. Hoheit um die An— 

weiſung des Miniſteriums der Auswärtigen Angelegenheiten 

zu bitten, durch ein geeignetes Schreiben an den Staatsſekretär 
Conſalvi die Sache „zu betreiben und dahin zu leiten, daß etwa 
der Freyherr von Weſſenberg einsweilen zum Biſchof in parti— 
bus oder Weihbiſchof gemacht werde“?“. O. Mejer? hat bereits 

darauf hingewieſen, daß die Note Metternichs vom November 
1816, wonach „zur Regulirung der im Reichsdeputations⸗ 

receſſe vorbehaltenen Diözeſaneinteilung die vorzüglich da— 

bei intereſſierten Souverains förderſamſt eine Rückſprache unter 

ſich nehmen und zu dem Ende Geſchäftskundige zu einem vor— 

läufigen Zuſammentritt abordnen möchten“, in Württemberg 
einen neuen Anſtoß im Verfolg der Konkordatsfrage gegeben 

und zu einem von dem Königl. Kirchenrat Werkmeiſter aus— 
gearbeiteten Gutachten geführt habe. 

Auch in Karlsruhe verfehlte dieſe Note ihre Wirkung nicht, 
wie wir einem Beſchluß des Innenminiſteriums vom 5. Fe— 

bruar ꝛs 1817 entnehmen. Dort wurde die Kath. Kirchen— 
ſektion zum Vortrag aufgefordert, wurden ferner die Voten des 

Miniſters und der Staatsräte Stößer und Eichrodt ſowie der 
Geh. Referendäre Mallebrein und Pfeiffer eingeholt und nebſt 

den Akten über die früheren Verhandlungen dem Großherzog 
vorgelegt. Nach den verſchiedenen ſchriftlichen Abſtimmungen 

entſchied ſich die Majorität dahin, daß bei der gemeinſchaftlichen 

Beratung in Frankfurt der dorthin zu beauftragende Abgeord— 
nete nach folgenden Grundſätzen, die wir wegen ihrer Bedeutung 

26 Ebd. und Faſz. 5. 

27 Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage II (1885) S. 168. Vgl. 

dazu auch das Schreiben Metternichs an Weſſenberg vom 23. September 

1816 bei Schirmer Nr. 162. Dazu Weſſenbergs Antwort vom 23. No⸗ 

vember ebd. Nr. 164. Vgl. Miniſterialbeſchluß 29. Nov. 1816, Faſz. 110. 

2s Ebd. Faſz. 115 (f. 5) u. Faſz. 5. 
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für den weiteren Gang der Verhandlungen hier wörtlich folgen 

loſſen, zu inſtruieren ſei ?: 
1. „Soll eine eigene, das geſamte jeweilige Badiſche Land 

umfaſſende, von keiner Kirchengewalt eines anderen Bundes— 

ſtaates abhängige Landeskirche errichtet werden. 
2. Dieſe Kirche ſoll zwey Biſchöfe, wovon der eine zugleich 

Erzbiſchof iſt, erhalten. 
3. Die Einrichtung einer deutſchen Primatie ſoll, ſoviel 

möglich, abgelehnt werden. 
4. Die Ernennung des Erzbiſchofs, des Biſchofs, ihrer 

Domkapitularen ſowie die Präſentation auf ſämtliche geiſtliche 

Pfründen, inſoweit dieſelben nicht den Standes- und Grund— 
Herren überlaſſen iſt, ſteht Sr. Königlichen Hoheit zu, und wer— 
den die beyden Erſten vom Pabſte confirmirt. 

5. Der Sitz des Erzbiſchofs mit ſeinem Kapitel und Semi— 
narium ſoll in Freyburg, der des Biſchofs in Bruchſal ſeyn. 

6. Das Kapitel ſoll in einem Decan, der zugleich general- 

vicar iſt, und 4 Domherren, welche zugleich den geiſtlichen Rath 
Vicariat) des Biſchofs bilden, dann zwey oder drey Vicarien 

beſtehen. 

7. Die Dotation des Erz- und Biſchofs ſoll auf beſtimmte 
Gefälle angewieſen werden. 

8. Die des Erzbiſchofs von 18 000 fl., jene des Biſchofs in 
12 000 fl., die eines Decans in 3000 fl., die eines Domherrn 

in 2000 fl. und endlich die eines Vicars in 700 fl. nebſt freyer 
Wohnung und Garten beſtehen. 

9. Der Erzbiſchof ſowie der Biſchof hat die ihm obliegende 
Viſitationen und ſonſtige Amtsreiſen unendgeldlich zu machen, 

ſowie der Bezug der bisherigen Sporteln — Taxen — Abgaben 

und Einkünfte aller Art für den Biſchof oder für die zum Dom— 
kapitel gehörige Perſonen? aufhört. 

10. Die Dotation des Erz- und Biſchoffs ſowie die der 

Kapitel und der Seminarien, dann die Bezahlung des nebſt den 
zu den Biſchöflichen Kanzley-Geſchäften mit beſtimmten Vicarien 
etwa noch weiters erforderlichen Perſonals und der Kanzley— 
Requiſiten liegt, inwieweit die bereits hiezu vorhandene Fonds, 
  

20 Ebd. Faſz. 115. 

30 „für — Perſonen“ von anderer Hand nachgetragen.
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als der Dom-Fabrik-Fond zu Konſtanz, der Seminariums— 

Fond von Heidelberg, Bruchſal, Meersburg, oder Alumnats— 
Fond des ehemaligen Domkapitels von Speyer, inwieweit dieſe 

Fonds für die Biſchöfliche Seminarien beſtimmt ſind “, die für 

die Bildung junger Geiſtlichen — geſtiftete Badiſche Stipen— 
dien, die für die Seminariums-Koſten bisher verwilligten 

Gaben des 6ſterreichiſchen Religions-Fonds, etwa auch die 

Theologen-Stipendien der Aniverſität Freyburg — und ein 
Theil Interims-Revenuen etc. nicht hinreichen, dem höchſten 
Staats-Ararium Reichs-Deputations-pflichtmäßig auf.“ *12 

Dies die Hauptpunkte der Inſtruktion??. (Zum Geſandten 
wurde Geh. Rat von Berſtett auserſehen.) Am 18. Februar 

gab der Großherzog die von ihm genehmigten Materialien dem 
Miniſterium zurück mit der Vollmacht, „alle weiteren, auf die 

Ernennung des Landesbiſchofs Bezug habenden Verhandlungen“ 
zu leiten ꝛs, und drei Tage ſpäter wurde im Miniſterium des 

31 „inwieweit — ſind“ von wieder anderer Hand nachgetragen. 

31a Es wurden ferner noch folgende Punkte angeführt (ogl. dazu 

Faſz. 5): 11. Bei Ziehung der Grenzlinie zwiſchen Staats- und Kirchen— 

gewalt, beſonders wegen Verwaltung des Kirchenvermögens und der dem 

weltlichen Richter vindizierten Gerichtsbarkeit iſt das Kirchenkonſtitutions— 

edikt von 1807 im allgemeinen vor der Hand zu Grunde zu legen. 12. Die 

innere Einrichtung der Biſchöfl. Landeskirche iſt den künftigen Landes— 

biſchöfen vorzubehalten. 13. Die auf dieſe Anſichten von den andern 

Bundesſtaatsabgeordneten „gemacht werdende Erinnerungen hat die Ge— 

ſandtſchaft mit Bericht zu näherer Inſtruktionsertheilung jeweils hierher 

einzufördern“. 

32 Auf einem beiliegenden Blatt in Faſz. 5 findet ſich noch: Material 

zur Inſtruktion für die Geſandten, die katholiſche Landeskirche betr. Aus 

den 10 Punkten, die ſich zum Teil mit den oben angeführten berühren, 

ſeien herausgehoben: 5. Dem Landesherrn ſteht frei, den Biſchof unmittel— 

bar der hierarchiſchen Gewalt des päpſtlichen Stuhles zu unterſtellen und 

(6.) die Dotation des Biſchofs und Kapitels entweder auf liegende Güter 

oder auf eiſerne Rente zu dotieren. 7. Päpſtliche Dispenſationen müſſen 

unentgeltlich ſein; für Konfirmationen ſoll ein Minimum und Maximum 

beſtimmt werden. 8. Berufungen an den päpſtlichen Stuhl müſſen von 

delegierten deutſchen Richtern entſchieden werden. 9. Bei Vakanz vor Ab— 

ſchluß eines Konkordats kann eine päpſtliche Proviſion nur mit landesherr— 

licher Zuſtimmung erfolgen. 10. Die Quinquennalfakultäten müſſen ceſſie⸗ 

ren oder die Biſchöfe müſſen ſie ein für alle Mal, und zwar gratis, er— 
halten. 

33 Ebd. Faſz. 5.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 449 

Auswärtigen Beſchluß gefaßt, dem öſterreichiſchen Geſandten 
mitzuteilen, daß der Großherzog für die geplante Zuſammen— 

kunft in Frankfurt Geh. Rat Berſtett ernannt habe. Da in dem 
Schreiben der öſterreichiſchen Geſandtſchaft lediglich von einem 
Zuſammentritt „zur Ausmittelung neuer Diözeſangrenzen“ ge— 
ſprochen und beigeſügt wurde, daß die inneren Diözeſanverhält— 

niſſe den Souveränen überlaſſen blieben, ſollte die Geſandt— 

ſchaft von den Materialien, die das eigentlich kirchliche Verhält— 
nis und das zum päpſtlichen Stuhl berührten, nur bedingten Ge— 

brauch machen. So war alles im Fluß, als die durch Metter— 
nich auch in Baden eingeleitete Aktion durch ein Ereignis von 

cinſchneidender Bedeutung eine Anterbrechung erfuhr: Am 
10. Februar ſtarb Frhr. von Dalberg, der letzte Biſchof von 
Konſtanz“, am 19. wählte das Domkapitel ſeinen Generalvikar 

Weſſenberg zum Kapitelsvikar, obwohl der Hl. Stuhl ſchon am 
2. November 1814 deſſen Entlaſſung gefordert und ſeine mit 
Zuſtimmung der Regierung und des Domkapitels am 8. Sep— 
tember 1815 durch Dalberg erfolgte Ernennung zum Koadjutor 

nicht anerkannt hatte. Es iſt nicht unintereſſant, feſtſtellen zu 
können, daß man im Miniſterium des Auswärtigen in Karlsruhe 

die Nachfolge Weſſenbergs, der ſich auf die Nachricht vom Tode 

Dalbergs von Frankfurt nach Karlsruhe begeben hatte, „um 
dort“, wie er ſagt, „angemeſſene Maßregeln zur Berichtigung 
der kirchlichen Angelegenbeiten des Großherzogtums zu be— 

gehren“, als nicht völlig einwandfrei anſah. Denn in dem ſchon 
erwähnten Beſchluß vom 21. Februar wird auch von Bedenk— 
lichkeiten wegen Koadjutor Weſſenberg geſprochen. Ob es nicht 
beſſer wäre, die Sache bei der jetzigen Anterſtellung der kirch— 

lichen Angelegenheiten unter dem Miniſterium des Innern und 
den Vikariaten zu belaſſen, da Weſſenberg noch nicht die päpſt— 

liche Anerkennung gefunden habe. Man wünſcht „Aufſchluß des 

Höchſten Willens“ ſowohl hiefür, wie auch wegen Entſendung 

eines Abgeordneten nach Rom. Tatſächlich wurde denn auch 
in einer Großh. Miniſterialkonferenz am 22. Februar 1817 

beſchloſſen, es ſolle der ernannte Koadjutor von Konſtanz unver— 
züglich nach Rom abgeordnet und ſowohl mit einer Inſtruktion 
als mit einem Schreiben an den Papſt verſehen werden, damit 
  

34 Vgl. Beaulieu-Marconnay S. 279 ff. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 29
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derſelbe nicht nur die Beſtätigung als ernannter Nachfolger in 
der Diözeſe Konſtanz, ſondern auch „die einſtweilige Aner— 

kennung als apoſtoliſcher Vikar bis zur definitiven Ernennung 
des Landesbiſchofs und Abſchließung eines Konkordats zu er— 

wirken, auch wegen des Konkordats ſelbſt die Anterhandlungen 
mit dem päpſtlichen Stuhle einzuleiten ſuche“. Vorderhand 

ſollte die bisherige Verwaltung durch die Vikariate beſtehen 
bleiben“. 

35 In dieſem Zuſammenhang ſei hier auf ein bedeutſames, das Bruch— 

ſaler Vikariat betreffendes Schreiben Conſalvis vom 17. Mai 1817 an den 

Nuntius Carlo Zen in Luzern hingewieſen, das ſich nebſt zwei Beilagen 

im Berner Nuntiaturarchiv, Nuntiatur Luzern Nr. 231 Disp. XII Nr. 68 

findet. Das Vikariat hatte mitgeteilt, daß Dalberg nach dem Tode Wilde— 

richs von Walderdorf dem Kollegium des Generalvikariats die Verwaltung 

der Diözeſe anvertraute, darunter auch neben dem rechtsrheiniſchen Speieri— 

ſchen Diözeſangebiet die in Baden gelegenen Teile der Würzburger Diözeſe, 

die der Hl. Vater dem verſtorbenen Biſchof übertragen habe. Außerdem 

habe Dalberg die badiſchen Teile der Diözeſe Worms dem Vikariat zur 

Verwaltung übergeben. Dieſes wandte ſich nun an den Nuntius bzw. nach 

Rom. In einer langen Auseinanderſetzung führt nun Conſalvi aus, daß 

Dalberg als Metropolit einen Kapitelsvikar für Speier ernennen durfte, 

jedoch daß er nach den Beſtimmungen des Trienter Konzils nicht ein 

Kollegium dafür beſtellen und auch die Adminiſtration von Worms nicht 

dem Bruchſaler Vikariat übertragen konnte „poichè secondo le regole 

canoniche il delegato deve per l'esercizio della sua giurisdizione 

resiedere in diocesi; ganz abgeſehen davon, daß „una deputazione di un 

vicario fatta da un vescovo „expirat morte delegantis“. Auch für den 

Würzburger Teil ſei nach dem Tode des Biſchofs eine neue Beſtallung 

nötig. Es wäre an ſich nun ſehr leicht für Se. Heiligkeit geweſen, durch 

eine neue Delegation des Bruchſaler Vikariats für ſämtliche Teile alle 

Zweifel zu beheben. Der angeführte Grund, warum das nicht geſchah, 

iſt nun ſehr intereſſant; es handelte ſich um die Perſonenfrage; denn Rothen— 

ſee „si condusse in modo, ch'esso Vescovo piu volte ne fece delle 

lagnanze con cotesta Nunziatura medesima“; ferner: Il sudetto Vi- 

cariato poi oltre che si sa, che omette, anzi deride il ricorso alla 

Sede apostolica nei debiti casi... è stato ed è emolo del canonico 

Vessenberg e finalmente gli atti, che dal medesimo emano, fanno 

conveniente prova, ch'esso è uno dei peggiori Vicariati o Consistori 

della Germania. Der Nuntius möge ſich nun beim Biſchof von Baſel 

erkundigen, ob unter den Mitgliedern des Vikariats ſich eine würdige Per— 

ſönlichkeit finde, und dieſe mit der Adminiſtration „ad beneplacitum Saneti— 

tatis Suae et S. Sedis apostolicae“ beauftragen, dabei aber beſtimmte 

Richtlinien, die angeführt werden, einhalten, u. a. alles vermeiden, was 

das Mißfallen der Regierung bewirken könnte. Der Nuntius teilte 
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Weſſenberg benachrichtigte am 3. März Metternich von 
der beabſichtigten Romreiſe und bat ihn um ein entſprechendes 
Schreiben an den Kardinalſtaatsſekretär und die römiſche Ge— 
ſandtſchaft. Dieſer verband mit deſſen Aberſendung am 
13. Märzs die Mitteilung, daß Hannover ein Spezialkonkordat 
beabſichtige, von Preußen, Sachſen und den Niederlanden noch 
keine Antwort eingelaufen ſei, jedoch Baden, Württemberg, die 

beiden Heſſen und Naſſau ſeinem Vorſchlag zuſtimmten. Er riet 
ihm aber, damit die geplante Zuſammenkunft nicht vereitelt 

werde, in Rom davon nichts verlauten zu laſſen, da man ihm 

nicht geneigt ſei, ſich auf den großherzoglichen Auftrag zu be— 

ſchränken und die Geſinnungen des Hl. Stuhles über die kirch— 

lichen Angelegenheiten ausgiebigſt zu erforſchen. 

Soweit waren die Dinge gediehen, als Pius VII, durch 

Breve vom 15. März der Wahl Weſſenbergs die Beſtätigung 

verſagte, was er am 21. Mai in einem Schreiben an den Groß⸗ 

herzog?“, der ſeinerſeits wieder dieſen in ſeiner Antwort vom 

16. Juni in Schutz nahm, näher begründete. Wir übergehen die 

weiteren Vorgänge, die mit der Reiſe Weſſenbergs nach Rom, 

von wo er in noch größerem Unfrieden mit der Kurie ſchied, und 

der durch ſeine definitive Ablehnung als Bistumsverweſer her— 

vorgerufenen Bewegung zuſammenhängen. Als er zu Anfang 

des folgenden Jahres zurückkam, waren unter den oberrheiniſchen 

Staaten die Verhandlungen ſoweit gediehen, daß die längſt ge— 

plante Zuſammenkunft in Frankfurt nicht allzu ferne mehr war. 

Zuletzt war es vor allem Württemberg geweſen, das ſich mit 

allen Kräften dafür eingeſetzt hat, beſonders ſeit dem Regierungs⸗ 

antritt König Wilhelms, deſſen am 8. November 1816 ernannter 

Kultusminiſter, der ſchon genannte Frhr. v. Wangenheim, eine 

am 28. Juni mit, daß er wiederholt mit dem Miniſter darüber geſprochen 

habe, dieſer aber, der Sache ausweichend, keine Antwort erteilt habe. Er 

habe die Weiſungen des Hl. Vaters bis jetzt nicht ausführen können und 

die Sache in statu quo gelaſſen, bis ihm weitere Inſtruktionen, um die er 

bilte, zugekommen ſeien. Arch. Vat. Segr. di Stato Tit. 9 Nr. 254 

(1414—18) f. 111. Im übrigen ogl. oben den Aufſatz von Wetterer. 

36 Schirmer Nr. 165. 

37 Das Original liegt in Karlsruhe, H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ und 

Kirchenſ. Faſz. 5a. 

29*
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württembergiſche Landeskirche im territorialiſtiſchen Sinne zu 

organiſieren ſuchte . 
Die kirchlichen Verhältniſſe hatten hier inzwiſchen weitere 

Anderungen erfahren. Nach dem Tode Dalbergs waren die auf 
einheimiſchem Boden liegenden Bistumsanteile von Konſtanz 
und Worms nebſt einigen Pfarreien von Speier mit dem 

Generalvikariat von Ellwangen, das dann kurze Zeit darauf 
nebſt dem Prieſterſeminar nach Rottenburg verlegt wurde, ver— 
einigt und die hiefür erforderlichen Jurisdiktionsvollmachten dem 

Generalvikar Hohenlohe, Biſchof von Tempe, bzw. deſſen Pro— 
vikar J. B. von Keller, Biſchof von Evara, am 26. März 1817 
vom Hl. Stuhle erteilt worden, ſo daß nunmehr alle Katholiken 

Württembergs ein er proviſoriſchen geiſtlichen Leitung unter— 
ſtanden . Durch Erlaß des Generalvikariats vom 17. Juni 
wurden alle Geiſtlichen zum Gehorſam gegen dieſe aufgefordert. 

Zwei Tage nachher, am 19. Juni 1817 richtete der Provikar 

Keller ein ſehr umfangreiches, bemerkenswertes Schreiben an 

Kardinal Conſalvi, in dem er nicht bloß ſeiner Freude und ſeinem 
Dank für die dem Generalvikariat erteilten Vollmachten zur Ver— 
waltung der neuen Parzellen Ausdruck verlieh, ſondern auch 
ſeinen Schmerz über all das, wie er ſagt, bekundete, was in dem 
Briefe des Kardinals ihm und dem Generalvikar von Hohen— 
lohe zur Laſt gelegt werde“. Offenbar hatte Conſalvi in einem 
Begleitſchreiben zum päpſtlichen Breve vom 26. März, worin 

bereits über „die in ganz Deutſchland verbreiteten Irrtümer 
einiger Profeſſoren beſonders in Ellwangen“ Klage geführt wor— 

den war, oder nicht lange nachher verſchiedene, näher ſubſtan— 
tiierte Beſchwerden vorgebracht. Sie richteten ſich gegen die 

Haltung der Regierung und gipfelten wohl, worauf auch ſpäter 

nochmals die Luzerner Nuntiatur“ hinwies, in dem Haupt— 

zs Vgl. zum Folgenden Mejer S. 167 ff. 

30 Vgl. dazu Longner S. 383 ff. Eine Mitteilung Conſalvis 

hierüber an die Nuntiatur in Luzern vom 5. April findet ſich im Berner 

Nuntiaturarchiv, Luz. Nunt. 231 Disp. Nr. XII. Das päpſtliche Breve 

Longner S. 626. 

20 Arch. Vat. Segret. di Stato Nr. 255 (1814—10) f. 275. Der 

Wortlaut ſoll an anderer Stelle veroöffentlicht werden. 

41 Der Aditore F. Belli ſchrieb am 20. Dezember an Conſalvi lebd. 

Nr. 254 f. 111), es ſeien ihm Nachrichten zugekommen, die beſagten, „oche 
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vorwurf, daß das Generalvikariat und ſpeziell Keller in zu ſtar— 

ker Abhängigkeit von der Regierung ſtünde. Indem nun der 

Provikar der Verdienſte des Königs um die katholiſche Sache in 

Württemberg und ſeiner ihm perſönlich in einer Audienz gegebe— 
nen Zuſicherungen gedachte, aber auch zugleich in überſchwäng— 
lichen Worten den Hl. Stuhl ſeiner Ergebenheit und Verehrung 

verſicherte, hoffte er den Kardinal von der Anwahrheit dieſer 
Anklagen zu überzeugen; ſie rührten von Menſchen her, „die im 
Dunklen operierten“ oder von ſolchen Denunzianten, „die ſich 
ein beſonderes Geſchäft daraus machten, das Mißtrauen des 

apoſtoliſchen Stuhles zum Schaden der Religion nicht allein 
gegen die Regierung, ſondern auch gegen die Vorſteher der 

Kirchen, die Biſchöfe und ihre Räte zu erregen, und deren heil— 
ſame Tätigkeit für die gute Sache zu durchqueren““«. Wir wiſſen 

monsignor Keller sia eccessivamente addetto e dipendente dai prin- 

cipli della corte e particolarmente del famoso Werkmeister“ etc.: 

Das beruhte wohl auf dem Berichte, den Geiſtl. Rat Felder von Walters— 

hofen am 14. November nach Luzern geſandt hatte: „Quidl boni speran— 

dum de episcopo Evariensi qui sese et ecclesiam sibi com— 

missam subjicit regimini politico? ., Studium huius Viri aliud 

non est nisi placendi Domino Regi.. Pastores.. silent aut ipsi 

sunt lupi sub ovina pelle latentes“, Im gleichen Sinne ſchrieb auch 

Abt Speckle, der mit Felder einer der Hauptinformatoren der Nuntiatur 

war und, wie er, ſich wiederholt in ſeinen Briefen über die Verhältniſſe 

in Württemberg äußerte. Er ſchrieb u. a. am 26. November 1817, hin— 

weiſend darauf, daß das Directorium ecelesiasticum mit königlichem 

Plazet erſchienen ſei: „Episcopum illum Evariensem, Provicarium nunc 

generalem omnino a consiliariorum ecclesiasticorum, qui Stutt- 

gardiae rem catholicam curare deberent, et inter quos plurimum 

valet famosus Werkmeister, voluntate pendere.“ Nuntiaturarchiv in 

Bern, Luz. Nunt. Nr. 251. 

42 Der König habe die Audienz mit den Worten geſchloſſen: „Pai 

fait volontiers ce qui aà eu lieu, et je ferai plus encore pour mes 

sujets catholiques; car ils sont tous mes enfans.“ 

43 Bezüglich der Profeſſoren bemerkt Keller: Nous avons fortemment 

recommandé M. le vicaire général évéque de Tempe et moi de 

nouveau aux professeurs de P'université catholique la plus scrupu- 

leuse probité et fidelité dans leur doctrine et instruction. Le pro- 

fesseur Drey a declaré que pour faire preuve d'orthodoxie, il avoit 

ajouté à son écrit sur la confession auriculaire des theses secundum 

canones Concilii Tridentini. Abt Speckle ſchrieb am 28. Juli 1818 an 

den Internuntius, daß er den Tübinger Profeſſoren nicht ſehr viel Ver—
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nicht, was das päpſtliche Staatsſekretariat, das erſt in Verbin— 

dung mit der Erwiderung auf die am 19. Oktober 1819 erfolgte 

Meldung vom Tode Hohenlohes antwortete“, dazu bemerkte. 

Aber, ſo aufrichtig auch die Erklärungen Kellers ſein mochten, 
man wußte in Rom, wie die Dinge in Stuttgart lagen und was 
man trotz der guten Abſichten des Königs von einer Regierung 
zu erwarten hatte, in der — nicht zu reden von Schmitz-Grollen— 

burg und Werkmeiſter — ein Mann wie Wangenheim den Aus— 

ſchlag gab. 

Indem dieſer nun um die Mitte des Jahres 1817 durch 

Werkmeiſter und den Generalvikariatsrat Jaumann ein 

Gutachten unter dem Titel „Allgemeine Grundſätze, nach 
welchen in deutſchen Staaten ein Concordat abzuſchließen 
wäre“, ausarbeiten ließ, worin im weſentlichen mit beſonderer 
Beziehung auf Württemberg die in Weſſenbergs „Betrach— 
tungen“ ausgeſprochenen Grundſätze aufgenommen waren, 
brachte er die Sache in Fluß. Schon im November desſelben 
Jahres wurde Wangenheim zum württembergiſchen Bundestags— 

abgeſandten ernannt. Von dort aus ſandte er an ſeinen württem⸗ 
bergiſchen Landsmann, den oldenburgiſchen Bundestagsgeſandten 
von Berg, im Auftrag der Regierung ein Schreiben, in dem 
er ihm darlegte, daß ſein König als Mittel zur Anterhandlung 

eines Konkordats mit dem römiſchen Hofe eine Vereinbarung 

über die ſeit Joſef II. in Oſterreich beſtehenden und von Wangen⸗ 
heim dargelegten Grundſätze anſehe. Berg möge dabei 

mitwirken, daß ſein Hof im Sinne der öſterreichiſchen Auf— 
forderung an einen dritten Ort, etwa nach Frankfurt, wohin 

auch die übrigen intereſſierten Staaten Abgeordnete zur Be— 
ratung entſenden ſollten, eine Vertretung abordne; auch der 
öſterreichiſche Hof ſollte zur Beteiligung erſucht werden. Baden 
hatte bereits die gutachtlichen Außerungen des württembergi— 

ſchen Geheimen Rats in der Hand; Berg ſollte ſie in Kürze 
erhalten und dem naſſauiſchen Miniſter überſenden; auch ſollte 

dieſe Kommunikation den Geſandten von Preußen, Hannover, 
  

trauen ſchenke mit Ausnahme ſeines Freundes Herbſt, der „bonis principiis 

imbutus“ ſei. Berner Nuntiaturarchiv a. a. O. 

44 Das geht hervor aus einem Vermerk auf dem betr. Faſzikel: Si 

unisce qui un progetto di risposta, che le abbraccia entrambe.
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der Niederlande und der heſſiſchen Häuſer gemacht werden. 
Bald darauf konnte der württembergiſche Geſchäftsträger in 

Berlin der preußiſchen Regierung mitteilen, daß am 15. März 
Bevollmächtigte von Württemberg, Baden, Naſſau und Heſſen 

zuſammentreten würden — was in Wirklichkeit am 24. März 

geſchah — um „mit theologiſchem Beirat über gemeinſame 
Grundſätze für Verhandlungen mit Rom ſich zu vereinbaren“, 
ferner, daß auch, was unrichtig war, Hannover und Bayern 
beitreten wollten. Wenn betont worden iſt, daß die in den 

württembergiſchen Vorſchlägen aufgenommenen allgemeinen 

Grundſätze teils aus Weſſenberg und Koch, teils aus Werk— 
meiſter und der württembergiſchen Praxis wohl geſchöpft ſeien 

und auf die Emſer Kongreßreſultate zurückgingen mit der 
Tendenz, die nationalkirchlichen Sdeen von damals in neuer 

Art fortzuführen, ſo darf hinzugefügt werden, daß dieſe Ideen 

auch von Karlsruhe, wo Häberlin, Brunner und Schäfer noch 
im Amte waren, wenn nicht beeinflußt, ſo doch geteilt und 

längſt vorher in den uns bekannten Referaten zum Ausdruck 
gebracht worden ſind. 

In Rom war man durch den württembergiſchen Geſchäfts— 
träger Kölle über die geplanten Konferenzen in Frankfurt unter— 

richtet worden. Conſalvi ſchrieb am 11. November an den Lu— 
zerner Internuntius Belli: Wenn die Vorſchläge, die man dort 
machen wird, vom Hl. Vater zugelaſſen werden können, kann dies 
ohne Schwierigkeit geſchehen: in caso contrario la Santità Sua 

non sara responsabile delle conseguenze nè à Dio nè al 

Mondo 4s, 

In Karlsruhe hatte man ſich inzwiſchen mit den von Würt⸗ 

temberg vorgelegten Vorſchlägen beſchäftigt und Gutachten dar— 
über eingeholt. „Die Bemerkungen zu dem württembergiſchen 

Aufſatz“ ſollten dem hierfür abzuordnenden Geſandten als In— 

ſtruktion dienen. Als Bevollmächtigter wurde jetzt aber nicht 
Berſtett, ſondern der Staatsrat Ittner, ein Freund Weſſenbergs, 
der Baden als Geſandter in der Schweiz vertreten hatte und 
Direktor des Seekreiſes war, in Ausſicht genommen. Seine 

amtliche Ernennung erfolgte am 12. Februar. Für den Fall 

45 Arch. Vat. Segret. di Stato Tit, 9 Nr. 254, Bern 231 D. 12 

Nr. 27 835),
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ſeiner Verhinderung wurde Hofrichter Kleiſer in Meersburg 

ſubſtituiert. Am 23. Februar meldete der badiſche Bundestags— 
geſandte in Frankfurt, Frhr. von Berckheim, daß die Konferenz 

Mitte März beginne. Am 13. März überſandte er „Bemer— 
kungen über die Verhältniſſe der deutſchen evangeliſchen Fürſten 

zur Römiſchen Curie“, die ihm der oldenburgiſche Geſandte von 
Berg mitgeteilt hatte, um Preußen zu gewinnen, daß es ſich den 

übrigen Fürſten anſchließe. Am gleichen Tage ging eine Mit— 
teilung an Berckheim, daß am folgenden Tage Ittner in Beglei— 
tung des Dekans Burg von Kappel abreiſe. Burg, geiſtl. Rat 

und Kommiſſar des rechtsrheiniſchen Teiles der Diözeſe Straß— 

burg, war als geiſtliches Mitglied der Frankfurter Geſandtſchaft 
vom Großherzog ernannt worden. Weſſenberg, den er auf ſeiner 

Romreiſe begleitet hatte“, in ſeiner Auffaſſung naheſtehend, und 

doch nicht in allem auf ſeine Fahne ſchwörend, diplomatiſch ihm 
ohne Zweifel überlegen, ein Mann von großer Geſchäftsgewandt— 

heit und ungeheurer Arbeitskraft, der eine gewaltige Korre— 
ſpondenz hinterließ, ſollte Burg bei den kommenden Verhand— 
lungen mit dem Hl. Stuhle, namentlich in ihrer zweiten Phaſe, 

eine Hauptrolle ſpielen und ſchließlich den biſchöflichen Stuhl 
von Mainz beſteigen '. Wie wir einem Schreiben Ittners vom 

30. März aus Frankfurt entnehmen, traf Burg mit ihm in Darm—⸗ 

ſtadt zuſammen. In Frankfurt begaben ſie ſich ſofort zu Berck— 

46 Aber Burg hatte ſchon bei dieſem Anlaß am 19. Juli 1817 der 

Luzerner Nuntius Carlo Zen an Conſalvi berichtet: Questi per i principii, 

di quali è imbevuto contro la S. Sede, è uno de'peggiori Ecolesiastici 

della Germania. Archiv. Vat, Segret, di Stato Tit. 9 Nr. 254 (1814 

bis 1818) Nr. 81. Am 4. April 1818 berichtete der Internuntius F. Belli 

an Conſalvi über den Zuſammentritt der Staaten in Frankfurt: Ma se gli 

altri deputati sono della medesima indole de'due di Baden, Burg ed 

Ittner, non si vedranno che basi anticanoniche, Ebd. Nr. 131. 

47 Aber Burg vgl. „Bad. Biogr.“; Brück, Die oberrheiniſche 

Kirchenprovinz (Mainz 1868) S. 21 ff., 51 ff. u. passim; Maas, Geſch. 

der kath. Kirche im Großh. Baden (Freiburg 1891) S. 36 ff. (passim); 

zuletzt die von Baier in der Zeitſchr. f. Geſch. des Oberrheins (1927) 

veröffentlichten Briefe. Aber den ſchwankenden Charakter und die zwei— 

deutige Haltung Burgs kann kein Zweifel beſtehen. Eine zuſammenfaſſende 

Darſtellung ſeines Lebens und Wirkens wäre wünſchenswert und von großem 

Intereſſe, muß aber, ſolange die weit zerſtreuten, von ihm herrührenden 

und auf ihn Bezug nehmenden Briefe und Aktenmaterialien nicht geſammelt 

ſind, noch als verfrüht bezeichnet werden. 
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heim und Wangenheim. Am 21. März teilte Burg dem 

Miniſterium des Innern von Frankfurt aus mit, daß er 
Pfarrer Dylin zu Ringsheim mit der Verwaltung des 

biſchöflichen Kommiſſariats betraut habe, mit der Bitte, 

dies zu genehmigen und ihm auch die Geſchäfte des groß— 

herzoglichen Dekanats anzuvertrauen. Dabei gab er die Ver— 

ſicherung ab: „Mein ganzes Streben ſoll auch hier dahin gehen, 
dem auf mich geſetzten höchſten Zutrauen zu entſprechen und 
durch einen aufſ geläuterte Grundſätze des Staats- und Kirchen— 
rechts geſtützten und von Klugheit und Erfahrung geleiteten 
Rath, ſoviel mir möglich iſt, beizutragen, daß einmal ein ſicherer 

Weg ausgemittelt werde, wie die großen Intereſſen des Staates 

und der Kirche zur Wohlthat des Ganzen vereinigt werden 
können.““s 

* * 
* 

Die Beratungen in Frankfurt, an denen ſich zunächſt auch 
außer den fünf oberrheiniſchen Staaten Mecklenburg, Olden— 
burg, die ſächſiſchen Häuſer, der Fürſt von Waldeck und die 

freien Städte Bremen und Lübeck ſowie Frankfurt beteiligten, 

begannen am 24. März 1818. Württemberg war durch den 

Staatsminiſter und Bundestagsgeſandten Frhr. von Wangen— 
heim, den Staatsrat Frhr. von Schmitz-Grollenburg, den 
Generalvikariatsrat und ſpäteren Domdekan Jaumann und den 

Legationsrat Frhr. von Blomberg vertreten. Naſſau hatte den 

Kirchen- und Oberſchulrat Koch, Kurheſſen den Regierungsrat 

Ries, Heſſen⸗Darmſtadt den geheimen Referendär von Wreden 

dorthin abgeordnet. Wie die Namen der auf der Konferenz 
anweſenden Regierungsvertreter, ſo verrieten gleich am erſten 

Tage die Ausführungen des Frhr. von Wangenheim, der dem 

päpſtlichen Stuhl ganz im Stile Napoleons Verſäumnis ſeiner 
Pflichten in Sachen der kirchlichen Angelegenheiten Deutſch— 

lands vorwarf, in welcher Richtung die Verhandlungen ver— 
laufen ſollten. Der Gang dieſer Verhandlungen, von deren 

as Orig. in H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 115. Beachtens⸗ 

wert iſt, daß in dem gleichen Faſzikel ſich eine Reihe von Akten und Ab— 

rechnungen über die Inſtandſetzung des Raſtatter Schloſſes als Biſchofs— 

wohnung finden ſeit 13. Auguſt 1818. Mit der Sache war Geh. Referendär 

Pfeiffer beauftragt.
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Einzelheiten wir hier abſehen müſſen, iſt bekannt und zuletzt 

am beſten von O. Mejer“ geſchildert worden. 

Als Grundlage der für den Abſchluß eines Konkordats 
nötig erachteten Grundſätze bezeichnete man die Fürſten— 

konkordate von 1446, die Emſer Punktationen, die Schrif— 
ten der deutſchen katholiſchen Kanoniſten von entſchiede— 
nem Range, die öſterreichiſche Kirchenverfaſſung ſeit Joſef II. 

und den Reichsdeputationshauptſchluß; daneben als Hilfsmittel 

mehrere Trienter Konzilsdekrete und die letzten Wahlkapitu— 
lationen Leopolds und Franz II.D. Vier Gegenſtände ſollten 

nach Beſchluß der zweiten Konferenz vom 25. März in das 

Konkordat aufgenommen werden, nämlich die Errichtung und 

Dotation der Bistümer, Domkapitel und Seminarien, Einzel⸗ 
beſtimmungen über die Biſchöfe, Domkapitel und Seminar— 

vorſtände, die Kirchenrechte und die Kirchenfonds der Katholiken 
in den deutſchen Staaten, worüber man in den erſten 16 Sit⸗ 

zungen im einzelnen beriet. Als Ergebnis wurden am 30. April 
1818 die „Grundzüge zu einer Vereinbarung über die Verhält— 

niſſe der katholiſchen Kirche in den deutſchen Bundesſtaaten“ 
zuſammengeſtellt. Die Konferenzen wurden dann bis zur 

18. Zuſammenkunft am 17. Juli vertagt, da die Mitglieder zu⸗— 

nächſt die Inſtruktionen ihrer Regierungen einholen mußten. 

Während ein Teil der norddeutſchen Staaten von jetzt an ſich 

zurückzog, ein anderer ſich freie Hand vorbehielt, traten die ſüd— 
deutſchen Staaten mit Heſſen-Kaſſel den Beſchlüſſen bei. Bei 

der Wiederaufnahme der Beratungen im Juli wurden den ein— 
gegangenen Inſtruktionen gemäßz einzelne underungen vor— 

genommen. Die ſchon in den vorausgehenden Sitzungen erörterte 

Frage, ob man ſtatt eines Konkordates nicht lieber eine dem 

päpſtlichen Stuhle vorzulegende Deklaration wählen ſolle, wurde 

jetzt nach endgültiger Feſtſtellung der Grundzüge nach Weſſen— 

bergs, Burgs und Werkmeiſters Rat zugunſten der letzteren ent⸗ 

ſchieden. Hier drangen die Gedanken durch, die wir ſchon aus 
Häberlins Forderungen kennen. Die Deklaration lief nahezu 

40 A. a. O. S. 165 ff. Dazu Longner a. a. O. S. 408 ff. Vgl. 

auch Friedberg S. 93 ff. 

50 Longner S. 420 ff. 

51 Mejer S. 217.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 459 

auf ein Diktat hinaus! Es ſollten nur diejenigen Gegen— 

ſtände darin aufgenommen werden, „welche dem Papſte 

theils zur Kenntnis, theils zur Beglaubigung vorzulegen für 

angemeſſen erachtet wurde“, während man alles übrige nach 
franzöſiſchem Vorbild in einem Organiſchen Statut niederlegen 

wollte, das in den drei Sitzungen vom 22.—24. Juli beraten 

und mit dem Titel „Grundbeſtimmungen für das organiſche 
Staatskirchengeſetz“ endgültig aufgeſtellt wurde. Es war die 

Grundlage der ſpäteren Kirchenpragmatik. Nachdem die Dekla— 
ration in der 27. Sitzung am 6. Oktober nochmals geprüft war 

— einige Ausdrücke wurden noch geändert —, wurde die Verein— 
barung in Form eines Staatsvertrags der Höfe von Württem— 

berg, Baden, Heſſen-Darmſtadt, Naſſau und der Stadt Frank— 

furt paraphiert, indem ſich dieſe zu gemeinſchaftlicher Aktion 
nach den aufgeſtellten Grundſätzen verpflichteten. In der 

30. Sitzung am 14. Oktober, als auch Kurheſſen definitiv ſich 

angeſchloſſen hatte, erfolgten die Anterſchriften. Die Konferen— 
zen wurden vertagt. 

Was die Anteilnahme Badens an den Frankfurter Kon— 
ferenzen betrifft, wofür in erſter Linie die im Haus- und Staats⸗ 
archiv zu Karlsruhe niedergelegten, teils gedruckten, teils ge— 

ſchriebenen Protokolle, die Noten und Berichte der Geſandten 
und die Akten des Miniſteriums der auswärtigen Angelegen— 
heiten mit den Gutachten der katholiſchen Kirchenſektion in Frage 

kommen, ſo muß dieſe einer beſonderen Bearbeitung vorbehalten 
bleiben '. Hier ſeien nur einige Punkte herausgehoben. Gene⸗ 

rell kann geſagt werden, daß die Großherzoglichen Geſandten 

ihrer Weiſung gemäß handelten und, wie Ittner am 

7. April 1818 der Regierung berichtete, ihre Erklärungen teils 
mündlich, teils ſchriftlich ihrer Inſtruktion entſprechend oder, wo 

dieſe nicht hinreichte, nach ihrer Aberzeugung abgaben, ins— 
beſondere überall da, wo das ſpezielle badiſche Intereſſe in Frage 

ſtand; ſo in der hier nicht zu berührenden Angelegenheit Weſſen— 
bergs und in anderen Punkten, wie bei der Debatte über den 

oᷣes Die Protokolle von 1818—1821 finden ſich in H.- u. St.⸗A. III, 
Staatsſachen, Rel.- u. Kirchenſ. Faſz. 40 (1.—30. Konferenz) und 41 (30. bis 

49. Konf. mit 38 Beilagen). Dazu für die Verhandlungen von 1818 die 

Akten ebd. Faſz. 7 u. Faſz. 47. Dieſer letztere Band liegt, wo nichts Be— 

ſonderes vermerkt wird, der folgenden Darſtellung zugrunde.
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Metropolitanſitz, wobei entgegen dem Vorſchlag, den Metro— 
politen per turnum oder dem Alter nach zu ernennen, die badi— 

ſchen Geſandten, wie Ittner am 9. Mai berichtete, den Geſichts— 

punkt der größeren katholiſchen Bevölkerung in Baden in den 
Vordergrund rückten. Daß ihre Stimme ſehr beachtet wurde, wenn 
es auch nicht immer möglich war, alles durchzuſetzen, betonen 

ſie in einer Note vom 1. April. Manche Punkte wurden nach 
ihrem Vorſchlag formuliert?s. Aus dem Bericht vom 7. April 

zum 11. Protokoll entnehmen wir, daß von da an ihre Mit— 

teilungen „dem Höchſten Auftrag“ entſprechend von Noten 

begleitet ſein würden, was bisher aus beſtimmten Gründen 

nicht der Fall geweſen ſei. Man kann nicht ſagen, daß die 

badiſchen Geſandten damals eine beſonders gemäßigte Haltung 
eingenommen hätten. Im Gegenteil trugen ſie mitunter 
ſchroffere Forderungen als die übrigen Vertreter vor. So 

beſtanden ſie, unterſtützt von Naſſau, darauf, daß das Recht der 
Ernennung der Domherren dem Landesherrn nicht entzogenwerde, 

„während Württemberg und die übrigen darin ein unüberwind— 
liches Hindernis erblickten“s:. Ferner „hatte die Stimme der 

badiſchen Abgeordneten, daß dem Biſchof kein Ernennungsrecht 

auf gewiſſe Pfarreien eingeräumt werden ſolle, die Stimme aller 

übrigen Abgeordneten gegen ſich“ss. Für ihre Geſamthaltung 
und Auffaſſung iſt wichtig, was ſie zu §S 4 des 17. Protokolls, wo 

ſie ausdrücklich bemerkten, daß ſie, ſich immer treu bleibend, „im 
Geiſte ihrer Inſtruktionen darauf antrugen, liberale Grundſätze 

mit Standhaftigkeit zu verbinden“, ſagten: „Die Großherzoglich 
badiſchen Abgeordneten ſind der Meinung, daß in der Dekla— 
ration an den Papſt . .. nichts aufgenommen werden ſolle, als 

was weſentlich zur Herſtellung der kirchlichen Verfaſſung gehört 
und daß überhaupt von den Juribus principum circa sacra 

geſchwiegen werden müſſe“, u. a. weil die Erwähnung ſolcher 

Rechte den Gegenſtand nur verwickle und dem Papſt Gelegen— 

heit gebe, ſeine Forderungen höher zu ſpannen. „Die ein— 

zureichende Deklaration iſt zwar in der Folge, wenn ſie die 

53 Vgl. denſelben Bericht vom 7. April zu Nr. 3 über die Interkalar— 

gefälle und zu Nr. 6. 

52 Note zur 18. Konferenz ad § 27, Faſz. 40. 

55 Ebd. ad 8 4.
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päbſtliche Beſtätigung wird erhalten haben, als Staatsgrund— 
geſetz zu erklären, hingegen ſind zu ihrer Erläuterung und An— 
wendung die kirchenrechtlichen Grundzüge, worüber die ver— 

einigten Staaten übereingetommen ſind, als organiſche Staats— 
geſetze zu publizieren.“ Burg machte alſo mit Ittner in dieſem 

für die Kirchenpragmatik entſcheidenden Punkte keine Ausnahme 

gegenüber den übrigen“; das iſt bekannt und entſprach ja auch 

den Weſſenbergſchen Vorſchlägen in Wien?'. Wie man in 

Karlsruhe darüber dachte, erſehen wir aus dem eigenhändig 
unterzeichneten Referat, das Geh. Referendär Reinhard, von 
deſſen Hand gewöhnlich die Beſchlüſſe des Miniſteriums des 

Auswärtigen bzw. des „Comitees für Bundesangelegenheiten“ 
geſchrieben ſind, am 30. April zu Art. 4 des 17. Konferenzproto⸗ 

kolls abgab, worin er bemerkte: „Wenn auf der einen Seite klar 

iſt, daß eine Vereinbarung der päbſtlichen Grundſätze ... mit 

denjenigen, welche nach dem Frankfurter Kongreß aufgeſtellt 
werden, niemals zu Stande kommt, und wenn auf der anderen 

Seite das Bedürfnis geordneter und feſter Kirchenverhältniſſe 

nichts deſto weniger fortbeſteht, ſo ergiebt ſich von ſelbſt, daß an 
die Stelle einer Anterhandlung eine Erklärung treten muß, 
welche ſich lediglich darüber verbreitet, was man mit oder ohne 

päbſtliche Mitwirkung, die man ſich übrigens in geziemender 
Ehrfurcht erbittet, zu thun beſchloſſen habe und zu thun genöthigt 

ſei.“ Man weiche aus dem Gleiſe, wenn man den Punkten, die 
päpſtlicher Mitwirkung bedürften, ſolche beimiſche, die dieſelbe 

nicht erforderten und nur zur Kenntnis vorgelegt werden ſoll— 

ten. „Was die Zuſtimmung des römiſchen Hofes nicht bedarf, 

ſollte gar nicht in die Deklaration aufgenommen werden.“ Die 

zu diskutierenden Punkte ſeien auf die mindeſte Zahl zu be— 

ſchränken. Die Wichtigkeit der Sache erfordere für die Aber— 

56 VBgl. dazu Brück, Oberrhein. Kirchenprovinz S. 21 ff., 45 ff. Be⸗ 

merkenswert iſt auch, was in der Note zur 21. Zuſammenkunft von der Ge— 
ſandtſchaft angeführt wird, daß nämlich Burg ſich dagegen ausgeſprochen 

habe, daß man in der Einleitung der Deklaration des traurigen Zuſtandes 

der deutſchen Kirche gedenke, weil der Papſt darin ein Schuldbekenuͤtnis 

finden werde und es hiſtoriſch unrichtig ſei, daß die Kirche in einem traurigen 

Zuſtande ſchwebe. „Noch niemals iſt für ihre eigentlichen Zwecke ſo viel 

geſchehen, als ſeit den letzten Zeiten.“ 

57 Vgl. oben und Mejer a. a. O. II 221.
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reichung der Deklaration eine würdige Form. Reinhard be— 

rührt dann noch einige weitere Fragen und betont zum Schluß, 
es gebe noch einige Punkte, die „wie bei der Bundesverfaſſung 
einer derartigen Entſcheidung ganz entnommen ſeyn ſollten“. 

Er würde — ſebſt bei entſchiedener Stimmenmehrheit — dem 

Großherzog nicht anraten, „dem Biſchof die Vergebung von 

Pfarreyen, die Ernennung der Domkapitularen, die Mitwirkung 

bei Beſetzung der theologiſchen Fakultät und die Abwälzung 
ſeiner Geſchäfte auf einen Weihbiſchof zu geſtatten“. Dieſen 
Weiſungen entſprach die ſchon gekennzeichnete Haltung der badi— 

ſchen Geſandten in Frankfurt. 

Wir müſſen hier davon abſehen, auf die übrigen Mini— 
ſterialentſcheidungen einzugehen, um noch kurz auf die Gutachten 

der Kath. Kirchenſektion während der Frankfurter Tagung hin— 
zuweiſen s. Häberlin und Brunner begegnen uns hier wieder. 
Den nächſten Anlaß dazu bot ein Schreiben Weſſenbergs vom 
4. April 1818, in dem er ſich über einzelne Punkte der erſten 

drei Frankfurter Sitzungen verbreitete. Er äußerte ſich dahin, 

daß 1. mit Anfang des Schuljahres an der Aniverſität Freiburg 

ein Seminar für alle Theologieſtudierenden eingerichtet, 2. die 

Ausmittelung der liegenden Gründe zur Dotation des Biſchofs 

und Kapitels ſchon jetzt angeordnet werden möge, und 3. der 
Antrag im 3. Protokoll wegen Ausgleichung der Pfarrgehalte 

Bedenken unterliege, da es ungerecht wäre, „die Lokalkirchen— 
fonds mit einander und mit den allgemeinen Fonds zu ver— 
mengen. Die Sicherheit der Kirchenſtiftungen wäre aber weſent⸗ 

lich bedroht, wenn die Selbſtverwaltung der Pfarrgüter auf— 
gehoben würde“. Die Frage der Zehntablöſung ſtreifend, meint 

er, daß dieſe kein Gegenſtand für die Frankfurter Verhandlungen 

ſei. Dieſe Note Weſſenbergs wurde am 7. April den genannten 

geiſtlichen Räten zugeſtellt. Brunner machte dazu, auf ein 
anderes von ihm erſtattetes Gutachten ſich berufend, unweſent⸗ 

liche Bemerkungen. Auf die Verlegung des Bistums nach 
Rottenburg und der Aniverſität von Ellwangen nach Tübingen 
anſpielend, meint er, die Römer machten zum böſen Spiel ein gutes 

Geſicht: „Ans Badenſern mögen ſie ein böſes oder ein gutes 

Geſicht machen; wenn wir nur bald tun, was wir in unſerer 

58 Val. zum Folgenden H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 47. 
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Nähe ſehen, und ſo den Römern zuvorkommen.“ Den Ausgleich 
der Pfarrbeſoldungen hält er für eine ſchwierige Operation. 

Häberlin erſtattete am 22. April ein größeres Gutachten auf die 

vorgelegten vier erſten Konferenzbeſchlüſſe über die Errichtung 

des Bistums, Konvikts und Seminars. Es ſolle darin, ſagt er, 
auch Rückſicht genommen werden auf die Frage, ob Freiburg, 

Raſtatt oder Bruchſal ſich für den Sitz des Bistums empfehle. 
Er ſpricht ſich unter Bezugnahme auf das Referat des geh. 
Referendärs Pfeiffer vom Februar“ für Freiburg aus, wodurch 

eine halbe Million Kapital erſpart werden könnte, da die 

Münſterpräſenzſtiftung bedeutende Erträgniſſe für die Dotatio— 

nen abwerfe, wobei er ſich über die feſtzulegende Beſoldung 
verbreitet uind Bezug auf die früheren Vorträge der Kirchen— 

ſektion und des Kirchendepartements nimmt. Das Seminar, 

fährt er fort, könne in Freiburg bei St. Martin oder in St. Pe⸗ 
ter — vorher nannte er auch Tennenbach — etabliert werden. 

Als „ehedem einjähriges Mitglied und Präfekt des General— 
ſeminars“ iſt er gegen Weſſenbergs Vorſchlag, ein Konvikts— 

alumnat für alle Theologen zu errichten. Es habe doch bisher 

ohne dies auch gute Geiſtliche gegeben. Entſpreche der Klerus 
durchaus nicht allen Erwartungen, ſo liege der Grund des Ver— 
derbniſſes in der mit dem Zeitgeiſt und der heutigen Erziehung 
kontraſtierenden kirchlichen Verfaſſung, wo diejenigen, die helfen 

möchten, nicht könnten, und diejenigen, die helfen könnten, nicht 
wollten. Auch Brunner meldete ſich wieder zum Wort in einem 

Gutachten vom 8. Mai. Er iſt für eine gute Dotation des Bi⸗ 
ſchofs (18 000 fl., während Häberlin 10 000 vorſchlug). „Hat 
der Biſchof wenig, ſo kann er auch wenig Gutes tun.“ Der 

Biſchof iſt durch den Landesherrn zu ernennen und den Papſt 

zu beſtätigen. Was den Sitz des Bistums betrifft, ſo ſucht er 

mit allen Mitteln der Beredſamkeit die Argumente Häberlins 

für Freiburg zu entkräften und tritt für Raſtatt ein, das ſich 
empfehle u. a. auch „wegen ſeiner ſchönen und geſunden Lage, 
ſeiner mehr ländlichen als ſtädtiſchen Verhältniſſe und ſeiner 

50 Nach deſſen Behauptung hat der Staat von der zu 80 000 fl. berech⸗ 

neten jährlichen Ausgabe für das Bistum kaum 17 000 fl. zu bezahlen; mit 

dem Sitz in Freiburg würden nach Häberlin jährlich 23—25 000 fl. erſpart 

werden. Vgl. Longner S. 511.
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Nähe bei der Reſidenz“. Das Seminar könnte im Schloß, dem 

Sitz des Biſchofs, untergebracht werden. Der Biſchof müſſe 
die jungen Geiſtlichen unter ſeinen Augen und ſeiner unmittel— 

boaren Leitung haben. Er ſpricht ſich gegen Häberlin mit Weſſen— 

berg für ein Alumnat Gonvikt), jedoch „nach liberalen Grund— 
ſätzen“ aus. Denn er will die Frage nicht bejahen, „daß man 

die Theologen frei herumlaufen laſſe“. Vieles werde durch das 

Konvikt verhütet. Es brauche aber keine mönchiſche Anſtalt 

zu ſein. Deſſenungeachtet beharrte Häberlin, der am 12. Mai 
auch ein von Brunner zuſtimmend gloſſiertes Referat über die 
in der 11. Konferenz behandelte Frage des Tiſchtitels und der 

Bildung eines Interkalarfonds erſtattete, in ſeinem Gutachten 
über das zwölfte Protokoll bei ſeiner Meinung, aber auch 
Brunner hielt an ſeiner Anſicht feſt. Dieſer nahm dann noch in 
zwei weiteren Gutachten zu den in der 13. Konferenz behandel— 

ten Eheſachen und ſchließlich zu den Grundzügen über die Metro— 

politanverhältniſſe Stellung, wobei er ſür den Turnus nach dem 
Alter eintrat. 

Ohne Zweifel nahmen — das zeigt dieſe kurze Aberſicht — 
die neben den Frankfurter Konferenzen hergehenden Arbeiten 

auch am Sitze der badiſchen Regierung, die mit der durch 
Großherzog Karl am 23. Auguſt 1818 erfolgten übertragung der 

Vollmacht zur Anterzeichnung einer Anionsakte““ einen vor— 

läufigen Abſchluß fanden, die dazu herangezogenen Kräfte ſtark 
in Anſpruch. Mancher wertvolle Vorſchlag wurde gemacht. 
Wenn die gefaßten Beſchlüſſe, wie ſich zeigen wird, bei den Ver— 

handlungen mit Rom keinen Erfolg hatten, ſo lag das nicht an 
dem Mangel an Vorbereitung, ſondern an der geiſtigen Haltung 

all derer, die im Banne febronianiſcher Geſinnung und joſefini— 

ſcher Ideen nicht erkannten, daß die Zeiten des Emſer Kon— 
greſſes und der Napoleoniſchen Gewaltpolitik vorüber waren. 

7* * 
2⁴ 

In Rom hatte man von den Frankfurter Protokollen und 
den dort entworfenen Grundzügen Kenntnis erhalten. Der 
öſterreichiſche Geſandtſchaftsrat Genotte ſchrieb am 9. Oktober 

an Weſſenberg, die Kongregation für außerordentliche Ange— 

60 Ebd. Faſz. 7.
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legenheiten glaube dieſe Aktenſtücke als den Erfolg und das 

Reſultat ſeines Einfluſſes anſehen zu ſollen“. Um dieſelbe 
Zeit, am 25. Oktober, beklagte ſich dieſer in einem Brief an 
Rotteck über Görres, der ihn in ſeiner Schrift „Teutſchland und 

die Revolution“ hart angefallen und als einen Verräter der 
Kirche an den Staat bezeichnet habe. 

Wenden wir uns dem weiteren Gang der Dinge zu. Würt— 
temberg und Baden ſollten nach der Tagung der Konferenzen 

im Oktober mit der Durchführung der Beſchlüſſe betraut 
werden. Die Deklaration ſollte durch eine Geſandtſchaft 
dem Hl. Stuhl überreicht werden. Württemberg ernannte 

als Geſandten den katholiſchen, aber vollſtändig auf dem 
Boden territorialiſtiſcher Auffaſſung ſtehenden Freiherrn von 
Schmitz-Grollenburg?, der uns von der Frankfurter Konferenz 

her bekannt iſt, Baden den proteſtantiſchen Freiherrn Johann 
von Türkheim“, der zwar ein erfahrener Diplomat war, aber 

als Nichlbeteiligter ſich erſt in die Frankfurter Beſchlüſſe und 

61 Schirmer Nr. 180. 

62 Philipp Moritz Frhr. von Schmitz-Grollenburg, geb. am 23. Dez. 

1765 in Mainz als Sohn des Kurmainziſchen Geheimrats Schm.-Gr., wurde 

zum geiſtlichen Stand beſtimmt und war ſchon mit verſchiedenen Pfründen 

bedacht und als Rat beim kurmainziſchen geiſtl. Gericht angeſtellt, als er 

ſich 1799 von ſeinen geiſtlichen Verpflichtungen entbinden ließ. 1806 trat 

er in Württembergiſche Dienſte, wurde 1808 Polizeidirektor, 1811 Staats- 

rat, 1812 Landvogt am Bodenſee und Direktor des Kath. Kirchenrats, 

1817 Vizepräſident des Oberregierungskollegiums. 1819 als Geſandter nach 

Rom beſtimmt, wurde er 1820 lebenslängliches Mitglied der Erſten Kammer, 

1821 Geſandter in München, F 1849 in Baden-Baden. Allg. D. Biogr. 

6s Johann Frhr. von Türkheim, geb. am 10. Nov. 1749, ſtammte aus 

einer der angeſehenſten proteſtantiſchen Familien Straßburgs, ſchrieb nach 

Abſchluß ſeiner Studien eine Diſſertation „de iure legislatorio Mero— 

vaeorum et Carolingiorum ...“, gründete 1775 eine philanthropiſche 

Geſellſchaft, wurde 1784 Bürgermeiſter in Straßburg; 1787 wurde er in 

die Provinzialberſammlung des Elſaßes, 1789 als Vertreter Straßburgs in 

die assemblée nationale constituante berufen, verließ aber dieſe am 

5. Oktober, zog ſich auf ſeine Güter in Baden zurück, von wo er mit den 

benachbarten Höfen Verbindungen anknüpfte. Wir treffen ihn in naſſaui— 

ſchen, ſächſiſchen und heſſiſchen Dienſten; 1803 wurde er heſſiſch-darmſtädt. 

Geſandter bei der Reichsverſammlung in Regensburg. 1807 wurde er 

Wirkl. Geh. Rat; 1814 iſt er am Hauptquartier der alliierten Mächte. 

Im Namen Heſſens unterſchrieb er beim Kongreß in Wien die neue 

Bundesakte, er ſtarb 1824, 75 Jahre alt. Vgl. Bad. Biogr, 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 30
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den Inhalt der Deklaration hineinarbeiten mußte. Die Dekla— 
ration ſelbſt, wozu auch ein Burg-Ittnerſcher Entwurf vorgelegt 

worden war, beſtand aus 9 Artikeln. Wenngleich ihr Wort— 

laut wiederholt beſprochen worden iſt, iſt es im Intereſſe der 

folgenden Ausführungen nötig, den Hauptinhalt hier anzuführen 
und vor allem jene Aufſtellungen hervorzuheben, die ſpäter von 
der Kurie beanſtandet wurden. Sie beginnt mit dem Hinweis 

auf die Wiederherſtellung des Friedens in Europa und die Ver— 
einigung der Fürſten und freien Städte, die ſich zuſammengetan 

hätten,f um den Epiſkopat, durch den die Kirche 
regiert wird (episcopatus, quibus ecclesia catholica 

regitur), wiederherzuſtellen. Es werden außer den fünf er— 

wähnten Staaten und Frankfurt noch genannt: der Großherzog 
von Mecklenburg, die beiden ſächſiſchen Häuſer, der Herzog von 

Oldenburg, der Fürſt von Waldeck und die freien Hanſeſtädte 
Lübeck und Bremen, die ſich vorbehalten hätten, in betreff 

ihrer katholiſchen Antertanen ſich an geeignete Bistümer anzu— 
ſchließen. 

Im 1. Artikel erhält die Römiſch-katholiſche 
Kirche (Eeclesia Romano-catholica et apostolica) die freie 

Religionsübung zugeſtanden, näherhin das freie ungehinderte 
Bekenntnis ihres Glaubens ſowie die freie öffentliche Ausübung 

ihres Kultus gemäß den fundamentalen Grund— 
ſätzen ihrer Religion (secundum principia suae 

religionis fundamentalia). Die vereinten Fürſten und freien 

Staaten würden Sorge tragen, allen dem entgegenſtehenden 

Hinderniſſen zu begegnen, gemäß den den Regierungen 

zuſtehenden höchſten Schutzrechten (secundum su— 

prema quae sunt imperantium protectionis iura]l. Es wer— 

den dann im 2. Artikel die zu errichtenden Diözeſen — für Baden 

noch Raſtatt — aufgezählt; bei der Erwähnung Kurheſſens iſt 

von den einzelnen Bewohnern die Rede „qui religionem profi- 

tentur christiano-catholicam“. Der 3. Artikel handelt von 

der Errichtung der Domkapitel an jeder Kathedralkirche „in 

forma presbyterii sive senatus ecclesiastici“ mit 

einem Dekan an der Spitze, die den Biſchof in der Ver— 

waltungſeiner Diözeſe unterſtützen ſollen lepi— 

scopum in administranda dioecesi adiuvare). Im 4. Artikel,
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wo von den ſchon beſtehenden und den etwa noch zu errichtenden 
Seminarien geſprochen wird, wird den darin nach der erforder— 

lichen Prüfung Aufgenommenen der landesherrliche Tiſchtitel 

zugeſagt. Der 5. Artikel enthält Beſtimmungen über die Bi— 
ſchofswahl, wonach der Diözeſanklerus mitwirkt, inſofern die 

Landdekane aus ihrer Mitte eine der Anzahl der Kanoniker 

gleiche Zahl von verdienten und durch Gelehrſamkeit ausgezeich— 
neten Geiſtlichen wählen, die mit den Domherren das Wahl— 
kollegium bilden, das wiederum durch Skrutinium mit abſoluter 

Stimmenmehrheit aus der Geiſtlichkeit des Landes drei taugliche 
Perſonen auswählt, aus denen der Landesherr den Biſchof er— 
nennt (decani rurales seu regionarii ex gremio suo viros 
meritis et doctrina insignes eligent). Nach dem. durch den 

Metropoliten oder einen anderen Biſchof erfolgten Infor— 
matipprozeß wird die päpſtliche Beſtätigung nachgeſucht, die 

innerhalb 6 Monaten lintra terminum sex mensium) 
zu erfolgen hat. Der ſo Beſtätigte hat vor ſeiner Konſe— 
kration durch den Metropoliten dem Landesherrn 
den Eid der Treue und des Gehorſams abzulegen (supremis 

territorii potestatibus fidelitatem et obedientiam iurato). 
Der konſekrierte Biſchof kann „omni exemtione per 
dioecesim sublata“ ſeine Funktionen ſrei ausüben 

(libere ac pleno iure fungetur). Es werden ſeine Rechte auf— 

gezählt, darunter auch (unter d) die Befugnis, Geiſtlichen die 

kanoniſche Inſtitution auf die Benefizien zu erteilen, diſe ihnen 
verliehen wurden lin beneficia illis collata instituere), 

und (unter i) das Recht, in geiſtlichen Sachen lin rebus 

spiritualibus), beſonders wo es ſich um das Sakrament handelt, 

zu erkennen, nicht aber in Zivilſachen der Geiſtlichen, qu i ppe 

quae ad iudicemcivilemspectant. Der Ar— 

tikel 7 handelt von der Ernennung der Domherren; den Dom— 
dekan ernennt der Landesherr le gremio capituli 

princeps designabit). Die Nominations- und Kollationsrechte 

auf Pfarreien und andere Benefizien bleiben in dem bis— 

herigen Stande; als Rechtsnachfolger im Patronat 

auſgehobener geiſtlicher Korporationen wird 

der Landesherr bezeichnet. Im 8. Artikel werden die 

Dotationen, die vom Landesherrn ausgehen, angeführt und 

30³*
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geſagt, daß ſie tunlichſt in Gütern, ſonſt in Grundrenten beſtehen, 
jedoch nicht vom Biſchof, ſondern nur „sub inspectione epi— 

scopi“ verwaltet werden ſollen. 
Was das Einkommen der Biſchöfe betrifft, ſo ſind darin für 

die Biſchöſe von Fulda und Limburg nur 6000 fl. vorgeſehen, 

der halbe Betrag des Freiburger Biſchofs. Im 9. Artikel ſchließ— 

lich iſt von dem Erzbistum die Rede, das, um die Verbindung 
mit dem Hl. Stuhle als dem Zentrum der katholi— 
ſchen Einheit ſtamquam unionis catholicae centro) 

herzuſtellen, errichtet wird. Der Erzbiſchof ſoll vor Ausübung 
der Jurisdiktion, die ihm „iuxta canones“ zufommt, ſchriſtlich 

dem betreffenden Landesherrn angeloben, nichts zu unternehmen, 

was zum Schaden der Rechte der Fürſten und Biſchöfe 
ausſchlagen könnte ſbin detrimentum jurium princi— 

pum et episcoporum]). Er erhalte eine Zulage von 3000 fl. 

aus dem Fonds der Suffraganbistümer. Solange er noch nicht 

ernannt ſei, möge Se. Heiligkeit den Biſchof von Rottenburg 
einſtweilen mit der Adminiſtration betrauen. Zum Schluß be— 

tonen die Fürſten, ſie brächten die Artikel dieſer Deklaration 
in forma sanctionis pragmaticae vor den 

Hl. Vater in der Hoffnung, daß er ihnen beiſtimme, ſie guä— 
dig aufnehme und in Gemäßheit ſeines heiligen und höch— 
ſten Amtes wohlwollend dafür Sorge trage. Der Schluß zeigt 
ebenſo wie der Eingang, daß an der Deklaration bei den Be— 

ratungen nichts geändert, ſondern dieſelbe als Ganzes vom 

Hl. Stuhl angenommen werden ſolle. Dem entſprachen die 

Weiſungen der den Geſandten mitgegebenen Inſtruktion. Sie 
beginnt “: 

„Die Geſandten, welche in allem nur gemeinſchaftlich zu 

handeln haben, übergeben ſogleich bei ihrer Ankunft dem Kardi— 
nal⸗Staatsſekretär mit ihrem Creditiv die Deklaration der ver— 

einten Staaten an den Pabſt, begleitet von einer dem Geiſte der 

bisherigen Verhandlungen entſprechenden Note; ſie werden zu— 

gleich um eine Audienz bei dem Pabſte verlangen und die 
Beſchleunigung der päbſtlichen Antwort empfehlen.“ 

Des Näheren beſtimmte die Inſtruktion, daß ſie bei Auße— 

rungen über die Beratungen in Frankfurt ſich in Einzelheiten nicht 

64 Text in den badiſchen Akten a. a. O. Faſz. 49. 
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einlaſſen und dem etwaigen Verſuch, durch Notenaustauſch über 
einzelne Punkte Aufklärung zu geben, mit der Antwort begeg— 

nen, „daß ſie nur auf die Deklaration im ganzen gemäß ihrer 
Inſtruktion ſich äußern könnten, da es hier nur darauf ankomme, 

daß Se. Heiligkeit die darin niedergelegten Beſchlüſſe der Für— 
ſten anerkenne. Die Geſandten dürfen in keinem Punkte der 
Deklaration etwas nachgeben und ſich in keine Anterhandlungen 

darüber einlaſſen. Anträge auf Modifikationen, die nur die 

Anwendung und Ausführung der darin ausgeſprochenen Grund— 
ſätze betreffen, ſind den kommittierenden Höfen mitzuteilen. 

Wird der weſentliche Inhalt der Deklaration anerkannt, dann 
töngen ſie underungen in der Faſſung, wenn die Ausdrücke nicht 
zweideutig werden, vornehmen. Anterhandlungen über Dinge, 

die nicht in der Deklaration ſtehen, dürfen nicht mit der Sache 

der Deklaration verquickt werden. Erſt wenn der Pabſt zu 
letzterer ſeine Zuſtimmung gegeben, können die Geſandten auf 

weitere Anträge eingehen. Die Bevollmächtigung der Geſand— 

ten iſt vorläufig auf drei Monate feſtgeſetzt; um weitere Ver— 

längerung muß gegebenenfalls nachgeſucht werden. Wenn der 
Pabſt die zu erbittende Anerkennung verweigert, oder über drei 

Monate hinaus derart verzögert, daß daraus mit Beſtimmtheit 

auf eine Ablehnung geſchloſſen werden kann, ſo haben die Ge— 

ſandten um ihre Päſſe zu bitten und dem Kardinalſtaatsſekretär 

eine Note zu übergeben, worin ſie die im Frankfurter Protokoll 

vom 30. April l. J. zuſammengeſtellten Gründe ausführen mit 

der Anfügung, daß die vereinigten Regierungen durch die ver— 

weigerte Mitwirkung von Seiten des päbſtlichen Hofes nicht ab— 

gehalten werden könnten, die nöthigſten kirchlichen Einrichtungen 

zum Wohl ihrer katholiſchen Unterthanen zu treffen, während 

ſie ſich mit dieſer Fürſorge für ihre katholiſchen Anterthanen be— 

ruhiget finden, könnten ſie nur bedauern, daß ihre Bemühungen 

und namentlich die von der Krone Würtemberg früher ſchon oft 

erneuerten ähnlichen Anträge zu dem erwünſchten Ziele nicht 
geführt hätten, und müſſen in der Erwartung verbleiben, wenn 

Seine päbſtliche Heiligkeit ihre Mitwirkung werde eintreten 

laſſen.“ Die Geſandten erhalten dann noch für einzelne Punkte 

der Deklaration beſondere Aufträge, ſo zu Art. 6 und 9 betr. 

den dem Landesherrn abzulegenden Eid der Biſchöfe, wobei ſie,
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wenn deren Vorlage verlangt wird, auf der in den Grundzügen 
feſtgelegten Formel beſtehen ſollen; dann hinſichtlich der Konſti— 

tuierung der Domkapitel, inſofern ſich die Regierungen die erſte 

Ernennung der Domherren vorzubehalten beabſichtigten, ſchliet— 
lich zu Art. 9 dahingehend, daß ſie, falls die Kurie auf einem 

ſeſten erzbiſchöflichen Sitz beſtehen wolle, ſich „in Gemäßheit 

der Deklaration und der Grundbeſtimmungen“ erklären und 
vorläufig deren Geſinnungen über die in Vorſchlag gekommenen 

Succeſſions-Akten erforſchen ſollten. Wegen Wegfalls der 

Taxen und Abgaben ſollten ſie bei etwaiger Anfrage darauf 
hinweiſen, daß der Verluſt der reichen Dotationen und „die 
mäßigen Kompetenzen“, die jetzt ausgeſetzt würden, die Biſchöfe 

wohl außer Stand ſetzten, davon Abgaben zu entrichten. Wenn 
Kanzleigebühren gefordert würden, ſollten dieſe durch eine Aber— 
einkunft feſtgeſezt werden. Bei etwaiger Anfrage über die 

Interkallargefälle ſei zu bemerken, daß ſie in Deutſchland nach 
den beſtehenden Geſetzen nur zu kirchlichen Zwecken verwendet 

würden. „Nachforſchungen wegen eines Staatskirchengeſetzes 

oder Religionsedikts ſei mit der Erklärung auszuweichen, daß 
ſie nicht darauf inſtruiert ſeien; ſie könnten beſtimmt verſichern, 
daß die Regierungen keine der Deklaration widerſprechende 
Geſetze erlaſſen würden. Die Berichte ſind auf dem Wege über 

die württembergiſche Bundestagsgeſandtſchaft an alle kommittie— 

renden Regierungen gemeinſchaftlich zu ſenden.“ Sie ſollten ſich 

mit den darüber unterrichteten Geſandten Sſterreichs, Preußens 

und Hannovers in gutes Einvernehmen ſetzen „und beſonders 
dahin wirken, daß ſie von Sſterreich unterſtützt, und die Unter— 

handlungen von Preußen und Hannover womöglich nach gleichen 
Grundſätzen geleitet werden“?s. Aber die Vorbereitungen der 
Geſandtſchaft geben die Karlsruher Akten Aufſchluß “. 

In einem Schreiben vom 24. Dezember 1818 teilte der 
württembergiſche Miniſter Graf von Zeppelin dem badiſchen 
Staatsminiſter Frhr. von Berſtett mit, daß der König zur Be— 

6s Die Abſchrift iſt revidiert und eigenhändig beglaubigt von „Frei— 

herr von Blomberg als Protokollführer“. 

66 Karlsruhe, Haus⸗ u. Staatsarchiv III, Staatsſachen, Religions- und 

Kirchenſachen Faſz. 49, in dem die im folgenden erwähnten Dokumente ſich 

finden. (Miniſterium des Großh. Hauſes und der auswärtigen Angelegen— 

heiten.)
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ſchleunigung der gemeinſchaftlichen Miſſion nach Rom den Vice— 
Präſidenten Frhr. von Schmitz-Grollenburg nach Karlsruhe ab— 
zuſenden beſchloſſen habe. Aus einem Briefe, den dieſer am 
4. Januar von Karlsruhe aus an das Miniſterium des Aus— 
wärtigen richtete, erſehen wir, daß er kurz darauf dort einge— 

troffen war und am 24. mit Frhr. von Türkheim in Freiburg 

zuſammentreffen wollte, weshalb er auf Beſchleunigung der zu 

erledigenden Ausfertigungen drang. Miniſter Frhr. von Ber— 

ſtett erwartete ihn trotz ſeiner Anpäßlichkeit zum Vortrag, wie 
er mitteilt. Er legte das gewünſchte Promemoria bei, in dem 

er die Punkte zuſammengefaßt hatte, die in einer Konferenz 
zwiſchen ihm, dem Kirchenrat Brunner und dem von Berſtett 
beauftragten geheimen Referendär Reinhard beſprochen worden 

waren. Wir entnehmen daraus, daß er hier „die Entwürfe des 

Creditivs und eines der Deklaration an den Pabſt beizufügen— 
den Schlußſatzes“ nebſt einigen ſtiliſtiſchen Verbeſſerungen der 

Deklaration dieſer Konferenz vorgelegt hat, und zwar mit dem 

Bemerken, „daß, weil die Deklaration von ſämtlichen Abgeord— 

neten der vereinten Staaten bei der Commiſſion in Frankfurth 

paraphirt wurde, eine motivierte Anzeige davon durch die 

Königl. Württembergiſche Bundes-Geſandtſchaft den übrigen 

Abgeordneten zur Kenntniß gebracht und ad acta commissionis 

gelegt werden ſollte“. 

Da nach den Frankfurter Verhandlungen der König von 
Württemberg und der Großherzog von Baden die Creditive 

gemeinſam zu unterzeichnen hätten und nach den Beſchlüſſen 

vom 23. Protokoll der Kommiſſion die Deklaration an den 

Papſt und die Inſtruktion für die Geſandten von deren Mini— 

ſterien der auswärtigen Angelegenheiten im Namen ſämtlicher 

vereinten Staaten zu beurkunden ſeien, würden die 3 Original— 

aktenſtücke, ſo wie ſie in Stuttgart expediert ſeien, unverzüglich 

durch die Württembergiſche Geſandtſchaft vorgelegt werden. 

Schmitz brachte dann, wie er weiter ausführt, den Württem⸗ 

bergiſchen Kammerherrn und Legationsrat bei der Bundestags— 

geſandtſchaft in Frankfurt, Frhr. von Blomberg, für die Sekre— 

tariatsgeſchäfte der Geſandtſchaft in Vorſchlag, da er die fran— 

zöſiſche und italieniſche Sprache beherrſche und als Protokoll— 

führer der Frankfurter Kommiſſion den Geiſt und die Ge—
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ſinnungen der vereinten Gouvernements aufs genaueſte kenne. 

Er gibt dann noch weitere Winke für die Auswahl des Kanz— 
liſten, die nach ſeinem Antrag bei ſeinem Hofe den beiden Ge— 

ſandten ſelbſt überlaſſen ſein ſolle. Bezüglich der Koſten, die 
nach § 4 des Vertrags entſprechend der Zahl der Katholiken 

von den einzelnen Staaten ſelbſt getragen werden ſollen, ſei die 

Einleitung getroffen, daß die bereits eingegangenen Beiträge 
der Königl. Württemberg. Hoſbank in Stuttgart übermacht und 
zur Dispoſition der beiden Geſandten bereitgehalten würden. 

Aber dieſe und damit zuſammenhängende Fragen hat am 
4. Januar im Miniſterium der Auswärtigen Angelegenheiten 

Geh. Referendär Reinhard noch am gleichen Tage ein eigen— 

händig geſchriebenes und unterzeichnetes Referat erſtattet, das 

für dieſen ganzen Fragenkomplex beſonders auch wegen der 

ſpäteren Haltung des in Ausſicht genommenen badiſchen Ge— 
ſandten charakteriſtiſch iſt. Reinhard wirft hier einen Rückblick 

auj die Frankfurter Verhandlungen des verfloſſenen Jahres. 

Deren Reſultat verdient nach ſeiner Auffaſſung „durch ſeine 

Vollſtändigkeit, Mäßigung und Beſonnenheit“ allgemeinen 
Beifall. Bei den Hauptverhandlungen im Zuli, führt er aus, 

kam man nicht bloß über die Grundzüge der Neuordnung 

überein, ſondern man entwarf auch „auf den Fall päbſtlicher 

Abgeneigtheit die Grundbeſtimmungen eines organiſchen 

Kirchengeſetzes, und, was die Hauptſache iſt, eine Vereinigungs— 

akte, durch deren Anterzeichnung ſich die betreffenden Souve— 

rains verbanden“. „Der wirklichen Vollziehung dieſer organi— 

ſchen Verabredungen“, fährt er bemerkenswert fort, „geht je— 

doch, wie natürlich und billig, ein Verſuch voraus, die Römiſche 

Kurie zu gemeinſamen Schritten zu bewegen.“ Es dürfe den 

inneren Rechten der katholiſchen Kirche und der ſie pflichtmäßig 

vertretenden Regenten nichts vergeben werden. Auf der an— 
deren Seite ſei „das nachteilige, unangenehme und dem Volke 

anſtößige Ereigniß einer Sciſſion zwiſchen Papſt und den 

Souverainen“ zu vermeiden. Die den Verhältniſſen der Zeit 

angepaßten Vorſchläge der dem Papſt durch eine Geſandtſchaft 

zu überreichenden Deklaration ſollen dazu geeignet ſein, im 

Falle „einer päbſtlichen Anwillfährigkeit die Stimme des ganzen 

aufgeklärten Publikums“ und damit „die Rechtfertigung der
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concertierten proviſoriſchen Maßregeln zu gewinnen“. Rein— 

hard betont dann weiter, daß man ſich über die Form der 
Verhandlungen, über die Deklaration und die Inſtruktion für 
die Geſandtſchaft geeinigt habe und die von Württemberg und 

Baden im Namen der übrigen abzuordnende Geſandtſchaft die 
Deklaration in Rom übergeben ſolle, ohne ſich auf Verhand— 
lungen einzulaſſen. Im Falle fruchtloſen Bemühens hätten ſie 

längſtens nach drei Monaten die Rückkehr anzutreten. 
Der wirklichen Abreiſe der Geſandtſchaft, erfahren wir 

weiter, ſtand „die allgemein mißbilligte Idee des Königs von 

Wirtemberg entgegen“, der vorläufig die Deklaration dem 

Papſte durch ſeine Geſandtſchaft eröffnen laſſen wollte, um zu 
erfahren, ob ſie eine günſtige Aufnahme fände. Er habe ſich 
ſchließlich dann auch auf eine bloße Ankündigung der Geſandt— 
ſchaft beſchränkt. Nunmehr werde die Aktivierung der Miſſion 
ſehr betrieben. Die weiter berührten Vorſchläge über das 
den Geſandten beizugebende Hilfsperſonal eines Sekretärs und 

Kanzliſten ſowie über die Equipierung und finanzielle Aus— 
ſtattung der Geſandtſchaft intereſſieren uns hier nicht. Erwähnt 

ſei nur, daß anſtelle des urſprünglich von Württemberg als 

Sekretär vorgeſchlagenen Legationsrates von Blomberg, mit 

dem auch Baden einverſtanden geweſen wäre, der königliche 

Finanz-⸗Miniſterialſekretär König trat und die Stelle eines 

Kanzliſten ſich erübrigte, da man ſich in Stuttgart mit dem 

badiſchen Vorſchlag einverſtanden erklärte, wonach der heſſiſche 

Kammerherr Legationsrat von Türkheim zur Anterſtützung 

ſeines bejahrten Vaters ebenfalls der Geſandtſchaft als Sekre— 

lär beigegeben werden ſollte. König war, wie angeführt wird, 

„ſchon bei den früheren Sendungen des Biſchofs von Evara 

Keller) in kirchlichen Angelegenheiten zu Rom mit Zufrieden— 

heit gebraucht worden“. Nicht unintereſſant iſt, daß Reinhard 

es für nötig hielt, darauf hinzuweiſen, daß, wenn die Sprache 

auſ den Bistumsverweſer von Weſſenberg käme, der Kurie 

gegenüber zu betonen ſei, daß die Geſandten nicht das ſpeziell 

badiſche Intereſſe, ſondern das ſämtlicher Fürſten zu vertreten 
hätten. In dieſem Sinne ſollte nach dem Wunſche des Großz— 

herzogs vor allem Türkheim inſtruiert werden. Wie die Dinge 

damals in der Konſtanzer Diözeſe lagen, konnte der Hl. Stuhl
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aus dem Promemoria entnehmen, das Ignatius Speckle, der 

letzte Abt von St. Peter, am 26. Januar 1819 von Freiburg 

aus an die Nuntiatur in Luzern ſandte. Darin war die Hoff— 
nung ausgeſprochen, daß die Verhandlungen mit dem badiſchen 
Hof, da der gegenwärtige Großherzog Ludwig nicht gut auf 

Weſſenberg zu ſprechen ſei, einen günſtigen Verlauf nehmen 
werden “. 

Frhr. von Türkheim hatte inzwiſchen das Schreiben des 

Miniſters Berſtett vom 23. Dezember durch Vermittlung ſeines 
Sohnes erhalten. Doch war er erſt am 29. Januar 1819 in der 

Lage zu antworten. Er ſchrieb von Freiburg aus. Die Ein— 
ladung zur Beteiligung an der Miſſion nach Rom findet er 

ſchmeichelhaft. Doch hat er Bedenken wegen ſeines hohen 

Alters, der Angunſt der Jahreszeit und ſeiner Ankenntnis in 
der italieniſchen Sprache, insbeſondere aber wegen der Be— 

fürchtung, „gegen die Politik des Römiſchen Hofs des ihm 

ſchon von Wien aus wohl bekannten Kardinals Conſalvi zu 
ſtranden“. Andererſeits geſteht er ſich, daß „die hohe Wich— 
tigkeit des Auftrags für einen deutſchen Patrioten und alten 
Kanoniſten“, ſelbſt ſeine „der Römiſchen Kirche nicht unbekannte 

Anbefangenheit“ ihn einigen Erfolg erhoffen läßt. Beſonders 
aber beſtärkt ihn das Zutrauen des Großherzogs, kein Opfer 

unverſucht zu laſſen. Er möchte aber noch einige Wochen ge— 

winnen, um ſich in die Frankfurter Verhandlungeen einzu— 

arbeiten, die Genehmigung ſeines Landesherrn einzuholen und 
einige Familienangelegenheiten zu ordnen. Der Umſtand, daß 

er mit Schmitz-Grollenburg ſeit langem befreundet ſei — er 
ahnte alſo nicht, was kommen werde — und die Hoffnung, einen 

angenehmen Gehilfen zur Arbeit zu bekommen, erleichtere ihm 
die Sache. Er war alſo guten Mutes. Da erkrankte er, 

worüber ſein Sohn an Berſtett berichtete. Er habe eine heftige 

Attacke auſ ſeine Geſundheit, begleitet von einer allgemeinen 
Schwäche durchgemacht; doch hoffe er bald wieder hergeſtellt 
zu ſein. Am 2. Februar ſchrieb Türkheim wieder ſelbſt an den 
Miniſter. Er ergreife den erſten Augenblick, wo er wieder 

67 Berner Nuntiaturarchiv, Nuntiatur Luzern Faſz. 251 (Weſſenberg): 

Promemoria seu relatio de praesenti rerum ecclesiae statu in dioecesi 

Constantiensi. Vgl. Braun S. 303: Die Relation von 1817. 
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imſtande ſei, die Feder zu führen, ihn über ſeine Lage zu unter— 

richten. Seit zwei Tagen gehe es beſſer. Gerne würde er die 
Reiſe beſchleunigen, aber ſein Arzt behaupte, daß er ohne 

Lebensgefahr nicht vor dem kommenden Montag abreiſen könne. 
Herr von Schmitz, dem er ſchon zweimal habe ſchreiben laſſen, 
ſei deſolat. Er ſelbſt werde ſich nur einen Tag in Karlsruhe, 

einen weiteren in Altdorf aufhalten und Ende der Woche in 

Freiburg ſein. Von hier aus ſchrieb er dann nochmals am 
13. Februar in Privatangelegenheiten an Berſtett. Sein nächſter 

Brief trug das Datum des 28. Februar; er kam aus Turin “. 
Die Geſandten hatten inzwiſchen die Reiſe angetreten. 

IIL. 

Die Anterhandlungen der oberrheiniſchen Geſandten mit dem 
Heiligen Stuhl. 

Die beiden Geſandten“ trafen in Freiburg zuſammen. 

Sie fuhren von da zunächſt über Baſel nach Genf, wo ſie am 
19. Februar ankamen. Bei anhaltendem Regenwetter reiſten 

ſie nun durch Savoyen und gelangten nach achtſtündiger regen— 
freier Fahrt über den Mont Cenis am 25. abends nach Turin. 

Von hier aus erſtatteten ſie am 26. Februar ihren erſten 

Bericht“', dem obige Angaben entnommen ſind und in dem 

ſie mancherlei über die dortigen Verhältniſſe ſpeziell über das 

Jeſuitenkolleg erzählten. Am 14. März ſchrieben ſie aus 
Florenz“, ſie hofften noch vor der Karwoche die Deklaration 

es Er ſpricht hier von den Schwierigkeiten der Reiſe, dem Verſagen 

des Wagens und dem dadurch bedingten längeren Aufenthalt in Turin, 

ihrer Fühlungnahme mit dem dortigen diplomatiſchen Korps, von der könig— 

lichen Familie etct, von ſeiner Sorge wegen des Geſundheitszuſtandes des 

Papſtes und ſeines dort befürchteten baldigen Todes, ſchließlich von ſeinem 

Verhältnis zu ſeinem Kollegen. Sie ſlanden im beſten Einvernehmen, ob— 

gleich ihre politiſchen Anſichten jeden Augenblick aufeinander ſtießen. Das 

hindere aber nicht, auf der gleichen Linie zu marſchieren, vorausgeſetzt, daß 

jener kein Direktorium aufrichte, dem er ſich nicht akkomodieren würde. — 

Das war eine Vorahnung deſſen, was kommen ſollte. 

60 Ihre Berichte: Karlsruhe, H.- u. St.-A. III, Staatsſachen, Rel.⸗ 

u. Kirchenſ. Faſz. 49, 50 u. 51. Vgl. dazu Mejer III S. 7 ff., der aber 

die vier erſten Briefe nicht kennt. 

70 Ebd. Faſz. 49. 

71 Ebd. 
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dem Römiſchen Hofe übergeben zu können. Tatſächlich trafen 

ſie auch, wie erwartet, am 18. März in Rom ein und bezogen 

dort die für ſie von dem württembergiſchen Geſchäftsträger Kölle 
gemieteten Quartiere auf dem Campo Marzo (via dei Prefetti 
Nr. 8), wie wir aus ihrem dritten ausſührlichen Bericht vom 

25. März entnehmen??. Was ſie zu melden hatten, war nicht bloß 

die „Antrittsaudienz und die übergabe der Deklaration“; vielmehr 
verbreiteten ſie ſich über eine Reihe wichtiger Punkte. Der Kardi— 
nal-Staatsſekretär Conſalvi, den ſie gleich am Tage nach ihrer 

Ankunft um eine Stunde zur Beſprechung erſucht hatten, emp⸗ 

fing ſie am 20. März. Sie erhielten, von ihm „mit der ihm 
eigenen Güte und Höflichkeit empfangen“, die Mitteilung, daß 

Seine Heiligkeit ſchon von ihrer Ankunft unterrichtet ſei und ſie 

ſchon am folgenden Tage, wenn der Sonntag es nicht verhin— 
derte, Audienz haben könnten. Dieſe wurde auf den 22. März 
feſtgeſetzt. Zur Sache ſelbſt bemerkte Conſalvi, nachdem er kurz 

auf den Tod des von ihm geſchätzten Hannoverſchen Geſandten 

Ompteda angeſpielt hatte, „daß man von Römiſcher Seite alles 
Mögliche thun werde, was nur immer die Grundſätze erlauben, 
um zu dem gewünſchten Ziel zu gelangen“. Auf die Bemerkung 
der beiden Geſandten, „daß ſie mit um ſo größerem Vertrauen 

ſich näherten, als bei der vorläufigen Eröffnung der weſentlichen 

Punkte der Declaration Seine Eminenz ſolche gut zu heißen 
geſchienen“, erwiderte der Staatsſekretär, daß er keine förmliche 

Mitteilung erhalten, vielmehr nur von Kölle über einige der in 
Antrag zu bringenden Punkte unterrichtet worden ſei. Auf die 

Frage, ob beſſer in Rom oder anderswo verhandelt werden 
ſolle, habe er das erſtere vorgezogen. Es ſeien ihm aber 

Gerüchte über Dinge zu Ohren gekommen, die in der Mitteilung 
Kölles nicht enthalten geweſen ſeien „und großen Anſtänden 
ausgeſetzt ſein könnten.“ Sie hätten ihm ihrerſeits verſichert, 

daß ihre Committenten von den reinſten Abſichten erfüllt ſeien, 

da ſie „ſich beſtrebten, die weſentlichſten kirchlichen Einrichtungen 
zum Vortheile ihrer katholiſchen Anterthanen nach den Grund— 

ſätzen ihrer Kirche zu treffen, und ſich ſchmeichelten, dafür den 

Beifall und die Genehmigung des Kirchenoberhauptes in An— 

ſpruch nehmen zu dürfen“. Der Kardinal, der ihnen verſprach, 
  

2 Ebd.
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mit gewohnter Offenheit zu ſagen, was geſchehen könne, lud ſie 
zur Teilnahme an der am ſolgenden Tage vorgeſehenen Feier 
des Krönungstages in der päpſtlichen Kapelle ein und führte ſie 
perſönlich in die für das diplomatiſche Corps beſtimmte Bank. 

Am 22. März fanden ſie ſich zur Audienz beim Papſt unter 

Einhaltung der üblichen Zeremoniells ein. Nur vom Fürſten 
Kaunitz, glauben ſie ausdrücklich bemerken zu ſollen, ſei Hand— 

kußz und Kniebeugung verweigert worden. Sie überreichten ihr 

Creditiv und baten den Heiligen Vater, Kardinal Conſalvi zu 
beauftragen, ihre Anträge aufzunehmen und die Sache mit 

ihnen zu behandeln. Dieſer verſicherte in allgemeinen Aus— 

drücken, daß von ſeiner Seite alles geſchehen werde, was die 

Grundſätze erlaubten; ihr Creditiv kenne er ſchon aus der über— 

gebenen Abſchrift Conſalvis. 
Hierauf ſtellten ſie dem Papſte den Geſandtſchaftsſekretär 

König und den Sohn Türkheims vor. Am andern Tag über— 
reichten ſie dem Staatsſekretariat die Deklaration, deren Empfang 
der Minutant Molojoni beſtätigte. Mit Rückſicht auf die 

bevorſtehende Karwoche und den angekündigten Beſuch der 

Kaiſerlichen Majeſtäten von Sſterreich, die am 2. April zu 

dreiwöchentlichem Beſuche in Rom eintreffen wollten, während 

Fürſt Metternich ſchon am 31. März erwartet wurde, 

glaubten die Geſandten mitteilen zu ſollen, daß unter dieſen 

Amſtänden vor vier Wochen an eine Antwort des Staats— 

ſekretärs nicht zu denken ſei. So bot ſich ihnen inzwiſchen 

Gelegenheit, die Anſichten der Geſandten anderer Höfe kennen 

zu lernen. Kaunitz war noch abweſend. Doch beſtätigte der 

öſterreichiſche Legationsrat Genotte bereits den Empfang der an 

die Botſchaft gerichteten Inſtruktion, die beiden Geſandten in 

ihrer Angelegenheit beim Römiſchen Hof zu unterſtützen. Von 

Niebuhr hörten ſie, der preußiſche König habe durch ihn der 

Kurie mitteilen laſſen, daß er es gerne ſähe, wenn eine Ver— 

ſtändigung in Sachen der Deklaration zuſtande käme. Niebuhr 

habe ihnen die drei Hauptpunkte, die nach ſeiner Auffaſſung 

beanſtandet werden könnten, herausgehoben, es ſeien: 1. die dem 

Landesherrn vorbehaltene Deſignation des Biſchofs aus drei 

vom Kapitel gewählten Kandidaten, welches Recht der Papſt 

ſich allein vorbehalte, 2. der dem Papſt geſetzte Beſtätigungs—
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termin von ſechs Monaten, 3. der Eid, den der Neuerwählte 

dem Papſt zu leiſten habe und welcher in der Deklaration ganz 
mit Stillſchweigen übergangen ſei. Die Hannoverſchen Geſchäfte 

führte, nachdem vor kurzem der Geſandte Ompteda geſtorben 

war, Legationsrat Leiſt. Er und der holländiſche Geſandte von 
Reinhold ſagten ihre Anterſtützung zu. Im vierten Bericht vom 
3. April wird nichts von Bedeutung gemeldet; wir erfahren 

daraus, daß der öſterreichiſche Kaiſer inzwiſchen angekommen 

war. 

Wie bisher, ſo haben die beiden Geſandten zunächſt auch 
die folgenden Berichte gemeinſam unterzeichnet und abgeſchickt. 

Aber ſchon nach dem dritten glaubte der badiſche Vertreter, Frei— 
herr von Türkheim, in einem Separatſchreiben an den badiſchen 

Miniſter des Auswärtigen, Freiherrn von Berſtett, ſeinem 

Herzen Luft machen zu ſollen. Hatte er, wie wir geſehen haben, 
bei Abernahme der Miſſion ſeiner Freude darüber Ausdruck 
gegeben, gerade mit dem ihm, wie er ſagt, befreundeten Frei— 
herrn von Schmitz-Grollenburg an die bedeutſame Aufgabe 
herantreten zu können, ſo ſollte er im gemeinſamen Verkehr und 

Gedankenaustauſch ſehr bald erfahren, wieweit er von ſeinem 
Kollegen, obwohl dieſer von Haus aus Katholik war, in der 

prinzipiellen Auffaſſung des Gegenſtandes der Verhandlungen 
entfernt war. So ſandte er denn von jetzt an in Ergänzung des 

von beiden gemeinſam unterzeichneten Rapports an die geeinten 

Fürſten und Staaten jeweils einen Separatbericht an ſeinen 
Miniſter, zuerſt am 25. März *. Er ſagt hier von Schmitz, deſſen 
Sachkenntnis er nicht beſtreitet: „Après avoir ébranlé l'infalli- 
bilité du Pape, il est si fort convaincu de cette du comité 

de Francfort et croit en posseder si exclusivement les sens 
et le secret, quoique j'en aie aussi lũ deja trois fois tous 
les actes, que je n'ai qu' à entrer libéèralement dans toutes 

ses idées, pour ne pas établir une scission préjudiciable.“ 

Aus dieſem Grunde habe er ſich entſchloſſen, ihn machen zu 
laſſen und ſich damit zufrieden zu geben, dem Miniſter und 

78 Die Sonderberichte Türtheims finden ſich in Karlsruhe, H.- u. St.-A. 

III, Staatsſachen, Rel.- u. Kirchenſ. Faſz. 51 (Diplomatiſche Seltion, 

Kirchenhoheit, Manualakten des Frhr. von Türkheim aus der Zeit ſeines 

Aufenthaltes als Geſandter in Rom); einige in Faſz. 50. 
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durch ihn Sr. Königl. Hoheit ſeine perſönlichen Eindrücke zu 
unterbreiten. „Mon tour viendra“, fährt er fort, überzeugt 
durch den Grundſatz „fortiter in re, suaviter in modo“ leichter 

die Gegenſätze überbrücken und wirkungsvoller zum Erfolg bei— 
tragen zu können. Auch er iſt entzückt von der freundlichen 
Aufnahme durch Conſalvi. Er kann aus guter Quelle mitteilen, 
daß er in Rom gut empfohlen ſei: bien noté et annoncé. Das 

konnte natürlich v. Schmitz-Grollenburg, über deſſen antirömiſche 

Tendenzen man an der Kurie nicht im Anklaren war, nicht von 

ſich ſagen. über Türkheim hatte bereits am 4. März der Abt 
Speckle von St. Peter“ an den Nuntius in Luzern in günſtigſter 

Weiſe berichtet. Daß man die beſte Hoffnung auf einen guten 

Ausgang der Sache haben dürfe, beſtätige die Perſon des Ge— 

ſandten Frhr. von Türkheim, dem alle diejenigen, die ihn näher 
kännten, das Zeugnis eines rechtſchaffenen und gerechten Mannes 

ausſtellten. Obwohl dem Augsburger Bekenntnis angehörig, 

kenne er ſich doch im kirchlichen Recht aus und begünſtige weder 
die Grundſätze der Neuerer noch den Deſpotismus der Fürſten 
gegen die Kirche. Bei ſeiner Anweſenheit in Freiburg habe er 

jüngſt geſagt: Res catholicorum a se fidelius curandas fore, 
quam a quibusdam catholicis sacerdotibus potuisset“, 

Man kann nicht leugnen, daß Türkheim beſtrebt war, auch 
dem ſtreng kirchlichen Standpunkt Verſtändnis abzugewinnen, 

nicht etwa eaus innerer Zuneigung zum Katholizismus, ſondern 
  

7à Nuntiaturarchiv in Bern, Akten der ehemaligen Luzerner Nuntiatur 

Nr. 251 (Weſſenberg). 

75 Uber ihn hatte der Münchener Nuntius am 7. Februar eine Notiz 

aus der „Augsburger Zeitung“, die er von dem Abbate Dumont erhalten 

hatte, nach Rom geſandt, und die in der franzöſiſchen Wiedergabe lautet: 

Le 3 de ce mois partit de Francfort Mr. Schmitz-Grollenburg, en- 

voyé de Wurtenberg pour se ſendre à Rome. Il doit passer par Carls- 

ruhe oũ il se joindra au Baron Turkheim, député pour cette méme 

mission. Schmitz-Grollenburg est soudiacre, ce qui ne l'a pas empéẽché 

de se marier. Il est très lié avec le fameux Werkmeister, ennemi du 

célibat et de Rome et tout à fait imbu des maximes de Febronius. 

C'est un homme duquel il faut se défier.“ Von Türkheim wird hier 

geſagt: Turkheim est protestant et toute fois il n'est pas méchant et 

si c'est le réme que celui qui jadis présentait à Ratisbonne Darm— 

stadt, on le trouvera honnéte et bien intentionné. Archiv. Vat. Segr. 

di Stato Tit. 9 Nr. 254 (1814—10) f. 55.
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aus ſeiner Grundeinſtellung heraus, wonach ihm in dem turbu— 

lenten Gewirre jener Zeit jede Schwächung der Autorität, auch 
in der katholiſchen Kirche, zuwider war. Es gibt, fährt er in 

ſeinem Briefe fort, in allen Dingen Altras. Die einen neigen 
dahin, alles zu zerſtören, die anderen, die alten Grundſätze ſo— 

viel als möglich aufrecht zu erhalten. Zu den Angaben des 
Geſamtberichts über den Tod des Hannöverſchen Geſandten 
v. Ompteda fügte er korrigierend hinzu, daß dies ein ſehr be— 

dauernswertes Ereignis ſei. Ompteda ſtand in den beſten Be— 
ziehungen zur Kurie. Der Geſchäftsträger Leiſt erſcheint Türk— 

heim als gelehrter Publiziſt. „Weit entfernt, persona grata 

zu ſein, iſt er die bete noir der Römiſchen Kurie. Er ſtand im 

geheimen Gegenſatz zu dem Geſandten, und ſeinen Ratſchlägen 
ſchreibt man es zu, daß Weſſenberg auf Hinderniſſe geſtoßen ſei.“ 

Abweichend von der im Geſamtbericht vorgetragenen Meinung 
Schmitz-Grollenburgs glaubt Türkheim nicht daran, daß Hanno— 

ver und Berlin, die für die Negotiationen der katholiſchen Kirche 
viel liberalere Maßſtäbe anwendeten, ſich unter die Leitung des 

Frankfurter Comites ſtellen würden. Von dem Einfluß des 

niederländiſchen Geſandten hält er nicht viel, ſo unterrichtet er 
ihm auch erſcheint“. Er ſtünde in offener Oppoſition gegen den 

belgiſchen Klerus, der ihn wie das Feuer fürchte. Dagegen ſpricht 

er rühmend von Niebuhr, dem preußiſchen Geſandten. Er iſt 

nicht bloß ein Mann von hoher Bildung, er verfügt auch über 

diplomatiſche Qualitäten. Er beurteilt gut das Terrain, hat das 

Ohr des Kardinalſtaatsſekretärs und erreicht durch ſeine Mäßi⸗ 
gung mehr, als andere durch ihr unbiegſames Auftreten. Er ſei 
die béte noir des Frankfurter „Comité, qui employe le verd 
et le sec pour le discrediter, et annonce hautement, qu'il 
ne jouit d'aucun crẽdit à Berlin et qu'il en sera rappellé sous 

peu“. Von ihm könne er ſelbſt manches erfahren. Er handle nach 

dem Grundſatz: Audiatur et altera pars. Doch glaubt er, dem 

Miniſter von Berſtett verſichern zu können, daß er keinen Riß 
zwiſchen ihnen beiden befürchte. Er habe ſich entſchloſſen, ſeinen 

Kollegen machen zu laſſen bis zu dem Moment, wo er vielleicht 

ſeine Mithilſe nötig habe. Infolgedeſſen werde er die offiziellen 

756 M. de Reinhold est justement consideré, mais je ne crois pas 

à son influence sur les principaux agens du Gouvernement pontifical.
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Berichte mit unterzeichnen und ſelbſt die franzöſiſch abzufaſſenden 

Noten, die er machen wolle, obwohl er die Feinheiten der 

Sprache nicht kenne. Er bittet aber, falls ihn Schmitz beim 
Frankfurter Tribunal denunziere, ihn nicht zu verurteilen, bevor 

man ihn gehört habe. Wenn ihm der Miniſter eine Chiffre über— 
geben hätte, würde er noch mit größerer Freiheit ſchreiben. Den 

Namen Weſſenbergs habe der Kardinal noch nicht genannt, 
aber, fährt er fort: „je sais qu'avec un peu de condescendance 

il eut réussi auprès du Saint Père et pũ calmer bien des 

orages“. Von Natur aus konziliant veranlagt, wolle er ſich ſeinem 

Kollegen gegenüber nicht vordrängen, wiewohl dieſer einen direk— 

torialen und miniſteriellen Ton anſchlage. Sie marſchierten 

auf der gleichen Linie, wenn ſie auch bisweilen verſchiedener 

Meinung ſeien. Er werde ſich hüten, auch nur das Geringſte zu 

tun, was ihm den Vorwurf des Mißlingens ihrer Miſſion ein— 
bringen könnte. 

Man erkennt deutlich aus dieſen Worten, daß Türkheim 
ſchon nach kürzeſter Zeit die Zuſammenarbeit mit Schmitz— 

Grollenburg erſchwert erſchien. Die Verhandlungen mit der 
Kurie waren von vornherein allein ſchon dadurch ernſthaft ge— 

fährdet. Die angekündigte Abſicht, in Zukunft Separatberichte 

der badiſchen Regierung zu liefern, führte Türkheim in der 

folgenden Zeit durch. Selbſt dem ſachlich durchaus unbedeuten— 
den Bericht vom 17. April glaubte er ein Ergänzungsſchreiben 

beilegen zu ſollen. Er freute ſich, ſagen zu können, daß der Staats— 

ſekretär, der infolge der Feſtlichkeiten zunächſt an weiteren Ver— 

handlungen verhindert war, ihm im Vorbeigehen Vertrauens— 
beweiſe gegeben habe und ihm nach der Abreiſe des Kaiſers ver— 

trauliche Mitteilungen machen wolle. Da er ſachlich wenig von 

Rom mitzuteilen hatte, benützte er die Gelegenheit, ſeine per— 

ſönliche Auffaſſung über einzelne, ſeine Miſſion berührende 

Punkte auszuſprechen. Er glaubt nicht, daß man auf dem 

Wege der franzöſiſchen Altraliberalen weiter komme. Die 

organiſchen Artikel zum Konkordat Napoleons vom Jahre 1801, 

denen die deutſchen Grundbeſtimmungen wie zwei Tropfen 

glichen, hätten nicht ohne Grund bei der Kurie Anſtoß erregt. 

Sie enthielten in der Tat einige Punkte, denen der Vatikan nie— 

mals zuſtimmen könne. Was den zukünftigen Erzbiſchof betrifft, 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 37
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ſo zweifelt er, ob der vorgeſchlagene Modus angenommen werde; 

er habe bezüglich der Perſon des württembergiſchen Weihbiſchofs 
Keller — der uns wiederholt als Vertreter der Regierung 
ſeines Landes begegnete — Bedenken. Er ſei nicht geeignet. 

In Rom habe er kein Preſtige. Die Meinung, die man zuerſt 

von ihm gehabt habe, habe er nicht gerechtfertigt. Dieſe an 

Keller geübte Kritik geht wohl auf Privatäußerungen amtlicher 
Kreiſe zurück und gewinnt dadurch an Bedeutung. Nicht 
unintereſſant iſt auch, wenn Türkheim über Weſſenberg, eine 

frühere Außerung korrigierend, bemerkt, daß niemals von einem 

Widerruſ ſeinerſeits die Rede geweſen ſei. Man habe nur die 

Annäherung und Verſöhnung mit dem Hl. Vater gewünſcht. 
Als die Depeſche vom 17. April in Karlsruhe eintraf, hatte 

Miniſter Berſtett gerade — es war am 30. April — das Ant— 
wortſchreiben zum Abſchluß gebracht, das er auf die Berichte 
vom 25. März und 3. April an Türkheim richtete?“. Mit großer 

Genugtuung führt er hier aus, konnte er aus ſeinen Briefen 
entnehmen, daß er bei all ſeinen Schritten umſichtig zu Werke 

gehe. Wenn es ihm durch den Einfluß ſeiner Beziehungen ge— 

länge, eine Annäherung in der Weſſenbergaffäre — worauf er 

in ſeinem Brief angeſpielt hatte — vorzubereiten und die Mei— 
nungen zu beruhigen, werde er ohne Zweifel der Regierung einen 

Dienſt erweiſen. Er iſt voll des Lobes darüber, daß er einmütig 

mit Schmitz zuſammenarbeiten wolle. Durch ſein mildes und 
verſöhnliches Weſen, das ihn auszeichne, werde er dazu beizu— 
tragen wiſſen, jenes gute Einvernehmen zu erhalten, das für alle 

Anterhändler, die dem gleichen Ziele zuſtrebten, unerläßlich ſei. 

Berſtett berührt dann noch einige andere Fragen, ſo den Urlaub 
für Profeſſor Hug aus Freiburg“s für ſeinen Aufenthalt in Rom 
  

77 Ebd. Faſz. 51 (Konzept). 

7s Quant à la prolongation du séjour de Mr. le professeur Hug 

à Rome, je suis bien aise de pouvoir annoncer à vous que Mr. le 

Grand duc a daigné lui accorder les trois mois de congé, qu'il désire 

encore pour mettre son voyage à profit et vous pourrez en attendant 

le rassurer sur cette résolution“, bis die amtliche Nachricht ihm zugeſtellt 

werde. Am 14. Oktober ſchrieb Conſalvi an den Luzerner Internuntius 

Belli: Rimango inteso della prossima venuta in Roma del signor Hug. 

professore della università di Friburgo. Ebd. Nr. 168. Aber deſſen 

Reiſe hatte nämlich Abt Speckle am 16. September 1818 an den Nuntius
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und Italien, die Eröffnung der beiden Kammern und die Affäre 

Kotzebue. Es ſollen im letzteren Falle energiſche Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Wie im fünften gemeinſamen Berichte, in dem u. a. auch 
hervorgehoben wurde, daß der niederländiſche Geſandte Rein— 
hold noch keine Inſtruktion von ſeiner Regierung zur Zuſammen— 
arbeit mit den beiden Frankfurter Abgeordneten erhalten habe, 

berichtet und dabei bemerkt, daß er zwar „ad inspiciendos codices 

manuscriptos biblicos“, wie er glaube, nach Rom reiſen, aber doch wohl 

die Angelegenheit Weſſenbergs nicht außer acht laſſen werde. Er billige 

zwar nicht alle Maßnahmen Weſſenbergs, beſonders nicht ſeine liturgiſchen 

Neuerungen, ſei aber doch ein Freund Weſſenbergs und ſeiner Freunde und 

als ein „prudens et callidus indagator“ mit Vorſicht zu behandeln. Ebd. 

f. 168. Aber ſeine Reiſe ſandte Hug am 18. Auguſt 1819 einen Bericht 

an das Miniſterium ein, den mir Dr. Schiel nebt einigen brieflichen Mit— 

teilungen Hugs an Laßberg gütigſt überließ. Hug dankt dem Miniſterium. 

„Wie wahrſcheinlicher ich annehmen kann, daß ich durch die Fortſetzung 

meiner Vorträge und unter meinen gewöhnlichen Geſchäften abgeſterbt 

wäre, ſo mehr fühle ich mich zum lebhafteſten Dank verpflichtet für eine 

Wohltat, welcher ich den Genuß meines gegenwärtigen Wohlbefindens und 

meiner Erhaltung beimeſſe.“ Er trat am 13. Oktober 1818 die Reiſe an, 

begab ſich zunächſt über Genf nach Turin, wo er „bedeutend krank wurde“, 

reiſte dann von da über Vercelli, Novara nach Mailand, wo er die Am- 

brosiana und Brera beſuchte und einen Abſtecher nach Pavia machte. Von 

da ging er über Parma, Piacenza, Modena, Bologna, Florenz, Siena, 

Viterbo nach Rom, wo er ſich zunächſt nur kurz aufhielt, von da bis 

Päſtum, von wo er nach Rom zurückkehrte. Hier blieb er 37 Monate. 

Die Rückreiſe ging über Perugia, Florenz, Padua, nach Venedig; von da 

über Brescia, Mailand, den Simplon nach Freiburg, wo er am 13. Auguſt 

1818 eintraf. Sachlich berichtet er überraſchend wenig. „Die Sammlungen 

der Denkmäler für Kunſt und Wiſſenſchaft habe ich in den angezeigten 

Städten alle nach Maßgabe des Anterrichts, den ſie mir gewährten .. 

beſucht.“ Die Aniverſitäten erregten ſeine „Neugierde“; er machte ſich mit 

dem Lehrplan und hervorragenden Lehrern bekannt. Von ſeinen wiſſen— 

ſchaftlichen Arbeiten ſpeziell auch in Rom ſagt er nichts. Von Rom, wo er 

gerne mehrere Jahre zugebracht hätte, um das, was zu ſeinem Unterricht bereit 

liege, nur mit Auswahl zu benützen, reiſte er „mit Trauer von dannen“. 

Von kirchenpolitiſchen Dingen ſagte er nichts. An Laßberg ſchrieb er vor 

ſeiner Abreiſe am 19. Auguſt, eine Perſon des Miniſteriums habe ihm 

bedeutet, daß ſich auch andere Zwecke damit verbinden ließen, ob er wohl 

höchſte Aufträge übernehmen wolle? „Ich antwortete mit jener allgemeinen 

Anterwürfigkeit, aus der ſich entnehmen läßt, daß ich alles thun werde, was 

man muß.“ 

31⁷
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während Leiſt, der Vertreter Hannovers, innerhalb 3 Wochen 
eine ſolche erwarte, mußten die Geſandten auch im folgenden 
vom 24. April melden, daß infolge der Anweſenheit des öſter— 
reichiſchen Kaiſers die Geſchäfſte ruhten. Sie konnten aber mit— 

teilen, daß der Kaiſer die lebhafteſte Teilnahme „auf mehrfache 

Art und mit vieler Zuverſicht auf einen glücklichen Erfolg“ be— 
ktundet habe. Vor allem habe ſich Fürſt Metternich für die 
Sache intereſſiert und ſich erboten, dem Kardinalſtaatsſekretär 

vor der Abreiſe auf das beſtimmteſte zu verſichern, daß der 

Kaiſer darauf rechne, „der päpſtliche Hof werde um ſo mehr eine 
Vereinigung möglichſt zu beſchleunigen ſuchen, als in den jezigen 
ſehr bewegten Zeiten dem Papſte wie allen Regenten beſonders 
daran gelegen ſein müſſe, Religion und Moralität durch Feſt— 

ſtellung zweckmäßiger Inſtitute aufrecht zu erhalten und zu 

ſichern“. 
Das waren Worte ganz im Metternichſchen Stile, die 

insbeſondere den Geſinnungen Türkheims entſprachen. Dieſer 

ſandte damals zwei Sonderberichte nach Karlsruhe unter dem 
gleichen Datum vom 24. April“, einen kurzen, in dem er wieder 

auf die Schwierigkeiten der Zuſammenarbeit mit Schmitz— 

Grollenburg hinwies, und einen längeren, in dem er ſich über 

verſchiedene Dinge äußerte. Er teilt mit, daß er wegen der 

immer wieder erneuerten Verzögerung ihrer Angelegenheit in— 

zwiſchen eine Reiſe nach Neapel machen wolle. Der Kardinal 
Conſalvi habe ihm zwar eine vertrauliche Audienz verſprochen. 

Aber bei deſſen ſtändiger Inanſpruchnahme glaube er vorerſt 
nicht daran. „Il faut laisser à cette téte extraordinairement 
active et agitéèe depuis un mois quelques jours pour 

reprendre son assiette calme et naturelle.“ Er gibt er— 

gänzende Bemerkungen zu dem gemeinſamen Berichte über den 

Empfang beim Kaiſer, der ſich wegen der Verzögerung ihrer 

Verhandlungen entſchuldigt und ſie zur Mäßigung ermahnt 

habe, um den Frieden für die deutſche Kirche herbeizuführen. 

Er habe ihm verſichert — was durchaus der Haltung Türkheims 

70 Ebd. Faſz. 51. 

so Türkheim weigerte ſich, einen Bericht mit der Adreſſe: „à la légation 

royale de Wurtemberg à la confédération à Francfort“ zu unter— 

zeichnen.
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entſprach — daß ſeine grundſätzliche Einſtellung die gleiche ſei. 

Ohne dieſe hätte er die Miſſion bei ſeinem Alter gar nicht über— 
nommen. Metternich habe ſich im gleichen Sinne ausgeſprochen 
und darüber verbreitet, welchen Eindruck die Ermordung Kotze— 

bues auf den Kaiſer gemacht habe *. Türkheim ſtellt darüber 
Betrachtungen an und bemerkt dann weiter, daß das, was die 

Zeitungen über den Abſchluß von Konkordaten berichteten, nicht 
den Tatſachen entſpreche. Wenn ein guter Geiſt auf ihren 
Negotiationen ruhe, ſo könnten ſie, obwohl zuletzt angekommen, 

vielleicht die übrigen noch überholen. Doch dürfe man einem 
Hofe keine Geſetze vorſchreiben, „qui n'oublie pas sans peine 
d'avoir exercé pendant mille ans cet acte de suprematie“. 

Zum Schluß äußert er ſich über die auch von ihm geteilte Auf— 

faſſung eines kompetenten Beurteilers der Frage der Biſchofs— 
wahlen. Es erſcheint ihm kompliziert, entſprechend dem Vor— 

ſchlag der Frankfurter Konferenz bei jeder Vakanz Neuwahlen 
eines Elektoralkollegiums zu veranſtalten; dieſe republikaniſche 

Art entferne ſich zu ſehr von der in der Kirche beſtehenden 
Hierarchie. 

Am 15. Mai konnten die Geſandten endlich berichten , 

ſie hätten vom Kardinal die Verſicherung erhalten, daß man 
ſich ſeit der Abreiſe der Kaiſerlichen Majeſtäten mit der kirch— 
lichen Angelegenheit der oberrheiniſchen Staaten beſchäftigt 

habe; er werde ſich am kommenden Donnerstag in einer Note 

verbale über das Ganze der überreichten Note äußern und ſie 

dann zu ſich bitten, um die einzelnen Punkte mit ihnen aus— 
führlich durchzuſprechen. Doch könne er nur ſeine Privat— 

anſchauung mitteilen, da die Entſcheidung von dem Willen des 
Papſtes und der Anſicht der Kongregation abhänge, die er noch 
nicht kenne. In der darauf folgenden Woche könnten die münd— 

lichen Konferenzen ſtattfinden. Mſgr. Sala habe dem Ver— 

nehmen nach die Sache ſchon in Arbeit. Seine und der Kongre— 
gation Auffaſſung könnten ſie zum Teil aus der Verbalnote 
heraushören. Dieſer Bericht, der mit einer Mitteilung über 

81 Ainsi que sur la necessité de faire de la repression de ces 

meuvemens convulsifs et de cet aréopage juvenil nouveau, qui veut 

s'armer de poigpnards pour donner le ton à l'Europe. 

82 Von hier an finden ſich die gemeinſamen Berichte a. a. O. Faſz. 50.
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die Ernennung des Baron von Reden zum Nachfolger Omptedas 

und die Abberufung Leiſts ſchließt, findet eine wertvolle Erxgänzung 
durch das Separatſchreiben, das Türkheim ſchon zwei Tage zuvor, 

am 13. Mai, an den Miniſter Berſtett abgeſandt hatte . Er 

konnte hier über eine längere Audienz bei Conſalvi und deſſen 
Stellung zu weſentlichen Fragen der Frankfurter Deklaration 

berichten. Am Tage vor ihrer Abreiſe nach Neapel, wo ſie ſich 
zwei Wochen aufgehalten, habe er Conſalvi bei Niebuhr ge— 

troffen. Der Kardinal habe ihm ein Stelldichein zugeſagt, das 
ſtattfand, und wobei er ſich über die grundſätzlichen Punkte aus— 

geſprochen habe. Er habe mit ſeinem Mißtrauen gegen Schmitz— 

Grollenburg nicht zurückgehalten, da er wohl der Meinung ſei, 
daß dieſer ohne Abſchluß nach Deutſchland zurückkehren wolle. 
Im Verlaufe des Geſprächs wurde auch Weſſenberg genannt. 

Was die Deklaration angeht, fährt Türkheim fort, ſo ſtieß ſich 
der Kardinal an deren Form, die ihm zu imperativiſch war. 
Es ſei bei Konkordatsabſchlüſſen eine gewiſſe Form üblich, „un 
commun accord“, woran ſich, wie das Beiſpiel Hannovers 

zeige, auch die proteſtantiſchen Höfe hielten. Türkheim glaubte 

demgegenüber doch auf die unterſchiedliche Stellung der katho— 

liſchen und proteſtantiſchen Fürſten hinweiſen zu ſollen. 
Auf das Sachliche übergehend habe der Kardinal vier 

Punkte der Deklaration herausgehoben, und zwar zunächſt die 

Frage der Wahl oder Ernennung der Biſchöfe. Niemals habe 
die päpſtliche Kurie einem proteſtantiſchen Fürſten, auch nicht 

den Höfen von Rußland, Preußen und England, ein Nomi— 
nationsrecht zugeſtanden. Türkheim replizierte, es handle ſich 
doch um eine Wahl, inſofern das Kapitel drei Kandidaten, die 
es der biſchöflichen Würde für würdig erachte, wähle. Die 

Deſignation des Souveräns laufe auf ein Veto oder eine Zurück— 

weiſung der ihm minder genehmen Kandidaten hinaus. Türk— 

heim machte nun ſelbſt Vorſchläge und proponierte folgende 

Formulierung des Wahlparagraphen: Ex his summus territorii 
Princeps minus gratos excludendi jure gaudebit illumque, 

qui sic liberis cleri suffragiis ad episcopalem dignitatem“ 

s Dieſer Bericht findet ſich nicht wie die übrigen a. a. O. in Faſz. 51, 
ſondern Faſz. 50. 

s4 Vgl. dazu oben S. 467 den Wortlaut der Deklaration: Ex his 

summus territorii princeps eum designabit, qui episcopus fiat.
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aptus erit judicatus, pro legitimo electo recognoscet, hic 

porro ete. Demgegenüber betonte der Kardinal, ob es nicht 

richtiger wäre, daß das Kapitel die drei Subjekte vorſchlage und 

der Souverän dem Papſte den ihm genehmſten deſigniere, dem 

dieſer dann die Nomination ohne Reſerve bewilligen könne. 

Türkheim bemerkte hierzu, er glaube, daß den Fürſten ein ſolcher 
Modus wohl nicht konveniere, doch könne man einen Verſuch 

machen. 
Der zweite Punkt betraf den dem Papſt geſetzten Termin 

von ſechs Monaten für die Beſtätigung. Türkheim ſieht darin 

den hauptſächlichſten Stein des Anſtoßes. Demgegenüber be⸗ 

ſtand der Kardinal darauf, zu erwägen, daß, wenn der Papſt 
aus Gründen des Gewiſſens an der Korrektheit der Lehre und 

Sitten eines Kandidaten zweifle und er das Heil der Seelen, 

falls er einem Anwürdigen ſeine Sanktion erteile, aufs Spiel 
ſetze, ſein Veto reſpektiert werden müſſe „oomme chef de 
1Eglise, que ce soin regarde en premier lieu que celui du 

Souverain.“ Türkheim ſchlug vor, die Friſt von ſechs Monaten 
wegzulaſſen und den fraglichen Punkt ſo zu formulieren: „Con- 
firmationem petet, quam Sua Sanctitas pro sollicita sua in 

providendis ecclesiae necessitatibus cura non ultra termi- 
num per canones ecclesiae definitum extendere dignabi- 

tur.“ ' Wenn dieſer Vorſchlag oder eine andere Modifikation 

beiden Parteien nicht genüge, dann ſolle man auf den Modus 

einer durch den Kardinal vorgeſchlagenen Separaterklärung 

zurückkommen, die in das die Deklaration anerkennende und 

akzeptierende Breve des Papſtes aufzunehmen ſei, wo er ſich 
verpflichte, die Konfirmation nicht zu verzögern. 

An dritter Stelle kam die Bildung des Wahlkollegiums zur 
Sprache. Der Kardinal betonte, daß der Papſt ſchwerlich eine 

ſolche Neuerung anerkennen werde, da ſie ſich zu ſehr von der 

Praxis der anderen katholiſchen Länder entferne. Es ſei vor— 
zuziehen, unter den Landdekanen ein für allemal eine gleiche 
Zahl von Ehrendomherren zu ernennen „pour concourir au 

  

85 Pgl. oben S. 467. Der Text der Deklaration lautet: oonfirmationem 

petet, quam Sua Sanctitas intra terminum sex mensium, ultra quam 

iuxta canones sedes episcopales vacare non debent, concedere non 

dedignabitur.
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seul acte de l'élection“. Dieſen Vorſchlag fand Türkheim für 

plauſibel. Er proponierte demgemäß folgende Faſſung des 
Artikel 5: adjungantur iis pari numero decani rurales seu 
regionarii seniores, qui canonicorum honorariorum insig- 
niti nomine et ad hoc solum vocati negotium cum iis colle- 

gium electorale constituant et per serutinium secundum 

vota absolute maioraè, 

Der vierte Punkt betraf den merkwürdigen Vorſchlag eines 
„ambulanten Erzbisthums“ (archevéché ambulant)“. Der 

Staatsſekretär wollte von einem derartigen Wechſel des erz— 
biſchöflichen Sitzes nichts wiſſen. Er wünſchte Mainz als erz— 
biſchöflichen Sitz. Die Gründe, die für Mainz ſprachen, hielten 

Türkheim nicht ab, zu bemerken, daß der ſür Baden zu er— 
nennende Biſchof 700 000 Seelen unter ſich habe, in die Rechte 

von Konſtanz, zum Teil auch von Straßburg und Speier ein— 

trete und demgemäß am meiſten für dieſe Würde qualifiziert 
erſcheine. Dies der Hauptinhalt der ohne Zweifel intereſſanten 

und für die Denkweiſe Türkheims charakteriſtiſchen Anterredung. 
Noch bevor die Antwort des Kardinals, die Verbalnote, 

ausgegeben wurde, ſandte Türkheim in Ergänzung zu dem 

gemeinſamen Bericht der beiden Geſandten vom 15. Mai unter 

dem gleichen Datum ein weiteres ausführliches Schreiben an den 

Miniſter Berſtett. Hochintereſſant iſt nun, daß hiernach der 
Kardinal Conſalvi ſchon jetzt ſeine Bemerkungen zu der Dekla— 
ration vor der amtlichen Aberreichung Türkheim zuſtellte. Dieſer 

hatte zwar dem Staatsſekretär den Wunſch ausgeſprochen, ſie 
beiden Bevollmächtigten gemeinſam zu übergeben, was er am 

vorherigen Tage auch für die nächſte Woche verſprochen habe, 
aber er freute ſich offenſichtlich, daß er ſeine Regierung ſchon jetzt 

mit deren Inhalt bekannt machen konnte, indem er ſie nach ihrem 

ganzen Wortlaut in einer von ſeinem Sohne eiligſt hergeſtellten 
franzöſiſchen Aberſetzung dem badiſchen Miniſter überſandte. Er 

bittet dieſen, ſeine vorläufigen Bemerkungen dazu nicht zu ſtreng 

0 Vgl. oben S. 467 und den Wortlaut in der Deklaration: decani 

rurales seu regionarii ex gremio suo viros meritis et doctrina insignes 

eligent numero legali canonicorum pares et una cum his collegium 

electorale constituentes, a quo per scrutinium et iuxta vota absolute 

maiora tres e collegio dioecesani eliguntur viri 

87 In der Deklaration ſelbſt war davon nicht geſagt.
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zu beurteilen und diskreten Gebrauch davon zu machen. Er 

habe dem Kardinal private Eröffnungen gemacht, um deſſen 

Vertrauen zu gewinnen und die Annäherung zu erleichtern, bis 
man zur gemeinſamen Diskuſſion komme. Das ſtarre Feſthalten 
an dem Wortlaut der Deklaration ſei nicht geeignet, einen Erfolg 

zu garantieren. Man dürfe hoffen, daß die Regierungen im 
Gegenſatz zu den Frankfurter Kommiſſären ihnen (den Ge— 
ſandten) einigen Spielraum bei den Verhandlungen ließen““. 

Kurz nach dieſem Berichte, ſchon am 21. Mai, konnte Türk— 
heim ſeinem Miniſter berichten“, daß die amtliche Zuſtellung 
der Bemerkungen des Kardinals bevorſtehe. Sie würden, meint 

er, ſeinen Kollegen in Schrecken ſetzen; er aber zweifle nicht an 

einer Annäherung. Auf Seite der Kurie ſeien konziliantere 

Dispoſitionen als auf der ihrigen. Seinen nächſten Bericht 
werde er in deutſcher Sprache abfaſſen. 

Wenige Tage nachher erhielten die Geſandten die unter 
dem 21. Mai datierte Verbalnote des Staatsſekretärs, deren 

Inhalt bekannt iſt und mit dem ſchon nach Karlsruhe geſchickten 
Wortlaut übereinſtimmt?. Die beiden Bevollmächtigten über— 

ſandten ſie den vereinigten Regierungen mit ihrem Bericht vom 
22. Mai i. Sie bemerken, daß der Kardinal beſtrebt geweſen 
ſei, das Geſchäft zuſtande zu bringen, jedoch der Deklaration in 
Hauptpunkten widerſpreche. Sie ſchlugen vor: „Wir wollen die 

Bekämpfung aus dem kanoniſchen Recht vorbereiten, dann 

mündliche Konferenzen verlangen, wo ſich ſogleich zeigen wird, 

ob der römiſche Hof nachgeben will oder nicht. Der Vorſchlag 
des Kardinals, berichten ſie dann am 5. Juni, in vorbereitenden, 

vertraulichen, aber für beide Teile unverbindlichen Noten und 

Beſprechungen die Sache zu betreiben, ſei von ihnen nicht an— 

ss Ebd. Faſz. 50. 
80 Ebd. Faſz. 51. 

90 Zwei Tage zuvor, am 19. Mai, hatte Conſalvi u. a. dem Nuntius 

in Luzern folgende intereſſante Mitteilung zugehen laſſen: Non Le dissi- 

mulo, che il S. Padre ha provato grande amarezza nel rilevare dai 

publici fogli, che il Barone de Wessenberg sia stato ammesso nella 

prima camera come amministratore del Vescovado di Constanza, 

Jo non ho lasciato intanto di far sentire al sign. Baron de Turkheim 

questo dispiacere del S. Padre.... Nuntiaturarchiv in Bern, Luzerner 

Runtiatur 231 Dispaccio XII Nr. 44 680. 

91 A. a. O. 
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genommen wordenz; ſie hätten vielmehr amtlich verbindliche Ge— 

ſchäftsbehandlung verlangt. Der Kardinal habe auf eine Note 
vom 2. Zuni ſolche Konferenzen zugeſagt. Als Anlage war 

Schmitz-Grollenburgs Darſtellung der Anterredung mit Con— 
ſalvi am 21. Mai 1819 nachmittags von 4—8 Uhr beigelegt, in 

der er ſeine in einer Verbalnote enthaltenen und daraus vor— 

getragenen Bemerkungen über die Deklaration der vereinten 

Staaten auseinanderſetzte. Auch Türkheim fügte einen Separat— 
bericht an mit dem Hinweis darauf, daß die Deklaration formell 

und inhaltlich geändert werden müſſe, da ſie in der vorliegenden 

Faſſung nicht auszuführen ſei. Man möge, betonte er, die in 
ihr vorgeſehene Friſt von drei Monaten, die ohnehin erſt mit 
dem Monat Mai zu laufen beginne und evtl. verlängert werden 

könne, zu wirklichen Anterhandlungen in dieſem Sinne benützen. 

Es traten alſo bei dieſem Anlaß die Differenzen zwiſchen den 
beiden Bevollmächtigten auch gegenüber ihren Frankfurter Auf— 

traggebern deutlich nach außen in die Erſcheinung. Türkheim 

meldete am 5. Juni mit folgenden Worten ſeine Erläuterungen 
zur Verbalnote des päpſtlichen Staatsſekretärs an eꝛ: 

„Anterſchriebener iſt mit der Erzälung des Herganges der 

Anterredung mit dem Herrn Cardinal Conſalvi in den meiſten 
Punkten einverſtanden, ob er gleich einige ſeiner Außerungen 

nicht, und andere auf verſchiedene Art glaubte gehört zu haben. 

Da eben dieſe Darſtellung kein weſentliches Aktenſtück unſerer 

Abſendung iſt, alles nur in confidentiellen Mittheilungen be— 
ſtanden und wir darin einig ſind, daß der Herr Cardinal alles 

mit größter Mäßigung und dem hervorblikenden Wunſch einer 
möglichen Zuſammenſicht behandelt hat, ſo tritt er derſelben mit 

Anterdrückung aller früheren Bemerkungen in allem Weſent— 
lichen bei und beſchränkt ſich, ſeine Hauptbemerkungen und An⸗ 

ſichten über unſer nun eigentlich beginnendes Geſchäft als Bei— 

lage zu der heutigen Relation mitzuteilen.“ 

Frhr. von Türkheim hatte bereits am 26. Mai eine aus— 
führliche Relation über die Bemerkungen des Kardinals an 
Berſtett geſchickt v»s. Die meiſten Punkte und Vorſchläge, die er 
    

92 A. a. O. Faſz. 50. Zum Berichte Schmitz-Grollenburgs vgl. 

Friedberg S. 103 ff. 

93 A. a. O. Faſz. 50.
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dort vorgebracht hat, kehren in dem Separatbericht an die ver— 
einigten Regierungen wieder, ſo daß es ſich erübrigt, näher 

daraufſ einzugehen. Einleitend bemerkt er auch hier, daß Con— 

ſalvi ausdrücklich bei der Verleſung ſeiner Auseinanderſetzung 

bemerkt habe, daß er damit Sr. Heiligkeit und der Kongre— 
gation, die hiefür eingeſetzt werden würde, nicht vorgreifen 

könne. Sie hätten ihrerſeits erklärt, „daß alles auf dieſem 
Fuße . . . Mitgetheilte nicht zum Nachtheil des einen oder 
andern Theiles bis zur endlichen Abereinkunft könne angezogen 

werden“. Was die Sache ſelbſt betreffe, fährt Türkheim fort, 

„ſo entdecke er darin zwar manche Schwierigkeiten, aber doch keine 
Anmöglichkeit, mit feſtem Beharren auf dem Weſentlichen und 
einiger Nachgiebigkeit in Milderung der Ausdrücke und minde— 

rer Würdigung einiger Nebenpunkte annoch zum Ziele zu 
kommen und den Verdacht ſiegreich abzulehnen, zu dem einige 

unkluge Außerungen die Veranlaſſung gegeben haben mögen, 

als wenn man mit dem Vorſatz hierher gekommen ſey, die trau— 

rige Erfahrung zu beſtättigen, daß mit dem Römiſchen Hofe 
keine Anterhandlung mit Erfolg gepflogen werden könne und 

man alſo von ſelbſt die nöthigen kirchlichen Einrichtungen treffen 
müßte“. 

Auf die ſachlichen Erörterungen zu den Bemerkungen des 

Kardinals brauchen wir hier nicht einzugehen, da er in ſeinem 
ausführlichen Sonderbericht an die Vertreter der Regierungen 

in Frankfurt, auf den wir gleich zu ſprechen kommen, dieſelben 
Gedanken zum Teil noch eingehender zum Ausdruck bringt; 
ebenſo wie dort, teilt er ſie auch hier in drei Klaſſen ein. Ein⸗ 

gehend verbreitet er ſich über die Form der Deklaration, will 
ſtatt des Ausdrucks „pragmatica sanctio“ e beſſer „lex 
perpetua“ geſetzt ſehen, betont, daßz man ſich darüber klar ſein 
müſſe, ob man bei der Deklaration beharren oder nicht die Form 
eines Konkordats, das zwar ſchwierig ſei, aber alles ohne Zwei⸗ 
deutigkeit beſtimme, vorziehen wolle — was, nebenbei bemerkt, 
für die Frankfurter Konferenz überhaupt nicht mehr in Frage 

ſtand — und glaubt, daß man die ganze Miſſion ſich hätte 

erſparen und die Deklaration ſchriftlich oder durch Vermittlung 

o4 Vgl. oben S. 468 und den Text der Deklaration: Capita huius 

declarationis in forma pragmaticae sanctionis- 
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eines Hofes überreichen ſollen, wenn man keinen Finger breit 

von dem Wortlaut abgehen und dem Papſt ein Altimatum 

überreichen wolle. „Mit dem römiſchen Hofe“, fügt er hinzu, 
„iſt eine eigene Behandlungsart nothwendig; man kann ihm 

zwar mit Feſtigkeit begegnen und ihm zu imponieren ſuchen, 

allein dies erſt dann, wenn alle friedlichen Annäherungen frucht— 

los abgewieſen worden ſind.“““ 
Viel ausführlicher als in dieſem Vorbericht an Berſtett 

behandelt Türkheim die ganze Frage in ſeinem an die Frank— 
furter Konferenz unabhängig von Schmitz-Grollenburg ab— 
gegebenen Votum vom 4. Juni . 

Die hier zu den von ihm vorgeſchlagenen Abänderungen 
und Zugeſtändniſſen gemachten Vorbemerkungen ſind bedeut— 
ſam genug, um ſie im Wortlaut hier folgen zu laſſen. Er 

führt aus: 
„Die Kenntniß, welche ich durch lange Erfahrungen in 

diplomatiſchen Verhältniſſen und beſonders durch Anſichten der 

hieſigen Geſandtſchaften größerter) Höfe, über die eigene Art 

geſammelt habe, wie mit dem römiſchen Hofe zu unterhandeln 

ſey, wenn man zu einigem Reſultat gelangen wolle, überzeugt 
mich, daß auf dem vorgeſchlagenen Weg der Zwec⸗k nicht erreicht 

werden kann, und beſtimmt mich, meine Bemerkungen der 

Prüfung unſerer höchſten Committenten ehrerbietigſt zu unter— 
ſtellen. 

Die Inſtructionen, die bei einer Entfernung von mehreren 
hundert Stunden der Geſandtſchaft mehr zum Leitfaden als 

buchſtäblicher ängſtlicher Befolgung dienen dürften, weiſen uns 

an, die in einer für den hieſigen Hof ganz neuen Form einer 
Declaration des droits und pragmatiſchen Sanktion entworfe— 

nen Grundſätze dem heiligen Vater vorzulegen und eine Erklärung 

darüber im Allgemeinen und ſofort die Sanktion durch ein Breve 

zu erwirken; ſie weiſen uns an, mit dem Cardinal Conſalvi allein 
darüber zu unterhandeln. Dies iſt ihr weſentlicher und wich— 

ligſter Punkt, der einigen Erfolg verſprechen kann; wenn er aber 
alſo verſtanden werden wollte, daß wir in keine Modiſikationen 
eingehen dürfen, ſondern auf ihrer buchſtäblichen Annahme 
  

95 A. a. O. 

o Vgl. dazu auch O. Mejer a. a. O. S. 18.
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beſtehen müſſen, und ſie blos durch mündliche Erläuterungen 
und canoniſche Beſtättigungen unterſtützen ſollen, ſo iſt unſer 

Wirkungskreis ſehr beſchränkt, ſaſt null, und es wäre beſſer 
geweſen, eine koſtſpielige und ziemlich zweckloſe Abſendung zu 
erſparen, die Declaration bloß durch eine der dahier beſtehenden 

Geſandtſchaften überreichen und ſie höchſtens in jener Abſicht 
durch einen kanoniſchen Rechtslehrer verfechten zu laſſen. 

In den erſten confidentiellen Eröffnungen des Herrn Cardi— 
nals, über die ich einige pflichtmäßige Bemerkungen anzufügen 
mir erlaube, berührte er beſonders die Form unſerer Erklärung, 

da der Römiſche Hof über briefliche Angelegenheiten mit den 

Europäiſchen Mächten und in neueſter Zeit ſelbſt mit akatholiſchen 
Landesherren immer in Form von Concordaten und zwei— 
ſeitigen Abereinkünften, und nicht in der einer etwas gebiete— 

riſchen einſeitigen Erklärung unterhandelt habe. Er ſchien zu 

wünſchen, daß auch jene Form von uns wäre beibehalten worden, 

und man kann nicht läugnen, daß ſie den Vortheil einer klaren, 
beſtimmten und alle Zweideutigkeiten und künſtliche Irrungen 

entfernenden, beide Theile gleich bindenden Faſſung für ſich —, 

aber auch mit ungleich mehreren Bedenklichkeiten zu kämpfen 

habe, und ſchwerer zu erreichen ſeyn würde. 

Wenn dem ohnerachtet man von Seiten der vereinten 

Fürſten und Städte auf dem beſchloſſenen Weg der Declaration 

fortbeſtehen will, ſo bietet ſich ſogleich die Betrachtung dar, daß 
wenn, bei den ſchon geäußerten confidentiellen Bedenklichkeiten 

des Cardinals, die zuverſichtlich nun auch offiziell dürften wie— 

derholt werden, worunter einige doch wirklich gegründet, andere 

vielleicht Modifikationen und gelindere Ausdrücke zulaſſen, die 

Declaration ſo wie ſie daliegt muß beibehalten und nicht wie bei 

allen diplomatiſchen Anterhandlungen, wobon man nur des 

Weſtphäliſchen Friedenstraktats erwähnen will, von dem mehr 

als 20. Redactionen nach und nach entworfen worden, ehe man 

zu dem erwünſchten Ziele gelangen konnte — im Wege münd— 

licher Beſprechungen in letzter Analyſe hie und da abgeändert 

werden, ſo entſteht daraus die Alternative, daß 1. entweder die 

Sache ohne Fehl ſcheitern wird und muß, da der Römiſche 

Stuhl ſchwerlich, ich möchte faſt ſagen, unmöglich, uns alles das, 

was uns vortheilhaft iſt, — Beſtellung der Biſchöfe, die ihm
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ſogleich allen kirchlichen Einfluß beſtreiten und den ganzen Am— 
fang der geiſtlichen Jurisdiction aus eigener Gewalt werden 

ausüben wollen, — eingeſtehen und auf alles andere, was zur 
Rettung ſeiner wahren oder vermeintlichen, auf ältere Con— 
kordate und die Anerkenntniß aller katholiſchen, und ſelbſt 

einiger proteſtantiſchen Staaten, gegründeten Befugniſſe ver— 

zichten, oder was auf das nehmliche herauskommt, ſie von den 

Verhandlungen über die Declaration abſondern, und ihre Ent⸗ 

ſcheidung ad calendas graecas wird verweiſen wollen. Was 

für ein Intereſſe könnte er auch noch dabei finden, wenn man 
ihm doch immer ſoviel Gleichgültigkeit für das wahre Wohl 
unſerer katholiſchen Anterthanen unterſtellen will? Annaten 

und große Taxen gibt es nicht mehr. Einfluß in Kirchenſachen 

will man ihm nicht mehr geſtatten, und alles, wie in der erſten 

Kirche den Biſchöfen wieder einräumen. Gegen die öffentliche 

Stimme kann er ſich immer durch bewieſene Nachgiebigkeit in 

mehreren Punkten rechtſertigen, und uns im Fall einer zu 

geſchwinden, nicht auf volle Aberzeugung der Unmöglichkeit 

einer friedlichen Auskunft gegründeten Abbrechung der Anter— 

handlungen, den Vorwurf zurückſchieben, daß man nur hierher 

gekommen ſey, um nicht reüſſieren, und ſofort eigene Ver— 

ſügungen in geiſtlichen Sachen treffen zu wollen. Er wird ja 

alſo ſchwerlich auch dieſen Fuß ratifizieren. 
2. Daß, wenn denn unſerem Geſuche entſprochen und von 

dem Römiſchen Stuhle eine Antwort auf die von mir ein— 
gegebene Declaration erteilt wird, alle ſeine Einwendungen 
und Verwahrungen darin eingeführt und dadurch zwei ver— 

ſchiedene Theorien in der notwendig ungefälligſten Form auf⸗— 

geſtellt werden, wodurch das meiſte in suspenso bleibt, und 

eben dadurch, ſtatt der Kirche Ruhe zu verſchaffen, der Streit 

nun bei jeder Veranlaſſung erneuert wird. 

Sollte es alſo nicht zweckmäßiger ſcheinen, den Verſuch zu 

machen, durch einige Modificationen über die Declaration ſich 

zu nähern und zu vereinigen, damit ſofort das Breve apurirt 

und in einfacher Geſtalt einer Anerkenntniß und Beſtätigung 

erſcheinen könne. Auf dieſen wünſchenswerten Fall dürfte auch 

der Ausdruck einer pragmatiſchen Sanktion, der dem Römiſchen 

Hofe unangenehme ältere Erinnerungen bezeichnet, mit dem
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legis perpetuae vielleicht vertaͤuſcht werden, hingegen müßte 

ohnerachtet der letzten Bemerkung des Herrn Cardinals, daß man 
einer weltlichen, akatholiſchen Obrigkeit kein Promulgationsrecht 

in kirchlichen Angelegenheiten zugeſtehen könne, darauf beſtan— 

den werden, daß daſelbe folge eines weſentlichen unveräußer— 
lichen Rechts der Souveränität des placeti regii iſt, und ohne 

dieſes kein Geſetz, welcher Art es ſey, Bulle oder Breve, Kraft 
und Wirkung im Staat erlangen kann. 

Ich habe zu dem Ende meine Gegenbemerkungen über die 
konfidentiellen Eröffnungen des Herrn Cardinals in drei 

Abſchnitte vertheilt: wovon der erſte diejenigen Punkte enthält, 

in welchen nachgegeben werden könnte, der zweite die Redak— 

tionsveränderungen, die über die ſchwierigſten Punkte vielleicht 
einige Auskunft möglich machen, und der dritte diejenigen, auf 

welchen unabläßlich beſtanden werden muß. 
Ich bin unterdeſſen mit Herrn Baron von Schmitz einver— 

ſtanden, daß man zuerſt den Verſuch machen kann und muß, 

ſteif auf der Declaration zu halten. Aum aber bei der Ver— 

ſchiedenheit unſerer Anſichten über einige Punkte unſeres Ge— 

ſchäftes demſelben nicht das geringſte Hinderniß entgegen— 

zuſtellen, ſo werde ich ihm die canoniſche Vertheidigung der— 

ſelben überlaſſen, und bis wir etwa ermächtigt werden, im 

wahren Verſtande zu unterhandeln, mich ganz paſſive, jedoch 

äußerlich in voller Mitwirkung mit ihm verhalten. Gelangen 

wir auf dieſem Wege zu unſerem Ziele, ſo gebührt ihm 

allein die Ehre des Erfolges; ich behalte mir vor, blos auf 

den widrigen Fall einige Vorſchläge und Faſſungen zu ent⸗ 
werfen, wie ich an die Möglichkeit eines ergiebigeren hätte 
glauben können. 

Es ſind alſo die folgenden Vorſchläge eine Art Altimatum 

von Nachgiebigkeit, das, wenn ein Mehreres nicht erhalten 

werden kann, einem Abbruch aller Verhandlungen in jeder Hin— 

ſicht vorgezogen werden dürfte, indem man doch dadurch den 

Zweck erhalten würde, rechtmäßige Biſchöfe zu bekommen, da 
alle anderen, eigenmächtig eingeſetzte immer als Schismatici 
würden behandelt werden.“ 

Wir ſehen hier davon ab, die Türkheim'ſchen Vorſchläge 

im einzelnen ausführlich zu beſprechen, heben aber einige
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Punkte heraus?“. Was die Vorſchläge der erſten Klaſſe an— 

geht, ſcheint ihm gleich eine Bemerkung des Kardinals zum 
Eingang der Deklaration nicht grundlos zu ſein, „daß nehmlich 
darin von dem Beitritt mehrer Fürſten in Nord Teutſchland die 

Rede ſey, denen doch keine gewiſſe Sprengel angewieſen 
werden“. Er ſchlägt eine andere Faſſung vor. Dem Wunſche, 
die Ausdrücke „Ecclesia Romano Catholica“ und „Christano— 

Catholica““s durch die Benennung „Ecelesia Catholica 

Romana Apostolica“ zu erſetzen, ſoll man entſprechen. Der 

Ausdruck „ius commune ecclesiasticum Germaniae“ ſei un— 

beſtimmt, ein ſolches ius exiſtiere nicht. Weitere Zugeſtändniſſe 
betreffen die Fragen des Weihetitels, bzw. des titulus patri— 

monii, die Hervorhebung, daß ſchon die Konfirmation zur Aus— 

übung der Jurisdiktion befuge, daß der Weihbiſchof von dem 

Biſchofe dem Papſte vorgeſchlagen werden müſſe. Für nicht 

grundlos hält Türkheim auch die Bemerkungen ad 8 8, wonach 
bei Baden und Heſſen „der Decan zum Theil ausgelaſſen oder 
doch mit dem Vicario generali verbunden ſey, welches doch nicht 

notwendig in einer Perſon ſeyn müſſe“. Dasſelbe gelte von der 

Bemerkung zu § 3, „daß die Zahl von vier Domherren für 
ein Kathedral-Kapitel zu gering ſcheine“. Für wichtiger hält 

Türkheim die zweite Gruppe von Bemerkungen „an deren 
etlichen dem erſten Anſcheine nach“ faſt aller Erfolg der Anter— 

handlungen ſcheitern könnte. Er glaubt hier „durch Milderung 
ſolcher Ausdrücke, welche die Hauptgrundſätze der Römiſchen 

Kirche, von denen ſie nicht abgehen zu können glaubt, zu ſehr 
erſchüttern“, zum Ziel zu kommen. Hierher gehört die 
Wendung „Episcopatus, quibus Ecclesia catholica regi— 

tur“ “s, die des Papſtes als Zentralpunktes der Einheit und des 

Kirchenregiments nicht gedenke; er will dafür ſetzen: „per quos 

Ecclesia praecipue regitur“. Der Kardinal habe den Ausdruck 

„Ssecundum principia religionis suaàe fundamentalia“ aus 

dem Grunde gerügt, weil alle Grundſätze der Religion dieſe 

Eigenſchaft hätten. Auch hier könne eine Modifikation vor— 
genommen werden. Der Hauptſtein des Anſtoßes, an dem zu 

7 VBgl. dazu ſeine obigen Vorſchläge. 

os So in der Deklaration Art. 1. 

99 Vgl. dazu oben S. 466.
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ſcheitern Gefahr ſei, ſei der §S 5, zu welchem fünf Bemerkungen 
gemacht worden ſeien, die doch vielleicht noch durch beider— 
ſeitige Nachgiebigkeit und Ausfindigmachung eines „mezz0 
termine' beſeitigt werden könnten. Sie betreffen 1. die Bei— 

ziehung des Klerus zur Biſchofswahl als eine Neuerung, 
2. die Wahleigenſchaften der zu wählenden Biſchöfe, 3. den Satz: 
„Summus episcopus eum designabit, qui fiat episcopus“, 

4. den Informativprozeß, 5. den Termin von ſechs Monaten 

zur Konfirmation. Zu 3 hebt Türkheim hervor, der Kardinal 

habe der Hauptbemerkung, daß der Römiſche Hof keinem aka— 
tholiſchen Fürſten ein Nominations- oder Deſignationsrecht 
zugeſtehen könne, noch hinzugefügt, daß ſelbſt in Rußland, 
Preußzen und Irland den Kapiteln freie Wahl belaſſen worden 
ſei wo, wobei den Landesherren Mittel genug übrig blieben, ſie nach 
ihren Wünſchen zu leiten, jedoch müßten „wie bei der exclusiva 

in Irland“ doch noch ſo viel auf der Liſte ſtehen bleiben, daß eine 
Wahl ſtatthaben könne. Zu der Gegenbemerkung, daß den 

Fürſten nach Verzicht auf das Nominationsrecht und Zu— 
laſſung freier Wahl wenigſtens das Veto nicht beſtritten werden 

ſollte und daß in der Praxis das Kapitel drei vorſchlage, wovon 

der Landesherr zwei ausſchließe, worauf erſteres in Gegenwart 

des landesherrlichen Kommiſſars den Dritten wähle, der ſofort 
von dem Souverain anerkannt werde, habe Conſalvi erwidert, 

„jedoch mit der größten Schonung“: das ſei eine wahre Er— 
nennung. Türkheim meint, daß, wenn man in einem oder zwei 

anderen Hauptpunkten einige Nachgiebigkeit beweiſe, man ſich 
über die Redaktion einigen könne. Er läßt die von ihm am 
13. Mai dem badiſchen Miniſter unterbreitete Formulierung 

(Ex his etc.] im Wortlaut folgen. Bezüglich der Feſtſetzung 

eines Termins von ſechs Monaten für die Konfirmation wolle 
der Kardinal die Zeitbeſtimmung, „welche aus dem Concordat 

mit Napoleon entlehnt und gegen das Oberhaupt der Kirche 

nicht ſchicklich ſei“ nicht zulaſſen und berufe ſich auf das Konkor⸗ 
dat mit Nikolaus V., das aber zweideutig ſei. Man habe dem 

Kardinal, der dieſen Zeittermin bei der großen Entfernung für 
zu kurz halte, vorgerechnet, daß drei Monate faktiſch ausreichten, 
man aber „ex superabundantia“ ſechs angenommen habe. 

100 Vgl. dazu oben S. 486 und den Wortlaut der Deklaration Art. 5. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 32
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Türkheim ſchlägt nun vor, den Termin unbeſtimmt zu laſſen: 
„confirmatio, quam Sua Sanctitas pro sollicita sua in 

providendis Ecclesiae pastoribus ι cura non ultra ter- 

minum per canones Ecclesiae definitum extendere dig- 

nabitur, nisi fundatam habeat rejectionis causam, per 

judices in partibus confoederationis Germanicae delegandos 

dijudicandum“. Alſo auch hier wiederholt er die im weſent— 

lichen ſchon ſeinem Miniſter zugeſtellte Formulierung. Weitere 

Vorſchläge im einzelnen betreffen die noch zu beſeitigenden 
Einwände in der Frage der Konſekration gegen den dem 
Landesherrn zu leiſtenden Eid und den Ausdruck „libere et 

pleno iure“ bezüglich der biſchöflichen Verwaltung, da der 

römiſche Hof befürchte, daß unter dieſen Worten die Auf— 
ſtellung des Satzes begriffen ſei, der Biſchof habe alle Rechte 
und Zweige der Zurisdiktion aus eigener Gewalt auszuüben. 
Der Papſt verlange deshalb die Klauſel: „juxta canones nunc 
vigentes et praesentem Ecelesiae disciplinam“. Man könne 
nicht viel dagegen ſagen. Was das „Verbot ſchädlicher Bücher“ 

angeht, ſo wäre Türkheim mit der Redaktion dieſes Para— 
graphen in dem bayeriſchen Konkordat (art. XIII) einverſtanden. 

Die Forderungen des Kardinals über die Ausdehnung der 
biſchöflichen Gerichtsbarkeit hält er nicht für annehmbar, glaubt 
aber doch einige Modiſikationen in der Faſſung der Deklaration 
vorſchlagen zu ſollen. 

An dritter Stelle kommt dann Türkheim auf diejenigen 
Bemerkungen des Kardinals zu ſprechen, die ſchlechterdings 

nicht angenommen werden könnten; man müßte hoffen, daß die 

Kurie nicht darauf beſtehen werde. Dazu gehören: die suprema 

protectionis iura v2. Sie könnten weder beſtritten, noch hier 

ausgelaſſen werden, „wo das Gouvernement ſich verpflichte, 
Gewiſſensfreiheit, öffentlichen ungeſtörten Gottesdienſt und den 

freien Genuß ihrer Güter zu ſchützen“. In Anſehung der 

Seminare ſei dem Biſchof eingeräumt worden, was möglich war. 

„Er ernennt den Vorſteher und deſſen Gehilfen und über— 
nimmt die Sorge, Aufſicht und gänzliche Leitung desſelben, aber 
  

101 Vgl. oben S. 487. Hier „necessitatibus“. 

102 Vgl. oben S. 466 und den Text der Deklaration in Art. 1: secun- 

dum suprema quae sunt Imperantium protectionis iura.
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die eigentliche Studiendirektive behält ſich der Souverain 
nach dem Vorgang der Joſefiniſchen Geſetzgebung vor und läßt 

ſie auf der Landesuniverſität ausüben. Hier wird der Biſchof 
bei Beſtellung jedes theologiſchen Lehrſtuhls befragt, und keine 

ihm unangenehme Perſon zugelaſſen; er viſitiert die theolo— 
giſche Fakultät, bewacht die darin vorgetragene Lehre und trägt 
auſ Suspenſion oder Entlaſſung des verdächtigen Lehrers an; 

allein auf der Aniverſität, nicht in dem Seminar ſind die theo— 
logiſchen Lehrſtühle. Letzteres ertheilt den Abſolvierten nur 

den practiſchen Anterricht und den ganzen Amfang der Lithur— 

gie und Paſtoralverrichtungen, wozu ein Jahr Aufenthalt be— 

ſtimmt iſt, und, nicht wohl abgegangen werden kann“. Auch 

andere Verbeſſerungen lehnt Türkheim ab. A. a. meint er, die 
Errichtung eines Seminars in jeder Diözeſe ſei zu wünſchen, 
aber könne nach dem Tridentinum nicht gefordert werden, das 
nur von einem Seminar in der Provinz ſpreche *. Beſonders 

eingehend wird die Frage der Beſetzung der Domherrnſtellen 

und Pfarreien im Sinne der Deklaration beſprochen. Was 
die Beſetzung der Pfarreien betrifft, ſo meint er, beſtreite der 

Römiſche Hof nicht nur den Akatholiken, ſondern ſogar allen 
weltlichen Patronen den Ausdruck „conferre“ und „nominare“ 

und berufe ſich auf das Konzil von Trient, das nur (Sess. 
24 Cc. 18) ein Präſentationsrecht ihnen zuerkenne. Er ſchlägt 

folgende Faſſung dieſes Paragraphen vor: Patroni privati, si 
legitimus illis titulus suffragetur, jus patronatus porro 

exercebunt, reliquis dioecesis beneficiis Summus Prin- 
ceps, qui in priscorum collatorum jura successit, provi— 

debit “4. Auch an der Verpflichtung der Erzbiſchöfe „gegen 

die reſp. Souverains“ in § 9 hält er feſt. Denn „da er 

103 Das iſt nicht richtig. Vielmehr ſollen (Sess. XXIII, de ref. c. 18) 

„singulae cathedrales, metropolitanae atque his maiores ecclesiae“ 
ſolche einrichten. 

104 Vgl. oben und den Text der Deklaration Art. 7: Nominationes et 

collationes ad paroecias et alia beneficia ecclesiastica in eo, quo 

hucusque fuere, statu permanebunt, episcopus proin conferet illa. 

quae prius episcopali iure collata fuere; patroni privati, si legitimus 

illis titulus suflragetur, ius patronatus exercebunt; reliqua vero bene- 

ficia, speciatim ea, ad quae corporationes ecclesiasticae non amplius 

exstantes praesentabant, princeps conferet. 

32²
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jene Rechte über die Anterthanen derſelben und ſelbſt die unter 
dem Schutz des Staates ſtehenden Biſchöfe ausübt, ſo würden 
die Souverains auf dieſe ſchriftliche Vergleichung nicht wohl 

verzichten können“. Aber die Eingriffe des Metropolitans in 

die Rechte der Biſchöfe gebühre zwar allerdings dem Papſte die 

Kognition, aber die Verpflichtung zur Handhabung der biſchöf— 

lichen Gerechtſame dürfte deswegen doch nicht überflüſſig 

ſcheinen. 
Das waren die Hauptbemerkungen des Staatsſekretärs, zu 

denen von Türkheim Stellung nahm. Aber er begnügte ſich 
nicht damit. Vor allem lag ihm daran, auf den „Haupt— 
anſtand“ der Frankfurter Deklaration, den der Omissa hinzu— 
weiſen, deren die Redaktoren in der Deklaration nicht gedacht, 

die aber ſchwerlich von der Kurie mit Stillſchweigen über— 
gangen würden. Sie ſeien in ihrer Inſtruktion ad separatum 

verwieſen worden, und zwar ſeien vier angeführt worden. Zu— 

nächſt die freie Kommunikation der Gläubigen mit dem 
Hl. Vater, die ohnehin „in casibus conscientiae dubiae“ 
ſchwer zu verhindern ſei: es frage ſich nur, ob man ſie „simpli— 

citer“, wie im bayeriſchen Konkordat, bewilligen oder die Be— 

dingung daran knüpfen ſolle, daß ſie immer durch den Biſchof 

befördert werden müſſe, wobei der Römiſche Hof ſich ſchwerlich 

beruhigen und der Antertan ſich über Beſchränkung der Ge— 

wiſſensfreiheit beſchweren werde. An zweiter Stelle fallen 

darunter „die vorbehaltenen Geſchäfte des Römiſchen Hofes 
(eausae majores), beſonders Dispenſen in den zwei erſten 

Graden — Aufhebung der Gelübde und geiſtlichen Weihen“. 

Dieſe Rechte ſeien von Sſterreich und allen katholiſchen, ſelbſt 

einigen akatholiſchen Souverains demſelben zuerkannt wor— 
den. So nötig es ſei, dieſen und den folgenden Artikel ad 

separatum zu verweiſen, ſo ſchwer würde es ſein, ſie zu be— 

ſtreiten. Ebenſowenig könnten, worauf an dritter Stelle hin— 

gewieſen wird, die Berufungen an den Römiſchen Hof in 
dritter Inſtanz in Abrede geſtellt werden. Der Papſt müſſe 

aber immer entweder ein beſtändiges delegiertes Ober— 

Appellationskolleg für die deutſche Kirche bilden oder wenig— 

ſtens in einzelnen Fällen die Richter immer innerhalb der 

Provinz ernennen. Schließlich iſt der dem Papſt von den
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Biſchöfen zu leiſtende Eid zu erwähnen, deſſen der Kardinal 

mündlich mit der Bemerkung gedacht, „daß es ſich von ſelbſt 
verſtehe, daß, ſo wie es gegen alle andere, beſonders akatholiſche 

Fürſten geſchehe, die anſtößigen Ausdrücke des älteren Formu— 
lars abgeändert und ausgelaſſen würden“. 

Dieſen letzten Punkt der Omissa erachtete Türkheim, wie 

er zum Schluß bemerkt, als „den ſchwierigſten und faſt einzigen 

unüberſteiglichen Punkt“. Zwei Wege ſeien, falls die Sache 

nicht beſeitigt werden könne, möglich. Entweder könne man in 

der Deklaration, wenn man wolle, daß dieſe in berichtigter 
Form pure et simpliciter durch das Breve pontificium an- 

genommen und geſetzlich promulgiert werde, einen diesbezüg— 
lichen Artikel einfügen oder aber nichts erwähnen und dem 

Papſte die nicht zu beſtreitende Freiheit überlaſſen, in ſeinem 
Acceptationsbreve die Clausula salvatoria ſeiner Gerechtſame 

einzurücken, und dadurch „den Zankapfel legali modo unter die 
teutſche Kleriſey werfen“. 

Einen dritten Ausweg aus dieſem Labyrinth könne er nicht 

finden. Trotz aller Schwierigkeiten gebe es noch eine Möglich— 

keit, mit Ehren aus dem Kampf zu kommen; „man darf aber 

nicht einem Staate Geſetze vorſchreiben wollen, der viele 

hundert Jahre hindurch im Beſiz war, ſie anderen zu geben, 

deſſen feine Politik ihn zwar oft in einzelnen Fällen zur Nach— 

giebigkeit, nie aber zu öffentlicher Verzichtleiſtung auf Grund— 

ſätze beſtimmt, auf welche er das künſtliche, obgleich hie und da 

morſche Gebäude der chriſt-katholiſchen Hierarchie gegründet 
glaubt“. 

Wenn man nach den neueſten Nachrichten glaube, daß 

Frankreich unter Preisgabe des Konkordats von 1817 das von 

1801 annehmen werde, und man gleichen Schritt mit ihm 

halten wolle, ſo gelte zwar in thesi das Recht für größere und 

kleinere Staaten, er glaube aber nicht, daß man die geiſtlichen 

Angelegenheiten nach gleichem Maßſtab bemeſſen dürfe. „Was 

nach den Forderungen des geiſtlichen Rechts, bemerkt er zum 

Schluß, auf Schmitz-Grollenburg anſpielend, kann gefordert 

werden, das wird mein verehrter Herr College mit voller Sach— 

kenntnis zu erringen ſuchen, — ich begnüge mich, nach meiner 
Erfahrung und ſtillen Beobachtung des hieſigen Geſchäfts—
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ganges ſeit nun zwei vollen Monaten zu ſagen, quid consilii 

ſey, was zu verſuchen ſein dürfte, wenn man nicht unverrichteter 

Sache zurückkehren und ſich der Verantwortung und dem Tadel 

unſerer teutſchen Zeitgenoſſen ausſetzen will.“ 

Türkheim hatte von Schmitz-Grollenburg, wie der Be— 
gleitbericht zu beiden Referaten zeigt, nicht ohne Kenntnis 

ſeines Schreibens gelaſſen. So verſöhnlich er auch dachte, ſo 
hat er, das zeigen ſeine Ausführungen, ſeinem proteſtantiſchen 
Standpunkt nichts vergeben. Im Gegenteil. Wir konnten 

ſehen, daß auch er in prinzipiellen Fragen den ſtaatskirchlichen 
Standpunkt, wenn auch in ſtaatsmänniſch geklärterer Form, 

zum Ausdruck brachte. Aber er hatte vieles vor ſeinem 
Kollegen voraus. Schmitz glaubte, die Forderungen der Frank— 

furter Konferenz dem Kardinal Conſalvi plauſibel vordemon— 

ſtrieren zu können, und nahm nun, wie aus den Karlsruher 

Akten erſichtlich iſt, nicht nur zu der Verbalnote des Staats— 

ſekretärs, ſondern auch zu dem Berichte des Frhr. von Türkheim 
Stellung. Er tat dies in Anmerkungen zu einem Auszug aus 

deſſen Bericht in einem perſönlich gereizten Ton mit dem ſicht— 
lichen Beſtreben, ſeinen Kollegen der Unkenntnis der Frankfurter 
Abmachungen und der Anwiſſenheit in kirchenrechtlichen Dingen 
zu zeihen . Dies konnte er um ſo leichter, als v. Türkheim in 
der Tat ſich manche Blößen in ſeinem Berichte gegeben hatte. 
Wertvoll erſcheint Schmitz in ſeinem perſönlichen Verhältnis zu 

jenem deſſen Vorſchlag zu den Bemerkungen des Kardinals 

Conſalvi über die in § 5 der Deklaration berührte Frage der 

Beiziehung des niederen Klerus zu der Biſchofswahl, indem er 

ſagt: „In Hinſicht dieſer Einwendungen, auf die der Kardinal 
bey der Konferenz keinen beſonderen Wert zu legen geſchienen, 
worüber er aber bei einer Beſprechung am dritten Orte 

ſich weitläufiger geäußert hätte, ſcheine der Römiſche Hof zu 
wünſchen, daß man lieber die älteſten Rural-Dekane zum Wahl— 
geſchäfte zulaſſe in die nach dem Zuſchnitt der Civilconſtitutionen 

gebildeten Wahlkollegien, die zwar dem Geiſte der erſten Kirche, 
aber minder den heutigen Bedürfniſſen entſprechen, zu ſehr von 

anderen kirchlichen Einrichtungen abweichen, und dieſe in be— 

ſtändiger Bewegung wegen gleicher Berufung zur Wahl der 
  

105 A. a. O. Faſz. 50.
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Domherren ſich befinden, auch in den Wahlverſammlungen 
unter dem Clero eine der Hierarchie nachteilige republikaniſche 

Form einzuführen ſchienen“. 
Es geht ohne Zweifel hieraus hervor, daß Türkheim — 

wie wir ſchon wiſſen — Privatbeſprechungen mit dem Kardinal 
gehabt hat. Mit nicht verhaltener Freude konſtatiert dies nun 
ſein Kollege: „Alſo haben, ſagt er in der dazu gegebenen An— 

merkung, Beſprechungen mit dem Kardinal an einem dritten 
Orte Statt gehabt, wovon ich das erſte Wort aus dieſer Schrift 
erfahre. Dieß beweißt wohl zureichend alles, was ich oben 

(in den vorhergehenden Bemerkungen) von dem Benehmen 

meines Herrn Kollegen und von den Hinderniſſen, die er der 

Miſſion entgegengeſtellt, geſagt habe. Der Cardinal hat in der 

Konferenz gegen das Wahlcollegium, wie es angetragen iſt, 
ſehr unbedeutende Bemerkungen gemacht; hieran muß ich mich 
halten. Einſtweilen erſcheint die eigene Anerkennung, daß die 

Einrichtung dem Geiſte der erſten Kirche entſpreche, ebenſo zu— 
reichend als die Einwendung falſch, daß ſie den heutigen Be— 

dürfniſſen nicht entſpreche und daß die Wähler in beſtändiger 
Bewegung ſeien. Es handelt ſich hier von (sic) Sterbfällen 

unter 6 bis 8 Menſchen, wovon alle 10 Jahre kaum ein Fall 
angenommen werden kann.“ Wenn v. Schmitz-Grollenburg hier 

auf das, was er bereits im Vorausgehenden über das Be— 
nehmen ſeines Kollegen geſagt habe, anſpielt, ſo kann geſagt 
werden, daß dieſe Anmerkungen in der Tat eine ſtarke Animoſi— 

tät verraten. Er läßt darin auch die Beziehungen Türkheims 
zu Niebuhr durchblicken, wenn er gleich eingangs zu deſſen 
Mitteilung über die Kenntnis, die er durch Anſichten der 
dortigen Geſandtſchaften großer Höfe über die Art, wie mit 

der Kurie zu unterhandeln ſei, geſammelt habe, bemerkt: „Die 
franzöſiſche und preußiſche (sc, Geſandtſchaft), wovon Graf 

Blacas ein natürliches Intereſſe hat, daß wir nicht reußiren 

und Herr von Niebuhr bei all ſeiner Rechtlichkeit und Gelehr— 
ſamkeit in dieſer Materie keine andere Anſicht hat, als die ihm 

ſein Freund, der Cardinal Conſalvi giebt. Letzterer iſt ebenſo 
  

106 Aus dieſem Grunde ſchlug Baron Türkheim, wie Schmitz weiter 

bemerkt, folgende Redaktion vor: Adjungantur iis pari numero decani 
rurales seu regionarii seniores etc.,, vgl. oben S. 488.
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vertraut mit Baron Türkheim als er es mit Baron Ompteda 
war.“ Schlag auf Schlag folgen die Bemerkungen mit per— 
ſönlicher Spitze: Wenn die Inſtruktionen ſo beſtimmt ſeien, wie 

die ihrigen, dann müſſe man ſie eben befolgen — oder den Auf— 
trag gar nicht annehmen. Er wirft ihm auch ſonſt inſtruktions— 

widriges Benehmen vor. Der in den Vorſchlägen genannte 
Ausdruck „declaration des droits“ ſei ganz falſch und be— 

weiſe, daß Türkheim die Deklaration nicht verſtehe oder nicht 
verſtehen wolle. Er habe die Protokolle nicht geleſen oder nicht 

ſtudiert. Wie könne ein Geſandter ſeinen Hof fragen, ob er das 
wolle, weswegen er ihn geſchickt habe. Zu der Behauptung 

Türkheims: „Annaten und große Taxen gibt es nicht mehr“, 

bemerkt Schmitz: „Giebt es nicht mehr, ſoll heißen: giebt man 

nicht mehr, aber deswegen fordert ſie die Kurie doch.“ Wenn 

Türkheim ſeine Vorſchläge als eine Art Altimatum bezeichnet, 
ſo ſieht Schmitz darin Ankenntnis der Sache und des Römiſchen 
Hofs. „Denn auch viele Vorſchläge in ſeinem Altimatum wird 
dieſer Hof nie — am wenigſten in einem Concordate — be— 
willigen, und einige davon ſind ihm gar nicht zuzutrauen“. Zu 

Artikel 6 der Deklaration hatte Türkheim bemerkt, der römiſche 
Hoſ befürchte, die Aufſtellung des Satzes, daß der Biſchof alle 

Rechte und Zweige der Jurisdiktion aus eigener Gewalt aus— 

zuüben habe, ſei unter dieſen Worten begriffen, weshalb er die 

Klauſel „iuxta canones vigentes“ begehre. Dazu äußert ſich 

Schmitz charakteriſtiſch mit folgenden Worten: „Hier fehlt es nicht 

allein an der Klarheit der Begriffe, ſondern auch an der Richtig— 

keit der Grundſätze. Die biſchöfliche Gewalt hat der Biſchof aller— 

dings „jure proprio“ auszuüben, dadurch wird aber der Ein— 

ſluß des Oberhauptes der Kirche ebenſo wenig geſtört, als es 

dem Biſchof einfallen kann, den ganzen UAmfang der geiſtlichen 
Gewalt ausüben zu wollen.“ 

Wie Schmitz in der hier berührten Frage überhaupt dachte, 

zeigt folgende Gegenüberſtellung. Türkheim befürchtete ein 

Scheitern der Sache, wenn man an dem Wortlaut der Dekla— 

ration feſthalte und demgemäß auch die Beſtellung der Bi— 

ſchöfe zugeſtanden haben wolle, „die ihm ſogleich allen Einfluß 

beſtreiten und den ganzen Umfang der geiſtlichen Jurisdcktion 

aus eigener Gewalt werden ausüben wollen“. Dazu bemerkt
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ſein Kollege: „Daß die Biſchöfe dem Papſt allen kirchlichen 

Einfluß beſtreiten und den ganzen AUmfang der geiſtlichen 
Jurisdiction (alſo auch den der päpſtlichen) werden ausüben 

wollen, das ſind die Sätze, die kein Menſch begreifen kann, und 
wozu nicht die geringſte Veranlaſſung gegeben iſt. Die Bi— 
ſchöfe können und ſollen nur ihre Episcopalgewalt, der Papſt 

ſeine weſentlichen Primat-Rechte haben. Wem iſt es ein— 
gefallen, zu verlangen, daß er darauf verzichte? Beweißt nicht, 

die Anweßenheit der Geſandten in Rom die eigene Anerkennung 

dieſer Rechte?“ Das klingt, in der Entrüſtung geſprochen, 

anſcheinend kirchlich ganz korrekt. Es fragt ſich nur, was 

v. Schmitz unter den Epiſkopalrechten verſtand. AUnd da kann 

kein Zweifel ſein, daß er ſie ebenſo wie die von ihm hervor— 
gehobenen jura essentialia im Sinne des Febronianismus, dem 
die Terminologie entnommen iſt, verſtand. „Aber dieſe Primat— 

Rechte, meint er gleich darauf, ſolle ja gar nicht deliberiert 
werden.“ 

Den Höhepunkt erreichte die perſönliche Polemik in der 
Stellungnahme Schmitz-Grollenburgs zu der Verſicherung Türk— 

heims, daß er ſeinem Kollegen bei der Verſchiedenheit der An— 

ſichten nicht das geringſte Hindernis in den Weg legen, ihm 
die kanoniſche Verteidigung überlaſſen und ſich bis zur Er— 
mächtigung, im „wahren Verſtande“ zu unterhandeln, paſſiv, 

jedoch äußerlich in voller Mitwirkung mit ihm verhalten 
wolle: „Dieße Außerung iſt unbegreiflich. Mein Kollege 

verſpricht kein Hinderniß in den Weg zu legen, wenn ich die 

Inſtruktion befolge. Die ihn, wie mich bindet, die ihm, wie mir 

die canoniſchen Nachäußerungen zur Pflicht macht, welche er mir 

nun allein überlaſſen will. Ein paſſiver Geſandte, der nur 

äutzerlich, alſo dem Scheine nach, ſeine Miſſion befolgen will, 

der aber indeſſen fortfährt, die Verſchiedenheit ſeiner Anſichten 

und ſeine Anträge zu einer neuen Inſtruktion auszuſchwätzen 

und dadurch alle Wirkſamkeit ſeines Kollegen — hier in Rom 

unfehlbar zernichtet. Bereits ſpricht Graf Blacas davon und 

hält es wegen der Verſchiedenheit der Anſichten für unmöglich, 

daß wir an dem hieſigen Hofe etwas durchſetzen. Die mir 

zuerkannte Ehre des Erfolgs iſt eben deshalb ein „eitles Be— 

ſtreben, ſich gegen die Schuld des Mißlingens zu verwahren.“
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Man braucht nicht auf dem Standpunkt von Schmitz— 

Grollenburgs zu ſtehen, um doch zuzugeben, daß bei dieſer Art 
der Verhandlungen die Erreichung des geſteckten Zieles aufs 

äußerſte erſchwert war. Aber war überhaupt etwas auf der 
Baſis ſeiner Anſchauungen und der im Texte feſtgelegten In— 

ſtruktion, zu der die Kurie nur Ja und Amen ſagen ſollte, zu 
erreichen? Ein Blick in ſeinen Bericht über die Verbalnote 

des Kardinals zeigt, daß er, von geringen Modalitäten ab— 
geſehen, von dem Wortlaut der Inſtruktion überhaupt nicht 

abging; er legt im Grunde nur dar, welche Argumente er in 
der langen Audienz jenem vorbrachte, um ihn von der Richtig— 
keit und Zuläſſigkeit der in der Deklaration aufgeſtellten Sätze 

zu überzeugen. 

Somit können wir im einzelnen von ſeinen Ausſührungen 

abſehen. Doch ſoll nicht übergangen werden, welche Punkte er 

als diejenigen bezeichnet, an denen die Anterhandlungen ſchei— 
tern könnten. Dazu gehört der Vorſchlag von „drei Sub— 
jekten“ für die Biſchofswahl““, der verlangte Termin von 

6 Monaten für die Beſtätigung des Gewählten, die Frage der 
gemiſchten Ehen s, die dem Landesherrn vorbehaltene Er— 
nennung des Domdekans, das auch proteſtantiſchen Fürſten 

zuzugeſtehende Recht der Nomination auf katholiſche Pfründen, 

wobei aber, wie Schmitz-Grollenburg bemerkt, dem Kardinal 

gegenüber betont worden ſei, „daß jeder Patron nur ein in einem 

Concurs vorſchriftsmäßig geprüftes und taugliches Subjekt 

nominieren könne“ und zudem der Biſchof eine Prüfung in 

107 Schmitz bemerkt im Text (a. a. O. Faſz. 50) am Rand, alle Be— 

rufungen auf frühere Zugeſtändniſſe würden in Rom, wo man, wie gegen 

den Weſtfäliſchen Frieden und Wiener Kongreß, ſo gegen alles, was wäh— 

rend der Napoleoniſchen Zeit geſchehen ſei, ſelbſt gegen das Konkordat von 

1801 und das Breve von Savona (20. Sept. 1811), wo das Beſtätigungs— 

recht der Erzbiſchöfe anerkannt worden ſei, proteſtiere. Wenn er dann 

auf „den einzigen mislungenen Verſuch mit Sonnenberg von 1475 und 

die Beſchränkung des Kirchenraths in Baſel (Seſſ. 23)“ anſpielt, ſo darf 

bezüglich des erſteren auf meine Ausführungen im Freiburger Diözeſan— 

archiv (Bd. 25) hingewieſen werden. 

10s Es handelt ſich hier um die Worte der Deklaration „in rebus 

spiritualibus praecipue in quibus desacramento agitur“, wo⸗ 

bei Conſalvi das Wort „spiritualibus“ durch „ecclesiasticis“ erſetzt 

wiſſen wollte.
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Hinſicht der Sitten vorzunehmen habe; er erteile die Inſtitution, 
nachdem der nominatus präſentiert ſei. 

Die Spannung, die hiernach zwiſchen den beiden Bevoll— 
mächtigten beſtand, wird noch näher durch einen die kritiſche 

Situation charkteriſierenden Brief beleuchtet, den Herr von 
Schmitz-Grollenburg am 5. Juni an den König von Württem— 

berg ſandte “. Er teilt darin unter Hinweis auf ein früheres 
Schreiben vom 29. Mai mit, daß Frhr. von Türkheim, wahr— 
ſcheinlich auf eine von Karlsruhe erhaltene Weiſung hin, ſeine 
Bereitwilligkeit erklärt habe, „den vorgeſchriebenen Weg ohne 

ferneren Aufenthalt“ gemeinſam mit ihm einzuhalten. „Auch 
hat er heute ſeine weitläufigen Bemerkungen gegen meine, 

Euer Königl. Majeſtät unterm 29. v. M. vorgelegte Dar— 

ſtellung der Anterredung mit dem Kardinal Conſalvi, welche 

— was ich damals nicht anzeigen wollte — zugleich mehrere 

Beleidigungen gegen mich enthielt, unterdrückt und eine Er— 

klärung dem heutigen gemeinſchaftlichen Bericht beygelegt, die 

nun eine allgemeine Mittheilung meiner vorerwähnten Dar— 
ſtellung nicht mehr hindert.“ Türkheim habe „ſeine Anſichten über 
das Geſchäft“ ebenfalls angefügt, deren Würdigung er höherer 
Prüfung überlaſſe. 

Wichtiger iſt, was ſonſt in dem Briefe noch mitgeteilt wird. 

Schmitz ſpricht ſeine Auffaſſung dahin aus, daß die Kurie, 
beſonders die Kardinäle und Monſignori, die den Papſt 

berieten, von ihren alten Prinzipien, beſonders proteſtantiſchen 

Fürſten gegenüber, nicht abgingen. Das zu negoziierende Breve 

des Papſtes würde nicht alle Anträge in der Deklaration an— 
erkennen und die meiſten mit Zuſätzen und Klauſeln verſehen. 

Die von Conſalvi „mit der ihm eigenen Gewandtheit gewährten“ 
Hoffnungen können täuſchen; auch Ompteda und v. Niebuhr 
ſeien zwei und drei Jahre hingehalten worden. Die Feinde des 

Kardinals ſchienen mehr als je gegen ihn zu arbeiten, ſeitdem 
Erzherzog Rudolph von Sſterreich zum Kardinal ernannt ſei 

und „die ſonderbare Furcht der Römer“ zunehme, daß es 
Conſalvis weiterer Plan ſein könnte, dieſen Erzherzog zum Papſt 

zu machen. Anter dieſen Amſtänden wäre es zu wünſchen, den 
Kardinal in den Stand zu ſetzen, die principia curiae zu 

1090 A. a. O. Faſz. 50.
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ſchonen. Das könnte vielleicht, falls die ofſizielle Eröffnung der 

Geſinnungen des Papſtes und ſeiner Räte die gleichen Anſtände, 

wie die Verbalnote, der Sache entgegenſtelle, dadurch geſchehen, 

„daß man ſich mit einem Breve begnüge, wel— 

ches ſich unter irgend einem zuläſſigen Vor— 
wand nur über einige der Hauptpunkte der 

Deklaration, ohne die andern zu berühren, 
ausſprechen und wodurch Anerkennung und 
Widerſpruch für beide Theile vermieden würde.“ 

Domit deutet von Schmitz-Grollenburg an, was auch in dem 

Schreiben von Türkheims zur gleichen Zeit durchklingt, daß die 
Löſung der Frage, wie dies tatſächlich ſpäter geſchehen, durch eine 

Circumſcription erfolge. Näherhin ſagt Schmitz: „Der Pabſt 
könnte nämlich in dem an die Fürſten zu erlaſſenden Breve den 

Amſtand als Grund anführen, warum er ſich auf das Ganze der 

Declaration zu äußern noch außer Stande ſehe, weil die katho— 

liſchen Anterthanen der vereinten Staaten noch nicht alle in 
Dioeceſen eingetheilt werden können, und einige Gouvernements, 
z. B. Mecklenburg, Oldenburg, die ſächſiſchen Häuſer ꝛc. deshalb 

ſelbſt Vorbehalte gemacht haben, welche von den Anterhand— 
lungen mit den andern teutſchen Bundesſtaaten, Preußen und 
Hannover abhängen. Indem er jedoch als Oberhaupt der 

Kirche jede Gelegenheit benützen müßte, die Kirchliche Verfaſſung 

zu begründen, werde Er einsweilen die angetragenen 5 Dioeceſen 

mit den bemerkten biſchöflichen Sitzen, Domkapiteln, Seminarien 

und Dotationen ſowie die Wahl der Biſchöffe durch das 

beſtimmte Wahl⸗Collegium und die proviſoriſche Adminiſtration 

dieſer kirchlichen Provinz durch den künftigen Biſchoff von 

Rottenburg in der Eigenſchaft als Metropoliten gutheiſen, ſich 

ledoch vorbehalten, in Hinſicht der übrigen Punkte der Decla— 

ration und der dem Oberhaupt der Kirche im allgemeinen zu— 

ſtehenden Primat-Rechte mit den vereinten Staaten das 

Nähere zu verabreden, ſobald die Anterhandlungen mit den 

andern Bundes-Staaten vollendet ſeyen, und auch die übrigen 

Dioeceſen reguliert werden können.“ 

„Einer geeigneten Anterhandlung würde dabei, wie in jedem 

Falle, überlaſſen bleiben, was in Hinſicht der auch hier immer 

noch beſtehenden Haupt-Anſtände z. B. in Hinſicht des landes⸗
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herrlichen Veto bei den Wahlen, des Termins zur päbſtlichen 
Beſtätigung der Biſchöffe, der Metropolitan-Verhältniſſe ꝛc. 

in dieſem Breve ausgedrückt oder mit Stillſchweigen übergangen 

werden könnte.“ 
„Wenn dem Cardinal Conſalvi dabei vertraulich eröffnet 

würde, daß die vereinten Fürſten und Staaten von den weſent— 

lichen Punkten ihrer Declaration nicht abweichen werden, und 
ihre Geſandte angewieſen ſeyen, unverzüglich abzureiſen, ſobald 
ſie die Gewißheit hätten, daß der römiſche Hof auch dieſe 
Punkte nicht anerkennen wolle, wenn zu gleicher Zeit die K. K. 

Oeſtreichiſche und Ruſſiſche Geſandtſchaften dahier zu einer 
planmäßigen Einwirkung, wozu ſie angewieſen ſind und bereit 

ſind — aufgefordert werden, wenn endlich, wie es nun ent— 

ſchieden zu ſein ſcheint, der Pabſt wirklich zuläßt, daß in Frank— 
reich einsweilen infolge des Concordats von 1801 die erledigten 

Bisthümer beſetzt werden, und dazu, ungeachtet der beſtehenden 
Widerſprüche gegen das Concordat von 1817 und mit gänzlicher 
Amgehung desſelben, die Beſtättigung der neu ernannten Biſchöffe 

bereits zugeſichert hat, ſo ſollte man billig erwarten, daß der 

Kardinal alles anwenden werde, um die Geſandtſchaft nicht ganz 
unverrichteter Sach nach Deutſchland zurückreiſen zu laſſen, und 
den römiſchen Hof der Gefahr auszuſetzen, daß, wie dies der Fall 
bei der gleichartigen Abreiſe der Schweizer Geſandtſchaft 

war , die öffentliche Meinung ſich dann ganz gegen ihn aus— 
ſprechen werde.“ 

Dies der Vorſchlag von Schmitz-Grollenburgs. Ob der 

Plan in ſeinem Kopf gewachſen oder von anderer Seite, etwa 
der Preutßziſchen Geſandtſchaft, angeregt iſt, mag zunächſt dahin— 

geſtellt bleiben; jedenfalls iſt zu beachten, daß gleichzeitig auch 

Türkheim denſelben Gedanken angedeutet hat. Für den wei— 
teren Gang der Beratungen in Frankfurt war aber ohne 

Zweifel die ausführliche Darlegung von Schmitz-Grollenburgs 
von Bedeutung. Für die geſchäftliche Behandlung ſchlug dieſer 

nun in dem gleichen Schreiben vor, daß die Inſtruktion der 

Geſandtſchaft ſo ſchnell als möglich ausgedehnt und die 

110 Aber den Abbruch der Schweizer Verhandlungen (Auguſt 1818) 

vgl. F. Fleiner, Staat und Biſchofswahl im Bistum Baſel (Leipzig 

1897) S. 50.
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Geſandten ſelbſt zu einer ſolchen mündlichen Eröffnung und 

Anterhandlung angewieſen, zugleich aber unabänderlich befeſtigt 
würden, in „Gemäßheit der beſtehenden Inſtruktion von Rom 

abzureiſen“, wenn innerhalb 4 Wochen nach einer ſolchen dem 
Cardinal gemachten Finaleröffnung kein annehmbares Reſultat 
dieſer Art erlangt werden könne. Durch die Bundestag— 
geſandtſchaft ſollten die einleitenden Schritte bei den intereſſier— 

ten Höfen von Baden, den beiden Heſſen und Naſſau getan 
werden. Wenn eine derartige Einleitung bei den anderen Höfen 

mit zuviel Schwierigkeiten verbunden ſei oder er der Auffaſſung 

ſei, daß ein ſolcher Verſuch ſchon im Rahmen der jetzigen In— 
ſtruktion liege, ſo bleibe ihm, ſchließt er, infolge des beſonderen 

Verhältniſſes zu Frhr. von Türkheim die untertänigſte Bitte, 

der König und der Großherzog von Baden möchten infolge der 

für alle Staaten übernommenen Leitung der Geſandtſchaft, mit 

Rückſicht auf die Verzögerung der Anterhandlungen durch den 
Rombeſuch des öſterreichiſchen Kaiſers, die in § 5 der Inſtruk— 
tion auf 3 Monate beſtimmte Unterhandlungsfriſt noch bis in 
die erſten Tage des Auguſt ausdehnen, mit dem Hinweis darauf, 
daß die Deklaration ſchon am 21. März überreicht worden ſei 

und die Verhandlungen mit dem Staatsſekretär Conſalvi ſchon 
am 21. Mai begonnen hätten. 

* E 
E 

Dies zunächſt das Ergebnis der Stellungnahme der Ge— 
ſandtſchaft zur Verbalnote des Kardinals Conſalvi. Wie man 

ſich im Kreiſe der Frankfurter Konferenz dazu ſtellte, wird noch 
zu beſprechen ſein. Schon am 11. Juni ſandte Schmitz-Grollen— 
burg ein weiteres Schreiben an den König von Württemberg u. 

Vor Abgang der letzten Poſt (am 5.) habe er ſich noch nicht zu 
den Türkheimſchen Bemerkungen und Anträgen äußern können. 

Nachdem dies geſchehen ſei, ſei er von der Notwendigkeit über— 

zeugt, dem König pflichtmäßige Auskunft und Bemerkungen 
darüber vorzulegen, was durch den nächſten Sſterreichiſchen 

Kurier geſchehen ſolle. Er überlaſſe es dem Ermeſſen Sr. Maje⸗ 
ſtät, ſie durch die Bundesgeſandtſchaft den vereinten Staaten 

mitzuteilen. Er befürchte, daß Türkheim ſein Verſprechen, bei 

111 A. a. O. Faſz. 50.
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den bevorſtehenden Konferenzen, mit Conſalvi ſich paſſiv zu ver— 

halten, nicht halten werde. Allenthalben lege er die Ver— 

ſchiedenheit der Anſichten an den Tag; zuletzt (geſtern) noch in 
einer Anterredung mit dem Fürſten Metternich. Bei Gelegen— 
heit eines Feſtes, das zu Ehren des Kaiſers gegeben worden 

ſei, habe ihm dieſer ſein Bedauern ausgeſprochen, nochmals 
eine Verzögerung veranlaßt zu haben, und ſeine Anterſtützung 
zugeſagt. Die hier berührten Bemerkungen haben wir bereits 
kennen gelernt. 

Am 12. Juni erſtatteten beide Geſandten wieder gemein— 
ſam den obligaten (10.) Bericht, worin mitgeteilt wird, was 
wir bereits ſchon aus dem Schreiben Schmitz-Grollenburgs 

an den König über die Anweſenheit des Kaiſers gehört haben. 

Conſalvi habe dringend gebeten, die Abergabe der dem 9. Be— 
richt vom 5. Juni angefügten Note u bis zur Abreiſe der Aller— 

höchſten Herrſchaften zu verſchieben. Der jetzige Stand der 

Verhandlungen mit Frankreich berechtige zu der Auffaſſung, 
„daß der Römiſche Hof die Ordnung der Diözeſen und die 
Beſetzung der Bisthümer als den wichtigſten Punkt 

jeder Vereinigung mit den Gouvernements abgeſondert und 
unabhängig von anderen, ſchwieriger zu vereinigenden Gegen— 
ſtände zu behandeln geneigt iſt.“ Mit der Frage der Koſten— 

berechnung * der Geſandtſchaſt verbanden die Geſandten die 
Mitteilung ihrer ſicheren Vorausſetzung, daß ſie nicht über den 
Monat ZJuli in Rom verweilen werden. 

Auch Türkheim war nicht müßig und ſchickte ſeinerſeits am 
12. Juni einen Bericht nach Karlsruhe , der, ſoweit er für 

die Verhandlungen in Frage kommt, teils ſchon oben Geſagtes 
wiederholt, teils auf die perſönliche Kluft zwiſchen ihm und 
ſeinem Kollegen hinweiſt. Er kann dem Miniſter erſt jetzt ſeine 

Bemerkungen zu den konfidenziellen Eröffnungen des Kardinals 
mitteilen. „Sie haben, ſchreibt er, überdies ſchon in der De— 

peſche vom 26. Mai die allgemeinen Bemerkungen empfangen, 
  

112 Dieſe Note, in der der Wunſch der beiden Geſandten ausgeſprochen 

wurde, die Meinung Sr. Heiligkeit und deren Räte zu hören, verbunden 

mit der Bitte an den Kardinal, zu dieſem Zwecke für die nötigen Beratungen 

eine Konferenz zu bewilligen, iſt datiert vom 2. Juni. 

113 Hierzu werden Einzelangaben gemacht. 

114 A. a. O. Faſz. 50.
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que j'ai cru devoir communiquer avec la franchise connue 
de mon caractère à nos commettans et ne point en faire 

mystère à mon collègue, avec lequel je suis au reste 
extéẽrieurement et dans l'objet, que nous traitons en 

commun, dans la meilleure intelligence“. Das iſt, gemeſſen 

an den Außerungen Schmitz-Grollenburgs, etwas viel geſagt 
und ſtimmt auch nicht gut zu dem, was er weiter bemerkt. Er 
habe ihn, ſagt er, zu wiederholten Malen um ſein Expoſé 

der Konferenz vom 21. Mai und ſeine einzelnen Bemerkungen 
ſremarques) zu denen lobservations) des Kardinals gebeten, 

die er als pièce justificative dem gemeinſamen Bericht vom 

5. Juni angefügt habe; aber er habe ſich unter verſchiedenen 

Vorwänden entſchuldigt, daß er dieſes Aktenſtück für eine Arbeit 
benötige, die ihn beſchäftigte, und daß Herr von Berckheim es 
in Frankfurt empfangen werde. Zudem enthalte es ſeine 

Privatmeinung, die er ſeinem König habe mitteilen wollen. 

Was es enthielt, haben wir gehört, und wir begreifen, warum 
er es Türkheim nicht ſehen laſſen wollte. 

Seit acht Tagen, fährt letzterer fort, ſei übrigens ſein Kollege 
ſehr beſchäftigt. Er habe eine eigene Kanzlei etabliert, die Tag 
und Nacht arbeite. Er vermute, daß Schmitz ſeine (Türk— 

heims) Bemerkungen dem Bericht vom 5. Juni nicht angefügt 

habe, daß er ſie habe kopieren und erſt geſtern mit dem öſter— 

reichiſchen Kurier abgehen laſſen, um ihm zuvorzukommen. 

Tatſächlich hatte von Schmitz-Grollenburg, wie das obige 

Schreiben an den König zeigt, ſeine Bemerkungen zu Türk— 

heims Anträgen erſt jetzt, d. h. einen Tag, bevor Berſtett 

ſchrieb, abgeſchickt. Dieſer ſpricht die weitere Vermutung aus, 
„que Mr. Leist, auquel il a communiqué depuis 15 jours 

les observations du Cardinal et qui est occupé d'un grand 

travail, le lui a déjà remis et qu'il a été joint à la dépéche 

volumineuse, qu'il a expedié hier.“ Wie dem auch ſei, nach⸗ 

dem er loyal ſeine Meinung ausgeſprochen, werde er ſich mit 

ſeinem Kollegen vereinen, um bei der in der folgenden Woche 

in Ausſicht ſtehenden Konferenz mit dem Kardinal die Dekla— 

ration als das zu beglaubigen, was ſie iſt. Er begnüge ſich 

unterdeſſen damit, die Ausdrücke bei den Konferenzen zu 

mäßigen und dort einiges Vertrauen zu wecken, während man



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 513 

von der anderen Seite — er wiederhole dies mit Bedauern — 
nichts ſehe als feindliche Abſichten us. Kurz auf den Kaiſer— 

beſuch übergehend und die Ernennung des öſterreichiſchen Kar— 

dinals ſtreifend, ſpricht er ebenfalls von dem Gerücht bezüglich 
des nächſten Konklave. 

Man ſieht, daß auf beiden Seiten ſich das Mißtrauen 
verſchärfte. Jedoch, wie Türkheim ſeinem Miniſter mitgeteilt, 

arbeiteten ſie trotdem in der gemeinſamen Berichterſtattung zu— 
ſammen. Das zeigt der lange Bericht vom 18. Juni, den beide 
unterzeichnet haben. Auf die an den Kardinal Conſalvi gerich— 
tete Note vom 2. Juni war inzwiſchen die Antwort eingelaufen. 

Er drückt darin, berichten ſie, ſeine Verwunderung aus, daß 
ſie, bevor ſie auf die von ihm geäußerte Privatanſicht ihre ver— 

traulichen Gegenbemerkungen mitgeteilt hätten, die Abſicht des 

Hl. Vaters und ſeiner Räte zu erfahren wünſchten. Er habe 

ſich übrigens erboten, ſo raſch als möglich ihnen die Meinung 

des Hl. Vaters zu eröffnen, was jedoch nicht ſchon in einigen 
Tagen geſchehen könne. Sie hätten, fahren ſie dann fort, es 

für ſchicklich und notwendig gefunden, am 15. ſich bei dem 
Kardinal zu präſentieren; da Türkheim verhindert geweſen ſei us, 

115 Folgt eine Notiz über Weſſenberg. Vielleicht, meint er, wäre die 

Verſöhnung leichter geweſen, wenn er nur einmal während ſeines Aufent— 

haltes in Rom den Papſt geſehen hätte. 

116 Türkheim ſchrieb am 15. Juni an Berſtett (Faſz. 51), Conſalvi rüge 

in ſeiner Antwort vom 13. Juni auf ihre Note vom 2. Juni ſehr fein das 
Angebührliche, daß man „sans réciproquer par une réponse confiden- 

tielle pareille à la Sienne“ auf ſeine vertraulichen Bemerkungen ſofort eine 

Antwort des Hl. Vaters auf das Ganze der Deklaration verlangt habe. 

Aber Schmitz habe jede vertrauliche Eröffnung abgelehnt. Türkheim fährt 

fort: Je ne parle pas des expressions un peu désobligeantes et surtout 

d'avoir envoyé dix jours plus tard une note dattée du 2. du mois; ayant 

été un peu incommodèé le matin j'ai laissé débattre a M. de Schmitz 

seul la fusée dans une visite assez inutile qu'il a fait au Quirinal. 

Ilm'en a balbutié le résultat, mais je sais de science certaine, que le 

Cardinal Iui a temoigné d'une manière un peu plus prononcée sa sur— 
prise sur l'inconvenance de Notre Note, Quant à moi il ne m'a pas 

temoigné le moindre ressentiment hier et il continue de me traiter 

avec confiance et bontée... Nous différons en ceci un peu d'opini- 

non autant sur le fond de la chose que sur les formes diplomatiques. 

Comme ces Messieurs se mettent au reste à la place d'un Concile, ils 

croients étre naturellement aussi au dessus du Pape.. Türkheim 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 33
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habe Freiherr von Schmitz-Grollenburg dem Kardinal bemerk— 

lich gemacht, daß ſie ſich beſtreben müßten, den Gang der Sache 

zu beſchleunigen. 
Ihre Erklärungen könnten ſie nur über den ganzen Inhalt 

der Deklaration auf einmal geben, damit man gleich den wahren 

Stand der Sache überſehe. Sie hätten bis jetzt nach einem Auf— 
enthalt von drei Monaten ihren Kommittenten nichts anderes als 

die Anſtände, deren Kenntnis ſie ſeiner vertraulichen Eröffnung 

verdankten, mitteilen können. Die vereinten Fürſten und Staaten 

würden wohl über die weiteren Beanſtandungen — die etwa der 
Hl. Vater und ſeine Räte machen könnten — um ſo mehr 

befremdet ſein, als ſie hätten erwarten können, daß der Hl. Vater 

ihnen mit größter Bereitwilligkeit entgegenkommen werde. — 

Der Staatsſekretär entſchuldigte die Verzögerung mit dem 
kaiſerlichen Beſuche. Er habe mit dem Papſte noch nicht aus— 
führlich davon geſprochen, auch ſei noch keine Kongregation zu 

dieſem Behufe eingeſetzt, doch ſei die Sache eingeleitet. Wolle 
man von den gefaßten Beſchlüſſen nicht abgehen und doch ein 

Breve haben, ſo komme es nur darauf an, was der Hl. Vater 

davon gutheißen und was er — nach den wahren Grundſätzen 

der Religion — nicht anerkennen könne. „Es werde ſich dann 

zeigen, was die Fürſten thun werden; der Papſt könne hier ſo 

wenig wie etwa bei Staaten in anderen Welttheilen oder bei 
der ottomaniſchen Pforte verhindern. ÜGbrigens ſeyen es, 

teilt dann mit, daß Leiſt erſt die nächſte Woche abreiſe und Reinhold ſich 

von dem Fieber, das er ſich auf der Rückreiſe von Neapel zugezogen, 

langſam erhole. Daran anſchließend verbreitet er ſich über einen Gegen— 

ſtand, über den er ſich ſchon im Januar mit Berſtett unterhalten habe, näm— 

lich darüber, daß man dem Vorſchlage Brunners gemäß den Biſchofsſitz für 

Baden nach Raſtatt verlegen wolle, während er in jeder Hinſicht in Frei— 

burg ſein ſollte. „Cet objet se trouve epuisé dans le Mémoire de 

M. Häberle (gemeint Häberlin, vgl. oben), que j'aurais bien desiré, que 

Vötre Excellence eut mis sous les yeux de Son Altesse Royale 

actuellement regnant.“ Mit allem Nachdruck ſucht er die Argumente zu— 

gunſten Raſtatts zu entkräftigen. Das Hauptmotiv für Raſtatt ſei der 

Wunſch, den Biſchof unter den Augen der Regierung zu haben, um ihn 

zu überwachen und der Bevormundung der Kirchenſektion zu unterſtellen. 

Er hebt dann ähnlich wie Häberlin die Vorzüge Freiburgs gegen Raſtatt 

hervor. Man brauche bei Freiburg den Sitz nur von Konſtanz zu trans— 

ferieren. U. a. gäbe das auch der Aniverſität einen neuen Aufſchwung.
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bemerkte Conſalvi wohl nicht ohne Spitze gegen Schmitz ſelbſt, 

nicht die proteſtantiſchen Fürſten, welche ſolche Grundſätze auf— 

ſtellten, „ſondern die übelgeſinnten katholiſchen Rathgeber, welche 

weit nachtheiliger wirkten, als die Proteſtanten.“ 

Schmitz ſuchte abzulenken, indem er bemerkte, daß der 

größte Teil der Abgeordneten in Frankfurt Proteſtanten ſeien 

und bei proteſtantiſchen Regierungen der Anterſchied nicht zu 
verkennen ſei, den die Verſchiedenheit der weltlichen und geiſt— 

lichen Gewalt begründe, worauf der Kardinal erwiderte: „Man 
will ja die ganze Kirchendiſziplin umändern, man will auf die 
ganz alte zurückkommen, und zwar mit Abänderungen, die nicht 

einmal darin begründet ſind; warum das? was liegt für ein 

Grund vor, von der itzigen — zwar hie und da modificierten — 

aber in der Hauptſache ſeit ſo vielen Jahrhunderten beſtehenden, 
von der ganzen katholiſchen Kirche anerkannten und durch ſo 
viele Concilien begründeten Kirchendiſziplin abzugehen? Was 

könnte den Papſt bewegen, darin zu willigen?“ Da der 

Kardinal zu verſtehen gab, daß er mit ſeinen Worten auf „die 

angetragene Wahl der Biſchöfe“ anſpielen wollte, erwiderte 

man, daß man doch gerade durch die Amgehung der königlichen 

Nomination die Sache zu erleichtern gehofft habe; die Wahlart 

ſei der erſten Kirchendiſziplin gemäß und entſpreche auch den 
jetzigen veränderten Verhältniſſen der deutſchen Staaten. — 
Auf die Mitteilung des Staatsſekretärs, daß er die Arbeiten der 

Kongregation möglichſt beſchleunigen und dann Nachricht geben 

werde, erklärte von Schmitz-Grollenburg, daß ſie bereit ſeien, 

inzwiſchen auch die vertraulichen Beſprechungen fortzuſetzen, 

wobei ſie die Haupteinwendungen gegen die Deklaration zu— 

ſammenfaſſen und als Verbalnote ihm vortragen wollten. Der 
Bericht bringt zum Schluß zum Ausdruck, daß der Kardinal in 

dieſer zweiten Anterredung die Anſtände noch ernſter behandelt 

habe als bei der erſten, obwohl inzwiſchen der Wiener Hof, wie 

ſie beſtimmt wüßten, ſich wiederholt dafür verwendet und man 

ſich auch auf ruſſiſcher Seite durch den Grafen Capo d'8ſtria 

dafür eingeſetzt habe; möglich, daß Conſalvi die bevorſtehende 
Ankunft des Herrn von Reden abwartete n. 

117 Vgl. dazu Friedberg S. 113. 
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Gleich am folgenden Tag ſchickte von Türkheim ein Privat— 
ſchreiben an Berſtett 1e, in dem er wieder ſeine abweichende 

Meinung kundgab. Auch er ſpielte auf die Ankunft ſeines 
Freundes von Reden an, der jedoch nur zu dem Zwecke komme, 

die Negotiation mit Hannover zum Abſchluß zu bringen. Von 

öſterreichiſcher oder ruſſiſcher Seite ſei nicht viel zu erwarten. 

— Die übrigen Plaudereien dieſes Schreibens intereſſieren uns 

hier nicht ws. 
Inzwiſchen waren die Bundestagsgeſandten zum erſtenmal 

wieder ſeit dem 18. Oktober 1818, nachdem die Note Conſalvis 

vom 21. Mai 1819 mit dem achten Bericht eingetroffen war, 

am 17. Juni in Frankfurt zufſammengekommen. Nach Eingang 

der folgenden drei Berichte, darunter alſo der zuletzt genannte, 
verſammelten ſie ſich nochmals am 20. Juli. Das Ergebnis 

dieſer Beratungen iſt bekannt »p. Auf Antrag Badens, das zur 

Entſcheidung drängte, — Türkheims Briefe haben hiernach in 
Karlsruhe keinen Eindruck gemacht — ſollten die Geſandten 
angewieſen werden, der Kurie mündlich zu erklären, daß an der 

Deklaration nichts zu ändern ſei; die Fürſten ſeien der Zu— 

ſtimmung ihrer Antertanen ſicher und befähigt, der katholiſchen 

Kirche eine Verfaſſung zu geben; die Schuld liege im Falle des 

Abbruches auf ſeiten des Papſtes. Davon kam man aber in der 

zweiten Zuſammenkunft nach Eintreffen der übrigen Berichte, 

darunter auch Türkheims Relation, wieder ab. Obwohl man 
nichts von den weſentlichen Beſtimmungen der Deklaration auf— 

geben wollte, hielt man es für rätlich, einige Modifikationen 
zuzulaſſen. 

Beachtenswert iſt in dieſem Zuſammenhang ein 
Miniſterialreſkribt der Regierung von Darmſtadt 1*, das die 

118 Ebd. Faſz. 51 (am 19. Juni). 

1190 Eingangs ſagte er: Je viens de signer conformément au parti. 

que j'ai pris, la relation commune, que M. de Schmitz vient de m'en- 

voyer et qui est assez verbeuse. Auch das Schreiben Türkheims vom 

26. Juni (ebd.) kommt für den Gang der Verhandlungen nicht in Frage. Es 

berührt das Honorar ſeines Sohnes, meldet, daß Leiſt abgereiſt ſei und 

Reden am Mittwoch kommen werde „un jour trop tard pour voir la belle 

illumination de St. Pierre“. 

120 Mejer III 1 S. 20f. 

121 Ebd. Faſz. 50.
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heſſiſche Bundesgeſandtſchaft von Frankfurt aus am 11. Zuli 

1819, betr. die Konferenz vom 17. Juni, bei den übrigen Bundes⸗ 

geſandten in Amlauf ſetzte. Es war die Antwort auf einen 
Bericht der heſſiſchen Geſandtſchaft vom 20. Juni. Das Refkript 

verlangte, „daß man in Zukunft die von Rom einlaufenden 

Geſandtſchaftsberichte einſehen müſſe, ehe man einen Beſchluß 
darüber in Frankfurt faſſe. Wichtiger war die Forderung, 

die offenbar Schmitz-Grollenburg galt, „daß die Geſandten 

möglichſt urban, wie es ohnehin der Gang der diplomatiſchen 

Verhandlungen mit ſich bringe, verfahren und ohne beſondere 

Weiſung Rom nicht verlaſſen, am allerwenigſten aber damit 
drohen mögen, daß die Landesherren der katholiſchen Kirchen— 
geſellſchaft ohne Mitwirkung von Rom eine angemeſſene Ver— 

faſſung geben würden. Die Geſandten ſollten ſich in allen 

außerordentlichen Fragen nachgiebig zeigen“ 22. Um ſo nach— 

drücklicher ſollten ſie auf dem Weſentlichen beſtehen z. B. „auf 

dem Schutz- oder Schirmrecht der Souveraine, auf den durch 

Recht und Herkommen geheiligten Patronatsrechten derſelben 
und dergleichen“. Auch ſonſt werde manche andere Stelle ohne 

Nachteil der Sache durch eine kleine Anderung in der Faſſung 

dazu ſich eignen, die verſchiedenen, oft nur auf Mißverſtändnis 
beruhenden Anſichten zu vereinen; ſie würden vielleicht bei 

genauerer Erläuterung nie der Gegenſtand eines Mißver— 

ſtändniſſes geworden ſein. Die wenigen noch übrig bleibenden 
Anſtände würden ohnehin erſt in Zukunft rekurrieren. Hieraus 

geht hervor, daß Heſſen-⸗Darmſtadt den Hauptanſtoß zu einer 
ruhigeren Auffaſſung der Dinge, allen Kennzeichen nach auf der 

Baſis der von Türkheim gemachten und vielleicht auch noch 

geſondert ihr vorgetragenen Vorſchläge, gegeben und wohl 

ſeinerſeits Baden dafür gewonnen hat. Württemberg ſtellte 

ſich auf den gleichen Standpunkt und ſo beſchloß man bei der 

zweiten Zuſammenkunft, etwaige Modifikationen zuzulaſſen und 

davon abzuſehen, auf ein Schisma oder den Anterſchied zwiſchen 

katholiſchen und proteſtantiſchen Fürſten hinzuweiſen. In 
dieſem Sinne wurde die neue Inſtruktion abgefaßt. Dem von 

122 Z. B. wie betont wird, bezüglich der Ausdrücke, wie „Eoclesia 

Romano-catholica“ oder bei dem Wort „fundamentalia“ in § 5 der 

Deklaration und bei mehreren anderen Stellen. Vgl. dazu unten S. 612.
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Schmitz-Grollenburg bereits proponierten Gedanken, die Ver— 

handlungen auf eine Zirkumſkription der Diözeſen zu beſchränken, 

pflichtete Württemberg nicht bei. Doch werde man eventuell einen 

Verſuch machen müſſen. Am 14. Juli wies die Kaſſen— 

kommiſſion in Karlsruhe die Generalſtaatskaſſe an, eine weitere 

Summe von 3500 fl. auf Beſchluß des Miniſteriums des Aus— 

wärtigen vom 7. Juli „für die Geſandtſchaft in Rom zum 

Behufe ihres längeren Aufenthaltes daſelbſt, ihre Equipirung 

und Rückreiſe“ an die Hofbank in Stuttgart auszuzahlen . 

Wie nämlich aus einem der folgenden Berichte hervorgeht, war 

in der neuen Inſtruktion der Termin für die Geſandten auf 

fünf Monate feſtgeſetzt worden. 

Inzwiſchen hatte Schmitz-Grollenburg die von ihm an— 
gekündigte Verbalnote ausgearbeitet, wie wir aus dem zwölften 

Bericht der Geſandten vom 3. Juli erfahren *. Er hatte darin 

die von dem Kardinal erhobenen Bedenken zuſammengefaßt 

und von ſeinem Standpunkt aus verſucht, die fraglichen Punkte 

zu rechtfertigen. Man wollte ſie zur Weitergabe an die Kon— 

gregation in einer Konferenz vortragen. Der Kardinal, den die 

Geſandten bei ihrem Beſuche um die Feſtſetzung eines Tages 
baten, verſicherte ihnen, daß die Kongregation wirklich damit 

beſchäftigt ſei; er hoffe die Antwort in der folgenden Woche 

geben zu können. Im übrigen ließ ſich Conſalvi auf weitere 

Erörterungen nicht ein. Die Geſandten, die daraus ſchloſſen, 

daß er zu ſchriftlichen Verhandlungen übergehen wolle, berichten 

dann des Näheren von zwei Kongregationen, die in der laufen— 
den Woche gehalten worden ſeien, wovon ihrer Vermutung nach 
die zweite, an der ſich die Kardinäle Fontana und Di Pietro 

beteiligten, mit der Deklaration beſchäftigt habe. Der inzwiſchen 

eingetroffene Geſandte von Hannover ſei zu vertraulichen 

Anterredungen bereit. Der folgende (13.) Bericht vom 17. Juli 

128 Ebd. Faſz. 50. Zur neuen Inſtruktion der Geſandten vgl. Fried⸗ 

berg, Aktenſtücke Nr. 34. 

1242 Ebd. Faſz. 50. Mejer III 1 S. 22. Am 4. Juli (Faſz. 51) unter⸗ 

breitete Türkheim ſeinem Miniſter „reflexions sur la tendance critique, 

qui commence à s'emparer de nos états“. Er meldet, daß die Kongre— 

gation feſt an der Arbeit ſei und er ſich eine Verbindung mit ihrem einfluß— 

reichſten Mitglied, Kardinal Fontana, verſchafft habe.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 519 

meldet nichts Neues; Papſt und Kardinäle ſeien ſeit 4 Wochen 
mit der Angelegenheit beſchäftigt. Auch der 14. vom 7. Auguſt * 

ſpricht nur von der ſehr unbeſtimmten Verſicherung, daß die 

Sache im Gange ſei. Inzwiſchen waren, wie weiter hier mit— 
geteilt wird, am 5. Juli „die erſehnten Final-Inſtruktionen“ 

durch Stafette von Frankfurt eingetroffen. Schmitz-Grollen— 
burg hatte infolge eines Fieberanfalles acht Tage das Bett 

hüten müſſen, war aber ſo weit wieder hergeſtellt, daß er 
glaubte, an der mündlichen Eröffnung, die ſie nunmehr dem 
Kardinal machen wollten, teilnehmen zu können. 

Der 15., von Schmitz allein unterzeichnete Bericht *, kann 

nun endlich melden, daß der Kardinalſtaatsſekretär Conſalvi die 
Antwort Sr. Heiligkeit unter dem 10. dieſes Monats ihnen zu— 

geſandt habe. Es ſei wichtig, dieſes Aktenſtück in Händen zu 

haben, „weil darin im Grund alle weſentlichen Anträge der ver— 

einten Staaten direct oder indirect verweigert oder doch mit 

ganz unzuläſſigen Klauſeln und Reſervationen verwebt worden 
ſind, dabei die jura majestatica circa sacra in Widerſpruch 

genommen werden, das teutſche Epiſcopat in ſeinen Grund— 

Veſten zerſtört, und verſucht wird, ſtatt des teutſchen Kirchen— 
rechts das Concilium Tridentinum aufzudrängen und eine abſo— 

lute päpſtliche Gewalt in den teutſchen Bundesſtaaten feſtzu— 
ſtellen“. Sie würden davon auch den Geſandtſchaften von 
Preußen und Hannover vertrauliche Mitteilungen machen. Ein 

Kommentar ſei ſogleich nicht möglich. Sie wollten ſich zunächſt 
auf eine beim Kardinal nachzuſuchende Konferenz vorbereiten, 

um ſich dort darüber auszuſprechen und das vorgeſchriebene 

Altimatum in einer Verbalnote ihm vorzutragen. Damit wür— 

den ſie die Mitteilung verbinden, daß ſie ihre Rückreiſe anzu— 

treten angewieſen ſeien. 

Es darf gleich hier bemerkt werden, daß Baron von TFürk— 

heim den Begleitbericht zu dieſer Antwortnote der Kurie nicht 

mitunterzeichnete. In einer den Akten (unter Lit. B.) bei— 

125 Ebd. Faſz. 51. Von dem Bericht Türkheims an Berſtett vom 

10. Juli (Faſz. 51) können wir hier abſehen. Er verbreitet ſich darin über 

einige Punkte der Deklaration, die Schwierigkeiten machen könnten, die er 

aber auch ſonſt berührt, und macht entſprechende Vorſchläge. 

126 Ebd. Faſz. (14. Auguſt).
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gegebenen Beilage zum Bericht vom 14. Auguſtn bemerkt 
dazu der Legationsſekretär König, „daß ihm das Concept 

des Berichtes von dem genannten Herrn Baron von Fürk— 
heim mit der Außerung zurückgegeben wurde, daß er dieſen 

Bericht nicht unterſchreiben könne, theils weil er in manchen 

Stücken nicht damit einverſtanden ſey, theils weil er die 
von dem Kardinal-Staatsſekretär mitgetheilte Darſtellung 

noch nicht ſoweit einſtudiert habe, um ſeine Meinung darüber 
jetzt ſchon abgeben zu können; daß er ſich aber vorbehalte, mit 
dem nächſten Poſttage ſeine Anträge darüber beſonders einzu— 

ſenden“. Türkheim hatte bereits in einer Note an Berſtett vom 
25. Juli, in der er ſich in Ausführungen allgemeiner Natur über 
den Kampf der Gleichmacher gegen die Autorität erging und 

mitteilte, daß die hannoverſche Aktion die ihrige durchkreuzt 

habe und eine Antwort von der Kongregation noch nicht ein— 
getroffen ſei, ſeine Stimmung in die Worte gefaßt: Il fkaut donc 
s'armer de patience, la mienne est à ses derniers épreu- 

ves 128 

Noch deutlicher ſprach er ſich in einem Bericht vom 
12. Auguſt aus , in dem ſeine Verſtimmung darüber durch— 

klingt, daß er keine Antwort erhalte, wenn er darin ſagt: Ohne 
Zweifel ſei das abſolute Schweigen des Miniſters durch höhere 
und autßerordentliche Beſchäftigungen der letzten Monate veran— 
laßt, er befürchtete jedoch, es als eine komplette Desavouierung 
ſeines Eifers und der Erwägungen, die er ihm unterbreitet habe, 
anſehen zu ſollen. Das habe ihn beſtimmt, die von Frankfurt aus 

angekündigten Inſtruktionen abzuwarten. Dieſe ſeien nun, fährt 
er fort, vor 10 Tagen angekommen. Zu ſeinem Schmerz habe er 

geſehen, daß, nachdem er ſelbſt bis zum Schluß von der Not— 

wendigkeit durchdrungen geweſen ſei, einige Modifikationen in 
der Deklaration zuzulaſſen, Herr von Wangenheim, der an— 

ſcheinend dieſe Negotiation vollſtändig dirigiert habe, ſie nur in 
geringer Zahl aufnehmen ließ und mit neuen Redewendungen 

127 Ebd. Faſz. 51. 

128 Faſz. 51. Dieſe ſchließt er mit den Worten: Pespère que la fer- 

meté de la première chambre et plus encore la sagesse profonde du 

Grand Duc parviendront à rectifier les idées erronées de quelques 

tétes exaltées, qui voudraient nous ramener à la nuit du 4 Aout 1789, 

129 Ebd. 

 



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 521 

verſah, die, verbunden mit der Form des Altimatum und der 

Weiſung, die Konferenzen im Falle, daß man nicht nachgebe, 
abzubrechen, ihn kein zufriedenſtellendes Reſultat erhoffen laſſe. 

Er wolle die unangenehmen Scenen mit ſeinem Kollegen mit 

Stillſchweigen übergehen. Die offizielle Antwort des hl. Vaters 
ſei vorgeſtern herausgekommen. Da ſie voluminös ſei, beſchränke 
er ſich darauf, ihm heute noch eine Kopie, von der ſein Sohn 
ihm eine Uberſetzung zu ſeinem Gebrauch mache, zuzuſenden. 

Man verſichere ihm, daß dieſe Arbeit in ſehr gemäßigten 
Ausdrücken abgefaßt ſei; daß ſie die Bemerkungen des Kardi— 

nals mit kanoniſchen Beweiſen ſtütze und nichts Neues enthalte; 

nur daß man die Hinzuziehung der Landdekane zu den Kapiteln 
für die Biſchofswahl als eine in der gegenwärtigen Kirche unge— 
bräuchliche republikaniſche Form nicht billige. Man wollte kein 
ambulantes Erzbistum haben, wünſche aber die Wiedererrich— 

tung des Mainzer Sitzes. Man ſage ſogar, was den Herren 

von Wangenheim, Koch und Comp., die nicht abbrechen und 

alles Anrecht auf die Römiſche Kurie werfen möchten, nicht 

paſſen werde, daß der Hl. Vater, falls man ſich nicht über die 

Modifikationen, die er zur Beruhigung ſeines Gewiſſens vor— 
ſchlage, einige, eventuell bereit ſei, die neue Amſchreibung 

der Grenzen durch ein Breve zu genehmigen und zur Be— 
ſtellung von Biſchöfen für Deutſchland mitzuwirken. Der Mi— 

niſter werde durch die Lektüre des Schriftſtückes ſelbſt ſich ein 
beſſeres Arteil bilden können. Er könne ſeine Meinung erſt nach 

Vollendung der Aberſetzung darüber abgeben, da er der italieni— 

ſchen Sprache unkundig ſei und mit 70 Jahren nicht mehr ſie zu 

lernen verſuchen könne. Türkheim befürchtet, die oberrheiniſche 

Geſandtſchaft könnte gegenüber Hannover, das trotz der 

Drohungen Leiſts ſicherlich ſich verſtändigen werde, allein im 

Hintertreffen bleiben, wenn man in einem Augenblicke, wo die 

politiſche Gärüng auf den höchſten Grad geſtiegen ſei, noch eine 

religiöſe Spaltung damit verbinden und das Gewiſſen der Men⸗ 

ſchen verwirren wolle. Die Ereigniſſe der letzten Tage hätten 

ihm das Herz hermetiſch verſchloſſen. Nun tue ſich eine neue 

Hoffnung ihm auf, nachdem er geſehen, mit welcher Feſtigkeit 

der Großherzog den übertriebenen und unklugen Motionen der 

zweiten badiſchen Kammer begegnete; ebenſo daß er letztere



52² Göller 

vertagt habe. Das ſei ihm ein gutes Vorzeichen auch für die 

römiſchen Verhandlungen. Nichts halte ihn in Rom feſt, wenn 

man ſeine Miſſion mit dem Ende des Monats beſchließen wolle, 
aber: eroyez moi, cette démarche ne sera pas approuvée 

aussi généralement que Vous croyez. 

Bedeutſam für die ganze Beurteilung ſeiner Stellung zur 

Frankfurter Konferenz wie zum päpſtlichen Stuhl iſt, was er im 

folgenden Paſſus ausführte. Nichts würde ihm leichter ſein, 
als die zahlreichen Irrtümer in der Deliberation vom 20. Juli 

aufzudecken. Er habe nur lachen können über die Kritik, die er 
wegen ſeiner Behauptung erfahren habe, daß nur die Prote— 
ſtanten den Papſt nur als primus inter pares betrachteten. Man 

dürfe nur das erſte beſte Werk des öſterreichiſchen Kirchenrechts 

aufſchlagen, um ſich zu überzeugen, daß man ihm in der ganzen 

katholiſchen Kirche zuſchreibe: die höchſte Aufſicht über die Dis— 
ciplin, die Jurisdiktion über die Biſchöfe, die Aufrechterhaltung 

der Canones, die proviſoriſche Definition der Dogmen, das 

Recht, Dispenſen zu erteilen, die Biſchöfe zu beſtätigen, ihre 

Eide und Berichte entgegenzunehmen; ſchließlich das Zentrum 
der Einheit dieſer einen Kirche zu ſein. Wenn man, wie es 

die Deliberation wolle, jedem Biſchof das Recht zugeſtehe, die 

Disciplin zu ändern und die Canones abzuſchaffen, dann 
würde bald die ganze Einheit zerſchlagen ſein und die Römiſche 
Kirche wäre eine wahre proteſtantiſche Kirche: quot dioeceses, 

tot ritus, tot sensus. Er ſei überzeugt, daß es mit ſolchen 

Prinzipien abſolut unmöglich ſei, ſich zu verſtändigen; komme 

alſo, was da wolle. Wenn Herr Koch, der das Orakel von 
Frankfurt zu ſein ſcheine, auch noch ein ebenſo oberflächliches wie 
diktatoriſches Gutachten (avis) über die offizielle Note erſtatte, 

wie er es über die konfidentielle des Kardinals gegeben habe, ſo 

könne man das Reſultat vorausſehen; ſicher werde man nicht 

ſagen, daß dies eine Biene ſei, die Honig daraus gezogen, ſon— 

dern eine Spinne, die Gift daraus bereitet habe. 

Die Frage, ob die von Türkheim gegebene Auffaſſung von 

den Primatialrechten des Papſtes wirklich dem öſterreichiſchen 

Kirchenrecht durchweg entſprach, können wir hier dahingeſtellt 

ſein laſſen; — faktiſch ſchränkte man ſie vielfach noch ſtärker ein 
und der Begriff des primus inter pares entſprach doch der
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febronianiſchen Doktrin o. Jedenfalls verrät dieſe Darſtellung, 

ſo gewiß ſie den Vollinhalt der Primatialgewalt nicht trifft und 

die gallikaniſchen Gedanken, wenn auch in gemäßigter Form, 

zum Ausdruck bringt, daß Türkheim ſich ſehr ſtark in die katho— 

liſche Begriffswelt einzuleben verſtand und insbeſondere die 

Bedeutung der „Unité de cette eglise une“ erkannt hatte. 

Daß er als Proteſtant auch innerlich dieſe Auffaſſung ſich zu 
eigen machte, iſt damit nicht geſagt. Sein feines diplomatiſches 

Gefühl hatte herausgeſunden, daß, wenn im Sinne der katholi— 

ſchen Kirche — und nur darum konnte es ſich in erſter Linie 

handeln — etwas Gedeihliches zuſtande kommen ſolle, man in 
erſter Linie vom Standort des Zentrums, nicht aber der terri— 

torialen Auffaſſungen aus die Sache anpacken müſſe. Mit an⸗ 

dern Worten: Er ſtellte ſich die Frage, ohne ſich innerlich damit 

zu identifizieren: Was iſt der unabweichliche Standpunkt der 

Päpſte im Lichte katholiſcher Auffaſſung, und wie kann ich als 

Diplomat zwiſchen ihm und den partikulariſtiſchen Tendenzen 

des Staatskirchentums eine Brücke ſchlagen? Daß dies ſeine 

Auffaſſung war, hat er ſpäter nach Abſchluß der Miſſion, wie 

wir noch ſehen werden, in ſeinem ausführlichen Rechtfertigungs⸗ 

ſchreiben ausgeſprochen. 

Zum Schluß kommt Türkheim auf die finanzielle Frage der 

Dotierung der neu zu errichtenden Bistümer zu ſprechen, wobei 

er auf die franzöſiſchen Verhältniſſe hinweiſt. Man müſſe den 

Mut zu einer ausreichenden Dotation haben, auch für Fulda 
und Naſſau: „sans cela on aura des curés renforcés vu des 

moines defroquèés qui n'y figureront pas merveilleusement.“ 

Das war eine boshafte Anſpielung auf Werkmeiſter und Burg. 

Wie reſigniert Türkheim damals war, zeigen die Schluß— 

worte dieſes bedeutſamen Briefes: „Meine Stiefel ſind auf jeden 

Fall geſchmiert, um über die Alpen zurückzureiſen und mich auf 

meinen Ruheſitz zurückzuziehen, wo mich die Dolche unſerer 

tapferen Teutſchen [Teutones) nicht erreichen werden. Dies 

wird alſo wahrſcheinlich der vorletzte Brief ſein, den Ew. Ex⸗ 

cellenz von Ihrem ergebenen Diener und alten Freund erhalten 

werden.“ 

130 Türkheim durchſchaute offenbar nicht, daß auch das öſterreichiſche 

Kirchenrecht ſich der Ausdrücke des Febronianismus bediente. 
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Türkheims Beſorgnis war nicht unbegründet. Denn die 

Spannung zwiſchen ihm und ſeinem Kollegen verſchärfte ſich von 

Dag zu Tag und ſchlug auch auf den weiteren Gang der Dinge 

in Frankfurt über. Wie ſtellte man ſich in Karlsruhe dazu? 

Daß er nicht völlig ohne Nachricht von dort geblieben iſt, ergibt 

das Schreiben Berſtetts vom 30. April 1.. In der letzten Zeit 

wor er aber lange ohne Antwort geblieben und offenbar inner— 
lich auch geneigt, dies im Grunde doch als eine Desavouierung 

ſeiner Abſichten zu interpretieren, wenn er es ſich auch im Ein— 

gang des obigen Briefes ausgeredet hat. Als er aber dieſen 
am 12. Auguſt ſchrieb, da war bereits eine Antwort vom 

8. Auguſt abgegangen, die naturgemäß erſt ſpäter in ſeine Hände 
kam. Wir erſehen dies aus dem von Miniſterialdirektor Rein— 
hard entworfenen Konzept der Karlsruher Akten *'. Berſtett 

war, wie wir daraus entnehmen, ſeit einigen Wochen in Karls— 

bad. Er beteiligte ſich als Vertreter Badens an den Karlsbader 

Konferenzen, die in der Zeit vom 3.—31. Auguſt ſtattfanden 

und, angeregt durch die Ermordung Kotzebues und das Attentat 
auf Ibell, Gegenmaßregeln gegen die revolutionären Umtriebe 

jener Tage zu treffen ſuchten s. Infolgedeſſen übernahm es 
Reinhard, mit Türkheim die Verbindung herzuſtellen: d'étre en 
communication secrète avec Votre Excellence. Was er 

ihm mitzuteilen hatte, war nicht in jeder Hinſicht für ihn er— 

mutigend. Die neuen, in Frankfurt verabredeten Inſtruktionen, 

die der ſog. Negotiation, die nur ein negatives Reſultat zuſtande 

bringen könne, hoffentlich ein Ende ſetzten, werde er erhalten 

haben. Wichtig ſind die Weiſungen, die hier gegeben werden. 
Hiernach hielt der Großzherzog ſich ſtreng an die Grundſätze der 

Frankfurter Konferenz. Es ſollte alles vermieden werden, was 

den Anſchein partikulärer Verhandlungen erwecken könnte. Man 
ſei aber darüber einig, daß man bei der Wahrung ſeiner Rechte 

die Kurie doch nicht vor den Kopf ſtoße. Man müſſe den Reſpekt 
und die Form wahren, die der römiſche Hof erwarten könne. 
  

131 Vgl. oben S. 482. 

132 Ebd. Faſz. 51. 

133 Vgl. de Pradt, Congrès de Carlsbad, 2 Bde., 19—20; 

v. Weech, Korreſpondenzen und Aktenſtücke zur Geſchichte der Miniſterial— 

konferenzen von Karlsbad und Wien 1865.
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Ein Verſtoß dagegen liefere dem Gegner furchtbare Waffen in 
die Hand. Das galt offenbar von Schmitz-Grollenburg. Aber 

gleich fügte man hinzu, es ſei nicht weniger weſentlich, daß auch 
der nichtoffizielle Verkehr keinesfalls die Vermutung aufkommen 
laſſe, daß zwiſchen ihm und ſeinem Kollegen Meinungsver— 
ſchiedenheiten beſtünden: „La cour de Rome en tirerait 
conséẽquence pour les vues des gouvernemens, I'unité des 
procédés et méme des negociations serait perdue et il se 

formerait un germe de differands et de reproches mutuels, 

dont on peut très bien se dispenser réciproquement“. 

Man habe in Karlsruhe vorausgeſagt, daß der Aufenthalt in 

Rom (votre exil) um vieles den feſtgeſetzten Termin über— 

ſchreite. Mit den Bevollmächtigten in Frankfurt ſtünde man im 
Einklang. Das Schreiben erteilt alſo Mahnungen nach beiden 
Seiten. Türkheim konnte ſich darüber klar werden, daß der 
badiſche Hof für Extratouren nicht zu haben war und in Aber— 
einſtimmung mit Frankfurt vorgehen wollte. Wie nun Berſtett 

ſelbſt über das Verhalten der beiden Geſandten und ihre Diffe⸗ 

renzen dachte, erſehen wir aus den in den Karlsruher Akten 

noch erhaltenen, von Berſtett ſelbſt verfaßten Konzepten zu drei 

Schreiben *, die an einen nicht näher gekennzeichneten 

Adreſſaten, wohl an Reinhard, gerichtet ſind. Am 20. Juni 

ſchrieb er dieſem, „er werde aus der tags zuvor erhaltenen 

Anlage ·ss des Herrn von Türkheim ſich überzeugt haben, daß der 

Groll, den Herr von Grollenburg — wohl abſichtliches 

Wortſpiel — gegen ſeinen Kollegen hege, ſeinen Arſprung wohl 

mehr in einer gekränkten Eitelkeit, als in begründeter Beſchwerde 

gegen dieſen haben möge. Die Briefe beider Herren — alſo hat 

auch Grollenburg noch eine Separatkorreſpondenz ſchon damals 

mit Stuttgart unterhalten — lieferten „den klarſten Beweis der 

Leidenſchaftlichkeit des Exkirchendieners, da dieſer unaufhörlich 

die irrigen Anſichten und den Widerſpruchsgeiſt des Türkheim 

als die Klippe darſtelle, an welcher die ganze Negotiation 

ſcheitern müſſe, während der andere an einer güthlichen Aber— 

einkunft mit Rom ſowohl als mit ſeinem Collegen nie zweifle“. 
  

134 Faſz. 51. 
135 Vgl. oben S. 492 ff.
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Kurz ſtreift der Miniſter die ſehr heikle Frage auch in einem 

Briefe an den gleichen Adreſſaten vom 29. Junine. Er über⸗ 

reicht dieſem eine tags zuvor aus Rom erhaltene Depeſche 

und fügt bei: „Der an mich gerichtete confidenzielle Bericht 
iſt nicht ſehr tröſtlich hinſichtlich des wünſchenswerthen guten 

einverſtändniſſes zwiſchen unſeren beyden Geſandten. In 

Stuttgart iſt man übrigens vollkommen unſerer meinung über 
die urſachen der Spannung, welche unter ihnen herrſcht.“ 
Noch ausführlicher ſpricht Berſtett hierüber in einem Schreiben, 
wohl an den gleichen Adreſſaten, das aber nicht datiert iſt. 

Er weiſt dieſen hin auf zwei Anlagen, darunter an zweiter 
Stelle „zwei Privatberichte des Freiherrn von Türkheim aus 

Rom über den nicht ganz hoffnungsloſen Fortgang der daſelbſt 

angeknüpften Anterhandlungen“!è und ſagt dann in bemerkens— 

werter Weiſe: „Wenn ich auch nicht unbedingt alle Anſichten 

des Herrn von Türkheim in dieſer Angelegenheit theilen kann, 

ſo überzeuge ich mich doch immer mehr, daß ſein conciliatoriſches 

Benehmen und die dadurch hervorgebrachte Annäherung des 

Kardinal Conſalvi dem gemeinſchaftlichen Intereſſe vortheil— 
haſter ſein dürfte, als die Methode, welche Herr von Schmitz 

adoptirt zu haben ſcheint; ich erwarte die Mittheilung der An— 
ſichten Euer Hochwohlgeboren über die dem Herrn von Türk— 

heim zu ertheilende Antwort und glaube, daß demſelben auf 

jeden Fall der Antrag des Herrn von Rotteck vs in der erſten 

Kammer nebſt der Abſchrift des protokolles der geheimen Sitzung, 
in welcher darüber debattiert wurde, zum beliebigen vertrau— 

lichen Gebrauch ſollte mitgetheilt werden; auch könnte man hin— 

zufügen, daß der nemliche Gegenſtand in der Zweyten Kammer 

zur Sprache gebracht werden dürfte.“ — Berſtett will jetzt noch 
nicht entſcheiden, ob man nicht der württembergiſchen Regierung 
„einige Winke über das ſonderbare Benehmen des Herrn von 
Schmitz mit möglichſter Schonung geben ſolle“. Daß er im 

Grunde ſich auf die Seite Türkheims, der ja ihm als ſeinem 

Freunde immer wieder das Herz ausſchüttete, ſchlug, das zeigt 

die Schlußwendung: „Zweckmäßig ſcheint mir ſein (d. h. Schmitz— 

136 Ebd. Faſz. 51. 137 Ebd. Vgl. oben S. 511. 

13s Vgl. Verhandl. d. I. Kammer (gedr. 1819) S. 102; Braun, 

Mem. 308.
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Grollenburgs) Verfahren auf keinen Fall und wenn alles iſt, 

wie es Türkheim berichtet, bewundere ich wirklich des letzteren 
Gelaſſenheit“. Dieſes Schreiben fällt wohl in die Zeit vor 

dem obenerwähnten Briefe Türkheims vom 12. Auguſt, und 
zwar beträchtlich früher, da er längſt keine Nachricht mehr er— 
halten hatte. Reinhards Brief kam wohl erſt Ende Auguſt in 

ſeine Hände. 
Inzwiſchen war die Antwort des Hl. Vaters in Form der 

erwähnten „Esposizione dei Sentimenti di Sua Santitaà“ 

vom 10. Auguſt herausgekommen. Ihr Inhalt, uns bereits 

ſchon zum Teil aus den früheren Außerungen Conſalvis und 

dem Privatbericht Türkheims bekannt, kann hier vorausgeſetzt 

werden. Sie betont eingangs, daß auch dem kirchlichen Ober— 
haupte durch das Dogma und die damit zuſammenhängenden 

Vorſchriften der Diſziplin in der Gewährung von Konzeſſionen 
Grenzen gezogen ſeien, wendet ſich gegen alle dieſem Prinzip 
zuwiderlaufenden Wendungen und Vorſchläge“e Rder Deklaration 

und die in ihr aufgenommenen Sätze epiſkopaliſtiſcher und terri— 
torialiſtiſch-ſtaatskirchlicher Prägung, verlangt einzelne Modi— 
fikationen oder macht auch Konzeſſionen, ſo bezüglich der 

Biſchofswahl, fordert einen feſten erzbiſchöflichen Sitz, am 
beſten in Mainz, und ſieht eine Schlußklauſel vor, wodurch die 

Sicherheit garantiert iſt, daß die in der Deklaration nicht auf— 
genommenen Dinge secundum hodiernam Eccelesiae discipli- 

nam behandelt werden ſollten. Am 14. Auguſt ſandte Schmitz— 

Grollenburg, wie ſchon bemerkt, den Begleitbericht (15.) dazu an 
die Konferenz in Frankfurt. Türkheim unterſchrieb ihn nicht, ſon— 
dern erſtattete am 21. Auguſt einen eigenen Bericht '. Die 
Grundgedanken ſind bereits bekannt . 

41130 Die wichtigſten Stellen dieſer Art ſind oben S. 466 bei Beſprechung 
der Deklaration in Sperrdruck hervorgehoben. Den Text der Esposizione 

ſ. bei (Paulus), Die neueſten Grundlagen der deutſchen katholiſchen 

Kirchenverfaſſung (Stuttgart 1821) S. 332; Münch, Konkordate II 378; 

Müller, Lexikon des Kirchenrechts (Würzburg 1832). Vgl. dazu auch 

Brück, Oberrh. Kirchenprovinz S. 29 ff. und Mejer III 1 S. 23 ff. 

Abſchrift auch in den Karlsruher Akten H.- u. St.⸗Arch. III, Rel.⸗ u. 

Kirchenſ. Faſz. 51. Dazu auch Friedberg Nr. 35 u. S. 113 f. 

140 Text in Abſchrift Karlsruhe, H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗- u. Kirchenſ. 

Faſz. 51. 
141 Vgl. Mejer III 1 S. 34f.
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Nach ſeiner Auffaſſung iſt dieſe Erklärung, von der die 

Geſandten zuerſt eine deutſche und franzöſiſche Aberſetzung her— 
ſtellen ließen, „mit vieler Mäßigung und Nachgiebigkeit“, wie 

er ſchon in ſeinem Privatbericht vom 12. Auguſt Berſtett mit⸗ 
geteilt hatte, entworfen. Die Auffaſſung ſeines Kollegen, daß 

kein Ausweg mehr denkbar ſei und die Anterhandlungen ab— 

gebrochen werden müßten, lehne er ab. Zetzt erſt beginne die 

Negotiation. Eine Antwort auf zwei weitläufige Mitteilungen 

nicht zu erteilen, wäre eine Beleidigung für ein Kabinett, über 
das man ſich nicht zu beklagen habe, da es immer mit der größten 

Aufmerkſamkeit ihnen zuvorgekommen ſei. Die offiziellen Be— 

merkungen ſeien mit den früheren vertraulichen gleichlautend, 

„mit kanoniſchen Gründen und der Autorität des Conzils von 

Trient, das doch die teutſche Kirche für öcumeniſch und verbind— 

lich bis auf die neueſten Zeiten anerkannt hat, unterſtützt“. 

Türkheim, der ſich hier wieder auf den Boden der kirchlichen 
Auffaſſung ſtellt, bemerkt dann, daß außer zwei neuen Gegen— 
ſtänden auch noch einigen älteren eine beſtimmte Entwicklung 
gegeben worden ſei, die noch einiger Erläuterungen bedürſten. 
Im übrigen beziehe er ſich auf ſeine frühere Relation vom 

4. Juni 2. Tatſächlich behandelt er in ähnlicher Anordnung, wie 

dort, die aufgeworfenen Fragen, indem er ſeine Bemerkungen 
in drei Abſchnitte teilt, „deren erſterer mehrere Anſtöße zu— 

ſammenſtellt, die bereits beſeitigt ſind“; an zweiter Stelle will er 

ſolche anführen, „die in einer gefälligeren Faſſung annoch zum 

nehmlichen Zwecke hätten führen können“, und an dritter die— 
jenigen, „die den wahren Stein des Anſtoßes bezeichnen und, 

da eine Vereinigung darüber faſt unmöglich ſei, vielleicht um— 
gangen werden könnten“. 

Was die an erſter Stelle genannten Punkte betrifft, ſo ſind 
ſie nicht von weſentlicher Bedeutung. Beachtenswert iſt immer— 
hin, daß die zwei anſtößigen Paſſus „Ssecundum principia 
religionis suae fundamentalia“ und „secundum suprema 
quae Imperantium sunt protectionis iura“ als ſich von ſelbſt 

verſtehend (von den Frankfurtern) ausgelaſſen worden ſeien. 

Die an zweiter Stelle von Türkheim gewünſchten Modifikationen 

142 Vgl. oben.
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übergehen wir hier *. Er macht zu einzelnen Punkten Abände— 
rungsvorſchläge, die zum Teil ſchon in ſeinem vorher an den 
Miniſter Berſtett geſchickten Schreiben ſich finden, auch hier mit 
Bezug auf die zu ſchmale Bemeſſung der Dotierung von Fulda 

und Limburg betonend, daß „die franzöſiſchen Biſchöfe nicht 
10 000 Franken, ſondern ſeit 1815 15 000 beziehen, und man 

dieſe Summen auf das Doppelte berechnen kann, da ſie ein 

Jahr in das andere 10000 Franken von den Departements auf 
die centimes additionels und von den Kanzleigebühren 3 bis 

4000 jährlich erhalten“ *a. Die an dritter Stelle genannten 

Punkte, an denen auch nach Türkheim die Vereinbarung ſcheitern 

könnte, wenn nicht auf beiden Seiten „aus innigſter Aber— 
zeugung Annäherungsſchritte beliebt werden“, ſind im weſent— 

lichen dieſelben, die ſchon von ihm in ſeiner Begutachtung der 
Conſalviſchen Bemerkungen in derſelben Reihenfolge angeführt 
worden waren. Sie betreffen die Frage der Seminarien, der 
Landdekane bei den Biſchofswahlen, den Termin von ſechs 

Monaten, die Wendung „libere et pleno jure“ für die Kenn— 
zeichnung der biſchöflichen Gewalt, die Causae spirituales et 

matrimoniales, das Patronatsrecht, die Stellung des Erz— 

biſchofs bezw. des Metropoliten und die Clausula generalis. 

Es iſt ſehr intereſſant, wie hier Türkheim den Anterſchied in der 

Grundauffaſſung über die Erziehung des Klerus herausſtellt, 
wenn er zu dem Artikel über die Seminarien bemerkt: 

„Hier äußert ſich der Streit zwiſchen dem alten Herkommen der 

ſeitherigen Disciplin der Kirche mit den Forderungen des Zeit— 
geiſtes und der ſich bis in (die) Glaubenslehren und alle her— 

gebrachten Rechte ſo tief eingreifenden Aufklärung. Die Frank— 

furter Beſchlüſſe wollen den Unterricht in den theologiſchen 
Wiſſenſchaften von der eigentlichen geiſtlichen Erziehung 

trennen und erſteren nach dem Vorgang der Joſephiniſchen 
  

143 So zur Frage des Weihetitels, der Biſchofswahl ſius principis 

minus gratos excludendi), der Eigenſchaften des Biſchofs, des Infor— 

mativprozeſſes, der Konſekration, des dem Souverän zu leiſtenden Eides, 

ferner über „die Recenſion der Hauptbeſchäftigungen des Biſchofs“ nach dem 

Wunſche Roms, das Bücherverbot, die Wahl der Domherrn, ſchließlich über 

die Zahl der Domherrn (6 nicht J). 

144 Dies führte Türkheim auch ſchon in ſeinem Bericht vom 

12. Auguſt an. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 34
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Geſetzgebung ganz der Leitung des Staates anvertrauen. Der 

Römiſche Hof beruft ſich auf die Verfügungen des Concils von 

Trient, dem man gegen die bisherige Obſervanz faſt alle Gültig— 

keit in Disciplinarſachen abſprechen will. Beide Teile haben 

wichtige Gründe für ſich. Die neueren Kirchenrechtslehrer 

wollen erſt den Menſchen bilden, ehe ſie ihn zu den geiſtlichen 

Weihen vorbereiten, ſie wollen ihm eine liberalere Erziehung 
geben, eine hellere Geiſtesentwicklung, und dann erſt ihn auf 

kurze Zeit in die Seminarien zur praktiſchen Erlernung ſeiner 

künftigen Berufsgeſchäfte einführen. Rom will die zum geiſt— 

lichen Stand beſtimmten ſchon in früheren Jahren zu einem mit 

Aufopferungen mancher Art verbundenen Stand vorbereiten, es 

will ſie nach einem beſtimmten Plan nach und nach auf den 

Grad der Selbſtverläugnung führen, worauf ſie ſtehen ſollen; 
es fürchtet ſich nicht ohne Grund vor dem freyern und ver— 

führeriſchen Leben der Aniverſitäten und glaubt, daß zur ſtillen 
Aberlegung ihres wichtigen Standes und Vorbereitung zu der 
ſchweren Bürde des Celibats Zünglinge, die ſchon jenes ge— 

noſſen haben, minder aufgelegt ſeyn dürften. Rom ſcheint zur 
Behauptung ſeiner alten Disciplin den gegenwärtigen Zeitpunkt 

vortheilhaft zu benutzen, den Mißbrauch der wahren Aufklärung 
und die fürchterliche Exaltation der Jugend, die ſich zu Richtern 

und Welt Reformatoren auſwirft, anſchaulich darſtellen zu 

wollen. Was wird die Vorſehung zwiſchen dieſen beiden 

Extremen, wobei auch der Weiſe nachdenkend verweilt, 

beſchließen?“ Da wohl keine der beiden Parteien von ihrem 

Standpunkt abginge, ſo würde man, meint Türkheim, dieſe heikle 

Frage am beſten umgehen und möglichſt unberührt laſſen. 

In der Frage des Termins von ſechs Monaten für die Be— 

ſtätigung der Biſchofswahl ſind, wie Türkheim betont, alle 

Geſandtſchaften der größeren Mächte im Vatikan mit ihm darin 
einverſtanden, daß „der Römiſche Stuhl in der kathegoriſchen 

Faſſung des imperativen Termins von ſechs Monaten“ dieſen 

Artikel nie bewilligen werde noch könne. Auch die jetzt gewählte 

Faſſung genüge nicht, und es iſt, fährt er fort, „gegen alle recht— 

lichen Begriffe, — von Zartgefühl will ich nicht reden — wenn 

mein Herr College immer ſich auf die Verhandlungen von 

Savona, wo der Papſt in enger Gefangenſchaft war, und die nie
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zur Reife und Erfüllung gekommen, berufen und daraus eine Ver— 

bindlichkeit zur Annahme unter ganz veränderten Umſtänden 
herleiten will. Was die Wendung „libere et pleno iure“ angehe, 

ſo habe man in den letzten Inſtruktionen die Weglaſſung dieſer 

anſtößig erſcheinenden Worte bewilligt. Er wolle aber nicht 
entſcheiden, ob der Papſt bei dem einmal zur Sprache ge— 

kommenen neuen Kirchenſatze, daß der Biſchof ſeine volle und 
freie Jurisdiktion ohne Zuthun des Oberhauptes der Kirche 
ausüben, die alten Canones abſchaffen und eine neue Kirchen— 

disciplin einführen ... könne, ſich dabei beruhigen und nicht 

eine Erklärung darüber abzufordern ſich befugt halten dürfte, und 

ſchlage zur Amgehung dieſer Hauptfrage, um die ſich alles drehe, 

folgende, den römiſchen Stuhl als die Quelle der Jurisdiktion 
und den Mittelpunkt der Einheit charkteriſierende Faſſung des 
§ M bezüglich der Konſekration vor: qui Suo nomine illum 
consecret eique facultates perpetuas episcopis Germaniae 

tribui solitas eodem modo et forma concedet“, In der 

Frage der Causae spirituales et matrimoniales beruft ſich 

Türkheim zugunſten der päpſtlichen Auffaſſung auf das Konzil 
von Trient, bedauert, daß man in Frankfurt ſeine Abänderungs— 

vorſchläge nicht berückſichtigt habe und will noch in letzter 
Stunde die Faſſung empfehlen: „In rebus spiritualibus, ut et 
in causis ecclesiasticis et sacramentum matrimonii concer- 

nentibus cognoscere“. Auch hinſichtlich des Patronats ſchlägt 

er eine den Wünſchen der Kurie Rechnung tragende Faſſung 

vor und ſtellt ſich in der Frage der Gerechtſame des Erzbiſchofs 

im weſentlichen auf die Seite des Papſtes, der deren Ausübung 
„iuxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae 

disciplinam“ beſtimmt wiſſen wolle. Nicht ohne Grund 

behaupte der Papſt, daß „die Forderung der ſchriftlich an ſämt— 

liche Souverains der Provinz abzugebenden Verpflichtung des 

Metropolitans, ſein Amt zum Seelenheil der Katholiken zu 

führen und nichts gegen die Gerechtſame der Biſchöfe und 

Fürſten zu unternehmen“, der Würde des Erzbiſchofs zuwider 

ſei. Wenn der Papſt „die Wandelbarkeit“ der Metropole 

ablehne und die Wiederherſtellung des alten Urſitzes der 

deutſchen Kirche zu Mainz vorſchlage, ſo „dürfte er die Bei⸗ 

ſtimmung aller Anbefangenen erhalten, die nicht glauben, daß 

34*
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alles von Grund aus zerſtört und wieder neu aufgebaut wer— 

den müßte“. — Hierin hat ſich alſo Türkheim entgegen ſeiner 

früheren Auffaſſung, wonach er auf die Bedeutung des Frei— 
burger Sitzes hinwies, ebenfalls dem Standpunkt der Kurie 

angeſchloſſen. Auf den letzten Punkt, die „elausula generalis“ 

übergehend, teilt er mit, daß die neueren Inſtruktionen über die 
vom Kardinal angeregten Omissa hinwegglitten und ſie aus 

dem Scheingrunde abfertigten, „daß ſie bloß die Verhältniſſe 

zwiſchen Papſt und Biſchof berührten, in welche man ſich nicht 

einlaſſen wolle noch ſelbſt könne, da letztere noch nicht erwählt 

ſind“. Aber, meint Türkheim, die freie Kommunikation der 

Gläubigen mit dem Römiſchen Stuhle in Gewiſſensſachen dürfte 

wohl nicht unter dieſe Kategorien geſtellt werden. Er ſchlägt 

deshalb trotz der ablehnenden Haltung der Frankfurter Kon— 

ferenz gegen eine Generalklauſel des Papſtes eine entſprechende 
Faſſung vor, von der er meint, daß man, ohne Billigkeit und 
Anſtand zu verletzen, weniger dem Römiſchen Stuhl zur 
Rettung ſeiner ſchon bald 1000 Jahre unwiderſprochenen Zu— 
ſtändigkeiten wohl nicht einräumen könne u8. 

Für das perſönliche Verhältnis Türkheims zu ſeinen 

Kommittenten iſt der Schluß ſeines Gutachtens ſehr charakte— 

riſtiſch. In Frankfurt hatte — darüber brauchte man ſich 
nicht zu wundern — Schmitz-Grollenburg die Oberhand 

behalten. Man kann ſich denken, welche Stimmungen und 

Arteile ſeine jetzige Note auslöſte. Das mag er ſelbſt emp— 
funden haben, wenn er ſchrieb: 

„Ich habe zum lezten Mal nach Uberzeugung geſprochen, 

und füge mich nun der lezten Weiſung, das Geſchäft auf⸗ 
zugeben und mich zur Abreiſe anzuſchicken. Ich überlaſſe 

meinem Herrn Kollegen die weiteren Entwürfe und den an— 
gekündigten Verſuch, eine Sinnesänderung des Hl. Vaters zu 

bewirken. Nur glaube ich immer, daß auf zwei ſo beſtimmte 

und ausführliche Darſtellungen der Anſtand doch eine ſchrift— 
    

145 Si quae tum circa ea, quae in his articulis continentur, tum 

quae in iis non exprimuntur, praecipue supra reservata Summi Ponti- 

ficis jura, ut et appellationes ad Sedem Romanam oriantur, secundum 

receptam in Germania disciplinam ecclesiasticam dijudicandas S. 8S. 

et confoederati Principes amice illas componendas sibi reservant.
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liche Erörterung und Beweiß einiger, ſelbſt in den letzten 
Inſtruktionen vorgeſchriebener Nachgiebigkeit erfordert hätte und 

möchte an beſtimmter Anterlaſſung derſelben nicht gerne Theil 

nehmen, ſondern mich mit ſtiller Beruhigung bei allen weiteren 
Fürſchritten begnügen. Ich bedauere innigſt, daß ich dem in 
mich geſezten Zutrauen nicht beſſer entſprechen konnte. Meine 
Abſicht bei äbernahme der Miſſion war, durch mäßige Grund— 

ſätze und eine gefällige Behandlungsart das etwas abſprechende 
und gebieteriſche der diesſeitigen Forderungen zu mildern.“ 

Er ſei bei Abernahme des Geſchäfts 14 Tage krank geweſen 

und habe die Inſtruktionen zu ſpät erhalten, um ſie genauer 
zu durchſchauen, da ſie ihn ſonſt ſogleich über die Anmöglichkeit 
eines guten Erfolges hätten belehren können. „Hierin geſtehe 

ich, ſchließt er reſigniert, meinen Fehler, den ich gegen meine 
Aberzeugung nicht verbeſſern konnte, wohl aber inſofern büßen 

werde, daß ich mich von allen Geſchäften mit einem unbefleckten 

Namen und Bewußtſein, das Gute gewollt zu haben, zurück— 
ziehe. Was die Vorſehung und die Weisheit der Fürſten in 

dieſen verhängnisvollen Zeiten in geiſtlichen Sachen beſchließen 
wird, erwarte ich ruhig ohne weitere directe Theilnahme.“ 

So ſchnell nun, wie Türkheim meinte, ging die Sache tat— 

ſächlich nicht mit der Abreiſe. Wir werden ſehen, daß er 

faktiſch noch in Rom weilte, als Schmitz-Grollenburg ſchon nach 

Deutſchland abgereiſt war. Worüber man ſich wundern darf, 

iſt dies, daß er, wie ſchon bei ſeinen Bemerkungen zu den 

Punkten Conſalvis, auch jetzt noch glaubte, weſentliche unde— 

rungen bei der Frankfurter Konferenz durchzuſetzen. Gab er 

ſich hier wirklichen Illuſionen hin oder war es ihm darum zu 

tun, jetzt, wo der Mißerfolg der geſamten Aktion drohte, durch 

ſeine nochmaligen Vorſchläge und klare Herausſtellung der ein— 

zelnen Punkte die Schuld auf jene zurückfallen zu laſſen und jede 

Verantwortung für ſich abzulehnen? Das klingt jedenfalls aus 

den letzten Worten ſeines Schreibens heraus. Auch der Kurie 

will er keine Vorwürfe gemacht haben, da ſie doch, wie er immer 

wieder betont, die größte Mäßigung ſich auferlegt und weiteſtes 

Entgegenkommen gezeigt habe. Ausdrücklich macht er noch auf 

das der päpſtlichen Darſtellung angefügte Anerbieten aufmerk⸗ 

ſam, im Falle des Nichtzuſtandekommens einer Gbereinkunſt
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wenigſtens den verwaiſten Kirchen Biſchöfe zu verſchaffen und 
die neue Begrenzung der Diözeſen in Vollzug zu ſetzen, um 

wenigſtens zu bemerken, „daß, ſtatt man ſich ſchmeichelt, alle 

Schuld des mißlungenen Fürſchritts — denn Anterhandlung darf 
man ſie ja doch nicht nennen — auf den Römiſchen Hof zu 

ſchieben, die mäßigen, ohne Zweideutigkeit ausgeſprochenen und 

unberückſichtigt gebliebenen Annäherungen desſelben vielleicht 
einen entgegengeſetzten Eindruck bei vielen Anbefangenen erzeugen 

dürften.“ Der Schlußpaſſus der Eposizione lautet nämlich: 
Che se contro ogni espettazione la Santitä Sua dovesse 
avere il dispiacere di vedere, che i Principi e Stati Prote- 
stanti riuniti della Confederazione Germanica Si ricusassero 

alle ragionevoli modificazioni esposte in questi fogli, in 
tal caso il Santo Padre nel Suo vivo desiderio di provedere 
al più urgente bisogno di quei Fedeli, qual è quello di avere 
i loro Pastori, inerendo sempre à quanto Si è fin qui 
espresso per la regolare Sistemazione delle cose Ecclesi- 

astiche in quei Stati propone di ridurre intanto ad effetto 

la nuova designata Circoscrizione delle Diocesi per quindi 

procedere di buona intelligenza alla provista delle Chiese. 

Es waren alſo zwei Möglichkeiten noch gegeben, wovon die 
erſte, die Freiherr von Türkheim nochmals ins Auge gefaßt 
hatte, jedoch praktiſch nicht mehr in Betracht kam. Das zeigte 

der zwar von beiden Geſandten unterzeichnete, aber von Schmitz— 
Grollenburg, dem Türkheim den Inhalt ſeiner Relation vor der 

Abſendung vorenthalten hatte, verfaßte 16. Bericht vom 
28. Auguſt *. Hier wird mitgeteilt, daß Schmitz eine amtliche 

Note entworfen habe, „worin dem Hl. Vater der wahre Geſichts— 

punkt der übergebenen Deklaration dargeſtellt wurde“. Ferner 

ſeien in einer Verbalnote ** dem Staatsſekretär Conſalvi die 
vorgeſchriebenen vertraulichen Eröffnungen gemacht worden 

ſowohl bezüglich des der Geſandtſchaft für ihren weiteren Auf— 
enthalt zugedachten Zeitraumes als auch hinſichtlich der Sache 

ſelbſt; letzteres in dem Sinne, „daß die indeſſen erfolgte Ant⸗ 

wort des Hl. Vaters keine Veränderung in der Lage der Sache 

146 Ebd. Faſz. 51. 

147 Vgl. dazu auch Mejer III 1 S. 36; der Text beider Noten bei 

Münch, Konkordate II 367ff.
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bewirken könne, weil ſie nicht allein alle früheren Einwendungen 
des Cardinal-Staatsſekretärs enthalte, ſondern noch viel un— 

zuverläſſigere Grundſätze und Forderungen aufſtelle, daher die 
nun bewilligten Modifikationen um ſo gewiſſer als die äußerſte 

Grenze der Nachgiebigkeit von Seite der vereinten Staaten an— 

zuſehen ſeyen“. Der Kardinal ſei insbeſondere, um dem Vor— 

wurſ zu entgehen, als habe man „die Erbietungen des Hl. Va— 
ters unbeachtet gelaſſen“, erſucht worden, über den letzten Punkt 
der päpſtlichen Außerung, nämlich die Frage der Circumſcrip— 

tion, näheren Aufſchluß zu geben. Sie hätten ihn inzwiſchen um 
Gelegenheit zu einer Ausſprache erſucht; er habe ihnen die hier— 
für vorgeſehenen Tage der nächſten Woche zur Auswahl über— 
laſſen. 

Türkheim hat zwar dieſen Bericht, nicht aber die von 
Schmitz verfaßten Noten mitunterzeichnet. Dagegen ſandte er 
gleichzeitig ein Schreiben an Berſtett unter dem 28. Auguſt 1s, 

in dem er eingangs auf die Antwort des Papſtes und ſeine ſchon 

abgeſandten Bemerkungen hinweiſt, von denen der Miniſter 

wohl ſchon von Frankfurt her Kenntnis erhalten habe. Wenn 

man urteile, daß keine weiteren Verhandlungen mehr ſtattfinden 

ſollten und man auf dem Abbruch der Konferenzen und ihrer 

Abreiſe beſtehe, dann würden ſie die nötigen Dispoſitionen 

treffen, um der Rückberufung Folge zu leiſten. Sein Kollege ſei 

der Meinung, daß die letzte Inſtruktion ſie dazu verpflichte, ob⸗ 

wohl ihre hohen Committenten noch nicht ausdrücklich auf das 

amtliche Expoſé des Hl. Stuhles verzichtet hätten. Entſchloſſen, 

ihm nicht zu widerſprechen und ihm die letzten Akte ihrer Miſſion 

zu überlaſſen, füge er ſich darein und bereite ſich auf die Abreiſe 

vor, ohne noch direkten Anteil zu nehmen an ſeinen letzten No— 

ten, die ſeiner innerſten Aberzeugung widerſprächen. Die weite— 

ren Bemerkungen Türkheims über die letzte Allokution des Pap⸗ 

ſtes vom 23. Auguſt über die proviſoriſche Regelung der fran— 

zöſiſchen Verhältniſſe und der dortigen Diözeſaneinteilung und 

ſeine Mitteilungen über den Fortſchritt des hannoverſchen Ge— 

ſandten, der ſich zu ſchmeicheln ſcheine, bald zu einem definitiven 

Arrangement zu gelangen, ſollen offenbar nur dazu dienen, den 

148 Faſz. 51.
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Miniſter für die Sache ſelbſt warm zu halten, kommen aber für 

den Gang der Verhandlungen hier nicht in Frage“. 

Türkheim war nach dieſem Bericht von vornherein ent— 

ſchloſſen, bei der Beſprechung mit dem Kardinal am 3. Septem— 

ber ſich nicht zu beteiligen. Er entſchuldigte ſich am gleichen Tage 

bei Conſalvi, daß er, ſeit vier Tagen ans Bett gefeſſelt und 

genötigt, ſich eine Ader öffnen zu laſſen, zu ſeinem lebhaften Be— 

dauern an der Konferenz nicht teilnehmen könne. Zugleich be— 

merkte er, daß er aus dem gleichen Grunde die Note nicht unter— 

zeichnet habe, was ja für ihre volle Gültigkeit keineswegs nach— 

teilig ſei. Sie entſpreche ihren Inſtruktionen. 

So überreichte ſie Schmitz-Grollenburg allein. Ihr Inhalt 

und Wortlaut iſt bekannt 15. Es ſind immer die gleichen Punkte, 

über die man ſich auseinanderſetzt, ohne, von untergeordneten 

Fragen abgeſehen, in den Hauptpunkten eine Einigung zu er— 
zielen. Schmitz hat über ſeine Beſprechung mit dem Kardinal 

im 17., von ihm allein unterzeichneten Bericht ** den vereinten 

149 Beachtenswert iſt aber, daß er „zur Beruhigung ſeines Gewiſſens“ 

einen von ihm umgearbeiteten Entwurf der Deklaration mit dem von ihm 

gewünſchten Anderungen beifügt, „qu'on y fit pour se rapprocher et 

obtenir des Evéques. Dieſes intereſſante „projet de declaration“ be- 

ginnend: „Recuperata tandem pace“ liegt noch bei den Akten (Faſz. 51). 

Türkheim ſchließt: Je vous le livre sans la moindre prétention; c'est 

mon chant de cygne et Vous en ferez des papillottes ou des cornets 

à bonbons (h. 

150 Vgl. dazu das Referat von Mejer III 1 S. 37. Dazu auch 

Brück, Oberrh. Kirchenprovinz S. 34ff. Den Zweck der Verbalnote hat 

Schmitz (ſ. oben) ſelbſt angegeben. In der offiziellen Note pochte man auf 

die Rechte und Freiheiten der deutſchen Kirche, die der römiſche Hof nicht 

erwähne, um das Tridentinum in den Vordergrund zu ſtellen, was nur in 

ſeinem dogmatiſchen Teile — was unrichtig iſt — rezipiert ſei. Man 

wandte ſich gegen die vom Hl. Stuhl gewünſchte Formel „secundum 

canones nunc existentes et vigentem Ecclesiae disciplinam“, beſtand 

auf der Zuziehung von Dekanen zur Biſchofswahl, den Aufſtellungen über 

das Verhältnis des Kapitels zum Biſchof, über den Dreiervorſchlag, den 

Konfirmationstermin und hielt an der landesherrlichen Ernennung der Dom— 

herren und des Dekans feſt. Zu einigen Anderungen erklärte man ſich bereit. 

Die Wendungen „quibus Eoclesia catholica regitur“ und „secundum 

principia fundamentalia“ ſollten wegfallen und „Romana“ zu „Eeclesia 

catholica apostolica“ hinzugefügt werden. 

151 H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 50.



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 537 

Staaten darüber Aufſchluß gegeben. Er habe in die Note aus 
der letzten Inſtruktion alle bewilligten Modifikationen der De— 
klaration aufghenommen mit Ausnahme des einen Punktes 

ad art. VI über die Gewalt der Biſchöfe. Da nicht beſtimmt 

in der Inſtruktion geſagt ſei, daß die Worte „libere ac pleno 
iure fungetur munere suo“ aufgegeben werden ſollten, ſo wäre 

es um ſo weniger rätlich geweſen, die Sache zur Sprache zu 

bringen, als in der päpſtlichen Erklärung der unbegreifliche Satz 
aufgenommen ſei, „daß es gegen die Grundſätze der katholiſchen 

Religion ſeye, zu behaupten, daß die Biſchöfe in ihre Gewalt 
aus eigenem vollen Recht eintreten, indem dieſelbe nach dem 
Ausſpruch des Conciliums zu Trient der höchſten Gewalt des 

Römiſchen Oberhauptes untergeordnet ſeye“. Man dürfe ſich 
nicht durch Nachgiebigkeit dem Schein ausſetzen, „als werde man 

römiſche Forderungen zulaſſen, die dem teutſchen Kirchenrechte 

zuwider ſind und wodurch vielleicht auch die teutſche Geiſtlich— 
keit abwendig gemacht werden könnte“. In zweiſtündiger Kon— 

ferenz habe er nun den Inhalt der Verbalnote dem Kardinal 

vorgetragen und auf ſeine Außerung, daß in die päpſtliche Ant— 

wort alle Punkte aufgenommen ſeien, die er bei der erſten 
Konferenz vertraulich bemerkt habe, erwidert, daß ſie “ eben 
deshalb keine weiteren Inſtruktionen mehr abwarteten. Sie 

müßten ihn bitten, das, was er jetzt vortrage, als Altimatum auf— 

zufaſſen, aber auch als Beweis anzuſehen, daß eine Vereinigung 
mit dem Kirchen-Oberhaupte in dem aufrichtigſten Wunſche der 

vereinten Staaten liege. Der Kardinal habe die Note „mit 

vieler Begierde“ geöffnet und ſelbſt laut vorgeleſen, anfangs in 

ſeinem Benehmen zurückhaltend, finſter und unfreundlich, am 

Ende aber freundlich offen und ganz in vertrauliches Benehmen 
übergehend. „Sachlich blieb der Kardinal feſt und beſtimmt, 
widerſprach den in der Note enthaltenen Grundſätzen und be— 
hielt ſich eine ernſtliche Widerlegung vor.“ Zwar habe er ſeine 

innigſte Aberzeugung verſichert „von den reinen und wohltätigen 
Abſichten der Fürſten“, aber auch betont, daß die begehrte Zu— 
ſtimmung des Papſtes deswegen unmöglich ſei, weil in der 

Deklaration Dinge ſich fänden, „die mit den wahren Grund— 

90 Schmitz ſpricht immer im Namen der Geſandtſchaft, alſo im Plural, 

obwohl Türkheim ſich dabei nicht beteiligte.
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ſätzen der katholiſchen Religion (d. h., fügt Schmitz bei, „den 
Grundſätzen der Römiſchen Curie“) nicht vereinigt werden könn— 

ten“. Auf den Einwand, daß dieſe Punkte auch anders ausgelegt 

werden könnten und die vereinten Staaten auf das beſtimmteſte 
erklärt hätten, daß ſie ſich nie in rein kirchliche Gegenſtände 

hätten einlaſſen wollen und können, habe er erwidert, daß ſie 

nun einmal in der Deklaration ſtünden und zum Nachteil des 
Papſtes ausgelegt werden könnten. Nachdem er behauptet 

hatte, daß das Konzil von Trient „natürlich nicht in den prote— 

ſtantiſchen, aber doch in hier befragten Landesteilen“ ange— 

nommen ſei, habe er ſich länger bei den Fragen über die jetzt 
geltenden Canones und die Kirchendiſziplin ausgeſprochen und 

vor allem getadelt, daß dabei gar keine Rede vom Papſt ſei, ſon— 
dern alles den Biſchöfen überlaſſen zu werden ſcheine. Er habe 

entgegnet, „daß wir ja bei dem Papſt wirklich ſeyen, um deſſen 
Beiſtimmung einzuholen“. Die Canones, habe Conſalvi weiter 

ausgeführt, müßten allgemein bekannt ſein; die Disziplin ſei 

zwar veränderlich, nur die allgemeine nicht; von der in Italien 

könne allerdings keine Rede ſein; aber es ſeien doch die Grund— 

ſätze der katholiſchen Kirche mit der Art ganz übereinſtimmend, 
wie in Italien die gemiſchten Ehen behandelt würden. Die 
Kirche müſſe dafür ſorgen, daß das Kind für die katholiſche 
Religion erhalten bleibe. Mit großer Befriedigung habe der 

Kardinal die Modifikationen entgegengenommen und mit beſon— 
derer Aufmerkſamkeit habe er, was zu Artikel 5 geſagt ſei, 

geleſen, und nur bei dem erwähnten Patronatsrecht der Fürſten 

eine Mißbilligung geäußert, dabei beſtimmt widerſprochen, daß 

der Papſt der Krone Württemberg die Ernennung zweier Bi⸗ 
ſchöfe zugeſtanden habe. Auf ſeine Verſicherung, der päpſtliche 

Geſandte habe ſchon die Feder in der Hand gehabt, um zu unter— 
zeichnen, als er nach Paris abberufen worden, habe er erwidert: 
„Gut, er hätte aber ſicher nicht anders als salva ratificatione 

unterſchreiben können, und der Papſt würde es nie ratifiziert 
haben“ 7. Den größten Anſtand habe er gegen die zu Art. 6 

beigelegte Eidesformel der Biſchöfe erhoben wegen der Worte 
„legibus patriae“; es ſei genug, wenn die Biſchöfe den Gou— 
  

152 Es handelt ſich hier um das dem Abſchluß nahe gebrachte württem⸗ 

bergiſche Konkordat von 1807.
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vernements verpflichtet würden. Auf ſeine Bemerkung, daß 
dieſe Modifikationen zugleich das Altimatum der vereinigten 

Staaten enthielten, habe Conſalvi die Frage einfließen laſſen, 
warum die Fürſten nicht noch auf weitere Modifikationen ſich 
einlaſſen wollten, ohne die die Zuſtimmung des Hl. Vaters 

nicht möglich wäre. Das ſeien die Folgen des nun durch die 

Deklaration eingeſchlagenen Weges, während man bei einer 

Anterhandlung über eine Konvention ſich leichter hätte verſtändi— 
gen können 5s. In dieſem Falle hätte man die Punkte, über die 

keine Einigung zu erzielen war, mit Stillſchweigen übergehen 
können. Die Deklaration aber ſei einmal gegeben und bekannt. 
Käme keine Einigung zuſtande, dann müſſe die öffentliche Mei— 
nung richten. Er habe, fährt Schmitz weiter, erwidert, die Für— 

ſten hätten doch gerade in die Deklaration keine rein kirchlichen 
Gegenſtände aufgenommen, vielmehr ſich auf Einrichtungen der 

jetzt nötigen kirchlichen Inſtitute beſchränkt, wie ſie nach der all— 

gemeinen kirchlichen Disziplin gerechtfertigt werden könnten. 

Sie hätten geglaubt, daß für die Geſandtſchaft 3 Monate genüg— 

ten, um die Zuſtimmung des Hl. Vaters zu erlangen. Auf ſein 

Erſuchen, eine Meinungsäußerung des Kardinals zur Verbal— 
note zu erhalten, habe dieſer verlangt, daß man ihm einige Zeit 
dazu laſſen möge. Auf den letzten Punkt übergehend, habe er 

Conſalvi gebeten, im Falle einer ablehnenden Antwort des 

Hl. Vaters ihm die Art näher anzugeben, wie die Diözeſan— 
einteilung und die Beſetzung der Bistümer abgeſondert ſtatt— 
haben könne. „Der Cardinal ſuchte hierauf jede beſtimmte 
Außerung zu vermeiden unter der Bemerkung, daß zuerſt der 

Verſuch in der Hauptſache gemacht werden müſſe.“ Schmitz 

glaubt dieſem hinzufügen zu ſollen, daß die Antwort des päpſt— 

lichen Hofes in der Hauptſache abermals unannehmbar aus— 

ſallen, der Kardinal ſich aber vielleicht bemühen werde, mit 

153 Tatſächlich hatten die Staaten urſprünglich, ſo beſonders auch 

Württemberg und Baden, wie vor dem Wiener Kongreß, ſo zuerſt auch in 

Frankfurt, beabſichtigt, ein Konkordat mit dem Hl. Stuhl abzuſchließen, 

was aber durch die Aufſtellung der Deklaration hinfällig wurde, ſo 

daß ſich jedenfalls hiermit die Anwendung des Ausdrucks „Konkordat“ 

auf die ſpäteren Abmachungen von 1821 und 1827 nicht begründen läßt. 

Vgl. dazu J. Schmitt, Kirchl. Selbſtverwaltung im Rahmen der Reichs— 

verfaſſung (Paderborn 1926) S. 3.



540 Göller 

gänzlicher Amgehung der Deklaration beſondere Anträge zu 
einer Abereinkunft über Einteilung der Sprengel und Beſetzung 

der Bistümer zu machen, ein Gedanke, den er ja bereits in ſeiner 

Depeſche an den König ausgeſprochen hatte. 
Auch der folgende Geſandtſchaftsbericht vom 8. September 

wurde von Schmitz-Grollenburg allein unterzeichnet. Er will 

eine Ergänzung zum vorhergehenden ſein, in der der Geſandte 
noch weitere Mitteilungen über ſeine Anterredung mit Conſalvi 
macht. Speziell habe er ſich über die theologiſchen Fakultäten 
verbreitet und ihm die Anmöglichkeit dargeſtellt, „in Hinſicht 
der theologiſchen Studien und der Seminarien den Forderungen 
Sr. Heiligkeit entſprechen zu können“. Die Studierenden der 

Theologie an der Aniverſität ſeien in einem, ganz nach Art der 
Seminarien eingerichteten Erziehungshauſe aufgenommen und 

vom Staate mit bedeutendem Koſtenaufwand frei gehalten. 

Der Biſchof und ſeine Räte hätten auf dieſe Bildungsanſtalten 
den vom Tridentinum geforderten Einfluß, — was ſchon aus 
dem Grund nicht zutraf, weil die biſchöfliche Oberaufſicht durch 
die ſtaatliche Ingerenz unterbunden war. — Zu all dieſen 
Ausführungen habe der Kardinal geſchwiegen. Im weiteren 

Verlauf der Anterredung ſei das Geſpräch auf die Frage der 
biſchöflichen Gewalt gekommen *. Gegenüber der Erklärung, 

daß die Wendung „libere ar pleno iure“ nicht verfänglich ſein 
könne, da ſie ſich auf die feierliche Zuſicherung der freien Aus— 
übung des biſchöflichen Amtes beziehe, habe der Kardinal 

bemerkt, man könne dieſe Worte auch ſo auslegen, — und ſo 
wurden ſie jedenfalls in Frankfurt aufgefaßt — als wolle man 

dem Papſte ſeine Reſervatrechte und ſeine Gewalt, die Biſchöfe 

zu beſchränken, ſtreitig machen, und eben deswegen könne er 
nicht beiſtimmen. Die Kurie ſcheine ſich, fährt dann Schmitz 

weiter, auf die Faſſung dieſer Note, die Conſalbi auch an den 
Fürſten Metternich geſandt habe, etwas zugute zu tun und der 
Meinung zu ſein, hier ein Wort zur rechten Zeit geſprochen zu 
haben. So wie die Dinge auch in anderen Staaten lägen, ſei an 
eine Annahme der Deklaration durch den Hl. Stuhl nicht zu 
denken. Wahrſcheinlich ſei, daß man, um den Schein eines 

Bruches zu vermeiden, die Anträge zur Diözeſaneinteilung und 

154 Vgl. dazu auch Mejer III 1 S. 39.
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Bistumserrichtung wieder aufnehmen werde. — Herr von 
Türkheim, ſchließt der Bericht, ſei noch nicht hergeſtellt, befinde 

ſich aber beſſer. 
Dieſer unterzeichnete wieder den folgenden (19.), am 

18. September gemeinſam abgeſandten Bericht, der nichts zu 
melden weiß, als daß der Staatsſekretär die Antwort des 

Römiſchen Hofes auf die am 3. September übergebenen Noten 
auf den 24. zugeſichert und die Annahme einiger Modifikationen 
als möglich bezeichnet habe. Aus allem ergebe ſich, daß ſie zu 

ihrem Bedauern noch bis zu Anfang des nächſten Monats in 

Rom verweilen müßten, ohne etwas zur Beſchleunigung ihrer 
Abreiſe beitragen zu können. 

Freiherr von Türkheim hat nun auch ſeinerſeits gerade in 
dieſer Zeit, da er die Noten nicht unterzeichnet hatte, am 11. Sep⸗ 
tember ſeinen Standpunkt begründet“s und das Verhalten 

ſeines Kollegen in nicht mißzuverſtehenden Worten gekenn— 
zeichnet. Dieſe intereſſante Rechtfertigung beginnt mit den 

Worten: „Wenn ſich Herr Baron von Schmitz die ausſchließliche 
Redaction der gemeinſchaftlichen Berichte und Noten, worin er 

eben keine allzugroße Fertigkeit in ſeiner Adminiſtrativ Lauf— 

bahn erworben hatte, angemaßt hat und ich mich dabei, bei den 
ſchon vor mehreren Monaten meinem Höchſten Hofe angezeigten 

Verhältniſſen, um allen Bruch zu vermeiden, beruhigt hatte, ſo 
hätte er wenigſtens in allen denjenigen Noten, wo er meine Mit— 
unterſchrift ſo gebieteriſch forderte, beſonders da unſere Anſichten 
über das uns anvertraute Geſchäft anfingen, nicht mehr die 
nehmlichen zu ſeyn, ſich ſtricte an das Nothwendige und Vor— 
geſchriebene halten und nicht immer ſeine eigenen oft irrigen 

Grundſätze und Bemerkungen darin aufſtellen ſollen.“ Die 

päpſtliche Note vom 10. Auguſt ſei mit ſoviel Amſicht und 

Mäßigung niedergeſchrieben und ſein Kollege habe ſich in dem 
Bericht vom 14. ſo leidenſchaftlich geäußert, daß er ſeiner, 
ohne ſein Zutun zu Albano geſchmiedeten, aber erſt am 3. Sep⸗ 

tember übergebenen Note doppelte Aufmerkſamkeit habe wid— 
men müſſen. Bei dem unbeugſamen Charakter ſeines Kollegen 
und der hohen Zdee, die er von ſeinen Schöpfungen habe, ſei 
es glatterdings unmöglich, irgendwelche Anderungen durchzu— 

155 H.⸗ u. St.⸗A. III Faſz. 50.
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ſetzen. Stundenlang hätten ſie ſich oft über ein Wort geſtritten. 

Hauptſächlich habe er immer ſehr heftig den vom Papſte begehr— 
ten Zuſatz bei Ausübung der geiſtlichen Gerichtsbarkeit „Ssecun— 

dum canones nunc existentes et vigentem ecclesiae dis- 

ciplinam“ beſtritten. Man wolle nicht zugeben, daß der Papſt, 

um den Anmaßungen der Kapitel vorzubeugen, deren Mitwir— 

tung auf die kanoniſchen Vorſchriften beſchränke. Statt deſſen 

wolle man „ein non ens unter dem Namen eines gemeinen 
teutſchen geiſtlichen Rechts auſſtellen“, während man doch 

geſtehe, daß die Diſziplin der deutſchen Kirche ſich von einer 
Diözeſe zur andern verändere. An zweiter Stelle ſei zu be— 
achten, daß trotz des gewaltigen Amſturzes der Säkulariſation der 
Wirkungskreis der Biſchöfe und Kapitel niſe aufgehört habe, und 
eine Zurückſchraubung der Verhältniſſe auf die urchriſtliche Zeit 

nicht paſſe. Speziell müſſe er als einer, der täglich die Bibel leſe, 

bemerken, „daß die Apoſtel Petrus und Paulus Biſchöfe und 

Alteſte ohne einiges Zuthun der Gemeinde geſetzt haben“. Be— 

ſonders habe ihn auch von der Mitunterzeichnung die Thatſache 

abgehalten, daß von den wenigen Modifikationen über die min— 
der weſentlichen Einwendungen des päpſtlichen Stuhles ein ſo 

großes Aufſehen gemacht und in der Verbalnote geſagt werde, 
ſie ſeien der äußerſte Punkt der Nachgiebigkeit. Dazu komme, 

daß die wenigen Modifikationen nicht einmal alle in die frag— 

liche Note aufgenommen worden ſeien, ſo u. a. die Auslaſſung 
der dem Kardinal ſo anſtößig erſchienenen Worte „libere et pleno 

iure“. Auch habe der Verfaſſer Dinge vorgetragen, die nichts 

mit den Inſtruktionen der Geſandtſchaft zu tun hätten. Be— 

ſonders gelte dies von deſſen „Lieblingsprojekt, die Biſchöfe zu 

unabhängigen Autoritäten zu erheben, da doch — das muß ſich 

von Schmitz-Grollenburg von einem Proteſtanten ſagen laſſen 

— wenigſtens ein großer Teil der deutſchen Katholiken 
den Papſt als Oberhaupt anerkannt wiſſen wolle“. Er ſei zu— 

dem keineswegs von der Richtigkeit des Satzes überzeugt, daß 

man der katholiſchen Kirche Rechte und Freiheiten eingeräumt 

habe, deren ſie ſich ſelbſt in katholiſchen Staaten nicht zu er— 

freuen habe. Es iſt ebenfalls in dieſer Richtung beachtenswert, 

daß Türkheim im Hinblick auf den Verſuch, die Freiheiten der 

deutſchen Kirche möglichſt auszudehnen, bemerkt: „Die weſent—
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lichen Grundſätze der Diſziplin und ihre höheren Ausflüſſe 
können, ohne die Einheit der Kirche zu zerreißen, nicht von dem 

Grad der Aufklärung oder auch den Launen jedes Diözeſan— 
biſchofs abhängen“. Auch in der Beurteilung der Majeſtäts— 
rechte, die in mäßiger Anwendung — beſonders bei Biſchofs— 

wahlen — zwar unveräußerlich und unbeſtritten ſeien, jedoch 

„nur ſehr behutſam gegen den Römiſchen Hof und womöglich 

gar nicht müſſen ausgeſprochen werden“, ſtänden ſeine Erfah— 
rungen und Anſichten nicht im Einklang mit den Aberzeugungen 

Schmitz-Grollenburgs. Eine Berufung auf die unvollkommenen 

württembergiſchen Verhandlungen mit dem Nuntius della 
Genga in Sachen der Biſchofswahl halte er nicht für angezeigt, 
da jene Verhandlungen nie zur Reife gelangt ſeien **. Wider— 

ſpruch fordere auch die Art, wie der ſchwierige Punkt der Be— 
ſtätigung entwickelt werde, inſofern man ſich eingangs dagegen 

verwahre, dem Oberhaupt der Kirche einen Termin vorſchreiben 
zu wollen, und doch tue man es am Schluß. Abgeſehen ſchließ⸗ 

lich davon, daß Schmitz-Grollenburg in der Formel für den 

Huldigungseid der Biſchöfe noch den in den Grundbeſtimmungen 
enthaltenen Zuſatz „et legibus patriae“ eingeſchaltet habe, 

ſeien ihm in der Verbalnote eine Reihe anſtößiger Ausdrücke 

aufgefallen. So werde behauptet, daß der Papſt durch ſeine 
Note vom 10. Auguſt faſt alle Vorſchläge der Fürſten ent— 
weder geradezu oder durch ganz unerwartete Klauſeln und Vor— 
behalte verworfen habe, oder daß die neuen kleinen Abänderun— 

gen das Außerſte der Nachgiebigkeit ſeien. Das alles habe ihn 

veranlaßt, die Anterſchrift zu verweigern, was er nicht getan 
hätte, wenn Schmitz wenigſtens die Note den Worten der 

Inſtruktion gemäß, ohne Einmiſchung eigener Anſichten, ab— 
gefaßt hätte. Die Abſicht ſeiner höchſten Kommittenten könne 

es aber nicht geweſen ſein, ihn zu ungleichen Verhältniſſen mit 
ſeinen Kollegen herabzuſetzen und ihm zuzumuten, in verba 

jurare magistri. 

Es liegt auf der Hand, daß dieſe Rechtfertigung Türkheims 
in Frankfurt, wo man in Sachen der ſtaatlichen Kirchenhoheit, 
der iura circa sacra und des Episkopalismus ganz wie 
Schmitz-Grollenburg dachte, nicht mit Beifall aufgenommen 
  

156 Vgl. oben den erſten Teil S. 171.



544 Göller 

wurde, ſondern im Gegenteil die Stimmung gegen ihn nur ver— 
ſchlechterte und ſeine Abberufung nahe legen mußte. Wir 

werden ſehen, wie die Dinge liefen. 
1* E 

* 

Verfolgen wir noch kurz den Ausgang der Verhandlungen, 
ſoweit Schmitz-Grollenburg dabei die Hauptrolle ſpielte. Am 
25. September konnte die Geſandtſchaft im 20. Bericht melden, 
daß die amtliche Antwort des Hl. Vaters auf die Noten vom 
3. September vom Kardinalſtaatsſekretär am 24. September, 
abends 11 Uhr, überſandt worden ſei *. Der Hl. Vater be⸗ 
harre darin ſehr beſtimmt auf den in dem „Exposé des Sen— 
timens“ vom 10. Auguſt enthaltenen Forderungen und erkläre 

ſich außer ſtande, im Falle ihrer Ablehnung die Deklaration zu 

ſanktionieren. Eine beiliegende Verbalnote enthalte aber 

nähere Angaben vorzüglich über die Art, wie das Anerbieten 
des Hl. Vaters hinſichtlich der Einteilung der Diözeſen und der 
Beſetzung der Bistümer ausgeführt werden könne. Es ſei ein 

Entwurf „des darüber zu erlaſſenden apoſtoliſchen Briefes“ bei— 
gegeben, in dem auch angeführt werde, „was alles noch zu be— 
richtigen und vorzulegen wäre, beſonders in Beziehung auf die 

früheren Verhältniſſe der befragten Diözeſen und ihre itzigen 

Beſtandtheile, letztere ſogar mit namentlicher Angabe jeder ein— 
zelnen Pfarrei“. Der Hl. Vater wolle hiernach die drei Bis— 

tümer Rottenburg, Raſtatt und Limburg mit ihren Dom— 

kapiteln, „wie ſie in Hinſicht ihrer Sprengel und der Zahl der 
Domherren „angetragen“ ſeien, annehmen und dieſe drei Bis— 

tümer neu errichten. Das Bistum Konſtanz ſolle mit ſeinem 

Domkapitel ſupprimiert und das Seminar in Meersburg nach 
Raſtatt verlegt werden“. — Es iſt hiernach beachtenswert, daß 
man noch im Herbſt 1819 in Rom nicht an ein Bistum Freiburg 
dachte. 

Die Bistümer Mainz und Fulda könnten weiter fort— 
beſtehen; Domkapitel ſeien dort nicht neu zu errichten. Hinſicht— 
lich der Dotationen genüge es nicht, wie in der Deklaration, bloß 
die einzelnen Summen anzuführen; es müßten die liegenden 

Güter und Einkünfte, worauf jene Dotationen gegründet ſeien, 
angegeben werden. Zum Zwecke der nötigen Aufnahme eines 

157 Ebd. Faſz. 50.
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Protokolls, das auch die authentiſchen Inſtrumente über die 
Dotationen enthalten müſſe, werde der Hl. Vater nach vorheriger 
Verbindung mit den Regierungen einen zuverläſſigen Geiſtlichen 
abſenden. Die Ernennung der Domherren würde entweder 

der vom Papſt inſtituierte Biſchof vornehmen, oder dieſer 
Punkt könne in der Art, wie die Frage der Biſchofsernennung 
behandelt werden. Auf letzteren Vorſchlag wies die Verbal— 

note hin, die den Antrag enthielt, wie der Bericht ausdrücklich 
bemerkt,, daß die vereinten Fürſten und Staaten in der Art, 

wie die Beſetzung der biſchöflichen Stühle mit den übrigen prote— 
ſtantiſchen Höfen behandelt werden, um ſo mehr ihre volle 

Sicherheit finden möchten, als ſie ſchon viele Jahre beſtehe, 
ohne daß das gute Einvernehmen dieſer Höfe mit dem päpſt— 
lichen Stuhle geſtört worden ſei“. Der Papſt verlange ſchließ— 
lich noch, daß in jeder Diözeſe ein Seminar errichtet und die 
Mainzer Kirche zur erzbiſchöflichen erhoben werde; gefalle dies 
nicht, ſo ſollten alle fünf Diözeſen dem apoſtoliſchen Stuhle mit 

dem Vorbehalt der ſpäteren Einrichtung eines Erzbistums un— 
mittelbar unterſtellt werden *s. Was das angekündigte Provi— 

158 Außer dieſen durch die Geſandtſchaft gemachten Angaben über den 

Inhalt der beiden Noten vgl. Mejer III 1 S. 42 ff. Mejer hat hier 

S. 48 ff. die Verbalnote vom 24. Sept. 1819 erſtmals im Wortlaut ver— 

öffentlicht. Die offizielle Rote geht auf die von Schmitz überreichte Note 

vom 3. Sept. ein und deckt deren Widerſprüche auf, weiſt die irrige Be— 

bauptung zurück, daß das Tridentinum nur im Dogma in Deutſchland 
publiziert ſei, und die andere, daß ſeit 1803 in Deutſchland keine 

Domkapitel mehr exiſtierten, kommt auf die Frage der Beſetzung der Bi— 

ſchofsſtühle zu ſprechen, wendet ſich gegen die Faſſung des ſtaatlichen Bi— 

ſchofseides, beſonders die Wendung „legibus patriae“, wiederholt in an— 

deren Fragen frühere Anſichten und proteſtiert dagegen, der Papſt, 

der allerdings das unbegrenzte ius circa sacra nicht anerkennen könne, wolle 

die Hoheitsrechte der Fürſten ſchmälern. In der Verbalnote wird der 

Vorwurf der Verzögerung der Verhandlungen durch den Hl. Stuhl zurück— 

gewieſen und dann ausführlich die Frage der Zirkumſkription, worüber 

Schmitz in ſeiner Verbalnote ausdrücklich Aufſchluß verlangt hatte, be— 

ſprochen, wobei Conſalvi betonte, daß die Not der Gläubigen dazu dränge, 

man damit aber nicht die Grundſätze der Deklaration anerkenne. Der im 

obigen Bericht erwähnte Entwurf über die Konſtituierung der Dibözeſen iſt 

als Anlage beigegeben unter dem Titel: Expositio eorum quae conti— 

nebuntur in Litteris Apostolicis novae Circumscriptionis Dioecesium 

in terris Principum et Statuum Confoederationis Germaniae“, 

darin auch, was über den Fortbeſtand der Kapitel in Mainz und Fulda 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 35
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ſorium betreffe, wolle die Geſandtſchaft bei der nächſten Anter⸗ 

redung mit dem Kardinal die nötigen Angaben verlangen, ihm 
aber auch mitteilen, daß ſie das Reſultat dieſes Antrages, der 
allen beteiligten Regierungen vorgelegt werden müſſe, nicht mehr 
abwarten könnte. Aus dem folgenden, acht Tage ſpäter ab— 
geſandten Bericht (21.) vom 2. Oktober, den Türkheim wieder 

nicht unterzeichnete, erfahren wir, daß die Geſandtſchaft die 
Verbalnote des Kardinals mit beigefügter deutſcher Aberſetzung 

obſandte, daß aber die Abſchrift der umfangreichen offiziellen 
Note, da ſie noch nicht völlig kopiert war, erſt ſpäter abging. 
Was in der Note des Kardinals über die Dauer der 
Verhandlungen geſagt werde, ſcheine keiner weiteren Bemer— 
kung mehr zu bedürfen. Schmitz⸗Grollenberg glaubt hier aber 

doch hervorheben zu müſſen, daß der Kardinal die Beantwortung 
der letzten Note möglichſt beſchleunigt habe. Man finde es dort 

ohne Beiſpiel, daß die Kurie ſchon in der dritten Woche eine 
Antwort gegeben habe. Sie hätten ſich, was der Kardinal 
bedauere, in weitere vertraulichere Konferenzen nicht mehr ein— 
gelaſſen, da nur Zeit verloren worden und kein anderes Reſultat 

dabei herausgekommen wäre. Aus der Bemerkung des Kar- 

dinals, daß ſie, ohne eine beſondere Inſtruktion abzuwarten, 

die Note ſofort beantwortet hätten, könne man erkennen, daß 
die Kurie noch eine Amänderung ihrer Inſtruktionen zur Ver— 
handlung eines Konkordats (nach dem Beiſpiel des Hannover— 
ſchen Gouvernements) erhofft habe. Dem Kardinal ſei ver⸗ 
ſichert worden, daß ihre jetzigen Inſtruktionen ſie in den Stand 
geſetzt hätten, beide Noten, die nach ſeiner Mitteilung alle 

früheren, mündlich mit ihm erörterten Punkte enthalte, ſofort zu 
beantworten. Die an den Kardinalſtaatsſekretär noch am 
gleichen Tage abgehende Schlußnote liege bei. Der Kardinal 

werde noch um nähere Auskunft über das Proviſorium und um 
die Einleitung einer Abſchiedsaudienz beim Hl. Vater erſucht 
werden. Im folgenden Bericht vom 9. Oktober (22.) wird 
mitgeteilt, daß die beſagte letzte amtliche Note in abgeänderter 

und deren Neuerrichtung in Raſtatt, Rottenburg und Limburg geſagt 

wird. Bezüglich Konſtanz wird geſagt: Ut huiusmodi dispositiones 

locum habere possint, Sanctitas Sua supprimet Cathedralem Eccle- 

siam Constantiensem cum suo actuali Capitulo.“ Der Wortlaut dieſer 

Expositio ebenfalls bei Mejer III 1 S. 54f.
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Form dem Kardinal Conſalvi zugeſandt worden ſei. Türkheim 
ſei der Anſicht geweſen ', daß nach dem Angebot des Provi— 
ſoriums alles vermieden werden müſſe, was den Hl. Vater 
unangenehm berühren könne, weshalb es nicht mehr paſſend 
ſei, „oon dem Zweck der Deklaration und den gerechten Emp— 
findungen der vereinten Fürſten“ über deren Nichtannahme 
etwas zu ſagen. Sie hätten ſich dahin geeinigt, die Beantwortung 

der päpſtlichen Note der Beurteilung ihrer Kommittenten zu 

überlaſſen und dies dem Staatsſekretär mitzuteilen. Dieſe von 
Freiherr von Türkheim abgefaßte Note habe Schmitz-Grollen— 

burg nach einigen Modifikationen mitunterzeichnet. Sie ſei am 

4. Oktober dem Kardinal übergeben worden. Bei der Anter— 
redung am 4. Oktober ſei der Kardinal zurückhaltend geweſen, 

habe keinerlei Bedauern über ihre Abreiſe ausgeſprochen und 
ſei erſt auf einige Fragen des Freiherrn von Schmitz-Grollenburg 
aus ſich herausgetreten, indem er ſich beſonders lebhaft über die 
falſche Idee, die man vom Papſte und römiſchen Hofe habe, aus⸗ 
geſprochen habe: „Man ſcheint den Papſt für einen Türken und 
den römiſchen Hof für die ottomaniſche Pforte anzuſehen“. Es 

ſtänden doch alle andern akatholiſchen Höfe in beſtem Einver— 

ſtändnis mit ihm. Wenn nicht beſondere Gründe vorlägen, 
ernenne der Papſt in Preußen und Rußland jedesmal den von 
den Fürſten gewünſchten Kandidaten zum Biſchof. Er ſehe 
nicht ein, warum die in Frankfurt vereinten Fürſten und 

Staaten nicht auf gleiche Art vollkommen beruhigt werden 

könnten; „allein die ſchlechten Katholiken ſuchten ſie davon ab⸗ 

zuhalten und ihnen unbegründete Furcht vor dem Einfluß des 

Papſtes einzuflößen“. Er habe übrigens von ihrer letzten 
Note, die er noch zu beantworten gedenke, Kenntnis genommen. 

Sie könnten jeden Tag vor 10 Ahr in Abſchiedsaudienz empfan⸗ 

gen werden. Auch habe er die Ausfertigung der Päſſe nebſt den 
erforderlichen Empſehlungsſchreiben an die Kardinallegaten in 
Bologna und Ferrara zugeſagt. — Tatſächlich ſeien ſie, fährt 

nun der Bericht weiter, geſtern (am 8. Oktober) in Audienz 

vom Papſte beſonders günſtig empfangen worden. Er habe 
bedauert, daß ihm ſeine Grundſätze nicht erlaubt hätten, mehr 

150 Hierüber ſpricht ſich Türkheim in ſeinem noch zu erwähnenden 
Sonderbericht aus (ogl. unten S. 363 ff.).
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zu konzedieren, und der Hoffnung Raum gegeben, daß man bald 
zu einer Einigung gelangen werde. Sie ſähen nun ihre Miſſion 

als beendet an und würden die Rückreiſe ſobald als möglich 

antreten. 

Dem Schreiben ſchloſſen die Geſandten die angekündigte 
Abſchrift der päpſtlichen Note mit deutſcher Uberſetzung an mit 
der Bemerkung, daß ſie die Beantwortung dieſer und der 
erſten Note vom 10. Auguſt, die beide grundſätzlich überein— 

ſtimmten, „dem höchſten Ermeſſen“ anheimſtellten. Schmitz, 

dem, wie es in dem Bericht heißt, ſich Türkheim hier nicht an— 

ſchloß, hob noch hervor, daß die letzten Noten auch Bemerkun— 

gen enthielten, die „wo nicht beleidigend, doch in jedem Falle 
bei Verhandlungen unter Souverains unſchicklich“ ſeien, ſelbſt 

wenn ſie auch nur gegen ihre Diener — in dieſem Falle alſo 
Schmitz-Grollenburg — gerichtet zu ſein ſchienen. „Bei dem 
Schluſſe dieſes, wird dann noch angefügt, erhalten wir noch die 

von dem Kardinal-Staats-Secretär Conſalvi angekündigte 
Note eo, welche das ſchon Geſagte wiederholt und mit Höf— 
lichkeitszuſicherungen endigt, zugleich aber die Lage der Sache 

ſo darzuſtellen bezweckt, daß die Unterhandlungen unerachtet 
als fortdauernd erſcheinen und der Hl. Vater darin einen feſten 
Grund findet, auf die Annahme der von ihm verlangten Modi⸗ 

ficationen und überhaupt auf eine glückliche Vereinigung fort⸗ 
während zu hoffen“. 

Tags darauf, am 10. Oktober, reiſte von Schmitz-Grollen⸗ 
burg ab. Von Florenz aus ſchickte er am 16. Oktober einen 
Bericht (23.) ab, worin er die Schlußnote Conſalvis kriti— 
ſiert. Er traf am 15. November in Stuttgart ein, von wo er 
am 4. Dezember zum letzten Mal — es iſt der 24. Bericht“! — 

als Geſandter ſich äußerte. Hier ſpricht er über Zirkumfkription 
und erörtert die vier Hauptgegenſtände, die bei den weiteren 
Verhandlungen in Frankfurt zu beraten ſeien, darunter die 

Beantwortung der päpſtlichen Noten vom 10. Auguſt und 
24. September und die Frage, auf welche Art die Verhandlungen 

mit dem päpſtlichen Stuhl fortgeſetzt werden könnten. Zurück— 

160 mit dem Datum des 6. Oktober. Vgl. Mejer ebd. S. 45. 

161 mit Beilage über die Konferenz am 8. Oktober; vgl. Mejer III,
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ſchauend glaubte er den Ausgang der Sache, nämlich die 

Hoffnung der Kurie auf eine ſchließliche Einigung und die an— 

gebotene Zirkumſkription nun doch als einen Erfolg ſeines feſten 

Auftretens buchen zu können, während er in Rom ganz anders 

darüber gedacht hat. Aber die Sache liegt doch anders, als er 
meinte. Wäre es auf ihn allein angekommen, ſo hätten die 

Anterhandlungen zu einem definitiven Bruche führen müſſen. 

Das fühlt man deutlich aus der letzten Verbalnote Conſalvis 

heraus. 
IV. 

Vom Abſchluß der römiſchen Verhandlungen bis zur Wieder⸗ 
aufnahme der Frankfurter Konferenzen. Türkheims Stellung 

und Rechtfertigung. 

Türkheims Rolle ſchien nach dem Protokoll vom 30. Sep— 
tember ausgeſpielt zu ſein. Welche Stellung nahm, nachdem 
die Deputierten in Frankfurt ihn desavouiert hatten, die badiſche 

Regierung zu ihm ein und wie hat er ſich vor dieſer gerecht— 

fertigt? Hören wir ihn zunächſt ſelbſt. Am 25. September, 
als der gemeinſam unterzeichnete 20. Bericht über die in— 
zwiſchen auf die Noten vom 3. September erfolgte Antwort 
des Hl. Vaters abgeſandt wurde, ſchrieb er an den Miniſter 

Freiherr von Berſtett, daß er dem gemeinſamen Rapport nur 

dies hinzuzufügen habe, daß der preußiſche Geſandte Niebuhr 
endlich die Depeſchen aus Berlin erhalten habe, die vollſtändig 

ſeine Anſchauungen über das mit Rom abzuſchließende Konkor— 
dat billigten und für den nächſten Monat die hiefür erforder— 
lichen Inſtruktionen ankündigten *. Er ſelbſt zweifle nicht, daß 
der kluge Niebuhr bei der Mäßigung ſeiner Prinzipien und dem 
großen Vertrauen, deſſen er ſich beim Hl. Vater und deſſen 

erſtem Miniſter erfreue, dieſes Geſchäft zu einem guten Aus— 
gang führen werde. And nun folgt der für die Geſchichte der 
Verhandlungen bedeutungsvolle Satz: „C'est à sa persuasion, 

que nous devons le provisoire, que le Saint Père propose 
au defaut d'une convention “, pour pouvoir sanctionner 

la nouvelle circonscription des diocèses et concourir à 
  

162 Karlsruhe, H.- u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 50. 

163 Alſo wird auch hier auf den Mangel einer Konvention hingewieſen. 

Vgl. oben S. 539.
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procurer des Evèẽques aux Eglises de l'Allemagne“, 

Alſo war es vor allem Niebuhr, der das Proviſorium 
der Zirkumſkription, das ja nachher auch für Preußen und 
Hannover zuſtande kam, veranlaßte. Der Kardinal habe, 
bemerkt Türkheim weiter, infolge des geringen Vertrauens, das 

man ihm bezeugt, Mühe gehabt, ſich dazu zu entſchließen. Er 
habe aber den Vorſtellungen dieſes gelehrten und tätigen Anter⸗ 

händlers nachgegeben, der ähnlich, wie er ſelbſt, von Beginn der 
Miſſion an die Anmöglichkeit, daß der Hl. Vater die Deklaration 
in ihrem ganzen Beſtand (dans son entier] beſtätigen werde, 

vorausgeſehen und ihn zu dieſem Ausweg leet expedient) 

beſtimmt habe, der den dringendſten Bedürfniſſen der ober— 

rheiniſchen Kirchenprovinz abhelfen werde. Zum Schluß kün— 
digt Türkheim ſeine Rückkehr innerhalb 14 Tagen an“. 

Auch am 1. Oktober ſandte er wieder einen Bericht “”. „Bei— 
liegend erhält Ew. Excellenz“, ſagte er eingangs, „die amtliche 
Rückantwort des Hl. Vaters und ſeiner Räte auf die offizielle 
und Verbalnote des Herrn von Schmitz vom 3. September.“ 

Man werde dieſes Mal den päpſtlichen Hof nicht anklagen, daß 
er auf die Antwort in einer ſo wichtigen Angelegenheit, auf die 
man in wenig delikater Weiſe gedrängt hatte, zu lange habe 

warten laſſen. Sie ſei nach Ablauf von 20 Tagen in einem 
Amfang von 50 beſchriebenen Blättern herausgekommen. Er 
enthalte ſich jeglichen Arteils über dieſes Aktenſtück, das einige 
gerechte Bemerkungen enthalte „à travers quelques élans 
de Sensibilité sur les formes qu'on a cru devoir employer 

dans les cours de notre préẽtendue negociation“. Das Beſte 

ſei, daß nun ihre Abreiſe nicht wie ein Bruch ſich ausnehme, 
ſondern wie eine Fortſetzung der Verhandlung über neue 

Inſtruktionen und daß die Expoſition des Hl. Vaters zum 

Gegenſtand der proviſoriſchen Bulle über die Umſchreibung der 

Diözeſen dazu nötige, bei ihren Kommittenten zu recherchieren. 

Er fühle vollkommen den Widerſtand, den man haben müſſe, 
ſich den gemeinſamen Intereſſen zu entziehen, um ſo mehr, als 
  

161 C'est à que les Cours dans leur sagesse examineront aprés 

notre retour qui aura probablement lieu dans la quinzaine, à moins 

d'un nouvel incident imprevũ et peu vraisemblable. 
165 Ebd. Faſz. 50.
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man es verſtanden habe, die Souveräne ſehr geſchickt an die mit 
großem Gepränge proklamierten Grundſätze zu binden. Aber 

er hoffe, daß man ſich noch über weniger imperativiſche Grund— 
lagen (sur des bases un peu moins imperatives) einigen 

werde. Auch er teilt mit, daß ſie ſchon in Abſchiedsaudienz 
empfangen worden ſeien. Er behalte ſich vor, auf ſeiner Rück— 

reiſe ſchriftlich dem Miniſter die Gründe, die ihn gehindert 
hätten, die Note vom 3. September zu unterzeichnen, zuzuſtellen. 

In einem letzten Schreiben vom 9. Oktober teilt Türkheim 
dem Miniſter mit, daß er ſich mit Schmitz-Grollenburg über den 
Wortlaut der dem Kardinal zu übergebenden Schlußnote, was 
wir ſchon aus dem gemeinſamen Bericht wiſſen“, geeinigt habe. 

Nach der glücklichen Wendung, die die Negotiation durch das 

proviſoriſche Angebot genommen, habe er mangels weiterer In— 

ſtruktionen dieſe als einfach ſuspendiert angeſehen, was ſie ver— 
pflichtete, die beiden päpſtlichen Noten den Augen ihrer Kommit— 

tenten zu unterbreiten und ihrem ausdrücklichen Befehl, den 
Aufenthalt in Rom nicht weiter zu verlängern, zu willfahren. 
„Il était plus convenable de terminer d'une manière obli- 

geante, d'autant plus, que la sensibilité, que le cardinal 

avait temoigné sur quelques passages de ses dernières 

notes, dont il se plaignait, le regardait personellement et 
ne pouvait point étre regardéèe comme offensante pour 

nos cours, puisque il avait inseré des expressions, qui 
n'avaient pas été préscrites et qui pouvaient paraitre in- 

convenables.“ Als Beilage fügt er die Motive an, die ihn 

veranlaßt hätten, die Note vom 3. September nicht zu unter— 
zeichnen, damit ſich der Miniſter ein Urteil darüber bilden könne. 

Dieſe gleichen Gründe ſeien es auch geweſen, die Anlaß zu den 

Stellen in der Note des Kardinals gegeben hätten, über die ſich 
Herr von Schmitz beklage. Die von ihm (Türkheim) abgefaßte 
Schlußnote habe die gute Wirkung gehabt, nicht nur, daß der 
Hl. Vater, „dieſer verehrungswürdige Greis“, ſie in liebens⸗ 

würdigſter Weiſe bei der (geſtrigen) Abſchiedsaudienz empfing 
und der Hoffnung auf eine vollkommene Einigung Raum gab, 
ſondern auch, daß der Kardinal in der beiliegenden Note er⸗ 
widerte, in der er aufs verbindlichſte ſeine Dienſte ſowohl für die 

166 Ebd. Faſz. 50.
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Reiſe wie für die Weiterführung der Verhandlungen anbot?“. 

Schmitz, berichtet Türkheim noch, werde am folgenden Tage 
nachts nach Stuttgart abreiſen. Er ſelbſt könne infolge leichter 
Indispoſition und wegen der nötigen Reiſevorbereitungen erſt 
in fünf bis ſechs Tagen Rom verlaſſen. Nach ſeiner Rückkehr 

werde er in Karlsruhe bei Sr. Königl. Hoheit vorſprechen und 
damit eine Reiſe beenden, die ihm mehr Dornen als Roſen 

geboten habe. Er hoffe, daß man in Zukunft ſeinen Inten— 
tionen und Prinzipien einige Gerechtigkeit widerfahren laſſe. 

* * 
1* 

Die letzten Worte deuten an, daß Türkheim infolge ſeiner 
oblehnenden Haltung zu dem Vorgehen Schmitz-Grollenburgs 

und der gegen ihn in Frankfurt unternommenen Schritte unter 
ſtarkem Druck ſtand. Faktiſch galt er zu jener Zeit, als er die 
oben genannte Note gemeinſam mit ſeinen Kollegen dem Vatikan 
überreichte, in den Augen der vereinten Staaten und Fürſten 
nicht mehr als ihr Bevollmächtigter; denn er war von ihnen 
ſchon vorher als abgeſetzt erklärt worden. Die Entſcheidung 
hatte hier ohne Zweifel die Nichtunterzeichnung der Note vom 
3. September gebracht. Verfolgen wir kurz die gegen ihn unter— 

nommene Aktion, ſo geben die Karlsruher Akten manche inter— 
eſſante Details. Dieſe Frage hatte die Frankfurter Konferenz 

beſchäftigt, die nach längerer Anterbrechung zu ihrer dritten 
Sitzung vom 30. September zuſammengetreten war. Sie hatte 

nach den letzten Berichten bedeutende Arbeit zu leiſten, die wir 
unten berühren werden. Hier ſei zunächſt die Stellung Türk— 
heims ins Auge gefaßt. „Man war zufrieden mit Schmitz— 

Grollenburg, nahm Türkheims Enthaltung von den Geſchäften 
an und beantragte, ihn zurückzuberufen.““' Dieſer Beſchluß 

167 Cui produisit aussi le bon effet, que non seulement dans 

l'audience de congé, que nous eũmées hier, ce respectable vieillard 

nous recut de la manière la plus gracieuse et conserva l'espoir d'une 

parfaite conciliation, qu'il recommanda à nos soins et dont Son coté 

il renouvella les assurances, mais aussi que le Cardinal replidqua par 

la Note ci-jointe (lit. b), ou il parut sensible aux espressions flatteu- 

ses de notre note à Son égard et nous réitera de la manière la plus 

obligeante Ses offres de service tant pour notre route que pour la 

suite des négotiations, 
168 Mejer III 1 S. 41.
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bedeutete die Ausſchaltung dieſes ſpeziell von Baden beauf— 
tragten Geſandten. Begreiflich, daß man hier beſonderes In— 

tereſſe daran hatte. In einem Schreiben vom 6. Oktober teilte 
der württembergiſche Geſandte in Karlsruhe, Graf von Müli— 
nen, Herrn von Berſtett mit, daß der württembergiſche Hof die 

Gründe, „worauf der Kommiſſionsbeſchluß in Hinſicht auf das 
Benehmen des zweyten Geſandten in Rom, Freiherrn von 
Türkheim und deſſen nothwendig gewordenen Zurückberufung 
beruhet, ſo ſtarkk und überwiegend finde, daß man hiebey 

nur den Wunſch haben könne, dieſen Beſchluß zum Beſten der 
gemeinſchaftlichen Sache baldigſt vollzogen zu ſehen.“ Falls 

Baden dieſe Anſicht teile, möge der Miniſter den Entwurf eines 
Recreditivs für Freiherrn von Türkheim dem württembergiſchen 
Miniſterium mitteilen, um ihn in Stuttgart und nachher wieder 
in Karlsruhe unterfertigen zu laſſen. Eine Wiederbeſetzung des 

dadurch frei gewordenen Geſandtſchaftspoſtens halte man bei 
dem gegenwärtigen Stand der Anterhandlungen nicht für nötig, 
ſondern ſei der Anſicht, daß deren Fortſetzung Frhr. von Schmitz— 
Grollenburg um ſo mehr überlaſſen werden könne, „als das von 
demſelben bisher beobachtete Benehmen in der Sache den un— 
getheilten Beyfall der gemeinſchaftlichen Kommiſſion er— 
halten habe“. Die Sache kam am 9. Oktober in der Sitzung des 

badiſchen Miniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten zur 
Sprache. Es wurde auf die Note des Württembergiſchen Ge— 

ſandten folgende Antwort beſchloſſen 0“*. „Nach einem heute ein— 

gelaufenen Berichte der gemeinſchaftlichen Geſandtſchaft in Rom 
vom 25. vor. Monats, iſt das derſelben aufgetragene Ge— 

ſchäft vor der Hand als geſchloſſen anzuſehen und beide Ge— 

ſandten befinden ſich ohne Zweifel bereits auf der Rückreiſe nach 
Deutſchland. Dadurch wird nun die Zurückberufung des Frei— 
herrn von Türkheim von ſelbſt erledigt.“ Was Berſtett hier in 

der Miniſterialſitzung beſchloß, hatte er ſchon zuvor auf einem 
urſprünglich offenbar dem genannten Bericht angehefteten 
Blatte eigenhändig bemerkt: „Da dieſem Berichte zufolge die 

Geſandtſchaft in Rom ihre negociation vor der Hand als ge— 

ſchloſſen anſieht und demnächſt abzureiſen gedenket, ſo ſehe ich 
nicht wohl ein, warum man dem Herrn von Türkheim noch die 

1690 Faſz. 50.
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Kränkung ſeiner Abberufung zufügen ſollte, — indeß müßte 

darüber mit Wirtemberg alſogleich communiciert werden. 

t.“ Eine weitere Beleuchtung hiezu gibt der an demſelben 

Tage gefaßte Beſchluß des Miniſteriums, Sr. Königlichen 

Hoheit im gleichen Sinne Vortrag hierüber zu erſtatten. Es 
wird darin geſagt, daß man bald nach der Ankunft der Geſand— 
ten in Rom Beſchwerden darüber vernommen habe, daß Türk— 

heim nicht im Sinne der Frankfurter Inſtruktionen handle „und 

abweichend davon durch ſeine individuelle Anſicht dem Fort— 
ſchreiten der Anterhandlung Hinderniſſe in den Weg lege. Man 

verſuchte im Gefolge einer von Würtemberg und ſeiner an den 

Frankfurter Verein ergangenen Aufforderung demſelben durch 

Privatſchreiben vom 18. Auguſt dieſes Jahres die genaue Beob— 

ochtung der zu Frankfurt feſtgeſetzten Normen und Inſtruktionen 
ſowie auch ein damit übereinſtimmendes außeroffizielles Be— 
nehmen zu empfehlen“. Es ſei nicht zu leugnen, daß Frhr. 

von Türkheim auch forthin nicht ganz inſtruktionsmäßig gehan— 

delt und ſelbſt noch ausdrücklich erklärt habe, daß er an der Ver— 

handlung keinen direkten Antheil mehr nehme. Zu dem Be— 

ſchluß des Frankfurter Vereins vom 30. vorigen Monats, Türk⸗ 

heim zurückzurufen, habe man nichts zu erinnern, zumal dieſer 

nicht badiſcher, ſondern gemeinſchaftlicher Geſandter ſei. Die 

Lage der Anterhandlung mache ohnedies die Abreiſe nötig. „In— 

dem wir nun“, heißt es wörtlich weiter, „einer dringenden Note 

des K. Wirtembergiſchen Geſandten zufolge im Begriffe ſtun— 

den, hierüber unſern Vortrag zu erſtatten, langt eine vom 25. des 

v(origen) Monats datierte Depeſche des Frhr. von Türkheim 

an, wornach das Geſchäft vor der Hand für geſchloſſen anzu— 

ſehen iſt, die beyden Geſandten die Rückreiſe nach Deutſchland 

ohne Zweifel angetreten haben. Hiernach haben wir nun die 

Noten des K. Wirtembergiſchen Geſandten beantwortet in der 

Vorausſetzung, Euer K. H. werde es nicht unerwünſcht ſeyn, 

einer ſolchen unangenehmen Verfügung überhoben worden zu 
ſeyn“. Aus dieſen letzten Worten iſt zu erſehen, und darauf 

ſcheint auch die Beobachtung hinzudeuten, daß dieſer Beſchluß 

nicht von Berſtett unterzeichnet, ſondern nur von Reinhard ſig— 
niert iſt, daß man im Miniſterium in Karlsruhe, wie am Hofe 
ſelbſt vielleicht nicht ſo ſehr das Verhalten Türkheims, ſondern
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die hiedurch herbeigeführte kritiſche Situation ſehr unangenehm 
empfand. Um ſo befreiender wirkte die Nachricht von der be⸗— 
vorſtehenden Abreiſe der Geſandten. Türkheim war nach der 

Abſchiedsaudienz mit ſeinem Sohne noch einige Tage in Rom 
geblieben. Schmitz-Grollenburg war, wie wir geſehen, ſchon 

am 10. abgereiſt und hatte am 16. Oktober ſeinen vorletzten 
Bericht von Florenz aus eingeſandt. Frhr. von Türkheim treffen 
wir bereits am 4. November in Innsbruck. Von dort aus ſchrieb 
er an Herrn von Berſtett“: „La veille de son depart M. de 

Schmiz eut la satisfaction de recevoir des mains de son 

illustre ami les marques pompeuses d'approbation qui 

contient l'arréèté des six deputés de Francfort du 30 sep- 
tembre. Je recus avec un calme profond celles de ma 

condamnation.“ Türkheim hatte alſo ſelbſt noch, kurz bevor er 

Rom verließ, am Vorabend der Abreiſe Schmitz-Grollenburgs 
von dem in Frankfurt über ihn gefällten Verdikt gehört. Das 

läßt ihn kalt. Er werde antworten, wenn er zurückgekehrt ſei 

und wolle nur die Inkonſequenz hervorheben, daß man ſeinen, 
an Herrn von Berckheim zur Weitergabe an das Komitee ge— 
ſandten Bericht als illegal gerügt habe, da er ohne die Mit⸗ 
wirkung ſeines illuſtren, damals kranken und unträtablen Kolle— 
gen abgefaßt worden ſei, während man mit der größten Partei⸗ 

lichkeit deſſen an ſeinen Freund und Protektor gerichtete, ge⸗ 
heime und verläumderiſche Mitteilungen aufgenommen habe. 

Doch hätte ihn die Billigung der hauptſächlichſten Höfe der 

Konföderation, die ſeine Anſtrengungen mit mehr Nachſicht 
lindulgence) und ſeine Grundſätze mit mehr Gerechtigkeit beur⸗ 
teilt hätten, ob dieſer Angnade getröſtet. Er ſchmeichle ſich, daß 

auch noch die beiden einzigen, deren Beifall er noch wünſchte — 
offenbar Württemberg und Heſſen-Naſſau — ihn in der Folge 
weniger ſtreng beurteilen werden. Geſtützt auf ſein Gewiſſen 

und die Reputation, die er in Rom gelaſſen, ertrage er die 
Kondemnation und betrachte ſeine Miſſion als vollendet, ſeitdem 

er ſich nicht mehr nützlich machen könne. Er zweifle indes ein 
wenig, ob die geſchickten Hände des Herrn von Schmitz 

die Fehler wieder gutmachen könnten, die man ihm anrechne, 

nämlich die Miſſion kompromittiert zu haben. Ex⸗— 
  

170 H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. K. Faſz. 51.
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zellenz werde ſich erinnern, daß er vorausgeſagt habe, was 
kommen werde. Deshalb habe er Schmitz auch machen 
laſſen in der AGberzeugung, daß er nichts machen wollte 
und konnte. Seine Wahl habe demgemäß durchaus den 
Intentionen ſeiner Kommittenten entſprochen: „Mais lorsqu'on 
voudra de bonne foi rèussir, je doute qu'on en puisse faire 

unplus mauvais, Er ſelbſt werde ſich in die Einſamkeit 

zurückziehen. Gegen ſeine Feinde wiſſe er ſich zu verteidigen. 

Seine Ehre, das wiſſe Berſtett, ſei ihm, ſolange er exiſtiere, ſtets 
teuerer als das Leben geweſen. — Wertvoll iſt die weitere Mit— 
teilung Türkheims, daß ihm der Hl. Vater am Tage vor ſeiner 
Abreiſe eine zweite Audienz angeboten habe, um ihm zu bezeugea, 

wie angenehm ihn ſeine konziliante Geſinnung berührt habe. 
Dieſer verehrungswürdige Greis habe mit großem Zntereſſe 

und Vertrauen vom Großherzog geſprochen. Er erinnere ſich 
noch mit Vergnügen, ihn in Paris geſehen zu haben. Es ſei ſein 

Herzenswunſch, daß eine Einigung zuſtande komme. Der Mi— 

niſter möge dem Großherzog die Huldigung entbieten, die ihm 

nur angenehm ſein könne vonſeiten eines von den erſten europäi— 

ſchen Mächten beider Religionen verehrten Pontifex, den man 
in Frankfurt etwas obenhin behandelt habe *n. Türkheim 

ſchließt dieſen Brief mit der faſt feierlichen, aus dem Innerſten 
ſeines Herzens hervorquellenden Erklärung: Vous verrez un 
jour, Monsieur le Baron, lorsque je ne serai plus, que je 
n'ai pas tant tort en ceci, comme peutétre en beaucoup 
d'autres choses. Le soutien des trönes et des autels aàa été 

constamment mon voeu et mon but, et ceux, qui veulent 

Ebranler les uns et les autres, ont toujours été mes adver- 
saires y compris cet esprit du siècle tant vanté et qu'on 

commence à reduire à sa juste valeur. 

Trotz der vorläufigen Anterbrechung der Verhandlungen 
mit dem Hl. Stuhl hatte das Eventualangebot der Zirkum— 
ſkription der Diözeſen allgemein Anklang gefunden, ohne 
daß jedoch die Vertreter des ſtaatskirchlichen Prinzips damit 
ihre Anſprüche unter den Tiſch fallen ließen. 

171 Seiner Abneigung gegen Württemberg verleiht Türkheim auch hier 

Ausdruck mit den Worten: „PFaime encore mieux baiser la mule du 

pape, que d'étre sous la pantoufle de Stoutgard“.
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Burg ſchrieb am 31. Oktober an Weſſenbergen*: „Ich be— 
haupte, wenn die Fürſten klug ſind und das Proviſorium zu be— 

nützen verſtehen, ſo werden ſie ungehindert jetzt der deutſchen 

Kirche jene Verfaſſung geben können, die den Rechten der Na— 
tion und den Bedürfniſſen der Zeit angemeſſen iſt. Verſtehen 
ſie aber den Zeitpunkt nicht, ſo fürchte ich, Rom werde den Zeit⸗ 

punkt benutzen, die deutſche Kirche ganz zu unterjochen und in 
einen ſchlimmeren Zuſtand zu verſetzen, als ſie in Holland iſt. 

Rom wird ſein Augenmerk zuerſt darauf richten, die Gewalt 
der Vikariate von ſich abhängig zu machen, und dann, wenn es 
ſeiner Sache gewiß iſt, nur ſolchen Männern die Konfirmation 

als Biſchöfe zu erteilen, welche es nicht wagen werden, die ent— 
zogenen Rechte zu vindizieren.“ Dieſe auch ſonſt damals aus⸗ 
geſprochene Befürchtung, daß Rom, falls man zu keinem Ab— 

ſchluß käme, auf dem UAmweg über die Vikariate von ſich aus die 

neuen Biſchöfe beſtellen werde, war ſchon deshalb grundlos, 
weil der Hl. Stuhl wie den anderen, ſo auch den oberrheiniſchen 
Staaten immer wieder zu Gemüte führte, daß er feſt entſchloſſen 
ſei, auf dem Wege gegenſeitiger Vereinbarung zum Ziele zu 
gelangen. Der ſcharfe Akzent, den Burg auf ſeine Worte legte, 

bot allerdings bei dem Einfluß, den dieſer Geiſtliche bei den 
Verhandlungen in Frankfurt hatte, zunächſt für die weitere 
Stellungnahme der Staaten zur Kurie keine ſehr erfreulichen 
Ausſichten. 

Am badiſchen Hofe waren inzwiſchen die römiſchen 
Geſandtſchaftsberichte vom 8., 18. und 25. September, die 
hierauf Bezug nahmen, eingelaufen. Das Miniſterium der 

auswärtigen Angelegenheiten faßte nun am 19. Oktober 
Beſchluß, dieſe dem Großherzog vorzulegen und „das 

unterthänige Bemerken beizufügen, daß, da der Papſt nicht 
nur nach dem diesſeitigen Vorſchlag das Bisthum zu Raſtatt 
errichten, ſondern auch das Seminar von Meersburg dahin 

verlegen will, wohl die Frage, ob die dem Vernehmen 
nach allda wirklich angeordnete, koſtſpielige Bauarbeiten 

am Großh. Schloß fortzuſetzen ſeyen, in Erwägung zu ziehen 

ſeyn möchte“. Am 4. November 1819 kam „auf Befehl 

172 Schirmer, Aus dem Briefwechſel J. H. von Weſſenbergs 
S. 157 Nr. 182. 
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Seiner Königl. Hoheit“ vom Staatsminiſterium die Antwort in 

Form des Auftrags, von dem Geſandten von Türkheim eine 

Erklärung darüber einzuholen, „ob der Pabſt zur Verlegung 
des Sitzes des Biſchofs und des Seminars nach Freiburg, ſtatt 
nach Raſtatt nicht einwilligen werde, weil letzteres eine Grenz— 

feſtung werden könne und Freiburg eine ſchöne Cathedralkirche 

habe, auch der größere Theil der Catholiken in dem Großherzog— 
thum ſich befinden“. Die Initiative zu dieſem für die weiteren 
Verhondlungen bedeutſamen Schritte iſt alſo von Großherzog 
Ludwig ausgegangen. Entſprechend ſeiner Weiſung ließ Mini— 
ſterialdirektor Reinhard am 20. Dezember die gewünſchte An⸗ 

frage Türkheim zugehen, der in ſeiner Antwort nicht daran 
zweifelt, daß „die Verlegung des landesbiſchöflichen Sitzes nach 

Freiburg“ dem römiſchen Hofe erwünſcht ſein werde; er wolle 

ſich zu dieſem Zweck mit Conſalvi in Verbindung ſetzen und 
deſſen Rückäußerung baldigſt mitteilen. Dieſe Anfrage war für 
Türkheim bedeutungsvoll. Es war damit kundgetan, daß der Hof 

trotz der Haltung, die man in Frankfurt gegen ihn eingenommen 
hatte, ihn nicht nur nicht desavouierte, ſondern zur weiteren Be— 
ratſchlagung heranzog. In dieſem Zuſammenhang gewinnt nun 
ein Schreiben Bedeutung, das der Miniſter des großh. Hauſes 

und der auswärtigen Angelegenheiten, Frhr. von Berſtett, von 
Wien aus am 23. Dezember an ſeinen Freund Türkheim, der 

damals ſchon in Karlsruhe war, richtete. Berſtett hatte ſich 
ols Vertreter Badens mit Frhr. v. Tettenborn dorthin zu den 

auf den 20. November angeſetzten Wiener Miniſterkonferenzen, 
die die Karlsbader Beratungen fortſetzten, begeben *s. Der 

Brief an Türkheim iſt aus der Stimmung heraus geſchrieben, 
die ihn dort beſeelte. Offen und frei ſpricht ſich hier der Miniſter 
ſeinem Freunde gegenüber aus. Charakteriſtiſch ſind ſchon die 
einleitenden Worte: Le moment tant desiré de pouvoir enfin 
parler a V. E. d'après l'entière conviction de ma con— 

science et d'après les impressions de mon coeur sur les 

affaires, que vouz aviez a traiter a Rome, est enfin arrivé.“ 

Die kirchlichen Angelegenheiten würden während ſeiner Ab— 

weſenheit im Miniſterium augenblicklich ohne ſeine Teilnahme 

173 Vgl. dazu Weech, Correſpondenzen und Aktenſtücke zur Geſchichte 

der Miniſterkonferenzen von Carlsbad und Wien (Leipzig 1865) S. 209 ff.
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erledigt. So kann er ihm nun ungehindert für ſeine kluge und 

vornehme Haltung, die er in Rom eingenommen hat, ſeine Be— 
wunderung ausſprechen: que la conduite sage et noble que 
vous avez tenu a Rome fait l'objet de mon admiration. Als 

leitender Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten hätte er 

dieſes Bekenntnis der Indiskretion des Papiers nicht anver— 
trauen können; noch weniger der der Poſt im Laufe der Ver— 
handlung; und da er ihm nicht ſagen konnte, was er wollte, habe 
er Schweigen vorgezogen in der Hoffnung, nach ſeiner Rückkehr 
ſich rechtfertigen zu können. Er habe ſich damit begnügt, während 
ſeiner Abweſenheit!“ möglichſt viel Waſſer in den Wein des 
Herrn von Wangenheim zu gießen. Er ſei glücklich genug ge— 
weſen, beim Großherzog durchzuſetzen — was, wie wir geſehen 

haben, durchaus den Tatſachen entſpricht — daß er ſich wei— 
gerte, ſeine Zurückberufung zu unterzeichnen (: en vertu de la 
fameuse résolution, qui fut prise à cet égard a Franefort, 
e sanctionnée a Stutdgardl. Es war ein Akt höchſter Aner— 
kennung der Haltung Türkheims, wenn Berſtett dann ausruft: 
Wo wären wir ohne Ihre profunde Weisheit, mein lieber 

Baron? Herr von Schmitz hätte niemals dieſes Proviſorium 
erlangt. Dies ſcheine ihm für den Augenblick hinreichend: „pour 

mettre de l'ordre dans notre église catholique“. Was 

Schmitz in Rom negotiiert hätte, wäre ſtatt eines Konkordats 

ein Schisma geweſen, oder noch ſchlimmer. Er habe ein Mar— 
tyrium erduldet infolge des unſinnigen Vorgehens der enra— 

gierten Frankfurter und ihres Anhangs. Türkheim werde aus 

den Zeitungen erſehen haben, daß die Kammern im beſten Zuge 
waren, dieſe Abſurditäten zu begünſtigen, wenn es ihm nicht 

gelungen wäre, durch die Erklärung in der Erſten Kammer 
dieſen Herren zu zeigen, daß dieſe Angelegenheit keineswegs 

zu ihrer Kompetenz gehöre *s. Die Freunde der Revolution 
richten ihre Angriffe auf die Altäre, um dann auch die 
Trone zu begraben. Es ſind die Praktiken der franzöſiſchen 
Revolutionäre, die das Frankfurter Komitee — appuyé, be⸗ 

174 In Karlsbad vgl. oben. 

175 Vgl. v. Weech, Baden unter den Großherzogen Carl Friedrich, 

Karl, Ludwig (Freiburg 1863) S. 73 ff. Dazu die gedr. Protokolle der 

J. u. II. Kammer (1819) u. den Bericht des Nuntius v. 26. Juni 1819 

(a. a. O. Nr. 44).
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merkt er bedeutungsvoll, par quelques détéstables 

préetres de notre pays — beförderte. „Ich ſage es“, fährt 

er fort, „und werde es immer wiederholen, daß Sie es ſind, 
die uns gerettet haben, und früher oder ſpäter wird man Sie 
ſegnen.“ Es ſei jetzt nicht der Augenblick, in die Sache ſelbſt 
einzutreten — „il s'agissait de vous faire ma confession de 

foi à fin que vous sachiez quelle est ma facon de penser 

particulière et quelle est celle de mon Souverain“. 

Dieſes von ebenſo großer Freundſchaft wie Gleichartigkeit 
der Geſinnung zeugende Bekenntnis des badiſchen Miniſters der 
auswärtigen Angelegenheiten war nicht bloß geeignet, Türkheim 
eine befriedigende Genugtuung gegenüber der Haltung des 

Frankfurter Komitees, — dem ohne Zweifel Miniſterialrat 

Reinhard innerlich näher ſtand —, zu geben, es eröffnet auch 
Perſpektiven für das Verſtändnis der badiſchen Kirchenpolitik 

der folgenden Jahre, die, ſolange Berſtett die Leitung hatte, 
eine mehr kirchenfreundliche Richtung einnahm. 

Türkheim war inzwiſchen in ſeiner Heimat Altdorf einge— 
troffen *8. Sofort nach ſeiner Ankunft gab er am 24. November 
eine geharniſchte Erklärung zum 3. Protokoll der Frankfurter 

Konferenz vom 30. September ab, die ihr Verdikt gegen ihn 
ausgeſprochen hatte. Schmitz-Grollenburg habe ihm am Tage 
vor ſeiner Abreiſe jenes Protokoll mitgeteilt. Er wolle ſich nicht 

rechtfertigen, jedoch einige Punkte herausheben, die er im In— 
tereſſe ſeiner Ehre nicht unberührt laſſen könne. Er müſſe ſich 
dagegen verwahren, daß man Herrn von Schmitz die Befugnis zu 

Separatberichten, die man ſogar mit ehrenvoller Erwähnung ins 
Protokoll aufgenommen, zuerkannt, ſie ihm aber beſtritten habe. 

Ebenſo gut wie Schmitz ſeine einſeitige Anſicht Wangenheim 
mitgeteilt habe, hobe er die ſeinige dem badiſchen Geſandten 
Frhr. von Berckheim zur Vorlage an die Konferenz übermitteln 
können. Er weiſt ferner den Vorwurf zurück, den Gang der 
  

17e Er muß am 22. oder 23. November dort angelangt ſein. Denn 

am 30. November (H.- u. St.⸗A. III Faſz. 51) teilt er Miniſterialdirektor 

Reinhard mit, er ſei „ſeit 8 Tagen“ auf ſeinem Ruheſitz. Schon in der 

vergangenen Woche habe er den Großherzog beſuchen wollen, habe aber die 

Reiſe wegen Erkrankung ſeines Sohnes auf 14 Tage verſchieben müſſen. 

Der Großherzog ließ ihm durch Reinhard ſeinen Dank und ſeine Teil— 

nahme ausſprechen.
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Verhandlungen kompromittiert zu haben. Eigentliche Verhand— 

lungen hätten ja nie ſtattgefunden, da Herr von Schmitz ſtets 
die glatte Annahme der Deklaration von der Kurie verlangt 
habe. „Man wollte ja nur immer Geſetze vorſchreiben.“ In 

der Erkenntnis, daß auf dieſem Wege nichts zu erreichen ſei, 

habe er ſeinem Hoſ und dem Adreſſaten ſchon vor vier Monaten 
erklärt, daß er die beſſere Belehrung des römiſchen Hofes Herrn 
vom Schmitz überlaſſen und ſich paſſiv verhalten werde. Auch 
könne ihm doch nicht zur Laſt gelegt werden, daß man von 
ſeinen gemäßigten Grundſätzen an der Kurie mehr erwartet 
habe. Er ſtreift noch den ihm gemachten Vorwurf, nicht in den 
Geiſt der Geſandtſchaftsinſtruktionen eingedrungen zu ſein und 
beruft ſich auf ſeine beiden Berichte vom 4. Juni und 21. Au— 

guſt. Da man ſein Anerbieten, ſich fernerer Amtshandlungen zu 
enthalten, auf eine ſehr unverbindliche Weiſe angenommen habe, 
beruhige er ſich dabei nun deſto williger, als er nach Aberzeugung 
und dem Bedürfnis der deutſchen Kirche gehandelt habe. „Die 

Folgen ſtehen in der Hand der Vorſehung.“ 
Dieſe kurze Verwahrung war aber nicht alles, was Frhr. 

von Türkheim zu der Haltung der Frankfurter Konferenz— 

mitglieder zu ſagen hatte. Es lag ihm vor allem daran, wie er 

ſchon vorher angekündigt hatte, ſeinem Hof und ſeiner Regie— 
rung über ſein Verhalten in Rom Rechenſchaft abzulegen. Das 

beſorgte er nun auch gründlich, und zwar in einer umfaſſenden, 
franzöſiſch abgefaßten, noch aus Altdorf datierten Note an den 
Großherzog vom 15. Dezember und in einer ebenſo umfang— 

reichen, deutſch formulierten Erklärung an die badiſche Regie— 
rung, die er am 20. Dezember in Karlsruhe — er war alſo in⸗ 

zwiſchen dorthin gereiſt — abfaßte. Beide Expoſés enthalten 

inhaltlich im weſentlichen dasſelbe, wenn ſie auch in der Ein— 
leitung und in einzelnen Punkten von einander abweichen *. In 
der an den Großherzog gerichteten Note, in der Türkheim als 
die beiden Hauptfehler der römiſchen Miſſion den Modus der 
Verhandlungen in Form einer Deklaration und die Wahl 
Schmitz-Grollenburgs bezeichnet, um dann ſeine weiteren Be— 

177 Der Bericht an den Großherzog H.- u. St.-A. III, Rel.- u. Kirchenſ. 
Faſz. 8. Das Schreiben an die Regierung ebd. in Abſchrift und Original 

Faſz. 51. 

Freib. Dröz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 36 
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merkungen und Vorſchläge folgen zu laſſen, übt er mit beſonderer 

Schärfe Kritik ebenſo an ſeinem Kollegen wie an den Frank— 
furtern *. Er ſagt es geradezu heraus: „qu'on ne vouloit que 
mettre des torts sur les comptes de Rome pour proroger 
l'anarchie spirituelle et l'usurpation de tous les pouvoirs 

17s Der Bericht an den Großherzog beginnt: „Le but principal de 

la mission des Princes de la confédération Germanique à Rome étoit 

de procurer la paix et des Evéques à l'église Catholique, si l'une 

étoit plus difficile à obtenir, après la tendance de l'esprit du sièòcle. 

de porter le flambeau de la raison dans les mystères de la religion; 

l'autre pouvoit ainsi que les offres provisoires du Saint Père en 

kont foi, s'obtenir facilement, si on n'avoit voulu emporter de haute 

lutte et dans une forme impérative l'abandon des anciens principes 

et y substituer des prétentions nouvelles. On sait, que la décla- 

ration portée a Francfort, ouvrage de M. Werkmeister, étoit encore 

plus exagerée, ou si l'on veut, liberale et que plusieurs membres 

de la Commission, surtout les Deputés des Grand Ducs de Bade et 

de Hesse sont parvenus à les adoucir tant soit peut mais il en a 

resté assez pour qu'on put conjecturer que le Saint Siège y propo- 

seroit des modifications avant de l'adopter pur et simplement.“ 

Aber Schmitz-Grollenburg ſagt u. a. hier Türkheim: „Le choix de 

mon cOollèégue, qui malgré son zéle et ses connoissances, devoit 

déplaire à la cour de Rome par le double motif de principal redacteur 

des operations de Francfort, dont la publication prematurée et 

indiscrette avoit jait un mal incalculable et d'ancien sousdiacre, qui 

s'étoit fait relevé de ses voeux et marié sans la participation du 

souverain Pontife. II ne s'étoit caché ni de ''un ni de ''autre de 

ses pechés canoniques exagerés par les rapports sinistres des 

émissaires et correspondans de la Cour de Rome en Allemagne: 

il y avait joint des formes acerbes, des critiques amères, des usages 

et abus, qu'il y rencontroit et en general un manque de tact et de 

toutes les formes diplomatiques.... IIene faut jamais lui demander 

des choses qu'elle ne peut accorder sans blesser les principes de 

son existance et souscrire a sa propre destruction; il ne faut méme 

jamais mettre en avant des principes, sur lesquels il s'est établi 

tacitement et successivement une observance favorable aux 

gouvernemens ni essayer de la transformer en un droit reconnu et 

ostensible... il vouloit seulement convertir les curialistes et à 

defaut d'y réussir, proclamer l'impossibilité de leur fair entendre 

raison. II étoit toujours pressé d'en arriver à cette conclusion et 

rejettoit avec aigreur les demarches conciliantes du Saint Siège, 

que cette fois ci il est difficile de méconnoitre. Je ne parle pas des 

torts, qu'il peut avoir eu avec moi: ils n'appartiennent pas icy et 

sont oubliés depuis longtems.“
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de l'église. Letzteres geht ohne Zweifel zu weit; aber in der 

Zeit der Karlsbader Beſchlüſſe und Wiener Konſerenzen moch— 

ten ſolche pointierte Bemerkungen auf den Regenten ihren Ein— 
druck nicht verfehlen. Sachlich erfahren wir aus beiden Dar— 
legungen im Aberblick auf das Vergangene nichts, was er nicht 

auch ſchon — zum Teil wiederholt — in den Berichten an Ber— 
ſtett, deren Kenntnis er beim Großherzog vorausſetzt, geſagt 
hatte. Aber es iſt doch nicht ganz unintereſſant, wie Türkheim 
die Dinge jetzt ſieht, insbeſondere aber, welche Vorſchläge er für 

die Zukunft beſonders zum päpſtlichen Proviſorium macht. Wir 

folgen dabei am beſten ſeinem in dem Bericht an die Regierung 
niedergelegten Gedankengang: 

Der Verſuch einer Verſtändigung mit Rom ſei geſcheitert, 
weil man in Frankfurt über den eigentlichen Zweck der Verhand— 

lungen, den verwaiſten Diözeſen des Deutſchen Bundes Biſchöfe 
zu verſchaffen, hinausgegangen ſei und „die neueren Beſchrän— 

kungen der päpſtlichen Gewalt auf indirektem Wege ausſprechen 
wollte“, indem man ſie „in eine Deklaration, auf die Majeſtäts— 

rechte gegründet, einkleidete und zu unbedingter Annahme auf— 

drängte“. Er ſei in dem Beſtreben, das Gebieteriſche und 
Zurückſtoßende jener Forderungen zu mildern, ſofort auf den 
heftigſten Widerſtand ſeines Kollegen geſtoßen, „der auf die von 
ihm ſelbſt entworfenen Inſtruktionen ſich ſtützend, nicht die 
geringſte Abänderung geſtatten wollte, ſondern unbedingte An⸗ 

nahme der ganzen Deklaration forderte, anbei die Anmaßung 
der ausſchließlichen Geſchäftsleitung redaktioneller Noten und 

Berichte verkündete und durch keine Vorſtellung zur Abänderung 
ſeiner Entwürfe zu bewegen war“. So habe er ſich entſchloſſen, 

ſich aller Teilnahme zu enthalten und ſeine Bemühungen darauf 

zu beſchränken, dem Römiſchen Hof Zutrauen und Wohlwollen 
abzugewinnen und ſich mit den Geſandtſchaften von sſterreich, 
Preußen und Hannover ins Einverſtändnis zu ſetzen, ein Ent— 

ſchluß, den er Ende März dem Großh. Miniſterium und am 
4. Juni den geſamten Geſandten zu Frankfurt mitgeteilt habe“. 

Nun beſchuldige man ihn, daß er den Geſchäftsgang kompro— 
mittiert habe und an deſſen Nichterfolg ſchuld ſei. Die Haupt⸗ 

urſachen, warum die Anterhandlung mißlingen mußte und nur 

4170 Val. oben S. 492. 
  

36*
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durch die Mäßigung des Römiſchen Hofes ſchließlich noch zu 

dem vorliegenden Proviſorium führen konnte, ſeien geweſen ein— 
mal, daß man gegen die bisherige Obſervanz der großen Staa— 
ten, darunter auch der proteſtantiſchen Höfe von Berlin und 

Hannover, mit dem Heiligen Stuhl nicht in Form einer zwei— 
ſeitigen Abereinkunft, ſondern einer einſeitigen Dellaration ver— 

handeln wollte und ihm noch „Vorwürfe wegen allzu ver— 

zögerter Antwort machte“, an zweiter Stelle, daß man anſtatt 
ſtrittige Fragen und Grundſätze zu umgehen, ſie aufſtellen und 

zum Widerſpruch gleichſam nötigen wollte. Alle erfahrenen 

Diplomaten hätten vergebens vorgeſtellt, daß man dem Römi— 

ſchen Hof keine Eingeſtändniſſe zumuten dürfe, „die er ohne 
ſeinen eigenen Sturz durch Verrückung eines Schlußſteines 

ſeines ohnehin baufälligen Gebäudes — hier verrät ſich der 

Nichtkatholik — nie anerkennen kann“; ſchließlich daß man, an— 
ſtatt die Sache „im diplomatiſchen Weg“ zu behandeln und eine 
den Fürſten zur Prüfung vorzulegende neue Deklaration unver— 
bindlich zu entwerfen — wozu er eine Skizze gemacht“» habe —, 

den römiſchen Hof, „den man oft der Anwiſſenheit zu beſchuldi— 

gen ſich erlaubte“, durch kanoniſche Gründe eines Beſſeren be— 
lehren wollte. Türkheim ſpricht alſo hier nochmals dieſelben 

Gedanken — allerdings in konziſerer Form — aus, die wir ſchon 

aus ſeinen Berichten an das Badiſche Miniſterium kennen 

lernten. Er geht nun auf das Proviſorium der vorgeſchlage— 
nen Zirkumſkription über. Er kennzeichnet zunächſt den Inhalt 

„dieſes edlen Anerbietens“, das ſchon in der erſten offiziellen 
Note vom 10. Auguſt ausgeſprochen worden ſei, worauf die 
gewünſchten Erläuterungen in der Verbalnote vom 24. Sep⸗ 

tember folgten. Wenn es der Wunſch des Großherzogs ſei, den 
Sitz des Bistums nicht nach Raſtatt, ſondern Freiburg zu ver— 

legen, ſo, meint er, gehöre dieſer Sitz nicht unter die neuen, ſon— 
dern „als Surrogat von Konſtanz“ zu den alten beſtehenden. 

Der Römiſche Hof werde dieſe früher öfters vorgekommene 
Verlegung * mit Vergnügen billigen, wenn man ihm die Be— 

180 In Faſz. 51 liegt tatſächlich noch ein von Türkheims Hand her— 

rührender Entwurf. Offenbar meint er hier dieſen; ob er ihn auch Con— 

ſalvi vorgelegt hat, läßt ſich nicht feſtſtellen. Vgl. oben S. 536. 

181 Dieſe Frage, ob das Konſtanzer Bistum ſupprimiert oder nur 

nansferiert werden ſolle, ſpielte in den ſpäteren Debatten zu Frankfurt
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ſürchtung benehme, „daß man dadurch nicht die Rechte des 

Herrn von Weſſenberg feſter begründen will“. Um nicht dieſes 

Proviſorium als eine Folge der von ihm nicht anerkannten 

Deklaration erſcheinen zu laſſen, werde der Heilige Stuhl ſeine 

Rechte in einer Allokution im Konſiſtorium bei Bekanntmachung 

der Bulle zum Ausdruck bringen. 

Man ſolle nun im Einverſtändnis mit den Fürſten und 

Ständen zur Ernennung der fünf Biſchöfe ſchreiten, aber dabei 

folgende Geſichtspunkte im Auge behalten. Zunächſt, daß bei 

dieſer (erſten) Ernennung nicht ſowohl eine Wahl als ein Vor— 

ſchlag der Souveräne mit päpſtlicher Beſtätigung in Frage 

komme. Schon in der Deliberation der Frankfurter Geſandten 

vom 30. September, worin er „ſo unſäuberlich“ behandelt wor— 
den ſei, hätten ſich dieſe über das Proviſorium in einer Weiſe 

erklärt, die die frühere Vermutung, daß man von jeher nie mit 

Rom ſich vereinigen wollte, ſondern nur dahin ſchickte, um ab— 

zubrechen, nur verſtärken müßte; man wolle den dort vor— 

geſchlagenen Modus der Wahl durch die Landdechanten ver— 

wirklichen. Davon könne keine Rede ſein, da an die Stelle des 

noch immer beſtehenden alten (Wiener) Konkordats eine neue 

Abereinkunft und ein neuer Wahlmodus nicht getreten ſei. Man 

könne demgemäß mit ziemlichem Recht behaupten, daß, da durch 

die Säkulariſation zwar die Temporalität der Fürſtbiſchöfe, nicht 

aber deren Diözeſanverband aufgehört habe, zur Wahl des 
erſten badiſchen Landesbiſchofs die Kapitel der 3 Hochſtifter von 

Konſtanz, Straßburg und Speier berufen werden müßten. Der 

Römiſche Hof habe demgemäß ſehr wohl getan, für das erſte 

Mal eine Ernennung im Einverſtändnis zwiſchen beiden Ge— 

walten vorzuſchlagen. Was die Perſonenfrage betreffe, ſo habe 

„Herr von Weſſenberg allerdings einen begründeten Anſpruch 

auſ dieſe Würde durch frühere Zuſammenſtimmung aller Ge— 

walten, die dazu konkourrieren konnten; allein es fehle ihm die 

päpſtliche Beſtätigung, die er ehedem mit einiger Nachgiebig— 
keit hätte erhalten können, die aber nun ſeit den letzten Ereig— 

niſſen ſchwerer halten dürfte“. Einſchränkend fügt Türkheim 

dieſem ſehr optimiſtiſchen, die wirkliche Sachlage offenbar ver— 

eine wichtige Rolle. Vgl. unten S. 593. Daß auch Türkheim hier den 

Standpunkt der Translation vertritt, iſt bemerkenswert.
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kennenden Urteil hinzu: „Ich habe bei meiner perſönlichen Ver— 
ehrung und dem mir zugekommenen Wink keine Gelegenheit 

verſäumt, um die Urteile der römiſchen Gewalthaber über ihn 
zu mildern, ich ehre ſeine reine Moralität, Empfänglichkeit für 

alles Gute, ſeinen Eifer, es zu befördern; und ungern würden 
S. Kgl. Hoheit ſich eines auch durch Geburt, Weltkenntnis und 

Gelehrſamkeit ſo ausgezeichneten Mannes entledigen; allein ich 
wünſche, daß er von Württemberg, mit deſſen herrſchenden 

Grundſätzen er vollkommen harmoniert und ſeine Fätigkeit 

ungeſtörter ausüben könnte, zum dortigen Landesbiſchof poſtu— 

liert, und dadurch der nicht zu mißkennenden geteilten Stimmung 
des Landes dies Opfer gebracht würde.“ 

Türkheim gibt ſich hier, wie in dem Bericht an den Groß— 
herzog der weiteren Illuſion hin, daß der Papſt mit beiden 

Händen vielleicht zu dieſem Mittel greifen und dadurch „der 
Streit über die Gültigkeit der Konſtanzer Wahl“, ohne daß 
„eine der beiden Gewalten einen Rückſchritt zu machen brauchte“, 
beigelegt werden könnte. Was die Dotation betrifft, ſo iſt, wie 

er weiter ausführt, darauf zu achten, daß die Kurie den Nach— 
weis „der liegenden Gründe und Güter“ fordere, worauf die 
Dotation des Biſchofs, der Kapitel und Seminarien gegründet 

werden ſollen, ſowie der hierzu beſtimmten Gebäude. Hierüber 

würden „Arkunden errichtet, die man ſofort, wie dermalen in 
Bayern, nach Rom ſchickt“. Das Finanzminiſterium werde 
ſich vermutlich — Türkheim nimmt Bezug auf § 8 der Dekla— 

ration 12 — ſchon vorgeſehen haben. Er rät, wiewohl er auch jetzt 

noch der Anſicht iſt, daß man ſich bei einigermaßen gutem Willen 
leicht hätte vereinigen können, wie er in ſeinem 2. offiziellen 
Bericht dargetan habe, daß man auf die Deklaration nicht 

mehr zurückkomme, ſondern ſich an das Proviſorium halte. Die 

Abordnung einer neuen Geſandtſchaft ſei zwecklos; er ſei jeden⸗ 
falls dafür nicht mehr zu haben, „ob man es gleich zu Rom ſo 

ſehr gewünſcht“, als man ihn „in Frankfurt verwünſcht“ habe. 
Zur erneuten Abſendung des Herrn von Schmitz könne er als 
ehrlicher Mann nicht raten; er gefällt ſich — und den Römern 

nicht in Rom. Die zu beſchließende Antwort könne man am 

beſten ſchriftlich dorthin gelangen laſſen. Das Weitere könne 

182 Gegen dieſen ſei keine Einwendung gemacht worden.
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durch „den in Rom ſehr beliebten und in großem Kredit ſtehen— 
den“ Preutziſchen Geſandten Niebuhr oder durch den kaiſerlichen 
Geſchäftsträger und Generalagenten für geiſtliche Angelegen— 

heiten, Herrn von Genotte, „einen geübten, ſachkundigen Diplo— 

maten“, die ſich beide dazu willig bewieſen hätten, beſorgt wer— 
den. Er würde am liebſten ſeinen alten Freund und Kollegen 

Baron Reden, den hannoverſchen Geſandten, vorſchlagen, allein 
er mißfalle den Herren in Frankfurt, die vielleicht für den bei 

vielen ſonſtigen Verdienſten hiezu nicht geeigneten holländiſchen 
Geſandten, Herrn von Reinhold, ſtimmen würden. Von den 
Genannten ſollte Herr von Genotte in der zweiten Phaſe der 
Verhandlungen bis zur Bulle „Ad Dominici gregis custo— 

diam“ die bedeutendſte Rolle badiſcherſeits ſpielen. Für den 

Fall, daß man in Frankfurt vollſtändig mit der Kurie breche, iſt 

nach Türkheim der Großherzog nicht durch den Vereinigungs— 

akt vom 7. Oktober 1818 gebunden. An ein gemeinſames Vor— 
gehen des Deutſchen Bundes für die deutſche Kirche ſei nicht zu 

denken. Eine Berichtigung dieſer für das Großherzogtum ſo 

wichtigen Angelegenheit ſcheine um ſo wichtiger, als, falls dies 

bei künftiger Wiedereinberufung der Stände nicht geſchehen ſei, 

dieſe ſich darin einmiſchen könnten, „ob ſie gleich nur inſofern 

von ihrer oompetenz ſeyn könnte, als die Dotation eine neue 

Auflage erforderte“, welche leicht zu verhindern ſein werde. 

„Denn über hierarchiſche Streitigkeiten hat doch eine gemiſchte 
Verſammlung einer andern Religionsparthey nichts zu ſagen, 

ebenſo wenig, als Katholiken über Evangeliſche kirchliche An— 

gelegenheiten mit zu rathen befugt wären.“ Ein Kapitel vor 

Errichtung der neuen Diözeſen zu errichten, wie das Württem— 

berg zu beabſichtigen ſcheine, hält Türkheim für unzweckmäßig. 

In der Frage des erzbiſchöflichen Sitzes habe ſich Rom gegen 

die Ambulanz und für Wiederherſtellung von Mainz aus— 

geſprochen, wie er auf Ehre verſichern könne. „Hätte ſich Herr 
von Weſſenberg dem Römiſchen Stuhle genähert, ſo hätte dieſe 

Ehre leicht für Konſtanz angeſprochen werden können.“ Gegen 

Rottenburg habe man ſtarke Abneigung. In letzter Analyſe .. 

dürften ſelbſt mehrere Hochſtifter lieber exempte Stifter wer⸗ 

den ..„, als ſich dem Einfluß eines Hofes unterordnen 

wollen, der allerorten — Türkheim verrät auch hier ſeinen In—
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grimm gegen Württemberg — unter dem Vorwand der Königs— 
würde eine Art Dictatur oder Directorium des mittäglichen 

Deutſchland anſpricht. Zur Weiterführung der ganzen An— 
gelegenheit iſt zu raten, ſich zunächſt mit Württemberg in Ver— 
bindung zu ſetzen. In Frankfurt ohne Vorbereitung die Sache 

zu beſprechen, ſei bedenklich; man würde ſonſt von Württemberg 
und Naſſau und einigen kleineren Ständen überſchrieen. Die 

dermaligen Geſinnungen von Darmſtadt kenne er nicht. Falls 

man zu keinem Einverſtändnis gelange, ſtehe er „zu allen 

weiteren Einleitungen in Rom“ zur Verfügung. Nochmals 
kommt er auf die Frage der Biſchofswahl zu ſprechen, um mit 

einer perſönlichen Bemerkung zu ſchließen, die voll und ganz 
unſere früher dargelegte, aus ſeinen Berichten gewonnene Kennt— 

nis ſeiner Geſamtauffaſſung beſtätigt, wenn er ſagt: 
„Wann ich übrigens, meiner überzeugung immer getreu, den 

Tadel des größeren Teils meiner hohen Committenten dem 

meines Gewiſſens vorgezogen und den immer gleichen Schritt 

haltenden Feinden der Altäre und der Throne mich entgegen— 

geſtellt habe, ſo bitte ich gehorſamſt zu bedenken, daß das Eigen— 

tümliche und ſelbſt Vorzügliche der katholiſchen Religion in 

Einheit der Lehrſätze und Einförmigkeit der Kirchenverfaſſung 

beſtehe, daß beyde in dem Mittelpunkt der Römiſchen Hierarchie 

ſich auflöſen, daß ſich davon trennen .. „ ſo viel ſey, als ſich 

trennen und aufhören, dieſer Kirche anzugehören. Ich glaubte 

die Sache nicht nach proteſtantiſchen Grundſäzen, ſondern dem 

Intereſſe der katholiſchen Kirche, deren Vertreter ich durch das 

höchſte Zutrauen alldort wurde, behandeln zu müſſen und mit 

Abſtraction von den immer im Munde geführten Mafeſtäts⸗ 

rechten nur tüchtige tin Verbindung mit dem Römiſchen Stuhl 

immer bleibende) Biſchöfe den verwaisten Dioeceſen, dieſen aber 

allen vernünftigen Freyheits- und Sicherheitsgenuß zu ver— 

ſchaffen. Ich habe bei den Stimmführern in Frankfurt entgegen— 

geſetzte Jdeen gefunden, Prieſter, die dem Pabſt eine Feder aus 

ſeinem Hauptſchmuck nach der andern abreißen, ſelbſt nur 

immer die Rechte des Staates behaupten, während man nur 

ſeinen eigenen Einfluß verewigen wollte, immer nur von Hilde— 

brandianern reden, da doch der ſo enthaltſame, mäßige Pius VII. 

das volle Gegenſtück zu Gregor VII, iſt. Ich habe im Hinter—
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grund die Aufſtellung eines unſeligen Schisma in einem 

teutſchen Patriarchat erblickt, mit dem wir gewiß nicht beſſer 

gefahren wären. Ich habe dagegen in Rom Mäßigung und 

Annäherungsſinn geſunden und dieſe zum gemeinſamen Beſten 

zu bringen geſucht. Habe ich geirrt, ſo quoll der Irrtum gewiß 

aus reiner Quelle, und wird das Proviſorium mit Zuſammen— 

ſicht erfüllt, ſo werde ich darin Stof zur Entſchuldigung und 

Rechtfertigung meines Benehmens, das Land aber Ruhe und 

Frieden finden ...“ 

Dieſer zwar in die Breite ſich verlierende, aber in den 

Einzelheiten wertvolle Bericht des Freiherrn von Türkheim, 

der uns in die tiefſten Gründe ſeines Innern bei Beurteilung 

ſeines diplomatiſchen Verhaltens in katholiſchen Angelegen— 

heiten ſchauen läßt, bildete die Anterlage zu einem für den 

weiteren Gang der Frage wichtigen Beſchluß einer hochbedeut— 

ſamen Geheimkonferenz, die am 21. Dezember in Gegenwart 

des Großherzogs Ludwig, des Freiherrn von Türkheim, des 

Bundestagsgeſandten Freiherrn von Berckheim, des Finanz— 
miniſters Fiſcher, des Staatsrates Freiherrn von Sensburg und 

des Miniſterialdirektors Reinhard ſtattfand 8*. Es wird darin 

geſagt, daß nach Verleſung des Berichtes dem Staatsminiſter 

und Bundestagsgeſandten Freiherr von Berckheim aufgetragen 

worden ſei, bei der demnächſt zu Frankfurt ſtattfindenden 

Beratung folgende Erklärung abzugeben: „S. K. H. der Groß— 

herzog habe ſeit dem Antritt Höchſt Ihrer Regierung mit Ver— 

gnügen zu denjenigen Einleitungen und Maasregeln mitgewirkt, 

welche in Gemäßheit der Frankfurter Anion vom 7ten Oct. 1818 

bißher Statt gehabt hätten. Höchſtdieſelbe würden deren Zweck, 

allgemein anerkannten dringenden Bedürfnißen der katholiſchen 

Kirche abzuhelfen, mithin für eine feſte Diöceſan-Ordnung, für 

Biſchöffe, Kapitel und Seminarien zu ſorgen und überhaupt 
  

183 H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 50; ferner ebd. Faſz. 52 

(Hier am Rand): Nach dem Beſchluß vom 4. Januar 1820 ad acta mit 

dem Bemerken, daß die Bundesgeſandtſchaft bereits vor deren enthaltenen 

höchſten Entſchließung in Kenntnis geſetzt wurde. Rleinhardt), u. Faſz. 8 
(Abſchrift).
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durch eine Reorganiſation der katholiſchen Religionsanſtalten auf 
Ruhe und Frieden des öffentlichen Lebens ſowohl als der 
Gewiſſen weſentlich hinzuwirken, mit ununterbrochenem Eifer 

huldigen. 

Wenn Sie hiebey nicht zu verkennen vermöchten, daß die 

Grundſätze der Declaration auf dieſen Zweck mit Ernſt und 
Conſequenz hinarbeiteten, ſo könnten Sie ſich auf der andern 

Seite ebenſowenig die Nothwendigkeit und Räthlichkeit ver— 
heelen, bey dieſem weſentlichen Augenmerk alle Einſeitigkeit oder 
Syſtemſucht ferne zu halten. 

Dieſer Standpunkt ſtelle das — in ſeinen Amriſſen vor— 
geſchlagene Proviſorium des Römiſchen Hofs als ein bey dem 
dermahligen Zuſtand der öffentlichen Stimmung und Verhältniſſe 
ſehr erwünſchtes Entgegenkommen dar, welches bey gleicher 

Bereitwilligkeil von Seiten des gedachten Hofs ohne Zweifel 
ſolche weitere Modalitäten verhoffen laſſe, daß ſie vor der Hand 

dem dringendſten Bedürfniß, ſo wie auch jedem billigen Erwarten 

entſprechen und zu einer zweckmäßigen und beruhigenden Ver— 
einbarung führen dürften. 

Das Großh. Badiſche Gouvernement glaube demnach, 

daß vor allen Dingen dem Römiſchen Hofe dieſe Bereitwilligkeit, 

auf ein ſolches Proviſorium einzugehen, und zugleich der 

Wunſch nach näheren Beſtimmungen beſonders über die in der 
Expositio dunkel und ungewiß gebliebene Form der Biſchoſs— 

wahl zu erkennen gegeben werden möchte; wobei der Weg der 

ſchriftlichen Correſpondenz und für jede unmittelbare Beſorgung 

die Perſon des k. k. Oeſterreichiſchen Chargé d'affaires von 
Genotte mit vollem Vertrauen vorgeſchlagen werde. 

Hiebey — hat der Geſandte mündlich ſchicklichen Orts zu 

inſinuiren, daß man Großh. Badiſcher Seits auf der Wahl des 

Clerus nicht beſtehen, ſondern die Formation eines Wahl— 

Collegs aus den Aberbleibſeln diesſeitiger Stifter in dem Maaß 

ſich gefallen laſſen würde, daß ſolches 3 Subjecte zu wählen 
und S. K. H. einem derſelben die Excluſive zu geben hätten. 

Was ſodann das Kapitel betreffe, ſo werde ſich das gouverne- 

ment mit dem alſo gewählten Biſchoff wohl über deſſen Auf— 

ſtellung proviſoriſch vereinigen können. Da übrigens ſchon aus 
dießem Vorſchlag hervorgehe, daß die individuelle Verhältniſſe
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der verſchiedenen Staaten für dieſe proviſoriſche Wahlform 
Modalitäten herbeyführen dürften, ſo möchte nicht ſtrenge auf 

Aniformität zu ſehen ſeyn. 
Sollte jetzo ſchon über den übrigen Inhalt des in Abſchrift 

anliegenden proviſoriſchen Vorſchlags eine Erklärung abgegeben 

werden, ſo reduciere ſich ſolche diesſeits auf nachſtehende Be— 

merkungen: 
ad 2. Es hänge noch von einigen Vorfragen ab, ob der 

Sitz des Badiſchen Landes-Biſchoffs definitiv nach Raſtadt 

beſtimmt werden könne, weshalb ſich S. K. H. erforderlichen 
Falls vorbehalten müßten, eine andere dazu geeignete Locali— 

tät in Vorſchlag zu bringen. 
Was die hierher gehörige ſtatiſtiſche Notiz betrifft, ſo er— 

ſtrecken ſich außer den Konſtanziſchen noch folgende Diöceſen in 

das Großzherzogtum: 
a) die Erzbiſchöfl. Regensburgiſche (Aſchaffenburg), b) die 

Würzburgiſche, c) die Wormſiſche, d) die Speyeriſche, in welche 

die Würzburgiſche und Wormſiſche bereits einverleibt ſind, 
e) die Straßburgiſche, welche der Konſtanziſchen bereits in— 

corporiert iſt. 

ad 6. S. K. H. haben wegen der Dotationen, die wenig— 

ſtens zum großen Theil in liegenden Gründen effektuiert werden 
können, bereits die nöthigen Einleitungen getroffen und erlauben 
ſich nun den Wunſch, daß von Seiten des Römiſchen Hofes für 
dieſe Ausmittlung kein Nuncius gewählt werden möchte. 

ad 8 iſt zu bemerken, daß die Dotation des Seminars ſich 
durch die Anion des Seminarienfonds von Meersburg und 
Bruchſal herſtelle. 

ad 9. Das badiſche gouvernement hat gegen Maynz keine 

bedeutende Einwendungen, und würde ſogar den desfallſigen 

Vorſchlag unterſtützen, wenn nicht bey Würtemberg, das den 
Sitz des Erzbiſchofs in Rothenburg zu haben wünſcht, eine 
Empfindlichkeit erregt werden könnte“.“ 

Hatte das badiſche Gouvernement bis dahin durch ſeine 
Bevollmächtigten in Frankfurt im weſentlichen Rom gegenüber 

184 Dazu die Notiz von derſelben Hand: Der Türkheimſche Vortrag iſt 

correct und deutlich abzuſchreiben. Dazu: 2. Nachricht hiervon an das 
Miniſterium der Ausw. Angel.
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die Auffaſſung der übrigen Regierungen geteilt, ſo läßt dieſer 

bedeutſame Beſchluß deutlich erkennen, daß man dort feſt ent— 

ſchloſſen war, zwar nicht im Prinzip, wie die nun folgenden 
Beratungen über die Kirchenpragmatik und das Fundations— 

inſtrument ergeben ſollten, aber doch in der Art der ganzen 

Behandlung der ſchwierigen Frage eine gemäßigtere Haltung 

fortan einzunehmen und dem Hl. Stuhle größeres Entgegen— 
kommen zu zeigen. Das war ein Erfolg der Politik Türkheims, 
der nicht bloß mit dem Miniſter Berſtett intime Beziehungen 

unterhielt, ſondern auch ohne Zweifel das Vertrauen des Groß— 
herzogs, mit dem er auch in der folgenden Zeit perſönlich, wie wir 

ſehen werden, in Korreſpondenz ſtand, in hohem Maß beſaß. 
Zunächſt iſt im Verfolg des weiteren Ganges der Dinge hervor— 

zuheben, daß die Frankfurter Geſandtſchaft, durch Legationsrat 

Büchler in Abweſenheit von Berckheims vertreten, am 
29. Dezember „die zum Druck beförderten 21., 22. und 23. Be⸗ 

richte der gemeinſchaftlichen Miſſion in Rom nebſt ihren Bey— 

lagen“ nach Karlsruhe ſandte und hierbei eine Abſchriſt der 

Erklärung des Freiherrn von Türkheim auf das letzte Kon— 
ferenzprotokoll vom 30. September 8s, ſowie einen Aufſatz des 

naſſauiſchen Kirchenrats Koch über das Reſultat der römiſchen 
Anterhandlungen anſchloßz *. Wir können auf letzteres hier 

nicht eingehen. Aber es iſt doch intereſſant, zu ſehen, wie ſich 
nun die Dinge im Kopfe wohl des ſchärfſten Antikurialiſten der 
Fronkfurter Konferenz ſpiegelte. Die Unterhandlungen der 
Geſandtſchaſt, bemerkt er nämlich einleitend, hätten „ein doppel— 

tes ſehr wichtiges und für die Folge ſehr nützliches Reſultat“ 
geliefert. Einmal ſeien „die Römer veranlaßt worden, in ſolche 

Erörterungen einzugehen“, wobei ſie nicht nur „ihre Anſichten 

und Maximen, was ſonſt in der Art noch nie geſchehen ſei, klar 

ausgeſprochen“, ſondern auch ihre Blößen und Seichtheit 

recht zur Schau geſtellt hätten. Es ſei, fährt Koch in dieſem 
Tone, die Tatſachen auf den Kopf ſtellend, weiter, durchaus nicht, 
wie man in Rom meine, beabſichtigt geweſen, die Deklaration 

dem Papſt zur Genehmigung vorzulegen, vielmehr habe man 

nur gewünſcht, „daß er ſich nach Vorlage der Dotationen und 

185 Dieſe Abſchrift findet ſich ebd. Faſz. 8. 

186 Ebd. Faſz. 52.
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ſonſtigen nützlichen Einrichtungen, . .. veranlaßt finde“, ſeiner— 
ſeits zur Herſtellung der Bistümer, worauf es „hauptſächlich 
und eigentlich ganz allein ankomme“, mitzuwirken. Auf der 

onderen Seite ergebe ſich das Reſultat, daß „einiges ganz zu— 

qeſtanden, anderes in den Grundſätzen als richtig angenommen, 

noch anderes als unzuläſſig dargeſtellt und dabei nicht un— 
deutlich zu erkennen gegeben worden ſei, daß es lieber ganz um— 
gangen werden möge“. Koch möchte alſo, den Kern der Sache 

verkennend, mit Schmitz-Grollenburg das Proviſorium doch als 
einen Erfolg der in Frankfurt gemachten Politik buchen. 

Wir verfolgen ſeine Darlegungen nicht weiter. In Stutt— 

gart hatte man inzwiſchen von dem Beſchluß des badiſchen 

Miniſteriums vom 21. Dezember läuten hören und befürchtete, 
Baden wolle einſeitig vorgehen. Man drängte deshalb dort auf 
eine kommunikative Behandlung der kirchlichen Angelegenheit 
und erſuchte zur gegenſeitigen Ausſprache vor Wiederaufnahme 
der Beratungen in Frankfurt um Abordnung eines Bevoll— 
mächtigten, wobei man an Geiſtl. Rat Burg dachte, während 
man Türkheim ausdrücklich ablehnte'. Man ſei dort der 

Meinung, daß man in Baden nach einem Vortrag Türkheims 
im Staatsminiſterium „einſeitig und ohne Communication“ 

in der Sache Beſchluß gefaßt hätte. Karlsruhe antwortete 

zunächſt am 3. Januar. S. K. Hoheit würde den württem⸗ 
bergiſchen Hof um eine Kommunikation erſucht haben, wenn ein 
Geſandtſchaftsbericht vorgelegen hätte. Abrigens habe ſich 
Frhr. von Türkheim alle fernere Teilnahme an dieſen Verhand— 

lungen verbeten und erachte auch die Entſendung eines Geiſt— 
lichen nicht für nötig. Da Stuttgart noch nicht zufrieden war, 

wurde badiſcherſeits nochmals verſichert, „es liege in dem dies⸗ 
ſeitigen Benehmen durchaus nichts ausweichendes und unnach— 

barliches, wenn nach ſo langem Zuwarten S. K. Hoheit end— 
lich auf einen Bericht des Herrn von Türkheim eine Anſicht 
gefaßt und ſolche den diesſeitigen Bevollmächtigten und Bundes⸗ 
tagsgeſandten zur vorläufigen Nachachtung mitgetheilt, jedoch 

damit die ausdrückliche Weiſung zu einer communicativen Be— 

187 Bericht des badiſchen Geſandten von Harrandt vom 1. und 

12. Januar 1820 an Miniſterialdirektor Reinhard ebd. Faſz. 52.
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handlung verbunden habe“. Man ſtimme mit den mitgeteilten 

Anſichten des Herrn von Schmitz-Grollenburg in allen weſent— 
lichen Punkten überein, ſo daß eine beſondere Abordnung nicht 

nötig ſei. Den erwähnten Bericht Schmitz-Grollenburgs, der 

deſſen Referat über die Konferenz mit Conſalvi am 8. Oktober 
enthielt, hatte der württembergiſche Geſchäftsträger in Karls— 
ruhe, von Cogniard, am 3. der badiſchen Regierung überreicht, 

der den gleichen Wunſch wie Harrandt vortrug, da ſeine 
Regierung einen zu beſchleunigenden Zuſammentritt der bis— 
herigen Bevollmächtigten und der ihnen beizugebenden Geiſt— 

lichen wünſche. 
Das Miniſterium bezeichnete dieſe Note in ſeiner Antwort 

vom 5. Januar als einen Beweis des freundnachbarlichen Ver— 

hältniſſes und verwies auf die ſchon an Harrandt überſandte 

Mitteilung. Am gleichen Tage gingen ſämtliche Aktenſtücke in 
Abſchrift dem Bundesgeſandten Staatsminiſter von Berckheim 
„mit dem Bemerken zu, davon Nachricht zu geben, daß aus 

dieſer Communication das ſehr angenehme Reſultat ferneren 
Einverſtändniſſes, inſoweit wenigſtens von den weſentlichen 

Punkten die Rede iſt, hervorgehe“. Am 8. Januar 1820 lud 

Frhr. von Wangenheim die Vereinsglieder zum Zuſammentritt 

wieder ein, indem er den letzten von Schmitz-Grollenburg ab⸗ 

gefaßten (24.) Geſandtſchaftsbericht ihnen zugehen ließ, mit 

dem Anfügen, daß die erſte Konferenz am 1. Februar ſtatthaben 

ſolle. Württemberg habe wieder außer ihm Schmitz-Grollen— 

burg und Jaumann abgeordnet. Baden machte wegen des an— 

geſetzten Termins noch Vorſtellungen, beauftragte aber ſchließ⸗ 

lich am 13. Februar anſtelle des verhinderten Frhr. von Berck— 

heim den Legationsrat Büchler, den Sitzungen vorläufig beizu— 

wohnen. Am 10. März endlich konnte Büchler mitteilen, daß 

der Beginn der Konferenzen bevorſtehe; die erſte fand am 

22. März ſtatt; er teilte zugleich Auszüge aus der Schmitz— 

Grollenburg von ſeinem Hofe übergebenen Inſtruktion mit, 
worauſ man ihn inſtruierte, dahin zu wirken, daß man jede 

polemiſche Rechtfertigung vermeiden ſolle, „da ſie die römiſche 

Kurie erbittern und das ſchon Erlangte rückgängig machen 

könnte“. Beſonders müſſe man davon abraten, ſich wegen der 

Form der Allokution des Papſtes (bei Abſchluß des Über—
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einkommens) in Diskuſſionen einzulaſſen. „Wenn die Form durch 

die Sache widerlegt wird, ſo kann man ſich beruhigen.““ 
Büchler hatte in ſeinem Bericht auch noch einen andern 

Punkt berührt, der aber hier nur geſtreiſt werden kann. Er 
will etwas wiſſen über die aus Freiburg ſtammende und in die 
Weimarer und Frankfurter Zeitung übergegangene Notiz, 

„daß Fürſt Alexander von Hohenlohe von der großherzoglichen 
Regierung zum einzigen Landesbiſchof mit 15 000 fl. ernannt 

und ſein Sitz ihm in Freiburg ſchon angewieſen ſey“, wogegen 

Rom ſicher nichts habe. Das Miniſterium antwortete, „daß 

man die Veranlaſſung dieſes bereits öffentlich widerlegten 

Gerüchtes dahier nicht kenne“. Das Gerücht wollte trotzdem 

nicht verſtummen; denn am 27. November kam die Frankfurter 
Geſandtſchaft bzw. Burg nochmals darauf zu ſprechen ss. 
Hohenlohe habe dem Prinzen Wallerſtein geäußert, daß er 
badiſcher Biſchof in Freiburg werde; er habe einen Brief 
vom Miniſter von Berſtett, worin ihm der Antrag gemacht 

werde. Burg erzählt nun deſſen Lebensgeſchichte. Sein 
Onkel, Prinz von Hohenlohe, Biſchof von Tempe, habe ihn 

mit päpſtlicher Dispens geweiht, ihn aber „wegen ſeines zelo— 
tiſchen Benehmens“ gänzlich von ſich entfernt, „ſo daß er ſich 

dann noch einige Zeit mit Predigen bei den Bauern und Teufel⸗ 
austrciben im Land herumtrieb“, bis Beſchwerden eingelaufen 

ſeien. Er ſei zur Zeit Generalvikariatsrat in Bamberg, habe 

ſich aber durch ſeine zelotiſchen Amtriebe und Schriften, die den 
allerblödeſten Ultramontanisme verrieten, die Unzufriedenheit 
ſeiner Regierung zugezogen. — Wir wollen uns hier mit dieſem 

ſchwärmeriſchen, geiſtig unbedeutenden Prinzen, ſpäterem 
Domherrn von Großwardein und Weihbiſchof von Sardika, 
der durch ſeine Wunderheilungen zum Teil in Verbindung mit 

dem Bauer Martin Michel von Anterwittighauſen damals viel 

Aufſehen erregte, nicht weiter beſchäſtigen. Seine auch nach 

dem Einſchreiten der bayeriſchen Regierung und des päpſtlichen 
Stuhles fortgeſetzten Heilverſuche, die nicht ſelten mißlangen, 
veranlaßten eine wahre Sturmflut von Streitſchriften 00. 

18s Sämtliche Aktenſtücke in Faſz. 52. 
180 Ebd. Faſz. 51. 
190 Vgl. über ihn und ſeine Schriften Allg. d. Biogr. Dazu Kath. 

Kirchenlexikon mit der dort verzeichneten umfangreichen Literatur. Haupt⸗
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Bemerkenswert iſt aber, daß trotz des Dementis der Regierung 

an dem Gerüchte etwas Wahres war. Bereits am 27. Januar 

1820 überſandte Freiherr von Türkheim von Darmſtadt aus 
dem Großherzog eine ausführliche Würdigung Hohenlohes. 

Im Gegenſatz zu Burgs höhniſcher Kritit ſchilderte er ihn auf 
Grund „exakteſter Information“ als einen für die Biſchofswürde 
geeigneten Kandidaten, der dem Papſt durchaus genehm ſei und 
von dem größten Teil der Diözeſe mit Freuden aufgenommen 

würde. Am 18. Februar kam er in einem weiteren Schreiben 

an den Großherzog auf ihn zu ſprechen. Er beſitze die erforder— 

werk: C. G. Scharold, Lebensgeſchichte Alexanders v. Hohenlohe (Würz— 

burg 1822). Dazu Pachtlers biogr. Notizen und S. Brunner, 

Aus dem Nachlaß der Fürſten A. v. Hohenlohe (Regensburg 1815). Aber 

Hohenlohe berichtete auch der Internuntius Luigi Nevi in Luzern am 

25. März 1820 an Conſalvi. Er übermittelte ihm Auszüge eines ihm vom 

Abt Ignaz Speckle zugeſandten Briefes vom 19. März, in dem von dem 

Gerücht der Ernennung des Prinzen zum Biſchof von Konſtanz die Rede 

iſt, das noch der Beſtätigung bedürſe, jedoch nicht jeder Grundlage ent— 

behre. Er bemerkt dazu: Multorum hic rumor erexit animos, aliorum 

autem novatorum nempe spem depressit. Archiv. Vat. Segret, di 

Stato, Tit. 9 Nr. 254 (1810—22) Nr. 102. Ein wenig ſchmeichelhaftes 

Arteil fällt über ihn Weihbiſchof Zirkel in einem Brief an Abbate Trincia 

vom 7. Mai 1817 (ogl. Ludwig S. 319). Beachtenswert iſt ein Brief 

Weſſenbergs vom 5. Mai 1818, der dem Prinzen auf ſein langes Schrei— 

ben vom 14. April, worin er ihm, mit Lobſprüchen ihn überſchüttend, ein⸗ 

dringlich die Reſignation auf ſeine Stelle und die Anterwerfung unter das 

Urteil des Papſtes, der ihn wieder als Biſchof zurückgeben werde, empfahl, 

zwar ausweichend, aber freundlich antwortete, mit den Worten ſchließend: 

„Sie, mein Prinz, ſind jung und voll Eifer und mit ſchönen Talenten be⸗ 

gabt. Werden Sie eine Stütze und Zierde der Kirche“ (Schirmer, 

Briefwechſel Weſſenbergs Nr. 174 u. 175). Andere Zeitgenoſſen, ſo der 

Jeſuitengeneral P. Beckr, rühmen zwar ſeinen Seeleneifer und ſeine Wohl⸗ 

tätigkeit, machen aber darauf aufmerkſam, daß er die fixe Zdee hatte, 

daß man ihn, was er bei jeder Gelegenheit zu erkennen gab, da und dort 

zum Biſchof haben wolle, wobei ſich aber zeigte, „daß höheren Orts nie— 

mand ernſtlich an ihn gedacht hatte“. Hiernach iſt auch das obige Ge— 

rücht zu beurteilen. Die neuere Forſchung kennzeichnet dieſen merk— 

würdigen Mann, der ſich literariſch gern mit fremden Federn ſchmückte 

und Faſtenpredigten, die er ſich von Juſtinus Kerner ausarbeiten ließ, 

nicht bloß hielt, ſondern auch unter ſeinem eigenen Namen im Druck 

herausgab, „als eine pſychologiſch, feminin veranlagte Perſönlichkeit“. 

Vgl. A. Ludwig, Streiflichter auf den Charakter des Fürſten und 

Weihbiſchofßs Alexander von Hohenlohe, Hiſt. Jahrbuch 38 (1917) 
S. 321 ff. 
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lichen wiſſenſchaftlichen und theologiſchen Kenntniſſe für die 
Biſchofswürde: mais surtout aussi que toute sa conduite est 

édifiante et exemplaire. 
Der Großherzog hatte ſich alſo ohne Zweifel wie für 

andere Kandidaten 'r ſo auch für den Prinzen intereſſiert. 
Irgendwie muß etwas davon öffentlich durchgeſickert ſein. Als 

nun die Zeitungen darüber ſchrieben, da geriet Türkheim in 

Anruhe und verſicherte dem Großherzog in einem weiteren 
Brief vom 14. März (aus Altdorf), daß er keinerlei Indis— 
kretion begangen habe . Er rechnet damit, daß dieſe voreilige 

Nachricht von einem böswilligen Manne ausging, der den 
Liberalen einen Wink geben und die öffentliche Meinung auf— 
regen wollte. Aber er iſt beunruhigt, da er einem ihm von un⸗ 

parteiiſcher Seite anläßlich einer Fahrt nach Freiburg mitgeteilten 

Brief aus Tübingen entnahm, daß der Prinz durch unbeſonnenen 

Eifer und überſpannte Grundſätze in Sſterreich und Bayern die 

Kritik auf ſich gezogen habe und man ſich freue, ihn durch die 
Wahl des badiſchen Hofes los zu werden. Er will ſich noch— 
mals erkundigen und ſchlägt dem Großherzog, falls dieſe 

ungünſtigen Angaben über den Prinzen ſich als richtig er— 

weiſen ſollten und das Vertrauen S. K. Hoheit erſchüttert ſei, 
zwei weitere Biſchofs-Kandidaten vor, nämlich den vom Wiener 

Kongreß her bekannten Domdekan von Wambold und den Bru— 
der Weſſenbergs, Kanonikus in Baſel. 

Neue Nachrichten aus Rom, die er von einer mit den ge— 
ſamten Konkordatsverhandlungen vertrauten Perſon empfangen 

habe, ſchließt Türkheim, werde ihm Frhr. von Berckheim über— 
bringen; er ſelbſt erwarte täglich die Antwort vom Kardinal 
Conſalvi, die ihm angekündigt ſei. Türkheim meint damit die 

früher berührte, von Miniſterialdirektor Reinhard an ihn gerich— 
tete Anfrage wegen der Verlegung des badiſchen Landesbistums 
nach Freiburg. Am 22. März konnte er dieſem die gewünſchte 

Antwort erteilen. Sie habe ſich deshalb verzögert, weil ſein 

Schreiben vom 27. Dezember erſt Mitte Februar in die Hände 

des Kardinals gelangt ſei. Was dieſer nun mitgeteilt habe, ent— 
    

191 In Faſz. 8 iſt ein Verzeichnis noch lebender adeliger Domherren, 

darunter auch Hohenlohe. 

192 Vgl. ebd. Faſz. 8. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 37
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ſpreche durchaus ſeinen Erwartungen. Der Hl. Vater habe 

dem Kardinal befohlen, ihm zu eröffnen — die Antwort datiert 
vom 29. Februar — „daß Höchſtdieſelben ſich ſehr gerne dem 

Wunſch S. K. Hoheit des Großherzogs von Baden in Hinſicht 
der Verlegung des Landesbisthums nach Freyburg, ſtatt nach 
Raſtadt anſchließen und überhaupt mit beſonderem Vergnügen 
alle Gelegenheiten ergreifen werden, S. K. H. Seine Hohe Ach— 
tung und Bereitwilligkeit zu beweiſen, Seinen Wünſchen Ge— 

nüge zu leiſten. Sie bedauern, daß Herr Graf von Biſſingen *= 
den Ruf zum Bisthum von Konſtantz abgelehnt haben. Nem— 

liche Geſinnungen hege er auch gegen den Großherzog zu Heſſen. 

Es ſey übrigens ſehr zu wünſchen, daß in den neueren Konfe— 

renzen, die zu Frankfurt ſtatthaben werden, man friedlichere 

Geſinnungen annehmen und den Vorſchlägen S. Heiligkeit Ein— 
gang geſtatten möge, die ſo mäßig als möglich bei Verſchieden— 
heit der Grundſätze waren.“““ 

Aus dieſer Antwort geht hervor, daß der gern plaudernde 

alte Herr allerlei in ſeinem Schreiben an Conſalvi, nicht nur die 
Anfrage Badens, berührt hatte. Die darin ausgeſprochenen 

Hoffnungen des Hl. Vaters allerdings ſollten ſich auf den 

Konferenzen nicht erfüllen. 
Im Zuſammenhang mit dieſen Vorgängen ſei darauf hin— 

gewieſen, was Abt Ignaz Speckle am 19. März 1820 an den 
Nuntius in Luzern ſchrieb. Anter den Frankfurter Deputierten 
ſei der eine oder andere der Anſicht, daß man die päpſtlichen 
Vorſchläge nicht zurückweiſen könne. Offen aber bezeuge es 
Herr von Türkheim, der Hl. Stuhl ſei bis zur äußerſten Grenze 
gegangen, und mehr, als gewährt worden ſei, könne nicht ver— 

langt werden. v 

Die Wiederaufnahme der Frankfurter Konferenzen und der 
Erlaß der Bulle Provida solersque. 

Am gleichen Tage, da Türkheim den obigen Brief ſchrieb, 
am 22. März, verſammelten ſich wieder die Vertreter der ein— 

zelnen Regierungen auf Einladung Wangenheims in Frankfurt, 

103 Vgl. über ihn oben. 

192 Ebd. Faſz. 50. Der Stadtrat von Raſtatt wandte ſich noch am 
26. September an den Großherzog, das Bistum nach Raſtatt zu verlegen. 

(Faſz. 52.)
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das ſie im Oktober 1818 verlaſſen hatten, und zwar zur 31. Kon— 
ferenz. Von den württembergiſchen Vertretern war auch wieder 
Schmitz-Grollenburg erſchienen. Von Baden, wo inzwiſchen 

Großherzog Ludwig, der die freundlichen Geſinnungen ſeines 

Vorgängers gegen Weſſenberg nicht teilte, zur Regierung 

gelangt war, wurde außer dem ſchon genannten Legationsrat 
Büchler im Sommer 1820 auch wieder der Geiſtliche Rat 

Dekan Burg dorthin geſandt; am 9. Januar kam Blittersdorf 
hinzu. Neben Kurheſſen, Darmſtadt und Naſſau, das wieder 

Koch abordnete, der aber ſich ſchließlich durch ſeine Verheiratung 
unmöglich machte „*, waren auch einige kleinere norddeutſche 

Staaten vertreten. 

Der Gang der Verhandlungen iſt wiederholt, am ausführ— 
lichſten von O. Mejers, geſchildert worden, ſo daß wir uns 

darauf beſchränken können, die weſentlichen Punkte, um die ſich 

195 Die Aufregung in Frankfurt über die Verheiratung Kochs am 

25. Januar 1821 mit Suſette Reichert von Damm (Brück, Ob.⸗K. S. 66) 

ſpiegelt der Bericht der badiſchen Bevollmächtigten wider (Rel.- u. Kirchenſ. 

Faſz. 53), die befürchteten, „daß eine zahlreiche Parthey unter den Katho— 

liken“ Kochs Schritte als Ketzerei betrachten und auf eine Gelegenheit 

lauern würde, die Kommiſſion einer ſchismatiſchen Tendenz zu beſchuldigen. 

Die beiden Geiſtlichen Burg und Jaumann entſchloſſen ſich deshalb, wenn 

Koch bei der nächſten Sitzung erſcheine, wegzubleiben, was auch geſchah. 

Die badiſche Regierung billigte dieſes Verhalten Burgs. Der heſſiſche 

Miniſter teilte auf Anfrage mit (ebd. Faſz. 53), daß man dort den Schritt 

Kochs nicht gebilligt und ihn, jedoch ohne Erfolg, abzuhalten geſucht habe. 

Von Frankfurt aus ſchickte der Geiſtliche Rat Marx eine ausführliche 

Relation hierüber an die Nuntiatur in Luzern, „ut rei veritatem sciat 

Summus Pontifex“. Koch ſei trotz der Vorſtellungen Blittersdorfs beim 

heſſiſchen Miniſter in der Sitzung erſchienen und habe, als er vom Fern— 

bleiben Burgs und Jaumanns hörte, ausgerufen: Num quid non iam 

anno 1818 convenimus in eo, ut coelibatus abrogetur? Tunc utique 

responsum fuit rem pro tempore nondum esse maturam, sed quid 

impedit, quominus id modo fiat? Der Herzog von Naſſau habe durch 

ſeinen Miniſter erklären laſſen, Koch ſei aus ſeinem Amt als „referendarius 

in causis ecclesiae cath, et scholarum“ entlaſſen und werde an keiner 

Konferenz mehr teilnehmen. (Arch. Vat. Segret. di Stato, Tit, 9 

Nr. 254 f. 69.) Abt Speckle ſandte am 10. März eine Abſchrift der an den 

Herzog von Naſſau gegen Koch gerichteten Regensburger Remonſtration an 

das päpſtliche Staatsſekretariat (ebd. Nr. 73). Ebd. Nr. 102 findet ſich 

die obige, S. 578 angeführte Mitteilung Speckles an die Nuntiatur. 

106 Zur Geſchichte der römiſch-deutſchen Frage III 1 S. 

37*
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die Debatte drehte, herauszuheben, wobei beſonders die Stellung 
Badens zu beleuchten iſt. Im Vordergrund ſtand die Frage, 

welche Antwort auf die Note Conſalvis zu erteilen und wie 
deren Wortlaut zu formulieren ſei. Lange Erörterungen erfor— 
derte die Beſtimmung des erzbiſchöflichen Sitzes. Für die Erek— 

tion der Diözeſen war die Aufſtellung der Zirkumſtriptions- und 

Dotationsinſtrumente nicht zu umgehen, und mußte Stellung zu 
der Frage genommen werden, wem die erſte Ernennung der 

Biſchöfe und Domherren obliege. Im Hintergrund ſtanden 
dann die Auseinanderſetzungen über die Kirchenpragmatik und 

das ſog. Fundationsinſtrument. 

Hervorzuheben iſt zunächſt, daß gleich zu Beginn der Be— 
ratungen ſich die Verſammlung, die der württembergiſche Ge— 
ſandte Frhr. von Wangenheim wieder leitete und in einer 

zuverſichtlich gehaltenen Rede „mit dem Ausdruck der Freude 
und Befriedigung“ über die bis dahin erzielten Reſultate er— 

öffnete, vor eine neue Situation geſtellt ſah, als der badiſche 
Bevollmächtigte ſeine Erklärung, die die Beſchlüſſe vom 21. De⸗ 

zember enthielt, zu Protokoll gab und verlas *' Es kam zu 
gereizten Bemerkungen. Zu dem Vorſchlag, daß man bei den 
weiteren Verhandlungen alle Einſeitigkeit oder Syſtemſucht 

gegenüber dem Hl. Stuhle vermeiden müſſe, glaubte Wangen— 

heim, wie Büchler berichtete, die Bemerkung hinzufügen zu 
müſſen, „daß er ſich und die Mitglieder der früheren Konferen— 
zen gegen einen ſolchen indirekten Vorwurf zu verwahren habe“. 
Der badiſche Vertreter antwortete, daß „hierunter nichts anderes 
verſtanden und beabſichtigt zu ſein ſcheine, als die beſtimmte 

Bezeichnung des Wunſches, daß mit Beſeitigung alles 

Polemiſchen ſtets bloß auf die Hauptſache, nämlich die 

Sache ſelbſt, möge hingearbeitet werden“. Damit erklärten ſich 

die anderen Vertreter einverſtanden. Wenn O. Mejer bei 

dieſem Anlaß bemerkt v*s, daß die Erklärung Badens aus An— 
regungen von Türkheim hervorgegangen ſein dürfte, ſo hat er, 

ohne deſſen Vorſchläge zu kennen, richtig geſehen. Hier ſtießen 
nochmals die Anſichten Türkheims und Schmitz-Grollenburgs 

197 H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 41: Der Wortlaut 

ſtimmte im weſentlichen mit dem obigen (S. 569) überein. 

108 III 1 S. 187.
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aufeinander. Letzterer war in dieſer erſten Sitzung wegen Er— 

frankung nicht anweſend, beherrſchte aber von der nächſten an 

auſ Grund ſeiner genaueren Kenntniſſe die Situation. An ſeine 

Erklärung vom 4. Dezember 1819 knüpfte man an. Er gab zu 
einzelnen Fragen die nötigen Erläuterungen. Grundſätzlich er— 

klärte man ſich bereit, auf das päpſtliche Anerbieten einzugehen. 

Man glaubte, wie der Frankfurter Vertreter Danz in ſeiner 
Aberſicht über die Verhandlungen bemerkt“e, daß die Errich— 
tung bleibender Natur ſein werde. „Man beſchloß“, fügt er 

weiter hinzu, „um dem 1. bis 6. Punkt der Expoſitio zu genügen, 
Formulare zu den Circumſcriptions- und Dotationsinſtrumenten 
zu entwerfen. Dieſe wurden in der 33. und 35. Sitzung vorgelegt, 
auch Berathung gepflogen, wie pro prima vice Biſchöfe und 

Domkapitel zu beſtellen ſowie auf welche Weiſe für die Zukunft 
diejenigen Hinderniſſe zu beſeitigen ſeien, welche ſich für dieſes 

erſte Mal der gemeinſchaftlich verabredeten Art der Beſetzung 

der Bisthümer und Domkapitel entgegenſtellten“, worüber in 

der 34. Sitzung Gutachten erſtattet wurden, ſo von dem heſſi⸗ 
ſchen Bevollmächtigten, Herrn von Wreden, und dem naſſauiſchen 
Kirchenrat Koch, während der württembergiſche Vertreter 
v. Schmitz-Grollenburg den Entwurf der an Conſalvi zu richten— 
den Note vorlegte 20. 

Die Antwort an den päpſtlichen Staatsſekretär ſtand im 
Vordergrund des Intereſſes. Für deren Inhalt war, wie man 

einmütig ſchon am 27. März beſchloß, der Grundſatz maßgebend, 

„daß alle Fragen von den Rechten des Staates und der Kirche, 

ſowie der Gewalt des Papſtes und der Biſchöfe bei den künftigen 

Anterhandlungen mit dem päpſtlichen Stuhle ganz unberührt zu 
laſſen ſeien und daß man einzig ſich auf ſolche Gegenſtände be— 

ſchränken müſſe, wozu der römiſche Hof ſich durch den im Ent— 
wurf mitgeteilten apoſtoliſchen Brief ... den Weg gebahnt 

habe“ 2. Aber einzelne Fragen ſollten Gutachten erſtattet und 

Inſtruktionen der Regierungen eingeholt werden. Schon am 
13. Mai beſchloß man in der 37. Sitzung, den württembergiſchen 
Geſchäftsträger in Rom, Herrn von Kölle, mit der Vermittlung 
  

109 Exzerpiert bei Mejer S. 21Iff. 

200 Vgl. dazu den Geſandtſchaftsbericht in Faſz. 51. 

201 Mejer S. 189.
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zu beauftragen und falls eine eigene Geſandtſchaft ſich als nötig 

erweiſe, von Schmitz-Grollenburg wieder als Geſandten zu be— 

ſtellen. Es kam alſo ganz anders, als Türkheim vorgeſchlagen 

hatte. Kölle wurde tatſächlich dazu auserſehen, die in der 40. 

und 41. Sitzung akzeptierte Antwortnote an Conſalvi perſönlich 

zu übergeben, des Inhalts, man wolle das Circumſcriptions⸗ 

anerbieten des Hl. Vaters ſich zunutze machen, überreiche dem— 

gemäß die Pfarrverzeichniſſe und werde tunlichſt bald auch die 

Fundationsinſtrumente, — wozu ein Entwurf ſchon in der 

39. Sitzung am 16. Juni angenommen worden war — über— 

reichen. Man ſei einverſtanden mit der in der Verbalnote Con— 

ſalvis vom 24. September 1819 vorgeſchlagenen Art der erſten 

Ernennung der Biſchöfe, auch damit, daß letzteren die erſte Er— 

nennung der Domherren überlaſſen ſein ſolle. Es beſtänden 

bereits vier Seminare in der Kirchenprovinz. Man wünſche jetzt 

ebenfalls einen feſten erzbiſchöflichen Sitz, wozu noch Mittei— 

lungen folgen ſollten. In der Inſtruktion an Kölle wurde be— 

ſonders darauf abgehoben, daß die Diözeſaneinteilung, die erſte 

Beſetzung der Bistümer ſowie deren Dotation als bereits ent— 

ſchiedene Sache angeſehen werde ꝛe2. 

Wie man im Vatikan die Sachlage im Sommer 1820 be— 

urteilte, ergibt die von Conſalvi dem Luzerner Nuntius auf einen 

Bericht vom 26. Juli erteilte Antwort. Der Hl. Vater, bemerkt 

hier der Kardinal, ſei über den derzeitigen Stand der Dibözeſe 

Konſtanz ſehr betrübt und wünſche nichts mehr als eine Ande— 

rung. Die bei den Verhandlungen mit den proteſtantiſchen Für— 

ſten und Staaten des Deutſchen Bundes gezeigte Willfährigkeit 

ſei ein Beweis der wohltätigen Abſichten Sr. Heiligkeit. Es 

ſeien, fährt der Staatsſekretär fort, ſchon mehr als zwei Monate 

ſeit der Zeit verfloſſen, da man ihm verſichert habe, daß er in 

Kürze die Antwort auf die letzten Mitteilungen, die er den 
Bevollmächtigten der genannten Fürſten im verfloſſenen Jahre 

gemacht habe, erhalten ſolle. Aber noch warte er darauf. Der 

Nuntius könne dem Abt von St. Peter im Schwarzwald, wie 
jedem andern verſichern, daß die Verzögerung der Wieder— 

202 Ebd. S. 191.
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herſtellung der Ordnung in der Konſtanzer Didözeſe ſicher nicht 

vom Hl. Stuhle abhänge“. 

* * 

So beſtimmt und zuverſichtlich nun auch der Wortlaut der 

Note an Conſalvi gefaßt war, ſo war an ihre Abſendung vor— 
läufig noch nicht zu denken. Denn es mußte zuvor noch eine 
Reihe von Vorfragen erledigt werden, bevor man ihr diejenige 

Faſſung geben konnte, die einen Erfolg verſprach. Mit der 
Enumeratio parochiarum war es noch nicht getan. Man be— 

durfte vor allem der Dotations- und Zirkumſkriptionsdokumente. 

Die Zirkumſkription, durch den Begriff der Landesdiözeſe im 
allgemeinen ſchon beſtimmt *e, erforderte weniger Vorarbeiten 

als die Dotation. Die Dotationsfrage, am ausführlichſten für 

Baden in der Denkſchrift der Regierung über „Staat und 

203 Archiv. Vat. Segr. di Stato, Tit. 9 Nr. 254 (1819—22) Nr. 20. 

204 Was die Vorarbeiten zur Zirkumſkription betrifft, ſei hier auf die 

Pfarrverzeichniſſe aus den Kapiteln des Bruchſaler und Aſchaffenburger 

Generalvikariats vom 19. April bzw. 18. Mai 1820 in H.- u. St.⸗A. III, 

Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 110 verwieſen, die auf Miniſterialerlaß vom 

13. April hin eingeſandt wurden. Daran ſchließt ſich hier das alphabetiſche 

Verzeichnis der Pfarreien und Benefizien im Großherzogtum Baden über— 

haupt und mit Schreiben Vicaris von 1820 die Tabellen der badiſchen 

Pfarr- und Filialkirchen des Konſtanzer Bistums mit Benennung der 

Patrone. Darauf fußend konnte die Kath. Kirchenſektion am 6. Juli dem 

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten das Geſamtverzeichnis der 

Pfarreien und ihrer Filialen mit Angabe der Patrone und der Seelenzahl 

überſenden, überſchrieben: Ciroumscriptio parochiarum in Magno 

Ducatu Badensi iuxta eas, ad quas pertinent dioceses „mit der 

Sektionsunterſchrift und dem großen Miniſterial-Inſiegel verſehen“. Die 

Anterſchriften der drei Geiſtlichen Räte lauten: Philippus Josephus 

Brunner, ss. Theologiae doctor Ser.mi Magni Ducis Badarum 

cosiliarius ecclesiast, et parochus in Hofweier. — Fr. Schaefer, 

Consil. Ecclesiast, et parochus in Ottenheim. — Doctor Joannes Bapt. 

Ignatius Haeberlin Sermi Magni Ducis Bad. Consil. Ecel. antehac 

Consil. Ecel. et Commissarius Episcopi Constantiensis,. Dann: 

Pro Legalitate Carlsruhae die qua supra Ministerium Badense in- 

terius, Sectio catholica, Pfeiffer referendarius intimus et director. 

Anten links: Sigillum des Miniſters des Innern. Nach Beſchluß des 

Miniſteriums des Auswärtigen vom 18. Dezember 1820 ſollten die Zirkum— 

ſkriptions-Inſtrumente der beiden Hohenzollern dem badiſchen nicht ein— 

verleibt, ſondern als Ergänzung beigegeben werden (ebd.).
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Kirche in der badiſchen Geſchichte“?“s behandelt, ſpielte, wie wir 
geſehen haben, in allen Konkordatsprojekten eine wichtige Rolle. 

Es lagen bereits jedenfalls für Baden Vorſchläge verſchiedener 
Art vor, als die Frankfurter Konferenzen dieſe Frage aufs neue 

zur Diskuſſion ſtellten und Beſchlüſſe faßten, die dann in die 
„Grundzüge“ vom 30. April 1818 aufgenommen wurden “. 

Hier wurde bei der dritten Zuſammenkunft am 27. März 1818 

beſtimmt 20, daß die Beſoldung der Biſchöfe, der Domherrn und 
Domkapläne ſowie der Aufwand für die Seminarien beſonders 
fundiert und die Fonds auf liegende Gründe, wo es nur immer 
geſchehen könne, angewieſen werden ſollten. Wo Hinderniſſe der 
Dotation durch liegende Gründe im Wege ſtehen, ſollte „auf an⸗ 

deren Wegen für die Erhaltung der freien, bloß durch den Zweck 
beſchränkten Benutzung des Vermögens und dafür geſorgt wer— 

den, daß mit den ſteigenden Bedürfniſſen der Kirche auch die 
Mittel, ſie zu befriedigen, ſich mehren können“. Schon vorher, 
bei der zweiten Zuſammenkunft, war beſtimmt worden (Art. 2), 
daß die Dotation ſelbſt nach einem in der Provinz gemeinſchaft— 

lich angenommenen Normalfuß zu geſchehen habe. An Gehäl⸗— 

tern wurden feſtgeſetzt: für den Biſchof 12 000 fl. — der zu⸗ 

künftige Erzbiſchof ſolle 3000 fl. mehr erhalten —, für die 
Kompetenz der Weihbiſchöfe 3000 fl., des Generalvikars 2500 fl., 

des Domdekans 2400 fl., der Domherrn 1800 fl., der Dom⸗ 
kapläne, von denen dem Domkapellmeiſter 100 fl. mehr zugedacht 
waren, 800 fl. ꝛ's. „Alle dieſe Individuen“ ſollten eine ihrem 
Range angemeſſene Wohnung und womöglich auch einen Gar— 
ten erhalten. Wichtig war dabei folgende Feſtſetzung: „Wo 

dieſe Beſoldungenbloß in Geld beſtimmt ſind, 

wird dafür geſorgt werden, daß ſie nach Maß⸗ 
gabe der wechſelnden Getreidepreiſe von Zeit 
zu Zeit, und zwar wenigſtens alle fünf Jahre, 

neu reguliert werden, ohne daß jedoch dieſe 
oben feſtgeſetzten Normalkompetenzen je ver⸗ 

ringert werden können.“ Dieſe Beſtimmungen gingen 

205 Karlsruhe 1926 (bearbeitet von Miniſterialrat Dr, Huber und 

Reg.⸗Rat Dr. Aſal S. 42). 

206 Gedr. bei Münch, Konkordate II S. 338 ff. 

207 Ebd. S. 355 fſ. Grundzüge § 60 ff. 

20s Vgl. auch Longner S. 423.
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von da in die dem Hl. Stuhle vorgelegte Deklaration kurz 
gefaßzt, jedoch mit einzelnen underungen über. Grundſätzlich 

wurde hier beſtimmt, daß die Fundationen (Dotationen) für Bi— 

ſchof, Kapitel und Seminar angewieſen werden ſollen in Gütern 
(bonis) und liegenden Gründen (fundis immobilibus), oder 

wo dies in jeder Hinſicht nicht geſchehen könne, in ſtabilen, hin— 

reichend geſicherten Einkünften, und daß dieſe von den Staats— 
gütern getrennte, auf die Kirche übergeſchriebenen und ihr über— 
gebenen Dotationen von den Biſchöfen verwaltet werden wür⸗ 
den ·. Die in die Deklaration aufgenommenen Gehaltsbeträge 
lehnen ſich nur zum Teil an die der Grundzüge an. Außer für 
den Freiburger ſind für keinen der anderen Biſchöfe 12 000 fl. 

feſtgeſetzt, für Fulda und Limburg nur die Hälfte, was, wie wir 
geſehen haben, der Hl. Stuhl beſonders beanſtandete. Im 

übrigen ſollte in Freiburg erhalten: Der Dekan und General— 
vikar 4000, jeder der Domherrn 1800 und der Präbendare 

900 fl. Weiter waren vorgeſehen angemeſſene Wohnungen 

und die Beſoldungen und notwendigen Ausgaben für das 

Kanzleiperſonal, die biſchöflichen Bedienſteten und die all⸗ 
gemeinen Verwaltungskoſten. Auch ſollte für die durch Alter 
und Krankheit untauglich gewordenen Geiſtlichen (Emeriten und 
Demeriten) geſorgt werden. 

In der päpſtlichen Note vom 2. Oktober, beginnend „Ex- 
positio eorum“ 210, die die erſte Grundlage für die Errichtungs— 

bulle bildete, wurde vor allem auch die Frage der Dotation be— 
rührt. Der Hl. Vater erklärte, es ſei nötig, nicht nur die Summe 

oder Höhe der Dotationen, wie in Art. 8 der Deklaration an— 

gekündigt ſei, anzugeben, ſondern auch die Grundſtücke und Ge— 

fälle für die Biſchöfe, Kapitel und Seminarien der Reihe nach 
anzuführen, in denen die Dotationen feſtgelegt ſeien. Die Aber⸗ 

weiſung der Grundſtücke, Einkünfte und Gebäude (für die Kathe— 

dralkirchen, die Wohnung des Biſchofs, der Kanoniker und 
Präbendare ſowie das Seminar) müſſe den päpſtlichen Schrei⸗ 
    

206 In der Bulle „Provida solersque“ heißt es: „in bonis fundis— 

que stabilibus aliisque redditibus“. In den „Grundzügen“ § 60 

(Münch II, 355) heißt es: „Die Fonds werden auf liegende Gründe .. 
angewieſen.“ 

210 Vgl. Longner S. 506. Der volle Wortlaut bei Mejer III 
2 S. 54.
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ben vorangehen, damit darin, wie üblich, zum Ausdruck gebracht 

werden könne, daß ſie ſchon erfolgt ſei. 
Da man grundſätzlich in Frankfurt entſchloſſen war, den 

Wünſchen der Kurie in dieſen Fragen der Dotation ebenſo wie 

der Zirkumſkription zu entſprechen, ſahen ſich nun die Regie— 

rungen vor die Aufgabe geſtellt, an deren Verwirklichung heran— 

zutreten. 
Die Arbeiten in den Miniſterien hierüber zogen ſich aber, 

beſonders auch in Karlsruhe, lange hinaus ꝛu. Schon am 1. April 
wurde das Miniſterium des Innern von dem der auswärtigen 

Angelegenheiten aufgefordert, „eine genaue Beſchreibung der 

künftigen Diözeſe“ einzuſenden; bereits am 29. Mai gab 

dieſes das Protokoll zurück mit dem Anfügen, „daß die 
Circumscriptio Dioecesium bis auf Ergänzung verſchiede— 

ner Kirchenpatronen fertig ſei“. Noch am 8. September waren 

die Arbeiten über die Dotation nicht abgeſchloſſen; man drängte 

auf Beſchleunigung und teilte dies der Geſandtſchaft mit r. 

In den Konferenzen vom 29. und 30. September konnten 

die badiſchen und heſſiſchen Bevollmächtigten die von ihrem Hof 

erhaltenen Zirkumſkriptionsinſtrumente vorlegen, die der hierfür 

eingeſetzten Kommiſſion übergeben wurden. Heſſen reichte auch 

das Dotationsinſtrument ein; die Badener kündigten das ihrige 

an. Die badiſche Zirkumſkription bedurfte aber einer Ergänzung, 

ſeitdem die Fürſten von Hohenzollern-Hechingen und Hohen— 

zollern-Sigmaringen ſich entſchloſſen hatten, ihre Gebiete der 

badiſchen Landesdiözeſe anzuſchließen . Die badiſche Geſandt— 

211 Vgl. hierzu wie zur folgenden Darſtellung die Aktenſtücke in 

H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 52. 

212 Wichtig iſt hier, daß die Regierung ſchon am 14. März, alſo noch 

vor Wiedereröffnung der Konferenzen nach Frankfurt die Weiſung gehen 

ließ, daß, wenn römiſcherſeits darauf beſtanden werde, man wenigſtens 

einen Teil der Dotation in liegenden Gründen feſtlegen werde. 

213 Für den Anſchluß der beiden Hohenzollern waren die Anregungen 

Türkheims nicht ohne Bedeutung. Schon in ſeinem, dem Großherzog über 

ſeine römiſche Miſſion erſtatteten Geſamtbericht vom 15. Dezember 1819 

hatte er zur Begründung, warum Freiburg als Biſchofsſitz Raſtatt vorzu— 

ziehen ſei, u. a. auch angeführt, daß in dieſem Falle der Anſchluß Hohen— 

zollerns eher an Freiburg als Rottenburg wohl erfolgen werde, wenn man 

ihm einen Canonicus oder dort im Lande reſidierenden Generalvikar gegen 

einen Beitrag zu den Koſten des Seminars und des biſchöflichen Offizialats



Die Vorgeſchichte der Bulle „Provida solersque“ 587 

ſchaft berichtete am 30. September über Verhandlungen hierüber 
mit Frhr. von Leonhardi, dem ſie die Formulare für die Be— 

ſchreibung der Pfarreien zuſtellte. Ihre Aufzählung ſolle der— 
jenigen der badiſchen Pfarreien die zur Abſendung nach Rom 
bereit lägen, angeſchloſſen werden. Die Aufſchrift der Circum— 

scriptio dioecesis Friburgensis müßte eine entſprechende 

Anderung — deren Wortlaut beigefügt wird?“ — erhalten. 
Am 3. Oktober ꝛw teilten die Geſandten mit, daß die Enume— 
ratio parochiarum eingelaufen und in der Sitzung vorgelegt 

bewillige (Faſz. 8). Inzwiſchen hatte er ſich nach Darmſtadt begeben, von 

wo aus er am 26. Januar 1820 an Frhr. von Berckheim über die Er— 

nennung des Herrn von Vreden zum heſſiſchen Bevollmächtigten in Frank— 

furt ſchrieb und am 21. Februar Herrn von Berſtett mitteilte, daß er „par 

voies tierces“ beim Fürſten von Sigmaringen wegen des Anſchluſſes im 

obigen Sinne ſondiert habe, ohne daß man Verdacht ſchöpfen könne, von 

wem die Idee ſtamme; er lege eine Kopie ſeines anonymen Schreibens und 

der darauf erfolgten Antwort bei, mit der Bitte, ſie dem Großherzog zu 

unterbreiten. Dieſer möge eine geeignete Perſon für die erſten Verhand— 

lungen beſtimmen, oder ihn autoriſieren, die Anonymität gegen Herrn 

von Huber fallen zu laſſen und ihm nahe zu legen, ſich direkt nach Karlsruhe 

zu wenden. Letzterer hatte, wie das beiliegende Schreiben zeigt, am 

20. Hornung geantwortet, daß ein derartiger Anſchluß beſonders auch 

wegen der RNähe der katholiſchen Hochſchule und des Seminars in dem ver— 

einigten Wunſche des Durchl. Landesfürſten gelegen ſei und die Beſtellung 

eines achten Domherrn für ſie ſchätzbar erſcheine. Doch wünſchten ſie, daß 

der Beitrag zu den Diözeſankoſten möglichſt gering beſtimmt werde, man 

nur ein Vikariat für die beiden Fürſtentümer errichte und die Grenze der 

Diözeſangewalt im Verhältnis gegen die Landesregierungen ausgeſchieden 

und die Rechte des Landesfürſten gegen jede Einwirkung gewahrt werden. 

Faſz. 51.) 
Am 22. September 1820 überſandte Türkheim von Straßburg aus 

die Kopie eines Briefes aus Sigmaringen, der die Gründe enthielt, die die 

reſpektiven Regierungen bis dahin gehindert hätten, Herrn von Leonhardi 

(ihren Vertreter in Frankfurt) mit den nötigen Vollmachten zu verſehen. 

(Faſz. 51.) 
214 „Circumscriptio dioecesis Friburgensis continens singulas 

parochias in Magno Ducatu Badensi et in Principatibus Hohen- 

zollern-Hechingen et Hohenzollern-Sigmaringen. — Nova dioecesis 

ex sequentibus partibus formetur et quidem: 1. Ex omnibus 

parochiis, quae in Territorio Magni Ducatus Badensis existunt 

quarum enumeratio sub litt. & adjacet. 2, Ex omnibus parochiis 

cath., quae in Territoriis Principatuum Hohenzollern etc. existunt, 

quarum enumeratio sub litt. B exhibetur. 

216 Ebd. Faſz. 52. 
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worden ſei; ſie entſpreche aber im Eingang und Schluß nicht dem 

Formular. Da ohnehin wegen des Anſchluſſes Hohenzollerns 
Anderungen nötig ſeien, bitten ſie den Schluß entſprechend zu 

ändern ˙. Auch in den folgenden Berichten kamen die Ge— 

ſandten auf ihre Bitte um Einſendung der nötigen Inſtrumente 

zurück, ſie berichteten am 4. Dezember, daß auf ihren Antrag 
in der 45. Zuſammenkunft beſchloſſen worden ſei, daß der Note 

an Conſalvi die Zirkumſkriptions- und Dotationsinſtrumente 

beizulegen ſeien, „um S. H. zu überzeugen, daß man keine leeren 

Verſprechungen zu machen geſinnt ſei“. Das Finanzminiſterium 

zögerte jedoch die Sache immer wieder hinaus und mußte ſich 
vom Miniſterium des Innern ſagen laſſen, daß nun nicht mehr 
länger gezögert werden könne, ohne die Regierung aufs äußerſte 

zu kompromittieren. Endlich am 20. Dezember erhielten die 
Geſandten die Mitteilung, daß das Zirkumſtriptionsinſtrument 

mit dem Hohenzollerſchen Additament an ſie abgegangen ſei und 
das der Dotation von Tag zu Tag vom Finanzminiſterium er— 

wartet werde; es ſei dafür zu ſorgen, daß vor deſſen Einſendung 

keine Sitzung wegen der — noch zu beſprechenden — Erz— 
bistumsfrage ſtattfinde. Am 8. Januar konnten die badiſchen 
Bevollmächtigten in ihrer Erklärung der Kommiſſion mit— 
teilen, daß ſie die Zirkumſkriptions- und Dotationsurkunde 

erhalten hätten. Daraus gehe, hätten ſie ausgeführt, die Frei⸗ 
gebigkeit S. K. Hoheit hervor, was auch für den erzbiſchöflichen 

Sitz in Baden bzw. Freiburg ſpreche. Sollte dieſer Grund 
einige Beachtung finden, ſo werde der großherzoglichen Regie— 
rung angenehm ſein, in der überwiegenden Mehrzahl ihrer 

katholiſchen Anterthanen die Mittel für eine reichlichere Dotation 
des Landes gefunden zu haben 2. 

216 Der Schluß ſei ſo zu ändern: Ex his praefatis Parochiis, 

quarum enumerationes nituntur fide Commissariorum ad hunc 

actum specialiter delegatorum, sitis intra limites Magni Ducatus 

Badensis et Principatuum Hohenzollern etoe, formanda nova 

dioecesis coalescit. In quorum fidem etc. Vgl. zum Folgenden Faſz. 53. 

217 Nach einem Vermerk auf Faſz. 52 ſind die Akten zur Dotation 

im Karlsruher General-Landesarchiv beſonders faſzikuliert. Es handelt 

ſich hier wohl um (H.- u. St.⸗A. III Staatsſachen, Rel. u. K.) Faſz. 82, der 

als ſolcher in der Aufſchrift gekennzeichnet iſt, mir aber erſt, da er aus— 

geliehen war, nachträglich zu Geſicht kam. Das Wichtigſte daraus ſoll hier 

nachgetragen werden. Deutlich tritt auch hier die Nervoſität, die ſich
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Für die Feſtſetzung der Dotation im einzelnen war in 
Frankfurt ein eigenes Schema entworfen worden?:. Hier⸗ 

nach wurde auch die badiſche Dotationsurkunde vom 23. De⸗ 
zember 1820 ausgearbeitet. Sie enthielt die Angabe der Ge⸗ 

infolge des Drängens der Frankfurter Deputierten der Miniſterien in 

Karlsruhe bemächtigte, in die Erſcheinung. Das Miniſterium des Außeren 

kam immer wieder, ſo beſonders am 31. Oktober, 17. und 21. November, 

darauf zurück. Das Finanzminiſterium betonte am 15. November, den 

Vorwurf der Verzögerung abweiſend, daß man bei dieſem Geſchäft von 

ewiger Dauer mit Umſicht vorgehen müſſe, und als jenes am 19. Dezember 

das Miniſterium des Innern um Zuſendung des Dotationsinſtrumentes in 

zwei bis drei Tagen erſuchte mit der Erklärung, es ſei in die Notwendigkeit 

verſetzt, S. Kgl. Hoheit davon Anzeige zu machen, falls ſeiner Erwartung 

nicht entſprochen werde, antwortete das hiervon benachrichtigte Finanz— 

miniſterium: „Die diesſeitige Stelle überſehe ſehr gut, was ihre Pflicht ſei, 

und falle es ihr ſehr befremdlich, wie von jenſeits die Erledigung obiger 

Angelegenheit wiederholt auf eine Art erinnert werden möge, die voraus— 

zuſetzen ſcheine, daß man ſich hierorts einer verantwortlichen Geſchäftsver— 

zögerung überlaſſe“l. Man habe an die höchſte Staatsbehörde Bericht 

erſtattet und erwarte, daß man „in Zukunft der diesſeitigen Miniſterial— 

ſtelle, die keiner andern an Berufseifer nachſtehe, mehr Gerechtigkeit wider— 

fahren laſſe“. 

Zur Sache ſelbſt ſei hervorgehoben: Die Dotationsfrage wurde ſeit 

dem 6. Juli ernſthaft in Angriff genommen. Auf den Erlaß des Mini— 

ſteriums des Innern, wo man keine Kenntnis von den für die Dotation auf— 

geſtellten Prinzipien, wie erklärt wurde, hatte, erwiderte Staatsrat Rein⸗ 

hard vom Außenminiſterium, daß man „das frühere Ermeſſen“ (von 1817, 

vgl. oben S. 446) erwidern müſſe und folgende Beträge erforderlich ſeien: 

für den Biſchof 12 000 fl., für den Generalvikar und Dekan 4000 fl., für die 

ſechs Domherren je 1800 fl. und die Kapläne je 900 fl. Als ein weiteres 

Fundament ſei die Beſtimmung des biſchöflichen Sitzes nach Freiburg an— 

zuſehen und es bleibe dem Miniſterium des Innern überlaſſen, über die 

218 In der 35. Sitzung am 8. April 1820 hatte man beſchloſſen, daß das 

Dotationsinſtrument drei Abteilungen haben ſolle, nämlich: „a) die Gegen— 

ſtände der Dotation, b) die Anweiſung der Dotation auf die betr. Subjekte, 

c) die Bekräftigung derſelben“. Näherhin wurde beſtimmt, die Häuſer 

ſeien ebenſo wie die Grundſtücke nach ihrer Lage einzutragen und die 

weiteren Renten mit ihren Bezugsarten aufzuzählen. Der Entwurf ent— 

hielt demgemäß: 1 Aedificia, 2 Fundos (hortos, agros etc.), 3 Redditus 

annuos (a) in frugibus, b) in pecunia) dann die „Summa dotationis“ 

mit der Anweiſung in folgender Form: Ex dotatione praefata assig- 

nantur: 1 pro mensa episcopi eto., 2 pro capitulo ete-, 3 pro fabrica 

etc., 4 pro cancellaria etc., 5 pro seminario etc. Daran ſchloß ſich die 

Bekräftigung: Omnes et singulas partes etc. (Anterſchrift.) Faſz. 41.
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bäude, der Liegenſchaften (Herrſchaft Linz geſchätzt auf 110 666fl.) 
und der jährlichen Einkünfte (75 364 fl.). Von den Einkünften 

entfielen auf die biſchöfliche Menſa 12 000 fl. nebſt 1400 fl. als 

beſondere Dotation für den Erzbiſchof, auf den Domdekan 

Frage, inwiefern die Dotation in Grundeigentum oder Domanialrenten 

beſtehen ſolle, mit dem Finanzminiſterium in Verbindung zu treten, und 

ein nach der vorgeſchriebenen Form hierüber ausgefertigtes Inſtrument 

nach Frankfurt zu ſenden. Die vom Innenminiſterium zu dieſem Zwecke 

vorgeſchlagene Kommiſſion, zu der Burg und Referendär und Direktor 

Pfeifer zugezogen werden ſollten, lehnte das Miniſterium des Rußeren als 

zu weitläufig am 18. Zuli ab, indem es auf die Notwendigkeit des Zu— 

ſammenwirkens mit dem Finanzminiſterium hinwies. Dieſes äußerte ſich 

nach einem Vortrag der Oberforſtkommiſſion vom 6. September am 15. dieſes 

Monats auf Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 16. Auguſt: „Man 

ſei bereit, den Dotationsbetrag von 13 600 fl. in Naturalien auf vor— 

geſchlagene Weiſe zu präſtieren. Es ſei jedoch noch der Aufwand für 

Gebäulichkeiten und die Gewährung von Gartengemüſen in Betracht zu 

ziehen, weshalb man ſich, da in dem Staatsbudget überhaupt nur auf den 

Dotationsbetrag von 25 000 fl. abgehoben ſeye, gegen jeden weitern 

Anzug zu Beyträgen, die ſich etwa in der Folge noch als notwendig dar— 

ſtellen möchten, im Voraus verwahren müſſe.“ Auch dürfe die Art, wie 

ſeither der Aufwand für den Bistumsverweſer beſtritten worden ſei, 

„inbezug auf etwaige Conſequenzen“, nicht überſehen werden. Auf die 

Zumutung, die Dotation „durch pfandſchriftlichen Einſatz von Domainen zu 

ſichern“, könne man ſich durchaus nicht einlaſſen. Die einzige und höchſte 

Garantie liege „in dem heiligen Fürſtenworte des Durchl. Souverains, 

geſtützt auf das Bewilligungs-Votum der Landſtände“. Das Miniſterium 

des Außeren, dem hiervon Nachricht zuging, glaubte am 16. September 

aus dieſem Erlaß entnehmen zu ſollen, daß Mißverſtändniſſe obwalteten. 

Man ſtreite ſich um unweſentliche Dinge, die die Antwort nur verzögerten. 

Am 19. September erwiderte das Innenminiſterium auf beide Erlaſſe, 

ſpeziell dem Miniſterium des Außeren: Der Hauptgegenſtand ſei, „ob die 

Dotation mit ſpeziell einzulegenden Domänen geſichert werden ſolle, wozu 

ſich das Großh. Finanzminiſterium nicht verſtehen wolle“. Da man hier— 

orts, fährt Herr von Gulat bemerkenswert fort, von den Frankfurter Ver— 

handlungen nicht die gehörige Kenntnis habe, erſuche man um Auskunft, 

ob dieſe Deckung in Rom ſtreng gefordert werde. Nach Beſchluß vom 

20. September konnte Reinhard dies nicht nur bejahen, indem er auf 8 8 

der Deklaration verwies; er bemerkte auch, daß Conſalvi bei den Geſandt— 

ſchaftsverhandlungen auf die Frage, ob eine proviſoriſche Gefällanweiſung 

vor der Hand genüge, jede beſtimmte Außerung vermieden habe. Alle 

Nachgiebigkeit, die man vom Hl. Stuhle erwarten könne, dürfte darin 

beſtehen, daß nur ein Teil der Dotation, etwa die Hälfte, angewieſen 

würde. Da der Großherzog bei den gegenwärtigen Verhandlungen mit dem 

rühmlichſten Eifer und Beiſpiel vorangegangen ſei, da Baden an Zabl der
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4000 fl., auf den erſten Domkapitular 2300 fl., auf die übrigen 

Domherrn je 1800 fl. und die ſechs Präbendare je 900 fl. Fer⸗ 
ner entfielen auf die biſchöfliche Kanzlei 3000 fl., die Domfabrik 

5264 fl., das Seminar 25 000 fl. und das Emeriten- und De⸗ 
  

Katholiken allen anderen voranſtehe und da eine große Maſſe geiſtlicher 

Güter mit der entſprechenden Verbindlichkeit an den badiſchen Staat über— 

gegangen ſei, ſo ſei wohl nicht zu erwarten, daß von ſeiten Badens an dem 

eine Minderung eintreten werde, was der Römiſchen Kurie zugedacht wor— 

den ſei. In „dem Obbemerkten“ läge das Minimum deſſen vor, was die 

badiſche Regierung nach Recht und Billigkeit um ihrer eigenen Würde 

wegen für den vorliegenden Zweck zu tun und zu leiſten habe. Am 

28. September ging ein Erlaß des Staatsminiſteriums an das der Finanzen, 

daß die für die Dotation des Biſchofs, Generalvikars, des Domkapitels und 

der Vikare vom Großh. Urar zu entrichtende jährliche Kompetenz von 

23 000 fl. durch ſpezielle Domänen geſichert und halb in Geld, halb in 

Naturalien abgegeben werden ſolle. Das Finanzminiſterium ſolle ſchleunigſt 

vorſchlagen, durch welche Domänen, worauf dieſes am 13. Oktober ſeinen 

Vortrag an die oberſte Staatsbehörde richtete. Im Staatsminiſterium 

wurde am 20. Oktober 1820 beſchloſſen und dem Finanzminiſterium auf 

ſeinem Vortrag eröffnet: Es werde genehmigt, daß die in der Domänen— 

verwaltung Freiburg und Heitersheim befindlichen herrſchaftlichen Zehnten 

zur Dotation des katholiſchen Landesbiſchofs 1c., „ſoweit ſie dazu bis zur 

Deckung der Hälfte der denſelben ex aerario zugedachten Competenz von 

23 200 fl. nötig ſind, verwendet werden und ſehe man der genauen Be⸗ 

zeichnung derſelben ſowie der unter Communication mit dem Miniſterium 

des Innern aufzuſtellenden Berechnung ihres Ertrages nach Durchſchnitts— 

berechnungen nach Abzug der darauf haftenden Laſten bald entgegen“. Am 

31. Oktober erſuchte das Miniſterium des Außeren das der Finanzen, die 

genaue Bezeichnung der Herrſchaftszehnten der genannten Domänenver— 

waltungen baldigſt an das Miniſterium des Innern gelangen zu laſſen. 

Am 10. November ging die entſprechende Weiſung an das Dreiſamkreis— 

direktorium; am 15. wurde letzteres nochmals dringend erſucht. Am 21. 

lag deſſen Bericht vor: Man ſchlage (mit Rückſicht darauf, daß der Frei— 

burger Bezirk der bedeutendere ſei und in den Ortſchaften der Domäne 

Heitersheim die Erträgniſſe hin und wieder durch die Laſten abſorbiert 

würden), vor „als Deckungsobjekte die Zehenden der Verwaltung von 

Freyburg, hiernächſt jene der Orte Heitersheim, Eſchbach, Griesheim und 

Grunern zu verwenden“, wodurch die Kompetenz noch etwas überſtiegen 

würde. Wir heben noch folgende Daten heraus: Am 6. Dezember Beſchluß 

der Kath. Kirchenſektion (Nr. 12581), daß man die Zirkumſkription dem 

Miniſter des Außern übergeben und den geforderten Entwurf des Dotations— 

inſtrumentes vorlegen werde, nachdem man die Materialien vom Finanz— 

miniſterium am gleichen Tage erhalten habe. Dementſprechender Beſchluß 

des Innenminiſteriumso. Am 16. Dezember wird hier die Berechnung der 

Dotation vorgelegt und beſchloſſen, dem Finanzminiſterium mitzuteilen:
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meritenhaus 8000 fl. 2. Der apoſtoliſche Stuhl akzeptierte, 
vorbehaltlich der Nachprüfung, dieſe Dotation mit ihren ein— 
zelnen Feſtſetzungen und beauftragte, um das hier vorwegzu— 
nehmen, in der Errichtungsbulle den Weihbiſchof Keller, zur 
  

„Obſchon man gewünſcht hatte, daß das Anterpfand ſtatt an Zehnden in 

liegenden Gründen gewählt worden wäre, ſo habe man doch die hierzu 

vorgeſchlagenen Zehend-Erträge in der Zuverſicht, daß für dieſelben, wenn 

früh oder ſpät damit eine Anderung vorgehen ſollte, eine andere ſichere 

Domäne eingelegt werde, in die Dotations-Berechnung aufgenommen. 

Am 23. Dezember legt das Miniſterium des Innern die „von der dies— 

ſeitigen Stelle unterfertigte Dotationsurkunde vor“ (v. Gulat). Tags 

zuvor, am 22. Dezember, war nämlich im Großh. Staatsminiſterium 

(Nr. 4266) beſchloſſen worden: „S. Kgl. Hoheit genehmigen den vom 

Finanzminiſterium mit Zuſtimmung der Kirchenbehörde gemachten Antrag, 

die Hälfte der Dotation des Landesbiſchofs ꝛc. auf die Domanial-Revenuen 

der Domänenverwaltung Freibarg nach ihrem Beſtande in neun badiſchen 

Ortſchaften und auf die Vogteien Heitersheim, Eſchbach, Griesheim und 

Bremgarten von der Domainenverwaltung Heitersheim zu radiciren, wollen 

aber, daß die Naturalien nach der Kammertaxe berechnet werden“. Auf— 

trag an das Miniſterium des Rußeren: „Die hiernach entworfene anliegende 

Dotationsurkunde mit den dazu gehörigen vier Originalberechnungen“ durch 

Eſtafette unverzüglich dem Großh. Kommiſſär in Frankfurt zuzuſenden. 

Dem Vorſchlag der Frankfurter Deputierten, zur etwaigen Verifikation des 

Zirkumſkriptions- und Dotationsinſtruments, falls Rom darauf beſtehe, nicht 

Burg, der im Intereſſe der Sache zurückſtehen wolle, ſondern den Konſtanzer 

Grafen Thun in Antrag zu bringen, pflichtete das Miniſterium des Außeren 

am 29. Dezember bei. Inzwiſchen hatten am 29. Dezember die Frankfurter 

Deputierten einige Anderungen am Dotationsentwurf vorgeſchlagen. Die 

Anderungen wurden vorgenommen. Am 15. Januar übermachte das 

Miniſterium des Innern die ſo geänderte Dotationsurkunde dem Miniſter 

des Außeren. Am 20. Januar 1821 berichteten die Geſandten aus Frank— 

furt, daß ſie ſie am 18. erhalten und in der 48. Sitzung vorgelegt hätten. 

„Sie erhielt ſowohl wegen ihrer den angenommenen Grundſätzen ganz ent— 

ſprechenden Einrichtung als der vorzüglich eleganten Ausfertigung un— 

getheilten Beifall.“ Eine ebenſo elegante Ausführung wünſchen ſie für die 

Zirkumſkriptionsurkunde und das hohenzollerſche Pfarrverzeichnis. Das 

umgeänderte Zirkumſkriptionsinſtrument könnte direkt nach Stuttgart 

geſchickt werden. — Abſchriften der beiden Inſtrumente finden ſich in dem— 

ſelben Faſz. 82 und in ſchöner Schrift in Faſz. 85. 

219 Dazu die erwähnte Denkſchrift der badiſchen Regierung von 1826 

S. 24 und F. Hefele a. a. O. S. 23ff. (beſonders zur Frage der in der 

Dotation vorgeſehenen Gebäulichkeiten und des Seminars). Hiernach 

ſtellte das höchſte Arar von den fünfzehn benötigten Gebäuden nur drei, 

nämlich den Biſchofshof, den Schutterhof und den St. Blaſianerhof, wovon 

die letzteren ſäkulariſiertes Kloſtergut waren. Die übrigen zwölf Häuſer
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Dotation in der Art und Weiſe zu ſchreiten, „wie ſie von den 
durchlauchtigſten Fürſten ... dargeboten und in den ... Ur⸗ 

kunden ausgedrückt worden iſt“, die bei den Akten der Konſi— 
ſtorialkongregation aufbewahrt würden. 

Die Erzbistumsfrage, die hier berührt wird, war von 

Anfang an Gegenſtand zum Teil heftiger Debatten. Im Zu— 
ſammenhang damit ſtanden die Erörterungen über die Auf— 

hebung des Konſtanzer Bistums und die Wahl des neuen 
biſchöflichen Sitzes. Namentlich wurde von den geiſtlichen Ver— 

tretern der Anterſchied zwiſchen Transferierung und Anter— 

drückung einer Diözeſe, wie die badiſchen Bevollmächtigten am 

31. März berichteten, eifrig eingehend erörtert und betont, daß, 
wenn Konſtanz nicht mehr als Biſchofsſitz beſtehen bleibe, eine 

Transferierung etwa nach Raſtatt oder Freiburg genüge. 

Aber dieſe Translationsfrage holte nun die badiſche 

Regierung Gutachten von den Geiſtlichen Räten Brunner und 
Häberlin ein?“. Beide entſchieden ſich dafür — Brunner in 
ausführlicher Darlegung vom 20. April — daß es ſich bei 
Konſtanz nur um eine Transferierung handeln könne 7ꝛ. Der 

Grund, warum Rom, „das ſonſt ſteif und feſt auf dem alten 
beſteht“, — was gegenüber Mainz der Fall ſei — hier auf ein— 

  

  

wurden von den Gebäuden des Münſters genommen (ebd. S. 28). Das 

Konzept der für den Hl. Stuhl lateiniſch abgefaßten Dotationsurkunde, be— 

ginnend: Regia Sua Altitudo Ludovicus Magnus Dux ete, befindet ſich 

in den Akten des Miniſteriums des Innern, Kath. Kirchenſektion, ebd— 
Faſz. 110 (S. 310), ohne Anterſchrift. Was die Fonds betrifft, aus denen 

ein Teil der Zuwendungen für die Dotation ſtammte, ſo iſt zu bemerken, 

daß nicht alle in dem Miniſterialbeſchluß vom 5. Februar 1817 (Faſz. 115, 

vgl. oben S. 446) genannten Fonds, wie die Angaben der Dotations— 

urkunde zeigen, dazu herangezogen worden ſind. Der für das Seminar in 

der Dotation ausgeworfene Jahresbetrag von 25000 Mk., ebenſo wie 

der für das Eremiten- und Demeritenhaus, wurde niemals in den Staats— 

voranſchlag aufgenommen, ſondern aus Stiftungen beſtritten. Dieſe Stif— 

tungen, von denen einige in der Dotationsurkunde ohne direkte Beziehung 

hierauf genannt ſind, wurden auf Antrag der Kirchenſektion erſt 1832 näher 

beſtimmt. (Vgl. obige Denkſchrift S. 22.) Für die Gehaltsſätze iſt eben— 

falls der Beſchluß vom 5. Februar 1817 zu vergleichen. Näheres ließe ſich 

über all dieſe Dinge erſt feſtſtellen, wenn man die ſpeziellen Aufzeich— 

nungen des bad. Finanzminiſteriums zur Verfügung hätte. 

220 Ebd. Faſz. 52. (Beſchluß vom 12. April ebd.) 

221 Ebd. 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 38
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mal von ſeinen Maximen abweiche, und das beſtehende Kon— 
ſtanzer Bistum ſupprimiert haben wolle, ſei der, daß man die 

rechtlich begründeten Anſprüche Weſſenbergs umgehen und durch 

dieſen „ultramontaniſchen Gewaltſtreich“ einen vermeintlichen 
Gegner des Hl. Stuhles zu Boden ſchlagen wolle. Das Dom— 
kapitel ſei allerdings nach dem Reichsdeputationshauptſchluß 
als aufgelöſt anzuſehen. Häberlin äußerte ſich am 21. April in 
ähnlichem Sinne ꝛ2. Er fände dieſe Maßnahme für unbegreif— 
lich, wenn nicht „der römiſche Kniff“ dahinter ſtände, durch 
Supprimierung der Kirche und des („eigentlich als Körperſchaft 

nicht mehr beſtehenden“) Kapitels zugleich die bekannte Geſchichte 

des Bistumsverweſers zu ſupprimieren. Die Regierung ſtellte 

ſich jedoch auf den Standpunkt, daß man Rom gegenüber dieſe 
Frage umgehen ſolle. Dementſprechend ſchlugen die badiſchen Be— 
vollmächtigten, als am 3. Oktober noch einmal in Frankfurt dieſe 

Frage erörtert wurde, vor, daß die Faſſung dieſes Punktes in 

der Antwort an den Papſt ſich darauf zu beſchränken habe, „daß 
S. K. Hoheit ein Landesbistum in Freiburg zu errichten geſinnt 
ſeyen“, aber durch den württembergiſchen Geſchäftsführer die 
Erklärung abzugeben ſei, daß die badiſche Regierung gegen die 

angetragene Suppreſſion der Kathedralkirche in Konſtanz mit 
ihrem Kapitel nichts einzuwenden habe?ꝛs. Die Regierung legte 

hiernach auf die hierüber entſtandene Debatte keinen Wert, 

ſtellte ſich jedenfalls formell hiermit auf den Standpunkt der 
Kurie. 

Was nun die lang ſich hinziehende Debatte über den Sitz 
des Erzbistums angeht 22, ſo kann hier nur eine kurze Aberſicht 

222 Ebd. 

223 Ebd. Faſz. 52. (Vgl. Reinhard zum Schreiben Burgs vom 27.Juni.) 

224 Kurz darüber Brück, Oberrh. Kirchenprovinz S. 45. Wenn 

er bei dieſem Anlaß mit Longner (S. 511) bemerkt, daß Freiburg lediglich um 

eines pekuniären Vorteils willen für Raſtatt in Vorſchlag gebracht wor— 

den ſei, ſo iſt dies durchaus nicht richtig, wohl aber ſpielte dieſer Punkt auch 

in der badiſchen Argumentation eine wichtige Rolle, wie das Häberlinſche 

Gutachten (ogl. oben), auf das auch bei (Mone) Kath. Zuſtände II 22 hin⸗ 

gewieſen wird, lehrt. Häberlin führt aber gegen ſeinen Kollegen Brunner 

noch eine Reihe anderer Gründe an. Die Frage des Erzbistums hat 

zuerſt O. Mejer a. a. O. III 1 S. 193 ausführlicher berührt, ohne jedoch 

auf die badiſche Haltung näher einzugehen. Er weiſt hin auf den 

Miniſterialbeſchluß vom 7. Juli. Zur Haltung Häberlins, der in dieſer
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gegeben werden. Die badiſche Regierung ging vorſichtig vor. 

In einem längeren Expoſé vom 5. Juni begründete Miniſterial— 

direktor Reinhard eingehend, daß, wenn Rom den Turnus bei 

Beſetzung des Metropolitanſitzes ablehne, Freiburg als erz— 

biſchöflicher Sitz vorzuſchlagen ſei, jedoch nicht durch ſchriftliche 

Weiſung, ſondern auf dem Wege ſtiller mündlicher Anterband— 

lung, und zwar durch eine in die Verhandlungen eingeweihte, 

das Vertrauen der Mitwirkenden beſitzende Perſönlichkeit. In 

den Bemerkungen, die Reinhard zu den ihm am 27. Juni von 
Burg überſandten Erörterungen über Badens Anſprüche 

machte, betonte er, daß man nicht gerade mit dem Verlangen 
nach dem Erzbistum auftreten, auch nicht geradezu gegen Mainz 

oder Rottenburg, die beide für ſich das Erzbistum beanſpruchten, 

ſprechen, ſondern mündlich den erſten Anſpruch Badens geltend 

machen ſolle. Als der württembergiſche Miniſter Wintzingerode 

am 26. Juni in einem Schreiben an Berſtett, hinweiſend auf ein 
Geſpräch mit ihm auf der Durchreiſe durch Stuttgart, darauf 

anſpielte, daß man, falls die anderen Staaten es nicht wünſchten, 

— dies hoffte man aber — keinen beſonderen Wert auf die 

Verlegung des Erzbistums nach Rottenburg lege, erhielt er die 

Antwort am 9. Juli, S. K. Hoheit wolle der Entſcheidung in 
Frankfurt nicht vorgreifen. Auf der andern Seite werde das 
großherzogliche Gouvernement demjenigen bereitwillig entgegen— 

kommen, was die Abernahme des Erzbiſchöflichen Sitzes nach 
Recht und Billigkeit bedingen werde. 

Das war natürlich eine diplomatiſche Digreſſion. In 
Wirklichkeit erſtrebte Baden ernſthaft und mit Nachdruck das 

Erzbistum. Der größere Gegner war aber nicht in Stuttgart, 

ſondern in Darmſtadt zu ſuchen. Die Hauptverfechter der hier— 
auf gerichteten Anſprüche waren zwei Geiſtliche, die mit allen 

Frage ſcharf gegen Brunner ſich äußerte (vgl. oben), iſt jetzt auch auf deſſen 

Brief an den Freiburger Stadtrat vom 7. Juni 1818, den Stadtarchivar 

Dr. Hefele in ſeiner ſchönen Schrift „Wie Freiburg Biſchofsſtadt wurde“ 

(Freiburg 1927) S. 6 veröffentlichte. Hier auch das Nähere über die Be— 

mühungen der Stadt Freiburg um den Biſchofsſitz; jedoch iſt nach 

den obigen Ausführungen Hefeles Meinung (S. 18), daß die Entſcheidung 

in Frankfurt erſt am 7. Januar gefallen ſei, zu berichtigen, inſofern es ſich 

dort nicht um die Frage des Biſchofſitzes in Freiburg, ſondern des Metro— 

politanſitzes handelte. 

38³
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Faſern ihres Herzens dieſes Ziel verfolgten, — hier Burg, dort 
der Kirchenrat von Wreden. Burgꝛ's hat am 25. Juni in 
einem ausführlichen Gutachten die Anſprüche Badens zu be— 

gründen geſucht. Er führte rechtliche, politiſche und finanzielle 
Gründe ins Feld. Er wies auf die größere Seelenzahl Badens 
und die höhere Dotation Freiburgs hin, betonte, daß Mainz 

beſonders als Bundesfeſtung ungeeignet ſei, daß die Ein— 
wirkung des Erzbiſchofs auf die Biſchöfe anderer Staaten auch 
in vertragsmäßigen Gegenſtänden von den Grundſätzen ſeines 

Staates influenziert ſein werde und deſſen Einfluß dadurch ver— 
mehrt würde, daß ferner der badiſche Klerus ſich vor den andern 

an Geiſtesbildung auszeichne und durch das Erzbistum, beſon— 
ders auch durch deſſen kirchliche Bildungsanſtalten Geld ins 

Land komme. Ghnliche Gedanken hatte Reinhard in dem oben 
ſchon erwähnten, eigenhändig unterzeichneten Gutachten vom 
5. Juni geäußert, in dem der bemerkenswerte Satz ſteht: „Die 

Rechte des Erzbiſchofs ſind wichtig, ſie erſtrecken ſich über viele 
Staaten Deutſchlands, über ca. 2 Millionen Katholiken; in 
gewiſſen Fällen vertritt der Metropolit die Stelle des Pabſtes, 

Appelationen und Recurſe aller Art gelangen an den Erz— 
biſchof, was einen nicht geringen Geldzufluß aus dem Auslande 

zur Folge hat, das Individuum, in welchem ſich alles das ver— 
einigt, wird unter dem Einfluß des Souverains gewählt, der 
Gewinnſt iſt demnach Einfluß, politiſche Conſideration und Geld. 

Hingegen beſteht die Laſt, die vielleicht dafür übernommen wer— 
den müßte, in der Aufſtellung eines Agenten in Rom.“ In einem 
ſehr bedeutſamen Beſchluß des Miniſteriums vom 28. September 

wurden die Geſandten angewieſen, beſonders Heſſen gegen— 
über die ſachlichen Geſichtspunkte in die Wagſchale zu werfen 
und der Konferenz zu Gemüte zu führen, daß dieſe Vereinigung 

deutſcher Fürſten in einem der wichtigſten Punkte nicht nach 
Willkür entſcheiden dürfe, ſondern daß nur „das Gewicht der 

Sache, eine ernſtliche Vergleichung der Verhältniſſe mit dem 
geſteckten hohen Zweck den Ausſchlag geben müſſe.“ Wertvoll 

iſt beſonders die vertraulich hinzugefügte Notiz, daß „S. K. 

Hoheit in geſtriger Sitzung beſchloſſen habe, die biſchöfliche 

Dotation ganz in Domänen und Domanialgefällen herzuſtellen“. 

225 Ebd. Faſz. 52.
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In der Sitzung vom 30. September??« gaben die badiſchen 

Bevollmächtigten über die Frage des Erzbistums ihre Erklärung 
zu Protokoll, ebenſo der heſſiſche Geſandte Frhr. von Harnier. 
Burg berichtete in einem perſönlichen Schreiben „an Staatsrat 
und Direktor d. Min. d. ausw. Angelegenheiten“, alſo an Rein⸗ 

hard darüber. Er habe „der Anbeſcheidenheit, womit die Heſſen— 
Darmſtädtiſche Gegenerklärung . . . polemiſierte“, die Be— 

ſcheidenheit entgegengeſetzt und bei allen Teilnehmern einen 
durchſchlagenden Erfolg erzielt, ſo daß alle einſtimmig den 
erſten Anſpruch Badens auf das Erzbistum anerkannt hätten. 

Der heſſiſche Geſandte wolle ſeinen Hof darauf aufmerkſam 
machen. Es ſei zu hoffen, daß, ſo ſehr Herr von Wreden drohe, 
er es nicht zur Trennung kommen laſſe. Das Mißzrauen 

Württembergs, bemerkt Burg weiter, das nach einer Rede 

Kochs, der ihn vor der Sitzung habe überzeugen wollen, daß 
Württemberg der erzbiſchöfliche Sitz zu überlaſſen ſei??, ſeine 
Anſprüche ebenfalls noch nicht aufgegeben habe 2rs, habe er zu 
zerſtreuen geſucht. Burg fügt bei, daß ſein Auftrag nunmehr 
erledigt ſei; er blieb aber noch weiter mit Ermächtigung der 

Regierung. Heſſens Dotationsurkunde wurde wegen zu gerin— 
gem Satz in der 45. Sitzung zurückgegeben, ſein Antrag, eine 

Privaterklärung des heſſiſchen Hofes, worin er dankt, daß 

Se. Heiligkeit den alten Glanz des Metropolitanſitzes von Mainz 

wieder aufrecht zu erhalten beſchloſſen, wurde abgewieſen. Von 

heſſiſcher Seite trage man ſich nach der Znſtruktion der 
Geſandten und einer mündlichen Außerung des Miniſters von 

Grolman mit dem Gedanken, ein zweites Erzbistum mit 

226 Ebd. Faſz. 52. Die Gründe Heſſens ebd. (Schreiben Grolmans 

vom 1. September.) 

227 Daraus geht hervor, daß Naſſau, das von Anfang an für Würt— 

temberg eintrat, auch lange zögerte, aber ſchließlich durch ſeine Stimme 

für Baden (gegen Württemberg und Heſſen) den Ausſchlag gab, wie auch 

Burg in einem Schreiben an Berftelt vom 12. Rovember 1825 (Brück, 

Oberrh. Kirchenprovinz S. 45) hervorhob. 

228 Wie Grolman im Grunde dachte, ergibt ein Bericht (Faſz. 53) des 

Geh. Referendärs Nebenius aus Darmſtadt, der mit ihm geſprochen hatte 

und die Antwort erhielt, der heſſiſchen Regierung ſei die Sache an ſich 

höchſt gleichgültig, man befürchte aber von ſeiten der Rheinprovinz die 

heftigſten Vorwürfe, wenn man nicht alles daran ſetze, um deren Haupt— 

ſtadt den alten erzbiſchöflichen Sitz zu erhalten.
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Fulda zu bilden. UAm ſo eifriger arbeite Burg zur günſtigen 
Löſung dieſer Frage, der alle andern unterzuordnen ſeien. In 
die Note an Conſalvi müſſe die Feſtlegung des erzbiſchöflichen 

Sitzes in Freiburg aufgenommen werden. Dies nicht zu tun, 
wäre bedenklich und könnte Baden um ſeinen Erfolg bringen 22. 

Die Entſcheidung fiel ſchließlich zu deſſen Gunſten. Zwar hielt 
Heſſen noch im Dezember feſt, ſchlug vor, was Baden ablehnte, 

daß beide Höfe auf diplomatiſchem Weg unter ſich überein— 

kommen ſollten. Naſſau hatte ſich damals mit Württemberg 
gegen Mainz ausgeſprochen?“, eine zuſagende Antwort Kur— 

heſſens war zu erwarten. Aber noch in der 47. Sitzung hatte 

ſich Württemberg nicht definitiv für Baden entſchieden und 
Heſſen wollte die Vorbedingungen nicht annehmen 2sr. Wangen— 
heim hatte mit Grolman konferiert. Eine Denkſchrift wurde 

abgefaßt. Heſſen gab ſchließlich nach. Am 19. Januar ſollte, 
wie der Geſandte ankündigte, die Entſcheidung fallen. Die ba— 
diſche Geſandtſchaft berichtet am 30. Januar über die am 19. ab⸗ 
gehaltene 48. Zuſammenkunft **2: „Die 48. Zuſammenkunft zeich— 
net ſich durch den wichtigen Act aus, wodurch die Souveraine 

von Württemberg, Baden, Kurheſſen, Heſſen und Naſſau die 
Vereinigung der in ihren Staaten zu errichtenden 5 Bistümer 
in einer Kirchenprovinz und die Ubertragung der erzbiſchöflichen 

Würde auf den biſchöflichen Stuhl zu Freyburg im Großherzog— 
tum Baden durch ihre Bevollmächtigten ausſprechen.“ — 

* * 
** 

Baden hatte alſo ſein Ziel erreicht; einer der ſchwierigſten 
Punkte war damit, ſoweit die Staaten dabei in Frage kamen, 
glücklich gelöſt. Es bedurfte noch der Zuſtimmung des 

Hl. Stuhles. Da die Verhandlungen hierüber in Frankfurt ſich 

ſolange hinausgezogen hatten, konnte die Note an Conſalvi erſt 
jetzt fertig geſtellt werden. Hatte man bis dahin gar keine 

Fühlung mit Rom genommen? Wie ſtellte man ſich in Karls— 

ruhe zu der Note? Noch bevor der württembergiſche Entwurf 
der Note an Conſalvi den Regierungen zur Begutachtung über— 

220 Bericht vom 27. November Faſz. 53. 

230 Bericht vom 6. Dezember Faſz. 53. 

231 Bericht vom 11. Januar Faſz. 53. 

232 Faſz. 53.
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ſandt wurde, hatte Schmitz-Grollenburg mit Gutheißung der 

Konferenz in der 34. Sitzung dem Kardinalſtaatsſekretär die Mit— 
teilung zukommen laſſen, daß man auf den Zirkumſkriptions— 

vorſchlag des päpſtlichen Stuhles eingehe und das Material 
bereitſtellen werde. Die Antwort blieb längere Zeit aus?““. 

Inzwiſchen, am 19. bzw. 20. Juli, hatte die badiſche Geſandt— 
ſchaft die Aktenſtücke, die Antwortnote für Conſalvi und die 

Inſtruktion für Kölle, in Abſchrift ihrer Regierung zugeſandt. 
Brunner erſtattete ein Gutachten darüber?s:. Auch im 

Miniſterium hatte man allerlei zu erinnern. Formal fand man 
die Faſſung ganz unfranzöſiſch. Beſonderes Gewicht legte man 

auf die Frage der erſten Aufſtellung der Biſchöfe. Dazu 
wird bemerkt: „S. K. Hoheit wollen pro hac vice ... durch⸗ 

aus nicht auf ein Nominationsrecht, oder was dieſem gleich— 
kommt, beſtehen, ſondern ſind im voraus zu allem geneigt, was 

auf conciliatoriſchen, jedoch künftigen Fällen nicht zum Präjudiz 
gereichenden Wegen bei der Aufſtellung des erſten Biſchofs mit 
Billigkeit erwartet werden kann.“ Am 29. September konnte 

Schmitz-Grollenburg mitteilen, daß eine Antwort Conſalvis auf 
ſein Schreiben vom Frühjahr eingelaufen ſei. Der Kardinal 
entſchuldigt darin die Verzögerung und teilte mit, der Hl. Vater 

habe davon Notiz genommen und ſehe Weiterem entgegen. 

Die badiſchen Geſandten fanden dieſe in ihrem Berichte vom 
3. Oktober in mehrfacher Beziehung merkwürdig. Darin „wird 

nicht nur zum erſtenmale ausdrückliche und officielle Kenntniß von 

den hieſigen Conferenzen genommen, ſondern indem deren Reſul— 
tat erwartet und die Verwendung des Staatsminiſters Sr. Päbſt⸗ 
lichen Heiligkeit zugeſichert wird, iſt zugleich die bis dahin abge— 
brochen geweſene Anterhandlung wieder angeknüpft“?'ss. Da noch 

immer die offizielle Note nicht feſtgeſtellt werden konnte, wurde, 
wie die Geſandten am 7. Oktober berichten, für gut befunden, daß 
.. . Frhr. v. Schmitz einſtweilen auf das in der letzten Sitzung 
vorgelegte Schreiben des Kardinal-Staatsſekretärs ein Privat— 

ſchreiben erlaſſe; es ſollte vor allem darin die lange Verzöge— 
rung der amtlichen Antwort begründet werden. Dabei wurde 

233 Mejer III 1 S. 193. 

284 Für das folgende vgl. ebd. Faſz. 52. 

235 Ebd.
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auch die Frage des Anſchluſſes Hohenzollerns berührt und die 
Anzeige „über die bereits officiell ausgeſprochene Fixierung 
des Landesbistums Freiburg“ erſtattet. Kölle konnte am 
27. Oktober mitteilen, daß der Kardinal auf das von ihm 

vorgelegte Schreiben nichts Beſtimmtes erklärte, wohl aber mit 
der Subſtituierung von Freiburg für Raſtatt einverſtanden ſei, 
— was er bereits Türkheim gegenüber geäußert hatte. Die 

Antwort ſelbſt, am 10. November verfaßt, inhaltlich aber nichts 

Neues bietend, wurde in der 47. Sitzung am 11. Dezember zu 
den Akten gegeben?“. 

Von größter Bedeutung für die geplante Neuordnung der 

kirchlichen Verhältniſſe am Oberrhein war die ſeit der 35. Kon— 
ferenz in mehreren Sitzungen beſprochene Aufſtellung der 
Kirchenpragmatik?* und des ſog. Fundationsinſtrumentes “, der 

Hauptfundationsurkunde, wie Danz ſagt?', worin aus den 
früheren Grundbeſtimmungen alle jenen ſtaatskirchlichen For— 

derungen der Deklaration und des organiſchen Statuts auf— 
genommen ſind, die der Hl. Stuhl niemals anerkennen konnte, 

und die man deshalb geheim hielt, bis die neuen Diözeſen ein— 
gerichtet und die Biſchöfe mit Hilfe Roms ernannt wären. So⸗ 

bald dies geſchehen war, „ſollte die Kirchenpragmatik in allen 

Staaten der oberrheiniſchen Kirchenprovinz — dieſe Bezeich— 

nung wurde in der Konferenz vom 14. Juni 1820 angenommen 

— als die Verhältniſſe der Kirche ordnendes organiſches Staats- 
geſetz publiziert, Biſchöfe und Domkapitel ſollten auf ſie verpflich⸗ 

tet, das Fundationsinſtrument aber, worin die wichtigſten Be— 

ſtimmungen der Kirchenpragmatik aufgenommen wurden, ſollte 

236 Mejer III 1 S. 196. Vgl. die Abſchrift in Faſz. 41 und 53. 
287 Vgl. dazu beſonders (Mone), Die katholiſchen Zuſtände in 

Baden II (Regensburg 1841) S. 49 ff.; Brück a. a. O. S. 45 f.; 

Maas S. 26 ff. und beſonders Mejer III 1 S. 192 ff., 199 ff. (hier auch 

der ausführliche Inhalt). Der Wortlaut der Kirchenpragmatik bei Münch, 

Konkordate II, 323 ff. 

23s Das Formular des Fundationsinſtruments iſt gedruckt bei Münch, 

Konkordate II, 332 ff. Die Akten hierüber finden ſich in Karlsruhe: Rel.- 

u Kirchenſ. Faſz. 65. 

23o Mejer S. 214. 

240 Die Bulle Provida solersque ſagt „Freiburger Kirchenprovinz“, 

was Schmitz-Grollenburg als Referent der Kommiſſion, die am 21. Okt. 

1821 zuſammentrat, beanſtandete. Brück, S. 47.
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als Grundgeſetz der betreffenden Stiftungen den Biſchöfen und 

Domkapiteln bei ihrer Einſetzung auferlegt werden.“ 
Letzteres wurde in den Staatsvertrag vom 8. Februar 1822, der 

den vom 7. Oktober 1818 ergänzen ſollte und am 19. Januar 
1821 in der 48. Sitzung in einem von Schmitz-Grollenburg, 
Blittersdorf, Harnier, Koch, Jaumann und Burg bearbeiteten 

Entwurf vorgelegt worden war, mit der Forderung zum Aus— 
druck gebracht, daß die zu Biſchöfen in Ausſicht genommenen 
Geiſtlichen nur dann in Rom in Antrag gebracht werden 

ſollten, wenn „ſie ſich zur Beobachtung der darin feſtgeſetzten 

Grundbeſtimmungen der Kirchenverfaſſung in einem darüber 
abzuhaltenden Protocolle verbindlich machten“. Wir ſehen hier 
davon ab, darauf einzugehen, welche weiteren Verwicklungen 

damit verbunden waren und wie der päpſtliche Staatsſekretär, 
von dieſen Vorgängen unterrichtet, den Regierungen gegenüber 

ſchon in der Note vom 21. Auguſt darauf anſpielte und ihnen 

zu verſtehen gab, daß, ſolange — was noch immer nicht geſchehen 
war — nicht eine Antwort auf ſeine Noten vom 10. Auguſt und 

24. September 1819 erfolgt ſei, der Hl. Stuhl ſich zur Er— 

nennung der Biſchöfe nicht herbeilaſſen werde, was denn zu 
einer ausweichenden Antwort vom 27. Dezember 1821 führte. 

Worauf hier noch hinzuweiſen iſt, iſt die nach der zuletzt gekenn— 
zeichneten Haltung der badiſchen Regierung auffallende Tat— 

ſache, daß auch Baden „vorbehältlich Landesverordnungen, die 

es etwa mit ſeinem Biſchofe zu vereinbaren zweckmäßig finden 

werde“, ſich mit allem, auch der Kirchenpragmatik einverſtanden 
erklärte“ ?. Mochte man ſich einer gewiſſen Mäßigung gegen— 

über Rom befleißigen, ſo war es kaum mehr als eine leere Aus— 
rede, wenn der badiſche Vertreter, Geiſtl. Rat Burg, zu der 
nach Rom gerichteten Erklärung der Regierungen vom 
27. Dezember 1821, daß es nach der Ernennung der Biſchöfe 

leicht ſein werde, die von Conſalvi erwähnten Punkte der Or— 

ganiſation der katholiſchen Kirche zu regeln, die Interpretation 

gab, die Regierungen hätten der päpſtlichen Kurie damit ver— 
ſichern wollen, daß ſie nicht einſeitig ihr eigenes Kirchenrecht 

durchführen wollten, ſondern geneigt ſeien, über die noch unent— 
    

241 Mejer S. 200. 

242 Mejer III 1 S. 196.
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ſchiedenen Punkte mit dem römiſchen Hofe übereinzukommen?“. 
Die Haltung Badens in dieſer Frage iſt durch eine Reihe 

von Beſchlüſſen gekennzeichnet“ nk. Wenn das Miniſterium des 

Auswärtigen unter Bezugnahme auf den Bericht der badiſchen 
Bevollmächtigten über ein zu promulgierendes Staatsgrundgeſetz 

am 2. Mai erklärte, daß es nicht einſehe, „wie vor dem Abſchluß 

der Verhandlungen mit dem römiſchen Hofe ſchon an einem 
ſolchen Staatsgrundgeſetze gearbeitet werden könne“, ſo ſchien das 

ganz in der Richtung des wiederholt erwähnten Beſchluſſes der 
badiſchen Regierung vom 21. Dezember zu liegen. Allein die 
weiteren Verhandlungen zeigten, daß man in Sachen des 

Staatskirchentums auch in Baden nicht anders dachte, wie ſonſt, 
und beſonders waren es die geiſtlichen Räte der Regierung, 
Burg nicht ausgenommen, die zäh an den alten Grundſätzen feſt— 
hielten. Das tat vor allem Brunner in ſeinen Bemerkungen 

über die zukünftige Kirchenpragmatik, ſo beſonders, wenn er 
darin das landesherrliche Placet betont und darauf abhebt, „daß 
nach dem alten Kirchenrecht und der Praxis in Deutſchland der 
erwählte oder ernannte Biſchof ſogleich vor der päpſtlichen 

Confirmation in alle Rechte des Epiſkopates“ eintrete. Beach— 
tenswert iſt auch hier, was man im Miniſterium zu dem Entwurf 

hierüber zu ſagen hatte. Man beanſtandet, um nur weniges 

herauszuheben, in dem Entwurf die Anterſcheidung zwiſchen 
placet und vidit, da daraus Kolliſionen entſtehen könnten; 

man legt Gewicht auf ſofortige Berufung der mit Staats— 
genehmigung durch den Erzbiſchof zu „berufenden Provinzial— 

ſynode, die es nicht nur mit einer Maſſe von Reformen“, ſon⸗ 
der auch vorzüglich mit dem Vollzug der Kirchenpragmatik zu tun 

hätte; man wirft zu dem Vorſchlag, daß aus den drei von dem 
vorgeſehenen Wahlkollegium gewählten „Subjekten“ derjenige 

als Biſchof proklamiert werden ſolle, den das landesherrliche 
Veto nicht ausſchließe, die Frage auf, ob der Landesherr mehr 
als einmal alle drei und auch diejenigen rekuſieren könne, welche 

er gleichfalls für qualifiziert halte, und fordert, „daß alle und 

jede Correſpondenz mit dem Römiſchen Hof durch die Hände der 
geeigneten Staatsbehörde laufe“. Es ſei allem die Klauſel bei— 
  

24s Brück, Geſchichte der kath. Kirche im 19. Jahrhundert II, 126. 

244 Vgl. H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.- und Kirchenſ. Faſz. 52.
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zufügen, daß es dem Landesherrn unbenommen ſei, nach Maß— 

gabe der Landesgeſetze und der individuellen religiöſen Bedürf⸗ 

niſſe mit dem Biſchof weitere organiſche Geſetze und Anord— 
nungen, die der Kirchenpragmatik nicht widerſtrebten, zu konzer— 

tieren. 

Den Bevollmächtigten in Frankfurt wurden dieſe Bemer— 
kungen zur Kirchenpragmatik zugeſtellt. Wie Geiſtl. Rat Burg 
darüber dachte, ergibt ſein Gutachten, das er über die Frage 

bearbeitete: Wie bei der Auswahl der Biſchöfe zu verfahren und 
wie desfallſigen Hinderniſſen für die Zukunft vorzubeugen ſei 2*8. 

Dieſes Gutachten Burgs iſt ebenſo wichtig für ſeine 
Stellungnahme zur Kirchenpragmatik, wie charakteriſtiſch für 

ſeine Denkweiſe in der darin berührten Frage. Seitdem der 
römiſche Hof, führt er aus, die Beſetzung der biſchöflichen Sitze 

von ſeiner Konfirmation abhängig zu machen gewußt hat, be— 

diente er ſich nur gar zu oft ſeiner Gewalt zur Erreichung ge— 
wiſſer Privatabſichten, wodurch die kirchliche Ordnung geſtört 
und die Staaten beunruhigt wurden. So in Frankreich, Spa— 
nien und anderen Ländern. In Deutſchland hatte das Konfir— 
mationsrecht minder nachteilige Wirkungen infolge des hier 
beſtehenden, ein ius in re dem Erwählten erteilenden Wahl— 

rechts, das, von den Fürſten anerkannt, auch durch das Wie— 
ner Konkordat (1448) keine weſentlichen Einſchränkungen erfuhr. 

Dieſes Recht machten die proteſtantiſchen Höfe des Deutſchen 

Bundes im Jahre 1818 zu einem Grundgeſetz der Wiederher— 

ſtellung der kirchlichen Ordnung. Um dieſes Wahlrecht auch für 

die Zukunft zu wahren, iſt es notwendig, „daß die biſchöflichen 

Sitze für das erſte Mal mit Männern beſetzt werden, welche die 

in der zum Staatsgeſetz zu erhebenden Kirchenpragmatik auf— 

geſtellten Grundſätze anerkennen und ihre Ausführung und 

Handhabung zu beſchwören bereit ſind. Wenn die Regenten 

dieſe Männer, ſey es mit oder ohne Rückſprache mit der Geiſt— 

lichkeit, auserſehen haben, ſo laſſen ſie ihnen ihr Zutrauen münd— 

lich erklären und die Kirchenpragmatik vorlegen mit dem Auf— 

trage, ſich innerhalb einer gewiſſen Zeit ſchriftlich zu äußern, ob 

ſie dieſe Grundſätze anerkennen und zu beſchwören bereit ſind. 

248 Ebd. Faſz. 53 (nach Karlsruhe mit Datum vom 1. Dezember).
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Haben ſich die Regenten von den guten Geſinnungen dieſer 
Männer überzeugt, ſo wird mit ihnen ſogleich die Aufſtellung 
des künftigen Domcapitels verabredet“. Auch dieſes iſt mit 

Männern zu beſetzen, „die den Geiſt der Kirchenpragmatik auf— 
zufaſſen und ins praktiſche Leben einzuführen im Stande ſind“. 

Da es wünſchenswert iſt, daß das neue Domkapitel vom Papſte 

als kanoniſches Wahlkollegium anerkannt wird, ſo muß man die 

von ihm vorgeſchlagene erſte Beſetzung durch den Biſchof an— 

nehmen. Wenn der Regent hierüber eine ſchriftliche Verabre— 
dung mit dem aufzuſtellenden Biſchof trifft, ſo iſt die Sache 
unbedenklich. Es iſt rätlich, die zukünftigen Domherren eben— 

falls auf die Kirchenpragmatik zu verpflichten. Dieſe bringt eine 
der Zahl der Domherren entſprechende Zahl von Dekanen für 
das kanoniſche Wahlkollegium in Vorſchlag. Eine ſolche Ergän— 

zung des letzteren findet am beſten ſogleich nach Aufſtellung des 

Domkapitels und nicht erſt bei der Vakanz des biſchöflichen 

Sitzes ſtatt. Da aber der päpſtliche Staatsſekretär von einer 

Beiziehung der Dekane ſür den Wabhlakt nichts wiſſen will, ſo 

wird man am beſten gewiſſe anſehnliche Pfarrſtellen (Konſtanz, 

Karlsruhe, Raſtatt), die zwei älteſten Dekane, den biſchöflichen 

Vikar in Hohenzollern und den Dekan der theologiſchen Fakultät 
für alle Zeit zur Ausübung des Wahlgeſchäfts zu Ehrendomherrn 

ernennen. Dadurch wird die theologiſche Fakultät „in das große 

Intereſſe der Kirchenpragmatik gezogen, deren wiſſenſchaftliche 

Behauptung ihr obliegt“. Das ſo aufgeſtellte Wahlkollegium 

mutz von der Geiſtlichkeit auf einer Diözeſanſynode oder auf 

Kapitelskonferenzen anerkannt werden. Die in der Kirchen— 

pragmatik feſtgelegte Beſetzungsart mit ihren rechtlichen Folgen 

wird dann auf einer vom Erzbiſchof zu berufenden Provinzial— 

ſynode feierlich anerkannt;, hier werden auch die Wahlkollegien 

und die Kapitelsſtatuten beſtätigt und die judices in partibus 

aufgeſtellt. Dem päpſtlichen Stuhl wird darüber Anzeige ge— 

macht. Er kann ſeine Beſtätigung um ſo weniger verſagen, „da 

theils ſeinen Wünſchen entſprochen wird, theils im Weſen der 
hervorgebrachten Wahlform nichts geändert wird“. Im Funda⸗ 

tionsinſtrument ſetzt der Regent die Weiſe der künftigen Be— 

ſetzung des biſchöflichen Stuhles mit ihren Folgen feſt und erklärt 

die in der Pragmatik vorgeſchriebene Wahlart zu einem prag—
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matiſchen Geſetze für ewige Zeiten. „Dieſe Fundationsinſtru— 
mente werden von der Provinzialſynode mit Dank acceptiert.“ 

So weit Burg. Er läßt uns über ſein Verhältnis zu den ſtaats— 

kirchlichen Geſetzesentwürfen der Frankfurter Konferenz, an 
deren Zuſtandekommen er mitgearbeitet hat, nicht im Zweifel. 

Burgs Gutachten wurde auf Beſchluß des Miniſteriums der 
auswärtigen Angelegenheiten am 23. Januar 1821 den geiſtlichen 
Räten Brunner und Häberlin zur Gegenäußerung zugeſtellt. 
Häberlin ſtimmt im weſentlichen den Ausführungen Burgs zu, 
macht aber einige Bemerkungen dazu. Für den Fall, daß der 

Großherzog bei der erſtmaligen Ernennung auch die Geſinnungen 

der Geiſtlichkeit hierüber kennen lernen wollte, ſei es am beſten, 
wenn jeder der 6 Kreisdirektoren beauftragt würde, die Pfarrer 
ſeines Kreiſes nebſt den noch vorhandenen Konſtanzer Domherrn 

ſowie den biſchöflichen Speieriſchen und Konſtanzer Vikariats— 
räten aufzufordern, ihnen eine geſchloſſene briefliche Außerung 

über den zu wählenden Biſchof zukommen zu laſſen. Das Re— 
ſultat, auf welche 2 oder 3 Individuen die meiſten Stimmen 
gefallen wären, ſei dann Sr. K. H. mitzuteilen. Da jedoch für 

den erſten Fall noch kein kanoniſches Wahlkollegium beſtünde, 

wäre die päpſtliche Beſtätigung des Biſchofs noch abzuwarten, 

„bis die Verabredung wegen wirklicher Aufſtellung des künftigen 

Domkapitels geſchehen könnte“. Was die Ergänzung des Wahl— 

kollegiums durch weitere 7 Geiſtliche betrifft, ſo glaubt Häberlin 

annehmen zu dürfen — er fällt nicht aus der Rolle — „daß 

forthin am Großh. Miniſterium, wie in andern Staaten, eine 

Stelle von katholiſchen geiſtlichen Räthen beſtehen werde, welche 

die landesfürſtlichen Majeſtätsrechte eirca sacra gegen die bi— 

ſchöflichen Prätenſionen und päbſtlichen Anmaßungen unter dem 

Vorwande der Religion zu verteidigen hat“. Von dieſem Ge— 

ſichtspunkt aus eigneten ſich die geiſtlichen Miniſterialräte, wenn 

ſie mit ſich ſelbſt nicht in Widerſpruch kommen wollten, keines— 

wegs zu Domherrn und biſchöflichen geiſtlichen Räten. Wohl 

aber könne man ſie zu „den 7 Individuen“ des Wahlkollegiums 

heranziehen, da ſie am beſten mit dem Charakter der meiſten 

Geiſtlichen des Landes bekannt ſeien. Das 4. Mitglied ſolle ein 

biſchöflicher Vikar von Hohenzollern ſein, die übrigen drei müßten 

aus dem Klerus des Ober-, Mittel- und Niederrheins, wozu ſich
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am beſten die Stadtpfarrer von Konſtanz, Karlsruhe und Mann— 

heim eigneten, genommen werden. Falls dieſer Vorſchlag nicht 

zuſage, könnte man — abgeſehen von Hohenzollern — aus den 
6 Kreiſen je „ein Individuum“ auswählen. Häberlin ſchließt 

ſein Gutachten mit einem Bekenntnis, worin er mit einer Ehrlich— 
keit und Offenheit, die man anerkennen muß, ſeinen Standpunkt, 

vielleicht nicht ohne Spitze gegen Burg zum Ausdruck bringt, 
wenn er ſagt: „Im übrigen vereinige ich mich mit den Anträgen 
des geiſtlichen Raths Burg und erlaube mir pro coronide nur 

noch die Bemerkung, daß ich wenigſtens für meine Perſon, der 
im Jahre 1810 zwanzigjähriger biſchöflicher Commissarius und 

geiſtlicher Rath war und als Freund der landesherrlichen 
Hoheitsrechte circa sacra landesfürſtliche Dienſte ſuchte und er— 

hielt, gegen meine Neigung und Überzeugung in biſchöfliche 

Dienſte nicht mehr zurücktreten kann und werde, beſonders bey 
einem biſchöflichen Vikariats-Kollegium, wo man der Dekretal— 
und römiſchen Kurial-Grundſätze nie ganz los wird, ſondern doch 

zuweilen einen Zſidor oder Hildebrand machen muß, wozu ſich 

ein Freund der Wahrheit und Dekretaliſtenfeind nicht wohl ver— 
ſteht; nam iurisprudentiam ecclesiasticam, (welche auch dem 
Regenten ſeine Rechte in Kirchenſachen giebt und läßt), et non 

pontificiam profiteor.“ 2˙6 

Die Ausführungen Burgs ſowohl wie Häberlins, denen 
Brunner in nichts nachſtand, zeigen deutlich, wo die treibenden 

Kräfte zu ſuchen ſind, die hinter einer Regierung ſtanden, die, 

ſolange jedenfalls Berſtett im Miniſterium der auswärtigen An— 
gelegenheiten die Zügel führte, im Grunde auf eine konziliante 

Politik gegenüber dem Hl. Stuhle eingeſtellt war. Brunner und 

Häberlin, deren Konkordatsprojekte in der Zeit vor dem Wiener 

246 Im Zuſammenhang hiermit ſei auch auf einen kurzen „Nachtrag 

zur Punktation wegen einer gemeinſchaftlichen Abereinkunft mit Rom“ auf⸗ 

merkſam gemacht, die Häberlin im Februar 1818 (Faſz. 116) niederſchrieb. 

Er beginnt: „Eigentlich wäre es gar nicht nöthig, mit Rom ein Konkordat 

zu ſchließen“; es folgen 5 Punkte und dann die Schlußworte: „And ſollte 

auch die Curia Romana bey ſolchen gut katholiſchen Grundſätzen — die 

das landesherrliche ius circa sacra betonen — uns Deutſche als Schis— 

matiker anſehen, ... ſo ſage ich pro coronide: Glückſeliges Schisma, 

welches dem Staat nüzt und der ächten Religion nicht ſchadet. Ita salvo 

meliori. — Hier auch ein Gutachten Häberlins vom 4. Mai 1817 zum 
Breve vom 15. März 1817 (in der Weſſenbergfrage).
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Kongreß wir gekennzeichnet haben?“, ſollten auch zum Schluſſe 

dieſer erſten Etappe der Verhandlungen zu Worte kommen. Sie 
ſind ſich, das muß man zum Unterſchied von Burg anerkennen, 
in ihrer immer wieder zum Widerſpruch herausfordernden, bis 
faſt zum Fanatismus geſteigerten Haltung gegen die päpſtliche 
Kurie ſtets gleich geblieben. Ein eigentümliches Geſchick wollte 

es, daß ſie mit dem dritten, uns ebenfalls aus früheren Gut— 
achten bekannten Mitgliede der katholiſchen Kirchenſektion, mit 

geiſtlichen Rat Schäfer, der bei dieſen letzten Verhandlungen 
nicht hervortrat, dazu berufen ſein ſollten, die amtlichen Doku— 
mente der Zirkumſkriptions- und Dotationsinſtrumente, die badi— 

ſcherſeits in geradezu wunderbarer kalligraphiſcher Ausführung 
dem Hl. Stuhl überreicht wurdenꝛ*s, im Namen der Regierung zu 

unterzeichnen. Am 15. Februar legte die Kirchenſektion die 

„eingeſchriebene Descriptio dioeceseos“ im Miniſterium des 

Innern vor, die Herr von Gulat an den Miniſter des Außern 
weitergehen ließ?». Der Regierungspräſident von Hohen⸗ 
zollern-⸗Sigmaringen, geh. Rat Huber, ſandte am 23. Februar die 

„Deſignation der Pfarrbezirke“ des Fürſtentums ein, mit dem 
Bemerken, daß die von Hechingen folgen werden. Am 19. hatte 
Graf Wintzingerode aus Stuttgart den endgültigen Entwurf der 

Antwortnote an Conſalvi Karlsruhe zugeſtellt ꝛo. Am 23. März 

247 Der dort S. 197 erwähnte Beivortrag Häberlins findet ſich auch 

eigenhändig in Faſz. 116, hier jedoch ſchon unter dem Datum des 30. Sep⸗ 

tember 1813 und in einigen Punkten etwas anders formuliert. Es war 

wohl ein Vorentwurf zu dem vom 16. Oktober. 

24s Acta Congr. Consist. 1821, Pars III Nr. 20, Aufſchrift: Regni 

Wurtembergiae aliorumque ditionum principum et Statuum foede- 

ratorum Germaniae novae circumscriptionis dioecesium. Es folgt 

das unten zu beſprechende Konſiſtorialdekret, dann die Zirkumſkriptionen der 

fünf Diözeſen. Die für Freiburg (in Pergament) überſchrieben: Circum- 

scriptio dioeceseos Friburgensis continens singulas parochias in 

Magno Ducatu Badensi et in Principatibus Hohenzollern-Hechingen 

et Hohenzollern-Sigmaringen. Die Unterſchriften der Kirchenſektion und 

Pfeiffers eigenhändig genau wie oben im Entwurf S. 583. Die Enume- 

ratio parochiarum Hohenzollerns iſt unterzeichnet von F. J. Giegling. Es 

folgt dann die Dotationsurkunde, unterzeichnet: De Gulat. 

249 Faſz. 53. 

250 Die Note, im Entwurf gedruckt in den Beiträgen zur neueſten Ge— 

ſchichte der deutſch-katholiſchen Kirchenverfaſſung (Straßburg 1823) S. 71,
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überſandte das badiſche Miniſterium „die in Reinſchrift ge— 
brachte unterzeichnete Note an Conſalvi“ mit der Circum- 
scriptio dioecesis Friburgensis und der enumeratio parro- 

chiarum beider Hohenzollern nach Stuttgart, die Dotations— 

urkunde hatte Schmitz-Grollenburg ſchon von Frankfurt aus mit— 
genommen 281. Graf Wintzingerode konnte am 9. April mitteilen, 

daß der Hauptmann von Mertens mit den Aktenſtücken als 

Kurier nach Rom abgegangen ſei. Dieſer war bereits am 
5. Mai wieder zurückgekehrt, ohne daß er beſtimmte Nachrichten 
von Conſalvi überbringen konnte. Wegen der heiligen Woche 
und der Anweſenheit des Königs von Neapel habe ſich der 
päpſtliche Staatsſekretär der Sache noch nicht zuwenden können. 

Auch Kölle konnte in ſeinem Bericht vom 2. Mai, den Wangen— 

heim am 2. Juni durch Zirkular bekannt gab, nur hinzufügen, 
daß der Kardinal nach den Feiertagen die Sache prüfen 
werde 2:ꝛ. Am 6. Juni ſchrieb Conſalvi an den Nuntius in 
Luzern: Entro anche io nel di Lei parere, che si voglia costi 
attendere il risultato delle trattative pendenti sugli affari 
ecclesiastici di Germania e specialmente del Gran Ducato 

di Baden. Zwar ſeien die Verhandlungen über die kirch— 

lichen Angelegenheiten Badens noch in der Schwebe, doch ſei 

man mit der Neuordnung der preußiſchen Bistümer zum Ab— 
ſchluß gelangt 22. Aber auch die oberrheiniſche Sache wurde 

liegt handſchriftlich vor in Karlsruhe Faſz. 52 und in Rom, Acta Congr. 

Consist. pars III. Anſtelle Raſtatts wird Freiburg als Biſchofsſitz ange— 

fuͤhrt mit der Begründung, daß es hauptſächlich in der Mitte der vor— 

wiegend von Katholiken bewohnten Landesteile liege und alle Vorteile, die 

die Errichtung des biſchöflichen Sitzes erleichterten, biete, wozu noch der 

Wunſch der Hohenzollernſchen Fürſten, ſich anzuſchließen, komme. Für 

Freiburg als Metropolitanſitz wird angeführt, daß es die Hälfte aller 

Katholiken der Provinz aufweiſe, und ſeine gute Dotation, die „fournira 

à l'archevéque toutes les ressources nécessaires pour l'exercise de 
ses fonctions.“ 

251 Ebd. 

252 Vgl. dazu Mejer a. a. O. 198. 

253 Nuntiaturarchiv Luzern in der Berner Nuntiatur 1. c. Nr. 86 294. 

Bezüglich Preußens fügt er bei: Sperando che il tenore della Bolla, 

che si sta attualmente stendendo, possa in diverse cose servire di 

un utile esempio, avrö cura di farla àa Lei conoscere subito, 

che sarò in grado di poterlo fare. intanto fino alla publi- 

cazione della bolla sarebbe quasi espediente, di non pressare 
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nun ernſthaft ins Auge gefaßt, der Schwerpunkt der Arbeit lag 
jetzt bei der Konſiſtorialkongregation, deren Sekretär damals 
der aus den preußiſchen Verhandlungen bekannte Mſgr. Raffaele 

Mazio ꝛ** war. Wir wiſſen, welch umſtändliche Verhandlungen 

zwiſchen ihm und Niebuhr erforderlich waren, bis das Konſi— 
ſtorialdekret zur Bulle „De salute animarum“ eine beide Teile 

befriedigende Formulierung gefunden hatte s. Auch Kölle, der 
württembergiſche Geſchäftsträger (für die oberrheiniſchen An⸗ 
gelegenheiten), erhielt Kenntnis von dem Dekret für die Bulle 
„Provida solersque“, noch bevor es amtlich abgeſchloſſen 

war ꝛs. Am 24. Juli 1821 dankte er Mazio, daß er ihm den 

Entwurf zum Konſiſtorialdekret mitgeteilt habe?“, und erſuchte 

ihn um Angabe von Tag und Stunde, wann er mit ihm einige 
Punkte beſprechen könnte 's. Bereits am 28. Juli erhielt 

Mazio vom Hl. Vater die Weiſung, das Dekret zu expedieren, 
das auch das gleiche Datum aufweiſt ꝛ»'. Nachdem es fertig— 

ulterioremente i Signori Deputati a proseguire le trattative.“ Ebenda 

auch unter Nr. 88 507 ein intereſſanter Brief Conſalvis vom 21. Juni zur 

Bulle „De salute animarum“. Zu den Vorverhandlungen über die letz— 

teren vgl. jetzt die Studie von M. Bierbaum, Vorverhandlungen zur 

Bulle „De salute animarum“ PPaderborn 1927), Dazu auch 

H. Müſſener, Die finanziellen Anſprüche der kath. Kirche an den 

preußiſchen Staat auf Grund der Bulle De salute animarum (M.-Glad— 
bach 1926). 

254 Vgl. über ihn Bierbaum a. a. O. S. 3. 

255 Ebd. S. 8 ff. 

256 Dieſes Dekret findet ſich in den Acta consistorialia 1821, pars III. 
unter Nr. 20. 

257 Ebenda eingeheftet. Die angeredete Erzellenz kann nur Mazio ſein. 

Kölle dankt „qu'Elle a bien voulu me communiquer l'ébauche du decret 
consistorial. 

268 Hierher gehören wohl auch die ebenda unmittelbar anſchließend zu 
11 Punkten aufgezeichneten Bemerkungen, die wohl von Kölle herrühren. 

Hervorgehoben ſei: ad 1: Les rentes de la seigneurie de Linz telles 

quelles ont été specifiées, n'excluent pas d'autres accroissemens de 

revenus, qui pourraient naitre de la possession de cette seigneurie. 

Auf einem weiteren Blatt ſteht die „Tassa da imporsi alli nuovi vesco— 

vati della Germania“, die entſprechend der Dotation feſtgeſetzt iſt, und 

zwar bei Freiburg 1020,46 fl., Mainz 609,26 fl., Fulda und Limburg je 

457,07 fl., Rottenburg 761,45 fl. 

259 Das Dekret beginnt: „Sanctissimus Dominus Noster Pius 

papa VII post redditam Germaniae tranquillitatem, componendis 

Freib. Dioz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 39
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geſtellt und genehmigt war, konnte es in die Form der Bulle 

umgearbeitet werden, wobei es ſich jedoch nur um formaliſtiſche 

Anderungen handelte. So war alles in beſter Vorbereitung. 
Deutſcherſeits ſah man wohl mit Spannung dem weiteren Lauf 
der Dinge entgegen. 

Da erſchien am 16. Auguſt die Bulle Provida solersque, 

durch die Pius VII. die Freiburger Kirchenprovinz mit den 

Suffraganbistümern Rottenburg, Mainz, Limburg, Fulda 
errichtete, die vorgeſchlagene Dotation genehmigte, die Zahl 

der Domherren und Präbendare beſtimmte und Freiburg 
zum Metropolitanſitz erhob. Kölle überſandte mit Bericht 
vom 22. Auguſt die Bulle nebſt Antwortnote Conſalvis vom 
21. Auguſt und teilte zugleich mit, die päpſtliche Kurie erwarte 

von den übrigen der an den Frankfurter Konferenzen beteiligten 

Staaten, daß die ſächſiſchen Herzogtümer und Waldeck ſich an 
Fulda, die übrigen an preußiſche Diözeſen anſchließen werden. 

Der Kardinal unterließ es zwar nicht, der dem Papſte ſchmerz— 

lichen Tatſache Ausdruck zu verleihen, daß die Regierungen auf 
die Esposizione vom 10. Auguſt und die Note vom 24. Sep⸗ 

tember noch immer nicht geantwortet hätten, betonte aber, daß 
der Hl. Vater nun, um den Bedürfniſſen der Gläubigen, die ſo 
lange ohne Biſchöfe waren, entgegenzukommen, die Zirkum— 

ſkription der Diözeſen vorgenommen habe, die er aber nur „als 
erſten Schritt zu voller Verſtändigung über die früher verhan— 

delten Gegenſtände“ anſehe. Er bemerkte ausdrücklich, daß über 

die noch nicht entſchiedenen Punkte das Nötige in einer beſon— 
deren Bulle nachgetragen werden ſolle *, indem er die Fürſten 

vor dem geplanten Kirchenſyſtem warnte. Er fügte bei, man ſei 
mit Freiburg als Erzbistum, ſo gerne man dies in Mainz gehabt 

hätte, einverſtanden, ebenſo mit dem Vorſchlag über die erſte 

quoque apud inclytam nationem illam ecclesiasticis rebus in praete- 

rita temporum calamitate perturbatis etc.“ Es ſchließt: Mandavit 

denique Sanctitas Sua praesens decretum expediri per litteras 

apostolicas de curia et referri inter acta Sacrae Congregationis 

Consistorialis. Datum Romae hac die 28. iulii anni 1821. R. Matius, 

S. Congreg. Consist, secretarius. Am Rand: Ex audientia SSmi die 

28 iulii 1821 facta per me praemissorum relatione mandavit expediri 

Decretum. R. Matius S. C. Consist. Secretarius. 

260 VBgl. dazu die Bemerkung Burgs bei Brück S. 47.
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Ernennung der Domherrn?:!. Zum Exekutor wurde der uns 

bekannte württembergiſche Weihbiſchof von Keller beſtellt, deſſen 

Aufgabe genau umſchrieben wird. Seine Tätigkeit, worüber wir 

ſeine eigenen ausführlichen Berichte nach Rom beſitzen, die auch 
für die Gegenwart noch Bedeutung haben, wird an anderer 
Stelle zu behandeln ſein. Der Inhalt der Bulle ſelbſt kann hier 

vorausgeſetzt werden. Mit ihr ſchließt die erſte Phaſe der zur 
Ordnung der kirchlichen Verhältniſſe am Oberrhein eingeleiteten 
Verhandlungen?“?. Welche weiteren Vorgänge und Erörterungen 

ſich daran anſchloſſen, wie die Regierungen ſich dazu verhielten 

und in welcher Weiſe ihre Exekution zur Durchführung kam, 
vollends welche Schwierigkeiten ſich in den Weg ſtellten, bis die 
Kandidatenliſte der neu zu ernennenden Biſchöſe von Rom 
akzeptiert werden und die Bulle „ad Dominici gregis custo— 
diam“ herauskommen konnte, an deren Zuſtandekommen, ſoweit 

die Regierungen dabei in Frage kamen, Baden das Haupt— 

verdienſt zufällt, iſt bereits von Brück, Friedberg und 

  

261 Bezüglich des Biſchofſitzes in Baden ſei hier noch bemerkt, daß am 

30. Juni 1820 mehrere Bürger aus Konſtanz, darunter u. a. Vogt, Roth— 

weiler, Birkenmayer, Ellenrieder, Hug, Dr. Braunegger ſich an den päpſt— 

lichen Stuhl wandten mit der Bitte, den Sitz des Bistums von Konſtanz 

nicht wegzuverlegen (Acta Congr. Consist. 1821, p. III). Zum diesbezüg⸗ 

lichen Bericht der Seekreisdirektion vom 10. Auguſt bemerkte das Mini— 

ſterium des Innern, daß Dr. Braunegger als „Schriftverfaſſer“ und Dom— 

kaplan Heſpelin zwar keine Strafe, wohl aber einen Verweis erhalten 

ſollten, da ſie ſich ohne Anzeige bei der Obrigkeit in einer Staats— 

angelegenheit an eine auswärtige Behörde gewandt hätten. (H. u. 

St.⸗A. III, Rel.- u. Kirchenſ. Faſz. 52.) 

262 Hingewieſen ſei hier noch auf ein Schreiben Kölles vom 19. Juni 

1821 an den Kardinalſtaatsſekretär, worin er ſich entſchuldigt, daß er wegen 

eines Schnupfens nicht perſönlich die beigefügten Antworten auf die 

Zweifel Mſgr. Mazio's an dieſem Tage überreichen könne und dann fort— 

fährt: „Le deux points que j'ai pris adreferendum me 

paroissent de peu d'importance. A Fribourg une des paroisses sera 

réunie au chapitre, mais sur l'autre me manquent les notices.“ 

Es folgt eine Notiz über Kurheſſen bezüglich der Dotation und die 

Schlußbemerkung, er habe die Aufklärung über die Hauptpunkte nicht 

länger hinausziehen wollen und ſtünde, obgleich ans Zimmer gefeſſelt, 

jeden Augenblick Mſgr. Mazio zur Verfügung. Näheres über die betr. 

Antworten iſt nicht bekannt. Vgl. Abſchrift hiervon in Arch. Vat. Segr. 

di Stato Tit. 9 Nr, 255, Beilage. 

39*
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O. Mejer mehr oder weniger ausführlich geſchildert worden; 

doch gedenke ich, auf einzelne Punkte unter Verwertung neuen 
Quellenmaterials in geſonderter Darſtellung einzugehen. 

Nachtrag. Zu den oben S. 516 beſprochenen Beratungen über 

die Beantwortung der Verbalnote Conſalvis vom 21. Mai 1819 ſei noch 

aus H.⸗ u. St.⸗A. III, Rel.⸗ u. Kirchenſ. Faſz. 50 nachgetragen: Auf die 

Mitteilung des bad. Bundestagsgeſandten Staatsminiſter Frhr. v. Berck— 

heim vom 20. Juni über eine Beſprechung mit Wangenheim antwortete 

das bad. Außenminiſterium am 7. Juli, indem es ſein Befremden hier— 

über ausdrückte und zugleich eine inzwiſchen von Baden und Württem— 

berg „concertierte gemeinſchaftliche Inſtruktion“ überſandte, an die er ſich 

bei der möglichſt zu beſchleunigenden Beratung halten ſollte. Es hatten 

nämlich inzwiſchen, wie wir einem Bericht hierüber (ebd.) entnehmen, 

beide Regierungen Vertreter zu einer gemeinſamen Beſprechung am 

28. Juni entſandt, und zwar Württemberg den katholiſchen Kirchenrat 

Camerer und Baden den Miniſterialdirektor Reinhard und von der Kath. 

Kirchenſektion den Miniſterialrat Brunner. Bei dieſer Beratung ſtimmte 

man mit dem Frankfurter Beſchluß vom 17. Juni darin überein, daß die 

römiſche Geſandtſchaft auf eine offizielle Erklärung drängen und dieſe 

innerhalb einer Friſt von 3 Monaten, die um mehr als 4 Wochen nicht ver— 

längert werden könne, erfolgen müſſe; andernfalls müßte ſie abreiſen. 

Erfolge die Erklärung, dann ſei zu antworten, daß die Deklaration in allen 

weſentlichen Punkten unabänderlich und in dieſer Hinſicht ein Alti— 

matum ſei. Am jedoch dem Vorwurf „einer ſtarrſinnigen Unnachgiebig— 

keit“ vorzubeugen und „das Anrecht unwiderſprechlich auf den römiſchen 

Hof ſchieben zu können“, ſolle man auf die einzelnen Punkte der Verbal— 

note eingehen und beſtimmen, „ob und wie von diesſeits durch Modifi— 

kationen nachgeholfen werden könne“. Welcher Art dieſe waren, er— 

gibt ſich aus einer Beilage (ebd.), in der man zu 34 Punkten Stellung 

nahm, ſei es, daß man unbedeutende Anderungen, wie in der Frage der 

Biſchofswahl, vorſchlug, ſei es, daß man durch Weglaſſung einzelner 

Wendungen und Worte (z. B. „quibus ecclesia cath, regitur“, oder 

„secundum principia suae religionis fundamentalia“) etwas entgegen— 

kam, ſei es ſchließlich, daß man auch Vorſchläge des Kardinals ablehnte 

6. B. den Zuſatz: „iuxta ea quae canones praecipiunt eto.“ oder „iuxta 

canones nunc vigentes et praesentem ecclesiae disciplinaml. — Von 

dem Vorſchlag Schmitz-Grollenburgs, im Falle des Scheiterns der Ver— 

handlungen ſich mit einem Breve zu begnügen, worin der Papſt die fünf 

Diözeſen mit den biſchöflichen Sitzen, Domkapiteln, Seminaren und Dota— 

lionen ſowie die proviſoriſche Adminiſtration der Provinz durch den künf— 

tigen Biſchof von Rottenburg gutheiße (ogl. oben S. 508), verſprach ſich 

die Kommiſſion nicht viel; man könne aber gegebenenfalls einen Verſuch
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damit machen. Doch ſtimmte ſie dem Endantrag des Bundesgeſandten in 

Frankfurt nicht zu; auch die leiſeſte Anſpielung auf ein Schisma würde 

der Sache ſchaden und dem Gegner Waffen in die Hand liefern. Schließ— 

lich wurde noch empfohlen, die romiſche Geſandtſchaft aufzufordern, ſich an 

die erſte und die nun nachfolgende Inſtruktion ſtreng zu halten. Beſonders 

ſolle Türkheim, „welcher ſich bereits von dem Sinne der Frankfurter Ver— 

handlungen entfernen wollte“, in das gehörige Geleiſe zurückgewieſen 

werden. — So kam die Znſtruktion zuſtande, die ſachlich zu wenig entgegen— 

kam, um Erfolg zu verſprechen. — Zu S. 193 des vorhergehenden Bandes 

iſt einſchränkend zu bemerken, daß nur von einem erzwungenen indirekten 

Verzicht auf den Kirchenſtaat die Rede ſein kann.





Literariſche Anzeigen. 
Gall Jecker, Die Heimat des hl. Pirmin, des Apoſtels der 

Alemannen (Beiträge zur Geſchichte des alten Mönchtums und 

des Benediktinerordens, herausgegeben von Ildefons Herwegen, 

O. S. B., Abt von Maria-Laach, Heft 13), Münſter i. W. 1927; gr. 8 

(XV. u. 192 S.). Geh. 7.80 Mk.; geb. 9.25 Ml. 

Mit großer Spannung greift man als Leſer des Freiburger Diözeſan— 

archivs zu dieſem ſchon ſeit geraumer Zeit angekündigten Buch. Im 

Kreiſe der Mitglieder der Gorresgeſellſchaft war auf der Heidelberger 

Generalverſammlung 1924 zum erſtenmal davon die Rede, daß es einem 

Schüler von Guſt. Schnürer in Freiburg i. Sch., P. Gall Jecker aus dem 

Bregenzer Gallusſtift gelungen ſei, das Rätſel der Heimat des hl. Pirmin 

zu löſen: Pirmin ein Spanier! Im erſten Band der Kultur der Abtei 

Reichenau (1925) S. 19/36 hat dann Jecker zum erſtenmal ſeinen Beweis— 

gang in den Hauptlinien angedeutet. Jetzt liegt die abſchließende Arbeit 

vor. 

Zum Anterſchied von den bisherigen Darſtellein, welche von den 

älteſten Biographien des Heiligen ausgingen, gründet Jecker ſeine Forſchung 

auf den ſog. Scarapſus. So nennt ſich ein höchſt merkwürdiger Traktat im 

Kodex 199 der Kloſterbibliothek von Einſiedeln aus dem 8. Jahrhundert; 

Fol. 465 wird er mit der Aberſchrift eingeleitet: IXCIPIT DICTA ABBA- 

TES PRIMINII, DE SINGULIS LIRRIS CANNONNICIS SCARAP- 

SUS. Die Abhandlung mit dieſem ſchon ſprachlich bemerkenswerten Titel 

umfaßt 50 Bl. Im erſten Teil wird ähnlich wie in Auguſtins Schrift 

DE CATECHIZANDIS RUDIBUsS ein Überblick über die Heilsgeſchichte 

gegeben; der zweite enthält die Grundzüge einer chriſtlichen Moral mit aller— 

hand ganz konkreten Anwendungen, welche den Ausführungen auch einen 

hohen kulturgeſchichtlichen Reiz verleihen. Die erſte Ausgabe veranſtaltete 

1685 Mabillon in ſeinen Analecta IV, 569/601; danach druckte Gallandi den 
Traktat in der Bibliothega veterum Patrum XIII (I779) 277/285 ab, und 

hieraus eninahm ihn Migne 89, 1029/1050. Eine genauere Ausgabe ſtellte 

auf Grund eigener Einſicht in die Handſchrift von Einſiedeln 1883 

C. P. Caſpari her in den Anecdota I151/193. 

P. Jeckers Verdienſt beſteht nun zunächſt darin, zur Einſiedler Hand— 

ſchrift (E) noch zwei bis jetzt unbekannte Textzeugen aufgefunden zu haben: 

einen Kodex aus S. Amand aus dem 8. und einen Kodex aus Corbie aus 

dem 9. Jahrhundert, beide heute im Beſitz der Bibliothèque Nationale in 

Paris (Lat. 1603 und 13 408). Von allen drei Handſchriften wird eine 

genoue Beſchreibung geboten. Darauf erfolgt eine Neuausgabe des ganzen 

Textes mit den abweichenden Lesarten. Im zweiten Teil des Buches tritt 

Z in eine minutiöſe Quellenanalyſe ein. Sie ergibt folgendes Reſultat: der
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erſte Teil des Scarapſus verrät Kenntnis Auguſtins, der Regula S. Bene— 

dicti, des Caeſarius von Arles, der pſeudocgeſarianiſchen Homilie 17 und 

vor allem Martins oon Braga. Ahnlich im zweiten Teil, wobei die 

weſentlich auf Caeſar von Arles zurückgreifende ſog. Homilia sacraà beſon— 

ders ſtark zur Geltung kommt. Die Quellen weiſen alſo mit Deutlichkeit auf 

Südfrankreich bzw. das weſtgotiſche Spanien. 

Damit begegnen ſich Jeckers Feſtſtellungen mit einer an der Einſiedler 

Handſchrift gewonnenen Vermutung L. Traubes, daß Einsidl. 199 von 

einem Spanier geſchrieben worden ſei, und Jecker ergänzt die unabhängig 

von ihm von ſeinem ſpaniſchen Ordensbruder J. Pérez gemachte und im 

Boletin de la Real Acad. de la Historia 77 (1920) 132/150 veröfſentlichte 

Beobachtung, daß der Scarapſus ſtellenweiſe den Martin von Braga aus— 

geſchrieben hat. 

Alſo Pirmin kein Angelſachſe, kein Däne, auch kein Jre, ſondern ein 

Spanier, vermutlich aus der Zahl jener Ordensleute, welche vor den an— 

dringenden Mauren flüchteten? 

Die Frage berührt zu komplizierte Tatbeſtände, als daß ſie ſo kurzer— 

hand mit Nein oder Ja zu beantworten wäre. Der Exeget wäre an ſich 

nicht überraſcht, wenn ſich die Annahme von ZJecker beſtätigen ſollte. Jecker 

erwähnt ſelbſt S. 173 einen Palimpſeſtkodex von der Reichenau, CCXXLIII 

der Landesbibliothek in Karlsruhe, mit einem italiſchen Pſalter und einem 

italogallikaniſchen Bruchſtück ſowie anderen Fragmenten aus dem 6./7. Jahr— 

hundert. Die etwas vagen Angaben, die auf Holders Katalog beruhen, 

laſſen ſich jetzt beſtimmter formulieren. Es handelt ſich um Cod. CCIIII. 

P. Alban Dold hat die untere Schrift mit bekannter Akribie und Kunſt 

wieder weithin lesbar gemacht und die Pſalmenfragmente in der Revue 

Beénédictine 37 (1927) 1/23 ediert, und B. Capelle hat dazu — was 

P. Jecker entgangen zu ſein ſcheint — ebenda vorläufige, auf ſeltener Kennt— 

nis der Überlieferungsgeſchichte beruhende orientierende Erklärungen bei— 

gefügt, aus denen ſich bereits mit Sicherheit ergibt, daß beide Pſalterien, 

freilich in verſchiedenem Grade, unter ſpaniſchem Einfluß zuſtande ge— 

kommen ſind. Von ähnlicher Struktur iſt ein Pſalter, der allem Anſchein 

nach aus St. Gallen ſtammt, vielleicht aus dem 7., ſpäteſtens 8. Jahrhundert, 

jetzt zerſtreut in St. Gallen Stiftsbibliothek 1395, Zürich Zentralbibliothek 

C. 184/389 und Wien 587 a und b. Aber auch in dem bilinguen Pſalter 

Nr. 10 der Bibliotheca Cusana aqus dem 10. Jahrhundert habe ich neulich 

im Pastor bonus 38 (1927) 261/271 eine breite mozarabiſche Schicht nach— 

gewieſen, und dieſer Tage konnte ich die gleiche Feſtſtellung in dem ſchon von 

Sabatier in Auszügen verwerteten Psalterium Corbeiense des 8. Jahr- 

hunderts machen, das gegenwörtig unter F. ». I. Nr. 5 in der Sffentlichen 

Bibliothek von Leningrad aufbewahrt wird und mir durch die Munifizenz 

der Freiburger Wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft vollſtändig zugänglich gemacht 

worden iſt. 

Aber P. Zecker weiſt ſelbſt S. 158, Anm. 17 auf die weſtgotiſchen Les⸗ 

arten in den zahlreichen Bibelſtellen des Scarapſus hin, indem er bemerkt: 

„Dieſen Beweiſen wäre noch einer beizufügen; er würde ſich aus den weſt—
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gotiſchen Lesarten der zahlreichen Bibelſtellen ergeben“. Ich habe unter 

dieſem Geſichtspunkt den Scarapſus ſchon vor Jahren auf Grund von 

Caſpari geprüft, aber mit negativem Ergebnis. Es ſchien mir 

immerhin möglich, daß die Bibelzitate in der Einſiedler Handſchrift korri— 

giert ſind und alſo das urſprüngliche Bild hier verwiſcht iſt, obwohl das bei 

einem ſpaniſchen Schreiber nicht allzu wahrſcheinlich iſt. Aber die Libri 

Carolini zeigen doch einen ganz raſſigen altſpaniſchen Pſalmentext; vgl. 

meine Abhandlung im Hiſt. Jahrbuch 46 (1926) 333/353. So durfte mit 

Beſtimmtheit erwartet werden, daß die neuen von Z. beigebrachten alten 

Textzeugen das Bild ändern würden. Das iſt nicht erfolgt. Die Pſal— 

menzitate des Scarapſus zeigen jedenfalls keine für 

Spanien entſcheidende Eigenart. 

Indes möchte ich daraus noch kein endgültiges Verdikt ableiten. Jeder 

Sachkundige weiß, wie wenig im Bereich des Merowinger- und Franken— 

reiches lateiniſche Bibelhandſchriften, vorab Pſalterien einander gleichen, 

und daß auch in den Zitaten der Schriftſteller eine verwirrende Mannig— 

faltigkeit herrſcht. Es wird nötig ſein, die Quellen dieſer Periode noch 

genauer zu erforſchen, als es bislang geſchehen iſt. Wenn dazu P. Zeckers 

problemreiches Buch von neuem anregt, ſo liegt nicht zuletzt darin ein 
Beweis ſeines Wertes. 

Freiburg i. Br. Arthur Allgeier. 

Butler, D. Cuthbert, O. S. B., S. Benedicti Regula Monasteriorum. 

Edit. critico-practicam adornavit. Editio altera. Friburgi 1927 

Herd., 120 (XXIV 224 pag.) — br. 3.80 Mk., geb. 4.80 Mk. 

Anter allen Ausgaben der Regel St. Benedikts kann die vorliegende 

am beſten empfohlen werden. Sie wird allen Anforderungen gerecht: Hand— 

lich, klarer Druck, der öffentlichen Vorleſung im Kapitel ſowie der frommen 

Privatleſung angepaßt durch das Kapitel Medulla doctrinae S. Bened. 

Schließlich wird ſie auch der Kritik gerecht durch Vergleich der beſten Hand— 

ſchriften, Angabe der Lesarten und ein beſonderes Kapitel über Lectiones selec- 

tae. Zu dem Preis wird man eine ähnliche Ausgabe nicht finden. Reiche 

Regiſter über benützte Stellen der hl. Schrift und der Väter, ein Wort- und 

Sachregiſter vervollſtändigen das Bändchen. Es bleibt wirklich nichts zu 

wünſchen übrig, als daß dieſe ebenſo ſchöne wie praktiſche Ausgabe der 

berühmteſten und weiſeſten Ordensregel auch unter dem Weltklerus zahl— 

reiche Leſer finden möchte. 

Ahlhaus, Joſeph, Civitas und Diözeſe, vornehmlich nach Quellen der Kon— 

ſtanzer Bistumsgeſchichte. S.-A.: Aus Politik und Geſchichte, Ge— 

dächtnisſchrift für Georg v. Below. Berlin 1928 Deutſche Verlags- 

geſellſchaft, gr. 80 (16 S.). 

Es kann gewöhnlich nicht Aufgabe unſeres Diözeſan-Archiws ſein, ſo 

kurze Aufſätze aus einem Sammelwerk, wie dem vorliegenden, zu be— 

ſprechen. Bei ihm habe ich aber geglaubt, eine Ausnahme machen zu 

dürfen und zu müſſen, weil er einen bisher nicht beachteten, auf den erſten 

Anblick kleinen und dennoch wichtigen Punkt der Geſchichte des ehemaligen 

Bistums Konſtanz klarſtellt. Der Verfaſſer beweiſt erſchöpfend und über—
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zeugend, daß es urſprünglich, d. h. in der Zeit vor den Karolingern, nur 

eine „parochia“ (Pfarrei) gab, die der Biſchofsſtadt. Spuren davon 

finden ſich noch lange bis zur Reformation, die deutlichſte iſt die auf— 

fallende, oft mißverſtandene oder nicht erkannte Tatſache, daß die Biſchofs— 

ſtadt (Civitas) in faſt allen ſüddeutſchen Biſchofsſtädten, auch wenn ſie im 

Laufe der Zeit in mehrere Pfarreien aufgeteilt, doch nicht einem Land— 

kapitel zugeteilt war, ſondern eine beſondere Stelle außerhalb der gewohn— 

lichen Dekanatseinteilung einnahm. Das gilt beſonders für Konſtanz. Ein— 

wandfrei wird dies urkundlich, und zwar zum oerſten Male nachgewieſen. 

Der Verfaſſer dehnt ſeine Beweisführung wenigſtens ſummariſch auch auf 

andere ſüddeutſche Diözeſen aus. Dieſelbe hätte hier noch etwas mehr ver— 

tieft werden konnen. Insbeſondere füur Straßburg gibt es noch andere 

deutliche Beweiſe. Nicht nur, daß bis zur Reformation alle Pfarreien 

der Stadt (es gab deren neben der Dompfarrei St. Lorenz noch 9 andere) 

am Gründonnerstag im Münſter zur Oſterkommunion ſich verſammelten, 

ſondern daß am Kirchweihfeſt der Kathedrale (29. Sept.) auch viele aus— 

wärtige Pfarreien bis auf 6 Stunden im Amkreis in Prozeſſion zur Dom— 

kirche kamen. Die Anterſuchung wird jedenfalls und hoffentlich Anlaß ſein, 

die diesbezüglichen Anterſuchungen zu vertiefen und auf die frühen Bis— 

tumsgründungen Norddeutſchlands auszudehnen. 

Ancelet-Hustache, Jeanne (Dr. ès lettres aggrégée de I'Université). — 

1. Mechtilde de Magdebourg 1207—82. Etude de psychologie 

religieuse. Paris 1926 Champion, gr. 8“ (VI u. 403 8S.). — 50 frs, 

Es iſt ein ſehr intereſſantes und in mehrfacher Hinſicht erſreuliches 

Buch, das hier von einer verheirateten, gelehrten Frau, Schülerin von 

Andler und Lichtenberger in Paris, vorgelegt wird. Die Ciſterzienſer— 

Nonne Mechtild von Magdeburg und ihr myſtiſches Werk: „Das 

fließende Licht der Gottheit“ ſind bekannt, weniger ihre ſpärlichen Lebens— 

daten. In einem langen Kapitel, das dem kritiſchen Studium der Texte 

gewidmet iſt und die gute philologiſche Schulung der Verfaſſerin zeigt, 

werden mühſelig die Angaben über ihr Leben gewonnen. Sie entſtammt 

einer adeligen Familie um 1207, lebte in ſtrenger Askeſe als Beguine bis 

1272 in Magdeburg, dann im Ciſterzienſerinnenkloſter Helfta, wo ſie um 

1282 ſtarb. Sie war ſomit Mitſchweſter der hl. Mechtild v. Hackeborn 

(1241—99) und der hl. Gertrud der Großen; mit erſterer wurde ſie mit— 

unter verwechſelt. Nahezu ſicher iſt, daß Dante ſie gemeint hat, als er 

ſeiner Matelda ein Denkmal ſetzte. Ihr Werk verfaßte ſie unter Beihilfe 

des Dominikaners Heinrich v. Halle und fügte ihm in Helfta ein 7. Buch 

hinzu. Darin ſchildert ſie in bilderreicher, hochpoetiſcher Sprache ihre 

Geſichte und ſpricht ernſte Rügen aus gegen zuchtloſe Geiſtliche. Ihr 

(niederdeutſches) Original iſt verloren, die treue hochdeutſche Aberſetzung 

des Dominikaners Heinrich von Nördlingen (um 1344) iſt mehrmals ge— 

druckt; eine freie lateiniſche Aberſetzung entſtand ſchon um 1290. Die Ver⸗ 

faſſerin zeigt ſich ihrer Aufgabe vollauf gewachſen, umſomehr da ſie, wie 

aus der ergreifenden Vorrede hervorgeht, durch gläubige Geſinnung 

weſensverwandt mit der Seherin iſt. Stil und Aufbau werden ein—
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gehend beleuchtet, beſonders ausfuhrlich für das beſſere Verſtändnis des 

Inhalts die großen, die damalige Welt aufrührenden Ereigniſſe, die in den 

Geſichten der Nonne einen ſtarken, verſchiedenartigen Widerhall finden. 

2. Traité de l'amour de Dieu, composé vers 1430 par 

un clerc anonyme de I'Université de Vienne, publié d'aprés le manu- 

scrit allemand de Baàle. Paris, ebenda 1926, gr. 8 (XXV u. 62 S. mit 

1 Taf. Schriftprobe). 

Der ausführliche Buchtitel ſagt eigentlich ſchon alles Notige zum Ver— 

ſtändnis des Inhalts. Die Schrift bietet den deutſchen Text und verbreitet 

ſich in einer längeren Einleitung über die Handſchrift, den Verfaſſer, Zweck, 

Quellen, Zitate und Inhalt des myſtiſchen Traktats. Er ſtehl in einer 

Bafler Handſchrift, die dem dortigen Kartäuſerkloſter entſtammt, und 

wird hier zum erſten Male veröffentlicht. Die Schrift darf den Lieb— 

habern der Myſtik warm empfohlen werden. 

Thoma, Franz Xav. (Expoſitus in Fürſtätt-Roſenheim), Petrus von Roſen- 

heim und die Melker Benediktiner-Reformbewegung. München, 

Oldenburg o. J. [1927]J, Sep.-Abdr. aus: Studien und Mitteilungen 

aus dem Benediktiner-Orden 1927, 44. Bd., S. 94—222 (Freiburg. 

Doktor⸗Diſſertation). 

Petrus (Vix oder Weichs), um 1380 in Roſenheim in Bayern geboren, 

trat als Aniverſitätsſtudent von Wien zu Melk in den Benediktiner-Orden 

und lebte ſeit 1403 lange in dem von deutſchen Mönchen reformierten 

Subiaco, das damals der Ausgang wurde für eine ernſte asketiſche und 

wiſſenſchaftliche Erneuerung des benediktiniſchen Ordenslebens. Die be— 

ſonberen Constitutiones Sublacenses ſanden weite Verbreitung, u. 4. 

cguch in Melk, deſſen Reform durch den Rektor der Wiener Anboverſitat 

Nikolaus von Dinkelsbühl und die Reformpläne des Konſtanzer Konzils 

angeregt, von P. Martin V. 1418 unterſtützt wurde. Unter den Subla— 

cenſer Mönchen befand ſich auch Petrus von R., der am 2. Juni zum 

Prior erhoben wurde, aber Auguſt 1423 abdankte, um ſich ganz ſeiner 

literariſchen Tätigkeit zu widmen. In dieſer Zeit verfaßte er ſein Haupt— 

werk, das Roseum Memoriale, im Auftrag des päpſtlichen Geſandten, 

des Kardinals Branda di Caſtiglioni. 1426—28 war er in Geſchäften der 

Reform an bayeriſchen Klöſtern tätig, 1432 als Abgeſandter der Abte des 
Paſſauer Bistums am Konzil in Baſel, wo er 17. Januar 1433 ſtarb. 

Dies alles wird auf Grund archivaliſchen Materials eingehend dargeſtellt 

und anſchließend die Bedeutung der Melker Reform ſowie die literariſche 

Tätigkeit des Petrus von R. und ſeine große Predigttätigkeit erörtert. 

So ſtellt ſich die gewiſſenhafte Arbeit als eine große Bereicherung der 

Geſchichte über die Melker, wie überhaupt die öſterreichiſche und bayeriſche 

Benediktiner-Reform des 15. Jahrhunderts dar. 

Stracke, Dr. E., Luthers großes Selbſtzeugnis 1545 über ſeine Entwicklung 

zum Reformator. Leipzig 1926 Heinſius (136 S. — Schriften des 

Vereins für Reformationsgeſchichte Nr. 140). — Br. 3.20 Mk. 

Die Abhandlung beſchäftigt ſich mit Luthers Vorrede zum 1. Bande 

ſeiner geſammelten lateiniſchen Schriften (Wittenberg 1545), in welcher er
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einen Rückblick auf ſeine Entwicklung bis zum Wormſer Reichstag gibt. 

Die Lutherforſchung hat dieſelbe bisher nur abſchnittsweiſe gebraucht. Der 

Verfaſſer bemüht ſich, ſie als „eine der bedeutendſten Quellen für das 

Werden des Reformators“ zu erweiſen. Aber das geſchieht mit ſo vielen 

gewundenen Deutungen und Widerſprüchen (3. B. S. 102 f.), daß er nicht 

überzeugen kann. Etwas mehr Mißtrauen an den Außerungen des 

Mannes, der eine Rechtfertigung ſeines Auftretens bezweckt, wäre gewiß 

am Platze. Und das um ſo mehr bei dem heftigen Temperament Luthers 

und ſeinem Haß gegen Rom in jenen alten Tagen, von ſeiner ſtarlen 

hyſteriſchen Veranlagung ganz abgeſehen. Der Verfaſſer muß mehrmals 

zugeben, daß Luther ſich geirrt. Aber er ſtellt ſich kein einziges Mal die 

Frage, ob das nicht freiwillig und abſichtlich geſchehen. An vielen Stellen 

leidet ſeine Beweisführung an falſchen, unlogiſchen Schlußfolgerungen 

(S. 93: Ein Teil der Ausſagen unſerer Vorrede iſt alſo hiſtoriſch 

geſichert. Was liegt nun näher als anzunehmen, daß auch der Reſt 

der Wirklichkeit entſpricht? S. 91: Wir dürfen ſie (die Anekdote über 

Miltitz) aber ruhig für hiſtoriſch glaubwürdig halten, da ſie dem Miltitz 

durchaus zuzutrauen iſt! — A posse ad esse non valet illatio). 

Stolze, Dr. Wilh., Bauernkrieg und Reformation. Leipzig 1926, Heinſius 

(127 S. — Schriften des Vereins für Reformationsgeſchichte Nr. 141). 

— Br. 3.20 Mk. 

Der Verfaſſer beſtrebt ſich, in drei Kapiteln den Zuſammenhang des 

Bauernkriegs mit der Reformation zu behandeln: Die Lage und Beſtre— 

bungen des „gemeinen Mannes“ vor der Reformation, den engen Zu— 

ſammenhang zwiſchen dieſer und dem Bauernkrieg, ſchließlich deſſen Be— 

deutung für die Reformation. Kann man ſich mit den beiden erſten Teilen 

im großen Ganzen einverſtanden erklären, ſo doch nicht mit den Schluß— 

folgerungen. Man kann ſich des Eindrucks nicht erwehren, daß eine objek— 

tive Kritik ohne jede Voreingenommenheit zu kurz kommt, die Schuld 

Luthers an dem endgültigen Aufſtand abzuſchwächen geſucht wird, weil 

ſchon vorher ſolche an verſchiedenen Orten vorgekommen, eine Kirche, 

Klerus und Klöſtern feindſelige Geſinnung längſt vorher vorhanden geweſen 

ſei. Wiederholt wird die völlig ungeſchichtliche Behauptung erhoben, der 

Bauernkrieg wäre unmöglich geweſen ohne die gewalttätigen Beſtrebungen 

gegen die neue Lehre. Viel zu wenig Gewicht wird dagegen gelegt auf die 

Hetzreden Luthers und der meiſten Prädikanten, die doch endlich zur Ex— 

ploſion drängen mußten (ähnlich wie beim Bilderſturm), ebenſo daß der 

Bauernkrieg ein Sammel- und Tummelplatz war für allerlei Geſindel, das 

nichts zu verlieren, alles zu gewinnen und Freude am Plündern hatte; an 

ſolchem war damals ſo wenig wie heute Mangel. Der Verfaſſer hält ſich 

in vielen Redewendungen nicht frei von Einſeitigkeit und verletzender Spitze 

gegen die Katholiken (S. 49 und 120: unevangeliſche Einrichtungen der 

Kirche; S. 46 all dem Spuk ein Ende zu bereiten, mit dem die Kirche die 

Gläubigen ängſtigte. — Der Spuk beſteht wohl nur in der Phantaſie des 

Proteſtanten). Eine wiſſenſchaftliche Schrift wird dadurch verunziert. Ab— 

lehnen muß man den Satz (S. 127): Die Reformation hätte im Bauern—
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krieg die Feuerprobe über ihren Wert oder Anwert beſtanden. Darüber 

kann man ſehr geteilter Meinung ſein; ebenſo die ganz oberflächliche, unbe— 

wieſene Behauptung (S. 117): „Luthers Lehren wie die Ereigniſſe, die ſie 

im Gefolge hatten, hatten der Welt bewreſen (von mir unterſtrichen), 

daß die Kirche nicht das war, wofür ſie ſich ausgab“. Da iſt der Verfaſſer 

ſehr genügſam mit den angeblichen Beweiſen Luthers. 

Klein, Prof. Walter, Die St. Johanneskirche zu Gmünd. Frankfurt 1928 

Brönners Druckerei, 45 (140 S. m. 95 Abb. und Tafelbild. — Bd. VI 

Gmünder Kunſt). — Kart. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.50. 

Das vorliegende Werk reiht ſich würdig der 1925 erſchienenen Ge— 

ſchichte der Hl. Kreuzkirche in Gmünd von Proſ. Nägele an, ja übertrifft 

es m. E. noch in Bezug auf knappe, allſeitig befriedigende Darſtellung und 

Ausſtattung. Gerade letztere iſt ganz hervorragend und kann kaum über— 

troffen werden, beſonders wenn man bedenkt, daß gute photographiſche 

Aufnahmen mit ganz beſonderen Schwierigkeiten verknüpft ſind. Die 

Gmünder Johanneskirche iſt in der Fachwelt berühmt ob ihrer hervor— 

ragenden kunſtgeſchichtlichen Bedeutung wie wegen der in den zuletzt vor— 

handenen Baubeſtand ſtark eingreifenden Wiederherſtellung (1869—80) des 

urſprünglichen Zuſtandes. Dieſe iſt dem 1892 verſtorbenen Stadtpfarrer 

Ant. Pfitzner zu danken, deſſen Andenken denn auch die ſchöne Schrift 

gewidmet iſt. Den Zuſtand, wie ihn mit großem Reiz das 15. bis 18. Jahr— 

hundert geſchaffen, alſo vor dem letzten Wiederherſtellungsbau, lernen wir 

glücklicherweiſe aus mehreren Abbildungen kennen. Die (kath.) Johannes— 

kirche iſt eine ſpätromaniſche, unſymmetriſche flache Pfeilerbaſilika ohne 

Querſchiff mit verlängertem Mittelſchiff und freiem, dem Chor angebautem 

Nordturm. Was ſie auszeichnet, iſt ihre reiche Ausſtattung mit phantaſti— 

ſchen Figuren an Faſſade, Frieſen und Fenſterbänken. Beſondere Bedeu— 

tung gewinnt ſie durch ihre Zuſammenhänge mit der lombardiſchen und 

ihren Einfluß auf die ſchwäbiſche Kunſt. Dies alles iſt meiſterhaft heraus— 

gearbeitet, eine um ſo anerkennenswertere Arbeit, als Vorſtudien hierzu 

faſt ganz fehlten. Auf Einzelheiten kann natürlich hier nicht eingegangen 

werden, doch möchte ich nicht verfehlen, auf die Skulpturen der Faſſade 

und die monumentale, ſitzende Madonna am Südweſtpfeiler hinzuweiſen. 

Es iſt ein Meiſterwerk der ſpätromaniſchen Plaſtik um 1170 voll Hoheit, 

Ernſt und Frömmigkeit, dazu unverſehrt und am urſprünglichen Platze er— 

halten. Verfaſſer wie Verlag gebührt wärmſter Dank für das ſchöne, 

hochintereſſante Werk! — Zur Beurteilung des grotesken Figurenſchmuckes 

vermiſſe ich die Heranziehung der gleichzeitigen und ähnlichen Ausſtattung 

an den elſäſſiſchen Kirchen zu Andlau, Rosheim und St. Johann bei Za— 

bern. Bei der Erklärung der beiden Sitzgeſtalten im Tympanon des Weſt— 

portals kann man unmöglich der S. 74 ff. verfochtenen Meinung bei— 

ſtimmen, in der linken, durch einen Hirtenſtab gekennzeichneten Figur einen 

Stifter, Abt von Lorch oder Biſchof von Augsburg, zu ſehen. Das wäre 

nicht nur ungewöhnlich, ſondern das einzige Beiſpiel in der geſamten 

Ikonographie. Nie kann ein ſolcher in Haltung und Stellung gleich neben 

einem Heiligen dargeſtellt ſein. Es kann nur ein Heiliger ſein,
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vermutlich St. Alrich, Nikolaus oder ſonſt ein heiliger, in Gmünd und 

St. Johann verehrter Prälat ſein. Der Lokalforſchung wird es gewiß nicht 

allzu ſchwer fallen, das ſicher feſtzuſtellen. 

Zoepfl, Dr. Friedr., Deutſche Kulturgeſchichte. 2 Bde. Lex. 80. Freiburg 

1927 f. Herder. Mit vielen Bildern. Bis jetzt erſchienen vier Liefe— 

rungen (448 S.) à 3.80 Mk. 

Grupps Kulturgeſchichte vom katholiſchen Standpunkt war ſeit Jahren 

vergriffen, in vielen Teilen durch neue Ergebniſſe der Forſchung auch über— 

holt. Sein Nachfolger im Amt eines Archivars und Bibliothekars der 

Fürſtl. Ottingen-Wallerſtein'ſchen Sammlungen in Maihingen (Bayern) 

hat es unternommen, nicht eine bloße Neuauflage des Werkes ſeines ver— 

ſtorbenen Vorgangers zu beſorgen, ſondern ein völlig neues Werk, in Text und 

Abbildungen neues, zu ſchreiben. Es bedarf keines näheren Beweiſes, wie 

notwendig und wertvoll eine Kulturgeſchichte iſt. War dieſe doch bis kurz 

vor dem Kriege ein Stiefkind geblieben, wenn nicht ganz vernachläſſigt im 

Geſchichtsbetrieb der höheren Schulen Deutſchlands. And daß eine bloße 

Behandlung der Geſchichte nach Daten der Regenten und Schilderung von 

Kriegen und Schlachten nicht die rechte Belehrung und richtige Darſtellung 

der Geſchichte ſein kann, dieſe Erkenntnis hat ſich allgemach auch in der 

bürokratiſchſten Schulverwaltung Bahn gebrochen. Zöpfl bietet uns hier eine 

mit umfaſſender Sachkenntnis, mit Liebe und Wärme geſchriebene deutſche 

Kulturgeſchichte. Er verſteht es, Sitten und Suſtände unſerer Vorfahren 

anſchaulich und reizvoll zu ſchildern, ſowie die Grundlagen und Wandlungen 

der geiſtigen und künſtleriſchen Entwicklung klar und leichtfaßlich aufzuzeigen. 

Er ſchreibt kein trockenes, ſchwerverſtändliches Gelehrtendeutſch, iſt aber in 

all ſeiner lebendigen Anſchaulichkeit wiſſenſchaftlich durchaus exakt und zu— 
verläſſig. Jeder Deutſche wird das Werk mit wirklicher Anteilnahme leſen. 

Der erſte Band wird die deutſche Kulturgeſchichte ſeit der Germanenzeit 

bis zum Ausgang des Mittelalters behandeln, der zweite Band dis der 

neueren Zeit. Wir empfehlen das Werk zur Anſchaffung allen Geiſtlichen 

und gebildeten Laien. Es gehört neben Goffine und Heiligenlegende auf den 

Leſetiſch einer jeden katholiſchen Familie. 

Knowles, Isobel A., Vom Fegtür. A treatixe on purgatory by 

Tschudi etc. Basel (1926) R. Geeringę (XIV 254 S. m. 1 Abb.). 

Br. 8.— Schw. Fr. 

Der bekannte Schweizer Chroniſt Aegid Tſchudi (1505—72) aus Glarus 

hat neben ſeinen geſchichtlichen Werken auch eine größere apologetiſche 

Schrift „Aber das Fegfeuer“ geſchrieben. Denn obwohl Schüler Zwinglis, 

als dieſer noch Pfarrer in Glarus war, blieb Tſchudi der katholiſchen Re— 

ligion bis an ſein Ende treu. Die Schrift erſcheint hier zum erſten Male 

im Druck nach dem Original des Verfaſſers, das aus Kloſter Pfäffers heute 

im Stiftsarchiv oon St. Gallen aufbewahrt wird. Die Abbildung gibt eine 

Probe der Handſchrift. Die Ausgabe iſt der wortgetreue Abdruck des 

deutſchen Textes und enthält außer einer kurzen Einleitung uͤber Verfaſſer 

und Handſchrift nur eine grammatikaliſche Abhandlung über die Sprache des 

Verfaſſers (S. 230—47) und ein kurzes Gloſſar in engliſcher Sprache, ſodaß
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auch ſolche, die der engliſchen Sprache nicht mächtig ſind, die Ausgabe be— 

nützen können. 

Klein, Joſeph (Pfarrer von Mimmenhauſen), Salem. Ein Führer durch 

die Kunſtdenkmale und die Geſchichte der ehemal. Reichsabtei Sal— 

mansweil. Aberlingen, Feyel, J. Teil 1925 (29 S. mit 9 ganſſeit. 

Abb. u. 1 Grundriß), II. Teil 1926 (116 S. mit 8 ganzſeit. Abb.). 

Der 1. Teil gibt eine Beſchreibung des rieſigen Kloſterbaues ſamt 

Kirche; Salem iſt mit Weingarten der größte Süddeutſchlands, in vielen 

Teilen ſchon mehr Schloßbau. Der Abt war ja auch Reichsfürſt und trat 

mitunter als ſolcher auf. Weltliches, bequemes Leben war vielfach ein— 

gedrungen und ſtach gewaltig ab gegen das einſtige, ſo ſtrenge Leben der 

alten Ziſterzienſer. Zu verwundern iſt es nicht, daß der Zeitgeiſt der Auf— 

klärung nicht wenige Mitglieder, die man kaum mehr Mönche nennen kann, 

eher Stiftsherren, angekränkelt hatte und an der Aufhebung ſolcher geiſt— 

lichen Verſorgungsanſtalten arbeitete. 

Der 2. Teil, eigentlich die 2. Auflage des 1921 erſchienenen Büchleins 

„Die Gedankenwelt der Salemer Münſterausſtattung“, beſchreibt und wür— 

digt erſchöpfend die Ausſtattung der Kirche. Man kann dem Verfaſſer die 

Anerkennung nicht verſagen, daß er nicht nur ſein Thema durch und durch 

verſteht, ſondern auch deutlich und leichtfaßlich vorträgt. Angeſchloſſen ſind 

Ausführungen über die Glocken, die Baumeiſter und Künſtler, und beſon— 

ders ein Kapitel über „Die Einheit der Gedanken im Bilderſchmuck des 

Münſters“. Hier ſetzt ſich der Verfaſſer mit den Kritiken und Einwen— 

dungen gegen die 1. Auflage auseinander und beweiſt die Richtigkeit ſeiner 

Geſamtauffaſſung. Ich muß geſtehen, daß er mich hier überzeugt hat und 

ich meine Ablehnung gegen die „zu ausgeklügelte Symbolik“ (in Band 52, 

S. 254) nicht aufrecht erhalten möchte. Nur die Abbildungen befriedigen 

nicht ganz. 

Seilacher, Carl, Herrenalb. Ein verſchwundenes Ziſterzienſerkloſter. Karls— 

ruhe 1927 Müller, 120 (128 S. mit 15 ganzſeit. Abb. u. 3 S. Grundr.). 

— Kart. 1.80 Mk. 

Wer kennt nicht das herrlich in einem Tale des Schwarzwaldes gelegene 

Luftkurſtädtchen Herrenalb? Wenige, aber bemerkenswerte Ruinen (Vor— 

halle und Chor der Kirche) erinnern daran, daß es einmal eine ſtille 

Mannsabtei des Ziſterzienſerordens weitab von den Wohnungen der Men- 

ſchen geweſen war. Es wurde 1148 von dem Grafen Berthold III. von 

Eberſtein gegründet und von Neuburg im Elſaß aus bevölkert. Es gehörte 

zum Bistum Speier. Ende Oktober 1535 machte der berüchtigte Herzog 

Alrich von Württemberg dem katholiſchen Gottesdienſt durch Wegſchaffung 

des Schatzes und aller gottesdienſtlichen Geräte ein Ende. 1556—95 beſtand 

das Kloſter noch als ſog. evangeliſches Seminar (wie heute noch Blau— 

beuern), die katholiſche Wiederbeſetzung durch das Reſtitutions-Edikt von 

1629 endigte nach vielen Bedrängniſſen und Plünderungen 1653. Wehmut 

beſchleicht einen, wenn man die traurigen inneren Zuſtände zu Beginn des 

16. Jahrhunderts, die Beraubung durch den Herzog von Württemberg, die 

Plünderungen der aufſtändiſchen Bauern und ihre ſinnloſe Zerſtörung des
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Archivs und der Bibliothek ſowie die der Soldateska des 30jährigen Krieges 

lieſt. Herrenalb entbehrte bisher einer Geſchichte, obwohl ſeine Arkunden 

ſeit langem in der Zeitſchrift für Geſchichte des Oberrheins verzeichnet 

waren. Auch das vorliegende Büchlein gibt keine vollſtändige Geſchichte, 

aber gutgeſchriebene Einzelbilder aus derſelben, ſodaß man doch einen rich— 

tigen Aberblick über die Schickſale des Hauſes erhält. Dem Verfaſſer, 

proteſtantiſcher Stadtpfarrer daſelbſt, gebührt volles Lob für ſeine objektive, 

durch kein Wort die Katholiken verletzende Darſtellung. Weil ſo ſelten, 

verdient es beſonders hervorgehoben zu werden. Nur in der Beſchreibung 

des Kloſterlebens ſtehen mehrere Anrichtigkeiten, die durch Befragen eines 

katholiſchen Theologen oder Hiſtorikers leicht zu vermeiden geweſen wären. 

Der Verlag hat das Büchlein ſchön ausgeſtattet, vortreffliche Abbildungen 

beigegeben, einen auffallend billigen Preis gefunden, der wohl zu großer 

Verbreitung beitragen wird. 

Hochſtuhl, Dr. Franz Sal. (Profeſſor), Staat, Kirche und Schule in den 

baden-badiſchen Landen unter Markgraf Friedrich (1771—1803). 

I. Teil: Das höhere Schulweſen. Nach den Quellen dargeſtellt. Frei— 

burg 1927 Herder (gr. 80 VIII u. 370 S. — 5. Bd.: Abhandlungen zur 

oberrhein. Kirchengeſchichte, im Auftrage des kirchengeſchichtlichen Ver— 

eins für das Erzbistum Freiburg herausg. von Dr. E. Göller). — 

Br. 6.— Mk. 

Vorreden werden von vielen gewöhnlich nicht geleſen, aber die des 

vorliegenden Buches ſollte doch jeder aufmerkſam zuerſt vornehmen. Sie 

enthält die Quinteſſenz und Begründung des ganzen Werkes. Der Ver— 

faſſer hat mit dieſem eine ganz hervorragende, gründliche Arbeit geleiſtet; 

ſeine Forſchungen gründen ſich ganz auf das reiche Aktenmaterial des 

Generallandesarchivs. Es iſt unmöglich, auch nur kurz den reichen Inhalt 

zu ſkizzieren. Durch das Ausſterben der markgräflichen Linie Baden-Baden, 

das lange vorher vorauszuſehen war, fiel dieſe Herrſchaft an die allein 

überlebende proteſtantiſche Linie Baden-Durlach. Nach den für die Katho— 

liken ſo unglückſeligen Beſtimmungen des Weſtfäliſchen Friedens hatte der 

Landesherr das Jus reformandi, und Baden-Durlach war bekannt dafür, 

daß es die proteſtantiſchen Intereſſen eifrig vertrat. Deshalb war es für 

den letzten katholiſchen Markgrafen Auguſt Georg, der als Domherr früher 

die Subdiakonatsweihe empfangen und nur mit päpſtlicher Dispens ſich ver— 

heiratet hatte, aber keine männlichen Erben hinterließ, ihm tief anliegende 

Herzensſache, die Zukunft der katholiſchen Religion und ſeiner katholiſchen 

Beamten ſicher zu ſtellen. Das geſchah nach langen Verhandlungen durch 

den Erbvertrag vom 28. Januar 1765. Leider erzielte B.-Baden, beſonders 

angeſichts ſeiner Schuldenlaſt, keine großen Zugeſtändniſſe und dieſe auch 

nur in ſo allgemeinen Ausdrücken, daß B.-Durlach ſie leicht zu ſeinen 

Gunſten auslegen konnte. Das geſchah in der Folge auch mehrfach, und 

ſelbſt proteſtantiſche Schriftſteller geſtehen offen, daß hierbei „nicht ganz 

ehrliche Kniffe“ angewendet wurden. Dabei hatten dann allgemeine Aus— 

drücke „bon Wohlwollen und Begünſtigung der Katholiken“ und von den 

„evangeliſchen Grundſätzen einer vollkommenen Toleranz“ nichts zu be—
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ſagen. Denn die Geſchichte zeigt bis auf den heutigen Tag, wie prote— 

ſtantiſche Regierungen die Toleranz gegen Katholiken verſtehen und üben. 

And auch für B.-Baden iſt es ein trauriges Kapitel, wie zäh die heimliche 

Proteſtantiſierung des Landes und der Schulen, entgegen allen Ab— 

machungen, betrieben wurde. Das ganze Buch handelt nur von ſolchen 

Kämpfen um die höheren katholiſchen Schulen der alten Markgrafſchaft 

B.⸗Baden. Seine Lektüre iſt allen Geiſtlichen dringend anzuempfehlen. 

Es zeigt wieder einmal, wie viel man aus der Geſchichte vergangener 

Kämpfe für die Gegenwart lernen kann. 

Burger, Dr. Wilhelm (Weihbiſchof), Das Erzbistum Freiburg in Vergangen— 

heit und Gegenwart. In Verbindung mit Prieſtern der Erzdiözeſe 

herausgegeben. Freiburg 1927 Herder, kart. 4.50, gr. 80 (XII u. 248 S. 

mit 1 Taf. u. 79 Abb.). — Kart. 4.50, geb. 6.— Mk. 

Das 1927 begangene 100jährige Jubiläum der Errichtung des Erz— 

bistums Freiburg hat eine Flut von geſchichtlichen Aufſätzen und Schriften 

gezeitigt. Die vorliegende, vom hochwürdigſten Herrn Weihbiſchof heraus— 

gegebene Feſtſchrift verdient beſondere Beachtung. Wollte man von vorne— 

herein ihrer größeren Verbreitung kein Hindernis ſetzen, ſo durfte der Preis 

nicht zu hoch kommen und mußte deshalb ihr Amfang und eine reichlichere oder 

koſtbarere Illuſtrierung beſchränkt werden. Andererſeits ſollte der Text 

ſo gefaßt werden, daß das Buch auch für einen größeren Leſerkreis lesbar 

blieb. Dieſen Anforderungen entſpricht das Buch in allem. Nicht nur gibt 

es einen Überblick über die Gründung der Erzdiözeſe und ihrer Gebiets— 

zuſammenſetzung aus anderen und früheren Bistümern, ſondern auch einen 

ſolchen ihrer Geſchichte unter den verſchiedenen Erzbiſchöfen bis auf die 

heutige 8eit. Andere Abſchnitte behandeln die kirchlichen Kunſtdenkmäler, 

das innere Leben und die Organiſation des Erzbistums auf dem Gebiete 

der theologiſchen Erziehung, des Ordenslebens, der kirchlichen und welt— 

lichen Vereine, der Caritas, der Preſſe, der Kirchenmuſik, kurzum aller Be— 

lange und Veranſtaltungen, die nach heutiger Gewohnheit an der Erhaltung 

und Vertiefung des religiöſen Lebens zu arbeiten beſtimmt ſind. Die 

Schlußfolgerungen und verſtandesgemäßen Erwägungen ſind wohl aus 

allem Geſchilderten nicht gezogen, aber der denkende Leſer wird auch 

ſo die richtige Beurteilung des Stoffes finden. Das eine muß betont 

werden: Es bedurfte gewaltiger Arbeit und zielbewußter Anſtrengung von 

kirchlich treuen Prieſtern und Laien, um aus den Ruinen des kirchlich und 

religiös ſo tief darniederliegenden badiſchen Anteils des ehemaligen Bis— 

tums Konſtanz und aus den vielen disparaten Teilen von fünf anderen 

Bistümern das heutige, allſeitig ſo blühende Erzbistum Freiburg zu 

ſchaffen. — Zu dem ſchönen Buch, für deſſen Zuſtandekommen dem H. H. 

Weihbiſchof Dr. Burger aufrichtiger Dank gebührt, darf wohl die Kritik 

auch ein Wörtlein ſagen. Sie bedauert, daß der 2. Abſchnitt über die 

Kirchenbauten ſehr oft nur eine raſche Aufzählung der Denkmäler bietet, 

daß die Namen der Mitglieder nach den einzelnen Aufſätzen wohl 

gegeben, die Namen aber im Inhaltsverzeichnis bei den einzelnen 

Aufſätzen fehlen oder nicht wenigſtens am Kopfe ſtatt am Schluß der 

Freib. Diöz.⸗Archiv. N. F. XXIX. 40
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Abſchnitte ſtehen. Das iſt ein bibliographiſcher Schönheitsfehler! Auch 

die Bibliographie hat an Sammelwerke ihre Anforderungen zu ſtellen, und 

wer gezwungen iſt, mit ihr näher in Verbindung zu treten, weiß ihre Forde— 

rungen als berechtigt wohl zu würdigen. 

Hefele, Dr. Friedr. (Stadtarchivar in Freiburg), Wie Freiburg Biſchofs— 

ſtadt wurde. Freiburg 1927 Herder, gr. 80 (VIII u. 48 S. mit 18 Abb.). 

— Kart. 2.— Mk. 

Die Abhandlung, zuerſt in der Tagespreſſe erſchienen, beruht größten— 

teils auf archivaliſchen Quellen. Sie bietet deshalb viel Neues, abgeſehen, 

daß zum erſten Male die Schritte beleuchtet werden, die Freiburg tat, um 

Biſchofsſitz zu werden, ebenſo die Feier der erſten Biſchofsweihe. Neu 

und für viele überraſchend iſt auch die Feſtſtellung, daß 1833 die Regierung 

tätſächlich an eine Verlegung des Sitzes nach Bruchſal dachte (). Die 

Schrift iſt ſehr leſenswert und ſtellt ſich, trotz ihrer Kürze, als eine wert— 

volle Bereicherung der badiſchen Kirchengeſchichte dar. 

Rögele, Karl (Pfarrer in Rötenbach), Franz Joſef Herr, Pfarrektor zu 

Kuppenheim 1778—1837. Sein Leben und Wirken. Ein Lebensbild 

aus der Gründungsgeſchichte der Erzdiözeſe Freiburg. Karlsruhe 

1927 Badenia (279 S. mit Bildern). — Geb. 3.— Mk. 

Das Büchlein iſt als Feſtgabe zum Erzbistums-Jubiläum erſchienen und 

kann als gut gedrucktes und ausgezeichnet bearbeitetes Jubiläumsgeſchenk 

nur gelobt werden. Der geſchilderte Pfarrer verdient es auch vollauf, nicht 

nur ob ſeines eigenartigen Verhältniſſes zu dem regierenden badiſchen 

Fürſtenhaus — ein Blick auf ſein wohlgetroffenes Bildnis läßt daran keinen 

Zweifel — ſondern auch wegen ſeiner Stellung und ſeines Charakters. 

Anter ſo vielen Anhängern der ſeichteſten Aufklärung und liberalen Kleri— 

tern war Herr ein wahrhaft kirchlich geſinnter Pfarrer, der auch als Ab 

geordneter der Zweiten Kammer für die Rechte der Kirche einzutreten den 

Mut hatte und ſelbſt vor einem Bruch mit dem Landesherrn nicht zurück— 

ſcheute. Vorbildlich war ſeine literariſche Tätigkeit und ſeine Betätigung 

in Sachen der Heimatkunde. Manche Partien leſen ſich wie ein Roman, 

beſonders die Schilderung des zeitweiligen Zerwürfniſſes mit dem Groß— 

herzog (S. 183 ff.); bezüglich der Berufung Reitzenſteins vergleiche man 

letzt deſſen Biographie von Schnabel. 

Schofer, Joſeph, Aus jenen Zeiten. Zeitgemäße geſchichtliche Erinnerungen, 

für das kalholiſche Volk erzählt. Karlsruhe 1927 Badenia, kl. 8o 

(93 S. mit 13 ganzſeit. Abb.). — Geb. 2.40 Mk. 

Auch der Antertitel gibt bedauerlicherweiſe den Inhalt oder „jene 

Zeiten“ nicht an. Es handelt ſich um die Gründung und erſten Zeiten des 

Erzbistums. Die Erinnerungen waren zuerſt im St. Konradsblatt er— 

ſchienen und kennzeichnen ſich damit als leicht lesbare Betrachtungen für das 

Volk. Der ganze Schofer ſpiegelt ſich darin: die Klarheit und Beſtimmt— 

heit des Volksredners, des durch und durch kirchlich geſinnten, ja für die 

Kirche begeiſterten Prieſters, des aufrichtigen und in der Heimatgeſchichte 

wohlbewanderten Volksführers. Möge das in Druck, Einband und Ab
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bildungen nett ausgeſtattete Bändchen recht viele Käufer finden, es eignet 

ſich vorzüglich zu Geſchenken. 

Heß, J. H., P. Marianus Not (1597—1663). Ein Kapitel ſchweizeriſcher 

Theatergeſchichte. Baſel 1926 Heß (277 S.). 

Ein ausgezeichnetes Buch, das einen hervorragenden katholiſchen Dichter 

der Barockzeit der unverdienten, aber faſt völligen Vergeſſenheit entreißt. 

Es ſchildert in vier langen Kapiteln: 1. Leben und Wirkſamkeit des Dich— 

ters, 2. den literariſchen Rahmen durch Zeichnung der Theaterverhältniſſe 

in Luzern, der Volksbühne in Anterwalden und des Kloſtertheaters in 

Engelberg, 3. das Werk im einzelnen und den Dichter, J. die Handſchriften, 

die eingehende Inhaltsangabe der einzelnen Werke mit reichen Auszügen. 

Das Ganze wird beſchloſſen mit einem Verzeichnis der benützten Quellen 

und Darſtellungen (S. 179—207), reichen wiſſenſchaftlichen Anmerkungen 

(S. 208—276) und einem kurzen Perſonen- und Ortsregiſter. Eine gründ— 

liche und gelehrte Arbeit, die z. T. 1925 als Doktordiſſertation (wo, iſt nicht 

geſagt) vorgelegt wurde. Dadurch, daß der Anmerkungsſtoff in den Anhang 

verwieſen und die Form entſprechend gefaßt wurde, iſt das Buch wirklich 

allen Kreiſen näher gebracht und verſtändlich geworden. Gewiß ein an— 

erkennenswerler Vorteil für ſeine Verbreitung, die es denn auch vollauf 

rerdient und gewiß finden wird. Das Buch iſt nicht nur eine Bereicherung 

der ſchweizeriſchen Barockdramenforſchung, ſondern der Barockliteratur— 

geſchichte überhaupt. — P. Marianus (Wolfgang mit Taufnamen) Rot ent⸗ 

ſtammte einer weitverzweigten Familie von Alpnach ob dem Wald, 1579 

geboren und nach Beendigung ſeiner Studien in Luzern 1623 Pfarrer ſeiner 

Heimat. Hier ſchrieb er ſeine Theaterſtücke, alle drei Jahre ein Spiel; 

1625—37 war er Pfarrer in Sarnen, wo er beſonders in Predigten, 

ſchriftlichen Anterweiſungen und durch ſeine Theaterſpiele gegen die damals 

herrſchenden Anſitten, beſonders Trunkenheit, Anſittlichkeit und Spielſucht 

eiferte. Abermenſchlich faſt war ſeine Seelſorgsarbeit in der Peſtzeit 1629 

und 1635. Im Zahre 1637 trat er ins Kloſter Engelberg; er ſtarb am 

24. Februar 1667 als Kloſterpfarrer von Sins. So reich und fruchtbar ſeine 

Tätigkeit war als Seelſorger und Prediger, als asketiſcher und theologiſcher 

Schriftſteller, ſo groß iſt ſeine Bedeutung für das Volkstheater der Barock— 

zeit. Acht Spiele geiſtlichen und weltlichen Inhalts hat er nicht nur ver⸗ 

faßt, ſondern auch durch ſeine Pfarrkinder in Alpnach und Sarnen auf— 

führen laſſen. Es iſt ein reiches Leben geweſen, das dieſes ernſtgerichteten 

tadelloſen Pfarrers und Benediktines. Dem Verſaſſer gebührt reicher 

Dank für ſeine wertvolle Gabe. Von nun an kann P. Marianus Rots 

Namen in der ſchweizeriſchen Literatur- und Theatergeſchichte nicht mehr 

verſchwiegen werden. 

Scherer, Em. Clem., Carl Braun. Ein Prieſterleben im Dienſte der Ju— 

gend und Heimat. Zum Gebächtnis ſeines 50. Todestages. Freiburg 

1927 Herder (XII 286 S.). — Geb. 3.— Mk. 

Braun iſt der Typus jener elſäſſiſchen Geiſtlichen, die in der erſten Zeit 

nach 1870 im öffentlichen Leben auftraten. In Einem unterſchied er ſich 

von vielen, er war dem Deutſchtum innerlich nicht abgeneigt. Leider 

40*
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tat die damalige Regierung nichts, um ſolche Männer zu gewinnen. Finan— 

ziell unabhängig, verlegte ſich Braun nach ſeiner Prieſterweihe auf die 

literariſche, journaliſtiſche und ſoziale Tätigkeit. Er iſt u. a. der Gründer der 

Brüderſchule (1852) und des katholiſchen Waiſenhauſes (1853) in Gebweiler. 

Wegen einiger antiproteſtantiſchen Außerungen in zweien ſeiner Bücher er— 

öffnete man gegen ihn 1874 das gerichtliche Verfahren, er entzog ſich der 

gefürchteten Verhaftung durch die Flucht nach Frankreich. Der Prozeß war 

ein Tendenzprozeß, angeſtiftet von einem Gebweiler Freimaurer, dem Korre— 

ſpondenten der „Karlsruher Zeitung“, ebenſo das Arteil und ſeine Begrün— 

dung. Braun wurde zu 6 Monaten Gefängnis und zur Tragung der Koſten 

verurteilt. In Paris fühlte er ſich nicht zu Hauſe, 1876 zog er nach Ein— 

ſiedeln, wo er unerwartet am 24. Juni 1877 ſtarb. Er wurde in ſeiner 

Vaterſtadt Gebweiler unter außerordentlicher Beteiligung beerdigt, trotz— 

dem die Regierung für klug und vornehm erachtet hatte, ein öffentliches 

Leichenbegängnis zu verbieten (). Da darf es nicht wunder nehmen, wenn 

Brauns Name und ſeine nicht unbedeutenden poetiſchen Werke, hauptſächlich 

das Belchenglöckchen und das Hausbuch, abſichtlich totgeſchwiegen wurden; 

das gilt beſonders von der Sammlung „Deutſche Dichtung im Elſaß“ des 

bekannten katholikenfeindlichen Emil v. Borries (Straßburg 1916). — 

Scherer, ein junger, talentvoller elſäſſiſcher Hiſtoriker, hat ihm endlich die 

verdiente Ehrenrettung durch die vorliegende ſchöne und gehaltvolle Lebens— 

beſchreibung zuteil werden laſſen. In katholiſchen Kreiſen wird ſie vollen 

Anklang finden, in nichtkatholiſchen vermutlich mit verlegenem Schweigen 

abgetan werden. Deutſchen Katholiken kann ſie nur beſtens empfohlen 

werden als ein neuer Beitrag zur verfehlten Politik der deutſchen Re— 

gierung, zur richtigen Beurteilung des religiös-politiſchen Lebens im 

Elſaß bis 1875 und beſonders zur Würdigung der Beſtrebungen des 

alten elſäſſiſchen Klerus für die Erhaltung der deutſchen Mutterſprache. 

Wäre die preußiſche Regierung nicht gar ſo kurzſichtig geweſen, hätte 

ſie aus Brauns Feder große Vorteile ziehen können für die ſchnellere 

Verſchmelzung des elſäſſiſchen Volkes mit Deutſchland. Deshalb wird 

man dem Verfaſſer hauptſächlich dankbar ſein für die reiche Auswahl 

(faſt die Hälfte des Buches) aus Brauns Schriften in Verſen und Proſa. 

Es ſind Glanzſtücke darunter. 

Birkenmayer, E. A. (Landgerichtsdirektor), Geſchichte der Stadt Waldshuf, 

erweitert und fortgeſetzt von Dr. Aug. Baumhauer. 2. Aufl. 

Waldshut 1927 Zimmermann (328 S. m. 30 autotyp. Taf.). — Geb. 

Mk. 5.—. 

Das Werk Birkenmayers iſt in der neuen Bearbeitung und dem neuen 

Gewand eine der ſchönſten und beſten Stadtgeſchichten Badens und man 

darf der altberühmten Waldſtadt am Oberrhein aufrichtig dazu Glück 

wünſchen. Die 1889 erſchienene Geſchichte war ſeit Jahren vergriffen; der 

Verfaſſer ſelbſt ſtarb 1916. Der neue Bearbeiter hat ſie von 1805 bis zur 

Neuzeit in zwei Kapiteln weitergeführt und, was noch mehr und aner⸗ 

kennenswert iſt, in manchen Abſchnitten erweitert und durch die Ergebniſſe 

der neuen Forſchung verbeſſert. Das Werk iſt ſelbſtverſtändlich für einen
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weiteren Leſerkreis im Volke berechnet, entſpricht aber dennoch den wiſſen— 

ſchaftlichen Anforderungen. Ganz beſonders werden die Forſcher dankbar 

ſein, daß Birkenmayers entlegenen Regeſten des Stadt- und Pfarrarchivs, 

die nebſt Auszügen aus den wichtigſten Arkunden 1889 in den Mitteilungen 

der Bad. Hiſtor. Kommiſſion erſchienen, im Anhang abgedruckt ſind (S. 233 

bis 327). Verſchiedene Verzeichniſſe, eine ausführliche Datenchronik, ein 

Verzeichnis der Geiſtlichen ſeit dem 15. Jahrhundert befriedigen auch die 

größte Wißbegierde. Die 18 Kapitel der Stadtgeſchichte ſind ſo intereſſant 

geſchrieben, daß ſie nur allen Geſchichtsfreunden, auch den auswärtigen, 

zur Leſung empfohlen werden können. Ganz beſonders gilt dies von den 

drei Kapiteln, welche die große, weithin Aufſehen erregende Rolle ſchildern, 

welche im 15. und 16. Jahrhundert Waldshut in den Wirren der Re— 

formation und des Bauernkrieges, allerdings in nicht rühmlicher Weiſe, ge— 

ſpielt hat. Nichts würde der Vollkommenheit mangeln, fehlte nicht ein 

Verzeichnis der Abbildungen. 

Klär, Michael (Pfarrer von Sflingen), Das vordere Wehratal. Fflingen, 

Wehr und Umgebung in Geſchichte und Gegenwart. Ein Heimatbuch. 

Karlsruhe 1927 Badenig (VIII u. 270 S. m. 8 Taf. und 9 Textabbild.). 

— Geb. Mk. 6.—. 

Es iſt ein erfreuliches Zeichen für die Liebe zur Heimat, daß in der 

Letztzeit eine Reihe von guten Monographien einzelner Orte erſchienen 

ſind. Eine der intereſſanteſten iſt gewiß die vorliegende, vor allem weil 

ſie eine bisher etwas ſtiefmütterlich behandelte Gegend bekannt macht. Der 

Herausgeber hat es verſtanden, durch einen Stab von tüchtigen Mitarbeitern 

die einzelnen Gebiete behandeln zu laſſen. Das Buch zerfällt in 5 Ab— 

ſchnitte, deren erſter ziemlich zufſammenhanglos einige Aufſätze über Vor— 

geſchichte, Frühchriſtentum und Mittelalter von Oflingen und dem unteren 

Wehratal, einen Bauernprozeß unter Joſef II. und eine kurze Geſchichte 

der Pfarrkirche von Schwörſtadt bietet. Der zweite ſchildert die Geſchichle 

der Pfarrei Sflingen und ihre Bauten (Pfarrhaus, alte und neue Kirche). 

Warum hier die Überſchrift: Die Pfarrkirche S. Adalrici Ep.? Mit dem 

kann das Volk, für das doch in erſter Linie das „Heimatbuch“ beſtimmt iſt, 

nichts anfangen; ſchöner und einfacher wäre ſicher: Die Pfarrkirche 

St. Alrich. Der 3. Abſchnitt behandelt Schule und Gemeinde (von Sf— 

lingen, was im Titel nicht geſagt iſt) im 18. Jahrhundert und zwei mo— 

dernen Fabriken, der 4. die Geſchichte der Pfarrei Schwörſtadt, der 5. von 

Prof. Dr. Allgeier „Aufſätze und Beiträge zu einer künftigen Geſchichte“ 

von Wehr. Gewiß iſt das Buch ſchön gedruckt, die Abbildungen der Ta— 

feln ſind vorzüglich, ſeine Leſung anregend. Die Mitarbeiter verdienen 

alles Lob für ihre Arbeit, die ſie doch neben ihren Berufsgeſchäften geleiſtet 

und womit ſie ein ſchönes, nachahmungswertes Beiſpiel von Heimatliebe 

und Heimatpflege gegeben haben. Aber der gewiſſenhafte Rezenſent darf 

daneben nicht verhehlen, daß das ſchöne Buch in dieſer Form doch eigentlich 

nicht befriedigt. Die Themen hätten öfters beſſer verarbeitet und beſonders 

in engeren Zuſammenhang gebracht werden müſſen. Das gilt haupt⸗ 

ſächlich für die Aufſätze des 1. und 3. Teiles, die leicht zu einem Ganzen
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hätten verſchmolzen werden können. Störend wirkt ganz beſonders die 

weite Trennung der zuſammengehörigen Aufſätze über die Pfarrkirche 

(1. Abſchn.) und die Pfarrei Schwörſtadt (4. Abſchn.). Der 2. Abſchnitt 

zeigt wie ganz anders eine zuſammenhängende Schilderung wirkt. Es iſt 

das beſte Stück des Buches, was Darſtellung und Beurteilung betrifft. 

Lobend möchte ich das m. E. hiſtoriſch und kirchenrechtlich ganz richtige Urteil 

über Weſſenberg und ſein kirchliches Wirken hervorheben (S. 104 bis 

117). An dem 5. Abſchnitt Kritik zu üben, verbietet Ziel und Aberſchrift 

ſelbſt. Eine Geſchichte konnte und wollte nicht gegeben werden. Aber 

wertvolles Material iſt hier geboten für eine künftige Bearbeitung. Für 

die Anfänge des Frauenkloſters (S. 222 f.) hätte mein hiſtoriſch-topo⸗ 

graphiſches Wörterbuch des Elſaß (S. 418) noch Hinweiſe und geſchichtliche 

Angaben geboten, ebenſo für die Geſchichte der Familie v. Schönau das 

goldene Buch von Straßburg Kindlers v. Knobloch (II 324ff.). Bei der 

kurzen Aberſicht über die ſpäteren Schickſale des Kloſters Klingental in 

Baſel (S. 247) hätte nicht unterlaſſen werden dürfen, darauf hinzuweiſen, 

daßz der Hauptgrund des Widerſtandes der Nonnen gegen die Verbeſſerung 

der Kloſterzucht die Anterſtützung durch die weltlichen Verwandten der ade— 

ligen Nonnen war, daß alſo hier wie ſo oft anderswo das Abel in Kirche 

und Klöſtern von den Laien verurſacht und unterſtützt wurde. 

Humpert, Dr. Fr., Mudau im badiſchen Odenwald. Ein Heimatbuch, aus 

Anlaß des 500jährigen Pfarrjubiläums. Buchen 1926. Selbſtverlag 

der Gemeinde Mudau. (263 Süm. 36 Abb.) — Kart. 3 Mk. 

Der Verfaſſer, Schulrektor in Gaggenau, iſt den Leſern des FDA. kein 

Anbekannter. Mit vorliegendem ſtattlichen Band hat er ſeiner Heimat ein 

ſchönes Denkmal geſetzt. Es iſt keine fortlaufende Geſchichte, dazu ſind die 

Quellen allzu ſpärlich. Aber der Verfaſſer wußte geſchickt aus dem vor— 

handenen Material alles zu ziehen, was wiſſenswert iſt, um ein gutgeſchrie— 

benes, lesbbares Heimatbuch herzuſtellen. Das iſt es im vollen Sinne 

des Wortes. Aus der Geſchichte des Ortes werden einzelne Epiſoden 

geſchildert, erſchöpfend die kirchlichen Verhältniſſe, die Reihe der Pfarrer, 

die 1734 geſtiftete St. Annabruderſchaft, die von hier gebürtigen Prieſter 

und Kloſterfrauen aufgezählt, Mundart, Sitte und Brauch, Sagen und 

Geſchichten, Schwänke und Schnurren, bodenſtändige Lieder, die Tracht, 

Flurnamen und Vereine kurz behandelt, ein Anhang bringt 9 Arkunden 

(1271—1654) zum Abdruck. Mudau wird die Metropole des badiſchen 

Odenwaldes genannt und erſcheint 1271 urkundlich zum erſten Mal. 

Hauptſächliche Beſitzer von Gütern waren die Mainzer Erzbiſchöfe und 

Kloſter Amorbach; mit letzterem kam es 1803 an den Fürſt von Leiningen, 

dann an Baden. Die Pfarrei war eine ſog. Kloſterpfarrei, lange Filiale 

der an Ausdehnung rieſenhaften Mutterkirche Hollerbach. 1425 wurde 

Limbach getrennt, 1426 kam die Reihe an Mudau, das immerhin noch 

mehrere Filialen behielt. Kapellen befanden ſich in Heſſelbach und 

Schloßau. Die heutige Pfarrkirche iſt nachweisbar der dritte Bau und 

ward 1806 vollendet.
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Heizmann, Ludw., Die Renchtalquellen. Oberkirch 1927 Sturn, 160 (51 S. 

mit 5 kl. Holzſchnitten). 

Es werden die Orte Sulzbach, Oppenau, Antegaſt, Freyersbach, Peters— 

tal und Griesbach behandelt. Aber Lage, Name, Geſchichte des Ortes iſt 

kurz alles Wiſſenswerte geſagt, ausführlicher die Sauerquellen berückſichtigt. 

Unbefriedigt laſſen die wenigen Bildchen, die dem Fremden keine richtige 

Vorſtellung von der Schönheit des Tales geben. Über den Anterſchied 

zwiſchen Literatur und (geſchichtlicher) Quelle iſt ſich der Verfaſſer immer 

noch nicht klar. 

Oechsler, Herm. (Pfarrer), 1. Tagebuch des Ebringer Pfarrers P. Ilde— 

fons v. Arx 1790—96. Freiburg 1927 Caritas, 240 (XII u. 78 S. m. 

2 Portr. u. 1 Abb.). — 2. „Sperrlingsleben“ aus dem badiſchen Kul— 

turkampf 1874—76, gepfiffen zu Nutz und Trutz. 4. erweit. Aufl. 

Karlsruhe 1927 Badenia, 160 (112 S. m. Portr. des Verf.). 

1. Es war ein guter Gedanke, dieſe Aufzeichnungen eines ſeiner Vor— 

gänger geſichtet herauszugeben, gleichfalls als Mahnung des ehemaligen 

und Vermächtnis des jetzigen, nun 79 Jahre alten Seelſorgers, an ſeine 

Pfarrkinder. Spannend leſen ſich dieſelben und bewegen öfters zu ernſtem 

Nachdenken. Viele Nachrichten ſind wertvoll für die Lokalgeſchichte, ent⸗ 

ſtammen ſie doch einer vielbewegten Kriegszeit. Prof. Dr. Albert in 

Freiburg hat dazu ein kleines Vorwort geſchrieben, um den Herausgeber 

auch Fremden bekannt zu machen. 

2. Gleicher Dank gebührt dem ehrwürdigen, geiſtig wie körperlich noch 

ſo rüſtigem (wie auch das Bildnis deutlich erkennen läßt) Verfaſſer für die 

4. erweiterte Auflage ſeines „Sperrlingslebens“. Geiſtliche wie weltliche 

junge Männer werden es ſicher mit Begier leſen und, was noch mehr, die 

notige Belehrung ſchöpfen aus der Schilderung jener Zeiten, die noch ſo 

nah und dennoch ſo unfaßbar ſind und die beſten Lehren geben für den 

heutigen Geiſterkampf. Derartige Kirchenfeinde ſind auch in Baden und 

Deutſchland nicht ausgeſtorben und ſie würden, trotz aller Kulturſchande, 

mit Freuden wieder beginnen, wenn ſie könnten. Ein ſtarkes Junggeſchlecht 

muß einen feſten Damm gegen ihre Gelüſte bilden! Gerade ſolche wahr— 

heitsgetreuen Selbſterlebniſſe werden es dazu befähigen und ſtählen. Möch⸗ 

ten recht viele ſie leſen und beherzigen! Es iſt ein Stück ernſter, trauriger 

und andererſeits doch erhebender Zeitgeſchichte. 

Walter, M. (Oberreg.⸗Rat), Kleiner Führer für Heimatforſcher. Winke, 

Stoffe und Hilfsmittel für die Heimatforſchung. 2. verb. Aufl. Karls⸗ 

ruhe (1926), Boltze, 160 (107 S.). — Br. 2.— Mk. 

Der Antertitel gibt ziemlich genau Inhalt und Zweck des praktiſchen 

Büchleins an. Sein Studium kann allen Anfängern, die ſich mit Heimat— 

forſchung beſchäftigen oder eine volkstümliche Geſchichte ihres Heimatortes 

ſchreiben wollen, warm empfohlen werden. Über manches, beſonders die 

Einleitung, kann man gewiß anderer Anſicht ſein, aber im allgemeinen 

empfiehlt es ſich, dem Führer zu folgen.
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Birnauer Kalender 1928, Bodenſee-Heimatbuch. Überlingen, Fayel (159 S. 

m. Abb.). — 60 Pfg. 

Von den badiſchen katholiſchen Kalendern iſt das wohl der ſchönſte und 

reizendſte zum Leſen, obwohl ſpeziell für die Bodenſeegegend und näher 

Aberlingens Amgebung beſtimmt. Jedenfalls bietet er etwas für jeden 

Geſchmack und kommt beſonders dem heute mit Recht mächtig erſtarkten 

Heimatgefühl durch eine Reihe vorzüglicher geſchichtlicher Aufſätze ent— 

gegen. Aus dem Znhaltsverzeichnis heben wir diesbezüglich hervor: 

Dr. Obſer, Kaiſerbeſuche im Kloſter Salem; vom Aberlinger Gottesacker 

und den Barfüßern; P. Ad. Dietrich (Propſt von Birnau), Vom Salemer 

Mönch zum Freiburger Erzbiſchof (betr. Erzbiſchof Boll); Der ſelige Gero 

Auer von Grasbeuern; Dr. Herm. Ginter-Ludwigshafen, Die Pfarrkirche 

von Betenbrunn (m. Abb.), worin ſich der Verfaſſer wiederum als hervor— 

ragenden Kenner der Barocklunſt erweiſt; P. Pet. Zierler, Das Kapuziner— 

kloſter in Markdorf; Pfarrer Joſ. Klein, Auf den Spuren der Mimmen— 

hauſer Stukkatoren. Für weitere Kreiſe von Bedeutung iſt der Abdruck 

der letzten der „Verſchollenen Schriften Hansjakobs“, Der Studenten— 

bauer. 

Anſchließend ſei für weitere, hiſtoriſch intereſſierte Kreiſe hingewieſen 

auf die von Dr. Herm. Ginter, Pfarrer in Ludwigshafen a. S. geleitete 

Bodenſee⸗Chronik, Blätter für die Heimat, Beilage zur „Deutſchen 

Bodenſee-Zeitung“ in Konſtanz, die zweimal im Monat mit 4 Seiten 

zweiſpaltigem Text erſcheint. Der Name des Schriftleiters bürgt dafür, daß 

ſie vorzüglich redigiert und ganz paſſend für den Leſerkreis zugeſchnitten iſt, 

d h. daß, wenn die Aufſätze auch nicht hochwiſſenſchaftliches Gepräge haben, 

ſie doch in beſter populär-wiſſenſchaftlicher Form bedeutſame Arbeiten aus 

dem Gebiete der Geſchichte, Kunſt und Heimatkunde bieten. Die Haupt— 

ſchriftleitung der Zeitung darf nicht daran denken, ſie eingehen zu laſſen, 

wir wiſſen von verſchiedenen Seiten, daß ſie mit großem Intereſſe geleſen 

wird und öfters einzelne Nummern nachverlangt wurden. Aus jüngſter 

Zeit ſei nur erinnert an den längeren, viel Neues bringenden Aufſatz von 

Dr. Ginter ſelbſt: Von Alt- nach Neu-Birnau, die Geſchichte der Wallfahrt 

von Birnau; an die Bittwoche des Jahres 1787 in der Landgrafſchaft 

Heiligenberg. Das biſchöflich konſtanziſche Amt Meersburg beim Anfall an 

Baden, von Dr. Herm. Baier in Karlsruhe; Das Ende der Feſte Hohent— 

wiel und das katholiſche Pfarrhaus in Singen, von Geiſtl. Rat Ruf 

u. a. mehr. Dr. J. Clauß. 

Schönenberger, Karl, Das Bistum Konſtanz während des großen Schis— 

mas 1378—1415. Diſſertation zur Erlangung der Doktorwürde 

von der philoſophiſchen Fakultät der Aniverſität Freiburg i. d. Schw. 

Freiburg (Schweiz) 1926 St. Paulusdruckerei. (XI u. 137 S.; S.⸗A. 

aus „Zeitſchrift für Schweizeriſche Kirchengeſchichtel“, Jahrg. XX. 

1926.) 

Der Verfaſſer trug ſich urſprünglich mit dem Gedanken, eine Dar— 

ſtellung des Schismas in der ganzen Schweiz zu geben, beſchränkte ſich 

aber bald auf die Bistümer Baſel und Konſtanz. Die erſte Hälfte des
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das Bistum Baſel behandelnden Teiles ſoll demnächſt in der „Baſfler 

Zeitſchrift für Geſchichte und Altertumskunde“ erſcheinen; eine Dar— 

ſtellung des Schismas im Konſtanzer Bistum bringt die vorliegende 

Arbeit, die in Bezug auf die Quellen, auf Beſtände verſchiedener Schwei— 

zer Archive ſowie auf das von Göller in Rom geſammelte, im Preußi— 

ſchen Staatsarchiv aufbewahrte Material über die Päpſte Urban VI. 

und Bonifaz IX. zurückgeht. 

Die Arbeit gliedert ſich in drei Teile. — Der erſte Teil behandelt 

nach einer Einleitung über den Zuſtand des Bistums vor dem Schisma 

die Biſchöfe beider Richtungen und ihre Stellung zur Kirchenſpaltung. 

Aber die Politik der beiden widerſtreitenden Parteien werden wir gut 

unterrichtet und erhalten einen lehrreichen Einblick in die Finanzwirt— 

ſchaft der Kurie und die wirtſchaftliche Lage des Bistums in dawaliger 

Zeit. — Im zweiten Teil berichtet der Verfaſſer eingehend über die 

kirchliche Stellung der damals zum Bistum Konſtanz gehörigen heutigen 

Schweizerkantone, bei welcher die weltlichen politiſchen Verhältniſſe eine 

nicht unerhebliche Rolle ſpielten. — Der dritte Teil endlich führt uns 

die kirchliche Stellung der ſechs rechtsrheiniſchen Archidiakonate des Bis— 

tums vor Augen. Dieſer Teil wurde erſt nachträglich hinzugefügt, als 

der Verfaſſer durch Krankheit verhindert war, die deutſchen Archive zu 

beſuchen, und iſt deshalb auch weniger ausführlich und nur in den 

Grundzügen behandelt. Trotzdem iſt auch hierin das Weſentlichſte er— 

wähnt und — wie auch an mehreren anderen Stellen des Werkes — 

des öfteren auf meine Schrift über die Stellung Freiburgs zum Schisma 

hingewieſen, die dem Verſaſſer erſt bei Drucklegung ſeines Werkes 

bekannt geworden war („Die kirchenpolitiſche Stellung der Stadt Frei— 

burg i. Br. während des großen Papſtſchismas“, Freiburg, Herder 1925). 

Beide Arbeiten ergänzen ſich gegenſeitig, und ſo konnte in dem vor— 

liegenden Werk auch ein beſonderes, urſprünglich geplantes Kapitel über 

Freiburg wegfallen. Im übrigen werden auch hier die Wechſelwirkungen 

zwiſchen weltlicher Politik und kirchlicher Stellungnahme aufgezeigt, die 

beſonders im öſterreichiſchen Breisgau ſtark zu Tage traten, deſſen 

Stellung zum Schisma durchaus von der Politik ſeines Landesherrn 

beeinflußt war. — Die Arbeit iſt gut und ſorgfältig angelegt und bietet 

in der Fülle der vorgebrachten Tatſachen und Einzelheiten ein anſchau— 

liches und wohlabgerundetes Bild der heillos verworrenen Zuſtände in 

jener traurigen Periode der Kirchengeſchichte. 

Auf einige kleine Irrtümer, die auf den Mangel guter hiſtoriſcher 

Karten bei Abfaſſung der Arbeit zurückzuführen ſind, ſei zum Schluß 

noch hingewieſen. S. 9: Bistum Werden gab es nicht, wohl eine 

Abtei Werden, iſt vielleicht das Bistum Verden oder das Bistum Verdun 

gemeint? — S. 25 läßt der Verfaſſer, auf die „Regeſten zur Geſchichte 

der Biſchöfe von Konſtanz“ zurückgehend, den Biſchof Nikolaus von Rieſen⸗ 

burg“ aus einem böhmiſchen Adelsgeſchlechte aus der Markgrafſchaſt 

Burgau bei Günzburg“ ſtammen. Dies kann inſofern nicht ganz richtig 

ſein, als die Markgrafſchaft Burgau und die Stadt Günzburg nicht in
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Böhmen, ſondern im heutigen bayriſchen Regierungsbezirk Schwaben 

liegen. Vielleicht bringen ſpätere Darſtellungen einmal Klarheit über die 

Abſtammung dieſes Biſchofs. — S. 121: Sulzburg liegt öſtlich, nicht 

weſtlich von Neuenburg. — UAnter den auf S. 123 angeführten, dem 

Kloſter Schuttern inkorporierten Orten gehören nicht alle zum Bizteum 

Konſtanz und Archidiakonat Breisgau, ſo Leutkirch, wenn, was wahr— 

ſcheinlich, der heutige Stadtteil von Gengenbach im Kinzigtal darunter 

zu verſtehen iſt, zum Bistum Straßburg. — Leutkirch in Oberſchwaben 

gehörte zum Archidiakonat Allgäu des Bistums Konſtanz; Sasbach gibt 

es zwei, eines am Kaiſerſtuhl, das zum Bistum Konſtanz, ein anderes in 

der Ortenau, das zum Bistum Straßburg gehörte; ebenſo gehörten 

Ottenheim und Frieſenheim zum Bistum Straßburg und die Abter 

Schuttern, irrtümlich dem Bistum Speier zugeſprochen, desgleichen. 

Dr. Paul Holtermann, Köln Riehl



Mitgliederſtand. 

Geſtorben im Jahre 1927: 

Breuning, A., Profeſſor in Raſtatt. 

Dreſſel, F., Pfarrer in Geißlingen. 

Epp, W., Dekan und Stadtpfarrer in Tauberbiſchofsheim. 

Förſter, Fr., Pfarrer in Schliengen. 

Grieshaber, A., Pfarrer in Riedern. 

Grieshaber, J., Pfarrer in Gündlingen. 

Heer, J. B., reſ. Pfarrer in Neudingen. 

Jegel, F. 3., Kaplan in Veringendorf. 

Karcher, Fr., Pfarrer in Wyhl. 

Layer, G., Stadtpfarrer in Raſtatt. 

Lorch, K., Pfarrer in Tunſel. 

Maier, E., Stadtpfarrer in Gammertingen. 

Riffel, H., Pfarrer in Wehr. 

Schmid, K., Geiſtl. Rat in Haigerloch. 

Sproll, S., Pfarrer in Blumenfeld. 

Steinbach, F. K., Stadtpfarrer in Gernsbach. 

Steinhart, 3. N., Pfarrer in Belra. 

Stückelberg, Dr. E., Aniverſitätsprofeſſor in Baſel. 

Wagner, Ph., Pfarrer in Wagenſtadt. 

  

Stand am 1. Dezember 192656.. 928 Mitglieder 

Geſtorben.. 19 

Ausgetreten.. 11 30 „ 

898 Mitglieder 

Eingetreten 9 —— ·ꝗ.. .18 „ 

Stand am 1. Dezember 192777... 916 Mitglieder 

Geſchenke: 

Von Seiner Erzellenz dem Bochwürdiaſten Herin Crobilchof 

Dr. Carl Frittz . .. J 2 500.— 

Von Weibbiſchof Dr. Wilhelm Burger. .„ 20.— 

Von Pfarrer Dr. Karl Rieder in Reichenau-Niederzell „ 10.—
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Geſtorben im Jahre 1928: 

Bauer, Dr. B., Pfarrer in Wollmatingen. 

Diebold, A., Pfarrer in Schwerzen. 

Gür, F. Z., Pfarrer in Weier. 

Hofmeyer, K., Ratſchreiber in Neuſtadt. 

Hund, A., Pfarrer in Oberried. 

Jung, E., Pfarrer in Reichenau-Oberzell. 

Meiſel, G., Pfarrer in Neudorf. 

Müller, F. Z., Pfarrer in Bretzingen. 

Schwenck, A. R., Oberpfarrer in Stuttgart. 

Schwind, Z., Domkapitular in Speyer. 

Zeiſer, F. J., Pfarrer in Wagshurſt. 

  

Stand am 1. Dezember 19289..... 916 Mitglieder 

Geſtorben. . 11 

Ausgetreten.. 19 30 „ 

886 Mitglieder 

Eingetreteen 30 

Stand am 1. Juli 1928. ·G.Vö;V916 Mitglieder 

Geſchenke: 

Von Pfarrer Dr. Karl Rieder in Reichenau-Niederzell. . „/ 10.—



Vereine und gelehrte Inſtitute 
mit welchen der Kirchengeſchichtliche Verein in Schriftenaustauſch ſteht. 

Aachen, Aachener Geſchichtsverein. 

Aarau, Hiſtoriſche Geſellſchaft Argovia. 

Baſel, Hiſtoriſche und Antiquariſche Geſellſchaft. 

Berlin, Verein des Deutſchen Herold. 

Bern, Allgemeine geſchichtsforſchende Geſellſchaft der Schweiz. 

Beuron, Neue Benediktiniſche Monatsſchrift. 

Bonn, Franziskaniſche Studien. 

Braunſchweigiſches Magazin in Wolfenbüttel. 

Bregenz, Leo⸗Geſellſchaft am Bobenſee. 

Bregenz, Muſeums-Verein für Voralberg. 

Brüſſel, Redaktion der Analecta Bollandiana. 

Chemnitz, Verein für Chemnitzer Geſchichte. 

Darmſtadt, Hiſtoriſcher Verein für Heſſen. 

Donaueſchingen, Verein für Geſchichte und Naturgeſchichte der Baar und 

der angrenzenden Landſchaften. 

Dillingen a. D., Hiſtoriſcher Verein für Dillingen und Amgebung. 

Eichſtätt, Hiſtoriſcher Verein. 

Ellwangen, Geſchichts- und Altertumsverein. 

Frauenfeld, Hiſtoriſcher Verein des Kantons Thurgau. 

Freiburg i. Br., Badiſche Heimat e. V., Landesverein für Volkskunde, 

Heimatſchutz und Denkmalspflege. 

Freiburg i. Br., Geſellſchaft für Beförderung der Geſchichte von Freiburg, 

dem Breisgau und den angrenzenden Landſchaften. 

Freiburg /Schweiz, Deutſcher Geſchichtsforſchender Verein des Kantons 

Freiburg. 
Freiburg / Schweiz, Zeitſchrift für Schweizeriſche Kirchengeſchichte. 

Friedrichshafen, Verein für Geſchichte des Bodenſees und ſeiner Am— 

gebung. 

Gießen, Oberheſſiſcher Geſchichtsverein. 

Glarus, Hiſtoriſcher Verein des Kantons Glarus. 

Göttingen, Geſellſchaft der Wiſſenſchaften. 

Graz, Hiſtoriſcher Verein für die Steiermark. 

Heidelberg, Hiſtoriſch-philoſophiſcher Verein. 

Jena, Verein für thüringiſche Geſchichte und Altertumskunde. 

Innsbruck, Forſchungen und Milteilungen zur Geſchichte Tirols und 

Vorarlbergs. 

Karlsruhe, Badiſche hiſtoriſche Kommiſſion. 

Karlsruhe, Statiſtiſches Landesamt. 

Kaufbeuren, Deutſche Gaue. 

Köln, Hiſtoriſcher Verein für den Niederrhein, insbeſondere die Erz— 

diözeſe Köln.
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Leiden, Maatſchappij der Nederlandſche Letterkunde. 

Leipzig, Archiv für Kulturgeſchichte. 
Leipzig, Deutſche Bücherei des Börſenvereins der deutſchen Buchhändler. 

Linz a. D., Museum Franzisco-Carolinum. 

Luzern, Hiſtoriſcher Verein der fünf Orte Luzern, Ari, Schwyz, Anter— 

walden und Zug. 

Mainz, Altertumsverein. 

Mannheim, Mannheimer Altertumsverein. 

Meißen, Verein für Geſchichte der Stadt Meißen. 

München, Görresgeſellſchaft. 

München, Bayeriſche Akademie der Wiſſenſchaften. 

München, Studien und Mitteilungen zur Geſchichte des Benediktiner— 

ordens und ſeiner Zweige. 

Münſter i. W., Verein für vaterländiſche Geſchichte und Altertumskunde 

Weſtfalens. 

Nürnberg, Germaniſches Muſeum. 

Nürnberg, Verein für Geſchichte der Stadt Nürnberg. 

Offenburg, Hiſtoriſcher Verein für Mittelbaden. 

Paderborn, Verein für vaterländiſche Geſchichte und Altertumskunde 

Weſtfalens. 

Poznan, Hiſtoriſche Geſellſchaft der Stadt Poſen. 

Quarachi-Brozzi, Collegium Franziscanum. 

Regensburg, Hiſtoriſcher Verein für Oberpfalz und Regensburg. 

Reichenberg, Anſtalt für Sudetendeutſche Heimatforſchung der deutſchen 

wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft. 

Rottenburg a. N., Rottenburger Monatsſchrift. 
Salzburg, Geſellſchaft für Salzburger Landeskunde. 

Schwerin / Mecklenburg, Verein für Mecklenburgiſche Geſchichte und Alter— 

tumskunde. 

Sigmaringen, Verein für Geſchichte und Altertumskunde in Hohenzollern. 

Stockholm / Schweden, Königl. Vitterhets Historie och Antiquitets Aka- 

demien. 

Straßburg, Geſellſchaft für Elſäſſiſche Kirchengeſchichte. 

Stuttgart, Geheim. Haus- und Staatsarchiv. 

Stuttgart, Kommiſſion für Landesgeſchichte. 

Stuttgart / Berg, Blätter für Württembergiſche Kirchengeſchichte. 

Torino, Societa Piemontese di Archeologia e Belle Arti. 

Alm, Verein für Kunſt und Altertum in Alm und Oberſchwaben. 

Apſala, Königliche Aniverſitätsbibliothek. 

Wien, Mitteilungen des Vereins für die Geſchichte der Stadt Wien. 

Wolfenbüttel, Geſchichtsverein für das Herzogtum Braunſchweig. 

Worms, Altertumsverein. 

Würzburg, Hiſtoriſcher Verein für Anterfranken und Aſchaffenburg. 

Zwickau, Altertumsverein für Zwickau und UAmgegend.







Abhandlungen 

zur oberrheiniſchen Kirchengeſchichte 

I. 

Il. 

III. 

Im Auftrag des Kirchengeſchichtlichen Verelns 

für das Ertbistum Freiburg 

herausgegeben von 

Dr. Emil Göller 

Profeſſor der Kirchengeſchichte 

in Freiburg im Brelsgau 

Band: Rauch. Dt. Wendelin: Engelbert Klöpfel, ein 

führender Theologe der Aufklärungszeit. (VIII u. 274 S.;: 

1 Tafel: Totenmaske Klüpfels und Handſchriftenprobe) 1922. 

4 Mark. 

Band: Jehle, Dr. Edmund: Das niedere Schulweſen 

unter Auguſt Graf von Limburg⸗Stirum, Fürſtbiſchof 

von Speier 1770—1797. Nach den Quellen bearbeitet. (XII 

u. 132 S.) 1923. 1.80 Mark. 

Band: Holtermann. Dr. Paul: Die kirchenpolitiſche 

Stellung der Stadt Freiburg im Breisgau während 

des großen Papſt⸗Schismas. (VI u. 132 S.) 1925. 1.80 Mark. 

IV. Band: Banholzer, Dr. Guſtav: Die Wirtſchaftspolitik 

des Grafen Auguſt von Limburg⸗Stirum, zweitletzten 

Fürſtbiſchofs von Speier (1770—1797). Nach den Quellen 

bearbeitet. (AII u. 152 S., 2 Tabellen.) 1926. 2.80 Mark. 

. Band: Hochſtuhl. Dr. Franz Sales: Staat, Kirche 

und Schule in den Baden-Badiſchen Landen unter 

Markgraf Karl Friedrich (1771—1803). 

1. Teil: Das höhere Schulweſen. Nach den Quellen 

dargeſtellt. VIII u. 370 S.) 6 Mark. 

  

VERLAGHERDER/ FREIBURGIM BREIS GAU



DR. PETER PAULALBERT 
Profeſſor und Archtrdewktor der Stadt Freiburg im Breisgau 

800 Jahre Freiburg im Breisgau 1120-1920 
Bilder aus der Geſchichte der Stadt zur Feier ihres 800jährigen Beſtehens 

im Auftrag des Stadtrates entworfen 

Lex.⸗80 (VIII u. 128 S., mit 2 Tafeln u. 110 Abb. im Text.) Kart. 3 Mark 

In zehn Kapiteln iſt die lange und reiche, vielfach glänzende und vielfach leidensvolle Ver⸗ 

gangenheit Freiburgs mit ſouveräner Beherrſchung des Materials und packender Sprache 
dargeſtellt, in einer Form und Faſſung, die jeden, der ſich raſch und zuverläſſig über die 

Haupttatſachen der Geſchichte Freiburgs unterrichten will, anſprechen und befriedigen wird. 
Das feſtlich ausgeſtattete Buch bringt auch für den Kenner Freiburgs manches Neue. 

Freiburg im Urteil der Jahrhunderte 
Aus Schriftſtellern und Dichtern dargeſtellt 

Mit ſieben Bildern. 80 (XVI u. 138 S.) In Halbleinwand 5.20 Mark 

Eine mit Hingebung und großem Geſchick zuſammengetragene Auswahl von Stimmen und 
Urteilen über Freiburg von ſeinen erſten Jahren an bis auf unſere Zeit. Wenige deutſche 

Staͤdte werden ein ſo volltönendes, harmoniſches, begeiſtertes Loblied aufzuweiſen haben 
wie die „Perle des Breisgaus“ 

DB. FR. KEMPF uxvͤp K. SCHUSTER 

Das Freiburger Münſter 
Ein Führer für Einheimiſche und Fremde 

Mit 74 Bildern und einem Grundriß. J.—7. Tauſend. 12 (VIII u. 120 S.) 
In Leinwand 3 Mark 

Die Verfaſſer geben die Baugeſchichte und eine allgemeine, auf alle bedeutenderen Einzel⸗ 
heiten eingehende Beſchreibung des Münſters. Die Freunde der Perle gotiſcher Baukunſt 

werden das gut ausgeſtattete Werk mit Freude begrüßen. 

Dn. FRIEDRICHæKEMPF 
Münſterbaumeiſter 

Das Freiburger Münſter und ſeine Pflege 
in den Jahren 1819—1834 

gr. 80 (94 S.) 2 Mark 

Was in den letzten Jahrzehnten an Einzelheiten über die damalige Tätigkeit der ſogenannten 
Verſchönerungskommiſſion zur Pflege des Münſters geſchrieben worden iſt, wird hier an 

Hand neuen Aktenmatertals mit neuen Forſchungsergebniſſen zuſammengefaßt. 

— 
— ——⏑ 

HERDER & CC. , FREIBURGIM BREITSGAU
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